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EU-Beitritt gut bewältigt 

Der Grüne Bericht 1996, der zweite nach dem Beitritt Österreichs 
zur EU, enthält eine ausführliche Darstellung der ökonomischen und 
sozialen Situation der bäuerlichen Familien und des ländlichen 
Raumes unter den Bedingungen des Binnenmarktes. 

Der Beitritt Österreichs zur Europäischen Gemeinschaft hat im Agrar~ 
bereich einen umfassenden Anpassungsprozeß ausgelöst. Das För
derungssystem wurde umgestaltet, Produktion und Absatz landwirt
schaftlicher Erzeugnisse sind innerhalb der gemeinschaftlichen Markt
ordnungen ,geregelt. Neben umfangreichen Analysen und tabellari- , 
schen Aufstellungen der Produktions- und Marktverhältnis-se sowie 
der agrarstrukturellen Entwicklung si~d im, Grünen Bericht 1996 vor 

, allem auch das Kapitel über die Förderung der Land- un:d Forstwirt
schaft und die bisherige Bilanz nach dem EU-Beitritt hervorzuheben. 
Dieser wurde von der Agrarwirtschaft insgesamt gut bewältigt, obwohl 
im Berichtsjahr gege'nüber 1995 Einkommenseinbußen hingenommen 
werden mußten. Den parlamentarischen Empfehlungen entspre
chend wurde ein Kapitel zur Lebens- und Arbeitssituation der Bäue-' 

' rinnen in den Bericht aufgenommen. Zentraler Teil des Grünen 
Berichtes ist die Analyse der Einkommensverhältnisse und -quellen, die sich durch die steigende Bedeu
tung von Direktzahlungen verändern. Wie wichtig es ist, den bäuerlichen Familien die Anpassung an die 
Verhältnisse des europäischen Binnenmarktes durch Übergangsbeihilfen, die degressiv gestaffelt sind, 
sowie durch Mittel für ökologische Leistungen im Wege des Umweltprogrammes zu erleichtern, zeigt die 
ökonomische Entwicklung inden einzelnen Betriebsformen. 

Als Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft möchte rch den freiwilligen Buchführern für die Bereit
stellung ihrer Unterlagen ebenso danken wie den Mitgliedern und Experten der Kommission gemäß § 7 
Landwirtschaftsgesetz, die durch konstruktive Anregungen und wertvolle Empfehlungen entscheidend dazu 
beigetragen haben, den Grünen Bericht als agrarpolitisches Dokument über die Situation und Perspektiven 
der ästerreichischen Land- und Forstwirtschaft in der Öffentlichkeit z~ verankern. Den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern im Ressort oblag wiederum die Aufgabe, im Grünen Bericht 1996 die Daten auf den 
neusten Stand zu bringen und das Layout zu gestalte~. Von der LBG-Wirtschaftstreuhand- und Bera- , 
tungsgesellschaft m.b.H. sowi~ dem Land- und forstwirtschaftlichen Rechenzentrum wurden die Einkom
mensdaten in bewährter Weise zur Verfügung ' gestellt, wofür es zu danken gilt. Der vorliegende Grüne 
Bericht setzt die 1995 neu eingeleitete Ära der Agrarberichterstattung fort, weil es immer vordringlicher 
wird, nicht nur die nationale, sondern auch die europäische Agrarpolitik und ihre Auswirkungen auf die 
bäuerl ichen Familien und den ländlichen Raum zu analysieren und fachgerecht zu kommentieren. 

Mag. Wilhelm Molterer 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
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.. 
Gesamtwirtschaft und Agrarsektor in Osterreich 

, Zusammenfassung 
Seit Jahren schreitet die Globalisierung der 'Weltwirt
schaft - die von den Liberalisierungstendenzen der inter
nationalen Politik noch unterstützt wird - immer ra$cher 
voran. Neben erwünschten Auswirkungen im Sinne 
höherer Rentabilität und eines fairen Welthandels sind 
damit in den westlichen Industrieländern auch ein 
Druck zum Abbau der arbeits- und sozialrechtlichen 
Niveaus der Beschäftigten, hohe Dauerarbeitslosigkeit 
sowie ein verstärktes Auseinanderklaffen der Ein
komme'nsschere der einzelnen Bevölkerungsgruppen 
verbunden. Entsprechend der kaum besseren Situati
on in Westeuropa verharrte auch Öste~reichs Wirtschaft 
1996in einer Schwächephase. Die Budgetkonsolidie
rungsbemühungen in nahezu allen europäischen Staa-, 
ten und die schlechte Lage auf den Arbeitskräften 
dämpften vor allem die Konsum-, aber a'uch die Inve
stitionsnachfrage. Die Inflationsrate betrug 1996 im Jah
resdurchschnitt 1,9%, die Arbeitslosenquote 4,1% 
nach EU-Definition. 

Gemessen an den Erträgen und den Einkommen war 
1996 ein schwaches Jahr für die Land- und Forstwirt
schaft. Gemäß LGR drückten ein stagnierender realer 
Rohertrag und leichte Preiseinbußen den Wert der End
produktion der'Land- und Forstwirtschaft 1996 gegen
über 1995 um,-1% auf rund 61;2 Mrd.S. Einbußen im 
Pflanzenbau und in der Forstwirtschaft standen etwas 
höhere Roherträge aus derTierhaltung gegenüber. Seit 
dem EU-I?eitritt haben Direktzahlungen an land- und 
forstwirtschaftliche Betriebe große Bedeutung; wOQei 

, der sogenannte Hartwährungsausgleiche sowie die 
finanziellen Hilfen an. die Rinderhalter für Einbußen infol
ge der BSE-Krise Sonderzahlungen waren. Nach der 
Anpassung an das tiefere' EU-Niveau mit dem Beitritt 
stagnierten 1996 die landwirtschaftlichen Erzeuger
preise (+1/2%), wobei die Kartoffelpreise und die Rin
derpreise dramatisch verfielen, auch die Holzpreise ver- , 
zeichneten ein äußer'st , schlechtes , Niveau. Demge
genüber waren . steigende Preise bei Vorleistungen 
und Investitionsgütern zu beobachten. Die Agrarquo
te, (1996: 4,4%) ist in den letzten Jahren parallel zur 
hohen Abwanderung gesunken. 

Der Außenhandel Österreichs entwickelte sich seit 
dem EU- Beitritt weiterhin dynamisch, es trat aber eine 
deutliche Verschiebung der Warensströme Richtung Bin
-nenmarkt ein. Noch stärker ist die Tendenz - Anteiis
verschiebung zulasten der Drittstaaten und zugunsten 
der EU-Länder - beim Agrarhandel ,eingetreten. 

Summary 
For years, globalisation of the world economy - which 
is even supported by liberalisation tendencies of inter
national politics - has been proceeding ever more 
quickly. Beside the desired impacts that bring about more 
profitability and fair world trade, in the Western indu
strialised countries,. there also is pressure on the situa
tion of employees with view to labour arid social laws, 
high rates of permanent unemployment and a wider 
gap between incomes of the single population groups. 
Austria's economic situation in 1996 was weak, and the 
situation in Western Europe was quite the same. The 
efforts to consolidate the budgets undertaken in almost 
all European states and the bad job situation de
creased the demand on consumer goods and invest
ments. The inflation rate of 1996 was 1.9 % on "aver
age, the unemployment rate was 4.1 % according to ' 
EU definition. 

Measured by the yields and incomes, 1996 was a weak 
, year for agriculture and forestry. According to the agri
cultural accounting, a stationary real gross yield and 
slightly lower prices decreased the value of final pro
ductton of agriculture and forestry of 1996 compared 
to 1995 by -1 % t~ about ATS 61 .2 billion. There were 
losses in plant production and in forestry, whereas 
higher gross yields could be achieved in animal hus
bandry. Since the accession to the EU, direct payments 
to enterprises practising agriculture and forestry have 
had great importance; the so-called compensations for 
hard currencies and the subsidies granted to the cattle 
keepers for losses due to the BSE crisis were special 
payments. After the adaptation to the lower EU level 
(trom the accession) , in 1996, agricultural producer 
prices stagnated (+ 1/2 %), the prices for potatoes and 
caUle declined dramatically and prices for wood also 
marked extremely bad levels. On the other hand, 
prices were rising for·input and investment goods. The 
agricultural quota (1996: 4.4 0/0) has dropped in recent 

, years and many holdings have been abandoned. 

Austrian foreign trade since the accession to the EU 
has been developing dynamically, however, the flow of 
goods has clearly shifted towards the internal market. 
This tendency is very marked with view to the trade in 
agricultural products. 
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Entwicklung der Gesamtwirtschaft und des Agrarsektors 
(siehe auch Tabellen 1 bis 5) 

Gesamtwirtschaftliche Entwicklu ng 

Seit Jahren schreitet die Globalisierung der Welt
wirtschaft - die von den Liberalisierungstendenzen der 
internationalen Politik noch unterstützt wird - immer 
rascher voran und führt zunehmend zur Verlagerung 
der industriellen Produktion in billigere Pro.duktions
standorte, zu einer stärkeren Dominanz von inter
nationalen"Konzernen, zu größerer Konzentration und 
zum Abfluß des Kapitals sowie zu steigender Macht 
nicht mehr kontrollierbarer Finanzströme. Neben 
erwünschten Auswirkungen im Sinne höherer Renta
bilität und eines erweiterten Welthandels sind damit in 
den westlichen Industrieländern auch ein 'Druck zum 
Abbau der arbeits- und sozialrechtlichen Niveaus der 
Beschäftigten, hohe Dauerarbeitslosigkeit sowie ein ver
stärktes Auseinanderklaffen der Einkommensschere 
der einzelnen Bevölkerungsgruppen verbunden. Das " 
Sozial- und Ökodumping aufstrebender Indu~triena
tionen drängt Europa wegen der sinkenden Wettbe
werbsfähigkeit zum Abbau der hohen Sozial- und Öko
standards, was bei der Bevölkerung Anlaß zur Sorge 
ist. In ~unehmendem Maße ist von diesen Entwicklungen 
auch die österreichische Wirtschaft in ihrer Gesamt
heit sowie die GesellsclJaft insgesamt betroffen. 

Österreichs Wirtschaft verharrte 1996 in einer 
Schwächephase. Die Konjunkturflaute, die im Früh
sommer 1995 eingesetzt hatte, wurde durch einen lan
gen und besonders kalten Winter noch verschärft. Erst 
gegen Jahresende erfolgte eine durch die anziehen
de Auslandsnachfrage bedingte leichte Belebung der 
Konjunktur. Nach einem Wirtschaftswachstum von 
,1,8%. 1995 expandierte das Brutto-Inlandsprodukt 
1 996 real nur mehr um etwa 1 %. Die Wachstums
schwäche in Österreich war primär durch die feh len
de konjunkturelle Dynamik in Westeuropa bedingt. 
Zwar blieb in den meisten Volkswirtschaften die Aus
landsnachfrage infolge der nach wie vor regen 
Wachstumskräfte in den USA und in Osteuropa, der 
günstigen Entwicklung des Dollarwechselkurses und 
einer Intensivierung' des Handels im europäischen 
Binnenmarkt relativ hoch, die inländischen Nachfra
gekomponenten neigten aber zur Schwäche. Die 'Sud
getkonsolidierungsbemühungen in nahezu allen 
europäischEm Staaten und die schlechte Lage auf den 
Arbeitsmärkten dämpften vor allem die Konsum-, aber 
auch die Investitionsnachfrage. lm Jahresdurchschnitt 
expandierte der österreich ische Warenexport real um 
5,5% und daf'!litdeutlich schwächer als ein Jahr zuvor 
(+8,3%). Dennoch bl ieben die Warenausfuhren eine 
wichtige Konjunkturstütze, und die österreichischen 

Exporteure konnten international sogar leicht Markt
anteile gewinnen. 

Auch die Industrieproduktion hat sich im Jahres
verlauf leicht belebt. 'Aber das Wachstum (real +1%) 
blieb zu schwach, um eine Stabilisierung der Industrie
beschäftigung zu ermöglichen (-3,5%). , Den Heraus
forderungen der West- und Ostintegration begegnen 
die Unternehmen mit reger Investitionstätigkeit. Die Bau
wirtschaft litt zu Jahresbeginn unter den schlechten Wit
terungsbedingungen. Die Nachfrage und mit ihr die Bau
produktion blieben aber - infolge der Zurückhaltung der 
öffentlichen Hand im Tiefbau - im gesamten Jahres
verlauf sehr schwach (-0,5%). Der Tourismus mußte 
1996 neuerlich Rückschläge bei den Nächtigungen u,nd 
beim Umsatz hinnehmen. 

Die Maßnahmen zur Konsolidierung der öffentlichen , 
Haushalte prägten die Entwicklung des privaten Kon
sums. Im 1. Halbjahr kam es zu umfangreichen Vor
ziehkäufen bei dauerhaften Konsumgütern . Bei sta
gnierenden verfügbaren Einkommen war 1996 ' ein 
Wachstum des privaten Konsums (real + 1,5%) nur durch 
einen kräftigen Rückgang der Sparneigung zu erzie
len. Die Situation der Leistungsbilanz hat sich - trotz 
schwacher Inlandskonjunktur - kaum verbessert. Das 
Defizit blieb mit 42,5 Mrd. S (1,8% des BIP) hoch. 

Die Inflationsrate betrug 19~6 im Jahresdurchschnitt 
1,9%. Während bei Industriewaren, manchen Dienst-

, leistungen und im Nahrungsmittelbereich weiterhin 
die günstigen Preiseffekte des EU-Beitritts sichtbar wur
den, blieb die Teuerung im Bereich derWohnungs~ und 
Energiekosten relativ kräftig. 

Die Beschäftigungsnachfrage wurde 1996 vom 
schwachen WirtschaJtswachst!Jm, den verschärften 
Wettbewerbsbedingungen im Produktionsbereich und 
in zuvor geschützten Dienstleistungsbereichen sowie 
der im Zuge der Budgetkonsolidierung verringerten Auf
nahmekapazität des öffentlichen Sektors geschwächt 
Die Arbeitslosenquote betrug 4,1% nach EU-Defi
nition (laut Mikrozensus als Anteil an den Erwerbs
personen) bzw. 7,0% nach herkömmlicher Berechnung 
(laut Arbeitsmarktstatistik als Anteil an den unselb
ständigen Erwerbsper~onen). 

Gegen Jahresende 1996 kam eine leichte Belebung 
der Konjunktur in Gang, die primär vom Warenexport 
getragen wurde. Von den Ausfuhren sollten auch 1997 
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und 1998 die wichtigsten Impulse für eine Beschleu~ 
nigungdes Wirts~haftswachstums kommen. Hingegen 
wird die Inlandsnachfrage - aufgrund der zu Jahres
beginn wirksam gewordenen weiteren Budgetkonso-

Entwicklung des Agrarsektors 1996 

Gemessen an den Erträgen und den Einkommen war 
1996 ein schwaches Jahr für die Land- und Forstwirt
schaft. Die aus der agrarischen Produktion erzielten Ein
kommen fielen in Summe um rund 10% unter den' . 
hohen Vorjahreswert zurück. Die Einbußen resultieren 
überwiegend aus der planmäßigen Kürzung der zur 
Abfederung der EU-Folgen für vier Jahre vereinbarten 
degressiven Ausgleichszahlungen und einer höheren 
Belastung mit indirekten Steuern.Zudem entwickelten 
sich die Agrar- und Betriebsmittelmärkte für die Bau
ern ungünstig. Der Rückschlag in der agrarischen Ein
kommensschöpfung 1996 ist vor dem Hintergrund 
guter Ergebnisse in den zwei vorangegangenen Jah
ren und einer sinkenden Beschäftigung zu beurteilen. 

Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage im 
Agrarsektor sind die nominellen (wertmäßigen) Ergeb
nisse der Endproduktion und Wertschöpfung beson
ders relevant. Nach den vorläufigen Ergebnissen der 
LGR drückten ein stagnierender realer ROhertrag und 
leichte Preiseinbußen den Wert der Endproduktion 
der Land- ' und Forstwirtschaft 1996 gegenüber 
1995 um -1 % auf rund 61,2 Mrd. S (davon Landwirt
schaft 48,8 Mrd.S und Forstwirtschaft 12,4 Mrd.S). Ein
bußen im Pflanzenbau und in der F9rstwirtschaft stan
den etwas höheren Roherträgen in Bereichen der 
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lidierungsmaßnahmen - nach wie vor verhalten blei
ben. Eine deutliche Entspannung auf dem Arbeitsmarkt 
kann für die nächsten Jahre nicht erwartet werden . 

Tierhaltung gegenüber. Im Pflanzenbau (-5,5%) blie
ben die Erträge in fast allen wichtigen Produktions
zweigen hinter den Vorjahresergebnissen zurück. Der 
Rohertrag aus Kartoffeln und Ölsaaten war um rund 
ein Drittel niedriger; für den Getreide-, Gem'üse- und 
Obstbau wurden Einbußen zwischen 6% und 9% 
ermittelt. Die Erträge aus dem Weinbau und aus dem 
Anbau von Zuckerrüben stagnierten. In derTierhaltung 
(+ 1,5%) standen Einbußen der Rindermäster infolge 
der BSE-Krise Ertragszuwächsen bei den Schweine
und Geflügelhaltern gegenüber. Auchdie Milchbauern 
erwirtschafteten einen etwas höheren Rohertrag. In der 
Forstwirtschaft (-2,5%) konnte der höhere Einschlag 
den schweren Preiseinbruch nur zum Teil ausgleichen . . 
Real stagnierte die Endprod.uktion der Land- und Forst
wirtschaft 1996 auf dem Niveau des Vorjahres (+0,5%). 

Über die Entwicklung auf den Betriebsmittelmärkten im 
vorangegangenen Kalenderjahr 1996 liegen nur zum 
Teil Daten vor (Stand: März 1997), insbesondere feh
len Angaben über den Außenhandel. Die verfügbaren 

. Informationen deuten auf eine anhaltend schwache 
Nachfrage. Nach WI FO-Schätzungen kauften die land
und forstwirtschaftlichen Betriebe 1996 Vorleistungen 
im Wert von rd. 26,6 Mrd·.S (+2%) zu. Ein etwas gerin
gerer Rohertrag und höhere Vorleistungsausgaben . 

Wertschöpfung der österrei~hi$chenLand .. und Forstwirtschaft 
in Milliarden Schill.ing 

90 .-----------~------------------------------~ 
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Quelle: WIFO 1) Schätzung Grafik: BABF. M.Kogler, M. Hager, Wien 1997 
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ließen die Brutto-Wertschöpfung des Agrarsektors 
(Beitrag zum BIP) um rund 3,5% auf 34,7 Mrd. S sin
ken. In Prozent betrug der Beitrag der Land- und 
Forstwirtschaft zum BIP 1996 rd. 1,5% (1994: 2,3%; 
1995: 1,6%). 

Für die aus der land- und forstwirtschaftlichen Produktion 
erzielten Einkommen sind seit der Übernahme der GAP 
die Direktzahlungen (Subventionen) an land- und 
forstwirtschaftliche Betriebe sowie die vom Agrarsek
torentrichteten indirekten Steue~n von ausschlagge
bender Bedeutung. Die land" und forstwirtschaftlichen 
Betriebe erhielten 1996 rund 22,8 Mrd.S an Direkt
zahlungen, d. s. rund 1,9 Mrd.S oder 7,7% weniger als 
imVorjahr. Der Rückgang ist primär auf die planmäßi- , 
ge Kürzung der degressiven Ausgleichszahlungen um 
rd.3 Mrd.S zurückzuführen; auch ar:t Marktordnungs
prämien wurde weniger ausbezahlt als im Vorjahr. 
Diese Einbußen sind durch eine Aufstockung der Lei
stungsabgeltungen im 8ahmen des l)mweltprogramms 
(ÖPUL), höhere Ausgleichszahlungen für die Aufwer
tung des landwirtschaftlichen Umrechnungskurses 

, zum 1. Juli 1995 ("Hartwährungsausgleich") sowie die 
finanziellen Hilfen an die Rinderhalter für Einbußen infol
ge der BSE-Krise nur zum Teil ausgeglichen worden. 

1995 wurde 'ein Großteil der öffentlichen Beihilfen erst 
zu Jahresende überwiesen. Vor dem Hintergrund die
serverspäteten Zahlungen wurden viele betrieblich not
wendige Investitionen aufgeschoben. Im Kalenderjahr 
1996 wurden um fast ein Drittel mehr Traktoren neu 
zugelassen als im Vorjahr. Die Gesamtausgaben für den 
Ankauf neuer Maschinen und Geräte dürften um mehr 
als ein Fünftel gestiegen sein.Dieses unerwartet hohe 
"Kaufinteresse" der Bauern birgt allerdings vor dem Hin
tergrund der notwendigen strukturellen Anpassi.mgen 

. in der Landwirtschaft ein hohes Risiko von Fehlinve
stitionen. 

Die Belastung der Land- und Forstwirtschaft mit indi
rekten Steuern erreichte 1996 rund 2,1 Mrd.S, um 
rund 500 Mill,S oder ein Drittel mehr als im Jahr davor. 
Der sprunghafte Anstieg ist auf viel höhere Netto-Ver
luste im Rahmen der Umsatzsteuerpauschalierung 
zurückzuführerr. Die im "Europa-Abkommen" vom April 
1994 vorgesehene Überprüfung der Umsatzsteuersätze 
und, des Umsatzsteuerpauschales für land- und forst
wirtschaftliche Betriebe, welche die Pauschalregelung 
im Rahmen der Umsatzbesteuerungin Anspruch neh
men, ist bish~r unterblieben. Eine (befristete) Korrek
tur gab es nur für Umsätze an Wein. Ein geringerer 
Rohertrag, höhere Vorleistungskäufe und insbesondere 
der bereits erwähnte Investitionsboom ließ die Netto
zahllast der pauschalierten land- und fo[stwirtschaftli
chen Betriebe nach ersten Schätzungen des WI FO von 
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rund 1,26 Mrd.S 1995 auf rund 1,75 Mrd.S im Jahre , 
1996 steigen. 

Die Abschreibungen für maschinelle Ausrüstungen 
und Wirtschaftsgebäude nahmen i 996 nur leicht zu. 
Der reale Kapitalstock der Land- und Forstwirtschaft 
sinkt seit Jahren kontinuierlich, die Investitionsgüter
preise sind gestiegen. 

Der Beitrag des Agrarsektors zum Volkseinkommen 
betrug 1996 rund 35,3 Mrd. S, das sind 10% weniger 
als im Jahr davor. Dieser Betrag entspricht den aus der 
land- und forstwirtschaftlichen Erzeugung erwirt
schafteten Einkommen einschließlich der öffentlichen 
Leistungsabgeltungen. Er ~teht zur Entlohnung der im 
Agrarsektor eingesetzten Ressourcen zur Verfügung. 
Das schwache Ergebnis 1996 und insbesondere der 
Einbruch in den Agrareinkommen sind zu einem Teil 
durch Sondereinflüsse wie unterdurchschnittliche Erträ
ge im Pflanzenbau, eine schwierige Lage auf demHolz
markt und die BSE-Krise auf dem Rindermarkt zu' 
erklären. Noch gewichtiger waren allerdings die Ein
bußen durch die planmäßige Kürzung der degressiven 
Ausgleichszahlungen und die hohe Belastung der pau
sc~alierten Betriebe mit Umsatzsteuer. FürVergleiche 
der Einkommensentwicklung inder Land- und Forst
wir~schaft mit anderen-Bevölkerungsgruppen ist die sin
kende Zahl der Beschäftigten im Agrarsektor zu berück
sichtigen. Der Anteil der Land- und Forstwirtschaft am 
Volkseinkommen (zu Faktorkosten berechnet) ist von 
2,2% (1995) auf 2,0% (1996) gesunken. 

Nach der Anpassung an das tiefere EU-Niveau mit dem 
Beitritt stagnierte[l1996 die landwirtschaftlichen Erzeu
gerpreise (+0,5%). Der traditionell offene Holzmarkt 
spiegelt die Tendenzen auf den internationalen Märk
ten und eventuelle Änderungen in den Währungspa
ritäten wid~r. 1996 war Holz im Jahresdurchschnitt um 
10,5% billiger als im Vorjahr. Die tiefen Holzpreise drück
ten den Index der Agrarpreise um etwa 1 ,5% unter das 
Niveau des Vorjahres. Die Märkte für ·landwirtschaftli
che Erzeugnisse und damit auch die entsprechenden . 
Preise entwickelten sich sehr unterschiedlich. Pflanz
liche Erzeugnisse (-0,5%) waren 1996 im Durchschnitt 

, nur knapp bilHger als im Vorjahr. Die Getreide- und Ölsaa-:
tenpreise zogen im Windschatten steigender Welt
marktnotierungeri kräftig an. Die Kartoffelpreise 
(Frischmarkt) sind als Folge. europaweit reichlicher 
Ernten verfallen; auch Zuckerrüben wurden billiger. Die 
Weinpreise zogen vorerst dank eines knappen Ange
botes an; Frostschäden Ende Dezember beschleunigten 
den Preisanstieg. Obst und Gemüse waren trotz gerin
gerer Ernten zumeist etwas billiger. In der Tierhaltung 
zog'en1996 die Erzeugerpreise um etwa 1 % an. Die 
'Rinderpreise (-12%) brachen im Gefolge der Ende März 

, , ~ 
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1996 ausgebrochenen BSE-Krise tief ein. Die Schwei- mit einer Abnahmerate von 5,5% bis 6% jährlich im Ver-
ne- und Geflügelmäster profitierten hingegen über gleich zu den Jahren und Jahrzehnten davor über-
Nachfrageverlagerungen von der' BSE-Krise: Die durchschnittlich viele Arbeitskräfte verloren . 1996 
Schweinepreise (+9%) zogen kräftig an; auch Masthüh- waren im Jahresmittel rund 157.900 Personen im 
ner wurden etwas teurer (+2,5%). Milch wurde im Jah- Agrarsektor hauptberuflich beschäftigt, um 4,7% weni-

, resmittel zwar etwas besser bezahlt als im Vorjahr; der ger als im Vorjahr. Gemessen an der Entwicklung in 
, heimische Erzeugerpreis blieb jedoch weiter unter den übrigen EU-Ländern war die Abnahme der Beschäf-
dem Niveau vergleichba(er EU-Regionen. Die'Eierpreise tigungin der österreich ischen Landwirtschaft in den letz-
(+ 19%) stiegen infolge europaweiter Produktions- ten Jahren und auch 1996 weit überdurchschnittlich. 
rücknahme,n und der dadurch ausgelösten Angebots- Die beschleunigte Abwanderung aus der Landarbeit 
verknappung sprunghaft. Von den land-' und forstwirt- . in der ersten Hälfte der neunziger Jahre ist primär durch 
schaftlichen Betrieben zugekaufte Vorleistungen wur- • die Verunsicherung der bäuerlichen BE?völkerung über 
den 1996 um rund 3,5%, Investitionsgüter um rund 2% die Zukunft?chancen in der Landwirtschaft im Zuge der 
teurer. Der überdurchschnittliche Anstieg der Vorlei- intensiven Diskussionen um die Öffnung der Agrar-
stungspreise wurde primär durch einen kräftigen Preis- märkte und den Abbau der Agrarstützungen zu erklären 
schub auf den internationalen Märkten für Eiweißfut- ' (Uruguay-Runde des GATT, Umbruch in Mittel- und Ost-
ter verursacht. Die leichte Abnahme der agrarischen europa, EU-Integration). 
Erzeugerpreise und zugleich steigende Preise von 
Vorleistungen und Investitionsgütern verschoben die 
Austauschrelationen zu Lasten der Land- und Forst
wirtschaft - mit negativen Folgen für die wirtschaftli
chen Ergebnisse im Agrarsektor. Die Land- und Forst
wirtschaft hat in der ersten Hälfte der neunziger Jahre 

Die Agrarquote ist in den letzten Jahren parallel zur 
hohen Abwanderung aus der Landwirtschaft gesunken .. 
1996 waren nur mehr 4,4% der Berufstätigen (Anzahl 
der in der land- und Forstwirtschaft Beschäftigten und 
Arbeitslosen) in der Land- und Forstwirtschaft tätig. 

Endproduktion der Landwi~schaft 1996 
Anteil der einzelnen Produktionszweige in % (48,8, Mrd.S = 1000/0) 

Rinder und Kälber 

Schweine 

Tierische Erzeugnisse: 67% 

Quelle: WIFO 

Sonstiges (tierisch) 3% ' 

Milch 21% ' 

Gartenbau, Feldgemüse 80/0 

. Hackfrüchte 50/0 

60/0 

7% 

3% 

Geflügel und Eier 6% 

Pflanzliche Erzeugnisse: 330/0 

BABP .. Grafik, M. Kog/er, Wien 1997 
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Land- und forstwirtschaftlicher Außenhandel 
(siehe auch Tabellen 6 bis 11) 

Seit dem EU-Beitritt besteht die österreichische Außen- ' Insgesamtbetrug derWert derWareneingänge aus den 
handelsstatistikaus zwei getrennten Systemen: INTRA- EU-Staaten 504,7 Mrd.S (+4,7%), während dte Ver
STAT erfaßt den Warenverkehr zwischen den 15 EU-. sendungen nur um 2,7% auf 392,6 Mrd.S anstiegen. 
Mitgliedstaaten 'durch direkte Meldungen der Unter- In die Drittländer exportierte Österreich Waren im 
nehmen, EXTRASTAT erfaßt den Warenverkehr mit Dritt- Werte von 219,6 Mrd.S und importierte von dort um 
ländern auf Basis der Zollpapiere. Bei den vorliegen- 208,0 Mrd.S. Insbesondere der Warenaustausch mit 
den Ergebnissen muß beachtet werden, daß wegen ~ den osteuropäischen Ländern hatte überdurch
des geänderten Erhebungsverfahrens im Intrahandel • schnittliche Zuwachsraten zu verzeichnen. 
gewisse Informationsverluste vC?rliegen. Ein Vergleich 
mit den Vorjahren ; insbesondere mit den Ergebnissen 
vor dem EU-Beitritt, ist deshalb nur be'dingt möglich. 

Welthandel mit Agrarproduktei11 995 
Angaben in Mill iarden Schilling 
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Quelle: FAD, Trade-Yearbook 1995 Grafik: S. Linder, AWI m 

Im Weltagrarhandel spielt Österreich eine unbe
deutende Rolle. Laut vorliegenden FAO-Zahlen (Trade-

. Yearbook 1995) liegt der Anteil Österreichs bei den 
Weltagrareinfuhren bei 1 %. Der größte Agrarimporteur 
ist Deutschland mit einem Anteil von 9,4 % aller Welt
agrarimporte. Der größte Weltagrarexporteur ist die USA 
mit einem Anteil von 14,1 %, gefolgt von Frankreich mit 
9,3 % und den Niederlanden mit 8,4 %. Österreich hat 
einen Anteil von 0,5%. Der größte Nettoimpbrteur ist 
Japan mit einem Agrarhandelsdefizit von 397,2 Mrd.S, 
der größte Nettbexporteur die USA mit einem Über-
schuß von 286,3 Mrd.S. . 

Nach der österreich ischen Außenhandelsstatistik sind 
1996 die gesamten Einfuhren um 6,7% auf 712,8 Mrd.S 
gestiegen, während die Ausfuhren mit 612,2 Mrd.S um 
nur 5,5% zunahmen. Der generell vorhandene Außen
handelsdefizitÖsterreichs bei Agrarprodukten stieg 1996 
auf 100,6 Mrd.S an (1995: 88,0 Mrd.S). Dies ist ins
besondere auf die gestiegenen Warenimporte mit den 
EU-Partnerländern zurückzuführen, während mit den 
Drittländern (Nicht-EU-Staaten) positiv bilanziert wurde. 

B_eim landwirtschaftlichen Außenhandel (Kapitel 
1 bis 24 der kombinierten N.omenklatur) sind sowohl 
die Exporte (+13,6%) als auch die Importe (+9,0%) 
gegenüber 1995 kräftig gestiegen. Die Gesamteinfuhren 
an Agrarprodukten betrugen 47,3 Mrd.S, wovon der 
Anteil der EU-Partnerländer 75% oder 35,5 Mrd.S 
ausmachte. Die gesamten Agrarausfuhren beliefen 
sich auf 28,0 Mrd.S, wobei rd. zwei Drittel in EU-Staa
ten verbracht wurden. Das Agrarhandelsdefizit ist 
gegenüber 1995 um 2,5% auf 19,3 Mrd.S angestiegen. 

Die wichtigsten Außenhandelspartner innerhalb der EU 
bei den agrarischen -Ex~ als auch Importen sind 
Deutschland, Italien und die Niederlande. Innerhalb der 
osteuropäischen Staaten sind dies Tschechien, Ungarn, 
Polen und Slowenien. Unter den Drittstaaten (o~ne Ost
europa) sind die Schweiz und die USA hervorzuheben. 

Nach Warengruppen sind Milch und Milcherzeugnis
se sowie Fleisch und Fleischwaren mit einem Anteil 
von 18% die wichtigsten Ausfuhrprodukte. Weitere 
wichtige ' Exporterzeugnisse sind Getreide, Zucker, 
Obst und Gemüse sowie Getränke. Nach Österreich 

Agrareinfuhren- und ausfuhren 
in Milliarden Schilling in Prozent der Gesamt-

einfuhren und -ausfuhren 
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importiert werden solche Agrarprodukte, die unter den 
in Österreich gegebenen klimatischen Verhältnissen 
,nicht oder nur zu bestimmtEm Jahreszeiten erzeugt wer
d.en können. Dazu zählen bestimmte Genußmittel (Kaf
fee, Tee, Kakao, Tabak) sowie Obst, Gemüse und 
Südfrüchte. Der Anteil dieser Produkte an den gesam
ten Agrareinfuhren machte rd. 40% aus. Bei den ein
zelnen agrarischen Produkten zeigte sich 1996 folgende 
Entwicklung:, 

• Getreide: Die Restmengen an Weichweizen aus der 
Ernte 1995 wurden vorwiegend auf dem italienischen 
Markt abgesetzt. Bei Winterweizen aus der Ernte 1996 konn
ten Lieferungen nach Italien im Vergleichszeitraum des Vor
jahres nur in geringem Umfang durchgeführt werden; dies 

Woher kommen die Agrarimporte? 
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vor allem aufgrund der starken Konkurrenz der französi
schen Anbieter in Italien, aber auch aufgrund der men
genmäßig geringeren Ernte. Bei den Lieferungen aus 
Österreich handelte es sich vorwiegend um Qualitätswei
zen. Ausgedehnt werden konnten hingegen Exporte in Dritt
staaten. So hatte vor allem Polen aufgrund der schlech
teren Ernteergebnisse einen erhöhten Importbedarf, der 
teilweise auch seitens Österreichs gedeckt werden konn
te. Die ertragsmäßig schlechtere Ernte bei Wintergerste 
und Winterroggen der Ernte 1996 führte unmittelbar nach 
der Ernte bereits zu einem regen Importhandel mit Deutsch
land . 

• Zucker: 1996 wurden aus anderen EU-Mitgliedstaaten ' 
40.000 t und aus Drittländern 8.000 t Zucker in verarbei
teter und unverarbeiteter Form eingeführt. Die erzeugte 
Menge an Quotenzucker (A-+ B-Quote) betrug 431.000 t. 

Agrarimporte nach Produktgruppen 

Insgesamt 47,3 Mrd. Schilling (= 100%) 
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Der Gesamtbestand an Zucker machte 1996 532.000 t (inkl. 
der Importe und der Anfangsbestände von 53.000 t) aus. 
Davon wurden 66.000 t in andere EU-Mitgliedstaaten und 
60.000 t in Drittländer ausgeführt. 

• Wein: Der positive Trend im Export hat sich sowohl bei 
den erstattungsgestütztenTafelwetnexporten in Drittländer 
(ca. 111.000 hl, davon der Großteil nach Tschechien) als 
auch bei den innergemeinschaftlichen Exporten (ca. 
120.000 hl, davon der Großteil als Qualitätswein nach 
Deutschland) fortgesetzt. Aufgrund der mengenmäßig 
schlechten Ernten der letzten Jahre steigt allerdings auch 
der Import, sowohl aus der EU (ca. 250.000 hl, davon mehr 
als 200.000 hl aus Italien) als auch aus Drittländern (9.800 
hl, vor allem aus Ungarn) wieder an. 

• Milch und Milcherzeugnisse: Die Exporte von Milch 
und Milchprodukten verliefen 1996 je nach Produktgrup
pen unterschiedlich. Bei Butter sind die Ausfuhren um 8,3%, 
bei Vollmilchpulver um 39,5% und bei Magermilchpulver 
um 26,3% sowie bei der weißen Palette um rd. 10% 
zurückgegangen, während die Käseexporte mit Ausnah
me der Schmelzkäselieferungen (-23,4%) gestiegen sind 
(Hartkäse +6,0%, Schnittkäse +87,3% und Weichkäse 
+44,1 %). Die Einbrüche bei den Butter- und Pulverexpor
ten wurden durch gesteigerte Lieferungen von Verarbei
tungsmilch in die EU kompensiert. Die Rückgänge der öster
reichischen Exporte in Drittländer sind hauptsächlich durch 
die restriktive Erstattungspolitik der Europäischen Kom
mission aufgrund der WTO-Verpflichtungen begrühdet. ' 
Der überwiegende Teil der Milchausfuhren geht in den EU
Binnenmarkt Deutschland und Italien. Von den Drittländern 
haben die USA, Zypern und die Schweiz als Absatz
märkte im Käsebereich noch eine gewisse Bedeutung. Die 
Importe sind seit dem EU-Beitritt unter Berücksichtigung 
des Veredelungsverkehrs durchschnittlich um 33%gestie
gen. Bei Käse machten sie sogar rd. 40% aus. Die Stei
gerung der Jmporte ging hauptsächlich auf Konto der lie
ferungen aus den EU-Mitgliedstaaten. 

• Vieh und Fleisch:, Im Bereich Vieh und· Fleisch sind im 
Außenhandel 1996 gegenüber 1995 folgende'Verände
rungen feststellbar: Insgesamt wurden bei den über 300kg·. 
schweren Nutz- und Schlachtrindern 38.175 Stück expor
tiert. Gegenüber 1995 hat sich der Export von 'Rindfleisch 
inkl. Verarbeitungsprodukten wieder um 13% auf 59.426 t 
gesteigert. Bei d~n Abnehmerländern ist seit 1995 eine deut
liche Veränderung zu erkennen. Die Ausfuhren in dem für 
Österreich traditionell wichtigsten Absatzmarkt Italien 
gingen 1996weiter zurück. Neue Abnehmerländer wie Kroa
tien, Slowenien und Rußland haben an Bedeutung gewon
nen. Bei den Zuchtrinderexporten gab es gegenüber 1995 
eine Steigerun'g a~f rund 38.000 Stück (+ 36%). Im Gegen
satz zu den Exporten sind. die Ir:nporte im Rinderbereich 
von eher geringer Bedeutung. 1996 wurden lediglich 7.500 
Stück Lebendrinder (-36%) und 13.300 t Rindfleisch (-24%) 
importiert. Schweinefleisch: 1996 kam es zu verstärkten 
Einfuhren von Schweinefleisch. aus den Niederlanden und 
Dänemark. Andererseits konnten aber auch beim Export 
deutlich höhere Mengen in die EU (Italien und Deutsch
land) bzw. in Drittländer abgesetzt werden. Im Vergleich 
zum Jahr davor erreichten die Lebendimporte mit 
190.000 Stück (+147%) und die Lebendexporte mit rund 
111.000 Stück (+93%) enorme Steigerungen. Eine ähnli-
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che Entwicklung war auch im Handel mit Fleisch erkenn
bar. So wurden 1996 rund 55.000 t Fleisch einschließlich 
der Wurstwaren und Verarbeitungserzeugnisse (+14%) 
importiert und 58.000 texportiert. 

Der Außenhandel mit Holz ist für ein Land wie Öster
reich, in dem die Holzverarbeitungeinen so wichtigen 
Wirtschaftszweig darstellt, von großer Bedeutung. 
Etwa zwei Drittel der erzeugten Mengen von Schnitt
holz, Papier, Pappe und Spanplatten werden exportiert, 
überwiegend in EU-Staaten. Rohholz wird nur in gerin
gen Mengen ausgeführt. Über 90% des heimischen 
Holzeinsch'lages werden in Österreich selbst verarbeitet 
oder zu Brennzwecken verwendet. Zudem werden 
rund 5 Mio. Kubikmeter Rohholz aus dem Auslandein
geführt. Der größte Holzabnehmer ist die Sägeindu
strie, die mehr als die Hälfte des gesamten Rohholzauf
kommens verarbeitet. Größere Mengen, vor allem 
schwächeren Holzes, verarbeitet die Papierindu~trie. 

1996 wurden nach Angaben des ÖSTAT 3,68 Mio.t 
Roh(Nutz-)holz und 1,01 Mio.t Brennholz im Wert von 
3,42 Mrd.S ~zw. 0,55 M~d.S eingeführt Die wichtig
sten Importländerfür Rohholzsind Deutschland (40%), 
Tschechien (35%), die Slowakei (10%) und Ungarn 
(8%); für Brennholz Deutschland (60%) und Tsche
chien(25%) . Ausgeführt wurden 0,45 Mio.t Rohholz 
und 0,52 Mio.t Brennholzim Wert von 0,75 Mrd.S bzw. 
0,24 Mrd.S. Der wichtigste Abnehmer für österreichi
sches Holz ist Italien, wohin 82% der Rohholz- und 
69% der Brennholzausfuhren gehen. Die Schnittholz
ausfuhren beliefen sich 1996 auf 2,40 Mio.t im Wert 
von 9,54 Mrd.S, davon 62% nach Italien, 13% nach 
Deutschland und 5% nach Japan (!),die Einfuhren betru
gen 0,59 Mio.t im Wert von 2,38 Mrd.S, 35% au~Tsche
chien und 19% aus Deutschland. Weitere wicht~e und 
durchwegs positive Produktgruppen im Bereich Holz 
in der Außenhandelsbilanz 1996 sind Span platten 
(Export: 3,44 Mrd.S, Import: 0,68 Mrd.S), Faserplatten 
(Export: 1,07 Mrd.S, Import: 0,56 Mrd.S) und Sperr
holz (Export: 1,12 Mrd.S, Import: 0,91 Mrd.S). Im , 
Bereich Papier wurden im Jahre 1996 nach Angaben 
des ÖSTAT Papier und Pappe um 34,67 Mrd.S aus
und um 15,37 Mrd.S eingeführt. Halbstoffe und Abfäl
le von Papier oder Pappe wurden im Wert von 1,53 
Mrd.S exportiert, die Importe beliefen sich auf 3,68 
Mrd.S. Die vom Österreichischen Statistischen Zen
tralamt zur Verfügung gestellten Außenhandelsdaten 
für die Jahre 1995 und, 1996 für den Bereich Holz und 
Papier sind aufgrund der durch den EU-Beitritt Öster- . 
reichs bedingten Umstellung der Erhebungsmethodik 
mit den früheren Daten nur t;>edingt vergleichbar. Zudem 
sind einige offensichtliche Ungereimtheiten in den 
Ergebnissen noch nicht ausgeräumt. Es wird daher 
von einem Vergleich mit den Außenhandelsdaten d.er 
Vorjahre Abstand genommen. 
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Landwirtschaft und Ernährung 

Internationale Ernährungssituation 
Mitte der neunziger Jahre wurden so vi~le Nahrungs
mittel produziert, daß statistisch etwa 2700 kcal an 
Nahrungsmenge pro Kopf und Tag für die auf der Erde 
lebenden Menschen zur Verfügung standen. Obwohl 
die Weltbevölkerung in den letzt~n 20 Jahren um 
1;8 Mrd. gewachsen ist, hatsich dieserWert dank einer 
erheblich gestiegenen Nahrungsmi.ttelproduktion um 
11 % verbessert. Einige ehemalige Entwicklungsländer 
haben die Nahrungsmittelimporte erhöht, es ist aber 
auch die eigene Landwirtschaft gewachsen, womit Nah
rungsmittel, Einkommen und Beschaftigung geschaf~ 
fen werden konnten. Trotzdem sind aber vor allem in- " 
folge mangelnder Kaufkraft noch immer über 800 Mil
lionen Menschen der Erde von chronischer Unter-. 
ernährung betroffen. Nur 22 % des Welt-Bruttoinlands
produkts entfallen auf Entwicklungsländer, dort leben 
aber fast 78 % der Weltbevölkerung. Die Ernährungs
sicherung ". muß daher primär über die Armuts
bekämpfung durchgeführt werden. Die mit der Libera-

. lisierung bzw. der Globalisierung der Wirtschaft ver
bundenen Auswirkungen sind in dieser Hinsicht noch 
nicht abzuschätzen. Hunger und Unterernährung kön
nen auf Dauer nur verhindert werden, wenn ein eigen
ständiger Entwicklungsprozeß in Gang gesetzt wird, 
der sowohl innerhalb als auch außerhalb der Land
wirtschaft Beschäftigungsmöglichkeiten und damit Ein
kommen 'für die ärmeren Bevölkerungsschichten s·chafft. 
Hilfe zu,r Selbsthilfe, stabile wirtschaftliche und politi
sche Rahmenbedingungen sind dazu notwendig. Die 
Lieferung verbilligter. oder kostenloser Nahrungs'mittel 
an Entwicklungsländer bietet auf Dauer keine Lösung 
des Welternährungsproblems, so wichtig sie auch im 
Einzelfall (z.B.: Hunger-, Natur-und Kriegskatastro
phen) ist. Es besteht vielmehr die Gefahr, daß die Bau
ern und Bäurinnen dieser Länder geschädigt werden, 
da sie auf dem rylarkt nicht mit Nahrungsmitteln aus 
den industrialisierten Ländern konkurrieren können oder 
die städtische Bevölkerung'-ihre Verzehrsgewohnheiten 
an die Hilfslieferungen anpaßt. 

Für die Landwirtschaft stellt nicht nur der Zuwachs, son
dern auch das Wachsen der Kaufkraft der WeItbevöl
kerung eine extreme Herausforderung dar. In den Ent
wicklungsländern bedeutet Wirtschaftswachstum im 
Gegensatz zu den Industrieländern eine rasch wach
sende Nahrungsmittelnachfrage. Der technologische 
und biologische Fortschritt in der Landwirtschaft mit ver
bessertem Saatgut, gezieltem Einsatz von pünge
und Pflanzenschutzmitteln und einem höheren· Grad 
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an Mechanisierung konnte bislang entscheidend zu~ 
Steigerung der Weltnahrungsproduktion beitragen. 
Bödenerosion, Versteppung und Wüstenbildung soW'ie 
gebietsweise sinkende Ertragsleistungen infolge Boden
degration sch ränke~ die Möglichkeiten der Steigerung 
des Weltnahrungsmittelaufkommens ein. Die erfor
derlichen Nahrungsmittel müssen wegen der rückläu
figen Agrarnutzfläche durch höhere Erträse von den 
vorhandenen Flächen erzeugt werden. Dies setzt aber 
eine standortgerechte, auf Nachhaltigkeit zielende 
Bewirtschaftung der na!ürlichen Ressourcen Boden" 
Wasser, Wald und biologische Vielfalt voraus. . 

Eine wesentliche Rolle bei der Verbesserung der 
Ernährungssituation wird der Agrarforschung 'zukom
men. Während die positiven Vorauss~gen der FAO 
betreffend Wirtschaftswachstum, Nachfrage nach Nah
rungsmitteln und Steigerung der Nahrungsmittelpro
duktion "trotz des zu erwartenden Bevölkerungs
wachstums von einem Rückgang der Zahl der chro
nisch Unterernährten in den Entwickfungsländern aus
gehen, gibt es auch wesentlich pessimistischere Pro
gnosen. DerWelternährungsgipfel der FAO vom Novem
ber 1996 unter dem Motto "Nahrung für alle" hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, die Zahl der unterernährten.Men
schen bis zum Jahr 2015 auf die Hälfte .cfes gegen
wärtigen Standes zu reduzierern. Die Vertreter von 180 
Staaten verabschiedeten einen "Aktionsplan" mit sie
ben Verpflichtungen : 

• Zugang zur Nahrung tür alle; 

• Sicherstellung geeigneter politisch.er, wirtschaftlicher und 
sozialer Rahmenbedingungen tür die Ernährungssicher
heit auf der Grundlage gleichberechtigter Teilnahme von 
Männern und Frauen; 

• Förderung nachhaltiger Landwirtschaft und ländlicher Ent
wicklung für eine ausreichende und stabile Nahrungsmit
telversorgung; 

• stärkere Ausrichtung nationaler und internationaler Han
deispolitiken im Agrar: und Ernährungsgüterbereich am Kri
teriumder Ernährungssicherheit; 

• Sicherstellung der Nahrungsmittel in · Notsituationen in 
einer Weise, die auf langfristige Verbesserung ausgerich-
tet ist; . 

• Förderung von Investitionen für Forschung, ' Beratung, 
Infrastruktur sowie zur institutionellen Entwicklung tür eine 
nachhaltige Land- und Forstwirtschaft; 

• Sicherung der internationalen Zusammenarbeit zur Umset
zung und Überwachung des Aktionsplanes. 
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'" Die Beurteilung des zukünftigen Stellenwertes neuer 
Technologien zur Produktionssteigerung und zur Ver
ringerung der hohen Lagerverluste ist derzeit noch 
-schwierig. Abgesehen von den quantitativen oder.qua
litativen Versorgungsproblemen verdient die Änderung 
der Ernährungsgewohnheiten in den industriealisierten 
und wohlhabenden Nationen große Aufme"rksamkeit. 
Kritisch zu beurteilen ist die gewaltige Zunahme des 

Internationale Ernährungssituation 
Laut der letzten, vom Österreichischen Statistischen 
Zentralamt (ÖSTAT) durchgeführten Konsumerhebung 
1993/94 geben Konsumenten monatlich einen Betrag 
von 6.520 S für die Ernährung aus. Dies bedeutet eine 
Steigerung von 1.760 S in den letzten zehn . Jahren, 
anteilsmäßig gingen diese Ausgaben aber um 2,1 % . 
(1993/94:21,3 %; 1984: 23,4 %) zurück. 

Im ~ahmen einer vom Fessel + GFK - Institut im Auf
trag des BMLF durchgeführten l)ntersuchung wurde 
die "Einstellung der österreichischen Konsumenten zu 
ihren Lebensmitteln" untersucht; zu der Befragung ist 
zu bemerken, daß die geäußerten Meinungen nicht 
immer dem tatsächlichen Kaufverhalten entsprechen 
müssen. Danach besteht nach wie vor eine klare Prä
ferenz für frische Lebensmittel. Frische ist das spon
tan am häufigsten genannte Qualitätskriterium insge.:. 
samt, ist aber auch das 'wichtigste Kriterium beim Ein
kauf von Milchprodukten und Fleisch. Die Herkunft der 
Produkte - sowohl generell als auch konkret die öster
reichische Herkunft - "wird an zweiter Stelle genannt. 
Fragen des Geschmacks und gesundheitliche Über
legungen dom)nieren Zeitersparnis und geringen 
Kochaufwand. Als sehr wichtig erachten 80 % der · 
Befragten, daß die Lebensmittel gentechnisch nicht ver
ändert werden sowie frei von radioaktiver Bestrahlung 
sind. Etwas mehr als die Hälfte der österreichischen 
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Transportvolumens über weite Entfernungen bzw. mit 
umweltl;>elastenderen Transportmitteln (LKW, Flug
zeuge) sowie ein oft einseitig ökonomisch ausgerich
tetes oder saisonal undifferenziertes Einkaufverhalten 
der Konsumenten, welches Möglichkeiten für umwelt
schonende und tierfreundliche Agrarproduktionen 
beeinträchtigt. Auftretende Konjukturschwächen dürf
ten diese Erscheinung verstärken. 

Bevölkerung verwendet Produkte aus biologischer 
Landwirtschaft im Haushalt. 

Die Informationen auf den Lebensmittelverpackungen 
werden von jedem vierten Österreicher als sehr schwer 
verständlich empfunden, verwirrend ist besonders die 
Kennzeichnung von Bioprodukten.*) Die verwendeten 
Kennzeichnungen (AMA-Gütesiegel,AMA-Biokon
trollzeichen, Kennzeichen des Ernteverbandes) kön
nen nur von wenigen korrekt definiert werden. Dage
gen hat sich die Billa-Kennzeichnung für biologische 
Produkte "Ja! natürlich" beim Konsumenten bereits gl:lt 
eingeführt und wird überwiegend als Kennzeichnung 
für Bioprodukte verstanden. Bedenken hinsichtlich der 
Qualität der zukünftigen Lebensmittelversorgung haben 
die österreichischen Konsumenten in erster Linie beim 
Einsatz der Gentechnik und bei radioaktiver Bestrah
lung.Dahinter rangieren Befürchtungen über mögliche 
Krankheitserreger wie Salmonellen und Bakterien 
sowie die Verwendung von chemischen Spritzmitteln. 
Vergleichsweise weniger kritisch werden Massentier
haltung und Tiertransporte sowie die Verwendun'g von 
Zusatzstoffen in Lebensmitteln beurteilt. 

*) Die Broschüre "Der Biokonsument" von Univ.-Doz. Dr. Lud
wig Maurer bietet objektive Informationen zum Thema "Bio
produkte" und einen Leitfaden für die Vielzahl an' Kenn
zeichnungen. 

QuaJitätsbeurteilung von Lebensmitteln - Wichtigkeit verschiedener Kriterien 

Frische 

Keine Bestra~lung 

Gentechnisch nicht verändert 

Herkunft 

Gesundheit 

Artgerechte Tierhaltung 

Hoher Vitamingehalt 

Keine Zusatzstoffe 

Kurze Transportwege 

Umweltfreudliche Verpackung 

Biologischer Anbau 
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Tourismus und Landwirtschaft 
(siehe auch Tabellen 12 bis 13) 

Verschiedene Entwicklungen, wie die Deregulierung und 
Verbilligung des Flugverkehrs, weltweite Überkapa
zitäten an Hotels bzw. Betten, Flügen und neu auf den · 
Markt drängenden Destinationen brachten in den letz
ten Jahren eine Globalisierung des Tourismus und inten
sivierten den internationalen Wettbewerb der traditio
nellen Urlaubsländer. Da weltweit zunehmend gut 

. organisierte Destinationen angeboten werden, steigen 
auch die professionellen Anforderungen an die öster;
reichischen Tourismusregionen. Die eingeleiteten 
Bemühungen zur Bildung größerer gemanagter Tou
rismusregionen, wie sie zur Zeit auch in einigenGebie~ 
ten Österreichs diskutiert bzw. überlegt werden , könn
ten zu wesentlichen · Veränderungen des derzeitigen 
strukturellen Tourismusbildes führen. Nur eine regio
nal koordinierte Tourismusentwicklung mit entspre
chenden Zusammenarbeitsstrukturen kann sicher
. stellen, daß einerseits die vom Tourismus ausgelösten 

. B~lastungen der regionalen Umwelt und der Res
sourcemierbrauch minimiert werden, andererseits die 
anspruchsvolle internationale Konkurrenzfähigkeit und 
die öffentliche Fördereffizienz erhöht werden. Zu die~ 
sem -Ergebnis gelangt auch die 1997 im Auftrag des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegen
heiten veröffentlichte Studie über "Stellenwert und 
Zukunft regionaler Tourismusorganisationen". Stand bis 
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vor kurzem die Entwicklung und Innovationsfähigkeit 
derTourismusbetriebe im Vordergrund, S9 ist laut Stu
die mit der Intensivierung und Globalisierung des Wett
bewerbes zu erwarten, daß größeren Strukturen wie 
auch internen und branchenübergreifenden. Koordi
nationen von Einzelaktivitäten zunehmend Aufmerk
samkeit zu schenken ist. Die Schaffung regionalerTou
rismusorganisationen ist gerade wegen der Stagnati
on im Tourismus sehr wichtig. Auch 1996 kam es wie
der zw einem Nächtigungsrückgang von -3,6% (1995: 
-4,3%). Die weiteren Fakten: 

• Deviseneinnahmen aus dem Fremdenverkehr: 148 Mrd.S 
(1995: 147 Mrd.S); 

• Nächtigungen: 113 Mio. (1995: 117 Mio.), davon 84 Mio. 
Ausländer, 29 Mio. Inländer; 

• derWertschöpfungsanteii des Tourismus am gesamten Brut
to-Inlandsprodukt beträgt ca.·8% (EU: 5%) . 

Die Zahl der Nächtigungen auf Bauernhöfen (Katego
rie "Privat am Bauernhof" bis 10 Betten ohne Ferien
wohnungen) hat 1996 um 8,3% abgenommen. Unter 
Berücksichtigung der laufenden Bettenabnahme um 
4,1% ergibt sich ein Auslastungsrückgang von 4,2%. 
Dies entspricht den allgemeinen Nächtigungsrück
gängen. Besonders stark spürbar war der Rückgang 

.Bäuerliche Beherb~rgungsk·apazität -
Anteil der Fremdenbetten (ohne gewerbliche Betten) in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben in Prozent aller Fremdenbetten 

unter 10 
1.0 bis 20 
20 bis 30 
30 bis 40 
aber 40 

nach politischen Bezirken, 1988/1990 

Quelle: Greif F., W8Qner K. , 1995 1 
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der Nächtigungen deutscher Gäste (-8,8%); die Inlän
dernächtigungen haben um 7,5% abgenommen. 

Erstmals wurde im Herbst 1996 eine österreichweite 
Befragung unterden Mitgliedern der Urlaub am Bau
ernhof-Landesverbände durchgeführt. Ziel war es, 
über die undifferenzierten Ergebnisse der allgemeinen 
Nächtigungsstatistik hinaus Erkenntnisse über Trends 
zu gewinnen: 

• 57% der Betriebe hatten in der Sommersaison mehr (20%) 
oder gleich viele Nächtigungen (37%) im Vergleich zum Vor
jahr. Dies läßt darauf schließen, daß die Entwicklung bei 
den Mitgliedsbetrieben besser als im touristischen Durch
schnitt verläuft. Vor allem Betriebe der Kategorie 4-Blumen 
erreichten überdurchschnittlich gute Ergebnisse. Schwäche
re Ergebnisse meldeten kleine (bi$ 5 Betten) und große 
(über 30 Betten) Betriebe. 

• Die Betriebe haben einen durchschnittlichen Stammgä
steanteil von 60%, den Stammgästeanteil eher abnehmend 
sehen 41 % der Betriebe, 35% sehen einen zunehmenden 

. Stammgästeanteil, 24% gleichbleibend. Der hohe Stamm
gästeanteil ist eine wichtige "Konjunkturstütze" in einer Zeit 
allgemein rückläufiger Tourismusnachfrage. 

• (Sehr) zufrieden äußerten sich die Mitglieder mit der Arbeit 
der Landesverbände in den Bereichen "Information der Mit
glieder" (92%), Mitgliederzeitschrift (~8%) und Katalogge
staltung (86%). 

Nach einer aktuellen Studie für Urlaub am Bauernhof 
am Deutschen Markt (dt. Reisean~lyse 1996) interes-
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sieren sich 7,2 Mio. Deutsche über 14 Jahren für einen 
Bauernhof-Urlaub (in der Reiseanalyse 1997 ist dieser 
Wert sogar auf 8,8 Mio. Personen gestiegen!). Von die- . 
sen Interessierten haben ca. 5 Mio. Personen noch keine 
Bauernhof-Erfahrung. 3,2 Mio. interessieren sich sowohl 
für Bauernhöfe als auch für einen Urlaub in Österreich 
(::::Potential im engeren Sinn). Von diesen Personen 
gaben 60% an, daß sie sich für eine Ferienwohnung 
als Urlaubsunterkunft interessieren. 

Um ein Strukturbild der Branchenbeziehungen zwischen 
Landwirtschaft und Tourismus zu geben, sind drei sta
tistische Merkmale von besonderer Relevanz: 

• Die Beteiligung der landwirtschaftlichen Betriebe an der 
Zimmervermietung: Sie zeigt ein beachtliches West-Ost
Gefälle (siehe auch Karte). 

• Die Bettenzahl je vermietendem Bauernbetrieb: Sie liegt 
in der Regel zwischen 8 und 11, in den touristischen Rand
bereichen darunter, in den Kernlandschaften des Urlaubs 
am Bauernhof - vor allem in Kärnten, Salzburg und Tirol -
auch darüber. . 

• Der Beitrag des Agrarsektors zum Bettenangebot des 
österreichischen Tourismus: Dieses Angebot ist besonders 
dort sehr hoch, wo der gewerbliche Tourismus wenig ent
wickelt. aber noch eine gewisse landschaftliche Atraktivität 
vorhanden ist (Übergangszonen des Wald- und Mühlvier
tels, in den Voralpen, am Alpenostrand und in den steiri
schen Hügelgebi.eten). Hier bieten bäuerliche Vermieter bis 
zu 40% und sogar mehr des gesamten Bestandes an Gäste-
betten an. . 

Teilnahme der Bauernbetriebe am Tourismus 
Anteil der Bauemi)etriebe mit Fremdenbetten (ohne gewerbliche Betten) in Prozent aller Bauembetriebe 

. unter 2 
2 bis 10 

10 bis 20 
20 bis 30 
30 bis 40 
Ober 40 

nach politischen Bezirken, 1990 

Quelle: Greif F 
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Österreich im Europäischen ~innenmarkt 

Zusammenfassung 
Für die österreichische Agrarwirtschaft brachte der EU
Beitritt einschneidende Veränderungen. Der Wegfall 
des hohen Grenzschutzes und die Konfrontation mit dem 
internationalen Wettbewerb sowie die Abschaffung der 
Marktpreisstützungen bereiteten große Probleme. Das 
durch die GAP-Reform neugestaltete EU-Förderungs
system, bei dem die Preissenkungen mit einer Kom
pensation durch Direktzahlungen und flankierende Maß
nahmen wettgemacht wurden, bedingte in Österreich -
in Verbindung mit den Beitrittsvereinbarungen - eine 
wesentliche Ausweitung der öffentlichen Gelder für die 
Landwirtschaft. 

In der Agrarstrukturpolitik der EU wird le,diglich ein 
gemeinschaftlicher Rahmen vorgegeben, bei "der natio
nalen Umsetzung sind die einzelnen Länoder mitverant
wortlich. Auf die Strukturförderung entfällt ca. ein Drit
tel des Gemeinschaftshaushaltes, wobei auch die Land
wirtschaft entsprechend profitierte. Während die Abgren
zung der Zielgebiete zufriedenstellend verlief, wird von 
Österreich bezüglich der Abgrenzung der Berg- und 
benachteiligten Gebiete eine Weiterentwicklung des 
EU~Systems angestrebt. 

Vom gesamten EU-Haushalt 1996 (82 Mrd.ECU) ent
fallen 50% (41 Mrd.ECU) auf die Agrarausgaben (EAGFL
Garantie). Der relativ hohe Anteil des Agrarbereiches 
am EU-Haushalt erklärt sich dadurch, daß der Agrarsek
tor der einzige große gemeinschaftlich geregelte Bereich 
ist. Im Umfang entspricht der gesamte EU-Haushalt etwa 
dem österreichisch~n Bundeshaushalt. 

1996 wurde die Umsetzung oder Beschlüsse der 
o WTO/GATT-Uruguayrunde (Reduktion der Exportsub

ventionen, Erweiterung des Marktzutritts, 0 Reduktion 
produktionsbezogener Stützungen) fortgesetzt. Es ist 
davon auszugehen, daß die Landwirtschaft eines der 
Themen ist, das in Zukunftweiterverhandelt wird, wo~ei 

o derzeit die Signale in Richtung weiterer Liberalisierung 
stehen. In diesem Sinne sind auch die Weichenstellun
gen des 1996 verabschiedeten neuen · US-Landwirt
schafts gesetzes zu deuten, mit dem u.a. auch die bis
herigen Flächenstillegungsverpflichtungen abgeschafft 
wurden. Die Auswirkungen für die europäische Land
wirtschaft bestehen in erster Linie in der StärkUng der 
Wettbewerbsfähigkeit der US-Landwirtschaft und in der 
möglichen Einengung der EU-Getreideexporte durch stei
gende US-Exporte am Weltmarkt. 

Summary ~ 

For Austrian agriculture, the accession to the EU 
brought about far-reaching changes. The abolition of 
customs and the confrontation with international com- 0 

petition as weil as the abolition of market price sup-
o ports caused great problems. The new support system 

ofthe EU created bythe CAP reform, where price reduc
tions were made up for by direct payments and accom
panying measures, necessitated a considerable exten
sion of public funds for agriculture as provided in the 
accession agreements. 

In the agrarian structural policy of the EU, there is only 
a common framework, whereas the single countries are 
responsible for the national implementation. The share 
of the subsidies regarding structural measures is about 
a third of the budget of the EU, of which agriculture pro
fited accordingly. Whereas the delimitation of the objec
tive-areas was satisfactory, Austria aims at a further 
development of the EU system with view to the deli
mitation of the mountain and less-favoured areas. 

50 % (ECU 41 billion) of the total EU budget 1996 (ECU 
82 billion) are spent on agriculture (EAGGF - guarantee). 
The relatively high share of agriculture in the EU bud
get is due to the fact that the agricultural sector is the 
only big field which is regulated by the Community. The 
whole EU budget has about the same dimension as 
the Austrian Federal budget. 

In 1996, the implementation of the decisions of the 
WTO/GATT - Urugufly Round (reduction of the export 
subsidies, greater access to the market, reduction of 
subsidies related to production) was continued. It can 
be assumed that agriculture is one of the topics which 
in the future is going to be negotiated further; the tan
dency is towards further liberalisation. The decisions 0 

of the US Farm Bill 1996 with which, among other 
aspects, the obligatory set-asides have been abolished, 
also have to be seen in this light. The impacts on 
European agriculture consist primarily in' the 
strengthening of competitiveness of US agriculture and 
in the possible reduction of EU exports of grain as a 

, consequence of rising US exports on the world market. 
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Gesamtwirtschaft und Agrarsektor in der EU 

In der Gemeinschaft hat sich nach den letzten Schät
zungen fü r 1996 das Wirtschaftswachstum wieder ver
langsamt; die Wachstumsrate lag bei rd . 1,6% (1995: 
2,4%). Allerdings gibt es auf einigen Wirtschaftsmärk
ten (Deutschland, Dänemark, Irland, Niederlande und 
Schweden) Anzeichen eines Konjunkturaufschwungs. 
Für 1997 wird wieder mit einem Wirtschaftswachstum . 
von rund 2,3% gerechnet. Im Agrarsektor war 1996 das 
3. Jahr, in dem die GAP-Reform 1992 umfassend 
durchgeführt wurde. Generell hat sich die agrarwirt
schaftl iche' Lage der Gemeinschaft weiter verbessert 
und konnte sich in einigen Sektoren sogar festigen. Die 
unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklung in den 
einzelnen Produktlonssektoren, die sich bereits in den 
Vorjahren abgezeichnet hat, war 1996 noch ausge
prägter. Die Witterungsbedingungen waren - im Ver
gleich zu der langanhaltenden Trockenheit des Jahres 
1995 - allgemein und besonders in den Mittelmeer- . 
ländern, z.B.in Spanien, günstig. 

Haupteinflußfaktor bei der agrarpolitischen Debatte 1996 
war die Vertrauenskrise der Verbraucher, nachdem die 
britische Regierung am 20. 3. 1996 erklärt hatte, daß 
ein Zusammenhang zwischen BSE und ähnlichen 
Erkrankungen beim Menschen nicht ausgeschlossen 
werden kann. Die Verbraucherkrise hat eine unmittel
bare und nachhaltige. Störung des Rindfleischmarktes 
in der EU bewirkt, die sich in Form eines rapide nach
lassenden Konsums, drastisch sinkender Erzeuger
preise und umfassender Interventionskäufe nieder
schlug. Die negativen Auswirkungen dieser Faktoren -
auf die landwirtschaftlichen, Einkommen wurden noch 
durch steigende Futtermittelpreise verschärft. Die EU 
beschloß daher, den Erzeugern einen finanziellen 
Ausgleich fü r die Einkommenseinbußen zu gewähren. 

Mit der EU-Agrarreform 1992 erfolgte eine grundlegende 
Neuorientierung der GAP. Diese sieht vor allem eine 
Rückführung oder Abschaffung der bisherigen Markt
preisstützung sowie einen Ausgleich der dadurch 
bedingten Erlösrückgänge durch direkte Einkom
mensübertragungen in Form von flächengebundenen 
Ausgleichszahlungen und Tierprämien sowie eine 
effektivere Produktionsmengensteuerung vor. Durch den 
Abbau der Preisstützung sowie durch-die flankieren
den Maßnahmen fördert die Reform extensive Pro
duktionsformen und dam'it eine umweltschonendere 
Landbewirtschaftung. Die Umstellung der Agrarpolitik 
erfolgte bis zum 30.7. 1996 innerhalb eines dreijähri-

. gen Zeitraumes. Eine umfassende Bewertung der 
Agrarreform ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht 
möglich, da auch längerfristige Auswirkungen (z.B. 

Strukurwandel) berücksichtigt werden müssen. Die 
bisherige Entwickh:mg auf den Märkten für Getreide und 
Rindfleisch zeigt, daß die erwarteten Marktentlastun
gen eingetreten sind, wobei diese bei Rindfleisch 
durch -die Auswirkungen der BSE-Krise überlagert 
werden. Die reformbedingte Marktentlastung wirkte sich 
bisher auch positiv auf die Einkommenslage inder Land
wirtschaft aus; dies hat sich vor allem bei Getreide 
gezeigt, wo die Marktpreise sich vom Interventionspreis 
gelöst und so die Einnahmen für den Getreidebau zuge
nommen haben. Die bisherigen Ergebnisse bestätigen 
i~sgesamt die Richtigkeitqer Agrarreform. Es wird aber 
angesichts der künftigen Herausforderungen (weitere 

. Liberalisierung der Weltagrarmärkte, Erweiterung der 
EU) erforderlich sein, die Gemeinsame Agrarpolitik auf 
Basis der Reform von 1992 weiterzuentwickeln und zu 
vereinfachen. 

Eine fundierte Beurteilung der Folgen der zweijährigen 
EU-Mitgliedschaft ist aus der Sicht Österreichs wegen 
gleichzeitig wirkender anderer Einflüsse (z.B. west
europäische Konjunkturschwäche 1995, Währungs
turbulenzen, wachsenderWettbewerbsdruck aus asia
tischen Industrieländern und Reformstaaten) und Z.T. 
wegen ·nicht vergleichbarer Außenhandelsstatistiken 
schwierig sowie mangels Vergleichsszenarien ohne EU
Beitritt auch nie exakt möglich. Kurzfristig dürften die 
Anpassungskosten die Wohlfahrts- und Wachstums
effekte übertroffen haben, erst mittel- und -langfristig 
wird sich die Integration für Österreich wirtschaftlich ins
gesamt positiv auswirken, vorausgesetzt, die Mög
lichkeiten und Chancen des Binnenmarktes werden aktiv 
genutzt. Die Integration hat sich jedoch unmittelbar zum 
Vorteil der Konsumenten ausgewirkt und die Inflation 
gedrückt. Die Preisdämpfung geht in erster Linie auf 
Preissenkungen bei Nahrungsmitteln zurück, groß
teils wegen der drastischen Preisrückgänge bei Agrar
produkten. Zugleich kam es infolge der Marktöffnung 
zu Kündigungen und Insolvenzen (insbesondere in der 
Nahrungsmittelindustrie). Die auch ohne EU-Mitglied~ 
schaft unvermeidliche Konsolidierung der öffentlichen 
Haushalte und die entsprechenden Sparprogramme 
werden jedoch überwiegend in Verbindung mit den 
"strengen Maastricht-Kritierien" gesehen . . 

Auf den Agrarmärkten sind die Erwartungen über die 
Folgen der Integration bisher im allgemeinen einge
troffen, insbesondere bezüglich der landwirtschaftlichen 
Erzeugerpreise. Veränderungen in der Marktposition 

. der heimischen Anbieter und in den Marktanteilen im 
Inland und im Export sind noch nicht exakt abzu
schätzen, zumal auch andere Faktoren wirksam sind 
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und z.T. statistische Vergleiche erhebungsbedingt Pro
bleme bereiten. Generell hat sich der Agrarhandel1996 
sowohl expört- als auch importseitig dynamisch ent
wickelt. Nach EinschätzUng des Fachverbandes der 
Nahrungs- und Genußmittelindustrie hat allerdings 
die österreich ische Lebensmittelindustrie - nach Bran
chen verschieden - infolge der EU-Integration bisher 
mehr Marktanteile im Inland verloren, als im Export 
gewonnen werden konnten. Im Bereich der agrarischen 
Betriebsmittel ist ein verstärktes Kostenbewußtsein der 
Landwirte und wachsender Druck nach preiswerten 
ARgeboten zU beobachten. Die Anpassung an das west
europäische Preisniveau ging zuerst nur zögernd voran 
und ist noch nicht abgeschlossen. 

Die zur Abfederung der Folgen der Gemeinsamen Agrar
politik vereinbarten bzw. für die österreichische Land
wirtschaft ' getroffenen nationalen ,Maßnahmen und ' 
Anpassungshilfen haben zwar die klein- und mitteI
bäuerlich strukturierte Landwirtschaft sowie die z.T. eher 
hohen Umwelt- und Sozialstandards erhalten und 
negative Entwicklungen, vor allemunerwünschte Vieh
bestandskonzentrationen weitgehend verhindert, regio
nal und betriebszweigsbezogen muß man sich aber
besonders in Ungunstlagen -noch großen Herausfor
derungen stellen: Dies gilt besonders hinsichtlich 
einer größeren Markt- und Konsumentenorientierung 
der bäuerlichen Unternehmer. Zu bedenken ist, daß im 
Zusammenhang mit den Integrationsfolgen für die 
Landwirtschaft in vielen Gebieten bzw.nicht wettbe-

'werbsfähigen Betriebsstrukturen auch die außerland
wirtschaftliche Erwerbskombination (also die Integra-' 
tion in die ~egionale Wirtschaft) oder der Ausbau 
innerbetrieblicher Einkommensalternativen (Direkt
vermarktung, Dienstleistungen u.a.) eine zwingende 
Konsequenz sein dürften, um auf Dauer die bäuerli
chen Arbeitsplätze sowie die Bewirtschaftung und die 
Funktionsfähigkeit der Regionen zu erhalten. Dabei ist 
darauf hinzuweisen, daß auch ohne EU-Beitritt gra
vierende Veränderungen de'r bisherigen Rahmenbe
dingungen für den Agrarsektor erfolgt wären (Abbau 
des Grenzschutzes etc.). Die planmäßige Umsetzung 
der Agrarreform und das Auslaufen der degressiven 
Ausgleichszahlungen wird den aufgezeigten sozial
wirtschaftlichen Veränderungsprozeß möglicherweise 
noch verschärfen. 

Währungspolitische Maßnahmen 

Im Gegensatz zu 1995 war die Lage auf den Devi
senmärkten 1996 verhältnismäßig stabil. Dabei wurde 
die starke Aufwertung des österreichischen Schillings 
von 1995 wieder weitgehend korrigiert. Eine deutliche 
Erholung gegenüber dem Schilling zeigte insbesondere 
die italienische Lira, die wieder das Kursniveaü von Mitte 
1994 erreichte~ Mit dem Beitritt Finnlands und der Rück-
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kehr Italiens nehmen nunmehr zwölf der fünfzehn Mit
gliedstaaten am Wechselkursmechanismus des 
Europäischen Wahru r-:l gssystems (EWS) teil. 

Nach der Aufwertung des landwirtschaftlichen Umrech
nungskurses (LUK) für den österreichischen Schilling 
zum t . Juli 1995 um 2,26% ergaben sich 1996 durch 
entsprechende Abwertungen Anhebungen der land
wirtschaftlichen Marktordnungspreisein Schilling um 
insgesamt rd. 1,77%. Die Abwertungen d~s LUK für 
den Schilling hatten weder Auswirkungen auf die Tier
und Hektarprämien noch auf die Strukturbeiträge. Für 
diese Förderungen ist der LUK mit Stand 23.6.1995 
bis zum 1.1.1999 festgeschrieben. Als'Ausgleich'für die 
Einkommensverluste infolge der Aufwertung des land
wirtschaftlichen Umrechnungskurses zum 1.7.1995 
wurde eine auf drei Jahre befristete und degressive 
Beihilfe beschlossen. 1996 wurde die erste Tranche 
dieser von der EU sowie von Bund und Ländern finan
zierten Beihilfe in der Höhe von 512,7 Mio. S an die 
Landwirte ausbezahlt. 

Landwirtschaftliche Umrechnungskurse 
(LUK) seit dem EU-Beitrtt 

01.01.1995 bis 28.02.1995 1.6,5658 

01.03.1995 bis 30.06.1995 13,7190 

01.07.1995 bis ' 05.05.1996 13,4084 

06.05.1996 bis 27.05.1996 13,4226 

, 28.05.1996 bis 06.06.1996 13,4614 

07.06.1996 bis 06.07.1996 13,4713 

07.07.1996 bis 10.10.1 996 13,4875 

11.10.1996 bis 20.10.1996 , 13,5103 

21.10.1996 bis 31 .10.1996 13,5355 

01 .11.1 996 bis 30.1 1.1996 13,5396 

01.12.1996 bis 10.12.1996 13,6155 

11.12.1996 bis 20.12.1996 13,6364 

21.12.1996 bis 31.12.1996 13,6463 

01.01.1997 bis 10.01 .1 997 13,6782 

11.01.1997 bis 20.01.1997 13,7020 

21.01.1997 bis 22.01.1997 13,7246 

23.01. 1997 13,7562 

24.01.1997 bis 16.02.1997 13,7482 

17.02.1997 bis 08.03.1997 , 13,7526 

09.03,1997 bis ' 25.04.1 997 13,7529 

26.04.1997 bis 05.05.1997 13,7880 

06.05.1997 bis 10.07.1997 13,7910 

11.07.1997 bis 20.07.1997 13,8905 
seit 21.07.1997 13,9291 

Quelle: EU-Kommission; Stand : 24. Juli 1997 
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Wichtige Ratsentscheidungen 1996 

Das Entscheidungsgremium im Rahmen der EU für die 
Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) ist der Rat Landwirt
schaft. Zur Vorbereitung des Rates Landwirtschaft fin
det wöchentlich eine Sitzung des Sonderausschusses 
Landwirtschaft (SAL) statt. Er hat die Aufgabe, die 
Gesetzesvorhaben, die von der Kommission vorge
schlagen V'(erden, soweit aufzubereiten, daß alle tech
nischen Fragen geklärt sind. Für die Lösung einzelner 
Detailfragen beauftragt er die jeweils zuständige Rats
arbeitsgruppe mit der Vorbereitung der Vorschläge. In· 
den Ratsarbeitsgruppen • sitzen die E'Sperten, die die 
Vorschläge formal und materiell beurteilen. Der Son
derausschuß wiederum entscheidet, ob die Materie für 
eine Behandlung im Rat Landwirtschaft in . Frage 
kommt. Die Minister stirnmen schließlich über den Vor
schlag der ' Kommission ab. Die Umsetzung erfolgt 
durch die Kommission. 

Preispaket 1996/97 
Der Agrarministerrat hat unter irischer Präsidentschaft 
im Juli 1996 die Agrarpreise für das Wirtschaftsjahr (WJ) 
1996/97 beschlossen. Die Ergebnisse des Preispakets 
waren für Österreichs Landwirtschaft akzeptabel und 
beinhalteten folgende Kompromisse: 

• Bei Getreide wurd~n die Stilfegungsvorschriften grund
legend vereinfacht und für alle Stillegungsformen ein 
Regelsatz von 17,5% beschlossen. Der Stillegu!1gssatz für 
das Wirtschaftsjahr 1997/98 (Ernte 1997) wurde mit 5% 
festgesetzt; für die Ernte 1996 betrug dieser noch 10%. 
Mit dieser Änderung wurde der aktuellen globalen Markt
entwicklung bei Getreide Rechnung getragen. 

• Senkung der Lagerkostenvergütung für Zucker von 0,45 
ECUauf 0,42 ECU je 100 kg; Anpassungen der Reports 
bei Getreide von 1 ,30ECU/t auf 1,10 ECU/t. 

• Bei Wein einigte 'sich der Rat auf einen Status quo bei den 
Orientierungspreisen und eine Verlängerung der Ausset
zung der Anwendung des vereinfachten Weinkatasters bis 
31. 12. 1998. Darüberhinaus wurde eine Flexibilisierung des 
Auspflanzungsverbotes und eine Einschränkung der ' 
Rodungsaktion mit entsprechenden Höchstflächen 
beschlossen. Österreich kann in den 'Wirtschaftsjahren 
1996/97 und 1997/98 jeweils 139 ha Weingärten neu aus
pflanzen. 

• Bei Milch wurde die Kommission beauftragt, bis 1997yor
schläge für die weitere Entwicklung der Milchmarktördnung 
nach Ablauf der derzeitigen Regelung im Jahr 2000 vor
zulegen, wobei alle möglichen Optionen gleichrangig 
geprüft werden sollen. 

• Tabakproduktion: Österreich wurde in den Kreis der Län-

o. Zierpflanzen: Es wurde Einvernehmen über die Ein
richtung eines. Promotionsfonds zur Förderung des Zier
pflanzensektors erzielt (VO 2275/96). Für Marketingmaß
nahmen stehen 15 Mio. ECU /Jahr zur Verfügung, die ent
sprechend dem Produktions~'mfang auf die einzelnen Mit
gliedstaaten aufgeteilt werden. 

'\ 

Maßnahmen aufg.rund der BSE-Krise 
Die Beratungen des Rates Landwirtschaft 1996 waren 
gekennzeichnet und überschattet von .der BSE-Krise. 
Die Bekanntgabe der britischen Regierung am 20. März, 
daß ein Zusammenhang von spezifischen Jakobs
Creutzfeld - Erkrankungen beim Menschen mit BSE -
Erkrankungen von Rindern nicht mehr ausgeSChlos
sen werden kann, hat massive Reaktionen seitens der 
europäischen Verbraucher ausgelöst und zu einem dra
matischen Einbruch beim Rindfleischkonsum in ganz 
Europa geführt. Dieser Absatzrückgang hat bei den Rin
derhaltern zu erheblichen Einkommensverlusten geführt. 

Folgende Sofortmaßnahmen wurden ergriffen bzw. 
. eingeleitet, um das Vertrauen derVerbraucherin das 
'Lebensmitte.1 Rindfleisch wiederzugewinnen: 

• EU-weites Exportverbot für Erzeugnisse der britischen Rin
derproduktion ab 27. März 1996; 

• Durchführung eines selektiven Keulungsprogramms zur 
Bekämpfung der BSE-Seuche; 

• Errichtung eines EU-einheitlichen Registrierungs$ystems 
für Rinder und Herkunftskennzeichnung für Fleisch und 
Fleischwaren; 

• Intensivierung der Werbe- und Informationsmaßnahmen 
für Fleisch. 

Für die Rinderhalter wurde als Ausgleich für die mas
siven Preissenkungen eine BSE-Ausgleichszahlung aus 
EU-Mitteln beschlossen; dafür wurden in ' Österreich 
1'996 auf Grundlage der VO 1357/96 insgesamt 
335 Mio.S. an BSE-Hilfe ausbezahlt. 

In der Ratssitzung Ende Oktober 1996 ist ein umfang- . 
reiches Maßnahmenpaket zur Stützung des Rind
fleischmarktes und zur Verbesserung der .Einkom~ 
. menssituation der rinderhaltenden Betriebe beschlos-
sen worden. In den erzielten Kompromissen sind die 
wichtigsten Prioritäten der österreichischen Position zu 

. den einzelnen Verhandlungspunkten im wesentlichen 
berücksichtigt worden. Die Regelungen i~ einzelnen 
sind: 

der aufgenommen, die in den Genuß der Prämienregelung o. Die Interventionshöchstgrenze für Rindfleisch wurde für 
für nördliche Mitgliedstaaten ("Nordprämie") gemäß VO 1996 von ursprünglich 400.000 tauf 550.000 t und für 1997 
(EWG) 2075/92 kommen: 0 von 350.000 tauf 500.000 t hinaufgesetzt. 
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• Die Mitgliedstaaten können eine Frühvermarktungs- oder 
Verarbeitungsprämie für Kälber gewähren. Den Mitglied
staaten bleibt es freigestellt, welche Maßnahme umgesetzt 
wird. In Österreich wird die Frühvermarktungsprämie ange~ 
wendet. 

• Die Prämien für Stiere der erste'n Altersklasse werden I,Jm 
25% auf 135 ECU (=1.852 S) je Tier erhöht, die bisherige 
zweite Prämie gestrichen. Die zweite Prämie für Ochsen 
bleibt in unveränderter'Höhe (1.491 SlTier) aufrecht. 

• Quotenverwaltung: Bei den Mutterkühen ist die Quoten
ausnützung befristet für die Jahre 97 und 98 von 70% auf 
90% angehoben worden. Bei den männlichen Rindern wur
den die Quoten auf die tatsächlich beantragten Rinder im 
Jahr 1996' gekürzt; Österreich war davon nicht betroffen. 

- • Änderung der Extensivierungsprämie: Bei einer Besatz
dichte unter 1,4 GVE/ha werden 36 ECU (=494 S) und unter 
1,0 GVE/ha 52ECU (=713 S) als Extensivierungsprämie 
gewährt. 

• Die Kommission muß innerhalb eines Jahres einen Vor
schlag zur längerfristig-en Reform der Rindfleischmarkt- ' 
ordnung unter Berücksichtigung des Milchsektors vorlegen, 
damit der Rat bis Ende 1997 eine Entscheidung treffen kann. 

23 

Anwendung von ß-Agonisten durch Injektion zum ' 
Zweck der Tokolyse bei Kühen (Geburtshilfe) bzw. in 
der Therapie bei Pferden und Heimtieren stimmte 
Österreich zu, da für die Tokolyse bei Kühen nach Anga
ben der Veterinärbehörden derzeit keine geeigneten 
Alternativme~ikamente zur Verfügung stehen. 

Reform der Obst- und Gemüsemarktordnung 
Die Reform der Gemeinsamen Marktorganisation für 
Obst und Gemüse, die in der Ratssitzung vom 24. Juli 
1996 beschlossen wurde, hat sowohl für frisches 'als 
auch für verarbeitetes Obst und Gemüse zu Verän
'derungen geführt. Ziel der Reform war es, das Markt
gleichgewicht bei Obst und Gemüse innerhalb der EU 
durch einen Abbau der Überschußerzeugung wie- , 
derherzustellen. Angestrebt wurde zudem die Stärkung 
der MarktsteIlung von Erzeugerorganisationen und 
damit auch eine Verbesserung der Vermarktungsbe
dingungen für die Erzeuger. Die wesentlichen Neue
rungen sind: 

. • Die EU-Normen für .obst und Gemüse sollen an die 
• Die Finanzmittel zur Absatzförderung für Rindfleisch wer- Normen der UN-Wirtschaftskommission für Europa (UN-

den erhöht. ECE) angeglichen werden. In Österreich finden ab 1. Juli 

• Den Rinderhaltern in der EU wird 1997 eine Einkom
mensbeihilfe in der Höhe von insgesamt 500 Mio. ECU 
gewährt. Die österreichischen Rinderhalter erhalten davon 
entsprechend ihrer Produktion einen Anteil von 
10,32 Mio.ECU (=141,6 Mio.S). 

Der Registrierung von Rindern in einem neuen durch
gängigen-System (doppelte Ohrmarken, zentrale EDV
Datenbank, System von Tierpässen sowie ein betrieb
liches Register), bei dem alle ab 1.1.1998 geborenen 
Rinder gekennzeichnet werden müssen, wurde in der 
Ratssitzung vom März 1997 zugestimmt. 

Wachstumsförderer in der Fleischerzeugung 
und Kontrollrnaßnahmen 

Derzeit sind 3 Richtlinien über das Verbot der Ver
wendung. bestimmter Stoffe mit hormonaler bzw. thy
reostatischer Wirkung in der tierischen Erzeugung in 
Kraft. Die Kommission legte 1993 erstmals einen Vor
schlag zur Neuregelung des Hormonverbotes und zur 
Aufhebung der geltenden Richtlinien, der Kontroll
maßnahmen und zur Änderung der Marktorganisati
on für Rindfleisch (Prämien) vor. Zusätzlich wurden 
ß-Agonisten in die Verbots- und Kontrollrichtlinie ein
bezogen; In der Ratssitzung vom April 1996 wurden 
zwei Richtlinien zur Neuregelung des Hormonverbo
tes sowie Kontrollmaßnahmen beschlossen. 

Im Zuge der Ratsdebatte trat Österreich entschieden 
für die Aufrechterhaltung des strikten Verbotes der 
Anwendung von Hormonen und Substanzen mit h.or
monaler Wirkung in der tierischen Erzeugung ei~. Der 

1997 die EU-Normen uneingeschränkt Anwendung. 

• Erzeu'gerorganisationen '(EO) und Branchenverbän
de: Ein zentraler Punkt der Reform ist es, die PO$ition der 
Erzeugerorganisationen im Vermarktungsprozeß zu stär
ken. Es können "umfassend ausgerichtete EO's", "spezia
lisierte EO's~' und "Branchenverbände" - Zusammerischluß 
von Erzeugern, Vermarktern und Verarbeitern .;. gegründet 
werden. Eine wesentliche Voraussetzung zur Anerkennung 

, von EO ist der Nachweis einer Mindestanzahl von Mit
gliedern und einer Mindestmenge an vermarktbaren 
Erzeugnissen. Als Instrument zur Finanzierung von ope
rationellen Programmen und . Marktrücknahmen' können 
EO's Betriebsfonds einrichten, die aus Mitteln der Mitglie
der von EO's und aus Mitteln der Gemeinschaft finanziert 
werden. 

• Reduzierung der Interven-tionen: Die Höchstmengen 
für die Intervention betragen in den ersten fünf Jahren ab 
199750'%, 45%, 40%, 30% und im Jahr 2001 20% der ver
markteten Erzeugnisse einer EO. Nach dieser 5-jährigen 
Übergangsfrist dürfen im 3 Jahresschnitt nUr mehr 10% 
bei Äpfeln und 8,5% bei Birnen der vermarkteten Menge 

, einer EO der Intervention zugeführt werden. Als gemein
schaftliche Rücknahmevergütung wurden einheitliche 
Sätze festgelegt. 

• Verstärkung nationaler und gemeinschaftlicher 
Kontrollen: Zur Du'rchführung zusätzlicher Kontrollen 
wird eine besondere Inspektorengruppe, bestehend aus 
Inspektoren der .Kommission und Bediensteten der Mit
gliedstaaten, eingerichtet. 

• Anpassung des Außenhandels an die Vereinbarungen 
der GATI-Uruguay-Runde; 

• Verbesserung der statistischen Information 
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Mindestanforderungen für den Schutz 
von Kälbern 

Die Änderung der Richtlinie über Mindestanforderun
gen für den Schutz von Kälbern wurde " vom Rat im 
Dezember 1996 beschlossen. Folgende Neuerungen 
treten ab 1.1.1998 für Neubauten oder renovierte 
Ställe in Kraft: 

• ein Verbot von Einzelbuchten für alle Kälber ab 8 Wochen 
(ausgenommen bei veterinären Erfordernissen mit Min
destplalzangebot) ; 

• Einzelbuchten tür Kälber dürfen keine festen Wände haben, 
sondern müssen einen perforierten Seitenschutz aufwei..; 
sen, damit sich die Kälber sehen und berühren können; 

• bei Gruppenhaltung muß die verfügbare Mindestfläche 
Widerristhöhe x Körperläl")ge x 1,1 m2 betragen; 

• bis 1.1 .2008 sind Kleinbetriebe mit weniger als 6 Kälbern 
ausgenommen, dann gilt Richtlinie für alle Kälberhalter. 

Die in Österreich geltenden Bestimmungen auf Grund
lage der Artikel 15a-Vereinbarung der Bundesländer 
verbieten bereits die dauernde Anbinde- und EinzeI
haltung von Mastkälberngenerell und für Zucht- und 
Nutzkälber die Einzelhaltung ab einem " Alter von 3 
Wochen. 

Osterweiterung der EU (Strukturierter Dialog) 
Am 25. 6. 1996 fand die zweite Sitzung des Rates der 
Landwirtschaftsminister mit den Agrarministern" der 
assoziierten Länder Mittel- und Osteuropas statt. Die 
Tagung war dem Thema" Veränderungen in der 
Agrarpolitik mit Blick auf eine Erweiterung" gewidmet. 
Diskussionspunkte waren die Wettbewerbsfähigkeit 
der Landwirtschaft und notwendige Entwicklung des 
ländlichen Raumes. Von der EK wurde ein Strategie
papier "vorgelegt. In der Diskussion wurde die große 
Unterschiedlichkeit der Situation und Ausgangslage 
der Landwirtschaft in den MOEL aber auch der 
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politischen Einschätzungen über die künftige Integra
tion in die GAP der EU deutlich. Grundsätzlich kann 
festgestellt werden, daß zwar der strukturierte Dialog 
mit den MOEL eine sehr gute Gelegenheit bietet, die 
Entscheidungsträger der Agrarpolitik der MOEL und 
deren Vorstellungen kennenzulernen, jedoch dürfen 
keine überzogenen Erwartungen hinsichtlich der 
Problemlösungskapazität dieses Prozesses gesetzt 
werden. 

Österreichisches Memorandum zur 
Landwirtschaft im Berggebiet 

Die österreichische Bundesregierung hat Ende Juni 
1996 in Brüssel ein Bergbauernmemorandum vorge
legt, das sich im wesentlichen auf strukturpolitische Maß-" 
nahmen beschränkt und sich längerfristig für eine wirt
schaftliche und soziale Stärkung der Regionen mittels 
eines integralen gemeinschaftlichen Ansatzes aus
spricht. Die wichtigsten konkreten Vorschläge sind: 

• Abgr"enzung des Berggebietes nicht nur aufgrund admini
strativer Einheiten (Gemeinden) , sondern naturräumliGh 
begründeter kleinerer Einheiten sowie eine betriebsindi
viduelle Feststellung der ständigen natürlichen Nachteile; 

• Einführung eines Sockelbetrages bei der Bergbauernför
derung, vor allem für kleinere Betriebe, der nach Erschwer
nis und sozialen Gegebenheiten gestaffelt wird; 

• generelle Gleichstellung der Nebenerwerbsbetriebe bei den 
Förderungsmaßnahmen im Investitionsbereich; 

• Verbesserung der forstlichen Förderung. 

Im" Rahmen der D~batte äußerte sich eine sehr große 
Mehrheit der Mitgliedstaaten sehr positiv zum öster
reichischen Memorandum. Die Kommission wurde 
beauftragt, auf der Grundlage des Memorandums eine 
Prüfung vorzunehmen und einen entsprechenden 
Bericht vorzubereiten, der auch geeignete Vorschläge 
enthalten soll. 
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Regional- und Strukturpolitik 

Die Agrarstrukturpolitik d~r Europäischen Union war 
immer schon ein Politikbereich, bei dem lediglich ein 
gemeinschaftlicher Rahmen vorgegeben war. Die .kon
krete nationale Umsetzung der Agrarstrukturförde
rungen hat durch die Mitgliedsländer in derer finanzi
eller Verantwortung zu erfolgen. Der Gemeinschafts
haushalt beteiligt sich im Rahmen der Ausrichtungs
abteilung seines "Europ'äisChen Ausrichtungs- und 
Garantiefonds für die Landwirtschaft" (EAGFL-A') 
lediglich in einem untergeordneten Umfang an den 
Kosten der Agrarförderung. Im Gegensatz dazu war die 
gemeinsame Agrarmarktpolitik von Anfang an auf 
gänzliche Integration (d.h. auf unmittelbc;tr für die Mit
gliedsländer geltende und anwendbare EU-Regeln) und 
ausschließliche Gemeinschaftsfinanzierung ausge
richtet. 

Seit der Reform der EU~Strukturfonds 1988 ist die 
Gestaltung und Mitfinanzierung der Agrarstrukturpoli
tik durch die EU in das Konzept der gemeinsamen 
Regionalpolitik eingebunden. Die Kommission anerkennt 
lediglich Mehrjahresprogramme, wodurch die darin 
beschriebenen Förderbereiche seitens der Europäi
schen Kommission praktisch pauschal genehmigt wer
den. Dje Genehmigung der konkreten Einzelprojekte, 
die im Rahmen des jeweiligen Programmes g'efördert 
werden sollen, erfolgt durch die von den Mitglied
staaten dafür vorgesehenen Behörden: Seit der Reform 
1993 gibt es neben dem EAGFL-A, dem 1-975 geschaf
fenen Regionalfonds (EFRE) und dem Sozialfonds 
(ESF) noch zwei weitere EU-Finanzinstrumente für. 
den Bereich der Strwkturförderung: den mit dem EWR 
geschaffenen Kohäsionsfonds, der für die Mitglieds
länder 'mit dem größten Entwicklungsnachholbedarf 
reserviert ist, und das Finanzinstrument für die 
Fischerei (FIAF). 

Mit der Reform der Strukturfonds war und ist eine mas
sive Verstärkung des finanziellen Engagements des ' 
Gemeinschaftshaushaltes für die Strukturpolitik ver
bunden. Der Anteil der für die Strukturförderung gewid
meten EU-Haushaltsmittel stieg bis 1995 dadurch auf 
ca. ein Drittel des EU-Gemeinschaftshaushaltes, wobei 
auch der Agrarstrukturfonds entsprechend p'rofitierte. 
Insgesamt stehrjedoch ein wesentlich höherer Betrag 
für die Strukturförderung zurVerfügung, da die EU-Mit
tel noch durch nationale Mittel kofinanziert werden. 

Nach dem Beitritt der neuen MitglIedsländer erfolgt die 
Förderung der Agrarstrukturpolitik im Rahmen von 
sechs Zielen, wobei für Österreich die Ziele 1 bis 5 und 
für die Agrarstrukturpolitik und die ländliche Regional-
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politik insbesondere die Ziele 1 und 5 relevant sind (das 
Ziel 6 ist für die extrem dünn besiedelten arktischen 
Gebiete Finnlands und Schwedens reserviert): 

• Ziel 1: Förderung der Entwicklung und der strukturellen 
Anpassung der Regionen mit Entwicklungsrückstand 

• Ziel 5:Förderung d~r Entwicklung des ländlichen Raumes 

5a: durch beschleunigte Anpassung der Agrarstruktur 
im Rahmen der Reform der GAP 

. 5b: durch Erleichterung der Entwicklung und der Struk
turanpassung der ländlichen Gebiete. 

Mittelvolumen der aus dem EAGFL-
Ausrichtung kofinanzierlen Programme1

) 

EAGFL-A kofinanzierte Pro-
Finan;ll- Anteil aus 

volumen2
) EAGFL-A3

) 
gramme bzw. 
Programmteile in MECU 

Ziel 1 73,4 24,84 

Ziel 5a "Sektorplan" 228,21 62,3 

Ziel 5a indir. Maßnahmen 1.195,69 323,46 

Ziel! Sb Gesamt 463,1 164,24 

Ziel Sb Kärnten 65,75 20,94 

Ziel Sb Niederästerreich 128,68 44,62 

Ziel Sb Oberästerreich 110,42 41,32 

Ziel Sb Salzburg 17,62 6,4 

Ziel Sb Steiermark 94,05 34,13 

Ziel Sb Tirol 37,82 13,76 

Ziel Sb V~rarlberg 8,76 ' 3,07 

Gemeinschaftsinitiativen 28,23 14,11 

LeaderJ/ 20,2 10,1 

Burgenland 2,2 1,1 

Kärnten ' . 2,4 1,2 

Niederästerreich 3,0 1,5 

Oberästerreich 4,6 2,3 

Salzburg 0,8 0,4 

Steiermark 5,0 2,5 

Tirol 1,8 0,9 

Vorarlberg 0,4 0,2 

Interreg 8,03 4,01 

Österreich - Ungarn ° ° 
Österreich - Tschechien 0,46 0,23 

Österreich - Slowenien 4,02 2,01 

Österreich - Scilwakei 0,46 0,23 

Österreich - Deutschland 1,12 0,56 

Österreich - Italien 1,97 0,98 

Bodensee - Hochrhein ° 0 

1) Dotierung für die Strukturfonds 1995 bis 1999 
(Stand: 16.6.1997) 

2) EAGFL-A und nationale Mittel 
3) Die indirekten Maßnahmen umfassen u.a. die 

Ausgleichszulage, die einzelbetrieblichen und kollektiven 
Investitionen sowie die Erzeugergemeinschaften 

Quelle: BMLF 
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An der Programmplanungsperiode, die im Herbst 1993 
beim EU-Rat in Edingburgh beschlossen wurde und 
welche die Zeitspanne 1994 bis 1999 umfaßt, ist Öster- . 
reich ab 1995 beteiligt. Alle fu.r diesen Zeitraum erfor
derlichen Programme, sowohl für die Programme Ziel 1 
und Ziel 5b als auch für die Gemeinschaftsinitiativen, 
sind nunmehr durch die Europäische Kommission 
genehmigt worden. 

Auf teilung d,er EU-Strukturfonds 
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Die für Österreich zufriedensteliende Abgrenzung der 
Zielgebiete wurde bereits im Grünen Bericht 1994 
ausführlich dargestellt und bedarf keiner Aktualisierung. 
Eine detaillierte Beschreibung der Abgrenzung der Berg
und benachteiligten Gebiete gemäß R 25/268/EWG, 
die für Österreich am 29.5.1995 formell vom Agrarmi
nisterrat beschlossen wurde, kann dem Grünen Bericht 
1995 entnommen werden. 

Der Beitrittsvertrag sichert Österreich für die Periode . Der für die Förderung der österreichischen Land- und 
1995 bis 19991.623 ·Mio. ECU an EU-Strukturfonds- Forstwirtschaft zur Verfügung stehende Anteil des 
mitteln. 184 Mio. ECU sind davon für das Burgenland EAGFL an den gesamten für Osterreich vorgesehenen 

: (Ziel 1) reserviert. Mit Entscheidung der Kommission EU-Strukturfondsmitteln beträgt ca. 40 %. 
von 17.1.199.5 wurden die EU-Mittel auf die Ziele 2 bis 
einschließlich 5b aufgeteilt. Dabei wurde das Ziel 5a 

. mit 388 Mio ECU und das Ziel 5b mit 411 Mio. ECU für 
die kommenden fünf Jahre dotiert. Das Ziel 5a wird aus
schließlich aus dem EAGFL (Abt. Ausrichtung) finan-

. ziert, das Ziel 1 und das Ziel 5baus allen drei EU-Struk
turtonds. Die Ziele 2 bis 4 betreffen ausschließlich außer
landwirtschaftliche Ziele und werden zur Gänze durch 
den ESF und den EFRE finanziert. 

Die jeweils anteiligen nationalen Mittel setzen sich aus 
Bundes- und Landesmitteln zusammen, die im Verhältnis 
60 :40. von Bund und Land aufgebracht werden. 

Insgesamt'sind somit 0,94 Mrd. öS öffentliche Gelder 
für Ziel 1 - Unterprogramm Landwirtschaft, 18,66 Mrd. 
ÖS für das Ziel 5a und 5,9 Mrd. öS für das Ziel 5b für 

. die Periode 1995' - 1999 vorgesehen. 

Förderungsvolumen 'im Rahmen .des EAGFL-A nach 
EU-Strukturfondszielen 1995~99. · 

-EU- und nationale Mittel in Mrd. S 

Ziel 1 0,94 Mrd. öS 

·Ziel 5a 18,66 Mrd.,öS 

Ziel5b 5,90 Mrd. öS 

, I Ziel 1 Ziel Sa --L Ziel Sb .. 
I'" E-A-G-F-L--M- j-tt-'-el-+' - --0- ,-33- M-rd-. -öS---t----S-,O-6-M- r-d-. ö-· S--:--- 1--2, 1S Mrd. ö-' S---l 

- I Bundesmittel ! 0,36 Mrd. öS . 8,16 Mrd. öS ' 2,19 Mrd. öS 

~ndesmittel l 0,26 Mrd, öS __ ~i~_M_rd. öS I 1,57 Mrd. öS 

,_ EÄGFL-Mittel 0 Bundesmittel Landesmitteil · 

. Quellen: Entscheidungen der Kommission, Programmplanungsdokumente • 
, BMLF· 11 B 9· , 

4. 12. 1995 
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Stand der Umsetzung der Agrarstruktur- und Regional.politik 

Mit dem Beitritt zur EU hat Österreich sofort und 
umfassend mit der Umsetzung der Agrarstrukturpoli
tik begonnen. Das gesamte Jahr 1995 war geprägt von 
den Verhandlungen mit der Kommission über die öster
reichischen Programme, wobei alle relevanten Ent
scheidungen der Kommission nunmehr vorliegen. 

Zielgebietsförderungen 
Ziel 1: Das der Förde~ung im Ziel 1-Gebiet zugrun
deliegende Programmplanungsdokument wurde mit der 
Entscheidung der Kommission vom 15.11.1995 geneh
migt. Die darin beschriebenen Förderbereiche umfas~ 
sen im Unterprogramm Landwirtschaft jene Maßnah-

. men, die außerhalb des Burgenlandes im Rahmen des 
Zieles 5a bzw. des Zieles 5b förderbar sind. Lediglich 
die Höhe des EU-Kofinanzierungsanteils im Ziel 1 
kann bis zu 75 % der Förderhöhe betragen. Eine 

, zusätzliche Zuweisung von EAGFL-A-Mitteln aus den 
5a und 5b - Mitteln ist daher nicht möglich. 

Generell werden im Rahmen des Ziel 1-Programmes 
die Annäherung der Wertschöpfung an das durch
schnittliche EU-Niveau; die Schaffung von neuen 
Beschäftigungsmöglichkeiten, die Stabilisierung der 
Bevölkerungsentwicklung in den Grenzregionen und 
somit die Eindämmung der Abwanderung verfolgt. In 
einem eigenen Unterprogramm Land- und Forstwirt
schaft und Naturschutz werden die speziellen Anfor
derungen dieses Sektors näher beleuchtet und die ent-

. sprechende Förderung vorgesehen. Besonderes Augen
merk gilt dabei der ökologischen Produktion, dE3r 
Kooperation zwischen den Betrieben, den erneuerba
ren Energieressourcen, der Waldverbesserung, den 
infrastrukturellen Maßnahmen sowie der Information 
und Beratung. 

Ingesamt stehen ca. knapp 1 Mrd.S. öffentliche Mittel 
für die Bereiche Land- und Forstwirtschaft und Natur
schutz für 1995 - 1999 zur Verfügung. Mit Stand Mai 
1997 wurden bereits ca. 80 Mio.SEAGFL-A-Mittel an 
das Bürgenland überwiesen und zusammen mit den 
Bundes- und Landesmitteln an die Förderungswerber 
weitergeleitet. Somit konnte mit einer umfassenden För- . 
derung, bereits begonnen werden. 

Diese Fördermittel stehen einerseits für die Auszah
lung der Ausgleichszulage für Betriebe im Berg- und 
benachteiligten Gebiet, für Investitions- und Jung
landwirteförderungen sowie für, Unterstützungen im 
Rahmen der Vermarktung und Verarbeitung von 
landwirtschaftlichen Produkten zur Verfügung (ent
spricht Ziel 5a). Andererseits werden öffentliche 
Zuschüsse für innovative Gemeinschaftsprojekte 

gewährt, die neue Erwerbsmöglichkeiten und Diversi
fizierungen im land- und forstwirtschaftlichen Bereich 
ermöglichen. Im Zuge dieser "Ziel 5b-ähnlichen" Pro
jekte konnten bis dato ca. 100 verschiedene Projekt
ideen bearbeitet werden, an denen ca. 1000 Bauern 
beteiligt sind. 40 Projekte mit einer FördersUmme von 
49 Mio S sind bereits genehmigt worden, so daß für 
eine reibungsfreie Umsetzung die besten Vorausset
zungen geschaffen sind. 

.Realisiert werden Projekte im Bereich des Wein- und 
Obstbaues (Qualitätsverbesserungsmaßnahmen in 
der Produktion und Verarbeitung, ' Ortsvinotheken, 
Gemeinschaftsweinkeller, Traubenerntegemei nschaft), 
im Fleischbereich(mobile Schlachtanlage) sowie im 
BereiGh Urlaub am Bauernhof, in der bäuerlichen 
Direktvermarktung und in der Forstwirtschaft. 

Aufgrund der erst ca. 1,5 jährigen Umsetzungszeit des 
Programmes können zur Zeit erst sehr vage Aussa
gen über die regionale Wirkung der Ziel1-Förderung 
getroffen werden. Da aber mit Jahresmitte 1997 die Halb
zeit der Programmlaufzeit erreicht 'ist, wird im Auftrag 
der Europäischen Kommission eine Zwischenbewer
tung des Ziel1-Programmes durchgeführt, welche die 
bisherigen Wirkungen derFörderungen im Burgenland 
analysieren wird. Diese sogencinnte Ziel 1-Zwische
nevaluierung wird vor allem den Beitrag der Struktur
und Regionalfördermittel zur Entwicklung der regionalen 
Wertschöpfung und der endogenen Potentiale unter
suchen. 

Ziel Sb: Aufgrund der unterschiedlichen regionalen 
Schwerpunkte existiert in Österreich pro Bundesland 
(Wien und Burgenland ausgenommen) ein ZieI5b-Pro-' 
grammplanungsdokument. Diese Dokumente wurden 
am 4.12.1995 von der Kommission in Brüssel geneh
migt. In der Regel besteht jedes Programm aus drei 
Unterprogrammen, die schwerpunktmäßig den, Maß
nahmenbereichen der drei EU-Strukturfonds EAGFL, 
EFHE .und ESF entsprechen. Es geht bei den Ziel 5b
Programmen somit nicht nur um eine regionalisierte 
Ergänzung zu agrarpolitischen Maßnahmen, welche 
im Rahmen von Ziel 5a grundsätzlich in ganz Öster- . 

,reich zur Anwendung kommen können. Vielmehr bedarf 
es eines ganzheitlichen Ansatzes im Sinne einer , 
umfassenden Regionalpolitik für den ländlichen Raum 
und insbesonders für benachteiligte Regionen. 

Ziel ist es, den ländlichen Raum in seiner Funktions
fähigkeit als möglichst eigenständigen Lebens- und Wfrt
schaftsraum unter Wahrung und Unterstützung der 
regionalen und lokalen Identitäten zu erhalten. Die För-
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derung im Rahmen von 5b soll daher nicht aufsek
torspezifische, z.B. rein den Agrarbereich betreffende 
Projekt"e beschränkt sein, sondern im' Sinne eines 
integralen Ansatzes der Regionalpolitik auf eine Ver
netzung des gesamten ländlichen Raumes abzielen. 
Wesentliche Förderungsschwerpunkte bilden daher die 
regionale Energiegewinnung.und -verteilung aus nach
wachsenden Rohstoffen, die Forderung der Herstel"" 
lung und der lokalen Vermarktung hochwertiger Nah-

• rungsmittel sowie der weitere notwe'ndige Infrastruk
turausbau. 

Mit Stand Mai 1997 sind ca. 400 Mio S EAGFL-Mittel 
an die Förderungsabwicklungsstellen der Ziel 5b-Bun
desländer überwiesen worden, welche laufend zusam-:
men mit den Bundes- und Landesmitteln an die För
derungswerber zur Auszahlung gekommen sind bzw. 
kommen. Da auch die Förderungen von Projekten im 
Rahmen der Ziel 5b-Programme aufgrund der ver
späteten Programmgenehmigung erst einen etwas 
mehr als einjährigen Umsetzungszeitraum umfassen, 
können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine detaillier
ten Berichte über die Effekte dieser Struktur- und 
Regionalpolitik im ländlichen Raum gegeben werden. 
Ebenso wie im Ziel 1 ist eine Zwischenbewertung der 

Aufteilung der Ziel 5b-EAGFL-Mittel auf die 
Bundesländer 

Gesamtbetrag der EAGFL-A-Mittel . 

für 1995 bis 1999:-164 MECU . 

Oberästerreich 

25% 

Salzburg 

4% 

Steiermark ' 

21% 

Quelle: BMLF 

Tirol 

8% 
Kärnten 

13% 

Vorarlberg 

2% 

Niederästerreich 

27% 

Grafik: G, Fronaschitz, II B 5 '-

Ziel 5b-Programme geplant, welche die Effekte sowohl 
auf wirtschaftlicher als auch sozioökononiischer und 
gesellschaftlicher Ebene näher untersuchen wird. Die 
bisherigen Förderungsaktivitäten umfassen jedoch 
bereits eine sehr große Palette von Ideen, wovon 
einige beispielhaft aufgezählt werden: 
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• Diversifizierungsmaßnahmen im außerlandwirtschaftli
chen Bereich; 

• Verarbeitungs- und Vermarktungseinrichtungen für land-
wirtschaftliche Produkte; . 

• Qualitätsverbesserungs- und -sicherungsmaßnahmen im 
Rahmen der Direktvermarktung; 

. • Urlaub am Bauernhof: Wanderpfade, Freizeiteinrich-
tungen, Reservierungssysteme, . Marketingaktivitäten; 

• Produktions- und Vermarktungsgemeinschaften; 

• Sanierung und Erhaltung von Dörfern (Dorferneuerung); 

• Forcierung erneuerbarer Energiequellen (Biomassewerke, 
Biogasanlagen etc.); 

• ländliche und forstliche Verkehrserschließung; 

• Entwicklung und Aufwertung' des Waldes; 

• land-·und forstwirtschaftliche Beratung und Berufsbildung. 

. Gem,einschaftsinitiativen 
Besondere Relevanz kommt neben der Förderung im 
Rahmen der Ziele 1 bis 5b den regionalisierten Gemein
schaftsinitiativen INTERREG und LEADER zu. 

LEADER: Das Leader-Programm stellt eine Ergän
zung und Vertiefung der Ziel 1 bzw. 5b-Förderung dar. 
Wahrend im Rahmen von Zie. 15b jedoch ein relativ brei-
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ter Ansatz der integrierten Gesamtentwicklung des länd-
lichen Raumes im Vordergrund steht, bildet bei LEA
DER ein besonders wichtig erachteter Sektor innerhalb 
der ländlichen Entwicklung den Schwerpunkt. Vorran
gige LEADER-Ziele sind vor allem die Forcierung der 
regionalen Identität, die Einkommenssicherung der länd
lichen Bevölkerung sowie die Erhaltung und Verbes-
serung der Umweltqualität. . 

Nach Genehmigung sämtlicher LEADER-Pragramme 
am 12.7.1996 - das LEADER-Programm Burgenland 
wurde bereits im Dezember 1995 genehmigt - sind ein 
Drittel der vorgesehenen EAGFL-A-Mittel bereits in 
Österreich eingetroffen und den Förderungsabwick- ' 
lungsstellen zur Weiterleitung an die lokalen Initiativen 
zur Verfügung gestefIt worden. 

INTERREG: Die durch die periphere Lage von Grenz
regionen verursachte Isoliertheit und der daraus resul
tierende Entwicklungsrückstand hat die EU veranlaßt, 
dieses Programm im Rahmen der Gemeinschafts
initiativen zu schaffen. Ziel ist es, die Zusammenarbeit, 
die soziale Entwicklung und die 'gemeinsame Identität 
in Grenzregionen zu fördern. Die im Rahmen von 
INTERREG vorgesehenen Maßnahmen umfassen 
nicht nur die Binnengrenzregionen Österreichs, son
dern auch die Außengrenzgebiete, welche für Öster
reich einen besonderen Stellenwert einnehmen. Des-
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halb werden die INTERREG-Programme mit den ost
europäischen Ländern zusätzlich durch die EU unter

. stützt. (PHARE-CBC-Programm). 

Im Mai 1997 ist nunmehr auch das letzte noch aus
stehende INTERREG-Programm; nämlich Österreich 
- Italien, genehmigt worden, sodaß einer weiteren 
Umsetzung jetzt nichts mehr im Wege steht. 

Insgesamt sind im Rahmen von INTERREG 8,03 
MECU öffentliche Mittel-(EAGFL-A- und nationale Mit
tel) zur Auszahlung in der Periode 1995 bis 1999 vor
gesehen. 

Aktionsprogramme 
Neben den gemeinschaftlichen Zielgebieten und den 
Gemeinschaftsiniativenstellen die Aktionsprogram-
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me den dritten großen Bereich der Fördermöglichkeit 
der EU dar. Es handelt sich dabei um eine Vielzahl von 
Maßnahmen mit jeweils geringen budgetären Mög- · 
lichkeiten. Dieses Gebiet ist aber für die österreichische 
Land- und Forstwirtschaft nur in Randbereichen von 
Bedeutung und tangiert dabei übergeordnete The
men. Dazu zählt der Bereich "Umwelt und Energie": 

• LlFE - Dauerhafte und umweltgerechte Entwicklung 

• ALTEN ER - Förderung erneuerbarer Energieträger in der 
Gemeinschaft. 

Österreich nimmt an beiden Programmen teil, die 
Abwicklung für diese liegt aber nicht im Agendenbe
reich des BMLF, sondern des Bundesministeriums für 

. Umwelt, Jugend und Familie bzw. des Bundesmini
steriums für wirtschaftliche Angelegenheiten. 

Die Aufteilung der EU-Struk_turfondsmittel fürÖst8rreich 

Summe 1995 bis 1999 - 1461 Mill. ECU, davon sind 40 % dem EAGFL-A zuzuordnen 

Ziel 5a EAGFL 
26,6% 

Graphik: BMLF 11 6 9 

Ziel 2, 3 und 4 
33,9% 

16,9% 

Ziel 1 EAGFL 
1,7% 

9,7% 

Ziel 5b EAGFL 
11,20/0 
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EU-Haushalt 
(siehe auch Tabellen 14 bis 19) 

Das EU-Budget ist im Vergleich zu den Budgets der 
15 Mitgliedstaaten sehr klein, da bisher nur wenige staat
liche Aufgaben inklusive deren Finanzierung der EU . 
übertragen wurden. Der größte Wirtschaftsbereich, 
der bisher "vergemeinschaftet" wurde, ist die Agrar
politik. Sie beansprucht deshalb auch den größten Teil 
des EU-Budgets. Für die Beurteilung, ob die öffentli
che Hand mehr oder weniger für einen Aufgabenbe
reich aufwendet, kann nicht allein das Budget heran
gezogen werden. Es müssen auch die Budgets der 15 
Mitgliedstaaten als Bemessungsbasis berücksichtigt 
werden. Derartige Darstellungen stehen bisher nicht 
zur Verfügung. Eine ungefähre Vorstellung von der Rolle, 
der Land- und Forstwirtschaft in den öffentlichen Haus
halten gibt die Situation vor dem EU .. Beitritt. 1994 gab . 
der Bund 15,5 Mrd.S, die Länder 4,5 Mrd.S für die För
derun,9 und Absatzfinanzierung in der Land- und Forst
wirtschaft aus, das sind ca. 1,8% der Gesamtausga
ben von Bund und Ländern. 

Anteil der Mittel für die Land- und Forst 
wirtschaft am Gesamthaushalt 1994 

in Mrd.S Prozent 

Gesamtausgaben 
Bund 852,54 

Länder ohne Wien 215,50 
Wien 1} 76,00 

Insgesamt 1.144,04 100 % 

Förderungen der Land- und Forstwirtschaft . 

Bund 

1/601 0,19 

1/602 2,01 

1/603 2,98 

1/604 10,39 

Minus 2/52420 0,06 
Zusamme-n 15,50 

Länder · 4,58 

Insgesamt 20,08 1,8 %, 

1) Die Aufteilung auf Gemeinde und Land erfolgte in Relation der 

Länderausgaben ohne Wien zu den Gemeindeausgaben ohne 

Wien; daraus ergibt sich ein Landesanteil von 57,09 % oder 

76 Mrd. Schilling . 

Quelle: BMLF, Prädsidenkonferenz .. 

Der Aufwand der öffentlichen HEmd für die Land- und 
Forstwirtschaft beschränkt sich daher auf wenige Pro
zent der Gesamtausgaben und beträgt nicht - wie auf
grund des EU-Haushaltes immer wieder angenommen 
wird - mehr als 50%. . 
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EU-Haushaltsplan 1997 . 
insgesamt 82.365 Mio,ECU (Zahlungen) 

Struktur
maßnahmen 

32% 

Verwaltung Reserven 

5% 1% 

Externe 
Politikbereiche 

6% Interne 
Politikbereiche 

6% 

Agrarbereich 
(EAGFL-Garantie) 

50% 

Quelle: EU-Amtsblatt L44/97 Grafik: S. Linder 

Der EU-Ha ushaltplan 1997 weistein Volumen bei 
den Zahlungsermächtigungen von 82.365 Mio.ECU 
(~ f 092 Mrd.S) auf. 'Er entspricht damit in etwa dem 
österreichischen . Bundeshaushalt. 1997 konnte bei 
den Mitteln für Zahlungen das angestrebte "Null
wachstum" (+ 0,52%) praktisch verwirklicht werden. Mit · 
Blick auf die unmittelbar bevorstehende Wirtschafts
und Währungsunion (WWU) wollten beide'Organe der 
Haushaltsbehörde (Rat und Parlament) deutlich zum 
Ausdruck bringen, daß Haushaltsdisziplin nicht nur bei 
den öffentlichen Ausgaben der Mitgliedstaaten,- son
dern auch bei denen,der Union geboten ist. Mit einem 
Wert von unter 1,26% des BIP der Gemeinschaft 
konnte auch, der Finanzrahmen, wie vom Rat in Edin
burg 1992 festgelegt, gehalten werden. 

Für den Agrarbereich (EAGFl-Garantie) sind 41.305 
Mio.ECU (= 548 Mrd.S) vorgesehen. Darin sind auch 
die Mittel, mit denen der Krisenplan für den Rind
fleischsektor in Folge der BSE-Seuche finanziert wird, 
enthalten. Für die Strukturmaßnahmen sind 1997 Zah
lungen in der Höhe von 26.635 Mio.ECU (353 Mrd.S) , 
$ingesetzt, wobei 23.893 Mio.ECU auf die Strukturfonds 
entfallen. Die für die internen Politikbereiche (For
schung, Verbraucherschutz, transeuropäische Netze, 
Energie, Umwelt u.a:) bewilligten Mittel belaufen sich 
auf 4.870 Mio.ECU (+ 5,3%). Für die Maßnahmen im 
Außenbereich (externe Politikbereiche) sind insge-
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samt 4.826 Mio.ECU vorgesehen. Die MitteUür Ver
waltungsausgaben beziffern sich auf 4.284 Mio.ECU. 

Zur Finanzierung ihrer Ausgaben verfügt die Union über 
Eigenmittel, die sich als Steuereinnahmen definieren 
I~ssen. Sie fließen ihr automatisch zu, und es bedarf 
hierfür keines Beschlusses der einzelstaatlichen Behör
den. Die Eigenmittel derGemeinschaft setzen sich wie 
folgt zusammen: 

• Agrarzölle sowie Zucker- und Isoglykoseabgabe; 

• Zölle; 

• Mehrwertsteuer-Eigenmittel; 

• BSP-Eigenmittel (vierte Einnahmequelle); 

• Sonstige Einnahmen (wie Abgaben der EU-Beamten an 
Steuern und Sozialabgaben, Verzugszinsen und Geldbußen 
sowie gegebenenfalls Überschüsse aus früheren Haus
haltSJahren). 

, ' 

Die Mehrwertsteuer-Eigenmittel und die Einnahmen' auf 
Grundlage des Bruttosozialproduktes (BSP) machen 
zusammen mit rd. 82% den Löwenanteil der EU-Haus
haltsmittel aus. Die Zölle und Abschöpfungen (rd. 
17°/0) werden in den nächsten Jahren weiter an Bedeu
tung verlieren. Bei der Mittelaufbringung ist Deutsch
land mit rd. 30°/0 mit Abstand der wichtigste Beitrags
zahler, gefolgt von Frankreich, Großbritannien und 
Italien. Ein wesentliches Kriterium zur Beurteilung der 
monetären Bedeutung eines Mitgliedstaates für dEm EU
Haushalt ist das Verhältnis der gezahlten Beiträge 
zum Mitteirückfluß. Auf Basis der Budgetzahlen 1995 
gehören folgende Länder zu den Nettozahlern (gereiht 
nach der absoluten Höhe des Nettobeitrags): 
Deutschland, Großbritannien, Niederlande, Frankreich, 
Schwe.den, Öster~eich, Italien, Finnland, Belgien und 
Luxemburg. Mit einem Nettobeitrag von rd. 0,6% des 
BIP ist Österreich neben Deutschland einer der 
bedeutendsten Nettozahler der Gemeinschaft. 

, Einen ausführlichen Bericht über die Agraraus
gaben 1995 (erstes EU-Jahrfür Österreich) legte die 
EU-Kommission im Oktober 1996 vor. 1995 wurden 34,5 
Mio.ECU für die europäischen Landwirte im Rahmen 
derGemeinsamen Agrarpolitik aus dem EAGFL-Garan
tie ausgegeben-. Das sind knapp 5 % mehr als 1994. 
Den Anstieg begründet die Kommission hauptsächlich 
mit der Agrarreform und dem Beitritt Schwedens, Finn
lands und Österreichs. Der Anteil der Agrarausgaben 
am BI P der Gemeinschaft liegt bei 0,53% -Tendenz fal
lend. Die Agrarausgaben . machen innerhalb des 
Gesamtbudgets 1995 der EU 51,7% aus. Die Änalyse 
der Entwicklung der Agrarausgabenzeigt, daß ein Ziel 

. der Agrarreform auch 1995 erfolgreich verwirklicht 
werden konnte:. Die Ausgaben für die Erstattungen sind 
auf 22,6% der Gesamtmittel z~rückgegangen . ,1992 
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waren es mehr als 3.0%. Die Kosten für die Interventi
on sind von 68,2% im Jahr 1992 auf 30,5°/0 im Jahr 1995 
zurückgegangen. Fast die Hälfte der Ausgaben für 
Markt- und Preispolitik der EU machen inzwischen die 
Reformbeihilfen aus. Sie sind im EAGFL von 8,3% 
(1993) auf 45,5% (1995) angestiegen. 15,7 Mio.ECU 
werden den Landwirten als direkte Zahlungen' über
wiesen, während 10 Mio.ECU an Lagerhaltung und 7,8 
Mio.ECU an den Handel gehen. Die Ackerkulturen 
,bekommen einen immer größeren Anteil im EAGFL. 
. Sie sind von 32,1% im Jahr 1992 auf 43,5% im Jahr 

, 1995 angestiegen. Danach kommen die Bereiche 
Milch und Rindfleisch mit jeweils 11,7%. Die Agrar
~usgaben für Zucker, Wein, Tabak, Hülsenfrüchte und 
Trockenfutter sind rückläufig. Die Ausgaben für Obst 
und Gemüse sowie für Schaf- und Ziegenfleisch sind 
dagegen angestiegen. 

Mit über 24% bleibt Frankreich der wichtigste Empfän
gervon Mitteln des EAGFL -Garantie. Weit dahinterfol
gen Deutschland (16%), Spanien (13%) und Italien 
(10%). Österreich hat im ersten EU-Jahr 86 Mio.ECU _ 
(1,1 Mrd.S) aus dem EAGFL-Garantieerhalten;Die Rück
flüsse für Österreich im ersten EU-Jahr sind nicht reprä
sent~:itiy, daes sich um ein 'Rumpfjahr gehandelt hat und 
aufgrund . der Finanzierungsregelung im Garantiebe
reich (der Mitgliedstaat ist verpflichtet, die Mittel vorzu
finanzieren; die Rückflüße durch die EU erfolgen mit 
einer Zeitverzögerung von 2,5 Monaten) nicht im vollen 
Umfang möglich waren. Überdies sind die ÖPUL-Mittel 
1995 erst im Haushaltsjahr 1996 ausbezahlt worden. 

Aus~aben des EAGFL-Garantie nach 
Sektoren 

insgesamt 34,5 Mrd. ECU 

Schaf- u. 
Ziegenfleisch 

5% 

- Sonstige 
Erzeugnisse 

uno 
'Maßnahmen 

Milch
erzeugnisse 

12% 

,~ •••.•••• ; .••• ,r-.; •• ".' •• lI<'.,." ", 

.: :", .. '~~' ~~~;~." 
.. ~ . \ 

" .. ,; 

Rindfleisch 
12% 

• 
Wein, Tabak, 

Obst und 
Olivenöl 

13% 

Zucker 

5% 

Ackerkulturen 

43% 

Quelle: EU-Amtsblatt L44/97 Grafik: S. Linder 
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l~plementierungsprozeß des WTO-(GATT-)Agrarabkommens 

Mit dem Abschluß der GATT-Verhandlungen im Rah
men der Uruguay-Runde im Dezember 1993 und der 
Unterzeichnung des Abkommens in Marrakesch am 15. 
April 1994 wurden in der internationalen Handelspoli-

. tik wichtige Weichenstellungen für die zukünftige Agrar
politikvorgenommen. 1996 gehörten bereits 129 Staa- . 
ten dem GATT als Mitglieder an~ Diese bestreiten über 
90% des Welthandels. Eines der wichtigsten Ergebnisse 
der Uruguay-Runde istdie Gründung derWTO (World 
Trade Organization), die für den Handel mit Waren, 
Dienstleistungen und handelsbezogenen geistigen 
Eigentumsrechten einen weltumspannenden institu
ttonellen Rahmen bietet. 

Erstmals wurde der Agrarhandel im Regelwerk des 
GATT (allgemeine Zoll- und Handelsabkommen) direkt 
angesprochen und ein Abkommen für die Landwirtschaft 
geschlossen, um Beschränkungen und Verzerrungen 
auf den Weltmärkten für Agrarprodukte zu verhindern 
bzw. zu korrigieren. Die Verpflichtungen im Bereich der 

. Landwirtschaft aufgrund der Uruguay-Runde wUrden 
ausführlich im Lagebericht 1993 aufgezeigt und umfas
s~nkurz dargestellt: 

• die Reduktion von Exportsubventionen 

• die Erleichterung des Marktzutrittes und 

•. die Reduktion produktionsbezogener interner Stützungen 

Im WTO-Komitee für Landwirtschaft, welches 3x jähr
lich tagt, wird überprüft, ob Länder ihren Verpflichtun
gen (gem. den Länderverpflichtungslisten aus der Uru
guay-Runde) nachgekommen sind. Fürdie EU sind der
zeit die Verpflichtungen im Bereich der Exportstüt
zungen die am weitestgehendste Restriktion. Beson
ders starke Einschrähkungen ergeben sich beim Export 
von Käse, Butter und Milch. Bei der im Dezember 1996 
erstmals abgehaltenen WTO-Ministerkonferenz in Sin
gapur wurden die Minister vom WTO-Komitee für Land
wirtschaft über .den Umsetzungsprozeß informiert, 
wobei Schwächen aufgezeigt wurden. 

In der Ministererklärung wurde nochmals auf die Not- . 
wendigkeit einer vollständigen Umsetzung der Ver
pflichtungen hingewiesen. Es wurde.weiters auf die bereits 
getroffenen Abmachungen betreffend die Fortsetzung 
des Reformprozesses erinnert und unter vielen ande
ren Themen die Landwirtschaft als eines bezeichnet, 
über das auch in Zukunft weiterverhandelt werden müßte . 
Dabei wurden die fixierten Zeiträume ausdrücklich 
bestätigt, ebenso wie der 1997 einsetzende Prozeß der 
zwischenzeitlichen Analyse und des Informationsaus
stausches. Diese Aktivitäten sollen aber die Ende 1999 
beginnenden Verhandlungen in keiner Weise präjudi
zieren. Be! den zukünftigen Verhandlungen werden 
jedoch einige Vertragsparteien. eine weitergehende 
Liberalisierung des Agrarmarktes fordern. 

Die neue Welthandelsorganisation WTO 
Mit der Gründung der WTO (; World Trade Organisation) erhält der Handel mit Waren, Dienstleistungen 
und geistigem Eigentum einen festen weltumspannenden Rahmen . .Die WTO wird in der internationalen 

Handels- und Währungspolitik zur dritten Säule neben Weltbank und Währungsfonds. 
Das WTO-Abkommen ist mit 1, Jänner 1995 in Kraft getreten und löst das bisherige GATT-Abkommen ab. 

Plurllaterale Abkommen 
Int. Abkommen über Milchpro- _ 

. dukte, Rindfleischabkommen, 
Öffent!. Auftragswesen ink!. 

GATS, Handel mit Zivilluftfahr
zeugen 

Schlichtungs
stelle 

Jedes Mitgliedsland hat eine Stimme in den Gremien. 

Komitee für 
Handel und Umwelt 

Die Tagesgeschäfte führt ein 
Allgemeiner Rat 

der Entscheidungen - je nach Tragweite -
mit einfacher Mehrheit, Zw·eidrittel- oder 

Dreiviertelmehrheit trifft 

Verschiedene Komitees 
für Handel und Entwicklung; 
für Zahlungsbilanzbeschrän

kungen und für Budget, 
Finanzen, Verwaltung 

Stelle für Handelspolitik 
kooperiert mit Weltbank 

und Währungsfonds . 

1) für MarktzutrItt, Landwirtschaft , sanitäre und phytosanitäre Maßnahmen, Investitionen. Ursprungsregeln. Subventions· und Ausgleichsmaßnahmen, techno 
Handelshemmnisse. Antidumpingpraktiken, Importlizenzen. Schutzklauseln, Texti lien. 

Quelle: BMLF. 
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US-Agrarreform 
Die Vereinigten Staaten legen ·die Grundzüge ihrer 
Agrarpolitik in der Regel alle fünf Jahre neu fest. Dazu 
wird die wirtschaftliche Lage der USA und der Welt
landwirtschaft ausführlich analysiert. Bei dem im März 
1996 verabschiedeten Landwirtschaftsgesetz mit dem 
Namen "Federal Agriculturallmprovement and Reform 
Act" (FAI R) stand die aktuelle Situation auf den Welt
agrarmärkten, gekennzeichnet durch knappe Marktan
gebote und hohe Preise, Im Vordergrund. Für Weizen, 
Mais, Futtergetreide, Reis und Baumwolle wurden vom 
Verfahren der Ausgleichszahlungen her grundlegende 
Änderungen beschlossen. Die bisherigen Ausgleichs
zahlungen ("deficiency payments") werden ersetzt durch 
produktionsunabhängige ,Ausgleichszahlungen pro 
Betrieb. Flächenstillegungsprogramme und -verpflich- . 
tungen wurden grundsätzlich abgeschafft (ausgenom
men sind ca. 15 Mio Hektar stark erosionsgefährdete 
landwirtschaftliche Flächen, die weiterhin im Conservation 
Reserve Program für Ausgleichszahlungen anspruchs
berechtigt bleiben). Zur Berechnung der Ausgleichs
zahlungen pro Betrieb w~rden die individuellen Refe
renzerträgeherangezogen. Basisflächen sind die 
Flächen, die an einem der ehemaligen Stützungspro
gramme teilgenommen haben. Für 85 Prozent der 
durchschnittlichen individuellen Erträge werden Aus
gleichszahlungen gewährt. Die Ausgleichszahlungen sind 
über die Programmperiode von sieben Jahren degres- ' 
siv gestaffelt. Sie gehen von 5,8 Mrd. US-$ im Jahr 1996 
auf 4,0 Mrd. US-$ im Jahr 2002 zurück. Je Betrieb wur
den Obergrenzen festgesetzt. 

Hätte Washingtondas alte Landwirtschaftsgesetz unver- , 
ändert fortgeschrieben, wären nach Experteneinschät
zungen die staatlichen Aufwendungen für die Land
wirtschaft in den Jahren bis 2002 deutlich niedriger aus
gefallen als nach der Novelle, -stabile und relativ hohe 
Erzeugerpreise vorausgesetzt. Das beweist, daß die 
angekündigte radikale Minderung der Haushaltsaus
gaben nicht stattfindet. Wegen der Abkopplung von 
Preissenkungen sind die Haushaltsausgaben lediglich 
planungssicherer geworden. Dazu kommt, daß das 
amerikanische Agrarstützungssystem durch zwei soge-

nannte ständige Gesetze, die 1938 und 1949 verab
schiedet worden sind, abgesichert ist. Wenn kein neues 
Landwirtschaftsgesetz bis zum Ende des Jahres 2002 
verabschiedet wird, würden diese Gesetze, die durch 
das aktuelle Landwirtschaftsgesetz nur ausgesetzt sind, 
wieder greifen. Die künftigen WeltmarktbedingUngen dürf
ten ausschlaggebend dafür sein, ob die derzeitige 
Regelung w~iter Bestand haben wird. 

Die Reform der US-Agrarpolitik durch das aktuelle 
Farm-Gesetz ist vornehmlich auf den Getreide- und 
Bau~wollmarkt beschränkt. Andere wichtige US-Märk
te bleiben auch weiterhin zum Teil stark reguliert. Das 
gilt unter anderem fUr Zucker, Tabak und Erdnüsse. Auch 
bei Milch gibt es keine grundsätzlichen Änderungen der 
bisherigen US-Agrarpolitik, wenn die bisherige Stütz
preisregelung in ein anderes, aber ahnlich funktionie
rendes Stützsystem überführt werden soll. Das Agrar
gesetz 1996 der USA legt auch Obergrenzen für die 
Exportsubventionen fest. Diese Ausgaben werden über
wiegend für die Ausfuhr von Weizen genutzt. Verlängert 

. wird auch das . Kreditgarantie-Programm, welches für 
einen Teil der Forderungen, die beim Export amerika
nischer landwirtschaftlicher Erzeugnisse entstehen, 
haftet. 

Die US-Agrarreform hat zwei potentielle Konsequenzen 
für die europäische Landwirtschaft: Zum einen dürfte die
ser Politikwechsel die Wettbewerbsfähigkeit der ameri
kanischen Landwirtschaft spürbar erhöhen. Steigende 
US-Exporte werden den Sp.ielraum der EU Agraraus
fuhren auf den Weltmärkten einengen. Das könnte mit
telfristig zum Verlust vom Marktanteil führen. Zum ande
ren hat die USA mit den FAIR-Acts einen wesentlichen 

. Schritt in Richtung der gefordertem vollen Entkopplung 
der Agrarstützungen von der Produktion gemacht. Es 
ist daher anzunehmen, daß das US-Farm-Bill zu einer 
Umstellung der US-Agrarförderungen auf produktions
unabhängige WTO-konforme "green-box" -Maßnahmen 
führt und daher die USA nicht mehr für eine Verlänge
rung der "blue-box" eintreten werden. 

FinC!nzdaten zum neuen US-Landwirtschaftsgesetz 
(in Millionen US-Dollar) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Vertrags- 5.570 5.385 5.800 5.603 5.130 4.130 4.008 
zahlungen für die LW 

Exportsubventionen : 
Haushaltsobergrenze 350 250 500 550 579 478 478 
WTO-Verpflichtungen 959 882 781 680 579 478 478 
Ausschöpfung in % 36 28 64 81 100 ' 100 100 

~ Quelle: Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums . -
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Landwirtschaft und Umwelt 

Zusammenfassung 

. Die ökologischen Probleme werden global immer größer (z.B. 

Summary 
The ecological problems increase steadily on a global basis 

(e.g. climatical changes, extinction of species); they neces

sitate immediate action, although the actual effects cannot 

be predicted, as this matter is a very complex one. The thought

less exploitation of limited resources (particularly fossil ener-

Klimaänderung, Arten.sterben) und bedingen akuten Hand

lungsbedarf, auch wenn die exakten Auswirkungeninfolge 

der Komplexität nicht genau vorhergesagt werden können. 

Kritik ist vor allem wegen' der sorglosen Nutzung begrenz

ter Ressourcen - gerade in bezug auf die fossilen Energie

träger - angebra.cht; die immer weiter steigenden nicht 

geschlossenen Stoffströme, der überhöhte materielle Wohl

standsanspruch, das Fehlen der Kostenwahrheit bei Pro

duktion und Transpprt sowie schädliche Auswirkungen in allen 

Bereichen sind ernst zu nehmen. Ohne kritische Beurteilung 

des Wettbevölkerungswachstums erscheint auf Dauer keine 

Problemlösung möglich. 

.. gy) in connection with steadily increasing fluxes of materials, 

which are not closed in a cycle, the exceeding demand for 

material weltare and the lack of internalising costs in production 

. and transport have to be criticised. Without a critical assess

ment of the growth of the world population, a durable solu

. tion seems not to be possible. 

Die vom Wald ausgehenden Wirkungen (Nutz-, Schutz-, Wohl

fahrts-· und Erholungsfunktion) werden durch das Zusam

menwirken bestehender und in den letzten Jahrzehnten neu 

hinzukommender Belastungen zunehmend gefährdet. Im 

Zusammenhang mit dem Schutz des Waldes ist die Ein

dämmung der durch Schadstoffe bedingten Waldschäden 

("Waldsterben") die Reduzierung ~berhöhter Wildbestände 

und Sanierung der Schutzwälder besonders hervorzuheben. 

Für die Wasserwirtschaft zählen die langfristige Sicherung 

·derWasserverso.rgung und die Erhaltung der Gewässer als 

ft,mktionsfähige Lebensräume und Erholungselemente zuden 

Schwerpunktaufgaben. Regional ~ in intensiven Ackerbau

gebieten - gibt die Belastung bedeutender Grundwasser

vorkommen durch Stickstoffverbindungen undAtrazin Anlaß 

zur Sorge. Durch di~ hohe Akzeptanz des Um·weltprogram

mes (ÖPUL)in der Landwirtschaft und die Realisierung beste

hender Grundwassersanierungskonzepte erscheinen die 

Ziele eines flächendeckenden Grundwasserschutzes erreich- . 

bar. Die Bewertung der ökologischen und ökonomischen Aus

wirkungen des Umweltprogrammes (Evaluierungsberichte) 

ist zwar wegen des kurzen Beobachtungszeitraumes schwie

rig bzw. sind Veränderungen noch nicht seriös abschätzbar, 

trotzdem sind insgesamt bereits verschiedene positive Resul

tate zu sehen. In der ökologischen Bewertung stand die Ana

lyse der "Schutzgüter" Boden, Grundwasser, Athmosphäre, 

Biodiversität und Kulturlandschaft im Vordergrund. Bei der 

ökonomischen Bewertung bezogen sich die Untersuchungen 

vor allem auf die Akzeptanz bei den verschiedenen Maß

nahmen des ÖPUL nach Betriebsformen. Die nachwach

senden Rohstoffe könnten für die Landwirtschaft zu einer 

neuen Einkommens.basis werden. Die Land- und Forstwirt

schaft hätte das Potential, diesen Bedarf zu einem größe

ren Anteil aus nachwachsenden Energieträgern zu decken, . 

doch die Rahmenbedingungen lassen dies derzeit nur bedingt 
zu . . 

The functions of the torest (economic, protection, welfare and 
recreational functions) are becoming more threatened by the . 

combination of existing and, in recent decades, upcoming 

pollution and other harmful effects. As to the protection of 

the forest, the limitation of damages to the forest by harmful 

sub~tances (forest decline), the reduction of excessive game 

density and remedial action in protective forests have to be 

emphasised particularly. For water management, the long

term maintenance of water supply and waters as functioning 

living space as weil as recreational elements are focal points. 

Regionally, the pollution of eminent ground water reserves 

by nitrogen compounds and atrazine in areas with intensive 

farming gives cause for concern. 

The high acceptance of the environment programme (ÖPUL) 

in agriculture and the realisation of existing concepts for 

ground water upgrading seem to make it pO$sible to achieve 

the aims Of overall ground water protection. An assessment 

of ecologic and economic impacts of the environment pro

gramme (evaluation reports) is difficult due to the short 

observation period and changes cannat yet be clearly iden

tified ; however, as a whole, various positive results can 

already be seen. In the ecological assessment, the analysis 

of soil, ground water, atmosphere, biodiversity and man-made 

landscape were focal points. As to the economic assessment, 

. the studies mainly concentrated on the acceptance of various 

measures of the environment programme, according to the 

different types of enterprises. 

Energy crops might become a new basis of income for agri

culture. Agriculture and forestry have the potential to cover 

the needs in energy with a high share of energy crops, how

ever, the framework conditions at present allow this only to 
. a limited extent. 
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Nationale und internationale Aspekte ei,ner umweltgerechten 
, und den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft 

Betreffend die Förderungsprogramme! welche von der 
EU nach der Verordnung 2078/92 in den Mitgliedstaaten 
durchgeführt werden, legt die Europäische Kommissi
on großen Wf~rt darauf, daß die enthaltenen Maßnah
men laufend bewertet werden, um eine rasche Auf
deckung eventueller Mängel zu ermöglichen. Die Mit
gliedstaaten müssen bei der Vorbereitung, Durch
führung, Begleitung und Evaluierung derMaßnahmen 
das Zusammenwirken der für die Erreichung der vor
gesehenen Ziele zuständigen Stellen gewährleisten, 
um ei,ne breite Akzeptanz sicherzustellen. 

Um dieses Zusammenwirken zu gewährleisten, wurde 
in Österreich der "ÖPUL-Evaluierungsbeirat" gegrün
det, der aus Vertretern des Ressorts, des Bundesmi-' 
nisteriums für Umwelt, Jugend und Familie, der Natur
schutzabteilungen und Agrarbehörden der Länder und 
der Naturschutz-Dachorganisationen besteht. 

Da Österreich im Vergleich zu den anderen Mitglied
staaten ein sehr umfangreiches Umweltförderungs
programm umsetzt, war die Notwendigkeit der Bewer
tung der ökologischen und wirtschaftlichen ' Auswir
kungen besonders wichtig. Es wurde daherbereits nach 
dem ersten Jahr eine beim Bundesamt für Landwirt
schaft und Forschungszentrum 'eingerichtete Arbeits
gruppe mit der ökologischen Bewertung des Öster
reichischen Programmes zur Förderung einer umwelt- ' 
gerechten, extensivenund den natürlichen Lebensraum 
schützenden Landwirtschaft betraut. Obwohl erst ein 
kurzer Beobachtungszeitraum (das Förderungsjahr 
1995) zur Verfügung stand, wurde ein international 
beachteter Bericht über die Auswirkungen auf die 
Umwelt erarbeitet und nach Zustimmung durch den Eva
luierungsbeirat im Dezember 1996 der Europaischen 
Kommission vorgelegt. Damit ist die ökologische Eva
luierung noch nicht abgeschlossen, weitere For
schungen und Bewertungen sind laufend durchzu
führen. 

Ökologische Bewertung 

Der, BeriGht zeigt deutlich, daß die Stärke ' des öster
reichischen Programm~s die bre!te Inanspruchnahme 
der Maßnahmen darstellt. Mehr als 90% der Land
wirtschaftlichen Nutzfläche sind mit mindestens einer 
Verpflichtung aus dem Umweltprogramm belegt. Das 
Programm trägt dazu, bei, -eine weitere Intensivierung , 
zu vermeiden. Das sichern die Förderungsauflagen 
bereits in der Grundstufe (Elementarförderung), der
zufolge die Richtlinien für die sachgerechte Düngung 

eingehalten werden müssen und Viehbesatzdichten yon 
, über 2,5 Großvieheinheiten je Hektar (GVE/ha) nicht 
überschritten werden dürfen. Im Hinblick auf die öko
logischen Auswirkungen verträglicher Viehbestands
dichten auf Boden, Grundwasser und Vegetation wäre 
eine längerfristige Sicherstellung und Weiterentwick
,Iung des ÖPUL-Programmes wünschenswert. ' 

Auf 35% der Agrarfläche wurde auf ertragssteigernde 
Betriebsmittel verzichtet. Die Maßnahmen ','Elemen
tarförderung" , "Extensiver Getreidebau für den Nah-: 
rungsmittelbereich" und "Verzicht auf Wachstumsre
gulatoren" werden aufgrund der hohen Akzeptanz gün
stige Auswirkungen auf den Handelsdüngerverbrauch 
und in der Folge auch auf Boden, Grund- und Ober
flächenwasser sowie Pflanzen und Atmosphäre haben. 

Im Sinne der Ökologisierung der Landwirtschaft trägt 
die Substitution von chemischen Pflanzenschutzmitteln 
wesentl ich zur Entlastung der Umwelt bei. Durch die 
anhaltende Reduktion der Pflanzenschutzmittel wird den' 
Zielen der VO 2078/92 entsprochen. Der Verwendung 
von nützlingsschonenden Präparaten in Verfahren der 
integrierten Pr.oduktion, wie auch der stark gesteiger
te Einsatz von Nutzorganismen selbst unterstützt 
zusammen mit Pflanzenschutzwarndiensten und der 
Wahl krankheitstoleranter oder resistenter Sorten das 
Vorhaben eine'r Verringerung des chemischen Pflan
zenschutzes. Bedauerlicherweise war die bisherige 
Zulassungspraxis sehr restriktiv, wodurch die Ver
wendung neuer umweltfreundlicher Pflanzenschutzmittel 
w.esentlich erschwert wurde. 

Rund zwei Drittel der Ackerfläche sind mit der Ver
pflichtung belegt, daß eine vielfältige Fruchtfolge ein
gehalten werden muß und durch d~n Anbau von Zwi
schenfrüchten (Herbst-, Winterbegrünung) die Erosi- ' 
on und Auswaschung von Nitrat reduziert wird. Gleich
zeitig wird die Bodenfruchtbarkeit positiv beeiflußt. Im 
Vergleich mit dem benachbarten Ausland kann der Ist
Zustand der erfaßten landwirtschaftlichen Böden in 
bezug a'uf die Schwermetallbelastung als gut bezeich
net werden. 

Der Maßnahmenkatalog des ÖPUL enthält wesentli
che Elemente für ßine Verringerung der Grund
wasserbelastung. Neben der Elementarförderung 
tragen eine Reihe von Bewirtschaftungsauflagen 'zur 
Verbesserung der Grundwasserqualität bei, wie sie U.a. 
in der "Förderung der biologischen Wirtschaftsweise", 
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"Verzicht auf ertragssteigernde Betriebsmittel" und in 
einer "Fruchtfolgestabilisierung"enthalten sind. In 
Grundwassersanierungsgebieten sind noch weiterge~ 
hende Maßnahmen, die eine Umstellung bzw. Erwei
terung des Programmes und eine zusätzliche finanzielle 
Abgeltung erfordern, notwendig. 

Hinsichtlich der besonderen Sensibilität der Atmo
sphare ist hervorzuheben, daß auch extensive Bewirt
schaftungsformen zur Reduktion der Emissionen klima
relevanter Spurengase aus der Landwirtschaft beitra-
gen. Die diesbezüglichen Schätzungen liegen für CO2 
bei ca. 1 ,2%, für Lachgas b~i 5,9% und bei den Stick
oxiden bei 3,1 %. Extensive Bewirtschaftungsformen sind 
sowohl im gesamten Bereich der Nahrungs- und Futter
mittelproduktion als auch für die Produktion von Bio- ' 
masse bezüglich des Betriebsmitteieinsatzes im Hin
blick auf Ressourcenschonung und Energieeffizienz zu 
optimieren. 

Die kurze Laufzeit bedingt, daß viele Maßnahmen 
'derzeit nicht schlüssig bewertbar sind. Ähnliche Pro
jekte und relevante Untersuchungen mit längerer Lauf
zeit lassen sich aber zur vorläufigen Beurteilung her
anziehen.Die überwiegende Anzahl der Maßnahmen 
weist positiven Einfluß auf die Biodiversität auf, ins
besondere die Maßnahmen "Biologische Wirtschafts
weise" , "Verzicht auf bestimmte ertragssteigernde 
Betriebsmittel am gesamten Betrieb" und "Pflege öko
logisch wertvoller Flächen". Die Erhaltung der geneti
schen Vielfalt ist unverzichtbarer Bestandteil der ange
strebten Ökologisierung der Landwirtschaft. Wegen der, 
eher geringen Akzeptanz der Maßnahme "Anbau sel
tener landwirtschaftlicher Kulturpflanzen" ist zur Erhal
tung der genetischen ' Diversität eine Modifizierung 
dieser Maßnahme zu überlegen. Die Förderung der 
Erhaltung und Zucht gefährdeter Nutztierrassen wurde 
von den Züchtern gut angenommen. Die Prämie soll 
in erster Linie das D.eckungsbeitragsdefizit gegenüber 
den Leistungsrassen ausgleichen und so die Erhaltung 
gefährdeter Nutztierrassen sicherstellen. 

Die Erhaltung der Kulturlandschaft hat in Österreich 
einen großen ideellen aber auch wirtschaftlichen Stel
lenwert. Grundsätzlich sind die Maßnahmen des ÖPUL 
.regional unterschiedlich anwendbar. Regionale Ziele 
können im ÖPUL jeDoch nur im Rahmen von Projek
ten gefördert werden. Die Aktivierung von Regional- , 
projekten stellt aufgrund der notwendigen Notifizierung 
kein leicht zu handhabendes Instrument zur Erreichung 
regionaler Zielvorstellungen dar. Zahlreiche Förder
positionen beeinflussen landschaftliche Steuerungs
mechanismen positlv, besonders wenn eine Projekt
ersteIlung Fördervoraussetzung ist. Die Prämien sind 
vorrangig flächenbezogen. Als nachteilig könnte sich 
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auswirken, daß dieElementarförderung diesbezüglich 
keine zwingende ~oraussetzung zum Programmeinstieg 
ist. 

Die Weiterführung des Österreichischen Programmes 
zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und 
den natürlichEm Lebensraum schützenden Landwirt
schaft garantiert, daß der relativ hohe ökologische Stan
dard der österreichi-schen Landwirtschaft erhalten 
bleibt. 

, Ökonomische Bewertung 

Bei der ökonomischen Evaluierung des ' Umweltpro
grammes 1995, die vom BMLF, der Bundesanstalt für 
Agrarwirtschaft und der Bundesanstalt für Bergbauern
fragen durchgeführt wurde, ging es vor allem um eine 
Bewertung der Akzeptanz des Umweltprogrammes bzw. 

- der Einzeimaßnahmen bei den ' Bauern und Bäue
rinnen (Teilnahmequoten bei einzelnen Maßnahmen, 
typische Maßnahmenkombinationen etc.). Die Ak
zeptanz des Umweltprogrammes wurde nach 
sozioökonomischen und geographisch-administrati
ven Schichtungskriterien differenziert., Da die Daten
lage und der kurze Beobachtungszeitraum weiter
führende und detaillierte Analysen noch nicht zulas
sen, ist in zukünftigen Evaluierungsschritten die Eva
luierungsmethodik kontinuierlich zu verbessern, wei
tere ökonomische Bereiche (z.B. Markteffekte) sollten 
einbezogen werden. 

Die Analysen ergaben, daß bestimmte Maßnahmen 
überwiegend von Grünlandbetrieben angenommen 
wurden, hingegen die Frequenz anderer Maßnah
men wieder eng mit dem Ackerflächenanteil in Bezie
hung stand. Für die einzelnen Betriebsformen waren 
meist typische Maßnahmenkombinationen festzu
stellen, wobei überwiegend nur drei bis fünf Einzei
maßnahmen dominierten. Unter den prinzipiell für 
alle Betriebsformen relevanten und wichtigen Maß
nahmen erreichen im Bundesdurchschnitt solche mit 
weniger umfassenden Auflagen eine größere Akzep
tanz (z.B. die Elementaiiörderung mit 97%) als Maß
nahmen mit umfassenderen Förderungsvorausset
zungen (z.B. biologische Wirtschaftsweise mit 9% 
oder Verzicht auf ertragssteigernde Betriebsmittel
Gesamtbetriebe mit 22%). Hinsichtlich der Zahl der teil
nehmenden 'Betriebe und des beanspruchten Prämi
envolumens stellen die Futterbaubetriebe die bedeu
tendste Betriebsform dar, danach folgen die Betriebe 
mit 25 bis 75% Forstanteil sowie die Marktfruchtbe-. 
triebe. Auf diese drei Betriebsformen entfallen rd, 70% 
des gesamten Prämienvolumens und 55% der am 
ÖPUL teilnehmenden Betriebe. Die durchschnittliche 
Prämienhöhe je Hektar ist bei den Betriebsformen Dau": 
erkulturbetriebe und Betriebe mit 25-75% Forstanteil 
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mit jeweils über 4.000 ha am höchsten, da diese 
Betriebe eine höhere Bereitschaft zeigen, ein
schneidende Verpflichtungen in der Bewirtschaftung 
im Rahmen des Umweltprogrammes einzugehen. Am 
unteren Ende dieser Skala rangieren die Veredlungs
betriebe, die aufgrund ihrer intensiven Wirtschaftsweise 
nur in_ geringem Ausmaß an prämienwirksamen 
Maßnahmen teilnehmen. Hinsichtlich der Höhe der 
durchschnittlichen Prämien je Betrieb zeigt sich - dif
ferenziert nach Betriebsformen - daß die flächenstär
keren Marktfruchtbetriebe mit Abstand voranliegen. Es 
läßt sich also vereinfachend feststellen, daß " Acker
baubetriebe Umweltförderungen vor allem über die 
Fläche geltend machen, während beispielsweise 
Betriebe im Dauergrünland(z.B. Bergbauernbetriebe), " 
aber auch Dauerkulturbetriebe entsprechende För
derungen hauptsächlich aufgrund der Maßnahmen
qualität erhalten. 

37 

Das -Umweltprogramm hat die Entwicklung des Biolo
gischen Landbaus in Österreich positiv beeinflußt, 
bereits rd . 10% der landwirtschaftlfehen Nutzfläche wer
den nach biologischen " Produktionsmethoden bewirt
schaftet. Bioprodukte leisten einen wesentlichen Bei
trag zur Marktentlastung. Die agrarische Umweltför
derung in Österreich leistet zur Aufrechterhaltung der 
großteils extensiven Wirtschaftsweisen und zur Exi- " 
stenzsicherung vor allem für die Bergbauernbetriebe 
einen wesentlichen "Beitrag. Bei den Betriebsformen in 
den Gunstlagen bzw. den Ackerbauregionen ist es mit 
Hilfe des Umweltprogrammesgelungen, einen Schritt 
in Richtung einer umweltgerecht~ren Bewirtschaftung 
einzuleiten bzw. fortzusetzen. Neben der" registrierten 
aufwands- und ertragsmindernden Wirkung der Bewirt
schaftungsauflagen konnten durch die Prämien des 
Umweltprogrammes sowohl die von den Landwirten 
erbrachten Leistungen abgegolten als auch eine ent
sprechende Anreizwirkung und der damit verbundene 
Einkommenseffekt erreicht werden. 

Anteil der Flächen mit gesamtwirtschaftlichem Produktionsmittelverzicht -
und biologischer Wirtschaftsweise im R~hmen des ÖPUL 

Ausgewertet nach politischen Bezirken* für das Jah~ 1 

in Prozent an der LN (ohne Almen, Bergmähder) 1995 

~ 
unter 20 
20 bis 40 
40 bis 60 
60 bis 80 
über 80 

Min. Wert: Wels 0,4% 
Max.Wert: Hallein 88,5% 

Quelle: ÖSTA T Agra1Strukturerhebung1995I~f»jl AMA, -statutarst3dte mit Umland 
bzw. Vorarlberg zusammengefaßt 

Graphik: K. Wagner, Ba. f. AgralWirtschaft --



, 38 

Nachwachsende' Rohstoffe 

Im Hinblick auf die ökologische Situation der Erde - auf-:
grund der CO2-Problematik - 'sowie der Begrenztheit 
der fossilen Energieträger - 'müßte dem Bereich der 
nachwachsenden Rohstoffe (energetische und stoffli
che Nutzungen) von der Politik und der Gesellschaft 
größeres Augenmerk geschenkt werden. Um den Ein
satz massiv zu forcieren, ist aber auch eine Verbes
serung der Rahmenbedingungen notwendig. Das Grün
buch der EU-Kommission bietet eine gute Basis für die 
Entwicklung einer Strategie für erneuerbare Energie
träger in der EU, um bis zum Jahr 201 0 einen 12%igen ' 
Anteil von Energie aus erneuerbaren Energieträgern 
zu erreichen. 

Nachwächsende Rohstoffe sind Produkte pflanzlicher 
Herkunft, die im Nichtnahrungsrnittelbere,ich einge
setzt werden. Diese biogenen Rohstoffe können einer
seits als erneuerbare Energieträger und andererseits 
als Ausgangsstoffe für verschiedenste Industrieprodukte 
genutzt werden. Neben der CO2-Neutralität tragen sie 
zur Arbeitsplatzsicherung und Erhaltung der Kultur
landschaft bei, sofern sie in ein kleinräumiges bzw. regio
nales Kreislaufsystem eingebunden sind. Die größten 
nichttechnischen Barrieren bei der Umsetzung liegen 
in den geringen Preisen von Konkurrenzprodukten 
und fehlenden Vermarktungsstrukturen zu unter-

, schiedl ichen Wettbewerbsbedingungen. ' In Land
regionen gehen laufend Marktanteile an den Energie
träger Erdgas verloren. 
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,Anteil der erneuerbaren Energieträger 
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sctinitzelheizu,ngen, kleinräumige Fernwärmeversor
gungsanlagen) sowie durch die Förderung eines struk
turell veränderten Energiemarktes, vornehmlich im 
bäuerlichen Bereich, weiter ausgebaut werden. Die 
österreichischen Anlagenerzeuger, insbesondere im 
Bereich der Klein- und, Mittelanlagen (bis 5 MW) bie
ten europaweit führende Technologien an und sind auch 
im Export sehr erfolgreich. 

Die Deckung des österreichischen Energieauf- " Bis 1996 wurden in Ö$terrekh, größtenteils mit staat-
kommens von rund 1.250 Petajoule (PJ) erfolgt zu etwa licher Unterstützurig, 18.000 moderne Hackschnitzel-
65% aus Importen und nur zu 35% im Inland. Bei der heizungen mit einer Gesamtleistung von mehr als 
Inlandsaufbringung dominiert die Wasserkraft mit 14% '1.800 MW e~richtet, wobei sich die Gesamtleistung 
vor den nachwachsenden Rohstoffen und Reststoffen gleichmäßig auf Kleinanlagen «100 kW), mittlere 
(z.B. Nebenprodukte der Papierindustrie und des holz- Anlagen und Großanlagen (>1 MW) aufteilt. Für den , 
verarbeitenden Bereiches) mit 13%. Damit deckt Öster- Betrieb dieser Anlagen kann ein jährlicher Brennstoff-
reich mehr als 25% seines Energiebedarfes aus erneu- bedarf von 1,8 Mio. fm Holz oder Rinde veranschlagt 
erbaren Energiequ~lIen, ein Anteil, der in Europa nur werden. Nicht berücksichtigt sind die zahlreichen Stück-
noch von den skandinavischen Staaten Schweden und holzkessel und Öfen in den. nach wie vor 575.000 Woh-
Finnland erreicht wird. bas mittelfristig technisch nutz- nungen (19% aller Wohnungen) die mit Holz ,beheizt 
bare Potential der biogenen Energieträger wird von werden. 
Experten unter geeigneten Rahmenbedingungen auf 
200 PJ geschätzt. 

Der überwiegende Teil (80%) der biogenen Energie
träger ist mit Brennholz, Hackschnitzeln und Rinde forst
lichen Ursprungs. Diese traditionelle energetische Nut
zung von Biomasse in ländlichen waldreichen ' Regio
nen zur Raumwärmegewinnung konnte durch eine 
moderne Anlagentechnologie (Scheitholzkessel, Hack-

Der Anteil der Energieträger "vom Acker" - wie flüssi- ' 
ge Bio,kraftstoffe, Getreide-Ganzpflanzen und Neben
produkte der Pflanzenproduktjon - ist derzeit gering, 
obgleich ihre Bedeutung durch die Rahmenbedinguri
gen der Gemeinschaftlichen Agrarpolitik ("Rohstoff
brache") zunehmen wird. Die EU-Getreidefläche beträgt 
rund 36,4Mio.ha, davon waren laut Beschluß der Kom
mission ~m Wirtschaftsjahr 1996/97 (Ernte 96) 10% (ent-
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Hackschnitzelheizungserhebung 1996 
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sprechend 3,6 Mio.ha einschließlich 550.000 ha Ölsaa
ten) verpflichtend stillzulegen bzw. konnt~n nach
wachsende Rohstoffe angebaut werden. Das ist mehr 
als die österreichische Marktleistung und zeigt die poli
tische, wirtschaftliche und soziale Dimension sowie die 
Folgen fürden ländlichen Raum und die Landwirte. " 

Der Prozentsatz der Stillegung wird fürjedes Jahr sei
tens der EU festgelegt und orientiert sich an der. welt
weiten Ernährungssituation. Für die Ernte 1995 betrug 
sie noch 12%, für die Ernte 1997 wird sie 5% betra
gen. Mittelfristig ist wieder mit einer Zunahme der Still
legungsflächen zu rechnen. Entsprechend diesen 
agrarpolitischen Vorgaben haben sich auch in Öster
reich die Stillegungsflächen und die auf diesen ange
bauten einjährigen nachwachsenden Rohstoffe ent
wickelt. Im Wirtschaftsjahr 1995/96 (Ernte "1995) wur
den etwa.11 ,4% (ca. 14.200 ha) der Stillegungsfläche 
von 125.000 ha als Röhstoffbrachen genützt. Bei der 
Ernte 1996 ging der Anbau auf fast die Hälfte zurück 
(7.900 ha), sodaß nur mehr 6,8% der Stillegungsfläche 
von 115.000 ha für den No~-Food-Bereich genützt 
wurden. Sowohl bei der Ernte 1995 als auch bei der 
Ernte 1996 wurden in Österreich - aber auch in den 
anderen EU-Ländern - auf 98% der Rohstoffbrache-

" " 

flächen vor allem Raps und Sonnenblumen für die ener
getische Nutzung, größtenteils für die Produktion von 
Biodiesel, angebaut. Alle anderen Kulturen auf den Still
legungsflächen sind entweder regionale KleinaJterna
tiven (wie Hanf) " oder Pilotprojekte (z.B. Getreide
. Ganzpflanzen für die Verbrennung). Die optimistischen 
Zahlen für Hanf (1995: 145 ha) konnten 1996 wegen 
der großen Probleme bei der Ernte und bei der Ver
marktu.ng nicht gehalten werden. Mehrals 95% der auf 
"Rohstoffbracheflächen angebauten Feldfrüchte werden 

Ti. Bgl. Vbg. W 
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energetisch genutzt, in den wirtschaftlich und techno
logisch interessanten Bereich der stofflichen Nutzung 

"gelangen leider nur bescheidene Mengen .. " " 

In den sieben österreichischen Produktionsanlagen für 
Pflanzenölkraftstoff (Rapsölmethylester RME) mit einer 
Produktionskapazität von 30.000 t wurden 1995 ca. 
15.200 t Biodiesel erzeugt. Während die Ernte 1994 
den Inlandsbedarf nach Non-Food-Ölfrüchten (Raps und 
Sonnenblumen) annähernd deckeri konnte, war dies 
mit der Ernte 1995 nicht mehr möglich. Das ist umso 
bedauerlicher, als durch den hohen Dollarkurs und die 
gestiegene Nachfrage" nach Erdölprodukten auch in 
Österreich der Preis für mineralischen Diesel merkbar 
gestiegen ist und seit Mitte 1996 die Marktchancen von 
Biodiesel sich wesentlich verbessert haben. Diese 

Auflistung angebauter Feldfrüchte auf 
Stilllegungsflächen 

F el dfrüchte " "Ernte 1995 Ernte 1996 
Fläche in ha Fläche in ha 

Hanf 145,34 24,89 

Leguminosen/Gräser 29,13 
. Timothegras 29,30 21,97 

Getreide-Ganzpflanzen 36,03 4,52 

Weizen 11,13 11,23 

Mais 43,76 72,26 

Sonnenblumen 350,67 260,56 

Kamille 13,94 7,82 

Raps 13.592,14 7.471,05 

Summe 14.222,31 7.903,43 

Quelle: BMLF 
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Biogasausbeuten und Heizöläquivalent diverser organischer Reststoffe unter 
mesophiler Faulung bei rund drei Wochen Faulzeit: 

Brutto-Biogas-Ausbeute pro Entsprechendes 
Herkunft Art Tag und Tonne in m3 Heizöläquivalent in Litern 

Private Haushalte organische Fraktion in 
Haushaltsabfällen (Biotonne) bis 120 70 

Gemeinde, Öffentliche 
Haushalte kommunale Grünabfälle bis 70 40 
Agrargewerbe F ettabscheideri nhalte bis 600 360 
Pflanzenbau frisches Kartoffelkraut bis 130 75 
Tierhaltung Rindergülle bis 20 12 
Gastronomie Speiseabfälle bis 100 60 
Die Angaben beziehen sich auf das Gewicht. Da sich einzelne Gesamtmengen der Abfallarten zur Zeit rasch ändern, wird eine 

Potentialabschätzung schwierig. 

Quelle:BMLF 

Nachfrage kann nur durch die Verarbeitung von aus
ländischer Ware befriedigt werden. Obwohl es bei der 
stofflichen Nutzung eine Fülle von Anwendungsmög
lichkeiten gäbe, erreichen nur wenige Produkte Bedeu
tung. Neben Pflanzenölen (energetische Nutzung und 
·Schmiermittelbereich), Faserpflanzen (Textilerzeu
gung, Dämmstoffbereich) hat in Österreich vor' allem 
die Nutzung der Stär~e (Papier-, Textil- und Bauindu
strie, biologisch abbau bare Verpackungen; rund 
50.000 t) als. industrieller Rohstoff ein wirtschaftlich 
größeres Ausmaß erreicht. 

Derzeit sind ca. 45 Biogasanlagen in Österreich in 
·Betrieb. Trotz vieler Interressenten für die in den letz
ten Jahren weiterentwickelt~ Technologie (verbesser
te Gasausbeute durch Confermentation, Kraft-Wärme-

Koppelung) sind die wirtschaftlichen Rahmenbedin
gungen, insbesondere durch niedere Einspeistarife für 
Strom aus Biogas,schlecht. Da jedoch die Vorteile der 
Biogastechnik, wie die Verbeserung von Düngerwert, 
Boden, Güllemanagment, effizienter Grundwasser
schutz durch verminderten Nitrateintrag und Vermei
dung von Emmissionen aus Treibhausgasen, Beseiti
gungvon biogenen Reststoffen zunehmend an Bedeu
tung gewinnen, werden intensive Bemühungen zur 
Standardisierung von Biogasanlagen und zur optima
len Beratung von Interessenten und Anlagentreibern 
gesetzt. Neben den laufenden Förderungen aüs öffent
lichen Mitteln soll mit Hilfe dieser Maßnahmen die Wirt:
schaftlichkeit der zukunftsträchtigen Technologie gestei
gert werden. 

Biogasanlagen1996 

• Standort Biogasanlage 

-- Grenze politischer Bezirk I~ Quelle: ARGE BIOGAS . 
Graphik: K Wagner, Ba. f. Agrarwirtschaft -
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Schutz des Waldes 
(siehe auch Österreichischer Waldbericht 1996 gemäß §16 Abs.6 Forstgesetz 1975 Ld.g.F.) 

Das österreichische Forstgesetz 1975 hat zum Ziel, den 
Wald als solchen und seine vier Wirkungen (Nutz~, 
Schutz-, Wohlfahrts- ·und Erholungswirkung) nachhal
tig zu sichern. Der Nutzwirkung kommt infolge der nach
haltigen Produktion des natürlichen Rohstoffs und 
. Energieträgers Holz eine besondere Bedeutung zu. Holz 
bildet die Rohstoffbasis für die in Österreich ökonomisch 
gewichtige Holzwirtschaft, die einen beachtlichen posi
tiven Beitrag zur Zahlungsbilanz leistet. Eine nachhal
tige Waldwirtschaft garantiert im quantitativen . und 
qualitativen Sinne, daß sich diese Rohstoffbasis nicht 
erschöpft. In Österreich steht einer jährlichen Holz
nutzung von ca. 20 Mio. Vfm ein jährlicher Holzzuwachs 
von ca. 31 Mio. Vfm gegenüber. Ein gesunder und ent
sprechend gepflegter Wald bringt darüber hinaus einen 
hohen sozialen Nutzen. Diese gemeinwirtschaftlichen 
Leistungen des Waldes (Ausgleich des Klimas und des 
Wasserhaushaltes, Erneuerung von Luft und Wasser, 
Schutz vor Elementargefahren, Erholung etc.) sind soge
nannte freie Güter, für die es keine. Marktpreise und 
bislang in der Regel auch keine Abgeltungen gibt. 

Sorge bereiten externe Einflüsse wie Luftverschmut
zung, Wildüberhege, Tourismus, Waldweide u.a., die 
zunehmend bis an die Belastungsgrenzen des Öko
systems führen. Die komplexen Wirkungsmechanismen 
beim Entstehen von Waldschäden erfordern eine dif- ' 
ferenzie rte Betrachtung. Das "Waldschaden-Beob
achtungssystem" der Forstlichen Bundesversuchsan
stalt belegt seit Jahren eine großflächige Beeinträch
tigung der österreichischen Waldökosysteme. Zentra
le Ursache hiefür ist die langfristige Einwirkung von Luft
schadstoffen in Kombination mit · diversen anderen 
Schwächungsfaktoren. Hinzu kommt eine großflächi
ge Behinderung derWaidverjüngung durch Wildverbiß. 
Besonden::; ungünstig ist die Situation im Schutz"Yald. -
Überalterung, Schäden durch Wild und Weidevieh 
sowie touristische Aktivitäten in diesen sensiblen Wald
regionen erschweren häufig die Bemühungen zur 
Sanierung dieser Wälder. 

In vielen Gebieten behindert der Verbiß durch Scha
lenwild dieWaidverjüngung. Als besonders nachtei
lig erweist sich der selektive Verbiß ökologisch wichti
ger Baumarten (z.B. Tanne, Buche, Ahorn, Esche), was 
zu einer Entmischung von Beständen führt bzw. die 
Bestrebungen der Forstwirtschaft, naturnahe Bestän
de aufzubauen, oft vereitelt. Dies wird durch die Ergeb
nisse einer Auswertung. von mehreren tausend wild
dicht eingezäunte Köntrollflächen belegt. Weitere enor-

me Schäden werden vom Rotwild durch das Abschälen 
der Rinde verursacht. Laut Österreichischer Forstin
ventur 1986/90 sind 8% aller Stämme geschält. Loka
le und regionale Initiativen zurVerminderung von Wild
schäden am Wald zeigen erste Erfolge. Die Waldwei
deschädfgt die Verjüngung des Waldes durch Verbiß 
und Tritt der Weidetiere. Sowohl Naturverjüngung als 
auch gesetzte Pflanzen werden dadurch in ihrem Fort-
kommen gehindert. . 

Durch die Rauhreif und Naßschneeereignisse im Win
ter 1995/96 kam es ' in den Wäldern Österreichs zu 
gewaltigen Waldschäden, wobei die Steiermark mit 1 ,6 
Mio. fm Schadholz am stärksten betroffen war, gefolgt 
von Kärnten mit 8~0.000 fm und Niederösterreich mit 
660.000 fm. Die übrigen Bundesländer meldeten nur 
geringe Schäden. Die Gesamtschadensmenge beläuft 
sich nach Schätzungen auf rund 3,3 Mio. fm. Trotz des 
hohen Anfalls von Schadholz infolge Rauhreifs, Eisan
hanges und Schneebruchs und der angesichts der lang ' 
andauernden Schneebedeckung nicht vollständigen Auf
arbeitung dieser Schadholzmengen kam es 19,96 nicht 
zu r befürchteten Eskalation der Borkenkäfer-Befalls
situation. Die kühlen und feuchten Witterungsbedin
gungen verhinderten im Frühjahr eine rasche und 
ungestörte Entwicklung der Käferbruten. Eine zweite 
Generation wurde in den meisten Gebieten nicht voll
ständig abgeschlossen, da auch im Herbst selten 
warme, für die Entwicklung der Bruten ideale Tage auf
traten. In den meisten Bundesländern ging der Befall . 
zurück. Nur in Niederosterreich, dem Zentrum der 
Borkenkäferschäden, verursac~ten Buchdrucker und 
Kupferstecher erneut rund 700.000 fm Schadholz.lns
gesamt ·sind in ÖsterreiCh nach realistischen Schät
zungen der Landesforstbehörden rund 1,4 Mio. fm Bor
kenkäferschadholz angefallen. Für 1997 muß vor allem 
in den ' Schneebruchschadensgebieten mit weiteren 
Schäden gerechnet werden , da noch immer .zahlrei
che, für Borkenkäfer anfällige wipfelgebrochene Bäume 

. in den Wäldern stehen. Die Schwierigkeiten der Schad
holzvermarktung verstärken das Problem der raschen 
Aufarbeitung bruttauglicher Bäume. 

Die Entwicklung des Kronenzustandes der Wald
bäume über die letzten acht Jahre zeigte eine stetige 
Verbesserung. Dieser Trend wurde 1996 durch eine Ver
schlechterung gegenüber dem Vorjahr abgeschwächt. 
Die durchschnittliche Zunahnie der Kronenverlichtung 
im Berichtsjahr ist allerdings so geringfügig, daß kein 
Grund zur Sorge um den österreichischen Wald 
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besteht. Überdurchschnittliche Verschlechterungeri 
weisen jedoch die zwei bereits 1995 am stärksten ver
lichteten Baumarten Eiche und Tanne auf. 

Die Sicherung des Lebensraumes im Bergland ist 
we?entlich von einem gesunden Waldbestand abhän
gig, da nur ein solcher den nötigen Schutz und die 
gewünschten Erholungsmöglichk~iten gewährleisten 
kann. Die ' Sicherstellung dieser Waldfunktionen ist 
durch den schlechten Gesundneitszustand des WaI
des bedroht. Wie'die Erhebungen der Österreichischen 
Forstinventur zeigen, sind große Teile des Schutz
waides überaltert und lückig und drohen zusam
menzubrechen. Der Waldentwicklungsplan weist für 
Österreich 1,31 Mio. ha Schutzfunktionsflächen auf 
(ein Drittel der Gesamtwaldfläche). Das 1993 fertig
gesteilte Schutzwaldverbesserungskonzept weist 
davon in einer ersten Dringlichkeitsstufe rd. 161.000 
ha als Sanierungsfläche aus. Es handelt sich hiebei 
um Wälder mit direkter Schutzwirkung für das Ha~ und 
Gut von Menschen, die in Einzugsgebieten von Wild
bächen und Lawinen bzw. in Risikogebieten gelegen 
sind und einen von der Schutzfunktion her gesehe
nen sehr schlechten Waldzustand aufweisen. Für 
diese prioritären Flächen müssen in den nächsten Jah
ren Sanierungsmaßnahmen gesetzt bzw. eingeleitet 
werden. Derzeit sind von den 161.000 ha Sanie
rungsfläche über 90.000 ha projektsmäßig beplant, 
auf etwa 50.000 ha werden bereits Maßnahmen 
umgesetzt. 

G~ünerBericht1996 

Bundesforsten ein Vertrag abgeschlossen, mit dem in 
5 Bundesländern weitere 643 km Mountainbike-Rou

, ten angeboten werden. Das Übereinkommen gewähr
leistet neben den klar gekennzeichneten Routen eine 
eindeLitige Rechtssituation fÜr Radfahrer und Wald

- besitzer. Das Pilotprojekt wird zeigen, inwieweit sich 
, der Mountainbiker als mündigerWaidbenützer erweist 
und forstbetriebliche Notwendigkeiten mit touristischen, 
und sportlichenWünschen kombiniert werden können. 
Es ist zu ,erwarten, daß noch zahlreiche weitere Rad
routen auf vertraglicher Basis im Einvernehmen mit den ' 
betreffenden Waldeigentü~ern ausgewiesen werden. 

Umweltrelevante Maßnahmen gewinnen im Forstwe
sen in den letzten Jahren auf nationaler und interna
tionaler Ebene zunehmend an Bedeutung. Besonde
res Augenmerk wird auf die Biodiversität der Wälder 
und auf eine nachhaltige WaIdbewirtschaftung 
gelegt, wobei der herkömmliche Begriff der (quantita
tiven) Nachhaltigkeit eine bedeutende Ausweitung auf 
ökologische und soziale Aspekte eriährt. Hiezu bilde
ten sich zahlreiche Internationale Initiativen, von denen 
für Europa der Paneuropäische Prozeß zum Schutz der 
Wälder in Europa (Forstministerprozeß) von besonderer 
Relevanz ist. In diesem europäischen Dialog zu Waldthe-

_ men sind 38 Staaten und die Europäische Union ein- ' 
gebunden. Treibende Kraft ist die Konferenz der forst
zuständigen Minister. Die er$te Ministerkonferenz zum 
Schutz der Wälder in Europa fand 1990 in Straßburg 
statt und brachte in einer Grundsatzerklärung und 6 
Resolutionen 'maßgebliche Fortschritte in der technisch-

Mit dem steigenden Stellenwert von Freizeit und Erho- wissenschaftlichen Zusammenarbeit. Der UNO-Umwelt-
lung steigt auch der Bedarf nach Regionen, in denen gipfel in Rio de Janeiro 1992 hat in die globale Wald-
der Mensch inmitten einer intakten Umwelt seinen Ruhe- debatte neue Impulse gebracht, insbesondere bezüg-
bedürfnissen und sportlichen Neigungen, wie 2.B. lich der Frage-eines international verbindlichen Rechts- ' 
Mountainbiking, Paragleiten, Wandern, Schifahren instrumentes zum Schutz der Wälder (globale Wald-
usw. nachgehen kann. Diese Entwicklung führt jedoch konvention). Die Ministerkonferenz zum Schutz derWäl-
zu Konflikten, da der Erholungssuchende seine Ambi- der in Europa in Helsinki 1993 hat die sich daraus erge'-
tionen in der Regel nur auf fremdem Besitz ausüben benden Anforderungen aufgegriffen und in 4 Resolu-
kann und gesetzliche Einschränkungen_ oft nicht hin- ,tionE?n die Themenbereiche nachhaltige Waidwirt
reichend bekannt bzw. akzeptiert sind. Dabei darf nicht , schaft, Erhaltung der biologischen Vielfalt der Wälder, 
außer acht gelassen werden, daß derWaid für die Bevöl- Zusammenarbeit mit den Ländern im Übergang zur 
kerung im ländlichen Raum einen wesentlichen Ein- Marktwirtschaft und Anpassung der Wälder an einen 
kommensfaktor darstellt und die Bewirtschaftung des möglichen Klimawandel fokusiert. Österrei,chhat 
Waldes dazu beiträgt, daß Österre'ich Erholungssu- gemeinsam mit Portugal in der nächsten Ministerkon-
chenden eine noch relativ intakte Umwelt breten kann. ferenz den Vorsitz und ist damit aktiv in diesen zur Posi

Was das Mountainbiking auf Forststraßen anlangt, ' 
, das nur mit dem Einverständnis des Waldeigentümers 

bzw. des Straßenerhalters erlaubt ist, kann von einer 
weiteren Ausdehnung der Radrouten im Wald berich
tet werden. Ausgehend von einer Initiative der Bun
desminister für wirtschaftliche Angelegenheiten und für 
Land- und Forstwirtschaf~ wurde 1996 zwisc~en der 
Initiative "Land und Wirtschaft" und den Österreichischen 

tionierung des europäischen Raumes im globalen 
Kontext so bedeutsamen Prozeß eingebunden. 

Österreich liegt mit seinem hohen Prozentsatz von natür
' lichen und naturnahen Wäldern im europäischen Spit
, zenfeld. Dies ergab das von der Akademie der Wis
, senschaften finanzierte UNESCO-Projekt "Hemerobie 
österrei,chischer Waldökosysteme". Danach wurden 
25% d~r österreichischen Wälder als "natürlich" bzw. 
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"naturnah" eingestuft, weitere 41 % sind nach einer 
streng wissenschaftlichen Auswertung als "mäßig ver
ändert" zu bezeichnen, 27% des Waldes sind durch 
menschlichen Einfluß "stark verändert" und nur 7% 
"künstlich". 

Mit der Unterzeichnung der Resolutionen der Mini
sterkonferenz zum Schutze der Wälder in Europa 1993 
in Helsinki hat sich Österreich verpfl.ichtet, die Ein
richtung eines Netzwerkes von' Naturwaldreserva
ten voranzutreiben. Ziel im S~nne dieser Resolutionen 
ist die Erhaltung und Verbesserung der biologischen 
Vielfalt des Waldes als Grundvoraussetzung für sein 
nachhaltiges Bestehen und die Erfüllung seiner Funk~ 
tionen. Naturwaldreservate sind Waldteile, die für die 
natürliche Entwicklung des Ökosystemes Wald bestimmt 
sind und in denen jede unmittelbare Beeinflussung (forst
wirtschaftliche Nutzung, Tothotzaufarbeitung, künstli- · 
che Einbringung von Waldbäume·n) unterbleibt. 1996 
wurde mit dem Aufbau eines entsprechenden Netzes 
begonnen. MitVerfrägen zwischen der Republik Öster
reich und privaten Waldbesitzernkonnten die ersten 
zwei Naturwaldreservate mit einer Fläche von 37 ha 
eingerichtet werden. Zahlreiche weitere von WaIdbe
sitzern angebotene Waldf.lächen werden derzeit von der 
Forstlichen Bundesversuchsanstalt auf ihre Eignung 
geprüft. Detaillierte Gutachten über 442 ha sind kurz 
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vor der Fertigstellung. Ziel ist es, daß alle in den defi
nierten 22 Wuchsgebieten vorkommenden typischen 
Waldgesellschaften durch mindestens ein Reservat 
repräsentiert sind (insgesamt ca. 430 Reservate mit 
10.000 ha). Naturwaldreservate eignen sich als Indi
katorflächen für Umweltveränderungen, besonders für 
langfristige waldökologische Untersuchungen. Der 
naturnahe, ökologisch orientierte Waldbau versucht von 
den Vorgängen in Naturwaldreservaten zu lernen und 
diese Erkenntnisse gezielt in wirtschaftlich genutzten 
Wäldern anzuwenden. 

- Als ein Instrument zur Förderung und Unterstützung . 
der nachhaltigen BeWirtschaftung der Wälder gilt die 
Zertifizierung von Holz und Holzprodukten. Die 
Zertifizierung kann als Marketinginstrument darge
stellt werden, mit welchem einerseits ökologische und 
wirtschaftliche Ziel- und Wertvorstellungen transportiert 
und andererseits ökologische Kostentransparenz durch 
entsprechende Preisgestaltung gewährleistet werden 
soll. In Österreich wird auf Basis des Bundesgesetzes 
zur Schaffung eines Gütezeichens für Holz und Holz~ 
produkte aus nachhaltiger Nutzung, BGBI.228/1.993, 
unter Leitung des Bundesministeriums für Umwelt ein 
Zertifizierungsschema (nicht nurfür heimische Hölzer) 

. ~rarbeitet. Eine Zertifizierung ist nur auf freiwilliger Basis 
vorgesehen. 

,. 

Anteil der Waldfläche nach politischen Bezirken 
. in Prozentanteilen an der Gesamtfläche 

unter 20 
20 pis 40 
40 bis 60 
größer 60 

Min. Wert Neusiedl sm See 6% 
Max.Wert Lilienfeld 77Il10 

Quelle: OST. AT, Agrarstruktu18 .. rhebung 1. 005ll 
statutarstädte mit Umland zusammengefaßt 

Graphik; K Wagner, Ba. f. Agrarwirtschaft ., 
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Wasserwirtschaft und Gewässerschutz 

Die hydrologischen Verhältnisse Österreichs sind im 
Vergleich zu anderen Ländern äußerst günstig. Die jähr
liche Niederschlagshöhe beträgt im Mittel (1961-1990) 
etwa 1170 mm/m2

, das sind rd. 98 Mrd. m3 Wasser, 
wovon in den Oberflächengewässern etwa 55 Mrd. m3 

abfließen. Die Jahressummen des Niederschlages 
waren nur im Rheintalgebiet mit 80 bis 85% des Nor
malwertes deutlich niedriger. Zu naß war das Jahr 1996 
östlich der Linie Osttirol, Kärnten bis zum Weinviertel, . 
ausgenommen der Südosten . Österreichs. 

Die Grundwasserstände in den westlichen Bun
desländern und Kärnten lagen meist im Bereich der 
vieljährigen Mittelwerte oder gering darunter, in Ostti
rol wurden sogar neue Minima beobachtet. Demge
genüber stiegen die Grundwasserstär:ldein den ande
ren Bundesländern überwiegend deutlich über die 
vieljährigen Mittelwerte. rn Teilen des Südlichen Wie
ner Seckens und im nördlichen Burgenland wurden ähn
lich extrem hohe Grundwasserstände wie im Jahre 1965 
registriert, in einigen Grundwassergebieten der Stei
ermark traten neue Maxima auf. 

Deutliche Erfolge zeigen sich im Bereich der Abwas
sererfassung und :.. reinigung . Seit 1991 ist der 
Anschlußgrad der österreichischen Bevölkerung an 
öffentliche Abwasserreinigungsanlagen von 71 al,Jf 
75,7% angestiegen. Der Anteil der in biolog.ischen Klär
anlagen gereinigten Abwässer konnte im' gleichen 
Zeitraum von 68% auf 73,5% angehoben werden. In 
den nächsten' 1 0-15 Jahren soll der Anschlußgrad auf 
80-85% erhöht werden. Ein noch weiterer Ausbau garät 
'aufgrund der vielen Streulagen in Österreich an öko
nomische Grenzen. In Österreich betragen die über Klär-
anlagenabläufe oder direkt in die Gewässer gelan
genden Nährstofffrachten jährlich ca. 30.000 t N/Jahr 
bzw. ca. 4.000 t P/Jahr. Bezogen auf die Gesamtein
träge sind dies ca. 35% bzw. 70%. Die sonstigen Ein
träge sind auf Abschwemmung, Erosion, Eintrag über 

. die Luft, u.a. zurückzuführen. Die kommunalen Klär
schlämme werden zu 23% in der Landwirtschaft ver
wertet, zu 34% thermisch behandelt und zu 43% zwi
schengelagert bzw. deponiert. 

Die Gewässergüte der österreichische.n Fließge
wässer kann als zufriedenstellend bezeichnet werden. 
Laut biologischer Gewässergütekarte 1995 weisen 
72% der darg~stellteri Gewäss~rstrecken bereits wie
der Güteklasse 11 und darüber auf. Die Sanierungser
folge lassen sich in erster Linie auf den forcierten und 
gezielten Ausbau von Abwasserreinigungsanlagen 

zurückführen, An der überwiegenden Zahl der 244 Meß
stellen gemäß Wassergüte-Erhebungsverordnung'wer
den die Grenzwerte der EU-Fischgewässerrichtlinie ein
gehalten. 

Bei der Grundwasserqualität zeigt sich bei den 2.000 
Grundwassermeßstellen, daß die meisten Parameter 
die in der Grundwasser-Schwellenwertverordnung vor
gegebenen Grenzwer:te deutlich unterschreiten. 
Großräumige Belastungen sind allerdings bei Stick
stoffverbindungen und Atrazin zu verzeichnen. Hin
sichtlich d~r Stickstoffparameter sind Grundwasser
gebiete von ca. 6.500 km2

, bei Atrazin ca. 6.800 km2 

gefährdet. Die Gebiete mit voraussichtlichem Sanie
rungsbedarf konzel1trieren sich insbesondere auf die 
fruchtbaren, klimatisch begünstigten Ackerbau regionen 
im Nordosten, Osten und Südosten Österreichs sowie 
auf die Tallandschaften entlang der Donau. 

Wesentliche Aufgabe des Gewässerschutzes ist 
es auch, nicht 'nur die Wasserressourcen im Hinblick 

. auf die Nutzungserfordernisse zu schützen, sondern 
im ' Sinne der Nachhaltigkeit auch die Gewässer als 
Lebensräume für Tiere l,lnd Pflanzen zu erhalten. Da 
die ökologische Funktionsfähigkeit der Gewässer u.a. 
auch durch Eingriffe in den natürlichen Lauf des 
Gewässers wesentlich beeinträchtigt werden kann, 
hat sich in den letzten Jahren im Schutzwasserbau eine 
weitgehende ' Anpassung an die ökologischen Erfor
dernisse vollzogen. Durch die 1994 erfolgte Novellie
rung des Wasserbautenförderungsgesetzes ist nunmehr 
auch die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung 
und Verbesserung der ökologischen Funktionsfähigkeit 
möglich. In einer Studie zur Ausweisung flußtypspezi
fisch erhaltener Gewässerabschnitte wurden ca. 2.800 
km der größeren österreichischen Fließgewässer unter
sucht; davon konnten 25% als natürliche Gewässer
strecken ausgewiesen werden. 

Auf internationaler Ebene ist man bestrebt, durch mul
tilaterale Abkommen, wie z.B. der von Österreich in
itiierten Donauschutzkonvention, und durch koordi
nierte Programme die Qualität der Grund- und Obe'r
flächengewässer zu sichern bzw. wiederherzustellen. 
Die bilateralen Grenzgewässerkommissionen haben in 
den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Im Inter
esse des Gewässerschutzes, aber auch zur Vermei
dung ungleicher Rahmenbedingungen, unterstützt die 
österreichische Wasserwirtschaft die Zielsetzungen der 
EU am Wassersektor. Österreichs Anliegen an eine 
gemeinsame EU-Gewässerschutzpolitik lauten: 
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• Inhaltlich und formal klare, aufeinander abgestimmte 
Richtlinien zur Kontrolle und Minimierung der punktförmigen 
Gewässerbelastu ngen 

. • Gemeinschaftliche Regelungen und Rahmenbedingungen 
zur Eindämmung der Belastungen aus diffusen Quellen, 
darunter aus der Landwirtschaft 

• Ergänzendbindende gemeinschaftliche (Miridest-) Immis
sionsbegrenzungen an hand von physikalischen und che:
mischen sowie biologischen Parametern 

• Gemeinschaftliche Vorsorgeregelungen gegenüber was
sergefährdenden Aktivitäter, insbesondere mit Stoffen, die 

. wegen ihres Gefahrenpotentials für Grundwasser und Ober
flächengewässer problematisch sind. 

• Die Bemühungen um eine der Gewässerreinhaltung ver
pflichtete Landwirtschaft bilden einen Schwerpunkt der 
Umweltpolitik im BMLF. 

Durch Festlegung von WasserscQon- und -schutz
gebieten mit Bestimmungen über Wirtschaftsbe
schränkungen konnte in vielen betroffenen Grund
wassergebieten eine gute Wasserqualität erhalten 
werden. Nicht ausgereicht hat dieses Rechtsinstrument 
in erwähnten ackerbauintensiven Starldorten, wo die 
Grundwasserneubildungsrate gering ist und/oder leicht 
durchlässige Böden vorherrschen. Folgende Aktivitä
ten sind bezüglich eines flächendeckenden Grund
wasserschutzes hervorzuheben: 

- . Oberösterreich hat mit LGBI.Nr. 20/1996 eine Sanie
n.ingsgebietsverordnung für das "Westliche Machland" 
erlassen; der Entwurf für eine Sanierungsverordnung 
gern. § 33 f Abs. 3 WRG wurde zu Jahresmitte 1996 zur 
Begutachtung ausgesandt. 

• In den Ländern Niederösterreich, Oberösterreich und Stei
ermark stehen weitere Sanierungsgebietsverordnungen 
in Bearbeitung' bzw. werden diesbezügliche Erhebungen 
durchgeführt. 

• Für wirtschaftliche Nachteile in der Nutzung von Anlagen 
und Grundstücken können aus Bundes- und Landesmit
teln Zuschüsse It. Sanierungsverordnung gewährt werden. 
Dabei ist von einem Selbstbehalt von 20 % auszugehen. 

. Richtlinien für die Gewährung solcher Zuschüsse gern. 
§ 33 f Abs. 6 WRG stehen in Bearbeitung. Eine Abstim
mung mit den Ländern, den Interessensvertretungen und 

, dem BM für Finanzen ist noch erforderlich. 

• Mit der WRG-Novelle BGBI.Nr. 796/96 wurde der § 33 f 
abgeändert. Bei der Grundwassersanierungist nunmehr 
auch eine kombinierte Vorgangsweise zwischen behörd
lich angeordneten Maßnahmen und Umweltprogrammen 
zulässig. Damit wurde einem verständlichen Anliegen 
der Landwirtschaft entsprochen . 

• Zur fachlichen Vorbereitung von Maßnahmen zur Grund
wassersanierung hat das BMLF in Abstimmung mit den 
Ländern Pilotprojekte initiiert. ' 

• Speziell in viehintensiven Regionen durchgeführte Pilot
projekte zur Grundwassersanierung (z.B. Obere Petten-
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bachrinne, OÖ) haben gezeigt, daß es aufgrund zu hoher 
Stickstoffgaben zu Überbilanzierungen kommt. Maßnah
men zur Erreichung des im WRG verankerten flächen
deckenden Grundwasserschutzes müssen dementspre
chend strenge Bewirtschaftungsauflagen vorgeben. So wer
den die notwendigen Maßnahmen zum Teil deutlich über 
den Erfordernissen der mit BGBI.Nr. 859/95 bekanntge
machten, international vergleichbaren Regeln der guten 
fachlichen Praxis liegen. Konfliktfelder ergeben sich hier- . 
bei aus der wasserwirtschaftlichen Notwendigkeit einer 
raschen Einleitung der notwendigen Maßnahmen einer
seits und aus der Sorge der Landwirtschaft um Aufrecht
erhaltung der nationalen und internationalen Konkur
renzfähigkeit andererseits. Es wird hier einer deutlichen 
Neuausrichtung aller der Wasserwirtschaft und vor allem 
der Landwirtschaft zur Verfügung stehenden Förde- ' 
rungsinstrumente und eines Sensibilisierungsprozesses 
in der Landwirtschaft bedürfen, um bei den Zielsetzungen 
gleichzeitig Rechnung zu tragen. 

. Die 1996 durchgeführte Evaluierung des österreich i
schen Programmes zur Förderung einer umweltge- -
rechte.n, extensiven und den natürlichen Lebensraum 
schützenden Landwirtschaft (ÖPUL) bestätigt die posi
tiven- indirekten Auswirkungen auf den Gewässer
schutz, es gilt aber, die Maßnahmen des ÖPUL noch 
stärker auf Verbesserungen der Umweltsituation und 
insbesondere der Gewässergüte auszuriChten. 

Entsprechend der EU-Richtlinie zum Schutz der Gewäs
servorVerunreinigung durch Nitrat (91/676 EWG) haben 
die Mitgliedstaaten Jene Gebiete, in denen das Grund
wasser e~nen höheren Nitratgehalt als 50 mg/I aufweist, 
als gefährdete Gebiete auszuweisen. Für diese gefähr
deten· Gebiete sind Aktionsprogramme mit detaillier
tenVorgaben zur Belastungssenkung durchzuführen, 
wenn nicht entsprechende Aktionsprogramme flächen
deckend festgelegt werden. Darüberhinaus sind Regeln 
der guten faChlichen Praxis für die Landwirtschaft auf
zustellen, die von-den Landwirten freiwillig bzw. im Falle 
von Aktionsprogrammen verbindlich anzuwenden sind. 
Das 6undesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
hat der EU-Kommission mitgeteilt, daß sich Österreich 
entschieden hat, die im ArtikelSder Richtlinie genann
ten Aktionsprogramme auf seinem gesamten Bun
desgebiet durchzuführen. Es werden daher keine der 
durch die durchgeführten Messungen bekannten lokal 
belasteten ,Gebiete gesondert bekannt gegeben. Die 
Regeln der guten landwirtschaftlichen Praxis sowie die 
Aktionsprogramme bilden ein untrennbar miteinander 
verbundenes Gesamtpaket. Über den Inhalt ist bereits 
die Abstimmung mit dem betroffenen Wirtschaftsbereich 
hergestellt worden. Über seine rechtliche Veranke
rung sind Besprechungen mit den Ländern aufge
nommen worden. 
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Auszug aus aktuellem Forschungsbericht 

Wirtschaftliche Auswirkungen der Grundwasser
sanierung auf die Landwirtschaft, DI Klaus 
WAGNER, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft. 

Ziel des Forsch~ngsprojektes war eine regionale 
Abschätzung der monetären Auswirkungen einer 
Grundwassersanierurig auf die Landwirtschaft. Aus den 
Wassergüteerhebungen des BMLF geht hervor, daß 
nach d.er Novelle des Wasserrechtsgesetzes 199U' in 
vielen Beckenlagen eine Grundwassersanierüng erfor-

. derlich wird, da die Qualität des Grundwassers unter 
anderem bei Nitrat nicht dem vorgegebenen Schwel
lenwert von 45 mg N03/1 entspricht. In der vorliegen
den Untersuchung ging es speziell um den Nitratein
trag aus der Landwirtschaft in die Porengrundwasser
gebiete, und zwar in regionaler und gesamtwirt
schaftlicher Hinsicht. 

Aus dem statistisch nachgewiesenen Zusammenhang 
zwischen der gegebenen Nutzungsstruktur in den 
Grundwassergebieten (1990) und den Grundwasser
belastungen konnten in eingeschränktem Rahmen 
Rückschlüsse auf zu verändernde Nutzungsverhältnisse 
gezogen werden. In der Folge wurden die regions
spezifisGhen 'Ergebnisse zur veränderten Flächennut
zung mit Hilfe regions- und fruchtartspezifischer Stan
darddeckungsbeiträge (auf Preisbasis 1995 mit Durch
schnittserträgen1991-1993) monetär bewertet. Auf diese 
Weise können Aussagen für bestimmte Szenarien mit 
relativ hohen Wahrscheinlichkeiten über alle Poren
grundwassergebiete Österreichs gemacht werden. ' 

Aus der Vielzahl denkbarer Varianten zur veränderten 
Flächennutzung wurde versucht abzuschätzen, wann 
der Nitratschwellenwert von 45 mg/I unterschritten 
wird: durch Redu~tion des Anbäues von Früchten mit 
erhöhtem Nitratauswaschungs~isiko · und/oder durch 
Awsweitung des Anbaues von Früchten mit Bodenbe
deckung über den Winter. Eine Möglichkeit der B~wer
tung veränderter Bearbeitungstechniken besteht auf die
ser Ebene der Untersuchung nicht. 

Die nötigen Änderungen der Ackerflächennutzung zur 
Verbesserung der Grundwasserwerte bei · Nitrat im 
Szenario mit vermindertem Anbau von Risikofrüchten 
und vermehrtem .Anbau von Winterungen unterschei
den sich regional sehr stark. Noch größer ist die 
Spannweite bei den zu erwartenden finanziellen Ver
lusten; ausschlaggebend dafür sind neben der Schär
fe der zusetzenden Maßnahmen die regional sehr unter
schiedlich hohen Standarddeckungsbeiträge. Der Anteil 
der Risikofrüchte müßte in allen betroffenen Gebieten 
zumindest unter 20 % der Kulturfläche gesenkt wer
den, in einigen Gebieten unter 1.0 %. 

Dies ergibt für Österreich insgesamt eine Reduktion 
der Anbaufläche mit Risikofrüchten um 16 %, bei 
gleichzeitiger Ausweitung der Fläche mit Winterungen : 

. um 5 %.Wenn man Extremwerte außer acht läßt, ergibt 
sich ein Deckungsbeitragsverlustvon rund 1.100ATS 
je Hektar gesamter Ackerfläche bzw. 4.000 ATS je Hek
tar tatsächlich nutzungsgeänderter Fläche. Nicht ein
berechnet wurden die verschiedensten produktunge
bundenen Fördermöglichkeiten, die vor allem im Bereich 
des ÖPUL eine Verbesseryng der Ergebnisse für die 
Landwirtschaft mit ~ich brächten und teilweise auch zur 
Verminderung des Nitrateintrages in das Grundwasser 
beitragen. 

Porengrundwassergebiete mit 
ÜbtJrschreitung des Schwellf~nwertes 

45 mg N0311 . 
Deckungsbei-

Nr. Name 
tragsverluste bei 

geänderter 
Flächennutzung 

Mill.ATS % " 

1'2880 Heideboden -3 -6 
13090 Parndorfer Platte -3 -2 

*13130 Wulkatal 
13180 Seewinkel -31 -11 
13252 Ikvatal2 -1 -1 

*13322 Pinkatal2 

24390 Unteres Gurktal -1 -4 
24410 Zollfeld -2 -14 

*24430 Altes Gurktal 
32000 Nördl. Tullner Feld -29 -10 
32050 Südl. Tullner Feld -25 -14 
32240 Marchfeld (NÖ -205 -25 
32503 Südl. WienerBecken -16 -6 

. (NÖ3) 

40960 Südliches Eferdinger -32 -27 
Becken 

· 41220 Weiser Hei.de -36 -16. 
41260 Traun-Enn~ Platte -12 -3 
41730 Unteres Ennstal (OÖ) -6 -11 
41770 Nördliches Machland -15 -17 
63400 Feistritztal -10 -9 
63410 IIztal -3 -8 
63800 Grazer Feld -10 -12 
63900 Leibnitzer Feld -7 -13 
64000 Unteres Murtal -24 -19 

*92240 Marchfeld (W) 
*92500 Südl. Wiener Becken 

In5g. -472 -14 
*) Gebiet im Modell nicht bewertbar . 
Quelle: BMLF 



Grüner Bericht 1996 J 47 

. Agrarstruktur sowie vor- 'und nachgelagerte . 
Wirtschaftsbereiche ' 

Zusammenfassung 

Die AgrarstrJJktur gibt Auskunft über die Zahl der 
Betriebe, die bewirtschafteteFläche, die Verteilung der 
Tierbestände und die in den . Betrieben beschäftigten 
Arbeitskräfte. In Österreich werden 263.522 Betriebe 
(Strukturerhebung 1995) bewirtschaftet, wovon rund ein 
Drittel Bergbauernbetriebe sind. An der Gesamtfläche 
Österreichs hat die landwirt~chaftliche Nutzfläche (LN) 

, ,einen Anteil von rd. 41 %, der Wald rd. 46 % undson
stige Flächen (Gewässer, Bau- , Verkehrs- und Bahn
flächen) rd. 13 %. Österreich hat, bezogen auf die Lan
desfläche, inner,halb der EU den höchsten Anteil an 
Berggebieten. So liegen 49% der Betriebe und 58% 
der landwirtschaftlich genutzten Fläche (LN) im Berg
gebiet. 

• 
Die LN umfaßt 3,4 Mio. ha. Davon beträgt der Anteil 
der Ackerfläche 41 ,%, des Wirtschaftsgrünlandes 
(mehrmähdige Wiesen und Kulturweiden) 27 %, des 
extensiven Grünlandes (einmähdige Wiesen, Streu
wiesen und Hutweiden) 4,5~ %, der Almen und Berg
mähder 25 % und sonstiger Kulturarten (Haus- und 
Weingärten ; Reb,-, Baum- und Forstbaumschulen) 
2,5 %. In Österreich werden 2,3 Mio. Rinder gehalten, , 
davon sind 910.221, Kühe. Der Schweinebestand , 
beträgt 3,7 Mio. Stück, jener der Hühner 4,2 Mio. Die 
Bestände an Schafen (389.861) und Pferden (73.234) 
weisen eine steigende Tendenz auf. In der Land- und 
Forstwirtschaft sind (laut Schätzungen des WIFO) 
.161.900 Arbeitskräfte beschäftigt. Davon entfallen auf 
familieneigene Arbeitskräfte 132.000 und auf unselb
ständig Erwerbstätige 29.900 Personen. 

Durch die EU-Erweiterung hat die Zahl der Betriebe in 
der EU auf 7,8 Mio. (+ 7,6 %) zugenommen. Von der 
LN (138,1 Mio. ha) der EU-15 entfielen 57 % auf 
Ackerland, 35 % auf Grünland und 8 % auf Dauerkul- ' 
turen. In der EU-15 sind 7,7 Mio. 'Vollarbeitskräfte 
(berechnet nach Jahresarbeitseinheiten ~JAE) in der 
Landwi rtschaft beschäftigt. 

Durch die vor- und ' nachgelagerten Wirtschaftsbe
reiche (Betriebsmittel, Verarbeitungssektor) ' ist die 
Landwirtschaft eng in die intersektorale Arbeitsteilung , 
eingebunden. Diese Bereiche erfuhren , im Zusam
menhang mit dem EU-Beitritt und der Ostöffnung gra
vierende Veränderungen , welche massive strukturelle 
Anpassungs- und Verlagerungsprozesse auslösten. 

Sumrrary 

The agrarian structure gives information on the num
ber of enterprises, the cultivated area, the distribution 
of animal stock and the people working in the enter
prises. In Austria, 263,522 enterprises ( Farm census· 
1995) are active, of which about one third are moun
tain farms. The share of the agricultural area in the total 
Austrian territory is about 41 %, the forest makes up 
for about 46 % and other areas (waters, areas cov
ered.by buildings or used for i nfrastructure) account for 
about 13 %. Related to the Federal territory, Austria 
has the highest share of mountain areas in the EU. 49% 
of the enterprises and 58% of the agricultural area are 

.Iocated in the mountain area. 

, The agricultural area comprises 3.4 million ha. The share 
of arable land in the agricultural area is about 41 %, 
intensive grassland (meadows mown several times and 
cultivated grassland) accounts for 27 %, extensive grass
land (meadows mown once, littermeadows and rough 
pastures) for 4.5 %, Alpine pastures and mountain past
ures 25 % and other kinds of land uses (housegardens , 
and vineyards, vine and (forest) tree nurseries) for 2.5 %. 
In Austria, 2.3 million head of cattle are kept, of which 
910,221 are cows. The pig stock amounts to ~ .7 mil
lion and the poultry sto~k counts 4.2 million animals. 
The number of sheep (389,861) and of horses (73,234) 
shows a rising tendency (According to estimates of the 
Austrian Institute of Economic Research) . 161 ,900 
people work in agriculture and forestry. Of these, 
132,000 are family labour and 29,900,are employed. 

As a consequence of the enlargement of the EU, the 
number of enterprises in the EU has risen to 7.8 mil
lion (+ 7.6 %) .57 % of the agricultural area (138.1 mil
lion ha) of all the 15 EU-members were arable land, 
35 o/e) grasslan.d and 8 % were dedicated to permanent 
crops. In the EU, there are 7.7 million people working 
full-time in agriculture and forestry (calculated accord
ing to annual working units). 

Agriculture is closely connected to intersectoral divisi
on of labour (means of production, processing). These 
fields underwent drastic chang~s in connection with the 
accession to the EU and the opening towards the East, 
which caused massive structural adjustment and con
centration processes. 
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Agrarstruktur in Österreich 
(siehe auch Tabellen 20 bis 47) 

Die Agrarstruktur umfaßt die Gesamtheit der Le
bens-, Erzeugungs- und Absatzbedingungen für die 
Land- und Forstwirtschaft. Sie gibt Auskunft über die 

. Zahl derBetriebe, die Betriebs- und Größenverhältnisse, 
die in den Betrieben beschäftigten Arbeitskräfte, die 
Verteilung der Tierbestände und die technische Aus
rüstung. Grundlage für wichtige Erhebungen bilden die 
auf dem Bundesstatistikgesetz 1965 Ld.F. BGBI.-Nr. 
390/94 basierenden Verordnungen. Auf EU-Ebene 
sind die Agrarstrukturerhebungen bis 1997 in · der 
VO(EWG) 571/88 des Rates geregelt. Das Fragepro
gramm ist im Anhang I dieser Verordnung festgelegt. 
Für die Agrarstrukturerhebung 1995 galt die Ent
scheidung der Kommission Nr. 96/170/EG. 

Neben den positiven Auswirkungen des Agrarstruk
turwandels, in erster Linie die verbesserte Wettbe
werbsfähigkeit, werden auch zunehmend negative 

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
Der land- und forstwirtschaftliche Betrieb ist definiert 
als eine unter einheitlicher Betriebsführung stehEmde 
Einheit mit wirtschaftlicher Zielsetzung, die land- oder 
forstwirtschaftliche Produkte erzeugt und/oder Nutz
tierhaltung betreibt. Bei der Agrarstrukturerhebung 
1995 sind die Bewirtschafter (Eigentümer, Pächter 
u.dgl. Oder deren Beauftragte) und Halter zur Aus
kunftserteilung verpflichtet. Folgende Grenzen sind 
dabei maßgebend: 

• mindestens 1 Rind oder 3 Schweine oder 5 Schafe oder 
5 Ziegen oder 50 Stück Geflügel aller Art; 

. . 
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Folgen registriert. Während lange Zeit die Freisetzung 
und Unterbringung von Arbeitskräften kein Problem war, 
ist in Phasen höherer Arbeitslosigkeit die Reduzierung 
von Arbeitsplätzen negativ zu beurteilen. Die Konzen
tration der Bewirtschaftung auf immer weniger Betrie
be und Personen führt gerade bei Krankheitsfällen, ins
besondere in der arbeitsintensiven Pflanzenprodukti
on, Tierhaltung oder Vermarktung zu kaum lösbaren 
Schwierigkeiten. Im Berggebiet besteht durch den 
Struktuiwandel wegen der schlechteren Lebensqualität 
und der unbefriedigenden Einkommenssituation für 
die bäuerlichen Famil'ien ("einsame Höfe") die Gefahr, 
daß die letzten Einzelhöfe aufgelassen werden. In ent
siedelten extremen Bergregionen würde dadurch der 
Schutz des Siedlungsraumes verloren gehen. Der in 
vielen Regionen mit der Abwanderung verbundene 
Bevölkerungsrückgang bedingt auch unausgelastete und 
in.der Folge schlechter werdende Infrastrukturen. 

• land- und forstwirtschaftliche Betriebe mit einer Gesamt,. 
fläche VOll mindestens 1 Hektar, wenn diese zumindest teil
weise land- oder forstwirtschaftlich genutzt wurd~ ; 

• Erwerbsweinbauflächen von mindestens 25 Ar, intensiv 
genutzte Baumobstanlagen von mindestens 15 Ar sowie 
von Beerenobst-, Erdbeer-, Gemüse-, Blumen und Zier
pflanzenanlagen oder Rebschul- und Baumschulflächen 
von mindestens 10 Ar oder bei Vorhandensein eines 
Gewächshauses unter Glas (Hochglas oder Folientunnel , 
Niederglas); 

• Champignonzuchtbetrieb·e mit einer Marktproduktion . . 

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe1) 

Größenstufen nach der 19602
) 19702

) 1980 1990 1995 
Gesamtfläche: Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % . 

ohne Fläche - - 9.839 3,1 3.910 1,4 4.316 1,6 
unter 5 ha 181.416 45,1 131.799 38,5 112.621 35,4 97.480 34,6 88.535 33,6 

5 bis unter 10 ha 76.323 19,0 66.151 19,3 56.543 17,8 49.063 17,4 44,020 16,7 
. 10 bis unter 20 ha 76.077 18,9 72.212 21,1 63.465 19,9 54.951 

I 

19,5 49.416 18,8 
20 bis unter 50 ha 53.451 13;3 57.140 · 16,7 59.858 18,8 59.461 21,1 58.224 22,1 
50 bis unter 100 ha 8.231 2,0 8.500 2,5 9.304 

I 

2,9 10.566 3,7 12.084 4;6 
100 bis unter 200 ha 3.551 0,9 3.295 1,0 3.414 1,1 3.431 1,2 3.713 1,4 

über 200 ha 3.237 0,8 3.072 0,9 3.041 1,0 3.048 1,1 3.214 1,2 

Insgesamt 402.286 100 342.169 100 318.085 100 281.910 100 263.522 100 

1) Einschließlich Agrargemeinschaften; 1960 lag die Erhebungsuntergrenzebei 0,5 ha, ab 1970 bei 1,0 ha. 
2) Betriebe ohne Flächen nicht ausgewiesen 

Quelle: ÖSTAT, land- und forstwirtschaftliche Betriebszählung 1960, 1970, 1980, 1990; Agrarslrukturerhebung 1995. 
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Nach den Ergebnissen der Agrarstrukturerhebung 1995 
werden in Österreich insgesamt 263.522 land- und forst
wirtschaftliche Betriebe bewirtschaftet. In dieser Zahl 
sind erstmals auch die viehhaltenden Betriebe ohne 
Flächenbewirtschaftung enthalten. Gegenüber. 1990 
ging die Zahl der Betrfebe um 18.000 oder 7% zurück. 
Niederösterreich ist mit 65.000 Betrieben das -größte 
Agrarland, · gefolgt von der Steiermark mit 58.000 und 
Oberösterreich mit 50.000 Betrieben. Die geringste 
Zahl an Bauern gibt es in Salzburg (12.000), Vorarlberg 
(7.000) und Wien (1.000). Die relativ stärksten Abnah
men von Betrieben waren im Burgenland 
(-11 %), in .Wien (-10%) sowie in Niederösterreich und 
in Oberösterreich Oe -8%) zu verzeichnen. Die Zahl der 
Betriebe, die im Nebenerwerb geführt werden, beträgt 
laut Agrarstrukturerhebung 1995 bereits 66%. Burgen
land liegt dabei mit rd. 81 % an Nebenerwerbsbetrieben 
an der Spitze, gefolgt von Kärnten (71 %) und der Stei
ermark (70%). Die wenigsten Nebenerwerbsbetriebe gibt 
es in Salzburg (61%), Niederösterreich (57%) undWien 
(45%). Nach politischen Bezirken hat der Bezirk Kor
neuburg (Niederösterreich) mit 64% den höchsten 
Anteil an Haupterwerbsbetrieben und die Bezirke Güs
sing und Jennersdorf im Burgenland mit je 88% den 
höchsten Anteil an Nebenerwerbsbetrieben. 

1995 waren insgesamt 92.000 Betriebe (35%) als 
Bergbauernbetriebe eingestuft. Im Vergletch zu 1990 
haben sie um 7.000 Betriebe abgenommen. Der Rück
gang war in den Zonen mit geringerer Erschwernis am 
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größten (Zone 1: -9%, Zone 2: -8%, Zone 3: -5%); in 
der Zone 4 gaben lediglich umreihungsbedingt 
59 Betriebe (-1 %). die Bewirtschaftung auf. Die öster
reichischen Land- und Forstwirtschaftsbetriebe sind trotz 
des voranschreitenden Strukturwandels sehr klein
strukturiert. Die Hßlfte der Landwirte bewirtschaften 
weniger als 10 Hektar. Bei rund 7.000 Betrieben (3%) . 
wird eine Gesamtfläche von mehr als 100 Hektar 
ermittelt. Trotz des hohen Anteils an Kleinbetrieben ist 
aus den Daten der Agrarstrukturerhebung 1995 der 
Trend zu größeren Betriebseinheiten deutlich zu erken
nen. Bei den Betrieben inden Größenklassen bis zu 
30 Hektar Kulturfläche gab es im Durchschnitt Abnah
men von rund 10%. Bei den Betrieben in den Größen
klassen ab 30 Hektar kam es zu Flächenaufstockun
gen. Den 'stärksten Zuwachs gab es bei den Betrieben 
zwischen 50 und 100 Hektar mit 14%. 

In Österreich sind über 40% der Gesamtfläche Wald. 
Das waldreichste Bundesland ist die Steiermark mit 57% 
forstwirtschaftlicher Flächen, gefolgt von Kärnten mit 
52%. Der waldreichste Bezirk Österreichs ist nach wie 
vor Lilienfeld mit 77% Waldanteil. Den höchsten Anteil 
an landwirtschaftlicher Nutzfläche hat der Bezirk Neu
siedl/See mit 86%. Gliedert man die LN noch weiter 
auf, so ergibt sich ein differenzierteres Bild: Korneu-

_ burg hat mit 97% den höchsten Ackeranteil an der LN; 
Lilienfeld mit 88% den höchsten Grünlandanteil (ohne 
Almflächen) und der Bezirk Landeck mit 87% den 
höchsten Almenanteil. 

Erwerbsarten land- und forstwirtschaftlicher Betriebe 
Haupterwerbsbetriebe 
Nebenerwerbsbetriebe 
Betriebe juristischer Personen 

Betriebe insg. 

(\7703 

\.DJ 699 

Ausgewertet nach politischen Bezirken 

Quelle: ÖSTAT, Agrarstrukturerhebung 1995 
statutarstadte mit Umland zusammengefaßt 

Graphik: K Wagner, Ba. 1. AgralWirtschaft 
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Nach den Betriebsformen (sie kennzeichnet die 
wirtschaftliche Ausrichtung eines Betriebes, d.h. sei
nen Produktionsschwerpunkt und damit seinen Spe
zialisierungsgrad) ist laut Agrarstrukturerhebung 1995 
ein Drittel der Betriebe (87.500) der Kategorie "Fut
terbau" zugeordnet worden, d.h. mehr als 50% des 

. gesam~en Standarddeckungsbeitrages dieser Betrie
be entfallen auf die Haltung von Rindern, Pferden, 
Schafen und Ziegen. Mit 49.000 Betrieben (19%) 
waren die Forstbetriebe vertreten, gefolgt von den 
34.000 Marktfruchtbetrieben und den 33.500 Kombi
nationsbetrieben (Betriebe mit 25 bis 750/0 Forstanteil); 
bei 130/0 der Betriebe konnte kein eindeutiger Produk
tionsschwerpunkt festgestellt werden. In Abhängigkeit 
von den Produktionsbedingungen ist die Verteilung der 
Betriebsformen regional sehr unterschiedlich. In den 
Ackerbaugebieten des Ostens dominieren die Markt
fruchtbetriebe; in den alpinen Regionen dagegen die ' 
Futterbau-, Kombinations- und Forstbetriebe. 

Bei Verknüpfung der Erwerbsart mit der Flächennut
zung zeigt sich für die forstwirts'chaftlich genutzte 
Fläche, die landwirtschaftlich genutzte Fläche (LN) und 
die Ackerfläche folgendes Bild: Die Haupterwerbsbe
triebe bewirtschaften 29% derWaidfläche, 53% der LN, 
aber 71 % der Ackerfläche. Bei den Nebenerwerbsbe
trieben ist der Anteil bei allen drei Flächenkategorien 
in etwa gleich groß (ca. 27%).Die Betriebe juristischer 
Personen bewirtschaften 45% derWaidfläche, 18% der 
LN (dabei ist zu berücksichtigen, daß ein Großteil der 
Almen von Agrargemeinschaften bewirtschaftet wird und 
diese in der Statistik unter die juristischen Pers<?nen 
fallen), aber nur 20/0 der Ackerfläche. 
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Kennzahlen nach Erwerbsarten 

zahl der Betriebe 
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Grünland 
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BABF-Gntflk, M. KOllier, Wien 1997 

liegen 49% der Betriebe und 58% der landwirtschaft
lich genutzten Fläche (LN) im Berggebiet. Betrachtet 
man das gesamte benachteiligte Gebiet (Berggebiet, 
Sonstige benachteiligte Gebiete, Kleines Gebiet) so sind 
es 70 % der Betriebe und 690/0 der LN. 36% aller Betrie
be sind als Bergbauernbetriebe nach den Erschwer
niskategorien (Zonen) eingestuft. Gliedert man diese 
nach Flächen und Viehbestand, so kann folgendes fest
gestellt werden: 36% (LN) und 28% des Waldes (ohne 
BerücksichtiguAg von Gemeinschaftsbesitz) werden von 
Bergbauern bewirtschaftet. Innerhalb der LN sind es 
68% des Grünlandes und 90% der Almen, wenn ange
nommen wird, daß sich der überwiegende Teil der Agrar
gemeinschaften im Besitz von Bergbauern befindet. Vom 
gesa"mten Rinderbestand stehen 61 % auf Bergbau
ernbetrieben. Bei den Milchkühen liegt dieser Anteil bei 
620/0 und bei den Mutterkühen bei 74%. Während nur 

. . 10% der Schweine von Bergbauern gehalten werden, 
Österreich hat, bezogen auf die Landesfläche, inner- ' sind es bei den Schafen 67%. 
halb der EU den höchsten Anteil an Berggebieten. So 

Kulturarten nach Erschwerniszonen Vieh haltung nach Erschwerniszonen 

Gesamtfliche Rinderges. 

Landw. gen. Fläche 

~==~==~~~~ 
Milchkühe 
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~~~~~==~~ Mutterkühe 

Ackerland 
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BABF-G,lIIIk. M. KOlli" " Wien 1997 BABF-Grafl/(, M. Kog/er, Wien 1997 
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Kulturartenverteilung der landwirtsc~aftlich genutzte~ Fläche 

Die landwirtschaftliche Nutzfläche umfaßt rd . 41 % der 
Fläche Österreichs. Nach . den Ergebnissen der 

Agrarstrukturerhebung 1995 ergibt sich folgende Ver
teilung der Kulturarten: 

Verteilung der Kulturarten 

Kulturarten Fläche in ha 

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LN) 3.432.028 

Ackerland 1.405.276 
Wirtschaftsgrünland 928.254 
davon mehrmähd ige Wiesen ' . 861 .160 

Kulturweiden 67.094 

Extensives Grünland 153.259 
davon einmähdige Wiesen 56.367 

Hutweiden 81.106 

r Streuwiesen 15.786 

Almen und Bergmähder 858.732 
Sonstige Flächen 86.507 
davon Weingärten 55.680 

Obstanlagen- ·19.061 

Hausgärten 9.478 

Reb- und Baumschulen 1.525 

Forstbaumschulen 763 

Gesamtfläche 

Quelle: Agrarstrukturerhebung 1995; ÖSTAT 

Der Anteil der Ackerfläche an der LN beträgt 41 %. Der 
Großteil dieser Flächen liegt im Osten Österreichs. So 
macht z.B. der Anteil der Ackerfläche im Burgenland 
78% aus, während dieser in den westlichen · Bundes
ländern (Salzburg, Tirol und Vorarlberg) nur 2 - 3% 
beträgt. Das Wirtschaftsgrünland (mehrmähdige Wie
sen und Kulturweiden) hat österreichweit einen Anteil 
an der LN von 27% . Oberösterreich hält mit rd. 44% 
den t)öchsten Anteil an Wirtschaftsgrünland; den gering
sten Anteil weist Burgenland mit 5% auf. Unter dem 
Begriff extensives Grünland sind einmähdige Wiesen 
und Streuwiesen sowie Hutweiden zusammengefaßt. 
Insgesamt macht der Anteil des extensiven Grünlan
des rd. 4%der LN aus. Den prozentuell höchsten Anteil 
hat Wien mit 19%. Almen und Bergmähder haben vor 
allem in den westlichen Bundesländern eine große 
'Bedeutung (TiroI72%, Salzburg 62%,·Vorarlberg 60% 
und Kärnten 45%). Österreichweit fällt ein Viertel der 
LN auf Almen und Bergmähder. Sonstige Kulturarten 
(Haus- und Weingärten, Obstanlagen, Reb-, Baum- und 
Forstbaumschulen) nehmen einen Anteil von 2% der 
LN ein, wobei die Weingärten (55.627 ha) regional -
vor allem in den östlichen Bundesländern - die größ
te Bedeutung haben. 

Die gesamte Anbaufläche des Getreides (einschließ
lich Körnermais und Corn-cob-mix) lag bei rd. 

Kulturarten Fläche in ha 

Forstwirtschaftli ch genutzte Fläche 3.294.142 
Wald insgesamt 3.290.551 
davon Laubwald 224.719 

Nadelwald 1.876.493 

Mischwald 1.189.338 

Energieholzflächen 1.565 
Christbaumflächen 1.830 
Forstgärten 197 

Sonstige Flächen 852.208 
Nicht mehr genutztes Grün1and 36.558 
Fließende und stehende Gewässer 39.440 
Unkultivierte Moorflächen 3.338. 
Gebäude": und Hofflächen 35.781 
Sonstige unproduktive Flächen 737.091 

7.578.378 

810.000 ha. Der Anteil der Getreideanbaufläche auf 
dem Ackerland betrug 58%. Sie ist gegnüber 1990 um 
rd. 10% zurüchgegangen. Dies hat zurEntlastung des 
Getreidemarktes beigetrage.n, die einseitige Fruchtfolge 
wurde aufgelockert. Mit ein Grund für diese Entwick
lung war die obligatorische Flächenstillegung, die. durch 
die agrarpolitischen Rahmenbedingungen vorgege
ben wurde und durch den Beitritt Österreichs zur EU 
fortgeführt wird. So sind die geförderten Bracheflächen 
seit 1990 von 14.000 auf 116.000 ha gestiegen. 

Die Entwicklung des Anbaus einiger wichtiger Feld
früchte seit dem Jahr 1951 zeigt, daß alle Getreidear
ten rückläufig waren. Am stabilsten waren die An
bauHächen beim Weizen mit rd. 250.000 ha. Roggen 
wurde 1951 noch auf21 0.000 ha angebaut, 1995 waren 
es nur mehr 77.000 ha. Der Gerstenanbau hatte 1980 
mit 374.000 ha seinen Höhepunkt und ist seither wie
der rückläufig (1995: 230.000 ha). Eine rasante Auf
wärtsentwicklung seit 1951 verzeichnetder Körnermais 
(1951: 55.000 ha; 1990: 198.000 ha; 1995: 173.000 
ha).Dagegen setzte sich der Abwärtstrend bei den Kar
toffeln noch weiter fort, von 168.000 ha im Jahr 1951 
auf 27.000 ha 1995. Am stabilsten blieben die Ver .. 
hältnisse bei den Zückerrüben, da diese ausschließ
lich auf Basis eines Kontraktes mit der Zuckerindustrie 
angebaut werden (1995: 52.000 ha). 
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Kulturartenverteilung der LN 
. (in. ha) 

Österreich insg.: 3.432.028 ha 

C? Ackerland (40,9%) 

o Wirtschaftsgrünland (27,1%) 

extens. Grünland (4,5%) 

• Almen u. Bergmähder (25,0%) 

o Sonst. Kulturarten (2,5%) 

Anmerkungen: 
Wirtschaftsgrünrand: mehrmähd. Wiesen, Kulturweiden 
extens. Grünland: einmähd. Wiesen, Streuwiesen, Hutweiden 
Sonst. Kulturarten: Haus-, Weingärten, Reb-, Baum u. Forstbaumschulen 

Quelle: ÖSTAT: Agrarstrukturerhebung 1995, BMlF 

Struktur der Viehhaltung . 
Die Viehzählung vom 3.12.1996 zeigt eine Fortsetzung 
der leichten Konzentrationstendenzen in der öster
reichischen Land- und Forstwirtschaft. Insgesamt hiel
ten von den rd. 264.000 Betrieben 164.000 oder 62% 
Nutztiere. 1990 lag dieser Anteil noch bei mehr als 71 %. 
Der langfristige Trend zur Abnahme der Zahl der Tier
halter setzt sich auch 1996 fort. Im Vergleich zu 1995 

Viehzählung 1996 (in Stück) 

Tierarten 1996 Änd. in % 
zU 1995 

Rinder insgesamt 2,272.949 .- 2,3 
Kühe 910.221 - 0,8 

Schweine insgesamt 3,663.747 - 1,1 

Zuchtsauen 385.436 + 0,7 

Pferde - 73.234 + 1,0 

Schafe 380.861 + 4,3 

Ziegen 54.471 + 0,4 

Hühner 12,215.194 - 7,2. 

legehennen 5,751.939 - 3,1 

Masthühner 4,828.108 - 8,2 

Gänse 20.668 - 6,4 

Enten 101.551 + 1,9 

Truthühner 642.541 - 5,6 

Quelle: ÖSTAT, Viehzählung 1996. 

Grafik: BA f. Bergbauernfragen, M. Kogler, Wien 1997 

nahm die durchschnittliche Bestandesgröße pro Betrieb · 
bei Schweinen von 33 auf 35 Tiere und bei Schafen 
von 16 auf 18 Tiere zu. D~r durchschnittliche Rinder
bestand blieb praktisch unverändert. 

In der Rinderhaltung (111.378 Betrieben, -4,5 %) 
erfolgte auch 1996 eine Bestandsabstockung auf rund 
2,3 Mio. Stk. (- 2,3 %). 52% der Rinder werden von Nebe
nerwerbslandwirten gehalten. Die Rinderherden die
ser Betriebe sind aber mit 11,7 Tieren im Durchschnitt 
sehr klein. In den Haupierwerbsbetrieben stehen fast 
70% aller Rinder. Die durchschnittliche Herdengröße 
beträgt 28,8 Tiere. Nach Bundesländern werden in 
Oberösterreich mit 694.000 Tieren (30%) die meisten 
Rinder gehalten, .gefolgt von Niederösterreich mit 
551.000 Tieren (24 %) und der Steiermark mit 398.000 
Tieren (17%). Die rd. 910.000 Kühe verteilen sich auf 
108.000 Betriebe. Die Zahl der Betriebe mit einem Milch
kontingent (A- und/oder D-Quote inkl. Almquote) betrug 
1996 nur mehr 75.300. Die durchschnittliche A-Quote 
(inkl. Almquote) betrug 32.000 kg, die durchschnittli
che D-Quote (inkl. Almquote) 5.000 kg. 

Die Zahl der Mutter- und Ammenkühe hat sich in den 
letzten Jahren aufgrund geänderter Förderungsbe
dingungen um mehr als das Fünffache erhöht. 1996 
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wurden für rd. 275.000 Mutterkühe eine Förderung aus
bezahlt. Mehr als zwei Drittel der Kühe werden von 
Haupterwerbsbetrieben gehalten. Die durchschnittliche 
Kuhzahl je Betrieb betrug 8,5 Tiere. Aus züchterischen 
und betriebswirtschaftlichen Gründen ist wegen der Stei
gerung der Individualleistung je Kuh bei gegebener Ein
zelrichtmenge eine weitere Reduzierung der Milch
kuhbestände erforderlich. Parallel dazu ist die Aus
dehnung der Fleischrinderhaltung und der Mutterkuh
bestände zu forcieren. 

Die Schweinehaltung zeigte Ende 1996 mit rund 
3,7 Mio. Stk. (- 1,1 %) leicht fallende Tendenz bei fast 
allen Kategorien, nur die Ferkel und Jungschweine ver
zeichneten leichte Anstiege. Ebenso ist die Zahl de 
Halter mit 104.435 (- 6,8 %) rückläufig. 74% der 
Schweinebestände bei einem Durchschnittsbestand von 
54,3 Tieren werden von Haupterwerbsbetrieben ge
halten. Die Zahl der ' Nebenerwerbsbetriebe mit 
Schweinehaltung macht zwar mehr als 50% aus, die 
durchschnittliche Bestandsgröße liegt aber nur bei 
15,5 Tieren. Ein Großteil dieser Betriebe produziert ~us
schließlich für den Eigenv$rbrauch. Regionalist die . 
Schweinehaltung in Österreich auf die Bundesländer 
Oberösterreich, Niederösterreich und die Steiermark 
konzentriert. Auf diese drei Bundesländer entfielen 72% 
der Halter und 89% aller Schweine. Besonders aus
geprägt verläuft der Konzentrationprozeß in der Zucht
sauenhaltung. Der Durchschnittsbestand je Betrieb 
erhöhte sich von 9,4 (1990) auf 15,1 Tiere (1995). Ins- . 
gesamt befaßten sich 26.000 Betriebe mit der Ferkel
produktion. 

Der Hühnerbestand 1996 wies mit rund 12,2 Mio. Stk. 
. eine stark fallende Tendenz auf (- 7,2 %). Die Zahl der 
Hühnerhalter war mit 103.807 (- 4,0 %) ebenfalls stark 
rückläufig. Der Bestand an Gänsen (20.668 Stk.) ist um 
6,4 % und der Truthühnerbestand (642.541 Stk.) um 
5,6 % zurückgegangen. Der Bestand an Enten wies 
mit 101.551 Stk. (+ 1,9 %) einen leichten Anstieg-aus. 

Seit Mitte der 70er Jahre nahm der insgesamt klein
strukturierte Schafbestandin Österrei~h (1996: 
durchschnittlich 17,6 Schafe je Betrieb) zwar langsam, 
jedoch kontinuierlich zu und betrug 1996 insgesamt 
380.861 Stk. (+ 4,3 %). Die Zahl der Halter ist mit 21.580 
(- 3,4 %) rückläufig. Mit der Schafhaltung befaßten sich 

. überwiegend Nebenerwerbsbetriebe (70% der Halter 
bzw. 62% der Schafe). Die alpine Schafhaltung mit dem 
Schwerpunkt im Berggebiet ist nach wie vor die domi
nierende Haltungsform. Die meisten Schafe (26%) 
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werden in Tirol gehalten, gefolgt von der Steiermark 
und Niederösterreich (je 16%), Öberösterreich (14%) 
und Kärnten (13%). 

Seit einigen Jahren gewinnt auch die Ziegenhaltung 
zunehmend an Bedeutung. Sowohl 'die Zahl der Halter 
(13.000) als auch die Zahl der Tiere (54.471 Stk.) hat 
in den letzten Jahren zugenommen. Das zunehmende 
Interesse am Pferdesport hat den Rückgang der 
Pferdehaltung in den letzten Jahren gestoppt: ,die 
Bestände (1996: 73.234 Stk., + 1,0 %) stiegen wieder 
an. Die Zahl der Pferdehalter beträgt insgesamt 19.706. 
Bienenhaltuhg' betreiben 27.720 Imker 
(- 2,5 %) mit 381.567 Bienenvölkern (- 3,1 %). Die Wild
tierhaltung hat sich als Alternative zu anderen Pro
duktionszweigen der extensiven Grünlandnutzung 
erwiesen. 

Bei der Rassenzählung (alle 10 Jahre) wurden die 
in Österreich gehaltenen Pferde- und Rinderrassen erho
ben. Bei den Pferden hat sich beim Kaltblut der schon 
1985 gezeigte Trend der Abnahme des Rassenanteils 
fortgesetzt, auch der Anteil der Haflinger ging auf 
27,6% zurück. Das Warmblut ist nunmehr die am mei
sten verbreitete Rasse. Die Zunahme ist, wie auch bei 

. den Ponies und Kleinpferden, auf die steigende Bedeu
tung des Pferdes im Freizeitbereich zurückzuführen.Bei 
den Rindern hat das Fleckvieh seine dominierende Stel- . 
lung gegenüber t985 sogar noch ausgebaut (86 % der 
Rinderhalter halten 1,9 Mio. Stk). Der Rassenanteil des 
Fleckviehs stieg um 2',7 % auf 81 ,3 %. Bei den übri
gen Rassen ist überwiegend eine Abnahme ihres 
Anteils am Gesamtrinderbestand festzustellen, der 
bei den Pinzgauern mit 1,4 %-Punkten auf 2,3 % 
(53.874 StUck) besonders groß ausgefallen ist. Die Grup
pe Fleischrassen wurde 1995 erstmals erhoben, Gelb
vieh nicht mehr gesondert ausgewiesen. 

Rinderrassen 1995 

Rasse 
Rinder Rassenanteil in % 

(in Stück) 1995 1985 

Fleckvieh 1.891.030 81,3 78,6 
Braunvieh 231.346 10,0 11,9 
Pinzgauer 53.874 2,3 3,7 
Grauvieh 16.651 0,7 0,7 
Schwarzbunte 60.420 2,6 3,3 
Fleischrassen 25.329 1,1 -
sonstige Rassen 47.175 2,0 1,8 

Rinder insgesamt 2.325.825 100 100 

Quelle: ÖST AT 
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Arbeitskräfte in der Land- und Forstwirtschaft 

In der österreichischen Land- und Forstwirtschaft domi
nierE?n kleine und mittlere Betriebe; in diesen sind 
hauptsächlich der Betriebsinhaber und seine F.amilie 
beschäftigt, wobei Teilzeitarbeit sowie zusätzliche 
Beschäftigung außerhalb des Betriebes häufig sind. Die 
saisonalen Arbeitsspitzen werden mit zusätzlichen 
Hilfskräften bzw. mit Hilfe von Maschinenringen bewäl
tigt. Demen.tsprechend schwierig ist die Erhebung des 
tatsächlichen Arbeitseinsatzes in der Landwirtschaft. 
Informationen über die Zahl der Arbeitskräfte bieten die 
Land- und forstwirtschaftlichen Betriebszählungen, 
Agrarstrukturerhebungen, die Volkszählungen, der 
Mikrozensus sowie die Statistiken der Sozialversiche
rungsanstalten. 

• Volkszählung und Mikrozensus gehen von der Erhe
bungseinheit "Haushalt" aus. Bei der Zählung 1991 galt als 
berufstätig, wer durchschnittlich wenigstens 12 Stunden 
(Volkszählung 1981: 13 Stunden) in der Woche beschäf
tigt war. Arbeitslose, Präsenzdiener, Personen im Karenz
und Mutterschaftsurlaub galten ebenfalls als berufstätig. 
Pensionisten, Hausfrauen, Kinder, SchOler und Studenten 
sind definitionsgemäß nicht berufstätig. Die Berufstätigen 
werden nach dem Betrieb, in dem sie hauptsächlich 
beschäftigt sind (Arbeitslose usw. nach dem Betrieb, in dem 
sie be~chaftigt waren), der entsprechenden Wirtschafts
klasse zugeordnet.Die Zahl der Berufstätigen in der Land
wirtschaft gibt somit an, wie viele Personen den größten 
Teil ihrer Arbeitszeit in der Landwirtschaft beschäftigt 'sind 
bzw. vor der Arbeitslosigkeit beschäftigt waren. 

• Die Agrarstrukturerhebung liefert den umfassendsten und 
auch detailliertesten Einblick in das landwirtschaftliche 
Arbeitskräftepotential. Sie bringt auch Hinweise auf den 
Arbeitseinsatz von Teilzeitbeschäftigten in der Landwirt
schaft. Lediglich die Arbeitsleistungen von Kindern (unter 
15 Jahren) sind nicht erfaßt, weil diese nicht als Arbeits
kräfte im Sinne der Zählung gelten, obschon auch sie zum 
Teil nicht unerheblich im Betrieb mitarbeiten. 

• Die Sozialversicherungsanstalten registrieren monatlich den 
Versichertenstand. Die hauptberuflich in der Landwirt
schaft tätigen Unselbständigen und Selbständigen sollten 
zur Gänze Ober die Krankenkassen erfaßt werden, die haupt-

, beruflich mithelfenden Familienangehörigen nur so weit, 
als nicht bereits der Ehepartner krankenversichert ist. 

Die verfügbaren Statistiken über Arbeitskräfte in der 
Landwirtschaft weisen zum Teil sehr unterschiedliche 
Ergebnisse aus. Die DifferE;nzen erklären sich aus den 
spezifischen Definitionen und Abgrenzungen der Erhe
bungen, aber auch daraus, welchen Motivationen die 
Befragten bei der Selbsteinschätzung ihrer Berufs
tätigkeit unterliegen. 

Die Volkszählung erfaßt die gesamte Bevölkerung 
nach einheitlichen Kriterien zu einem bestimmten Zeit-

punkt und wird nach den gleichen Richtlinien ausge
wertet. Die verwendeten Definitionen und Abgrenzun
gen sind international akkordiert. Die Ergebnisse lie
gen tief gegliedert vor, es können konsistente Verglei
che über das Arbeitskräftepotential, die Produktivität 
und das Einkommen in den einzelnen Wirtschaftsbe
reichen gemacht werden. Die Ergebnisse der in 10 Jah
resabschnitten durchgeführten Volkszählung dienen 
daher als Eckwerte für die Arbeitskräftezeltreihe der 
Land- und Forstwirtschaft. Die jährliche Fortschreibung 
wird auf Basis der Versichertenständeder Sozialver
sicherungen vorgenommen. 

Arbeitskräfte laut Volkszählung 

DieZahl der Berufstätigen in der Landwirtschaft gemäß 
Volkszählung ist in den sechziger Jahren um 40%, in 
den siebziger Jahren um 32% und in den achtziger Jah
ren um 26% gesunken. 1991 waren um rund 76.000 
Personen weniger in der Landwirtschaft berufstätig als 
zehn Jahre zuvor. 

, ' -

Familieneigene Arbeitskräfte 

männlich 1) weiblich 1) Insgesamt Veränd, 

Jahr 1,000 Personen 
zu Vorjahr 

in %2) 

1992 90,;3 79,7 170,0 - 6,8 
1993 84,8 74,0 158,8 - 6,6 

1,994 79,9 69,1 -149,0 - 6,2 --
1995 74,9 64,3 139,7 - 6,2 

1996 71,2 60,8 _ 132,0 ,.. 5,5 

1) Selbständige und mithelfende Familienangehörige 
2) Abnahmeraten der im elterlichen Betrieb männlichen 

pflichtversicherten Kinder, 1992: -10,0%; 1993: -9,3%; 
1994: -:8,6%; 1995: -8,5%, 1996: -7,5%, 

Quelle: yv IFO 

Als familiene/gene Arbeitskräfte gelten der Ehe
gatte, die Kinder und Kindeskinder, die Schwiegersöhne 
und -töchter, die Eltern und Großeltern des Dienstge
bers, wenn sie mit ihm in Hausgemeinschaft leben und 
in seinem I.and- und forstwirtschaftlichen Betrieb haupt
beruflich beschäftigt sind. Seit Anfang der neunziger 
Jahre liegen die jährlichen Abnahmeraten der familie
neigenen Arbeitskräfte über 6%; 1996 sank die'Abn?h
me auf 5,5%. Beachtenswert ist die rasche Abnahme 
der im elterlichen Betrieb mittätigen Bauernkinder (und 
künftigen Hoferben). Die SVB hat für die letzten Jahre 
Abnahmeraten von 7,5 bis 10% gemeldet. Im Durch
schnitt der achtziger Jahre lag dieserWertbei jährlich 
rd.4%. 

Die Zahl der unselbständig Erwerbstätigen (fami
Henfremde Arbeitskräfte) in der Landwirtschaft, Forst-
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wirtschaft, Jagd und Fischerei hat im Laufe der letz
ten Jahre nur . hinsichtlich der Arbeiter geringfügig 
abgenommen; die Zahl der Angestellten ist wieder leicht 
gestiegen. 1996 waren im Jahresdurchschnitt rd. 25.850 
Arbeitnehmer/innen beschäftigt (zum Höchststand 
Ende Juli 1996: 24.845 Arbeiter und 6.541 Angestell
te mit Stand). Die Gesamtzahl ausländischer Dienst
nehmer (einschließlich Beschäftigungsbewilligungen) 
betrug mit Ende Juli 6.918. Das sind ca. 22% aller Dienst
nehmer in der Land- und Forstwirtschaft. Die Zahl der 
vorgemerkten Arbeitslosen in der Land- und Forst
wirtschaft ist gegenüber dem Vorjahr wieder geringfü
gig gesunken. Die Gesamtzahl der Lehrlinge in der Land
und Forstwirtschaft ist erstma1s wieder gestiegeri und 
betrug zum Jahresende 1996: 1.557, davon 1.101 in 
Fremdlehre und 456 in Heimle~re. 

Unselbständige Erwerbstätige 
(Familienfremde Arbeitskräfte) 

vorgemerkte Ins-

Jahr 
Beschäftigte Arbeitslose Qesamt Veränd . 

1.000 Personen (Jahresdurchschnitt) 
zu Vorjahr in % 

1992 2~,8 4,1 31,9 + 0,0 . 
1993 26,9 . 4,5 31,4 ~ 1,8 

1994 . 26,5 4,1 30,6 ~ 2,4 

1995 26,0 4,0 30,1 - 1,6 

1996 25,9 4,0 29,9 - 0,6 

1) Beschäftige + Arbeitslose 
Quelle: WIFO 

Die. Löhne haben sichbeLdenArbeitern um 2,4% und 
bei den Angestellten um 2,0% erhöht. Im Vergleich dazu 
betrug die Lohnsteigerung 1996 - bezogen auf alle Wirt
schaftsklassen - bei den Arbeitern durchschnittlich 3,1% 
und bei den Angestellten durchschnittlich 2,9% . In den 
bäuerlichen Betrieben lagen die Kolleküvvertrags- . 
Lohnerhöhungen zwischen 2,13% und 2,80%, in den 
Gutsbetrieben zwischen 2, 190/0 und 2,97%; die Stei
gerung der Löhne der Forstarbeiter in Privatbetrieben 
und bei den Österreichischen Bundesforsten betrug zwi
schen 1,49% und 1 ,90%. Die Löhne der Gutsa.nge
stellten wurden um 1,00% bis 2,49% erhöht. Die freie 
Station wurde in allen Bundesländern mit 2.700 S bewer
tet. Die kollektivvertraglichen Stundenlöhne der Forst
arbeiter in Privatbetrieben betrugen zum Stichtag 
1.7.1996 für Hilfsarbeiter über18 Jahren 75,61 Sund 
für Forstfacharbeiter mit Prü'fung 87,29 S. 

Arbeitskräfte laut Agrarstrukturerhebung 1995 

Nach den Ergebnissen der Agrarstruktur 1995 lebten 
in den bäuerlichen ' Haushalten insgesamt 950.000 
Personen, davon haben insgesamt 631.006 Personen 
eine Teil- oder Vollbeschäftigung in den landwirt
schaftlichen Betrieben angegeben. Ein Vergleich mit 
den Ergebnissen der Land- und forstwirtschaf~lichen 
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Betriebszählung 1990 ist nur schwer möglich, da - abge
sehen von der Einbeziehung der flächenlosen Betrie
be - in Angleichung an die EU 1995 erstmals auch die 
Tätigkeit der Rentner und Pensionisten sowie der 
Schüler und Studenten ab dem 16. Lebensjahr berück
sichtigt ist. Insgesamt haben 128.000 Rentner und Pen
sionisten eine Beschäftigung im land- und forstwirt-

. schaftlichen Betrieb angegeben. Der Anteil der. Rent
ner und 'Pensionisten an den gesamten familieneige
nen Arbeitskräften lag bei beachtlichen 22%. 

Der weitaus überwiegende Teil (582.000 Personen oder 
92%) waren Familienarbeitskräfte. Davon waren 
253.000 als Betriebsinhaber tätig; 329.000 waren so~
stige Familienmitglieder, die im Betrieb mithalfen. Der 
Anteil der- hauptbeschäftigten Personen - Arbeitszeit 
im Betrieb 50% und mehr - lag bei den Betriebsinha
bern bei 46%, während ledi.glich 22% der Familienan
gehörigen hauptbeschäftigt waren. Bezogen auf die 
Gesamtzahl der familieneigenen Arbeitskräfte waren 
rund zwei Drittel (395.000 Personen) nur fallweise im 

. Betrieb tätig. 

Der Anteil der hauptbeschäftigten Familienarbeits
kräfte stieg mit zunehmender Betriebsgröße. Bei Betrie
ben unter 10 ha lag er durchwegs unter 25%. Der rela
tiv hohe Wert in der Größenstufe "unter 1 ha"von 21 % 
ist auf den überproportionalen Anteil von Spezialbe
trieben in dieser Kategorie zurückzuführen. Die höch
sten Prozentsätze - um 50% - wurden in Betrieben mit 
mehr als 30 ha ermittelt. Auch regional traten sehr star
ke Unterschiede hinsichtlich der Beschäftigungsdau
er der Familienarbeitskräfte auf. Im Burgenland war nur 
jede fünfte landwirtschaftliche Arbeitskraft hauptbe
schäftigt, während es in Wien immerhin 55% waren. 
Die Anteile in den einzelnem Ländern stimmten gut mit 
dem Prozentsatz der Haupterwerbsbetriebe überein. 

Familienfremde Arbeitskräfte wurden im Jahre 
1995 insgesamt 49.000 gezählt. Davon waren 27.000 ' 
regelmäßig (in den letzten zwölf Monaten vor dem Stich
tag jede Woche) im Betrieb beschäftigt. 22.000 Personen 
arbeiteten nur unregelmäßig im Betrieb mit, bei
spielsweise bei der Heuernte oder Weinlese. Der Anteil 
der regelmäßig beschäftigten fremden Arbeitskräfte war 
von der Betriebsgröße abhängig. So waren 8.000 P~r
sonen oder 31 % in Betrieben mit 200 ha und mehr 

. beschäftigt. Der verhältnismäßig hohe Anteil in den 
Betrieben zwischen 1 und 5 ha dürfte in erster Linie · 
auf die vielen arbeitsintensiven Gartenbaubetriebe . 
zurückzuführen .sein. Hauptarbeitgeber waren die 
Betriebe juristischer Personen; auf diese Betriebe ent
fielen 61 % der ständigen familienfremden Arbeiter. Unre
gelmäßig Beschäftigte gab es dagegen zu 86% in den 
bäuerlichen Familienbetrieben. 
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Agrarstruktur in der EU 

Aus der Agrarstrukturerhebung 1995, die nach einem 
einheitlichen Erhebungskatalog in allen Mitgliedstaa
ten der Europäischen Union (EU) durchgeführt wurde, 
liegen erste Ergebnisse vor, die vom Statistischen 
Amt der Europäischen Gemeinschaften (EUROSTAT) 
veröffentlicht wurden. ' 

Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe beträgt 
7,3 Mio. und die landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) 
128,4 Mio. ha. Die meisten Betriebe entfallen mit 2,5 
bzw. 1 ;3 Mio. auf Italier) und Spanien, bezogen auf die 
Fläche besitzen dagegen Frankreich mit 28,3 und 
Spanien mit 25,2 Mio. ha LN die größten Produkti
on'spotentiale. Gegenüber der Agrarstrukturerhebung 
1993 hat sich die Zahl der Betriebe EU-weit um rd. 6% 
verringert. Die Spannweite für die durchschnittliche 
Betriebsgröße innerhalb der EU reicht von 70,1 ha in 
Großbritannien bis zu 4,5 ha i'n Griechenland. Oster
reich liegt mit 15,4 ha an 12'. Stelle. Gegenüber 1993 
sind die Betriebe in Österreich um 2 ha' größer gewor
den. 

Von der landwirtschaftlich genutzten Fläche in der EU-
15 entfielen 57% (72,6 Mio.) ha auf Ackerland und 35% 
(44,6 Mio.ha) auf Dauergrünland. Hohe Ackerlandanteile 
besitzen Dänemark (85%), Finnland (99%) und Schwe
den (86%), wohingegen in Irland aufgrund der großen . 
Bedeutung der flächenabhängigen Rinder- und Schaf- . 
haltung Dauergrünland mit 75% dominiert. Wegen der 
klimatischen Gegebenheiten haben die südl ichen Mit
gliedstaaten relativ , hohe Anteile an Dauerkulturen 
(Wein, Obst, Ol iven etc.). 

Im Rahmen der Strukturerhebung 1995 wurden in der 
EU-15 4,1 Mio. Betriebe in benachteiligten Gebieten 
fes~gestellt, welche eine landwirtschaftliche Nutzfläche 
von rund 68 Mio. ha bewirtschaften. Den höchsten Anteil 
an Betrieben dieser Kategorie hat Spanien, an zwei
ter Stelle liegt Italien. Österreich nimmt mit 2,3 Mio.ha 
'den 6. 'Platz ein. ' 

In der EU-15 wurde 1995 ein Rindviehbestand von 
84,8 Mio. Stück ermittelt. Den höchsten Bestand weist 
Fr~nkre ich mit 20,7 Mio. Stück auf, gefolgt von Deutsch
land mit 15,9 Mio. Stück. Der Bestand an Milchkühen 
beträgt in der EU-15 22,6 Mio. Stück. In dieser Spar
te ist Deutschland mit 5,2 Mio. Stück führend, an 
zweiter Stelle liegt Frankreich mit 4,7 Mio. Stück. 
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Der gesamte Schweinebestand in der EU-15 im Jahr 
1995 beträgt r-d. 116 Mio. Stück. Deutschland hat mit 
23,7 Mio. Stück den höch~ten Anteil , an nächster Stei
le befindet sich Spal1ien mit 18,1 Mio. Stück und Frank
reich mit 14,5 Mio. Stück. Auf den Mastschweinebestand 
entfallen 43,7 Mio. Stück, auf Zuchtsauen 12,4 Mio. 
Stück. 

Für 1995 wurde beim landwirtschaftlichen Arbeits
kräftebesatz wieder eine rückläufige Entwicklung fest
gestellt. Daein Großteil der in der Landwirtschaft Täti
gen noch einer zusätzlichen außerlandwirtschaftlichen 
Tätigkeit nachgeht, wird der Arbeitseinsatz in der 
Landwirtschaft in Jahresarbeitseinheiten (JAE) ausge
drückt. In der EU-15 gibf es demnach noch 7,2 Millio
nen Vollarbeitskräfte. Eine JAE entspricht .dabei einer 
vollbeschäftigten Arbeitskraft (Definition - siehe Begriffs
bestimmungen). Der zunehmende Ersatz menschli
cher Arbeitskraft durch verbesserte Produktionstech-

, niken spiegelt sich auch in dem weitere Rückgang des 
Arbeitseinsatzes pro Flächeneinheit wider. 

Landwirtschaftl iche Arbeitskräfte 
in den einzelnen EU-Staaten 1995 

.' 

Vollarbeitskräfte2
) Agrarquote 

Mitgliedstaaten 
in 1.000 in Prozent 

Belg ien , 81 ,1 2,5 
Dänemark 84,5 4,4 
Deutschland 7.10,0 3,0 
Griechenland 662,0 19,8 
Spanien 1.025,2 8,7 
Frankreich 1.057,4 4,2 
Irland 221 ,9 12,2 
Italien 1.755,6 6,9 
Luxemburg 4,9 3,5 
Niederlande 225,2 4,2 

. Österreich 3
) 148, 7 5,2 

Portugal 585,1 11,7 
Finnland 186,5 7,2 
Schweden 87,7 3,4 
Großbritannien 401,6 2,1 

EU-15 7.237,5 5,3 

1) alle im landwirtschaftlichen Betrieb arbeitenden Personen 
2) berechnet nach Jahresarbeitseinheiten (JAE); 
3) die ausgewiesenen Zahlen über Vollarbeitskräfte basieren auf den 
Ergebnissen der Volkszählung 1991 , fortgeschrieben mit den Daten 
der Sozialversicherung. 

Quelle: EUROSTAT aus Statistik kurzgefaßt 9/97, WIFO 
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Betriebsgrößen 1995 
( 7,3 Mio. Betriebe insg.; 128,4 MiO.ha LN Insg.) 
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Gesamtackerfläche der EU-15 
Anteil der einzelnen Mitgliedsländer in % (72.6 Mio. ha = 100%) 
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Dauergrünlandfläche der EU-15 
Anteil der einzelnen Mitgliedsländer in % (44,6 Mio. ha = 100%) 

in% 

Que! 0: EuroSLD1. Ergenninc: der EU·Strukturcrhcbl.lng 1995, Ij'crhivHo BABF-Gritfik, M. Kog/er, Wien 1997 

Gesamtrinderbestand der EU-15 
Anteil der einzelnen Mitgliedsländer in % (84,8 Mio. Rinder= 100%) 

in % 

Gesamtschafbestand der EU-15 
Anteil der einzelnen Mitgliedsländer in % (93,6 Mio. Schafe = 100%) 
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Gesamtschweinebestand der EU-15 
Anteil der einzelnen Mitgliedsländer in % (118,1 Mio. = 100%) 

Quellt: ~ur~.(.t llndwi!1.ch.tt 1997 BABF-Grlfik, M. Kog/er, Wien 1997 

Gesamtmilchkuhbestand der EU-15 
Anteil der einzelnen Mitgliedsländer in % (22,6 Mio. = 100%) 
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Auszug aus aktuellem Projekt 

Grundstückspacht als Faktor des Agrarstruktur
wandels, DI. Theodor QUENDLER, Österreichisches 
Institut für Raumplanung (ÖIR), Wien. 

Der bäuerliche Familieribetrieb ist die weitaus überwie
gende Organisationsform der österreichischen Land- und 
Forstwirtschaft. Im Laufe der Jahrzehnte hat nicht nur ihre 
Anzahl stark abgenommen, es wurde parallel dazu auch 
eine sehr . umfassende Strukturanpassung vollzogen. 
Durch zu erwartende weitere Veränderungen wichtiger 
Rahmenbedingungen sieht sich die Land- und Forstwirt
schaftauch künftig vor neue Herausforderungen gestellt, 
die für die Familienbetriebe ohne geeignete subsidiäre 
Organisationsstrukturengeradezu existenzgefährdend 
sein könnten. Gleichzeitig ist jedoch davon auszugehen, ' 
daß die bäuerliche Landwirtschaft wegen ihres Beitrages 
zur Erhaltung und Pflege der KulturlandsChaft auch in der 
modernen Wirtschaft und Gesellschaft unverzichtbar ist. 

Trotz der Vielfalt an Problemen hat sich der bäuerliche Fami
lien betrieb in Verbindung mit der technischen und wirt
schaftlichen Entwicklung als sehr anpassungsfähig erwie
sen. Neben verschi~denen Vorzügen ist bei den Famili
enbetrieben allerdings auch mit Schwächen zu rechnen, 
gerade in Verbindung mit dem vermehrten Einsatz großer 
leistungsfähiger Maschinen und den erhöhten Anforde
'rungen bei der Vermarktung von Agrarerzeugnissen. In 
der Beurteilung der Stärken und Schwächen dieser 
Betriebsform ist die agrarökonomische Forschung z.T. aller
dings gespalten. Vor allem unter Hinweis auf die fehlen
den Skaleneffekte wird der Familienbetrieb weithin als eher 
ungünstig beurteilt. Demgegenüber verweist Professor 
Schmitt aus Göttingen (zuletzt 1996) auf die Vorzüge der 

Verbundwirtschaft im bäuerlichen Familienbetrieb und 
meint, daß durch den innerbetrieblichen Produktionsver
bund nennenswerte Kosteneinsparungen möglich sind bzw. 
Verluste vermieden werden (Scope-Effekte). Es h(~mdelt 
sich dabei um Gesichtspunkte, denen heute auch in' der 
Strategiediskussion bezüglich der ländlichen Entwick
lung in Form der sogenannten (nachhaltigen) Netzwerk
ökonomie zunehmende Bedeutung beigemessen wird. 
Dabei wird davon ausgegangen, daß aufgrund der weit
hin klein-(und mittel-)betrieblichen Wirtschaftsstruktur 
zwar nicht mit Skalenerträgen (Stückkostensenkung bei 
großen Produktionseinheiten) durch den Verbund von klein
räumig spezialisierten Produktionskomplexen, jedoch mit 
Scope-Effekten gerechnet werden kann. 

Ungeachtet der Unsicherheit der agrarökonomischen 
'Forschung bei der Beurteilung des bäuerlichen Famili
enbetriebs zeigen die praktischen Erfahrungen, daß 
neben den verschiedenen Formen von Erwerbskombi
nationen die Pachtung bzw. Verpachtung von Wirt
schaftsflächen weithin entscheidende Faktoren der betrieb
lichen Strukturanpassung sind, die in Österreich bisher 
kaum entsprechend beachtet wurden. 

Wie aus den Daten der Agrarmarkt Austriahervorgeht, 
wurden 1996 über 181.000 Mehrfachanträge von Betrie
ben mit landwirtschaftlicher Nutzfläche eingereicht bzw. 
anerkannt (zusätzlich 3.666 Betriebe ohne Fläche). Davon 
gab es in knapp der Hälfte der Betriebe (48,6 %) Pacht
flächen, wobei die .Pachtfläche mit 28,2 % mehr als ein 
Viertel der landwirtschaftlichen Flächen (ohne Almen) 
umfaßte. Die Bedeutung der Pachtflächen für die Betriebs
größenverhältnisse zeigt sich auch sehr .eindrucksvoll bei 

Grundstückspacht 

von landwirtschaftlichen Betrieben von Ackerbaubetrieben 
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einer differenzierten Auswertung nach Betriebsgrößen
klassen. Beispielsweise steigt der Anteil der Betriebe mit 
Pachtflächen mit zunehmender Betriebsgröße kontinu
ierlich an, erreicht in der Größenklasse von 50 bis unter 
100 ha mit 92 % den Höchstwert und sinkt in den beiden 
weiteren Größenklassen wieder leicht ab. Ähnliches gilt 
auch für den Pachtflächenanteil , der ebenfalls mit zuneh
mender Betriebsgröße kontinuierlich ansteigt, allerdings 
erst in der Größenklasse von 100 bis unter 200 ha den 
Höchstwertvon 47,4 % erreicht (d .h. nahezu die Hälfte 
der Wirtschaftsfläche) . Im einzelnen ist überdies bemer
kenswert, daß bereits in der Größenklasse 10 bis unter 
20 ha mehr als die Hälfte der Betriebe über Pachtflächen 
verfügt, wobei auch der Anteil der Pachtflächen im Durch
schnitt bereits mehr als ein Fünftel der landwirtschaftli
chen Nutzfläche ausmacht (vgl. dazu auch Tabelle 29 im 
Tabellenteil) . 

Bei einer differenzierten Auswertung nach Hauptproduk
tionsrichtungen zeigt sich ferner, daß im Ackerbau die 
GrundstÜCKspacht mit über einem Drittel der Fläche über
durchschnittlich stark vertreten ist. Bei den übrigen Pro
duktionsrichtungen Grünlandwirtschaft, Sonderkulturen 

,und Weinbau (Wein im Ertrag) sind die Pachtquoten ent
weder generell etwas niedriger oder zumindest die Unter
schiede zwischen den Größenklassen weniger stark aus
geprägt. Eine Übersicht nach Bundesländern unterstreicht 
überdies die Tatsache, daß die Grundstückspacht vor allem 
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in den Ackerbaugebieten in,Ostösterreich, z.T. in Verbin
dung mit ungünstigen Strukturverhältnissen von über
durchschnittlich großer Bedeutung ist. Dies zeigt sich u.a. 
darin, daß die entsprechenden Pachtquoten bezüglich der 
landwirtschaftlich genutzten Fläche in Niederösterreich, 
im Burgenland, in Wien und Vorarlberg besonders hoch 
sind. 

Die Entwicklung der Pachtverhältnisse seit '1990 ist von 
besonderem Interesse: Die Gesamtzahl der land- und forst
wirtschaftlichen Betriebe ist zwischen 1990 und 1995 um 
14.004 auf 259.206 zurückgegangen (also um 5,4 %), die 
Zahl der Betriebe mit Pachtflächen um 1.750 auf 83.348 

(also um 2,1 %). Zusätzlich wurden 1995 in 21.806 Betrie
ben zur Bewirtschaftung erhaltene Flächen ,festgestellt. 
Laut Auskunft des ÖSTAT wurden 1995 folglich ,in 96.037 
Betrieben Pachtflächen sowie andere zur Bewirtschaftung 
erhaltene Flächen festgestellt (bei einem Ausmaß der land
wirtschaftlich genutzten Flächen von 754.538 ha), Im Ver
gleich dazu wurden 1996 mit den Mehrfachanträgen 
88.055 Betriebe mit Pachtflächen und einem Ausmaß der 
Pachtflächen von 687.159 ha (landwirtschaftlicher) Nutz
fläche (ohne Almen) erfaßt. Dies bestätigt einerseits die 
grundsätzliche Bedeutung der Grundstückspacht bei der 
Aufstockung der Betriebe, andererseits kommt darin zum 
Ausdruck, daß sich durch die Umstellung auf das EU-För
derungssystem diesbezüglich kaum einschneidende Ver-

, änderungen ergeben haben. 

,Pachtflächen in Prozent der landwirtschaftlich 
genutzten Fläche laut Mehrfachantrag 1996 

• 40 % und mehr 

30 % bis unter 40 % 

25 % bis unter ·30 % 

D 15 % bis unter 25 % 

D unter 15% 

RegionaJe Einheit: Politische Bezirke 
Quelle: Agrarmarkt Austria bzw. LFRZ; Bearbeitung im' ÖIR 
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. Auszug aus aktuellem Forschungsbericht 

Der Weg entsteht im Gehen - Bäuerliche Initiativen 
im ländlichen Raum, DI Elisabeth LOI BL, 
Bundesanstalt für Bergbauernfragen 

Aufgrund der sinkenden Preise für herkömmliche land
wirtschaftliche Produkte stehen viele Bäuerinnen und 
Bauern vor der Entscheidung, einen Nebenerwerb 
entweder außerhalb oder innerhalb der Landwirtschaft 
zu finden. In der vorliegenden Studie wurden 16 bäu
erliche Initiativen im ländlichen Raum untersucht und 
dargestellt, die durch die alternative Nutzung von Res.: 
sourcen am landwirtschaftlichen Betrieb entstanden 
sind . Wesentlich dabei war, daß zusätzliches Einkom:' 
men oder ein neuer wirtschaftlicher Schwerpunkt · 
geschaffen wurden . Der Bogen der Möglichkeiten 
spannt sich von der Herstellung spezieller Produkte auf 
der Grundlage landwirtschaftlicher Erzeugnisse über 
die Vermarktung von mehr oder weniger herkömmli
chen Agrarprodukten in mehr oder weniger veredelter 
Form in Kooperationen bis hin zu vielfältigen Dienst
leistungen, die unter Nutzung betrieblicher Ressour-

. cen am Hof oder außerhalb des Betriebes angeboten 
werden. Dabei werden unterschiedliche zeitliche Ent
wicklungsphasen berücksichtigt, weshalb bei den erho
benen Beispielen von langjährigen, bereits erfolgrei
chen Unternehmen bis hin zu Pilotprojekten verschie
dene Stadien anzutreffen sind. Um einen Überblick über 
die breite Vielfalt der Möglichkeiten zu gewinnen, wur
den die Initiativen in verschiedene Gruppen geteilt: 

• Die Herstellung von Spezialprodukten aus landwirt
schaftlichen Rohstoffen: Zwei Betriebe in Westösterreich 
stellen aus Ziegenmilch (Sanoll in Tirol) bzw. Stutenmilch 
(Hehle in Vorarlberg) und weiteren landwirtschaftlichen Pro
dukten wie Kräutern , ätherischen. und Pflanzenölen u.a. 
Naturkosmetikprodukte her, die über den Einzelhandel wie 
auch. per Versand und Abhof vertrieben werden. 

• Das Biopartyservice "Tischlein deck dich Oberösterreich", 
das seine Produkte hochveredelt als Speisen und in Ver
bindung mit verschiedenen Dienstleistungen anbietet, wird 
in Form einer kooperative.n Vermarktung als Kommandit
erwerbsgesellschaft geführt. Eine klassische kooperativ_e 
Vermarktung über eine Genossenschaft betreibt die Vor
arlberger Biovermarktung KOPRA Genossenschaft, die es 
als Verein bereits seit 1987 gibt. Die Genossenschaft 
wurde 1996 gegründet und vermarktet Bioprodukte nun auch 
überregional, das heißt auch außerhalb des "Ländle". 

• Im . Bereich der kooperativen Schafproduktvermark
tung wird die langjährige gemeinsame Geschichte der Tau
ernlammgenossenschaft (gegründet 1979), eine der älte
sten noch bestehenden und erfolgreichen Initiativen 
beschrieben, in deren breiter Angebotspalette landwirt
schaftlicher (Verarbeitungs)Erzeugnisse das Qualitäts
lammfleisch wichtigstes "Nebenprodukt" ist. Eine weitere, 
sehr junge Kooperation von Schafbauern ist die Weizer 

Schafbauerngenossenschaft, die 1996 gegründet worden 
ist und neben . Qualitätslammfleisch große Mengen an 
Schafmilchprodukten in Form von Joghurt und Käse ver
treibt. "Villgrater Natur" (die Josef Schett KEG) , die Mitte 
der 80er Jahre ebenfalls mit der Qual itätslammfleischver
marktung begonnen hat, hat den Schwerpunkt der Schaf-

. produktvermarktung mittlerweile auf die Wollverarbeitung 
in Form von Dämmstoffen 'und Bettwaren verlegt. 

• Arten der sozialen Dienstleistungen am BaueInhof 
sind die Alten- und Kinderbetreuung wie auqh Therapie
stationen für ehemals Drogenabhängige am Bauernhof. Ein 
Ziel-Sb-Projekt (Betreutes Wohnen) , das von der Bezirks
bauernkammer Perg in Oberösterreich betreut wird, umfaßt 
die Ausbildung von zehn Bäuerinnen und einem Bauern 
zur Altenbetreuerin/zum Altenbetreuer wie auch den 
Umbau ungenutzter landwirtschaftlicher Nebengebäude zu. 
altengerechten Seriior/innenwohnungen. Die Vorarlberger 
Landwirtschaftskammer führt seit 1995 das Pilotprojekt Kin
derferien 'am Bauernhof durch, dessen Ziel es ist, Eltern 
unp vor allem Alleinerzieher/innen während der Sommer
ferien in der Kinderbetreuung zu unterstützen. Wie auch 
im zweiten Kinderkurzzeitbetreuungsprojekt, in dem eine 
Landfrau iin Raum Münster in Deutschland Geburtstags
feiern für Kinder am Bauernhof anbietet, soll dabei ~indern 
gleichzeitig das Thema Landwirtschaft nähergebracht wer
den. Ausgehend von der Annahme, daß die Arbeit in der 
Landwirtschaft auch eine therapeutische Wirk~ng haben 

. kann, gibt es Drogentherapiestationen zum Teil auch auf 
aufgelassenen Bauernhöfen. Der in der vorliegenden Stu
die beschriebene Fall handelt von einem Biobauern und 
Therapeuten in Vorarlberg, der auf seinem eigenen Hof eine 
solche Station .eingerichtet hat. 

• Im Bereich Energie und Umweltgibtes Biomasse- und 
Solaranlagen, die zum Großteil von Bauern gebaut und 
betrieben werden, wie auch Landschaftspflegeleistungen, 
die immer öfter entgeltlich im Rahmen kommunaler Dienst
leistungen erbracht werden. Ebenfalls als kommunale 
Dienstleistung wird Bioabfall kompostiert. Diese Art der Ein
kommensalternative betreibt ein Bauer im Bezirk Murau 
in der Steiermark. 

• Im Rahmen der Umnutzung landwirtschaftlicher 
Gebäude wird eine Seminarbäuerin in Oberösterreich 
beschrieben, die in einem umgebauten Pferdestall Brot
back- und Blumengesteckkurse vorwiegend für Bäu"erin
nen abhält. Ein weiteres Beispiel zeigt ein Bauernhofcafe 
in Deutschland, das in einem umgebauten Kuhstall ein
gerichtet wurde und in dem hofeigene und saisonale Pro
dukte als Speisen verkauft werden. 

• Die Kategorie sonstige Dienstleistungen beinhaltet u.a. 
das Landfrauen Service in Deutschland, ein Pilotprojekt, 
das von seiten der Westfälischen Landwirtschaftskammer 
und dem Deutschen Landfrauenverband 1996 gestartet wor
den ist. Darin wird versucht, Einkommensalternativen in 
erster Linie für Landfrauen zu entwickeln. Ein weiteres Bei
spiel geht über die Landwirtschaft weit hinaus und befaßt 
sich mit der Verlagerung von Arbeitsplätzen von den Zen-

. tren in den ländlichen Raum. Es handelt sich dabei um das 
Telebüro Retzerland, das ähnlich anderen Telehäusern (wie 
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beispielsweise die Telehäuser Waldviertel und Eschenau) 
beabsichtigt, durch Schaffung von Telearbeitsplätzen das 
Pendeln zu reduzieren und durch die Vermittlung von 
betriebswirtschaftlichem know how wie auch dem Zurver
fügungstelien einer Büro-Infrastruktur Jungunterneh
mer/innen den Einstieg in das freiberufliche Selbständig
werden zu erleichtern. 

Die maßgeblichen Einflußfaktoren und zu beach
tenden Rahmenbedingu~gen ergaben eine Reihe von 
Kriterien, die miteinander im Wechselspiel stehen. In 
erster Linie geht es dabei darum, die eigenen Fähig
keiten und"Möglichkeiten zu erkennen und Kreativität 
zu entfalten. 

Am Ahfang einer Initiative steht meist nicht die Idee, 
s'ondern der Wunsch, etwas verändern zu wollen. 
Dabei spielt die Wahrnehmung eine wichtige Rolle. Um 
eine Veränderung herbeizuführen, muß zuvor der 
unbefriedigende Zustand wahrgenommen, das heißt 
bemerkt und bewußt zur Kenntnisgenommen werden. 
Damit es jedoch tatsächlich zu einer Veränderung 
kommen kann, müssen sich die Akteur/innen darüber 
klar werden, was sie machen oder was sie anders 
machen wollen. Das heißt, sie müssen Perspektiven 
entwickelh.lm Hinblick darauf ist es wesentlich, Markt
trends zu beobachten und die Bedürfnisse der poten
tiellen Kund/innen herauszufinden. Viele kreieren aber 
auch zuerst ein neues Produkt und finden erst später 
Abnehmer/innen dafür. Der Austausch über Angebot 
und Nachfrage funktioniert am besten, wenn die Kon
sument/innen entweder s.elbst in ,eine Initiative einge
bunden sind oder die Produzenten/innen einen direk
ten Kontakt zu ihrer Kundschaft haben. Die im Rahmen 
dieser Studie untersuchten Beispiele an Initiativen 
erhalten von verschiedenen Seiten und Institutionen 
Impulse und werden auch aus unterschiedlichen 
Beweggründen umgesetzt.'lm Laufe einer Initiative geht 
es immer um Veränderungen herkömmlicherTätigkeiten 
und auch Verhaltensweisen, die nicht abgekoppelt von 
dem sozialen Umfeld (Familie, Dorf, Region, Verwal
tung, Politik etc.) betrachtet werden können, in dem die 
Akteur/innen leben. Erfahrungsgemäß kann innovati- ' 
ves Verhalten durch Familienmitglieder oder öffentliche 
Institutionen gefördert und unterstützt, oder aber ganz 
im Gegnteil blockiert oder gar verhindert werden. Im 
letzteren Fall ist die Zusammenarbeit mit Gleichge
sinnten eine wesentliche Komponente, da Menschen, 
die etwas verändern wollen, auf den Rückhalt in einer 
Gruppe und auf entsprechende Organi~ationsstruktu
ren angewiesen sind. . 

Bildung und Weiterbildung stellen im Zusammenhang 
mit Innovationen ein zentrales Thema dar. Ausnahmslos 
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haben alle Akteur/innen Weiterbildungskurse besucht, 
viele eine außerlandwirtschaftliche Ausbildung abge
schlossen. Allen Akteur/innen gemeinsam ist Lernbe
reitschaft: Die einen bilden sich autodidaktisch über Mar
ketingstrategien und neue Ve'rkaufstechniken, andere ' 
besuchen regelmäßig"Weiterbildungskurse der Land
wirtschafts- oder Wirtschaftskammer und ähnlicher 
Stellen. Alle aber unternehmen Exkursionen zu für sie 
interessanten Betrieben und bilden sich durch 
Erfah rungsaustausch weiter. 

In Kooperationen geht es darum, daß die aktiven Mit- ' 
glieder Teamgeist entwickeln und jene Fähigkeiten 
einbringen, die bei ihnen besonders gut entfaltet wur
den. Vor allem aber ist es wichtig, daß es innerhalb die
ser Aufgabenverteilung möglichst keine Bewertungen 
gibt, sondern es sollte der Leitsgtz gelten:"Wir machen 
etwas gemeinsam, und jede/r macht das, was er oder 
sie am besten kann:' Eine Kooperation ist umso bestäf)
diger, je besser die Zusammenarbeit und die Kqordi
nation unter den Akteur/innen wie auch der Umgang 
untereinander gelingt. Faire Gruppenstrukturen und die 
'Möglichkeit der aktiven Mitgestaltung der Akteur/innen 
an der Produktentwicklung und zu Entscheidungen, die 
die Initiative betreffen, sind eine wichtige Voraussetzung 
dafür. 

Unter diesen Rahmenbedingungen werden Fakto
ren für Initiativen zusammengefaßt,die einen wesent
lichen Einfluß auf das Gelingen wie auch auf das Nicht
gelingen von Einkommensalternativen haben können. 
Dazu zählen in erster Linie die Gegebenheiten des 
(regionalen) Marktes, die Möglichkeiten der Beratung 
und öffentliche Vorgaben; wie die Abwicklung der För
derungen bis hin zu allgemeinen Rechtsvorschriften , 
die bei Ausführung einer erwerbswirtschaftlichen Tätig
keit zu beachten sind, - Faktoren, mit denen sich die 
Akteure/innen intensivauseinandersetzen. Zum Teil kom
men die Impulse für die Tätigkeit von außen: sei es 
durch die Landwirtschaftskammer, nicht-öffentliche 
Beratungseinrichtungen oder das Förderuhgssystem, 
deren Betreuung bzw. finanzielle Unterstützung von den 
meisten Initiativen als wichtig erachtet werden. 

Sobald eine Idee erfolgreich umgesetzt worden ist, ent
wickelt sich - oft schon parallel, dazu -, eine neue. Der 
Erfolg der Akteur/innen beruht vorwiegend auf Findig
keit und bereitwilligem Arbeitseinsatz. Allgemein ist fest
zustellen, daß die Akteur/innen 'weitgehend Pläne für 
die Zukunft haben. Sie betrachten die momentane Situa
tion nicht als abgeschlossen, auch wenn sie bereits 
erfolgreich sind, sondern sie befinden sich fortwährend 
auf einem Weg, der im Gehen zu entstehen scheint. 
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Vor;,. und nachgelagerte Wirtschaftsbereiche 
(siehe auch Tabelle 48) 

Die Landwirtschaft ist als Abnehmer von Betriebsmit
teln und Investitionsgütern einerseits und als Lieferant 
von Rohstoffen zur handwerklichen und industriel len 
Verarbeitung andererseits eng in das Netz der inter
sektoralen Arbeitsteilung eingebunden. Über 90 % der 
Verkäufe der Landwirtschaft werden weiter be- und ver-

Vorgelagerte Wirtschaftsber~iche 

Die Bereiche des für die Landwirtschaft vorgelagerten 
Wirtschaftssektors erfuhren im Zusammenhang mit dem 
EU-Beitritt und der Ostöffnung bedeutende Verände
rungen.Die Unterschiede bei den Lohnkosten je Pro
duktionseinheit, bei den vergleichsweise strengen 
Umweltschutzauflagen sowie den höheren Energie
kosten schaffen für die österreichischen Unternehmen 
weiter große Probleme. 

Der Gesamtumsatz der österreichischen Saatgut
wirtschaft im Jahr 1996 beträgt 1,5 Mrd.S. Der Anteil 
an genossenschaftlichen Vermehrerorganisationen an 
den Gesamtvermehrungen machte über 2/3 aus. Zu 
diesen genossenschaftlichen Pflanzenzuchtunterneh- / 
men zählen die HWA, Saatbau Linz, NÖ Saatbauge
nossenschaft und die Kärntner Saatbaugenossen
schaft. Die Gesamtbeschäftigtenzahl aller Unterneh
men liegt bei rd . 650 Personen. Interessante Aspekte 
ergeben sich aus der Gegenüberstellung der Absatz
zahlen in Prozent zu denUmsatzzahlen 1996. Die Kul
turpflanze mit dem größten Umsatz an Saatgut ist der 
Mais (26%), bei einer anteilsmäßig vergleichbar gerin
gen Absatzmenge von 6% an der Gesamtabsatz
menge, gefolgt von Getreide (23%), wobei der Getreide
absatz mehr als die Hälfte des Gesamtabsatzes aus-

arbeitet Di'e vor-und nachgelagerten Wirtschaftsbe
reiche (insbesondere Zulieferindustrien, Agrarhandel, 
Ernährungsindustrie und -gewerbe, Lebensmittelhan-

'dei sowie derVerpflegungsbereicQ des Gastgewerbes) 
erwirtschaften zusammen mit der Landwirtschaft eine 
bedeutende volkswirtschaftliche Wertschöpfung. 

macht. Hohe Umsätze erzielen auch die Zuckerrüben 
(17%) und Gemüse (8%) bei einer geringen Absatz
menge. 

Die Produktion von Pflanzenschutzmitteln in Öster- , . 
reich machte 1996 ca. 20.000 t aus, wovon ein große ~ 

Teil in den Export ging . .oie in Österreich abgesetzte 
Menge beträgt rd. 7 ~000 t (=Wirkstoffmenge x 2). Der 
Umsatz der Branche (ca. 1 Mrd.S) ist gegenüber 1995 
in etwa gleich geblieben.lnÖsterreich waren 1996 noch 
7 Vertriebsfirmen tätig, die insgesamt 220 Mitarbeiter 
beschäftigen. 

Die Produktion von Düngemitteln in Österreich betrug 
1996 rd. 1,15 Mio. t (Produktionswert: 2,2 Mrd.S). In 
der Düngemittelindustrie sind rd. 680 Personen beschäf
tigt. Nach den Kapazitätsanpassungen der letzten 
Jahre und der Rücknahme der Flächenstillegungsquote 
auf 5% blieb die Angebots- und Nachfragesituation am 
Düngemittelsektor 1996 stabi l, obwohl der Pflan- · 
zennährstoffeinsatz durch den frostreichen Winter 
negativ beeinflußt war. 

Die Mischfutterproduktion in Österreich betrug 
1996 rd. 1,050 Mio.t und ist damit in etwa gleich hoch 

Österreichische Saatgutwirtschaft 1995/96 

Absatz (in Tonne~) 

Quelle: BMLF 
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wie 1995. Von der Gesamtproduktion entfallen 62% auf 
Fertigfutter, 16% auf Eiweißkonzentrate und 9% auf 
Heimtierfuttermittel. Das mengen- und umsatzmäßig 
wichtigste Produkt (Fertigfutter für Geflügel) macht allein 
rund 40% der gesamten Mischfutterproduktion aus. 
Mischfutter (Industrie + Gewerbe) wird in Österreich 
in rund 50 Betrieben produziert, wobei 80% der Erzeug
nisse auf 15 Betriebe entfallen; der Produktionswert liegt 
bei rund 5,5 Mrd.S. Auf den genossenschaftlich orga
nisierten Bereich entfällt ca. ein Drittel der gesamten 
Produktion. In der Mischfutterbranche sind ca. 1.000 
Personen be.schäftigt. Die Produktion von hofeigenem 
Mischfutter hat in Österreich mit jährlich rund 3,1 Mio. t 
einen besonders hohen Stellenwert. Das Mischfutter 
für 80% der Mastschweine, 20% der Legehennen, 50% 
der Milchkühe und ,100% der Mastrinder wird am bäu
erlichen Betrieb hergestellt. Der Anteil der wirt
schaftseigenen Futtermittel (hauptsächlich Getreide) 
beträgt dabei rund 70%. Der Rest wird je nach Preis
und Marktlage von gewerblichen und industriellen 
Mischfuttererzeugern zugekauft(hauptsächlich Eiweiß
produkte wie Soja, Fischmehl etc. sowie Nebenprodukte 
der Lebensmittelindustrie, Mineralstoffe, Vormischun
gen mit Vitaminen und Zusatzstoffe). 

1996 war für die Warenorganisation des genos
senschaftlichen Bereiches ein weiteres Jahr der 
Strukturanpassungen. Zu der notwendigen Struk
turänderung hat insbesondere die organisatorische 
Straffung innerhalb der RWA beigetragen. Wesentliche 
Einsparungen wurden durch die Konzentration auf ein 
einziges Zentrallager in Traun, durch das zentrale 
Ersatzteillager in Korneuburg sowie durch die Errich
tung des Zentrums für Saatgut in Lannach erzielt; auch 
die Zahl der Lieferanten ist von 1.600 auf 1.200 gesun
ken.1996 wurden drei Lagerhausgenossenschaften im 
Bereich der RWA fusioniert. Im Zuge der Strukturän- , 
derungen wurden auch neue Geschäftsfelder (Wachs
tummarkt Baustoffe/Haus und Garten) erschlossen bzw. 
erweitert. Mittelfristig soll di,eser nicht-Iandwirtschaftli;.. 
che Bereich die Hälfte des Gesamtumsatzes ausma
chen. Die RWA-Lagerhäuser in den Bundesländern setz
ten mit Landmaschinen um rd. 31 % mehr um als 1995, 
davon entfielen etwa 15% auf Gebrauchtmaschinen. 
Schlechter als 1995 hat sich der Handel mit landwirt
schaftlichen Erzeugnissen (Getreide, Ölsaaten) ent
wickelt. 

Der österreich ische Landmaschinenmarkt 
Die österreichische Land;. und Forstwirtschaft tätigt jähr
lich Gesamtausgaben von ca. 80 - 85 Mrd. S. Mehr als 
die Hälfte (51,5%) 'dieser Ausgaben kommt den Wirt
schaftszweigen Industrie und produzierendes Gewer
be zugute, die Arbeitsplätze in diesen Bereichen erhält 
bzw. auch schafft. Für masch\nelle Investitionen (Trak-
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,toren, Landmaschinen, Anhänger und diverse andere 
Geräte) gibt die Land- und Forstwirtschaft jährlich ca. 
10 Mrd.S aus. De'r Erhaltungsaufwand für den vor
handenen Maschinen- und Gerätepark (Zeitwert ca. 61 
Mrd. S; das sind ca. 11 % des Anlagekapitals) beträgt 
jährlich ca. 3 Mrd.S. 

Auf Österreichs Bauernhöfen wurde 1996 nach einem 
flauen Vorjahr wieder kräftig in den Zukauf von Land
maschinen investiert. Die Traktorenverkaufszahlen 
stiegen um rd. 30% gegenüber 1995 an. Von den 1996 
abgesetzten Traktoren (8.516) entfielen 44% auf die bei
den österreich ischen Firmen Steyr (33%) und Lindner 
(11 %). 

Aufgrund der Zugehörigkeit zu verschiedenen Fach
verbänden gliedert sich die Landmaschinenproduktion 
in Österreich in die Bereiche: 

• Industrielle Landmaschinenproduktion; 

• Landw. Fahrzeuge (Traktoren, Motorkarren, Anhänger); 

• Gewerbliche Landmaschinenproduktion und -handel. 

Industrielle Landmaschinenproduktion: Inner
halb des Industriezweiges Maschinen- und Stahl
bauindustrie (rd. 850 Betriebe, 72.000 Beschäftigte, 106 
Mrd. S Produktionswert) erzielte die Landmaschinen
produktion 1995 mit ca. 20 Unternehmen und 2.300 
Beschäftigten einen Produktionswert von etwa. 2;9 
Mrd.S. Die Entwicklung der letzten Jahre stellt sich wie 
folgt dar: 

Landmaschinenproduktion 1) 

Jahr in Mrd.S 

1989 3,12 
1990 3,54 
1991 3,54 
1992 2,93 
1993 2,68 
1994 2,75 
1995 . 2,89 

1) Zu laufenden Preisen 

Quelle: ÖSTA T 

Landwirtschaftliche Fahrzeuge: In diesem Bereich 
produzieren 2 Unternehmen (Steyr, Lindner) Traktoren, 
2 Unternehmen (Lindner, Reform) M~torkarren, 2 
Unternehmen (Reform, Rasant Land- und Kommu
naltechnik) zweiachsige Mäh- und Heugeräte und 4 
Unternehmen Anhänger. Die Produktion zeigt in den 
letzten Jahren folgende Entwicklung: 
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Produktion landwirtschaftlicher Fahrzeuge 

Traktoren Motorkarren 
Jahr 

Stk. Mio.S Stk. Mio.S 

1990 4.711 1.964 736 164 

1991 4.624 1.947 552 131 

1992 4.710 1.872 437 126 

1993 4.435 2.072 373 104 

. 1994 4.080 1.817 538 157 

1995 4.302 1.732 506 160 

1) In der Produktionsstatistik ebenfalls als TraKtor ausgewiesen 

Quelle: äST AT 

Gewerbliche Landmaschinenproduktion und 
-handel: Über diesen Bereich sind leider keine kon
kreten Daten verfügbar. Ausgehend von ca. 720 Betrie
ben, welche in den Bereichen Landtechnik und -han
del österreichweit tätig sind und mit einem geschätz
ten Multiplikator von 8 Beschäftigten pro Betrieb ver
sehen werden, ist in der Branche mit rd. 5.800 Beschäf
tigten zu rechnen. Während vor 10 Jahren die Beschäf
tigten fast ausschließlich im Landmaschinenbereich tätig 
waren, ist der derzeitige Mitarbeiterstand nur durch eine 
Mischverwendung (z.B. KFZ, Schlosserei) zu halten. 
Die Konzentration des Angebotes der Landtechnik-Her
steiler und die Veränderungen in den Käuferstrukturen 
·können auch i~ Bereich der gewerblichen Landma
schinenwerkstätten und -händler nicht ohne Konse
quenzen bleiben. Ein starker Rückgang dieser Betrie
be wird weiter die Folge sein. 

Außenhandel mit Landmaschinen 

Einfuhr Ausfuhr 
Jahr 

in Mio.S % in Mio.S % 

1988 1.720 + 10,5 1.622 + 10,5 

1989 1.996 + 18,2 1.918 + 18,3 

1990 2.318 + 16,1 2.160 + 12,6 

1991 2.229 - 3,8 2.280 + 5,6 

1992 2.104 - 5,6 2.063 - 9,5 

1993 1.895 - 9)9 1.918 - 7,0 

1994 2.137 + 12,8 2.117 +10,4 
19951

) 2.804 + 31,2 . 2.127 + 0,5 

1) Vorläufige Werte 

Quellen: Produktion und Export: Verbandsdaten; 
Import: QSTAT 

zweiachsige Anhänger Gesamt-
Geräte1

) produktion 

Stk. Mio.S Stk. Mio.s Mio.S 

1.409 263 4.994 262 2.916 
838 144 4.250 237 2.603 

576 94 3.703 211 2.303 

461 108 2.987 177 2.461 

484 91 2.992 
I 

187 2.252 

704 128 2.238 148 2.168 I 

Der Außenhandel mit Landmaschinen - sowohl 
Export als auch Import - bewegt sich in den letz.ten 
Jahren bei rd . ~ Mrd.S. Die nachstehend angeführten 
Zahlen stellen den Landmaschinen-Gesamtaußen
handel (Industrie + Gewerbe + Handel) nach dem Har
monisierten System dar. 

Die Abhängigkeit der Landmaschinenindustrie von der 
Entwicklung der Agrarwirtschaft ist ausgeprägter denn 
je. Entgegen manchen Erwartungen haben sich die 
Landmaschinen- und Traktorenumsätze positiv ent
wickelt. Eine Ursache dafür ist sicherlich der Investiti-

·onswille jener Landwirte, die sich mit der Anschaffung 
moderner Landtechnik auf vielleicht härtere Jahre, 
aber durchaus mit Zukunft, vorbereiten . Verfahrens
technisch läuft die Entwicklung in Richtung höherer Lei
stung, längerer Standzeit und Bedienungskomfort. Der 
StrukturWechsel zu größeren Betriebseinheiten erfor
dert dies ebenso wie der zwischenbetriebliche Einsatz 
oder die Anforderungen des Lohnunternehmens. Dies~ 
Tendenz erhöht die Entwicklungskosten und senkt die 
Serienzahl. 

Die Anbieter von Landtechnik stehen unter außeror
dentlichem KonkurrenzdruGk. Dies führt auch bei den 
Herstellern zu Markenkonzentrationen und Aufgaben. 
Die Absatzaussichten für Landtechnik sind mittel- und 
langfristig durchaus positiv. Bevölkerungszuwachs und 
steigende Kaufkraft in Schwellenländern lassen befrie
digende Agrarerlöse auch in den gemäßigten Breiten 
erwarten. Die· gesamte österreichische Landtechnik 
genießt internationales Ansehen und kann weitere Märk
te und höhere Marktanteile gewinnen. 
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Nachgelagerte Wirtschaftsbereiche 

Die Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte liefert 
einen erheblichen Beitrag zur österreichischen Volks
wirtschaft. So arbeitet etwa jeder zwölfte Industriebe
schäftigte im Nahrungs- und Genußmittelsektor. Neben 
den 458 Industriebetrieben sind 388 Betriebe im Groß
gewerbe und fast 5.000 '. Betriebe im Kleingewerbe 
tätig. Das erste EU-Jahr war für die Ernährungsbran
che durch einen mengen- und wertmäßigen Rückgang 
in der Produktion gekennzeichnet. Der EU-Beitritt ohne 
zeitliche Übergangsregelungen brachte für die Lebens
mittelindustrie die größte Umwälzung seit dem 2. Welt
krieg. Zu bewältigen waren: 

• die völlige Marktöffnung mit dem Zusammenprall Europäi
scher Binnenmarktstrukturen und den auf den öster
reichischen Markt ausgerichteten klein- und mittelbe
trieblichen Produktionsgrößen; 

• die Absenkung des österreichischen Preisniveaus für die 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse und die sich daraus 
ergebende völlig neue Struktur des gesamten Preisgefü
ges; 

• die Umsetzung des Gemeinschaftsrechts im Bereich aller 
"technischen Vorschriften", insbesondere im Lebensmittel
und Veterinärrecht; 

• die Übernahme der gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben im 
administrativen Bereich ' der Marktordnungen, der Han
delspolitik, des Zolltarifs und der Statistik. 

Esist naheliegend, daßein solcher Umbruch und die sich 
daraus ergebenden Konsequenzen für jede einzelne 
Branche und jedes einzelne Mitglied im Fachverband der 
Lebensmittelindustrie in einem Jahr nicht abgeschlossen 
sein kann. Im ersten Beitrittsjahr gab es einige signifikante 
Kennzahlen, welche die Marktentwicklung belegen, die 
durch den Beitritt ausgelöst wurden: 

• Rückgang des Bruttoproduktionswertes um 6,1 %, 

• der Beschäftigten um 8 %, 

• der Mitgliedsbetriebe um ~% und 

• der Investitionen um 20 %. 

Die Konsequenz dieser Marktentwicklungen ist ein unge
wöhnlich starker Druck auf die Erträge. Aufgrund der 
Umstellung der Konjunkturstatistik gemäß EU-Richtli
nien mit 1.1.1996 standen über die Nahrungs- und 
Genußmittelindustrie bis Redaktionsschluß keine Daten 
für 1996 zurVerfügung. Es kann laut Auskunft des Fach
verbandes de~ Lebensmittelindustrie für 1996 zumin"-

. dest von einer Fortschreibung der Tendenzen des Jah
res 1995 ausgegangen werden. 

Die Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel hat in 
Österreich insbesondere durch den Ausgleich der 
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Firma Konsum weiter zugenommen. Der gesamte 
Lebensmittelhandel machte 1995 einen Umsatz von 
143,2 Mrd.S. Die Anzahl der Geschäfte (1995: insge
samt 7.941) hat gegenüber dem Vorjahr um 7% abge
nommen. 1995 waren im Lebensmitteleinzelhandel 
rd. 50.500 Personen beschäftigt. Die sechs größten Fir
men im Lebensmittelhandel erwirtschafteten 80% des 
gesamten Umsatzes, wobei allein die Firmen Spar und 
Billa-Merkur 55% des Lebensmittelmarktes abdeckten. 
Nach Geschäftstypen wird in den Verbraucher- und 
Supermärkten rd. 70% des Umsatzes .erzielt. Die hohe 
Konzentration des Handels spüren auch die Vermark
ter von Fleisch, Milch und Mirchprodukten. Die Einzel
handelsketten in' Österreich Qehen dazu über, den Ein
kauf zu zentralisieren. Ein einzelner Aufkäufer handelt 
Wochenpreise, Liefer- und Qualitätskonzessionen zum 
Teil für das gesamte Bundesgebiet aus. Hinzu kommt, 
daß ,sich die Großanbieter den Markt nicht aufteilen; 
sondern sich einen Preiskampf zugunsten der Ver
braucherpreise liefern. Dies bringt wirtschaftlichen 
Druck für die Erzeuger von Nahrungsmitteln, wobei die 

, Landwirte am Ende der Leiter des Preisdrucks stehen. 
Gerade die in zwei Großbetrieben zusammenge
schlossenen genossenschaftlich organisierten Unter
nehmen des Milchsektors liefern ·sich einen Preis
kampf zugungsten der Großhandelseinstandspreise. 
Die Kosten dieses Preiskampfes tragen die Erzeuger 
über niedrige Milchpreise. 

Die österreich ische Molkereiwirtschaft erwirtschaf
tete 1996 einen Umsatz von rd. 20 Mrd.S und beschäf
tigte rund 5.000 Mitarbeiter inklusive der Arbeitnehmer 
des Fuhrparks. Da die Molkereiwirtschaft über 90% 
genossenschaftlich strukturiert ist, trägt -sie auch Mit
verantwortung für die Existenz von rund 74.000 Milch
bauern und Miteigentümern. Die Zahl der Molkereiun
ternehmen lag 1996 bei 1 05 (davon rund 70% Klein-

' käsereien). Der Umstrukturierungsprozeß der 1995 zur 
Bildung von zwei Großunternehmen (Bergland 
reg.GenmbH und NÖM AG) geführt hat, dauerte auch 
1996 an. Im Vordergrund standen Kooperationen zwi
schen den einzelnen Unternehmen, vor allem im. 
Bereich Produktion und Vermarktung, die weiter aus
.gebaut werden sollen . 

Ein Vergleich mit anderen EU-Mitgliedstaaten ver
deutlicht die strukturellen Nachteile der österreichischeri 
Molkereiwirtschaft. 1996 betrug die durchschnittliche 
Richtmenge je bäuerlichen Betrieb rund 33.000 kg . 
(Deutschland: 101.000 kg). Daraus ergeben sich höhe
re Erfassungskosten, insbesondere Transpörtko
sten.Die Kosten werden von den Erzeugern getragen, . 
wobei insbesondere die Betriebe in den Berggebieten 
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Molkerei- und Käsereiunternehemen 1) 

Bundesländer 
Unter- Betriebs-

nehmen 2) stätten 3) 

Burgenland 2 2 

Kärnten 1 2 

Niederösterreich . 2 9 

Öberösterreich 17 28 

Salzburg 14 17 

Steiermark 6 11 

Tirol 27 28 

Vorarlberg 35 ' 36 

Wien 1 1 

Österreich 105 134 

1) Stand: 1.Jänner 1997 
2) inkl. Hartkäsereien 
3) nach tatsächlichen Standorten in den Bundesländern 

Quelle: AMA. 
-

aufgrund der großen Entfernungen zu den Molkereien 
benachteiligtsind. Mit ca. 33 g /kg Transportkosten lie
gen diese in Österreich doppelt so hoch wie etwa in 
Bayern (16,6 g/kg). Die durchschnittliche Milchverar
beitungsmenge je Molkereiunternehmen liegt bei Ein
beziehung der Kleinkäsereien in Österreich bei rund -
21 .000 t, ohne Kleinkäsereien bei rund 66.000 t. In 
Deutschland beträgt sie 91 :700 t, in den Niederlan
den sogar 552.400 t. Von der ange.lieferten Milch 
(19.96: rd. 2 ,3 Mio. t) verarbeiten die zw.ei größten Mol
kereiunternehmen die Hälfte und die sieben größten 
jährl ich rund 70% (Berglandmilch 30%, Schärdinger 
Milch 20%, Ti~ol Milch 5%, LandfrischlWeis 5%, Alpen- -
milchhof Salzburg 4%, Obersteirische Molkerei 4% und 
die Gmundner Molkerei 4%). 

Die Fleischwarenindustrie ist mit einem Produktions
ausstoß von 12 Mrd.S einer der größten Zweige der Nah
rungs- und Genußmittelindustrie Österreichs. Der EU-Bei
tritt brachte einen Rückgang der Schlachtungen bei Rin
dern, Schweinen und -Geflügel , .aber auch empfindliche 
Preiseinbußen durch die Übernahme der Binnenmarkt
preise auf den Märkten für Vieh und Fleisch. Durch das 
Bekanntwerden der Übertragungsmöglichkeit der BSE
Seuche auf den Menschen setztesich-der Preisrückgang 
auch 1996 fort, konnte aber durch Interventionsmaß
nahmen abgeschwächt werden. Die Schlachtzahlen von -
Schweinen erreichten 1996 mit 4,8 Mio. Stück wieder bei
n~he das Niveau von 1994, bei Rindern (619.700 bzw. 
+ 16%) kam es ebenfalls zu deutlichen Steigenmgen. _ 
Während das inländische Angebot an Hühnerfleisch 
1996 wieder zunahm, gab es bei TruthahnschlachtUngen 
mit -16% weiter einen deutlichEm Rückgang. Trotz Über
kapazitäten im Schlachtbereich vollzieht sich der Struk
turwandel relativ langsam. Schlachtbetriebe, welche die 
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notwendigen Investitionen in Hygienemaßnahmen nicht 
tätigen, werden über kurz _ oder lang ausscheiden bzw. 
nur mehr regionale Bedeutung-haben. 

In Österreich sind (Stand: Ende 1996) 82 Schla~htbetriebe, 
142 Zerlegungsbetriebe und ' 40 Kühlhäuser/Um
packzentren zum innergemeinschaftlichen Handel von 
Frischfleisch zugelassen. Damit stieg die Zahl der zuge-

: lassenen Betriebe im Vergleich zu 1995 weiterhin an: 
Schlachtbetrie~e (+15%), Zerlegungsbetriebe (+23%) 
sowie Kühlhäuser/Umpackzentren (+28%). DieserTrend 
ist auch bei den Fleischverarbeitungsbetrieben zu beob
achten. So entsprachen zum Stichtag im gesamten Bun
desgebiet100 Betriebe (+25%) den Anforderungen der 
EU. Sie sind damit berechtigt, ihre Waren im Binnenmarkt 
zu verkaufen. Gemäß Beitrittsvertrag wurde jenen Betrie
ben, die noch nicht den Anforderungen der Europäischen 
Union entsprechen, eine Übergangsfrist bis Ende 1997 
gewährt. 

Der Ausstoß der österreichischen Mühlenindusfrie (inkl. 
Gewerbe) hat sich durch die neuen Marktbedingungen 
in Verbindung mit dem Beitritt zur EU um rd . 150.000 t 
verringert. Durch den freien Warenver~ehr hat sich der 
Importdruck bei Mehl enorm erhöht. Trotz Absinkens der 
Großhandelsabgabepreise für Qualitäts- und Mahlweizen 
besteht für die österreichische Mühlenindustrie bei der 
Erzeugung gegenüber dem wichtigsten Konkurrenten 
Deuschland (insbesondere Bayern) ein Kostennachteil von 
rd. 20 - 28 S pro 100 kg Mehl. Die höheren Kosten kom
men dadurch zustande, daß den österreichischen Mühlen 
im wesentlichen nur Qualitätsweizen für die Vermahlung 
zur Verfügung steht und wenig minderwertigere (billige
re) Ware (Mahlweizen) 'auf den Markt kommt. In 'Öster
reich werden 90 bi.s 95% der Weizenernte als Qualitäts
weizen verkauft. Den bayrischen Mühlen steht ein wesent
lich höherer Anteil von preisgünstigem Mahlweizen für die 
Vermahlung zur Verfügung. Durch die Mischung von 
Qualitätsweizen mit Mahlweizen ergibt sich der Kosten
vorteil für die bayrischen Mühlen. Zusätzlich kommt es 
durch die zurückgehende Vermahlungsmenge zu einem 
ruinösen Preiskampf zwischen den Mühlen, der die Ver
rnahlungsspanne reduziert. In Österreich gibt es (Stand 
Ende 1996) noch ca. 259 Mühlen (inkl. Kleinmühlen), daVon 
vermahlen aber rd. 35 Mühlen 80% der österreichischen 
Erzeugung. 

Die Zuckerindustrie erreichte im Kampagnejahr 
1996/97, bei einer fast unveränderten Anbaufläche von 
51.706 ha (1995: 51.643 ha) durch die Witterung 
bedingt mit 491.932 t und einem Wert von 4.521 Mio.S 
ein sehr gutes Ergebnis. Im Vergleich zum Vorjahr ergab 
sich mengen mäßig ein Plus von 11 ,1 % bzw. wertmäßig 

. von + 8,4 %. Die Stärkeproduktion lag mit 178.787 t 
deutlich überdem Vorjahresergebnis. 
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Auszug aus aktuellem Forschungsbericht 

Soziokulturelle und ökonomische Aspekte von 
- Ein-/Aussteiger-Landwirtschaften in ländlichen 
Regionen, Dr. Michael GROIER, Bundesanstalt für 
Bergbauernfragen 

Zentrale Intention dieser Studie ist es zu analysieren, in 
welcher Form Menschen aus der Stadt oder mit nicht
bäuerlicher Sozialisation in ländlichen Regionen und spe
ziell in der Landwirtschaft aktiv sind, welche Lebensstra
tegien entworfen werden und welche regionalen Impulse 
von ihnen ausgehen. 

In ländlichen Gebieten w.aren externe Einflüsse für die Wei
terentwicklung des gesellschaftlichen Lebens und der regio
nalen Wirtschaft schon immer von großer Bedeutung. Spe
ziell der Transformationsprozeß von der bäuerlichen zur 
ländlichen Gesellschaft wurde und wird in starkem Aus
maß von städtischen Wertvorstellungen und Lebenssti
len geprägt, wobei vor allem die elektronischen Massen
medien, verbesserte Bildungsmöglichkeiten, der Werte
transfer im Rahmen der Erwerbskombination sowie die 
Suburbanisierung bzw. Rurbanisierung die früheren Unter
schiede ländlicher und urbaner Gesellschaften immer mehr 
verwischen. In diesem Zusammenhang stellen die soge
nannten Aussteiger-Landwirtsch~ften ein besonderes 
Phänomen dar, da -hierbei städtisch-alternative Werte
(lluster direkt in der Landwirtschaft wirksam werden. 
Innerhalb dieser Szene lassen sich folgende unter
schiedliche Gruppierungen ausmachen: 

• "Alternative" Aussteiger/innen: Sozialisation inurba
nen, oft subkulturellen Milieus der Alternativ- Und Ökolo
giebewegungen, kritischer Christen oder der Anthroposo
phen, Versuch der Verwirklichung neuer Lebensentwürfe 
in sozialen, ökonomischen, kulturellen und ökologischen 
Bereichen; 

• "Konyentionelle" Aussteiger/innen:- Menschen mit 
politisch-ideologischer Orientierung nach dem gesell
schaftlichen Mainstream, Wechsel der Region zur Ver
besserung der Lebens(Wohn)qualität, aus beruflichen 
Gründen, Transferieren konventioneller städtischer Werte 
und Lebensstile aufs Land; 

• Hobby-Bauern und:Bäuerinnen: Traditionelle politische 
Orientierung, Landwirtschaft als Freizeitvergnügen ohne 
ökonomische Zwänge und Abhängigkeiten; 

• Heimkehrer/innen: Am Land aufgewachsene und in der 
Stadt teilweise sozialisierte Personen, die aufs Land (den' 
elterlichen Hof) zurückkehren. _ 

Freiräume für die Verwirklichung selbstbeslimmter, alter
nativer Lebensentwürfe finden Aussteiger/innen hauptsäch
lich in peripheren Regionen, die (agrarische) Struktur
probleme, keine nennenswerte Tourismusentwicklung, 
dafür aber reizvolle Landschaftsowie niedrige Gebäude
und Grundstückspreise (z.B. Waldviertel, Südburgen-

land) aufweisen. Wichtige Elemente bei der Regionswahl 
sind Kindheits- und Jugenderlebnisse am Land, Urlaube 
bei Verw"andten, Tierliebe sowie frühe, spielerische 
Kontakte zur Landwirtschaft 

Einheimische begegnen den Ausst~ger/innen - individu
ell differenziert - anfangs meist mit einer Mischung aus 
Neugierde und Zurückhaltung, nach deren ersten Akti
yitäten dann oft mit Ablehnung und sogar Schikanen 
(Grenzstreitigkeiten, keine Verpachtung von Feldern, 

_ Streit um Wege- und Wasserrechte etc.). Verhalten -sich 
hing~gen · die Aussteiger/innen anfänglich zurückhal
tend, gehen offen und nicht· überheblich auf die Einhei
mischen zu und lassen die Nachbarn spüren, daß man 
ihre Hilfe und ihr Wissen braucht, so wird den Neuan
siedler/innen Hilfsbereitschaft entgegengebracht. Neben 
den sozialen Problemen werden ..oft Schwierigkeiten 
wegen zu geringer Flächenausstattung genannt, weil 
von den ansässigen Bäuer/innen oft nur kleine, wenig pro
duktive Flächen verpachtet werden. Viele Probleme 'der 
Aussteiger/innen sind aber auch oft "hausgemacht": 
Euphorie und Romantik, fehlendes landwirtschaftliches 
Know-how, wenig Eigenkapital un~ Schulden führen oft 
zu unerwünschten Abhängigkeiten und Zwängen, die 
das Leben mühsamer und auch konyentioneller machen. 

Für neugierige Besucher sind viele Aussteigerhöfe (Drei
seithöfe, Mühlen, alte Gutshöfe, aite Industrieobjekte wie 
ehemalige Hammerwerke, Knopffabriken, Arbeiterhäuser) 
wegen ihrer architektonischen und gestalterischen Aus
prägung äußerst interessant. Oft betritt man kleine, gedie
gene, bisweilen liebevoll und künstlerisch gestaltete Wei
ten (aber auch nur notdürftig oder provisorisch renovier
te Höfe) , die den hohen Stellenwert des kreativenGestal
tens im Leben der Aussteiger/innen reflektieren. Unter 
Arbeitsqualität wird freie Zeiteinteilung (Selbstbestim
mung), Arbeiten ohne Streß und Hektik sowie die bewuß
te Beschäftigung mit dem Lebendigen im Ablauf ver
schiedener Zyklen (Tages- und Jahreszyklen), die Nähe 
zur Natur, die Überschau- und Durchschaubarkeit der 
Arbeitsprozesse sowie das "Sich-etwas-selbst-Schaffen
und-Verwirklichen" verstanden. 
Die meisten Aussteiger/innen haben keine landwirt
schaftlicheAusbildung, sonde~n kennen die Landwirtschaft 
aus ihrer Kindheit und Jugend. Dementsprechend pro
blematisch ist auch ein Neuanfang mit landwirtschaftli
chen Tätigkeiten (Tierhaltung, Umgang mit Maschinen), 
der nac~ den Prinzipien Selbsthilfe und Weiterbildung, 
Probieren-und Experimentieren sowie mit der gegensei
tigen Nachbarschaftshilfe bewältigt wird. Mit der konven
tionellen Beratung sind die meisten Aussteiger/innen 
unzufrieden, die Beratungs- und Schulungsangebote der 
Bio-Verbände und anderer Institutionen werden hinge
gen positiver bewertet. 
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Der anfänglich unbelastete und oft"naive"Zugangzurland
wirtschaftlichen Praxis stelltaber gleichzeitig eines der größ
ten Potentiale der Aussteiger-Landwirtschaften dar. Gera
de die kleinen Subsistenzbetriebe mit geringem Marktbe
zug und Marktzwängen bieten ideale Voraussetzungen für 
ein relativ risikoarmes Experimentieren mit neuen Bewirt
schaftungsformen und -methoden (Bio-Landbau, Klein
tierhaltung, Fruchtfolgen, runde Felder) sowie seltenen land
wirtschaftlichen Kulturpflanzen (Dinkel, Einkorn, Flachs, 
Hanf, alten Obst- und Gemüsesorten) und Nutztieren. 

Entsprechend der Betriebsgröße ist auch der Viehbestand 
r:nit durchschnittlich 6 GVE gering (Bandbreite: zwischen 
0,2 und 28 GVE). Im Vergleich zu konventionell wirtschaf
tenden Betrieben konzentriert sich die Tierhaltung auf die 
Kleinviehhaltung wie Schafe, Ziegen, Geflügel und Kanin
chen sowie die Pferdehaltung und die Zucht von Hunden. 
Neuinvestitionen in Maschinen kommen wegen der gerin
gen Betriebsgrößen sowie der niedrigen Eigenkapitalaus-

. stattung nur selten in Frage. Die hohe Reparaturanfällig
keit der überalterten, gebrauchten Maschinen ist deshalb 
ein oft genanntes Problem. Ein zentrales Merkmal der Aus
steiger-Landwirtschaft ist die ökologiegerechte Ausrichtung 
des Betriebes. Über die Hälfte aller interviewten Betriebe 
sind bei einem Bi<?-Verband. Daneben wird mit Solarener
gie und Pflanzen kläranlagen experimentiert. 

Die Aussteigerlandwirtschaften sind mit durchschnittlich 
6ha Kulturfläche generell sehr kleinstrukturiert. Die Band
breite spannt sich dabei von Kleinstrandwirtschaften 
(fließender Übergang zu großen Hausgärten und Obst
baumwiesen) mit 2000 m2 und typischen Subsistenzbe
trieben mit ca. 4ha über die relativ professionell geführ
ten Landwirtschaften mit 15ha (Direktvermarktung von 
Schaf- oder Ziegenkäse) bis hin zu Pferdegestüten wohl
habenderWirtschaftstreibender mit 60ha. 

Auf den wenigsten Aussteigerhöfen spielt die Landwirt
schaft eine dominante Rolle. Meist wird sie als eine von 
mehreren Säulen der Existenzsicherung verstanden, als 
integraler Bestandteil ·einer "umfassenden, gesamtheitli
chen Lebens- und Hofphilosophie" (Subsistenz als zen
traler Aspekt). Aussteiger-Landwirtschaft bedeutet Erwerbs
kombination in allen ihren- unterschiedlichen Facetten. 

• Professionalisten: Betriebe, die die landwirtschaftliche 
Produktion professionalisiert und sich damit eine wichtige 
Einkommensquelle erschlossen haben. Es erfolgt meist eine 
Spezialisierung auf einen Betriebszweig (Nischenproduk
te) mit anschließender Optimienmg der Wertschöpfung 
durch Weiterverarbeitung und spezieller Direktvermarktung. 
Nebenbei nutzen diese Betriebe aber auch andere Ein-
kommensquellen. -

• Klassische Erwerbskombinierer: Das sind Betriebe, 
. in denen die Erwerbskombination, also sowohl nichtland

wirtschaftliche als auch - im geringeren Ausmaß - land-
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wirtschaftliche Einkommensbestandteile von Bedeutung 
sind. 

• Subsistenzbetriebe: Bei dieser Betriebsform dient die 
Landwirtschaft der (teilweisen) Eigenversorgung mit hoch
wertigen Lebensmitteln, Tauschen spielt ein·e zentrale 
Rolle (z.B. Trommel gegen Stiege, Lamm gegen Getrei
de). Zusätzliche Einkommen werden entweder im klassi
schen Nebenerwerb oder durch betriebsgebundene nicht
landwirtschaftliche Tätigkeiten. erschlossen. 

• Hobbybetriebe: Bei diesen Betrieben, die meist von Men
schen im Ruhestand geführt werden, spielen aufgrund der 
guten materiellen Absicherung (Pensionen, sehr hohe 
außerbetriebliche Einkommen von Freiberufler/innen oder 
Unternehmer/innen) Einkommen aus Tätigkeiten am Hof 
eine untergeordnete Rolle. Der Betrieb wird meist aus lieb
haberei zur Erfüllung von Jugendträumen geführt. Hob-

. bylandwirtschaften von materiell gut situierten Personen 
fungieren öfters auch als ·Abschreibposten. 

In Summe wird auf dem "Arbeitsplatz Hof" über die Hälf
te der Erwerbsarbeit geleistet, was bezüglich der Schaf
fung von innovativen Arbeitsplätzen und der Entlastung des 
regionalen Arbeitsmarktes von einiger Bedeutung istDer 
weitaus überwiegende Teil der gesamten Arbeitszeit wird 
in nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die im Ver
gleich zur landwirtschaftlichen Arbeit lukrativer sind. 

Wichtig ist auch die Vernetzung mit dem Kleingewerbe. 
Dazu gehören z.B. die Weiterverarbeitung von Schafwolle 
(Spinnen, Färben mit Naturfarben, Verarbeitung zu Decken, 
Bekleidung, Filzerzeugung etc.) und Holz (Kunsthandwerk, 
Spielzeug, Möbel, landwirtschaftliche Geräte) sowie das 
Anbieten von Ferienwohnungen. Aussteiger/innen sind sehr 
oft im Sozialbereich engagiert (z.B. Initiativen für lang
zeitarbeitslose Frauen, das Betreiben von Therapie- und 
Integrationshöfen für Drogenkranke und Behinderte). 
Interessant ist auch das Konzept der sogenannten "Kul
tu~höfe", auf denen die Bewirtschafter/innen versuchen, 
Landwirtschaft, Kultur und Soziales zu einem ganzheitli
chen Hofkonzept zu verbinden (Agri-Kultur, Hoffeste mit 
Künstler/innen u.v.m).lm Umweltbereich waren sie an der 
Gründung der Umweltberatung und der Wald- und Land
schaftspflegeschulen beteiligt. Im Rahmen der landwirt
schaftlichen Produktion haben viele Aussteigerhöfe neue 
Marktnischen erschlossen (Spezialprodukte wie z.B. 
Schaf- und Ziegenkäse, Hanf, alte Getreide-, Kräuter- und 
Gemüsesorten), Innovationen (Bio-Landbau) vorange
trieben und vernachlässigte Produktionsformen (Klein
tierhaltung) w~ederbelebt. Auf allen Betrieben mit Markt
zugang stellen die Produktion, Be- und Verarbeitung 
sowie die anschließende Direktvermarktung im Sinne der 
Optimierung der Wertschöpfung integrale Bestandteile der 
landwirtschaftlichen Tätigkeit dar. Aus diesem Grund 
waren und sind viele Aussteiger/innen maßgeblich am Auf
bau von Produktions- und Vermarktungsgemeinschaften 
beteiligt. 
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Agrarproduktion und Märkte 1996 

Zusammenfassung 
Das Jahr 1996 war teilweise durch extreme und abweichende 
Witterungsverhältnisse mit entsprechenden Auswirkungen auf 
die Vegetations- und Reifeperioden der Kulturen gekenn
zeichnet. Bei den Getreideanbauflächen traten Verschiebungen 
ein, in Summe gingen sowohl die Anbaufläche als auch die 
Erträge überwiegend leicht zurück. Die österreichische 
Getreideproduktion betrug 4,45 Mio.t. Der Anbau von Öisaa
ten wurde deutlich auf 129.830 ha eingeschränkt (-25.000 

· Ha). Die Anzahl der geförderten Biobetriebe stieg auf 18.319, 
die geförderte Fläche wurde auf 247.266 ha ausgewei!et, 
davon liegen fast 80 % im Grünlandgebiet. Bei den Hack
früchten ergab sich für den Kartoffelbau (Ernte 0,9 Mio.t; An
baufläche: 29.000 Ha) und für den Zuckerrübenbau (Ernte: 
3,08 Mio.t; Anbaufläche: 51.706 Ha) bei gleichen Flächen Ern
testeigerungen. In den Berggebieten ist fast n.ur eine Grün
landnutzung möglich, wobei auch die Almen - vor allem in 
den westlichen Bundesländern - einen wichtigen Beitrag zur 
Futtergrundlage bilden. Die Silomaisfläche (85.359 Ha) hat 
weiter deutlich abgenommen. Im Gemüsebau betrug die An-

· baufläche 9.701 Ha, im Gartenbau 2.900 Ha. Der Vertrags
anbau erfuhr eine drastische Abwärtsentwicklung. Die 

. Weinernte fiel mit 2,1 Mio.hl geringer aus. Die Obsternte lag' 
mit 0,59 Mio.t. unter dem Vorjahr. 

Summary 
1996 was partially characterised by extreme climatic cir
cumstances with impacts on the vegetation and maturing peri
ods of the cultivated plants. There were changes with regard 
to the cultivated area used for planting cereals: in total , the 
land under cultivation and the yields declined slightly alm ost 
everywhere. Domestic production of grain.amounted to 4.45 
million t. The cultivation of oil seeds was limited considera
bly to 129, 830 ha (-25,000 Ha) . The number of the organic 
farms receiving subsidies rose to 18,319, the subsidised area 
was extended to 247,266 Ha, of which 80 % are grassland. 
Re.garding root crops, there were increased harvests of 
potatoes (yield: 0.9 million t; crop area: 29,000 Ha) and of sugar 
beets (yield: 3.08 million t; crop area: 51 ,706 Ha) despite a 
decreased cultivatedarea. ln the mountain areas, almost exclu
sively grassland management is possible; Alpine pastures 
especially in the Western provinces - are vital sources of 
fodder. The land used for silage mais (85,359 Ha) has de
creased considerably. The land used for vegetable growing 
was 9,701 Ha, for horticulture 2,900 ha were under cultiva
tion. Vegetable cropping on contract basis showed a gramatic 
decline. The vintage was less and amounted to about 2.1 mil
lion hl. The fruit harvest (0.59 million t) was below the 
amount of the previous year. 

Die tierische Veredeluflgsproduktion (Rinder, Milch, Schwei- Animal improve~ent (cattle, milk, pigs etc.) with its share of 
· ne u.a.) spielt mit einem 2/3 Anteil eine sehr bedeutende Rolle 2/3 has an eminent role in Austrian agriculture. ln 1995, Aus-

für die österreichische Landwirtschaft. Die österreichische Rin- tri an cattle production was characterised by the BSE crisis 
derproduktion war 1996 durch ~die BSE-Krise geprägt Die and prices, compared to 1995, declined dramatically (-8 %) . 
Preise sind gegenüber dem Vorjahr dramatisch abgesunken . . In the farm year .1994/95, the milk performance amounted 
(- 8 %).Im Wirtschaftsjahr 1995/96 betrug die Mllchlieferlei- to about 2.3 million t (+2.3 %), in 1996, the producer milk 
stung rd. 2,3 Mio.t (+2,3 %), der Erzeugermilchpreis lag 1996 price (ATS 3.87/kg) was lower than in the neighbouring EU 
mit 3,87 S/kg unter den benachbarten EU-Ländern. Ausge- countries. Suckler cow keeping was extended further. 
weitet wurde neuerlich die Mutterkuhhaltung. Die Schweineer
zeugUng in Österreich ist weiterhin überwiegend in den bäu
erlichen Familienbetrieb~n verankert, die (steigende) Kon
zentration ist aber im Vergleich zu eirligen westeuropäi
schen Ländern noch gering. Der Schlachtschweinepreis 
stieg im Jahresmittel um 14 %. Bei der österreichischen Geflü..; 
gel- und Eierproduktion zeigt sich dagegen bereits ein höhe
rer Anteil von Betrieben mit großen Tierbeständen. Die Pfer
dezahl steigt seit einigen Jahren wieder an, was vor allem 
durch den Einsatz im Freizeitsport bedingt ist. Die Schafhaltung 
hat vor ~lIem in extremen Bergregionen Bedeutung. Sonsti
ge Produktion~n (z.B. Damtiere, Fische, Bienen) können ein
zelbetrieblich gute Einkommenschancen bieten. Mit 46 % 
Waldanteilleistet der Wald in Österreich einen wesentlichen 
Beitrag zur den Einkommen der Land- und Forstwirtschaft 
(rd. 214.000 Waldeigentümer). Einige Zehntausend Arbeit
nehmer sind in der Holzwirtschaft bzw. -verarbeitung beschäf
tigt. Der Einschlag wurde kräftig ausgeweitet, . der Schad
holzanteil betrug vor allem wegen Schneebruchholz 42 %. 
Die Holzpreise waren äußerst unbefriedigend und fielen noch 
unter das schlechte Niveau von 1995. 

Pig production in Austria continues to take pi ace mainly in 
family farms, but the (rising) concentration is still .Iow, com
pared to some Western European countries. The price tor 
slaughtering pigs went up by 14 % on average per year. In 
poultry and egg production there is already a higher share 
of enterprises with great numbers of animals. The number" " 
of horses has been rising since several years; this is mainly 
because they are used for leisure time activities (sports). Sheep 
keeping is important particularly in extreme mountain regions .. 
Other production (e. g. fallow-deer, fishes, bees) can constiute 
good income perspectives for single enterprises. 

With a share of 46 .%, the forest makes an essential contri
bution to the incomes in agriculture and forestry in Austria 
(about 214,000 forest owners) . So me tens of thousands of 
employees work in forestry or in the wood processing industry. 
FelHng was extended considerably; the share of damaged 
timber was 42 %, which is particularly due to snow 
breakage. The wood prices were extremely low and fell even 
below the bad level of 1995. 
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Pflanzliche Produktion 
(siehe auch Tabellen 49 bis 53) 

Das Jahr 1996 war teilweise durch extreme und abwei
. chende W·itterungsverhältnisse gekennzeichne.t - mit 
entsprechenden Auswirkungen auf die Vegetations- und 
Reifeperioden der Kulturen. Einem langen und sehr kal-

. ten Winter folgte zunächst ein Frühjahr mit relativ 
hohen Temperaturen, aber häufig kühler, nieder
schlagsreicher Witterung. Nach einer kurzen Hitze
periode im Vorsommer waren die Sommermonate 
überwiegend zu kühl und regnerisch . Ein günstiges 
Herbstwetter konnte aber wieder einiges wettmachen. 

Die Entwicklung gentechnischer Pflanzen ist wesent
lich weiter fortgeschritten als bei Tieren, dennoch ist 
die pra.ktische Bedeutung für den Saatgut- und Pro
duktenmarkt, von bestimmten, noch näher zu erläu
ternden Sonderfällen abgesehen, derzeit nicht gege
ben; Zukunftsprognosen über den Fortgang der Zulas
sung und das Tempo der Durchsetzungim Markt sind 
derzeit sehr schwierig und mit großen Unsicherheiten 
behaftet. 

Getreide, Öisaaten und andere Feldfrüchte 

Die'Weltgetreideproduktion lag mit fast 1,5 Mrd.t leicht 
über dem Vorjahr. Bei Weizen wurde eine Rekordern
te von 580 Mio. t eingebracht. Im Vergleich zum Jahr 
davor waren dies 40 Mio.t mehr. Dieses Ernteergeb
nis ist vor allem auf eine Anbauausweitung in vielen 
Ländern aufgrund der hohen Preise im Wirtschaftsjahr 
1995/96 zurückzuführen. 

Die weltweit guten Ernten und die damitverbesserte 
Versorgungsbilanz haben zu einem Rückgang der 
Preise auf dem Weltmarkt geführt. Das Rekordniveau 
bei Weizen von 246 $/t im April 1996 fiel auf etwa 180 $/t 
im Juli 1996. Der höheren Weltproduktion stand aber 
auch eine gestiegene Weltnachfrage gegenüber, sodaß 
trotz der guten Ernten die Lagerbestände nur gering~ 
fügig aufgebaut werden konnten. Die Getreidepro
duktion in der EU lag mit knapp 205 Mio.t deutlich höher 
als im Vorjahr. Eine größere Anbaufläche infolge der 
um 2% auf 10% verringerten Stillegungsfläche, vor allem 
aber auch höhere Erträge waren dafür ausschlag
gebend. 

Aufgrund der hohen Weltmarktpreise konnten aus der 
EU beachtliche Mengen ohne Erstattung bzw. sogar · 
mit Abgaben exportiert werden. Die Interventionsbe
stände der EU wurden weiter abgebaut. 
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Über 800 Freisetzungsversuche mit gentechnisch ver
änderten Organismen (GVOs) wurden in der EU bereits 
bewilligt; jedoch erst wenige Freisetzungen sind für das 
Inverkehrbringen gentechnisch veränderter Organis
men für den Verkehr in der EU zugelassen (Ausnah
me: eine Tabakpflanze wurde ausschließlich für Frank
reich bereits 1994 zugelassen). Es handelt sich hier- . 

. bei um herbizidresistente Sojabohnen und Raps sowie 
Radicchio. Im Jänner 1997 ließ die Europäische Kom
mission darüber hinaus auch einengentechnisch ver
änderten Mais zu, worauf seitens Österreichs hiezu eine 
Verbotsverordnung erlassen wurde, die jedoch der 
Zustimmung der Kommission nach Befassung der 
anderen Mitgliedstaaten bedarf. Auspflanzungsversu
che von gentechnisch veränderten Pflanzen stießen 
in Österreich auf heftigen Widerstand, vor allem in jenen 
Ortschaften, in denen Freisetzungen geplant waren. 
Die beiden nach dem österreichischen Gentechnik
gesetz gestellten Anträge wurden in der Folge von den 
Antragstellern zu rückgezogen . 

Auf den weltweiten Nachfrageanstieg hat man in der 
EU .durch eine neuerliche Herabsetzung der Still
I.egungsverpflichtung auf 5% für das Wirtschaftsjahr 
1996/97 reagiert sowie in den USA unter anderem durch / 
das neue Farm Bill mit der Aufhebung derStiliegungs
verpflichtung. Die derzeit niedrigen Weitgetreide
bestände sollen in den nächsten Jahren wieder auf
gebaut werden. 

Interventionsbestände an Getreide 
in der EU 

in Millionen Tonnen 
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Quelle: EU-Kommission , ZMP Grafik: O. Hafer, 11 B 5 
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Getreideernte in Österreich 
in Millionen Tonnen 
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Quelle: ÖSTAT, Alfis 

Interventionspreis 
Schilling je Tonne 

Monate 1994/95 1995/96 1996/97 

Juli - Oktober - 1.598,15 1.607,58 

November - 1.615,58 1.628,68 

I Dezember . - 1.633,01 1.655,33 

Jänner 1.825,55 1.650,44 1.684,02 
Februar 1.845,43 1.667,87 1.699,69 

März 1.865,31 1.685,30 1.714,85 

April 1.885,19 1.702,73 1.734;40 

Mai . 1.905,07 1.720,16 1.749,94 

Juni 1.905,07 1.720,16 1.701,39 

Vorläufig, Grüner Kurs 13,4084 öS/ECU 

Quelle: BMLF 

Die österreichische Getreideernte betrug 1996 
etwa 4,19 Mio. t , davon 1,4B Mio. t Körnermais, 1,15 t 
Weichweizen und 1,07 Mio. t Gerste. Die Anbaufläche 
umfaßte . gemäß Auswertung der Mehrfachanträge 
799.210 ha. Die Getreideernte 1996 brachte men
genmäßig bei Winterweizen, Winterroggen und Win
tergerste im ge$amten Bundesgebi.et Ertragsrück
gänge. Der lang andauernde, kalte und schneereiche 
Winter hat srch auf die Ertragssituation bei den genann
ten Kulturen äußerst ungünstig ausgewirkt. Die Erträ
ge liegen bei Weizen um etwa 10 - 15% unter jenen 
des Vorjahres, bei Wintergerste und Winterroggen 
beträgt der Ertragsrückgang sogar bis zu 25 %. Zusätz
lich ging die Anbaufläche bei Roggen gegenüber dem 
Jahr 1995 um rund 20 % zurück. 

Bei Sommergerste und Mais konnten dagegen sehr gute . 
Erträge verzeichne.t werden. Zudem wurden auch die 
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Erzeugerpreis für Mahlweizen 1) 

in Schilling je Tonne 

4.000 ,------------'-----, 
3.325 3.347 . 

.3.020 . 
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1) Erzeugerpreis im August Grafik: S. Linder 

Anbauflächen bei den beiden Kulturen stark ausgedehnt, 
sodaß der Braugerste- und Maismarkt reichlich versorgt 
ist. Die Brotgetreideernte ist in qualitativer Hinsicht als 
normal zu beurteilen. Die Protein-, Kleber- und Sedi
mentationswerte sind insgesamt gut, aber etwas nied
riger als 1995. Die Kleberqualität ist im wesentlichen 
normal. Da teilweise Auswuchs aufgetreten ist, liegen 
die Fallzahlen und Amylogramme deutlich niedriger als 
im Vorjahr. 

Die Marktleistung aus der Ernte 1996 betrug mit Stich
tag 1.4.1997 1,81 Mio. t. Die Intervention in der Inter
ventionsperiode 95/96 umfaßte lediglich 597' t.. Bis 
Ende Juli 1996 konnten alle Interventionsbestände ~ 
auch die aus dem Vorjahr - ausgelagert werden. 

Erzeugerpreise 1) 

Getreideart Juli 1995 Juli 1996 Veränderung 
in % 

Durum 1.866 2.164 16 % 
Qualitätsweizen 1.508 1.720 14 % 

. Mahlweizen 1.565 1.728 

I 

10 % 
Mahlroggen 1.303 1.675 29 % 
Braugerste 2.017 2.102 4% 
Futtergerste 1.415 1.669 18 % 
Futterweizen 1.356 1.681 24% 
Futterrogen 1.285 1.655 . 29% 

Futterhafer 1.378 1.764 28 % 

1) Bei den Preisen handelt es sich zum Teil um Akonto-
zahlungen; Zuschläge werden je nach Marktlage 
gewährt. 

Quelle: BMLF 
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Marktpreise 1) 

Schilling je Tonne ohne MwSt. 

Getreideart Juli 1995 Juli 1996 Veränderung 
in % 

Durum - - -
Mahlweizen 1.770 2.000 13 % 

Mahlroggen 1.600 ·1.975 23% 
Braugerste 2.425 2.424 -
Futtergerste 1.645 1.828 12 % 

Futterweizen - - -
Futterrogen 1.995 - -
Futterhafer 1.775 - -
1) o Börsennotierung Wien (bzw. Graz oder Wels) ; 

S/t ohne MwSt. ab Verladestation 

Quelle: AMAMarktbericht 

Die Welterzeugung von Ölsaaten lag 1996 mit ca. 257 
Mio.t etwas über dem Vorjahr"Die Sojaernte war deut
lich größer, die Rapsernte wesentlich niedriger als 1995, 
die weltweiten Ölsaatenlager waren ebenfalls markant · 
niedrig. Die EU-Ernte übertraf mit 12,1 Mio.t trotz neu
erliche~ Anbauflächenrückgang das Vorjahre·sergeb
n.is. Der Flächenrückgang betraf nur die Ölsaaten für 
Nichtnahrungs- und Futtermittel. 

Neben ' deutlichen Anbauverschiebungen wurde der 
. Ölsaatenanbau in Österreich (Raps, Sonnenblu

me und Sojabohne) mit 96.490 ha um fast ein DrHtel 
eingeschränkt (- 31.410 ha). Die Ölrapsfläche vermin
derte sich auf 64.192 ha (- 23.115 ha), die Ölsonnen
blumenfläche auf 18.983 ha (-7.932 ha) und die Soja
bohnenfläche auf 13.315 ha (-345 ha) . Die Durch
schnittserträge lagen 1996 bei Winterraps mit 18,6 dtlha 
drastisch unter dem Vorjahresergebnis (30,1 dtJha),bei 
den Sonnenblumen mit knapp 23 dtJha etwas über dem 

200 

100 

o 

136,2 
,.--

Öisaatenfläche . 
in 1.000 ha 

148,8 155.,3 
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Quelle: ÖSTAT, Alfis 
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Vorjahresertrag (21,4 dtJha) und bei der Sojabohne mit 
20,1 dtJha ebenfalls unter dem Ergebnis. des Vorjah
res (22,8 dtJha). Die Gesamtproduktion belief sich bei 
den Ölsaaten .1996 auf 189.821 t (davon 26.763 t Soja
bohnen, 43.661 t Sonnenblumen, 119.397 t Ölraps). 

Der Anbau von Eiweißpflanzen konnte um 9.337 ha 
auf 35.356 ha ausgeweitet werden . Sie erreichten 
ertragsmäßig 1996 nicht die Werte des Vorjahres. Es 
wurden 92.654 t Körnererbsen und 9.605 tAckerbohnen 
geerntet. Die Durchschnittserträge betrugen bei der Kör
nererbse 30,1 dtJha (1995: 31,5 dtlha) und bei der Ackef 
bohne 21,0 dtlha (1995: 24,7 dtJha).Es wurden 115.339 
Hektar Ackerfläche stillgelegt (-9.679 ha) , von diesen 
wurden 8.279 ha zum Anbau nachwachsender Roh
stoffe genutzt. 

1996 betrug die Anbaufläche (Waldviertel , Steiermark) 
von Faserflachs 1.126 ha. Die Qualität der Faser war 
infolge starker Regenfälle (60% Ernteausfall) schlecht. 
Die· Flachsstroherträge lagen bei 4.500-5.700 kg/ha. 
Die Weltmarktpreise waren niedrig (6-14 S/kg für 
Langfaser der Qualität I; 4-4,50 S/kg für Kurzfaser). 1996 
wurden 661 ha Hanf angebaut. Er wird für Kosmeti
ka, Hanföl, in die Papierindustrie, für Arzneimittel und ' 

. für die Bauindustrie verwendet. Die Stroherträge betru
gen etwa 3.800 kg/ha. Auf 100 ha betrieben 87 Land
wirte in NÖ, Bgld., oq und der Stmk. Tabakanbau. 
Der Marktpreis betrug 12,13 S/kg. Hopfen wurde auf 
einer Fläche von 245 ha geentet (33'9,5 t; Preis: 74'S/kg). , 
Die Qualität war gut. Die Anbaufläche von unbeschal
ten Ölkürbis betrug 12.533 ha (1995: 8.957). Der Ertrag 
machte witterungsbedingt nur 575 kg/ha aus, trotzdem 
fielen die Preise von 42 S/kg bis Jahresende auf 37 
S/kg. Die. Anbaufläche· sonstiger Kulturen (Mohn, 
Senf, Saflor, Kümmel, Heil- und Gewürzpflanzen) 
betrug rd. 2.500 ha. 
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Hackfruchtbau 

Die EU-Kartroffelernte lag bei einer um 4% höheren 
Anbaufläche mit rd. 50 Mio.t um 11 %.über der von 1995. 

Der Erdäpfelanbau in Österreich hat sich gegen
über 1995 um 701 ha verringert. Von 26.335 ha wur
den 1996 rd. 768.973 t (1995: 724.426 t) Erdäpfel gee~n
tet, was einen Hektarertrag von 292,0 dt (1995: 268 dt) 
ergibt. Von der Anbaufläche entfielen 16.481 ha auf 
frühe und mittelfrühe Erdäpfel und 9.854 ha auf Spät
erdäpfel. Der Erzeugerpreis für Früherdäpfel verfiel auf
grund des Überangebotes, großer Importmengen und · 
insbesondere wegen der fehlenden Absatzstrategie 
dramatisch, von 1,20 S/kg. (Ende Juli) auf 0,30 S/kg 
(Ende September). Phasenweise konnten bestimmte 
Größensortierungen (Übergrößen) nicht mehr der Ver
marktung zugeführt werden. Qer frühere Reifezeit
punkt der (Früh-) Kartoffel bietet auch Chancen des 
Exportes in · südlichere Länder, 1996 war dies nur zu 
niedrigen Preisen möglich. 

Beim Stärkeerdäpfelanbau trat aufgrund hoher Nie
derschläge ein sechs Wochen verspäteter Leget€rmin 
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rückgang von 20% - aufgrund eines enormen Anbau
flächenrückganges, bedingt durch die katastrophale 
Speisekartoffelmarktsituation in der EU - entspricht. Bei 
Früherdäpfelsorten wird Pflanzgut im Ausmaß von ca .. 
75%, bei Stärkesorten ca. 90% und bei Speisesorten 
von fast 100% des Inlandsbedarfes·produziert. Die Qua
lität des Pflanzgutes war in der Saison 96 ausgespro
chen gut. 

Die Weltzuckerproduktion aus Zuckerrüben und 
Zuckerrohr lag im Zuckerwirtschaftsjahr (ZWJ) 1996/97 
mit geschätzten 123,3 Mio.t unter dem Wert des Vor
jahres (rd. 125,8 Mio.t). 1996 ertolgte · eine leichte 
weltweite Erhöhung des Verbrauches (Rohwert) um 
3,9 Mio.t auf rd. 120,3 Mio.t und · ein Steigen der 
Lagerbestände auf 49,2 Mio.t (höchster Wert seit 11 
Jahren). In der EU verringerte sich die Rüben
anbaufläche geringfügig auf 2,03 Mio.ha 1996/97. Im 
ZWJ 1996/97 wurden in der EU rd. 18,0 Mio.t Zucker 
(Rohwert) im Vergleich zu rd. 17,0 Mio.t im Jahr zuvor 
erzeugt. 

auf. Trofz der kurzen Vegetationsdauer waren teilwei- Die österreichische Zuckerrüben-Anbaufläche blieb · 
se Rekorderträge festzustellen. So konnten von 1996 mit 53·.082 ha (+ 1.439 ha) praktisch gleich, der 
222.403 t (1995: 238.234 t) kontrahierten Anbau- und mengenmäßige Rübenertrag war mit 589,9 dtlha höher 
Lieferverträgen 247.445 t (1995:153.929 t) geerntet als im Jahr davor (558,8 dt). Die Zuckerrübenverar-
werden. (231.136 t Stärkeindustrieerdäpfel 12.436 t beitung betrug 3,13 Mio t (1995: 2,89 Mio.t). Der Zucker-
Speiseerdäpfel und 3.873 t Bioware). 1996 wurde dem gehalt der Rüben betrug durchschnittlich 17,47 % 

. Erzeuger für 1.000 kg Stärkeerdäpfel bei einem Durch- (1995: 16,78 %), die Ausbeute 15,97 % (1995: 15,01 %). 
schnitts-Stärkegehalt von 17,9 % ein Mindestpreis Insgesamt wurden 1996491.932 t Weißzucker (1995: 
(netto) von 605,65 S bezahlt. Der Erzeuger erhielt. bei 442.301 t).erzeugt. Die Zahl der Rübenbaubetriebe ver-
diesem Stärkegehalt eine EU-Ausgleichszahlung in ringerte sich auf 11.791 Betriebe (1995: 12.144). Die 
Höhe von 251 S sowie eine degressive Übergangs- EU-Zuckerquote für Österreich beträgt 390.410· t 
beihilfe von 235 S/t für A 1, A2-Stik und B-Stik. Die Erzeu- (316.529 tA-Zucker und 73.881 tB-Zucker); sie wurde 
gung von Saaterdäpfeln wurde auch. 1996 mit Bun- 1996 zu 100 % erfüllt. Auf die Quote des nächsten ZWJ 
desmitteln unterstützt. Im WJ 1996/97 wurden ca. wurden 41.195 t Zucker übertragen; der zu exportie-
3.200 t Saaterd.äpfel exportiert, was einem Export- . rende C-Zucker beträgt 87.921 t. 

Kartoffelanbaufläche Zuckerrübenernte 
in 1.000 ha in Millionen Tonnen 

40 4 
33,0 

31,0 
;--- 29,7 
~ 

~ 27,0 26,3 30 
3,0 2,9 3,1 

2,6 r--- 2,6 -
r---- ;--- - r----

20 2 

10 

o o 
1992 . 199~ 1994 1995 1996 1992 1993 1994 1995 1996 

Quelle: ÖSTAT, Alfis Grafik: S. Linder 



Grüner Bericht 1996 

Feld~emüsebau 

Die Anbaufläche für den Feldgemüsebau in Öster
reich betrug 1996 insgesamt 12.417 ha. Die Erntemenge 
machte 395.356t nur geringfügig mehr aus (-372 t) als 
1995. Die wärmeliebenden Kulturen litten allgemein 
unter der kühlen Witterung und dem dadurch ver
stärkten Krankheitsdruck. Die stärksten flächenmäßi
gen Zuwachsraten konnten bei Vogerlsalat mit 20,5% 
(16 ha), bei Zucchini mit 14,7% (+10 ha), bei Zucker
mais mit 13% (+21ha) und bei Radies'chen mit 12% 
(+41 ha) verzeichnet werden. Eine Flächenreduktion 
fand bei Paradeisern im Ausmaß von -20% (-46 ha), 
bei Gurken (-9% bzw. -60 ha) und bei Grünerbsen (9,5%, , 
-141 ha) statt. Bei 'Blattgemüse (Ausnahme Endivien
salat, Chinakohl und Spinat mit - 6,5 bis - 9%), bei Zwie~ 
beln, Roten Rüben, Porree, Sellerie" Kohlrabi und 
Spargel wurden die Flächen geringfügig ausgeweitet 
(bis zu 10%). 

Aufgrund der kühlen Witterung gab es bei Freilandpa-
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nen in Supermärkten überwiegend mit inländischem 
Gemüse betrieben werden. 

Durch ausreichende Niederschläge kam es zu einem 
Überangebot an Lagergemüse. Die Erntemengen nah
men bei Roten Rüben (+ 18,6%), Karotten (+9,1 %) und 
Zwiebeln (+15%) zu. Bei der Ernte war die Reife der 
Zwiebel nicht vollständig abgeschlossen. Die Preis
rückgänge gegenüber 1995 waren enorm: -68,8% 
(Jahresdurchschnittspreis: 88 g/kg). Für Karotten wur
den durchschnittlich 1,95 S/kg (-21,1 %) und 3,63 S/Bund 
(-6,7%) gezahlt. Die Roten Rüben erreichten 2,20 S/kg 
(-10,6%) undChin~kohl nur 1,88 S/kg (-17,5%). Bei 
Jungzwiebeln kam es durch den st.rengen Winter zu 
erheblichen Ausfällen. Bei Chinakohl nahm die Ernte
menge um 32% ab, bei Kohl um 14%. Für Sellerie mußte 
ein Preisverfall von -38,6% (4,14 S/kg Jahresdurch
schnittspreis) hingenommen werden. 

radeisern - oft wegen Pilzinfektionen - Ertragsein- Im Vertragsanbau setzte sich die drastische Abwärts-
bußen um durchschnittlich 18 %. Bei der Qualitäts- entwicklung fort. Viele Vera'rbeiter nutzen verstärkt die 
klasse I gab es gegenüber dem Vorjahr Preissteige- ' günstigen Angebote aus dem benachbarten EU-Aus
rungen um +22,1% (Durchschnittspreis 6,24 S/kg), ' land. Die Produktion von Verarbeitungserbsen und 
während' für die Klasse 11 , im Jahresdurchschnitt nur -bohnen ist rückläufig. Hingegen verzeichnetete der Ver-
1,16 ,S/kg (-29,7%) bezahlt wurde. Der Häuptelsalat arbeitungsspinattrotz niedriger Preise eine Ausweitung. 
vezeichnete eine Preissteigerung um durchschnittlich Bei rückläufigen Anbauflächen wurden die Vertrags- _' 
+39,0% auf 2,78 S/Stück. Auch Paprika (inkl. Pfefferoni) preise für Einlegegurken geringfügig herabgesetzt, 
verzeichnete stärkere Ernteausfälle. Die Frischmarkt- während der Ertrag um 5% über dem Durchschnitt lag. 
preise entwickelten sich für grünen Paprika besser Bei Verarbeitungsrotkraut und Roten Rüben gab es star-
(+ 11,8%), für roten jedoch schlechter (-33%). Die Prei- ke Preiseinbrüche; Preisrückgänge gegenüber dem Vor-
se für Radieschen betrugen im ' Durchschnitt 2,98 jahr gab es auch bei grünem und rotem Paprika ( -20,6 
S/Bund (+3,1 %): Die Freilandgurken unterlagen in der bzw. -8%) und bei Grünerbsen (-3,1 %). Hingegen gab 
vergangenen Saison einem starken Preisdruck (Jah- es bei Kochsalat eine Steigerung auf3,64 S/kg (+35%). 
resdurchschnittspreis 2,50 S/kg, (-8%). Mit dem Ein- Die seit 30 Jahren geltende, bundesweite Vertrags-

_ tritt in den EU-Binnenmarkt ist der heimische Gemü- gemüse-Preisvereinbarung zwischen Verarbeitungs-
sebau aufgrund der steigenden Zufuhren an EU- industrie und Landwirtschaft war 1996 letztmalig gül-
Gemüse unter Druck gerat~n. Dazu kommt, daß öster- tig. Das Hquptproblem bei diesen arbeitsintensivenKul-
reichische Ware niedrigere Preise erzielt, weil Aktio- turen sind die hohen Lohnnebenkosten. 

Gartenbau 

Die Produzenten hatten erneut mit massiven Preis
einbußen zu kämpfen. Die bereits im Gang befindliche 
Umstrukturierung und Anpassung des Produktions
sortiments und Änderung der Absatzsysteme im Gar
tenbau muß unbedingt fortgesetzt werden. Im gärtne
rischen Gemüsebau hat sich die Erlössituation weiter 
verschärft. Einerseits verursachte der lange und kalte 
Winter hohe Heizkosten, andererseits sind durch den 
EU-Beitritt Marktanteilsverluste eingetreten. Bei 
Gewächshausgurken gab es Preisrückgänge um 20,9% 

(Jahresdurchschnittspreis 2,34 S/Stk), aufgrund von 
massiven Billigimporten aus Spanien (1,00 S/Stk. inkl. 
Verpackung). Die Umstellung auf die sogenannte Lang- , 
kultur (über 7 Monate Produktionszeitraum ) geht 
schleppend voran. Die ungünstige Preissituation 1996 

, wirkte sich stark bremsend auf die Systemumstellungen 
, und Investitionen aus. Für Häuptelsalat wurden sehr 

gute Preise (3,70 +MWSt.) erzielt, da, witterungsbedingt 
in Südeuropa (schwere Niederschläge in Spanien), 
starke Verluste hingenommen werden mußten. 
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Im Burgenland wurde bei Paradeisern die Umstellung 
auf Hellfruchttypen vollständig abgeschlossen, wobei 
in erster Linie "Long shelf life-Typen" angebaut wurden. 
Zudem konnte eine starke Zunahme der sogenannten 
"Netzhäuser" verzeichnet werden. Diese bieten einige 
kulturtechnische Vorteile, wie z.B. Befruchtungsver
besserung durch den Einsatz von Erdhummelvölkern, 
der sich bisher nur auf Folien- und Gewächshaus 
beschränkt hatte) und auch wesentliche klimatisch 
günstigere Kulturbedingungen. 

Preise bei ausgewählten Gemüsearten 1996 

Gemüseart Schilling Änd.zu 
1995 in % 

Tomaten: Klasse I kg 6,24 + 22,1 
Klasse II kg 1,16 - 29,7 

Häuptelsalat Stück 2,78 + 39,0 
Eissalat Stück 2,70 + 10,7 
Endiviensalat Stück 2,41 + 5,2 
Gewächshausgurken Stück 2,34 - 20,9 

Quelle: BMLF 

Im Zierpflanzenbau setzt die Konkurrenz mit extrem 
billig angebotenen Importen aus Übersee (insbeson
dere aus Lateinamerika, wo Regierungsprogramme den . 
Zierpflanzenanbau forcieren, um die Drogenanbau~ 
flächen zurückzudrängen) die Betriebe unter Druck. 
Durch den extrem I~ngen und kalten Winter stiegen die 
Heizkosten für Glashäuser um ca. 20 bis 25%, was auf
grund der Lichtverhältnisse nicht durch einen vorzeiti
gen Flor kompensiert werden konnte. 

Das reiche Sortiment der Beet- und Balkonblumen wird 
jährlich durch Neuheiten ausgebaut und ergänzt: eine 
Möglichkeit, die von reinen Zierpflanzenbaubetrieben 
verstärkt genutzt werden sollte, um in diesem Bereich 
fachliche und qualitative Abgrenzungen gegenüber 
dem immer stärker in dieses Saisongeschäft eindrin
genden flächenstarken Gemüsebau zu schaffen. Die 
Gemüsebaubetriebe ersetzen immer häufiger die Vor
und seltener die Nachkultur durch Zierpfianzen (Beet
und Balkonblume'n im Frühjahr; Allerheiligen-

Obstbau 
1996 wurden im Intensiv- und im Extensivobstbau ins
gesamt 590.700 t Obst geerntet (- 66.000 t bzw. -10%). 
Den größten Anteil bildete mit 445.741 t das Kernobst 
(-11,7% zu 1995). Die Steinobsternte stieg geringfü
gig auf 116.721 t; die Beerenobsternte betrug inkl. 
Ananaserdbeeren 28.246 t (-15,6% zu 1995). Bei 
Mostbirnen fiel der Rückgang mit 52% am stärksten 
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chrysanthemen im Herbst). Die Belieferung von Ein
kaufs~etten und Gartencentern mit Zierpflanzen aller 
Art ist zur Gänze dem großflächigen, wenig speziali
sierten Gemüsebau zugefallen. Der "gewachsene" 
Zierpflanzenbau ist aufgrund der technischen Aus
stattungen in der Lage, neue Spezialkulturverfahren zur 
Qualitätssteigerung anzuwenden. 

Bei Rosen gab es 1996 enorme Preiseinbußen, da 
Importware aus Übersee sehr günstig angeboten 
wurde. Die Hauptabsatzzeiten (Valentinstag, Muttertag, 
Allerheiligen, Weihnachten) im Zierpflanzenbau konn
ten bei seh'r früher Vermarktung gut bedient werden. 
Als Extremfall ist dies bei Weihnachtssternen zu sehen, 
die bereits von Ende November bis zu Beginn der 
Adventzeit gut vermarktet werden können. Der Beet
und Balkonblumenabsatz erfordert ebenfalls einen 
frühen Absatz vollblühender Pflanzen. Gute Qualitäten 
können in dieser Sparte trotz angespannter Marktsi
tuation im Regelfall immer noch zu guten Preisen 
abgesetzt werden. Im Gegensatz zu Obst- und Gemü
seerzeugern gibt es für Zierpflanzen keine degressi
ven Ausgleichszahlungen; weil der Markt auch vor dem 
EU-Beitritt nicht geschützt war. 

Bei Baumschulen führte der Importdruck aus der EU 
und aus Drittstaaten zu Preis- und Markteinbußen von 
20 bis 25%, vor allem Deutschland und die Niederlande 
treten verstärkt als Konkurrenten auf dem heimischen 
Markt auf. Die Alleebaumpreise kamen unter Druck, 
dazu kommt das verstärkte Angebot von Gärtnereier
zeugnissen in Bau- und Supermärkten. Stellenweise 
schließen sich' Erzeuger zu Vermarktungsringen und 
-zentren zusammen. Eine Neuorientierung der Pro
duktpalette ist unbedingt erforderlich. Die Betriebe 
verlagern ihren Absatz mehr und mehr auf den End
verkauf und bieten zunehmend Dienstleistungen an. 

Die Integrierte Zierpflanzenproduktion wurde 
1996 auf 372,99 ha durchgeführt (- 104 ha). Die _ 
umweltschonende Betriebsführung wird fast auf allen 
Produktionsflächen in Vorarlberg und Niederösterreich 
angewandt. In Tirol, Wien und Salzburg wird diese Pro
duktionstechnik kaum genützt. 

aus. Bei Zwetschken gab es eine Steigerung von 
13.783 t (25%). Die Sommerapfelernte im Intensiv
obstbau nahm um 20% ab und erreichte mit 4.832 t 
den tiefsten Stand seit 1981. Die Anbauflächen nah
men erneut um 74 ha ab, während die Winterapfelernte 
im Intensivobstbau 1996 eine weitere Steigerung um 
rund 5% auf 157.634 t verzeichnete und die Anbau-
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Quelle: ÖSTAT, Alfis 1) Intensivobstanbau 

flächen von 4.996 auf 5.437 ba zunahmen . Aufgrund 
der geringen Erntemengen und der guten Qualität bei . 
den diesjährigen Sommeräpfeln konnten - trotz erhöh
ten Schorfbefalls - im Gegensatz zu ~nderen Sommer
obstarten zufriedenstellende Preise erzielt werden. 

Die Anbauflächen von Winter- und Sommerbirnen 
nahmen im Intensivobstbau um 14,7% zu und erreich
ten ein Gesamtausmaß von 368 ha. Aufgrund deutlich 
geringerer Erträge - vor allem der Winterbirnen - ging 
die Erntemenge auf insgesamt 5.710 t zurück (- 445 t 
1995). Sehr preiswerte und qualitativ hochwertige 
Birnen aus Italien erschwerten den Absatz von 
heimischer Ware. 

Im .Extensivobstbau blieb die Zahl der ertragsfähi
gen Bäume und Sträucher mit rd. 12 Mio Bäumen kon
stant. Auch die Ananaserdbeerfläche blieb mit 275 ha 
unverändert. Insgesamt wurden im Extensivobstanbau 
um rd. 21.743t weniger geerntet als im Vorjahr (rd. 10%). 
Bei Mostäpfeln und -birnen gab es 1996 massive 
Ertragseinbußen (14% bei Mostäpfeln und 52% bei 
Mostbirnen). 

Bei der Steinobsternte konnten trotz regional auf
tretender Frostschäden ' zufriedenstellende Ernteer
gebnisse erzielt werden.Witterungsbedingte Beein
trächtigung und Alternanz führten zu einem verringerten . 
Angebot von Marillen. Die Preise für Marillen konnten 
trotz zunehmender Präsenz von EU- und Drittlandware 
- Slowakei, Tschechien und Ungarn - gehalten werden. 
Die Bezeichnung "Wachauer Marille" ist seit dem Som
mer 1996 eine geschützte Herkunftsbezeich~ung für 
Marillen aus den Gerichtsbezirken Krems, Mautern und 

_ Spitz. Für Pfirsiche konnten aufgrund des Import
druckes aus den südlichen EU-Ländern nur sehr gerin
ge Preise erzielt werden. Die Intensiv-Pfirsichanbau-
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fläche wurde um weitere 23 ha auf 422 ha reduziert. 
Bei Zwetschken war die Preislage trotz ausgezeichneter 
Qualität infolge des Überangebots unbefriedigend. Die 
Kirschenerträge fielen nach dem Rekordjahr 1995 
wieder auf ein durchschnittliches Niveau zurück, wobei 
zufriedenstellende Preise erzielt werden konnten. 
Gebietsweise verursachte der Regen das Aufplatzen 
der Früchte. Bei Weichseln gab es trotz einer gering
fügigen Flächenausweitung bei Intensivanlagen (+3 ha) 
Ernterückgänge um rd. 20% (- 974 t). 

Die Anbauflächen von roten , weißen und schwarzen 
Johannisbeeren sowie von Stacheloeeren blieben im 
Extensiv- und im Intensivobstbau gegenüber 1995 
gleich. Im Intensivanbau'wurden um 101 t mehr Johan
nisbeeren geßrntet (+ 9,7%), während im Extensivan
bau die Erntemengen um 13,3% bei zufriedenstellen
den Preisen zurückgingen (1996: 14.604 t) . Die Ern
temenge von Stachelbeeren lag bei 1.634 t (-296 t). 
Die Ananaserdbeerfläche blieb gegenüber 1995 gleich. 
Trotz der niedrigsten Erträge seit 1981 gab es einen 
Preisverlust von über 10%, der zum Teil durch degres
sive Ausgleichszahlungen kompensiert wurde. Die 
Anzahl der Wainußbäume blieb im Vergleich zu -1995 
unverändert. Der Ertrag bei den veredelten Walnüssen 
lag mit 19,1 dtlha etwas unter dem Vorjahresniveau. 
Die Anbauflächen für Holunder, in der Steiermark 
bereits über 1.000 ha, wurden auch 1996 wiederum 
geringfügig ausgedehnt, sodaß nunmehr österreichweit 
auf ca. 1.200 ha Holunder erzeugt wird. Neben den Bee
ren wurden ca. 70 t Blüten zur Produktion von Limo-

. nade geerntet. Allerdings sind die Preise im Vergleich 
zu den letzten Jahren bereits etwas rückläufig. 

1996 erfolgte nahezu die gesamte östereichische 
Intensivobsterzeugung nach den Richtlinien der Inte
grierten Produktion im Rahmen des ÖPUL. _ 
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Weinbau 

Die Weinernte 1996 betrug 2? 110.332 hl, das sind um 
' 118.637 hl (- 5,3%) weniger als 1995. Dieses Ergeb

nis ist auf ungünstige Witterungsverhältnisse, insbe
sondere Frostschäden im Jänner 1996 und Fäulnis 
während der Reifezeit im Herbst 1996 zurückzuführen. -
(langjähriger Erntedurchschnitt: 2,609.000 hl). Von der 
gesamten Weinernte entfielen 1,5354.646 hl (73%) auf 
Weißwein und 575.686 hl(27 %) auf Rotwein und Schil
cher. 

Der Gesamtweinbestand in Österreichs Kellern betrug 
zum 31. 8.1996 insgesamt 2,297.000 hl und setzte sich 
aus 216.441 hl Tafelwein, 334.467 hl Landwein, 

Weinernte 
in Millionen Hektoliter 
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Grünland und Almwirtschaft 
Die -Grünlandflächen (Feldfutterbau, Wirtschafts
und extensives Grünland sowie Almen und Bergmäh
der) umfaßten 1996 rd. 2,05 Mio.ha. Die Bewirtschaf
timg dieser Grünlandflächen - sie decken rd. 58% der 
landwirtschaftlichen Nutzflächen ab - erfolgt mit einer 
geringen Viehbesatzdichte und einem äußerst niedri
gen Einsatz von Mineraldüngern und Herbiziden. Öster
reich liegt mit einer Viehbesatzdichte von ,ca. 
0,7 DGVE/ha deutlich unterhalb des EU Durchschnitts 
von 1,3 DGVE/ha. Das Grünland in Österreich wird vor
bildlich ökologisch und standortbezogen bewirtschaftet. 
Die große Artenvielfalt auf den Wiesen und Weiden liegt 
im Durchschnitt bei rd. 30 bis 50 verschiedenen Arten 
aus Gräsern, Kräutern und Leguminosen. Infolge der 
differenzierten Bewirtschaftung der Wiesen -, unter
schiedliche Nutzungsfrequenz und Düngung - wurde die 
Artenvielfalt eher erhöht. Auf rd. 70% des Wirtschafts
grünlandes wird in Österreich kein leicht löslicher Han-
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1 ,585.86~0 hl Qualitätswein und 102.123 hl Prädikats
wein zusammen. Die ausgewiesene Menge an Schaum
wein, konzentriertem Traubenmost, rektifiziertem kon
zentriertemTraubenmost, sonstigen Erzeugnissen und 
Wein aus Drittländern betrug etwa 58.000 hl (2,5%) des 
Gesamtweinbestandes. Die Weinlagerkapazität 1996 
betrug 7,334.334hl, d.s. um 228.626 hl (- 3%) weni
ger als im Vorjahr. Ab dem 1.9. 1995 war erstmals die 
Teilnahme Österreichs an der EU-Rodungsaktion mög
lich. Im Weinwirtschaftsjahr 1995/96 haben 807 Wein
bau betriebe an der EU-Rodungsaktion teilgenommen, 
wobei insgesamt 513 ha Weingarten gerodet wurden 
(siehe auch Förqerungskapitel). ' 

Preis für Faßwein, weiß 
in S/Liter 
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deisdünger eingesetzt und auf 95% kein Hächen
deckender Pflanzenschutz betrieben. Der reduzierte Ein
satz von Pflanzenschutzmitteln und der steigende Anteil 
biologisch wirtschaftender Betriebe führte im Grünland 
zu einer merklichen Erhöhung des Kräuteranteils. Der 
Stumpfblättrige Ampfer und andere dominante Kräuter
arten sind stark im Vormarsch und werden über Jahre 
hinaus ihren negativen Einfluß auf die Pflanzen bestände 
und ·auf die Grundfutterqualität ausüben. Die Grün
landbestände überwinterten aus dem schneereicheri 
Winter 1995/96 mit großen Schäden, sodaß - obwohl 
die Witterungsbedingungenfür den ersten Aufwuchs gut 

. waren - die Erträge eher gering ausfielen. Ab Mitte des 
Jahres verursachten langanhaltende Schlechtwetter-

- perioden überständige Pflanzenbestände, schlechte Fut
terqualitäten und schwierige Gärbedingungen in der Sila:' 
gewirtschaft. Der letzte Aufwuchs wurde im Berggebiet 
vom frühen Wintereinbruch überrascht und so auch 
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Verteilung der Grünlandflächen 
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ertraglich und qualitativ stark dezimiert. Die Folge war 
großer Futtermangel für das Vieh im Berggebiet und 
hohe Heu -und Silagepreise. 

Biologischer Landbau 

Ab 1995 erfolgt die "Förderung von Betrieben mit bio
logischer Wirtschaftsweise" über das "Österreichische 
Programm zur Förgerung einer umweltgerechten, 
extensiven und den natürlichen Lebensraum schüt
zenden Landwirtschaft (ÖPUL). 1996 wurden 757 
Mio.S für 247.260 ha ausbezahlt (siehe auch Förde
rungskapitel).lnsgesamt sind 18.319 Betriebe (von ins
gesamt rd. 20.000 bei den jeweiligen Landeshauptleuten 
mit Ende 1996 gemeldeten) berücksichtigt worden. 

Rd. 80% der Bio-Flächen liegen im Grünland; dies ergibt 
sich aus der schon bisher traditionellen umwelt
freundlichen Bewirtschaftung in Grünlandregionen. 
Die Flächen bei Spezialkulturen und Wein haben der
zeit noch keine große Bedeutung., der Anteil der bio
logisch wirtschaftenden Weinfläche macht nur rd. 1 % 
(542 ha) der gesamten Weinbaufläche aus. 

Für den Biolandbau haben sich in Österreich alle Ver
kehrskreise (Produzenten, Bioverbände, Handel, Ver
arbeiter, Konsumentenvertreter und Sozialpartner) und 
alle im Parlament vertretenen Parteien für eine kon-
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Die gesamte Mähfläche an Wiesen, Klee, Kleegras und 
Luzernegras umfaßte 1,031.809 ha. Gerade im Berg
land verwildern bzw. verwaiden viele Hangflächen 
ungepflegt. In den zum Teil rinderlosen Übergangsla
g'en (z.B. südoststeirisches Hügelland) bleibt das Grün
land auf den Hügeln mangels produktiver Verwertung 
ungemäht. 

DieSilomaisfläche (85.359 ha) inkl. Grünmais nahm 
gegenüber 1995 um 5.323 ha ab.Da viele Betriebe in 
den Grün~andgebieten auf den Biolandbau umstellen, 
ging gerade in diesen Lagen der Silomaisanbau zurück. 
Der durchschnittliche Hektarertrag war mit 459,0 t 
Frischmasse/ha sehr hoch. . 

Mit 70.000 Almbauern bzw. 20% der Alm-Kataster
fläche liegt Österreich EU-weit an der Spitze. 14.000 
Almen mit 856.108 ha Fläche werden zwar großteils 
mit Jungvieh genutzt, doch verstrauchen und verwil
dern die von Unterständen weiter entfernten Flächen 
ohne Pflege immer mehr. Die EU-VO 2078/92 sieht eine 
bessere Förderung der Almwirtschaft vor, jedoch gibt 
es auf Grund der rückläufigen Rinderzahlen-in Öster
reich in einigen Gebi~ten gewisse Probleme bei einer 
ausreichenden Bestoßung der Almen. 

sequente Ablehnung von gentechnisch veränderten 
Organismen und - soweit umsetzbar - von Erzeugnis
sendaraus (z.B. Sojamilch) und davon stammenden 
Stoffen (z.B. Aminosäuren, Enzyme) ausgesprochen. 

Geförderte Biobetriebe 
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Tierische Produktion 
(siehe auch Tabellen 54 bis 60) 

Die natürlichen Produktionsbedingungen und die bäu
erliche Besitzstruktur sind dafür ausschlaggebend, 
daß in Österreich die tierische Veredelungswirtschaft 
eine sehr bedeutende Rolle spielt. Die Rinderhaltung 
stellt, abgesehen von der P'ferde-, Schaf- und Zie
genhaltung, fürdie Grünlandflächen und Almen in den 
niederschlagsreichen Berggebieten . der westlichen 
Bundesländer oft die einzige Nutzungsmöglichkeit dar. 
Neben den biotechnischen Methoden gewinnt die 

Tierhaltung und Tierschutz 
Eine tiergerechte, der jeweiligEm Tierart entsprechen
den Haltung von Nutztieren muß dem Körperbau, 
den Verhaltensweisen und Ansprüchen gerecht wer
den, damit vor allem den Bewegungs- und Spieltrieb
bedürfnissen sowie pem Sozialverhalten entsprochen 
und Schäden vermieden werden können. Die Verein
barung aller Bundesländer gemäß Art. 15a B-VG über 
den Schutz von Nutztieren kam ein Jahrzehnt nach den 
ersten Bemühungen zustande und ist seit 19.9.1995 
in Kraft. Darin wird u.a. bestimmt, daß Mindestanfor
derungen bezüglich Bewegungsmöglichkeit, Sozial
kontakt, Bodenbeschaffenheit, Stallklima und Betreu
ungsintensität festzulegen sind. Tiergerechtere Hal
tungssysteme führen allerdings insgesamt zu höheren 
Produktionskosten, daher wurden Übergangsfristen bis . 
zu 15 Jahren für die Anpassung bereits bestehender 
Ställe zugestanden. Durch die EU-Richtlinie 97/2/EG 
wurde die Richtlinie 91/629/EWG zum .Schutz der Käl
ber novelliert. Durch dasVerbot von Einzelbuchten für 
Kälber ab8 Wochen und eine Neuregelung der ver
fügbaren Mindestflächen u.a. wird der Kälberschutz ver
bessert. ' . 

Tierseuchen 

Zur Verhinderung der Einschleppung von Tierseu
chen aus dem Ausland nach Österreich bzw. in die EU 

. ist an den österreichischen Grenzeintrittstellen gegen
über Drittstaaten ein tierärztlicher Grenzkontrolldienst 
eingerichtet. An den insgesamt 16 Grenzeintrittstellen 
wurden 1996 von den österreichischen Grenztierärz
ten ca. 36.000 Sendungen der veterinärbehördlichen 
Kontrolle unterzogen. In Österreich waren am 
31.12.1996 insgesamt 830 Arzneimittel fürTiere zuge
lassen; darunter 44 Fütterungsarzneimittelvormi
schungen sowie 163 immunologische Tierarzneimit
tel (Impfstoffe und Sera) und 2 homöopathische Tier-
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Gentechnik auch in der Tierzucht und der TierprodUk
tion zunehmend an Bedeutung. Im Rahmen der 
Erbfehlerdiagnose und der Abstammungskontrolle sind 
gentechnische Methoden seit mehreren Jahren mit 
Erfolg im Einsatz. In der Impfstoff- und Hormonpro
duktion, z.B. Insulin, hat sich die Gentechnik ebenfalls 
als unverzichtbar erwiesen. In der Leistungs- und Resi
stenzzucht ist der Einsatz dieser . Methoden derzeit 
keinesfalls praxisreif und auch nicht notwendig. 

Der Verwaltungsgerichtshof hat am 11.12.1996 ein 
grundlegendes Erkenntnis erlassen. Eine Strafbarkeit 
wegen Überschreitung der zulässigen Gesamttrans
portdauer und Gesamtentfernung ist nach dem öster
reichischen Tiertransportgesetz-Straße nur dann gege
ben, wenn die Transportzeit bzw. Entfernung innerhalb 
Österreichs zurückgelegt wurde. Im Ausland zurück
gelegte Kilometer bzw. Stunden können bei der Berech
nung nicht berücksichtigt werden. 

Im März 1996 fand ein Volksbegehren zur Schaffung 
eines Bundes-Tierschutzgesetzes statt. Dieses Volks
begehren hatte neben der Forderung nach bundesweit 
einheitlichen Tierschutzbestimmungen u.a. auch die Ein
richtung einer aus öffentlichen Mitteln finanzierten 
Tieranwaltschaft und die finanzielle Förderung der 
Tierschutzarbeit durch die öffentliche Hand zum Inhalt. 
Im Rahm~n der parlamentarischen Behandlung des 
Volksbegehrens fand im Unterausschuß des Verfas-' 
sungsausschusses am 20.11.1996 ein umfangreiches 
Expertenhearing statt. 

arzneimittel. Die vor Inkrafttreten der einschlägigen 
Bestimmungen des Arzneimittelgesetzes zugelasse
nen Homöopathika gelten derzeit noch als zugelas
sen. Auch diese Produkte müs·sen ein Zulassungs
verfahren durchlaufen, wenn sle zur Anwendung an . 
landwirtschaftlichen Nutztieren bestimmt sind. 1996 tra
ten folgende Seuchen auf: 

• Seit 1981 ist Österreich frei von Maul- und Klauenseuche 
(MKS), das mit 1.4.1991 eingeführte Verbot der Schutz
impfung gegen MKS ist weiterhin aufrecht. 
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• Es wurden zwei Ausbrüche von Klassischer Schwei
nepest bei Wildschweinen im Bundesland Niederöster
reich (BH Gänserndorf) gemeldet. 

• Im Gegensatz zum Vorjahr mußten 1996 vier Ausbrüche 
von Newcastle Desease (Steiermark, BezirkVoitsberg) 
festgestellt werden (Bekämpfung gemäß RL 92/66/EWG). 

• Im Rahmen der staatlichen Bekämpfung der Rindertu
berkulose wurden 1996 447.024 Rinder untersucht, 
wobei in 5 Betrieben 5 Reagenten festgestellt wurden (1995: 
11 Reagenten in 9 Betrieben). 

• Bei den vorgeschriebenen Untersuchungen der staatlichen 
Rinderbrucellosebekämpfung konnten bei 408.543 
durchgeführten serologischen Untersuchungen 2 Reagen
ten (Tirol und Vorarlberg) ermitteit werden. 

• Die serologischen Untersuchungen betreffend Enzooti
sehe Rinderleukose (ERL) wurden lm Rahmen der 
staatlichen Rinderleukosebekämpfung 1996 durchgeführt 
und ein Reagent in Tirol festgestellt. 

• Es wurden 14 Fälle von Tollwut festgestellt (1995: 100 
Fälle) . In Tirol gab es 5 Seuchenfeststellungen, im Bur
gen land 9. Unter den wutkranken Tieren waren J 3 Füch
se und 1 Reh. Seit Beginn der österreichischen Tollwut
bekämpfung mittels der oralen Immunisierung der. Füch
se durch flächendeckende Auslegung von Impfködern in 

Milch und Milchprodukte 
In der EU ebenso wie in Nordanierika war ein leichter 
Rückgang der Anzahl der Milchkühe zu verzeichnen, 
während sie in Australien und Neuseeland stieg. Ein 
starker Rückgang der Kuhanzahl war in Osteuropa -
vor allem in Polen, der Ukraine und in Rußland - zu 
beobachten, wo die Zahl der Milchkühe von rd. 46,0 
auf 32,7 Mio. Stück sank. In der EU hat die Milchan
lieferung an die Molkereien dennoch um 0,3 auf 113,3 
Mio.t zugenommen. In Nordamerika sank die Milch
produktion leicht, wobei die Reduktion in den USA ins
besondere aufgrund der höheren Futtermittelpreise 
(Nachwirkungen der Hitzeperiode) erfolgte. Parallel mit 
der erhöhten Milchkuhzahl ist in Australien die Milch-

. anlieferung um 1,7 % und in Neuseeland um 0,2% 
gestiegen. Eine starke Erhöhung der Milchproduktion 
war in Südamerika (Argentinien, Brasilien) mit 6,5% fest
zustellen. Weltweit wird für 1996 mit einer stabilen Milch-

Weltpro.duktion von Milchprodukten 
(Mio. Tonnen) 

Produkte 1995 1996*) 

Butter 4,61 5,65 

Käse 13,93 14,22 

Magermilchpulver 3,46 3,52 

Vollmilchpulver 2,75 2,79 

Quelle: ZMP 
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den wutgefährdeten Gebieten konnte die Tollwut von 2.465 . 
Fällen (1991) auf 14 Fälle (1996) reduziert werden. Für den 
Ankauf der Impfköder (1996: 594.000 Stück) wurden sei
tens des Bundesministeriums für Gesundheit und Konsu
mentenschutz rund 5,3 Mio.S aufgewendet. 

• Es wurden 132 I BR/I PV Reagenten in 54 Betrieben 
ermittelt (1995: 875 bzw. 205). Der bundesweite durch
schnittliche Verseuchungsgrad lag - bezogen auf die Zahl 
der Betriebe - bei 0,14%. Ein Grund für den Rückgang der 
Reagenten ist die erhöhte Sensibilisierungseitens derVete
rinärbehörden und derTierbesitzer. 1996 wurden 1,6 Mio.S 
für Entschädigungen, Tierärzte und die Desinfektion auf
gewendet. Ab 22. 10. 1996 sind die periodischen Unter
suchungen auf IBR/IPV in zeitlichen Abständen von min
destens 12 bis höchstens 15 Monaten durchzuführen . 

• Um den gesundheitlichen Status hinsichtlich der Aujesz
ky'schen Krankheit beim Handel mit lebenden Schweinen 
zwischen den EU-Mitgliedstaaten zu sichern, wurden mit 
Entscheidung 95/72/EG allen Regionen in Österreich 
Zusatzgarantien gemäß RL 64/432/EWG gewährt (Zusatz
garantien ausgenommen des nördlich der Donau gel~ge
nen Teiles von Niederösterreich mit Entscheidung 
96/590/EG) . 1996 wurde in einem Bestand in Nieder
österreich, ein seropositives Tier festgestellt und 122 Tiere 
getötet. 

anlieferung an die Molkereien von insgesamt 382,5 Mio.t 
(-0,1 %) gerechnet. Die sinkende Tendenz der Welt
marktpreise war zu einem großen Teil die Folge der 
erhöhten Produktion und der in diesem Zeitraum auf
gebauten Lagervorräte. 

Die EU-Milchproduktion hat 1996 um rund 0,4 Mio.t 
zugenommen. Bezogen auf das Milchwirtschaftsjahr 
1995/96 zeigte die Endabrechnung der Europäischen 
Kommission Überlieferungen nationaler Garantie
mengen in Höhe von 1,1 Mio.t, wegen nicht voll aus
genutzter nationaler Quoten in einzelnen Mitglied
staaten betrug die Überschreitung der EU-Gesamt
garantiemenge rd. 0,64 Mio.t. Trotz positiver Absatz
entwicklung in einzelnen Produktbereichen haben die 
Preise überwiegend nachgegeben. Viele ungünstige 
Umstände haben dazu beigetragen: 

• der Anstieg der Milchanlieferung; 

• Absatzschwierigkeiten bei Magermilchpulver infolge der 
Krise am Kalbfleischmarkt; 

• unerwartet starker Rückgang der Exportnachfrage; 

• die Schwierigkeiten nach Inkrafttreten der neuen Welt
handelsregelungen bei Milcherzeugnissen, insbesondere 
bei Käse und bei den "Sonstigen Milcherzeugnissen"; 
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. Interventionsbestände in der EU 1> 

Butter in 1.000 Tonnen Magermilchpulver 

300 
241 

207 

200 

118 

100 70 80 

1992 1993 1994 1995 1996 

Quelle: EU-Kommission, ZMP 

.• der Preisdruck am Weltmarkt durch die gestiegene Erzeu
gung in Ozeanien und Südamerika; 

• die restriktive Beihilfen- und Erstattungspolitik der EK; 

• die ungünstige allgemeine Wirtschaftslage mit schwachen 
Wachstumsraten. 

1996 führte die EU folgende Absatzförderungsmaß
nahmen bei Butter und Magermilch durch: 

• Butter: 28% (460.000 t) des Butterabsatzes wurden ver- . 
billigt auf den Binnenmarkt gebracht, wobei 412.257 t But"' 
teräquivalent (-2,7%) im Rahmen der Beihilfenmaßnahmen 
zur Erzeugung von Speiseeis und Backwaren, 16.044 t But
terkonzentrat '(-14% zum Vorjahr) im Rahmen der Beihil
fenmaßnahme für Butterkonzentrat abgesetzt wurden. In 
der Butterintervention befanden sich zu Jahresanfang 
19.386 t, zu Jahresende 41.258 t, davon 74% in Irland. Im 
Rahmen der privaten Lagerhaltung wurde Ende August der 
Höchststand mit 188.788 t erreicht. 

Übersicht über den EU-Milchmarkt 
1995 1996 

Produktion 
1.000 Tonnen 

Milchanlieferung an die 
Molkereien 113.078 113.304 

, Konsummilchabsatz 29.642 29.900 
Butter Produktion 1.850 1.849 

Verbrauch 1.739 1.726 
Käse Produktion 6.361 6.449 

Verbrauch 5.912 6.007 

Magermilchpulver 
Produktion 1.208 1'.199 

Vollmilchpulver 
Produktion 771 705 

Kondensmilch 
Produktion 1.331 1.338 

Magermilch zur 
Herstellung von Kasein 4.822 4.500 

Quelle: Europäische Kommission, ZMP 
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1) jeweils zum 31 .12.; ab 1995 EU 15 Grafik: O. Hafer, II B 5. 

• Magermilchpulver: 57% (544.000 t) des Magermilch
pulverabsatzes wurden als Futtermittel verbilligt abgege
ben. Weiters sind auch 215.900 t Magermilch für Futter
zwecke und 4,65 Mio t Magermilch für die Herstellung von 
Kasein und Kaseinaten verbilligt abgesetzt worden. Der ver
fügbare Interventionslagerbestand war Ende November mit 
115.455 t am größten :· 

Erzeugermilchpreis ab Hof 19961
) 

Jahr Österreich Bayern Deutschland 

1995 3,72 3,91 3,90 
1996 3,78 3 ,86 3,83 

1 ) Bei 3,7% Fett und 3,4% Eiweiß; ohne MwSt, 
Im Vergleich zu Deutschland für 1995 und 1996, ohne 
Mwst. , ohne Abgaben , im Durchschnitt der Qualitäten, 
ohne DAZ, Die deutschen Erzeugermilchpreise sind 
ohne Abschlußzahlungen , 

Quelle: AMA-Marktbericht Ifd" ZMP 

Die Variation des Milchpreises ist in Österreich seit dem 
EU-Beitritt größer geworden. 1996 war eine leichte Preis:. 
steigerung von ca. 2,7% feststellbar, . di~ aber die 

. Reduktion der degressiven Ausgleichszahlungen nur 
zu 30% abfangen konnte. -

Die österreichische Molkereiwirtschaftverarbei
tete 1996 2,346.589 t (+2,3 %) Milch (ohne lieferun
gen von 6.162 t Almkäse an die Molkereien) . Der ' 
gesamte Rohmilchanfall betrug 3,033.581 t (-3,6%), dar-· 
aus resultiert eine Lieferleistung an die Molkereien von 
77,35 % (+ 4,5 %). Die restliche Kuhmil~herzeugung 
wurde im Rahmen der Direktvermarktung (seit 1995 
erstmals eine eigene Quote) für die menschliche 
Ernährung am Hof und für die Verfütterung verwendet. 

Aus den letztverfügbaren Daten der Lieferantenstruk
tur der AMA über 1996 ergibt sich, daß von den 74:109 
Milchlieferanten 44.792 in den Klassen bis 30.000 kg 
Referenzmenge je Betrieb liegen, das sind rund 60,5 % 
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Milchanlieferung 1996 
(in Tonnen) 

Wien und NÖ 

I 

468.862 
Burgenland 22.815 
Oberösterreich 773.621 
Salzburg 248.302 
Steiermark 371.420 
Kärnten 132.549 
Tirol 227.313 
Vorarlberg 95.545 

Österreich 2,340.427 

Quelle: AMA-Marktbericht Ifd. , ZMP 

aller Lieferanten. Die österreichis~he Garantiemenge 
für Anlieferungen (A-Auote) wurde für den Zwölfmo
natszeitraum· 1996/97 (1. 4. 1996 - 31. 3. 1997) mit 
2,382.377 t und für die Direktverkäufe (D-Quote) mit 
367.000 t festgelegt. Die Garantiemenge für Anliefe
rungen wurde unter Berücksichtigung der zu erwar
tenden vorläufigen Übertragungen von D- auf A-Refe
renzmengen und der fettkorrigierten Anlieferungs
menge mit 99,83% optimal ausgenützt. Damit wurde 
für den Zwölfmonatszeitraum 1996/97 keine Zusatz
abgabe in der Höhe von 115% des Richtpreises fällig. 

Die Käseerzeugung (ohne Topfen) biieb mit 75.557 
Tonnen etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Davon ent
fielen 30 % auf Hartkäse, 54% auf Schnittkäse, der Rest 
auf Weich- und Frischkäse. Bei sortenspezifischer 
Betrachtung zeigt sich, daß bei Hartkäse (-0,2 %) und 
Weichkäs~ (-0,5 %) leichte Rückgänge eingetreten sind, 
während die Produktion von Schnittkäse um 0,8 % höher 
war als 1995. Die Erzeugung von Speisetopfen betrug 
20.443 t (+ 1,4%). Die erhöhte Milchanlieferung wurde 
vor allem für die Ausdehnung der Erzeugung von But
ter (+5,6 %) auf 38.579 t 'und Kasein (+21 ,2 %) auf 
1.852 t genutzt. 

Milch I ieferlei~tu ng 
In 1.000 Tonnen 
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Quelle: AMA Grafik: S. Linder Imftl 
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Erzeugung von Milchprodukten 
(in Tonnen) 

Produkte 1996 Änd. zu -
95 in % 

Trinkmilch 527.547 -1,2 
Schlagobers (inkL H-) 28.272 +2,8 
Rahm, Kaffeeobers inkl. (H-) 22.304 +3,3 
H-Milch 52.849 +19,8 
Käse 75.557 +-0,0 

Hartkäse 22.474 -0,2 
Schnittkäse . 41.452 +0,8 
Weichkäse 4.796 -0,5 
Frischkäse 6.835 -3,6 

Butter 38.579 +5,6 
, Speisetopfen 20.443 . +1,4 

Industrietopfen 923 -16,5 . 
Vollmilchpulver ·7.178 -38,0 
Mag~rmilchpulver 17.676 -5,7 
Kasein 1.852 +21,2 
Kondensmilch 19.537 -1,0 

Quelle: AMA 

Die Erzeugung bzw. der Absatz aus h~imischer Pro
duktion betrug bei Trinkmilch inklusive Mischtrunk . 
527.547 t (-1 ,2%), Kondensmilch 19.537 t (-1 ,0%) und 
bei H-Milch 52.8491 (+19,8%). Bei Kaffeeobers betrug 
der Inlandsabsatz inkl. Rahm 22.304 t (+3,3%) und bei 
Schlagobers 28.272 t (+2,8%). Genere" konnte die öster
reichische Milchwirtschaft gegenüber den Mitbewerbern 
aus den EU-Nachbarländern durch starke Preisnach
lässe beim Handel 1996 weiterhin bestehen. Die 
Absatzsteigerungen wurden aber vorwiegend von den 
Mitbewerbern aus den EU-Staaten lukriert, wobei ins
besondere be~ Joghurt, Hart-. und Schnittkäse sowie 
H-Milch ein_ hoher Marktanteil vorliegt. Bei Mager
milchpulver betrug die Erzeugung 17.676 t (-5,7%), bei 
Vo"milchpulver 7.178 t (-38,0%). 

Erzeugermilchpreis 1) 

in S/kg 

6 ~----------------------~ 
5,49 5,45 5,43 .----....... ---.. 

4 
3,75 

3,85 

2 +-----~----~-----+----~ 

1992 1993 1994 1995 1996 

1) bis 1994 3,95 % Fett und 3,24% Eiweiß, bei 1. Qualität, 
ab 19954,1 % Fett, 3,3 % Eiweiß ohne Mehrwertsteuer, 
im Durchschnitt aller Qualitäten, ohne DAZ. 
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Produktion und Vermarktung von Rindern 
. 

Die ab 1994 wieder zunehmende Welterzeugung 
erreichte 1996 ein Niveau von 56,5 Mio.t (+ 1,1 %) .. Die 
Marktlage in der EU war 1996 d.urch die Eskalation der 
BSE-Krise gekennzeichnet. Die im -März 1996 erfolg
te Mitteilung der Übertragbarkeit von BSE auf den Men
schen führte zu einem· gravierenden Einbruch des Mark
tes. Die Nachfrage nach Rindfleisch ging vor allem in 
den ersten Monaten dramatisch zurück, stieg gegen 
Ende des Jahres wieder an, konnte aber EU-weit nicht 
das Niveau von 1995 erreichen. Trotz gesunkener Pro
duktion (Keulung von 1,14 Mio. Rindern über 30 Mona
te in Großbritannien) hat die stark gesunkene Nach
frage einen massiven Preisverfall bewirkt. Daher wur
den seitens der EU verschiedene Maßnahmen gesetzt, 
um den Markt wieder zu stabilisieren. Erstmals seit 1992 
erfolgten wieder Ankäufe von Interventionsware . im 
großen Rahmen (rund 400.000 t). Weiters wurden 
BSE.;Ausgleichszahlungen gewährt und Detailrege
lungen bei den Rinderprämien zur Produktionsredu
zierung angepaßt. 

Interventionsbestände an Rindfleisch 
in der EU 

in 1.000 Tonnen 
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600 438 
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Quelle: EU-Kommission , ZMP Grafik: O. Hafer, II B 5 

Auch am österreichischen Rindermarkt kam es 
1996 zu schweren Einbußen infolge der BSE-Krise. 
Obwohl kein einziger BSE-Fall in Österreich aufgetre
ten ist, ging die Nachfrage nach Rindfleisch vor allem 
in den Monaten März, April und Juni stark zurück, erhol
ten sich aber bald wieder und lag in den meisten Folge
monaten zum Teil erheblich über de~ (sehr niedrigen) 
Werten von 1995. Insgesamt errechnete sic~ ein 
In landsabsatz von 439.000 Stück, um 5 % mehr als 
1995. Da 1996 die Schlachtgewichte stark rückläufig 
waren (-8 kg) errechnete sich 1996 ein Inlandsabsatz 
auf Basis Karkassengewicht von 146.800 t gegenüb~r 
143.400 t (+2,3 %) im Jahr 1995. Die Auswirkungen 

. auf die Erzeugerpreise waren dramatisch . Im Jahres
durchschnitt 1996 wurde bei Stieren ein Preis von 
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Preisentwicklung 1) 

(Durchschnittspreise in Slkg) 

Differenz 
Tierart 1995 1996 zu 95 in % 

Rinderhälften im Durchschnitt aller Klassen 

Ochsen 39,66 36,05 -11,1 
Stiere 38,93 35,82 -8,0 
Kühe 30,76 24,90 -19,1 
Kalbinnen 37,61 32,95 -12,4 

Kälber im Durchschnitt aller Gewichte 

64,94 55,72 -14,2 

1) gem. § 3 Viehmarktordnung 

Quelle.: BMLF - Abt. VI A 2, AMA. 

35;82 S/kg ( - 8 %) erzielt. Noch stärkere Rückgänge 
erlitten die Kuhfleischpreise (Durchschnittspreis 1996 
von 24,90 S bzw. - 19 %). Die Bruttoeigenerzeugung 
(EU-Definition) betrug 1996 insgesamt 684.000 Rin- . 
der und 197.400 Kälber. In Summe 881.000 Stk. 
gegenüber 755.000 Stk. im Jahr davor(+ 126.000 Stk. 
bzw. + 17 %).In Tonnagen ausgedrückt fiel die Zunah
me wegen der niedrigeren Schlachtgewichte mit +15 %. 
etwas niedriger aus. 

Vermarktung 1): 

Tierart 1995 1996 
Differenz 

zu 95 in % 

Rinderhälften (Stück) . 
Ochsen 3.366 4.783 +42 
Stiere 111.441 153.604 +38 
Kühe 55.551 89.669 +61 
Kalbinnen 23.373 35.165 +50 

Kälber ( Stück) 27.713 26.268 -5 

1) gem. § 3 Viehmarktordnung 

Quelle: BMLF - Abt. VLA 2, AMA. 

Die Rinderzucht ist in den Landestierzuchtgesetzen 
geregelt und wird von den Zuchtverbänden organisiert. 
In Österreich werden vorwiegend Rinder mit kombi
nierter Nutzungsrichtung - Milch und Fleisch - gezüch
tet. Neben der Verbesserung der Milch-und Fleischlei
stung sowie der Fleischqualität wird im Rahmen der 
Zuchtprogramme insbesondere auch auf Merkmale, wie 
Fruchtbarkeit und Langlebigkeit, geachtet. In den letz
ten Jahren werden vermehrt reine Fleischrinderrassen 
gezüchtet, die vorwiegend als Mutterkühe gehalten wer
den. Etwa ein Viertel aller rinderhaltenden Betriebe sind 
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Ri ndersch lachtu ngen 
in 1.000 Tonnen 
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-
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den 26 regionalen Rinderzuchtverbänden ange
schlossen. Die Finanzierung der sehr personalinten~ 
siven Milchleistungskontrolle (etwa 2.000 Kontrollor
gane ) ist weiterhin schwierig. Der Beitrag g,emäß § 8 
MOG lief 1995 aus. Die Gesamtkosten (rd. 280 Mio.S) 
wurden durch Züchterbeiträge (96,2 Mio.S) sowie 
durch Förderungsmittel des Hundes (110,2 Mio.S) und 
de~ Länder (73,6 Mio.S) aufgebracht. Große Bedeu
tung kommt der künstlichen Besamung (rd . 80 %) zu, 
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Stierpreis 
in S/kg Schlachtgewicht 
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Grafik: S. Linder, AWI 

wobei die Eigenbestandsbesamung aus Kostengrün
den eine weitere Ausdehnung erfährt. Bei der Durch
fÜhrung der Rinderzuchtprogramme wird die Zucht
wertschätzmethode (BLUP-Verfahren) angewendet. 
Durch den Embryotransfer können wertvolle Anlagen 
verstärkt verbreitet werden. Die hohen Kosten und die 
schwierige Organisation erlauben aber nur einen 
beschränkten Einsatz. 

, Produktion und Vermarktung von Schweinen 

Die kontinuierlich wachsende Welterzeugung von 
Schweinefleisch erreichte 1996 mit 86,,4 Mio t einen 
neuen Höhepunkt (~4, 1 %). Auch in der EU ergab sich 
eine leichte Steigerung um 0,6 % auf 190,9 Mio Stück 
Bruttoeigenerzeugung. Der Selbstversorgungsgrad ist 
um 0,4 % auf 105,8 % gegenüber 1995 gestiegen. Das 
Schlachtgewicht stieg mit 85,5 kg merkbar an. Der Ange
botsüberschuß mußte zur Stabilisierung in Drittländer 
.exportiert werden. Die Preislage hat sich 1996 bedingt 
durch die BSE-Krise vor allem im zweiten Halbjahr deut
lich zum positiven geändert. Insgesamt betrug 1996 der 
Preis in der EU 18,60 S/kg. 

Am österreichischen Schweinemarkt kam es 
1996 nach einem Preistief 1995 zu deutlichen Preis
steigerungen. Bei den durchschnittlichen Schlacht
schweinepreisen ergab sich im Jahresdurchschnitt 
1996 ein Preis von 22,23 S/kg (+ 14%), der durch
schnittliche Ferkelpreis stieg auf 31 S/kg (+ 16<:>/0) pro 
Stück'. Wegen des starken Preisanstieges ab April 
infolge der Absatzschwierigkeiten bei Rindfleisch wur-

den ab den Augustschlachtungen die degressiven 
Ausgleichzahlungen für Mastschweine bis auf weite
res eingestellt. Die Schweinehaltungen (inkl. der amt
lich nicht erfaßten Schlachtungen) stiegen 1996 gegen
über den sehr niedrigen Werten im Jahr 1995 sehr stark 
(+170.000 Stk bzw. 3,4%) auf 5,12 Mio Stuck an. 
Der Inlandsabsatz wuchs um 2%. 

Die heimische Schweinezucht deckte den Großteil 
des Bedarfes an Zuchttieren (291 Herdebuchzucht
betriebe, mit 898 HB-Ebern und 4.876 HB-Sauen; 160 
Kreuzungszuchtbetriebe mit 357 Zuchtebern und 5.300 
Zuchtsauen). 1996 wurden 28.054 Stk. Zuchtschwei
ne verkauftFür gekörte Zuchteber (Abstammungs-und 
Leistungsnachweis) wurden auf Versteigerungen im 
Durchschnitt 11.174 S/Stk. , für trächtige Zuchtsauen 
7.278 S/Stk. und für Jungsauen 4.685 S/Stk. erzielt. 
Neben der Selektion auf Mutterleistung, Mastfähigkeit 
und hohes Fleischbildungsvermögen stand bei der Zucht 
die Verbesserung der Widerstandsfähigkeit im Vor
dergrund. 
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Geflügelfleisch- und Eierproduktion 
In der EU istdie Produktion von Geflügelfleisch 1996 
um 3 % auf 7,99 Mio. t gestiegen (70 % Masthühner
anteil) , die Lage am Eiermarkt hat sich 1996 gegen
über 1995 deutlich verbessert. . 

Der österreichische Geflügelm.arkt hat sich 1996 
sehr stabil entwickelt und zeigte durch die gesunkene 
Nachfrage nach Rindfleisch positive Absatzimpulse.lm 
Laufe des J,ahres ist es zu einem Produktionsanstieg 
bei zufriedenstelIenden Preisen gekommen. Insge
samt wurden 98.571 t Geflügel (Schlachtgewicht) in den 
österreichischen Geflügelschlächtereien geschlachtet 
(+ 0,3 %). Von den Schlachtungen entfielen auf Brat
und Backhühner 82,7 %, auf Suppenhühner 1,9 % und 
auf Truthühner 15,4 %. Während die Masthühner
schlachtungen ur'n2,9 % zugenommen haben, sind die 
Schlachtungen von Truthühnern zurückgegangen. Die 
Preise für Masthühner lagen im Jahresschnitt bei 

Preise für Masthühner 
in S/kg, lebend 
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Schweinepreis 
in S/kg Schlachtgewicht 
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11 ,54 S, was eine leichte Verbesserung gegenüber 1995 
bedeutet. Die Ertragssituation hat sich aber durch ver
besserte Bezugsbedingungen für Kücken und Futter
mittel stärker verbessert, als die Erlöszunahmen ver
muten lassen. Bei Truthühnern fielen die Auszah
lungspreise zwar auf 15,21 S, im Gegenzug sind aber 
die Kosten für Kücken und Futtermittel ebenfalls zurück
gegangen. 

Auf dem Eiermarkt in Österreich kam es 1996 eben
falls zu einer spürbaren Erholung der Ertragssituati
on der Legehennenhalter.lm Jahresdurchschnitt wurde 
ein Preis von 13,18 S/kg (+ 17 %) erlöst. Die höch
sten Erlöse wurden im Februar und im März mit Prei
sen erzielt, die um mehr als 25 % über dem Niveau 
von 1995 lagen. Die Erzeugung verringerte sich jedoch 
wegen erforderlicher Anpassungen der Produktions
struktur um 3,5 % auf 1,64 Mrd. Stück. 

Erzeugerpreis für Eier1) 

aus Intensivhaltung in S/Stück 

1,2 .----~-------------., 
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1) Vertragslieferanten an den Eierhandel Grafik: S. Linder 
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Übr.ige Tierproduktion und deren Vermarktung ' 

Seit Mitte der 70er ,Jahre nahm der insgesamt 
kleinstrukturierte Schafbestand zwar langsam, jedoch 
kontinuierlich zu und betrug 1996 insgesamt 
380.861 Stk. (+ 4,3 %). 1996 wurde tür 186.910 Mut
terschafe eine Prämie ausbezahlt. Dies entspricht im 
Vergleich zu 1995 einer Zunahme von rd. 17%. Im 
Absatz ergeben sich aber immer wieder Probleme, weil . 
zum einen keine einheitliche Qualität angeboten wirq 
und zum anderen - rassebedingt - saisonale Produk
tionsspitzen auftreten, sodaß keine kontinuierliche 
Marktversorgung gewährleistet werden kann. Aufgrund 
des relativ geringen Selbstversorgungsgrades sind 
regelmäßig Importe aus Großbritannien , Irland, Neu
seeland, Australien) notwendig. Dervon den Erzeugern 
1996 lukrierte Preis für Schlachtlämmer betrug im 
Jahresdurchschnitt 52,39 S/kg (-8 0/0) und lag damit 
über dem EU-Durchschnitt(48,90 S/kg). Zudem wer
den in Österreich mehr als 70% des Lammfleisches 
im Wege der Direktvermarktung abgesetzt. Die dabei 
erzielten Preise liegen über den Schlachthofpreisen. 

Das Interesse am Pferdesport hat den Rückgang der 
Pferdehaltung in den letzten Jahren gestoppt, die 
Bestände (1996: 73.234 Stk., + 1,0 %) stiegen wieder 
an. Neben den Hauptrassen Haflinger, Noriker, 'Öster-' 
reichisches.Warmblut und den Lipizzanern werden wei
tere 14 Pferderassen von 19 anerkannten Pferdezucht
verbänden betreut. 

Schafbestand 
in 1.000 Stück 

500 . 
365 381 

334 342 -
312 -

,....--
....--:-

300 - . 

100 
1992 1993 1994 1995 1996 

Quelle: ÖSTAT, Alfis 

Die Fischereiwirtschaft hat in Österreich im Vergleich 
zu den Staaten mit Hochseefischerei eine geringe 
~edeutung. Der Fischbestand der heimischen Teich
wirtschaften setzt sich vorwiegend aus Forellen und 
Karpfen zusammen (Selbstversorgungsgrad 70%). · 
Die Karpfenproduktion (v.a. Waldviertel, Steiermark; 
Teichfläche rd. 2.500 ha) beträgt inkl. Nebenfische ca. 
1.000 t und die ForellenprQduktion (Steiermark, Kärn
ten, Oberösterreich) ca. 2.700 t. Der Erzeugerpreis 
(lebend) betrug 1996 bei Karpfen 30 S/kg (+ 9,1 %) 
und bei Forellen 33 S/kg (-15,4 %). An den beiden inter
nationalen Gewässern Bodensee und Neusiedlersee 
sowie an 15 innerösterreichischen Seen wird Berufs
fischerei ausgeübt (rd. 150 Personen; 500 t). Die quali
tativ sehr hochwertigen Fische sind von Konsumenten 
und bei den lokalen Gastronomien sehr gefragt. 

Mit Bienenhaltung beschäftigten sich 27.720 Imker 
(-2,5%) mit 381.567 Bienenvölkern (- 3,1 %), die etwa 
5.500 t Honig erzeugten. Durch Schaffung von Qua
litätsnormen wäre eine bessere Abgrenzung des inlän
dischen Qualitätshonigs anzustreben . 1992 wurde 
nach wissenschaftlicher Vorarbeit an der Universität tür 
Bodenkultur ein spezielles Selektionsprogramm tür 
die Carnica-Rasse durch den Österreichischen Imker
bund gestartet. , Neben der Leistung wird auch die 
Toleranz gegenüber der Varroamilbe bewertet. 

90 

61 . 
60 -

30 
1992 

Pferdebestand 
in 1.000 Stück . 

72 . 
67 r--65 

r--
r--

1993 1994 1995 

73 
r--

1996 

Grafik: S. Linder 



88 

Forstliche Produktion 
(siehe auch Tabellen 60 bis 61) 

Mit 46% Waldanteil an der Gesamtfläche liegt Öster
reich hinsichtlich der Bewaldungsdichte im Spitzenfeld 
europäischer Staaten. Im Gegensatz zu vielen EU-Län
dern leistet der Wald in Österreich einen erheblichen 

_ Beitrag zum bäuerlichen Einkommen. Die Erhaltung und 
Steigerung der Ertrags,leistung des Waldes ist daher 
für die Land- und Forstwirtschaft, aber auch für die 
Betriebe der Weiterverarbeitung von Holz, von großer 
Wichtigkeit. Ein höherer Verarbeitungsgrad im Inland 
wäre gegenüber dem Export von Halbfertigprodukten 

Wirtschaftliche Situation 

Für die österreichische Forstwirtschaft war auch das 
Jahr 1996 ein wirtschaftlich schwieriges Jahr. Die 
Sägeindustrie zahlte für Nadelrundholz durchschnitt-

. Iich um 11 ,6% weniger als 1995. Mit 918 S pro fm war 
der Jahresdurchschnittspreis für Fichtensägerundholz, 
Klasse B, gerade so hoch wie vor 20 Jahren. Nach dem 
Preistiefstand im Mai zogen die Preise bis Jahresen
de um knapp 9% an. Die Schnittholzpreise zeigen eine 
ähnl iche, etwas gemilderte Entw~cklung. Der Preisan
stieg vom Apri l bis Dezember 1999 betrug 5,4% (Jah
resdurchschnittspreis : - 5,5 %). Eine Ursache für die 
Preisentwicklung ist in der Bauwirtschaft zu suchen, 
die sich nach dem starken, witterungsbedingten Ein
bruch im ersten Quartal 1996 im weiteren Jahresver
lauf wieder etwas erholte. ~nsgesamt blieb die Produktion 
aber schwach. Expansiv waren unverändert der Wohn
_bau , aber auch der Renovierungs- und Sanierungs
bereich. Hingegen verzeichnete der Tiefbau - auch auf
grund der Nachfrageausfälle durch die öffentliche 
Hand - kaum eine Belebung. Auch die übrige europäi
sche Bauindustrie setzte keine entscheidenden Nach- , 
frageimpulse. Auf dem Industrieholzmarkt hielt der 
Preisrückgang im -gesamten Jahresverlauf 1996 an . 
Betrug der Faserholz/Schleifholz-Mischpreis für Fich
te/Tanne1 aJb im Jänner noch 477 S je Festmeter, lag 
er im Dezember nur mehr bei 425 S. Der Jahres
durchschnittspreis lag mit 438 S (Faserholz 398 S, 
Schleifholz 496 S) um 3,7% unter dem Wert für 1995. 
Die Preise für hartes und weiches Brennholz blieben 
mit 559 S bzw. 353 S je Raummeter nahezu unverän
dert. 

. Der Wert der forstlichen Endproduktion 1996 ist trotz 
der deutlich gesunkenen Holzpreise nach vorläufigen 
Berechnungen gegenüber dem Vorjahr nominell nur um 
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volkswirtschaftlich erstrebenswert. Im Einsatz von Holz 
als Energielieferant sind die Möglichkeiten noch nicht 
ausgeschöpft. Gemeinsame Wärmeversorgungsanla
gen auf der Basis von Holz als Energieträger bringen 
nicht nur eine Entlastung der Volkswirtschaft sowie der 
Umwelt, sondern bieten dem Waldbesitzer vor allem 
im ländlichen Raum ein zusätzliches Einkommen aus 
der Verwertung von oft nicht absetzbaren Forstpro
dukten. Insgesamt wachsen in den österreichischen Wäl.., 
dern jährlich 31,4 Mio.Vfm Holz zu, wovon nur knapp 
zwei Drittel genutzt werden. 

, 2,4% auf 12,4 Mrd. S gesunken. Eine Ursache hiefür 
ist der gestiegene Holzeinschlag (15,0 Mio.efm bzw. + 
8,7 %). Dabei mußten die Waldbesitzer 6,2 Mill. fm 
Schadholz aufarbeiten (+52%). Der Schadholzanteil. 
betrug 199642% gegenüber 30% im Vorjahr. Die star
ken Schneebrüche, lokaleWindwürfe und die noch . 
andauernde Borkenkäferkalamität haben sich auf den 
Holzeinschlag ausgewirkt. Das Schadholz konnte zum 
Teil nur als Brennholz (+ 24%) und Schleifholz (+ 13%) 
ausgeformt werden. Die Starkholznutzung lag nur 
geringfügig über 1995 (+ 1,4%). Die Kleinwaldbesitzer 
(+ 11,2%) und die Bundesforste (+ 10%) erhöhten den 
Einschlag wesentlich stärker als die privaten Forstbe
triebe (+4,3%). 

Ende 1996 trat das Bundesgesetz zur Neuordnung der 
Rechtsverhältnisse der Österreichischen Bundesforste 
und Errichtung einer Aktiengesellschaft zur Fortführung 
des Betriebes "Österreichische Bundesforste" (Bun
desforstegesetz 1996, BGBI. 793/1996) in Kraft. Die bis
her vom Wir'tschaftskörper Österreichische Bundesforste 
verwalteten Liegenschaften des Bundes werden nun
mehr von. einer Betriebs-AG bewirtschaftet. Durch die 
Ausgliederung aus dem Bundesbudget wurde die 
untern-ehmerische Handlungsfähigkeit verbessert. 
Der Bund bleibt Eigentümer der Liegenschaften, Erlöse 
aus Verkäufen von Liegenschaften sind zum Ankauf 
neuer Liegenschaften oder sonstigen Verbesserungen 
der Betriebssubstanz zu ' verwenden. Der AG kommt 
von allen ' Liegenschaften ein entgeltliches Frucht
genußrecht zu. Sie hat dafür ein jährl iches Fruchtge
nußentgelt an den Bund im Ausmaß -von 50% des 
Jahresüberschusses zu entrichten. Die Bundesforste 
haben einen Anteil von 15% an der Gesamtwaldfläche 
Österreichs. 
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Produktion der Sägeindustrie 

Die rund 1.700 Betriebe der österreichischen Sägein
dustrie verarbeiteten 1996 rund 12,3 Mio.fm Rundholz 
und erzeugten daraus 7,6 Mio.m3 Schnittholz (1995: 
7,7 Mio. m3). Darüber hinaus fielen 14,5 Mio.rm Säge
späne und Hackgut an. Der Nadelholzanteil an der 
Schnittholzproduktion betrug rund 96%. Mit rund 9.000 
Beschäftigten wurde insgesamt ein Produktionswert von 
19 Mrd.S erwirtschaftet. Das durch den langen anstren~ 
gen den Winter in der Baubranche verursachte Nach- , 
frageloch führte zu einem enormen Angebots- und Preis
druck. Viele Sägewerke konnten nicht kostendeckend 
produzieren. Bis in den Herbst hinein blieb die Markt
lage schwierig , erst gegen Ende 1996 konnte sich ein 
vorsichtiger Optimismus durchsetzen. Mehr als die Hälf
te der Schnittholzproduktion ging in den Export. Itali
en bleibt weiter der Hauptabsatzmarkt für heimisches 
Schnittholz. Mit über 2,4 Mio.m3 Schnittholz ist Öster
reich mit einem Marktanteil am gesamten Schnittholz
import Italiens von ca. 60% Marktführer. Sehr positiv 
hat sich der japanische Markt entwickelt, die Exporte 
konnten auf rund 350.000 m3 verdoppelt werden. Bei 
Hackgut schlug die angespannte Marktlage bei Zell
stoff voll auf den Hackgutpreis durch. Im Durchschnitt 
konnte 1996 für Hackgut ohne Rinde ein Preis ab Werk . 
von 123 .S/rm erzielt werden. Für Sägespäne betrug 
der Preis ab Werk 55 S/rm. 

Holzeinschlag 
in Mio. Erntefestmeter ohne Rinde 
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Strukturdaten der Forstwirtschaft 
und Sägeindustrie 1996 

Waldfläche (in Mio. ha) 3,88 
davon Betriebe unter 200 ha Watdfläche 2,06 
davon Betriebe über 200 ha Waldfläche 1,24 
davon Österreichische Bundesforste 0,58 
Holzvorrat (in Mio. Vfm) 971,5 
Holzzuwachs (in Mio. Vfm) 31,4 

Anzahl der Betriebe mit Waldfläche 

Ideell 222.476 
davon unter 200 ha Waldfläche 221.531 

Holzeinschlag(in Mio. Efm) 15,01 
Endproduktion aus Forstwirtschaft (in 12,44 
Mrd. S; vorläufiger Wert) 

Sägeindustrie 

Anzahl der Betriebe 1.691 
Beschäftigte 9.000 
Rundholzschnitt (in Mio. fm) 12,3 
Schnittholzproduktion (in Mio. m3

) 7,6 
Produktionswert (in Mrd. S) • 19,0 

Quelle: BMLF, Fachverband der Sägeindustrie Österreichs 

Holzpreis 1) 

Erzeugernettopreis in Schilling je Festmeter 
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1) für Blochholz Fichte/Tanne, Güteklasse B, 2b 
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Produktionsmittel 
(siehe auch Tabellen 63 bis 70) 

Nach den Ergebnissen der ausgewerteten Buch
führungsbetriebe waren die von der Land- und Forst
wirtschaft getätigten Gesamtausgaben für betriebliche 
Zwecke im Jahre 1996 auf 89,4 Mrd.S (1995: 80,9 
Mrd.S) zu schätzen, das waren um 10,5% (real: 7,4%) 
mehr als 1995. Das im Vergleich zu den Vorjahren stark 
erhöhte Ausgabenvolumen war auf eine äußerst rege 
Investitionstätigkeit bei Traktoren, Maschinen und Gerä
ten sowie im baulichen Bereich zurückzuführen. Dar-

, über hinaus gab es eine stärkere Ausweitung· bei den 
Grundzukäufen. · Bei den unmittelbar die landwirt
schaftliche Produktion betreffenden Ausgaben kamen 
insbesondere die mit den investitionen verbundene 
Mehrwertsteuer sowie die starke Verteuerung bei den 
Zukaufsfuttermitteln und der auch dem Volumen nach 
spürbar höhere Treibstoffaufwand zum Tragen. 

Mehr als die Hälfte der Ausgaben kommt den Wirt
schaftszweigen Industrie und produzierendes Gewer
be (54%) zugute, was die wichtige Auftraggeberfunk
tion der Landwirtschaft für diese Wirtschaftssektoren 
unterstreicht. Weitere 13,6% der Gesamtausgaben 
entfielen auf Tierzukäufe-, Grundankäufe, Saatgut; 
Pflanzenmaterial und Pachtzahlungen und sind dem · 

Investitionen 
Nach Schätzungen des WIFO wurden 1996 für maschi
nelle Investitionen an Traktoren, Landmaschinen und 
Anhänger (3,93,4,62 und 1 Mrd.S) Ausgaben im Wert 
von 9,55 Mrd.S getätigt. Für Lastkraftwagen und für 
diverse Geräte, die nicht gesondert als Landmaschi
nen ausgewiesen werden, die jedoch in der Land- und 
Forstwirtschaft Verwendung finden, wurden vom WIFO 
20% hinzugeschätzt, sodaß sich für 1996 eine gesam
te Investitionssumme von 11,46 Mrd.S ergab. Dieser 
Wert warum nahezu ein Viertel höher als 1995 · 
(9,31 Mrd.S) . Dies war teilweise dadurch bedingt, daß . 
es vor und im ersten Jahr des EU-Beitrittes einen Inve
stitionsrückstau gab, der nunm(?hr wieder wettgemacht 
wurde. Der Erhaltungsaufwand für die in den land- und 

. forstwirtschaftlichen Betrieben vorhandenen Fahrzeu
ge und Maschinen belief sich 1996 auf 2,92 Mrd.S, inklu
'sive betrieblichen Anteils am PKW waren es 3,39 Mrd.S 
(1995: 2,68 und 3,14 Mrd.S), und unter Einschluß der . 
geringwertigen Wirtschaftsgüter 4,24 Mrd.S (1995: 
3,93 Mrd.S) . 

• Für bauliche Investitionen , wie Um- und Neubauten 
(Wohn- und Wirtschaftsgebäude, Wege, Grundverbesse-
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innerlandwirtschaftlichen Leistungsaustausch, der 
durch die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung nicht . 
erfaßt wird, zuzurechnen. Der Anteil des Staates (l.B. 
Mehrwertsteuer, Grundsteuer) und der Versiche
rungsanstalten lag bei 14,3%, wobei die bäuerlichen 
Sozialversicherungsbeiträge hier nicht enthalten sind, 
sondern vom Einkommen bezahlt werden müssen. 
Löhne und Gehälter an familienfremde Arbeitskräfte 
haben im Durchschnitt der bäuerlichen Betriebe keine 
Bedeutung mehr (1 %) und sind bei den sonstigen Aus
gaben berücksichtigt. 

Gesamtausgaben nach Empfängergrupp~n 

Ausgabenarten 1993/~4/95 1996 

Landwirtschaft 15,1 13,6 
Industrie- und Gewerbe 51 ,2 54;0 ·· 
Staat und Versicherungsanstalten · 

I 

15,8 
1

14,3 
Zinsen 3,3 2,8 
Sonstige Ausgaben (Ausgedinge-

115,3 leistungen, Tierarzt u.a.) 14,6 

Quelle: LBG 

rungen) wurden von der Land- und Forstwirtschaft im Jahre 
1996 14,40 Mrd.S (1"995: 12,27 Mrd.S) ausgegeben. Das 
waren um 17% mehr als ein Jahr zuvor. Im Gegensatz zu 
den letzten Jahren, wo bei Wirtschaftsbauten die Bautätig
keit eher zurückging, war sie gegenüber 1995 um mehr 
als ein Drittel höher - wohl als Folge des EU-Beitrittes und 
der damit gegebenen wesentlich verbesserten Förderungs
möglichkeiten in Form von Direktzuschüssen, insbeson
dere in den Zielgebieten. Die weitere leichte Steigerung 
im Wohnbau (+2%) entsprach in etwa der Teuerung 
(+ 1,4%). Neben den Barausgaben werden auch Eigenlei
stungen erbracht, bei Wohngebäuden im Durchschnitt 
weniger als . bei Wirtschaftsgebäuden. 1996 waren 
dafüreinschließlich des Bauholzes ein Viertel der Bar
auslagen dazuzurechnen. 

• Der Erhaltungsaufwand für die baulichen Anlagen 
war 1996 mit 1,69 Mrd.S zu beziffern. Jener der Wirt
schaftsgebäude allein betrug 0,80 Mrd.S. Der Anteil der 
Land- und Forstwirtschaft an den Brutto-Anlage-Investitionen 
der Gesamtwirtschaft erreichte (ohne Wohng.ebäude, 
jedoch einschließlich bewerteter Eigenleistungen) laut 
WIFO nach vorl~ufigen Berechnungen 3,2% (1995: 2,8%). 
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Die Maschinenringe bieten eine äußerst wirksame 
Hilfestellung zur Kostensenkung in der Mechanisierung 
und durch die Betriebshilfe bei Arbeitsspitzen, bei 
Arbeitsausfällen oder in Vertretungsfällen durch geschul
te Betriebshelferinnen und Betriebshelfer. 

69.625 bäuerliche Betriebe waren 1996 in Maschi
nenringen zusammengeschlossen, (2,4% mehr als 
1985). Die Nutzung des Maschinenringes ist jedoch 
durch große Unterschiede in den Bundesländern 
gekennzeichnet. Die größte Mitgliederdichte besitzt Vor
arlberg mit mehr als 80% aller Betriebe. Insgesamt sind 
von den land- und forstwi[tschaftlichen Betrieben etwas 
mehr als 30% Ringmitglieder, diese bewirtschaften 43% 

-- Einsatzstunden der Maschinenringe 
1996 

insgesamt 6,61 Mio, Stunden (=100%) 

Wirtschaftliche 
Betriebshilfe 

33% 

Soziale 
Betriebshilfe 

8% 

Quelle: Bundesverband 
der Maschinenringe 

Betriebsmittel 

stunden 

59% 

Grafik: S, Kaintz, 11 B 5 

An Futtermitteln wurden 1996 462.000 Tonnen impor
tiert, davon kamen 90% aus EU-Mitgliedstaaten. Zwei 
Drittel bis drei Viertel sind hievon auf Ölkuchen und 
-schrote zu rechnen, die überwiegend zu Mischfutter 
verarbeitet werden. 

In der spezialisierten Schweinehaltung wird - neben der 
Verwendung des eigenen Futtergetreides und von 
Maiskornsilagen - vorwiegend mit Beimischfuttermit
teln (Eiweißkonzentraten) gearbeitet. In der Geflügel
haltung wird überwiegend Fertigfutter eingesetzt. Laut 
Schätzungen des WIFO wurden für Futtermittel im Jahr 
19965,2 Mrd.S (gegenüber 1995: +8%) ausgegeben, 
doch sind in dieser Zahl die innerhalb der Landwirtschaft 
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der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche; knapp 
zwei Drittel davon sind Haupterwerbsbetriebe. Neben
erwe(bsbetriebe sind demnach noch unterrepräsentiert 
vertreten. Aber gerade bei Nebenerwerbsbetrieben soll
te die Eigenmechanisierung sehr überlegt und auf das 
Notwendigste beschränkt werden. 

Durch Zusammenlegungen ging die Gesamtzahl der 
Maschinenringe in den letzten Jahren zurück. Der 
Anteil der Ringe mit hauptberuflich angestellten 
Geschäftsführern nimmt dagegen zu. Insgesamt wur
den 19966,6 Mio., Einsatzstunden geleistet, davon ent
fielen 3,9 Mio (+5%) Stunden auf denMaschinenein
satz, und von7.515 Betriebs- und Haushaltshelfern wur
den 2,14 Mio. (+6%) Arbeitsstunden im Rahmen der 
wirtschaftlichen Betriebshilfe und 552.791 (+13%) 
Stunden für die soziale Betriebshilfe geleistet. Bei 
einem Gesamtverrechnungswert von 1.385,5 Mio.S 
ergab sich gegenüber 1995 eine Steigerung von 90/0. 
DerVerrechnungswert lag je Mitglied bei 19.900 S, der 
Maschinenverrechnungswerf (einschließlich Fahrer) 
je ha bei 954 S (1995: 903 S). Im Rahmen der sozia
len Betriebshilfe als Kooperationsmodell mit der SVB 
liefen Kosten in der Höhe von 54,4 Mio.S (1995: 46,2) 
auf. Die Wirksamkeit eines Maschinenringes hängt sehr 
wesentlich vom Geschäftsführer ab, dem seine quali
tativ hochwertige Organisationstätigkeit entsprechend 
zu honorieren ist. Zur Erleichterung der Geschäftsführer
Finanzierung unterstützten Bund, Länder und sonsti
ge Förderer auch 1996 die Selbsthilfebemühungen der 
in Maschir)en- und Betriebshilferingen zusammenge
faßten Mitglieder durch Beiträge zum Organisations
aufwand (1996: Bund 20,7 Mio.S, Länder_13,9 Mio.S, 
sonstige Förderer 2,5 Mio.S). Der Energieaufwand 
(elektrischer Strom, Treibstoffe sowie Brennstoffe) der 
Land-, und Forstwirtschaft belief sich nach vorläufigen 
Schätzungen des WIFO im Berichtsjahr auf 3,7 Mrd.S. 

getätigten Futtermittelumsätze nicht erfaßt. Laut Buch
haltungsaufzeichnungen waren 1996 die Ausgaben für 
Rinderkraftfutter mit hochgerechnet 2,7 Mrd.S um 11 % 
und für Schweinekraftfutter mit 3,4 Mrd.S um 7% 
höher. Rechnet inan Futtermittel für Geflügel u.a. sowie 
für Rauhfutter un'd Futtergeld hinzu, so beliefen sich 
die Ausgaben für Futtermittel auf 7,9 Mrd.S (1995: 7,1 
Mrd.S), das waren 11 % mehr als im Vorjahr. 

Bei mineralischen Düngemitteln war nach den Unter
lagen der AMA der Düngemitteleinsatz nach Reinnähr
stoffen im Kalenderjahr 1996 im Vergleich zur Vorpe
riode um 7% rückläufig. Wie aus den Unterlagen der 
Testbetriebe hervorgeht, wurde für Dünge'mittel ins-
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gesamt um 2% weniger ausgegeben. Seit Mitte der sieb
ziger Jahre - der Zeit mit den höchsten Verbrauchs
mengen - schrumpfte der mengenmäßige Verbrauch 
auf weniger als die Hälfte. Österreich liegt zwar mit sei,. 
nem Reinnährstoffeinsatz je ha LN, wie internationa
le Statistiken zeigen, durchaus nicht im Spitzenfeld, doch 
sollte sich der Trend zu einer bedarfsgerechten und 
kostenbewußteren Düngung weiter fortsetzen. Dazu tra
gen auch die laufend fortentwickelten Bodenuntersu
chungsmethoden insbesondere im Hinblick auf den N
Vorrat im Boden bei, wodurch Menge und Zeitpunkt der 
Düngerausbringung besser mit den ökologischen Erfor
dernissen abgestimmt werden können. 1,71 Mrd.S 
(1995: 1,84 Mrd.S) wurden laut vorläufiger Schätzung 
des WIFO im Jahr 1996 für Düngemittel ausgegeben. 

Die Ausgaben für Pflanzenschutzmittel unterla
gen in den I~tzten Jahren nur geringfügigen Schwan
kungen. ~ach vorläufigen Berechnungen des WIFO 
beliefen sie sich auf 1,19 Mrd.S (1995: 1,28 Mrd.S). 
Durch zunehmendes Umweltbewußtsein und geänderte 
agrarpolitische Rahmenbedingungen verstärkt sich in 
der pflanzlichen Produktion generell der Trend, che
mische Pflanzenschutzmittel in geringerem Umfang als 
bisher einzusetzen und integrierten Bekämpfungsver
fahren noch mehr Augenmerk zu schenken (Installie
rung regional einsetzbarer Warndienst-Systeme beim 
Obst-, Erdäpfel- und Hopfenbau, Einrichtung von 
Labors im Wein- und Obstbau für die Bereitstellung und 
Anzucht von'mycoplasmosen- und virusfreiem Pflanzen
material). 

Die Mengenstatistik 1996 für chemische Pflanzen
schutzmitteiwirkstoffe zeigt, daß die Fungizide mit 

In Verkehr gebrachte chern. 
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1.697 t den größten Anteil an der insgesamt in Verkehr 
gebrachten Wirkstoffmenge ausmachen. Herbizide 
(1.536 t) stellen die zweitwichtigsteGruppe dqr.lm Ver
gleich zum Jahr 1991 ergibt sich ein Rückgang des Wirk
stoffeinsatzes um ca. 920 t (- 20,5%).1996 ist der Ver
brauch an Pflanzenschutzmitteln wieder geringfügig 
angestiegen. Dies ist darauf zurückzuführen, daß auf
grund der feuchten Witterung in diesem Jahr und der 
damit verbundenen erhöhten Infektionsdruckes an 
Pilzkrankheiten ein vermehrter Einsatz von Fungiziden 
erforderlich war. Weiters hat sich durch die hohe Inan
spruchnahme des ÖPUL speziell bei den ökologisch 
effizienten Maßnahmen (integrierte Produktion, 
Betriebsmittelverzicht, biologische Wirtschaftsw.eise) die 
Einsatzmengen von Paraffinölen, Schwefel- und Kup
ferpräparaten erhöht. Von diesen umweltverträgliche
ren Präparaten werden höhere Wirkstoffmengen 
benötigt (daher Mengensteigerung), es werden ' aber 
umweltschädlichere Mittel dadurch ersetzt. 

Der Einsatz von Organismen bzw. deren Inhaltsstof
fen als Pflanzenschutzmittel im Wege der biologischen 
Schädlingsbekämpfung wird in Österreich nicht nur im 
Gartenbau, sondern auch im Feldbau (Mais', Erdäpfel), 
im' Obstbau, im Weinbau und in Baumschulen betrie
ben. Insgesamt wurden 1996 auf Flächen im Ausmaß 
von über 10.700 ha Organismen als Pflanzenschutz
mittel eingesetzt, was einer Steigerung gegenüber 
1993 .(7.956 ha) von ca. 35% entspricht. Die größten 
Einsätze (flächen mäßig gesehen) waren rene von 
Bacillus thuringiensis im Gemüse-, Mais-, Obst-, Wein
und Erdäpfelbau (9.020 ha), des Apfelwickler-Granu
lose-Virus (1.162 ha) sowie der Schlupfwespe (Tricho
gramma evanescens) im Mais (271 ha). 

Bedingt durch verschärfte Zulassungsbedingungen 
für Pflanzenschutzmittel kam es seit Mitte 1991 zu einer 
drastischen Verringerung der Anzahl an zugelassenen 
chemischen Präparaten (Ende 1996: 645 Pflanzen
schutzmittel zugelassen). An neuen Präparaten wur
den 1996 8 chemische Pflanzenschutzmittel und 2 Orga
nismen zugelassen. ' 

Im Vergleich zur Wirkstoffliste der EU, in der ca. 850 
Wirkstoffe aufgelistet sind, werden in Österreich der
zeit nur ca. 250 unterschiedliche Wirkstoffe in Verkehr 
gebracht. Diese sind in ihrem Gefährdungspotential aber 
sehr differenziert zu beurteilen. Als Parameter für die 
Gesamtbelastung der Umwelt und der Gesundheits
gefährdung der Menschen durch Pflanzenschutzmit- ' 
tel kann die Gesamtmenge an Wirkstoffen aber nur 
bedingt dienen, da unterschiedliche Stoffe summiert 
werden. Vergleiche mit anderen Ländern sind proble-
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matisch, da die Klima- und Bodenverhältnisse differieren, 
das eingesetzte Wirkstoffspektrum nicht ident ist und 
das Erhebungsverfahren aufgrund anderer gesetzlicher 
Grundlagen anders aufgebaut ist. 

Nach dem Beitritt Österreichs zur EU wurden im Rah
men der RL 91/414/EWG über das Inverkehrbringen 

Preise 
(siehe auch Tabellen 71 bis 78) 

Die zwischen Agrarerzeugnissen und Produktionsmit
teln gegebenen Austauschverhältnisse beeinflussen 
trotz der zunehmenden Bedeutung der Abgeltung der 
multifunktionalen Leistungen durch die öffentliche 

. Hand in erheblichem Umfang die Einkommenslage der . 
in der Land-und Forstwirtschaft arbeitenden Bevöl
kerung und die Aufrecherhaltung eines funktionieren
den ländlichen Raumes. Die Ausgleichszahlungen 
kommen der Gesamtbevölkerung über die niedrigen 
Lebensmittelpreise zugute. Darüber hinaus kommt 
angesichts . der ökonomischen Verflechtungen zwi
schen Agrarwirtschaft, Industrie und Gewerbe den 
Agrarpreisen auch eine große gesamtwirtschaftliche 
Bedeutung zu, zumal die bäuerlichen Haushalte und 
Betriebe ein wichtiges Auftragspotential für Betriebs
mittel, Konsum-, Investitionsgüter und Dienstleistungen 
darstellen. Die Preise land- und forstwirtschaftlicher 
Erzeugnisse haben außer ihrer Einkommensfunktion 
auch eine marktwirtschaftliehe Aufgabe zu erfüllen: sie 
sind Regulator von Angebot und Nachfrage. Angesichts 
der gestiegenen Ansprüche der Verbrauch~r kommt der 
Preispolitik außerdem Bedeutung hinsichtlich der För
derung der Qualitätsproduktion zu. Eine verstärkte 
Verbraucherorientierung im landwirtschaftlichen Ange
bot muß bei der Primärproduktion beginnen und die 
Be- und Verarbeitung sowie die Vermarktung mit
einschließen. Di~ Erzeugung spezieller Produkte 
bedingt vielfach · einen größeren Arbeitsaufwand und 
höhere Kosten und somit eine geringere Arbeits- und 
Flächenproduktivität (biologischer Landbau, artge
rechte Tierhaltung etc.), sodaß die Abgeltung der im 
Vergleich zu konventionellen Produktionsmethoden 
höheren Herstellungskosten ein betriebswirtschaftliches 
Erfordernis ist. Von Konsumenten, die an solchen 
Erzeugnissen interessiert sind, wird in der Regel ein 
höheres Preisniveau auch akzeptiert. 

Der per 1. Jänner 1995 erfolgte Beitritt Österreichs zur 
EU und die damit verbundene Übernahme der gemein
samen Agrarpolitik (GAP) bzw. das Fallen der Beschrän
kungen im Handel mit Agrarwaren innerhalb der 
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von Pflanzenschutzmitteln (Va 3600/92 und va 
491/95) vier "Altwirkstoffe" zur Prüfung zugeteilt (Lin
dane, Pyridate, Dinocap und Amitraz). Nach einem 
gemeinschaftlichen Programm werden alle alten Wirk
stoffe· im Verlauf von 12 Jahren stufenweise im Hinblick 
auf eine mögliche Aufnahme im Anhang I (Positivliste) 
der RL 91/414/EWG überprüft. 

Gemeinschaft bedeuteten für die heimischen Landwirte 
den Beginn tiefgreifender Veränderungen. Die land
wirtschaftlichen Erzeugerpreise - und das kündigte sich 
z.T. bereits vor dem Beitrittsdatum mehr oder weniger 
an - wurden vor allem in den Bereichen Getreide, 
Schlachtrinder, Schweine und Milch von erheblichen 
Einbußen betroffen. Andererseits soll nicht unerwähnt · 
bleiben, daß gewisse Entlastungen der landwirt
schaftlichen Betriebe durch preisgünstigere Betriebs
mittel (aus EU-Ländern) zum Tragen kamen. 

Speziell aufbereitete Indexzahlen ermöglichen eine 
übersichtliche Darstellung zeitlicher Veränderungen 

. der Preise land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse, 
Betriebsmittel und Investitionsgüter. Die im Bundesmittel 
aufgezeigte Preisentwicklung kann allerdings von der 
Situation in den einzelnen Betriebsgruppen je nach der 
Einnahmen- und Ausgabenstruktur der Betriebe wesent
lich abweichen. Generelle, mit Hilfe solcher Indexrei
hen dargestellte Preisübersichten lassen somit noch 
keinen endgültigen Einblick in die Einkommenslage der 
Land- und Forstwirtschaft zu. Erst die zu'sammenfas
sende Betrachtung mit anderen Unterlagen dieses 
Berichtes - in erster Linie mit den Buchführungser
gebnissen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe -
gewährleistet eine stichhaltige und zutreffende Beur
teilung der wirtschaftlichen Situation bäuerlicher 
Familienbetriebe. 

Die Indizes der die heimische Land- und Forstwirtschaft 
betreffenden Erzeuger- und Betriebsmittelpreise basie
ren zwar noch auf den Berechnungen aus dem Jahre 
1986, doch ist eine Revision der betreffenden Indizes 
mit dem Basisjahr 1996 bereits in Vorbereitung, womit 
dann wieder eine Übereinstimmung mit anderen ·ein
schlägigen Indexberechnungen gegeben ist (z.B.lndex 
der Verbraucherpreise des ÖSTAT). Ab 1992 wird in 
den Preisindex der Betriebseinnahmen die Entwicklung 
der direkt den bäuerlichen Betrieben zufließenden 
öffentlichen ,Gelder miteinbezogen. Die Gewichtung 
erfolgt analog der Einnahmen- und Ausgabenstruktur 
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land- und forstwirtschaftlicher Haupterwerbsbetriebe 
innerhalb des Auswahlrahmens für den Grünen Bericht 
in den Jahren 1984 bis 1986 bzw. 1992 hinsichtlich des 
Anteils der öffentlichen Gelder. Für die Indexdarstel
lung auf der Einnahmenseite stehen die vom ÖßTAT ' 
publizierten Erzeugerpreise zur Verfügung. Für die 
Ausgabenseite werden gesonderte Erhebungen her
angezogen. Der Indexberechnung liegen ausschließ
lich Netto-Preise (ohn,e MWSt.) zugrunde. 

Innerhalb der Agrarpreis-Indizes verzeichnete der 
Preis-Index der Betriebseinnahmen 1996 im Vergleich 
zum Vorjahr eine Abnahme um 2,1%, ohne Berück- • 
sichtigung der öffentlichen Gelder hätte sie 0,4% betra
gen. Der Preis-Index der Gesamtausgaben stieg 
gegenüber 1995 um 2,9%, wobei die Betriebsausga
ben im Durchschnitt um 3,4% und die Investitions
ausgaben um 2,0% höher wurden. Die zuungunsten 
der Land- und Forstwirtschaft bestehende Preissche
re berechnete sich für das Jahr 1996 mit -11,7% und 
verschlechterte sich somit im Vergleich zu 1995 (-6,1%). 

Erzeugerpreise 
• Der Preis-Index für pflanzliche Erzeugnisse , 

(1995=100) war 1996 insgesamt um 2,9% niedriger, wobei 
im Durchschnitt um 7,5% höheren Getreidenotierungen um 
mehr als 50% niedrigere Kartoffelpreise einander gegen
überstanden. Die Produkte des Feldbaues verzeichneten 
damit im Durchschnitt einen Preisrückgang von 7,1%, 
gefolgt vom Obstbau (-5%) und dem Gemüsebau (-4,4%) . 
Das durchschnittliche Preisniveau des Weinbaus gegen
über 1995 verbesserte sich um 8,5% . 

• Das durchschnittliche Preis-Niveau tierischer Erzeug
nisse stieg im Vergleich zu 1995 um 1 %, wobei der Preis
rückgang bei Rindern um nahezu 12% aufgrund der BSE
Krise durch einen besseren Schweinepreis (+ 11 %), höhe
re Milcherlöse (+2,2%) und ein um nahezu 14% gestie
genes Preisniveau im Geflügel-Eierbere,ich überdeckt 
wurde. 

Agrar~Preis-lndex . 
(Verg leich zum Vorjahr in Prozent) 

Jahr 
Preis-Index der Be- Preis-Index der 

triebs einnahmen Gesamtausgaben 

1·989 +3,4 +1,2 

1990 +4,3 +1 ,1 

1991 +0,9 +3,2 

1992 -0,9 +2,1 

1993 -3,9 +0,3 

1994 +2,0 -0,2 

1995 -5,6 -4,4 , , 

~ 1996 -2,1 +2,9 

1) ab 1992 inkl. öffentliche Gelder. 

Quelle: LBG 
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• Die Preise forstwirtschaft/icher Produkte waren bei 
Blochholz von Einbußen betroffen; insgesamt sank der 
betreffende Index im Vergleich zu· 1995 um 9,6%. 

Betriebsmittelpreise 

Der seit 1992 zu beobachtende Trend der insgesamt 
billiger werdenden Betriebsmittel wurde 1996 unter
brochen (+3,4%). Im wesentlichen war dies auf die 
Eiweißkomponente bei den Zukaufsfuttermitteln zurück
zuführen; die Getreideprodukte wurden auch etwas teu
rer (Futtermittel insgesamt: +14,2%). Spürbar zum 
Tragen kamen die höheren Treibstoffpreise innerhalb 
der Energieausgaben (+4,4%). Die Verteuerungen bei 
der Gebäude- und Geräteerhaltung (+2 bzw. 2,1 0/0) 
sowie den Verwaltungskosten (+1,7%) bewegten sich 
im üblichen Rahmen. Eine abermalige stärkere Ver
billigung ergab sich bei den Pflanzenschutzmitteln 
(-9,2%), ebenso gaben die Handelsdünger(-2,9%) und 
hier im besonderen die Mischdünger im Preis nach. Dfe 
Saatgutpreise sanken um 3.1 %, die Sachversiche
rungen um 1,1 %. Die Preise für land- und forstwirt
schaftliche Investitionsgüter waren 1996 im Mittel um 
2,0% (Maschinen und Geräte: +2,5%, Baukosten: 
+ 1,4%) höher als im Jahre 1995 . 

Entwicklung der Düngemittelpreise 
(kein Vergleich mit den Preisen vor 1995 möglich!) 

Düngerarten Preisänderung 1996 
zu 1995 in% 

Kalkammonsalpeter, 27% N +4,8 
Triplesuperphosphat, 45% P205 -4 ,1 

Kalisalz, 60% K20 ' +0,0 

PK-Mischdünger,-0: 15:30 -7,9 

Volldünger, 13:13:21 -3,0 
Volldünger, 15: 15: 15 -11,7 
Volldünger, 20:8:8 -5,8 

Quelle: AMA, LBG 

·Preise für Zukaufsfuttermittel 
(Vergleich zum Vorjahr in Prozent) 

Futtermittel 1993 - 1994 1995 1996 

ZR-Trockenschnitte, Pel. +2,8 -2,5 +0,4 +5,8 

Futtergerste -8,7 +6,5 -45,2 +6,0 

I Körnermais -0,9 -6,6 -33,1 -1 ,1 

I -Weizenkleie +2,0 +1,4 -24,1 +5,8 

I Roggenfuttermehl -1,1 -0,4 - -
Sojaschrot +6,9 -9,4 -10,6 +29,9 
00 Rapsextraktionsschrot - - -23,2 +50,5 

Fischmehl -15,9 -4,2 +12,3 +17,8 

Quelle: Börse für landwIrtschaftliche Produkte: LBG 
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Auswertungsergebnisse von Buchführun'gsunter~ 
lagen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe 

Zusammenfassung ' 

Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 1996 betrugen 

im Bundesmittel285.615 S (-7%) je Betrieb und 169.000 S 

(-4%) je Familienarbeitskraft (FAK). Die Veränderung je FAK 
lag zwischen +6% (Veredelungsbetriebe) bis -10% (forststarke 

Betriebe). Die durchschnittlich weitaus höchsten Einkommen 
je FAK erzielten die Marktfruchtbetriebe, produktionsge

bietsmäßig lag das Nö. Flach- und Hügelland deutlich an der 

Spitze, welches das Einkommensniveau gegenüber 1995 

halten konnte. Die Negativfaktoren waren die schlechte 

Preissituation b~i Rindern und bei Holz, die höhere Mehr

wertsteuer wegen der deutlich gestiegenen Investitionen, die 

Verteuerung wichtiger Betriebsmittel und der Rückgang der 

degressiven Ausgleichszahlungen. Positiv wirkten sich die 

Flächenaufstockung und die Arbeitsk~äfteeinsparung aus. Die 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft ohne degressive 

Ausgleichszahlüngen ergeben je FAK 148.000 S (+4%). Der 
Unternehmensertrag je Betrieb . (inkl. öffentlicher Gelder) 

betrug im Bundesmittel 847.000 S (+1%) je Betrieb, der 

Unternehmensaufwand stieg auf 562.000 S (+6%). Die Zahl 

der Arbeitskräfte je Betrieb . hat um 3% auf 1,68 FAK abge
nommen. Das Erwerbseinkommen je Gesamtfamilienar

beitskraft (GFAK) erreichte 200.440 ' S (-2%), das Ge

samteinkommen je GFAK 237.702 S (-1%). Der Verschul
dungsgrad verminderte sich geringfügig, der Eigenkapital

zuwachs betrug 24 %. 

Das durchschnittliche Einkommen der Bergbauernbetriebe 

lag bei 138.200 S je FAK (-7%). Damit wurde die Einkom

mensdifferenz zu den Nichtbergbauern wieder größer. Bei 

Betrieben der Zone '4 ist ein deutlicher Einkömmensabfall fest

zustellen, der Arbeitsbedarf liegt aber ca. 50% über dem der 

Zone 1. 

Die Spezialbetriebe waren 1 ~96 wieder einkommensmäßig 
besser als' der Durchschnitt. Besonders hervorzuheben ist 

bei den biologisch wirtschaftenden Betrieben der höhere 

Arbeitskräftebesatz und der bedeutend niedrigere Unter
nehmensaufwand als im Bundesmittel. Die in den Gunstla

gen liegenden Mar~tfrucht-Spezialbetriebe weisen einen 

unterdurchschnittlichen Arbeitskräftebesatz und die höchsten 
Werte beim Einkommen und den öffentlichen Gel.dern je 

Betrieb aus. Die Obstbau-Spezi al betriebe verzeichneten 

einen doppelt so hohen Arbeitskräftebesatz als im Bundes

durchschnitt. Trotz geringer Höhe der öffentlichen Gelder tra

ten bei den Weinbau-Spezial betrieben 1996 leichte Ein

kommenssteigerungen auf, die Rinderhaltungs- und Milchwirt

schafts-Spezial betriebe verzeichneten - dem Trend des Jah

res 1996 folgend - ebenfalls Einkommenseinbußen, 

Summary 

In 1996, incomes from agriculture and forestry in Austria were 

on average ATS 285,615 (-7 %) per enterprise and ATS 

169,000 (-4 %) perfamily worker.The variation per family wor
ker was +6 % (in intensive live stock farms) to -10 % (holdings 
with a great share of forestry) . The highest incomes on aver

age per family vyorker were achieved by commercial farms, 
whereas, as to production areas, the lowlands and hilly areas 

of Lower Austriawere clearly at the top, constituting the only 

area able to maintain the income level of 1995. The negative 
factors were the bad prices for cattle and wood, the higher 

value added tax aso a consequence of the clear increase in 
investments made, the rise in price of important means of 

production and the decrease of degressive compensation 
payments. Positive effects were economising on labour force 

and the extension of areas. The incomes from agriculture 
and forestry without degressive compensation payments 

amounted to ATS 148,000 per family labour (+4 %). ~he yields 

per enterprise (inclusive of public funds) in Austria were on 

average ATS 847,000 (+ 1 %) per enterprise, the input per 

enterprise rose to ATS 562,000 (+6 %). The number of wor
kers per enterprise fell by 3 % to 1.68 family workers. The 

earned income per total family labour amounted to ATS 
200,440 (-2 %), the total income per total family labour was 

ATS 237,702 (-1 %) . The level of debts fell slightly, whrle the 

own capital improved considerably by 24 %. 

The average income of mountain farms amounted to ATS 

138,200 per family labour (-7 %) . Thus, the income 

difference compared to non-mountain farmers became 

greater again. Enterprises of zone 4 showed a considerable 

income loss, whereas the amount of work that has to 
be done is 50 % more than in zone 1. 

In 1996, as to incomes, the special enterprises were better 

off than the average. As far as organic farms are concerned 

. more work and considerably less labour (compared to the 

average holding on Federallevel) have to be mentioned par-

. ticularly. The special commercial farms in favour~d areas show 
numbers of labour below average and the highest incomes 

and amounts of public funds per enterprise. The special fruit
growing farms had double the number of labour of the Aus

trian average. Special vine-growing enterprises had slight rises 

in income, despite the fact that they receive only a sm all 
amount of public funds, special cattle-keeping and dairy enter

prises also had i~come losses, following the trend of 1996. 
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Entwicklung der Hauptergebnisse im Jahre 1996 
(siehe auch Tabellen 79 bis 101) . 

Die wichtigsten Er.gebnisse im Überblick 

Die Auswertung der Buchführungsdaten von 2.422 Test
betrieben über das Jahr 1996 brachte folgendes Ergeb
nis: Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
1996 betrugen im Bundesdurchschn itt285.615 S je . 
Betrieb (-7%) und 169.005 S je FAK.(-4%). Die Ergebnis
ableitung der Bundesmit!els stellt sich wie folgt dar: 

• Ergebnisse je Hektar RLN:.oie Einkünfte aus Land
und Forstwirtschaft waren mit 14.602S um 7,9% niedri
ger als 1995. 

• Ertragsseite: Der Unternehmensertrag trug zu dieser Ent
wicklung mit +0,5% bei. Im einzelnen schlugen insbeson
dere die Erträge für Getreide (+3,6%), Milch (+0,6%), 
Schweine (+4,0%), die Aufwandszuschüsse (Jungland
wirteprämie und Investitionszuschüsse (+3,4%) und die 
ÖPUL-Zahlungen (+2,2%) positiv zu buche. Negativ auf 
der Ertragsseite wirkten sich Rinder und Kälber (-3,4%), 

der Forst (-1,2%) und die degressiven Ausgleichszahlun
gen (-8%) aus. 

• Aufwandsseite: Der Unternehmensaufwand verzeichnete 
von 1995 auf 1996 eine Steigerung um fast 5%. Dies trug 
mit -8,3% zur Entwicklung der Einkünfte aus Land- und Forst
wirtschaft bei. Auf der Aufwandsseite konnten die Schuld
zinsen vermindet werden, was zur positiven Entwicklung 
um 1,2% beitrug. Negativ wirkten sich hingegen die Auf
wandssteigerungen aus. So trug der Spezialaufwand aus 
Bodennutzung und Tierhaltung (-1,3%), die Energiekosten 
(-1,4%, davon Diesel -0,6%), die Anlagenerhaltung 
(-1,3%), die AfA (1 ,2%), den Sonstigen Aufwand (-1,1%) 
und die Vorsteuer (-2,3%) zum negativen Ergebnis bei. 
Insbesondere 'die Vorsteuer verzeichnete eine stärkere 
Steigerung, da die Investitionen ausgeweitet wurden
(Steigerung der Vorsteuer auf Investitionen um 347 S/ha 
RLN, das bedeutet einen Beitrag von .:.2,2%). 

Auswirkungen der Ertrags- und Aufwandsentwicklung auf die 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 

1995 1996 Differenz in % der 

Einkünfte aus Land-
S/ha RLN und Forstwirtschaft 

1995 je ha RLN 
in S in % 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 15.846 14.602 -1.244 -7,9 
Unternehmensertrag 43.249 43.325 +76 +0,5 
Davon : 

Getreide 2.250 2.823 +573 +3,6 
Hackfrüchte 1.253 1.216 -37 -0 ,2 
Hülsen-, Ölfrüchte, Handeisgewächse 611 605 -6 

Obst 734 731 -3 
Wein 1.309 1.324 +15 +0,1 
Rinder (einschI. Kälber) 4 .1 32 3.588 -544 -3,4 
Milch 5.335 5.435 +100 +0,6 
Schweine 4.290 4.924 +634 +4,0 
Forstwirtschaft 2.083 1.897 -186 -1,2 
Sonst. Erträge (inkl. Nebenerwerb) 6.242 6.425 +183 +1 ,2 
Öffent\. Gelder 10.796 10.403 -393 -2 ,5 
davon: 

degressive Ausgleichzahlungen 3.080 1.818 -1.162 -8 ,0 
Tierhaltungszuschüsse 593 830 +237 +1 ,5 
ÖPUL - 3.261 3.606 345 2,2 
Investitions- und Aufwandsbeih ilfen 230 769 +539 +3,4 

Mehrwertsteuer (MWSt) 2.677 2.706 +29 +0,2 

Unternehmensaufwand 27.403 28.723 +1.320 +8,3 
Davon: 

Spezialaufw. Bodennutzung u. Tierhaltung 6.875 7.082 +207 +1 ,3 

Energie ,und Anlagenerhaltung 4 .796 5.226 +430 +2,7 
Allgem. Aufwendungen 5.704 ~ 5.837 +133 . +0,8 
AfA 7.099 7.283 +184 +1 ,2 
Vorsteuer 2.929 3.294 +365 +2,3 

Quelle: LBG 

.. 
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• Ergebnisse je Betrieb: Die Betriebe wurden - so wie 
1995 - wiederum größer, und zwar. um 1,2%. Dies bedeu
tet, daß die Einkünfte je Betrieb nur eine Verminderung um 
6,7% erfuhren. Diese Betriebsvergrößerung war im wesent
lichen auf eine Pachtflächenvergrößerung um "?:,8% zurück
zuführen. Der Anteil der Pachtfläche betrug 1996 15,9% 
der Gesamtfläche (1995: 14,8%). 

• Ergebnisse je Arbeitskraft: Wie .1995 verminderten sich 
auch 1996 die Arbeitskräfte. 80 fielen die FAK je Betrieb 
von 1,74 (1995) auf 1,68 (1996) und die VAK je Betrieb 
von 1,80 (1995) auf 1,75 (1996). Dies bedingt eine weite
re Verbesserung der Ergebnisse, da die Einkünfte aus Land
und Forstwirtschaft auf weniger Personen aufgeteilt wer
den müssen. 1996 erwirtschaftete somit im Bundesmittel 
eine Familienarbeitskraft 169.0008 an Einkünften aus Land
und Forstwirtschaft, was einer Verminderung um 3,9% 
gegenüber dem Vorjahr entspricht. 

Innerhalb der Betriebsformen mußten die Futterbau
betriebe 7%' und die Betriebe mit mehr als 50% Forst 
10% an Einkommensverlusten hinnehmen, nach Pro
duktionsgebieten der Alpenostrand (-10%

), das Hoch
alpengebiet (-6%) und das Alpenvorland (-7%). Dem
gegenüber konnten - bezogen auf die FAK - die Ver- . 
edelungsbetriebe (+6%) und die landwirtschaftlichen 
Gemischtbetriebe (+4%) Einkommensverbesserun
gen verbuchen. Das Nö Flach- und Hügelland konnte 
das Einkommensniveau des Vorjahres halten. Die 
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Gesamteinkommen 1996 je Betrieb 
insges. 465.410 S (= 100%) im Bundesmittel . 

Sozialtransfer 1) ' 

Renten und 9% 
Pensionen 

7% 

Außer
betriebliches 

Erwerbs
einkommen 

23% 

1) Familien- u. Schulbei'hilfen 

Quelle: LBG 

Einkünfte aus Land 
und Forstwirtschaft 

61% 

davon öffentliche 
Gelder 

203.482 S 

Grafik: O. Hafer, 11 B 5 

durchschnittlich höchsten Ernkommen je FAK erzielten 
wieder die Marktfruchtbetriebe vor den Veredelungs
betrieben und nach Produktionsgebieten das Nö. Flach
und Hügelland. 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 1996 
in Schiiling je Betrieb 

Betriebe mit 
über 50% Forst 

Betriebe mit 
25 - 50% Forst 

Futterbau-
betriebe 

Landw. 
Gemischtbetriebe 

Marktfrucht-
betriebe 

Dauerkultur-
betriebe 

Veredelungs-
betriebe 

Bundes-
mittel 

Quelle: LBG 
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Unternehmensertrag 

Große regionale und strukturelle Abstufungen kenn
zeichneten die Ertragslage im Jahr 1996. Im gewich
teten Mittel der buchführenden Haupt- und Nebener
werbsbetriebe wurde ein Unternehmensertrag von 
43,325 S je ha RLN bzw. 847.000 S je Betrieb erwirt
schaftet, in etwa gleich viel wie 1995. Der Anteil der 
einzelnen Produktionszweige an der Gesamtentwick
lung ist in der Tabelle .(siehe Vorseite) dargestellt. 

Beim Feld- und Futterbau erhöhten sich die Einnah
men gegenüber 1995 um 9%. ' 22% waren es bei 
Getreide, wobei das verbesserte Preisniveau für Wei
zen, Roggen und Gerste und die höheren Mengen bei 
Gerste und Körnermais den Ausschlag gaben. Bei Hack
früchten war durch die gesunkenen Kartoffelpreise ein 
Minderertrag von 2% (Erdäpfel: -19%, Zuckerrüben: 
+8%) zu verzeichnen. Bei den Alternativfrüchten wur
den die abermals niedrigeren Erträge bei d~n Ölfrüch
ten durch die bessere- Ertragssituation bei Hülsen
früchten weitgehend ausgeglichen. Der Weinbau pro
fitierte durch die deutlich bessere Preissituation, der 
Obstbau konnte sein Ertragsniveau halten. 

In derTierhaltung erhöht~ sich der Milchertrag um 3% 
(die verkaufte Menge stieg um 4%). Aufgrund der 
BSE- Krise kam es bei Rindern 1996 zu einem Prei
seinbruch. Dies führte trotz einer Erhöhung bei den ver
kauften Stückzahlen zu einem Einnahmenrückgang von 
7% ; durch den Abbau des Viehbestandes erhöhte 
sich dieser auf -12°/0. Im Gegensatz dazu stiegen die 
Schweinepreise im Jahresdurchschnitt um 11 %. Die 
Erträge verbesserten sich sogar um 16%. 
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Die Ertragslage in der Forstwirtschaft war bei den in 
die Auswertung einbezogenen bäuerlichen Betrieben 
durch die stark verschlechterte Preissituation bei BIoch
holz und eine geringere Verkaufsmenge gekenn
zeichnet. 

Das Volumen der öffentlichen Gelder, das den bäuer
lichen Betrieben direkt zugute kommt, verringerte sich 
1996 im Durchschnitt je Betrieb um 2%. Die degressi
ven Ausgleichszahlungen gingen um 40% zurück, die 
Tierhaltungszuschüsse waren gegenüber 1995 um 
ein Drittel höher. Hier machte sich vor allem der BSE-

Entwicklung des Preis- und Ertrags-Index 

Pflanzliche u. tierische Preis-1
) Ertrags-

Produkte Index 1996 (1995=100) 

Weizen 110 122 
Roggen 128 70 
Gerste 112 119 
Körnermais2

) 89 125 
Kartoffel 48 81 
Zuckerrüben 99 108 
Wein 108 101 
Rinder2

) 88 93 
Milch 102 102 
Schweine2

) 111 113 
Geflügel und Eier 114 105 
Holz 90 91 
1) Landw. Paritätsspiegel 
2) Einnahmen 

Quelle: LBG 

Ertragsstruktur nach Betriebsformen 
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~ Unternehmensertrag in 1.000 Schilling je Betrieb 
Bodennutzung 11 Tierhaltung 

Quelle: LBG Grafik: C. Grohsebner, LBG o äffentl. Gelder 11 Forstwirtschaft und Sonstiges 
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und Hartwährungsausgleich bemerkbar. Für Investiti
ons- und Aufwandsbeihilfen stand nahezu der a,5-fache 
Betrag von 1995 zur Verfügung. Die ÖPUL-Zahlungen 
nahmen um 12% zu. . 

Nach Betriebsformen zeigten die Veredelungsbetrie
be (+6%) und die landwirtschaftlichen Gemischtbetriebe 
(+4%) über dem Bundesdurchschnitt liegende Stei
gerungen, nach Produktionsgebieten das Kärntner 
Becken (+8%) sowie das Nö und SöFlach- u. Hügel
land (+4 und +3%). Demgegenüber fiel das Ertrags
volumen in den Betrieben mit über 50% Forst um 8%, 
im Voralpengebiet und am Alpenostrand um rd. 3%. Auch 
die Futterbaubetriebe des Alpenvorlandes verzeichneten 
ein geringfügig niedrigeres Ertragsniveau. 

Der Unternehmensertrag variiert stark in Abhängigkeit 
vom Standort und den damit einhergehenden Pro- ' 
duktionsvoraussetzungen. Zusätzlich spielt die Betriebs
struktur, die Betriebsgröße, die Art der Flächennutzung 
sowie das Ausmaß und die.1 ntensität der Viehhaltung 
eine maßgebende Rolle. Darüber hinaus haben auch 
allfällig vorhandene außerland- und forstwirtschaftliehe 

Unternehmensaufwand 
Der Unternehmensaufwand . (562.000 S je Betrieb) 
nahm gegenüber 1995 um 6% zu. Damit verschlech
terte sich im Vergleich zum Vorjahr die Ertragsergie
bigkeit (mit 100 S Aufwand wurden 150,80 S Ertrag 
erzielt). 

Für die Erhöhung des Aufwandes war insbesondere 
die MehrWertsteuer, die Verteuerung der Zukaufsfut
termittel (vor allem bei Ölkuchen), der preis- und men
gen mäßig höhere Treibstoff- und Erhaltungsaufwand 
für Maschinen und Gebäude sowie die von Jahr zu 

Ertragsergiebigkeit des 
. Unternehmensaufwandes . 

Jahre Auf 100 S Unternehmensaufwand 
entfallen S Unternehmensertrag 

.1992 148,6 

1993 142,8 

1994 146,5 

1995 157,8 

1996 150,8 

Qu~lle: LBG 

Jahr steigenden Abschreibungsbeträge verantwort
lich. Die Mehrausgaben bei der Mehrwertsteuer hän
gen mit den höheren Investitionen (um 20% mehr als 
1995) zusammen. 

· 99 

Erwerbsmöglichkeiten sowie das sozioökonomische 
Umfeld einen wesentlichen Einfluß auf den Unterneh
mensertrag. In den Betrieben bis zu 50% Fqrstanteil 
sowie in den Futterbaubetrieben steuern die Milch
produktion und die Rinderhaltung die gewichtigsten 
Anteile zu den Gesamterträgen bei, in den Betrieben 
mit über 50% Forstanteil überdies auch die WaIdbe
wirtschaftung. Die landwirtschaftlichen Gemischtbe
triebe und die Veredelungsbetriebe schöpfen den 
größten Ertragsanteil aus der Schweineproduktion. 24% 
des Unternehmensertrages ent~iel 1996 im Bundes
durchschnitt auf öffentliche Gelder, nur in den Ver
edelungs- und Dauerkulturbetrieben waren es merk
lich weniger (rd. 16%). Im Vergleich zu 1995 blieb der 
Anteil der öffentlichen Gelder am Unternehmensertrag 
im Bundesdurchschnitt nahezu unverändert; er stieg 
jedoch in den Betrieben mit höheren Forstanteilen und 
den Futterbaubetrieben (insbesondere im Berggebiet) 
durch die Ausweitung der Förderungen (BSE- und Hart
währu,ngsausgleich) und die geringeren Erträge bei Rin
dern und Holz an. Regional trifft dies a~ch für die Pro
duktionsgebiete des Alpengebietes und das yvald
und Mühlviertel zu. 

Die Abschreibungen machen einen großen Teil des 
Unternehmensaufwandes aus. Dieser Anteil liegt je nach 
Betriebsform zwischen 19 und 32% (siehe Gr~dik). Einen 
gewichtigen Teil beanspruchen auch die Aufwendun
gen für die Tierhaltung. Die höchsten Anteile erreich
ten dabei die Veredelungsbetriebe mit 35% und die land
wirtschaftlichen Gemischtbetriebe mit 20%. Innerhalb 
derTierhaltungsaufw~ndungen sind insbesondere die 
Futtermittel hervorzuheben. Auf sie entfallen in den land
wirtschaftlichen Gemischtbetrieben 12% und in den Ver
edelungsbetrieben rd. 25% des Gesamtaufwandes. Der 

Entwicklung des Preis- und 
Aufwandsindex' 

Preis-1
) Aufwands-

Produktionsmittel 
Index 1996 (1995=100) 

Saatgut und Sämereien 97 102 
Düngemittel 97 100 
Pfl anzEinsch utzm ittel 91 98 
Futtermittel 114 105 
Licht- und Kraftstrom 104 107 
T rei bstoffe 106 115 
Maschinen- und 102 115 
Geräteerhaltung 
Erhaltung baulicher Anlagen ' 102 109 

1) Landw. Paritätsspiegel 

Quelle: LBG 
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Aufwandsstruktur nach Betriebsformen 

1200 ,-------------------------------, 
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Betriebe mit Landw. GemischF Dauerkultur-
25 - 50% Forst betriebe betriebe 

UnternehmensautWand in 1.000 Schilling je Betrieb 

Quelle:tBG Grafik: C. Grohsebner, LBG 

ohne Abschreibungen und MWSt. ermittelte Sachauf- . 
wand war in den Veredelungsbetrieben (69%), in den 
landwirtschaftlichen Gemischtbetrieben (63%) sowie · 
den Marktfruchtbetrieben (65%) am höchsten. In den 
anderen Betriebsformen betrugen die entsprechenden 
Anteile knapp 60%. Am geringsten (57%) waren sie in . 
den Betrieben mit über 50% Fqrstanteil. Nach Betriebs
formen zeigte der gesamte Unternehmensaufwand 
im Vergieich zu .1995 generell nur Erhöhungen, mit Aus-

Arbeitskräfte 
Mit 1 ,68 Familienarbeitskräf ten (FAK) je Betrieb ver
ringerten sich die FAK um weitere 3%, je 100 ha RLN 
auf 8,64 FAK (-4%). Nach Betriebsformen di.tferenziert 
waren überdurchschnittliche Besatzgrößen in den 
Betrieben mit höherem Forstanteil, in den Futterbau
und insbesondere den Dauerkulturbetrieben gege
ben, wovon bei letzteren weit mehr als 10% auf Lohn
arbeitskräfte entfielen. Die weitaus wenigsten Arbeits- . 
kräfte waren in den Marktfruchtbetrieben beschäftigt. 
Die Tendenz einer Verringerung des Arbeitskräftebe
satzes zeigte sich besonders deutlich bei den Betrie
ben mit über 50% Forstanteil (-6%), in den Dauerkul
tu rbetrieben stieg er etwas an (+ 1 %). Die Änderungen 
von Jahr zu Jahr im betriebsbezogenen Arbeitskräfte
besatz waren bis 1995 eher gering, je Flächeneinheit 
ist dieser von der.durchschnittlichen Betriebsgröße der 
Auswahlbetriebe abhängig, die je nach Fluktuation 
gewissen Schwankungen unterworfen ist. Der Arbeits
kräftebesatz wird auch von Jahresgegebenheiten, wie 
etwa einem gesteigerten Produktionsvolumen, mit 
beeinflußt. Die Anbote attraktiver außerlandwirt
schaftlicher Arbeitsplätze und die bauliche Investi-

Betriebe mit Futterbau- Marktfrucht- Veredelungs-
. über 50% Forst betriebe betriebe betriebe 

Betriebe mit Landw. Gemischt- Dauerkultur-
25 - 500/0 Forst betriebe betriebe 

Bodennutzung insges. 

D Afa • Tierhaltung insges. 

o MwSt. u. Sonstiges . • Energie u. Anlagenerhaltung . 

nahme der Betriebe mit über 50% Forstanteil (-2%). 
Die höheren Aufwendungen machten zwischen 5% bei . 
den Betrieben mit 25 bis 50% Forstanteil sowie den 
landwirtschaftlichen Gemischtbetrieben und 7% in den 
Futterbau,- Marktfrucht- und Veredelungsbetrieben 
aus. Innerhalb der Produktionsgebiete waren nur im 
Voralpengebiet (+2%)und am Alpenostrand (+3%) die 
Steigerungen - im Vergleich zum Bundesdurchschnitt 
- etwas schwächer. 

tionstätigkeit am Betrieb sind für die Höhe des Arbeits
kräftebesatzes ebenfalls von Einfluß. 

Arbeitskräftebesatz je Betrieb 

Index davon Gesamt-

Betriebsformen Insge- 1995 Familien- Familien-
samt . =100 arbeits- arbeits-

kräfte kräfte 

Betriebe mit über 
50% Forstanteil 1,77 94 1,71 1,98 
Betriebe mit 25 bis 
50% Forstanteil 1,75 96 1,69 1,95 
Futterbaubetriebe 1,79 97 1,76 2,00 
Landw. -
Gemischtbetriebe 1,74 98 1,71 2,01 
Marktfruchtbetriebe 1,57 99 1,47 1,77 
Dauerkulturbetriebe 1,84 101 1,60 1,92 
Veredelungsbetriebe 1,74 97 1,69 1,96 

Bundesmittel1996 1,75 97 1,68 1,95. 
1995 1,80 98 1,74 1,99 
1994 1,84 100 1,77 2,02 

Quelle: LBG 
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Betriebsvermögen und Kapitalproduktivität 

Das Betriebsvermögen 1996 belief sich im Mittel der 
buchführenden bäuerlichen Betriebe auf 4,575.000 S. 
Zwischen 1.1. und 31.12.1996 stieg es um 2,9%, 
wobei die Erhöhung bei den Zukaufsvorräten durch Ver
teuerung der Zukaufsfuttermittel verursacht war. Beim 
Vieh kam es zu geringfügigen Bestandsabstockungen. 

Gliederung des Vermögens je Betrieb 

Stand per 31.12.1996 Verände-

Bundesmittel in 1.000S in Prozent 
rung 
in % 

Geld 619 13,5 +4,6 

Erzeugungsvorräte 68 1,5 +3,7 

Zukaufsvorräte 14 0,3 +9,6 

Vieh 159 3,5 -"0,7 

Maschinen u. Geräte 499 10,9 +4,3· 

Pflanzenbestände ' 490 10,7 +0,5 

Wohngebäude 1.108 24,2 +3,4 

Wirtschaftsgebäude.1
) 1.228 26,8 +2,3 

Nebenbetriebe 76 1,7 +9,1 

Boden u. Rechte 314 6,9 +1,4 

Aktiven insgesamt 4.575 100 +2,9 

1) inkl. Grundverbesserungen 

Quelle: LBG 

Je Vollarbeitskraft (VAK) errechnete sich ein Betriebs
kapital von 2,575.000 S, von denen 279.000 Sauf 
Maschinen und Geräte entfielen. Verglichen mit 1980 
entspricht das einer Erhöhung auf das 2,6 bzw. 2,1 fache 
bei Maschinen und Geräten (Preisindex: 165). 

Aktiven je VAK und je ha RLN1
) 

Index 
Bundesmittel 1980 1996 (1980= 

100) 

VAKje 100 ha RLN 12,38 8,96 72 

Aktiven S/ha RLN 123.155 - 230.712 187 

Aktiven SN AK 994.790 2,574.911 259 

Maschinen und 
Gerätekapital 

S/ha RLN 16.444 24.967 152 

SNAK 132.827 278.666 210 

1) Bundesmittel 

Quelle: LBG 

Die Land- und Forstwirtschaft zähltzu einem der kapi
talintensivsten Wirtschaftszweige. Das erfordert in Ver
bindung , mit einer anhaltend angespannten Preis
Kostenrelation und der Zinsenbelast~ng, den Kapital
einsatz möglichst ökonomisch und rentabel durchzu
führen.lnsbesondere kleinere Betriebe oder solche in 
benachteiligten Produktionslagen sind durch eine hohe 
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Kapitalintensität häufig wirtschaftlich stark belastet. 
Größere Investitionen in Gebäude und Maschinen 
können dabei die Einkommenslage auf Jahre hinaus 
beeinträchtigen. Die Substituierung von Handarbeit 
durch ' eigene Maschinen bedeutet nicht immer eine 
Kostenersparnis. Durch eine verstärkte zwischenbe
triebliche Zusammenarbeit könnten die Investitions
kosten bzw. der Aufwand der Betriebe entsprechend 
gesenkt sowie die Arbeitsqualität verbessertwerden. 
In den Betriebsformen wiesen erneut die Betriebe mit 
über 50% Forstanteil (5,5 Mio.S) ,sowie die Verede
lungsbetriebe (5,3 Mio.S) und Marktfruchtbetriebe 
(4,7 Mio.S) eine überdurchschnittliche Kapitalausstat
tung je Betrieb auf, wogegen sie insbesondere in den 
Dauerkulturbetrieben vergleichsweise nied~ig war 
(rd. 4,0 Mio.S). 

Der Verschuldungsgrad (Anteil der Schulden am 
Betriebsvermögen) betrug im Jahresmittel1996 durch
schnittlich 9,5% (1995: 9,7%). Innerhalb der Betriebs
formen schwankte er zwischen 11,9% in den Dauer
kulturbetrieben und 8,3% in den Betrieben mit 25 bis 
50% Forstanteil, nach Produktionsgebieten zwischen 
8% ,im Wald- und Mühlviertel, am Alpenostrand und im 
Kärntner Becken sowie rd. 11 % im SÖ. und Nö. Flach
und Hügelland und im Hochalpengebiet. Nach Größen
klassen si!ld keine einheitlichen Tendenzen erkennbar. 

Die Kapitalproduktivität, die sich aus der Gegen
überstellung von Besatzkapital (per '31.12.1996) und 
erzieltem Unternehmensertrag ableitet, nahm mit 

Besatzkapita/1
) und Kapita/produktivität 

Besatzkapital am Schluß 
Kapital-Betriebsformen des Jahres 
produk-

S je Vl\K Sje ha tivitäe) 

RLN 

Betriebe mit über 
50% Forstanteil 1,170.840 140.735 28,5 
Betriebe mit 25 bis 
50% Forstanteil 1,263.333 138.335 28,6 
Futterbau betriebe 1,482.272 151.340 27,8 
Landwirtschaftliche 
Gem ischtbetriebe 1,612.413 144.311 33,3 
Marktfruchtbetriebe 1,850.067 83.253 40,7 
Dauerkulturbetriebe 1,2,82.464 231.613 33,7 
Veredelungsbetriebe 2,041.257 185.142 39,2 

Bundesmittel 1996 1,519.085 136.110 31,8 
1995 1,429.570 133.236 32,5 

' 1994 1,344.300 131.607 32,7 
1) Ohne Boden, Rechte und Pflanzen bestände und 
Wohngebäude 
2) Unternehmensertrag in % des Besatzkapitals 

Quelle: LBG 
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31,8% gegenüber dem Jahr davor etwas ab. Das rela
tiv günstigste Ergebnis zeigten die Marktfrucht- und Ver
edelungsbetriebe mit 40,7 bzw 39,2%. In den übrigen 
Betriebsformen sind ungünstigere Relationen auszu
weisen. Das betrifft in erster Linie die Futterbaubetriebe 
mit 28% und die Betriebe mit höherem Anteil an Forst
flächen mit 29%. 

Einkommensentwicklung 
Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der mit 
der Auswertung repräsentierten bäuerlichen Betriebe 
sind die nachfolgend erläuterten Einkommensergeb
nisse' von besonderer Bedeutung. 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft betrugen 
1996 im Mittel der buchführenden Testbetriebe je Fami
lienarbeitskraft (FAK) 169.005 S (1995: 175.871 S), das 
waren nominell um 4% und real um 6% weniger als 
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Die jahresdurchschnittliche Zinsenbelasfung der 
bäuerlichen Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe nahm 
deutlich ab und betrug im Gesamtmittel (einschließlich 
Spesen) 18.600 S. Der am Gesamtschuldenstand 
gemessene Durchschnittszinssatz im Jahr 1996 betrug 
4,4% (1995: 5,3%). 

1995. Sie umfassen jenen Betrag, der dem Bauern 
und seinen mithelfenden nicht entlohnten Fami
lien~ngehörigen als Entgelt für die Arbeitsleistung, die 
unternehmerische Tätigkeit und den Einsatz des 
Eigenkapitals zufließt und enthalten neben der urei
gentlichen land-und forstwirtschaftlichen Produktion 
auch die von der öffentlichen Hand getragenen Zah
lungen für betriebliche Leistungen und die Einkünfte 
aus selbständigen Nebentätigkeiten wie z.B. der Gäste
beherbergung. 

Anteil der verschiedenen Postitionen an der Einkommensentwicklung je Betrieb 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je Betrieb im Jahr 1995 = 100 % 

davon Differenz zwischen 1995 und 1996 

Einkünfte Öffentl iche Gelder 
ausLand- und Unternehmens-

davon Betriebsformen Unter-
Forstwirtschaft ertrag ohne 

nehmens-
1996 öffentliche Insgesamt 

degr. Ertrags-
Gelder Preisau zuschüsse aufwand 

sgleich Tierhaltung 

in Prozent 

Betriebe mit über 50% Forstanteil ' -15,8 -20,1 0,7 -1,4 1,4 3,6 

Betriebe mit 25 bis 50% Forstanteil -12,8 ' -6,4 1,8 -3,6 2,2 -8,2 

Futterbaubetriebe -10,2 ~1 ,5 3,0 -6,2 2,8 -1 1,7 

Landw. Gemischtbetriebe 2,0 16,3 -4,9 -11,0 1,2 ' -9,4 

Ma rktfruchtbetri ebe -3,4 13,2 

1 
-5,1 -10,7 

1 
0,3 

1 
-11,5 

Dauerkulturbetriebe -5,5 13,8 -9,6 -3,6 , 0,0 -9,7 

Veredel u ngsbetriebe 3,5 30,5 -11,1 -16,7 -0,1 -15,9 

Bundesmittel1996 -6,7 5,5 -1,7 -7,8 1,6 -10,5 

Hochalpengebiet -9,5 -5,2 4,0 -2,1 2,8 . -8,3 

Voralpengebiet -8,6 -9,2 4,0 :-3,0 2,4 -3,4 

Alpenostrand -12,7 -8,4 , 1,1 -4,9 2,0 -5,4 

Wald- und Mühlviertel -6,7 -1,0 4,9 -7,8 2,1 -10,6 

Kärntner Becken 0,3 18,2 3,5 -6,5 1,9 -21,4 

Alpenvorland -10,5 12,6 -6,8 
-13'° 1 

1,8 -16,3 

Sö. Flach- und Hügelland . -4,2 15,8 -8,7 -9,1 0,4 -11,3 

Nö. Flach- und Hügelland -0,3 14,1 -4,6 -9,1 0,3 -9,8 

N ichtbergbauernbetriebe -4,4 12,5 -5,4 -10,3 1,0 -11 ,5 

Alle Bergbauernbetriebe -10,1 -4,7 3,7 -4,2 2,3 -9,1 

Quelle: LBG 
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Nach Betriebsformen und auch nach Produktionsge
bieten aufgeschlüsselt, bestehen sehr große Einkom
mensunterschiede. Am weitaus besten schnitten 1996 
wieder die Marktfruchtbetriebe mit 284.000 S je FAK 
ab, gefolgt von den Veredelungsbetrieben(252.000 S). 
Auch die landwirtschaftlichen Gemischt- und Dauer
kulturbetriebe kamen noch über dem Bundesdurch
schnitt zu liegen. Die niedrigsten Einkünfte erzielten die 
Betriebe mit über 50% Forstantei l (123.400 S). Ein
kommenszuwächse hatten die Veredelungsbetriebe mit 

. +6% und die landwirtschaftlichen Gemischtbetriebe mit 
+4% zu verzeichnen. Alle anderen Betriebsformen 
schnitten schlechter als 1995 ab (Betriebe mit höhe
ren Forstanteilen mit rd.-10% und Futterbaubetriebe 
mit -7%). Relativ gut behaupteten sich die Markt
fruchtbetriebe mit -2%. Von den Produktionsgebieten 
übertraf nur das Nö. Flach- und Hügelland (259.300 S) 
wesentlich den Bundesdurchschnitt. Das Hochalpen
gebiet (135.300 S), der Alpenostrand (140.000 S) und 
das Wald- und Mühlviertel (146.900 S) lagen stark dar
unter. Die Einkommensergebnisse des Vorjahres hiel
ten nur die Betriebe des Nö. Flach- und Hügellandes. 
Am stärksten fielen die Einkommen am Alp~nostrand ' 
(-10%) , im Alpenvorland (-7%) und im Hochalpenge
biet (-6%). 

Verteilung der Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft 

1994 1995 1996 

Schichtung 1) Einkommensanteile in % der Einkünf-
te aus Land- und Forstwirtschaft 

unteres Zehntel -1,6 0,2 . - 1,2 
2. Zehntel 2,8 3,2 2,7 
3. Zehntel 4,5 4,9 4,5 
4. Zehntel ' 6,1 6,5 6,1 
5. Zehntel 7,7 · 8,0 7,5 
6. Zehntel 9,4 9,5 9,2 
7. Zehntel 11 ,3 . 11 ,2 11,2 
8. Zehntel 13,7 13,3 13,7 
9. Zehntel -17,3 16,6 17,5 
oberstes Zehntel 28,8 26,6 . 28,8 

Mittel in Schilling je FAK 

unteres Zeh ntel -22.495 2.647 -20.455 
2. Zehntel 39.852 55.945 46.191 
3. Zehntel 65.01.0 86.774 76.887 
4. Zehntel 87.526 114.449 102.711 
5. Zehntel 111.527 140.503 126.809 
6. Zehntel 136.020 167.957 154.948 
7. Zehntel 163.555 196.482 188.875 
8. Zehntel 198.206 233.353 231 .063 

~ 

9. Zehntel 249.889 292.725 296.016 
oberstes Zehntel 417.108 468.327 488.178 

1) Schichtung der Erwerbstätigen insgesamt nach der Höhe 
der Einkünfte aus Larid- und Forstwirtschaft 1996: ,229,000 
Personen 

Quelle: LBG 
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Bei der Analyse der Einkommensentwicklung 1996 
ist folgendes festzuhalten : Der Unternehmensertrag 
ohne öffentliche Gelder hätte gegenüber 1995 zu einer 
Einkommenserhöhung von durchschnittlich 6% geführt. 
Dabei reichte die Spanne von ~20% in Betrieben mit 
über 50% Forstanteil bis +31 % in den Veredelungs
betrieben und von -9% im Voralpengebiet bis + 18% im 
Kärntner Becken. Die Entwicklung der öffentlichen 
Gelder alleine betrachtet, hätte im Bundesdurchschnitt 
einen Einkommensrückgang um 2% bedeutet. Der 

· 'Grund dafür waren einerseits die reduzierten degres~ 
siven Ausgleichszahlungen und der Wegfall der Lager-

· abwertung (insbesondere bei Obst) , andererseits wur
den die Zuschüsse für die Rinderhaltung infolge der 
BSE Krise aufgestockt; weiters kam neben höheren 
ÖPUL-Geldern die durch den EU-Beitritt geänderte Inve-

· stitionsförderung erstmals richtig zum Tragen. Während 
die öffentlichen Gelder allein genommen bei den Betrie
ben mit höheren Forstanteilen und den Futterbaube
trieben zu einer Verbesserung der Einkommen um rd . 
2% beitrugen, fielen sie bei den Dauerku ltur- und Ver
edelungsbetrieben um ' rd. 10%. Nach Produktionsge
bieten hatten die öffentlichen Gelder alleine betrach -:
tet im Hoch- und Voralpengebiet sowie im Kärntner 
Becken und insbesondere im Wald- und Mühlviertel auf 
die Einkommensentwicklung einen positiven Einfluß, 
im Nö. Flach- und Hügelland, im Alpenvorland und SÖ. 
Flach- und Hügelland lösten sie eine Einkommens-
m.i nderung aus. . 

Den stärksten Einfluß auf die Einkommensentwicklung 
hatten 1996 die Aufwendungen. Allein hätten sie im Bun
desdurchschnitt zu einer Einkommensverminderung um 
-11 % geführt. Abgesehen von den Betrieben mit über 
50% Forstanteil, wo gegenüber. 1995 weniger aufge
wendet wurde, wäre es zu Einkommensminderungen 
von -8% in den Betrieben mit 25 bis' 50% Forstanteil 
und bis zu -16% in den Veredelungsbetrieben gekom-

· men, nach Produktionsgebieten hätten diese -4% im 
Voralpengebiet und -:21 % im Kärntner Becken ausge
macht. 

Bei einer Reihung (Dezile) der durch das Testbe
triebsnetz repräsentierten Familienarbeitskräfte (hoch
gerechnet rd. 229.000) nach der Höhe ihrer 1996 
erzielten Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft ergibt 
sich, daß sich die Differenzen zwischen geringen und 

· hohen Einkommen im Vergleich zu den Vorjahren ver
größe'rt haben. Dadurch, daß der Anteil der negativ bilan
zierenden Betriebe (8,3%) deutlich zugenommen hat, 
blieben im Gegensatz zum Vorjahr im untersten Dezil 
die Einkünfte negativ. Konnten im Vorjahr 50% der 

. Arbeitskräfte im unteren Bereich knapp 23% der Ein
künfte auf sich vereinen, so entsprach dieser Anteil 1996 
mit kn~pp 20% jenem von 1994. 
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Eine Reihung der ausgewerteten Betriebe nach stei
genden Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft je FAK 
zeigt, daß der gewichtete Bundesdurchschnitt 1996 im 
ersten Viertel (25% der Betriebe entfallen auf die unte
re Einkommensskala) sich gegenüber 1995 mit 16.770 S 
halbierte und im vierten Viertel mit 365.567 S gering
fügig erhöhte, sodaß der absolute Abstand mit 
348.797 S sich abermals erweiterte, und das Verhält
nis sich vom ersten zum vierten Viertel auf .1 :22 
verdoppelte. Dabei sind insbesondere die geringen 
. Einkünfte der Betriebe mit 25 bis 50% Forstanteil, der 
Futterbau- und Dauerkulturbetriebe des ersten Viertels 
hervorzuheben, aber auch dasvierte Viertel der Markt
fruchtbetriebe, wo je FAK Einkommen von über 600.000 
S erzielt werden konnten. Regional sticht insbesondere 
das vierte Viertel des Nö. Flach- und Hügellandes posi-. 
tiv und das erste VierteL des Alpenvorlandes negativ 
hervor. 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft ohne 
degressive Ausgleichszahlungen in S je FAK 

Für die österreichische Land- und Forstwirtschaft 
bestehen mit dem EU-Beitritt ab 1995 veränderte Rah
menbedingungen, die einerseits in teils massiven 
Erzeugerpreissenkungen, andererseits in Flächen
bzw. Tierprämien bei entsprechenden Produktionsbe
schränkungen laut GAP und Ausgleichszahlungen als 
Abgeltung für Ertragsverzicht im Rahmen des ÖPUL 
und Bewirtschaftungserschwernisse (z.B. Bergbau
ern) ihren Niederschlag finden. Darüber hinaus wer
den für das vor dem EU-Beitritt wesentlich höhere Preis
niveau bis 1998 von Jahr zu Jahr geringer werdende 
sogenannte degressive Übergangsbeihilfengewährt. 
Um darzulegen, wie sich die neue Situation auf die öster
reichischen bäuerlichen Betriebe auswirkt, ist es not
wendig, die Einkommenssituation auch ohne degres
sive Ausgleichszahlungen darzustellen. 

Im Vergleich ' zu 1994, dem letzten Jahr vor der EU
Mitgliedschaft, verbesserten sich die Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft ohne Berücksichtigung der 
degressiven Ausgleichszahlung je FAK im Bundes
durchschnitt um 2%, gegenüber 1995 um 4%. Es 
waren vor allem die landwirtschaftlichen Gemischt
betriebe, Dauerkultur- und Marktfruchtbetrieb~, bei 
denen sich auch ohne degressive Ausgleichszahlun
gen die Einkommenssituation verbessert hatte. Die Ver
edelungsbetriebe konnten nach dem Einkommen
seinbruch von 1995 im Berichtsjahr das Einkom
mensniveau von 1994 ebenfalls leicht übertreffen. Im 
Gegensatz dazu verlief die Entwicklung bei den forst
stärkeren Betrieben und den Futterbaubetrieben: Sie 
verfehlten das Einkommensniveau von 1994 um rd. 2%. 
Regional sind insbesondere die Futterbaubetriebe des 
Alpenvorlandes hervorzuheben, die bereits 1995 nur 

105 

88% der Einkommen von 1994 E~.rreichen konnten, 1996 
verschlechterte sich dieser Wert auf 83%. Soweit sich 
bisher absehen läßt, zählen anderseits die Markt
frucht- und landwirtschaftlichen Gemischtbetriebe·des 
Alpenvorlandes, die Futterbaubetriebe des Wald- und 
Mühlviertels der Zone 1 und des Alpengebietes der Zone 
3 bisher zu den Gewinnern des EU-Beitrittes. 

Erwerbseinkommen 
Zur Befriedigung der finanziellen Erfordernisse stehen 
der bäuerlichen Familie außer den Einkünften aus der 
Land- und Forstwirtschaft auch außerbetriebliche 
Erwerbseinkommen, allfällige Renten, Familienbeihil
fen und sonstige Sozialtransferzahlungen zur Verfügung. 
Ohne Berücksichtigung der Sozial komponente errech
nete sich im Gesamtdurchschnitt aller Betriebe 1996 
mit 200.440 S ein um 2% niedrigeres Erwerbs-

. einkommen je GFAK. 

Nach Betriebsformen ergaben sich bei den landwirt
schaftlichen Gemischtbetrieben und Veredelungsbe
trieben Steigerungsraten von je 4%, wogegen die 
Futterbaubetriebe und Betriebe bis 50% Forstanteil 
Einkommensverminderungen von 5% in Kauf neh
men mußten. Von den Produktionsgebieten schnitten 

Verteilung der Erwerbseinkommen 

1994 1995 1996 
Schichtung 1) 

Einkommensanteile in % der Ein-
künfte aus Land- und Forstwirtschaft 

unteres Zehntel 1,6 2,2 1,7 
2. Zehntel 4,4 4,8 4,3 
3. Zehntel 5,8 6,2 5,6 
4. Zehntel 7,1 7,3 6,8 
5. Zehntel 8,3 8,4 8,1 
6. Zehntel 9,4 9,4 9,5 
7. Zehntel 10,8 10,8 11,0 
8. Zehntel 12,6 12,4 12,9 
9. Zehntel 15,5 15,3 15,9 
oberstes Zehntel 24,5 23,2 , 24,2 

Mittel in Schilling je GFAK 

unteres Zehntel 27.983 44.063 34.189 
2. Zehntel 77.293 98.132 85.776 
3. Zehntel 101.826 126.132 112.999 
4. Zehntel 123.661 148.892 136.661 
5. Zehntel '144.869 172.527 162.383 
6. Zehntel 165.167 193.701 . 189.832 
7. Zehntel 189.865 220.525 221.153 
8. Zehntel 220.924 255.131 258.802 
9. Zenntel 271.159 314.548 319.791 
oberstes Zehntel 428.303 475.992 483.524 

1) Schichtung der Erwerbstätigen insgesamt nach Höhe des 
Erwerbseinkommens1996: 265.000 Personen 

Quelle: LBG 
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das Voralpengebiet (+.2%) besser und das Kärntner 
Becken, das 8ö. sowie Nö. Flach- und Hügelland etwa 
gleich gut ab wie im Vorjahr. Wesentlich über dem Bun
desdurchschnitt liegende Einkommenseinbußen,waren 
im Alpenvorland (-7%) und am Alpenostrand (-6%) gege
ben. Die höchsten erzielten Einkommen je GFAK wur
den so wie im Vorjahr in den Marktfrucht- sowie Ver
edelungsbetrieben und nach Produktionsgebieten im 
Nö. Flach- und Hügelland erzielt. Am bescheidensten 
blieben sie in den forst- und futterbaubetonten Betrieben 
und regional insbesondere im Hochalpengebiet, aber 
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Kärntner Becken (68%); die niedrigsten Anteile waren 
im 8ö. Flach- und Hügel1and (55%) gegeben. Bei den 
außerbetrieblichen Erwerbseinkünften stechen mit 
einem Anteil von 28% die Dauerkulturbetriebe und von 
den Produktionsgebieten das 8ö. Flach- und Hügel
land (27%) sowie das Alpenvorland (26%) hervor. Die 
Familienbeihilfe und der sonstige 80zialtransfer kamen 
mit Anteilen um die 10% insbesondere im Wald- und 
Mühlviertel und in den alpinen Produktionslagen zum 
Tragen. 

auch am Alpenostrand und im Wald- und Mühlviertel. · Die Reihung der ausgewerteten Betriebe nach stei

Der im Bundesdurchschnitt in den Einkommen zwischen 
unterstem und oberstem Viertel im Jahr 1996 beste
hende Abstand berechnete sich je GFAKmit 316.200 8 
bzw. 1 :5,5. Die kleinsten absoluten Unterschiede inner- · 
halb der Betriebsformen ergaben sich in den Betrieben 
bis 50% Forstanteil und den Futterbaubetrieben, inner
halb der Produktionsgebiete im Hochalpengebiet und 
im Wald- und Mühlviertel, die größten bei den Markt
fruchtbetrieben und im Nö. Flach- und Hügelland. Die 
8pannweite der in.den untersten Vierteln erzielten Ein
kommen betrug nach Betriebsformen 204% und nach 
Produktionsgebieten 98%, in den obersten Vierteln 94% 
und 86%, die Veränderungen waren somit im Vergleich 
zu 1995 gering. Werden die durch das Testbetriebsnetz 
repräsentierten Gesamtfamilienarbeitskräfte (hochge
rechnet rd. 265.000) nach der Höhe ihres 1996 erbrach
ten Erwerbseinkommens nach Dezilen gereiht, so 

gendem Gesamteinkommen je GFAK ergab, daß deren 
gewichteter Durchschnitt im Bundesm!ttel im unteren 
Viertel 103.909 8 und im oberen Viertel 437.350 8 
betrug. Der Abstand zwisGhen diesen Werten berech
nete sich absolut auf 333.441 8 und vergrößerte sich 
damit auf 1 :4,2. 

Die öffentlichen Gelder und 'ihr Anteil an den Ein-
künften aus Land- und Forstwirtschaft 

In Ergänzung zum Kapitel über die Förderungen für die 
Land-, Forst- und Wasserwirtschaft soll hier gezeigt wer
den, wie die Verteilung der öffentlichen Gelder auf die 
einzelnen Betriebsformen aussah. . 

Die direkt den Betrieben zugute kommenden öffentli
chen Gelder beliefen sich 1996 im Bundesdurchschnitt 
auf 203.482 8 je Betrieb und 120.405 S je FAK (je ha 

. RLN lagen sie bei 10.400 8). Das waren 24% vom 
Unternehmensertrag bzw. 71 % von den Einkünften aus 
Land- und Forstwirtschaft. Laut Richtlinie werden die 

. ergibt sich, daß der unteren Hälfte der GFAK 27% der 
Einkommenssumme, der oberen Hälfte 73% zuzumit
tein sind bzw. daß 30% der GFAK mit dem höheren 
Einkommen mehr an Geld beziehen als 70% mit den 
niedrigeren Einkommen, womit sich die Relationen 
gegenüber dem Vorjahr verschlechtert haben. 

Gesamteinkommen 
Das Gesamteinkommen betrug 1996 im Bundesmittel 
465.410 8 (-3%) je Betrieb und 237.702 8(-1 %) je 
Gesamtfamilienarbeitskraft (GFAK); die Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft hatten daran einen Anteil von 

. öffentlichen Gelder unabhängig vom Auszahlungster
min dann in die Buchhaltung der Buchführungsbetrie
be aufgenommen, sobald sie bescheidmäßig festste
hen. Es können sich dadurch in 8umme Unte~schie.:. 
de zu den ausbezahlten Geldern laut Rechnungsab
schluß- des BMLF ergeben. Die zudem bestehenden 
Differenzen zwischen hochgerechneten Werten und den 
ausgewiesenen Daten des BMLF lassen darauf 
schließen, daß die Förderungen von den Betrieben, 

61 %, aus dem unselbständigen und selbstä~digen . . 
Erwerb kamen 23%, aus Rentenzahlungen 7% und aus 
Familienbeihilfen inkl. sonstigen Sozialtransfers 9%. 
Innerhalb der Betriebsformen war der aus' der Land
und Forstwirschaft stammende Anteil in den Verede
lungsbetrieben (72%) am größten; er betrug in den 
Marktfruchtbetrieben 68%, in den landwirtschaftlichen 
Gemischtbetrieben 64% und den übrigen Betriebsfor
men zwischen 54 bis 59%. 

Regional gesehen erzielten über dem Bundesmittellie
gende Einkommensanteile aus der Land- und Forst
wirtschaft das Nö. Flach- und Hügelland (69%) und das 

die durch den Auswertungsrahmen repräsentiert wer
den, in 8umme stärker in Anspruch genommen wer
den als von Betrieben außerhalb des Testbetriebs-
netzes. 

Nach Betriebsformen re.ichte die 8pannweite der für _ 
1996 zugesprochenen öffentlichen Gelder von rd. 
126.000 8 in den Dauerkulturbetrieben bis 329.600 8 
in den Marktfruchtbetrieben. Von den rd. 135.000 durch 
den Auswahlrahmen repräsentierten Betrieben beka
men etwa knapp 40% der Betriebe Beträge über dem 
Bundesdurchschnitt (203.482 8) ausbezahlt, ' ohne' . 
degressive Ausgleichszahlungen (167.921.8) waren es 
etwa genau so viele. Mehr als das Doppelte des Bun-
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Struktur der öffentlichen Gelder nach Betriebsformen 
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desdurchschnittes (mindestens rd.400.000 S) beka
men rd. 10% bzw. mindestens rd. 300.000 S ein schwa
ches Fünftel der Betriebe. 7% der Futterbaubetriebe, 
aber 33% Marktfruchtbetriebe erhielten mehr als 
400.000 S an öffentlichen Geldern. 

An den öffentlichen Geldern hatten im Bundesdurch
schnitt die Zahlungen im Rahmen des ÖPUL mit 35% 
den höchsten Anteil, es folgten die Zahlungen im Rah
men des GAP mit 28% und die degressiven Aus
gleichszahlungen mit rd. 17%. Die Ausgleichszulage 
nahm 10% der Mittel in Anspruch, auf Investitions- und 
Aufwandszuschüsse, die gegenüber 1995 mehr als ver
dreifacht wurden, entfielen rd. 7%. 

Die ÖPUL-Anteile an den öffentlichen Geldern waren ' 
in den Dauerkulturbetrieben und Betrieben mit höhe- ' 
ren Forstanteilen am höchsten; die Zahlungen im Rah
men des' GAP haben in den Marktfruchtbetrieben die 
größte Bedeutung, während den Ausgleichszulagen in 
den forststärkeren, aber auch in den Futterbaubetrieben 
ein über dem Bundesdurchschnitt hinausgehendes 
Gewicht zukommt. Dies traf 1996 auch'für die Investi
tions- und Aufwandszuschüsse zu, an denen im ver
stärkten Ausmaß auch die Veredelungsbetriebe parti
zipieren konnten. Betrachtet man den Anteil der öffent
lichen Gelder an den land- und forstwirtschaftlichen Ein
künften, so kamen sie in den ~arktfrucht- und Futter
baubetrieben am stärksten zum Tragen (anteilig je 79%), 
am geringsten war er in den Dauerkultur- und Ver
edelungsbetrieben(45 und 48%). Nach Produktions
gebieten erreichte der Anteil der öffentlichen Gelder an 
den land- und forstwirtschaftlichen Einkünften zwi-
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schen 53% im Sö. Flach- und Hügelland und 88% im 
Wald- und Mühlviertel. 

Verbrauch und Eigenkapitalbildung 
Der Verbrauch je Haushalt stieg 1996 mit 351.982 S 
(+8%) dem Volumen nach stark an. Sein Anteil al'D 
Gesamteinkommen berechnete sich mit 76% (1995: 
68%). Vom Gesamtverbrauch entfielen knapp 46% auf 
laufende Barausgaben (ohne Verköstigung), 19% auf 
die Verköstigung, knapp 13% auf Beiträge zur Pensions- . 
und Krankenversicherung, 10% auf die gegenver
rechneten -Wohnungsmietkosten und 11% auf private 
Anschaffungen. Die Höhe des Verbrauches wird maß
geblich von der nachhaltigen Einkommenslage der bäu
erlichen Familien bestimmt, was nicht zuletzt aus den 
nach Betriebsformen und Produktionsgebieten unter
gliederten Ergebnisgrößen ersichtlich ist. 

Als Differenz zwischen Gesamteinkommen und Ver
brauch ergibt sich die Eigenkapitalbildung. Die 
Bedeutung kommt in der wirt$chaftlichen Fortent
wicklung des Betriebes, insbesondere zur Finanzierung 
von betriebsnotwendigen Investitionen, zum Ausdruck. 
Ohne ein Mindestmaß an Eigenkapitalzuwachs ist 
kaum ein zukunftsorientierter bzw. gesicherter Betriebs
bestand zu erwarten. Im Bundesdurchschnitt erreich
te 1996 der Eigenkapitalzuwachs je Betrieb 113.428 
S oder 24% des Gesamteinkommens' (1995: 153.304 S 
oder 32%). Im Vergleich zum Vorjahr, einem Wert, der 
in den letzten zehn Jahren nie erreicht wurde, entsprach 
dies einer Abnahme um mehr als ein Viertel. Innerhalb 
der Betriebsformen war 1996 die Eigenkapitalbildung 
in den Marktfrucht- und Veredelungsbetrieben und 
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Öffentliche Gelder je Betrieb 
Ausgewertet nach politischen Bezirken tür das Jahr 1996 (in 1.000 Schilling) 

unter 100 
100~ 200 
200-300 
300 - 400 
400 -500 

Min.Wert: 95.069 S . 
. Max.W~rt: 483.224 S 

. I-A 
Quelle: LBG . 
Graphik: K Wagner, Ba. f. Agrarwirtschaft ., 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je Betrieb 
Ausgewertet nach politischen Bezirken für das Jahr 1996 (in 1 .000 Schilling) 

0-150 
150 - 250 
250 - 350 
350 - 450 
größer 450 

Min.Wert: 113.348 S 
Max.Wert: 581.091 S 

. ' I---~ 
Quelle: LBG . 
Graphik: K. Wagner, Ba. f. Agrarwirtschaft ., 
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. innerhalb der Produktionsgebiete im Nö. Flach- und 
Hügelland am höchsten, am unbefriedigendsten blieb 
der Eigenkapitalzuwachs in den Betrieben mit über 50% 
Forstanteil (53.911 S bzw. 14%). Im Bundesmittel hat-

Weitere wichtige Kennzahlen 

Von den Brutto-Investitionen (ohne Grundzukäufe 
und Pflanzenbestände) in der Höhe von rd. 212.000 S 
entfielen 1996 im Mittel aller ausgewerteten Haupt- und 
Nebenerwerbsbetriebe 51 ,3% auf bauliche Anlagen 
(inkl. Meliorationen), 45,4% auf Maschinen und Gerä
te und 3,3%·auf Nebenbetriebe. Für 1996 war insge
samt eine Steigerung von 21 % auszuweisen, eine Stei
gerung, wie sie.in den letzten zehn Jahren nie erreicht 
wurde. Gegenüber 1995 wurde in den ausgewerteten 
Betrieben für bauliche Anlagen um 18% mehr (Wohn
gebäude +4%, Wirtschaftsgebäude +37%) und für 
Maschinen und Geräte um 29% mehr investiert. Waren 
es 1970 nur 57% der Investitionen, die durch Abschrei
bungen gedeckt waren, so erhöhte sich dieser Anteil 
in den 80er Jahren auf zwei Drittel bis über neun Zehn-

Brutto-Investitionen an baulichen 
Anlagen sowie an Maschinen und Geräten 
und deren Finanzierung im Bundesmittel 

je Betrieb 

Investitions aus
'gaben 

Insgesamel 

davon 
Bauliche Anlagen 

1994 
in S 

1995 . 1----__ 
1_9.--96 __ -1 

in S in S in % 

168.434 174.711 211.522 100,0 

und Meliorationen 86.580 91 .577 108.382 51 ,3 

Maschinen und 
Geräte 76.073 74.421 96.059 45,4 

Ldw. Nebenbetriebe 
u. Fremdenverkehr 5.781 8.713 7.081 3,3 

Finanziert durch: 
Abschreibungen 
Fremdkapital 
Eigenkapital 

132.092 137.153 142.455 

5.498 
30.844 37.558 

10.797 
58.270 

1) Ohne Grund und Boden sowie Pflanzenbestände; 
inkl. Nebenbetrieb und bäuerlichem Fremdenverkehr 

Quelle: LBG 

67,4 

5,1 
27,5 

tel; in den letzten Jahren war dieser Anteil wieder rück
läufig, 1996 lag er bei etwas mehr als zwei Dritteln. 

Was die Deckung der über den Abschreibungen lie
genden Investitionssumme anbelangt, so war sie durch 
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ten 1996 72,3% der Betriebe einen Eigenkapitalzuwachs 
aufzuweisen. Dieser Anteil unterliegt innerhalb der 
Betriebsformen und je nach Ertragszulage von Jahr zu 
Jahr mehr .oder minder großen .schwankungen. 

den Eigenkapitalzuwachs sowohl .im Bundesmittel als 
auch in sämtlichen Betriebsformen gegeben. Innerhalb 
der Produktionsgebiete überstiegen im Voralpen
gebiet, insbesondere aber im Wald- und Mühlviertel die 
Nettoinvestitionen den Eigenkapitalzuwachs: Die Ne tto
Investitionen waren mit rd. 83.300 S im Bundes
mittel um zwei Drittel höher als im Vorjahr und betru
gen 17,9% des Gesamteinkommens, wobei jedoch 
innerhalb der Betriebsformen und der Produktionsge
biete, aber auch von Jahr zu Jahr, große Unterschie
de bestehen. 

Die. Geldüberschüsse aus den verschiedenen Geld
quellen (Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, 
Nebenerwerb, Farnilienbeihilfe; Pensionen und Son-

Einnahmen/Ausgaben-Differenz in Schilling 
je Familie 

Herkunft: 

Saldo L.u.F. (inkl. selbst. NE) 347.288 

Nebenerwerb unselbständig 103.159 

Pensionen und Renten 31.589 

Fam.Beihilfen und sonstige Sozialtransfers 41 .369 

Schenkungen, Erl?teile und sonst. 489 

Verwendung: 

Neuanlagen 

I 
212.226 

Bäuerl. Sozialversicherung . 45.418 

laufemde Lebensha~tung 211 .736 

Private Anschaffungen 38.044 

Geldveränderung +16.470 

1) Bundesmittel1996 

Quelle: LBG 

stiges) wurden nach den Ergebnissen einer Kapital
fltJßrechnung der ausgewerteten Testbetriebe durch
schnittlich wie folgt verwendet: Von den insgesamt je 
Familie 1996 verfügbaren. 524.000 S flossen 41 % in 
die laufende Lebenshaltung, 9% in die bäuerliche 
Sozialversicherung, 40% in betriebliche und 7% in pri
vate Neuanlagen, 16.500 S bzw. 3% (1995: 89.000 S 
oder 14%) konnten zurückgelegt bzw. für Kreditrück
zahlungen verwendet werden. 
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" Vermögensrente je Betrieb 

Betriebsform 
Vermögensrente 

in S je ha RLN 

Betriebe mit über 50 % Forstanteil 10.019 

Betriebe mit 25 bis 50 % Forstanteil -7.991 

Futterbaubetriebe -7.850 

Landw. Gem,ischtbetriebe -3.846 

Marktfruchtbetriebe " 689 

Dauerkulturbetriebe -8;022 

Veredelungsbetriebe 345 

Bundesmittel 1996 -4.863 

1995 - 3.722 

1994 - 6.185 

Quelle: LBG 

Setzt man die land- und forstwirtschaftlichen Einkünf
te in Relation zum erzielten Unternehmensertrag, so 
erhält man "die sogenannte Gewinnrate. Sie ermit-" 
telte sich für das Jahr 1996 im gewichteten Gesamt: 
durchschnitt aller ausgewerteten Betriebe · mit 33,7% 
(1995: 36,6%). Innerhalb der Betriebsformen konnte 
sie nur in den Veredelungsbetrieben und annähernd 
in den landw. Gemischtbetrieben gehalten werden, 
ansonsten verschlechterte sie sich durchgehend und 
bewegte sich von durchschnittlich 31 % in den 
Veredelungsbetrieben bis zu maximal 35 'bzw. 36% in 
den Marktfrucht- bzw. Dauerkulturbetrieben und ~etrie
ben mit höheren Forstanteilen. Nach Produktionsge
bieten betrug sie zwischen 28% im Alpenvorland und 
37 bis 38% im Nö. Flach und Hügelland,Hochalpen
und Voralpengebiet. " 

Stellt man den land:- und forstwirtschaftlichen Ein
künften die in Anlehnung an die Kollektivverträge für 
bäuerliche Landarbeiter bewertete Arbeitsleistung der 
bäuerlichen Familie gegenüber (Lohnansatz fürdie nicht-

" entlohnten FAK 1996: 381'.000 S), so verkörpert eine 
allfällig positive Differenz die Produktivit~t des einge
setzten Eigenkapitals (Vermögensrente). Im Gesamt
mittel aller ausgewerteten bäuerlichen Betriebe ver
größerte sich von 1995 auf 1996 die negative Differenz 
von -3.722 Sauf -4.863 S je ha RLN. Nurfürdie Markt
frucht- und Veredelungsbetriebe errechnete sich für 
1996 ein positiver Wert. Eine positive Vermögensrell
te können im wesentlichen nur die größeren Verede
lungs- und landwirtschaftlichen Gemischtbetriebe sowie 
die größeren Marktfruchtbetriebe des Nö. Flach- und 
Hügellandes erzielen. 

Bleiben die Kosten für das Fremdkapital sowie die Pacht
und Ausgedingezahlungen bei dieser Rechnung außer 
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Reinertrag bzw. Verzinsung des 
Aktivkapitals je Betrieb 

Reiner-
Verzinsung 

Betriebsformen trag in S 
des Aktiv-
kapitals 

je ha RLN in% 

Betriebe mit über 50 % Forstanteil -7.384 -2,0 

Betriebe mit 25 bis 50 % Forstant. -5.930 -2,3 

Futterbaubetriebe -5.415 -2,3 

Landw. Gemischtbetriebe -1.633 -7,0 
Marktfruchtbetriebe 2,999 2,2 

Dauerkulturbetriebe -3.843 ':1,0 

Veredelungsbetriebe 3.508 1,3 

Bundesmittel 1996 -2.401 -1,1 
, 1995 - 1.196 - 0,5 
1994 - 3,720 - 1,7 

Quelle: LBG 

Ansatz, so erhält man den ,Reinertrag, der die tatsäch
lich erzielte Verzinsung des im Betrieb festgelegten 
Eigen- und Fremdkapitals (Betriebsvermögen) dar
stellt. Dieser Wert verschlechterte sich von 1995 auf 
1996 und betrug im Mittel aller Betriebe -2.401 S je ha 
RLN. Von den Betriebsformen schnitten die Marktfrucht
und Veredelungsbetriebe, von den Produktionsgebie
ten nur das Nö. Flach- und Hügelland positiv ab. Die 
Verzinsung in den eben dargelegten Gruppen beweg
te sich zwischen 1,3 und 2,2%. 

Wird das erwünSChte Sol/einkommen aus einem land
und forstwirtschaftlichen Betrieb als Summe aus dem 
Lohnansatz für die mitarbeitende bäuerliche Familie und 
dem Zinsansatz (4% des im Betrieb gebundenen 
Eigenkapitals) definiert, so betrugen im gewichteten 
Gesamtmittel die land- und forstwirtschaftlichen Ein- " 
künfte 199652,8% des Solleinkommens. Innerhalb der 
Betriebsformen bewegte sich die" betreffende Relation 
zwischen 38% in den Betrieben mit über 50% Forst
anteil und um die 74% in den Marktfruchtbetrieben und 
produktionsgebietsweise zwischen 46 und 48% am 
Alpenostrand, im Alperivorland, im Wald-" und 
Mühlviertel, im Hochalpengebiet und 72% im Nö. 
Flach- und Hügelland. 

Auch dieser Vergleich weist darauf hin, daß sich die 
Rentabilitätslage mit Ausnahme der Veredelungsbe
triebe gegenüber 1995 verschlechtert hat. Nach
drücklich un~erstreichen diese Verg'leichszahlen, daß 
in den größeren Betrieben im allgemeinen eine bes
sere Rentabilität erzielt wird als in den kleinen. 
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Ertragslage im Bergbauerngebiet 
(siehe auch Tabellen 102 bis 105) 

Gemäß Landwirtschaftsgesetz Ld.g.F., ist die wirt
schaftliche Lage der Bergbauernbetriebe Österreichs 
jährlich gesondert aufzuzeigen. Dieser Forderung 
wurde auch im Berichtsiahr durch eine Sönderaus
wertung der in der Gesamtauswertung miterfaßten berg
bäuerlichen Buchführungs-Testbetriebe entsprochen: 

Für diese Auswertung ist die betriebsindividuelle Fest
legung durch Verordnung des Bundesministers maß
gebend (vgl. LWG, § 5, Abs.2), wo ein Bergbauernbe
trieb einer der vier Erschwerniszonen angehören 
mußte. Im Gegensatz dazu erfolgt die Abgrenzung des 
Berggebietes entsprechend der EU-Richtlinie 75/268 
des Rates nach Gemeinden bzw. Gemeindeteilen. In 
diese Abgrenzung sind auch Betriebe einbezogen, die 
nach den österreichischen Bestimmun,gen nicht als 
Bergbauernbetriebe eingestuft waren. Die Gesamt
summe aller Betriebe im Berggebiet nach den EU
Bestimmungen ist daher größer als die Gesamtsum
me der per Verordnung des Bundesministers für Land
und Forstwirtschaft festgelegten Bergbauernbetriebe 
in Österreich. Darüber hinaus gibt es auch Bergbau
ernbetriebe, die nach den EU-Bestimmungen gemäß 
der oben genannten ' Richtlinie nicht im abgegrenzten 
Berggebiet liegen. 

Von den im Hauptteil für das Jahr 1996 ausgewerte
ten 2.422 Testbetrieben waren 1.058 Bergbauernbe
triebe der Erschwerniszonen 1 bis 4. Die Zuordnung 
der Bergbauernbetriebe in die vier Erschwerniszonen 

Ertragslage aller Bergbauernbetriebe 
Die Ertragslage der Bergbauernbetriebe im Ja.hr 1996 
war durch höhere Einkommenseinbußen gekenn.: 
zeichnet als bei den Nichtbergbauern, und dies trotz 
einer positiven Entwicklung bei den Investitions- ' und 
Aufwandszuschüssen . 

Ertrag und Aufwand 

Im Mittel wurde 1996 mit 694.000 S ein etwa gleich hoher 
Unternehmensertragwie 1995 erwirtschaftet. Knapp 
drei Viertel davon wurden durch die unmittelbare land
und forstwirtschaftliche Produktion und durch Dienst
leistungen erbracht; 27% kamen aus öffentlichen Gel
dern (10% ÖPUL, 5% Bewirtschaftungsabgeltung, 4% 
degressive Ausgleichszahlungen, 5% GAP Aus
gleichszahlungen, 3% Investitions- und Aufwandszu
schüsse). Die Ertragslage bei der land- und forstwirt-

erfolgte aufgrund von Richtlinien des BMLF nach den 
Merkmalen Hangneigung, Verkehrslage u.a.m., die 
sich im Berggebiet stärker alsin von der Natur begün
stigten Standorten begrenzend auf die Ertragslage aus
wirken. 

Überwiegend (63%) liegen die bergbäuerlichen Betrie
be (wie auch die Testbetriebe) im Alpengebiet, also in 
den landwirtschaftlichen Hauptproduktionsgebieten 
Hochalpengebiet, Voralpengebiet und Alpenostrand. 
Diese sind wiederum zu 40% der Erschwerniszone 3 
und zu etwa 11 % der Erschwerniszone 4 (extreme 
Standorte) zuzuordnen. Knapp ein Viertel der Berg
bauernbetriebe im Alpengebiet gehört der Erschwer
niszone 1 an. Das Wald- und das Mühlviertel können 
infolge anderer . Standortgegebenheiten auch als 
Berggebiet (27% der Betriebe) besonderer Art bezeich
net werden. Dort bilden das Klima, besonders aber unzu
reichende und oftmals ungünstig verteilte Nieder
schläge in Wechselwirkung mit zumeist wenig ertrag
reichen Böden die wesentlichsten ertragshemmenden 
natürlichen Produktionsfaktoren.56% der Bergbau
ernbetriebe gehören der Erschwerniszone 1 an, 19% 
sind der Erschwerniszone 3 z·ugeordnet. 

Mit dieser Auswertung werden 64% der It. LBZ 1990 
vorhandenen 98.157 ~ergbauernbetriebe und je 86% . 
der von diesen Betrieben bewirtschafteten RLN bzw. 
gehaltenen Milchkühe ~epräsentiert. 

schaftlichen Produktion wird von der Milch (1996: 
20%), der Rinderaufzucht und -mast (12%) und der 
Forstwirtschaft (80/0) dominiert; im Wald- und Mühlviertel . 
haben auch Erträge aus dem Kartoffelbau eine gewis
se Bedeutung. Im Vergleich zu 1995 ging der Ertrag 
aus Produktion und Dienstreistungen ohne offentliche 
Gelder um mehr als 2% zurück. Während die Betrie-

. be der Zone 1 ihr Ertragsniveau im Durchschnitt hal
ten konnten, büßten die Betriebe der Zone 3 mehr als 
4% ein. Die geringeren Erlöse aus der Rinderaufzucht 
(-17%) und der Forstwirtschaft (-16%) waren dafür die 
Ursache. Positiv entwickelten sich hingegen die Milch
erlöse. Insbesondere in den Betrieben der Zonen 1 und 
2 gab es Zuwachsraten von 3,50/0 und 5%. Die öffent
lichen" Gelder waren um knapp 6% höher als 1995. Die 
Ausgleichszahlungen aufgrund der BSE':Krise und der 
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Ertragspositionen der Bergbauernbetriebe 
(Veränderung von 1995 auf 1996 in Prozent) 

Unternehmens- davon davon 
Zonen bzw. Jahre ertrag ohne Milch Rinder Forst- Öffentliche Tierhaltungs-

äffent!. <;;elder wirtschaft Gelder zuschüsse 

Struktur des Unternehmensertrages 

Bergbauernbetriebe 
Zone 1 73,8 21,0 . 13,0' 6,0 # 26,2 3,0 
Zone 2 74;0 23,0 11,2 7,3 26,0 2,9 
Zone 3 71 ,3 17,4 10,9 9,4 28,7 3,3 
Zone 4 65,6 · 12,6 9,5 10,2 34,4 3,5 

Insgesamt 72,8 20,2 11,7 7,5 27,2 3,1 

Veränderung von 1995 auf 1996 in Prozent 

Zone 1 +0,4 +3,5 
Zone 2 -3,2 +5,1 
Zone 3 . ·-4,5 +1,0 
Zone 4 -3,9 -7,3 

Insgesamt -2,4 +2,9 

Quelle: LBG 

Hartwährungsausgleich sowie die Investitionszüschüsse 
hatten daran einen großen Anteil. 

Der Unternehmensaufwand (450.000 S) lag um 6% 
über dem Vorjahreswert. Vor allem die Mehrwertsteu
er im Zusammenhang mit den um mehr als ein Vier
tel höheren Investitionen, die AbsChreibungen und die 
Futtermittelaufwendungen waren hiefür ausschlagge~ 
bend. 

Einkommen 

1996 sind bei den Bergbaue.rn die Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft je Betrieb um 10% 
zurückgegangen. Dieser Rückgang war vor allem 
durch geringere Erlöse aus der Forstwirtschaft und durch 
höhere Aufwendungen bedingt. Der Verlust bei den Ein
künften aus Land- und Forstwirtschaft bezogen auf die 
FAK fiel mit 138.185 S (-7%) schwächer aus, weil auch 
der Arbeitskräfteeinsatz der Familienmitglieder um 4% 
zurückging. Errechnet man den Unternehmensertrag 
ohne Einbeziehung der öffentlichen Gelder, hätte dies 
eine Einkommenseinbuße von 5% bewirkt. 2%-Punk
te entfielen auf die Tierhaltung, die jedoch durch Aus
gleichszahlungen (BSE- u. Währungsausgleich) zur 
Gänze ausgeglichen werden konnten. Weitere 2%-Punk
te konnten durch die Aufstockung bei den Investiti
onszuschüssen abgefangen werden . .. 

Der Einkommensabstand der bergbäuerlichen Betrie
be zum Bundesmittel erhöhte sich absolut auf 30.820 S 
(1995: 27.981 S), relativ betrug er 18% (1995: 16%). 
Zu den Nichtbergbauernbetrieben betrug der Abstand 
30% bzw. 59.275 S und zu den arbeitswirtschaftlich 

-11,3 -2,8 +5,1 +38,1 
-11,7 -19,6 +5,3 +50,7 
-17,0 -16,2 +6,7 +34,1 
-17,2 +11,1 +3,8 +74,4 

-13,4 . -:12,5 +5,6 +41,3 

begünstigteren Marktfruchtbetrieben des Nö. Flach- und 
Hügellandes 57% bzw. 180.982 S. 

Wenn - gemessen am StDB je ha RLN - die Unter
schiede in der Bewirtschaftungsintensität zwischen den 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
je FAK im Bergbauerngebiet 

Im Verhältnis zum Ergebnis · 
Einkünfte im Mittel der 

Zone bzw. aus Land- im 
der 

Marktfrucht-
Jahre und Forst- Bundes-

Nichtberg-
betriebe des 

wirtschaft mittel 
bauern-

Nö. Flach-und 
je FAK in% 

betriebe 
Hügellandes 

in Schilling in % 
in % 

Bergb~wernbetriebe nach Zonen gegliedert 

Zone 1 147.614 87 75 46 
Zone 2 141.516 83 72 44 
Zone 3 131.935 78 67 41 
Zone 4 102.693 61 52 32 

Durchschnitt aller Bergbauernbetriebe 

1996 138.185 82 70 43 
1995 147.890 84 73 45 
1994 . 119.188 82 71 44 

Zum Vergleich: Bundesmittel, Nichtbergbauern- und Marktfrucht-
betriebe 

Nichtberg- Marktfrucht-
Jahr Bundesmittel bauern-

betriebe 
betriebe 

1996 169.005 197.460 319.167 
1995 175.871 202.318 325.821 
1994 144.682 168.925 268.210 

Quelle: LBG 
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Einkünfte und Arbeitstage 

StOB in S I Familien~ Einkünfte aus 

Zonen bzw. arbeitstage Land- und 

Jahre Forstwirtschaft 

je ha RLN je Arbeitstag 
in S 

Bergbauernbetriebe nach Zonen gegliedert 

Zone 1 16.148 26,20 519 
Zone 2 17.051 30,12 499 
Zone 3 16.619 32,43 467 
Zone 4 15.687 38,53 356 

Durchschnitt aller Bergbauernbetriebe 

1996 16.520 29,72 487 
1995 16.211 30,70 518 

Zum Vergleich: Nichtbergbauernbetriebe 

1996 18.799 21 ,08 697 
. 1995 18.988 22,14 714 

Quelle: LBG 

einzelnen Zonen nicht allzu groß sind, so ist mit zuneh
mender Wirtschaftserschwernis je ha RLN ein größe
rer Arbeitsbedarf erforderl ich (in Zone 4 waren es 
1996 nahezu die Hälfte mehr als in Zone 1). Durch die 
Mittel der öffentlichen Hand konnten die Unterschiede 
in der Höhe der Einkünfte zwischen den Zonen in den 
letzten Jahren zwar verkleinert werden, doch ist zu den 
Betrieben der Zone 4 nach wie vor ein deutl icher Ein
kommensabstand vorhanden. 

Von. den land- und forstwirtschaftlichen Einkünften 
entfielen 1996 im Bergbauerngebiet mit 188.961 S je 
Betrieb mehr als drei Viertel auf öffentliche Gelder, davon 
11 % (= 25.700 S ) auf degressive Ausgleichszahlungen. 
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Verteilung der Be,triebe nach 
Einkommensstufen 1996 

Nicht-Einkünfte aus der Land- und Bergbauern 
Forstwirtschaft je FAK in bergbauern 

1.000 S Prozent 

Negativ 8,6 8,1 
o - 60 15,7 13,6 

60 - 90 12,6 6,7 
90 -120 14,6 9,6" 

120 - 140 8,1 6,3 
über 140 40,4 55,7 

Quelle:' LBG 

. Die Einkommensverteilung 1 ~96 zeigte, daß der 
Anteil der Bergbauernbetriebe mit einem Monatsein
kommen von über 10.000 S je FAK (= 140.000 S im 
Jahr) nur 40% ausmacht. Bei den Nichtbergbauern
betrieben bewegte sich dieser Anteil bei knapp 56%. 
Der Anteil der Betriebe, die nicht positiv bilanzieren konn
ten ; war bei den Nichtbergbauernbetrieben (8,1%) 
und bei den Bergbauernbetrieben (8,6%) in etwa gleich 
hoch. 

Das Erwerbseinkommen je GFAK erreichte 1996 
im Mittel der Bergbauern 168.027 S. Mit -3% gegen
über dem Vorjahr war damit der Verlust schwächer als 
bei den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft 
allein. Im Zonenmittel hat sich damit der Anteil des "Pro
duktionseinkommens" gegenüber 1995 mit lediglich ~ 6% 
abermals deutlich verschlechtert. Er wurde durch 
öffentliche Hilfen (EU, Bund, Länder, Gemeinden) im 
Ausmaß von 56% ergänzt. Weitere 28% bzw. 91.946 S 
(1995:-85.525 S) je Betrieb stammten aus außerbe-

Anteil der öffentlichen Gelder an den Einkünften aus Land- und ' 
Forstwirtschaft 

Einkünfte aus Öffentliche Gelder in Schilling je Betrieb 
, Land- und Forst-

Zonen bzw. Jahre wirtschaft in davon degres-

Schill ing je Betrieb insgesamt in sive Ausgleichs- in 
Prozent zahlungen Prozent 

Nichtbergbauernbetriebe 1) 321.585 215.922 78,3 ' 43.999 13,7 
Bergbauernbetriebe: 

Zone 1 255.459 200.876 78,6 33.748 13,2 _ 
Zone 2 262.857 192.320 73,2 29.523 11 ,2 
Zone 3 229.113 176.623 77,1 17.335 7,6 
Zone 4 . , 171.899 174.729 101,6 10.279 6,0 

Durchschn itt aller Bergbauernbetriebe 

1996 ' 243.641 188.961 77,6 25.732 10,6 
1995 270.998 178.985 66,0 37.007 13,6 
1994 224.493 71 .245 31,7 - -

1) in allen Produktionsgebieten 
Quelle: LBG 
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Zusamf!lensetzung des Erwerbseinkommens bzw. des Gesamteinkommens der 
.' Bergbauernbetriebe1

) . . . , : 

Einkünfte aus unselbstän- Pensions-
Land- und Öffent- diger und Erwerbs- 'Familienbei- Gesamt- ' 

Zonen bzw, Jahre Forstwirt- liche selbständi- ein- hilfen , ein- Verbrauch 
schaft ohne Gelder ger Erwerb kommen sonst Sozial kommen 

öffentliche Gelder transfer 

Nichtbergbauernbetriebe 2) 24 49 27 100 15 115 87 

Bergbauernbetriebe nach Zonen gegliedert 

Zone 1 15 57 28 100 - 22 122 95 
Zone 2 20 56 24 100 24 124 93 
Zone 3 16 55 29 100 24 124 91 
Zone 4 - 1 64 37 100 '32 '132 . 99 

Durchschnitt aller Bergbauernbetriebe 

1996 16 56 28 100 24 124 93 
1995 26 50 24 100 23 123 81 
1994 51 22 27 100 28 128 98 

Buhdesmittel 21 52 27 100 19 119 90 

1) Erwerbseinkommen = jeweils 100 2) in allen Produktionsgebieten 
Quelle: LBG 

trieblicher, überwiegend unselbständiger Tätigkeit. 
Diese zusätzlichen Einkünfte hatten wie in den Vorjahren 
in den einkommensschwächsten Betrieben , der 
Erschwerniszone 4, daß größte G~wicht. Bei diesen 
Betrieben trug die eigentliche land- und forstwirt
schaftliche Produktion nichts zum Erwerbseinkommen 
bei; 63% kamen aus öffentlichen Geldern und 37% aus 
außerbetrieblichen Einkünften. Für die in der Regel kin
derreichen Familien kam schließlich den Familienbei
hilfen und Schulbeihilfen eine erhebliche Bedeutung zu. 
Sie erreichten 1996 je Familie im Zonenmittel 44.845 
S und einschließlich Pensions- und Rentenzahlungen 
80.478 S. 

All diese Einkommenskomponenten zusammen erga
ben ein Gesamteinkommen je ,GFAKvon 208.322 S 
(-2%). Der Einkommensabstand zum Bundesmittel 
(237.702 S) betrug 12%, zu den Nichtbergbauern 
(263.845 S) 21 %. Der Verschuldungsgrad der öster
reichischen Bergbauern betrug 1996 im Mittel der vier 
Erschwerniszonen 9,2%, er war damit abermals gering
fügig niedriger als .m Vorjahr und schwankte je nach 
Zonen mittel von 7,7% (Zone 4) bis 9,7% (Zone 2). Eine 
Verzinsung des inden Bergbauernbetrieben inve
stierten Eigenkapitals (Vermögensrente)warin keiner 
Zone gegeben. 

Verbrauch, Eigenkapitalbildung und Kapital-
flußrechnung 

Der Verbrauch der Besitzerfamilie (312.298 S) erhöh~ 
te sich um 8% gegenüber dem Vorjahr. Durch die land
und forstwirtschaftlichen Einkünfte allein konnte die-

. ses Verbrauchsniveau zu 78% gedeckt werden (1995: 
93%); bereits unter Einbeziehung der außerbetriebli- ' 
chen Erwerbseinkünfte war jedoch ' im Mittel der 
Erschwerniszonen mit 107% (1995: 123%) eine 
Deckung gegeben. 

1996 konnte mit 103.767 S ein schwaches Viertel des 
Gesamteinkommens dem Eigenkapital zugeführt 
werden, mehr als 80% hievon entfiel·en auf bavliche 
Anlagen und maschinelle Investitionen. 

Anteil der Bergbauernbetriebe am Ergebnis 
des Bundesmittels (in Prozent) 

Parameter 1995 1996 

Betriebe 46,1 46,1 . 

StOB 36,9 36,7 

RLN 40,6 39,7 
Rohertrag Bodennutzung 12,5 11,3 

Rinder 54,1 53,4 
Milch u,ä. 60,7 60,7 
Schweine 9,2 8,7 

Forstwirtschaft . 68,2 64,9 

öffentliche Gelder , 39,5 42,8 
degr. Ausgleichszah lungen 28,7 33,4 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 40,8 39,4 

Außerlandwirtschaftlicne Einkünfte 38,5 39,7 
Erwerbseinkommen 40,2 39,4 

Pensionszahlungen 
und Sozialtransfers 52,8 50,9 

Gesamteinkommen .42,1 41,2 

Verbrauch 41 ,0 40,9 
1nvestitionen 45,2 43,1 

Quelle: LBG 
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Aus einer Gegenüberstellung von Einnahmen und 
Ausgaben (Kapitalflußrechnung) ist zu entnehmen, 
daß den ' Bergbauernfamilien 1996 ein schwaches 
Fünftelweniger Geld zurVerfügung stand als den Nicht
bergbauern. Bei den Nichtbergbauernbetrieben kamen 
68% dieser Geldmittel aus dem land- und forstwirt
schaftlichen Betrieb sowie aus betrieblichen Transfer
zahlungen, bei den Bergbauernbetrieben waren es 65%. 
Was die Verwendungsseite anbelangt, so wurden von
den bergbäuerlichen Familien.für die laufende Lebens
haltung im Durchschnitt um 16% und für die Sqzial
versicherung um 48% weniger als von den Nichtberg
bauern ausgegeben, wog'egen die betrieblichen Inve-
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stitionen bei den Bergbauern im Vergleich zum Vorjahr 
stärker ausgeweitet wurden (+29%) als bei den Nicht

. bergbauern (+ 19%). Dadurch haben sich die jährlichen 
Rücklagen in Form . von Sparguthaben bzw. Kapital-

. rückzahlungen bei den Bergbauern entsprechend stark 
verringert und betrugen nur mehr 30% jener der Nicht
bergbauern. Im Testbetriebsnetz ist die Anzahl der Berg
bauern betriebe ,im Vergleich zur Grundgesamtheit 

. (Soll 45%, Ist 46% Anteil) noch immer geringfügig zu 
stark vertreten, hingegen deren Anteil an der RLN, 
bedingt durch die stärker über dem Durchschnitt lie- . 
gende RLN je Betrieb im Nichtbergbauerngebiet, etwas 
zu niedrig. 

Ertragslage der Bergbauernbetriebe im Alpengebiet 
Von den c;lusgewerteten Testbetrieben waren insgesamt 
786 Betriebe dem Alpengebiet zuzuordnen. I m Gegen
satz zu 1995, als die gesamten Bergbauernbetriebe 
durch das Wald- und Mühlviertel eine positivere Ergeb:
nisentwicklung aUfzuweisen hatten als das Alpenge- . 
biet allein, waren diesmal die Unterschiede gering. 

Ertrag und Aufwand 

Der Unternehmensertrag lag im Unterschied zu den 
gesamten Bergbauern mit 678.477 S um 1 % unter dem 
Vergleichswert des Vorjahres. Knapp 74% hievon 
kamen von der land- und forstwirtschaftlichen Pro
duktions- und Dienstleistungsseite, über ein Viertel aus 
öffentlichen Geldern. Milch (20%) und Rinderproduk- . 
tion (11 %) sowie die Forstwirtschaft (9%) als stand- . 
orttypische Produktionszweige steuerten 199640% auf 
der Ertragsseite bei. Zum'Unterschied von'den gesam
ten Bergbauern (Forstwirtschaft: -12%),- wo es im 
Wald- und Mühlviertel durch höheren Einschlag zu einer 
Steigerung bei den Holzerlösen kam, war hier eine deut
lich höhere Erlösschmälerung (-16%) zu verzeich
nen.Der Unternehmensaufwand (437.189 S) stieg 
mit 5% etwas schwächer als bei den gesamten Berg
bauern. 

Einkommen 

Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je 
FAK waren' 1996 mit 137.657 S um 7% niedriger als 
im Jahr davor. War die Einkommensentwicklung je 
Betrieb in den Zonen 1 bis 3 wenig unterschiedlich 
(-11 bzw. -10%), so ergab sich bei den Relationen je 
FAK durch die überdurchschnittliche Abnahme der 
Familienarbeitskräfte in den Betrieben der Zone 3 ein 
entsprechend geringerer Einkommensrückgang (Zone 
1: -8%, Zone 2: -10%, Zone 3: -3%). Die Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft dieser Bergbauernbetriebe 
waren im Durchschnitt so wie bei dEm gesamten Berg
bauernbetrieben um 30% niedriger als im Durchschnitt . 

der Nichtbergbauernbetriebe, zu den einkommens
starken Marktfruchtbetrieben des.Nö. Flach- und Hügel
landes betrug der Abstand 57%. Stellt man diesen Ver
gleich auch für die einkommensschwächste Betriebs
gruppe an, das sind die Betriebe der Zone 4 (102.693 S), 
so betrug der Einkommensabstand zu den Nichtberg
bauern im Berichtsjahr 48% (1995: 43%) und zu d.en 
Marktfruchtbetrieben des Nö. Flach- und Hügellandes 
68%. . 

Einkünfte aus. Land- und Forstwirtschaft 
je FAK im Alpengebiet 

Einkünfte 
Im Verhältnis zum Ergebnis 

aus Land- im Mittel der 
·Zone bzw. und Forst-

im der Marktfrucht-
Jahre wirtschaft 

Bundes- Nichtberg betriebe des 

je FAK 
mittel -bauern- Nö. Flach-

in Schilling 
in % betriebe und Hügel-

in % landes 
in % 

Bergbauernbetriebe nach Zonen. gegliedert 

Zone 1 149.840 89 76 47 
. Zone 2 143.014 85 72 45 
Zone 3 133.739 79 68 42 
Zorie4 102.693 61 52 32 

Durchschnitt aller Bergbauernbetriebe 

1996 137.657 . 81 70 43 
-1995 148.174 84 73. 45 
1994 124.309 86 74 46 

Quelle: LBG 

Das Erwerbseinkommen je GFAK (165.901 S) und das 
Gesamteinkommen je GFAK (205.314 S) waren um je 
3% niedriger als 1995. Der Abstand des von den berg
bäuerlichen Testbetrieben des Alpengebietes je GFAK 
erzielten Gesamteinkommens zu den Nichtbergbauern 
(263.845 S) war zwar merklich kleiner als bei der land-

. und forstwirtschaftlichen Komponente, betrug aber 
immerhin noch immer mehr als ein Fünftel. 
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Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft im Bergbauerngebiet 

250.000 

Bundesmittel • 1994 

150.000 • 1995 

1996 

50.000 

Nichtberg
bauern 

Bergbauern 
Zone 1 

Bergbauern 
Zone 2 

Bergbauern 
Zone 3 

Bergbauern 
Zone 4 

Quelle: LBG 

Benachteiligte Gebiete 

Durch den Beitritt zur Europäischen Union wurden 1995 
"benachteiligte landwirtschaftliche Gebiete" im Sinne 
der Richtlinie 75/268/EWG in Österreich ausgewiesen: 
In diesen Gebieten gibt es ständige natürliche Nach
teile, die verhindern, daß die dort ansässigen Land
wirte ein angemessenes Einkommen aus ihrer Pro
duktion erzielen, das demjenigen vergleichbarer Betrie
be in anderen Gebieten entspricht. Drei Typen werden 
unterschieden: Das an Größe und Betriebsanzahl 
bedeutendste, das "Berggebiet" (Art. 3 Abs. 3), das "Son
stige benachteiligte Gebiet" (Art. 3 Abs. 4) und das "Klei
ne Gebief' (Art. 3 Abs. 5). Die Abgrenzung erfolgt gebiets- . 
spezifisch, im Normalfall nach der politischen Gemein
de.lm "Berggebiet" liegen Gemeinden mit einer Höhen
lage von mindestens 700 Metern sowie Gemeinden mit 
einer Höhenlage zwischen 500 und 700 Metern See
höhe, wenn die HangneigUng 15% beträgt. Liegt eine 
Gemeinde ynter 500 Höhenmetern, so muß die Hang
neigung 20% betragen, damit sie zum Berggebiet 
gezählt werden kann. Der Rat der Europäischen Union 
hat rd. 70% der landwirtschaftlichen Nutzfläche Öster:. 

. Grafik: C. Grohsebner, LBG 

reichs· als "benachteiligte landwirtschaftliche Gebiete" 
anerkannt. 

Unter den 2.422 für den Grünen Bericht ausgewerte
ten Betrieben lagen 1.147 Betriebe im "Berggebiet", 180 
Betriebe im "Kleinen Gebiet" und 164 Betriebe· im 
"Sonstigen benachteiligten Gebiet". Von der Struktur 
und dem Einkommensniveau her sind die Betriebe im 
"Berggebief' den "Bergbauernbetrieben" ähnlich. Da sich 
im "Berggebiet" auch Nichtbergbauernbetriebe mit 
höherem Ackerflächenanteil und besserer Futterbasis 
befinden, liegen die Flächen -und der Viehbesatz im 
"Berggebiet" etwas über den vergleichbaren Werten der 
Bergbauernbetriebe, der Arbeitsbesatz ist gleich. Die 
Differenz beträgt bei der Ackerfläche +7,6%, bei den 
Milchkühen -0,9%, bei der Kulturfläche und GVE unter 
1 %. Die Ergebnisse je Betrieb zeigen ein ähnliches Bild. 
Die Einkünfte aus Land .. und Forstwirtschaft sind mit 
254.600 S im "Berggebiet" um 4,5% höher als bei den 
"Bergbauernbetrieben", ebenso der Unternehmens
aufwand (458.500 S; 1,8%), der Unternehmensertrag 
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(713.200 S; 2,8%) und die "öffentlichen Gelder" je Betrieb 
(189.500 S; 0,3%). 

Im Vergleich mit den Betriebsergebnissen des Bun
desmittels zeigt sich, daß die Betriebe des "Bergge
b~etes" um mehr als 2/3 niedrigere Erträge aus Boden-

, nutzung und um 8% geringere Erträge aus Tierhaltung 
. haben, die mit den um 42% höheren Erträgen aus der 
Forstwirtschaft nicht ausgeglichen werden können. 
Der Unterriehmensertrag liegt um 16% unter dem 
Bundesmittel. Da der Unternehmensaufwandje Betrieb 

Benachteiligte Gebiete In ÖSterreich gem. R 75/26S/EWG 

~. Alt.a_3 
lonoCigIH -..I .... _ . All . a AlM. ' 
KloInH_ . Alt.S AlM. ' 

-- a...-... . ...". 
-- --~ 
- CIf ..... _GemeInde 
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ebenfalls unterdem Bundesmittelliegt (18%), s ind die 
Einkünfte aus Larid- und Forstwirtschaft um 11 % und 
das Gesamteinkommen um 9% im "Berggebiet" gerin
ger als im Bundesmittel. Von den Einkünften aus Land
und Forstwirtschaft von 254.600 S je Betrieb sind im 
"Berggebiet" 189.500 S "öffentliche Gelder", das sind 
um 7% weniger als im Bundesmittel. Bezieht man die 
Ergebnisse auf die höhere Anzahl an Arbeitskräften 
(1,76 FAK/Betrieb), so liegen di~ Einkünfte aus Land
und Forstwirtschaft je FAK im Berggebiet um 15% unter . 
dem Bundesmittel. 
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Ertragslage in den Spezialbetrieben 
(siehe auch Tabellen 1 06 bis 111) 

So wie in den früheren Berichten wird auch für 1996 
die ökonomische Entwicklung und Rentabilität einiger 
Spezialbetriebszweige dargestellt. Hier werden Ergeb
nisse von Betrieben · ausgewertet, die in hohem Aus
maß bestimmte Spezialisierungsvoraussetzungen erfül
len. Die Auswahl erfolgte nach den Kriterien des' ÖSTAT. 
Diese Betriebe sind fürdie Gesamtheit der Betriebe nicht 
immer voll repräsentativ, jedoch lassen sich von den 
Ergebnissen Trends und Entwicklungen ablesen. Es sind 
Ergebnisse von Betrieben, die schon in entsprechen
den Betriebstypen der Hauptauswertung Berücksich
tigung fanden. Handelt es sich bei . den Be
trieben mit hoher Waldausstattung um gewogene 
Ergebnisse des jeweiligen Jahres, so wurden in die Son- · 
'derauswertungen der anderen Betriebsgruppen nur sol
che Betriebe einbezogen, für die sowohl 1995 als auch 
1996 Ergebnisse, vorhanden waren, was bedeutet, 
daß die Werte des Grünen Berichtes 1995 nicht ver-

gleichbar sind. Die Mittelbildung erfolgte entsprechend 
ihren Einzelbetriebsgewichten. In diesem Jahr wurde 
wiederum versucht, die in der Gesamtauswertung der
zeit vorhandenen Betriebe mit biologischem Landbau , 
gesondert auszuwerten. Einer Gruppe dieser biologisch 
wirtschaftenden Betriebe wurde eine Vergleichsgrup-' 
pe konventioneUwirtschaftender Betri~be gegenüber
gestellt. Außerdem wurden Quartilsauswertungen mit 
ausgewählten Ergebnisdaten in den Bereichen Markt
frucht und Milchwirtschaft durchgeführLWasdie Ergeb
nisse für Gartenbaubetriebe betrifft, standen für die Aus
wertungen 1996 nur mehr neun Betriebe zurVerfügung. 
Aufgrund dieser geringen Betriebsanzahl ist es nicht 
mehr sinnvoll , aggregierte Daten zu veröffentlichen. Der 
Grund, warum so wenig Betriebe zur Verfügung stan
den, ist, daß es immer schwierige'r wird, Gartenbau
betriebe zu finden, die die Kriterien erfüllen -und bereit 
sind, die nötigen Aufzeichnungen zu machen. 

Biologisch wirtschaftende Betrieb~ (Biologischer Landbau) 

Im Jahr 1996 gab es in Österreich rd. 19.400 "Biobe
triebe" . Davon waren ca. 18.300 geförderte Betriebe, 
die eine Fläche von ca. 247.300 ha bewirtschafteten 
(davon ca. 198.600 ha oder 80% Grünland). Biologisch 
wirtschaftende Betriebe sind aufgrund der Verordnung 
2092/91 der EU strengen Kontrollen unterworfen, 
welche gewährleisten, daß die Konsumenten bio
logische Produkte erhalten. Die niedrigeren Flächen
erträge sollten durch entsprechende Preise wieder wett
gema,~ht werden. Es ist das Bestreben, einers~its in 
zunehmend geschlossenen Stoffkreisläufen - und 
somit nachhaltig - zu wirtschaften, andererseits aber 
doch zu einem Einkommen zu gelangen, das den siche
ren Fortbe'stand des landwirt!?chaftlichen Betriebes 
gewäh rleistet. 

Unter den 2.422 für den Bericht ausgewerteten bäuer
lichen Betrieben waren 457 Betri~be (18,9%), die als 
biologisch wirtschaftend gemeldet wurden. Von diesen 
Biobetrieben deklarierten sich bereits 1995 348 Betrie
be als .biologisch wirtschaftend und wurden deshalb für 
diese Spezialauswertung herangezogen. Sie reprä
sentieren rd. 20.000 Betriebe. Aus diesen 348 Biobe
trieben wurden jene ausgewählt, deren Marktfrucht- und 
Dauerkulturanteil größer als 40% ist und denen ein kon
ventionell wirtschaftender Betrieb gegenübergestellt . 
werden konnte. 

Die Biobetriebe ir:n Sampie der freiwilligen Buch-
. führungsbetriebe verteilen sich zu 50% auf Futter

baubetriebe, zu 37% auf Betriebe mit mehr als 25% 
Forstanteil am StOB und zu 10% auf gemischte landw. 
Betriebe bzw. Marktfruchtbetriebe; 2% Biobetriebe 
fanden sich in der Betriebsform Dauerkultur und 1 % 
unter den Veredelungsbetrieben. Nach Produktions
gebieten verteilen sich die Betriebe hauptsächlich auf 

. das Hochalpengebiet (42%)? den Alpenostrand (13%), 
. ,das Voralpengebiet (17%) und das Wald- und Mühlviertel 

(12%); im Alpengebiet finden sich somit 72% der bio
logisch wirtschaftenden Betriebe. Nach . Zonen ge
gliedert finden sich 20% in der Zone 1, 23% bzw. 26% 
sind den Zonen 2 bzw. 3 zuzuordnen und 11 % der 
Betriebe sind in der Zone 4 zu finden. 20% der Be- , 
triebe gehören nicht zu den Bergbauernbetrieben. 
Von den untersuchten Biobetrieben haben 48% der 
Betriebsleiter mindestens Meisterausbildung. Be
merkenswert ist weiters, daß eine Reihe von Betrie
ben sowohl in der Bio-Spezialauswertung als auch in 
der Forst-Spezialauswertung zu finden sind. Aufgrund 
der Buchführungsd~ten derTestbetriebe läßt sich nicht 
feststellen, seit wann diese als alternativ wirtschaftend 
anerkannt sind. Da der Erfolg einer Umstellung häufig 
erst nach mehreren Jahren sichtbar wird, kann der 
Zeitpunkt der Umstellung die Ergebnisse erheblich 
beeinflussen. 
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Die Betriebe hatten durchschnittlich 17,2 ha RLN in 
Bewirtschaftung, der Viehbesatz errechnete sich mit 
104 GVE je 100 ha RLN etwas höher als im Bundes
mittel. Der Arbeitskräftebesatz betrug 10,22 FAK je 100 
ha RLN, was deutlich über dem Bundesmittellag. Die 
Gründe liegen überwiegend darin, daß Betriebstypen, 
mit über dem Bundesmittel liegendem Arbeitseinsatz 
in der Gruppe der Biobetriebe überdurchschnittlich ver
treten sind. 

Der Unternehmensertrag erreichte 751 .700 S je Betrieb 
(+ 1 %) . Hievon entfielen 10% auf die Bodennutzung, 
34% auf Tierhaltung und 8% auf d'ie Forstwirtschaft. 
Die öffentlichen Gelder hatten einen Anteil von 29% 
am Unternehmensertrag (Bundesmittel 24'%, Berg
bauern 27%) und beliefen sich auf 214.800 S 
je Betrieb (Bundesmittel 203.500 S, Bergbauern 
189.000 S). Was die Struktur der öffentlichen Gelder 
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betrifft, fällt auf, daß 44% auf die ÖPUL-Zahlungen und 
17% auf die Ausgleichszulage (siehe auch den hohen 
Anteil an Bergbauernbetrieben) fielen. Der Unter
nehmensaufwand (458.700 S, +50/0) war gegenüber 
dem Bundesmittel um rd. ein Fünftel niedriger, sodaß 
die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft mit 
293.000 S je Betrieb um 3% ' über dem Bundesmittel 
lagen. Der Einkommensanteil am Unternehmensertrag 
betrug 39% (Bundesmittel: 340/0). Die Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft je FAK wurden 1996 mit rd. 
166.300 S (-3%) ermittelt. Die aus der Land- und 
Forstwirtschaft erzielten Einkünfte lagen damit weit über 
dem der Bergbauernbetriebe, aber unter dem Bundes
mittel. Das Erwerbseinkommen und das Gesamt
einkomm~n je GFAK betrugen 194.300 S (+0%) bzw. 
237.000 S (-1 %). Das Gesamteinkommen wurde zu 72% 
verbraucht, sodaß 28% dem Eigenkapital zugeführt wer
den konnten . 

Vergleich von Biobetrieben mit konventionell wirtschaftenden Betrieben 

Für 1996 wurden aus allen biologisch wirtschaftemden 
Betrieben jene ausgewählt, deren Marktfrucht- und Dau
erkulturanteil am Gesamt:'StDB über 40% lag. Die 
Suche nach- konventionell wi rtschaftenden Ver
gleichsbetrieben gestaltete sich schwierig, da einerseits 
die Biobetriebe immer mehr werden, anderers~its aber 
die konventionell wirtschaftenden Betriebe und die 
Biobetriebe sich strukturell immer mehr auseinander 
entwickeln. So konnten nur zu 27 Biobetrieben Ver
gleichsbetriebe gefunden werden. Die Bedingungen für 
den jeweiligen Vergleichsbetrieb läuteten: die Berghö
fezone mußte ident sein, der Einheitswerthektarsa.tz soll
te möglichst dem des Biobetriebes gleichen und die 
Flächenstruktur sowie die Milchrichtmenge sollten 
ähnlich sein. DerVergleich der Strukturdaten zeigt einer
seits e'ine relativ weite Übereinstimmung beider Grup
pen, andererseits typische Merkmale biologisch bzw. 
konventionell wirtschaftender Betriebe. Was die Natu
raldaten betrifft, so zeigen die Biobetriebe gegenüber 
den konventionell wirtschaftenden Betrieben eine deut
lich ander'e Verteilung des Ackerlandes auf die einzel
nen Feldfrüchte. Bei den konventionellen Vergleichs
betrieben war zwar der Anteil an Alternativfrüchten etwas 
höher als bei Biobetrieben, diese Flächen konzentrierten 
sich jedoch fast ausschließlich auf Raps. Bei den Bio
betrieben ist hingegen d!e Artenverteilung wesentlich 
breiter gestreut als bei der Vergleichsgruppe; so bauen 

' Biobetriebe z.B. mehr "Sonstige Körnerfrüchte" oder 
mehr "Sonstige Ölfrüchte"an - im Gegensatz zu kon
ventionellen Betrieben mit den "Masseilgetreiden"Wei
zen, Roggen und Gerste bzw. Raps (Gerstenanteil Bio , 
11 % zu 20% konventionell; Haps Bio 0% zu 6% kon
ventionell). Die Hektarerträg~ liegen bei den Biobe-

trieben in 'der Regel aufgrund ihrer extensiven Wirt-
schaftsweise deutlich tiefer: -

Hektarertrage von Biobetrieben und 
konventionellen Betrieben 

Biobetrieb konventionelle 

Fruchtarten Vergleichsbetriebe . 
Ernte 1996 in dt/ha 

Weizen 34,2 50,8 
Roggen 23,7 ' - 27,9 
Gerste 27,2 38,6 
Hafer 24,0 43,1 
Körnererbsen 26,2 31 ,7 
Ackerbohne 27,8 -
Sonnenblumen 27,2 30,9 
Kartoffeln 120,8 306,9 

Quelle: LBG 

Die Biobetriebe verfügen zwar über größere Flächen 
(Kulturfläche 21,8 ha zu 19,0 ha), sie sind aber ext~n
siver bewirtschaftet (siehe Flächenerträge; GVE je 
100 ha RLN 49,7 zu 70,3; Kühe je 100 ha RLN:5,8 zu 
9,7 Stück) . Der Unternehmensertrag ist bei den Bio
betrieben um ca. 74.300 S oder 9% je Betrieb niedri
ger, die Struktur ist aber anders: In den Biobetrieben 
stammen ca. 38% aus Bodennutzung, 15% aus Tier
haltung und ca. 32% aus öffentlichEm Geldern (kon
ventionelle Vergleichsbetriebe: Boden 30%,Tier 37%, 
öffent1iche Gelder 22%). Der Unternehmensaufwand 
ist durch die Verschiebung von Betriebsmittel!! zur Arbeit 
wesentlich niedriger als in konventionell geführten 
Betrieben (ca. 88.500 S bzw. 16%; insbesondere durch 
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geringere Aufwendungen für Bodennutzung und Tier
haltung). Beim Vergleich derEinkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft je Betrieb schneiden die Biobetriebe 
durch die geringeren Aufwendungen und etwas höhe
ren öffentlichen Gelder besser ab als die konventionellen 
Vergleichsbetriebe (Einkünfte aus Land- und Forst
wirtschaft je Betrieb 261.300 8 zu 257.1008). 

Durch den höheren Arbeitsbesatz in den konventionellen 
Vergleichsbetrieben (1,77 FAK je Betrieb gegenüber 
1,64 FAK) schneiden die Biobetriebe bei den Einkünften 
aus Land- und Forstwirtschaft je FAK besser ab als die 
konventionellen Betriebe (158.800 8 zu 139.400 8, 
Abstand rd. 19.500 S). Beim Erwerbseinkommen und 
dem Gesamteinkommen vergrößert sich der Abstand 
durch außerlandwirtschaftliche Tätigkeiten und höhe
ren 80zialtransfer derBiobetriebe (Erwerbseinkommen 
je GFAK: 217.0008 zu 173.0008, Abstand rd. 44.000 8; 
Gesamteinkommen je GFAK: 262.800 S zu 200.300 8, 
Abstand 62.500 S). 

Marktfruchtbau-Spezialbetriebe 

Die im Rahmen dieser Sonderauswertung erlaßten 236 
Betriebe repräsentieren eine Anzahl von 10.200 Markt
fruchtbetrieben mit einer Kulturlläche von 314.000 ha; 
das entspricht einer mittleren Größe von 31 ha. Die Test
betriebe selbst liegen mit einer durchschnittlichen 
Flächenausstattung von 38,7 ha.Kulturlläche bzw. 36,4 
ha RLN über dieser- Marke. 8ie sind überwiegend dem 
Nö. Flach- und Hügelland und Alpenvorland zuzuordnen 
und weisen wegen einer untergeordneten bzw. feh
lenden Veredelungsproduktion neben einem geringen 
Arbeitskräftebesatz (3,27 FAK je 100 ha RLN) einen 
weit unter dem Bundesmittel liegenden flächen
bezogenen Unternehmensßrtrag (30.300 8 je ha RLN) 
auf. 

Die Erträge aus Bodennutzung, die rd. 61 % des Unter
nehmensertrages ausmachen, sanken um 5%, im 
wesentlichen bedingt durch das Absinken der degres
siven Übergangshilfen. Die Mengenkomponente war 
für die Ertragsminderung von untergeordneter Bedeu
tung. Zwar sanken di"e Erntemengen von Weizen, Rog
gen und Hafer; für Gerste, Mais, Kartoffeln und Zuckerrü
ben kann hingegen über größere Ernten berichtet 
werden. Positiv wirkte sich jedenfalls die Preissituati
on aus, wo fürWeizen, F3.oggen, Gerste und Hafer Notie-" 
rungsgewinne beobachtet wurden.Die Preise für Mais, 
Kartoffeln und Zuckerrüben sanken. Die , Marktord
nungsprämien betrugen 134.5008 und die degressi
ven Ausgleichszahlungen 60.300 ,8 je Betrieb. 
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Die Biobetriebe sind in ihrem Ergebnis deswegen 
. besser, weil sie ein wesentlich günstigeres Aufwands-. 

Ertragsverhältnis aufweisen (Biobetriebe erwirtschaf
ten aus 100 8 Aufwand 154 8 Ertrag, die konventio
nellen Vergleichsbetriebe hingegen nur 143 8) und auch 
höhere öffentliche Gelder beziehen. Bei einer Modell
rechnung , die von der Annahme ausgeht; daß die Bio
betriebe eine gleich hohe Förderung erhalten wie die 
konventionellen Betriebe, würden die Biobetriebe -
obwohl sie etwas größer sind - nur mehr 234.8008 je 
Betrieb an Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft 
erwirtschaften (-12.3008 gegenüber den konventionell 
wirtschaftenden Betrieben). Dies zeigt die Wichtigkeit 
der öffentlichen Gelder. 

Aus diesen Zahlen ist er.sichtlich, daß die Biobetriebe , 
mit den konventionen bewirtschafteten Betrieben der-

. zeit nur durch die Förderung mit öffentlichen Geldern 
gleichziehen können. 

Verkaufte Erntemengen je Betrieb 
nach Fruchtarten 1996 in rJen 

Marktfruchtbau - Spezialbetrieben 

Fruchtarten 
Ertrag in kg je . Verkauf in kg 

ha Anbaufläche je Betrieb 

Weizen 5.007 468.021 

Roggen 3.470 2.351 
Gerste 4.549 27.842 
Körnermais ' 7.765 17.581 
Kartoffeln 35.315 30.379 
Zuckerrüben 57.653 183.740 

Quelle: LBG 
. . 

Allein aufgrund der Marktpreise würden die Erträge der 
Bodennutzung nur 43% des Unternehmensertrages, 
unter Berücksichtigung der Marktordnungsprämien 
(=8zenario nach Auslaufen der degressiven Über
gangshilfen) 55% des Unternehmensertrages aus
machen. 

Die fallenden Erträge und gestiegenen Aufwendungen 
(insgesamt +2%; +2% beim variablen Aufwand und +5% 
bei der Vorsteuer durch gestiegene Investitionen) 
bewirkten ein Absinken der Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft (406.900 8 je Betrieb, -9%). Von die
sen waren 339.300 8 (-10%) öffentliche Gelder. Durch 
das relativ starke Absinken der Arbeitskräfte (FAK je 
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Betrieb: 1,19; -8%) erwirtschafteten die Marktfrucht
betriebe an Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft 
rd. 342.300 S je FAK (-1 %), wovon 285.100 S auf öffent
liche Gelder entfielen. 

Obstbau-Spezialbetriebe 
Die 36 ausgewählten Betriebe sind eine Teilmasse der 
in der Hauptauswertung dargestellten Dauerkulturbe
triebe, sie repräsentieren eine Grundgesamtheit von 
rd. 1.200 Betrieben mit einer Kulturfläche von 11.600 ha. 
Im Vergleich zur Grundgesamtheit sind die Auswahl
betriebe mit durchschnittlich bewirtschafteten 12,7 ha 
an Kulturfläche zu groß. Die Betriebe liegen vorwiegend 
in der Oststeiermark. Den Schwerpunkt des Erwerbs
obstbaues bildet die Apfelproduktion. Das Ausmaß der 
bewirtschafteten RLN betrug 7,9 ha, wovon 4,7 ha auf 
Obstanlagen entfielen. 

Der Arbeitskräftebesatz lag mit 21,3 FAK je 100 ha RLN 
mehr als doppelt so hoch wie im Bundesmittel. Kenn
zeichnend für· diese Produktionsausrichtung ist auch 
die schlechte Mechanisierbarkeit, die insbesondere 
während der Arbeitsspitzen den Einsatz familienfrem
der Arbeitskräfte erforderte; 1996 waren es 4,8 VAKje 
100 ha RLN bzw. fast ein Fünftel des gesamten Arbeits
bedarfes. Der Unternehmensertrag erreichte 1996 
904.200 S je Betrieb (-1 %). Der Anteil des Obstes am 
Unternehmensertrag betrug 45%. Sehr wesentlich 

Weinbau-Spezialbetriebe 

Von allen 2.42? Buchführungsbetrieben, die für den 
Bericht verarbeitet wurden, wiesen 344 Betriebe Wein
garten'flächen auf. Die 49 in diese Spezialauswertung 
einbezogenen Weinbauwirtschaften sind aufgrund der 
Auswahlkriterien hochspezialisierte, beinahe aus
schließlich mit Weinbau befaßte Betriebe. Sie reprä
sentieren ca. 3.600 von insgesamt 35.900 weinbau
treibenden Betrieben. Sie wurden nach Weinbaupro
duktionslagen gruppiert. Hievon entfallen 7 Betriebe auf 
die Wachau, 24 Betriebe liegen im Weinviertel, 17 im 
Burgenland und ein Betrieb fällt auf das steirische Wein
baugebiet. Die Weinbau-Spezialbetriebe bewirtschaf
teten im Mittel eine Kulturfläche von 9,79 ha, wobei die 
Wachauer Betriebe mit 10,10 ha Kulturfläche und die 
Weinviertier Betriebe mit 9:93 ha Kulturfläche über dem 
Durchschnitt und die burgenländischen Betriebe mit 9,71 
ha unter dem Durchschnitt lagen. Die Weingartenflächen 
hatten insgesamt eine Größe von 5,46 ha, in der 
Wachau waren es 4,52 ha Weingärten, im Weinvier
tel 5,31 ha und im Burgenland 6,07 ha. In Ertrag stan-
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Das Erwerbseinkommen und das Gesamteinkommen 
je GFAK betrugen 1996 rd. 360.600 S (+0%) bzw. 
401.900 (+1%). Der Verbrauch war steigend, sodaß 
die Eigenkapitalbildung auf 174.500 S je Betrieb sank. 

trugen auch die öffentlichen Gelder bei, die am Unter
nehmensertrag einen Anteil von 19% erreichten und 
absolut im Durchschnitt der Obstbau-Spezialbetriebe 
175.500 S je Betrieb ausmachten. 

Im Zusammenspiel mit einem um 7% gestiegenen 
Unternehmensäufwand ergab sich für die Einkünfte aus 
der Land- und Forstwirtschaft je Betrieb eine Einbuße 
um knapp 10%, welche absolut eine Höhe von 413.000 
S erreichten. Daraus ergaben sich bei einem nur 
geringfügig gestiegenen Arbeitskräftebesatz mit 244.700 
S je FAK gegenüber 1995 um 13% niedrigere Einkünfte 
aus Larid- und Forstwirtschaft. Trotz der Einkommen
seinbußen war der kalkulierte Lohnansatz für den 
Bauern und die mitarbeitenden Familienmitglieder 
durch das Einkommen gedeckt. Das Erwerbseinkom
men mit 272.200 S je GFAK und das Gesamteinkom
men mit 323.400 S je GFAK war um 15 bzw. 9% nied
riger als 1995. Die Ausgaben für die Lebenshaltung wur
den gegenüber 1995 um 16 % gesteigert, sodaß der 
Eigenkapitalzuwachs auf 34 % des G.esamteinkommens 
fiel. 

den davon in der Wachau und im Burgenland je 
89% und im Weinviertel 92%. Die Betriebe verfüg
ten durchschnittlich über 0,32 VAK je ha Weinland 
(Wachau: 0,32 VAK, Weinviertel: 0,29 VAK, Burgenland: 
0,33 VAK). 

Weinbau - Spezialbetriebe 1996 
davon 

Insgesamt 
Wachau Wein- Burgen 

viertel -land 

Weinfläche je 5,46 4,52 5,31 6,07 
Betrieb in ha 
Weinernte je ha 43,08 36,30 44,88 43,13 
Traubenverkauf 6.784 9.873 4.119 8.284 
je Betrieb in kg 
Weinverkauf je 
Betrieb in I 17.472 7.268 19.439 20.450 
Traubenpreis in 
S/kg 6,49 8,76 6,07 · 6,07 
Weinpreis in SII 24,13 62,20 20,25 23,94 

I 

Quelle: LBG 
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Die 'Trauben- und Weinpreise sind regional unter- Weinland. Die größten Aufwandsposten waren die 
schiedlich. Im Bundesmitlel betrug der Traubenpreis 6,00 Abschreibungen, der spezielle Aufwand für Boden-
S je kg, der Weinpreis 20,23 S. Diese Werte zeigen, nutzung und die Mehrwertsteuer. Die Vermögensren-
daß die in diese Spezialauswertung einbezogenen , te war im Weinviertel und im Burgenland und auch ins
Betriebe - insbesondere in der ' Wachau - hoch- . gesamt negativ; in der Wachau hingegen positiv. Der· 
spezialisiert sind und aufgrund ihrer Kenntnisse und Verschuldungsgrad nahm insgesamt und auch im 
ihres Marketings höhere Preise erzielen könne[l.Weinviertel undim Burgenland zu, in der Wachau war 

Weinbauertrag 1996 
(S/ha Weinland) 

Wein- davon 
bau 

Spezial Wein- Burgen-

betriebe 
Wachau viertel land 

Weinau Ein- 87.912 119.336 81.537 91 .925 
nahmen 
Eigenverbrauch 2.189 4.474 2.189 1.550 
Vorratsverän- -9.287 -9.247 -2.803 -18.806 
derung 
Weinbauertrag 80.814 114.563 80.923 74.669 

Quelle: LBG 

Die Weinbaueinnahmen machten im Durchschnitt 64% 
der Gesamteinnahmen aus. Der Weinbauertrag erreich
te in den Weinbauspezialbetrieben 80.814 S je ha Wein
land, das sind 58% vom Unternehmensertrag (Wach
au: 114.563 S, 54%; Weinviertel: 80.923 S, 58%: Bur
genland: 74.669 S, 60%). Der Unternehrriensertrag war 
insgesamt und in allen drei Produktionslagen steigend 
(insgesamt + 9 %, Wachau + 1 %, Weinviertel + 14 0/0, 
Burgenland + 6 %). Der Anteil der öffentlichen Gelder 
am Unternehmensertrag war im Gegensatz zum Bun
desmittel (24%) gering (Wachau 7%, Weinviertel 11 %, 
Burgenland 13%). Auch die absolute Höhe der öffent
lichen G~lder war im Vergleich mit dem Bundesmittel 
(203.482 S je Betrieb) niedrig (Wachau 65.336 S je 
Betrieb, Weinviertel 81.944 S je Betrieb, Burgenland 
97.514 S je Betrieb) . Die Weinbau-Spezialbetriebe 
konnten im wesentlichen nur ÖPUL-Gelder.lukrieren. 
Der Unternehmensaufwand stieg im Durchschnitt der 
Weinbau-Spezialbetriebe um 10% auf 98.600 S/ha 

Rinderhaltung-Spezialbetriebe 

er fallend. Er bewegte sich zwischen 15,9% im Wein
viertel und 8,4% in der Wachau. Insgesamt errechne
te sich ein Verschuldungsgrad von 14,4%, der über dem 

, Bundesmittel (9,5%) lag. 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
bei Weinbau - Spezialbetrieben 1996je FAK 

davon 
Insgesamt 

Wein- Burgen-Wachau 
viertel land 

1995 137.453 245.130 104.275 152.124 
1996 143.725 210.529 154.755 108.691 

Index 105 86 148 71 

Quelle: LBG 

Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je FAK stie-
, gen insgesamt um 5% auf ca. 143.700 S. Diese· posi

tive, Einkommensentwicklung war noch verstärkt im 
Weinviertel feststellbar (154.755 S/FAK und +48%), weil 
diese Betriebe von einem relativ niedrigen Niveau im 
Vorjahr ausgingen. In der Wachau und im Burgenland 
war die Entwicklung negativ (auf 210.500 S/FAK und 
-14% bzw. auf 108.700 Sund -29%). In allen drei Pro
duktiorislagen wurde durch Vorratsabbau die geringe 
Ernte zum Teil kompensiert. Im Mittel der Weinbau-Spe
zialbetriebe wurde ein ' Erwerbseinkommen von 
193.000 S je GFAK und ein Gesamteinkommen von 
rd. 224.000 S je GFAK erzielt. Eine Eigenkapitalbildung 
war in der Wachau und im Weinviertel möglich. Inve
stitionen wurden bei Maschinen gegenüber 1995 ver
stärkt getätigt, in der Wachau wurden auch die Gebäude-

, investitionen stark ausgeweitet. 

Lt. LBZ 1990 gibt es rd. 1.250 Betriebe mit durch- pelt so hoherViehbesatz als im Bundesmitt,el. Der Pro~ 
schnittlieh 24,6 ha Kulturfläche, die den Auswahlkrite- duktionswert.der Rinderhaltung am Unternehmenser-
rien dieser Spezialauswertung entsprechen. Dies sind trag hatte einen Anteil von 42%, der Unternehmens-
in Maisanbaugebieten gelegene und auf Mast ausge- ' . ertrag selbst belief sich 1996 auf 847.100 S je Betrieb, 
richtete Betriebe. Insgesamt waren es die Daten von . dies war um 15% höher als in den ausgewerteten 
9 Testbetrieben, die in diese Sonderauswertung Ein- Milchwirtschaftsbetrieben, aber doch bedeutend weni-
gang fanden. Mit 24,1 ha Kulturfläche liegen die Test- ger als vergleichsweise in den Schweinehaltungsbe-
betriebe hinsichtlich der Betriebsgröße nurunwesent- trieben. Die Erträge je Betrieb aus derTierhaltung (davon 
lieh unter dem Durchschnitt der Grundgesamtheit. 3/4 Rinder, 1/10 Milch und gut 1/8 öffentliche Gelder) 

Bei 18,1 ha RLN und 35,2 GVE je Betrieb ergab sich 
für 1996 mit 194 GVE je 100 ha RLN ein mehr als dop-

waren steigend, bedingt durch das Größer'JVerden der 
Betriebe (+10%). Die öffentlichen Gelder insgesamt fie
len nur unwesentlich auf rd. 173.100 S je Betrieb (-0,2%); 
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ca 23% entfielen auf die Bodennutzung, 39% auf Tier
haltung und 23% auf ÖPUL-Zahlungen. Der Unter
nehmensaufwand stieg um 9%, bedingt durch Steige
rungen beim variablen Aufwand, der AfA und der 
Mehrwertsteuer (durch gestiegene Investitionen!). ' 

Lag im Bundesmittel der Anteil der Einkünfte am Unter
nehmensertrag (Gewinnrate) bei 37%, so waren es bei ' 
diesen Rindermastbetrieben nur 230/0,' wodurch ' das 
durch die starke Marktabhängigkeit gegebene Risiko · 

Milchwirtschaft-Spezialbetriebe 
489 Testbetriebe, 339 davon im Berggebiet, entspra
chen den Auswahlkriterien dieser Spezialauswertung 
(Futterbau mindestens 75% am · GStDB, StOB der 
Milchkü~e > als der der übrigen Rinder); rd .. 33.000 
Betriebe der GrLindgesamtheit werden durch die Aus
wertung repräsentiert. Allerdings sind die Testbetrie
be mit 30,0 ha Kulturfläche (Bergbauern: 34,6ha, Nicht
bergbauern: 2,1,0 ha) im Vergleich zur Grundgesamt-, 
heit (23,6 ha) zu groß. Die von diesen Betrieben bewirt
schaftete RLN umfaßte im Gesamtdurchschnitt 17,0 

. ha, sie lag in den Bergbauernbetrieben bei 17,5 ha und 
in den Tallagen bei 16,1 ha. Der Milchkuhbestand bei 
den Bergbauern umfaßte durchschnittlich 12,5, bei den 
Nichtbergbauern 14,4 Stück. DerViehbesatz je 100 ha 
RLN belief sich für alle Testbetriebe auf 139,8 GVE je 
100 ha RLN. ' 

Milchwirtschaft - Spezialbetriebe 1996 

Insge- davon 

samt Berg Tal 

Milchkühe je Betrieb 12,2 12,5 14,4 

Milchleistung je Ku~ 4.843 4.859 4.813 

durchschn. erzielter 
~ Milchpreis in S/kg 4,07 4,06 4,10 

Milcherzeugung in kg 63.750 60.893 69.445 

Milchverkauf in kg 52.222 49.264 58.112 
Milchrichtmenge in kg 50.947 48.294 56.238 

Futterzukauf je RGVE 
in Schilling 1.996 . 2.104 1.796 

Quelle: LBG 

Der Arbeitskräftebesatz war mit 10,39 FAK je 100 ha 
RLN höher als im Bundesmittel; bei durchschnittlich 
1,79 FAK je Betrieb in den Bergbauernbetrieben und 
1,71 FAK in den Nichtbergbauernbetrieben entfielen 
hier demnach auf eine Person 8,4, bei den Bergbau
ern 7,0 Kühe. Die verkaufte Milchmenge lag zwischen 
3.941 und 4.036 kg je Kuh, je Betrieb waren es 49.300 
kg bei den Bergbauern und 58.100 kg bei den Nicht
bergbauern. Die Betriebe erzielten im Mittel einen 
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ebenso deutlich zum Ausdruck kommt wie die BSE-
. Krise. Der Arbeitskräftebesatz mit 8,9 FAK je 100 ha 
RLN sank um 5% gegenüber 1995 und war um 14% 
niedriger als bei den ausgewerteten Milch'wirtschafts
betrieben. Je Betrieb konnte aber eine Erhöhung der 
Arbeitskräfte beobachtet werden, sodaß die Einkünf
te aus Land- und Forstwirtschaft geril)gfügig auf 
121.000 Sje FAK (-0,9%) sanken. Das Erwerbsein
kommen (167.700 S je GFAK) , und das Gesamtein
kommen (204.500 S je GFAK) nahmen um je 1 % zu. 

Unternehmensertrag von 737~000 S je Betrieb (Berg
bauern: 747.600 S, Tal: 715.800 S), 30% davon kamen 
aus der Milchproduktion und 14% aus der sonstigen 
Rinderhaltung. Im Bergbauerngebiet lauteten die 
Anteile 28 und 13%, im Nichtbergbauerngebiet 35 und 
16%. 

An öffentlichen Geldern erhielten äi~ Milch,.Spezial
betriebe insgesamt rd. 189.400 S, wovon etwa ein Drit
tel auf ÖPUL-Zahlungen, 17% auf degressive Aus
gleichszahlungen der Tierhaltung und rd. 12% auf 
Prämien der Tierhaltung entfielen. Die Bergbauern
Milch-Spezialbetriebe lukrierten insgesamt rd. 203.000 
S an öffentlichen Geldern (davon 34% ÖPUL, 11 % Tier
prämien, 15% degressive Ausgleichszahl~ng der Tier
haltung); bei den Milchspezialbetrieben der Tallagen 
(:=Zone 0). beliefen sich die öffentlichen Gelder insge
samt auf rd. 162.400 S (davon 32% ÖPUL, 22% 
degressive Ausgleichszahlungen . für Tierhaltungen, 
14% Tierprämien). 

Die Ertragsentwicklung insgesamt war in den Berg
bauernspezialbetrieben leicht steigend (+ 1 %), bei den 
Talbetrieben hingegen fallend (-3%). Die Erträge aus , 
der Tierhaltung waren aber inbeiden Gruppen fallend 
(Berg -1 %, Tal-3%). Der Unternehmensaufwand stieg 
in beiden Gruppen (Berg +6%, Tal +4%). Obwohl der 
Arbeitsbesatz gesunken ist (Berg -4%, Tal -3%), san
ken die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft auf rd. 
146.200 S je FAK (-3%) bei den Bergbauernsp~zial
betrieben und auf rd. 123.000 S je FAK (-15%) bei den 
Talspezialbetrieben . . 

Das Erwerbseinkommen je GFAK betrug im Bergge
biet 174.700 S (-1%) und bei den Nichtbergbauern 
168.000 S (-10%), das Gesamteinkommen je GFAK 
217.200 S (±O%) bzw. 195.600 S (-9%). Bei leicht stei
gendem Verbrauch war der Eigenkapitalzuwachs nied
riger als 1995, mit 24% des Gesamteinkommens etwa 
so hoch wie im Bundesmittel. 
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Schweinehaltung-Spezialbetriebe 

Im Auswahlrahmen (Betriebe mit StOB zwischen 90.000 
Sund 1,5 Mio.S) gibt es lediglich 774 Betriebe, die den 
diesbezüglichen Auswahlkriterien entsprechen (Ver
edelung mind. 75% Anteil am StOB, StOB Schweine 
> StOB Geflügel), im Testbetriebsnetz waren 9 hievon 
vorhanden, die allerdings mit 16,34 ha bewirtschafte
ter Kulturfläche über der Grundgesamtheit (10,64 ha) 
lagen. Es sind Betriebe, die aufgrund der geringen 
Flächenausstattung die Schweinehaltung bei vorwie-

. gend eigener Ferkelerzeugung auf Zukaufsfutterbasis 
betreiben. Da diese Auswertungsgruppe zu klein ist, 
um allgemein gültige Aussagen treffen zu können, wur
den ihr aus der Gruppe der Veredelungsbetriebe jene 
Betriebe hinzugestellt, in denen die Schweinehaltung 
überwiegt. Das waren 159 Betriebe, in denen auch 
Ergebnisse über das Jahr 1995 vorhanden sind. Die 
Produktion umfaßt alle Varianten von der Ferkelaufzucht 
bis zur Mast auf Basis des Ferkelzukaufs. Die RLN 
betrug im Durchschnitt aller ausgewählten Schweine
betriebe 19,15 ha: während die Spezialbetriebe 12,45 
ha RLN bewirtschafteten. Diese wiesen auch hin
sichtlich des Vieh besatzes mit 268,8 GVE je 100 ha 
RLN (-3%) ein mehr als doppelt so hohes Niveau auf. 
Der Arbeitskräftebesatz liegt bei den Schweinever
edelungsbetrieben gesamt mit 8,8 FAK je 100 ha RLN 
etwa gleich hoch wie im Bundesmittel, bei den Spezi
albetrieben. durch die geringe Flächenausstattung um 
fast die Hälfte darüber. 

Gegenüber 1995 stiegen die Erträge aus der Tierhal
tung (Spezialbetriebe +10%, Veredelungsbetriebe 
+6%). Die Erträge aus Schweinehaltung hatten einen 
Anteil von 67% (Spezial betriebe) bzw. von 55% (Ver
edelungsbetriebe) am Unternehmensertrag. An öffent- . 
lichen Geldern erhielten die Spezialbetriebe 140.900 
S je Betrieb, die Schweine-Veredelungsbetriebe hin
gegen 196.300 S. Obwohl der Unternehmensaufwand 
gegenüber 1995 gestiegen ist (Spezialbetriebe + 7 %, 

Geflügel-Spezialbetriebe 

Von den insgesamt ausgewerteten Betrieben (2.422) 
wiesen 466 Betriebe (19%) Geflügeferträge und 1.298 
Betriebe (54%) Eiererträge aus. Die Grundgesamtheit 
der Geflügel-Spezialbetriebe (75% des StOB aus Ver
edelung bei Überwiegen des Geflügel-StOB) It. LBZ 
1990 beträgt 164 Betriebe. Daraus ist erklärbar, daß 
von den 2.422 Betrieben nur zwei Betriebe diesen Kri
terien entsprachen. Aus diesem Grund wurqe eine zwei
te Variante der Auswahl getroffen, .die folgende Krite
rien beinhaltet: 
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Schweineha/tung - Spezia/betriebe 1996 
(Durchschnitt je Betrieb) 

Insgesamt Spezial 

Anzahl derbuchführenden 159 9 
Betriebe 

Zuchtsauen 23 38 

aufgezogene Ferkel je 18 18 
Muttersau 

verkaufte Ferkel 213 250 

verkaufte Mastschweine 270 287 

Quelle: LBG 

Veredelungsbetriebe + 5 %), konnte für die Einkünfte 
aus Land- und Forstwirtschaft je Betrieb für die Spe
zialbetriebe eine Steigerungsrate von + 23 % berech
net werden. Für die Veredelungsbetriebe hingegen 
mußte für die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
je Betrieb ein Sinken festgestellt werden (-3%). Dies 
deshalb, weil diese Betriebe den Unternehmensertrag 
nicht so steigern konnten, daß der gestiegene Aufwand 
kompensiert hätte werden können. 

Aufgrund der Arbeitskräfteentwicklung je Betrieb (Spe
zialbetriebe +2%, Veredelungsbetriebe -5%) erreich
ten die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je FAK 
bei den Spezialbetrieben eine Höhe von rd. 371.300 S 
(+20%) und in den Veredelungsbetrieben rd. 243.500 S 
(+2%). Eine entsprechende Entwicklung war auch 
beim Erwerbseinkommen und Gesamteinkommen je 
.GFAK gegeben (Spezialbetriebe 360.800 Sund 
407.000 S, Veredelungsbetriebe 263.400 Sund 
297.700 S). Die Eigenkapitalbildung lag in den Spezial
betrieben bei 285.000 S je Betrieb und in den Ver
edelungsbetrieben bei rd. 154.500 S. Der Anteil der 
Eigenkapitalbildung am Gesamteinkommen betrug 
40% bzw. 27%; diese Werte liegen über dem Bun
desmittel (24%) . 

• Zugehörigkeit zur Gruppe der Veredelungsbetriebe; 

• der StOB Geflügel mußte größer sein als der StOB Schweine. 

Diese Variante erbrachte 11 Betriebe. Die hochge
rechneten Daten lassen nur bedingte Schlüsse auf die 
Grundgesamtheit zu, geben aber doch Einblick in die 
Produktionsstruktur der bäuerlichen Geflügelhaltung. 
Im Durchschnitt standen 21,9 ha an Kulturfläche bzw. 
19,4 ha an RLN in Bewirtschaftung. Ein durchschnitt
licher Bestand von 3.322 Legehennen und "1.107 
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Masthühnern waren .die wesentlichen Produktions
grundlagen. Die Eierproduktion erbrachte einen 
51 %igen Anteil, die Ge{lügelproduktion einen 9%igen 
am Unternehmensertrag, sodaß 00% des Unterneh
mensertrages auf die Geflügel- und Eierproduktion ent
fielen. Der Unternehmensertragbetrug 2,072.400 S je 
Betrieb. Davon entfielen 276.600 S auf öffentliche Gel
der, die sich im wesentlichen zu rd. 35% auf degres
sive Ausgleichszahlungen und Marktordrwngsprämi
en fürTierhaltung und Bodennutzung und zu rund 21 % 
auf ÖPUL-Zahlungen aufteilten. 

Der Unternehmensaufwand stieg um rd. 8% auf 
1,496.600 S je Betrieb; 39% hievon entfielen auf Fut
termittel, die damit die dominierende Aufwandsposition 

Betriebe mit guter Waldausstattung 
In die Sondererhebung von Betrieben mit guter Wald
ausstattung waren 112 Betriebe einbezogen, davon,76 
forstbetonte Betriebe im Alpengebiet und 36 im Wald
und Mühlviertel. Die Erträge aus der Waldwirtschaft sind 
trotz eines im Jahresdurchschnitt um 9,6% gesunke
nen Preisniveaus aller Forsterzeugnisse in bei den 
Betriebsgruppen gestiegen. Ursache' hiefür war der 
gestiegene Holzeinschlag. Der Beitrag des Waldes zu 
den bäuerlichen Einkünften ist gegenüber 1995 im 
Alpengebiet gesunken, im Wald- und Mühlviertel gestie
gen. 

In den Betrieben des Alpengebietes lag die Holznutzung 
um 12% unter der nachhaltig möglichen Nutzungs
menge und um 7% über dem vorjährigen Einschlag. 
Bei einem um nur 1 % höheren Ertrag aus Waldwirt
schaft lag derBeitrag des Waldes zu den land- und forst
wirtschaftlichen Einkünften um 11 % unter dem Vor-
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darstellten. Der Arbeitskräftebesat~ betrug 9,71 VAK 
je 100 ha RLN, wodurch diese Spezial betriebe etwas 
überdem Bundesmittel zu liegen kamen. Die Betriebe 
investierten im ' Jahr 1996 stark in Maschinen und 
Geräte (ca. 264.800 S je Betrieb). Das Betriebsver
mögen belief sich. auf rd. 5,7 Mio. S je Betrieb (+1%), 
wovon 7% auf ' Fremdkapital (+7%) entfielen. 

Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je FAK 
betrugen rd. 320.900 S (+19%). An Erwerbseinkom
men und Gesamteinkommen je GFAK wurden 
329.000 S bzw. ca. 369.200 S erzielt. In diesen 
Betrieben war 1996 ein Eigenkapitalzuwachs von rd. 
292.200 S je ~etrieb gegeben, das waren 40% vom 
Gesamteinkommen. 

jahreswert und um 22% unter dem des Jahre.s 1994. 
DerWaid trug damit im Jahre 199618,0% (1995: 19,6%) 
zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft bei, 
wobei allerdings die Vermögensveränderungen am 
stehenden Holzvorrat nicht berücksichtigt sind. Das 
Erwerbseinkommen je GFAK .(196.695 S) lag um 3% 
und das Gesamteinkommen (231.732 S) um 2% unter 
dem Vorjahresniveau. 

In den waldreichen Betrieben des Wald- und Mühlviertels 
nahm der Holzeins.chlag gegenüber 1995 um 21 % zu 
und lag damit um ein Viertel über der nachhaltig mög
lichen Nutzungsmenge. Der Beitrag des Waldes zu den 
Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft belief sich 
auf 5,3% (1995: 4,1%). Das Erwerbseinkommen je 
GFAK betrug 177.328 S (+1%). Das Gesamteinkom
men blieb mit 207.626 S gegenüber dem Vorjahr prak
tisch unverändert. 
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Erwerbskombination im ländlichen Raum 

Unter ErwerbskombinatiOn versteht man di~ unter
nehmerische Entscheidung, nicht nur aus der Land
und Forstwirtschaft, sondern auch aus anderen Wirt
schaftssparten Einkommen zu erwirtschaften. Sie ist 
eine wichtige Möglichkeit von land- und forstwirt- _ 
schaftlichen Betrieben, die zunehmend begrenzten 
Erwerbsmöglichkeiten innerhalb des Sektors zu durch
brechen, freie Arbeitskraftkapazitäten gewinnbringend 
zu vermarkten und damit betriebserhaltende Aktivitä
ten zu setzen. Dies bedeutet, daß gesamtwirtschaft
lich und landeskultureIl gesehen die ländlichen Räume 
weiterhin besiedelt bleiben und an einer positiven Ent
wicklung teilhaben. Der geltenden Fassung des § 9 Abs. 
4 Landwirtschaftsgesetzes Rechnung tragend, wurde 
das Testbetriebsnetz 1988 um Nebenerwerbsbetriebe 
erweitert. Allerdings wird dadurch nicht die Gesamtheit 
der an hand der LBZ 1995 ermittelten 173.462 (LBZ 
1990: 166.206) Nebenerwerbsbetriebe abgedeckt, son
dern im wesentlichen nur der Randbereich ' zu den 

Nebenerwerbsbetriebe 
Die land- und forstwirtschaftlichen Einkünfte be
trugen im Mittel der Nebenerwerbsbetriebe 68.270 S 
je FAK, 7.339 S je RLN bzw. 81.830 S je Betrieb (Haupt
erwerb: 201.550 S/FAK;16.386 SIRLN; 393.264 SI 
Betrieb). 

Haupterwerbsbetrieben. In diese Auswertung sind 
somit jene Betriebe einbezogen, bei denen noch ein 
nennenswerter Einkomm.ensanteil aus dem land- und 
forstwittschaftlichen Betrieb stammt. Ab dem Buch
führungsjahr 1991 wurden Betriebe mit einem Stan
darddeckungsbeitrag (StOB) über 90.000 S als die zu 
untersuchende Grundgesamtheit definiert. Betriebe, die 
unter dieser Grenze liegen, werden nicht mehr erfaßt. 
Darüber hinaus ist bei diesen Betrieben die Bereitschaft, 
freiwillig für das land- und forstwirtschaftliehe Testbe
triebsnetz Aufzeichnungenzu führen, sehr gering. Als -
Nebenerwerbsbetriebe sind in diesem Kapitel solche 
Betriebe definiert, in denen das Betriebsleiterehepaar 
und die im gemeinsamen Haushalt lebenden, ganz oder 
teilweise in der Land- und Forstwirtschaft mitarbeitenden 
Familienmitglieder 50 oder mehr Prozent des Erwerbs
einkommens aus nichtlandwirtschaftlichen bzw. außer
betrieblichen Erwerbsquellen schöpfen .. 

Im Jahresvergleich führten die aus dem Jahr 1995 nach
geholten Aufwendungen und Investitionen; gepaart mit 
Preiserhöhungen einzelner Betriebsmittelgruppen zu 
einer starken Erhöhung des Unternehmensaufwandes, -
die von den Steigerungen des Unternehmensertrages 

-nicht ausgeglichen werden konnten. Das Ergebnis ist 
ein 17,2%iger Rückgang der land- und forstwirt-

Anteil von Positionen an der Einkommensentwicklung je Nebenerwerbsbetrieb 1) 

Differenz zwischen 1995 und 
1996 in Prozent 

Unternehmensertrag ohne öffentliche Gelder + 8,5 
davon Erträge Bodennutzung (ohne Ertragszuscliüsse) + 10,5 

Erträge Tierhaltung (ohne Ertragszuschüsse ) -1,3 

Öffentliche Gelder -1,3 
davon Ertragszuschüsse (Bodennutzung und Tierhaltung) + 2,3 

ÖPUL + 3,9 . 
Bewirtschaftungsabgeltung und Einkommensausgleich - 1,2 
Aufwandszuschüsse + 5,7 
Degressiver Preisausgleich - 11,6 

Unternehmensaufwand I -26,4 
davon Vorsteuer - 7,2 

Afa - 5,2 
Anlagenerhaltung - 3,7 
Düngemittel - 3,3 
Energie -3,1 

Einkünfte aus Land- und For.stwirtschaft 96 -19,2 

1) Einkünfte aus Land und Forstwirtschaft je Betrieb im Jahr 1995 = 100% - -
' Quelle: LBG 
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schaftlichen Einkünfte je ha RLN. Der Rückgang der 
land- und forstwirtschaftlichen Einkünfte je Be~rieb um 
-19,2% und je FAK um -15,7% erklärt sich durch den 
gleichzeitigen Rückgang der reduzierten landw. Nutz
fläche (-2,4%) und der familieneigenen Arbeitskräft~ 
(-1,8%

). Für den Rückgang der land- und forstwirt
schaftlichen Einkünfte je Betrieb um 19,2% waren im 
wesentlichen die folgenden Faktoren ausschlagge
bend: 

Der Unternehmensertrag je ha RLN lag im Mittel 
der Nebenerwerbsbetriebe bei 39.389 S je ha RLN, je 
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Betrieb waren es 439.000 S (Haupterwerb: 44.292 S 
je 'ha RLN und 1.063.000 S pro Betrieb). Die Flächen
produktivität ist bei den Nebenerwerbsbetrieben somit 
um rund 11 % geringer als bei HaupterWerbsbetrieben. 
Aufgrund der geringeren Ertragsleistung und Flächen
ausstattung hatten die Selbstversorgung mit Nah
rungsmitteln und Holz sowie derWohnungsmietwert 
ein anteilig stärkeres Gewicht als bei den Haupter
werbsbetrieben. An Unternehmensaufwand fielen im 
Mittel der Nebenerwerbsbetriebe 32,050 S je ha RLN 
und 357.000 S je Betrieb an (Haupterwerbsbetriebe: 
27.906 S je ha RLN; 670.000 S/Betrieb). 

Betriebsergebnisse im Vergleich Neben- und Haupterwerbsbetriebe 
S je ha RLN S je Betrieb 

Nebenerw. Haupterw. Nebenerwerb Haupterwerb 

1996 1996 Index 1996 . Index 

Erträge aus Bodennutzung 8.392 10.658 93.571 102 255.792 98 
" Tierhaltung 13.533 17.666 150.893 99 423.984 104 

" Forstwi rtschaft 1.859 1.907 20.728 87 45.768 95 

Sonstige Erträge 15.605 14.061 173.996 - 337.464 -
U nternehm ensertrag 39.389 44.292 439.187 102 1.063.008 103 

Variabler BetriebsaufWand 12.758 13.567 142.252 110 325.608 110 
Abschreibungen 9.380 '6.766 104.587 105 162.384 104 

Sonstiger Aufwand 9.912 7.573 110.519 - 181.752 -

Unternehmensaufwand 32.050 27.906 357.358 108 669.744 107 

Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft 7.339 16.386 · 81 .830 81 393.264 96 

davon öffentliche Gelder 9.990 10.504 111.389 99 252.096 98 

Erwerbseinkommen 28.901 17.895 322.246 96 429.480 97 

Gesamtei nkommen 37.410 20.451 417.122 98 490.824 97 

Eigenkapitalveränderung des 
bäuerlichen Familienbetriebes 5.586 5.851 62.284 61 140.424 79 

Aktiven im Jahresmittel 308.275 206.476 3.437.266 102 4.955.424 103 
Schulden Jahresmittel (ohne Pacht) 34.023 18.481 379.356 ) 102 443544 103 

Quelle: LBG 

Die Haupt~rwerbsbetrieb~ erzielten vielfach die höhe
ren Erträge und Preise. Wegen der geringeren Inten
sität der Nebenerwerbsbetriebe liegt der Anteil der Ein
künfte aus Land- und Forstwirtschaft am Unterneh
mensertrag (Gewinnrate) in Nebenerwerbsbetrieben im 
Mittel bei 19%, bei Haupterwerbsbetrieben bei 37%. 
Je höher diese Gewinnrate ausfällt, desto größer ist 
die Unabhängigkeit der Betriebe von Preisbewegun
gen auf den Produkt- und Produktionsmittelmärkten. 

bei den Haupterwerbsbetrieben mit 523.546 S. Die nied
rige Arbeitsproduktivität, das gedrückte Niveau der nutz
flächenbezogenen Unternehmenserträge und die infol
ge der geringen Flächenausstattung hohe Fixkosten
belastung durch Wirtschaftsgebäude und Maschinen~ 
kapital schlugen sich dementsprechend in einer unbe
friedigenden Einkommensschöpfung aus dem land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieb nieder. Von den Erträgen 
machten die öffentlichen Gelder 111.000 S je Betrieb 
aus (Haupterwerb: 252.000 S je Betrieb). Wie die 
nächste.Tabelle zeigt, gibt es in der Struktur der öffent
lichen Gelder keine größeren Unterschiede zwischen 

Betrachtet man den Unternehmensertrag aus der Sicht 
der Arbeitskraft, so betrug er im gewichteten Mittel 
358.082 S je VAK, das war uni ein Drittel weniger als . Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben. 
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Aufteilung der öffentlichen G!Jlder je ha RLN 
Degre~sive 

Ertragszuschüsse Ausgleichs-
zahlungen 

S / ha RLN % S / ha RLN % 

Haupterwerb 2.961 28 1.908 18 

Nebenerwerb 2 .756 28 1.452 15 

Quelle: LBG 

Das Betriebsvermögen (ohne Pachtflächen) belief 
sich bei den N~benerwerbsbetrieben im 'Jahresmittel 
1996 auf 308.275 S je ha RLN und je Betrieb auf 3,4 
Mio.S (Haupterwerb: 206.476 S je ha RLN bzw 5,0 Mio.S 
je Betrieb). 1996 wurden 15.725 S je ha RLN bzw. 
175.000 S je Betrieb investiert, 35% flossen in die Ver
besserung des Wohnhauses, 41 % in den Ankauf von 
Maschinen und Geräten und 24% in den Ausbau der 
Wirtschaftsgebäude (Haupterwerb: 10.837 S je ha 
RLN, 260.088 S je Betrieb, 52% Maschinen und Gerä
te, 32% Wirtschaftsgebäude, 15% Wohngebäude). 
Die Nettoinvestitionen betrugen somit 5.827 S je ha RLN 
bzw. 65.000 S je Nebenerwerbsbetrieb, die durch
schnittlichen Schulden lagen im Jahresmittel bei 

v 

ÖPUL Sonstige Summe 

S / ha RLN % S / ha RLN % S / ha RLN % 

3.591 35 1.998 19 10.504 100 

3.667 36 2 .073 21 9.991 100 

34.023 S je ha RLN, bei Haupterwerbsbetrieben um 
die Hälfte niedriger. 

An Erwerbs- und Gesamteinkommen je GFAK 
wurden 1996 181.000 Sund 234.000 S er~ielt (Haupt
erwerb: 21 0.000 S; 239.000 S).lm Gegensatz zur land
und" forstwirtschaftlichen Einkommenskomponente 
wurden beim Erwerbseinkommen je GFAK 14% und 
beim Gesamteinkommen je GFAK nur mehr 2°/~ Diffe
renz zwischen Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben 
gemessen. DerVerbrauch je GFAK ist bei den Neben
erwerbsbetrieben höher, auf Betriebsebenebetrach
tet, fast gleich. Gesamteinkommen und Verbrauch lie
gen in der Regel bei den Nebenerwerbsbetrieben 

Struktur des Gesamteinkommens 

S je Betrieb 

450.000 • 

250,000 

50.000 

-50.000 

Pensionisten 
-betriebe 

Quelle: LBG 

Vergleich Haupt- und Nebenerwerb 

Nebenerwerb 
(ohne Pensionisten 

betriebe) 

• Familienbeihilfe 

• Gehälter, Löhne und 
selbständige Tätigkeit 

• Arbeits- und Sozialrenteri 

o öffentliche Gelder 

• 
land.-und forstw. 
"Markteinkommen" 

Grafik: C. Grohsebner, LBG 

[ 
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näher beisammen als bei den Haupterwerbsbetrieben. 
Die Eigenkapitalveränderung; als Differenz zwischen 
Gesamteinkommen und Verbraüch, war mit 62.000 S 
je Betrieb nur etwa halb so hoch wie bei den Haupt
erwerbsbetrieben. 
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darin sind die typischen Charakteristika der Haupt- und 
Nebenerwerbsbetriebe zu finden: Die Pensionisten- ' 
betriebe haben ein um ein Viertel geringeres Gesamt
einkommen ß,ls das Mittel der restlichen Nebener
werbsbetriebe. Die Nebenerwerbsbetriebe fallen durch 
einen, wie schon im Jahr 1995 aufgezeigten, negati-

Eine Aufgliederung des Gesamteinkommens bei Neben- ven Anteil von 7% des "Markteinkommens" (Einkünfte 
und Haupterwerbsbetrieben zeigt die nächste Abbildung, ' aus Land- und Forstwirtschaft ohne öffentliche Gelder) 

Familienarbeitskräfte und Arbeitstage in Neben- und Haupterwerbsbetrieben 
GFAK je Betrieb 

Nebenerwerbsbetrieb Haupterwerbsbetrieb 

Bauer 0',93 0,93 
Bäuerin 0,50 0,56 
Sonstige 0,35 0,55 

Summe 1,78 2,04 

Arbeitstage Te Betrieb 

Nebenerwerbsbetrieb Hau pterwerbsbetrieb 

AT 

Land- und Forstwirtschaft 338 
Selbständig 6 
Unselbständig 168 

Arbeitstage Familie gesamt 512 

Quelle: LBG 

auf .. Ebenso haben sie einen geringeren Anteil an . 
öffentlichen Geldern am Gesamteinkommen (Neben:
erwerb: 27%; Haupterwerb: 51 %). Die Anteile von 
Löhnen und Gehältern sind mit 66% bei den Neben
erwerbsbetrieben, die Sozial- und Arbeitsrenten bei 
den Pensionistenbetrieben am höchsten. Der Anteil 
der Familienbeihilfe schwankt zwischen 6 und 10 Pro
zent. 

Im gewichteten Mittel bewirtschafteten die in diese Aus
wertung einbezogenen Testbetriebe eine Kulturfläche 
von rd. 21 ha (HaupterWerbsbetriebe: 4~ ha); sie setz
te sich aus 13,~9 ha landwirtschaftlicher Nutzflache und 
7 ha Waldfläche (Haupterwerb: 29,73 ha bzw.12,91 ha) 
zusammen. DerViehbesatz betrug in Summe 9,4 GVE 
je Betrieb, davon 3,4 Stk. Milchkühe je Betrieb (Haupt
erwerb: 21,5 GVE / Betrieb bzw. 8,2 Milchkühe / Betrieb). 

An Gesamtfamilienarbeitskräften wiesen die ausge
werteten Nebenerwerbsbetriebe 1,78 Personen je 
Betrieb (Haupterwerb: 2,04) aus, wobei sich der Arbeits
einsatz nach Personen und· die Arbeitstage wie folgt 
verterlen. 

Was ' die landwirtschaftliche Fachausbildung der 
Betriebsinhaber anbelangt, so war wie in den Vorjah-

% AT % 

66 .' 554 95 
1 1 

33 27 5 

100 582 100 

ren bei den Nebenerwerbsbetrieben der Anteil 'ohne 
Fachausbildung höher, der Anteil der Berufsschulab
so.lventen etwa gleich hoch und der Anteil an Fachschul
und höheren' Ausbildungsstufen geringer als bei den 
Haupterwerbsbetrieben. 

Neben den Buchhaltungsdaten wurden bei diesen 
Betrieben hinsichtlich der außerbetrieblichen Beschäf
tigung die nachstehenden Kenndaten erhoben. Der' 
.außerbetriebliche Arbeitsplatz lag wie im Vorjahr in 
durchschnittlich 17 km bzw. 21- Minuten Entfernung bei
nahe ausschließlich in Tagespendelentfernung. Im Mit
tel der aU$gewerteten Beschäftigten besteht das außer
betriebliche Einkommen seit 14 Jahren. Von den außer
betrieblich Beschäftigten waren 38% Arbeiter, 25% 
Angestellte und 12% Beamte; 3% der insgesamt erfaß
ten 456 Personen waren selbständig erwerbstätig; 
18% der außerbetrieblichen Einkommensempfänger 
entfielen auf Pensionisten. Waren bei den Arbeitern die 
angelernten Tätigkeiten vor der Facharbeitertätigkeit 
überwiegend, so war vergleichsweise bei dEm Ange
stellten und Beamten eine mittlere und höhere Quali
fikation eher gegeben. Die längste durchschnittliche 
außerbetriebliche Beschäftigungsdauer (18 Jahre), 
aber auch der längste Arbeitsweg ist mit 19 km und 22 
Minuten bei' den Beamten zu finden. ' 
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Vergleich von vier Nebenerwerbsbetriebstypen 
"Pensionisten" -

Betriebe 

Anz",hl der Betriebe 82 

RLN, ha 10,45 
Getreidefläche, ha . 2,6 
GVE, St. 9,3 
Anzahl der Kühe, St. 3,7 
Einheitswert selbstbewirtschaftet, S 95.060 
Anzahl der Personen 4,62 
Maschinenringmitgl. , % der Betriebe .30 
Traktoren-Leistung, PS 85 
Mietwert, S je Wohnung und Jahr 31.736 
~ohnfläche, m2 113 . 

Arbeitstage % 

Arbeitstage land- und forst- / 
wirtschaftlicher Betrieb 404 95 
Arbeitstage außerhalb Lc;mdw. 20 5 
Arbeitstage gesamt 424 100 

s % 

Einkünfte aus Land- und Forstw. 76.316 23 
Löhne und Gehälter 24.370 -7 

Familienbeihilfe 20.492 6 -
Arbeits- und Sozialrenten 205.886 64 
Gesamteinkommen 327.064 100 
Verbrauch 275.305 
Eigenkapitalveränderung des 51.759 
bäuerlichen Familienbetriebes 

Quelle: LBG 

Die Verteilung der drei Nebenerwerbstypen Arbeiter, 
Angestellte und Beamte zeigt, daß bei den Arbeitern 
und Angestellten Futterbaubetriebe vorherrschen. Bei 
Beamten-Betrieben findet sich mit 22% der höchste 
Anteil an Marktfruchtbetrieben. Die folgende Tabelle zeigt 
einige Kennzahlen der vier häufigsten Nebenerwerbs
typen. Rund 30% der Betriebe sind Mitglied beim 
Maschinenring (Haupterwerb: 36%). Die höhere Per- _ 
sonenanzahl der Familie bei Beamten-Betrieben ist 
ebenso zu erwähnen wie die dadurch bedingte Größe 
der Wohhung. Betrug der mittlere Nettoverdienst 1996 
bei Gehältern und Löhnen 240.000 S je Nebener
werbsbetriHb, so waren es bei den Beamten 348.000 

. S; bei den Angestellten 305.000 S und bei den Arbei
tern 257.000 S. 

. Die Nebenerwerbsbetriebe stellen für die Erhaltung der 
Mindestbesiedlungsdichte sowie für die Gestaltung 

"Arbeiter" - Betriebe "Angestellten" - . "Beamten"-
Betriebe Betriebe 

173 112 54 
Werte je Betrieb 

10,90 10,99 11,66 
2,8 3,9 4,4 

10,0 8,2 9,1 
3,8 3,2 1,9 

105.140 127.980 145.830 
5,66 5,35 5,82 

32 31 30 
92 83 93 

31.968 34.122 40.455 
118 .124 135 

Arbeitstage % Arbeitstage . % Arbeitstage % 

323 61 307 59 362 62 
205 39 209 41 217 38 
529 100 516 100 579 100 

S % S % S % 

78.741 19 80.172 18 97.570 20 
256.739 62 304.609 · 68 348.005 69 

47.840 12 42.290 9 44.261 9 
30.171 7 23.925 5 10.203 2 

413.491 100 450.996 100 500.039 . 100 
339.600 399.541 408.823 

73.891 51.455 91.216 

der Kultur- und Erholungslandschaft, insbesondere in 
den Randlagen. und Berggebieten, einen unverzicht
baren Faktor dar. Zur Sicherung-der flächendeckenden 
Landbewirtschaftung ist nicht nur ein außerlandwirt
schaftlicher Arbeitsplatz in zumutbarer Entfernung vom 
Hof notwendig, sondern auch die Weiterentwicklung von 
Direktzahlungen unter besonderer Berücksichtigung der 
leistungsgebu~denen Komponenten voranzutreiben, um 
jetzt die Basis für eine über die derzeitige Generation 
hinausgehende Bewirtschaftung zu legen. 

In vielen dieser Betriebe gilt es, entsprechend der ag rar
politischen Zielsetzung, durch Beratung und Schulung 
das derzeit bestehende Mißverhältnis zwischen Pro- -
duktionsmittel- und Arbeitseinsatz und dem Erfolg aus 
dem land- -und forstwirtschaftlichen Betriebszweig 
abzubauen und damit die gesamte Einkommens~ 
schöpfung entscheidend zu verbessern. 
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Längerfristiger Vergleich der Ertrags.lage 
(siehe auch Tabellen 112 bis 113) . 

Nachdem mit Vorliegen der LBZ 1990 das Testbe
triebsnetz ab dem Berichtsjahr 1992 auf eine voll
kommen neue Grundlage (s. Lagebericht 1992,S. 111) 
gestellt wurde und sich auch die Begriffsinhalte zum 
Teil geändert haben, ist ein längerfristigerVergleich für 
die Gesamtheit der Testbetriebe erst ab 1991 möglich. 

Entwicklung der Betriebsergebnisse 
von 1991 bis 1996 

Nach Betriebsformen betrachtet entwickelten sich die 
Ergebnisse seit 1991 wie folgt: Die reduzierte land
wirtschaftliche Nutzfläche stieg in den meisten Betriebs
formen mit Ausnahme der Betriebe mit einem Forstanteil 
über 50% und der Dauerkulturbetriebe an (Bundesmittel 
+ 1,4%). Die Einkünfte aus der Land- und Forstwirtschaft 
je FAK (Bundesmittel + 4,8%) verbesserten sich seit 
1991 am stärksten bei Marktfruchtbetrieben (+8,6%) 
und den Betrieben mit einem Forstanteil voh 25-50% 
(+6,2%), Rückgänge gab es bei den Betrieben mit einem 
Forstanteil über 50% (-2,9%). 

Das Erwerbseinkommen je GFAK stieg · im Bundes
durchschnitt im Zeitraum ab 1991 jährlich um 9.514 S 
bzw. 5,5%. Di~ prozentuelle Steigerungsrate war damit 
höher als bei den Industriearbeitern, wenn auch von 
einem merklich niedrigerem Einkommensniveau aus. 
Die durchschnittlichen Erwerbseinkommen schließen 
in dem Ausmaß an das Durchschnittseinkommen der 
Industriearbeiter auf, in dem der außerhalb der land- .
wirtschaft lukrierte Anteil des Einkommens ansteigt. 

Beim Gesamteinkommen wurden über das Erwerbs
einkommen hinaus auch Familienbeihilfen und sonsti
ge Sozialtransferzahlungen erfaßt. ·Im Durchschnitt 
der Betriebe warbeimGesamteinkommen je Familie 
seit 1991 eine jährliche Steigerung um 20.711 S bzw. 
5,0% zu verzeichnen. Der Trend des Erwerbseinkom
mens und des Gesamteinkommens zeigt ein ähnliches 
Bild wie bei den Einkünften aus der Land- und Forst
wirtschaft, nur daß die Spanne zwischen höchster u!ld 
tiefster prozentueller jährlichen Steigeru(lg geringer ist. 
Über der Steigerung des Bundesmittels von 5,0 % beim 
Gesamteinkommen je Betrieb liegen die Zuwachsra
ten der Marktfruchtbetriebe (+7,2%) und der Landw. 
Gesmischtbetriebe (+6,4%). Die geringste Erhöhung 
gab es mit + 1 ,0% bei den Betrieben mit einem Forstanteil 
über 50%. 

Bei der Darstellung des Gesamteinkommens und des 
Verbrauches je Betrieb wurde versucht, den Geldfluß 
der bäuerlichen Haushalte umfassend zu ermitteln. Der 

Verbrauch lag bei den landwirtschaftlichen Gemischt
betrieben (+5,4%) und den Dauerkulturbetrieben 
(+4,8%) über dem Anstieg des Bundesmittels (+3,9 %). 
Am geringsten war die Erhöhung des Verbrauches bei 
den Betrieben mit einem Forstanteil von 25-50% 
(+2,8 %). 

• 
Entwicklung der Haupterwerbsbetriebe 

von 1986 -1996 . 
Die nach der Einkommensdefinition erfaßten Haupt
erwerbsbetriebe zeigten hinsichtlich der Erwerbs- und 
Gesamteinkommen im allgemeinen ein im Durch
schnitt nur geringfügig höheres Einkommensniveau als 
die Gesamtheit derTestbetriebe.lm Verbrauchsniveau 
sind praktisch keine sichtbaren Unterschiede gegeben. 

Regional betrachtet hatten im Vergleich zum Bundes- . 
mittel des Gesamteinkommens insbesondere die 
Haupterwerbsbetriebe des Sö. Flach- und Hügellan
deseine günstige Entwicklung genommen (jährliche 
Steigerung ab 1986: +8,0%), wogegen die Betriebe des 
Kärntner Beckens (+3,1%) merklich zurückblieben. 
Auch die Bergbauernbetriebe blieben hinter der 
Entwicklung des Bundesmittels. Die jährlichen 
Änderungsraten seit 1986 beim Verbrauch waren im 
Vergleich zum Gesamteinkommen sowohl absolut als 

Längerfristige Ergebnisentwicklung im 
Vergleich zu Industriearbeitern 

Erwerbseinkommen Bruttod urchschnitts-
je GFAK in S Verdienst je 

I nd ustriearbeiter 1) 

1991 . 158.957 258.564 
1992 168.795 273.408 

. 1993 157.938 285.096 
1994 · 175.107 296.916 
19.95 204.932 310.776 

1996 200.440 320.912 

Index 97,8 . 103,3 

(1995 =100) 
o jährl. nom. Steigerung 2) 

in Schilling I . 3.514 12.448 
in Prozent . 5,5 4,4 

1) O'a die absoluten Zahlen vom ÖSTATIWIFO nicht mehr 
veröffentlicht werden, müssen die Zahlen mit dem Tariflohn-
index der Industriearbeiter des ÖSTAT weitergeführtwerden. 

2) Nach der Me.thode der kleinsten gemeinsamen Quadrate. 
Quelle: LBG, ÖSTAT 
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• 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft . 
in Schilling je Familienarbeitskraft 

in Schilling 

350.000 ,----------------, 

Marktfruchtbetriebe 
- --- - - - ----~-----I 

• Veredelungsbetriebe ,,..-----

....... '. / --.,~--
250.000 :--___ 2:~-:: .. ;:;...t.!::.:~_.-:~ 

150.000 ....... - .. ~ •• _ •• 

•• - ...... ~ .. - .. _. -_I'!!._ ........... ,. 

Futterbaubetriebe 

50.000 -I---"--------~----l 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Quelle: LBG 

auch prozentuell zwar merklich schwächer, aber doch 
höher als die Steigerung des Verbraucherpreisindex . . 
Die finanzielle Situation im Durchschnitt der Betriebe 
hat sich somit in dem Beobachtungszeitraum seit 1986 
nicht verschlechtert, wie sich auch aus der Relation von 
Fremdkapital" und Betriebsvermögen ersehen läßt 
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Längeiiristige ErgebriisentwickhJng 
im Vergleich zu Industriearbeitern 

in Schilling 

350.000 .----------~-----, 
Bruttodurchschnittsverdienst 
je Industriearbeiter ........................... . 
- .0--- •. =~-:= .. :: .... ~ .. ;~;-:; ......... ,,_. _ 

250.000 . 

150.000 
Erwerbseinkommen 

je Gesamtfamilienarneitskraft (G~ AK) 

50.000 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Grafik: C. Grohsebner, LBG 

(Schulden in % des Betriebsvermögens 1986: 11,1 (%; 
1996: 9,5%). Unterdurchschnittljch blieben die jährli
chen Erhöhungen im Verbrauchsniveau seit 1986 im 
Alpenvorland, Kärntner Becken, Hochalpengebiet, 
Wald- und Mühlviertel sowie bei den Bergbauernbe
trieben. 

Anteil des benachteiligten -Gebietes 
an der Landwirtschaftlichen Nutzfl,äche in % (gern. R. 751268/EWG) 

Österreich gesamt: 

Quelle: BMLF, Abt. 11 B 6, BABF Computergrafik: BABF, M, Kogler, Wien 1997 
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Empfehlungen der Kommission gemäß § 7 des Landwirtschaftsgesetzes 1992 
an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

In der am 27. Juni 1997 abgehaltenEm 25. Sitzung und 
der am 18. Juli 1997 stattgefundenen 26. Sitzung der 
Kommission gemäß § 7 des Landwirtschaftsgesetzes 
1992 einigten sich die Mitglieder mit qualifizierter 
Mehrheit auf nachstehende Empfehlungen an den 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft gemäß 
§ 8 Abs. 1 des Landwirtschaftsgesetzes. 

Antrag 1 von 'U/rlch Schmotzer, Präsidenten
konferenz der Landwirtschaftskammern: 
Empfehlung der § 7 Kommission an den Bundes
minister "für Land- und Forstwirtschaft betreffend 
die bäuerliche Sozialversicherung. 

Bei der Einbeziehung der Bauern in das österreichi
sche System der Sozialversicherung wurde auf die 
besondere Situation dieser Berufsgruppe Rücksicht 
genommen, insbesondere "auf die geringen Möglich
keiten Preise für Nahrungsmittel' zu erhöhen. Um die 
Belastung "mit Sozialversicherungsbeiträgen in einem 
bestimmten Rahmen zu halten, leistete der Bund 
Zuschüsse zu Unfall-, Kranken- und Pensionsver
sicherung. Frauen von Nebenerwerbsbauern mußten 
keine eigenen Krankenversicherungsbeiträge auf
bringen. 

Der hohe Bundeszuschuß zur bäuerlichen Pensions
versicherung hat zudem folgende Ursachen: 

1. Das Verhältnis von Beitragszahlern zu Pensionsbeziehern 
" ist wegen der Abwanderung besonders ungünstig. 

2. Während für die Arbeitsnehmer der Unternehmer einen 
Teil der Sozialversicherungsbeiträge zahlt, übernimmt die
sen Anteil für die Bauern der Staat. . 

3. Die vielfach geringen Einkommen führen zu geringen Pen
sionen und erfordern Ausgleichszulagen; 

. 4. Wegen der Marktordnungsregelungen und -verhältnisse 
ist ein Überwälzen von Sozialversicherungsbeiträgen auf 
Preise praktisch ausgeschlossen. 

5. Neben den Sozialversicherungsbeiträgen im Ausmaß von 
rd.4 Mrd.S wird eine Eigenvorsorge in Form des Ausge-

dinges erbracht, welche It. Buchführung mit 3,8 Mrd.S zu 
bewerten ist. "Insgesamt benötigen die Bauern deshalb 
schon jetzt einen höheren Prozentsatz ihres Einkommens 
für die Altersversorgung als andere Berufsgruppen. 

Die § 7 Kommission ersucht den Bundesminister für 
Land-und Forstwirtschaft, inden Verhandlungen über 
eine Änderung der Sozialversicherung dieseZusam
menhänge darzulegen und eine weitere Belastung der 
Landwirtschaft abzuhalten. Dieses Anliegen erscheint 
den Mitgliedern der § 7 Kommission. umso mehr 
gerechtfertigt als die im Vorjahr empfohlene Anpassung 
des pauschalierten Mehrwertsteuersatzes von 10 auf 
12% noch immer nicht erfolgt ist und der Land- und 
Forstwirtschaft allein dadurch im Jahr 1,75 Mrd.S 
entgehen. 

Antrag 2 von Monika Kaufmann, SPÖ: 
Empfehlung der § 7 Kommission an den Bundesmi
nister für Land- und Forstwirtschaft betreffend die 
Einführung eines Sockel betrages zum besseren 
Ausgleich der ständigen natürlichen Nachteile. 

Die ausgleichszulage gem. Veror?nung (EG) Nr. 950/97 
soll durch die Einführung eines Sockelbetrages ergänzt 
werden. 

Die ständigen natürlichen Nachteile bestehen vor allem 
in der Hanglage und in den klimatischen Verhältnissen. 
Diese verursachen höhere Kosten (Mechanisierung), 
geringere Erträge (Höhenlage, Exposition) und ein ge
ringeres Produktionsvolumen. Alle drei Faktoren zusam
men haben ein geringeres Einkommen zur Folge. 
Das derzeit vorhandene Förderungsinstrumentarium 
kann dieser Problemmalge nicht ausreichend entge
genwirken. 

Aufgrund dieser Tatsachen empfiehlt die § 7 Kommis
sion dem Bundesminister für Land- und Forstwirt
schaft die Einführung eines Sockelbetrages zur Ab
sich.erung der Existenz dieser Betriebe und der dort 
arbeitenden Menschen. 
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Weiters einigte sich die Kommission.in der 26. Sitzung 
1997, die Empfehlungen aus dem Grünen Bericht 1995 
weiter aufrecht zu erhalten, die in der am 17. Juli "1996 
abgehaltenen 21. Sitzung der Kommission einstimmig 
bzw. mit qualifizierter Mehrheit beschlossen wurden. 

. A n t rag 1 von Andreas Ko va r, Liberales 
Forum: 

. Empfehlung der § 7 Kommission gern. Landwirt
schaftsgesetz 1992 an den Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft betreffend steuerliche 
Entlastung erneu~rbarer Energieträger. 

In Hiliblick auf die ökologische Situation der Erde, die 
Entwicklung der C02-Problematik und die geringer 
werdenden Chancen die gesteckte Reduktionsziele zu 
erreichen, müßte dem Bereich erneuerbarer Energie
träger von der Politik und der Gesellschaft verstärkte 
Beachtung zukommen. Gerade weil das Bundes
ministerium für Land- und Forstwirtschaft seit Mitte der 
70er Jahre den zukunftsträchtigen Sektor der erneuer
baren Energieträger fördert, sollten Hindern!sse, die 
dem Einsatz nachwachsender Rohstoffe entgegen
stehen, erkannt und beseitigt werden. 

Aus diesem Grund empfiehlt die § 7 Kommission dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, aus 
Biomasse, Biogas, Photovoltaik- und Windkraftanjagen 
von der Elektrizitätsabgabe zu befreIen. Darüber hin
au's wird der Bundesminister ersucht, den Bundesmi
nisterfür Finanzen zu veranlassen, österreichische Anla
gen zur Erzeugung von Raps-Methyl-Ester als Pilot
anlagen anerkennen zu lassen und damit die so 

, erzeugten Treibstoffe von der Belastung mit Mine
ralölsteuerauszunehmen. 

A n t rag 2" von Ulrich Schmotzerl Präsi
dentenkonferenz der Landwirtschaftskammern: . 
Empfehlung der § 7 Kommission an den Bundes- ' 

. minister für Land- und Forstwirtschaft betreffend 
Maßnahmen zur. Förderung erneuerbarer Energie
träger. 

Um die Eigenversorgung an Energie zu erhöhen und 
die negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu redu-
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zieren (z.B. den C02-Ausstoß), empfieht die § 7 Kom
mission dem Bundesminister für Land- und Forstwirt
schaft in seinem Wirkungsbereich folgende Maßnah
men voranzutreiben: 

• Steuerliche Begünstigung erneuerbarer Energieträger im 
. Vergleich zu fossilen Energieträgern; 

• Investitionsförderung für Anlagen; 

• Abnahmeregelungen für erneuerbare Energie zu Ein
speistarifen von mindestens 75% des Haushaltspreises; 

• Förderung energiesparender Maßnahmen. 

A h t rag 3 von Ulrich Schmotzer, Präsi
dentenkonferenz der Landwirtschaftskammern: 
Empfehlung der §'7 Kommission an den Bundes
minister für Land- und Forstwirtschaft betreffend 
Anpassung des pauschalierten Mehrwertsteuer
satzes von 10 auf 120/0. 

Die MehrwertsteUer ist eine Verbrauchersteuer. Für 
Unternehmungen stellt sie lediglich einen Durchlauf
posten dar. Um Zeit und K~sten ~n der Verwaltung 
einzusparen - sowohl bei der Finanzverwaltung als 
auch bei den Steuerpflichtigen - wurde die. Mehrwert
steuer für die Land- und Forstwirtschaft pauschaliert; 
d.h. die Land- und Forstwirte heben beim Verkauf 
ihrer Produkte soviel Mehrwertsteuer ein, daß damit 
im Durchschnitt die Mehrwertsteuerau.sgabenge
deckt sind. Aufgrund des EU-Beitrittes gingen die 
Preise für landwirtschaftliche Produkte um durch
schnittlich rund 20% zurück. Dementsprechend gerin
ger waren auch die Mehrwertsteuereinnahmen. Nach 
Berechnungen des Institutes fürWirtschaftsforschung 
müßte die pauschalierte Mehrwertsteuer für Land
und Forstwirte von 10 auf 12% angehoben werden, 
damit Qie Mehrwertsteuereinnahmen die Mehrwert
steuerausgaben im Durchschnitt decken. Ohne diese 
Anpassung verlieren die Land- und Forstwirte pro Jahr 
1,2 Mrd.Schilling. 

Die § 7 Kommission empfiehlt deshalb dem Bundes
minister für Land- und Forstwirtschaft) neuerlich Ver
handlungen mit dem Bundesminister für Finanzen auf
zunehmen, um eine Anhebung des pauschalierten 
Mehrwer-tsteuersatzesvon 10 auf 12% möglichst rasch 
zu erreichen. 
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Förderungen für die Land-, Forst- und Wasserwirtschaft 
(siehe auch Tabellen 116 bis 143) 

Zusammenfassung 

Die mit dem EU-Beitritt Österreichs verbundene Übernah
me der GAP bedingte eine grundsätzliche Änderung des 
Agrarförderungssystems, welches über 35 Jahre wesentlich 

.durch den Grünen Plan und die Agrarmarktordnung geprägt 
war. Das gesamte Förderungsvolumen 1996 für die Land
und Forstwirtschaft betrug 32,1 Mrd.S, wovon auf die EU 14,9 

Mrd.S, den Bund 10,2 Mrd.S und die Länder 7,0 Mrd.S ent
fielen. Die wichtigsten Ausgabenpositionen dabei sind: die 
Ausgleichszahlungen und Prämien der GAP (6,6 Mrd.S), das 

ÖPUL (8,3 Mrd.S), die Strukturmaßnahmen (7,8 Mrd.S) und 
die degressiven Ausgleichszahlungen (4,3' Mrd.S). 

Als Ausgleich für die GAP-Agrarp,reissenkungen wurden 

von der EU-finanzierte flächen- und tierbestandsbezogene 

Direktzahlungen ausgebaut bzw. Produktprämien gewährt. 

Die Mittel für den Kulturpflanzenausgleich und die Tierprä
mien (Sonderprämie für männliche Rinder und 'Mutterkuh-

, haltung) haben davon die größte Bedeutung. Die Ausgaben 

für Lagerhaltungskosten - öffentliche Intervention undprivate 
Lagerhaltung - wurden 1996 im wesentlichen für Getreide, 

Rindfleisch und Butter aufgewendet. Beihilfen für Verarbei~ 
tung und Vermarktung sind für Milch, Zucker und Stärke aus

bezahlt worden. Das international sowohl bezüglich der Mit

telbeteilung als auch Prämienhöhe je Betriep eine Spitzen
steIlung einnehmende · österreichische Agrar-Umw'eltpro

gramm (ÖPUL) bildet den größten Förderungsposten. Ins

gesamt wurden 25 Einzeimaßnahmen angeboten, wobei auf 
die betragsmäßig sechs wichtigsten Maßnahmen rd. 70% 

der Mittel entfall~n'. Die erfaßteFläche betrug rd . 2,6 Mio.ha 

bzw. 78% der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche. Bei 

den Strukturmaßnahmen ist die beim EU-Beitritt um 1 Mrd.S 

aufgestockte Ausgleichszulage in den benachteiligten Gebie

ten hervorzuheben. Weitere wichtige Strukturmaßnahmen si~d 

Zuschüsse zu einzelbetrieblichen und kollektiven Investitio-
' nen, Zinsenzuschüsse, Verkehrserschließung und Marke

tingmaßnahmen. 

Summary 

The accession to the EU and thus the implementation of the 
GAP necessitated basic changes in the agricultural subsidy

system which, for more than 35 years, has been character

ised by the "Green Plan" and the national agricultural market 
organisati,on. The total subsidisation volume of 1996 for agri

culture and forestry amounted to ATS 32.1 billion, of which 
the EU covered 14.9 billion, the Federal government 10.2 bil

lion and the Provinces 7.0 billion. The most important items 

, are: compensatory payments and premiums of GAP (ATS 6.6 
, billion) , environment programme (ÖPUL) (ATS 8.3 billion) , 

, structural measures (ATS 7.8 billion) , degressive prics com-
pensatory payments (ATS 4,3 bill ion). . 

As compensa:tion for the price reduction~ in agriculture by 
the GAP, the direct payments related to area and number of 

animals financed by the EU were increased, or product pre

miums were granted. The funds for the subsidisation of crop 
plants and animal premiums (special premium for male 

cattle and suckler cows) are the most important ones. The 

expenditures for stock keeping - public intervention and pri
vate stock keeping - in 1996 were mainly dedicated to grain, 

beef and butter. Allowances for processing and marketing were 
paid for milk, sugar and starch. The Austrian environment 

programme (ÖPUL) which is on top of the international level 

as far as funds available and amount 01. premiums per ent

erprise are concerned, is the biggest item among the sub
sidies. In total , 25 single measures were offered ; about 70 

% of the funds are provided for the 6 most important (with 

view to the amount) measures. The registered area compri

sed about 2.6 million ha or 78 % of the total agi"icultural area. 
The compensatory allowance for the less-favoured areas, 

which was increased by ATS 1 billion on the occasion of the 
accession to the EU, has to be mentioned particularly among 

the structural measures. Further important structural measures .. 
are investments in single enterprises and collective invest
ments, interest subsidies on ctedits, transport facilities and 

marketing measures. Subsidisation within the framework of 
Die Förderung im Rahmen von Ziel5b (bzw. Ziel 1 ) wird ste- . objective 5b (or objective 1, respectively) is constantly imple-

, , tig umgesetzt, und Fördergelder laufend an die Projektanten mented and subsidies are constantiy paid to the,persons carry~ 
ausbezahlt. Im Rahmen der Sektorplanför<;lerung wurden 1996 ing out the projects. Within the framework of the sectorplan 
insgesamt 193 Projekte mit einem ,Fördervolumen von 1,2 subsidisation, in 1996, a total of 193 projects comprising a 

Mrd.S zugesagt. Die Mittel für die forstliche Förderung wur- subsidisation volume of ATS 1,2 billion was managed. ln 1996, 
den 1996 neuerlich vor allem durch EU-Mittel wesentlich auf- the subsidisation funds for forestry were again increased con-

gestockt. Weitere wichtige Förderungen betrafen den Bereich siderably by EU funds. Further important subsidies were 
Forschung, Bildung und Beratung sowie die Ausfuhrerstat- granted for research , education and extension as weil as for 

tungen und die Aufwendungen für den Schutzwasserbau und export refunds and expenditures for river construction and 

die Lawinenverbauung . .Als Ausgleich für die Einkommens~ avalanche contro!. As compensation for the income losses 
verluste der Bauern durch dieB~E-Krise und den sogenannten .' of the farmers caused by the BSE crisis and the so-called 

Hartwährungsausgleich wurden 1996 erhebliche EU-Mittel compensation for hard currency, in 1996 the EU granted . 
. an Österreich zur Verteilung überwiesen. considerable funds 'to Austria. 
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Einleitung 

Der EU-Beitritt Österreichs und damit die Übernahme 
der GAP bedingte eine grundsätzliche Änderung des 
Förderungssystems, welches seit 1959 über 35 Jahre 
wesentlich durch den Grünen Plan und die Förderung 
im Rahmen der Marktordnung geprägt war. Die Ent
wicklungen auf den Agrarmärkten 1996 sowie die 
Umsetzung der WTO-Beschlüsse haben den Anpas
sungsdruck der Land~und Forstwirtschaft in der EU 
verschärft. Unter diesen schwierigen Rahmenbedin
gungen 'ist es, der österreichischen Agrarwirtschaft 
gelungen, sich im Europäischen Binnenmarkt zu 

, , behaupten. 

Die Förderung bäuerlicher Betriebe, ,die Verbesse- , 
rung ~der Strukturen im ländlichen Raum Sowie Maß
nahmen für eine umweltgerechte Agrarproduktion 
~rforderten ein aufeinander abgestimmtes Konzept 
und die gemeinsame Finanzierung durch die Europäi
sche Union, den Bund und die Länder. Ausgleichs
zahlung'en, Umwelt- und Marktordnungsprämien sowie 
Investitionsförderungen sollen zur Abfederung des 
Strukturwandels beitragen. 

Grüner Bericht 1996 

Insgesamt wurden 1996 Förderungen (EU-, Bundes
und Landesmittel) für die.Land- und Forstwirtschaft von 
32,1 Mrd.S aufgewendet. Der größte Teil der Finan
zierung erfolgt~ durch die EU (14,9 Mrd.S); national wur
den die Mittel im Verhältnis 60:40 zwischen Bund (10,2 
Mrd.S) und Ländern (7,0 Mrd.S) aufgebracht. Die 
wichtigsten Ausgabenpositionen 1996 waren: die Auf-. 
wendungen für das Umweltprogramm (ÖPUL) mit 
8,3 Mrd.S, die Mittel für Strukturmaßnahmen mit 7,8 

Förderungen 1996 - Üb~rblick (in Mrd . S) 

Gesamt davon direkt an 
die Bauern 1) 

EU 14,9 12,4 

Bund 10,2 8,2 
Länder 7,0 4,6 

Summe 32,1 25,2 

1) inkl. Investitionsförderung 1,2 Mrd.S) und Zinsenzuschüssen 
(0,7 Mrd. S) 

Quelle: BMLF 

Förderungen für die Land- und Forstwirtschaft 1996 . 
(insgesamt 32,1 Mrd. S) 

• Ausgleichszahlungen u. Prämien 

o Strukturmaßnahmen 

Quelle: BMLF, 11 B 5, 1997 

Lagerhaltungskosten. Beihilfen f. Verar
beitung u. Vermarktung, Forstliche 
Förderung, Forschung, Bildung u. Be
ratung, Währungs- und BSE-Ausgleich. 
Naturschädenabgeltung, Restzahlungen 
für das Jahr 1995, Hagel· u. Tierver
sicherung. Erstattungen und sonstige 

Umweltschonende Maßnahmen u. Qualitätsverbesserung • Sonstige 

• Degressiver Preisausgleich 

BABF-Grafik~ M. Kog/er, Wien 1997 
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Mrd:S), die Ausgleichzahlungen und Prämien der GAP 
mit 6,6 Mrd.S sowie die 1996 beträchtlich zurückge
gangenen · de.gressiven Übergangsbeihilfen mit 4,3 
Mrd.S. An Ausfuhrerstattungen, die seit dem EU-Bei
tritt vom Bundesministerium für Finanzen verwaltet wer
den, sind rd. 1,0 Mrd.S bereitgestellt worden. Die Aus
gleichszahlungen, die im Rahmen der BSE-Krise und 
für den Hartwährungsausgleich bezahlt wurden, mach
ten 1996 insgesamt 0,9 Mrd.S aus. Der Anteil der För
derungen, die 1996 direkt an die Bauern ausbezahlt 
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wurden, betrug 25,2 Mrd.S. Die Direktzahlungen wur
den seit dem EU-Beitritt zur ·wichtigsten Einkom
menskomponente für die Bauern. 

In intensiven Verhandlungen niit der EU ist es 1996 
gelungen, eine Aufstockung der Mittel für 1995 und 1996 
für das Umweltprogramm (ÖPUL) bis zur Ko-Finan
~ierungsobergrenze zu erreichen. Die EU-Mittel für das 
ÖPUL wurden um rd. 55% aufgestockt. Die Förderung 
einer nachhaltigen, ressourcenschonenden Landwirt
schaft im Rah.men des Umweltprogrammes bleibt ein 
Schwerpunkt der österreich ischen Agrarpolitik. 

Das Agrarbudget für 1997 ist mit 27,3 Mrd.S (Kapitel 
60, EU- und Bundesmittel) dotiert. Die darin enthalte
·nen Förderungen für die Land- und Forstwirtschaft betra
gen rd. 21,8 Mrd.S (ohne Landesmittel). Der weitere 
Rückgang bei den Förderungen ist in erster Linie auf 
den Abbau bei den degressiven Übergangsbeihilfen 
zurückzuführen. 

Die am 1. März 1995 im Bundesministerium für Finan
zen getroffene Vereinbarung ("40-Millarden Paket") sieht 
hinsichtlich der Kostentragung für die Landwirtschaft vor, 

. daß die Mittel für die permanenten Förderungen (d.s. aus
gewählte Förderungsmaßnahmen; Detaildarstellung 
siehe Tabellenteil) von Bund und Ländern im Verhältnis 
60:40 aufgebracht werden (Gesamtsumme der nationalen 
Mittel 1995 bis 1998: 40,0 Mrd. S). Der Bundesanteil aus 
dem "40-Milliarden Paket" betrug für 1996 ge.mäß Rech
nungsabschluß 6.159,1 Mio.S. 

Förderungen für die Land- und Forstwirtschaft 19961
) - nach Maßnahmen 

Förderungsmaßnahmen 
EU Bund Länder Gesamt 

in Millionen Schilling 

Ausgleichszahlungen und Prämien It. GAP 6.369,1 150,6 118,9 6.638,6 

Lagerhaltungskosten und Beihilfen 873,8 3,2 0,9 877,9 

Umweltschonende Maßnahmen 3.104,0 2.898,2 2.547,2 8.549,5 
davon Umweltprogramm (ÖPUL) 3.104,0 2.823,0 2.413,2 8.340,2 

Qualitätsverbesserung (Pflanzenbau, Tierhaltung) 192,4 137,8 330,2 

Strukturmaßnahmen 1.484,1 3.667,9 2.692,6 7.844,6 . 
davon Ausgleichszulage 620,1 1.372,1 898,2 2.890,3 

Forstliche Förderung 63,6 260,7 99,4 • 423,8 
Forschung, Bildung und Beratung 4,4 196,2 788,9 989,5 

Öegressive Ausgleichszahlungen 1.402,0 2.544,8 324,7 4.271,5 

BSE- und HartwährUngsau~gleich . 598,1 151,8 · . 100,7 850,0 

Ausfuhrerstattu ngen . 969,4 - - 969,4 

Summe 14.863,3 10.210,6 7.021,7 32.100,6 

1) Detaillierte Darstellung siehe Tabellenteil 

Quelle: BMLF, Rechnungsabschluß 1996 (EU und Bund); Mitteilungen der Bundesländer (Länder) 
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. Ausgleichszahlungen und Prämien 

Mit der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik 1992 
wurden die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
gesenkt, um sie innerhalb undaußerhalb der EU wett
bewerbsfähig zu machen. Als Ausgleich wurden die 
flächen- und tierbestandesbezogenen Direktzahlungen 
ausgebaut. Im pflanzlichen Bereich wurden Flächen- . 
prämien, im tierischen Bereich Tierprämien gewährt. 
Für manche Erzeugnisse werden auch Produktprämien . 
pro Mengeneinheit gezahlt (z.B. Tabak, Stärkekar
toffeln). 

Flächenprämien 

In der pflanzlichen Produktion wird für folgende Berei
che ein Kulturpflanzenausgleich in Form einer 
Flächenprämie gewährt: Kulturpflanzen (außer Zucker
Und Futterrüben, Kartoffeln, Feldgemüse und Kleinal
ternativen), Ölsaaten, Durum, . Futtergetreide, 
Eiweißpflanzen, Öllein, Flächenstillegung und nach
wachsende Rohstoffe. 

Flächenprämien - Kulturpflanzenausgleich 

Allgemeine Kleinerzeuger-

Kulturart Regelung regelung 

in Schilling je Hektar 

Getreide: 
Hartweizen . 3.928 3.928 

Weizen (inkl. Dinkel , Roggen) 
3.928 . 3.928 

Mais und Zuckermais 3.928 3.928 

Gerste; Hafer, Triticale, 

Sorghum, Hafer, Buchweizen, 

Mengengetreide 3.928 3.928 
. . 

Ölsaaten: 
Raps, Soja, Sonnenblume 6.904 3.928 

Eiwei ßgflanzen: 
Körnererbse, Ackerbohne, 

Süßlupine 5.674 3.928 

Öllein 7.598 3.928 
Stillegung1

) 4.976 -
1) gilt für Flächen mit nachwachsenden Rohstoffen 

Quelle: BMLF 

Die Landwirte könneri zwischen einer allgemeinen 
und einer Kleinerzeugerregelung wählen. Als Kleiner
zeuger können sich Erzeuger deklarieren, die für eine 
Fläche von max. 17,46 ha einen Antrag auf Flächen'
prämie stellen. Werden Flächenprämien nach der all
gemeinen Regelung beantragt, so muß ein bestimm
ter Prozentsatz stillgelegt werden. 1996 betrug dieser . 
Stillegungssatz 10%. 

Grüner Bericht 1996 

Kulturpflanzenausgleich 1996 

Flächen: in Hektar 

Kulturart Klein- Allgemeine 
erzeuger Regelung 

Durum 1.005 9.833 

Weizen/Roggen 83.191 . 200.963 

Mais 148.022 134.749 

Futtergetreide 140.664 187.019 

Ölsaaten 14.491 . 80.978 . 
Eiweißpflanzen 12.908 22.078 

Öllein 77 1.945 

Stillegung - 115.498 
. davon m. nachw. Rohstoffen - 8.302 

Summen 400.358 722.726 

Gesamtsumme 1.153.421 

Auszahlungsvolumen: in Mio.S 

Getreide 1.456,3 2.081,3 

Ölsaaten 

I 
56,4 526,4 

Eiwei ßpflanzen 49,5 124,5 

Öllein O,~ 14,8 

Stillegung - 567,6 

Summen 1.p~2,6 3.314,3 

Gesamtsumme . 4.876,9 
davon Auszahlung 1996 4.730,5 . 
Quelle: AMA, Auswertung vorn 31 . Mai 1997 

Die EU-Marktordnung sieht die Möglichkeit der Rod u n 9 
von Weingärten vor. Die Auszahlung erfolgt in Form 
einer Flächenprämie. Ab 1.9.1995 konnte Österreich 
erstmals an der EU-Rodeaktion teilnehmen . Bis 
31.12.1995 meldeten 916 Betriebe 572 ha zur Rodung 
an, diese Fläche wurde 1996 gerodet (entspricht ca. 
1 % der Gesamtweinbaufläche). Für diese Maßnahme 
wurde 1996 insgesamt 39,2 Mio.Sausbezahlt. 

Ebenfalls in Form einer Flächenprämie - aber aus
schließlich national finanziert - wird die Aktion zur För
derung der Weingarten-Stillegung ausbezahlt.Die 
in den Ländern Niederösterreich und Burgenland 1992 
begonnene Aktion wurde fortgesetzt. Für die Rodung . 
einer Weingartenfläche und die Anlage einer Grün
brache auf dieserFläche wird fürdie Dauer von 6 Jah
ren' eine jähr~iche Förderungsprämie gewährt 
(Bund/Jahr: 11 .250 S/ha; Land/Jahr: 3.750 S/ha). 

. . 

Zur Sanierung der gemeinschaftlichen Pfirsich
und Nektarinenerzeugung wurde von der EU
Kommission 1996 eine Rddeaktion durchgeführt. Die 
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Förderung der Weingarten-Stillegung 1996 

Bund Land 
Bundesli:jnder Flächen in ha 

Prämie in Mio.S 

Burgenland 2.833 32,5 10,9 

Niederösterreich 2.685 30,2 9,9 

Summe 5.617 62,7 20,7 

Quelle: BMLF 

Förderung' wird als Flächenprämie gewährt. Im Rah
men dieser Maßnahmen wurde in Österreich auf 29,33 
ha eine Vollrodung und bei 8,34 ha eine Teilrodung 
durchgeführt. Insgesamt gelangten dafür 2,6 Mio.S aus 
dem EAGFL-Garantiefonds zur Auszahlung (aus dem 
Budget 1996 wurden für diese rylaßnahme 2,0 Mio.S 
an die AMA überwiesen). 

Pfirsich- und Nektarinenbaum-
Rodeaktion 1996 
Voll- Teil- . 

bewilligte ausbezahlte 
Bundesländer rodungen rodungen Anträge Förderung in 

in ha in ha Mio.S 

Steiermark 14,8 . 1,6 18 1,12 

NÖ 0,9 2,2 2 0,21 
Burgenland 13,6 4,5 14 1,25 

Summe 29~3 8;3 34 2,28 

Quelle: BMLF 

Tierprämien 

Die 1992 beschlossene Reform der Gemeisamen 
Agrarpolitik führte zu Preissenkungen bei den land
wirtschaftlichen Produkten. Zum Ausgleich der Ein
kommensausfälle wurden die flächen- ·und tierbe
standsbezogenen Direktzahlungen erweitert. Die Anzahl 
prämienfähigerTiere im Rinderbereich wird vom Besatz
dichtefaktor begrenzt. Der GVE-Besatz wurde 1996 auf 
2,0 GVE/ha herabgesetzt (1995: 2,5 GVE/ha). 

Die Sonderprämie für männliche Rinder (Stiere 
und Ochsen) belief sich 1996 für beide Altersklassen 
(bis zu 21 und ab 23 Monaten) auf 1.491 Schilling je 
Tier. Insgesamt wurd~ 1996 für·rd. 365.000 Tiere eine 
Sonderprämie ausbezahlt, wobei die Anzahl der Tiere 
der1 . Altersklasse bei rd. 389:000 und jene der 2. Alters
klasse bei ca. 76.000 Tieren lag. 

Die Mutterkuhprämie setzt sich in Österreich aus 2 
. Prämienteilenzusammen. Die Grundprämie (rd. 
1.988 S/Tier) wird von der EU (Mittel aus dem EAGFL) 
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Tierprämien und nationale Quoten '1996 

Sonder- Mutter- Mutter-
Maßnahmen Prämie- kuh- schaf-

m. Rinder prämie prämie 

Quoten (in Stück) 423.400 325.000 205.651 
Prämien (in S/Stück) 1.491 1

) 2.402 2) 3225 3
) I 

Stück, ausbezahlt 365.337 274.766 186.~1 0 
Davon 1. Altersstufe 4) 288.935 

2. Altersstufe 4) . 76.402 
Betriebe 53.654 63.297 8.053 
Stück! Antragsteller 6,8 4,3 

Auszahlung (in Mio.S) 542,3 665,8 56,5 

Extensivierungsprämie: 
Prämien (in S/Stuck) . 497 . 497 
Stück, ausbezahlt 157.036 194.920 

Auszahlung (in Mio.S) 78,1 96,9 . 

Auszahlung insge- 620,4 762,7 · 56,5 
sa~t (in Mio.S) 

Gesamtsumme 1.439,6 Mio.S 

dav. Auszahlung 19965
) 1.557,7 Mio.S 

1) je Altersstufe; 
2) einschließlich der nationalen Prämie von 414,2 S/Stück 
3) für schwere Lämmer (231,4 S/St.) ; Sonderbeihilfe für 

benacht. Gebiete von 91,11 bereits eingerechnet. Für. 
leichte Lämmer werden 80 % der Prämie für schwere 
Lämmer gewährt. 

4) 1: .Altersklasse (266.965 Stiere, 21 .969 Ochsen) 
2 .. Altersklasse (62.214 Stiere, 14.188 Ochsen) 

5) der höhere Wert ergibt sich wegen Nachzahlungen für 1995 

Quelle: BMLF; AMA - Auswertung mit Stand Juni 1997 

finanziert. Zusätzlich können die Mitgliedstaaten eine 
Zusatzprämie gewähren (rd. 414 S/Tier), welche aus 
nationalen Mitteln bestritten werden muß. Die Zusatz
prämie wird von Österreich in voller Höhe ausbezahlt 
und vom Bund und den Ländern im Verhältnis 60 : 40 
finanziert. Im Vergleich zu 1995 ist die Zahl der aus
bezahlten Mutterkühe um rd.12.000 Stück auf 274.766 

. Tiere gestiegen. 

Bei den Prämiensätzen für die Mutterschafprämie 
wird zwischen schweren und leichten Lämmern unter
schieden. Die Prämienhöhe richtet sich nach der Höhe 
des geschätzten Einkommensausfalles' und ist somit 
abhängig vom Marktpreis für Lammfleisch: Aufgrund 
der positiven Marktentwicklung im Schafsektor der . 
EU kam es zu einer32% -igen Verminderung der Prä
mien im Vergleich zu 1995. Die Prämienhöhe betrug 
1996 für schwere Lämmer 231 ?43S je Mutterschaf und 
für leichte Lämmer 185,14 S je Mutterschaf. Die Prä
mien der Zusatzbeihilfefür benachteiligte Gebiete liegt 
un~erändert bei 91,11 S für schwere und 62,95 S für 
leichte Lämmer. 
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Erzeuger, denen die Sonderprämie männliche Rinder 
und/oder die Mutterkuhprämie gewährt wurden und bei 
denen der festgestellte Besatzdichtefaktor unter 1,4 
GVE/ha liegt, erhalten zusätzlich eine Extensivie
rungsprämie von 497,04 S je gewährter Prämie. Die 
Extensivierungsprämie wird i~mer erst im Folgejahr 
überwiesen, d.h. die Mittel für 1995 wUrden 1996 über
wiesen (178,5 Mio.S). Von den ausbezahlten Prämien 
entfallen etwa 55% auf die Mutterkühe bzw. 45% auf
männliche Rinder. 

Grüner Bericht 1996 

. Darüber hinaus wird in den Bundesländern Vorarlberg 
und Salzburg eine Viehhaltungsprämie gewährt. Diese 
Maßnahme hat zum Ziel, die Bewirtschaftung mit Vieh 
im Berggebiet sicherzustellen. Sie wird ausschließlich 
national finanziert (1996: 51,7 Mio.S). 

Produktprämien 
Beim Stärkekartoffelanbau gibt es neben dem 
garantierten Mindestpreis für die Stärkekartoffelpro
duzenten seit dem EU-Beitritt eine Ausgleichszahlung 

. in Form einer Produktprämie. 1996 erhielten die Erzeu
ger je Tonne Kartoffel 245,10 S. Insgesamt wurden für 
diese Maßnahmen 1996 aus dem EAGFL-Garantie 35,8 
Mio.S ausbezahlt. 

Für die Förderung des Tabakanbaus wurde 1996 
für zwei Tabaksorten (Burley und Korso: 29,65 S/kg) 
eine Produktprämie gewährt Fürbeide Tabaksorten gab 
es 1996 eine Zusatzprämie - die sog. Nordprämie (Bur
ley 9,28 S/kg und Korso 5,80 S/kg). Zusätzlich wurde, 
um das Angebot zu konzentrieren und qualitativ den 
Marktanforderungen anzupassen, eine Sonderbeihil
fe in der Höhe von 10% der Prämie ausbezahlt, wenn 
zwischen einem 'Erstverarbeitungsunternehmen und 
einer anerkannten Erzeugergemeinschaft Anbauver
träge geschlossen worden sind. In Summe fallen für 
die Gesamtproduktion von 208.598 kg Prämien (inkl. 
der Sonderprämie) von 8,8 Mio.S an (aus dem Bud
get 1996 wurden davon 2,5 Mio.S (EAGFL-Mittel) an 
die AMA überwiesen). 

Lagerhaltungskosten und Beihilfen für Verarbeitung und Vermarktung 

Prinzipiell unterscheidet man zwei Arten von "Lager
haltungen", bei denen die Kosten aus dem EAGFL
Garantiefonds getragen werden: 

• die öffentliche Intervention (mit Ankaufs- und Preisgaran
tie für den Erzeuger) 

• die private Lagerhaltung (nur Refundierung der Lagerko;. 
sten). 

Von beiden machte Österreich 1996 Gebrauch (Inter
vention bei Getreide; private Lagerhaltung bei Schwei
nefleisch, Butter und Zucker). 

Für Getreide besteht im Rahmen der EU-Marktord
nung grundsätzlich die Möglichkeit, im Zeitraum vom 
1. 11 . bis 31.5. Getreide für die Intervention anzubi'e
ten, wenn sich aus der Marktsituation ein entspre
chender Bedarf dafür ergibt. Vom Getreidehandel 

wurde in Österreich von dieser Möglichkeit 1996 nur 
in geringem Umfang Gebrauch gemacht.lnsgesamt.wur
den im Interventionsjahr 1995/96 (Ernte 1995) von den 
österreichischen Interventionsstellen 5.977' tRoggen 
angekauft. Bis Ende JWli 1996 konnten alle Interventi
onsbestände (inkl. der Bestände aus der Interventi
onsperiode ·94/95) ausgelagert werden . 

Bedingt durch die "BSE-Krise" am Rindersektor erfolg
ten erstmals seit 1993 wieder Ankäufe von Interventi
onsware (Rindfleisch). Auch in Österreich wurden 
1996 relativ große Mengen (10.741 t Rindfleisch in Kno-

. chen) eingelagert. An Ankaufs-, Eirilagerungs- und 
Lagerkosten wurden dafür 1996 insgesamt 350,6 
Mio.S aus dem EAGFL-Garantie bereitgestellt. 

1996 wurde, qedingt durch die anfänglich schwache 
Marktsituation, auch die private Lagerhaltung von . 
Schweinefleisch fortgeführt. In Österreich wurden 
dabei 626 t eingelagert. Die 1996 dafür ausbezahlten 



Grüner Bericht 1996 

Mittel (EAGFL-Garantie) betrugen 1,1 Mio.S. Weiters 
wurde 1996 im Rahmen der privaten Lagerhaltung But
ter (1.797 t; 2,34 Mio.S) eingelagert. 

Um zu verhindern, daß nach der Zuckerkampagne 
große Mengen Zucker auf den Markt kommen und den 
Preis drücken, wurde mit dem EU-Beitritt ein System 
geschaffen, bei dem Lagerkosten vergütet werden. 1996 
wurden dafür aus dem Budget 147,8 Mio.S an die 
Zuckerwirtschaft überwiesen. Zur Finanzierung dieses 
Systems wurde gleichzeitig von der Zuckerwirtschaft 
eine Lagerabgabe (Zucker, EU-Eigen mittel, Lagerab
gabe) eingehoben. Aus diesem Titel wurden 1996 Ein
nahmen von 182,5 Mio.S erzielt. Insgesamt sind aus 
dem Budget 1996 (EAGFL-Garantie) für Interventi
onsmaßn'ahmen und private Lagerhaltung 534,4 Mio.S 
aufgewendet worden. 

Beihilfen für Verarbeitung und Vermarktung 

Darunter sind , Beihilfenzahlungen aus EU-Mitteln 
(EAGFL-Garantie) zu verstehen, die den Absatz agra
rischer Produkte (MilcherzeLignisse, Zucker, Stärkeetc.) 

, durch Verbilligung fördern sollen: Insgesamt wurden 
aus dem Budget 1996 für Beihilfen zur Verarbei
tung und Vermarktung 339,4 Mio.S an EU-Mitteln aus
bezahlt. ' 

Beihilfenauszahlungen für Milch und 
Milcherzeugnisse 1996 

Menge Zahlun-
Maßnahme in t gen in 

Mio,S 

Beihilfe für MMP zur 
Kälbertütterung VO 1725/79 6.250 60,2 

Beihilfe für flüssige Magermilch 
, 18.825 14,7 zur Vertütterung VO 1105/68 

Beihilfe für Magermilch zur 
57.874 48.,6 Kaseinerzeugung VO'2921/90 

Beihilfe für Butter zu Backwaren 
- Formel Ä, C, D, VO 570/88 486 8,4 

Beihilfe für Butter zu Speiseeis-
'107 2,1 . Formel B, VO 570/88 

Beihilfe für Butter für gemein-
nützige Einrichtungen VO 
2191/81 

447 8,4 

Beihilfe für Buttertett zum 
unmittelbaren Verbrauch in der 
Gemeinschaft VO 429/90 595 10,2 

Beihilfe für Schulmilch VO 
3392/93 1.491 5,9 

Summe , 85.968 158,5 

. Quelle: BMLF, AMA-Auswertung vom April 1997 
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Für Milch und Milcherzeugnisse wurden insgesamt 
158,5 Mio.S an Beihilfen ausgegeben (auf das Budget 
1996 inkl. der Nachzahlungen für 1995 entfielen davon 
193,5 Mio.S). 

Für die Weiterverarbeitung von Zucker in der chemi
schen Industrie wurden 1996 für 6.683 t verarbeiteten 
Zucker rd. 38,5 Mio.S an Produktionserstattung aus
bezahlt. Die Erstattung betrug , ca. 5000 S/t. 

1996 wurden für die Stärkeförderung 71,5 Mio.S aus , 
dem EAGFL-Garantie aufgewendet. Die sogenannte 
Stärkeprämie wird der Stärkeindustrie nur bei der Her-

. stellung von Stärke aus Kartoffeln ausbezaht. 

Produktionserstattung für Stärke 

Stärkeart 
Mengen Aus bezah Iter 

in Tonnen Betrag in Mio.S 

Kartoffelstärke 23,8 12,5 
Maisstärke 75,9 27,6 ' 
Weizenstärke 29,8 9,8 

Stärkeprämie - 9,0 

Quelle: BMLF; AMA - Auswertung vom Jänner 1997 

Die EU förderte die Verarbeittlng von Trauben 
bzw. Traubenmost zu Traubensaft zum Zwecke der Wein
marktentlastung. Im EU-Haushaltsjahr (16.10.1995 
bis 15.10.1996) wurden im Rahmen dieser Aktion in 
Österreich 947.745 kg Trauben und 48.932 hl Trau
benmost direkt zu Traubensaft verarbeitet. 1996 wur
den dafür 5,5 Mio.S aus dem EAGFL-Garantie über
wiesen . Für die Verarbeitung von Obst (Williams- und 
Rocha-Birnen; rd. 20 t) , wurden aus dem EAGFL
Garantie 0,1 Mio.S an Produktionsbeihilfen ausbe
zahlt. 

Für die Herstellung von Trockenfutter (Luzerne und 
Gräser) wurden 1996 aus dem EAGFL-Garantie 2,2 
Mio.S an Produktiönsb~ihilfe gewährt. Das Flächenaus
maß für die Trockenfuttererzeugung betrug 309 ha und 
beschränkte sich auf die Bundesländer Niederöster
reich, Tirol und Voradberg.lnsgesamt wurden 1996 rd. 
2.220 t Trockenfutter in 5 Verarbeitungsbetrieben 
erzeugt. Weiters wurden für Absatzf6rderungs-: 
aktionsprogramme der EU bei Rindfleisch und MilCh 
insgesamt 4,0 Mio.S gefördert. Für Österreich wurden 
damit die Projekte , der AMA-Marketing Ges.m.b.H 
unterstützt. 
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Umweltprogramm (ÖPUL) 1996 

Mit der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) , 
1992 wurden flankierende Maßnahmen beschlossen, 
die die bereits existierenden österreichischen agrar
ökologischen Förderungsprogramme in der Landwirt
schaft weiterführen und weiterentwickeln. Besonders 

, bedeutend ist hiebei die Verordnung zur Förderung, 
umweltgerechter und den natürlichen Lebensraum 
schützender Produktionsverfahren in der Landwirt
schaft (VO (EWG) Nr. 2078/92; DVO (EG) Nr. 7~6/96). 
Im Rahmen dieser Verordnung wurden wichtige, in 
Österreich bereits realisierte Förderungsmaßnahmen 
ins Umweltprogramm integriert und zusätzliche Akti
vitäten ermöglicht. Durch das Einbeziehen verschie
dener Länder- und Bundesinaßnahmen in das Gesamt
programm ist ein sehr vielschichtiges Förderungspa
ket entstanden, das zwar hohe Anforderungen an die 
Umsetzung stellt, das aber den Bauern das Einstei
gen in umweltfreundliche Produktionsverfahren bzw. die 
Beibehaltung dieser erleichtert. Die große Anzahl an 
Förderungenermöglicht es praktisch jedem Landwirt, 
die für ihn passende Maßnahmenkombination zusam
menzustellen, unabhängig davon, ob sein Betrieb in 

. intensiven Ackerbauregionen oder im Bergbauernge
biet liegt. 

G~genüber anderen EU-Ländern, die ihre Umwelt
programme in abgegrenzten, umweltsensiblen Gebie
ten (ESAs) anbieten,' wurde in Österreich im Rahmen 
der Umsetzung der VO-2078/92 für das Umweltpro
gramm ein integraler, horizontaler Ansatz gewählt, der 
eine flächendeckende Ökologisierung der österreichi,
schen Landwirtschaft zum Ziel hat. Dadurch ist es mög
lich, daß Betriebe mit unterschiedlichen Produktions
formen in allen landwirtschaftlichen Produktionsgebieten 
an den vielfältigen Maßnahmen des Umweltprogram
mes teilnehmen können . 

Die wichtigsten Ziele des österreichischen Umwelt
programmes sind die Beibehaltung"bzw. Umsetzung 
einer umweltgerechten Bewirtschaftung der landwirt~ 
schaftlichen Flächen ' zum Schutz und zur Verbesse
rung der Umwelt sowie die Erhaltung des natürlichen 
Lebensraumes. Weiters werden landwirtschaftliche 
Produktionsverfahren gefördert, die die umweltschä
digenden Auswirkungen der Landwirtschaft verringern 
helfen, was gleichzeitig zu einerVerringerung der Pro
duktionsmengen und einer Verbesserung des Markt
gleichgewichtes beiträgt. Es soll weiters die Extensi-

. vierung der pflanzliche'n und tierischen Produktion för
dern und einen Anreiz für die langfristige Stillegung .von 
landwirtschaftlichen Flächen und für Pflegemaßnah
men ausGründen des Umweltschutzes bieten. Die 
Sicherung angemes,sener Einkommen in der Land-
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wirtschaft sowie die Sensibilisierung und Ausbildung 
der Landwirte bezüglich der Belange des Umwelt
schutzes und der Erhaltung des natürlichen Lebens
raumes sind weitere wichtige Schwerpunkte. Das 
Umweltprogramm gliedert sich in 2 Teile: 

• Teil A: Maßnahmen werden in ganz Österreich angebo
ten, 

• Teil B: Maßnahmen werden nur in bestimmten Bundes
ländern angeboten. 

Insgesamt besteht das Umweltprogramm aus 25 Maß
nahmen und Untermaßnahmen. Es bietet somit den 
Bundesländern die Möglichkeit, auf spezielle regiona
le Gegebenheiten genauer einzugehen. Die einzelnen 
Bundesländer haben von diesem Angebot im unter
schiedlichen Ausmaß Gebrauch gemacht. Wesentli
che allgemeine Förderungsvoraussetzungen , des 
Umweltprogrammes sind: 

• Die Fläch~n müssen in Österreich liegen. 

• Der Förderungswerber verpflichtet sich, den Betrieb und 
die in das Programm einzubeziehenden Flächen für 5 Jahre, 
bei der Maßnahme "Landschaftselemente und Biotopent
wicklungsflächen" für 20 Jahre, gemäß den Förderungs
voraussetzungen zu bewirtschaften bzw. zu pflegen. 

• Der landwirtschaftliche Betrieb muß folgende Mindestgrößen 
aufweisen: 

- 0,5 ha LN bei jenen, die in Summe mindestens 0,25 ha 
Spezialkulturen oder Kräuter aufweisen, -

- 2,0 ha LN bei allen anderen Kulturen. 

• Die Mindestteilnahmefläche pro Maßnahme betragt 0,3 ha. 

• Es gelten folgende Prämienobergrenzen pro Hektar: 

Ackerland S 8.500,-

Grünland ' S 9.500,-

Dauerkulturen . S 14.000,-

• Ausgenommen davon ist die Maßnahme "Landschafts-
'elemente und Biotopentwicklungsflächen" . ' 

' . Einem Förderungswerber können Förderungen nur gewährt · 
werden, wenn der Förderungsbetrag mindestens 2.000 S 
beträgt (Förderuntergrenze). , 

Aufgrund . der hohen Finanzierungskosten mußte mit 
' W~rkung 1.1.1996 ein Einstiegsstopp verhängt werden, 
um die weitere finanzielle Absicherung in den Folge
jahren gewährleisten zu können, wobei für die Maß
nahmen "biologische Wirtschaftsweise" und einzelne 
Maßnahmen des Teiles B Ausnahmen gelten. 

Mit einer Novelle zum Landwirtschaftsgesetz 1992 wur
den die Maßnahmen Fruchtfolgestabilisierung und 
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Teilnahm.e am.Umweltprogramm 1996 - Einzeimaßnahmen 

Maßnahmen des Umweltprogramme.s (ÖPUL) Fläche in Betriebe Prämien 
Hektar in Mio.S 

Elem entarförderung 2,314.451 165.757 . 1.504,1 
Förderung von Betrieben mit biologischer Wirtschaftsweise 247.260 18.319 756,7 
Verzicht auf bestimmte ertragssteigernde Betriebsmittel 
(Betrieb) . 300.630 35.421 577,6 
Integriert kontrollierter Obstbau 8.249 2.840 57,7 
Integriert kontr~lIierter Weinbau 37.187 14.538 297,0 
Integriert kontrollerter Zierpflanzenbau 377 49 ·1,9 

Extensive Grünlandbewirtschaftung in traditionellen Gebieten 
114.206 11.315 265,8 

Fruchtfolgestabilisierung 1,163.223 77.939 2.131,4 
Extensiver Getreidebau für den Nahrungsmittelbereich 242.339 29.3-36 571,4 
Verzicht auf bestimmte ertragssteigernde Betriebsmittel auf 
ausgewählten Ackeiilächen 194.947 85.152 .314,6 
Verzicht auf leicht löslichen Handelsdünger und flächen-
deckenden chemischen Pflanzenschutz auf Grünlandflächen 236.594 47.210 415,8 
Einhaltung von Schnittzeitauflagen 5.043 2.737 11,0 
Erosionsschutz im Obstbau 7.811 2.400 22,9 
Erosionsschutz im Weinbau 4.647 2.814 14,0 
Erosionsschutz im Ackerbau 437 240 0,3 
Haltung und Aufzucht gefährdeter Tierrassen 216.790 3.568 22,8 
Mahd von Steilflächen und Bergmähdern 236.769 . 61.618 625,5 

I Alpungsprämi~ inkl. Beh'irtungszuschlag 267.590 8.282 262,1 
Pflege ökologisch wertvoller Flächen 34.314 43.793 142,3 

Landschaftselemente und Biotopentwicklungsflächen mit 20- · 
jähriger Stillegung 344 511 ·3,1 
Bereitstellung von Flächen für ökölogische Ziele 549 .966 3,1 
Bereitstellung von Flächen für ökologische Ziele · . 
(konjunkturell) 4.510 2.070 5,4 
Kontrollzuschuß Biolandbau - - 75,1 

Österreich 1) - - 8.142,8 

1) Summenbildung bei Flächen und Betrieben wegen Mehrfachnennungen nicht möglich 

Quelle: BMLF; AMA-Al,.Iswertung vom April 1997 

Elementarförderung zwecks Stabilisierung des Fi
nanzierungsbedarfes abgeändert, wobei gleichzeitig mit 
der Reduzierung der Prämiensätze die Möglichkeit zum 
Ausstieg ohne Prämienrückzahlung bis 31. 12. 1996 
geschaffen wurd~. 

Insgesamt wurden für das Umweltprogramm 1996 rd . 
8,2 Mrd.S ausbezahlt (Auswertung vom Juli 1997). Die 

. durchschnittliche Förderung je Betrieb betrug rd. 
49.000 S . Die einzelnen Maßnahmen wurden in unter
schiedlichem · Ausmaß in Anspruch genommen. · Die 
Maßnahme "Elementarförderung" wurde hinsichtlich der 
einbezogenen Fläche, der teilnehmenden Befriebe 
und auch hinsichtlich der .ausbezahlten Prämien am 
meisten in Anspruch genommen; Es folgt die Maß
nahm~ "Fruchtfolgestabilisierung". Weitere wichtige 
ÖPUL-Maßnahmen sind die Förderung von Betrieben 

mit biologischer Wirtschaftsweise und der betriebsbe
zogene Verzicht auf bestimmte ertragssteigernde 
Betriebsmittel. Zählt ·man die Flächen Maßnahmen 
zusammen, wird in Österreich bereits ein Fünftel der 
LN nach strengen Kriterien umweltgerecht bewirt
schaftet. Die Maßnahme "Mahd von Steilflächen und 
Bergmähdern" wurde gut angenommen und ist vor allem 
tür das Berggebiet von besonderer Bedeutung . 

Die im Umweltprogramm erfaßten Flächen betragen 
rd . 2,6 Mio. Hektar, das sind 76% der gesamten land-

. wirtschaftlichen Nutzfläche (LN) Österreichs.Dabei muß 
allerdings beachtet werden, daß dieserFlächenanteil 
höher wäre, wenn die gesamte Almfläche - und nicht 
nur die nach Tieren (GVE) . berechnete und geför
derte Fläche - berücksichtigt worden wäre. Als Beispiel 
können Tirol (Almfläche: 3Ö9.815 ha, It. ÖPUL: 
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98.204 ha) und Salzburg. (Almfläche': 187.676 ha, It. 
ÖPUL: 56.543 ha) angeführt werden. 

Die Anzahl der Förderungswerber mit Stand Juli 1997 
betrug 167.272, das sind rd. 63% aller österreichischen 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebe auf Basis der 
letzten Agrarstrukturerhebung aus dem Jahre 1995. 

Grüner Bericht 1996 

Die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energieträger 
(Energie aus Biomasse) - insbesondere die ener
getische Nutzung der Biomasse in Einzelheizungen und 
kleinräumigen Nahwärmeversorgungsanlagen - soll 
durch den Einsatz von Förderungsmitteln forciert wer
den. 1996 wurden für Investitionszuschüsse vom Bund 
75,3 Mio.S (plus24,4 Mio.S AlK) und von den Län
dern 86,8 Mio.S ausgegeben. 

Umweltprogr~mm 1996 - ausbezahlte Prämien 

. nach Maßnahmen 

Biolog. Wirtschaftsweise + 
Betriebsmittelverzicht-Gesamtbetrieb 

16% 
Elementarfärderung 

- 18% 

Tirol 

7% 

Steiermark 

12% 

nach Bundesländer 

Vorarlberg . Wien 

3% 0,2% Burgenland 

8% 

Kärnten 

7% 
Steilflächenmahd 

8% 
Extensiver 

Getreidebau 
Salzburg 

6% Übrige 
Maßnahmen 

15% 

Betriebsmittelverzicht 
Einzelflächen 

9% 

7% 

Fruchtfolge
stabilisierung 

27% 

Quelle: BMLF, AMA-Auszahlungsstand April 1997 

Oberästerreich 

19% 

Niederästerreich 

38% 

<?rafik: o. Hofer, 11 ß 5 

Qualitätsverbesserung im Pflanzenbau und in derTierhaltung 

Die Maßnahmen zur qualitätsverbesserung im 
Pflanzenbau einschließlich Obst-, Garten- und Wein
bau sowie Pflanzenschutz wurden 1996 mit 9,1 Mio.S 
gefördert. Es werden vor allem Veranstaltungen, die 
Erkenntnisse im Hinblick auf qualitative, ökologische 
und strukturelle Verbesserungen 'auf dem Gebiet des 
Pflanzen- und Futterbaues bringen, gefördert, ebenso 
die Abhaltung von Fachtagungen und Kursen, Infor
mationsveranstaltungen etc .. Weiters werden Mittel 
für die Bekämpf.ung von Virosen und virusähnrichen 
Krankheiten, die Bereitstellung und Anzucht virus
freier Pflanzen, Nematodenuntersuchungen etc. be
reitgestellt. Die Länder stellten für Maßnahmen zur 

Qualitätsverbesserung im Pflanzenbau insgesamt 
21,2 Mio.S zur Verfügung. 

1996 standen für qualitätsverbessernde Maß
nahmen in der Tierhaltung und tierische Alterna
tiven insgesamt 183,4 Mio.S an Bundesmitteln zur Ver
fügung. Die Durchführung von Gesundheits- und Hygie
nemaßnahmen - insbesondere bei Geflügel - wurde ver
stärkt gefördert. Die Unterstützung für Zuchtprogram
me, Leistungsprüfung und tierische Produktionsalter
nativen wurde weitergeführt. Die Länder wendeten für 
diese Maßnahmen insgesamt 116,5 Mio.S (inkl. der Aus
gaben für die Zucht-, Prüf-und Versuchsanstalten) auf. 
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Strukturmaßnahmen 

Für Strukturmaßnahmen wurden 1996 aus EU-, Bun
des-und Landesmittel7,8 Mrd.S (EU 1,5, Bund 3,7 und 
Land 2,6 Mrd.S) aufgewendet. Unter' den Struktur 
maßnahmen werden nachstehende Maßnahmen 
zusammengefaßt 

• Ausgleichszulagenzahlungen in Berg- und benachteiligten 
Gebieten 

• Einzelbetrieblicheund kollektive Investitionen 

• Zuckerrübanübernahmeeinrichtungen 

• Zinsenzuschüsse im Rahmen der Investitionsförderung 

• Verkehrserschließung ländlicher Gebiete 

• Maschinen- und Betriebshilferinge sowie Kurswesen 

• Landarbeitereigenheimbau 

• Verbesserung der Marktstruktur 

• Marketingmaßnahmen 

• Innovationsförderung 

• Sektorplä~e 

• Erzeugergemeinschaften 

• Strukturfonds Fischerei (FIAF) , 

• Maßnahmen in Ziel-Sb Gebieten 

• Gemeinschaftsiniti~tiven 

Mit dem EU-Beitritt wurde von Österreich das EU-Direkt
zahlungssystem (EU-Ausgle1chszulage) zugun
sten der Landwirtschaft in Berggebieten und in bestimm
ten benachteHigten Gebieten übernommen. Die Aus-

3.000 

2.000 

1.000 

o 

Förderungen tür Berg- und 
benachteiligte Gebiete 1) 

2.902 
...--

1.859 
1.6.70 

1.439 - -
.---

1992 1993 1994 1995 

2830 2) 

.---

1996 

1) Bergbauernzuschuß des Bundes und Bewirtschaftungs
prämie der Länder sowie Direktzahlungen für sonstige . 
benachteiligte Gebiete, ab 1995 EU-Ausgleichszulage 

2) AMA-Auszahlungsstand : April 1997 

Quelle: BMLF Grafik: O. Hofer, 11 B 5 
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gleichszulage ersetzt die wichtigsten bisherigen Direkt
zahlungen für Bergbauernbetriebe und Betriebe in 
benachteiligten Gebieten. Der Bergbauernzuschuß 
des Bundes, die Direktzahlungender Länder (Bewirt
schaftungsprämien) und , die von Bund u~d Ländern 
gemeinsam finanzierten Direktzahlungen in den "Son- ' 

. stigen benachteiligten Gebieten" wurden durch die 
EU-Ausgleichszulage abgelöst. Die Mittel für Bergge
biete und Sonstige benachteiligte Gebiete wurden mit 
dem EU-Beitritt um mehr als 1 Mrd.S aufgestockt. . 

Die Umsetzung der Rahmenbedingungen der EU
Ausgleichszulage fUr die Landwirtschaft in Berggebieten 
und in bestimmten benachteiligten Gebieten in Öster
reich erfolgt durch die G~währung. einer Ausgleichs
zulage in den benachteiligten Gebieten (EU-VO 2328/91, 
Richtlinie 75/268 EWG). Der Kofinanzierungsanteil 
der EU bei der Ausgleichszulage beträgt 25%. Als wei
tere Maßnahme wird - entsprechend dem Beitrittsver
trag - eine Nationale Beihilfe (bis zum 31. 12.2004) 
für jene Betriebe gewährt, die mit Übernahme des 
EU-Systems im Vergleich zum Direktzahlungssystem 
für Bergbauernbetriebe und Betriebe in benachteilig
ten Gebieten vor dem EU-Beitritt eine niedrigere bzw. 
keine Ausgleichszulage mehr erhalten würden. Mit 
der Einführung. einer Nationalen Beihilfe ("Wahrungs
regelung") wurden unmittelbare "Beitrittsverlierer" bei 
den Direktzahlungen vermieden. 

Die Obergrenze der Ausgleichszulage beträgt 2.412 S 
je Hektar Futterfläche bzw. sonstiger anspruchsbe- ' 
rechtigterFläche (1 ECU - Kurs per 1.1.1995 -
'13,4020 S). Die maximal förderungsberechtigten Ein-. 
heiten je Betrieb werden auf 90 Einheiten festgesetzt. 

Staffelung der Atisgleichszulage (AZ) 
nach Erschwerniskategorien 19951

) 

AZje Maximal 
Anrechenbaren anrechenbare 

GVE bzw. Hektar GVE/ha 
in Schilling 

Erschwerniskategorie 4 2.412 1,00 
Erschwerniskategorie 3 2.100 1,15 
Erschwerniskategorie 2 

I 

. 1.700 1,40 
Erschwerniskategorie 1 1.300 1,40 
Basiskategorie2

) 1.000 1,40 

1) entspricht der früheren Bezeichnung Erschwerniszone 

2) in diese Kategorie fallen all jene Betriebe, die nicht 
Bergbauernbetriebe sind und daher keine Erschwerniszone 
aufweisen , aber gemäß EU-Gemeinschaftsverzeichnis im 
benachteiligten Gebi~t, Sonstigen benachteiligten Gebiet bzw. 
Kleinen Gebiet liegen. 

Quelle: BMLF 
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Weiters isteine Degression sJer Förderungsbeiträge in 
Abhängigkeit von der Anzahl der ausgleichszulagen
fähigen Flächen vorgesehen. 

Degression der Förderungssätze der AZ 
nach der Betriebsgröße 1) 

Anzahl der EK4 EK3 I EK2 EK 1 Basiszone 

GVE bzw. ha in Prozent 

bis 30,0 100 
1

100 100 100 100 

30,01 - 40,0 

1

100 

1

100 100 100 75 

40,01 - 50,0 100 100 75 75 50 

50,01 - 60,0 75 75 50 50 27,.5 

60,01- 70,0 50 50 25 25 27,5 
70,01 - 90,0 25 25 25 25 27,5 

1) Förderbetrag in % des vollen Förderungsbetrages der 
entsprechend.en Erschwerniskategorie (EK) 

Quelle: BMLF 

Der über den Kofinanzierungsanteil der EU hinausge
hende Betrag wird von Bund und Land im Verhältnis 
3: 2 (60 % : 40 %) finanziert. 1996 wurden für die Aus
gleichszulage (inkl. Nationaler Beihilfe) laut Rech
nungsabschluß 2.890,3 Mio.S (davon EU 1.484,1; 
Bund 3.667,9; Länder 2.692,6 Mio.S) an rd. 124.500 
an die AMA-überwiesen (AMA-Auszahlungsstand im 
April 1997: 2.830 Mio.S). 

Mit dem EU-Beitritt wurde die Förderung von "Betriebser
haltenden Maßnahmen" den EU-Förderungsbedin
gungen angepaßt und in die Aktion "Landwirt
schaftliche Investitions- und Prämienförde
rung" übergeführt; sie beinhaltet folgende Förde
rungsprogramme: 

EU-kofinanziertes Programm 
(Förderungsmittel der EU, des Bundes und der Länder) 

• einzelbetriebliche Investitionen, z.B. bauliche Maßnahmen 
(keine Wohnbauten), technische Einrichtungen, einschließ
lich der Bereiche Garten- und Obstbau, Almwirtsbhaft, 
Urlaub am Bauernhof, Direktvermarktung, Innovationen, 
Handwerk; 

• kollektive Investitionen in Berg- und bestimmten benach
teiligten Gebieten, z.B. bauliche und technische Einrich
tungen für die Alm- und Weidewirtschaft, einschließlich der 
Zufahrtswege, Futterbau; 

• Niederlassungsprämie für Hofübernehmer: . 125.000S 
(Nachweis einer Mindestinvestition von 200.000 S im Wirt
schaftsteil des Betriebes); Kostenanfall ab 1.1.1995, Hof
übernahme ab 1.1.1993; 
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Nationales Programm 
(Förderungsmittel ausschließlich von Bund und Ländern) 

• bauliche und technische Investitionen, insbesondere für 
Nebenerwerbsbetriebe sowie für Vollerwerbsbetriebe mit 
kleinen Investitioneri; Zuordnungskriterium ist ein unter 
50%iger Anteil des Einkommens aus dem landwirtschaft
lichen Betrieb am Gesamteinkommen, oder wenn weniger 
als die Hälfte der Gesamtarbeitszeit fürTätigkeiten im land
wirtschaftlichen Betrieb aufgewendet werden; die Förde
rungsgegenstände sind mit dem kofinanzierten Programm 
- einzelbetriebliche Investitionen ident; 

• Sonderprogramm im Schweine- und Geflügelbereich zur _ 
Verbesserung der Produktionsbedingungen während der 
von der EU eingeräumten Übergangsfrist bis 3.1 .12.1999; 
Förderungsgegenstand ist der Ausbau bzw. sonstige Ver
besserungen von baulic~en und technischen Einrichtun
gen. 

1996 wurden für die landwirtschaftliche Investftions
förderung von der EU, dem Bund und den Ländern 
1.192,7 Mio.S aufgewendet (davon EU: 223,1; Bund: 
458,4; Länder: 511,3 Mio.S). Davon betrug der Anteil 
des Bundes für das nationale Programm 153,2 Mio.S. 

Agrarlnvestitionskredite (AlK) sollen eine möglichst 
breitgestreute Beschäftigung - vorrangig im ländlichen 
Raum - initiieren. Die Förderungsmittel sind dabei kon
zentriert Betrieben zur Existenzsicherung in den Pro-

Brutto- und Nettozinssätze für AlK 1996 

Zinssätze 
bis. 30.6. ab 1.7. 

in Prozent 

Bruttozi nssatz 6,750 6,000 
Nettozinssatz bei einer 

Förderungsrate von 36 % 4,320 3,840 . 

Förderungsrate von 50 % 3,375 3,00 
Förderungsrate von 75 % 1,687 1,500 

Quelle: BMLF 

grammgebieten (Bergbauerngebiete und Sonstige 
benachteiligte Gebiete) bereitzustellen. 

Für die Investitionsmaßnahmen wurden 1996 zusätz
lich 2,5 Mrd. S an Kreditvolumen für Agrarinvestiti
onskredite zur Verfügung g/3ste"t und vom Bund 623,8 
Mio.S an Zinsenzuschüssen ausbezahlt. Die Länder 
wendeten für diese Maßnahme 119,6 Mio.S auf. Das 
Ausmaß der Zinsverbi"igung beträgt: 

• 75 % für Wirtschaftsgebäudeinvestitionen von Hofüber
nehmern für Bergbauern und in den Programmgebieten; 

• 50 °io für betriebserhaltende Investitionen (ausgenommen 
Wohnbaumaßnahmen), Ausbau der Infrastruktur für Berg

. bauern und in den Programmgebieten, Verbesserung der 



Grüner Bericht 1996 

Verarbeitungs- und Vermarktungsstruktur, Verstärkung 
innovativer Aktivitäten, Errichtung von Gewächshäusern, 
Nutzung von Biomasse und anderen Energiealternativen, 
Errichtung von umweltgerechten Düngesammelanlagen und 
Umstellung auf besonders tierfreundliche Haltung$syste
me; 

• 36 % für alle übrigenAIK-Förderungsfälle (ausgenommen 
Wohnbaumaßnahmen). 

Als Kompensation für die durch den EU-Beitritt her
vorgerufenen Nachteile für die Rübenbauerh (Erzeu
gerpreissenkung, Quotenkürzung) wurde zwischen 
Bund und Ländern 1994 eine zeitlich begrenzte Bei
hilfe vereinbart. Laut EU-Zuckermarktordnung ist der 
Betrieb der Zuckerrüben-Übernahmestel/en Sache 
der Rübenbauern. Zur Umstellung des bisherigen 
österreichischen Systems auf das EU-System wird eine 
aufdrei Jahre befristete Förderung (bis 1998) gewährt, 
die von Bund und Ländern im Verhältnis 60:40 aufzu
bringen ist. 1996 wurde ein Betrag von 82 Mio.S über
wiesen (Bund 49,2; Länder 32,8 Mio.S). 

Durch die Förderung der Verkehrserschließung 
ländlicher Gebiete wird ein wichtiger Beitrag zur Erhal
tung der Siedlungsdichte und zur Verbesserung der 
Lebensbedingungen im ländlichen Raum geleistet. 
Eine funktionsgerechte Erschließung ermöglicht den 
landwirtschaftlichen Betrieben die Beschaffung von 
Gütern des täglichen Bedarfes sowie die Vermarktung 
der landwirtschaftlichen Produktion. 1996 wurden 447 
km Wege errichtet und damit 680 Höfe an das über
geordnete Verkehrsnetz angeschlossen. Der Bauauf .. 
wand betrug 1996"rd. 836,8 Mio.S (Bund: 347,1 Mio.S, 
Länder: 267,9 Mio.S und Interessenten u.a. 221,6 
Mio.S, davon 10,6 Mio.S AlK). Zusätzlich stellen die Län
der für die Erhaltung des Wegenetzes Mittel (rd. 381 
Mio.S) zur Verfügung. 

Die Optimierung des Einsatzes der Landt~chnik in wirt
schaftlicher und technischer Hinsicht durch Schulung 

" und Weiterbildung der Landwirte, die Senkung des 
Mechanisierungsaufwandes und die Verbesserung der 
Maschinenauslastung durch zwischenbetrieblichen 
Einsatz ist für die kleinstrukturierte Landwirtschaft 
Österreichs von entscheidender Bedeutung. 1996 wur
den mittels Zuschüssen in der Höhe von 59,2 Mio.S 
landtechnische Kurse sowie "Maschinen- und 
Be triebs h ilfe ringe" unterstützt (davon Bund 24,5; Län
der 34,7 Mio.S) Bundesweit waren 1"61 Ringe mit 
70.000 Mitgliedsbetrieben tätig und konnten durch die 
Leistung von 6,5 Mio. Einsatzstunden einen Umsatz von 
1,4 Mrd. ATS erwirtschaften. 

Die Förderung des Landarbeiter-Eigenheimbaus 
wird seit 1995 nur mehr mit Landesmitteln unterstützt. 
Für die vom Bund für diese Maßnahme bis 'zum Jahr 
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1994 eingegangenen Verpflichtungen (bewilligte Bau
kostenzuschüsse) wurden 1996 insgesamt 2,1 Mio.S 
überwiesen. Die letzte Rate wird 1998 ausbezahlt. 
Die Länder stellten für diese Maßnahme 13,6 Mio.S 
bereit. 

Die Maßnahmen "Agrarische Operationen" (52,9 MioB), 
"landwirtschaftlicher Wasserbau" (33,3 Mio.S) und die 
"Förderung der AImbewirtschaftung" (34,3 Mio.S) 
werden " seit 1995 ausschließlich aus Landesmitteln 
finanziert. Im Rahmen der Agrarischen Operatio
nen werden Kommassierungen finanziell unterstützt. 
Mit der Maßnahme "landwirtschaftlicher Wasser
bau" werden Be'; und Entwässerungsprojekte geför
dert. Bei Förderungen im Rahmen der Aimbewirt
schaftung werden hauptsächlich Investitionszu
schüsse für Almen (Alp- und Weideverbesserung, 
Erhaltung der Wirtschaftsgebäude, etc.) gewährt. 

Förderungen zur Verbesserung der Marktstruktur 
zielen vor allem auf die Unterstützung bei Investitio
nen in die Direktvermarktung landwirtschaftlicher Qua
litätsprodukte ab. 1996 wurden 6,4 Mio.S an Direktz'u
schüssen vom Bund gewährt (Länder: 2,2 Mio.S). 

Zuschüsse für Marketingmaßnahmen (Vermark
tung, Markterschließung und Ausstellungswesen) sol
len zur Stimulierung der Nachfrage nach Qualitätser
zeugnissen der österreich ischen Land- und Ernährungs
wirtschaft sowie nach Gäst~beherbergung ("Urlaub am 
Bauernhof") beitragen. Dabei steht die Förderung von 
Direktvermarktungsaktivitäten, der Vermarktung von 
Markenprodukten (u.a. auch "Bioprodukte") sowie des 
Ausstellungswesens im Vordergrund. Weiters wurden 
zum Imageaufbau und zurVerkaufsförderung im In- und 
Ausland die Aktion "Gebietsweinmarkenförderung" 
weitergeführt, diese Aktion läuft bis 1998. Im Rahmen 
spezieller Aktionen - wie die Exportmarkterschließung 
und Werbeanzeigenaktion in Deutschland - wurden Fir
menaktivitäten zur Verbesserung der Exportsituation 
gezielt gefördert. 1996 wurden vom Bund für Marke
tingmaßnahmen (Personal- und Sach- bzw. Werbe
aufwendungen) insgesamt 41,7 Mio.S aufgewendet 
(Länder 51 ,0 Mio.S). 

Um Erzeugnisse der heimischen Landwirtschaft nach
frageorientiert und konkurrenzfähig anbieten zu kön
nen, werden für bauliche und technische Einrichtun
gen Starthilfen in Form von Investitionszuschüssen 
und/oder Agrarinvestitionskrediten in der pflanzlichen 
und tierischen Produktion, Verarbeitung und Vermark
tung sowie im Rahmen der Innovationsförderung 
bereitgestellt. Darüber hinaus werden im Bereich der 
Dienstleistung neue Initiativen auf dem Gebiet der ange
wandten Forschung und der experimentellen Ent-
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wicklung unterstützt. Die Förderung erfolgt durch zeit
lich limitierte Zuschüsse in der Startphase. 1996 wur
de'n für Innovationsprojekte 6,7 Mio,S an Bundeszu
schüssen zur Verfügung gestellt (Länder 31 ,2 Mio.S). 

Zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermark': 
tungsbedingungen landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
gemäß VO (EWG) Nr. 866/90 ("SektorpIanförde
rung") wurde - inkl.des Ziel 1-Gebietes Burgenland -
1996 über 193 Projekte mit einem Fördervolumen von 
1,2 Mrd.S entschieden. Über 90% der bewilligten Mit
tel konzentrieren sich auf die Bereiche Fleisch, Getrei
de, Milch sowie Obst und Gemüse (sieheTabelle 125). 
Die Finanzierung erfolgt durch die EU (27,3%), den Bund 
(43,6%) und die Länder (29,1%). Der Finanzierungs
schlüssel im ZieI1-Geb~et Burgenland lautet: EU: 39%, 
Bunc:J.: 36,6% und Länder 24,4%. 1996 wurden an EU
und Bundesmitteln 466,7 Mio.S (davon 15,1 Mio.S für 
das Ziel 1-Gebiet Burgenland) an die Förderungsab
wicklungssteIle ERP-Fonds angewiesen (Landesmit
tel: 95,6 Mio.S). 

Auf der Grundlage derVO (EWG) Nr. 1360/78, .1696/71 
und 1035/72 wurden bisher 18 Erzeugergemein
schaften anerkannt. Ziel dieser Maßnahme ist die Ver
einheitlichung und Konzentration des landwirtschaftli
chen Angebotes. 1996 wurden dafür rund 14,7 Mio.S. 
(davon EU 5,9, Bund 5,3 und Länder 2,5 Mio.S) an För
derungsmitteln ausbezahlt (Länder: 51,0 Mio.S). ' 

Im Rahmen des Strukturfonds Fischerei (FIAF) 
wurden auch 1996 Investitionen im Bereich der Fisch
produktion und -vermarktung mit 11,1 Mio.S (davon EU: 
2,9; Bund: 4,9; Länder 3,3 Mio.S ) gefördert. Im Zeit
raum 1995 und 1996 wurden 94 Betriebe unterstützt. 
Diese Förderung beruht auf der VO(EG)Nr. 3699/93. 
Auf Basis dieser Verordnung hat Österreich ein Pro
gramm zur Förderung für Strukturinterventtonen im 
Bereich der Fischerei und Aquakulturfür die Jahre 1995 
- 1999 ausgearbeitet ("Fischstrukturplan" wurde am 26. 
7.1995 genehmigt). Ziel ist insbesondere die Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe, die Verbesse-
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ruhg der Versorgung mit Fischen und Fischpro,dukten 
sowie die Verbesserung der Verarbeitung und Ver
marktung. 

Für die Förderung der Entwicklung und der strukturellen 
Anpassung des ländlichen Raumes wurde die För

. derung im Rahmen von Ziel Sb (bzw. Ziel 1) ein
geführt. Die Bereiche Umstellung, Diversifizierung, 

. Neuausrichtung und Anpassung des landwirtschaftli
chen Pröduktionspotentials, die Forcierung erneuerbarer 
Energiequellen, die Förderung von endogenen Poten
tialen und die land- und forstwirtschaftliehe Beratung 
stellen die Schwerpunkte dieser für die Periode 1995 
bis 1999 vorgesehenen Programme dar. Nach der ver
späteten Programmgenehmigung, die erst Ende 1995 
durch die EK erfolgt, werden das Ziel1-Programm und 
die sieben Ziel 5b-Programme flunmehr stetig umge
setzt und Fördergelder laufend an die Projektanten aus
bezahlt. Insgesamt steht für die gesamte Förderperi
ode (1995 bis 1999) eine Fördersumme von knapp 
7 Mrd.S öffentlichen Mitteln (EU- und nationale Mit
tel) für Ziel 1 und Ziel 5b, Unterprogramm Landwirt
schaft, zurVerfügung. 1996 wurden im Zuge dieser Maß
nahme 957,8 Mio.S ausbezahlt (davon EU 413,4; 
Bund 418,7; Länder 125,7 Mio.S). 

Die Gemeinschaftsinitiativen, die auf einer Initia
tive der EK basieren, beinhalten auch für die Land- 'und 
Forstwirtschaft relevante Programme. Sowohl die sie
ben Länderprogramme für die Entwicklung lokaler 
Ressourcen im ländlichen Raum (LEADER 11)' als auch 
die grenzüberschreitenden Initiativen (INTERREG 11) 
wurden nunmehr in Form von Einheitlichen Programm
planungsdokumenten (EPPD) genehmigt, sodaß die' 
Implementierung der Fördermaßnahmen (ca. 370 Mio.S 
öffentliche Mittel für die Periode 1995 bis 1999) bereits 
begonnen werden konnte. Insgesamt wurden 1996 im 
Rahmen dieser Maßnahme 59,6 Mio.S ausbezahlt. Wei
tere Details sowohl zur Förderung des Zieles 1 und 5b 
sowie der Gemeinschaftsinitiativen sind im Kapitel 
"Agrarstruktur- und Regionalpolitik" enthalten. 
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Forstliche Förderung 

Nationales Programm 
(Förderungsmittel ausschließlich von Bund und Ländern) 

1996 war durch die enorme Menge an Schadholzan
fall gekennzeichnet. Insgesamt fielen rund 4,6 Mio.fm 
an Schad holz an , davon waren 1,4 Mio.fm durch 
Schadinsekten und 3,2 Mio.fm durch Schneebruch ver
ursacht. Trotz der sommerlichen feuchten Wetterperi
ode konnte die Borkenkäferkamalität nicht eingedämmt 
werden. Besorgniserregend dabei ist, daß Borkenkä
ferschäden bereits auch in höheren Gebirgsregionen 
anzutreffen sind. -

Für verschiedene forstliche Maßnahmen (Wieder
aufforstung nach Katastrophen, Bestandesumwandlung, . 
Melioration und Pflege, Erholungwirkung des Waldes, 
Forstschutz, Sanierung neuartiger Waldschäden u.a.) 
wurden 1996 insgesamt 83,6 Mio.S an Bundesmitteln 
und 14,8 Mio.S an Laridesmitteln aufgewendet. Ein 
erheblicher Anteil (31 Mio.S) der Bundesmittel wurde 
davon für den Forstschutz ausgegeben. Hervorzuhe-

Förderungen für die Forstwirtschaft 
in Millionen Schilling 
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ben ist dabei die Borkenkäferbekämpfung: 1996 wur
den wieder 47.650 Fangbäume gelegt und mit 4,3 Mio.S 
an Bundesmitteln unterstützt. Im Rahmen der Struk
turverbesserung lag die Schwerpunktsetzung bei der 
Wiederaufforstung nachKatastrophen, wobei größter 
Wert auf das Einbringen von Laubbäumen zur Erzie
lung von stabilen Mischbeständen gelegt wurde. 

Für die Hochlagenaufforstung und SchutzwaId
sicherung wurden -bundesweit, vornehmlich in Tirol, 
Kärnteri und Salzburg 26,3 Mio.S an Bundes- und 

. 22,6 Mio.S an Landesmitteln ausgegeben. Für die 
Aufschließung derWirtschaftswälde·r (Bringungsan -: 
lagen) durch Forstwege wurden 46,3 Mio.S be:reit
gestellt (Bund: 23,9 und Länder: 22,4 Mio.S). Für die 
Erschließung und Sanierung von schutzfunk
tionalen Wäldern in Wildbach- und Lawinenein
zugsgebieten wurden vom Bund 100,2 Mio.S aufge
wendet. 

EU-kofinanziertes Programm 
(Förderungsmittel der EU, des Bundes und der Länder) 

Das Förderprogramm im Rahmen der VO 2080/92 zut 
Einführung einer gemeinschaftlichen Beihilfenrege
lung für die Aufforstung in der Landwirtschaft erfuhr 1996 
eine erhebliche Ausweitung. Neben der Neuauffor~ 
stung von 594 ha, der Pflege der Neuaufforstung von 
257 ha, der Umwandlung von standortwidrigen und 
ertragsschwachen Wäldern im Ausmaß von rd. 800 ha, 
wurde der Wegebau im Umfang von 660 km gefördert. 
Die Forstförderung ·gemäß va 2080192 hatsich 
gegenüber 1995 nahezu verdoppelt und betrug 114,0 
Mio.S (EU: 63,6, Bund: 26,8 und Länder: 23,5 Mio.S) . 

Im Rahmen der Umsetzung der va 2078/92 wurden 
in Öst~rreich 160 ha aufgegebene forstwirtschaftliche 
Flächen gepflegt, wofür Prämien in der Höhe von 0,6 
Mio.S ausbezahlt wurden (siehe auch ÖPUL). 
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Forschung, Bildung und Beratung 
Forschung 

Die land-, forst- undwasserwirtschaftliehe Forschung 
dient vor allem dazu, neue Herausforderungen auf dem . 
Agrarsektor besser bewältigen und aktuelle Fra
gestellungen intensiver behandeln zu können, um die 
folgenden angeführten Forschungsziele zu erreichen: 

• Ziele der landwirtschaftlichen Forschung sind: Stei
gerung der Qualität bei umweltschonender Produktion und 
Verarbeitung; naturgerechte Produktion bei Berücksichti
gunQ. der Nachhaltigkeit der Bewirtschaftung un9 Einhal
tung einer ökologisch vertretbaren standortspezifischen 

. Intensität; Absicherung der bäuerlichen Betriebe. 

• Ziele der forstlichen Forschung betreffen die Verbes
serung, Sicherung und nachhaltige Erhaltung 'der Nutz-, 
Schutz-, Wohlfahrts- und Erholungswirkung des Waldes, 
die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Forstwirtschaft, 
die bestmögliche Ausnützung des Rohstoffes und Ener
gieträgers Holz und qie Weiterentwicklung des forsttech
nischen SystemsderWildbach-und Lawinenverbauung. 

• Die wasserwjrtschaftlichen Zielsetzungen orientieren 
sich an den Erfordernissen eines vorbeugenden Gewäs
serschutzes, der Sicherung der Wasserversorgung und des 
ökologisch ausgerichteten Schutzes des Menschen und 
seines Siedlungsraumes vor dem Gewässer. 

Forschungsausgaben des BMLF 1996 

in Mio.S in % . 

Landw. Bundesämter, Bundes-
anstalten, Bundesgärten und 

361,7 66,7 .. Bundesversuchswirtschaften 

Förderungen, Aufträge 20,0 3,7 

Landwirtschaftliche Forschung 381,7 70,4 

Forstliche Bundesversuchsanstalt 
87,2 16,1 

Förderungen, Aufträge, 
Planungen 20,0 3,7 
Forstwirtschaftliche Forschung 107,2 19,8 

Bundesamt für Wasserwirtschaft .· 14,7 2,7 

Forschungsaufträge, Planungen 6,1 1,1 

Wasserwirtschaft/iche Forschung 20,8 3,8 

FAO-Beiträge 17,3 3,2 

ADV, LFRZ 13,1 2,4 

Sonstige Beiträge 2,0 0,4 

Forschungsbeiträge gesamt 32,4 6,0 

Gesamtforschungsausgaben 542,1 100 

1) Land- und forstwirtschaftliches Rechenzentrum 
Quelle: BMLF 

Die Forschung des BMLF wird überwiegend in den Bun
desämtern, Bundesanstalten und Bundesversuchs-
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wirtschaften durchgeführt. Im Rahmen der For
schungsziele wurden ergänzend an Universitätsinsti
tute und private Forschungseinrichtungen Aufträge 
bzw. Förderungen (35,7 Mio. S) vergeben, soweit For
schungsaufgaben von den ressorteigenen For
schungsstellen nicht ausreic.hend wahrgenommen 
werden können. Darüber hinaus wurden wissen
schaftliche Planungs- und Grundlagenarbeiten in Auf
trag gegeben, die im Ausmaß von 10 - 30% der For
schung zugeordnet wurden. Insgesamt wurden 1996 
mehr als 600 land-, forst- und wasserwirtschaftliche For
schungsprojekte durchgeführt. Der Forschungsbericht 
1996 des BMLF gibt darülaer einen umfassenden 
Überblick. Neben den österreichischen Budgetauf
wendungen für Forschung und experimentelle Ent
wicklung finden bei den genehmigten EU-Projekten im 
Rahmen der Programme Landwirtschaft und Fische
rei (FAIR), Biotechnologie sowie Umwelt & Klima, 
Rückflüsse statt (1996: 3,6 Mio.S). 

Bildung 

Laut österreichischer Schulstatistik.wurden 140 land
und forstwirtschaftliche Unterrichtsanstalten im Schul-

Land- und forstwirtschaftliehe 
Schulstatistik1) 

. Schultypen 1995/96 

Bundesseminar für das land- und 
forstwi rtschaftli che Bi I du ngswesen 1 

Zahl der Schülerinnen 97 
Zahl der Lehrerinnen 17 

Landwirtschaftliche höhere Schulen 10 

Zahl der Schülerinnen 2.782 
Zahl der Lehrerinnen 344 

Forstwirtschaftliche höhere Schulen 2 
Zahl der Schülerinnen 519 
Zahl der Lehrerinnen 54 

Land- und forstwirtschaftliehe 
Fachschul'en 118 

Zahl der Schülerinnen 10.298 
Zahl der Lehrerinnen 1.687 

Forstwirtschaftliche Fachschulen 1 
Zahl der Schülerinnen 37 
Zahl der Lehrerinnen 8 

Land- und forstwirtschaftliche 
. Berufsschulen 18 

Zahl der Schülerinnen 1.146 
Zahl der Lehrerinnen 56 

Summe Schülerinnen 14.879 

Summe Lehrerinnen 2.166 

1) 95/96 vorläufige Daten; Lehrerinnen: inkl. 
Teilbeschäftigte 

Quelle: BMUK, ALFIS . 
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jahr 1995/96 von insgesamt 14.879 Schülerinnen und 
Schülern besucht. Davon entfielen 1 .146 auf die 18 land
und forstwirtschaftlichen Berufsschulen, 10.298 auf die 
118 land- und forstwirtschaftlichen Fachschulen und 
3.398 auf die 13 höheren land- und forstwirtschaftlichen 
Bundeslehranstalten (einschließlich der land- und forst
wirtschaftlichen berufspädagogischen Akademie in 
Ober St. Veit). An der Universität für Bodenkultur stu
dierten im Wintersemester 1996/97 insgesamt 7.516 
Hörer, davon 565 Ausländer. Von den österreichischen 
Hörern inskribierten 1.471 die Studienrichtung Land
wirtschaft, 914 wählten die Studienrichtung Forst- und 
H olzwi rtschaft. 

Die Landwirtschaftsförderung der EU findet auch ver
stärkt ihren Ausdruck in der Förderung der Landwirt
schaftsschulen und der Lehrerkommunikation. Es gibt 
im Bereich des Leonardo-programms die Möglichkeit 
von gemeinsamen Projekten mit anderen Landwirt
schaftsschulen in der EU und weiters wird der Austausch 
von Schülern und Studenten gefördert. Dies wird · 
bereits von einigen österreichischen Landwirtschafts
schulen wahrgenommen (z.B. Schüleraustausch der 
LFS Obersiebenbrunn mit 3 finnischen Schulen zum 
Thema: Schutz alter Rinderrassen in Europa). 

Im Bereich der Sokrates-Förderung gibt es das Arion
Programm, welches europäische Konferenzen und 

Förd~rung der Beratung 1996 (in Mio.S) 

. Landwirtschaftliche Beratung 127,0 
Forstwirtschaftliche Beratung 20,1 

Land j ugendförderu ng 1,6 
Erwachsenenbildung 1) .und Sonstiges 17,7 

Summe 164,8 

1 ) inkl. Mittel für die Berufsausbildung der Landarbeiter 

Quelle: BMLF 
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. Studienaufenthalte anbietet, die von Landwirtschafts
lehrern besucht werden (z.B. Visit Nr.8/Lerwick/Shet
lands: Problem der Schulen im ländlichen Raum), 

Beratung 

Der land- und forstwirtschaftlichen Beratung kommt bei 
der Anpassung der bäuerlichen Betriebe an die inter
nationalen Anforderungen große Bedeutung zu, Die rele
vanten Beratungsinhalte und -angebote beziehen sich 
vor allem auf eine Produktionsumlenkung zu ökologisch
orientierter Erzeugung, auf Marketingfragen und die 
Bemühungen auf einen gezielten und damit auch 
umweltschonenderen ProduktionsmiUeleinsatz. 1996 
wurde die land- und forstwfrtschaftliche Beratung (ins- . 
gesamt 362 Beraterinnen) inklusive der Bildungsför
derung mit 164,8 Mio. Saus Bundesmitteln untE?rstützt. 

Es galt vor allem durch Bildungsmaßnahmen für die 
Betriebe, über die Beratung, gemeinsame Betriebs
entwicklungspfade zu erarbeiten. Unterstützt wurde dies 
im Rahmender Beraterfortbildung durch die Semina
re: "Einkommenssicherung unter EU-Bedingungen 
z.B. in Marktfruchtbetrieben, Projektmanagement, neue 
Unternehmensformen im ländlichen Raum, Zertifi
katskurs; 'Beratung im biologischen Landbau' und für 
die Beratungskräfte "Urlaub am Bauernhof", Qua
litätsmanagement und Qualitätssicherung in der Land
wirtschaft, Umnutzung landwirtschaftlicher Gebäude für 
neue Einkommenskombinationen, Biogas, Gentechnik 
und 'Ethik in der Nutztierzucht, Entscheidungs- und Pla
nungstechniken für Berater", Darüber hinaus wurden 
Handbücher zur Qualitätssicherung für Milch und 
Milchprodukte, für Öle, Brot und Backwaren, für Kräu
ter und Tees erstellt. Im Bereich der EU-kofinanzierten 
Maßnahmen wurde die Verbesserung der landwirt
schaftlichen beruflichen Qualifikation, insbesondere im 
Hinblick auf die qualitative Neuausrichtung der Erzeu
gung, die Anwendung von umweltgerechten Produk
tionsmethoden und die Bewirtschaftung von Wald:' 
flächen angestrebt. 
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. Degressive Übergangsbeihilfen, BSE- und Hartwährungsausgleich 1996 

Im EU-Beitrittspaket wurde - entsprechend dem Bin
nenmarktkonzept der EU - eine sofortige Marktöffnung 
auch für den Agrarbereich vereinbart. Um die mit dem 
EU-Beitritt notwendigen Umstellungen und Anpas
sungen zu erleichtern und insbesondere die zu ~rwar
tenden Preisrückgänge und Einkommenseinbußen 

10 . 

5 

Degressive Übergangsbeihilfen . 
tür die Landwirtschaft 

in Milliarden Schilling 
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Quelle: BMLF, 96 u. 97 laut BVA Grafik: O. Hofer, 11 B 5 

auszugleichen bzw. zu verringern, wurde im Beitritts
vertrag die Möglichkeit zeitlich degressiver Über
gangsbeihilfen in Form von Direktzahlungen vorgese
hen, die von der EU kofinanziert werden. In Artikel 138 
des Beitrittsvertrages wurde schließlich vereinbart, 
daß in den ersten vier Jahren nach dem Beitritt zusätz
lich zu den EU-Markt~rdnungsprämien und den EU
Förderungen degressive Ausgleichszahlungen mit 
einem Gesamtbetrag von 16 Mrd.S geleistet werden . 
Die Finanzierungsaufteilung wurde im "Europa-Abkorn
men" vom 22.4.1994 festgelegt (EU 4,8 Mrd.S, Bund 
10,5 Mrd.S und Län.der 654 Mio.S). Die Höhe der jewei
ligen degressiven Ausgleichssätze für die verschied~
nen Produkte wurde von.ästerreich vorgeschlagen und 
von der EU-Kommission genehmigt. Die für 1996 fest
gelegten Ausgleichssätze für die verschiedenen Pro
dukte sind dem Tabellenteil zu entnehmen. 

Die degressiven Übergangsbeihilfen für die öster- ' 
reich ische Landwirtschaft sind qis 1998 vorgesehen. 
Für 1995 wurden im Beitrittsvertrag maximal 7,25 
Mrd.S an degressiven Ausgleichszahlungen veran
schlagt. Für 1996 sind 65% des Betrages von 1995 oder 
4,7 Mrd.S, für 199740% des Betrages von 1995 oder 
2,9 Mrd.S und für 1998 15% d~s Betrages von 1995 
oder 1,1 Mrd.S zur Auszahlung an die Bauern vorge
sehen . 1996 wurden laut Rechnungsabschluß des 
Bundes 3,9 Mrd.S an degressivenÜbergangsbeihilfen 
ausbezahlt (davon EU .1,4 und Bund 2,5 Mrd.S). 

Degressive Übergangsbeihilfen 1996 

Einheit 
Maßnahmen (ha, t oder in Mio. S 

Stück) . 

Pflanzliche Produktion 

Landw. Kulturpflanzen, in ha 662.597 1.225,8 . 
Futtergetreide, in ha 327.791 393,3 
Hartweizen, in ha 10.844 23,0 

I ~iweißpflanzen , in ha 35.006 . 42,0 

Olkürbis, in ha 11.701 14,9 
Öllein, in ha 2,024 6,1 
Hopfen, in ha 216 1,2 
Flachs, in ha 1.082 1.,6 
FlächeQstiliegung, normal, in ha 107.303 53,7 

Flächenstillegung, n.R. 1), in ha 8.308 8,3 

KI ei nalter~ativen2) .2.638 10,3 

Obst, in ha 9.150 176,8 
Gemüse, in ha ' 8.596 233,7 
Stärkekartoffeln, in t 198.803 38,2 
Speisekartoffeln, in ha 8.851 90,4 
Sprit- und Speiseindustrie-
kartoffeln in t 97.662 18,3 
Futtersaatgut und anderes 
Saatgut, in kg 158.204 2,5 

Summe 2.340,1 

Tierische Produktion 

Milch, in 1.000 t 231 ,0 1.242,4 
Mastschweine, in 1.000 Stück 2.446,0 132,1 
Zuchtsauen, in 1.000 Stück 317,8 148,3 
Geflügel und Bruteier, in 1.000 
Stück 83.261 63,9 

Summe 1.586,7 

Gesam ts umme 3 .926,8 

1 ) nachwachsende Rohstoffe 
2) Heil- und Gewürzpflanzen, Saflor, Kümmel, Mohn und 

Senf 

Quelle: BMLF, AMA, Bericht an die Kommission, April 1997. 

Darüber hinaus wurde den Ländern eine degressive 
Übergangsbeihilfe zur Förderung von Jungrindern von 
der EU-Kommission genehmigt (Entscheidung vom 
27.9.1995). Der für 1996 gültige Höchstbetrag beträgt 
2.700 S pro Tier. Die Degressionsschritte für die fol
genden Jahre betragen 80% für 1997, 70% für 1998, 
60 % für 1999 (jeweils ausgehend vom Basiswert von 
1995 von 3.000 S pro Tier). Die Förderung dieser Über
gangsbeihilfe erfolgt zu 100% aus Landesmitteir) . Wei
ters bestand ' für die Bundesländer die Möglichkeit 
zusätzlich zur Bundeshilfe eine degressive Über
gangsbeihilfe für Milch aus Landesmitteln zu gewähren 
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Degressive Übergangsbeihilfen 1996 
der Bundesländer (in Mio.S) 

Degressive Beihilfe Jungrinder 135,0 

Degressive Beihilfe Milch 189,8 

Summ e 324,8 

Quelle: BMLF, Mitteilungen der Bundesländer 

(für 1996 maximal 0,1625 S/kg). Davon machten alle 
Bundesländer mit Ausnahme von Tirol und Wien 
Gebrauch. Insgesamt wurden von den Bundesländern 
1996 zusätzlich zu den im Beitrittsvertrag festgelegten 
Beträgen 324,8 Mio.S an degressiven Übergangsbei
hilfen ausbezahlt. 

BSE- und Hartwährungsausgleich " 
Das Auftreten von BSE führte zu einer Verunsicherung 
~er Verbraucher und wirkte sich negativ auf den Rind
fleisch markt aus. Zur Sicherung der Entwicklung des 
Rindfleischsektors wurden von der EU zusätzliche 
Mittel bereitgestellt. Die Beihilfe (BSE-Ausgleichs
zahlungen) bemißt sich an hand der in der Tierliste 
zum "Mehrfachantrag Flächen 1996" angeführten Zahl 
an Rindern mit einem Alter v~m ein bis zwei Jahren. 

" Für 1996 belief sich die Prämienhöhe für Stiere, Och
sen und Schlachtkalbinnen auf. 727 Sund für Zucht
und Nutzkalbinnen auf 532 S je Tier. In Summe wur- " 
den Prämien fü r 527.175 Tiere ausbezahlt. Der Aus-

Ausfuhrerstattungen und Sonstiges 

Die Mittel für Ausfuhrerstattungen sind seit dem EU
Beitritt im Budget des Bundesministeriums für Finan
zen enthalten und werden vom Zollamt Salzburg aus
bezahlt. Diese Mittel werden zu 100% von der EU aus " 
dem EAGFL-Garantie refundiert. Exporterstattungen 
werden nur für Lieferungen außerhalb der EU (sog. Dritt- " 
staaten) gewährt.1996 wurden für pflanzliche und tie
rische Erzeugnisse 969,4 Mio.S (laut Rechnungsab
schluß) an Ausfuhrerstattungen ausbezahlt. Die Abwei
chungen zum Wert in der Tabelle ergeben sich, da in 
der EU das Haushaltsjahr für den EAGFL-Garantie vom 
16.10 bis 15.10. des Folgejahres geht. 

Bei den ' pflanzlichen Erzeugnissen wurde 1996 der 
Großteil für die Ausfuhr von Zucker (297,2 Mio.S) auf
gewendet, gefolgt von Getreide und Wein. Bei den tie
rischen Erzeugnissen wurden für Rindfleischexporte 
292,4 Mio.S ausgegeben. Der Rest entfiel auf Milch und 
Milcherzeugnisse sowie Schweinefleisch. 

153 

zahlungsbetrag betrug 1996 rd . . 337,3 Mio.S (laut 
Rechnungsabschluß 1996). Die Finanzierung erfolgte 
ausschließlich mit EU-Mitteln. 

Einige Mitgliedstaaten (u .a. auch Österreich) können 
den Landwirten eine Beihilfe zum Ausgleich von Ver
ringerungen des "Landwirtschaftlichen Umrech
nungskurses" (Hartwährungsausgleich) ihrer 
Währungen zugestehen. Diese Ausgleichsbeihilfen 
werden aus dem Gemeinschaftshaushalt finanziert. Eine 
Verdoppelung mit nationalen Mitteln ist möglich. 1996 
wurde diese Möglichkeit von Österreich wahrgenom
men, wobei die Aufteilung des nationalen Anteiles 
zwischen Bund und Ländern mit 60 zu 40 erfolgte. Die 
Beihilfe bemißt sich an hand der 1995 in der Tierliste 
zum "Mehrfachantrag Flachen 1995" angeführten Zahl 
an Rindern mit einem Alter von 1 bis 2 Jahren. Oie Bei
hilfenhöhe wurde 1996 für Zucht und Nutzkalbinnen mit 
1.122 S für Stiere, Ochse"n und Schlachtkalbinnen mit 
732 S je Tier festgesetzt. Es wurde für 520.898 Tiere 
ein Prämienvolumen von 482,9 Mio.S ausbezahlt 
(davon EU 245,9; Bund 142,3; Länder: 94,8 Mio.S). 

Darüber hinaus wurde ein Währungsausgleich auch für 
Stärkekartoffeln und Zuckerrüben gewährt. Die Beihilfe 
betrug 1996 für Stärkeerdäpfel 9,96 S/t, für Kat: A 
Zuckerrüben 4,86 S/t und für Kat. B Zuckerrüben 3,0 S/t. 
Für die erste Tranche dieser Beihilfe wurden 29,7 Mio.S 
ausbezahlt (EU: 14,9, Bund 8,9 und Länder 5,9 Mio.S). 

Ausfuhrerstattungen 1996'1) 

Produkte in Mio.S 

Pflanzliche Erzeugnisse 386, 8 
Getreide (inkl. Mais) 53,6 
Zucker & Isoglukose 297,2 
Kartoffelstärke 4,1 ' 
Wein 24,6 
Obst und Gemüse 7,3 

Tierische Erzeugnisse 548,5 
Milch und Milcherzeugnisse 178,4 
Rindfleisch 292,4 
Schweinefleisch 76,9 
Eier und Geflügel 0,7 

Summe 935,3 

1) Ausgaben des Haushaltsjahres vom 16.10.1995 
bis 15.10 1996; daher ergibt sich eine geringfügige 
Abweichung bei der in der Förderungszusammenstellung 
hergestellten Rechnungsabschlußzahl! 

Quelle: BMLF 
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Eine Maßnahr:ne zur Kostenentlastung für bäuerliche, 
Betriebe war die Erhöhung der Hagelversiche- " 
rungsförderung. Bund Lind Länder leisten seit 1995 
zusammen zu je gleichen Teilen einen Zuschuß von " 
50% zurVerbilligung der Hagelversicherungsprämie für 

"die bäuerlichen Betriebe. Die Hagelschäden 1996 
erfordern bei der Hagelversicherung zur Abdeckung für 
12.562 Schadensfälle eine Entschädigungssumme 
von 315,2 Mio.S (1995: 268,5 Mio.S), das entsprach 
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62,0 % des Prämienaufkommens. Die Prämieneingänge 
für 87.318 Verträge beliefen sich auf 498,0 Mio.S. Der 
Zuschuß des Bundes (124,2 Mio. S) und der Länder 
zur Hagelversicherung machte 249 Mio.S (1995: 
239,0 Mio.S) aus. 

Unter sonstige Aufwendungen (Bioverbände, Treue
prämien an Landarbeiter und Restzahlungen für .1994) 
sind 1996 rd. 24 Mio.S ausgegeben worden. " 

Wildbach- und Lawinenschutz und Schutzwasserbau 
Die Dienststellen des Forsttechnischen Dienstes der 
Wildbach- und Lawinenverbauung tragen durch 
verschiedene Schutzmaßnahmen bei Wildbächen und 
Lawinengängen im Berggebiet wesentlich dazu bei, das 
Leben von Menschen zu schützen und ihr Hab und Gut 
sowie die Infrastruktur vor Verwüstung durch Hoch
wässer, Muren und Lawinen zu bewahren und so die 
Besiedlung in gefährdeten Gebieten zu erhalten. 
Besondere Bedeutung im Kampf gegen Hochwasser 
und Lawinen kommt dem Wald zu, der den Hochwas
serabfluß bremst, den Boden vor Abtrag schützt und 

Bundesmittel für die Wildbach- und 
Lawinen,verbauung 1996 (in Mio.S) 

Sehutzmaßnahmen 742,3 
Projektierungen 30,8 
Personal- und Saehaufwand 157,3 
Bauhöfe / 87,5 

Summe 1.016,7 

Quelle: BMLF 

die Lawinengefahr mindert. 1996 wurden für Maß
nahmen der Wildbach- und Lawinenverbauung zur 
Erhaltung des Lebensraumes einschließlich der Sanie
rung der Wälder und der Erschließung von Wildbach
einzugsgebieten Bundesmittel von 742,3 Mio.S aus
gegeben, mit den Länder- und Interessentenbeiträgen 
in Summ"e 1,4 Mrd. S. Es konnten damit Verbauungs
maßnahmen auf 884 Baufeldern vorangetrieben wer
den, 185 Projekte wurden zum Abschluß gebracht. Des 
weiteren konnten 186 flächenwirksame Vorhaben 
betreffend die Behandlung von Wäldern mit Schutz
wirkung einschließlich Neuaufforstu'ng und Auf
schließung forciert werden. Darüber hinaus wurden 30,8 
Mio.S für Projektierungen und 245 Mio.S für Personal 
und Sachgüter (inkl. Bauhöfe) aufgewendet. 

Die Gefahrenzonenplanung, die dem Aufgabenbereich 
des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und Lawi
nenverbauung zugeordnet wurde, hilft durch die Frei
haltung von Gefahrenräumen die Katastrophenfolgen 

Gefahrenzonenpläne 19961) 

fertig- kommissio-
Bundesland gestellt nell genehmigt') 

überprüft 

Burgenland " 7 6 6 
Kärnten 121 110 110 
Ni ed erösterrei eh 105 95 94 
Oberösterreieh 178 169 168 
Salzburg 105 92 92 
Steiermark 115 106 106 
Tirol 284 122 114 
Vorarlberg 41 38 35 

Österreich 956 738 725 
1) Stichtag 31,12.1995 
2) durch den Bundesminister 

Quelle: BMLF 

zu mindern und das Ansteigen der Verbauungserfor
dernisse möglichst in Grenzen zu halten. Gemäß 
Forstgesetz 1975 werden für Gemeinden bzw. Gemein
deteile Gefahrenzonen ausgewiesen: 

Der Schutzwasserbau hat den weitaus größten Teil 
der Fließgewässer Österreichs zu betreuen, wobei das 
BMLF mit den Wasserbaudienststellen in den Ländern 
im. Wege der Bundeswasserbauverwaltung (BWV) 
zusam menarbeitet. 

Im Bereich Schutzwasserbau wurden 1996 an Bun
desflüssen, Interessentengewässern und an Grenz
gewässern Bundesmittel aus dem Katastrophenfonds 
in Höhe von rd. 610 Mio S aufgewendet (davon sind 
28,8 Mio.S Interessentenbeiträge; diese Ausgabe ist . 
eine "Durchlaufpost" und wird durch Einnahmen von 
den Ländern, Gemeinden und sonstigen Interessen
ten kompensiert). Diese Mittel wurden auf der Grund
lage des Wasserbautenförderungsgesetzes für die 
Planung und den Bau von Hochwasserschutzmaß
nahmen, für die Gewässerinstandhaltung und für Maß
nahmen des passiven Hochwasserschutzes verwen-
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det. Das gesamte Investitionsvolumen unter Einrech
nung der Finanzierungsanteile der Länder, Gemeinden 
und sonstiger Interessenten belief sich auf etwa 970 
Mio.S. 

Lineare Gewässerregulierungen sind - auch bei "natur
naher" Ausführung - tiefgreifende Eingriffe in die Gewäs
ser als Lebensräume und sollen daher minimiert wer
den. Der notwendige Hochwasserschutz soll, wo dies 
topographisch möglich ist, vorrangig durch Hochwas
serrückhaltemaßnahmen sichergestellt werden. Rück
haltebecken können sich oft zu wertvollen Feuchtbio
topen entwickeln, naturna:he Fließgewässerstrecken 
bleiben erhalten und das Grundwasser wird durch 
Versickerung angereichert. 1'996 waren ca., 80 mittle
re und kleinere Rückhalteanlagen in Planung oder in 
Bau, wobei der Schwerpunkt in den Bundesländern Bur
gen land, Niederösterreich und Steiermark liegt. 
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Einen wichtigen Aufgabenbereich des Schutzwas
serb9.ues stellt die Instandhaltung der Gewässer "und 
der Hochwasserschutzanlagen dar. Dafür wurde im 
Vorjahr österreichweit etwa ein Fünftel des Schutz
wasserbau-Budgets aufgewendet. Als übergeordnete 
Planungsgrundlagen für den Schutzwasserbau haben 
sich die ökologisch ausgerichteten Gewässerbe
treuungskonzepte bewährt. Bisher wurden 13 Gewäs
serbetreuungskonzepte, u.a. für die Dornbirner AChe, 
die Drau, Gail, Isel, Krems, Lafnitz, Leitha, Strem und 
für einige kleinere Fließgewässer fertiggestellt. Weite- . 
re 12 Gewässerbetreuungskonzeptestehen derzeit in . 
Bearbeitung. Die Abgrenzung der Abfluß- und Ge
fährdungsräume der Gewä~ser von den Zonen inten-

. siver Nutzung ist die Hauptaufgabe des passiven 
. Hochwasserschutzes. Die Ausweisung von Gefahren
zonen und Hochwasserabflußgebieten wurde 1996 fort
geführt. 
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AMA-Marketingaktivitäten 

Die Agrar-Markt A ustria hat den gesetzlichen Auftrag , 
ein offensives Marketing für österreich ische Agrarpro
dukte durchzuführen, um entsprechende Marktantei
le im europäischen Binnenmarkt zu sichern . Zwei 
Jahre nach EU-Beitritt ist festzustellen, daß öster
reichische Agrarprodukte ihre Position auf dem Heim
markt erfolgreich behaupten konnten . Die Aufgabe der 
AMA-Marketing GesmbH ist, den heimischen Konsu- . 
menten trotz der zunehmenden Vielfalt des europäi
schen Lebensmittelangebotes von den Vorzügen öster
reichischer Produkte zu überzeugen. Das AMA-Mar
keting möchte durch eine unverwechselbare Positio
nierung die heimischen Agrarprodukte und deren regio
nale Spezialitäten fest im Marktgeschehen verankern. 4 

Der Wettbewerbsvorteil österreichischer Lebensmittel 
liegt in ihrer typischen Natürlichkeit, Frische und Qua
lität. Das zentrale strategische Marketingziel ist deshalb 
die kontinuierliche Steigerung der Qualität österreichi
scher Produkte, um diesH international noch wettbe
werbsfähiger zu machen. Das auch 1996 ausgeweite
te Qualitätsprogramm im Rahmen des AMA-Gütezei
chens umfaßte weitere Optimierungsschritte beim 
Frischfleisch sowie die Entwicklung und Einführung von 
Qualitätsprogrammen für Eier und Geflügel. Im Zusam-
.menspiel mit Partnern in Industrie- und Handel besteht 
die Aufgabe der AMA-Marketing GesmbH auch in der 
Aufrechterhaltung und kontinuierlichen Pflege des Kon
sumpatriotismus. Positive Einstellungen zum öster
reichischen Lebensmittelangebotund in der Steigerung 
der Wertschätzung heimischer Lebensmittel werden 
ang~strebt. Diese Kultivierung der "Präferenz für Öster- . 
reich" ist ein wesentlicher Beitrag zur Marktantei ls-

AMA-Kontrollen. 
Die effiziente und sachgerechte Verwendung von För
derungsgeldern auf der Grundlage von Richtlinien 
erfordert auch wirksame Kontrollen . Der Agrar-Markt 
Austria (AMA) obliegt entsprechend einschlägiger EU
Verordnungen diese verantwortungsvolle Arbeit. Die 
Auswahl der Prüfungsaufträge wi rd nach Dringlichkeit 
und Intensität der Maßnahmen festgelegt, wobei vor 
allem die Bestim.mungen der EU-Va 3887/92 (Inte
griertes Kontroll- und Verwaltungssystem, INVEKOS) 
ausschlaggebend sind. Risikoanalysen als Vorausset
zung für. Prüfungsaufträge werden ab 1997 vorge
nommen. Die Kontrollorgane der AMA werden durch 
intensive Schulungen auf ihre Prüfungstätigkeit vor
bereitet, wobei nur Sachverhalte kontrolliert, aber keine 
Berechnungen f inanzieller Differenzen zwischen 
Antragsangaben und Fakten vor Ort vorgenommen wer-
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sicherung. Von herausragender Bedeutung ist, daß 
94% der österreichischen Konsumenten eine klare 
Kennzeichnung der heimischen Lebensmittel wün
schen; weil sie in vielen Bereichen, laut Fessel-Insti.: 
tut, von der überlegenen Qualität heimischer Lebens
mittel überzeugt sind. Für die Marketingaktivitäten der 
AMA standen 1996 insgesamt 231 Mio.S zurVerfügung. 

Marketingbeiträge 1996 

1996 
Bereich in 1.000 Schilling 

Übernahme von Milch 94.186 

Schlachtung von Rindern 26.148 

Schlachtung von Kälbern 1.332 

Schlachtung von Schweinen 44.831 

Schlachtung von Schafen/Lämmern 195 

Schlachtung von Schlachtgeflügel . 5.303 

Haltung von Legehennen 6.410 

Übernehme von Gemüse und Obst 6.162 

Übernahme von Kartoffeln 741 

Erzeugung von 
Gartenbauerzeugnissen . 4.675 

Bewirtschaftung von 
Weingartenflächen 29.368 

I nverkehrbringen von Wein 11.609 

Gesamtsumme 230.960 

davon für: 
AMA-Marketi ng 189.983 

Weinmarketingservice GesmbH. 40.977 

Quelle: AMA, Stand: 31.3.1997 

den . Im Jahre 1996 wurden 174.602 Mehrfachanträ
ge (MFA) u.a: für den Kulturpflanzenausgleich,die 
degressiven Ausgleichszahlungen im pflanzlichen 
Bereich, die Ausgleichszl;Jlage für benachteiligte Gebie
te und das Umweltprogramm (ÖPUL A und B) bean
tragt. Kontrollen des MFA wurden 13.858 durchgeführt, 
die zu 2.026 Beanstandungen führten. Weiters wurden 
z.B. im Rahmen der Mehrfachanträge 105.347-Prämien 
fü r männliche Rinder beantragt, 11.551 Kontrollen 
(11 %) durchgeführt, 618 Beanstandungen ausge
sprochen. Von den 63.526 eingereichten Anträgen für 
die Mutterkuhhaltung wurden 10,3% überprüft, 5.684 
Beanstandungen waren notwendig. Bei den degressi
ven Übergangsbeihilfen für Zucht- und Mastschweine 
(21.782 Anträge) waren insgesamt nur 195 Bean
standungen notwendig. 
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Der Mehrfachantrag als Basis der neuen Agrarförderung 

Die Übernahme der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU Gebieten, die einen hohen Anteil an Kleinstbetrieben auf
(GAP) machte in der ,österreichischen Agrarförderung sehr ' weisen, vergleichsweise niedrig ist (außer im Bereich der 
einschneidende Umstellungen notwendig. Trotz tradi~ionell ähn- größeren (Statutar-Städte). 

Iicher Zielsetzungen in der Agrarpolitik differierten die agrar- ' 

politischen Strategien und insbesondere das eingesetzte Bei der landwirtschaftlichen Nutzfläche betragt der Erfas
Instrumentarium zwischen Österreich und der EU zum Teil . sungsgrad bezüglich der Betriebe im Bundesmittel etwa 77 % 

sehr erheblich. Um beim EU~Beitritt die Auswirkungen der und bezüglich der Fläche rund 95 % (ohne Almen). Etwa 
zu realisierenden Preissenkungen' auf die Agrareinkommen 

zumindest teilwei,se abzugleichen, wurden u.a. die Direkt

zahlungen betrachtlich ausgebaut (Flächen- und Tierprämi

en, Alternativenförderung, Produktionsbeihilfen etc.). Die 
Bedeutung einer entsprechenden Ausgestaltung der Förde

rungsinstrumente hinsichtlich der Ausgleichswirkungen auf 
die Agrareinkommen hat dadurch noch erheblich zugenom

men. 

Die Umstellung auf die neuen Rahmenbedingungen des EU

Binnenmarktes ist trotz der sehr komplexen Herausforderung 
im wesentlichen erfolgreich bewältigt worden, wenngleich; 

. wie einzelne kritische Analysen zeigen"verschiedene mög
liche Zielsetzungen nicht erreicht wurden. In Verbindung mit 

,dem rieuen umfassenden Förderungssystem ist jedenfalls 
von Interesse, wie die Umsetzung der Maßnahmen sowohl 

agrarstrukturell als auch regional in der Praxis mitvollzogen 
wurde. In einer Kurzdarstellung wird daher versucht, dies

bezüglich an hand von zwei ausgewählten Indikatoren Ein

blick zu geben: einerseits hinsichtlich der Teilnahme der land

wirtschaftlichen Betriebe an dem neuen Förderungssystem, 

andererseits durch die dabei, jeweils erfaßte Fläche jeweIls 

als Vergleich zu den Ergebnissen der Agrarstruktur 1995. 

Für den Erfassungsgrad sind verschiedene Faktoren von 

Bedeutung: 1 . Es muß eine Mindestbetriebsgröße gegeben 
sein, die je nach Fördermaßnahme unterschiedlich ist; 2. außer 

den Almen bleiben auch Stillegungsflächen, für die Sonder

richtlinien gelten, bezüglich der prämienfähigen Fiäche 

unberücksichtigt. Diese Tatsachen bedingen, daß beispiels- ' 

weise der Erfassungsgrad bezüglich der Betriebe in jenen 

gleich hoch ist der Erfassungsgrad beim Ackerland, bei 

Grünland (ohne Almen) mit 88 % dagegen etwas niedriger. 

Dies hängt offensichtlich damit zusammen , daß in den aus
gedehnten Ackerbaugebieten dem Grünland auch im Hin

blick auf die Mehrfachanträge nur untergeordnete Bedeutung 

beigemessen wird, wobei dies bei kleinbetrieblicher Struk

tur noch zusätzlich verschärft auftreten dürfte (z.B. beson
ders niedrige Erfassungsquoten in Wien und im Burgenland 

bzw. im Nordöstlichen Flach- und Hügelland; vgl. dazu auch 
Tabelle 128 imTabellenteil). Bei Wein (im Ertrag (!)) dürfte sich 
der ebenfalls deutlich niedrigere Erfassungsgrad von 81 % 
zT.dadurch ergeben, daß die Bezugsbasis gemäß Agrarstruk
turerhebung 1995 definitionsgemäß weitergefaßt ist als im 
Mehrfachantrag. 

Regionale Abweichungen im Erfassungsgrad gibt es außer 

in Wien vor allem im Burgenland, innerhalb der Produktions
gebiete bezüglich der Betriebe vor allem im Kärntner Becken, 

im Nordöstlichen sowie im Südöstlichen Flach- und Hügel

land und im Alpenostrand. Besonders groß sind die Abwei

chungen beim Grünland, aber auch bei in Ertrag stehenden 

Weingärten in Wien und im Burgenland sind sie feststell bar. 

Diese regionalen Abweichungen betreffen vor allem jene Bun

desländer bzw. Produktionsgebiete, in denen die Grünland
bewirtschaftung eher von untergeordneter Bedeutung ist. Im 

Hinblick auf eine mögliche Kritik am neuen System der 
. Agrarförderung zeigt die Kurzanalyse, daß in Verbindung mit 

dem Erfassungsgrad bei Betrieben und bezüglich der prä

mienfähigen Fläche bzw. der landwirtschaftlichen Nutzfläche 

nichtauf eine systematische Benachteiligung der Landwirt

schaft in einzelnen Regionen geschlossen werden kann. 

Erfassungsgrad 1) durch Mehrfachanträge bei Betrieben 

mit landw. Nutzfläche (LN) in % mit Ackerfläche in % 
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Betriebe mit Mehrfachanträgen 1996 in Prozent der Betriebe mit 

landwirtschaftlich genutzter Fläche laut Agrarstrukturerhebung 1995 

85 % und mehr 

75 % bis unter 85 % 

65 % bis unter 75 % 

55 % bis unter 65 % o unter 55 % 

Regionale Einheit: Politische Bezirke 
Quelle: Agrarmarkt Austria bzw. LFRZ; Bearbeitung im ÖIR 

Durch M ehrfach anträge ertaBte landwirtschaftliche ' Nutzfläche 1996 

in Prozent der Ergebnisse der Agrarstrukturerhebung 1995 

_ 98 % und mehr 

95 % bis unter 98 % 

90 % bis unter 95. % 

80 % bis unter 90 % 
o 70 % bis unter 80 % o unter70% 

Regionale Einheit Politische Bezirke 
Quelle; AgrarmarktAustna bzw. LFRZ; Bearbeitung Im ÖIA 
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Lebens- und Arbei·tssituation der Bäuerinnen 

Der alle Lebensbereiche umfassende Strukturwan
dei, der sich in den letzten Jahrzehnten im Zuge der 
Entwicklung zur Dienstleistungs- bzw. Informations
gesellschaft in den Industriestaaten vollzog, hat an die 
Bäuerinnen vielfache Anforderungen gestellt. Ratio-

. nalisierung, SP.ezialisierung und die verstärkte Verla
gerung zur Erwerbskombination - 1996 wurden von rund 
260.000 Betrieben fast zwei Drittel im Nebenerwerb 
bewirtschaftet - erforderten neben der Mitarbeit im 
Betrieb auch die -Bereitschaft, dort, wo die Einkünfte 
aus der Land- und Forstwirtschaft · für einen ausrei
chenden Lebensunterhalt der bäuerlichen Familien 
nicht mehr ausreichen, auch einem außerlandwirt
schaftlichen Erwerb nachzugehen. Die bäuerlichen 
Familienwirtschaften sind die vorherrschende Betriebs
form in der europäischen Landwirtschaft. 

Durch die gesellschaftlichen Veränderungen der letz
ten Jahrzehnte - besonders auch unter der Mitwirkung 
von engagierten Bäuerinnen - haben sich für die Frau
en verstärkt Wahlmöglichkeiten in ihrer individuellen 
Lebensplanung und -ausrichtung ergeben. Für die 
Frauen ist im allgemeinen die Verbindung von Berufs
und Familienorientierung ein erstrebenswertes Ziel. In 
ländlichen Regionen ist die Doppelorientierung von 
Beruf und Familie aufgrund der Schwierigkeiten auf dem 
regionalen Arbeitsmarkt und der Vorbehalte gegen
über der Erwerbsarbeit von jungen Müttern schwieri
ger zu verwirklichen als in städtischen Zentren. Bäue
rinnen leisten vielfältige, unbezahlte, ehrenamtliche und 

Haben Sie schon einmal Urlaub 
(mindestens 1 Woche) gemacht? 

noch nie 
50% 

noch nie, aber 
in Zukunft 

' 9% 

regelmäßig 
9% 

fallweise 
32% 

Quelle: Präsidentenkonferenz 

soziale Arbeiten, die zur Aufrechterhaltung der Funk
tionsfähigkeit des ländlichen Raumes entscheidend bei
tragen. 

Wie den Ergebnissen der Volkszählung von 1991 
(Haushalte und Familien) zu entnehmen ist, bilden inner
halb der Berufstätigen Landwirte die größten Haushalte 
(4,59 Personen). Angestellte und Beamte sowie Arbei
ter haben mit 2,75 bzw. 3,04 eine geringere durch
schnittliche Haushaltsgröße. Außerdem liegt bei den 
Bauernfamilien mit 2,48 die durchschnittliche Kinder
zahl höher. Die Veränderungen der traditionellen gesell
schaftlichen Strukturen sind bereits im ländlichen 
Raum deutlich spürbar. Dies wird auch durch die Stu
die von Christine Goldberg mit dem Titel "Bäuerinnen 
im Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne: Ein
stellungen zur Berufstätigkeit der Frau, zur Ehe und 
Familie" bestätigt. 

Die Mehrfachbelastung der Bäuerinnen - Betrieb, 
Haushalt und Familie - hat auch dazu geführt, daß sich 
ein Fünftel der aktiven Bäuerinnen körperlich stark bela~ 
stet fühlt. Der Beitritt zum Europäischen Binnenmarkt 
und die damit verbundene zunehmende Bürokratisie
rung der Agrarpolitik erfordern von den Bäuerinnen, etwa 
bei der Erstellung von Buchführungsunterlagen oder 
bei der Führung wichtiger Aufzeichnungen (z.B .. Aus
füllen des Mehrfachantrages) . verstärkte Mitarbeit, 
einerseits, weil die Erwerbskombination mehrheitlich 
die männlichen Betriebsinhaber betrifft, und anderer-

Würden Sie nochmals Bäuerin werden? 

Ja 
60% 

unentschieden/keine 
Antwort 

9% 

Nein 
31% 

Grafik: S. Linder 
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seits deshalb, weil die Verlagerung der Betriebsführung 
auf ökologische Produktionsmethoden auch mit kom
plizierteren Betriebsabläufen verbunden ist. 

Die Arbeitsgemeinschaft der Landfrauen in der Präsi
dentenkonferenz der Landwirtschaftskammern hat 
1996 neuerlich eine Befragung zur Lebenssitua
tion der Bäuerinnen in Österreich durchgeführt. Von 
4070 Fragebögen wurden 1043 (26%) auswertbar 
retourniert. Im wesentlichen wurden den aktiven Bäue
rinnen Fragen zu fünf verschiedenen Themenkomple
xen gestellt, nämlich: 

• Herkunft der Bäuerinnen und berufliche Situation; 

• Arbeitssituation in Haushalt und Betrieb; 

• Einschätzung der eigenen gesundheitlichen Situation; 

• Hobbys und Freizeitaktivitäten; 

• Wertschätzung und Mißfallen am Beruf. 

Wichtige Ergebnisse sind: 85% der Befragten gaben 
an, selbst auf einem landwirtschaftlichen Betrieb auf-

, gewachsen zu se~n (1986: 87%). Es zeigt sich also, daß 
sich die lanqwirtschaftlichen Heiratskreise langsamer 
öffnen, als dies allgemein angenommen wird. Interes
sant ist jedoch, daß im Vergleich zu 1986, wo noch 70% 
aller Bäuerinnen vor der Heirat nur im elterlichen 
Betrieb tätig waren, dies 1996 nur mehr auf 50% 
zutrifft Die jungen Frauen gehen also vor der Heirat 
wesentlich häufiger als früher einer außerlandwirt
schaftlichen Tätigkeit nach. Die im außerlandwirt
schaftlichen Berut'gesammeltEm Erfahrungen können 
dann im eigenen Betrieb umgesetzt werden.Am Beruf 
"Bäuerin" werden die Selbständigkeit und die Möglichkeit 
der ganztägigen Kinderbetreuung besonders geschätzt. 
Dem außerlandwirtschaftlichen Erwerb geht wesent
lich öfter der Bauer (40%) als die Bäuerin (15%) nach. 

, In jenen Betrieben (300/0), beLdenen die Hofnachfolge 
bereits geregelt ist,übernehmen zu 27% die Söhne und 
nur zu 3~/o die Töchter. ' 

Während die Haushaltsführung nach wie vor den Frau
en obliegt, werden betriebliche Entscheidungen ein
deutig partnerschaftlich bzw. von der ganzen Familie 
(Hofnachfolger werden offensichtlich einbezogen) 
gefällt. Etwa 80% der Befragten gaben an, daß betrieb
liche Entscheidungen entweder gemeinsam mit dem 
Ehegatten (57%) oder von der gesamten Familie (23%) 
getroffen werden. Auch das Führen des Schriftveskehrs 
bzw. der notwendigen Betriebsaufzeichnungen wird 
bereits zu 24% von den Bäuerinnen wahrgenommen. 
Bei 14% steht ein Computer für diese Aufgaben zur 
Verfügung. Neben der Familienarbeit und der Leitung 
des landwirtschaftlichen Unternehmens arbeiten 44% 
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aller Bäuerinnen ständig bei jeder anfallenden Arbeit 
und 57% ständig im Stall mit. Auf die Frage, wieviel Pro
zent des landwirtschaftlichen Betriebseinkommens 
von den Bäuerinnen selbst erwirtschaftet werden, 
glauben nur 15% der Bäuerinnen, daß durch ihre eige
ne Arbeitsleistung mehr als 50% des Einkommens 
erwirtschaftet werden. 

In landwirtschaftlichen Haushalten leben meistens 
mehrere Generationen zusammen, es entstehen daher 
leichter Konflikte ~wischen den Generationen als in 
anderen Familien, wo die Kinder im Regelfall spätestens 
nach der Heirat in einen eigenen Haushalt ziehen. In 
25% aller landwirtschaftlichen Hausbalte besteht noch 
kein getrennter Wohnbereich zwischen den Genera
tionen.lnsgesamt gaben 80% der Bäuerinnen an, sich 
gesund bzw. eher gesund zu fühlen, die Belastungen 
stammen hauptsächlich von der ungewissen Zukunft 
ihres Betriebes (23%), der vielen und schweren Arbeit 
auf dem Hof (22%) und von zwischenmenschlichen Pro
blemen in der Familie (14%).660/0 der Bäuerinnen kön
nen sich ihren Arbeitstag so einteilen, daß etwas Zeit 
für Ruhe und Entspannung bleibt (eingeschränkt bei 
Arbeitsspitzen bzw. in der Sommersaison). Erfreulich 
ist, daß immerhin mehr Bäuerinnen regelmäßigbzw. 
fallweise Urlaub machen können als dies noch 1986 
der Fall war:Trotzdem liegt der Anteil jener Bäuerin- . 
nen, die noch nie Urlaub gemacht haben, mit 50% sehr 
hoch. Wie aus Untersuchungen der Bundesanstalt für 
Bergbauernfragen (Forschungsbericht Nr. 36) zu ent
nehmen ist, haben aber nach einer Umfrage zwei Drit
tel der befragten bäuerlichen Familien noch keine 
Erfahrung mit der sozialen Betriebshilfe. Die man
gelnde Verfügbarkeit von Ersatzkräften ist dafür ein 
Hauptgrund. 

Geschätzt am Bäuerinnenberuf werden die Möglich
keit der ganztägigen Kinderbetreuung, die Naturver
bundenheit und die Selbständigkeit. Negativ beurteilt 
am Beruf wird in erster Linie die zunehmende Abhän
gigkeit \'lon ~örderungen und das geringe Famili
eneinkommen. Kritisiert wird auch, daß die Bäuerin mei- . 
stens kein eigenes Einkommen hat. 

Hinsichtlich der gegenwärtigen Lage der Landwirtschaft 
wird dem landwirtschaftlichen Betrieb als Lebens
grundlage für die Familie wieder höhere Bedeutung bei
gemessen. 1986 bekräftigte rund ein Viertel der Befrag
ten, daß der Betrieb auch in schwierigen Zeiten in der 
Lage sei, eine Familie zu ernähren; 19~6 meinte dies 
fast ei~ Drittel der Befragten, obwohl letztendlich weni
ger Bäuerinnen glauben, daß es sich lohnt, einen 
larldwirtschaftlichen Beruf zu ergreHen (1986: 24%; 
'1996: 19%). Der Anteil jener Betriebe, wo die Hof-
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Wertschätzung am Beruf 

ganztägige 
Kinderbetreuung 

Naturverbundenheit 

Selbständigkeit 

Selbstversorgung mit 
Lebensmitteln 

zeitliche 
Unbebundenheit 
keine räumliche 
Trennung 

Grundbesitz 

gesunde Umwelt 

. Geborgenheit im Dorf 
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Quelle: Präsidenten konferenz 

nachfolge ungeklärt ist, stieg im . österreichischen 
Durchschnitt von 9% 1986 auf 17%, wobei im Bur
gen land (35%) und Wien (25%) die Hofnachfoige am 
häufigsten offen ist. 1986 wären noch 76% der Befrag
tem - bei" neuerlicher Wahlmöglichkeit - wieder Bäue
rin geworden, 1996 nur noch 60,5%.30,5% würden nicht 
mehr Bäuerin werden und immerhin 9% der Befrag
ten konnten sich nicht dezidiert entscheiden. Die 
Berufszufriedenheit ist in Tirol mit 83% am höchsten 
und in Oberösterreich mit 54% am niedrigsten. Öster
reichweit ist gemäß Befragung die Bereitschaft für die:
sen Beruf gesunken. 

Der ökonomische Druck hat jedoch dazu geführt, daß 
Bäuerinnen und Bauern kreativer, innovativer, lernbe
reiter geworden sind. Neue Marktnischen und innova-

. tive Einkommensmöglichkeiten werden erschlossen und 
im eigenen Betrieb weiterentwickelt. 

Die bäuerliche Direktvermarktung wurde in den viel
fältigsten Formen (Kooperation mit Gastronomie, Schul
milch , Schuljause, Party-Service, Versand von 
Geschenkkörben,·Bauernmärkte, Abhof-Verkauf, Bau
ern laden) entwickelt. Die Novelle zur Gewerbeord
nung 1997 trägt dieser Entwicklung Rechnung. Der 
Urlaub am Bauernhof konnte nicht nur im Qualitäts
angebot stark verbessert, sondern auch durch die Ent
wicklung von Spezialangeboten (Baby-Bauernhof, Rei
ten am Bauernhof, Bio .. Gesundheitsurlaub am Bau
ernhof, Bauernhof - Urlaub für Behinderte usw.) attrak
tiver gestaltet werden. 
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Mißfallen am Beruf 

Abhängigkeit 
von Förderungen 
geringes 
Fam ilienein~ommen 

kein eigenes 
Einkommen 
schwere körperliche 

. Arbeit 
keinen geregelten 
Urlaub 
lange Arbeitszeit 

Schreibtischarbeit 

unregelmäßige 
Arbeitszeit 

teilweise schmutzige 
Arbeit 
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Grafik: S. ~inder 

Um die Einkommenschancen noch zu verbessern, 
nehmen Bäuerinnen an Aus- und Weiterbildungskur
sen, vor allem in landwirtschafts-, umwelt- und sozial
bezogenen Bereichen, teil. Es gibt zwar eine Reihe erfol
greicher Initiativen, doch ist durch Schulung von unter
nehmerischen Fähigkeiten und Fertigkeiten, durch 
Erarbeiten und Unterstützen von Ideen und Finanzie
rung die Basis dafür unbedingt vorzubereiten. · Diese 
Bemühungen sollen dazu beitragen, das Selbstbe
wußtsein der Bäuerinnen bzw. Frauen im ländlichen 
Raum im Hinblick auf ihre Leistungen, Fähigkeiten und 
Potentiale dauerhaft zu stärken. 

Soziale Situation 
Bäuerinnen, die mit ihrem Ehepartner den Betrieb im 
Vollerwerb führen, sind meist erst seit 1.1.1992 pen
sionsyersichert. Da die Zeit der bäuerlichen Erwerbs
tätigkeit davor ausdrücklich keine Ersatzzeit darstellt, 
haben viele Bäuerinnen große Lücken im Versiche
rungsverlauf. Die Verschärfung der Voraussetzungen 
für die vorzeitige Alterspension wegen Erwerbsun
fähigkeit trifft diese Gruppe besonders hart. Vor allem 
Bäuerinnen, die sich freiwillig für die Pensionsversi
cherung entschlossen haben, indem sie die Befrei
ungsmöglichkeit 1992/93 nicht in Anspruch nahmen, 
sind von der Ausweitung der gefo'rderten Wartezeit ' 
betroffen, weil die Übergangsregelung nur für einen Teil 
dieser Gruppe das alte, günstigere Recht beibehält. 
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Auszug aus aktuellem Forschungsbericht 

Bäuerinnen im Spannungsfeld zwischen Tradition 
. und Moderne: Einstellungen zur Berufstätigkeit 
der Frau, zur · Ehe und Familie, Dr. Christine 
GOLDBERG, Institut für Soziologie, Universität Wien. 

Die thematischen Schwerpunkte der Studie beziehen 
sich auf dieVeränderung wesentlicher Strukturmerk
male im Agrarsektor, wobei den Unterschieden von Frau
en und Männern in der Erwerbs-, Alters- und Bil
dungsentwicklung sowie dem Familienstand besondere 
Aufmerksamkeit zuteil wird. Darüber hinaus widmet sich 
die Arb~it den unterschiedlichen Formen des Zusam
menlebens (der Berufstätigkeit, dem Bildungsniveau, 
den Bevölkerungsbewegungen) im ruralen und urba
nen Raum, wobei auch hier Frauen im Fokus der 
Betrachtungen stehen. 

Den regionalen Analysen folgen Analysen aus indivi
dueller Perspektive, die sich in mehrere Ebenen glie
dern. Zum einen in AuBensichten über die Situation der 
Bäuerinnen aus dem Blickwinkel von Expertinnen und 
Interessenvertretungen, die ja vielfach das Bindeglied 
zwischen Problemen der Betroffenen und ihren politi
schen Verä~derungsmöglichkeiten darstellen. Zum 
anderen wurden Expertinnen zu · spezifischen, von 
den Bäuerinnen. selbst wenig angeschnittenen Pro
blembereichen befragt. Die zweite Ebene handelt 
unterschiedlichste Themen über die Innensicht der 
Bäuerinnen ab. Auch hier wurden zwei methodisch 
unterschiedliche Vorgangsweisen gewählt: Die erste 
stellt die subjektive Deutung und Wahrnehmung der 
Lebenswelt aus der Sicht erzählender Bäuerinnen in 
den Vordergrund. Die zweite erfolgte über eine telefo- _ 
nische Repräsentativerhebung mit einem standardi
sierten Fragebogen. Neben dem sozioökonomisQhen 
Kontext, der sozialen- Zusammensetzung und · dem 

Arbeitsfeld der Bäuerinnen, wurden Einstellungen zur 
Partnerschaft, Ehe und Scheidung bzw, zu den Kindern 
erhoben. 

Eine makrostrukturelle Analyse zeigt sowohl Unter
schiede zwischen den sektoralen Arbeitsfeldern als auch 
zwischen Stadt- und Landregionen: die sinkende Attrak
tivität des land- und forstwirtschaftlichen Sektors vor 
allem für junge Menschen und insbesondere für junge 
Frauen, die hohe Überalterung der Berufstätigen im 
Agrarsektor und ihre im Vergleich zu den übrigen 
Berufstätigen extrem niedrige Bildung (siehe auch 
Grafik). 

Bei einem Vergleich zwischen den Stadt- und Landre:-
. gionen werden die regionsbezogenen Qualifikations

und Bildungsdefizite der Berufstätigen besonders deut
lich sichtbar (siehe auch Grafik). Die Bildungsreform 
wirkt sich zwar weiterhin als allgemeine Anhebung des 
Bildungsniveaus aus: Aber während die höhere Qua
lifikation für rurale Regionen bloß ein Ansteigen der mitt
leren Ebene bedeutet, ist es iri den Stadtregionen eine 
Verlagerung·vom.mittleren auf das· höhere und höch
ste Bildungsniveau. Die Konsequenz ist, daß die Bil-

. dungsunterschiede zwischen den Berufstäti-gen in 
ruralen- und Stadtregionen noch größer werden. 

Doch trotz der Abnahme der (vor allem selbständig) 
Berufstätigen im Primären Sektor verlieren rurale 
Regionen keineswegs an Bedeutung: Dafür sprechen 
vor allem die positiven Geburten- und Wanderungsbi
lanzen - eine mit der Zeit zwar sinkende, aber immer 
noch hohe Kinderzahl - und die steigende Attraktivität 
:der ländlichen Gebiete als Lebensraum. Allerdings 
wären infrastruktUrelle Maßnahmen nötig, zieht man 
die Belastungsquoten von Betriebsinhabern in Neben-

Altersverteilung der Berufstätigen 

in Land- und Forstwirtschaft in Industrie und Dienstleistung 
____ __________________ __ ______________ ____ , , _________ ________ ._. ____ . _____________ c_. ___ . _____ . ___ " , ______________ ____ . _______________ . ___ _ _ 

i 65 und älter i .• Männer 
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Bildungsstand der Berufstätigen 
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erwerbsbetrieben in Betracht So ist etwa in Betrie
ben, die Frauen inne haben, der Anteil von im Haus
halt lebenden Pensionistinnen besonders hoch. Infra
strukturelle Verbesserungen, die sich auf die Unter-

. stützung bei der Altenpflege beziehen, müßten hier 
regional und geschlechtsspezifisch ansetzen, wenn der 
existentielle Weiterbestand der von Frauen geführten 
Betriebe nicht gefährdet werden soll. Hier ist wesent- -
lich anzumerken, daß die Zahl der weiblichen Betriebs
inhaber sowohl im Haupt- "als auch im Nebenerwerb 
flächenmäßig kleiner Betriebe (deren Existenz beson
ders gefährdet ist) zunimmt, während jene der Män
ner zurückgeht 

Auf der Verhaltensebene wurden in der repräsentati
ven Telefonerhebung folgende Ergebnisse zur 
geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung und Entschei
dungsstruktur sowie zur Konflikthäufigkeit und deren 
Ursachen erzielt. Die in breiten Gesellschaftsschich
ten erhobene Forderung nach partnerschaftlicher 
Bewältigung der Familienarbeit hat im. bäuerlichen 

. Milieu kaum Niederschlag gefunden. Auch im Ver
gleich der einzelnen Altersklassen zeigt sich, daß die 
Hausarbeit und Kinderbetreuung nach wie vor alleini
ges Arbeitsgebiet der Bäuerinnen ist -Geringe Anzei
. chen der Veränderung sind bei jüngeren, gebildeten 
Frauen festzustellen, die nicht auf einem Bau~rhhof 
sozialisiert wurden" 

Bei der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung 
im Betrieb zeigt der subjektive Status im Betrieb erheb
liche Wirkung. Der Umfang, in dem Frauen alleine Arbei
ten ü.bernehmen, nimmt in ~IIen Arbeitsgebieten (außer 
in der Direktvermarktung, wo das Alter am stärksten 
die Arbeitsteilung bestimmt) erheblich zu, wenn sich 
die Befragten subjektiv als Leiterinnen des Betriebes 
definieren .. Mithelfende arbeiten eher mit ihrem Part
ner, oder aber dieser verrichtet die Tätigkeiten allein. 
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Die Arbeitsteilung in. der Vieh-, Feldwirtschaftund 
beim Einkauf derfür die Produktion notwendigen Mit
tel hängt darüber hinaus wesentlich von der ErWerbs
art des Betriebes ab: Frauen in Nebenerwerbsbetrie
ben sind auf diesen Gebieten wesentlich stärker enga
giert als Haupterwerbsbäuerinnen. Das Alter und die 
Bildung bestimmen - im Gegensatz zur Familienarbeit 
- kaum, ob der Partner mehr oder weniger arbeitet Ins
gesamt . hat sich in der vorliegenden Untersuchung 
erneut erwiesen, daß der Arbeitsanteil der Frauen an 
der betrieblichen Arbeit sehr hoch ist (vgl. Grafik), wobei 
es jedoch nicht zu einer Entlastung in der Haus- und 
Kinderarbeit kommt 

Als globale Tendenz der geschlechtsspezifischen 
Entscheidungsstrukturen kann zum einen festge
halten. werden, daß in jenen Tätigkeitsbereichen, wo 
Frauen überrepräsentiert sind (Viehwirtschaft, Direkt
vermarktung, Familienarbeit), vorwiegend gemeinsa
me Entscheidungen getroffen werden, während sich 
die Dominanz des Mannes in anderen Arbeitsbereichen 
(Feldwirtschaft, Einkäufe von Maschinen) auch in der 
Entscheidungsstruktur wiederholt und sich zum Teil noch 
verstärkt (vgl. Grafik). 

Die Erwerbsart macht sich insofern als Einflußgrö
ße bem'erkbar, als sich für Frauen in Nebener
werbsbetdeben die Möglichkeit zu entscheiden, erhöht 
Wird allerdings der Arbeitsanteil der Bäuerinnen mit dem 
Ausmaß ihrer Entscheidungsmöglichkeiten verglichen, 
werden die Annahmen der "Feminisierungsthese" in 
Frage gestellt, wonach die Übernahme von mehr Arbeit 
für Bäuerinnen in Nebenerwerbsbetrieben sozusagen 
automatisch auch ihre Entscheidungsbefugnisse erhöht. 
Die vorlie'gende Studie zeigt, daß Frauen aus Neben
erwerbsbetrieben kaum in typisch männliche Arbeits
bereiche eindringen (Feldwirtschaft); dies um so weni
ger, je prestigebeladener diese Handlungsfelder sind 
(Einkäufe). Vielmehr erweitern sich jene Entschei
dungsbereiche, wo sie auch in Haupterwerbsbetrieben 
in Form gemeinsamen Arbeitens und Entscheidens tätig 
waren (Viehwirtschaft) oder verstärken sie in typisch 
weiblichen Bereichen (Direktvermarktun~) . 

Achtzig Pro~ent der Bäuerinnen berichten über das Vor
kommen von Konflikten in ihrer Partnerschaft, 
wobei diese bei jüngeren Befragten öfter als bei älte
ren auftreten. Die Konfliktursachen sind je nach Alter 
der Bäuerinnen verschieden. Bei jungen Frauen domi
nieren die Probleme mit den Eltern oder Schwieger
eltern, doch auch der Betrieb, die Kinder und" der 
~aushalt werden als Grqnde für häufige Streitereien 
angegeben. Bei Bäuerinnen mittleren Alters treten 
stärker die Kinder in den Vordergrund, wenn sie mit ihren 
Partnern Auseinandersetzungen haben. Diese bleiben 
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Partnerschaftliehe Entscheidungsstrukturen 

--------r 
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• Bäuerin alleine • gemeinsam 

• Bäuerin mehr • Bauer mehr 
als Mann als Frau 

--------------------------------------- ----------------

• Bauer alleine 

auch bei den Befragten der 46 bis 60jährigen , neben 
dem B'etrieb wesentliche Konfliktthemen. Je älter die 
Bäuerinnen werden, desto seltener wird über Eltern oder 
Schwiegereltern gestritten, dafür werden um so öfter 
Geld und Alkohol als Konfliktursachen gen'annt. Bei 
Bäuerinnen über 61 Jahre kommt es zu Streitereien 
neben Alkohol und Geld auch häufig über Haushalt und 
Kinder (vgl. Grafik). 

Die Ergebnisse der repräsentativen Telefon
befragung zeigen auch, daß die Einstellungen der 
Bäuerinnen auf vielen Gebieten jenen der städtischen 
Bevölkerung entsprechen, jainmanchen Fällen sogar 
auffallend hohe Modernität im Denken zeigen. Regio
nale Einflüsse treten für die Entwicklung moderner oder 
traditionaler Einstellungen im allgemeinen in den Hin
tergrund, so daß eine regionsspezifische Abgrenzung 

für diese Betrachtungsebene an Bedeutung verliert. 
Wichtiger werden Faktoren wieaußerlandwirtschaftli
che Sozialisation, Bildung, Berufserfahrung oder nicht
landwirtschaftlicher Hauptberuf und selbstverständlich 
das Alter der Befragten. 

Im Konkreten hat die Ehe auch aus der Sicht der 
Bäuerinnen die Versorgungsfunktion für Frauen ein
gebüßt. Alternative Lebensforme'n wie das nicht
eheliche Zusammenleben sowie alleinerziehen
de Mütter und Väter (obwohl letztere in ländlichen 
Regionen an sich wenig verbreitet sind) finden breite 
Akzeptanz. Während viele ältere, Befragte noch die 
finanzielle Sicherheit als wichtigsten Vorteil einer Ehe 
sehen, können sich dieser Meinung nur mehr wenige 
junge Bäuerinnen anschließen. Letztere meinen weder, 
daß eine schlechte Ehe dem Nicht-Verheiratet-Sein 
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vorzuziehen ist, noch daß Menschen, die Kinder wol
len, heiraten sollen. Schließlich sind sie auch nicht unbe
dingt der Auffassung, daß verheiratete Menschen 
glücklicher sind und schon gar nicht, daß der Mann in 
der Ehe der Führende sein soll. ' 

Bäuerinnen sind mehrheitlich der Meinung, daß eine 
Scheidung im Fall einer schlechten Ehe sowohl für die 
Kinder als auch für die betroffene Ehefrau die beste 
Lösung ist. Werden die Befragten ~IIerdings aufgefor
dert zu beurteilen, ob es im gegeb.enen Fall auch bes
ser für den Hof ist, wenn sich die Partner einer zerrüt
teten Ehe scheiden lassen, teilt auch unter den jüng
sten Frauen nur eine Minderheit diese Meinung. Die 
nach wie vor überdurchschnittlich hohen Anteile von 
verheirateten Bäuerinnen können demzufolge keines
wegs als Indiz für die Stabilität dieser Lebensform bei 
der Agrarbevölkerung gelten, sondern eher dafür, daß 
der Bestand und die Aufrechterhaltung des Betriebes 
äußerst stark an die Ehe geknüpft ist. Ähnlich verhält 
es sich auch bei der Sicherung der Hofnachfolge durch 
die Kinder. Für die Kinder ist es nach Meinung vieler 
Bäuerinnen das beste, wenn sie eine außerland
wirtschaftliche Au.sbildung erhalten, für den Hof hin
gegen sollte sich zumindest ein Sohn die adäquate 
Qualifikation aneignen. Wie immer diese Ent
scheidung ausfällt, sie richtet sich in jedem Fall "gegen" 
etwas, entweder gegen den Weiterbestand des Hofes 
oder eine (vermeintlich) positive Lebensperspektive des 
Sohnes. 

Eine überwältigende Mehrheit der Bäuerinnen ist der 
Meinung, daß der eigene Beruf das beste Mittel für die 
weibliche Unabhänigigkeit ist bzw. daß Frauen trotz einer 
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wahrscheinlichen Heirat eine ebenso gute Ausbildung 
wie Männer erhalten sollten. Sie hegen auch keinen 

. Zweifel daran, daß Frauen die Kapazität besitzen, 
sogar in technischen Berufen "ihren Mann zu stellen". 
Bäuerinnen sind zwar der Meinung, daß ein landwirt
schaftlicher Betrieb hohe Anforderungen an das land
wirtschaftliche Ausbildungsniveau stellt und dies auch 
die Grundlage für die erfolgreiche Ausübung des Beru
fes der Bäuerin ist. Gleichzeitig gewähren sie ihren Töch
tern vorwiegend nichtlandwirtschaftliche Ausbil
dungsgänge. DieserWiderspruch hat Folgen, die dem 
bäuerlichen Berufsstand ebenfalls schaden: Die logi
sche Konsequenz einer nichtlandwirtschaftlichen Aus
bildung ist, daß die Töchter (zumindest) in die ihrer Qua
lifikation entsprechenden Berufe abwandern (womit oft 
auch eine Verlagerung des Wohnortes verbunden ist) 
und sieJür den Beruf der Bäuerin - sei es durch eige
ne Berufswahl oder Heirat - mit hoherWahrscheinlichkeit 
nicht mehr zur Verfügung stehen. 

. Kehren allerdings Frauen mit einer derartigen Ausbi l
dung und anschließender Berufserfahrung doch in 
das Herkunftsmilieu zurück, weil sie einen Bauern hei
raten (oder es heiraten - wie es gegenwärtig zuneh
mend der Fall ist - Frauen aus dem nicht landwirt-. 
schaftlichen Milieu ein) , sind sie immer weniger bereit, 
sich den bisherigen Hoftraditionen unterzuordnen. 
Speziell bei jungen Frauen treten kommunikative und 
emotionale Ansprüche an den Partner auf, die sie ganz 
besonders im Konfliktfall mit der älteren Generation ein
gelöst wissen wollen. Neben der Betreuung wird der 
emotionale und damit zeitliche Raum für Kinder immer ' 
wichtiger, der durch die Belastung mit landwirtschaft
licher Arbeit Einschränkungen erfährt. 

Die häufigsten Konfliktbereiche 

100% T-.- -~~·------··-___ - ----. _ __ - _ _ ..___. 
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Soziale Sicherheit in , der Landwirtschaft ' 
(siehe auch Tabellen 144 bis 160) 

Zusammenfassung 

Die soziale Situation der Bauern und Bäuerinnen hängt nicht 

nur vom Einkommen, sondern aUch wesentlich von anderen 
Faktoren ab. Eine wic~tige Funktion hat diesbezüglich die 
soziale Absicherung durch die bäuerliche Pensions~, Kranken

und Unfallversicherung, Mutterschaftsleistungen nach dem 
Betriebshilfegesetz(BHG) sowie Pflegevorsorge nach dem 
BundesPflegegesetz (seit 1.7. 1993). 

1996 betrug der Versichertenstand in der Pensionsversi
cherung203.992, in der Krankenversicherung inklusive Pen

sionisten 217.963 und in der. Unfallversicherung 1,074.934 
Personen. Die durchschnittliche Alterspension der Bauern 

betrug 19967,502 S (inkl. Ausgleichszulage und Kinderzu
schuß). 

Die soziale und wirtschaftliche Situation der inder Land
wirtschaft Tätigen wird nicht nur durch das Einkommen; son

dern auch von verschiedenen anderen Faktoren bestimmt. 
Die bäuerliche Kranken-, Pensions- und Unfallversicherung 

erfüllt eine wichtige Aufgabe, weil durch die Abwanderung 
und den Strukturwandel die soziale Absicherung im Fami

lien bereich in vielen Fällen nicht mehr gegeben ist und die 
technische Ausstattung mit Maschinen sowie Geräten . 

zusätzliche Gefahren in sich birgt. Trotzdem erbringen die 
.bäuerlichen Familien für die Alten- und Behindertenpflege 

sowie die Kinderbetreuung wesentlich höhere Leistungen, 
als es ihrem Bevölkerungsanteil entspricht. 

In der Krankenversicherung (KV) besteht nach dem 

BSVG eine Pflichtversicherung dann, wenn der EHW des 
bewirtschafteten Betriebes den Betrag von 13.000 S über

steigt. Versichert sind die Betriebsführer und die Kinder, 
sofern sie im Betrieb hauptberuflich beschäftigt sind, sowie 

Bauernpensionisten. Für diese Personen ist aber ein zusätz
licher Beitrag zu bezahlen. Beitragsfrei mitversichert sind 

Angehörige (auch die/der Ehegatte/in sowie nicht haupt

beruflich mittätige Kinder). Die Subsidiarttät bewirkt bei Auf
nahme einer unselbständigen Erwerbstätigkeit bzw. eines 

Gewerbebetriebes eine Ausnahme von der KV. Die Ent
wicklung der Versichertenzahlen - Rückgang der Betriebs

führer und eine gleichbleibende Zahl der Pensionisten -

bedingt mit der Expansion der Gesundheitskosten ständig 
anwachsende Finanzierungsprobleme in der KV. 

Anspruch auf Leistungen nach dem Bundespflegegesetz 
haben seit 1.7.1993 vor allem pflegebedürftige Bauern

pensionisten. Bis dahin gab es lediglich den Hilflosenzuschuß. 

Summary 

The social situation of farmers does not only depend on their 

income but also to a certain extent on other factors. The so
cial security scheme plays an important role in term of old
age, health and accident insurances für farmers as weil as 

maternity leave accoI ding to the Farm Assistance Act. A pre
ventive nursing scheme was introduced (in 1.7.1993) with the 
objective of granting people in need of care a statutory rights 
to nursing benefits. 

In 1996 there were 203.992 policyholders of ~Id-age insurance, 

217,963 beneficiaries of health insurance and 1,074.934 
policyholders of accident insurance. The average old-age 
pension of farmers amounted . to ATS 7,502 (support and 

children's grant). in 1996. 

Bei der bäuerlichen Unfallversicherung (UV) handelt 

es sich um eine Betriebsversicherung, bei der lediglich ein 
Betriebsbeitr~g zu entrichten ist. Pflichtversicherung besteht, 

wenn der EHW 2000 S erreicht oder übersteigt. Der Unfall
versicherungsschutz erstreckt sich dann auch auf die im 
Betrieb mittätigen Angehörigen. 

Inder Bauern - PensionsversicherUng (PV) sind alle 

Personen, die einen land- bzw. forstwirtschaftlichen Betrieb 
führen oder im Betrieb des Ehepartners, der Eltern, 

Groß-, Wahl-, Stief- und Schwiegereltern hauptberuflich 
. beschäftigt sind, versichert. Die Pflichtversicherung besteht, 

wenn der .EHW des Betriebes den Betrag von 20.000 S 
übersteigt. 

Anspruch auf Leistungen nach dem Betriebshilfegesetz 
haben in der Landwirtschaft beSChäftigte weibliche Perso

nen, die in der Krankenversicherung (KV) der Bauern 
pflichtversichert sind oder nach anderen bundesgesetzlichen 

Vorschriften vom Leistungsanspruch auf Wochengeld aus

geschlossen sind. Das Wochengeld, welches nach dem 1982 
in Kraft getretenen Betriebshilfegesetz (BHG) gebührt, wird 

der weiblichen Versicherten als tägliche Geldleistung in der 

Höhe von 250 S ausbezahlt, und dies unverändert seit 1982. 

Die Teilzeithilfe bei selbständig erwerbstätigen Müttern 
ist eine gleichartige Leistung zum Karenzurlaubsgeld bei 

ASVG-Versicherten. Zweck hierbei ist es, den teilweisen Aus

fall der Mutter als Arbeitskraft im Betrieb infolge der Bean- . 
spruchung der Kindererziehung auszugleichen. Sie gebührt 

bis zum vollendeten 18. Lebensmonat des Kindes als ein 

täglicher Betrag vo.n 92 S. 
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Neuerungen 1996 

Die sozialversicherungsrechtlichen Auswirkungen des 
Strukturanpassungsgesetzes 1996 bzw. der 53. ASVG 
und der 20. BSVG-Novelle sind nachstehend - im 
wesentlichen zusammengefaßt - angeführt. 

• Beitragssatz in der Pensionsversicherung ab 1. 
4. 1996: Der Beitragssatz wurde von 12,5 auf 13,5 % 
angehoben. 

• Wartezeiten ab 1. 9. 1996: Die Wartezeit ist bei der 
vorzeitigen Alterspension bei langer Versicherüngs
dauer und bei der vorzeitigen Alterspension bei Arbeits
losigkeit und bei der Gleitpension ab 1.9: 1996 von bis
her 180 auf 240 Versicherungsmonate innerhalb der letz-" 
ten 360 Kalendermonate vor dem Stichtag hinaufgesetzt 
worden. Bei der vorzeitigen Alterspension wegen Er
werbsunfähigkeit ist die Wartezeit von bisher 120 Ver
sicherungsmonaten innerhalb von 240 Kalendermonaten 
auf 180 Beitragsmonate der Pflichtversicherung inner
halb von 360 Kalendermonaten vor dem Stichtag ange
hoben worden. Für die "ewige Anwartschaft" sind bei 
allen genannten Pensionsarten anstelle von ·180 nun
mehr 240 Beitragsmonate erforderlich und der Erwerb 
von 300 Versicherungsmonaten gilt nicht mehr. Weibli-

"che Versicherte, die am 1. 9. 1996 das 55. Lebensjahr 
bereits vollendet haben, können die vorz~itige Alters
pension wegen Erwerbsunfähigkeit noch nach bisheri
ger Rechtslage in Anspruch nehmen. 

• Vorzeitige Alterspension bei langer Versiche
rungsdauer ab 1.1. "1997:Waren bisher außerdem 
420 für die Bemessung der Leistung zu berücksichti
gende Versicherungsmonate erforderlich, sind dies ab 
1. 1. 1997 450, außer es wurden" 420 Beitragsmonate " 
der Pflichtversicherung erworben. Bei Frauen der 
Geburtsjahrgänge bis 1946 bzw. bei Männern der 
Geburtsjahrgänge bis 1941 erfolgt die Anhebung auf 450 
Versicherungsmonate schrittweise. 

• Vorzeitige Alterspension wegen. Erwerbsun
fähigkeit ab 1. 9. 1996: Neu ist, daß nunmehr Män
ner das 57. (bisher 55.) Lebensjahr volle(ldet haben müs: 

- sen, damit der Versicherungsfall als eingetreten gilt. 

• Erwerbsunfähigkeit ab 1. 9. 1996: Neu ist, daß 
nicht "dauernd", sondern voraussichtlich sechs 
Monate lang Erwerbsunfähigkeit vorliegen muß. Die 
unbefristete Gewährung der Pension ist wie bisher 
möglich, wenn "aufgrund des körperlichen oder geisti
gen Zustandes dauernde Erwerbsunfähigkeit anzu
nehmen ist". Wie schon bei den Unselbständigen kann 
die Pension auch befristet zuerkannt werden. Nun
mehr ist auch die Aufgabe der die Pflichtversicherung 
nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz begrün- • 
denden Erwerbstätigkeit nötig, es sei denn, die oder der 
Versicherte erhält ein Pflegegeld ab Stufe 3. 

• Berücksichtigung von Schul- und Studie"nzeiten 
ab 1. 7. 1996: Schon bisher wurden solche Versi
cherungszeiten für die Leistungsbemessung nur dann 
herangezogen, wenn sie vom Versicherten nachträglich 
eingekauft wurden. Ab 1. 7. 1996 können sie auch 
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für die Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen "für 
Alters- oder Erwerbsunfähigkeitspensionen nur nach Ein
kauf berücksichtigt werden, dieser ist aber sehr kost
spielig. 

• Pensionsberechnung ab 1. 9. 1996: Die Zahl der 
erworbenen Versicherungsmonate bestimmt jenen Pro
zentsatz, der von der sogenannten Bemessungs
grundlage (das ist das durchschnittliche monatliche Ein
kommen der 15 besten Einkommensjahre) zu errech
nen 'ist. Waren bisher bis zum 360. Versicherungsmo
nat 1,9 % für je 12 Versicherungsmonate zu berück
sichtigen, sind dies nun 1,83 %. Ab dem 361 . Versi
cherungsmonat beträgt der Prozentsatz nunmehr 
1,675% statt bisher 1,5 %für je 12 Versicherungsmo
nate. Wird die Pension nach Vollendung des 56. (Frau
en) bzw. 61 . (Männer) Lebensjahres"in Anspruch genom
men, gibt es Zuschläge; wird die Pension jedoch davor 
beansprucht, gibt es Abschläge. Dies soll bewirken, 
daß das tatsächliche Pensionsalter aufgrund der stei
genden Attraktivität bei späterer Inanspruchnahme 
höher wird. 

• PlIf!gegeld ab 1. 5. 1996: Die Pflegegeldstufe 1 
wurde vor) monatlich 2.635 Sauf 2000 S herabgesetzt. 
Bezieher eines Pflegegeldes vor diesem Datum erhal- " 
ten aber den bisherigen Betrag der Stufe 1 weiterhin 
ausbezahlt. Bei positiver Erledigung von Anträgen, die 
ab 1. 5. 1996 gestellt werden, gebührt das Pflegegeld 
erst ab dem auf die AntragsteIlung folgenden Monats
ersten (bisher Monatserster des Antragsmonats). Neu 
ist auch, daß das Ruhen des Pflegegeldes bei Spital
aufenthalt bereits ab dem 2. Tag (bisher ab dem 29. Tag) 
dieses Aufenthaltes eintritt. Bei einem Heimaufenthalt, 
der mit 1. 5. 1996 beginnt, gebührt ein Taschengeld in 
der Höhe von nur 10% der Stufe 3 (bisher 20 %), das 
sind 569 S statt 1.138 S. 

• Be,itrag zur Krankenversicherung der Pensio
nisten ab 1. 8. 1996: Mit 1.8. 1996 wurde der von 
allen Pensionen - ausgenommen Waisenpensionen -
einzubehaltende Beitrag zur Krankenversicherung von 
bisher 3,5 % auf 3,75 % erhöht. 

• Rezeptgebühren ab 1. 8. 1996: Die Rezeptgebühr 
wurde mit 1. 8. 1996 von bislang 35 Sauf 42 S erhöht. 

• Reise- bzw. Transportkostenab 1. 8. 1996:Bis
lang sah das Gesetz für nahezu alle Le"istungen der Kran
kenversicherung vor, nach Maßgabe der Satzung auch 
die im Zuge der Inanspruchnahme der Leistung anfal
lenden Reise-(Fahrt-) "bzw. Transportkosten (diese nur 
bei Vorliegen einer ärztlich bescheinigten Gehunfähig
keit) zu übernehmen. Ab 1. 8. 1996 ändert sich die 
Rechtsnatur dies-er Leistung"en insofern, als Reise
(Fahrt)kosten ab diesem Zeitpunkt als freiwillige 
Leistungen gelten, während Transportkosten von nun 
an zu den Pflichtaufgaben der KrankenverSicherung" 
zählen. Der Unterschied liegt darin, (jaß Versicherte somit 
auf diese Leistungen keinen individuellen Rechtsan
spruch mehr haben, also die Entscheidung der SVB (z.B. 
auf Ablehnung) nicht einklagen können. 
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• Zuzahlungen ab 1.7.1996: Ab 1.7.1996 haben Versi
cherte (Angehörige) bei Unterbringung in einer Kran
kenanstalt, die vorwiegend der Rehabilitati~n dient, 
eine Zuzahlung von 70 S pro Verpflegungstag zu lei
sten. Bei Unterbringung in einem Genesyngs- oder Erho
lungsheim bzw. in einer Kuranstalt ist eine Zuzahlung 
des Versicherten in der Höhe von mindestens 70 Sund 
höchstens 180 S erforderlich, wobei sich die genaue 
Höhe nach dem Einheitswert richtet. Bei Vorliegen 
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einer besonderen sozialen Schutzbedürftigkeit entfällt 
diese Verpflichtung. . 

• Teilzeifbeihilfe ab 1. · 7. 1996: Für Geburten nach 
dem 30. 6. 1996 gebührt Teilzeitbeihilfe nur mehr bis zum 
vollendeten 18. Lebensmonat des Kindes. Bislang war 
der Anspruchszeitraum bis zum vollendeten 2. Lebens
jahr des Kindes gegeben. 

LeistungsvolumenderSV der Bauern 1996 
(insgesamt 26,1 Mrd. S) 

Penslonsversicheru 
18,9 Mrd. S (= 72,5%) 

Quelle: SVB, BMLF, 11 B 5,1997 

Versicherungswert 

Grundlage für die Bemessung der Beiträge in der 
Kranken-, Pensions- und Unfallversicherung sowie für 
die Beiträge aufgrund des Betriebshilfegesetzes ist der' 
Versicherungswert. Der Versicherungswert gilt als 
monatliche. Beitragsgrundlage und stellt für die Sozi
alversicherung das pausc~al ierte rwerbseinkommen · 
dar, das durch die Bewirtschaftung des land(forst)wirt
schaftlichen Betriebes im Durchschnitt erzielt wird. Der 
Versicherungswert ist It. § 23 BSVG ein Hundertsatz 
des Einheitswertes des I~nd(forst)wirt~chaftlichen 
Betriebes. Er ist jeweils zum 1. Jänner eines jeden Jah-
res neu festzustellen. . 

Pflegegeld 
2,3 Mrd. S (= 8,8%) 

Unfallversicherung 
1,0 Mrd. S (= 4,0%) 

Krankenversicherung 
3,6 Mrd. S (= 13,9%) 

Betriebsh ilfe 
0,2 Mrd. S (= 0,8%) 

BABF-Grafik, M. Kog/er, Wien 1997 

Der Einheitswert gilt als Maßzahl für die Erträge aus 
land(forst)wirtschaftlichem Vermögen. Vermögenser
träge sind grundsätzlich nicht sozialversicherungs
pflichtig. Sozialversicherungspflicht wird ausschließlich 
durch Erwerbstätigkeit (Bewirtschaftung) begründet. Da 
im bäuerlichen Bereich das Einkommen aus der Bewirt
schaftung in der Regel nicht bekannt ist, hat der 
Gesetzgeber eine Berechnungsmethode vorgegeben, 
wie aus den Erträgen des land(forst)wirtschaftlichen 
Vermögens, repräsentiert durch den Einheitswert, der 
Versicherungswert abzuleiten ist. 
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Verhältnis durchschnittlicher Einheitswerte 
(EHW) zu Einkünften aus 

Land(Forst) wirtschaft j e EHW-Klassen ·1995 

EHW- durchschnitt. o Einkünfte Verh. Eink. 

Klassen EHW aus Land- u. 
aus Land.-u. 

(in 1.000 S) in Schilling Forstw. 1
) 

Forstw. zu 
EHW 

Gesamt 228.309 306.144 1,34 

- 50 33.247 123.572 3,72 

50 - 100 74.718 178.626 2,39 

100 - 150 122.966 260.236 . 2,12 

150 - 200 · 173.158 294.229 1,70 

200 - 250 221 ,935 353.853 1,59 

250 - 300 272.948 403.218 1,48 

300 - 350 325.839 401.086 1,23 

350 - 400 371.866 433.360 1,17 

400 - 500 448.521 476.165 1,06 

500 - 600 550.941 512.368 0,93 

600 - 700 651 .794 630.608 0,97 

700 - 800 748.397 607.239 0,81 

800 - 900 845.335 640.018 0,76 

1) Abschreibungen nach wirtschaftlichen und nicht nach 
steuerrechtlichen Gesichtspunkten 

Quelle: SVB 

Die Einkünfte aus Land(Forst)wirtschaft, welche jenen 
Betrag umfassen, der dem Bauern und seinen mithel
fenden nicht entlohnten Famil ienangehörigen als Ent
gelt für die Arbeitsleistung, die unternehmerische Tätig
keit und den Einsatz des Eigenkapitals zufließt, wer- . 
den von der LBG an hand eines bundesweiten Testbe-
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. . 
Einkommensfaktoren 1996 zur Berechnung 

der monatlichen Beitragsgrundlage 

Einheitswertstufen Einkommens-
faktoren in % 

bis 70.000 12,31767 
von 71 .000 bis 120.000 13,68631 
von 121.000 bis 150.000 11,12012 
von 151 .000 bis 200.000 7,69858 
von 201 .000 bis 300.000 6,24438 
von 301.000 bis 400.000 4,61912 
von 401.000 bis 500.000 3,42159 
von 501.000 bis 600.000 2,56619 
von 601 .000 und darüber 1,96740 

Quelle: SVB 

triebsnetzes an freiwillig buchführenden Landwirten 
ermittelt. Das degressive Verhalten der Einkünfte aus 
der Land(Forst)wirtschaft gegenüber den Einheits
werten wird an den Erhebungsergebnissen des Jah
res 1995 dargestellt Die Versicherungswerte werden 
mit Hilfe der Einkommensfaktoren berechnet. Inwieweit 
die vom Gesetzgeber vorgegebenen Versicher~ngs

werte (Beitragsgrundlage) im Durchschnitt von 'den stich
probenmäßig erhobenen Einkünften aus der Land- und 
Forstwirtschaft abweichen, wird in der angeführten Gra
phik dargestellt. 

Im Vergleich zu anderen Berufsgruppen ist durch die 
besondere Art der Altersversorgung der Bauern (Lei
stungen der Sozialversicherung, traditionelles Ausge-

Einkünfte aus Land-/Forstw. (mti.) und volle Vers.werte - 1995 
Betrag in S 

80.000 -.----------,-- -.....:.------------- --- - ---, 

70.000 

60.000 

50.000 

40.000 

30.000 

20.000 

10.000 

Mlndestbeitragsgrundlage: S 4.770,
. Höchstbeitragsgrundlage: S 44.100,·· 

O ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

o 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 
EHW in S 1.000 

((J Einkünfte a. Land-/Forstw. -Versicherungswerte I 



170 

Beitragssätze 1995 
zur Pensionsversicherung 

(für persönliches Einkommen) 

Berufsgruppen %-Diehstnehmer 
%-Selbständige 

Arbeiter u. Angestellte 10,25 % 

Gewerbebetrei bende .12,50 % 

Bauern 12,50 % 

Quelle:SVB 

dinge) eine hÖhere Belastung der Einkünfte aus der 
Land- und Forstwirtschaft zu beobachten, als sie durch 
die Beitragssätze für das persönliche Einkommen zum 
Ausdruck kommen. 

BerechnungsbfÜspie/: 

Betragt der · Einheitswert eines land(forst)wirtschaftli
chen Betriebes beispielsweise 310.0008, errechnet sich 
der Versicherungswert ( monatliche Beitragsgrundlage) 
wie folgt: 

für 70.000 S EHW 12,31767 <>/0 = 8.622,40 8 

für 50.000 8 EHW 13,68631 % = ·6.843,20 8 
(ist die Differenz von 71.000 S bis 120.000 S) 

für 30.000 8 EHW 11,12012 % = 3.336,00 8 
(ist die Differenz von 121.000 S bis 150.000 S) 

für 50.000 8 EHW 7,69858 % = 3.849,30 8 
(ist die Differenz von 201.000 S bis 300.000 S) 

für 100.000 8 EHW 6,24438 % = 6.244,40 8 
(ist die Differenz von 201.000 S bis 300.000 S) 

für 10.000 8 EHW 4,61912% = 461,90 8 
(ist die Differen'z von 201.000 S bis 300.000 S) 

Summe (gerundet): 29.3578 

Die monatliche Beitragsgrundlage für einen land(forst)
wirtschaftlichen Betrieb mit einem Einheitswert von 
310.0008 beträgt 29.3578 (1995 lag dieser Wert bei 
28.1478; das ensp~icht einer Erhöhung um (3%). Für 
die Beitragsberechnung braucht man die (?eitrags
grundlage und den Beitragssatz. Je nach Versiche
rungszweig ist der Beitragssatz verschieden. 
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Durchschnittliche Beitragsbelastung der 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 

, 1995 

in Schilling in % 

Einkünfte aus Land-/Forstw. 
(inkl. Abgabe u. Ausgedinge) 331.488 100,0 

Gesamtbeitrag für die 
Altersversorgung 48.513 14,6 

davon: Beiträge zur SV 23.169 . . 7,0 
Abgabe (nur Bauern) 1.744 0,5 
Ausgedinge1

) 23.600 7,1 

1) inkl. Mietwert (Wohnfläche 50 m2
, Mietzins 262 Schilling) 

Quelle: SVB 

Beitragssätze für die einzelnen 
Versicherungs~weige 1996 

Unfallversicherung (UV) 1,9 % 

Pensionsversicherung (PV) 13,5% 1) 

Krankenversicherung (KV) 6, 4% 

Betriebshilfe (BHG) (Wochengeld, 
Teilzeitbeihilfe ) 0,4 % 

1 ) Ab 1.4.1996 

Quelle: SVB 

Laut angeführtem Beispiel ergibt sich demnach fol
gender Monatsbeitrag: 

Versicherungs- Beitrags- Beitrags- Monats-
zweig grundlage • satz beitrag 

UV 29.357 S 1,9 % 558 S 
PV 29.357 S 13,5 % 3.963 S 
KV 29.357 S 6,4 % 1.879 S 
BHG 29.357 S 0,4 % 117 S 

Summe 6.517 S 
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Finanzierung der Altersversorgung 

Die relativ hohe Beteiligung des Bundes an der bäuer
lichen Sozialversicherung ist durch mehrere Faktoren 
bedingt. Er ergibt sich aus 

• dem System der Finanzierung: der Bund leistet den "Arbeit
geberanteil", weil eine Überwälzung der Sozialversiche
run,gsbeiträge auf die Preise .immer schwierig war; 

• dem durch den Strukturwandel bedingten Rückgang der 
Versicherten bei noch immer steigender Zahl der Pensio
nisten; auf 1.000 Pensionsversicherte entfielen 1996 bei 
der Sozialversicherungsanstalt der Bauern 939 Pensionen, 
bei der Sozialversicherungsanstalt der Gewerblichen Wirt
schaft 688, bei der Pensionsversicherung Bergbau 2.601, 
bei der Pensionversicherung der Arbeiter 766 und bei der 
Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten 400 Pen
sionen; 

• den vielfach geringeren Einkommen; daher geringere Pen
sionen und daher hohe Zahl von Ausgleichszulagen
empf~ngern. 

Trotz des vergleichsweise hohen Bundesbeitrages . 
müssen die Versicherten in der Sozialversicherungs
anstalt der Bauern einen höheren Prozentsatz ihres 
Erwerbseinkommens für die Altersversorgung auf
bringen als andere Berufsgruppen (Beiträge, Abgaben 
und Ausgedinge). Die 13,5% der Beitragsgrundlage 
erbringen 1996 Beiträge von rd. 4 Mrd.S; die rd . 
3,8 Mrd.S Ausgedingsleistungen entsprechen weite-
ren 12,7% der Beitragsgrundlage. . 

Die Altersversorgung der Bauern ist nämlich im Gegen
satz zu den anderen Berufsgruppen bewußt durch zwei 
Säulen sozial · abgesichert. Einerseits durch die Lei
stungen der Sozialversicherung und andererseits durch 
das traditionelle Ausgedinge. Diese Art der Vorsorge 
hat natürlich Konsequenzen auf der Beitrags- und Lei
.stungsseite. 

Für die Berechnung der Ausgleichszulage wird . nicht 
das tatsächlich erbrachte Ausgedinge angerechnet, 
sondern ein fiktives, das sich aus dem Einheitswert des 
aufgegebenen Betriebes errechnet. Erreicht die Summe ' 
.aus Bruttopension, fiktivem· Ausgedinge, sonstigen 
Nettoeinkommen und Unterhaltsansprüchen nicht die 
Höhe des geltenden Ausgleichszulagenrichtsatzes 
(1996: 7.887 S für Alleinstehende und 11.253 S für Ehe
paare), steht einem der Differenzbetrag als Aus
gleichszulage zu. Das fiktive Ausgedinge ist für .Ein
heitswerte über 54~000 S (für Alleinstehende) und 
über 77.000 S (für Ehepaare) mit 35 % des Aus-
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gleichszulag.enrichtsatzes begrenzt (1996: 2.760,5 S 
für Alleinstehende und 3.938,6 S für Ehepaare). Durch 
die inden vergangenen Jahren überdurchschnittlichen 
Anhebungen der Ausgleichszulagenrichtsätze hat der 
Wert des anzurechnenden fiktiven Ausgedinges einen 
unverhältnismäßig hohen Betrag erreicht. 

Die Altersversorgung im bäuerlichen Bereich wird 
durch die Eigenleistl:lng der Landwirtschaft sowie durch 

. den Bundesbeitrag bzw. durch Fremdleistungen finan
ziert. Die Eigenleistung der Landwirtschaft besteht. 
aus den Beitr-ägen, der land- und forstwirtschaftlichen 
Abgabe und den tatsächlich von den Betrieben erbrach
ten Ausgedingeleistungen.lm Durchschnitt beträgt für 
das Jahr 1996 die tatsächlic~e Ausgedingebelastung 
(inkl. !'J1ietwert derWohnung) pro Betrieb 24.665 S. Die 
Zusammensetzung der Mittel für die Altersversorgung 
der bäuerlichen Bevölkerung 1996 ist in der nachste
henden Tabelle dargestellt. 

Mittel für die Altersversorgung 19961
) 

Art der L"eistung Mio.S % 

Eigenleistungen der 
8.090,5 35,5 Landwirtschaft 

davon in Form 

der Beiträge 4.028,8 17,7 
der Abgabe 278,3 1,2 
des Ausgedinges2

) It. Buchf. 3.783,4 16,6 

Bundesbeteiligung bzw. 
Fremdleistungen in Form von 

14.971,1 64,53
) Beiträgen 

davon 
Ausgleichsfonds4

) 733,7 3,2 
Bundesbeitrag5

) 4.017,3 16,43) 

Ausfallshaftung des 
Bundes6

) 6.996,7 30,7 

Ersatz der Ausgleichs-
zulage 3.223,4 14,2 

1) Die sonstigen Erträge, wie Verzugszinsen, 
Beitragszuschläge, Vermögens erträgnisse und Ersätze für 
Leistungsaufwendungen sind bei dieser Aufstellung nicht 
berücksichtigt. 

2)inkl. Mietwert (Wohnfläche 50 m2
, Mietzins 274 Schilling) 

3) ohne Abgabe 
4) gem. § 447 g ASVG 
5) nach § 31 (2) BSVG - Verdoppelung der 

Versichertenbeiträge incl. Ertrag der Abgabe als 
Transferleistungen des Bundes 

6) nach § 31 (3) BSVG 

Quelle: SVB 
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Tabellen 

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Agrarsektor 1996 

Anteil der Land- und Forstwirtschaft am Bruttoinlandsprodukt und am Volkseinkommen Tabelle 1 

Bruttoinlandsprodukt1) Volkseinkommen 

Jahr insgesamt Land- und Forstwirtschaft insgesamt Land- und Forstwirtschaft 

Mrd. Schilling Prozentanteil Mrd. Schilling Prozentanteil 

1987 ................. 1.419,6 48,5 3,4 1.086,8 35,2 3,2 
1988 .... .. ........... 1.505,7 49,1 3,3 1.148,8 35,8 3,1 
1989 .... .. .. .. ....... 1.608,6 52,3 3,3 1.226,6 38,8 3,2 
199O ................. 1.737,2 56,7 3,3 1.329,6 43,1 3,2 
1991 ........ ......... 1.857,8 53,0 2,9 1.418,5 38,9 2,7 
1992 ........... .. .... 1.975,6 50,0 2,5 1.504,7 38,2 2,5 
1993 .......... .. ..... 2.058,9 47,3 2,3 1.563,6 33,4 2,1 
1994 ................. 2.180,4 50,5 2,3 1.646,7 39,1 2,4 
1995 .... .. ........... 2.218,8 35,9 1,6 1.734,7 39,2 2,3 
1996 .. .... ............ 2.413,1 34,7 1,4 1.754,3 35,3 2,0 

± % p.a.2) ......... 6,4 -3,6 -3,9 5,6 0,6 -4,9 

1) Inkl. imputierte Bankdienstleistll.ngen, exkl. Mehrwertsteuer, exkl. Importabgaben, nominell, zu Marktpreisen. 
2) Durchschnittliche prozentuelle Anderung pro Jahr. 

Quelle: ÖSTAT, WIFO, ALFIS , Berechnungen des BMLF. 

Endproduktion in der Land- und Forstwirtschaft1) Tabelle 2 

Pflanzliche Tierische 
Landwirtschaft Forstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft 

Jahr Produktion Produktion 
"Jährliche "Jährliche "Jährliche 

Mrd. S Mrd. S Mrd. S Anderung Mrd. S Anderung Mrd. S Anderung 
in Prozent in Prozent in Prozent 

1986 ................. 18,3 41,3 59,6 + 0,5 11,9 + 3,2 71,5 + 1,0 
1987 ................. 19,8 40,8 60,6 + 1,7 11,6 - 2,1 72,2 + 1,1 
1988 ................. 21,2 39,6 60,8 + 0,4 12,3 + 6,0 73,1 + 1,3 
1989 ................. 20,5 41,9 62,4 + 2,5 14,7 + 19,1 77,1 + 5,3 
199O ................. 22,5 43,3 65,8 + 5,4 16,4 + 11,4 82,2 + 6,5 
1991 ................. 22,9 44,1 67,0 + 1,8 11,5 -29,8 78,5 - 4,5 
1992 ................. 20,2 44,1 64,3 - 4,0 11,8 + 2,4 76,1 - 3,1 
1993 ................. 19,5 44,2 63,7 - 0,9 9,9 -16,0 73,6 - 3,2 
1994 ................. 22,1 42,8 64,9 + 1,9 12,6 +27,7 77,5 + 5,4 
1995 ................. 17,1 31,8 48,9 -24,8 12,7 + 1,0 61,6 -20,2 
1996 .... .. ............ 16,2 32,6 48,8 - 0,7 12,4 - 2,4 61,2 - 1,1 

± % p.a.2) ......... -1,2 -1,6 -1,5 - -0,4 - -0,6 -

1) Netto, ohne MWSt; für Emähru r1g sowie in Industrie und Gewerbe verwendet oder exportiert und Veränderungen im Viehbestand. 
2) Durchschnittliche prozentuelle Anderung pro Jahr. 

Quelle: ALFIS, WIFO, Berechnungen des BMLF. 
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Endproduktion in der Landwirtschaft1) 

Zusammensetzung der 
landwirtschaftlichen Produktion 

Pflanzliche Produktion .. .... ..... .... ... .. .. 
Getreide2) .................... " . ....... , .... ... " . 

Hackfrüchte ................... ....... ........... . 
Feldgemüse3) . .. . ....................... . ...... . 

Obst ................................................. . 
Wein ................. .. .. .. ............ ..... .. ...... . 
Sonstiges .................. .... ... .. .. .. ... ... .. . .. 

Tierische Produktion .................... .... . 
Rinder und Kälber4) ........................ .. 

Schweine4) ......... .. ...... ....... .......... ... .. . 

Kuhmilch ...... .. .................................. . 
Geflügel4) und Eier .......................... . 
Sonstiges5) ... . .. .. ................. . .... .... ... .. 

Endproduktion Landwirtschaft ........ 

Mio. S 

16.236 
2.180 
2.273 
4.099 
2.966 
3.190 
1.528 

32.555 
7.860 
9.951 

10.184 
2.906 
1.654 

48.791 

Tabelle 3 

1996 

Antei l 1996 
Prozent 

33,3 
4,5 
4,7 
8,4 
6,1 
6,5 
3,1 

66,7 
16,1 
20,4 
20,9 

6,0 
3,4 

100,0 

1) Für Ernährung sowie in Industrie und Gewerbe verwendet oder exportiert. 
2) Getreide inkl. Körnermais. 
3) Feldgemüse, Gartenbau und Baumschulen. 
4) Schlachtungen, Ausfuhren und Viehstandsänderungen. 
5) Inkl. Ertrag der Jagd, Fischerei und Imkerei. 

Quelle: ALFIS, WIFO, Berechnungen des BMLF. 
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Vorleistungen und Abschreibungen 
in der Land- und Forstwirtschaft Tabelle 4 

Vorleistungen Abschreibungen 

Jahr 
Wert Jährliche Wert Jährliche 

in Mrd. S Anderung in Mrd. S Anderung 
in Prozentl ) in Prozentl ) 

1986 .... .. 24,4 -5,6 15,3 + 1,9 
1987 ...... 23,8 -2,4 15,7 + 2,6 
1988 ...... 24,2 + 1,5 16,0 + 2,0 
1989 ...... 24,8 +2,8 16,4 + 2,2 
1990 ...... 25,5 +2,6 16,9 + 3,1 
1991 ...... 25,5 ± 0,0 17,7 +4,4 
1992 ...... 26,0 + 2,1 19,1 + 8,2 
1993 ...... 26,3 +0,9 19,6 + 2,5 
1994 .... .. 27,1 + 3,1 19,7 + 0,8 
1995 ...... 26,0 -3,8 19,9 + 0,8 
1996 ...... 26,5 + 1,9 20,1 + 1,0 

± % p.a.2l 1,2 - 3,2 -11,3 

1) Prozentuelle Änderung zum Vo.rjahr. 
2) Durchschnittliche prozentuelle Anderung pro Jahr. 

Quelle: ALFIS; WIFO; Berechnungen des BMLF. 

Arbeitsproduktivität in der Landwirtschaft, Preis- und Lohnindex (Basis 1986 = 100) Tabelle 5 

Arbeitsproduktivität1) 
Vlilrbraucherpreisindex 

%-Anderung zum Vorjahr 
Löhne und Gehälter der Industrie 

Jahr Monatsverdienst 
Gehalts- & 

Landwirtschaft Industrie ErnJ~[r~~l~nd Gesamtindex 
Arbeiter Angestellte 

Lohnsumme 

1986 ............. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1987 ........... .. 103,8 102,1 100,7 101,4 104,5 104,2 101,9 
1988 ........ .. ... 111,8 110,6 101,5 103,4 107,8 107,0 102,9 
1989 ... .. .. .. .... 116,6 116,9 102,7 106,0 115,5 117,1 112,1 
1990 .. .... .... ... 124,7 124,1 105,8 109,5 122,7 125,3 121,5 
1991 ............. 121,5 127,7 110,1 113,1 127,9 131,2 125,8 
1992 ............. 125,1 130,9 114,5 117,7 133,5 136,1 127,1 
1993 ............. 133,1 136,5 117,8 121,9 137,9 140,1 123,5 
1994 .. .. ......... 147,8 148,7 120,0 125,5 143,7 144,9 123,9 
1995 ... .. .... .... 151,1 158,8 119,3 128,4 149,0 150,0 127,3 
1996 ........ .. ... 161,7 164,9 120,3 130,7 _2) _2) _2) 

± % p.a.2) ..... 4,7 5,1 2,3 3,0 - - -

1) Wertschöpfung je Beschäftigtem. 
2) Wegen EU-Beitritt nicht mehr in dieser Form erhoben. 

Quelle: ÖSTAT; ALFIS; Berechnungen des BMLF. 

Gesamtaußenhandel Tabelle 6 

Einfuhr gesamt Ausfuhr gesamt Anteil d . Deckung landw. 
Verände- d~a~9~fr- Verände- daha~~fr-

Einfuhr- Handels- d. Einfuhr 
EU-Anteil EU-Anteil überschuß durch die 

Jahr rung gegen rung gegen bilanz- Ausfuhr 
Mrd. S Vorjahr o. Holz gesamt 

Mrd. S Vorjahr o. Holz gesamt defizites 

Prozent Mrd. S Prozent Mrd. S Mrd. S Prozent 

1987 ................................ 411,9 + 1,0 6,8 280,1 342,4 ± 0,0 3,7 217,0 69,4 22,2 83,1 
1988 ................................ 451,4 + 9,6 6,4 307,5 383,2 + 11,9 3,7 244,6 68,2 21,8 84,9 
1989 ................... .. .... ... ... . 514,7 + 14,0 6,2 349,3 429,3 + 12,0 3,9 274,1 85,4 17,7 83,4 
1990 ...................... .. ........ 556,2 + 8,1 5,9 380,1 466,1 + 8,6 3,5 300,5 90,2 18,1 83,8 
1991 .. .... .................... .... .. 591,9 + 6,4 5,8 401,3 479,0 + 2,8 3,4 315,3 112,9 16,0 80,9 
1992 ................................ 593,9 + 0,3 5,8 403,3 487,6 + 1,8 3,5 322,1 106,4 16,1 82,1 
1993 ................................ 564,9 - 4,9 6,1 378,5 467,2 - 4,2 3,7 297,2 97,7 17,7 82,7 
1994 .. ...................... .. ...... 628,9 + 11,3 6,1 414,7 512,5 + 9,7 3,9 322,4 116,4 16,0 81,5 
1995 ................................ 668,0 + 6,2 6,6 482,2 580,0 + 13,2 4,3 382,2 88,0 21,4 86,8 
1996 ........... ..................... 712,8 + 6,7 6,7 504,7 612,2 + 5,5 4,7 392,6 100,6 19,2 85,9 

Quelle: ÖSTAT; ALFIS. 
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Einfuhr landwirtschaftlicher Produkte (in Mio. S) Tabelle 7 

davon Änderung 
Kapitel Produktgruppe 1980 1990 1995 1996 1995/96 

EU Osteuropa in % 

1 Lebende Tiere .... ....... ....... .......... ... . 266,3 175,3 435,0 584,0 546,3 30,9 + 34,3 
2 Fleisch und -waren .... ... ... .. .. ... ........ 892,9 1.264,3 2.937,0 3.413,4 2.830,4 342,4 + 16,2 
3 Fische .... ....... ............. ...... ........ .. .... . 467,9 825,7 1.010,5 1.127,3 944,0 27,3 + 11 ,6 
4 Milch und Molkereierzeugnisse .. .... 1.089,5 1.389,9 2.258,7 3.202,5 2.883,2 133,8 + 41 ,8 
5 andere Waren tier. Ursprungs ........ 542,4 540,2 635,8 684,0 486,7 68,8 + 7,6 
6 lebende Pflanzen .... ..... .......... ... ... .. 1.181,5 2.106,8 2.406,8 2.598,8 2.469,7 21,7 + 8,0 
7 Gemüse .......... .. .......... ....... .... ......... 1.331 ,2 2.400,2 3.389,6 3.377,4 2.677,0 374,4 - 0,4 
8 Obst .... ... ....... .............. ...... .. ............ 3.564,6 5.489,5 5.188,4 5.778,2 2.658,7 617,7 + 11,4 
9 Kaffee, Tee ... ............ .. ........ ... .. ... .... 2.478,2 2.303,6 2.849,2 2.305,0 378,6 56,5 - 19,1 

10 Getreide ....... .. .. .... .... ..... ... .......... .... 630,8 590,8 602,5 1.275,6 1.022,4 103,3 + 111,7 
11 Mehl .... .. .. ..... ... ............ ..... ....... .. .. ... 28,0 51,5 276,2 357,4 333,3 19,2 + 29,4 
12 Ölsaaten und Samen .......... ...... ..... 533,4 698,3 840,9 1.012,6 548,7 306,6 + 20,4 
13 Pflanzliche Säfte .... ........... .... ....... .. 79,5 147,5 185,2 219,3 146,2 0,8 + 18,4 
14 andere WB:ren pflanz!. Ursprungs .. 15,0 16,6 9,8 8,8 5,9 0,5 - 9,8 
15 Fette und Oie ..... .... .. ... .. ... .. .... ...... .. 1.413,2 1.247,8 1.335,8 1.279,2 1.155,6 9,6 - 4,2 
16 Zubereitung von Fleisch .......... ....... 536,9 842,6 1.425,1 1.570,2 1.199,6 194,1 + 10,2 
17 Zucker .......... .................................. 434,0 847,7 1.602,6 1.826,3 1.594,8 155,1 + 14,0 
18 Kakao ......... ........... ..... ..... .... .. .. ... .. .. 1.448,7 1.691,8 2:585,4 2.756,2 2.077,1 197,3 + 6,6 
19 Backwaren ............. .... ...... ... ... ........ 573,0 1.636,9 3.118,6 3.563,4 3.356,8 69,8 + 14,3 
20 Zubereitung von Gemüse .... ... .. ...... 946,9 1.969,8 2.545,9 2.590,0 1.675,6 384,6 + 1,7 
21 Lebensmittelzubereitungen ............ 600,7 1.558,7 2.838,2 2.640,2 2.229,8 16,1 - 7,0 
22 Getränke .. ...................................... 784,2 1.538,4 2.050,5 2.261,9 2.034,5 69,5 + 10,3 
23 Rückstände1) ........... ....... .. ... ...... ... .. 2.049,7 2.216,1 2.087,6 2.226,1 1.783,6 131,8 + 6,6 
24 Tabak ... ........ .. .. .. .... ........................ 548,0 593,8 776,0 631,3 459,3 0,1 - 18,6 

Summe ........... .. ........... ........ ..... ..... 22.436,8 32.143,7 43.391,6 47.289,1 35.497,8 3.331 ,8 + 9,0 

31 Düngemittel ........... .. ..... .... .............. 957,9 860,9 800,7 752,6 232,3 467,7 - 6,0 
35 Eiweißstoffe .. ................ .... ... .... .. ... .. - 747,4 1.313,9 1.424,7 1.240,3 45,9 + 8,4 
44 Holz und -waren .... .... .. .. ....... .......... - 10.208,4 14.226,4 13.435,5 7.870,6 4.539,7 - 5,6 

1) Rückstände und Abfälle der Lebensmittelindustrie. 
Quelle: ÖSTAT. ALFIS . 

Ausfuhr landwirtschaftlicher Produkte (in Mio. S) Tabelle 8 

davon Änderung 
Kapitel Produktgruppe 1980 1990 1995 1996 1995/96 

EU Osteuropa in% 

1 Lebende Tiere .. ........ .. .. .... .. .......... .. 1.424,4 877,7 943,5 1.010,8 795,5 133,8 + 7,1 
2 Fleisch und -waren .. .. ....... ......... ... .. 1.131 ,2 2.291 ,6 2.821 ,7 3.565,1 2.950,9 232,3 +26,3 
3 Fische .. ............. ..... ... ................... ... 16,3 19,3 21,3 27,1 10,8 7,6 + 27,1 
4 Milch und Molkereierzeugnisse ...... 1.993,2 2.025,2 2.557,7 3.039,6 2.624,4 63,6 + 18,8 
5 andere Waren tier. Ursprungs ...... .. 272,4 148,4 206,6 192,9 117,0 55,2 - 6,6 
6 lebende Pflanzen .. .. ....... .. .. ..... ...... . 8,5 14,7 63,5 80,8 23,9 16,5 + 27,3 
7 Gemüse .... ............ ... .... ..... .............. 199,3 223,8 536,1 522,0 333,0 137,7 - 2,6 
8 Obst ... ....... ........ ......................... ... .. 54,0 293,0 868,8 952,3 648,0 289,0 + 9,6 
9 Kaffee, Tee ..................... ........ ........ 56,1 678,1 605,2 419,3 125,6 244,6 -30,7 

10 Getreide .. ............. .. .. .. ........ ...... ..... . 483,0 1.463,1 1.373,0 1.551 ,9 1.170,2 372,1 + 13,0 
11 Mehl .. ... ........ .. ..... .... .................. ..... 6,2 91 ,7 236,2 295,0 114,8 116,7 + 24,9 
12 Ölsaaten und Samen ..................... 117,9 415,0 670,9 518,4 392,5 73,3 -22,7 
13 Pflanzliche Säfte .................... .... ... . 16,3 14,1 26,6 39,3 11 ,5 25,3 + 47,5 
14 andere WB:ren pflanz!. Ursprungs .. 18,2 24,1 13,7 13,3 11,8 0,6 - 3,2 
15 Fette und Oie .. .. ... ..... .. .. .... .... ... ...... 166,6 243,7 496,4 330,0 186,3 137,2 -33,5 
16 Zubereitung von Fleisch ......... .... .... 16,9 130,1 675,5 674,0 281,0 369,9 - 0,2 
17 Zucker ............................................ 941 ,3 552,6 1.065,7 1.763,7 773,2 724,4 + 65,5 
18 Kakao ..... ..... ................................... 243,0 769,6 1.492,7 1.986,4 970,8 895,0 + 33,1 
19 Backwaren .... ............ ... ........ .......... 498,0 1.306,5 1.639,0 2.002,4 1.454,9 301,2 + 22,2 
20 Zubereitung von Gemüse ............... 534,4 1.230,7 2.073,7 2.696,7 1.588,4 592,4 + 30,0 
21 Lebensmittelzubereitungen .... ....... 273,8 544,6 1.028,9 1.079,2 408,1 542,0 + 4,9 
22 Getränke ... ..... ....... .. ... .... ..... .... ...... . 1.186,6 1.803,9 3.411,0 3.320,7 1.878,5 858,1 - 2,6 
23 Rückstände 1) .. .................... .. ... ...... . 54,4 418,2 1.239,5 1.294,9 732,9 359,1 + 4,5 
24 Tabak ... ................. ... ..... ...... ... ........ 50,4 274,8 569,3 622,9 173,2 248,0 + 9,4 

Summe ..... ..... .. ...... ..... .. ....... .. ...... .. 9.762,6 15.854,4 24.636,9 27.998,5 17.777,4 6.795,7 + 13,6 

31 Düngemittel ..... ..... ........... ..... ....... .. . 3.535,3 1.454,2 1.543,4 1.843,7 1.517,9 249,2 + 19,5 
35 Eiweißstoffe ........... ..... ...... ..... .. .... ... - 360,7 1.048,1 1.261,0 734,4 349,8 + 20,3 
44 Holz und -waren .... ... ..... ...... ........... - 21 .746,5 22.506,8 21.830,0 16.154,5 1.334,9 + 3,0 

1) Rückstände und Abfälle der Lebensmittelindustrie . 
Quelle: ÖSTAT. ALFIS. 
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Außenhandel mit Milch und Milchprodukten Tabelle 9 

Ausfuhr Veränderung Einfuhr Verände-
der Menge rung 

Produkte 1995 1996 1995 : 1996 1995 1996 
der Menge 
1995 : 1996 

Menge 
in t 

EU + Drittländer 
Butter .. ....... ....... ................... ..... 3.257 
Vollmilchpulver .................... ... ... 5.231 
Magermilchpulver ..................... 17.157 
Verarbeitungsvollmilch .............. 15.326 
Verarbeitungsmagermilch ......... 153.385 
Hartkäse ................ .......... ... ...... 8.282 
Schnittkäse ........ .... ................... 3.286 
Weichkäse ........ ............... .. ..... .. 3.778 
Schmelzkäse .. ................ ... .... ... 5.281 
weiße Palette ..................... ....... 66.295 

EU 
Butter ........... .................. .... ..... .. 2.586 
Vollmilchpulver .. .............. .... .. .... 3.667 
Magermilchpulver .... ................. 9.280 
Verarbeitungsvollmilch ... .. .... ... .. 15.326 
Verarbeitungsmagermilch ......... 153.385 
Hartkäse ..... ..... .................. .... .. . 6.592 
Schnittkäse ........................... .. .. 1.963 
Weichkäse ... .. ...... ........ .... .... .... . 2.235 
Schmelzkäse .... ... ......... .. ..... ..... 2.949 
weiße Palette ............ ... ... ...... .... 62.347 

Drittländer 
Butter ...................... .. ...... .. ........ 670 
Vollm ilchpulver .. .... ................. ... 1.565 
Magermilchpulver ..................... 7.877 
Verarbeitungsvollmilch ...... .. .... .. -
Verarbeitungsmagermilch ......... -
Hartkäse .... ........... .................... 1.690 
Schnittkäse .... .. ..... ... .... ... ... .. ..... 1.323 
Weichkäse ................................ 1.543 
Schmelzkäse .. ........ ....... .. ... .. .... 2.332 
weiße Palette .. ...... .... ... ... .. ... ... .. 3.948 

Gesamt ........................................ 281.279 
ohne Verarbeitung ... .... ...... .......... 112.568 

Abgabenleistung der Land- und 
Forstwirtschaft1) (in Mio. S) 

Verschiedene Abgaben 

Wert Menge 
in 1.000 S in t 

130.876 2.986 
89.364 3.163 

403.580 12.654 
69.475 187.293 

384.193 111.718 
389.215 8.781 
159.818 6.153 
161.153 5.446 
242.036 4.044 
314.772 59.638 

116.215 2.809 
55.699 2.628 

238.841 12.422 
69.475 187.293 

384.193 111.718 
325.230 6.308 
101.137 4.667 
114.129 4.249 
149.279 2.765 
274.305 55.681 

14.661 178 
33.665 535 

164.739 232 
- -
- -

63.985 2.472 
58.681 1.487 
47.024 1.197 
92.757 1.279 
40.467 3.958 

401.877 
102.866 

Tabelle 10 

1995 1996 

Einkommensteuer ... .. ......... ...... ............ ... .... ... .... . 320 320 
Umsatzsteuer .................................................... . 400 300 
Abgaben von land- u. forstw. Betrieben2) ...... .. . .. 278 278 
Beitr. von land- u. forstw. Betrieben/Fam.beih.3) 87 87 
Weinsteuer2) ....•.••..•.••..•••....•.....•..••••.. • ...•...•....•..• 30 4 
Grundsteuer A .............. ......... ..... .... ..... ...... ....... . . 350 350 

Summe.... ....... ................ ..... .. .... .. ........ ...... ......... 1.465 1.339 

1) Z. T. Schätzungen. 
2) Die Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben wird seit 1960 als Er

satz für die vom VfGH als verfassungswidrig erklärten "Zuschläge zur Grund
steuer" nach dem landwirtschaftlichen Zuschuß-Versicherungsgesetz eingeho
ben. 

3) Dieser Betrag wurde' in den Ausgleichsfonds für Famil ienbeihilfen von den 
Selbständigen in der Land- und Forstwirtschaft als "Beiträge von land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben" einbezahlt. 

Quelle: BMF; BMUJF. 

Wert % Menge Wert Menge Wert % in 1.000 S in t in 1.000 S in t in 1.000 S 

123.643 - 8,3 2.626 113.834 3.153 127.617 + 20,1 
76.263 - 39,5 2.878 56.337 2.389 65.849 -17,0 

232.143 - 26,2 2.885 68.649 2.190 58.079 -24,1 
579.045 +1.122,1 813 4.596 1.045 6.321 + 28,4 
270.818 - 27,2 892 32.679 1.073 18.562 + 20,2 
427.964 + 6,0 4.476 253.082 6.364 331.938 + 42,2 
283.671 + 87,3 8.256 375.730 11 .887 574.050 + 44,0 
228.587 + 44,1 17.096 625.468 23.332 870.035 + 36,5 
222.622 - 23,4 818 43.941 973 52.636 + 18,9 
267.697 - 10,0 12.024 287.856 16.015 354.110 + 33,2 

117.426 + 8,6 2.159 100.258 2.788 116.815 + 29,1 
62.620 - 28,3 1.738 32.325 1.258 41 .031 -27,6 

226.448 + 33,9 1.130 39.579 932 35.299 -17,5 
579.045 +1 .122,1 813 4.596 1.045 6.321 + 28,4 
270.818 - 27,2 892 32.679 1.073 18.562 + 20,2 
327.792 - 4,3 3.652 193.176 5.759 282.999 + 57,7 
215.521 + 137,8 7.602 340.037 11.281 540.383 + 48,4 
189.387 + 90,1 16.766 613.348 22.978 857.980 + 37,1 
134.917 - 6,2 624 36.958 902 49.493 + 44,5 
220.910 - 10,7 11.172 249.685 15.329 316.584 + 37,2 

6.217 - 73,5 467 13.576 365 10,802 - 21,9 
13.643 - 65,8 1.140 24.012 1.132 24.818 - 0,7 
5.695 - 97,1 1.754 29.070 1.257 22.780 - 28,3 

- - - - - - -
- - - - - - -

100.172 + 46,3 825 59.906 605 48.939 -26,7 
68.1 50 + 12,3 654 35.693 606 33.667 - 7,3 
39.200 - 22,4 330 12.120 354 12.055 + 7,3 
87.705 - 45,2 194 6.983 70 3.143 -63,7 
46.787 - 0,2 851 38.171 686 37.526 -19,4 

+ 42,9 
- 8,6 

Quelle: ÖSTAT. 

Familienlastenausgleich (in Mio. S) 

Die Selbständigen in der Land- und Forstwirtschaft 
haben im Jahre 1996 aus Mitteln des Ausgleichsfonds 

folgende Leistungen erhalten: 

Familienbeihilfe ............. .. ... ... .. ..... .... ..... .. ... ... . 
Geburtenbeihilfe ....................... ..... ........ ....... . 
Schülerfreifahrten/Schulfahrtenbeihilfen, 

Lehrlingsfreifahrten .......... .. ... .. ......... ... .. ..... . 
Schulbücher ....... .... .. ... ... .... ...... ..................... . 
Kosten der Betriebshilfe ...... ...... .. ...... .. .. .. .... .. 
Teilzeitbeihilfenersatz ................................... . 

Gesamtleistung ... .. .... .... ...... .. ... .. ......... ........ . 

Tabelle 11 

1996 

1.280,5 
57,0 

176,8 
46,4 
39,7 

149,0 

1.749,4 

Quelle: BMUJF. 
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Nächtigungsziffern nach Unterkunftsarten 1996 Tabelle 12 

Nächtigungen 

Unterkunft 
Betten1)2) Betriebe VOli~e~~~~~)ge 

in Mio. Veränderungen in 1000 in 10001) 
in % zu Vorjahr 

Gewerbliche Beherbergungsbetriebe ........... .. ........ . 71,0 - 2,0 673,1 18,0 105 
Privatquartiere nicht auf Bauernhöfen .. .... ..... ... ..... .. 9,5 -10,1 163,5 24,1 58 
Privatquartiere auf Bauernhöfen .. ... ....... ..... ............. 3,9 - 8,3 74,4 9,8 54 
Ferienwohnungen, Ferienhäuser .. ...... .. .... .. .. .... ....... 13,6 - 0,4 181 ,1 24,4 75 
Sonstige (Kurheime, Erholungsheime, Heil- und 

Pflegeanstalten, Kinder- und Jugenderholungs-
heime, Schutzhütten) .................. ...... ...... .. ............ 14,9 - 6,0 109,1 2,4 136 

Summe ..... .. ..................... .. ...... ..... .. ................. .. ...... 112,9 - 3,6 1.201,2 78,7 94 

1) Laut Erhebung des ÖSTAT. 
2) Inkl. Zusatzbetten. 
3) Die Kennziffer Vollbelegstage im Jahr gibt an, wie viele Tage (bzw. Nächte) im Jahr die Gästebetten belegt sind. Bei einer Rechnung in % ist die Offenhaltungsdauer (1 oder 

2 Saisonen) zu berücksichtigen. 
Quelle: ÖSTAT; Berechnungen des Bundesverbandes "Urlaub am Bauernhof". 

Nächtigungsziffern auf Bauernhöfen 1996 - Kategorie "Privatquartiere auf Bauernhöfen"1) Tabelle 13 

Nächtigungen 

Bundesländer 
Veränderungen in 1.000 in % zu Vorjahr 

Burgenland .. ... .............. ..... .. ...... .. ... 89,9 -0,7 
Kärnten ... ......... .... .......... ... ..... ....... .. 405,6 - 6,3 
Niederösterreich .. .... ... .... ... ... .......... 131 ,6 -1,5 
Oberösterreich .. ................... ...... .. .. 283,2 -5,5 
Salzburg ........ ...... .. .. ... .................. .. 895,1 -2,2 
Steiermark ................. ..... ........ .. .... .. 637,9 -1,8 
Tirol ............... .......... ........ ...... .. ...... . 1.395,6 -5,4 
Vorarlberg .... .............. ... ........ ......... 119,8 -7,2 

Summe ................... ............. .... ...... 3.958,7 -4,1 

Betten2)3) Betriebe 

1.622 194 
10.698 1.376 
3.492 473 
6.402 818 

15.287 1.995 
11.144 1.442 
27.890 3.200 

1.904 279 

74.432 9.777 

Inländer 

52 
26 
65 
37 
21 
65 

8 
5 

Ausländer 

in ProzenP) 

48 
72 
35 
63 
79 
35 
92 
95 

1) Kategorie "Privatquartiere auf Bauernhöfen" schließt Quartiere bis 10 Gästebetten je Betrieb ein, nicht jedoch bäuerliche Gewerbebetriebe und Anbieter von Ferienwohnun
gen bzw. -häusern. 

2) Laut Erhebung des ÖSTAT. 
3) Inkl. Zusatzbetten. 

Quelle: ÖSTAT. 
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EU-Haushalt 

Einnahmen und Ausgaben der EU (Mittel für Zahlungen)1) 

Haushaltsplan 1996 

Bereiche Anteil am 
Mio. ECU Gesamtansatz 

in % 

Einnahmen 
Agrarzölle ..... ..... ..•... .. ............ ............. ......... .. ........... 777,6 0,9 
Zucker- und Isoglykoseabgabe .. ... .............. ............. 1.185,8 1,4 
Zölle .... ..... ................... .. ....... ........... .. .......... .. ........... 12.852,8 15,7 
MwSt.-Eigenmittel .................................................... 39.792,3 48,6 
BSP-Eigenmittel (4. Einnahme)2l ...................... ..... .. 26.711 ,8 32,6 
Sonstige Einnahmen3l ......... ......... ..... .... .. ..... .... .. ..... 568,1 0,7 

Insgesamt ........... ..... .. .. .. ... .. ...... ..................... ...... .. . 81.888,4 100,0 

Ausgaben 
Agrarbereich (EAGFL-Garantie) ........ ....... .... ... ........ 41.328,0 50,5 
Strukturmaßnahmen ..... .... .. ...... ............................... 26.005,6 31,8 

davon: EAGFL-Ausrichtung .......... ... .. .... .... ........... 3.859,4 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) .. 10.663,1 
Europäischer Sozialfonds (ESF) ............ ... 6.031,6 
Gemeinschaftsinitiativen ...... ............ ......... 2.204,7 

Interne Politikbereiche ................................. .... ...... .. 4.781,0 5,8 
Forschung und technolog. Entwicklung ..... 3.096,6 

Externe Politikbereiche .... .......... .... ......... ... ......... ..... 4.718,2 5,8 
Verwaltungsausgaben (alle Organe) ...... .. .. ........ ... .. 4.128,6 5,0 
Reserven ... ............. ..... ... ...... ...... ... .... ...... ................ 927,0 1,1 

Insgesamt ....... .. ... ................................. .. .. ........ ... ... 81.888,4 100,0 

1) 1996 und 1997 = 13,25 ATS. 
2) Incl. BSP-Eigenmittel, Reserve . 
3) Abgabe der EU-Beamten, Verzugszinsen , Strafgelder, gegebenenfalls Überschüsse aus früheren Haushaltsjahren. 

Finanzielle Vorausschau für die erweiterte Gemeinschaft (EU-15) 
Mittel für Verpflichtung, in Mio. E.CU zu Preisen von 1995 

1995 1996 

1. Gemeinsame Agrarpolitik ............... ........ ... ......... 37.944 39.546 
2. Strukturpolitische Maßnahmen ........................... 26.329 27.710 

Strukturfonds ... ................................................ 24.069 25.206 
Kohäsionsfonds ... .......... .. ... .......... ................... 2.152 2.396 
EWR-Finanzierungsmechanismus ..... ............. 108 108 

3. Interne Politikbereiche .............................. ....... ... 5.060 5.233 
4. Externe Politikbereiche ... ....... ... .. ............. ........... 4.895 5.162 
5. Verwaltungsausgaben ................. .. ..... ... .... ......... 4.022 4.110 
6. Reserven ............................................................ 1.146 1.140 
7. Ausgleichsbeträge .............................................. 1.547 701 
8. Mittel für Verpflichtungen insgesamt ................... 80.943 83.602 
9. Mittel für Zahlungen insgesamt ..... .. .................... 77.229 79.248 

Mittel für Zahlungen in % des BSP ...................... 1,20 1,21 
Spielraum in % des BSP .. .... ................................. .. . 0,01 0,01 
Eigenmittel-Obergrenze in % des BSP .................... 1,21 1,22 

Grüner Bericht 1996 

Tabelle 14 

Haushaltsplan 1997 
Änderung 

Anteil am 1997 zu 1996 
Mio. ECU Gesamtansatz in % 

in % 

786,1 1,0 + 1,1 
1.229,4 1,5 + 3,5 

12.203,2 14,8 - 5,3 
34.587,7 42,0 - 15,0 
32.947,2 40,0 + 18,9 

612,0 0,7 + 7,2 

82.365,6 100,0 

41.305,0 50,1 - 0,1 
26.634,9 32,3 + 2,4 

3.580,0 - 7,8 
11.122,6 + 4,1 
6.143,0 + 1,8 
2.349,3 + 6,2 
4.870,6 5,9 + 1,8 
3.160,4 + 2,0 
4.826,5 5,9 + 2,2 
4.283,5 5,2 + 3,6 

445,0 0,5 -108,3 

82.365,5 100,0 + 0,6 

Quelle: EU-Amtsblatt L 22/96 und L 44/97. 

Tabelle 15 

1997 1998 1999 

40.267 41 .006 41.764 
29.375 31.164 32.956 
26.604 28.340 30.187 

2.663 2.716 2.769 
108 108 0 

5.449 5.677 5.894 
5.468 5.865 6.340 
4.232 4.295 4.359 
1.140 1.140 1.140 

212 99 0 
86.143 89.246 92.453 
82.227 85.073 88.007 

1,22 1,23 1,24 
0,02 0,03 0,03 
1,24 1,26 1,27 

Quelle : EU-Kommission. 
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Entwicklung der Ausgaben tür den Agrarbereich (EAGFL-Garantie) nach Sektoren1) Tabelle 16 

1993 1994 1995 19962) 19972) 

Sektor oder Maßnahmen art 
MECU in% MECU in% MECU in% MECU in% MECU in % 

Pflanzliche Erzeugnisse .... .... .. .. .. 21.258,1 61,5 21.852,7 63,2 22.959,4 66,4 25.876,0 62,6 25.216,1 61,2 
Ackerkulturen ..... . ~ ........ ..... ......... . 10.610,7 30,7 12.652,3 36,6 15.018,3 43,4 16.998,0 41,1 16.160,4 39,2 
davon Getreide ........ ...... ..... ....... .. 6.144,6 17,8 7.341 ,9 21 ,2 9.362,4 27,1 11 .169,0 27,0 12.286,3 29,8 

Ölsaaten ... ..... .... ..... ..... .... . 2.880,1 8,3 2.561,1 7,4 2.288,9 6,6 2.703,0 6,5 1.281,7 3,1 
Körnerleguminosen ...... .... 560,1 1,6 625,1 1,8 586,3 1,7 559,0 1,4 485,9 1,2 
Sonstige ... .. ... .. ................ . 599,0 1,7 411,3 1,2 367,1 1,1 441,0 1,1 424,6 1,0 
Flächenstillegung .. ... ........ 426,9 1,2 1.712,9 5,0 2.412,6 7,0 2.126,0 5,1 1.681,9 4,1 

Zucker ......... ..... .. ..... ......... ....... .... 2.188,6 6,3 2.061 ,5 6,0 1.831,0 5,3 1.843,0 4,5 1.833,5 4,4 
Olivenöl .... .... ... .. .. ..... .... ... ..... .. ..... 2.468,1 7,1 1.819,5 5,3 812,5 2,3 1.943,0 4,7 2.167,7 5,3 
Trockenfutter u. Hülsenfrüchte .... 532,0 1,5 378,4 1,1 342,0 1,0 385,0 0,9 393,5 1,0 
Textilpflanzen u. Seidenraupen ... 860,6 2,5 863,5 2,5 876,1 2,5 847,0 2,1 832,7 2,0 
Obst und Gemüse .. ... ... ............... 1.663,9 4,8 1.556,8 4,5 1.833,4 5,3 1.565,0 3,8 1.679,0 4,1 
Wein ................. .. ... ........... ........... 1.509,6 4,4 1.176,2 3,4 857,5 2,5 1.004,0 2,4 862,8 2,1 
Tabak .. .... .... ...... .... .. ...... .. ........ .... 1.165,1 3,4 1.057,4 3,1 993,0 2,9 1.043,0 2,5 1.021 ,2 2,5 
Sonstige pflanzliche Erzeugn ..... . 259,5 0,8 287,1 0,8 395,6 1,1 248,0 0,6 265,3 0,6 

Tierische Erzeugnisse ....... ..... .. ... 11.657,0 33,7 9.803,9 28,3 10.328,6 29,9 12.864,0 31,1 13.515,9 32,8 
Milcherzeugnisse ... ............ ....... .. 5.211,3 15,1 4.248,8 12,3 4.028,7 11,6 3.858,0 9,3 3.624,8 8,8 
Rindfleisch ... ......... ....... ...... ... .. ..... 3.986,3 11 ,5 3.466,6 10,0 4.021 ,1 11 ,6 6.859,0 16,6 7.451 ,0 18,1 
Schaf- und Ziegenfleisch ...... ... .... 1.800,4 5,2 1.27,.9,8 3,7 1.780,9 5,1 1.688,0 4,1 1.978,8 4,8 
Schweinefleisch .... .... .... ... ........... 200,9 0,6 416,3 1,2 143,3 0,4 126,0 0,3 168,0 0,4 
Eier und Geflügel ...... .... .. ..... .. ..... 290,9 0,8 239,6 0,7 200,5 0,6 160,0 0,4 137,8 0,3 
Sonstige tierische Erzeugnisse .. . 134,8 0,4 117,3 0,3 114,7 0,3 134,0 0,3 112,7 0,3 
Fisch ... .... ...... .. ....... .... .... ............. . 32,4 0,1 35,5 0,1 39,4 0,1 39,0 0,1 42,8 0,1 

Sonstiges ......... ..... ........... ... .... .. .... 2.060,2 6,0 1.925,7 5,6 2.361,5 6,8 2.572,5 6,2 2.501 ,0 6,1 
Flankierende Maßnahmen .. .... .... 221,7 0,6 490,1 1,4 832,1 2,4 1.866,0 4,5 1.835,4 4,5 
Nicht-Anhang-II-Erzeugnisse .. .. .. 743,5 2,1 631 ,4 1,8 574,3 1,7 541,0 1,3 519,8 1,3 
Nahrungsmittelhilfe .. .......... ... ..... . 160,4 0,5 86,0 0,2 78,3 0,2 66,0 0,2 94,3 0,2 
Betrugsbekämpfung .. .. ........ ...... .. 80,1 0,2 76,9 0,2 62,9 0,2 29,0 0,1 42,8 0,1 
Einkommensbeihilfen .. ...... .. .... .... 35,8 0,1 30,0 0,1 36,3 0,1 20,0 0,0 9,7 0,0 
Kostenlose Verteilung .. ... .. .. .... .... 130,2 0,4 136,4 0,4 170,6 0,5 200,0 0,5 194,3 0,5 
Sonstige Maßnahmen/Reserven . 688,5 2,0 474,9 1,4 607,0 1,8 972,5 2,4 714,7 1,7 

Rechnungsabschlußfür 
frühere Haushalte ............. ....... .. - 384,3 -1,1 - 612,0 -1,8 -1.146,7 -3,3 -1.122,0 -2,7 -910,0 -2,2 

EAGFL-Garantie insgesamt ....... . 34.590,5 100,0 32.970,4 100,0 34.502,7 100,0 41.312,5 100,0 41.233,0 100,0 

1) Basis ist jeweils das Haushaltsjahr des EAGFL-Garantie vom 16.10. bis zum 15.10. des Folgejahres. 
2) 1996 und 1997: Voranschlag laut EU-Amtsblatt L44/97. 

Quelle: Finanzbericht über den EAGFL-Garantie - Haushaltsjahr 1995; EU-Kommission. 

Ausgaben der EAGFL-Garantie 
tür wichtige Marktorganisationsbereiche nach Mitgliedstaaten 19951) Tabelle 17 

Mitgliedstaat Ackerkulturen Milch- Rindfleisch Obst, Wein Zucker Schaf-/Ziegen-
erzeugnisse Gemüse fleisch 

Belgien .. ................ 235,7 484,2 158,2 11,3 0,3 619,5 1,4 
Dänemark ............. 636,6 356,5 85,4 5,4 0,2 66,6 1,8 
Deutschland .... ...... 3.224,9 612,6 660,4 33,3 6,6 413,3 43,6 
Griechenland ....... . 385,5 5,1 29,3 495,7 31,0 6,9 158,7 
Spanien ......... .... .... 2.289,7 45,7 247,8 447,8 215,9 70,2 557,2 
Frankreich ..... ..... ... 4.777,5 799,5 983,3 259,1 216,6 297,2 173,8 
Irland ......... ............ 76,7 149,8 912,7 0,4 - 7,5 107,9 
Italien' ... .... ............. 1.474,4 176,9 137,7 445,6 357,3 91 ,5 181,1 
Luxemburg .. ...... .. .. 7,7 0,9 5,0 - - - 0,1 
Niederlande .......... 251,7 1.088,6 228,5 40,2 1,5 88,5 16,2 
Portugal ............... . 237,2 54,0 67,0 74,5 25,9 6,2 51 ,8 
Großbritannien ...... 1.300,6 199,6 499,0 17,0 0,6 146,1 484,8 
Österreich ......... ... 46,2 16,3 4,5 1,0 1,6 7,5 2,4 
Finnland ................ 28,8 25,4 1,7 0,2 - 3,4 -
Schweden ........ ..... 44,1 13,8 0,6 0,8 - 6,4 -

EU (15) ................. 15.017,3 4.028,9 4.021,1 1.832,3 857,5 1.830,8 1.780,8 

1) Die angegebenen Marktorganisationen machen rd. 85% der Ausgaben des EAGFL-Garantie aus. 
Quelle: EU-Kommission; Finanzbericht über den EAGFL-Garantie - Haushaltsjahr 1995. 
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Nettobeiträge der EU-Mitgliedst~aten zum EAGFL, Abteilung Garantie 19951) 

Mitrgliedstaaten 

Belgien .... .. ......... ..... .............. ............. . 
Dänemark ........... ... .. ....... .. ......... .. .. .. ... . 
Deutschland ... ......... ... ....... ..... .. ... ... ... . . 
Griechenland .. ............... .. ... ...... .......... . 
Spanien ..... ..... .. ....... .. .................. .. ..... . 
Frankreich ... ....... .... ...... ............. ... .... . .. 
Irland ......... .. .. .. ........... ... ...... .. .. .. .... .. .. . . 
Italien ........................................ ........ .. . 
Luxemburg ...... ........ .. ............. .. ......... .. 
Niederlande .... ........ .. ................ ... .. .... .. 
Portugal ............ ......... ..... ...... ... .... ... ... . . 
'!.ereinigtes Königreich ..... .. .. .... .... .... .. . 
Osterreich ... ... ............ .. ................... .. . 
Finnland .......... .. .. ... ... ... ....... .. ... ...... .... .. 
Schweden ......... .. ............................... .. 
Sonstige ...... .... ........... ... .... ...... ... .. ... ... . 

EU (15) .......... .. ........ ... ... .. .. ..... .. .. .. ..... .. 

Einzahlung 

Mio. ECU 

1.363,1 
658,8 

10.845,2 
501,0 

1.854,0 
6.040,4 

338,1 
3.248,2 

85,2 
2.212,1 

439,9 
4.705,3 

896,6 
465,2 
843,4 

34.496,6 

Rückfluß 

Mio. ECU 

1.623,4 
1.403,6 
5.385,1 
2.425,5 
4.575,0 
8.423,3 
1.419,7 
3.390,7 

14,4 
1.944,6 

708,1 
2.955,9 

87,5 
63,3 
76,5 

1,1 

34.496,6 

Mio. ECU 

260,3 
744,8 

- 5.460,1 
1.924,5 
2.721,0 
2.382,9 
1.081,6 

142,5 
70,8 

- 267,5 
268,2 

-1 .749,4 
- 809,1 
- 401,9 
- 766,9 

Grüner Bericht 1996 

Saldo 

Tabelle 18 

Mio. ATS2) 

3.451 ,9 
9.875,6 

-72.401 ,2 
25.519,4 
36.080,8 
31.596,6 
14.341,9 

1.889,2 
938,7 

- 3.547,3 
3.556,6 

- 23.197,0 
-10.729,3 
- 5.328,6 
-10.169,8 

1) Die Rückflüsse für 1995 sind für die neuen N!.itgliedstaaten (Österreich, Finnland, Schweden) nicht repräsentativ, da die Rückflüsse durch die EU mit einer Zeitverzögerung 
von 21 /2 Monaten erfolgen und überdies die OPUL-Mittel erst im Haushaltsjahr 1996 ausbezahlt wurden. 

2) Umrechnung: 1 ECU = 13,26 Schilling. 
Quelle : EU-Amtsblatt C 340/97 (Rechnungshof-Jahresbericht zum Haushaltsjahr 1995); zusammengestellt vom Bundesministerium für Finanzen. 

Nettobeiträge der EU-Mitgliedstaaten zum EAGFL, Abteilung Ausrichtung 1995 

Mitrgliedstaaten 

Belgien ... ........................ .................... . 
Dänemark .. ...... .... .... .................... .. ... .. . 
Deutschland .... ................. ........... .. ..... . 
Griechenland ...... .. ........... ............. .... . .. 
Spanien ... .. .. ... .. .. .... .................. ... ... .... . 
Frankreich ..................... ..................... . 
Irland .... .. ........ .. .. ... .. ... .. .......... .. ... ... ... .. 
Italien ... .............. .. .................. ............. . 
Luxemburg ... .. ... ... .............................. . 
Niederlande ........... .. ....... ..... ............... . 
Portugal ........ .. ................................... .. 
'!.ereinigtes Königreich ......... ..... ......... . 
Osterreich .............. ...... .. ....... ............ . 
Finnland .. .. .......... ... ......... .... ... ........ ..... . 
Schweden .................... ... .................... . 
Sonstige .. .. ... .......... .. .. .. .. ........ .. .... .. .. .. . 

EU (15) ..... ..... .... .. ... ........ ..... .. ; .......... .. . 

1) Umrechnung: 1 ECU = 13,26 Schilling. 

Einzahlung 

Mio. ECU 

769,3 
371 ,9 

6.121 ,2 
282,7 

1.046,4 
3.409,3 

190,8 
1.833,3 

48,1 
1.248,5 

248,3 
2.655,7 

506,1 
262,5 
476,1 

19.470,1 

Rückfluß 

Mio. ECU 

229,6 
119,5 

2.122,1 
1.957,2 
6.100,1 
1.282,0 
1.073,3 
1.939,3 

17,4 
226,6 

2.447,4 
1.115,0 

168,9 
167,9 
132,5 
371,5 

19.470,3 

Mio. ECU 

- 539,7 
- 252,4 
- 3.999,1 

1.674,5 
5.053,7 

-2.127,3 
882,5 
106,0 
30,7 

-1.021 ,9 
2.199,1 

-1.540,7 
- 337,2 

94,6 
- 343,6 

Saldo 

Tabelle 19 

Mio. ATS1) 

- 7.156,4 
- 3.346,8 
- 53.028,1 

22.203,9 
67.012,7 

- 28.208,0 
11.701,6 

1.405,6 
406,8 

-13.550,2 
29.160,6 

- 20.429,7 
- 4.470,7 
- 1.254,8 
- 4.556,1 

Quelle: EU-Amtsblatt C 340/97 (Rechnungshof-Jahresbericht zum Haushaltsjahr 1995); zusammengestellt vom Bundesministerium für Finanzen. 
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Agrarstruktur in Österreich und in der EU 

Betriebe und Gesamtfläche 

Gliederungskriterien 

Größengruppen nach der Gesamtfläche 
ohne Fläche ...... .. ............................................ . 

unter 5 ha ...................... .. .............. .. 
5 bis unter 10 ha ...................................... .. 

10 bis unter 20 ha ...................................... .. 
20 bis unter 30 ha ................ .. .... .. .............. .. 
30 bis unter 50 ha .................... .. .............. .. .. 
50 bis unter 100 ha ...................................... .. 

100 bis unter 200 ha ...... .. .. ...... ........ .. ............ .. 
200 ha und mehr .. .. .. .................................. .. .. . 

Insgesamt .. .......... .............................. .. .... .. ... .. .. . 

Erwerbsarten 
Haupterwerbsbetriebe ........ .... ... ................ ..... . 
Nebenerwerbsbetriebe ..... ... ..... ...................... . 
Betriebe juristischer Personen ........................ . 

Erschwerniszonen 
Erschwerniszone 1 ............ .......... .. ................ .. 
Erschwerniszone 2 ........................................ .. 
Erschwerniszone 3 ........ .. .............................. .. 
Erschwerniszone 4 ......................................... . 
Ohne Erschwerniszone .......... ...... .................. . 

Benachteiligtes landwirtschaftliches Gebiet . 
davon Berggebiet ........................ .. .. .. .. ..... ..... .. 

sonstiges benachteiligtes Gebiet ........ .. 
kleines Gebiet ..... .......... ...................... .. 

Größenklassen nach Standard
Deckungsbeiträgen (in 1.000 Schilling) 

unter 30 ............................ .. ...... .. . 
30 bis unter 60 ...................................... . 
60 bis unter 90 .. .. ................ ................. .. 
90 bis unter 120 .................................. .... . 

120 bis unter 180 ............ .. ........................ . 
180 bis unter 240 ................... .. ................ .. 
240 bis unter 300 .. .. ...................... .. .. ........ . 
300 bis unter 360 .................. .. ................. .. 
360 bis unter 480 ......................... ............. . 
480 bis unter 600 ...................................... . 
600 bis unter 900 .................... .. ................ . 
900 bis unter 1.500 ...................................... . 

1.500 und mehr ..... ... ....... .............................. .. 

Produktionsgebiete 
Hochalpengebiet ....................... ................. ..... . 
Voralpengebiet ........ ....... ........ .... .... ..... .. .... ..... . 
Alpenostrand ........... ... .................................... . 
Wald- und Mühlviertel ...................... .. ............ .. 
Kärntner Becken ....................... ............. ......... . 
Alpenvorland ..................... .. ..... ....................... . 
SO Flach- und Hügelland .............................. .. 
NÖ Flach- und Hügelland ............................... . 

Bundesländer 
Burgenland ... ....... ............................. ... .. .. ....... . 
Kärnten ................ .................................... .... ... . 
Niederösterreich ...... ........ ... ............................ . 
Oberösterreich ................................................ . 
Salzburg .. ..... ... .......... ..... ................................ . 
Steiermark ................................................ ... ... . 
Tirol ................................................................. . 
Vorarlberg ..... .. .................... ............ ...... .... .. .... . 
Wien .. ................................... ............... ........... . 

Österreich ..... ... .. ..... ....... .................... .. ............. . 

} 
} 

Zahl der Betriebe 

1990 

3.910 
97.480 
49.063 
54.951 
33.414 
26.047 
10.566 
3.431 
3.048 

281.910 

106.223 
162.646 

9.131 

31 .884 
27.136 
32.472 

6.665 
179.843 

69.185 
35.965 
24.281 
18.182 
27.729 
21.290 
17.113 
13.408 
28.096 

12.867 

1.396 

4.886 
19.567 
31.991 
36.038 
10.355 
45.446 
47.091 
46.536 

26.789 
26.192 
71.219 
54.485 
12.319 
60.669 
21.776 

7.163 
1.298 

281.910 

1995 

4.316 
88.535 
44.020 
49.416 
30.999 
27.225 
12.084 
3.713 
3.214 

263.522 

81.173 
173.462 

8.887 

29.150 
25.160 
30.803 

6.616 
171.793 

183.315 
132.232 
23.987 
27.096 

73.728 
33.789 
21.345 
15.781 
24.211 
18.386 
14.779 
11.475 
15.543 
8.892 
9.054 
3.000 
1.122 

42.058 
18.307 
30.198 
33.517 

9.718 
40.784 
44.064 
40.560 

23.889 
25.073 
65.272 
50.388 
11.824 
58.140 
20.721 

7.052 
1.163 

263.522 
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Tabelle 20 

Fläche in Hektar 

1990 

243.159 
352.386 
800.482 
817.199 
984.265 
691.711 
478.491 

3,187.123 
7,554.816 

3.250.519 
1,657.141 
2,647.156 

680.821 
630.300 
803.866 
140.796 

5,299.032 

255.978 
274.164 
280.671 
274.790 
544.702 
585.750 . 
501.434 
446.498 

1,111.463 

} 779.423 

} 1,433.375 

2,764.207 
820.667 
969.332 
661.300 
261.788 
771.186 
433.751 
872.585 

324.919 
861.523 

1,681.420 
1,074.614 

671 .042 
1,502.362 
1,195.840 

215.755 
27.341 

7,554.816 

1995 

221.326 
317.204 
721.025 
761.126 

1,035.198 
792.105 
515.692 

3,214.703 
7,578.378 

2,863.387 
1,941.408 
2,773.583 

677.355 
627.069 
807.657 
149.120 

5,317.176 

5,972.192 
5,337.144 

363.464 
271.586 

300.190 
252.982 
237.092 
231.150 
468.737 
456.425 
438.848 
400.169 
615.549 
416.277 
518.435 
300.621 

1,879.875 

2,765.436 
814.352 
972.871 
662.633 
261.770 
793.500 
432.229 
875.587 

324.819 
859.679 

1,678.882 
1,087.760 

676.533 
1,509.720 
1,196.264 

215.270 
29.450 

7,578.378 

Quelle: ÖSTAT. 
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Betriebe nach Bundesländern Tabelle 21 

Zahl der Betriebe 
Betriebe 

nach Erschwerniszonen 
Größengruppen Haupt- Neben- .. 

nach der Gesamtfläche Differenz erwerb erwerb juristischer 
ohne 1990 1995 Personen Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 in % Zonierung 

Burgenland 

ohne Fläche ....... .... .. .. ..... - 260 - 2 253 5 - - - - 260 
unter 1 ha ....... 3.029 3.111 + 2,7 16 3.090 5 3 6 - - 3.102 

1 bis unter 2 ha ..... .. 4.149 4.343 + 4,7 23 4.292 28 10 50 - - 4.283 
2 bis unter 5 ha ....... 7.337 6.251 - 14,8 310 5.862 79 34 188 - - 6.029 
5 bis unter 10 ha .... ... 5.114 3.967 - 22,4 530 3.365 72 33 226 2 - 3.706 

10 bis unter 20 ha ....... 3.833 2.971 - 22,5 1.118 1.776 77 20 135 6 - 2.810 
20 bis unter 30 ha .... ... 1.454 1.120 - 23,0 673 408 39 5 20 2 - 1.093 
30 bis unter 50 ha ....... 945 984 + 4,1 720 197 67 4 13 1 - 966 
50 bis unter 100 ha ....... 460 662 + 43,9 529 74 59 1 1 - - 660 

100 bis unter 200 ha ....... 53 142 +167,9 87 8 47 - - - - 142 
200 ha und mehr .... .... ... .. 47 78 + 66,0 23 13 42 - 1 - - 77 

Insgesamt .............. .... ... . 26.421 23.889 - 9,6 4.031 19.338 520 110 640 11 - 23.128 

Kärnten 

ohne Fläche .. .. .. ... ...... ..... - 495 - 9 476 10 - - - - 495 
unter 1 ha ...... . 265 259 - 2,3 37 191 31 7 9 7 1 235 

1 bis unter 2 ha ....... 2.139 2.303 + 7,7 8 2.179 116 86 112 174 14 1.917 
2 bis unter 5 ha ..... .. 4.337 4.654 + 7,3 26 4.448 180 276 364 501 121 3.392 
5 bis unter 10 ha ....... 3.901 4.044 + 3,7 131 3.738 175 335 385 605 213 2.506 

10 bis unter 20 ha ....... 4.585 4.647 + 1,4 969 3.504 174 433 543 948 331 2.392 
20 bis unter 30 ha ... .... 2.926 2.881 - 1,5 1.261 1.509 111 271 363 795 228 1.224 
30 bis unter 50 ha ...... . 3.087 2.740 -11,2 1.673 969 98 252 356 892 221 1.019 
50 bis unter 100 ha ....... 2.337 1.891 -19,1 1.232 503 156 174 250 669 162 636 

100 bis unter 200 ha ... .... 760 685 - 9,9 375 156 154 52 70 166 50 347 
200 ha und mehr ... ... ....... 321 474 + 47,7 138 109 227 24 27 34 17 372 

Insgesamt .......... .. ..... ..... 24.658 25.073 + 1,7 5.859 17.782 1.432 1.910 2.479 4.791 1.358 14.535 

Niederösterreich 

ohne Fläche ..... ..... .......... - 775 - 5 751 19 - - - - 775 
unter 1 ha ... .... 5.218 4.981 - 4,5 154 4.764 33 23 3 10 - 4.945 

1 bis unter 2 ha ... .... 7.029 6.223 -11,5 142 5.988 93 233 153 111 2 5.724 
2 bis unter 5 ha ....... 10.798 9.713 -10,0 634 8.856 223 956 603 542 14 7.598 
5 bis unter 10 ha .. ..... 8.771 7.621 -13,1 1.323 6.104 194 1.190 732 654 21 5.024 

10 bis unter 20 ha ... ... . 13.544 11.677 -13,8 5.667 5.760 250 2.253 1.328 1.203 28 6.865 
20 bis unter 30 ha .. ..... 10.734 9.349 -12,9 6.752 2.446 151 1.772 1.176 1.167 16 5.218 
30 bis unter 50 ha ....... 9.776 9.932 + 1,6 8.236 1.546 150 1.613 1.115 1.228 9 5.967 
50 bis unter 100 ha ....... 3.203 3.951 + 23,4 3.395 406 150 467 401 494 6 2.583 

100 bis unter 200 ha .... ... 585 660 + 12,8 355 167 138 55 91 96 2 416 
200 ha und mehr ............. 353 390 + 10,5 123 96 171 20 26 21 - 323 

Insgesamt ..... .... .. ..... .... .. 70.011 65.272 - 6,8 26.786 36.884 1.572 8.582 5.628 5.526 98 45.438 

Oberösterreich 

ohne Fläche ...... .............. - 886 - 7 868 11 - - - - 886 
unter 1 ha ....... 397 379 - 4,5 75 282 22 20 9 5 - 345 

1 bis unter 2 ha ... .... 5.772 5.152 -1 0,7 31 5.046 75 477 304 269 9 4.093 
2 bis unter 5 ha ....... 11.419 10.095 -11,6 115 9.854 126 1.767 1.01 Ö 887 49 6.382 
5 bis unter 10 ha ....... 8.677 7.696 -11,3 847 6.754 95 1.607 1.054 929 25 4.081 

10 bis unter 20 ha .. ... .. 11.852 10.505 - 11,4 4.563 5.858 84 2.457 1.263 1.238 29 5.518 
20 bis unter 30 ha ....... 8.678 8.175 - 5,8 5.546 2.599 30 2.135 1.007 833 10 4.1 90 
30 bis unter 50 ha ..... .. 5.430 5.939 + 9,4 4.622 1.283 34 1.464 644 640 6 3.185 
50 bis unter 100 ha ....... 1.044 1.254 + 20,1 950 259 45 223 119 163 1 748 

100 bis unter 200 ha ....... 166 175 + 5,4 95 45 35 21 26 31 - 97 
200 ha und mehr .......... .. . 123 132 + 7,3 30 41 61 12 4 6 - 110 

Insgesamt ... ..... .... ... ... .... 53.558 50.388 - 5,9 16.881 32.889 618 10.183 5.440 5.001 129 29.635 

Salzburg 

ohne Fläche ... ........ .. ....... - 208 - 4 201 3 - - - - 208 
unter 1 ha ....... 88 90 + 2,3 35 46 9 4 - 2 - 84 

1 bis unter 2 ha ..... .. 449 567 + 26,3 10 535 22 72 51 36 18 390 
2 bis unter 5 ha ....... 1.093 1.535 + 40,4 30 1.462 43 188 193 202 106 846 
5 bis unter 10 ha ..... .. 1.616 1.942 + 20,2 250 1.640 52 296 319 390 169 768 

10 bis unter 20 ha ....... 3.031 3.066 + 1,2 1.155 1.848 63 452 536 680 252 1.146 
20 bis unter 30 ha .. .... . 2.109 1.745 -17,3 989 725 31 292 344 349 114 646 
30 bis unter 50 ha ....... 1.438 1.158 -19,5 697 406 55 230 251 260 92 325 
50 bis unter 100 ha ...... . 910 660 -27,5 385 191 84 130 160 161 37 172 

100 bis unter 200 ha ....... 558 481 -13,8 235 112 134 83 124 76 24 174 
200 ha und mehr ....... ... .. . 336 372 + 10,7 132 79 161 61 60 22 11 218 

Insgesamt .... .... .... .. ..... .. . 11.628 11.824 + 1,7 3.922 7.245 657 1.808 2.038 2.178 823 4.977 
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Betriebe nach Bundesländern (Fortsetzung) Tabelle 21a 

Zahl der Betriebe 
Betriebe 

nach Erschwerniszonen 
Größengruppen Haupt- Neben- juristischer nach der Gesamtfläche Differenz erwerb erwerb ohne 1990 1995 Personen Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 in% Zonierung 

Steiermark 

ohne Fläche .................. .. - 881 - 10 865 6 - - - - 881 
unter 1 ha ....... 755 813 + 7,7 99 684 30 18 15 13 1 766 

1 bis unter 2 ha ....... 6.163 6.309 + 2,4 71 6.141 97 167 246 315 20 5.561 
2 bis unter 5 ha ....... 14.799 14.321 - 3,2 377 13.757 187 570 789 966 85 11.911 
5 bis unter 10 ha ....... 13.526 12.355 - 8,7 1.955 10.258 142 569 857 1.006 98 9.825 

10 bis unter 20 ha ....... 11.389 10.835 - 4,9 5.084 5.626 125 747 1.100 1.439 149 7.400 
20 bis unter 30 ha ....... 4.940 4.863 - 1,6 3.200 1.595 68 543 769 1.045 110 2.396 
30 bis unter 50 ha ....... 3.930 3.999 + 1,8 2.895 1.007 97 456 767 1.419 124 1.233 
50 bis unter 100 ha ....... 2.525 2.276 - 9,9 1.703 446 127 312 466 956 74 468 

100 bis unter 200 ha ...... . 935 912 - 2,5 520 225 167 105 131 274 12 390 
200 ha und mehr ............. 401 576 +43,6 187 125 264 35 40 55 - 446 

Insgesamt ...... .. .............. 59.363 58.140 - 2,1 16.101 40.729 1.310 3.522 5.180 7.488 673 41.277 

Tirol 

ohne Fläche ........ .. .......... - 619 - 4 608 7 - - - - 619 
unter 1 ha .. .. ... 112 209 + 86,6 46 140 23 7 6 13 5 178 

1 bis unter 2 ha ....... 870 1.674 + 92,4 14 1.563 97 143 144 201 99 1.087 
2 bis unter 5 ha ....... 1.979 4.737 +139,4 141 4.406 190 526 642 1.047 748 1.774 
5 bis unter 10 ha .. .. ... 2.500 4.457 + 78,3 870 3.401 186 541 690 1.125 856 1.245 

10 bis unter 20 ha .... .. . 4.767 3.982 - 16,5 1.780 2.027 175 609 606 1.088 687 992 
20 bis unter 30 ha ....... 3.042 1.808 - 40,6 1.025 669 114 270 311 553 281 393 
30 bis unter 50 ha ....... 3.101 1.299 - 58,1 810 336 153 196 207 400 187 309 
50 bis unter 100 ha ....... 2.381 803 - 66,3 436 163 204 142 120 161 94 286 

100 bis unter 200 ha .. ..... 736 463 - 37,1 132 66 265 52 40 33 23 315 
200 ha und mehr ............. 250 670 +168,0 44' 38 588 16 9 19 12 614 

Insgesamt ...................... 19.738 20.721 + 5,0 5.302 13.417 2.002 2.502 2.775 4.640 2.992 7.812 

Vorarlberg 

ohne Fläche ............ .. ...... - 188 - 4 175 9 - - - - 188 
unter 1 ha ....... 86 105 + 22,1 29 69 7 1 - 1 - 103 

1 bis unter 2 ha ....... 802 942 + 17,5 9 904 29 18 36 54 9 825 
2 bis unter 5 ha ....... 1.241 1.754 + 41,3 44 1.641 69 71 137 278 135 1.133 
5 bis unter 10 ha .... .. . 1.122 1.347 + 20,1 224 1.063 60 116 229 330 183 489 

10 bis unter 20 ha ....... 1.428 1.232 - 13,7 628 529 75 158 308 298 136 332 
20 bis unter 30 ha ....... 760 594 - 21,8 417 126 51 90 148 122 58 176 
30 bis unter 50 ha ....... 649 418 - 35,6 260 70 88 58 94 58 18 190 
50 bis unter 100 ha ....... 296 191 - 35,5 64 30 97 13 23 17 3 135 

100 bis unter 200 ha ....... 121 136 + 12,4 22 5 109 5 5 8 1 117 
200 ha und mehr ............. 47 145 +208,5 5 10 130 3 - 2 - 140 

Insgesamt ...................... 6.552 7.052 + 7,6 1.706 4.622 724 533 980 1.168 543 3.828 

Wien 

ohne Fläche .................... - 4 - - 3 1 - - - - 4 
unter 1 ha ....... 432 345 -20,1 170 170 5 - - - - 345 

1 bis unter 2 ha ....... 298 297 - 0,3 173 116 8 - - - - 297 
2 bis unter 5 ha .. ..... 272 234 -14,0 99 133 2 - - - - 234 
5 bis unter 10 ha ....... 87 102 + 17,2 45 47 10 - - - - 102 

10 bis unter 20 ha ....... 57 50 -12,3 24 21 5 - - - - 50 
20 bis unter 30 ha ...... . 38 27 -28,9 14 10 3 - - - - 27 
30 bis unter 50 ha ...... . 55 47 -14,5 39 6 2 - - - - 47 
50 bis unter 100 ha ... : ... 18 28 +55,6 18 6 4 - - - - 28 

100 bis unter 200 ha ...... . 12 14 + 16,7 2 11 1 - - - - 14 
200 ha und mehr .... .... .... . 12 15 + 25,0 1 3 11 - - - - 15 

Insgesamt ...................... 1.281 1.163 - 9,2 585 526 52 - - - - 1.163 

Quelle: äST AT. 
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Verteilung der Kulturarten (Fläche in Hektar) Tabelle 22 

Kulturarten 1960 1979 19831) 1990 1995 

Ackerland .......... ... ...... ........ .. ... .. ... ..... .. ... ..... 1,646.837 1,474.621 1,421.950 1,406.394 1,405.276 
Wirtschaftsgrünland ......... ..... ..... ... ..... ... .... .. 780.657 902.500 889.736 884.124 928.254 
davon mehrmähdige Wiesen ......... .... ...... ... 726.504 860.207 852.024 844.634 861.160 

Ku Itu rweiden .......... .. ..... .. ...... .... .. ... .. 54.153 42.293 37.712 39.490 67.094 
Extensives Grünland ................................... 596.237 332.501 248.377 223.056 153.259 
davon einmähdige Wiesen ....... ... .. .... ...... .. .. 282.186 130.351 104.283 89.159 56.367 

Hutweiden ... .. ......... .. .... .. ........ .. ..... ... 289.809 182.883 130.289 123.163 81.106 
Streuwiesen ..... ..... ........ .. .... ......... ... . 24.242 19.267 13.805 10.734 15.786 

Almen und Bergmähder ... ...... ... .................. 921.004 806.092 847.477 845.614 858.732 
Sonstige Kulturarten ................................... 107.176 146.682 94.564 98.945 86.507 
davon Weingärten (inkl. Rebschulen) ......... 35.611 57.270 57.760 58.203 55.680 

Obstanlagen2) .. •.•• •..• . •.. .• .• .... •. .• .•• . • . •. . 28.279 40.383 18.384 19.693 19.061 
Hausgärten .... .. .. ... .. ....... .................. . 42.362 47.692 17.115 19.540 9.478 
Reb- und Baumschulen .................... 924 1.337 1.305 1.509 1.525 
Forstbaumschulen3) ............ . ... . ... . ..... - - - - 763 

Nicht mehr genutztes Grünland4) . ..•.•••..••••.• - 65.851 37.922 - 39.971 36.558 

Landwirtschaftlich genutzte Fläche ............. 4,051.911 3,728.247 3,540.026 3 ,498.104 3,432.028 
Forstwirtschaftlich genutzte Fläche ...... ... .... 3,141 .725 3,281.773 3,221 .101 3,227.069 3,294.142 
Sonstige Flächen ... .. ... ......................... .. ..... 1,111.929 1,298.229 818.352 807.834 815.650 

Gesamtfläche .......... ....... ... .. ... ......... .. ... ... .. 8,305.565 8,308.249 7,579.479 7,533.007 7,578.378 

1) Erfassungsuntergrenze ab 1983: 1 ha; bewirtschaftete Kleinstflächen und unproduktive Flächen außerhalb der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe entsprechend den 
Schätzungen der Gemeinde nicht mehr enthalten. 

2) Extensiv- und Intensivobstanlagen. 
3) Forstbaumschulen 1995 erstmals erhoben. 
4) Nicht mehr genutztes Grünland ab 1995 nicht mehr bei LN (auf Grund der EU-Umstellung) . 

Quelle: ÖSTAT. -

Verteilung der Kulturarten nach Bundesländern 1995 (Fläche in Hektar) Tabelle 23 

Kulturarten Burgenland Kämten Nieder- Qber- Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien österreich österreich 

Ackerland .. .. .................. ...... ... ........ ... .. ...... 157.345 66.824 704.156 296.112 6.930 152.485 12.491 2.955 5.977 
Wirtschaftsgrünland .... .... ..................... ..... 10.911 92.366 183.645 249.629 85.372 188.363 85.546 31.835 586 
davon mehrmähdige Wiesen .................... 10.657 78.693 167.900 238.103 84.292 167.199 82.524 31 .229 562 

Kulturweiden .... .... ..... ....... .............. 254 13.673 15.745 11.526 1.080 21.164 3.022 606 24 
Extensives Grünland .... ............................. 12.280 22.096 18.103 10.842 24.644 34.666 17.914 10.923 1.790 
davon einmähdige Wiesen ........ .. ............. 1.877 6.189 10.423 7.575 7.149 9.061 8.087 4.583 1.424 

Hutweiden .... .. .. .. .......... ......... ......... 2.961 15.345 7.077 2.277 16.322 23.080 9.446 4.234 363 
Streuwiesen ................................... 7.442 562 603 990 1.173 2.525 381 2.106 3 

Almen und Bergmähder ............................ - 150.343 9.963 10.998 187.676 120.127 309.815 69.810 -
Sonstige Kulturarten ................................. 21.407 1.819 39.483 6.470 484 15.181 505 188 973 
davon Weingärten (inkl. Rebschulen) ....... 18.436 3 32.879 8 1 3.680 6 14 655 

Obstanlagen ... ...... ... ....... ............... . 1.700 1.083 2.788 3.222 119 9.728 247 89 84 
Hausgärten ........ ............. ...... ...... ... 1.171 574 3.071 2.591 260 1.509 187 53 62 
Reb- und Baumschulen ................. 59 71 503 462 17 201 12 30 170 
Forstbaumschulen .................. ... .... 41 88 242 187 87 63 53 2 2 

Nicht mehr genutztes Grünland1) ... ......... .. 1.424 3.491 2.919 1.520 4.428 4.731 15.941 1.882 222 

Landwirtschaftlich genutzte Fläche .. ......... 201.943 333.448 . 955.350 574.051 305.106 510.822 426.271 115.711 9.326 
Forstwirtschaftlich genutzte Fläche .......... 100.980 449.188 671 .088 437.086 261.841 853.894 434.541 67.723 17.801 
Sonstige Flächen ......... ............................. 20.473 73.551 49.527 75.1 02 105.157 140.272 319.511 29.953 2.103 

Gesamtfläche .... .......... ........... ... .. .. .......... 324.820 859.678 1,678.884 1,087.759 676.532 1,509.719 1,196.264 215.269 29.452 

1) Nicht mehr genutztes Grünland ab 1995 nicht mehr bei LN (auf Grund der EU-Umstellung). 
Quelle: ÖSTAT. 
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Verteilung der Kulturarten nach Haupt-, Nebenerwerb 
und jur. Personen (Flächen in ha bzw. in Prozent)1) 

Gesamtfläche 
Kulturarten 

ha % 

Ackerland .. ... .. ... .. ..... ... .. .... ............. ...... .... 1,405.276 40,9 
Wirtschaftsgrünland .... ................ .......... .... 928.254 27,0 
davon mehrmähdige Wiesen .... .... .... ........ 861 .160 25,1 

Kulturweiden .... ..... ..... ... .... ... ... ... .... 67.094 2,0 
Extensives Grünland ................... .... ......... 153.259 4,5 
davon einmähdige Wiesen ...................... . 56.367 1,6 

Hutweiden ...................... ................ 81.106 2,4 
Streuwiesen ....................... ... ......... 15.786 0,5 

Almen und Bergmähder ........ .......... .... .. ... 858.732 25,0 
Sonstige Kulturarten ...... .......... .............. ... 86.507 2,5 
davon Weingärten (inkl. Rebschulen) ...... 55.680 1,6 

Obstanlagen2) ................ ............... . 19.061 0,6 
Hausgärten .................................... 9.478 0,3 
Reb- und Baumschulen ........ ......... 1.525 0,0 
Forstbaumschulen3) ....................... 763 0,0 

davon 

Haupterwerb Nebenerwerb 

ha % ha % 

993.772 54,1 379.967 38,7 
511 .512 27,8 360.825 36,8 
500.060 27,2 350.502 35,7 

11.452 0,6 10.323 1,1 
65.106 3,5 69.869 7,1 
23.786 1,3 27.464 2,8 
36.933 2,0 32.125 3,3 

4.387 0,2 10.280 1,0 
186.538 10,1 124.670 12,7 
51.666 2,8 32.409 3,3 
34.767 1,9 19.928 2,0 
11.710 0,6 6.967 0,7 
3.694 0,2 5.218 0,5 
1.099 0,1 219 0,0 

396 0,0 77 0,0 

Landwirtschaftlich genutzte Fläche ........ .. 3,432.028 45,3 1,838.261 64,2 980.680 50,5 
Forstwirtschaftlich genutzte Fläche .. ........ 3,294.142 43,5 944.464 33,0 847.629 43,7 
Sonstige Flächen ..... ..... ... .................... ...... 852.208 11,2 80.663 2,8 113.098 5,8 

Gesamtfläche ...... .... ........ ............ ....... ..... 7,578.378 100,0 2,863.388 100,0 1,941.407 100,0 

1) Die Prozentangaben bei den Kulturarten beziehen sich auf die landwirtschaftlich genutzte Fläche (= 100%). 
2) Extensiv- und Intensivobstanlagen. 
3) Forstbaumschulen 1995 erstmals erhoben. 

Verteilung der Kulturarten nach Erschwerniskategorien (Zonen) 1995 (Flächen in ha) 

davon 

Kulturarten Fläche 
Erschwernis- Erschwernis- Erschwernis- Erschwernis-insgesamt 
kategorie 1 kategorie 2 kategorie 3 kategorie 4 

(Zone 1) (Zone 2) (Zone 3) (Zone 4) 

Ackerland ...................................... .. ...... ... 1,405.276 160.137 67.669 40.469 1.346 
Wirtschaftsgrünland ........... ....... ................ 928.254 199.781 183.541 226.024 32.893 
davon mehrmähdige Wiesen ... .. ........ .... ... 861.160 191.698 168.784 196.856 30.569 

Kulturweiden .................................. 67.094 8.083 14.757 29.168 2.324 
Extensives Grünland ....... ..... .. .... .... .......... 153.259 14.119 23.647 45.116 13.443 
davon einmähdige Wiesen .................. .. ... 56.367 6.227 9.280 15.508 5.941 

Hutweiden ..... ......... .... ...... ........... ... 81 .106 6.780 13.074 28.635 7.312 
Streuwiesen ........................ .. ...... ... 15.786 1.112 1.293 973 190 

Almen und Bergmähder .. ......... ................ 858.732 55.192 61.776 77.218 36.244 
Sonstige Kulturarten ..... .. ........ .. ... .......... ... 86.507 2.281 1.933 1.594 93 
davon Weingärten (inkl. Rebschulen) .... .. 55.680 102 198 224 7 

Obstanlagen ................. .... ............. 19.061 1.237 1.096 898 40 
Hausgärten .................................... 9.478 889 601 457 45 
Reb- und Baumschulen .. ..... .... ...... 1.525 18 16 1 -
Forstbaum~chulen .............. ............ 763 35 22 14 1 

Landwirtschaftlich genutzte Fläche ..... ..... 3,432.028 431 .510 338.565 390.421 84.019 
Forstwirtschaftlich genutzte Fläche ..... ..... 3,294.142 229.734 267.320 388.563 52.612 
Sonstige Flächen ......................... .. ........... 852.208 16.111 21.184 28.674 12.488 

Gesamtfläche .. .... .......... ........ ... ...... ........ . 7,578.378 677.355 627.069 807.658 149.119 

189 

Tabelle 24 

jur. Personen 

ha % 

31.537 5,1 
10.761 1,8 
10.598 1,7 

163 0,03 
18.284 3,0 
5.117 0,8 

12.048 2,0 
1.119 0,2 

547.524 89,3 
2.433 0,4 

985 0,2 
384 0,1 
566 0,1 
208 0,03 
290 0,05 

613.087 22,1 
1,502.049 54,2 

658.447 23,7 

2,773.583 100,0 

Quelle: ÖSTAT. 

Tabelle 25 

Erschwernis- ohne 

kategorie 1-4 Erschwernis-
kategorie 

269.621 1,135.656 
642.239 286.016 
587.907 273.253 

54.332 12.763 
96.325 56.934 
36.956 19.410 
55.801 25.306 

3.568 12.218 
230.430 628.301 

5.901 80.606 
531 55.150 

3.271 15.790 
1.992 7.486 

35 1.489 
72 691 

1,244.515 2,187.512 
938.229 2,355.913 

78.457 773.751 

2,261.201 5,317.176 

Quelle: ÖSTAT. 
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Betriebe und Flächen nach Betriebsformen (Flächen in ha) Tabelle 26 

landwirtsch. davon 
forstwirtsch. 

Betriebsformen Zahl der genutzte genutzte Gesamt-
Betriebe Fläche sonstige fläche 

(LN) Ackerland Kulturarten Grünland Almen Fläche 

Marktfruchtbetriebe .... .. .. ..... . 34.345 682.664 640.527 9.844 31 .686 606 61.672 756.478 
Futterbaubetriebe ... .. ..... ....... 87.518 1,158.219 340.931 5.103 662.492 149.693 375.826 1,577.412 
Veredelungsbetriebe ..... .. ... .. 10.842 154.622 139.321 1.422 13.492 387 35.505 193.463 
Dauerkulturbetriebe ....... .... .. 25.519 121.794 55.392 57.078 9.281 42 23.272 150.447 
Landw. Gemischtbetriebe .... 12.647 179.874 136.474 5.229 37.856 315 55.433 238.998 
Gartenbaubetriebe ............... 2.056 6.550 3.661 2.077 805 1 1.619 9.275 
Forstbetriebe .... .... ... ..... ........ 48.839 260.481 7.531 2.129 84.064 166.757 1,808.099 2,558.600 
Kombinationsbetriebe .. ..... .. . 33.615 398.944 80.830 3.523 221.132 93.459 590.526 1,031.679 
Nicht klassifiz. Betriebe ........ 8.141 468.879 609 100 20.704 447.465 342.190 1,062.026 

Insgesamt ... ......... .. ...... ... .... 263.522 3,432.028 1,405.276 86.505 1,081.512 858.732 3,294.142 7,578.378 

Quelle: ÖSTAT. 

Betriebe und Flächen nach Standarddeckungsbeiträgen (Flächen in ha) Tabelle 27 

Größenklassen Zahl der Landwirt- davon 
nach Standarddeckunrsbeiträgen Betriebe schaftliche Wald Gesamtfläche 

(in 1.000 S Nutzfläche Ackerland Grünland Almen 

unter 30 .............. 73.728 120.509 25.269 69.935 19.676 143.451 300.190 
30 bis unter 60 .. ...... ...... 33.789 130.273 37.938 69.963 16.869 106.068 252.982 
60 bis unter 90 .............. 21 .345 132.185 40.910 70.800 16.512 90.486 237.092 
90 bis unter 120 ... .. ......... 15.781 137.252 44.103 68.480 21.247 84.103 231.150 

120 bis unter 180 .............. 24.211 278.922 96.503 136.997 38.911 170.424 468.737 
180 bis unter 240 .. .. ......... . 18.386 277.112 103.749 133.243 34.158 161.624 456.425 
240 bis unter 300 .. .... ........ 14.779 274.935 111.091 8.275 34.701 151.564 438.848 
300 bis unter 360 .... ...... ... . 11.475 251 .793 109.981 96.766 32.567 136.822 400.169 
360 bis unter 480 ...... ....... . 15.543 394.871 212.146 132.756 39.330 204.085 615.549 
480 bis unter 600 .. ..... ... ... . 8.892 277.188 174.269 66.908 26.707 125.817 416.277 
600 bis unter 900 .... .. ... .... . 9.054 344.278 257.757 48.411 24.253 155.181 518.435 
900 bis unter 1.500 ...... ........ 3.000 152.715 111.723 14.122 20.521 130.486 300.621 

1.500 und mehr .......... .. .......... 1.122 191 .116 79.228 21.480 85.725 1,291.842 1,879.875 

Insgesamt .............................. 251.105 2,963.149 1,404.667 938.136 411.177 2,951 .953 6,516.350 

Quelle: ÖSTAT. 

Anzahl der Bergbauernbetriebe in Österreich nach den Zonierungsergebnissen1) Tabelle 28 

Bundesland Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Summe 

Burgenland .... .. .... . .... . ...... ..... . ... 185 783 11 - 979 
Kärnten ... .. .. ...... . ....... . .. .. ...... .... 2.260 2.814 5.194 1.393 11.661 
Niederösterreich .... .. ................ 9.504 6.212 5.886 100 21.702 
Oberösterreich .......... . .. . .. ...... .. . 10.847 5.846 5.203 135 .. 22.031 
Salzburg ... ....... ... ... ........ .. ... .... .. 1.986 2.166 2.270 845 7.267 
Steiermark ....... . ........ ..... ... ... ... . 3.826 5.527 7.825 683 17.861 
Tirol .... .... .. ... ..... ..... .... ...... ..... ... . 2.687 2.969 4.832 3.057 13.545 
Vorarlberg .. .. ........ . ....... .. .... ..... . 668 1.209 1.463 615 3.955 

Österreich .. ..... .... .. ..... ....... .... .. 31.963 27.526 32.684 6.828 99.001 

Die Unterschiede zu den Ergebnissen der Agrarstrukturerhebung 1995 resultieren aus den unterschiedlichen Erfassungsgrenzen. 
1) Stand: 1. 1. 1997. 

Quelle: BMLF. 
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Bedeutung der Grundstückspacht im Rahmen der Mehrfachanträge 1996 Tabelle 29 

Betriebe mit Betriebe mit Betriebe mit Betriebe mit Betriebe mit Wein 
Fläche1) Fläche Ackerland Grünland im Ertrag 

Größenklassen Betr.m. Pacht- Betr. m. Pacht- Betr. m. Pacht- Betr. m. Pacht-in ha 
Anzahl Fläche Pachtfl. fläche Pachtfl. fläche Pachtfl. fläche Pachtfl. fläche 

Betriebe2) in 1.000 ha 
Anteil Betriebe mit Pachtfläche in % bzw. Anteil Pachtfläche in % 

bis unter 1 ........... 5.527 3,68 21,6 15,5 
1 bis unter 2 ........... 9.895 14,67 24,1 14,1 
2 bis unter 5 ........... 41.760 139,44 31,7 16,7 
5 bis unter 10 ........... 39.188 285,80 42,5 20,4 

10 bis unter 20 ........... 47.479 685,86 54,1 22,0 
20 bis unter 30 ........... 20.456 495,78 70,7 27,1 
30 bis unter 50 ........... 12.467 466,98 84,0 36,0 
50 bis unter 100 ........... 3.866 244,52 92,0 46,6 

100 bis unter 200 ........... 365 47,64 88,8 47,4 
200 und mehr ... ... .... ...... 111 50,07 75,7 25,7 

Österreich gesamt ....... 181.114 2.434,44 48,6 28,2 

1) Landwirtschaftlich genutzte Fläche ohne Almen. 
2) Exklusive Betriebe ohne Flächen (3.666) . 

Verteilung des Ackerlandes nach Größenstufen 

Größenstufen nach der Ackerfläche 

unter 2 ha ....... .......................... . 
2 bis 5 ha ....... ................ .......... . 
5 bis 10 ha .................. ....... ...... .. . 

10 bis 20 ha ................................. . 
20 bis 30 ha ........... : ............ .. ... ... .. 
30 bis 50 ha ............................... .. . 
50 bis 100 ha ........... .. ....... ............. . 
über 100 ha ... .. .............................. . 

Insgesamt ........ ...... .. ..... ............... . 

Betriebe mit Ackerfläche 

absolut 

43.624 
31.066 
25.816 
22.735 

8.900 
7.472 
2.675 

409 

142.697 

16,6 
17,5 
24,6 
37,9 
48,1 
65,1 
82,1 
92,0 
89,1 
75,9 

46,3 

in % 

30,6 
21,8 
18,1 
15,9 

6,2 
5,2 
1,9 
0,3 

100,0 

14,3 12,9 11,6 25,1 17,6 
14,2 15,1 9,9 32,7 24,0 
18,9 26,1 15,6 42,1 28,0 
24,4 34,5 18,8 47,8 27,9 
25,3 44,2 20,6 52,7 27,9 
30,0 58,1 26,0 56,7 28,9 
38,8 65,8 34,4 59,3 28,6 
49,8 68,8 43,8 69,2 33,9 
50,8 58,7 36,9 67,2 28,2 
26,6 36,2 25,6 54,5 17,1 

33,8 39,3 23,2 46,0 28,1 

Quelle: Agrarmarkt Austria bzw. LFRZ; Bearbeitung im ÖIR. 

in ha 

38.309 
102.138 
186.463 
320.478 
217.012 
283.583 
169.451 

87.844 

1,405.278 

Ackerfläche 

Tabelle 30 

in% 

2,7 
7,3 

13,3 
22,8 
15,4 
20,2 
12,1 
6,2 

100,0 

Quelle: ÖSTAT. 
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Vieh bestand 1995 nach Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben sowie 
nach Erschwerniskategorien (Zonen) (in Stück) 

Tierarten insgesamt 
Haupt-
erwerb 

Rinder insgesamt ....... .. .. .... 2,325.423 1,612.951 
davon Kühe .... ... ...... ....... 910.221 615.910 

Pferde .... .. ... ...... ..... ..... ....... 54.853 24.238 
Schweine insgesamt .. .. .... . 3,700.275 2,755.200 
Schafe ... .. .... ......... .. ....... ... . 360.458 136.129 
Ziegen .. .. ....... .. ..... .. ........... 49.752 20.700 
Hühner ... ........ .. ... ... ... .. ....... 13,045.059 7,768.476 

Viehbestand nach Alter und Kategorien1) 

Kategorie 

Rinder insgesamt .... .. ......... ........... .. ........ ... ... .. . 
Jungvieh bis unter 1 Jahr 

Schlachtkälber bis 300 kg2l . ........................ .. .. . 
andere Kälber männlich ............... .................. . . 
andere Kälber weiblich ....... ... .... .... ... .... .......... . 

Jungvieh 1 bis unter 2 Jahre 
Stiere .... ... ............ ........ .......... .. .......... ... .. ........ . 
Ochsen ......... ......... ..... ....................... .... ... ...... . 
Schlachtkalbinnen .... ... .. .. .... ..... .. .. .... ........ ...... . 
Nutz- und Zuchtkalbinnen ..... ................. .... .. ... . 

Rinder 2 Jahre und älter 
Stiere und Ochsen .... ..... ... .... ..... .. .... .. ... ... ... .... . 
Kalbinnen nicht belegt ........ .. ..... ..................... . 
Kalbinnen belegt ... ...... ... .. ......... .. ............. ....... . 

. Schlachtkalbinnen ......... .. .... ............... .... ... .... . . 
Nutz- und Zuchtkalbinnen ... ... ... .............. ...... .. . 
Kühe .... .. ..... ... .............. ... ....... .... ......... ....... .... . . 

Pferde insgesamt ... .... .. ... ........ .. ... ... ...... .. ..... .... . 
Fohlen jünger als 1 Jahr .... ............ ........ ......... . 
Jungpferde 1-3 Jahre .. ......... ......... ................. . 
Hengste und Wallachen 3 Jahre und älter ..... . 
Stuten 3 Jahre und älter .. ... ..... ....................... . 

1) 11. Viehzählung am 3. Dez. 1996. Angaben in Stück. 
2) Bis 1995 bis 220 kg. 

Neben-
erwerb 

703.759 
297.768 

29.235 
897.428 
222.961 

28.733 
4,370.248 

1996 

2,271.949 

72.799 
286.563 
311.061 

217.624 
22.131 
37.880 

259.747 

24.508 

7.861 
121 .554 
910.221 

73.234 
5.201 

11.127 
22.222 
34.684 

davon 

Erschwernis- Erschwernis- Erschwemis- Erschwernis- Erschwernis-
kategorie 
(Zone 1) 

kategorie 
(Zone 2) 

kategorie 
(Zone 3) 

kategorie 
(Zone 4) 

kategorie 
(Zone 1-4) 

545.101 399.516 416.608 65.168 1,426.393 
219.814 168.409 181.106 28.336 597.665 

9.380 8.817 7.848 1.347 27.392 
182.101 86.107 72.876 12.031 353.115 

48.968 60.432 100.336 32.761 242.497 
6 .868 7.583 9.951 3.985 28.387 

1,054.725 469.099 671.882 77.285 2,272.991 

Kategorie 

Schweine insgesamt .. .. .. ... .. ... .. ..... .............. .... . 
Ferkel bis 20 kg ...... .. ......................... ............ .. 
Jungschweine 20-50 kg .. ...... ...... ........... ........ . 
Mastschweine 50-80 kg ....... .. ..... .. ............... .. . 
Mastschweine 80- 110 kg ... .. .. ..... ...... ... ....... ... . 
Mastschweine größer als 110 kg .................. .. . 
Zuchtschweine 50 kg und mehr 

Jungsauen, noch nie gedeckt ....... .. ... ......... . . 
~ungsauen, erstmals gedeckt ......... ... .... ... .. . . 
~Itere Sauen, gedeckt .... ..... ..... .. .... , .. ........... . 
Altere Sauen, nicht gedeckt ..... ... ............... .. . 
Zuchteber ............. ........ ........ ... ..... ........ ....... . 

Schafe insgesamt .... ........... .. .... ......... .............. . 
Lämmer bis unter 112 Jahr ... ...... .... .... .. .. ... ....... . 
Schafe 112 Jahr bis unter 1 Jahr ..... ... .... ..... .. .. . . 
Schafe 1 Jahr und älter: männlich .......... .. .. .... . 
Schafe 1 Jahr und älter: weiblich .. .......... .. .. ... . . 

Ziegen ........................ ....................................... . 

Hühner insgesamt ..... ..... ..... .... ..... ..... ............. .. 
Küken, Junghühner jünger als 112 Jahr ...... .... . . 
Legehennen ......... .. .. .. .. ........................... ........ . 
Hähne ............................................... .. .. .... ...... . 
Masthühner ............ .... ......... .............. .... .......... . 

Tabelle 31 

ohne 
Erschwernis-

kategorie 

899.030 
319.153 

27.461 
3,347.160 

117.961 
21.365 

10,772.068 

Quelle: ÖSTAT. 

Tabelle 32 

1996 

3,663.747 
953.126 

1,049.597 
726.438 
474.893 

61.060 

33.633 
39.275 

211.014 
101.514 

13.197 

380.861 
93.198 
46.936 
18.079 

222.648 

54.471 

12,215.194 
1,535.948 
5,751.939 

99.199 
4,828.108 

Quelle: ÖSTAT. 
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Vieh bestand und Viehhalter nach Bundesländern Tabelle 33 

Bundesland 1980 1990 1996 
Änderung 

1996 zu 1995 1980 1990 1996 
in % 

Rinder (in 1.000 Stück) Rinderhalter 

Burgenland ..... .. .... 68,5 49,5 34,7 - 2,6 7.599 3.962 1.839 
Kärnten ................. 217,3 227,8 208,9 - 0,5 16.684 13.866 11 .765 
Niederösterreich ... 622,2 629,4 536,0 - 2,9 39.417 28.488 22.145 
Oberösterreich ...... 725,1 772,4 676,9 - 2,6 44.488 35.652 28.896 
Salzburg ................ 165,6 181,3 174,0 - 0,6 9.766 8.928 8.160 
Steiermark ............ 454,6 444,5 384,3 - 3,7 40.522 30.788 23.283 
Tirol ....................... 198,7 215,8 193,9 - 1,4 15.452 13.622 12.015 
Vorarlberg ............. 64,4 63,1 63,1 - - 2,5 4.334 3.697 3.264 
Wien ...................... 0,5 0,1 - - 32 14 11 

Österreich ..... .. ..... 2.516,9 2.583,9 2.271,8 - 2,4 178.324 139.017 111.378 

Milchkühe (in 1.000 Stück) Milchkuhhalter1) 

Burgenland .......... . 25,3 16,9 10,4 - 4,8 7.332 3.497 
Kärnten ........... .. ... . 72,3 65,2 44,6 + 1,3 16.300 11.521 
Niederösterreich ... 210,5 188,8 140,4 - 0,6 37.312 25.539 
Oberösterreich ...... 294,1 283,4 218,4 - 1,5 44.077 34.580 
Salzburg ......... ....... 80,1 80,9 69,0 - 1,6 9.682 8.469 
Steiermark ............ 174,3 154,1 112,8 - 2,7 39.909 28.592 
Tirol ....................... 86,8 88,3 74,7 - 0,9 15.431 13.114 
Vorarlberg ............. 30,6 28,5 27,3 + 0,7 4.329 . 3.495 
Wien ............. .... ..... 0,0 0,0 - - 23 8 

Österreich ............ 974,0 906,1 697,6 - 1,2 174.395 128.815 

Schweine (in 1.000 Stück) Schweinehalter 

Burgenland ......... .. 171,6 140,5 115,9 - 8,4 15.838 9.024 5.074 
Kärnten ................. 236,3 200,1 192,2 - 2,8 19.619 14.858 11.390 
Niederösterreich ... 1.277,9 1.151,4 1.070,2 - 1,9 51 .120 33.978 23.741 
Oberösterreich ...... 1.025,9 1.123,9 1.185,4 + 0,5 41.020 30.213 22.890 
Salzburg ....... .... .. .. . 49,0 32,9 25,1 - 6,4 6.593 4.623 3.954 
Steiermark ........... . 817,3 961,0 1.015,8 - 0,7 52.982 39.078 29.085 
Tirol .......... ............. 85,6 57,7 41 ,0 - 6,8 12.427 9.299 6.983 
Vorarlberg ...... .... ... 32,7 19,0 17,3 - 7,5 2.757 1.834 1.304 
Wien ..... ................. 9,9 1,5 0,8 -12,5 107 39 14 

Österreich .... .. .. .... 3.706,2 3.688,0 3.663,7 - 1,2 202.463 142.946 104.435 

Pferde (in 1.000 Stück) Pferde halter 

Burgenland ...... .. .. . 2,0 2,1 3,1 ± 0,0 1.049 802 835 
Kärnten ................. 4,6 5,0 7,0 ± 0,0 2.968 2.391 2.577 
Niederösterreich ... 9,3 11,4 17,2 - 5,2 3.210 2.930 3.574 
Oberösterreich .. .... 7,0 9,9 15,1 + 3,3 3.274 3.276 3.836 
Salzburg ..... ..... ...... 3,8 4,7 7,2 + 11,1 1.904 1.696 2.021 
Steiermark ............ 6,6 8,3 12,4 + 1,6 3.096 3.160 3.640 
Tirol ..........•............ 4,1 4,7 7,3 + 4,1 1.949 1.710 2.251 
Vorarlberg ........ ..... 1,3 2,0 2,5 -12,0 635 707 933 
Wien ...................... 1,7 1,2 1,3 + 7,7 61 36 39 

Österreich ............ 40,4 49,3 73,1 + 1,0 18.146 16.708 19.706 

Schafe (in 1.000 Stück) Schafhalter 

Burgenland ........... 1,4 4,2 5,7 + 5,3 210 371 409 
Kärnten ..... .. .. .. ..... . 23,1 40,1 51,8 + 5,8 2.728 3.566 2.898 
Niederösterreich ... 22,7 47,9 59,3 + 0,8 3.858 4.198 3.499 
Oberösterreich ... ... 30,9 46,5 51,8 + 1,7 5.400 5.778 4.680 
Salzburg ................ 19,3 28,5 36,2 + 10,8 1.996 1.708 1.761 
Steiermark .. .. ... ..... 27,0 51,2 59,1 - 2,2 3.478 4.609 3.908 
Tirol ....................... 57,7 81,4 103,0 + 7,7 3.862 3.800 3.826 
Vorarlberg ............. 8,4 9,2 13,5 + 3,0 749 628 590 
Wien ...................... 0,3 0,2 0,3 -33,3 14 11 9 

Österreich ............ 190,8 309,3 380,9 + 4,1 22.295 24.669 21.580 
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Vieh bestand und Vieh halter nach Bundesländern (Fortsetzung) Tabelle 33a 

Bundesland 1980 1990 1996 
Änderung 

1996 zu 1995 1980 1990 1996 
in % 

Ziegen (in 1.000 Stück) Ziegenhalter 

Burgenland .......... . 1,0 0,9 1,0 -10,0 409 377 271 
Kärnten .. ..... .. ... ..... 3,7 4,3 5,9 + 5,1 1.649 1.411 1.740 
Niederösterreich .. . 8,3 6,6 10,0 - 3,0 4.560 2.249 1.978 
Oberösterreich ...... 5,6 6,9 10,9 -10,0 2.835 2.851 3.543 
Salzburg ................ 2,3 3,8 4,4 ± 0,0 685 986 1.163 
Steiermark .......... .. 4,2 5,3 6,8 - 8,8 2.177 2.267 2.036 
Tirol .............. .... ..... 5,6 7,9 12,4 + 4,8 1.766 1.880 2.543 
Vorarlberg .... ..... .... 1,6 1,5 3,0 + 13,3 587 602 793 
Wien ... ......... .. .... .. .. 0,1 - 0,1 - 26 9 11 

Österreich ............ 32,4 37,3 54,5 - 1,3 14.694 12.632 14.078 

Hühner (in 1 .000 Stück) Hühnerhalter 

Burgenland ..... ...... 905,1 547,9 407,8 - 0,7 21.262 11.755 6.080 
Kärnten ...... ....... .... 1.092,9 842,2 1.096,8 + 4,3 20.777 13.415 9.569 
Niederösterreich ... 4.988,1 4.428,6 4.065,8 - 8,9 55.685 33.211 21.782 
Oberösterreich ...... 2.755,5 3.081,5 2.723,9 -12,5 48.103 35.037 25.964 
Salzburg ... ....... ..... . 377,7 191,1 166,2 - 3,8 8.318 6.010 5.168 
Steiermark ..... .. ..... 3.386,8 3.541,3 3.416,2 - 7,2 57.205 40.074 27.830 
Tirol ......... .... .......... 381,5 305,0 176,4 -10,1 9.358 6.227 5.598 
Vorarlberg ........... .. 255,7 198,7 161,0 - 9,2 3.142 2.195 1.771 
Wien .......... .. ... .. ..... 16,3 2,7 1,1 -27,3 475 128 45 

Österreich ............ 14.159,7 13.139,2 12.215,2 - 7,7 224.325 148.052 103.807 

1) Bei Stichprobenerhebung wird die Anzahl der Halter nicht erhoben. 
Quelle: ÖSTAT. 

Struktur vieh haltender Betriebe Tabelle 34 

1977 1985 1995 1977 1985 1995 

1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 Stück % 1.000 Stück % 1.000 Stück % 

Halter von ... Kühen Kuhhalter1) Milchkuhhalter1) Kuhbestand1) Milchkuhbest.1) 

1 .......... .......................... 23,0 12,4 15,5 10,3 7,0 8 23,0 2,3 15,5 1,6 7,0 1 
2- 3 .... .................. ... ... 55,7 29,9 36,9 24,5 17,1 19 137,2 13,6 91,2 9,2 42,6 6 
4-10 .. ... ... ... ....... .......... 86,5 46,4 69,9 46,5 43,5 48 532,9 53,0 448,5 45,4 285,5 41 

11 - 20 ........................... . 19,1 10,2 24,8 16,5 19,9 22 261 ,8 26,0 348,4 35,2 282,3 40 
21 - 30 ................ ............ 1,6 0,9 2,7 1,8 2,8 3 38,2 3,8 65,7 6,6 66,5 9 
31 und mehr ..... ... ............ 0,3 0,2 0,5 0,3 0,6 1 12,3 1,2 19,6 2,0 22,6 3 

Summe .. ..... ..... ... .. .......... 186,2 100,0 150,4 100,0 90,7 100 1.005,6 100,0 988,9 100,0 706,5 100 

Halter von ... Rindern Rinderhalter Rinderbestand 

1 - 3 ... ......... ................ 40,8 21,0 25,6 16,0 13,9 12,0 86,1 3,4 55,1 2,1 30,4 1,3 
4- 6 .. .................... .... .. 34,6 17,8 25,2 15,8 ,15,2 13,0 169,8 6,7 124,3 4,7 75,2 3,2 
7 -10 ................... ... ...... 30,5 15,7 23,2 14,5 15,7 13,5 255,9 10,0 195,6 7,4 132,2 5,7 

11 - 20 ... .. .. .... .. ....... .. ...... 48,1 24,7 38,2 23,8 27,6 23,7 723,8 28,4 578,9 21,8 419,5 18,0 
21 - 30 ....... ......... ............ 23,7 12,2 23,3 14,5 18,8 16,1 589,6 23,1 584,4 22,0 473,4 20,4 
31 - 50 ...... ...... ....... .. ...... . 13,9 7,2 18,6 11,6 18,0 15,5 523,7 20,5 712,1 26,9 698,6 30,0 
51 und mehr. .. .. ...... .. ........ 2,9 1,5 5,9 3,7 7,3 6,3 199,8 7,8 400,1 15,1 496,7 21 ,4 

Summe ..... ............ .......... 194,6 100,0 160,0 100,0 116,6 100,0 2.548,7 100,0 2.650,6 100,0 2.325,8 100,0 
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Struktur viehhaltender Betriebe (Fortsetzung) Tabelle 34a 

1979 1985 1995 1979 1985 1995 

1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 Stück % 1.000 Stück % 1.000 Stück % 

Halter von ... Schweinen Schweinehalter (ohne Ferkel) Schweinebestand (ohne Ferkel) 

1 - 3 ....... .... ........ .... . 104,7 47,3 86,3 50,3 61,8 55,9 204,2 7,7 170,0 6,2 118,4 4,3 
4- 10 ...... ........ ... ....... 67,5 30,5 47,0 27,4 22,9 20,7 404,5 15,3 271,7 9,8 128,8 4,7 

11 - 50 .... .......... ...... .... 39,7 17,9 25,7 15,0 12,7 11 ,4 848,5 32,1 584,4 21 ,2 306,0 11,1 
51 -100 ............ ...... ..... . 5,5 2,5 6,0 3,5 4,9 4,5 385,2 14,6 431,7 15,6 359,6 13,0 

101 - 200 ...... ... .......... ..... 2,8 1,3 4,4 2,6 4,7 4,2 388,0 14,7 629,7 22,8 671,1 24,3 
201 und mehr .. .... ....... .. ... 1,2 0,6 2,2 1,3 3,7 3,3 414,0 15,7 672,8 24,4 1.174,6 42,6 

Summe ... .. .... ...... ....... .. ... 221 ,5 100,0 171,6 100,0 110,7 100,0 2.644,5 100,0 2.760,2 100,0 2.758,5 100,0 

Halter von .. . Zuchtsauen Zuchtsauenhalter Zuchtsauenbestand 

1 - 3 ........................ 53,1 68,6 26,6 54,3 9,0 35,0 86,9 23,9 43,2 11 ,4 15,3 3,9 
4- 10 ......... ..... .......... 16,3 21 ,1 11 ,4 23,2 5,9 22,8 97,5 26,9 71 ,6 19,0 38,0 9,8 

11 - 20 ....... .. .............. . 4,9 6,3 5,8 11 ,8 3,9 15,3 71 ,9 19,8 87,2 23,1 59,9 15,4 
21 - 30 ...... .. ... ............. 1,8 2,3 2,9 6,0 2,7 10,6 44,6 12,3 74,0 19,6 69,4 17,9 
31 - 50 .................... .... 1,1 1,4 1,9 3,9 2,9 11,2 41 ,0 11,3 74,1 19,6 112,3 28,9 
51 -100 ......... ..... .......... 0,3 0,3 0,4 0,7 1,2 4,6 16,8 4,6 22,7 6,0 75,7 19,5 

101 und mehr .. ......... ........ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 4,2 1,2 5,0 1,3 17,4 4,5 

Summe .. ...... ....... ... .. ....... 77,4 100,0 49,1 100,0 25,7 100,0 362,9 100,0 377,8 100,0 387,9 100,0 

Halter von ... Schafen Schafhalter Schafbestand 

1 - 5 .. ..... ................ ..... 12,9 56,5 12,1 49,7 8,3 37,0 36,0 18,4 35,2 14,4 25,7 7,0 
6 -10 .. ....... ........... ..... ... 4,8 20,9 5,6 23,1 4,4 19,7 37,0 18,9 43,3 17,7 33,7 9,2 

11 - 20 .... .. .. ....... ............. 3,3 14,5 4,0 16,4 4,6 20,7 48,8 25,0 58,5 23,9 69,0 18,9 
21 - 30 ...... ................. ..... 1,0 4,2 1,3 5,5 2,2 10,1 24,3 12,4 33,4 13,7 55,8 15,3 
31 'Und mehr ........... .. ........ 0,9 3,8 1,3 5,3 2,8 12,5 49,2 25,2 74,4 30,4 181,0 49,6 

Summe .. .. ................... .... 22,9 100,0 24,3 100,0 22,3 100,0 195,4 100,0 244,9 100,0 365,2 100,0 

Halter von ... Masthühnern Masthühnerhalter Masthühnerbestand 

1 - 1.000 .............. 10,7 95,4 4,3 91 ,0 2,1 83,8 267,4 4,8 132,7 2,7 85,3 1,6 
1.001 - 5.000 .............. 0,2 1,7 0,2 3,4 0,1 3,8 545,5 9,8 482,2 9,9 285,1 5,4 
5.001 - 10.000 .............. 0,1 1,3 0,1 2,2 0,1 4,2 1.148,4 20 ,7 822,2 16,8 839,3 16,0 

10.001 - 20.000 .. .. .......... 0,1 1,1 0,1 2,1 0,1 5,4 1.843,9 33,2 1.508,8 30,9 1.915,6 36,4 
20.001 - 40.000 ............ .. 0,0 0,4 0,0 1,0 0,1 2,4 1.133,6 20,4 1.299,8 26,6 1.628,7 31,0 
40.001 und mehr .. ........... 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,4 610,2 11,0 638,0 13,1 505,8 9,6 

Summe .... ....................... 11,2 100,0 47,3 100,0 2,5 100,0 5.549,0 100,0 4.883,8 100,0 5.259,8 100,0 

Halter von ... Legehühnern Legehühnerhalter Legehühnerbestand 

1 - 1.000 .... .... ...... 233,1 99,7 185,8 99,6 105,1 99,4 3.830,0 53,3 3.025,2 40,1 2.068,1 34,8 
1.001 - 5.000 ...... ........ 0,5 0,2 0,5 0,3 0,5 0,4 1.176,1 16,4 1.380,4 18,3 1.073,6 18,1 
5.001 - 10.000 ........ .... .. 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 492,1 6,9 625,2 8,3 698,3 11 ,8 

10.001 - 20.000 ............ .. 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 499,9 7,0 575,2 7,6 502,4 8,5 
20.001 - 30.000 .............. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 417,4 5,8 491,1 6,5 311,1 5,2 
30.001 und mehr ............. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 O!O 763,6 10,6 1.448,8 19,2 1.283,9 21,6 

Summe ... ... .................. ... 233,7 100,0 186,5 100,0 105,7 100,0 7.179,1 100,0 7.545,8 100,0 5.937,4 100,0 

1) Mangels direkter Vergleichsdaten wurden die Jahre 1979, 1989 und 1993 herangezogen. 
Quelle: ÖSTAT; BMLF·ALFIS. 
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Milchlieferstruktur und Referenzmengen nach Bundesländern Tabelle 35 

Burgen- Kärnten NÖ+ üÖ Salzburg Steier- Tirol Vorarl- Österreich land Wien mark berg 

Lieferanten 

10.001 bis 20.000 kg .. ... ..... .......... ....... ... .. ... 493 2.443 6.472 9.047 2.341 5.684 3.245 882 30.887 
20.001 bis 40.000 kg ................................... 288 1.340 4.883 7.129 1.903 3.560 2.133 690 21.949 
40.001 bis 70.000 kg ................................... 193 790 2.995 5.234 1.368 2.316 1.357 547 14.834 
70.001 bis 100.000 kg .............................. .. . 105 237 1.012 1.664 626 775 484 297 5.207 
über 100.000 kg .......................................... 64 182 427 598 320 357 354 261 2.564 

Referenzmenge A (inkl. Almquote) ............. 1.086 4.855 15.527 23.411 6.368 12.562 7.308 2.602 73.719 
Referenzmenge D (inkl. Almquote) .. .. .... ..... 599 2.333 6.158 7.576 3.912 6.042 4.751 1.941 33.312 
Referenzmenge A + D (inkl. Almquote) ...... 1.143 4.992 15.789 23.672 6.558 12.872 7.573 2.704 75.303 
Anzahl Almen .............................................. 0 136 6 14 662 294 2.301 1.128 4.541 

Zonierung: Referenzmenge A + D 
(inkl. Almquote) 

Erschwerniszone I .. .................... .. ........ .... 8 689 4.936 7.334 1.362 1.992 1.636 456 18.413 
Erschwerniszone II ................................... 74 822 3.332 3.568 1.474 2.802 1.484 767 14.323 
Erschwerniszone 111 ........... .. .................. .. . 6 1.437 3.203 2.833 1.287 3.408 2.093 609 14.876 
Erschwerniszone IV .. .. .................... .. ....... 0 293 39 42 366 212 1.069 267 2.288 

Summe Bergbauern .. ...... .................... ...... 88 3.241 11.510 13.777 4.489 8.414 6.282 2.099 49.900 
davon haben eine D-Quote .... ................ .. 43 1.366 4.413 4.181 2.602 3.884 3.915 1.496 21.900 

Erschweniszone 0 ............. ...... ... ...... .. ... .... 1.055 1.751 4.279 9.895 2.069 4.458 1.291 605 25.403 
davon haben eine D-Quote .... .................. 556 967 1.745 3.395 1.310 2.158 836 445 11.412 

Summe .. .... ....... ............... .... ....................... 1.143 4.992 15.789 23.672 6.558 12.872 7.573 2.704 75.303 

Referenzmengen (in Tonnen) 

Referenzmenge A (inkl. Almquote) ........ .. ... 37.818 132.543 484.961 771.588 230.460 370.585 229.467 103.094 2,360.515 
Referenzmenge D (inkl. Almquote) ............. 2.694 17.564 26.040 26.539 17.212 27.262 31.218 17.550 166.080 
Referenzmenge A + D (inkl. Almquote) ...... 40.512 150.107 511.001 798.127 247.672 397.848 260.685 120.644 2,526.595 
Almquote .... ...... ... .. ... ......... .... .... .... .. ... .... ... .. 0 1.247 95 164 8.276 3.887 31.585 12.760 58.014 

Zonierung: Referenzmenge A + D 
(inkl. Almquote) 

Erschwerniszone I .................................... 146 20.610 149.582 247.268 52.552 86.263 73.165 25.915 655.502 
Erschwerniszone 11 .. .. ..... ... .. ................ .. ... 1.941 23.761 107.056 104.342 44.348 105.906 49.446 36.437 473.238 
Erschwerniszone 111 ............. ...... ....... ..... ... 122 38.017 89.617 70.708 27.931 94.112 55.518 19.087 395.113 
Erschwerniszone IV ... .......................... ... . 0 5.717 449 465 7.217 4.094 21.268 6.513 45.722 

Summe Bergbauern ..... ...... .................. ..... 2.210 88.106 346.704 422.783 132.048 290.375 199.397 87.953 1,569.575 
davon D-Quote ......................................... 250 9.106 16.197 14.842 11.230 18.208 23.177 10.499 103.509 

Erschweniszone 0 ..................................... 38.302 62.002 164.297 375.345 115.623 107.473 61.288 32.691 957.020 
davon D-Quote ............ .... ...... .............. ... .. 2.444 8.459 9.843 11 .697 5.981 9.054 8.041 7.051 62.570 

Summe .. .... ... ............ ..... .............. ............... 40.512 150.107 511.001 798.127 247.672 397.848 260.685 120.644 2,526.595 

Quelle: AMA - Stand März 1997. 
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Biologisch wirtschaftende Betriebe1) Tabelle 36 

Verbände2) Burgenland NÖ + Wien OÖ Salzburg Tirol Vorarlberg Steiermark Kärnten Gesamt 

Ernte für das Leben ..... 209 2.768 1.954 1.324 598 115 2.569 1.325 10.862 
Demeter-Bund ..... ........ 3 35 15 1 1 1 12 9 77 
ORBI ........ ..... ..... ... ...... - 21 56 - - - - - 77 
Biolandw. Ennstal .. ..... . - - 1 - - - 671 - 672 
Kopra ..... ........ ... ........ ... - - - - - 121 - - 121 
O. b. L. Weinviertel ...... - 17 - - - - - - 17 
BAF .......... .. ........ .... ..... - 12 - - - - - - 12 
Erde & Saat ................ . - 31 182 11 - 4 - - 228 
Dinatur .............. .... ....... 11 44 - - - - 36 6 97 
Freiland-Verband ........ 5 46 12 - 1 - 10 1 75 
Hofmarke .. ... ....... ... .. .... - 1 100 - - - 1 1 103 
Codex-Betriebe .. ......... 35 95 200 2.004 4.395 111 137 115 7.092 

Insgesamt ... ... .. .. .. ...... 263 3.070 2.520 3.340 4.995 352 3.436 1.457 19.433 

Zunahme der Bio-Betriebe in Österreich im Zeitraum von 1980 bis 1997 

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

200 320 420 600 880 1.539 1.970 6.000 9.713 13.321 17.833 18.542 19.433 

1) Die vorliegende Statistik inkludiert anerkannte Biobetriebe, Umstellungsbetriebe und biologische Bienenhalter. Antragsteller wurden nicht berücksichtigt. 
2) Eventuelle Doppelmitgliedschaften von Biobauern wurden in der Statistik nicht berücksichtigt. 

Quelle: ARGE Bio-Landbau, Stand: Juli 1997. 

Berufstätige in der Land- und Forstwirtschaft (in 1.000 Personen) Tabelle 37 

selbständig unselbständig 
Berufstätige Anteil an allen Berufstätige Anteil an allen 

Arbeitslose Berufstätigen Berufstätigen 
Jahr Beschäftigte 

insgesamt2) in Prozent insgesamt in Prozent 

lautWIF03) laut ÖSTAP) 

1951 ......... ... ... ....... 765,0 201 ,8 4,2 966,8 30,3 1.079,6 32,3 
1961 ........ .. .. .... .... . . 585,1 113,2 10,8 708,7 21 ,6 767,6 22,8 
1971 . .... .... ...... . ... .. . 365,9 53,6 4,4 423,9 13,6 523,0 17,4 
1981 .... ..... ... ........... 251,4 36,0 3,1 290,5 8,7 ' 323,7 10,3 
1991 .. ..... .... . ... .. .. ... 182,4 27,7 4,2 214,3 6,0 258,6 7,2 
1994 ........ ........... ... 149,0 26,5 4,1 179,6 4,7 245,4 6,5 
1995 ..... ................. 139,7 26,0 4,1 169,8 4,5 243,8 6,7 
1996 ..... .. ....... ..... ... 132,0 25,9 4,0 161,9 4,4 243,8 6,7 

±% p.a. .. .... ........ . . - 4,1 - 5,1 -0,8 -4,5 - - 3,1 -

1) Ohne Präsenzdiener, Karenzurlaubsgeldbezieher usw.; davor einschließlich dieser Personengruppen. 
2) Selbständige, unselbständig Beschäftigte und Arbeitslose. 
3) Schätzungen des WIFO aufgrund der Volkszählungen, Angaben der Sozialversicherungsanstalt der Bauern, des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungs-

träger und des Bundesmiriisteriums für Arbeit und Soziales. 
4) Ergebnisse des Mikrozensus (vierteljährliche Haushaltsbefragung). Selbständige, mithelfende Familienangehörige und unselbständig BerUfstätige mit einer wöchentlichen 

Normalarbeitszeit von mindestens 12 Stunden, wenn keine nichtlandwirtschaftliche Berufstätigkeit mit höherer Arbeitszeit bzw. kein Schulbesuch vorliegt. Unterschiede zu 
Zahlen It. WIFO vor allem durch höhere Erfassung der mithelfenden Famil ienangehörigen bedingt. 

5) Vorläufiger Wert. 
Quelle: WIFO; ÖSTAT/Mikrozensus; BMLF-ALFIS. 
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Land- und forstwirtschaftliche Arbeitskräfte 1995 Tabelle 38 

davon 

Land- und familieneigene Arbeitskräfte 
forstwirt- familienfremde 

Bezeichnung schafliche 
Arbeitskräfte Betriebsinhaber Familienangehörige 

Arbeitskräfte 

insgesamt 
haupt- fallweise haupt- fallweise regelmäßig unregelmäßig 

beschäftigt beschäftigt beschäftigt . beschäftigt beschäftigt beschäftigt 

Größenstufen nach der Kulturfläche 
ohne Fläche .. ... ... ................... ... ........ ..... .... .... . 6.108 281 3.955 171 1.360 311 30 

unter 1 ha ....................................... 19.117 2.355 7.753 1.101 5.532 1.936 440 
1 bis unter 2 ha .... ........ .... ................ ...... . 49.864 3.950 23.182 2.315 18.020 1.720 677 
2 bis unter 5 ha ......... ............ .................. 109.805 10.964 40.973 7.117 46.684 2.299 1.768 
5 bis unter 10·ha ........ ...... ... ....... .. ... ...... .... 102.796 15.227 27.093 9.278 46.705 2.119 2.374 

10 bis unter 20 ha ......................... .............. 127.420 27.795 19.834 15.981 57.386 2.403 4.021 
20 bis unter 30 ha ....................................... 84.166 22.214 7.556 13.523 36.528 1.482 2.863 
30 bis unter 50 ha ........................ ............... 74.423 21.282 4.342 13.854 29.476 1.973 3.496 
50 bis unter 100 ha ... .... .. .... ..... ....... .............. 33.861 9.154 1.569 5.994 12.267 2.535 2.342 

100 bis unter 200 ha .. .. ..... , ............................. 9.929 1.946 636 1.204 2.789 2.135 1.219 
200 ha und mehr ......................... ................... 13.475 753 405 420 965 8.445 2.487 

Erwerbsarten 
Haupterwerbsbetriebe .................................... 232.014 80.366 784 40.602 91.775 7.659 10.828 
Nebenerwerbsbetriebe .... ........ ................. .. .... 379.162 35.555 136.514 30.356 165.937 2.881 7.919 
Betriebe juristischer Personen ....................... 19.788 - - - - 16.818 2.970 

Bundesländer 
Burgenland ..................................................... 48.983 6.821 16.511 2.839 20.203 1.243 1.366 
Kärnten ..................... ...................................... 56.982 8.653 14.872 4.522 23.966 2;992 1.977 
Niederösterreich .. ....... .... ......... ....................... 147.310 35.122 28.199 20.106 50.993 7.039 5.851 
Oberösterreich .......... .. .................................... 134.088 22.589 26.855 16.628 60.278 3.435 4.303 
Salzburg .... .... .......................... ... ... ... ..... ...... '" 30.941 5.510 5.581 3.933 13.401 1.867 649 
Steiermark ....... ....... ... ... .. ... .......... ............. .. .... 141 .122 24.677 31 .785 16.340 58.382 4.838 5.100 
Tirol ... ............................................................. 51.670 9.315 9.303 5.047 23.461 3.264 1.280 
Vorarlberg .......................... .......... ..... .............. 15.729 2.551 3.765 1.100 6.519 1.192 602 
Wien ........................ ................ ....................... 4.139 683 427 443 509 1.488 589 

Österreich insgesamt ........... .. .. .... ..... ..... ... .... .. 630.964 115.921 137.298 70.958 257.712 27.358 21.717 

Quelle: Agrarstrukturerhebung 1995; ÖSTAT. 

Arbeitskräfte landwirtschaftlicher Betriebe in den EU-Mitgliedstaaten1). (in 1.000 Personen) Tabelle 39 

Arbeitskräfte insgesamt2) darunter Familienarbeitskräfte Jahresarbeitseinheiten (JAE)3) 
Mitgliedstaat 

1989/90 1993 1989/90 1993 1989 1993 1996 

Belgien .................. 141,0 131,8 133,9 123,2 96,0 85,8 78,9 
Dänemark ... .......... 122,6 142,3 101,9 114,8 99,2 92,7 83,0 
Deutschland4) . ....... 1.518,5 1.479,0 1.432,1 1.270,6 786,8 802,9 683,0 
Griechenland ........ 2.022,0 1.773,5 2.017,6 1.767,3 770,4 702,8 644,1 
Spanien ........ .. ... .... 2.838,7 2.570,8 2.707,4 2.430,0 1.298,0 1.112,1 964,8 
Frankreich ............. 2.027,3 1.610,2 1.845,9 1.443,0 1.343,7 1.121,0 1.029,4 
Irland ..... ..... ...... ... .. 312,7 320,0 299,3 305,0 261,5 242,9 220,8 
Italien ... .. ........... .... 5.287,4 4.761,8 5.197,2 4.689,5 2.194,3 1.901,6 1.697,7 
Luxemburg ........ .... 9,3 7,9 8,7 7,3 6,3 5,4 4,7 
Niederlande .......... 289,2 289,7 238,8 228,4 237,5 235,7 223,3 
Österreich ...... ...... 507,4 475,8 464,9 435,7 206,2 167,8 141,5 
Portugal ... ............. 1.561,0 1.263,5 1.474,6 1.197,9 846,8 609,3 573,4 
Finnland ................ 209,8 207,0 176,4 158,2 178,3 
Schweden ......... .... 231,0 212,0 173,0 157,0 99,0 90,8 86,1 
Ver. Königreich ..... 659,1 651,1 461,2 462,4 436,7 414,4 396,3 

EU-12 .. .................. 16.788,4 15.001,6 15.918,6 14.039,4 
EU-15 ........... .. ..... .. 8.581,4 7.74~,3 7.005,2 

1) Ergebnisse der EU-Strukturerhebungen 1989/90 und 1993, vorläufig. 
2) Ohne nichtselbständige familienfremde AK. 
3) Jahresarbeitseinheit (JAE) = Arbeitsleistung einer vollzeitlich im Betrieb beschäftigten Person. 
4) 1989/90: früheres Bundesgebiet. 

Quelle: EUROSTAT. 
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Familienfremde Arbeitskräfte 
in der Land- und Forstwirtschaft 
nach Wirtschaftsklassen1) 

1995 

Wi rtschaftsklasse 

Tabelle 40 

1996 

davon 

Summe Summe 
Landwirtsch. Forstwirtsch. 
und Fischerei und Jagd 

Arbeiter ...... 24.787 24.954 17.948 6.897 
Männer .... 16.767 16.774 10.918 5.856 
Frauen ..... 8.020 8.071 7.030 1.041 

Angestellte 6.771 6.541 3.575 2.966 
Männer .... 4.447 4.233 1.981 2.252 
Frauen ..... 2.324 2.308 1.594 714 

Insgesamt .. 31.558 31.386 21.523 9.863 
Männer .... 21.214 21.007 12.899 8.108 
Frauen ... .. 10.344 10.379 8.624 1.755 

1) Erhebung Ende Juli; inklusive Arbeitskräfte von Mischbetrieben, die land- und 
forstwirtschaftliche Tätigkeiten ausüben; Karenzgeldbezieherlnnen. 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger. 

Tariflohnindex1) in der 
Land- und Forstwirtschaft (1986 = 100) 

1995 

Arbeiter insgesamt2) ... ...... ...... 140,9 
Facharbeiter .... ...... .. .. ............. 138,9 
Angelernte Arbeiter ............... . 142,5 
Hilfsarbeiter ............................ 141,1 
Forst- und Sägearbeiter ......... 138,4 
Landw. Gutsbetriebe ....... ... ... . 140,6 
Lagerhausgenossenschaften . 144,2 

Angestellte insgesamtJl .......... 142,2 
ohne Bundesforste ................. 142,5 
Gutsangestellte ............... .. ..... 138,6 
Lagerhausgenossenschaften . 144,5 
Bundesforste .. ................ .. .. .. .. 138,9 

1) Tariflohnindex 1986. 
2) Stundenbasis. 
3) Monatsbasis. 

Stundenlöhne der Forstarbeiter in 
Privatbetrieben1) und Bundesforsten 
(Stichtag 1. JUIi)2) (in Schilling) 

Jahr 

1986 .......... ..... ....... .... . 
1987 ....................... , .. . 
1988 ..... .. ........... ... ..... . 
1989 .. ...................... .. . 
1990 ...... ..... ... .. ..... ..... . 
1991 ...... .................... . 
1992 .. ... .................... . . 
1993 .. .... .. .. ;.-............. .. 
1994 .......................... . 
1995 .......................... . 
1996 .......................... . 

1) Ohne Tirol und Vorarlberg . 

Hilfsarbeiter 
über 18 Jahre31 

54,12 
55,36 
56,58 
58,27 
61,30 
64,65 
67,69 
70,4J 
74,49 
75,61 
77,09 

Tabelle 42 

1996 z~t;,i~e~~~~r 
in% 

156,4 + 11,0 
157,2 + 13,2 
155,6 + 9,2 
155,7 + 10,3 
141,0 + 1,9 
144,3 + 2,6 
147,8 + 2,5 

153,1 + 7,7 
145,8 + 2,3 
140,7 + 1,5 
148,3 + 2 ,6 
138,9 ± 0,0 

Quelle: ÖSTAT. 

Tabelle 44 

Forstfacharbeiter 
mit Prüfung 

62,77 
64,21 
65,62 
67,55 
70,80 
74,65 
78,16 
81,36 
83,39 
87,29 
89,00 

2) Außerdem gebühren an Urlaubszuschuß und Weihnachts geld je das 170fache 
der Bemessungsgrundlage (max. 125% des Kollektivvertraglichen Zeitlohnes) . 

3) Die Akkordentlohnung ist im Rahmen der Forstarbeit von Bedeutung, der Ak
kordrichtsatz liegt 25% über dem jeweiligen Stundenlohn. 

Quelle: Kollektivverträge für Forstarbeiter in der Privatwirtschaft und in den 
österreichischen Bundesforsten; Gewerkschaft Agrar-Nahrung-Genuß. 
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Vorgemerkte Arbeitslose 
in der Land- und Forstwirtschaft Tabelle 41 

Jänner .......................... .. 
Februar ..... ... .. .... .. ... ...... . 
März ............................... 
April .... , .... .. .. ...... ............ 
Mai .. ... .. ... ...... ... .. .. ....... ... 
Juni ...... ....... .. .. .... ........... 
Juli .............. .. ...... ...... .... . 
August ........................... 
September .............. ....... 
Oktober .......................... 
November .......... .......... .. 
Dezember ...................... 

Jahresdurchschnitt ..... 

1995 

Summe Summe 

9.621 9.026 
8.686 8.758 
5.719 6.271 
3.205 3.406 
2.123 2.178 
1.868 1.863 
1.890 1.867 
2.029 1.946 
1.987 1.973 
2.293 2.423 
4.778 4.271 
8.357 7.621 

4.380 4.300 

1996 

darunter 
Forstarbeiter 

2.313 
2.325 
1.979 

937 
294 
245 
238 
252 
198 
265 
653 

1.677 

948 

Quelle: Arbeitsmarktservice Österreich , Bundesgeschäftsstelle; ALFIS. 

Arbeiter in der Land- und Forstwirtschaft 
nach Berufs-(Beschäftigungs-)arten1) Tabelle 43 

Verände-

Beschäftigungsart 1980 1990 
rung 

1996 1996 zu 
1995 
in % 

Genossenschaftsarb. , 
Handwerker ............ 5.764 5.325 4.395 -3,3 

Landarbeiter ............... 11.585 5.845 6.364 +4,7 
Saisonarbeiter ............ 1.487 1.948 2.740 +7,4 
Winzer und Gärtner ... 4.214 4.884 4.668 -0,7 
Forst- und Säge-

arbeiter, Pech er ...... 10.770 6.432 4.646 -5,3 
unselbst. Beschäftigte 427 70 40 -4,8 
Sonstige .... ........... ...... 1.726 1.429 1.515 - 2,1 

Insgesamt ................. 35.973 25.933 24.368 + 0,1 

1) Erhebung Ende Juli ; Erfassung nur jener Dienstnehmer, deren Beschäftigung 
dem Landarbeitsgesetz unterliegt. Infolgeverschiedener Erhebungsmethoden 
treten Differenzen zum Beschäftigungsstand nach Wirtschaftsklassen auf. 

Quelle: Hauptverbarid der österreichischen Sozialversicherungsträger. 
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Facharbeiterlöhne in der Landwirtschaft 1996 (in Schilling zum 1. Dezember) Tabelle 45 

in bäuerlichen Betrieben in Gutsbetrieben 

Traktorführer Haus-, Hof- und Traktorführer Arbeiter Taglöhner Feldarbeiter 

Burgenland .. ......... ..... ... ... .. 12.253 10.665 15.961 14.765 -
Kärnten .... ...... ....... .. : ... ... ... . 14.295 12.525 13.840 12.841 13.925 
Niederösterreich . ... ... ... .... .. 14.801 13.189 15.961 14.765 -
Oberösterreich .. .. ..... ..... ..... 13.735 13.090 13.730 12.720 12.448 
Salzburg .... ... ............... .... .. 14.815 14.815 13.464 12.604 13.119 
Steiermark ..... ... .... ........ .. .. . 13.566 11.947 14.013 12.388 -
Tirol ....... ......... .......... ... ... .. .. 19.190 18.480 19.190 18.480 -
Vorarlberg .. .. .. ....... .. .... ....... 16.580 16.580 16.580 16.580 -

Quelle: Österreichischer Landarbeiterkammertag; BMLF; ALFIS. 
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Strukturdaten zur Land- und Forstwirtschaft nach Bundesländern 

Volkswirtschaftliche Daten 
Gesamtfläche ........... .... ................. ...... .. ......... . 
Bevölkerung .. ..... .. ........ ............... .. ....... .. .. .... ... . 
Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt ......... ... .. ... . . 
Arbeitslosenrate (Jahresdurchschnitt) ........... . . 
Endproduktion der Landwirtschaft1) .•. . .• . •• • ••. . •. . 

Gebietsabgrenzungen 
Ziel 5b-Gebiete (Burgenland: Ziel 1) ............ .. . 

Fläche in % der Gesamtfläche .. .. ........ ...... .. . 
Anteil d. Bevölkerung in % d. Gesamtbev . .. . 

Benachteiligte Gebiete (in % an der LN) ....... . . 
Berggebieta ....... ....................... ........ ........ .. . . 

Land- und Forstwirtschaftsbetriebe 
Betriebe insgesamt ................. ...... ...... ... .... ..... . 

davon Marktfruchtbetriebe .. ..... ..... ............... . 
Futterbaubetriebe .... ..... .. ...... .... ... ..... . 
Veredelungsbetriebe .... ... .............. .. .. . 
Dauerkulturbetriebe (Wein) .. .. ... ... .. ... . 
Forstbetriebe ......... ... ..... .. .. .... ........ .... . 

Bergbauernbetriebe nach Zonen ..... ..... ........ .. . 
davon Zone 1 .. ..... .. ... .... .... ... ..... ..... .. .. ......... . . 

Zone 2 ... ............. ... .......... .... .... .... ..... . . 
Zone 3 ... ... .. ....... ...... ... .. ... .......... ........ . 
Zone 4 ...... .... ..... ...... ... ......... .......... .... . 

Pflanzliche Produktion 
Lw. Nutzfläche .. ..... ...... ... ........ ........ ................ . 
Waldfläche ...................... ................................ . 
Ackerland ... ...... .. .... ......... ... ..... ...... ..... .. ... ... ..... . 

davon Getreideflächen ..... .... ....... .. ..... ...... ... . 
Ölsaatenflächen ........... ... .. .. .. ... ... ... ... . 
Eiweißpflanzen .... ................... ..... ..... . 
Zuckerrüben ...... .......... ... ... .. ... ....... .... . 
Kartoffeln ... ...... .... ...... ..... ..... ........ .... . . 
Wein .................... .. ... ........ ................. . 
Intensivobstbau ........ ........ ... .. ........ ... . . 

Wirtschaftsgrünland .... ... ...... ................. .......... . 
extensives Grünland ............ ......... ..... .. ...... .... . . 
Almen und Bergmähder .. ... ...... .... .... ... ~ .... ....... . 

Viehhaltung 
Rinder insgesamt .... ........... ... ...... ... ..... ............ . 

Durchschnittsbestand je Betrieb .. ........ ... ..... . 
Kühe insgesamt .. .... ... .......... ...... ............. .. ... ... . 
Schweine insgesamt .... ...... .......... ......... ....... ... . 

Durchschnittsbestand je Betrieb ..... ......... .... . 

1) Ohne Subventionen. 

Jahr 

1996 
1995 
1994 
1996 
1995 

1996 
1996 
1996 
1996 
1996 

1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 

1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 

1996 
1996 
1996 
1996 
1996 

Einheit 

km2 

1.000 
Mio. S 

% 
Mio. S 

ha 
% 
% 
% 

ha Kat.-FI. 

Anzahl 
Anzahl 
Anzahl 
Anzahl 
Anzahl 
Anzahl 
Anzahl 
Anzahl 
Anzahl 
Anzahl 
Anzahl 

ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 

Stk. 
Stk. 
Stk. 
Stk. 
Stk. 

Burgenland 

3.965 
274 

2.659 
8,6 

3.688 

3.965 
100 
100 

52,4 
7.328 

23.889 
6.168 
1.201 

369 
8.328 
4.458 

983 
189 
783 

11 

201.943 
100.980 
157.345 
98.693 
23.936 

2.328 
5.498 

528 
18.436 

1.700 
10.911 
12.280 

34.691 
19 

11.839 
115.938 

23 

Anmerkung : Aufgrund von Rundungen ergeben die Bundesländer-Summen nicht unbedingt den Österreichwert. 

Kärnten 

9.533 
560 

3.367 
9,4 

4.643 

8.365 
88 
59 

94,9 
905.037 

25.073 
747 

6.215 
553 
211 

7.959 
11 .683 
2.265 
2.824 
5.200 
1.394 

333.448 
449.188 

66.824 
34.718 

2.314 
2.817 

30 
623 

3 
1.083 

92.366 
22.186 

150.343 

208.969 
18 

84.916 
192.203 

17 
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NÖ 

19.173 
1.512 

16.119 
6,9 

18.184 

12.548 
65 
42 

40,1 
853.353 

65.272 
16.479 
15.997 

2.147 
11.697 

8.920 
21.739 

9.537 
6.220 
5.881 

101 

955.349 
671.088 
704.156 
417.689 

77.729 
12.502 
39.704 
20.822 
32.879 

2.788 
183.645 

18.103 
9.963 

536.035 
24 

182.699 
1,070.229 

45 
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Tabelle 46 

OÖ Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Österreich 

11.980 7.154 16.388 12.648 2.601 415 83.857 
1.384 504 1.204 655 342 1.596 8.031 

11.475 2.040 9.713 2.842 903 1.356 50.474 
5,5 4,5 8,4 6,1 5,9 7,8 7,0 

13.767 2.831 12.723 3.546 1.204 1.005 61 .579 2) 

8.163 4.073 8.159 7.786 1.000 - 54.039 
68 57 50 61 38 - 60 
39 18 39 29 12 - 29 

46,3 93,5 87,3 100,0 94,5 - 68,6 
620.801 669.159 1,296.573 1,264.801 241.625 - 2,046.578 

50.388 11 .824 58.1 40 20.721 7.052 1.163 263.522 
4.679 51 5.895 176 27 125 34.345 

26.455 7.654 13.954 12.449 3.580 13 87.518 
2.942 71 4.496 170 90 4 10.842 

468 28 4.384 89 42 272 25.519 
8.198 1.723 11.272 3.785 2.303 221 48.839 

22.251 7.254 17.871 13.572 3.956 - 99.309 
10.988 1.988 3.827 2.695 672 - 32.1 61 
5.908 2.156 5.525 2.976 1.215 - 27.607 
5.220 2.267 7.832 4.840 1.467 - 32.718 

135 843 687 3.061 602 - 6.823 

574.052 305.106 510.823 426.270 115.711 9.325 3,432.028 
437.086 261.841 853.894 434.541 67.723 17.801 3,294.142 
296.112 6.930 152.485 12.491 2.955 5.977 1,405.276 
177.1 49 2.598 96.816 1.432 381 2.591 832.065 
22.638 39 2.840 4 0 481 129.981 

6.477 37 2.112 15 3 168 26.459 
7.126 0 296 0 0 428 53.082 
2.358 193 913 770 79 50 26.335 

8 1 3.680 6 14 655 55.680 
3.222 119 9.728 247 89 84 19.061 

249.629 85.372 188.363 85.546 882 586 897.300 
10.842 24.644 34.666 17.914 10.923 1.790 153.348 
10.998 187.676 120.127 309.815 69.810 - 858.732 

676.851 174.039 384.324 193.891 63.074 75 2,271.949 
23 21 17 16 19 7 19 

272.262 85.175 157.271 86.715 29.325 19 910.221 
1,185.380 25.102 1,015.761 40.970 17.311 853 3,663.747 

52 6 35 6 13 61 33 

Quelle: WIFO; ÖSTAT; PRÄKO. 
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Strukturdaten zur Land- und Forstwirtschaft in der Europäischen Union 

Volkswirtschaftliche Daten 
Gesamtfläche ......... .... ..... .. .. ...... ... ... .. .. ....... ..... . . 
Bevölkerung ... .. ... .. ... ........................................ . 
BIP zu Marktpreisen .. ....... .... ........ .. .. .......... .... .. . 
Arbeitslosenrate ........ ... ....... ...... .... ...... ..... .. ...... . 
Endproduktion der Landwirtschaft ............ .... ... . 
Anteil der Landwirtschaft am BIP ............. ... ..... . 

Konvergenzkriterien 
Inflationsrate ..... .... .... .. ...... .... ........................... . 
öffentl iche Verschuldung ... ..... .... ........... ..... ... ... . 
öffentliches Defizit ..... .. .... ............... ..... ... .. ..... ... . 
Zinsen ... ... ... ... ...... .............. .. .......... ........ ..... .... . . 

Landwirtschaftlicher Außenhandel 
Anteil der Agrarexporte am Gesamtexport ...... . 
Anteil der Agrarimporte am Gesamtimport ..... . . 

Gebietsabgrenzungen 
Benachteiligte Gebiete .. .... .. .. ... .... .. ..... ... .. ..... ... . 

Berggebiete ...... .. .... .. ..... ....... ..... ... .. ..... .... ...... . 
Sonstige benachteiligte Gebiete .... ........... .... . 
Kleine Gebiete ......... ..... .. .. ... .. .. ..... ... ..... ..... .. . . 

Arbeitskräfte und Betriebe 
Lw. Vollarbeitskräfte (JAE)1 ) .... .. ...... .............. .. . 
Agrarquote2) ..•. •. ••. .... . . . .. • .... . . . ..•••..•.•......•.••........ 

Lw. Betriebe ...... .... .... ... ............ .. ..... ........ .... ..... . 
durchschnittliche Betriebsgröße (ohne Wald) .. . 

Pflanzliche Produktion 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche ..... ............. . 
Forstwirtschaftlich genutzte Fläche ......... ... .. .... . 
Ackerland ...... ........................... ... ... .... ...... .. ...... . 

davon Getreide ............... .... .. .......... .............. . 
Dauerkulturen .... ............... '" ..... ...... ............ ..... . 
Dauergrünland ........ ... ...... .. .... .... ......... .... ...... ... . 

Viehhaltung 
Rinder ...... ... ..... ..... ......... ............... ..... .... ... .. ..... . 
Schweine .......... ...... .. .. .. .. ... ......... .... .... ...... ....... . 
Milchkühe ......... ....... ....... .. .. .. ....... .. .... ... ..... .. ... .. . 
Mutterkühe ... ......... ......... ..... ............... ....... ..... .. . 
Schafe ........ ........................ .. ... .... .. ....... .... .... .. .. . 
Ziegen .................. .. .. ...... .................. .......... ...... . 

Quoten und Referenzmengen 
Milch: Anlieferungen ·(A-Quote) .......... ........ ...... . 

Direktverkäufe (D-Quote) ......... ..... ..... ... . 
Sonderprämie männliche Tiere ... ........ .... .. ....... . 
Mutterkuhquoten .................. .. ........ ..... .. ..... .... .. . 
Schafe und Ziegen ...... ... ... ...... .... ........ ... .......... . 
KPA-Fläche ... .... ... ....... .. ...... .... .... ..... ............ ... . . 
Zucker: A-Quote .... ..... ..... ........................ ..... .... . 

B-Quote .... ...... .. ... .... ........ ....... .. ... ... ..... . 
Kartoffelstärke-Quote .... ......... ......... ............ ..... . 
Garantieschwellen für Tabak ... ........................ . 

EU-Haushalt 
Nettoposition .. ... ... ... ..... .. ................. ......... ........ . 
Rückflüsse EAGFL-Garantie ............. ......... ...... . 
Rückflüsse EAGFL-Ausrichtung3) .. ••....... .. ... . .... 

Nettoposition in BIP .. ... .. ....... .......... .. ....... ...... .. . 
Rang ... .. ..... ...... ...... .. ... ........... ....... ............ ....... . 
Nettoposition pro Kopf .... .. ...................... .... ..... . 
Rang .. .............. ................... .... .. .. .. ...... ..... ....... . . 

1) In Jahresarbeitseinheiten (siehe auch Begriffsbestimmungen) . 

Jahr 

1995 
1995 
1994 
1996 
1994 
1994 

1996 
1996 
1996 
1996 

1995 
1995 

1995 
1995 
1995 
1995 

1996 
1994 
1995 
1995 

1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 

1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 

1996 
1996 
1996 
1996 
1996 
1996 
1996 
1996 
1996 
1996 

1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 

2) Agrarquote = Zivile Erwerbstätige (= Erwerbspersonen ohne Arbeitslose) . 
3) Strukturmaßnahmen. 

Einheit 

1.000 ha 
1.000 

Mio. ECU 
% 

Mio. ECU 
% 

% 
BIP-% 
BIP-% 

% 

% 
% 

% der LN 
% der LN 
% der LN 
1.000 ha 

1.000 
% 

1.000 
ha 

1.000 ha 
1.000 ha 
1.000 ha 
1.000 ha 
1.000 ha 
1.000 ha 

1.000 Stk. 
1.000 Stk. 
1.000 Stk. 
1.000 Stk. 
1.000 Stk. 
1.000 Stk. 

Mio. t 
1.000 t 

1.000 Stk. 
1.000 Stk. 
1.000 Stk. 
1.000 ha 
1.000 t 
1.000 t 
1.000 t 
1.000 t 

Mrd. S 
Mio. ECU 
Mio. ECU 

% 

S 

Österreich 

8.386 
8.040 

167,2 
4,4 

4.793 
1,8 

2,1 
70,0 

3,9 
7,1 

3,3 
5,5 

68,6 
59,8 

6,1 
4,8 

142,0 
5,4 

221 ,8 
15,4 

3.425 
3.29.4 
1.404 

809 
85 

1.936 

2.272 
3.663 

698 
213 
381 
54 

2,4 
367,0 
423 
325 
206 

1.203 
317 

74 
49 

0,6 

Belgien 

3.052 
10.131 

192,3 
0,0 

6.864 
1,5 

1,5 
130,0 

3,4 
7,5 

9,1 
8,8 

20,1 

1,5 

78,9 
2,5 

71,0 
18,8 

1.337 
700 
777 
306 

37 
523 

3.074 
7.108 

645 
518 
116 

9 

3,1 
200,8 
235 
444 

70 
576 
680 
146 

o 
1,9 

- 11 ,9 - 4,1 
87,5 1.623,4 

168,9 229,6 
- 0,5 - 0,1 

5 8 
-1.482 404 

3 8 
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Dänemark Deutschland 

4.309 
5.216 

123,7 
227,9 

6.337 
2,5 

2,5 
70,2 

1,6 
8,3 

22,3 
10,0 

83,0 
5,7 

68,8 
39,6 

2.727 
445 

2.318 
1.448 

11 
398 

2.052 
11.079 

697 
122 

93 
o 

4,5 
0,7 

277 
136 
104 

2.018 
328 

97 
178 

0,0 

35.697 
81.553 

1.724,8 
9,0 

31.470 
0,9 

1,8 
60,7 

3,8 
6,9 

4,0 
8,2 

49,9 
2,0 

46,4 
1,2 

683,0 
3,0 

566,9 
30,3 

17.157 
10.700 
11.773 
6:499 

214 
5.170 

15.686 
24.145 

5.185 
675 

2.263 
88 

27,8 
100,0 

1.783 
651 

2.427 
10.546 

1.990 
612 
592 

12,0 

4,0 - 177,2 
1.403,6 . 5.385,1 

119,5 2.122,1 
0,2 - 0,7 

11 1 
771 - 2.172 

11 1 

Griechen
land 

13.196 
10.442 

80,6 · 
9,6 

8.722 
9,8 

7,3 
111,8 

7,4 
17,3 

18,1 
13,1 

82,4 
68,1 
27,8 
11 ,6 

644,1 
20,8 

773,8 
4,5 

3.465 
2.620 
1.899 
1.075 

999 
566 

n.v. 
882 
n.v. 
n.v. 

9.108 
5.583 

0,6 
1,0 

140 
150 

10.990 
1.492 

290 
29 
o 

126,7 

46,0 
2.425,5 
1.957,2 

4,1 
15 

4.397 
14 
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Tabelle 47 

Spanien Frankreich Irland Italien Luxemburg Niederlande Portugal Groß- Schweden Finnland EU-15 britann ien 

50.599 54.397 7.029 30.132 257 4.153 9.191 24.410 44.996 33.815 323.617 
39.170 58.027 3.577 57.248 407 15.433 9.912 58.276 8.816 5.099 371.485 

406,7 1.120,3 43,8 857,4 11,8 281,8 72,8 858,5 165,7 82,0 6.189,4 
22,1 12,4 11,8 12,0 3,3 6,3 7,3 8,2 10,0 15,7 10,9 

22.727 43.917 4.307 32.332 185 16.807 3.352 17.949 3.300 3.269 206.331 
3,0 2,0 5,4 2,7 1,1 3,2 2,4 0,9 0,7 1,9 1,8 

3,9 2,1 2,5 4,4 2,3 2,0 3,8 2,7 2,5 1,8 2,9 
. 69,6 56,2 72,8 123,7 6,4 78,5 65,6 54,5 77,7 58,7 60,0 

4,4 4,1 0,9 6,7 -1,8 2,1 4,1 4,4 3,6 2,6 3,0 
11 ,3 7,5 8,3 12,2 7,2 6,9 11 ,5 8,3 10,2 8,8 11,1 

12,8 10,7 17,6 4,9 - 16,2 4,0 4,6 1,8 2,0 8,8 
10,4 , 9,0 7,1 9,5 - 10,7 11,0 8,0 5,7 4,9 8,1 

74,2 46,3 70,9 53,6 98,4 5,5 85,9 44,7 51,4 84,9 56,0 
29,7 18,7 - 35,5 - - 31,3 - 17,2 64,2 21,4 
45,0 27,6 79,9 23,2 96,1 - 52,4 50,7 33,0 24,5 37,0 

2,8 2,8 0,3 1,5 2,4 5,6 3,8 0,0 10,9 10,0 2,6 

30,6 21 ,9 1.283,7 
964,8 1.029,4 220,8 1.697,7 4,7 223,3 573,4 396,3 86,1 178,3 7.005,2 

9,8 4,8 12,0 7;9 2,8 4,0 11 ,7 2,2 3,4 8,3 5,4 
1.277,6 734,8 153,4 2.482,1 3,2 113,2 450,6 234,6 88,8 101,0 7.341,5 

19,7 38,5 28,2 5,9 39,9 17,7 8,7 70,1 34,4 21,7 17,5 

25.230 28.267 4.325 14.685 127 1.999 3.925 16.449 3.060 2.1 92 128.370 
16.137 15.005 320 6.770 (bei Belgien) 350 3.300 2.500 28.000 23.186 113.327 
11 .927 18.278 1.094 8.064 58 925 2.126 6.913 2.642 2.1 70 72.594 
7.053 8.255 269 4.217 29 194 658 3.463 1.1 00 990 36.363 
5.104 1.186 4 2.863 2 33 775 40 4 4 11.134 
8.199 8.804 3.228 3.758 68 1.041 1.024 9.497 413 17 44.642 

5.627 20.563 6.757 7.390 209 4.366 1.311 11.314 1.747 1.150 84.064 
18.479 14.968 1.665 8.090 77 14.253 2.344 7.620 2.323 1.413 118.109 

1.293 4.562 1.272 2.125 48 1.646 362 2.507 478 396 22.095 
1.616 4.164 1.063 675 30 85 286 1.794 150 30 11.518 

21.727 10.126 5.391 10.920 6 1.650 3.380 27.905 469 111 93.645 
2.498 1.114 0 1.390 1 110 781 81 5 6 11.720 

5,4 23,8 5,2 9,7 0,3 11,0 1,8 14,3 3,3 2,4 115,6 
128,8 486,1 10,0 231 ,7 1,0 86,7 37,0 251 ,7 3,0 10,0 1.915,5 
604 1.755 1.002 599 19 158 155 1.420 226 242 9.038 

1.463 3.886 1.107 788 15 98 287 1.805 155 55 11.365 
19.665 7.850 4.959 9.561 4 866 2.742 20.028 180 80 79.732 

9.623 15.350 346 7.001 43 645 1.054 4.495 1.737 1.591 57.720 
960 2.996 182 1.320 - 690 64 1.040 336 133 11.326 

40 776 18 248 - 182 6 140 34 13 2.415 
2 282 0 0 0 538 0 0 64 55 1.760 

42,3 27,6 0,0 132,8 - 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 351,0 

95,2 - 22,8 24,9 - 8,1 - 0,6 - 26,4 31 ,4 - 62,3 - 12,4 - 2,2 - 126,0 
4.575,0 8.423,3 1.419,7 3.390,7 14,4 1.944,6 708,1 2.955,9 76,5 63,3 34.496,6 
6.100,1 1.282,0 1.073,3 1.939,3 17,4 226,6 2.447,4 1.115,0 132,5 167,9 19.098,8 

1,7 - 0,1 4,0 - 0,1 - 0,4 - 0,7 2,9 - 0,6 - 0,6 - 0,2 
12 9 14 10 6 2 13 4 3 7 

2.422 - 392 6.959 - 141 1.470 -1.708 3.180 -1.063 -1.399 - 425 
12 9 15 10 4 2 13 6 5 7 

Quellen : EUROSTAT, ÖSTAT, Statistisches Jahrbuch 1997 des BML, PRÄKO (Zahlen '97) . 
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Vor- und nachgelagerte Wirtschaftsbereiche 

Produktionsstatistik der Nahrungs- und Genußmittelindustrie 1995 Tabelle 48 

Menge Wert 

Mengen-
Beschäftigte 1) Betriebe2) 

Branchen Veränderung Veränderung einheiten 1995 1995 1994/95 in Mio. S 1994/95 
in % in % 1995 

Alkoholfreie Getränkeindustrie 
(inkl. Mineralwasser) ..... ..... .. ... .... .... .. .. .. 1.000 I 1,366_237 + 5,79 8.225 + 14,30 2.094 28 

Back- und Puddingpulverindustrie ............ t 15.235 + 10,41 563 + 4,63 - -
Brauindustrie ............................................ 1.000 I 947.395 - 4,64 11.557 - 1,64 5.699 80 
Brotindustrie ......... ..... ..... .. ........ ... ...... ... .. .. t 111.104 + 0,15 3.761 - 5,51 2,999 16 
Essenzenindustrie .................................... t 15.703 + 32,20 844 + 3,49 1.791 -
Essigindustrie .... ....................................... 1.000 I 14.976 + 12,17 222 + 9,16 - 38 
Fischindustrie ...... ........ ..... .... .. ... .... .... ... .... t 2.435 + 33,64 101 + 22,09 239 4 
Fleischwarenindustrie 

(inkl. Fettschmelzen) ......... .................... t 212.268 - 4,00 10.061 - 12,87 3.995 37 
Fruchtsaftindustrie .................................... 1.000 I 411.265 + 17,39 3.691 + 25,01 973 8 
Futtermittelindustrie .. ..... .... ... .. .... .. .... .. ...... t 598.050 - 7,02 3.437 - 15,24 840 21 
Geflügelindustrie ...................................... t 69.224 + 0,30 1.666 - 12,67 1.334 9 
Gewürzindustrie .... .. ................................. t 16.434 + 8,87 680 + 0,22 587 9 
Hefeindustrie .................. .. ....... .. .......... .. ... t 12.266 - 5,16 240 - 7,66 - -
Kaffeeindustrie .... .. ......... .......................... t 26.135 - 27,01 1.455 - 17,92 934 13 
Kühlindustrie ... .. ................................. .. .... . t 320 + 40,35 1 +135,67 8 3 
Malzindustrie ........ ......... .................... ....... t 168.395 + 7,14 866 - 14,30 216 3 
Milch- ........ ...... ... .... ... .. ...................... ... .. ... 1.000 I .96.235 - 39,43 

und Käseindustrie .......... .... .................... t 86.434 - 23,63 3.478 - 35,43 1.292 18 
Mühlenindustrie ........ ... ........ .......... ......... .. t 429.844 - 1,20 1.615 - 50,36 730 35 
Nährmittelindustrie 

(inkl. Kindernährmittel) .... .. .................... t 33.570 + 19,01 1.139 - 13,86 959 15 
Obst- und Gemüseveredelungsindustrie .. t 140.326 + 6,32 2.460 + 6,48 2.952 34 
Sekt- ............................. ...................... ...... 1.000 St. 17.912 - 9,33 

und Süßweinindustrie ............ ........ .... .. .. 1.000 I 887 - 49,54 1.054 - 0,18 334 12 
Senfindustrie ... .... ..................................... t 23.116 + 3,20 518 - 1,12 - -
Sonst. Nahrungsmittelindustrie ...... ....... ... t 28.965 +173,41 1.253 +146,19 - -

Speiseeisindustrie ........ ...... ......... ...... ... ... . 1.000 I 44.148 + 3,30 1.682 + 3,39 - -
Speiseöl- und Fettindustrie ....................... t 151.886 - 50,37 2.569 + 1,60 750 8 
Spirituosenindustrie .................................. 1.000 I 27.671 + 17,27 2.288 + 7,78 196 10 
Spiritusindustrie .. ...................................... 1.000 I 4.975 - 24,50 71 - 26.36 - -
Suppenindustrie ...... ........ .. .... .... ......... ... ... t 17.700 - 4,43 1.048 - 19,22 647 4 
Süßwarenindustrie ...... ............................. t 162.695 + 1,64 7.534 - 4,31 3.894 34 
Stärkeindustrie ....... ................ ... .... .. ... ...... t 147.768 + 5,99 1.227 - 19,93 352 2 
Teigwarenindustrie ...... ............................. t 18.137 - 1,07 372 - 26,95 207 7 
Tiefkühlindustrie ......................... .............. t 66.942 + 0,85 2.756 - 0,50 - -
Zuckerindustrie (Weißzucker, 

Grünsirup und Melasse) .. ...................... t 426.523 - 24,48 3.623 - 19,16 - -

Nahrungs- und Genußmittelindustrie 
ohne Tabak ... ....................................... 82.677 - 6,63 - 451 

Tabakindustrie ........................ ....... ........... Mio.St. 16.323 - 0,80 3.621 833 7 
t 60 - 65,52 

1) Daten nicht für alle Branchen verfügbar. 
2) Stand Ende Dezember 1995. 

Quelle: Fachverband der Lebensmittelindustrie , Jahresbericht 1995. 
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Pflanzliche Produktion 

Anbau auf dem Ackerland 

Feldfrüchte 

Getrei~e insgesamt ....... ..... .. .................................. .... .. ... ...... ......... .. ... ... ... ..... .. . 
Brotgetreide insgesamt .... .......................................... .... ...... .... ...... .............. . 

Weichweizen (einschließlich Dinkel) ...... .. ..................................... ... ............ . 
Hartweizen (Durum) ........................................ ...... ................ .................... .... . 
Roggen ...... : ..................... ........ ........ ................. ............................................ . 
Wintermenggetreide ... ....... ............. .......... ..... .......... ..................................... . 

Futtergetreide insgesamt .. ... ... ...... ... ...... ..... .... ............. ................................ . 
Wintergerste .................................................................................. ... .. .......... . 
Sommergerste .... ............ ....... .. ..................................................................... . 
Sommermenggetreide .............. .... .. ........................ ...................................... . 
Hafer ..................... ... ..... ..... ... .... .. .................... ....... ...... ..... ... ........................ . 
S~nstiges.Getreide (Sorghum, Hirse, Buchweizen etc.) .............................. . 
Kornermais ....... ..... .... ........................... .. .................. ... ... .................. .. ... ... ... . . 
Mais für Gorn-cob-mix (GGM) ............................. : ............ .... .. .. ... : .. ...... .. .. .... . 
Triticale .. ....... .. ...................... .... ... ..... ..................... .............. ...... ................... . 

Körnerleguminosen insgesamt .... .. .. .. ........................................................... .. 
Körnererbsen ......... ....... ......... ................. ................ .... ....... ... ............... ... ........ . 
Ackerbohnen .. ... .... ................ .................................................................... ...... . 
Andere Hülsenfrüchte (Lupinie etc.) .. .. ........ .. .................................................. . 

ö~~~~:~~~Szgu~Sö~!~i~~~~g':::::::::::::::::::: : ::::::::::: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : 
3?s~~ne~~~~~~~ ~.~.~.~~.~ .. :::::::::::::::: ::: ::::::::::::::::: :::::::::: ::::::::::::::::::::: ::::::::::::: 
3?~~~~~n.~.~ .. ::::::::::::::::: :::::::::::::::: ::::::::::::::: :::::::::::::::::::: :::::::::::::::: ::::: :::::: ::::::: 
Mohn .............. .................... ...... ... ............... ..................................................... . 
Sonstige Ölfrüchte (Saflor, Öllein, Öldistel, Sesam etc.) ................................ .. 

Tabak ........................... .. ............................... ..... .... ......... .. .. .. ........ ........ ............ . . 
Hopfen ......................... .. .. .... .... ............ .... ........................ ............. ... ........... ....... .. 
Sonstige Handelsgewächse (Faserlein, Hanf etc.) ........................................ ... .. 
Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen ................................................. ...................... .. 

Gemüse im Freiland 
Feldanbau ..... .... ............................. .. .... ... .. .... ......... ......................................... . 
Gartenbau ......... ......... .. ... ..... ... ....... ....................... ....... .. ... ... .. .. ... ... .. .. ... .......... . 

Gemüse unter Glas bzw. Folie .......... .. ...... .. .................................................... .. .. 
Ananas-Erdbeeren .... .... ..................................................... .......................... ...... . 

Blumen und Zierpflanzen 
im Freiland ......................... .. ........ ... .......... .. ... .. ............................................... . 
unter Glas ............... ... ............................................................... .. .. .. .. ............... . 

Frühe und mittelfrühe Speisekartoffeln .............................................................. . 
Spätkartoffeln ................. ......................... .... ........... ..... ...... ..... ...... ...... .... ...... .. ... . . 
Zuckerrüben (ohne Saatgut) .............................................................................. . 
Futterrüben und sonstige Futterhackfrüchte ...................................................... . 

Feldfutterbau ......... .... .. .. ............................ ........ ... ..... .. .... ... ... ... ....... .... .. .. ........ . . 
Silo- und Grünmais ........ ....... .. .... ......... ......... ............ ..................................... .. 
Rotklee und sonstige Kleearten ...... .. ......... .. .................................................. .. 
Luzerne ..... .............. ... .. ........ ........................................................... .. .............. . 
Kleegras ... ....................................... ..... .. .. .. .. ...... .... ...... ... ..................... ..... .. .... . 
Sonstiger Feldfutterbau ................................................................................... . 
Ackerwiesen, -weiden (Wechselgrünland, Egart) .......................................... .. 

Sämereien und Pflanzgut ............. .. ....... .. ..... .. .. .......... ... ... ...................... ............ . 
Brachefläche, für die keine Beihilfe gewährt wird .............................................. . 
Brachefläche, die einer Beihilfenregelung unterliegt ........ .. ...................... .. .. .. .... . 

Ackerland insgesamt ........ ...... ..... ... .... ............................................................. . 

1995 1996 

Fläche in Hektar 

809.135 833.035. 
336.060 300.348 
246.242 236.740 

9.668 10.862 
76.826 51.222 

3.324 1.524 
473.075 532.687 
105.311 91.282 
123.788 168.366 

9.102 11.548 
40.778 41.609 

1.465 969 
120.436 179.134 

52.916 22.208 
19.279 17.571 
26.423 36.508 
19.133 30.782 

6.886 4.574 
404 1.152 

144.404 113.240 
87.307 64.192 

1.939 712 
28.550 18.983 
13.669 13.315 

8.957 12.533 
2.567 1.131 
1.415 2.374 

147 100 
242 245 

1.768 1.841 
1.091 1.355 

9.183 9.701 
596 596 
331 333 

1.505 1.481 

603 498 
295 269 

11.561 16.481 
15.475 9.854 
51.643 53.082 

1.759 1.203 
202.292 201.418 

90.682 85.359 
13.709 13.361 
10.455 9.173 
41.932 47.458 

4.928 2.060 
40.586 44.007 

872 999 
7.675 7.265 

116.191 113.313 

1,403.190 1,402.817 

207 

Tabelle 49 

Änderung 
1996 zu 1995 

in % 

+ 3,0 

- 10,6 
3,9 

+ 12,4 
- 33,3 
- 54,2 

+ 12,6 
- 13,3 
+ 36,0 
+ 26,9 
+ 2,0 
- 33,9 
+ 48,7 
- 58,0 

8,9 

+ 38,2 
+ 60,9 
- 33,6 
+ 185,1 

- 21,6 
- 26,5 
- 63,3 
- 33,5 

2,6 
+ 39,9 
- 55,9 
+ 67,8 
- 32,0 
+ 1,2 
+ 4,1 
+ 24,2 

+ 5,6 
± 0,0 
+ 0,6 

1,6 

- 17,4 
8,8 

+ 42,6 
- 36,3 
+ 2,8 
- 31,6 

0,6 
5,9 
2,5 

- 12,3 
+ 13,2 
- 58,2 
+ 8,4 

+ 14,6 
5,3 
2,5 

± 0,0 

Quelle: ÖSTAT. 
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Anbauflächen, Ernten und Hektarerträge wichtiger Erzeugnisse des Feldbaues Tabelle 50 

Jahr Fläche Ernte Ertrag Jahr Fläche Ernte Ertrag 
1.000 ha 1.000t dtlha 1.000 ha 1.000 t dtlha 

Weizen Silo- und Grünmais 

1985 " '"'''''''' 319,8 1.562,8 48,9 1985 ...... .. .... . 122,4 6.821,8 557,3 
1990 ............. 278,2 1.404,5 50,5 1990 ............. 107,1 4.289,3 400,4 
1994 .... .. .... ... 241 ,0 1.255,1 52,1 1994 ...... .. .. ... 93,9 4.151,6 442,2 
1995 .... ........ , 255,9 1.301,4 50,9 1995 .... .... ..... 91,1 3.995,8 438,7 
1996 .............. 247,6 1.239,7 50,1 1996 ............. 85,4 3.918,0 459,0 

Roggen Heu (inkl. Kleeheu) 

1985 ............. 88,1 338,7 38,4 1985 .. ........... 1.094,9 8.161,9 74,5 
1990 ........ ..... 93,0 396,4 42,6 1990 .. .. .... .. ... 1.038,0 7.055,4 68,0 
1994 ............. 77,0 318,8 41,4 1994 ............. 1.065,6 7.052,0 66,2 
1995 .. ........ ... 76,9 314,6 40,9 1995 ............. 1.040,1 7.237,0 69,6 
1996 ........ .... , 51,2 156,2 30,5 1996 .... ...... ... 1.047,6 6.767,8 64,6 

Gerste Raps und Rübsen 

1985 ............. 334,1 1.521 ,4 45,5 1985 ............. 6,3 17,3 27,3 
1990 ............ . 292,4 1.520,6 52,0 1990 ............. 40,8 101,5 24,9 
1994 .... .... ..... 252,7 1.184,3 46,9 1994 ...... .... .. . 71 ,4 217,1 30,4 
1995 ............. 229,4 1.066,5 46,5 1995 .. .......... , 89,4 268,0 30,0 
1996 .......... .. . 259,6 1.082,8 41,7 1996 ............. 64,9 120,8 18,6 

Hafer Ölsonnenblumen 

1985 ............. 75,2 283,9 37,7 1985 ............. 0,2 0,5 20,8 
1990 ............. 62,0 244,1 39,4 1990 ............. 23,3 57,5 24,6 
1994 ............. 49,4 171,7 34,8 1994 ............. 39,3 91,9 23,4 
1995 .. .... ....... 40,9 161 ,9 39,6 1995 ............. 28,6 61,1 21,4 
1996 .. ........... 41,6 152,7 36,7 1996 ............. 19,0 43,7 23,0 

Körnermais Sojabohnen 

1985 ............. 207,8 1.726,7 83,1 1985 ............. - - -
1990 ........ ..... 198,1 1.620,2 81 ,8 1990 ............. 9,3 17,7 19,0 
1994 ........ ..... 179,5 1.420,6 79,2 1994 ...... .. ..... 46,6 104,9 22,5 
1995 .... ...... .. . 173,4 1.473,9 85,0 1995 .... ......... 13,7 31,2 22,8 
1996 ............ . 201,3 1.735,6 86,2 1996 ...... ....... 13,3 26,8 20,1 

Menggetreide Ackerbohnen 

1985 ............. 28,4 117,7 41,5 1985 .... .. ....... - - -
1990 ............. 24,7 104,0 42,1 1990 ............. 13,1 41,3 31,5 
1994 ............. 21,8 85,3 39,0 1994 ............. 10,1 26,6 26,4 
1995 ...... ....... 12,4 49,5 39,8 1995 ............. 6,9 17,0 24,7 
1996 ........ : .... 13,1 50,0 38,3 1996 ............. 4,6 9,6 21,0 

Getreide insgesamt Körnererbsen 

1985 ............. 1.053,5 5.551,2 52,7 1985 ............. - - -
1990 ............ . 948,4 5.289,7 55,8 1990 ........ .. ... 40,6 145,2 35,8 
1994 .... .. .. .... . 821,4 4.435,9 54,0 1994 ............. 38,8 133,8 34,4 
1995 ........ : .... 533,0 3.066,3 57,5 1995 ............. 19,2 60,4 31,5 
1996 .. .. .. .... ... 566,9 3.177,3 56,0 1996 ...... ....... 30,8 92,7 30,1 

Kartoffeln Mohn 

1985 ............. 37,7 ' 1.042,2 276,3 1985 ............. 0,2 0,2 9,6 
1990 ........ .. ... 31,8 793,5 249,9 1990 .... .. ....... 0,7 0,7 10,1 
1994 ............. 29,7 593,7 199,7 1994 ....... ...... 1,7 1,4 7,9 
1995 ..... ..... ... 27,1 725,4 267,9 1995 ............. 2,6 2,4 9,3 
1996 ............. 26,3 769,0 292,0 1996 ... : .. ....... 1,1 1,1 10,0 

Zuckerrüben Ölkürbis 

1985 ............. 42,7 2.407,4 653,2 1985 ............. 4,3 201,4 466,5 
1990 .... ......... 49,8 2.494,4 501 ,3 1990 ............. 5,7 231 ,8 404,6 
1994 ...... .... ... 52,0 2.560,6 492,2 1994 .. .......... . 6,3 262,4 413,5 
1995 ............. 52,1 2.910,6 558,8 1995 ............. 9,0 417,5 465,0 
1996 ............. 53,1 3.131,3 589,9 1996 ...... ...... . 12,5 8,4 6,7 

Futterrüben Hopfen 

1985 ............. 6,2 371 ,1 602,2 1985 ...... ...... . 0,1 0,2 16,3 
1990 ........ .. ... 3,8 170,5 443,5 1990 .. ........... 0,2 0,3 13,3 
1994 .... ......... 2,2 103,1 460,2 1994 ............. 0,2 0,3 13,4 
1995 .. .... .. .... . 1,7 85,1 489,9 1995 ............. 0,2 0,3 13,9 
1996 .. .......... . 1,2 61 ,5 511 ,0 1996 .......... .. . 0,2 - -

Quelle: ÖSTAT; AMA; BMLF. 
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Anbau und Ernte von Feldgemüse1) Tabelle 51 

Anbaufläche in Hektar Emte in Tonnen Durchschnittl. 
Gemüseart ha-Ertrag 

1990 1995 1996 1990 1995 1996 t 

Kraut ........... .......... 1.079 1.108 1.093 54.087 54.182 53.055 48,5 
Kopfsalat ..... ....... ... 894 876 909 27.141 24.892 30.020 33,0 
Chinakohl .............. 937 765 715 47.585 44.835 30.442 42,6 
Spinat .......... .. ........ 418 562 522 4.846 6.492 7.027 13,5 
Karotten, Möhren .. 648 979 986 23.105 31.151 34.271 34,8 
Rote Rüben ........... 228 183 203 7.048 5.514 6.775 33,4 
Gurken .................. 711 656 596 23.276 36.754 35.592 59,7 
Paradeiser ............ 250 226 180 18.045 25.315 18.985 105,5 
Paprika .................. 192 224 225 3.787 6.669 5.875 26,1 
Zwiebeln .... ........... 1.566 1.590 1.719 57.288 59.616 70.097 40,8 
Grünerbsen ........... 1.695 1.496 1.355 14.311 12.344 11.510 8,5 
Pflückbohnen ........ 1.048 718 709 16'.722 11.439 11 .155 15,7 

Insgesamt .. .. ........ 9.666 9.383 9.212 297.241 319.203 314.804 34,2 

1) Mit Mehrfachnutzung. 
Quelle: ÖST A T. 

Weinernten und -anbauflächen Tabelle 52 

Weingartenfläche Weinemte Anteil 

Jahr Insgesamt1) In Ertrag2) 
Hektarertrag 

hl/ha Insgesamt Weißwein Rotwein3) Weißwein Rotwein3) 

1.000 Hektar 1.000 Hektoliter Prozent 

1960 .................. 35,0 30,9 29,1 897,5 782,0 82,6 87,1 9,2 
1970 .. ............... 46,9 41,8 74,0 3.096,1 2.723,1 346,6 87,9 '11 ,2 
1980 ..... .. .......... 59,5 54,0 57,2 3.086,4 2.594,7 487,9 84,1 15,8 
1990 ................. 58,2 54,9 57,6 3.166,3 2.562,7 603,6 80,9 19,1 
1991 ................... 58,2 55,0 56,2 3.093,3 2.490,3 603,0 80,5 19,5 
1992 ................. 57,0 53,6 48,3 2.588,2 2.109,8 478,4 81,5 18,5 
1993 .... ............. 57,0 50,4 37,0 1.865,5 1.437,6 427,6 77,1 22,9 
1994 ................. 57,0 49,3 53,7 2.646,6 2.153,6 493,0 81,4 18,6 
1995 ................. 57,0 49,3 45,9 2.229,0 1.809,9 419,1 81,2 18,8 
1996 .................. 57,0 48,5 41,6 2.110,3 1.534.,6 575,7 72,7 27,3 

±%p.a. ..... ...... 1,4 1,6 0,1 1,5 1,3 4,1 -0,3 2,5 

1) Weingartenerhebung; zwischenzeitliche Fortschreibungen. 
2) Weinemteerhebung. 
3) Rotwein und Schilcher. 

Quelle: ÖSTAT; ALFIS; Berechnungen des BMLF. 
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Obsternte und -anbauflächen 

Obstart 

Kernobst ...... ......... .. ......... ... .. ..... ... ...... ...... . 
Winteräpfel .... .......................................... . 
Sommeräpfel ...... ' ..................................... , 
Winterbirnen ..... .. .. .... .. .... .... ..................... . 
Sommerbirnen ....... .. ....... ... ...... .... .... ....... . 

Steinobst .................. .. ................. ....... ... ... .. 
Weichseln ..................... ........... ....... ....... .. 
Marillen ... ................... ........................ ... .. . 
Pfirsiche ................ .. .. ............................. .. 

Beerenobst ... .. .......................................... . 
Rote und weiße Johannisbeeren ......... ... . 
Schwarze Johannisbeeren ........ .............. . 
Ananaserdbeeren ............................. ...... . 

Kernobst .......... ....... .. .......... ... ................... . 
Winteräpfel .............................................. . 
Sommeräpfel ........................................... . 
Mostäpfel ............................................... .. 
Winterbirnen ............. .. .... .... .... .... ............. . 
Sommerbirnen ........................................ . 
Mostbirnen ........... .. ........ .. ...... .. .... .......... .. 

Steinobst .... ..... ...... ............ .. ..... ........... ...... . 
Weichseln ........... .......... .... ... ...... .. .... ....... . 
Kirschen .. ... ............................................ .. 
Pfirsiche ............... .. ............. .. .... .............. . 
Marillen .... ...... ................ .. ............. ........ . .. 
Zwetschken .......... ................................... . 
Walnüsse ............... ........ ..... .......... .. ........ . 

Beerenobst ...... .... .... ................................. . 
Rote und weiße Johannisbeeren .. .... .. .... . 
Schwarze Johannisbeeren ..................... .. 
Stachelbeeren ........ ..... ..... ... .. ..... ... ..... .. ... . 
Ananaserdbeeren ............................... .. . .. 

Intensivanbau insgesamt ....... ....... ......... .. 
Extensivanbau insgesamt ...................... .. 
Summe ................. .. .. ................................ .. 

Kernobst .............................................. .... .. 
Winteräpfel ............ .................................. . 
Sommeräpfel .. .. ............ .... ....... .... ............ . 
Winterbirnen ............................................ . 
Sommerbirnen ...... .... ......... ..................... . 

Steinobst .............. .. ................................... . 
Weichseln ........................................ ..... .. . 
Pfirsiche .............. ... ..... .......... ... .... ........... . 

Beerenobst ........ ......... ... ... ...... ................. . . 
Rote und weiße Johannisbeeren ............ . 
Schwarze Johannisbeeren ...................... . 
Ananaserdbeeren ........ ........ ................ ... . 

Fläche insgesamt ........................... .. ... .... .. 

1985 1990 1994 

Ernte im Intensivanbau (in 1.000 Tonnen) 

107,5 117,3 154,2 
94,4 103,0 139,1 

6,6 8,8 7,8 
5,5 4,8 5,8 
1,0 0,8 1,5 

7,7 7,3 7,4 
0,7 0,5 0,5 

7,0 6,8 6,9 

15,6 12,9 12,5 
1,2 0,8 0,5 
3,6 0,9 0,8 

10,8 11,1 11,0 

Ernte im Extensivanbau (in 1.000 Tonnen) 

303,5 320,9 
114,5 122,9 
25,3 33,8 
52,3 69,3 
25,9 25,6 
11,6 9,9 
73,8 59,5 

126,2 77,2 
2,8 3,6 

22,8 20,2 
4,1 4,8 

13,6 10,7 
76,0 25,6 

6,9 12,3 

30,1 26,5 
18,9 16,6 
5,3 5,8 
1,3 1,6 
4,6 2,5 

130,9 137,5 
459,8 424,6 
590,5 562,1 

Flächen von Intensivanbau (in ha) 

4.672,0 
4.059,0 

352,0 
187,0 
74,0 

841,2 
125,2 
716,0 

2.086,0 
197,0 

1.090,0 
799,0 

7.599,0 

4.251,0 
3.625,0 

345,0 
208,0 

73,0 

533,6 
73,6 

460,0 

1.196,0 
86,0 

310,0 
800,0 

5.981,0 

261,6 
109,5 
30,3 
47,6 
21,8 

8,5 
44,0 

98,5 
4,2 

24,3 
4,2 
6,9 

46,0 
12,9 

18,6 
10,8 
4,3 
1,5 
2,0 

174,0 
378,7 
552,7 

5.829,0 
4.974,0 

476,0 
269,0 
110,0 

649,6 
75,6 

574,0 

1.081,0 
86,0 

202,0 
793,0 

7.560,0 

Grüner Bericht 1996 

Tabelle 53 

1995 1996 

162,7 168,2 
150,4 157,6 

6,2 4,8 
4,8 4,4 
1,4 1,3 

6,4 6,0 
0,4 0,4 

6,0 5,6 

12,8 10,2 
0,4 0,4 
0,6 0,7 

11,8 9,2 

344,9 277,6 
132,8 121,3 
34,8 32,5 
59,8 51,3 
29,4 26,0 
11,0 9,7 
77,2 36,8 

109,5 110,8 
4,6 3,7 

28,7 21,6 
5,0 5,0 

17,0 13,4 
40,8 54,4 
13,4 12,7 

20,6 21,0 
12,0 13,4 
4,8 4,2 
1,9 1,6 
1,9 1,8 

181,8 184,4 
474,9 406,3 
656,7 590,7 

5.687,0 6.108,0 
4.996,0 5.437,0 

377,0 303,0 
221 ,0 258,0 

93,0 110,0 

501,0 481,0 
56,0 59,0 

445,0 422,0 

1.149,0 1.149,0 
64,0 64,0 

112,0 112,0 
973,0 973,0 

7.337,0 7.738,0 

Quelle : ÖSTAT. 
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Tierische Produktion 

Versorgungsbilanzen für Fleisch nach Arten 19951) (Schlachtgewicht in Tonnen) Tabelle 54 

Bilanzposten Rind & Schwein Schaf & Pferd Innereien Geflügel Sonstiges Insgesamt Kalb Ziege 

Bruttoeigenerzeugung ....... 208.425 453.732 6.558 630 28.130 98.571 5.893 801.939 
Einfuhr lebender Tiere ...... ... 5.639 5.114 4 176 468 178 0 11.579 
Ausfuhr lebender Tiere ..... .. . 18.184 1.426 12 380 930 69 0 21.001 
Nettoerzeugung ................. . 195.880 457.420 6.550 426 27.668 98.680 5.893 792.517 
Anfangsbestand ........ ........... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Endbestand ... ............. .......... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Einfuhr ............ .. ... .............. ... 17.576 37.812 3.110 454 3.519 26.637 12.426 101.534 
Ausfuhr .... ............................. 56.145 37.925 438 0 13.720 2.305 3.909 114.442 
Inlandsverbrauch .............. . 157.311 457.307 9.222 880 17.467 123.012 14.410 779.609 
Pro Kopf (kg) .. ..... ...... ......... 19,5 56,8 1,1 0,1 2,2 15,3 1,8 96,8 
Selbstversorgungsgrad 

(in 0/0) .............................. .. 132,5 99,2 71,1 71,6 161,0 80,1 40,9 102,9 
Menschlicher Verzehr .......... 105.398 322.401 6.133 576 12.314 73.192 9.727 529.741 
Pro Kopf (kg) ............ ........... . 13,0 40,1 0,8 0,1 1,5 . 9,1 1,2 65,8 

1) Vorläufig . 

Bemerkungen: 
Bei allen Daten in den Versorgungsbilanzen für Fleisch handelt es sich um Angaben in Schlachtgewicht, d. h. einschließlich der Knochen und Abschnittsfette. 
Die Bruttoeigenerzeugung umfaßt sämtliche im Inland erzeugten Tiere, unabhängig von der Schlachtung im In- oder Ausland. 

Quelle: ÖSTAT. 

Versorgungsbilanzen für Geflügel nach Arten 19951) (Schlachtgewicht in Tonnen) Tabelle 55 

Bilanzposten Hühner Truthühner Enten Gänse Insgesamt 

Bruttoeigenerzeugung ...... ........... 81.381 16.890 156 144 98.571 
Einfuhr lebender Tiere ........... ....... .. 175 0 1 2 178 
Ausfuhr lebender Tiere ................... 53 0 0 16 69 
Nettoerzeugung ................. ........... 81.503 16.890 157 130 98.680 
Einfuhr .. .................... ... ................. .. 10.561 12.401 2.175 1.500 26.637 
Ausfuhr .. ........... .. .... ............ .... ..... ... 1.053 912 207 133 2.305 
Inlandsverbrauch .. ............. ... .... ... 91.011 28.379 2.125 1.497 123.012 
Pro Kopf (kg) ....... ... .......... ....... ..... 11,3 3,5 0,3 0,2 15,3 
Selbstversorgungsgrad (in %) ... . 89,4 59,5 7,3 9,6 80,1 
Menschlicher Verzehr ............... .. ... 54.152 16.886 1.264 891 73.193 
Pro Kopf (kg) .. .... ......... ......... .. ........ 6,7 2,1 0,2 0,1 9,1 

1) Vorläufig. 
Quelle: ÖSTAT. 

Versorgungsbilanz für Eier Tabelle 56 

1994 19951) Veränderung 
Bilanzposten 1995 zu 1994 

1.000 Stk. Tonnen 1 ~ 000 Stk. Tonnen in% 

Hühnereier 60 g/Stk. 60 g/Stk. 
Verwendbare Erzeugung ... ... ............. ......... 1,759.137 105.548 1,717.689 103.061 - 2,4 
davon Bruteier ............ ...... .... .... .. .. .... ........... 50.936 2.929 40.873 2.112 - 27,9 
Einfuhr Schaleneier ... ........ .. ......... .... ......... .. 48.749 2.898 98.156 6.230 +115,0 
davon Bruteier .... .. ... ............. .... ..... .............. 33.429 1.922 40.126 2.748 + 43,0 
Einfuhr Eiprodukte (Schaleneiwert) ... ..... .... 187.968 10.808 116.582 6.995 - 35,3 
Ausfuhr Schaleneier ..... .................. ....... ...... 3.310 194 7.660 451 +132,5 
davon Bruteier ...... ....... ...... ........... ......... ...... 0 0 5.285 308 
Ausfuhr Eiprodukte (Schaleneiwert) ........... 2.527 145 2.027 122 - 15,9 
Inlandsverwendung ............. ....... .. .. ... ...... .... 1,990.017 118.915 1,922.740 115.713 - 2,7 
Bruteier ...... .................. ..... ... ....................... 84.365 4.851 75.714 4.552 - 6,2 
Nahrungsverbrauch ... ..... ........... .. .... ........... 1,905.652 114.064 1,847.026 111.161 - 2,5 
Verbrauch pro Kopf in Stk. bzw. kg ...... .... .. . 237 14,2 230 13,8 - 2,8 
Selbstversorgungsgrad in % ... ..... ............... 88,8 89,1 

1) Vorläufig . 
Quelle: ÖSTAT. 
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Rohmilcherzeugung und -verwendung Tabelle 57 

Erzeugung Verwendung 

Jahr 
Insgesamt Milchlieferleistung 

Lieferleistung Ernährung1) Futter2) Schwund 

1.000 Tonnen in % der Erzeugung 
1.000 Tonnen 

1987 ... ............. .. .. ... ... ...... 3.724,7 60,6 2.257,3 684,4 745,6 37,2 
1988 ... ... ........ ... .... .... .. ... .. 3.353,4 66,3 2.222,3 426,0 669,1 33,5 
1989 ................................ 3.351,2 66,3 2.219,1 429,7 .667,3 33,5 
1990 ...... ... .... .. .... .. ..... ...... 3.349,9 66,8 2.243,9 420,3 657,5 33,5 
1991 ...... .... .... ... ........ .. ..... 3.329,7 66,4 2.207,9 431,9 654,9 33,3 
1992 ... ... .... ... ................... 3.286,6 67,1 2.210,1 427,1 621,1 32,9 
1993 .. .......................... .... 3.269,6 67,3 2.199,9 442,3 594,6 32,7 
1994 ............ .. .. ..... ...... ... .. 3.278,4 67,2 2.206,0 456,9 585,8 32,8 
1995 .............. .... .. .. .......... 3.148,2 72,7 2.297,3 371 ,6 454,7 31,5 
1996 ...... ........ .... .... .. ........ 3.033,6 77,4 2.346,0 298,8 357,9 30,3 

± % p.a.3) ...... ................... -1,4 + 1,0 + 0,3 -5,0 - 3,1 -1 ,7 

1) Ernährungsverbrauch am Hof. 
2) Verfütterung am Hof. 
3) Durchschnittliche prozentuelle Veränderung pro Jahr. 

Quelle: ÖSTAT; Berechnungen des BMLF. 

Milchproduktion und -lieferleistung Tabelle 58 

Bestand an 
Milchproduktion Milchlieferanten und Milchlieferleistung 

Jahr 
Milchkühen 

insgesamt je Kuh und Jahr Lieferanten insgesamt je Kuh und Jahr je Lieferant und Jahr 

in 1.000 Stk. in 1.000t in kg in 1.000 in 1.000 t in kg 

1960 ............. 1.131,1 2.841 ,6 2.512 226,2 1.564,5 1.383 6.915 
1970 .... .. .. ...... 1.077,5 3.328,4 3.089 193,6 2.049,6 1.902 10.586 
1980 .. .. .. ....... 975,0 3.430,0 3.518 134,1 2.236,4 2.294 16.674 
1986 .... .. ....... 988,7 3.776,5 3.820 114,4 2.377,1 2.404 20.787 
1987 ........ : .... 975,6 3.724,7 3.818 108,9 2.257,3 2.314 20.718 
1988 ............. 891,1 3.353,5 3.763 106,0 2.222,3 2.494 20.974 
1989 ............. 887,1 3.351 ,2 3.778 102,2 2.219,1 2.501 21 .707 
1990 .... .. ....... 883,6 3.349,9 3.791 99,0 2.243,9 2.540 22.657 
1991 ............. 865,4 3.329,7 3.848 95,1 2.207,9 2.551 23.218 
1992 ............. . 841,1 3.286,6 3.907 91,1 2.210,1 2.628 24.259 
1993 ............. 817,9 3.269,6 3.997 86,1 2.199,9 2.690 25.556 
1994 ........ ..... 804,3 3.278,4 4.076 81 ,9 2.206,0 2.743 26.935 
1995 ...... .. ..... 746,5 3.148,2 4.217 77,0 2.297,3 3.077 29.835 
1996 ............. 698,0 3.033,6 4.346 74,1 2.346,0 - 3.361 31.656 

Quelle: BMLF. 

Milchproduktion nach Bundesländern Tabelle 59 

1990 1995 1996 Änderung pro Jahr 

Bundesland 
Erzeugung Leistung Erzeugung Leistung Erzeugung Leistung 

Erzeugung Leistung 

1.000 t kg/Kuh 1.000t kg/Kuh 1.000 t kg/Kuh 
in %1) 

Burgenland .......................... . 65,3 4.169 55,4 4.867 51,1 4.731 -3,6 + 2,5 
Kärnten ....... ...... ................... 210,8 3.330 192,4 4.062 186,4 4.255 -1,9 + 4,1 
Niederösterreich (inkl. Wien) 696,6 3.804 635,9 4.229 603,4 4.329 - 2,1 + 2,3 
Oberösterreich ..................... 1.043,3 3.765 957,7 4.002 910,6 4.460 -2,0 + 1,6 
Salzburg .. .. . , .......... .... .. .. ....... 301 ,3 3.823 304,3 4.230 302,5 4.362 + 0,1 + 2,2 
Steiermark ............................ 553,2 3.642 513,7 4.199 493,1 4.325 -1,7 + 2,9 
Tirol .... .. ....... .... ............. ........ 349,8 4.076 354,7 4.621 353,0 4.711 + 0,1 +2,4 
Vorarlberg ....... ..................... 129,5 4.644 134,1 4.951 133,4 4.969 +0,7 + 1,1 

Österreich .... .. ..... .......... ...... 3.349,9 3.791 3.148,0 4.217 3.033,6 4.346 -1,5 + 2,3 

1) Durchschnittliche prozentuelle Änderung pro Jahr im Zeitraum 1990 bis 1996. 
Quelle: ÖSTAT; ALFIS. 
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Erzeugung von Milchprodukten (in 1.000 Tonnen) Tabelle 60 

Jahr Butter Käse und Vollmilch- Magermilch- Kondensmilch Rahm Schlagobers Topfen pulver pulver 

1987 ............ ... ... .. .. 38,1 98,3 18,3 28,2 16,5 17,7 18,2 
1988 ...................... 35,4 104,0 10,7 23,1 16,7 17,9 18,8 
1989 ...................... 34,3 107,1 11,9 20,7 17,2 18,4 19,4 
1990 ............ ......... . 35,3 107,5 12,3 24,7 17,9 19,1 20,2 
1991 .. ... .... . ..... ... . ... 36,2 102,0 10,0 27,9 18,0 18,7 21 ,1 
1992 ...................... 36,7 102,9 7,2 28,5 18,1 20,0 20,6 
1993 ................ .. .... 37,4 103,1 7,4 25,3 18,3 19,8 20,9 
1994 ...... ........ .. ...... 36,6 102,7 8,6 23,0 17,6 20,9 21,5 
1995 ...................... 36,8 98,4 13,8 20,3 19,7 22,4 26,8 
1996 ... .. .......... ... .... 38,6 96,6 7,2 17,7 19,5 22,3 28,2 

Quelle: MWF/AMA; ALFIS. 



214 Grüner Bericht 1996 

Forstliche Produktion 

Holzeinschlag (in 1.000 Erntefestmetern Derbholz ohne Rinde) Tabelle 61 

Holzart 1990 1995 1996 Änderung 1996 zu 1995 in % 

Nutzholz .......... ..... .. ....... ...... . 12.939 10.747 11.213 + 4,3 
Nadelstarknutzholz ..... . ..... 9.142 7.513 7.664 + 2,0 
Laubstarknutzholz ............. 739 568 530 - 6,6 
Nadelschwachnutzholz ... .. 2.785 2.403 2.751 + 14,5 
Laubschwachnutzholz ... ... . 273 263 267 + 1,8 

Brennholz .... ..... ..... .. .. .. ... ... .. . 2.771 3.059 3.797 + 24,1 
Nadelholz .............. .. ..... .... ... . 13.446 11.786 13.017 +10,4 
Laubholz ..................... ......... 2.265 2.020 1.994 - 1,3 
Gesamteinschlag ...... ......... 15.711 13.806 15.010 + 8,7 

Nach Waldbesitz 

1980 1990 1995 1996 

Kategorien 
1.000 Efm 1.000 Efm 1.000 Efm 1.000 Efm 

o. R. % o. R. % o. R. % o. R. % 

Privatwald über 200 ha ... ... .. 4.358 34,2 5.225 33,3 4.629 33,5 4.830 32,2 
Privatwald unter 200 ha ....... 6.308 49,6 8.441 53,7 7.130 51,7 7.928 52,8 
Bundesforste .. ...................... 2.067 16,2 2.044 13,0 2.046 14,8 2.252 15,0 

Nach Bundesländern 

1980 1990 1995 1996 

Bundesland 
1.000 Efm 1.000 Efm 1.000 Efm % % % 1.000 Efm % o. R. o. R. o. R. o. R. 

Burgenland ........................... 280 2,2 393 2,5 462 3,3 384 26,0 
Kärnten ...... . ............. ............ 2.074 16,3 2.018 12,9 1.952 14,1 2.067 13,8 
Niederösterreich ............ .... ... 2.671 21,0 3.146 20,0 3.295 23,9 3.744 24,9 
Oberösterreich ..................... 2.436 19,1 3.943 25,1 2.189 15,8 2.098 14,0 
Salzburg .. .. .......... ..... ...... ... .. . 1.017 8,0 1.047 6,7 908 6,6 926 6,2 
Steiermark ............................ 3.130 24,6 3.620 23,0 3.784 27,4 4.'572 30,4 
Tirol .. ..... ............................... 882 6,9 1.098 7,0 975 7,1 992 6,6 
Vorarlberg . ........................... 213 1,7 415 2,6 219 1,6 208 1,4 
Wien ........................... ...... .... 31 0,2 32 0,2 21 0,2 20 0,1 

Quelle: BMLF. 

Wildabschuß (in Stück) Tabelle 62 

Tierart 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 

Haarwild 
Damwild .. ... ... . ......... ........... .. ....... 284 254 260 223 223 
Gamswild .................................... 27.633 29.192 29.166 28.382 26.793 
Rehwild ...... ................................. 267.551 268.838 261.306 232.246 230.895 
Rotwild .............. .... . .... ... .. . ......... .. 43.196 42.335 39.969 34.413 35.402 
Sikawild ... . .. .. .. ......................... . ... 452 536 550 538 551 
Hasen .......................................... 144.262 177.027 159.882 181.219 149.311 
Mufflons ....................................... 1.852 1.733 1.679 1.531 1.542 
Murmeltiere ........ .. .. . ....... .... .... . .... 6.729 6.823 6.464 7.065 6.733 
Schwarzwild .. . ......................... . ... 10.148 9.778 10.676 10.362 11.451 
Sog. schädliches Haarwild1) .... . ... 76.149 84.349 92.911 108.776 115.532 
Wildkaninchen ............................. 7.818 5.629 4.123 4.562 3.116 

Federwild 
Auerwild ............... . ................. . .... 492 301 677 441 573 
Birkwild ............ ................. .. ......... 2.281 2.385 2.304 2.424 2.323 
Bläßhühner .. ................................ 2.051 1.612 2.061 2.196 2.315 
Fasane ................. .... .. . ................ 169.380 213.377 178.393 211.427 172.431 
Haselwild ..................................... 257 260 274 203 168 
Rebhühner ........ .. .. ........ .. . ........ ... 6.565 8.092 9.859 10.215 8.824 
Schnepfen .. . ... ..................... ....... . 3.117 3.085 2.709 3.976 6.568 
Wildenten ...... . .. .... . .. . .. . ...... ..... . .... 76.151 77.425 73.451 77.711 78.928 
Wildgänse ............ .. ... ... ................ 1.287 1.810 1.261 1.797 1.704 
Wildtauben .. .. ... .. ........ . .. .... . .... . .. .. 18.590 19.496 19.861 23.387 21.773 

1) Dachse, Füchse, Iltisse, Marder, Wiesel. 
Quelle: ÖST AT; Jagdstatistik. 
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Produktionsmittel 

Brutto-Anlage-Investitionsausgaben der Land- und Forstwirtschaft 
an Maschinen und baulichen Anlagen1) (in Mio. S) 

Jahr Landmaschinen2) bauliche Anlagen3) 

1986 ... ........ .... .... .. .. ... ... .. ........ . 
1987 ......... ... ....... ....... .... .. ..... .. . 
1988 ... ........ .. ......... ..... ...... .. .. .. . 
1989 .. ......... ...................... ... ... . 
1990 .......... .... ....... ....... .... .... ... . 
1991 ...... ......... .... .... ...... .... ..... .. 
1992 ..... .. ...... ......................... . . 
1993 ... ....... ... ........ .... ....... ... .... . 
1994 ................. ... ... ... ........ ..... . 
1995 ... .... ...... ....... ...... .... ..... .. .. . 
1996 ............... ... ......... .. ..... ..... . 

1) Ohne Mehrwertsteuer. 

9.289 
9.457 
9.912 

10.211 
10.972 
11.040 
10.013 

9.421 
9.434 4) 

9.311 5) 

11.455 5) 

8.223 
8.389 
7.853 
7.852 

10.360 
10.850 
11.402 
11.326 
11.950 
12.272 
14.401 
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Tabelle 63 

Insgesamt 

17.512 
17.846 
17.765 
18.063 
21 .332 
21.890 
21.415 
20.747 
21.384 
21.583 
25.856 

2) Traktoren , Landmaschinen, landwirtschaftl iche Fahrzeuge und sonst. Maschinen (inkl. Zuschlag für nichteriaßte Maschinen) ; It. Berechnung des WIFO. 
3) Wohn-, Wirtschaftsgebäude, Wege und Grundverbesserungen; ab 1995 inkl. MWSt. fü r Wohngebäude. 
4) Revidiert . 
5) Vorläufig. 

Maschinenringe und Betriebshilfe 1996 

Maschinenringe 

Bundesland 
hauptberufliche 

Mitglieder 
gesamt Geschäftsführung 

Burgenland .. ...... ... 10 7 3.213 
Kärnten ... ..... ..... .... 13 10 5.436 
Niederösterreich ... 33 18 12.888 
Oberösterreich .. .... 45 42 21.282 
Salzburg .... ... .. .... .. . 5 5 2.954 
Steiermark ............ 39 29 15.908 
Tirol ........ ... ............ 9 8 4.637 
Vorarlberg ............. 5 4 3.307 

Österreich 1996 ... 159 123 69.625 
1995 ... 167 110 68.004 
1994 ... 174 103 66.978 

Feldanerkennungsflächen wichtiger 
Kulturpflanzen für die Saatgut
erzeugung (in ha) Tabelle 65 

Kulturpflanzen 1980 1990 1995 1996 

Winterweizen ......... .... .. ... 10.127 9.218 9.975 9.924 
Sommergerste ... . ... ......... 5.675 5.773 4.814 5.119 
Mais ..... .. ... . .... ... .. ............ 1.483 3.086 2.646 3.011 
Kartoffeln ... .... .. ......... .... .. . 1.611 1.531 1.530 1.648 
Ackerbohnen ..... .. .. ... .... ... 70 953 365 257 
Raps .. ..... ....... .......... ...... .. 246 734 547 627 
Körnererbsen ...... ......... ... 46 1.818 502 1.117 
Sonstige ..... ............. ... ... .. 6.514 12.279 11.660 10.355 

Anerkennungsflächen 
insgesamt ........... ... ..... ... 25.772 35.392 32.039 32.058 

davon Getreide . ..... .. ....... 23.044 28.519 27.570 27.100 

Quelle: BMLF. 

Quelle: LBG und WIFO. 

Tabelle 64 

Einsatzstunden 
Verrechnungs eingesetzte 

Betriebshelfer wert 
Maschinen Betriebshilfe in Mio. S 

198.251 101.058 351 
344.024 279.770 1.329 
786.334 390.641 608 

1,102.898 923.915 2.397 
109.796 95.196 289 
893.542 499.862 1.546 
237.888 176.547 688 
248.449 223.719 307 

3,921.182 2,690.708 7.515 
3,672.528 2,522.252 7.083 
3,537.808 2,369.065 6.747 

Stand der Zulassungen an 
Pflanzenschutzmittelpräparaten1) 

Jahr 

1986 .... .... ..... ..... ... . 
1987 ... ..... ......... .... . 
1988 .... .... .... ..... .... . 
1989 ............ .... ..... . 
1990 ..... .... .. .. ..... .. . . 
1991 ..................... . 
1992 .... .. .. ... ... ..... .. . 
1993 ........... .......... . 
1994 .... ...... ........... . 
1995 ...... ............... . 
1996 .... .. ......... .... .. . 

Anzahl an zugelassenen 
Pflanzenschutzmitteln 

1.890 
1.912 
1.918 
1.914 
1.910 
1.194 
1.036 

978 
681 
656 
645 

1) Jeweils am Ende des Jahres . 

75 
97 

321 
452 

41 
251 

79 
70 

1.386 
1,270 
1.188 

Quelle: BMLF. 

Tabelle 66 

Veränderung 
zum Vorjahr 

+ 63 
+ 22 
+ 6 

4 
4 

-716 
-158 
- 58 
-297 
- 25 
- 11 

Quelle: BMLF. 
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Mengen der Wirkstoffe der im Geltungsbereich des PMG 1990 in Verkehr gebrachten 
PflanzenschutzmiHel (Wirkstoffstatistik 1991 - 1996) Tabelle 67 

Wirkstoffmengen in t Differenz Differenz 
Präparatengruppe 1991 zu 199€ 1995 .zu 1996 

1991 1993 1995 1996 in t Jnt 

1. Herbizide ..... .......... ... .. ........... .. ........ .................. ......... ......... ....... ... .. 2.165,8 1.873,1 1.607,1 1.536,3 - 629,5 - 70,8 
2. Fungizide (einschI. Bakterizide und Saatgutbehandlungsmittel) .. .. 1.842,8 1.579,7 1.409,9 1.697,2 -145,6 + 287,3 
3. Mineralöle und Paraffinöle ............................................................. . 275,3 325,1 245,4 218,9 - 56,4 - 26,5 
4. Insektizide (einschI. Akarizide, Molluskizide und Synergisten) ...... . 156,9 140,6 122,8 98,1 - 58,8 - 24,7 
5. Wachstumsregulatoren .. ...... ...... ...... .......... .. ................ ... ..... ... ... .... . 43,6 63,5 17,3 14,3 - 29,3 3,0 
6. Rodentizide ..... .......... .. ......................... .. .... ... ....... ; ......................... . 1,0 0,5 0,4 1,0 0,0 + 0,6 
7. Sonstige ...... ..... .. .... .... ........ ............................................................ . 1,0 0,8 0,6 0,5 0,5 0,1 

Gesamt ....... .. ... .. .... ....... ..... ......... .... .. .. ..... ........ .... ......... .. ..... ... ....... ..... . 4.486,4 3.983,4 3.403,6 3.566,3 - 920,1 + 162,7 

Quelle: BMLF. 

Einsatz von Organismen bzw. deren Inhaltsstoffen als Pflanzenschutzmittel 1996 Tabelle 68 

Organismus 

Bacillus thuringiensis var. kurstaki .. ........ .......... ............................. ..... . 
Bacillus thuringiensis var. tenebrionis ..... ... ........................ .. ............... . 
Apfelwickler-Granulose-Virus .... ... ... ..... ... .... .. .... ........ ....... ...... .... ..... ... . 
Raubmilbe (Typhlodromus pyri) .. .... .................. ........... ........ ........ .. ..... . 
Schlupfwespe (Trichogramma evanescens) ...... .. ...................... .... ..... . 
Schlupfwespe (Encarsia formosa) ...................................................... . 
Raubmilbe (Phytoseiulus persimilis) .................................................. .. 
Schlupfwespe (Aphidius sp.) ............................................................. .. 
Parasitoide (Dacnusa sibirica/Diglyphus isaea) ....... .... .............. ...... ... . 
Räuberische Gallmücke (Aphidoletes aphidimyza) ........................... .. 
Raubmilbe (Amblyseius cucumeris) .... ............................................... . 
Raubwanze (Orius sp.) ............... ..... .. .. ...... ........................ ......... .... .... . 
Entomoparasitische Nematoden ..... .... ..... ... ..... ...... ........ ......... .. .......... . 
Schlupfwespe (Aphelinus abdominalis) .... ..... .. ...... .. ................... ....... .. 
Florfliege (Chrysoperla carnea) ... ............ ...... .. ...... .. .... .. ........... ....... .. .. 
Marienkäfer (Cryptolaemus montrouzieri) .................... ..... ................ .. 
Parasitoid (Leptomastidea abnormis) .... .... .. ...................... ................ .. 

Gesamt .. ... ..... .. ..... .......... ..... ..... .. ........ ... ... .. .... ... ..... .......... ... ......... .. .... . 

Kultur1) 

Gem, M, O,W 
O,K 

° W,O 
M 
Gew 
Gew 
Gew 
Gew 
Gew 
Gew 
Gew 
Z, Gew,B 
Gew 
Gew 
Gew 
Gew 

Anwendungsgebiet 

Schädling 

div. Schmetterlingsraupen 
div. Schmetterlingsraupen 
Apfelwickler 
Kräuselmilbe, Spinnmilbe 
Maiszünsler 
Weiße Fliege 
Spinnmilben 
Blattläuse 
Minierfliegen 
Blattläuse 
Thrips 
Thrips 
Dickmaulrüssler, Trauerm. 
Blattläuse 
Blattläuse 
Wolläuse 
Wolläuse 

Fläche2) 

in ha 

7.130,2 
1.890,0 
1.162,0 

26,0 
271,0 

75,7 
28,4 
20,9 
34,3 
22 ,1 
28,4 

3,0 
13,3 

0,4 
8,1 
0 ,8 
0,8 

10.715,4 

1) Gem = Gemüse; M = Mais; ° = Obst; W = Wein ; K = Kartoffel; Gew = Gewächshaus; Z = Zierpflanzen; B = Baumschule. 
2) ha geschätzt (basierend auf empfohlenen, durchschnittlichen Aufwandmengen) . 

Reinnährstoffverbrauch 
(in Tonnen Reinnährstoff) 

Jahr N 

1988 ...... 110.134 
1989 .... .. 133.304 
1990 .. ... . 140.379 
1991 ...... 180.388 
1992 ...... 91.154 
1993 .... .. 123.634 
1994 ...... 177.266 
1995 ...... 123.645 
1996 ..... . 112.641 

Tabelle 69 

P20 S K20 Summe 

67.795 91.203 269.130 
75.120 99.323 307.748 
74.872 97.306 312.555 
85.128 105.176 370.693 
56.526 68.640 216.319 
64.122 77.742 265.499 
72.919 84.204 334.389 
64.127 60.634 248.606 
54.131 63.175 229.947 

Quelle: AMA; BMLF-ALFIS. 

Quelle: BMLF; BFL. 

Düngerabsatz nach Bundesländern 1996 
(in Tonnen Reinnährstoff) Tabelle 70 

Bundesland N P20 S K20 Summe 

Burgenland ....... 10.497 4.772 6.139 21.408 
Kärnten .. .... ...... 2.890 2.068 1.910 6.868 
NÖIWien .......... 51.802 22.128 38.445 112.375 
OÖ ......... .......... 29.915 14.526 13.774 58.215 
Salzburg . ..... .. .. 485 604 433 1.522 
Steiermark ....... 16.184 9.622 9.951 35.757 
Tirol .................. 405 228 363 996 
Vorarlberg ........ 443 184 157 784 

Österreich .. .... . 112.641 54.131 63.1 75 229.947 

Quelle: AMA; BMLF-ALFIS . 
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Preise 

Agrar-Indizes (1986 = 100) 

Jahr 

1986 ............ .. .......................... ..... . . 
1987 .......................... ......... .... ....... . 
1988 ..... .. ................. ..... ................. . 
1989 .. ...................... ........ .. ......... .. . . 
1990 .... ....... ....... ...... ..... ... .............. . 
1991 ................. .. .. ........... ........... ... . 
1992 ........... .. .... ...... .................... ... . 
1993 ........ : ........ ...... ... .. .................. . 
1994 ................ .. ... ................ .. ..... .. . 
1995 ... ... ................. ..................... .. . 
1996 ... ....... .... ........... .... ... ......... ..... . 

Veränderung 1996 zu 1995 in % ... . 

1996 Jänner ... .................. .. .......... . . 
April ............ .... ......... ..... .... .... . 
Juli ........ ........... ... ..... ............. . 
Oktober ....... ......... ...... .......... . 

1997 Jänner .................... ......... ..... . 
April .... ...... ...... ...................... . 

1) Ab 1992 inkl. öffentliche Gelder. 

Betriebs
ausgaben 

100,0 
99,5 

101,5 
102,3 
101,8 
104,2 
105,4 
103,9 
102,5 
94,1 
97,3 

+ 3,4 

96,5 
97,0 
96,8 
96,4 
99,2 

100,9 

Preis-index der 

Investitions- Gesamt-
ausgaben ausgaben 

100,0 100,0 
103,1 100,6 
105,9 102,9 
108,1 104,1 
112,2 105,1 
118,0 108,5 
122,6 110,8 
126,8 111,1 
129,3 110,9 
132,0 106,0 
134,6 109,1 

+ 2,0 + 2,9 

133,3 108,1 
133,7 108,6 
134,2 108,6 
134,5 108,4 
135,5 110,6 
135,8 111,9 

Preis-Indizes landwirtschaftlicher Investitionsgüter (1986 = 100) 

Jahr Baukosten 
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Tabelle 71 

Indexdifferenz 
Index- in % des Index 

Betriebs- differenz Betriebs-
einnahmen1) einnahmen 

100,0 
100,7 - 0,1 + 0,1 
99,1 - 3,0 - 3,0 

102,5 - 1,6 - 1,6 
106,8 + 1,7 + 1,6 
107,8 - 0,7 - 0,6 
106,8 - 4,0 - 3,7 
103,7 - 7,4 - 7,1 
105,8 - 5,1 - 4,8 
99,9 - 6,1 - 6,1 
97,7 - 11,4 -11 ,7 

-2,2 , 

96,3 -11,8 -12,3 
97,1 -11,5 -11 ,8 
99,4 - 9,2 - 9,3 
95,7 -12,7 -13,3 
94,0 -16,6 -17,7 
96,7 -15,2 -15,7 

Quelle: Landwirtschaftlicher Paritätsspiegel , LBG . 

Tabelle 72 

Maschinen 

davon Insgesamt 
Maschinen 
insgesamt 

Zugmaschinen Sonstige Maschinen 

1986 ... .. ... ... ..... ......... .... ................. . 
1987 .... ...................................... .... . 
1988 ............. ... ............... .... .... ... .... . 
1989 .. ..... .. ............... ... : .............. .... . 
1990 ........ .... ...... ...... ...................... . 
1991 ...... ................................... ..... . 
1992 .... .. .. .... ............. ..... ................ . 
1993 .. ............... ..... .................. ...... . 
1994 ........ ...................................... . 
1995 .............. .. ........ ........... ...... ..... . 
1996 .. ............................... ... .......... . 

Veränderung 1996 zu 1995 in % ... . 

1996 Jänner .... ................... ........ ... . 
April ....................... ............... . 
Juli ... ........................ ........ ..... . 
Oktober .......... ...... .... ............ . 

1997 Jänner ..... ... .......................... . 
April .... ................................ .. . 

100,0 
102,9 
107,0 
110,0 
115,0 
122,0 
126,5 
131,1 
134,6 
138,1 
140,1 

+1,4 

138,6 
139,4 
140,1 
140,4 
140,4 
141,3 

100,0 
103,2 
104,9 
106,4 
109,7 
114,3 
119,0 
122,8 
124,3 
126,4 
129,5 

+ 2,5 

128,4 
128,5 
128,7 
129,1 
131,0 
130,7 

100,0 
102,3 
105,8 
108,4 
111,3 
116,9 
122,4 
126,3 
125,7 
127,2 
130,9 

+ 2,9 

129,2 
129,2 
129,6 
129,6 
133,2 
131,9 

100,0 100,0 
103,7 103,1 
104,4 105,9 
105,4 108,1 
108,9 112,2 
113,0 118,0 
117,2 122,6 
120,9 126,8 
123,5 129,3 
126,0 132,0 
128,7 134,6 

+ 2,1 + 2,0 

128,0 133,3 
128,1 133,7 
128,2 134,2 
128,8 134,5 
129,8 135,5 
130,0 135,8 

Quelle: Landwirtschaftlicher Paritätsspiegel, LBG. 
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Preise pflanzlicher Erzeugnisse1) 

Produkt 

Feldbau 
Weizen, normal (Kontrakt) (100 kg) ........... ...... .. .. . 
Qualitätsweizen (Kontrakt) (100 kg) : .. .... .. .. ..... .... . 
Durumweizen (Kontrakt) (100 kg) ........ .. .... .. ...... . " 
Roggen (Kontrakt) (100 kg) .. ............................ .. .. 
Braugerste (100 kg) .. ... ..................... .. .. .............. .. 
Futtergerste (100 kg) ..... .. ... .. ....... .. ............... .. ..... . 
Hafer (100 kg) .. .. ...... .................... ....................... .. 
Körnermais (100 kg) ....... .. ...... .. .. .. ...................... .. 
Kartoffeln Sieglinde (100 kg) ............ .. .... .. .... ...... .. 

Bintje (100 kg) .. .. ............ .. ........ ...... .. .. .. 
Speise rd. u. ov. Sorten (100 kg) ......... . 
Wirtschaftskartoffeln (100 kg) .. .. .......... . 

Zuckerrüben3) (100 kg) ...... .. .......... .. .. .. .. .. ...... .... .. . 
Heu, süß (100 kg) .... .... .... .... ........... ..... .. .. .. ......... .. 
Stroh (100 kg) .. .... ........ .. .... .. .......................... .... . .. 

Gemüsebau 
Häuptelsalat (Stk.) ......................... ......... ..... ........ . 
Chinakohl (kg) " " ' "'' ''' '''''' '''''''''' '' '''''''''''''' '''' ' '''' '' 
Gurken (kg) ...... .. ... .............................. ................ .. 
Paradeiser (kg) ..... ..... ..... .. .... .... .. .. .. .. .... .... ....... .. .. . 
Paprika, grün (Stk.) .. ... ......... .......................... ...... . 
Karotten (kg) .. ........... ............................ .. ........ .. ... . 
Rote Rüben (kg) .. .... ........ ............ .. ........ .. .. .. ........ . 
Kraut, weiß (kg) .... ........ .. ..... .... " .. ............ .. ........ . .. 
Speiseerbsen (kg) ....... ..... .. .. ...... ........ .... ........ .. ... .. 
Pflückbohnen (Fisolen) (kg) .................. .. ............ .. 
Zwiebeln (kg) ..... .. ... .. ... ..... ..... .. ... .............. .. .... .. ... . 

Obstbau (in kg) 
Kirschen .. ........... ...... .. .... .... ....... ..... ... ....... .......... .. . 
Marillen ....... ...... ... .. ... ... ... .... ... ...... ......... ....... ........ . 
Pfirsiche ........ ....... .... ...... ... ..... .. ... .. .... ... ......... : ..... .. 
Zwetschken · .......... ... ..... ........... .. ......... ... ... ......... .. . . 
Walnüsse ..... ... .... .... ...... .. .. ... .... .... ............... ... .... .. . 
Ribiseln .... .... , .... .. .. ... ... ........ ... ..... .... .... .. ... ..... ..... .. . 
Erdbeeren .... .. ..... ..... .... ...... ........ .. ... .. ...... .. ...... .. ... . 
Tafeläpfel .. ... .. ...... ....... ........... .. ......... ........ .. ....... .. . 
Wirtschaftsäpfel ....... ... ........ ... .. ....... ... .... .. .. ..... ..... . 
Industrieäpfel .... ............... ... ..... .. .. ... ...... .... .. ...... ... . 
Tafelbirnen .......... ... .... .. ..... .. ............ ....... ........ .... .. . 

Weinbau (gem. Satz) 
Weintrauben, weiß (kg) .... ... .......... .. ... .. ......... ....... , 
Faßwein, weiß (I) ..... .. .. ........ .......... ... .. ....... .. ... ...... . 
Faßwein, rot (I) ...... .. .. .... ................. .... .. .. .. ............ . 
Flaschenwein, 2-I-Flasche, weiß (I) .............. .. .... .. 
Flaschenwein, 2-I-Flasche, rot (I) ........ .. ........ ; .... .. . 
Bouteille, weiß (0,71) .. .... .... .... .... ............ .. ........ .. .. 
Bouteille, rot (0,7 I) ... .... ...... ...... ......... .... .......... .... .. 

1) Ohne Mehrwertsteuer. 
2) Verwertungsbeiträge bei Getreide sind abgezogen. 

1986 

325,52 2) 

416,50 2) 

513,50 2) 

321,47 2) 

370,52 2) 

283,93 2) 

293,46 2) 

300,78 2) 

165,00 
143,00 
137,00 
102,00 
82,48 

195,00 
76,00 

2,00 
2,28 
3,52 
3,02 
0,92 
1,85 
2,11 
1,78 
4,00 

12,60 
2,01 

14,94 
9,63 
7,74 
4,68 

30,77 
13,06 
19,81 

5,27 
1,35 

6,26 

6,36 
11 ,31 
12,77 
16,41 
1.6,81 
23,05 
23,24 

3) Zuckerrüben, Durchschnittspreis von Normalrübe, Zusatzrübe und außervertraglicher Rübe. 

1995 

S 

156,05 
164,31 
188,79 
131,72 
203,71 
142,60 
138,16 
189,40 
214,00 
196,00 
160,00 
63,00 
61 ,58 

148,00 
57,00 

2,00 
2,28 
5,60 
1,65 
1,36 
2,47 
0,67 
2,26 
3,20 
2,70 
2,82 

24,52 
13,25 
7,06 

10,30 
30,03 

7,88 
21,25 

4,90 

1,54 
6,32 

3,43 
5,57 
6,33 

19,07 
19,36 
35,20 
37,10 
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Tabelle 73 

1996 preisänderun~ 
1996 geQenüber 995 

In % 

172,98 + 10,8 
178,22 + 8,5 
217,11 + 15,0 
168,87 + 28,2 
207,76 + 2,0 
167,90 + 17,7 
172,32 + 24,7 
169,34 - 10,6 

96,00 - 55,1 
86,00 - 56,1 
74,00 - 53,8 
62,00 - 1,6 
60,78 - 1,3 

412,00 - 4,1 
67,00 + 17,5 

2,78 + 39,0 
1,88 - 17,5 
5,75 + 2,7 
1,16 - 29,7 
1,52 + 11,8 
1,95 - 21 ,1 
0,67 ± 0,0 
2,13 - 5,8 
3,10 - 3,1 
2,70 ± 0,0 
0,88 - 68,8 

26,50 + 8,1 
15,27 + 15,2 
4,65 - 34,1 
7,44 - 27,8 

28,94 - 3,6 
16,00 +103,0 
21 ,40 + 0,7 
4,58 - 6,5 

1,20 - 22,1 
5,22 - 17,4 

4,79 + 39,7 
7,65 . + 37,3 
8,91 + 40,8 

19,38 + 1,6 
19,91 + 2,8 
36,83 + 4,6 
38,48 + 3,7 

Quelle: ÖSTAT; LBG. 
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Preise tierischer Erzeugnisse1) 

Produkt 

Zuchtkühe (Stk.) ..... .... .. .... ................. ... .... ........ . . 
Zuchtkalbinnen (Stk.) ...... .. ........ .. ...................... .. 
Einstellrinder, Stiere (kg) .................................. .. 
Schlachtstiere (kg) ..................... ....... ....... ......... .. 
Schlachtkalbinnen (kg) .. .. .. .. ................ .. ............ . 
Schlachtkühe (kg) .............................................. . 
Schlachtkälber (kg) .. .... ................ ... .... ... ............ . 
Nutzkälber, männlich (kg) ............ .. ..... ............... . 
Milch2) (kg) ...... ... ................................................ . 
Zuchteber (Stk.) ................................................. . 
Zuchtsauen (Stk.) ................................ ............ .. 
Schlachtschweine (kg) .................. .. .. .. .............. .. 
Ferkel (kg) .. ... ............ .. .. .... ....... ........................ .. 
Masthühner (kg) .. .............................................. . 
Eier, Landware (Stk.) ............ ...... .. ..................... . 
Eier aus Intensivhaltung (Stk.) .. .. .. .. .... .. .......... .. .. 

1) Ohne Mehrwertsteuer. 

1986 

19.939 
20.776 

31,91 
26,70 
23,23 
19,01 
42,69 
60,19 

4,43 
9.617 
7.286 

20,48 
32,45 
18',57 

1,46 
1,03 

2) Ab 1986: 4,0% Fett, ab 1991 : 3,94% Fett, 3,24% Eiweiß, inkl. Sonderzuschlag 0,05 S. 

Preise forstwirtschaftlicher Erzeugnisse1) 

Produkt 

Blochholz (fm): 
Fichte, Tanne .................................... .. ............ . 
Kiefer ................ ............... .... ......... .. .. ........... ... . 
Buche ..... ..................... .. ..... ..................... ...... .. 

Faserholz (fm): 
Fichte, Tanne ........ .. ........ .. .......................... ... .. 
Kiefer ............................. ........................ ....... .. . 
Buche ..... ....... ... ............................ .... .............. . 

Brennholz (rm): 
weich ................. .. .... ........... .. ... ....... ... ..... .. ...... . 
hart .. .............................. .. .. ................. .. .......... . 

1986 

1.002 
874 
967 

600 
534 
462 

396 
583 

1) Preise für frei LKW-befahrbarer Straße gelagertes Rohholz, ohne Mehrwertsteuer. 

1995 

S 

17.718 
19.011 

26,20 
21,63 
20,60 
15,82 
40,32 
49,08 

3,71 
11.091 
7.104 

15,91 
26,35 
11,46 

1,30 
0,65 

1995 

S 

1.039 
841 

1.085 

413 
413 
441 

361 
556 

Preis-Indizes land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse (1986 = 100) 

Pflanzliche Erzeugnisse 

Jahr davon 

Insgesamt 
Gemüse-

Insgesamt 
Feldbau bau Obstbau Weinbau 

1986 ........ ..... .. .. ............................. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1987 .... .. ........................................ 105,2 99,9 90,4 150,2 113,2 99,4 
1988 ............................. .. ............... 100,9 98,1 85,7 134,8 103,0 98,3 
1989 ...................... .. ... ................... 98,2 96,2 102,2 121,1 96,8 103,2 
1990 ...... .... ................... ... .............. 106,1 104,8 106,4 144,1 96,6 106,9 
1991 .... ........... ... ... . .. .. . ................... 105,1 99,0 132,4 179,3 94,7 108,6 
1992 .. .. .... ........ .......... ....... .... ...... .. . 97,9 91,2 131,4 153,1 96,2 109,7 
1993 .. ... .. ................ .. ..................... 97,3 90,4 122,4 130,4 107,1 105,2 
1994 ............. .......... .. ..................... 100,6 94,3 143,2 124,1 107,3 105,3 
1995 ............................................. . 75,5 62,0 97,5 127,7 106,4 81,5 
1996 .. ......................... ..... .... .......... 73,3 57,6 93,2 121,3 115,4 82,3 

Veränderung 1996 zu 1995 in % .. -2,9 -7,1 -4,4 -5,0 + 8,5 + 1,0 

1996 Jänner ............. .. .... .. ............. 75,0 61,9 96,5 84,1 121,5 80,8 
April ............. .. ... ................ .... 79,7 63,0 186,8 84,4 122,2 81 ,1 
Juli .................. .. .................... 79,0 63,4 99,8 112,2 126,2 84,7 
Oktober ... ................ .. ...... .. ... 71,3 51,5 93,4 112,5 117,0 81,1 

1997 Jänner ............... .. ...... .. ......... 71,8 56,4 89,6 81,2 128,3 81,1 
April .................... ... .. ............. 72,3 56,1 117,5 69,1 130,5 84,7 

1996 

16.162 
17.475 

22,21 
19,57 . 
18,21 
13,16 
33,98 
39,71 

3,79 
11.174 
7.278 

17,38 
30,57 
11,28 

1,55 
0,77 

1996 

919 
612 

1.086 

398 
395 
453 

353 
559 

Tierische Erzeugnisse 

davon 
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Tabelle 74 

Preisänderung 
1996 gegenüber 1995 

In % 

- 8,8 
- 8,1 
-15,2 
- 9,5 
- 11,6 
-16,8 
-15,7 
-19,1 
+ 2,2 
+ 0,7 
+ 2,4 
+ 9,2 
+ 16,0 
- 1,6 
+ 19,2 
+ 18,5 

Quelle: ÖSTAT; LBG. 

Tabelle 75 

Preis änderung 
1996 gegenüber 1995 

In % 

-11,5 
-27,2 
+ 0,1 

- 3,6 
- 4,4 
+ 2,7 

- 2,2 
+ 0,5 

Quelle: ÖSTAT; LBG. 

Tabelle 76 

Forstwirt-
schaftliche 

Erzeug-
nisse 

Rinder Milch Schweine ~;~I~:~ 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
97,0 100,0 101,2 98,8 100,1 
99,7 106,5 90,6 95,6 102,7 

106,0 107,9 97,6 97,9 111,5 
105,4 115,6 102,1 100,4 108,6 
102,0 119,9 106,8 99,9 107,7 

99,1 123,9 109,6 99,2 102,8 
100,1 . 123,0 96,2 98,6 84,8 
101,3 122,5 96,5 94,5 91,1 
84,4 82,0 79,5 74,3 96,7 
74,6 83,8 88,0 84,4 87,4 

-11,6 + 2,2 + 10,7 + 13,6 -9,6 

80,6 82 ,0 79,4 84,2 93,9 
76,3 82,4 84,0 83,8 85,8 
74,5 83,8 95,2 83,1 84,3 
70;7 83,6 88,4 83,6 87,1 
73,2 83,8 85,5 85,4 91,1 
73,6 84,9 95,3 82,3 92,2 

Quelle: Landwirtschaftlicher Pariätsspiegel, LBG. 



220 Grüner Bericht 1996 

Preis-Indizes landwirtschaftlicher Betriebsmittel und Löhne (1986 = 100) Tabelle 77 

Betriebsmittel 
Fremd-

Jahr 
Handels- Pflanzen- Futter- Vieh- Unkosten 

a~~~~~~~ Gebäude- Geräte- Sachver- Verwal - lohn-
Saatgut dünger1) 

schutz- mittel zukauf der Tier- erhaltung erhaltung sicherung tungs- Insgesamt kosten 
mittel haltung kosten 

1986 .. ...... .. .. ...... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1987 .... .. .......... .. 100,6 104,6 100,8 95,6 100,7 101,2 97,4 103,8 100,1 105,0 102,3 99,4 103,5 
1988 .................. 101,0 108,9 99,0 101,8 95,0 102,3 95,0 107,0 103,2 113,8 107,8 101,4 106,8 
1989 .................. 100,5 109,2 99,1 98,1 101,2 104,2 96,1 110,2 107,3 116,0 110,6 102,1 109,9 
1990 ... ..... .......... 103,2 107,7 104,0 91,2 102,2 105,2 99,9 115,4 110,5 117,9 112,8 101,5 115,0 
1991 .................. 104,5 110,9 104,3 92,2 106,5 106,0 101,3 122,2 114,9 120,1 116,3 103,9 121,3 
1992 .................. 105,4 113,8 107,8 90,4 107,8 108,1 101 ,6 129,1 118,9 126,0 117,7 105,0 127,9 
1993 ......... ......... 106,6 107,1 111,2 87,9 98,4 108,1 103,0 134,1 123,9 130,8 120,1 103,3 133,2 
1994 ....... .. ......... 113,3 84,3 109,0 86,6 98,9 107,0 103,4 139,3 127,1 135,6 123,9 101,8 136,8 
1995 .. ........ ........ 114,1 61,3 101,7 66,4 85,0 110,9 108,8 143,4 131,8 140,2 127,2 93,1 141,4 
1996 ... ................ 110,6 59,5 92,3 75,8 85,1 111,5 113,6 146,2 134,6 138,6 129,4 96,3 145,1 

Veränderung 
1996/1995 in % . - 3,1 -2,9 -9,2 + 14,2 + 0,1 + 0,5 +4,4 + 2,0 + 2,1 - 1,1 + 1,7 +3,4 + 2,6 

1996 Jänner .... .. 108,6 58,3 100,4 75,7 85,8 101,9 110,9 145,0 134,9 138,6 128,5 95,6 142,9 
April ..... ..... 109,1 58,3 89,7 76,3 87,7 101 ,9 112,0 144,9 134,9 138,6 129,7 96,0 142,9 
Juli ... ..... .... 109,1 60,9 89,7 74,0 88,2 101,5 112,8 146,9 134,4 138,6 130,6 95,8 145,8 
Oktober .... 110,0 60,9 89,7 75,4 78,8 101,5 117,0 147,0 134,5 138,6 128,8 95,4 145,8 

1997 Jänner ...... 111,4 57,7 89,7 80,3 84,0 111,5 117,2 147,9 136,1 142,5 130,0 98,2 145,8 
April .... ...... 110,6 59,5 92,5 81 ,2 93,3 111 ,5 115,8 147,8 136,3 142,5 130,0 100,0 145,8 

1) Inkl. Bodenschutzbeitrag; bis 1. Juni 1994. 
Quelle: Landwirtschaftlicher Paritätsspiegel, LBG. 

Erzeugerpreise Österreichs und der EU 1996 (in Schilling je 100 kg, ohne MWSt.) 

Pflanzliche Produkte 
Weichweizen ...................... .. ... ..... .... . 
Roggen ........... ... ............................... . 
Gerste ..... ... ... ............... ... .... .. ... .. .... ... . 
Hafer ............. ... ................................. . 
Mais ..................................... ...... .. ..... . 
Speisekartoffeln ................................ . 
Zuckerrüben ..... .... ............................ . 
Raps ................................................. . 

Tierische Produkte 
(Schlacht)Kälber .............................. .. 
Jungrinder ................... ......... .. .. ... .. .. .. . 
Kühe .. .. ...... ..... .. .. .. ............................ . 
Ochsen (R3) ............ .. .......... .. ........... . 
Kalbinnen ...... .. .................................. . 
Schweine (Schlachtkörper) .............. .. 
Ferkel .................. .............................. . 
Kuh-Rohmilch 3,7% Fett .................. .. 

Umrechnung: 1 ECU = 13 ATS. 

Österreich 

173,0 
217,1 
167,9 
207,8 
169,3 

96,0 
607,8 
232,8 

3.398,0 
1.957,0 
1.316,0 
3.641,0 
1.821,0 
1.956,0 
3.057,0 

372,0 

Deutschland Frankreich 

180,1 172,2 
159,4 210,5 
155,0 217,0 
168,3 144,7 
184,7 177,5 
91,1 229,0 

570,4 - 478,8 
274,3 234,3 

3.839,7 4.234,9 
2.078,8 2.273,9 
1.562,3 2.200,2 
3.408,6 3.703,1 
3.281,3 3.903,8 
2.090,0 1.808,0 
2.998,7 2.328,8 

380,5 379,8 

Tabelle 78 

Italien Niederlande 

221,3 174,1 
170,4 161,0 
171,7 168,9 
295,5 172,9 
238,9 0,0 
292,2 102,2 
807,7 706,4 
200,5 300,6 

3.344,8 3.160,2 
2.661,3 2.038,7 
3.161,0 1.623,5 

0,0 0,0 
4.532,9 2.804,2 

0,0 0,0 
3.638,1 2.862,8 

483,3 389,5 

Quelle : ÖSTAT. 
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Auswertungsergebnisse von Buchführungsunterlagen 
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe1) 

Wichtige Betriebs- und Einkommensdaten 1996 - Betriebsformen 

Betriebe mit Betriebe mit Futterbau- Landw. Markt-
über 50% 25-50% Gemischt- frucht-
Forstanteil Forstanteil betriebe betriebe betriebe 

Betriebscharakteristik 

Anzahl Betriebe ............ ....... ................. .. .. 136 288 971 244 455 
StOB (1.000 S) ............ ............ ..... ............ 313,28 269,27 294,57 379,26 511,65 
Kulturfläche (ha) .............. .... ................. .... 83,96 "54,11 29,57 25,12 37,64 
Wald (ha) .............. .... .. ............ ..... .... .... ..... 55,37 24,74 7,34 5,25 2,55 
RLN (ha) .......................... ............. .. ... ....... 14,75 16,07 17,56 19,55 35,01 
Pachtflächen (ha) ....... .... ....... ...... ...... ....... 1,18 2,61 5,42 5,44 12,62 
Ackerflächen (ha) ... .... .. ......... ...... ........... .. 0,92 3,15 7,08 15,70 33,28 
FAK je Betrieb ................ .................... ...... 1,71 1,69 1,76 1,71 1,47 
GFAK/100 ha RLN ........... . ... ... . ................ 13,44 12,17 11,42 10,31 5,06 
FAK/100 ha RLN .. ... ........... ... ..... .............. 11,63 10,55 10,05 8,76 4,20 
GVE/100 ha RLN ..... ...... .............. ....... ...... 96,64 111,91 128,26 81,96 20,12 
Milchkühe/100 ha RLN ... ........ .................. 23,51 48,68 62,14 17,36 2,11 

Ergebnisse je Betrieb (in S) 

Unternehmensertrag ................... .. ........... 592,316 636,083 738,977 938.341 1,187.574 
davon Ertrag Boden .... ............. ... ... .......... 8.850 31.079 70.837 254.326 619.397 

Tierhaltung .... .. .................... 167.944 256.140 372.904 387.344 200.887 
Forstwirtschaft .................... 131 .083 59.009 30.712 32 .277 17.365 
Ertragswirksame MWSt. ... .. 30.518 35.579 43.970 62.990 72.471 

Unternehmensaufwand ........... ..... ......... ... 380.551 409.175 496.702 619.051 769.940 
davon variabler Betriebsaufwand ......... .... 122.514 155.943 218.165 336.456 372.541 

Afa .... ...... .... ........ .... .... ... ............ .... 120.449 119.930 140.480 144.611 166.858 
Aufwandswirksame MWSt. ....... ..... 35.297 46.024 57.263 79.471 85.704 

Gewinnrate (%) .... ................. ................... 35,8 35,7 32,8 34,0 35,2 
Vermögensrente .... ...... .. ........... ..... ........ .. . -147.780 -128.415 -137.846 -75.189 24.122 

Dauer-
kultur-

betriebe 

147 
335,53 

12,65 
2,26 

10,23 
2,32 
4,88 
1,60 

18,80 
15,68 
7,57 
0,35 

798.206 
488.881 

22.189 
13.279 
60.214 

516.176 
184.079 
119.108 
58.925 

35,3 
- 82.065 

Betriebsvermögen .. ............... ..... .............. 5,449.624 4,164.396 4,203.969 4,424.478 4,739.724 3,965.414 
Schulden ........ ........... .. ... .. ................ ... .... . 504.804 343.577 396.926 373.601 520.879 470.570 
Anteil d. Schulden am Betr.vermögen (%) 9,3 8,3 9,4 8,4 11,0 11,9 
Investitionsausgaben bauliche Anlagen ... 99.179 108.489 100.373 133.370 107.901 78.822 
Investitionsausgaben Maschinen ........ ..... 46.772 78.823 95.842 105.883 122.465 88.193 

Jahresdeckungsbeitrag ... ......... ...... ... ....... 185.363 190.285 256.253 337.511 465.073 340.291 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft .. 211.765 226.908 242.275 319.290 417.634 282.030 
davon Öffentliche Gelder ..... ........... .......... 147.205 167.738 190.561 206.506 329.619 126.094 

Erwerbseinkommen ..... .. ....... ....... ... .......... 311.711 325.224 341.700 429.083 545.595 413.864 
Gesamteinkommen ... ......... ... ................... 391.111 399.339 419.543· 497.234 610.819 475.285 
Eigenkapitalbildung ..... .. ........ ......... .. ........ 53.911 93.945 98.142 141.854 170.918 89.727 
Eigenkapitalbildung in Prozent .... .... .. .. ... .. 13,8 23,5 23,4 28,5 28,0 18,9 
Nettoinvestitionen Gebäude u. Maschinen 52.392 85.605 81.496 120.096 69.600 59.416 

Einnahmen/Ausgaben je Familie (in S) 

Herkunft Land- u. Forstw. (inkl. selbst. NE) 245.543 268.562 296.026 365.800 513.422 326.654 
Nebenerwerb unselbständig .......... ... ..... ... 88.176 93.833 96.510 106.606 124.250 130.095 
Pensionen und Renten ....... ...... ................ 42.392 33.297 33.311 24.711 29.688 26.946 
Familienbeih. und sonst. Sozialtransfer ... 36.993 40.834 44.532 43.440 35.570 34.475 
Schenkungen, Erbteile und Sonstiges ..... 9.986 4.451 2.652 -7.937 -14.564 22.496 
Neuanlagen ............ .. ................. .. ........... .. 147.294 189.594 201.993 234.835 239.048 164.897 
Bäuerliche Sozialversicherung .......... .. ... .. 36.624 31 .192 36.472 50.810 77.897 49.953 
Laufende Lebenshaltung ...... ..... ............... 215.335 191.345 191.474 205.764 263.835 237.039 
Private Anschaffungen .... ................. ........ 27.199 24.876 36.279 42.248 44.358 43.058 
Geldveränderungen ............ ... ................... - 3.362 3.970 6.813 -1.037 63.228 45.719 

Ergebnisse je Arbeitskraft (in S) 

Einkünfte aus Land- u. Forstw. je FAK ..... 123.448 133.839 137.284 186.438 284.024 175.823 
Erwerbseinkommen je GFAK ...... ... .......... 157.240 166.294 170.394 212.881 307.984 215.191 
Gesamteinkommen je GFAK ................... . 197.292 204.191 209.212 246.693 344.802 247.128 
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Tabelle 79 

Veredelungs- Bundes-
betriebe mittel 

181 2.422 
530,19 350,00 

23,39 35,05 
3,96 10,90 

19,22 19,56 
4,79 5,64 

17,70 11,38 
1,69 1,68 

10,21 10,01 
8,81 8,64 

125,76 88,49 
1,45 33,35 

1,393.988 847.437 
276.230 199.708 
836.762 329.645 

27.965 37.105 
103.308 52.929 

967.381 561.822 
625.803 262.241 
182.878 142.455 
112.725 64.431 

30,6 33,7 
6.631 - 95.120 

5,322.998 4,431.181 
446.615 421.401 

8,4 9,5 
167.887 108.382 
111 .207 96.059 

515.173 304.197 
426.607 285.615 
202.886 203.482 

530.202 392.451 
596.281 465.410 
167.771 113.428 

28,1 24,4 
123.777 83.286 

501 .373 347.288 
101.232 103.159 
24.678 31.589 
41.381 41.369 

-7.438 489 
270.810 212.226 

56.872 45.418 
253.166 211.736 

59.294 38.044 
21.084 16.470 

251.941 169.005 
270.186 200.440 
303.859 237.702 

Quelle: LBG. 

1) Weitere Detailinformationen finden sich in der Publikation "Buchführungsergebnisse aus der österreichischen Landwirtschaft 1996", LBG Wirtschaftstreuhand- und Bera
tungsgesellschaft m.b.H. , 1010 Wien, Schauflergasse 6; Tel: 0222 I 53 105 - 120 (Fr. Karin Jordan); Fax: 0222 I 53 105 - 115. 
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Wichtige Betriebs- und Einkommensdaten 1996 - Produktionsgebiete Tabelle 80 

Hochalpen- Voralpen- Alpen- Wald- und Kärntner Alpen- Südöstl. Nordöstl. 
Flach- u. Flach- u. gebiet gebiet ostrand Mühlviertel Becken vorland Hügelland Hügelland 

Betriebscharakteristik 

Anzahl Betriebe ...... ............... ............. ...... 363 138 280 335 103 476 251 476 
StOB (1.000 S) .. .. ........ .......... ................... 239,75 310,38 323,88 306,38 377,17 412,98 302,22 487,73 
Kulturfläche (ha) ....... .... ... ..... .. .. .... ....... .. ... 58,14 47,44 48,73 27,41 34,35 24,20 17,86 31,25 
Wald (ha) ........ .... .......... ...................... ... .... 21,47 24,12 26,53 7,28 12,81 3,39 4,92 1,55 
RLN (ha) ....................................... ......... .. . 14,82 20,00 17,02 20,05 19,55 20,59 12,67 29,62 
Pachtflächen (ha) ........ .. ....... .................... 6,14 4,36 3,38 3,83 4,43 4,59 3,96 11 ,56 
Ackerflächen (ha) ... ..... ....... .... ..... .. .. .... ..... 1,24 1,46 5,57 12,55 11,82 13,50 9,43 26,86 
F AK je Betrieb ................ ...... .. ............. ...... 1,79 1,72 1,70 1,80 1,90 1,66 1,55 1,54 
GFAKl100 ha RLN . ... .. . .... . ... . ................... 13,68 9,80 11,49 10,14 10,55 9,41 15,02 6,26 
FAKl100 ha RLN .... .......... ..... ... .. .... ... ...... . 12,11 8,62 10,01 9,00 9,73 8,07 12,24 5,23 
GVE/100 ha RLN .......... .. .. .... .. .... ....... .. ..... 119,56 109,49 118,20 100,02 117,13 116,45 93,26 19,12 
Milchkühe/100 ha RLN ................... .......... 58,30 52,42 45,87 43,34 38,25 42,02 18,91 1,73 

Ergebnisse je Betrieb (in S) 

Unternehmensertrag ................................ 655.103 774.160 695.216 770.401 934.803 979.878 801.998 1,096.355 
davon Ertrag Boden ..... ........ .... ..... ........ .. . 17.384 20.360 66.361 128.400 154.406 190.005 230.835 602.323 

Tierhaltung ..... .. ................... 253.689 347.660 296.965 339.005 444.352 536.411 309.655 151 .003 
Forstwirtschaft ...... ... .... .. .... . 50.640 63.720 70.939 34.265 67.389 22.072 32.955 7.997 
Ertragswirksame MWSt. ..... 34.116 44.800 41.086 43.509 62.716 67.165 54.038 71.147 

Unternehmensaufwand ............ .. .... .. ..... ... 412.204 482.200 456.664 505.381 622.590 707.411 534.028 694.649 
davon variabler Betriebsaufwand ..... .. ...... 147.578 183.860 196.121 221 .873 314.677 387.339 273.039 314.831 

Afa ..... ...... ...... .. ......... .. .... ............. .. 120.887 148.360 126.067 152.540 136.029 171.268 116.501 150.618 
Aufwandswirksame MWSt. .... ........ 45.527 57.680 50.515 59.388 75.717 79.580 61.120 81.633 

Gewinnrate (%) ........................................ 37,1 37,7 34,3 34,4 33,4 27,8 33,4 36,6 
Vermögensrente ....................................... - 118.723 - 77.700 -124.008 -125.433 -111 .650 -133.094 - 67.810 533 

Betriebsvermögen ......... .. .. ... ............ ........ 4,170.437 5,243.440 4,249.111 4,677.003 4,785.175 4,799.797 3,506.524 4,505.913 
Schulden ......... . ..... ... . .. . ................... . ........ 457.849 459.180 338.153 356.529 403.356 440.297 381.658 498.682 
Anteil d. Schulden am Betr.vermögen (%) 11,0 8,8 8,0 7,6 8,4 9,2 10,9 11,1 
Investitionsausgaben bauliche Anlagen ... 96.789 146.080 90.274 96.400 165.334 128.029 99.738 99.434 
Investitionsausgaben Maschinen ............. 84.948 98.620 81.322 107.568 97.437 88.763 85.231 123.575 

Jahresdeckungsbeitrag ............... .... ..... .... 174.165 247.900 238.161 279.778 351.470 361.149 300.393 446.492 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft .. 242.899 291.960 238.552 265.020 312.213 272.467 267.970 401.706 
davon Öffentliche Gelder ....... ... .. ......... ..... 169.911 216.780 177.399 232.179 201 .931 193.978 141.435 284.914 

Erwerbseinkommen ................. .. ........... .... 328.366 387.580 338.102 360.879 389.338 387.421 401 .220 526.436 
Gesamteinkommen ........... ............. ... .... ... 410.158 469.940 407.714 443.786 460.226 448.409 486.312 586.150 
Eigenkapitalbildung ...... .. .... ..... ...... ... ........ 121.642 110.700 77.237 123.287 84.123 77.892 125.749 162.495 
Eigenkapitalbildung in Prozent ...... ...... ..... 29,7 23,6 18,9 27,8 18,3 17,4 25,9 27,7 
Nettoinvestitionen Gebäude u. Maschinen 92.077 120.380 63.042 80.180 140.486 67.988 86.498 80.715 

Einnahmen/Ausgaben je Familie (in S) 

Herkunft Land- u. Forstw. (inkl. selbst. NE) 275.415 358.320 . 276.643 337.883 341.832 357.442 286.152 483.872 
Nebenerwerb unselbständig ... ........ .. ... .. ... 76.842 88.880 97.525 94.857 76.871 111 .783 131.185 121.027 
Pensionen und Renten ............................. 40.103 33.400 31.453 32.140 31.143 19.169 43.116 28.169 
Familienbeih. und sonst. Sozialtransfer ... 41.689 48.960 38.176 50.747 39.745 41 .818 41.976 31 .516 
Schenkungen, Erbteile und Sonstiges ..... -13.205 2.640 36.133 -15.779 -1.076 -577 1.1.036 -1 .866 
Neuanlagen ............. ...... .............. .. ........... 195.268 226.500 196.292 196.189 240.328 212.921 189.340 231 .569 
Bäuerliche Sozialversicherung ................. 23.208 38.680 38.023 36.411 46.705 58.867 36.110 74.228 
Laufende Lebenshaltung ............ .............. 184.331 219.660 201.023 188.951 225.978 213.765 222.080 251.711 
Private Anschaffungen .. ... .. ....... ....... ..... ... 24.186 40.300 29.547 42.446 36.128 42.148 45.194 43.453 
Geldveränderungen ....... .. ... .. ..... ............... - 6.149 7.060 15.045 35.851 - 60.623 1.934 20.741 61.757 

Ergebnisse je Arbeitskraft (in S) 

Einkünfte aus Land- u. Forstw. je FAK ..... 135.343 169.350 140.020 146.867 164.132 163.978 172.794 259.312 
Erwerbseinkommen je GFAK ... ..... ....... .... 161 .966 197.745 172.889 177.505 188.768 199.957 210.832 283.914 
Gesamteinkommen je GFAK ................. ... 202.310 239.765 208.486 218.284 223.137 231.435 255.546 316.118 

Quelle: LBG. 
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Wichtige Betriebs- und Einkommensdaten 1996 - Futterbaubetriebe Tabelle 81 

ÖSTAT Standarddeckungsbeitrag in 1.000 Schilling 

< 180 180 - 240 240 - 360 360 -480 480 - 600 600 - 900 ;:: 900 Insgesamt 

Betriebscharakteristi k 

Anzahl Betriebe .............. .. .. ... .. .. ............... 154 112 292 228 104 78 3 971 
StOB (1.000 S) ............ .... .. .... ... ................ 139,04 225,97 319,94 433,38 561 ,82 747,43 1.080,54 294,57 
Kulturfläche (ha) ....... ....... ............... .... : ..... 17,80 31,22 31,17 37,69 45,29 62,55 74,96 29,57 
Wald (ha) .... .... ............ .. .. .... .. ........... .... ...... 4,81 6,49 8,07 9,70 10,00 13,57 17,78 7,34 
RLN (ha) ........ ... ............ ....... ... .... ... ...... ..... 9,31 14,33 18,92 24,78 30,70 42,32 57,18 17,56 
Pachtflächen (ha) .. ................ .. ................. 1,75 9,53 5,45 6,71 8,34 16,49 21 ,82 5,42 
Ackerflächen (ha) ................... ... ... ..... ....... 2,34 3,98 6,76 12,24 16,86 26,42 44,48 7,08 
F AK je Betrieb ... .... ... ......... ................ .. ..... 1,37 1,62 1,91 2,10 2,32 2,25 1,58 1,76 
GFAK/100 ha RLN ............... . .................. . 19,01 13,30 11,11 8,87 7,83 5,50 2,81 11,42 
FAK/100 ha RLN ... ...... ........ .. .. ..... .... ... ..... 14,80 11,35 10,14 8,50 7,58 5,33 2,78 10,05 
GVE/100 ha RLN .. .... ..... .. ... ... ..... ... ... ........ 121,28 128,94 129,86 131,02 136,51 120,17 130,55 128,26 
Milchkühe/100 ha RLN ... .. .. ... ...... .. .......... . 57,64 62,11 65,99 64,99 61,94 51 ,96 37,04 62,14 

Ergebnisse je Betrieb (in S) 

Unternehmensertrag ........... .. .. ... .. ............ 387.305 594.509 802.984 1,038.827 1,322.802 1,736.728 3,029.053 738.977 
davon Ertrag Boden ... ................... ..... ... . .. 27.856 42.933 65.766 110.494 172.565 266.362 532.575 70.837 

Tierhaltung .. .... ............ .... .... 165.671 284.708 416.278 459.447 712.547 929.728 1,729.352 372.904 
Forstwirtschaft ..... .. .. ... ..... ... 16.674 31.770 33.526 40.144 47.800 63.861 203.446 30.712 
Ertragswirksame MWSt. ..... 21.087 33.346 48.019 64.428 81 .816 108.762 232.322 43.970 

Unternehmensaufwand .......... ....... .. ......... 302.584 393.975 528.380 653.028 853.154 1,117.714 2,120.1 77 496.702 
davon variabler Betriebsaufwand ... .... ... ... 112.493 158.160 232.224 303.505 424.151 572.378 1,210.386 218.165 

Afa .. ...... .. .............. ........ ................ . 99.245 119.885 149.960 176.334 212.935 247.318 288.816 140.480 
Aufwandswirksame MWSt. ... ......... 33.414 42.245 60.582 76.719 110.766 132.1 65 196.756 57.263 

Gewinnrate (%) ................ ...... .. ... .. ........... 21,9 33,7 34,2 37,1 35,5 35,6 30,0 32,8 
Vermögensrente ............... .... ........ ............ -181.582 -133.527 -138.343 - 98.476 - 96.889 21.287 391.969 -137.846 

Betriebsvermögen ....... .... .. ....................... 3,090.734 3,621.377 4,453.238 5,215.942 6,321.284 6,821.476 7,708.436 4,203.969 
Schulden ... .. .. ..... ..... .. ................. . ..... .... .... 265.503 375.790 418.567 532.200 578.419 651.728 1,260.018 396.926 
Anteil d. Schulden am Betr.vermögen (%) 8,6 10,4 9,4 10,2 9,2 9,6 16,3 9,4 
Investitionsausgaben bauliche Anlagen ... 59.575 69.959 123.812 121.744 169.802 182.018 136.317 100.373 
Investitionsausgaben Maschinen .. .. ... ...... 70.644 79.961 96.454 126.304 156.017 162.128 30.477 95.842 

Jahresdeckungsbeitrag ... ...... .. ..... .... .. .... .. 97.708 201.265 283.384 396.604 508.730 687.531 1,254.872 256.253 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft .. 84.721 200.534 274.604 385.799 469.648 619.014 908.876 242.275 
davon Öffentliche Gelder .. ...... ... .. ........ ..... 102.391 155.380 200.968 272.480 351.177 443.979 565.967 190.561 

Erwerbseinkommen .. ..... .............. ..... .. ... ... 243.922 310.975 353.141 424.010 498.936 656.679 915.623 341.700 
Gesamteinkommen ...... .. .. ... ...... ............. .. 337.403 379.444 425.718 496.021 558.095 712.457 994.360 419.543 
Eigenkapitalbildung ... ... .. ........................ .. 54.602 90.408 90.645 145.929 165.012 286.506 347.025 98.142 
Eigenkapitalbildung in Prozent ............. .. .. 16,2 23,8 21,3 29,4 29,6 40,2 34,9 23,4 
Nettoinvestitionen Gebäude u. Maschinen 51.764 57.678 98.346 101.226 139.470 130.092 -121.279 81.496 

Einnahmen/Ausgaben je Familie (in S) 

Herkunft Land- u. Forstw. (inkl. selbst. NE) 114.159 236.603 332.765 466.062 570.099 727.735 1,226.968 296.026 
Nebenerwerb unselbständig ........... ..... ..... 156.026 111.731 73.712 37.071 28.981 29.285 6.747 96.510 
Pensionen und Renten ............................. 54.082 23.358 24.785 25.176 11.727 7.956 - 33.311 
Familienbeih. und sonst. Sozialtransfer ... 39.391 45.111 47.811 46.834 47.432 47.864 78.737 44.532 
Schenkungen, Erbteile und Sonstiges .... . -773 18.113 7.152 6.368 - 8.105 - 39.738 - 231.407 2.652 
Neuanlagen ................... .... ... ................... . 133.813 178.638 227.021 240.093 333.341 336.571 352.629 201.993 
Bäuerliche Sozialversicherung ........... ..... . 16.060 25.923 39.883 56.275 73.649 91.454 112.816 36.472 
Laufende Lebenshaltung .................... ..... . 182.327 177.749 192.700 196.233 219.935 234.030 443.259 191.474 
Private Anschaffungen ............................. 33.004 31.540 43.819 33.503 34.967 32.079 6.519 36.279 
Geldveränderungen .. .. .... ........ ....... .... ..... .. - 2.319 21.066 -17.198 55.407 - 11.758 78.968 165.822 6.813 

Ergebnisse je Arbeitskraft (in S) 

Einkünfte aus Land- u. Forstw. je FAK ..... 61.486 123.295 143.136 183.165 201.821 274.428 571.763 137.284 
Erwerbseinkommen je GFAK ..... .......... .. .. 137.822 163.165 168.002 192.909 207.561 282.127 569.858 170.394 
Gesamteinkommen je GFAK ... ... ... ....... .... 190.642 199.090 202.529 225.671 232.171 306.091 618.861 209.212 

Quelle: LBG. 
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Wichtige Betriebs- und Einkommensdaten 1996 - Marktfruchtbetriebe Tabelle 82 

äST AT Standarddeckungsbeitrag in 1.000 Schilling 

< 180 180 - 240 240 -360 360 -480 480-600 600-900 ~ 900 Insgesamt 

Betriebscharakteristik 

Anzahl Betriebe ........................................ 37 30 58 74 79 128 49 455 
StOB (1.000 S) ......................................... 238,99 254,39 423,46 536,81 668,72 830,48 1.214,95 511,65 
Kulturfläche (ha) ... ................. ............... .... 19,02 22,68 32,16 40,01 49,92 57,47 74,66 37,64 
Wald (ha) ..... ......... ... ....... .... ... ................... 2,08 1,73 2,68 1,87 3,42 3,57 . 3,78 2,55 
RLN (ha) ......... ............................ .. ....... .. .. . 16,89 20,90 29,21 38,08 46,38 53,86 70,77 35,01 
Pachtflächen (ha) ..................................... 5,62 5,56 10,79 14,37 15,93 20,35 31,07 12,62 
Ackerflächen (ha) ... ........................... ....... 15,35 19,70 27,67 36,06 44,54 51,58 68,97 33,28 
F AK je Betrieb ..................... ..... ........ .. .. ... . 1,04 1,11 1,44 1,53 1,83 1,90 1,98 1,47 
GFAK/100 ha RLN ................................... 9,67 7,35 6,10 4,60 4,22 3,71 2,88 5,06 
FAK/100 ha RLN ...................................... 6,16 5,32 4,94 4,04 3,95 3,53 2,80 4,20 
GVE/100 ha RLN ... .... .... .... ........ ...... .. ....... 29,02 20,09 18,85 14,67 17,08 20,18 27,90 20,12 
Milchkühe/100 ha RLN ............................. 8,86 0,91 1,46 1,80 2,43 1,30 0,04 2,11 

Ergebnisse je Betrieb (in S) 

Unternehmensertrag ................................ 578.043 706.357 992.439 1,209.230 1,493.019 1,860.648 2,753.873 1,187.574 
davon Ertrag Boden .... ... ... ....................... 269.058 321.296 515.790 680.033 826.584 1,006.697 1,344.064 619.397 

Tierhaltung ......... ............. .... 118.787 101.219 157.880 157.956 222.392 323.375 678.543 200.887 
Forstwirtschaft .................... 19.998 9.112 17.497 7.959 27.503 21 .329 29.016 17.365 
Ertragswirksame MWSt. ..... 34.118 39.292 58.917 72.809 88.910 116.553 189.805 72.471 

Unternehmensaufwand ................ ............ 399.026 504.192 672.678 753.794 943.185 1,148.565 1,792.251 769.940 
davon variabler Betriebsaufwand ........ .. ... 198.947 223.755 327.795 348.889 453.689 561.006 956.457 372.541 

Afa ..... .. ... ... ... .. ............................... 95.682 104.187 144.385 169.646 217.429 237.738 356.256 166.858 
Aufwandswirksame MWSt. ............ 46.329 47.986 73.259 92.725 101.479 129.372 203.251 85.704 

Gewinnrate (%) ........................................ 31,0 28,6 32,2 37,7 36,8 38,3 34,9 35,2 
Vermögens rente ................... ............. ....... - 56.919 - 68.698 - 5t.760 37.433 44.710 159.210 337.078 24.122 

Betriebsvermögen .... ..... ~ .......................... 3,032.380 3,454.227 4,078.855 5,023.437 5,816.516 6,451.028 8,416.322 4,739.724 
Schulden .................................... ...... .. ...... 295.778 519.699 507.816 472.535 485.042 744.561 943.506 520.879 
Anteil d. Schulden am Betr.vermögen (%) 9,8 15,0 12,4 9,4 8,3 11,5 11,2 11,0 
Investitionsausgaben bauliche Anlagen ... 71.783 73.192 99.197 132.100 115.579 151.777 158.949 107.901 
Investitionsausgaben Maschinen ............. 88.673 69.869 112.196 147.332 135.893 154.470 258.523 122.465 

Jahresdeckungsbeitrag ............................ 208.879 207.830 363.314 497.058 622.744 790.449 1,095.307 465.073 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft .. 179.017 202.165 319.761 455.436 549.834 712.083 961.622 417.634 
davon Öffentliche Gelder .......................... 157.161 188.831 285.878 361.988 429.571 514.632 661.274 329.619 

Erwerbseinkommen .................................. 420.915 418.710 431.256 538.641 599.925 756.894 976.979 545.595 
Gesamteinkommen ........... ............... .... .... 491.499 490.105 496.686 610.688 654.189 813.070 1,034.232 610.819 
Eigenkapitalbildung .................................. 109.717 105.273 80.151 198.853 173.878 291.005 390.225 170.918 
Eigenkapitalbildung in Prozent ................. 22,3 21,5 16,1 32,6 26,6 35,8 37,7 28,0 
Nettoinvestitionen Gebäude u. Maschinen 61.176 49.240 81.788 120.790 40.629 81.867 23.566 69.600 

Einnahmen/Ausgaben je Familie (in S) 

Herkunft Land- u. Forstw. (inkl. selbst. NE) 206.582 261.564 389.428 565.602 687.584 856.536 1,205.708 513.422 
Nebenerwerb unselbständig ..................... 230.717 216.545 111.290 81.948 46.055 35.817 27.530 124.250 
Pensionen und Renten .......... .. ........ .. ....... 40.300 31.496 25.705 44.630 18.506 19.928 5.095 29.688 
Familienbeih. und sonst. Sozialtransfer ... 30.267 39.898 39.726 27.418 35.759 36.248 52.157 35.570 
Schenkungen, Erbteile und Sonstiges ..... 9.610 - 27.358 42.442 11.881 -16.465 - 58.815 -133.543 -14.564 
Neuanlagen .. ~ ........................................... 161.316 162.999 214.314 251.975 281.156 363.824 336.016 239.048 
Bäuerliche Sozialversicherung ................. 40.131 51.769 70.133 88.231 102.778 112.137 129.721 77.897 
Laufende Lebenshaltung .......................... 254.482 243.945 246.474 241.351 265.757 300.539 366.235 263.835 
Private Anschaffungen ............................. 38.509 39.982 48.635 31.683 52.038 48.366 79.970 44.358 
Geldveränderungen ................. ...... .. ..... .... 23.038 23.450 29.035 118.239 69.710 64.848 245.005 63.228 

Ergebnisse je Arbeitskraft (in S) 

Einkünfte aus Land- u. Forstw. je FAK ..... 172.062 181.823 221.599 296.040 300.127 374.533 485.286 284.024 
Erwerbseinkommen je GFAK ................... 257.715 272.571 242.033 307.500 306.517 378.787 479.340 307.984 
Gesamteinkommen je GFAK .................... 300.931 319.048 278.754 348.630 334.242 406.900 507.431 344.802 

Quelle: LBG. 
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Wichtige Betriebs- und Einkommensdaten 1996 - Bundesländer Tabelle 83 

Nieder- Ober- Steiermark Kämten Salzburg Tirol Vorarlberg Burgenland österreich österreich 

Betriebscharakteristik 

Anzahl Betriebe ..... .... ....... .... ... .......... ..... .. 844 484 431 226 87 183 35 132 
StOB (1.000 S) ... .. .. ........ ..... ..... .. .... .. ........ 412,62 372,46 304,05 332,61 270,92 227,00 267,54 387,02 
Kulturfläche (ha) .... ... ...... .... .... ....... ........ ... 32,01 25,99 32,72 52,65 53,73 50,23 30.96 27,72 
Wald (ha) .... ....... .... ........ ..... ...... .... .. ..... ..... 6,71 6,08 16,74 22,34 18,91 15,00 2,76 2,28 
RLN (ha) ... .... .. ..... ..... .. ..... .. ...... ... .... ... ....... 25,10 19,77 13,16 18,37 17,61 12,98 16,24 25,29 
Pachtflächen (ha) ... ..... .... .. ... .... .. .. ....... ..... 7,62 3,59 2,33 4,10 5,85 6,80 10,64 13,09 
Ackerflächen (ha) .... .......... ... .... .... .. ... ... ... . 19,52 11 ,23 5,17 7,66 1,37 1,18 1,61 21 ,34 
FAK je Betrieb ... ........ ........... ..... ... ............ 1,65 1,70 1,62 1,90 1,81 1,76 1,49 1,58 
GFAKl100 ha RLN .......... . .... .. ... ..... .. .. ... ... 7,60 10,00 14,56 11 ,33 12,09 15,32 10,65 7,85 
FAKl100 ha RLN ..... ... ........... ................... 6,60 8,61 12,34 10,35 10,29 13,57 9,20 6,27 
GVE/100 ha RLN ...................................... 56,15 118,53 117,62 115,35 129,04 132,38 134,37 29,60 
Milchkühe/100 ha RLN ............ .... .. ..... .. .. .. 19,37 44,08 37,49 37,60 66,99 71 ,33 74,86 10,47 

Ergebnisse je Betrieb (in S) 

Unternehmensertrag ...... ................... ....... 952.645 888.780 748.120 779.072 757.001 643.458 903.561 948.552 
davon Ertrag Boden .... ...... ... ... . .. .... ... ....... 350.421 145.191 135.903 88.727 22.030 20.534 24.993 436.404 

Tierhaltung ......... .. ....... ........ 286.040 468.470 308.234 344.474 368.771 254.564 466.526 160.693 
Forstwirtschaft ...... ...... ....... . 25.351 29.872 57.786 64.589 44.483 38.421 18.920 8.776 
Ertragswirksame MWSt. ..... 60.115 57.056 48.179 47.615 45.311 34.163 56.450 57.762 

Unternehmensaufwand .. ....... ... ....... ......... 620.296 628.508 489.553 505.929 530.220 394.801 590.194 615.736 
davon variabler Betriebsaufwand ... ...... .. .. 290.507 322.745 227.300 235.522 211.320 139.937 248.797 284.968 

Afa ........... .... ..... .. .. .... ... ... ....... ...... . , 156.047 164.664 120.177 122.418 159.511 113.562 139.729 126.956 
Aufwandswirksame MWSt. ... .... .. ... 72.514 72.062 53.982 59.445 46.350 46.494 81 .931 74.732 

Gewinnrate (%) ............ ...... ... .. .. .... ...... ..... 34,9 29,3 34,6 35,1 30,0 38,6 34,7 35,1 
Vermögensrente .. .. , .. ................................ -60.416 -138.034 - 89.449 -131.933 -173.124 -102.802 12.635 - 44.814 

Betriebsvermögen .................... ................ 4,727.635 4,772.122 3,688.195 4,704.263 4.772.380 4,111.000 4,123.986 4,017.923 
Schulden .. .. ... ... ... .... .. ......... . ... . ............ . .... 421.354 400.955 394.010 329.778 413.219 464.996 1,003.632 527.1 70 
Anteil d. Schulden am Betr.vermögen (%) 8,9 8,4 10,7 7,0 8,7 11 ,3 24,3 13,1 
Investitionsausgaben bauliche Anlagen ... 98.292 126.488 90.936 130.500 125.401 100.167 148.385 111.301 
Investitionsausgaben Maschinen ... .. ..... ... 111.519 91.337 79.710 85.861 75.212 94.819 105.024 119.546 

Jahresdeckungsbeitrag ........... ......... ... ... .. 371 .329 320.729 274.610 262.287 223.929 173.569 261 .626 320.880 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft .. 332.349 260.272 258.567 273.143 226.781 248.657 313.367 332.816 
davon Öffentliche Gelder ............. ... ... .... .. . 250.347 201.990 139.364 191.782 175.184 160.575 270.948 266.607 

Erwerbseinkommen .. .. .. ... ...... .. ... .. .... ....... . 431.368 377.073 369.322 355.073 361.462 331.119 411.992 491.511 
Gesamteinkommen ........ .......................... 497.482 452.891 445.229 443.580 429.261 402.159 506.103 558.251 
Eigenkapitalbildung ......... .. .. ... ........... .... ... 132.754 85.129 107.070 82.389 75.599 147.310 152.883 149.160 
Eigenkapitalbildung in Prozent .. ..... .... ..... . 26,7 18,8 24,0 18,6 17,6 36,6 30,2 26,7 
Nettoinvestitionen Gebäude u. Maschinen 68.950 81.413 71 .959 108.824 78.188 113.783 119.640 116.536 

Einnahmen/Ausgaben je Familie (in S) 

Herkunft Land- u. Forstw. (inkl. selbst. NE) 412.468 336.742 282.243 301.801 306.819 277.1 88 369.866 384.711 
Nebenerwerb unselbständig .... ..... .......... .. 95.556 115.239 106.675 80.259 117.934 77.984 98.609 155.382 
Pensionen und Renten ... .. ........ .... ....... ..... 28.965 25.918 35.427 46.109 24.249 33.125 40.892 31.511 
Familienbeih. und sonst. Sozialtransfer ... 37.148 49.919 40.480 42.398 43.532 37.915 53.235 35.254 
Schenkungen, Erbteile und Sonstiges .. ... - 9.312 3.460 11.449 20.868 - 29.708 - 14.836 38.424 11.912 
Neuanlagen ........ ...... ... ....... ........ .. ..... ....... 211.342 211.322 194.505 225.271 187.247 200.814 224.615 213.599 
Bäuerliche Sozialversicherung ..... .... ........ 57.981 50.295 36.993 39.165 35.273 19.807 26.211 50.479 
Laufende Lebenshaltung ......... ... .. .. .. .. .. .. .. 214.956 211.381 206.020 224.371 226.077 . 159.161 232.459 261.752 
Private Anschaffungen ...... ...... ..... ..... ..... .. 36.947 50.690 37.585 30.457 34.551 22.598 37.628 38.542 
Geldveränderungen ... .. ............ ......... .... .... 43.599 7.590 1.171 - 27.829 - 20.322 8.996 80.113 54.398 

Ergebnisse je Arbeitskraft (in S) 

Einkünfte aus Land- u. Forstw. je FAK ... .. 200.621 152.904 159.222 143.662 125.151 141.172 209.739 209.888 
Erwerbseinkommen je GFAK ........... ... ... .. 226.132 190.730 192.747 170.600 169.777 166.514 238.207 247.580 
Gesamteinkommen je GFAK .... ...... ... .. ..... 260.789 229.080 232.363 213.124 201.621 202.239 292.620 281.197 

Quelle: LBG. 
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Ausgewählte Naturaldaten land- und forstwirtschaftlicher Betriebe 

Ernteerträge je Hektar Anbaufläche (in 100 kg) 

1994 1995 

11. Buchführung 

Weizen ..... .. ......................... ......... ... ... .... ....................... . 
Roggen ........................ .................... ... .................... ..... . 
Gerste ................ ................................ .. .. ... ....... ........... .. 
Hafer .. .. ....................................... ....... .......................... . 
Körnermais ... ................... ...... ... ...................... ............. . 
Kartoffeln ........................ .. .... .... .. .... .. .. .. .. ..................... . 
Zuckerrüben ...... ................................ ..... ... .................. .. 
Körnererbsen ............... ..................................... ....... .... . 
Ackerbohnen ...................... ........ .... .. ... ......................... . 
Sojabohnen ....... ............ ............. ..... ...... ....................... . 
Raps ................. ........ .... ............... ... ...... ..... ............... ... . 
Sonnenblumen ..... .. ....... .. ... .. ................................ ..... .. . . 

Weinernte je Hektar ertragsfähigen Weinlandes (hl) 
It. ÖSTAT ........................... .. ..................................... . 
It. Buchführung ............ .. ..... ... .................................... . 

Ertrag aus Weinbau je Hektar Weinland (S) ................ . 
Einnahmen aus Weinbau je Hektar Weinland (S) .. .... .. 
o Traubenpreis (S/kg) .. .. ........ .. ...... .. .......................... .. 
o Weinpreis (S/I) ........................................................ .. 

51,6 
40,7 
47,2 
36,5 
75,2 

208,0 
499,3 

35,9 
26,2 
19,9 
29,0 
22,6 

Weinbau 

1994 

53,7 
57,5 

80.182 
70.815 

4,25 
20,60 

50,5 
40,8 
46,7 
38,1 
76,7 

236,5 
547,7 

30,1 
23,6 
19,2 
28,2 
20,4 

Verkauf von Rindern je Betrieb (in Stück) 

Kühe und sonstige Altrinder ........................................ .. 
Jungvieh ......... .......................................... ........... ........ . 
Kälber ........................ ....... ..... .. ....... ... .. ............. .. ......... . 
Kälber, geboren ........................................................... . 

1994 

1,69 
4,28 
2,97 
7,07 

Milcherzeugung und -verkauf 

Kühe (Stk. je Betrieb) .................................................. .. 
Milcherzeugung (kg je Kuh) .......................... .. ........ .. .. .. 
Milcherzeugung (kg je Betrieb) .................................... . 
Jahresrichtmenge (kg je Betrieb) ................................ .. 
Milchverkauf (kg je Betrieb) ........................................ .. 

1994 

6,40 
4.567 

29.228 
23.246 
22.291 

1995 

45,9 
48,1 

68.585 
71.543 

4,92 
18,68 

1995 

1,54 
4,00 
2,89 
7,29 

1995 

6,48 
4.668 

30.232 
23.843 
23.673 

1996 

50,0 
32,3 
41,1 
37,3 
77,0 

289,0 
580,1 

30,1 
23,8 
19,3 
20,0 
26,4 

Milchverkauf (in % der Erzeugung) .............................. . 
Durchschnittlich erzielter Milchpreis (S/kg, o. MWSt.) .. 

76 
5,78 

78 
4,12 2) 

Schweineerzeugung und -verkauf je Betrieb (in Stück) 

Jahresproduktion ............... .......................................... . 
Verkauf ........................... .......... .... ............................... . 
Selbstverbrauch .............. ............................................. . 
Ferkel, geboren .... .. ..................................................... .. 

1994 

39,36 
37,38 

1,98 
52,98 

1995 

38,42 
36,49 

1,93 . 
53,22 

Holzeinschlag je Hektar Waldfläche (in Festmetern) 

1994 1995 

Bundesmittel ... ....................................... .. .... ............ ... . . 4,88 4,94 

1) Die Hektar ertragsfähigen Weinlandes wurden 1996 nicht mehr erhoben. 
2) Ohne degressive Förderung; 1996: 53,3 g/kg; 1995: 82 g/kg; inkl. Restzahlungen aus 1994. 

GrOnerBericht1996 

Tabelle 84 

1996 

11. ÖSTAT 

50,1 
30,5 
41,7 
36,7 
86,2 

292,0 
589,9 

30,1 
21,0 
20,1 
18,6 
23,0 

1996 

1) 

47,6 
72.642 
74.930 

6,00 
20,23 

1996 

1,95 
4,33 
3,14 
7,55 

1996 

6,52 
4.753 

31.008 
24.700 
24.736 

80 
4,06 2) 

1996 

38,88 
37,09 

1,79 
56,17 

1996 

4,65 

Quelle: LBG. 
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Unternehmensertrag je Betrieb (in 1.000 Schilling) Tabelle 85 

Betriebsgruppen 1995 1996 Index 1996 (1995 = 100) 

Betriebe mit Forstanteil > 50% ............. ...... .. . ..... .. .... ... .. ... ... .. .... ...... ..... 641 592 92 
Betriebe mit Forstanteil 25-50% .......................... ... .. ...... ... ....... ..... ...... 648 636 98 
Futterbaubetriebe ..... ... ... ... ...... .... ...... . ... .... .. .... .. ... ... ... ... ... .... ... .. .. ... .. ... 735 739 101 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe .. ............... ................................ 903 938 104 
Marktfruchtbetriebe .... ... .. ...... ............. ...................... .. .................... ...... 1.152 1.188 103 
Dauerkulturbetriebe ... .................. .. ..... ................. .. .......... ... .... .. ...... .. ... 786 798 102 
Veredelungsbetriebe .. ... .. ....... ... .. ........ ..... .... ....... .... ......... .. .............. .... 1.314 1.394 106 

Alle Betriebe (OE) ...... ................. .... .. .... ... . ..... ..... .. ............................... 836 847 101 

davon Nichtbergbauernbetriebe ........ ... .. .. ..... ..... .. .. ... .... .. .... ..... ..... ...... 955 979 103 
Bergbauernbetriebe ...... .... .. .. ............................ .......... .............. 697 694 100· 
Berggebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 3) .. ............ ....... ....... ........ 716 713 100 
Sonst. benachteiligtes Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 4) ...... 863 904 105 
Kleines Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 5) ..... ... ....... ... .. .......... 768 779 101 

Hochalpengebiet (HA) ..................... ........... ........... .................. ....... ..... 658 655 100 
Voralpengebiet (VA) ...... .. .... ......... .................. .. .. .. ............................... 791 774 98 
Alpenostrand (AO) . ... . ... ... ..... .. . ....... .... ..... ......... .......... .. .. .. ..... ... .. .. . .. .... 715 695 97 
Wald- und Mühlviertel (WM) ....... .... ............... ..... .. .. ............................. 759 770 101 
Kärntner Becken (KB) ...... ..... ... .......... ............ ......... .. ... .......... ... . .......... 867 935 108 
Alpenvorland (AV) ......... ............... ........ ...... ......... ..... .. ........ ... ... .. .......... 962 980 102 
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) .... .. ............................................ ..... . 782 802 103 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) . ...... .... ... .. .. ... .. ... .......... ... . .. ............. 1.058 1.096 104 

Größenklassen in 1.000 S StOB 
Betriebsgruppen Mittel 96 

90 -180 ' 180 - 240 240- 360 360 -480 480-600 600 - 900 900-1 .500 

Betriebe mit Forstanteil > 50% ............. ... . 386 622 702 871 1.115 592 
Betriebe mit Forstanteil 25-50% .. .. .. ... ..... 366 463 796 923 1.120 1.556 636 
Futterbaubetriebe .... ................................. 387 595 803 1.039 1.323 1.737 739 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe ...... 418 805 1.081 1.189 1.845 938 
Marktfruchtbetriebe ....... . .... .... .. ...... . .. .. ..... 578 706 992 1.209 1.493 1.861 2.754 1.188 
Dauerkulturbetriebe ... .............................. . 404 797 1.097 1.309 798 
Veredelungsbetriebe .................... .. .... .. .... 1.111 1.494 2.083 2.744 1.394 

Alle Betriebe (OE) .... . .. ....... . ..................... 404 617 820 1.059 1.325 1.778 2.733 847 

Ausgewählte regionale Gruppierungen und Größenklassen 

Größenklassen in 1.000 S StOB 

180 - 240 1 240 - 360 
-

600 - 900 1900 - 1.500 
Mittel 96 Index 

90- 180 360 -480 480- 600 

Betriebe mit hohem Forstanteil 

Forstanteil 50-75% . ...... . .... .. ................. 445 601 957 619 96 

Forstanteil 25-50% Berghöfezone 2 ..... 376 816 1.098 710 96 

Berghöfezone 3 ..... 355 665 1.046 584 98 

Futterbaubetriebe 
SöFH und KB, ohne Zonierung ..... ...... .. 308 1.096 671 104 

(NöFH und) AV, ohne Zonierung ... .. .... .. 330 725 1.002 1.231 1.760 794 99 

OE ohne WM, Berghöfezone 1 ............. 418 736 1.126 1.748 761 101 

WM, Berghöfezone 1 ................ ...... ...... . 407 687 902 1.396 721 101 

OE ohne WM, Berghöfezone 2 ... .. ... ..... 400 874 1.364 770 100 

WM, Berghöfezone 2 '" ..... .......... ........... 380 913 740 103 

OE ohne WM, Berghöfezone 3 ............. 451 764 1.142 650 102 

Landwi rtschaftl iche Gern ischtbetriebe 

AV, AO, (VA, HA) .... ............. . ..... . .... . ..... 520 I 968 1.887 1.200 103 

SöFH und KB ............... . ................. .. ..... 395 752 1.510 728 104 

NöFH ................. ...... ........ .. .............. .. .... 419 I 826 1.669 1.045 104 

Marktfruchtbetriebe 

AV, (AO, VA, HA) ..... ..... .... ... ... ..... . .. ...... 696 I 1.270 2.084 1.228 107 

NöFH ......... ... ... ...... ........ ...... ........... .. .... . 616 I 1.097 1.421 1.898 I 2.448 1.222 102 

Dauerkulturbetriebe ...................... .. .. ... .. 404 774 1.214 1.995 798 102 

Veredelungsbetriebe .. ..... .... ................ ... 684 I 1.118 1.091 1.494 2.076 I 2.729 1.394 106 

Quelle: LBG. 
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Ertragsstru ktu r Tabelle 86 

Bodennutzung ohne int. Erträge Tierhaltung öffentl. Gelder 

davon davon davon 
-

Forst-Feldbau wirt- MWSt. 
Insge- Insge- schaft Insge- degr. 
samtl) davon Obst, samt · 

Rinder Milch Schweine 
samt Aus-

Insge- Wein gleichs-
samtl ) Hack- zahlung 

Getreide1) früchte 

Beträge (in Schilling je Betrieb) 

Betriebe mit Forstanteil > 50% ....... 3.791 1.918 354 118 2.655 139.978 55.622 52.481 7.788 130.257 147.205 7.832 30.518 
Betriebe mit Forstant. 25-50% .... .. 16.054 8.630 3.423 2.443 6.942 218.584 68.217 122.228 13.193 58.398 167.739 20.457 35.579 
Futterbaubetriebe .. ......................... 25.550 17.261 6.971 5.005 6.023 323.438 108.696 180.043 24.602 31.011 190.561 34.593 43.970 
Landwirtschaftl. Gemischtbetriebe . 125.100 82.540 38.064 25.220 35.444 361.636 59.999 53.078 232.567 32.844 206.507 39.276 62.990 
Marktfruchtbetriebe ........................ 408.952 326.888 162.832 122.045 43.202 191.435 23.597 12.639 111 .367 17.260 329.619 58.817 72.471 
Dauerkulturbetriebe ...... ................. 438.703 35.447 21 .391 2.772 398.561 21.299 1.473 501 10.823 13.452 126.095 27.488 60.214 
Veredelungsbetriebe ...... .. .............. 97.292 76.534 37.594 14.819 11 .647 816:715 5.478 3.902 699.473 27.677 202.886 46.935 103.308 

Hochalpengebiet (HA) .................... 11.441 5.706 311 2.979 5.646 217.913 59.710 130.846 12.167 50.269 169.911 18.984 34.116 
Voralpengebiet (VA) ....................... 12.240 4.200 1.360 1.400 6.980 297.260 87.420 180.500 11 .940 63.860 216.780 26.780 44.800 
Alpenostrand (AO) ......................... 30.483 13.786 5.889 4.749 16.458 253.343 86.053 127.667 23.505 70.582 177.399 26.415 41 .086 
Wald- und Mühlviertel (WM) ........... 50.646 46.376 18.386 16.742 4.371 295.016 103.919 140.952 36.351 34.546 232.179 37.634 43.509 
Kärntner Becken (KB) .......... .. .... .... 68.894 51 .573 36.774 8.250 11.261 403.532 91.826 131 .063 139.392 68.875 201.932 35.796 62.716 
Alpenvorland (AV) .............. .. .. ........ 77.213 60.370 31 .173 18.531 7.351 491.936 99.573 145.530 205.035 22.052 193.978 44.619 67.165 
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) .. 148.974 61 .500 29.686 2.990 74.208 292.842 29.242 36.832 195.942 33.423 141.435 37.300 54.038 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) .. 433.1 93 248.926 122.686 98.101 156.838 143.272 23.933 9.538 96.176 7.909 284.915 47.540 71.147 

Buridesmittel1996 ........ .... ... .. ...... 119.766 71.374 34.621 23.785 40.196 295.982 70.181 106.309 96.313 37.164 203.483 35.560 52.929 
1995 ....................... 113.872 65.553 28.381 24.208 39.471 287.250 79.830 103.072 82.883 40.475 208.579 59.506 51 .720 

Struktur des Unternehmensertrages (in Prozent) 

Betriebe mit Forstanteil > 50% ....... 0,6 0,3 0,1 0,0 0,4 23,6 9,4 8,9 1,3 22,0 24,9 1,3 5,2 
Betriebe mit Forstant. 25-50% .. .. .. 2,5 1,4 0,5 0,4 1,1 34,4 10,7 19,2 2,1 9,2 26,4 3,2 5,6 
Futterbaubetriebe .... ..................... .. 3,5 2,3 0,9 0,7 0,8 43,8 14,7 24,4 3,3 4,2 25,8 4,7 6,0 
Landwirtschaftl. Gemischtbetriebe . 13,3 8,8 4,1 2,7 3,8 38,5 6,4 5,7 24,8 3,5 22,0 4,2 6,7 
Marktfruchtbetriebe ..................... ... 34,4 27,5 13,7 10,3 3,6 16,1 2,0 1,1 9,4 1,5 27,8 5,0 6,1 
Dauerkulturbetriebe ...................... . 55,0 4,4 2,7 0,3 49,9 2,7 0,2 0,1 1,4 1,7 15,8 3,4 7,5 
Veredelungsbetriebe .......... ............ 7,0 5,5 2,7 1,1 0,8 58,6 0,4 0,3 50,2 2,0 14,6 3,4 7,4 

Hochalpengebiet (HA) .................... 1,7 0,9 0,0 0,5 0,9 33,3 9,1 20,0 1,9 7,7 25,9 2,9 5,2 
Voralpengebiet (VA) ....................... 1,6 0,5 0,2 0,2 0,9 38,4 11 ,3 23,3 1,5 8,2 28,0 3,5 5,8 
Alpenostrand (AO) ... .. ........ .. .......... 4,4 2,0 0,8 0,7 2,4 36,4 12,4 18,4 3,4 10,2 25,5 3,8 5,9 
Wald- und Mühlviertel (WM) ........... 6,6 6,0 2,4 2,2 0,6 38,3 13,5 18,3 4,7 4,5 30,1 4,9 5,6 
Kärntner Becken (KB) .......... .. .. ...... 7,4 5,5 3,9 0,9 1,2 43,2 9,8 14,0 14,9 7,4 21 ,6 3,8 6,7 
Alpenvorland (AV) .......................... 7,9 6,2 3,2 1,9 0,8 50,2 10,2 14,9 20,9 2,3 19,8 4,6 6,9 
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) .. 18,6 7,7 3,7 0,4 9,3 36,5 3,6 4,6 24,4 4,2 17,6 4,7 6,7 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) .. 39,5 22,7 11 ,2 8,9 14,3 13,1 2,2 0,9 8,8 0,7 26,0 4,3 6,5 

Bundesmittel1996 ........ .... .. ......... 14,1 8,4 4,1 2,8 4,7 34,9 8,3 12,5 11,4 4,4 24,0 4,2 6,2 
1995 ....................... 13,6 7,8 3,4 2,9 4,7 34,4 9,6 12,3 9,9 4,8 25,0 7,1 6,2 

Veränderung von 1995 auf 1996 (in Prozent) 

Betriebe mit Forstanteil > 50% ....... -36,9 -49,4 -77,9 -62,1 -16,2 - 9,9 -23,7 - 3,8 2,3 -14,9 1,1 -30,2 -16,1 
Betriebe mit Forstant. 25-50% ...... 2,0 - 1,4 - 7,4 - 8,1 - 3,6 - 2,9 -12,6 1,5 6,7 -19,4 2,9 -31,2 - 2,9 
Futterbaubetriebe ............ ... .. .... ...... 1,1 1,5 5,1 -18,3 -11,5 - 1,1 -11,4 3,7 15,6 -10,2 4,5 -32,7 - 1,0 
Landwirtschaftl. Gemischtbetriebe . 2,8 6,3 22,7 -11,7 2,2 5,3 -11,6 0,4 13,2 45,5 - 7,0 -46,6 5,8 
Marktfruchtbetriebe ........ .... ... ......... 7,0 11,6 28,1 2,6 - 7,2 14,4 - 6,1 14,7 24,9 - 5,6 - 6,3 -44,1 8,1 
Dauerkulturbetriebe ... ... ......... ... ..... 7,1 14,0 23,4 11 ,8 6,3 - 6,7 -25,8 -31 ,5 - 0,2 57,5 -18,4 -28,3 2,8 
Veredelungsbetriebe ................ .... .. - 2,8 3,4 3,4 . - 5,2 - 3,6 15,2 -18,7 -14,9 15,8 14,2 -18,4 -59,5 11,3 

Hochalpengebiet (HA) .. ... ............... - 9,3 -11 ,7 -17,1 -11,8 - 7,0 - 4,5 -15,5 - 0,7 6,9 -12,6 6,7 -22,6 - 4,7 
Voralpengebiet (VA) ..... ...... .. .... ..... . -22,2 -26,2 - 20,7 11 ,8 -16,7 - 0,7 -12,7 7,0 - 6,1 - 8,3 6,3 -26,1 - 1,7 
Alpenostrand (AO) ......... ...... ....... .. . 6,0 6,2 17,1 - 3,0 1,7 - 3,2 -15,5 2,8 10,2 -25,3 1,7 -33,6 - 7,1 
Wald- und Mühlviertel (WM) ........... - 6,9 - 3,6 5,5 - 29,0 - 1,4 - 1,6 -11 ,7 3,0 10,6 7,8 6,3 -37,1 - 0,8 
Kärntner Becken (KB) .......... .......... 17,1 44,3 56,4 - 4,6 23,6 10,1 - 5,9 5,7 23,7 - 6,5 5,7 -36,1 12,6 
Alpenvorland (AV) .............. .. .. .. .. .... 3,5 7,8 22,0 5,6 -19,4 . 7,5 - 9,5 5,4 18,6 - 7,4 - 9,6 -46,9 5,4 
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) .. 5,5 3,2 6,6 -38,1 11,7 6,8 -11,8 0,6 16,4 37,1 -14,7 -40,6 5,4 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) .. 7,4 12,6 27,0 5,0 0,2 10,0 - 9,3 18,2 13,8 - 6,6 - 6,2 -43,6 6,8 

Bundesmittel1995 zu 1996 ......... 5,2 8,9 22,0 - 1,7 1,8 3,0 -12,1 3,1 16,2 - 8,2 - 2,4 -40,2 2,3 
1994 zu 1995 ..... ... . -22,3 -34,5 -51,5 - 9,2 - 4,8 -19,6 -17,5 -24,1 -19,5 1,0 156,8 -20,2 

1) Einnahmen. 
Quelle: LBG . 
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Unternehmensaufwand je Betrieb (in 1.000 Schilling) Tabelle 87 

Betriebsgruppen 1995 1996 Index 1996 (1995 = 100) 

Betriebe mit Forstanteil > 50% .................. ............. .... ... ........... ... ....... . . 390 381 98 
Betriebe mit Forstanteil 25-50% .... ... ... .... ...... .......... .............. ..... ....... . . 388 409 105 
Futterbaubetriebe ................... . : ................ ..... ................... .... ......... ... ... - 465 497 107 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe .... .......... ... ... ....... ...... _ .............. . 590 619 105 
Marktfruchtbetriebe ... ....... .... . : .............. ....... ......... .... .... ........ .... ......... .. . 720 770 107 
Dauerkulturbetriebe ............... .. ............................................... .. .. ... ..... . 487 516 106 
Veredelungsbetriebe ................... ... .......... ....................... .................... . 902 967 107 

Alle Betriebe (OE) .. .. ..................... .. .. ... .... ........ ...... .. ....... .. ..... .... ......... .. 529 562 106 

davon Nichtbergbauernbetriebe ... .. ............... .. ................. .. ..... .. ... ..... . . 619 657 106 
Bergbauernbetriebe .... .... ...... : ............ .... .................. ............ .... . 426 450 106 
Berggebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 3) .............................. .. ... . 437 459 105 
Sonst. benachteiligtes Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 4) ..... . 541 588 109 
Kleines Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 5) .................. ........... . 492 539 110 

Hochalpengebiet (HA) ............... ......................... .. ..... ...... .... .... .. ......... . 390 412 106 
Voralpengebiet (VA) .. ..... .......................................... ... ......... .... ..... .. ... . 471 482 102 
Alpenostrand (AO) ......................................................................... ..... . 442 457 103 
Wald- und Mühlviertel (WM) ............. ...... ..... ....... .. ....... ...... ... .. ... ......... . 475 505 106 
Kärntner Becken (KB) ........ ..... ..... ....................... ....... ............. .. ... ....... . 556 623 112 
Alpenvorland (AV) .. ............. ... .................. ... .................... ... ....... .... .. ... .. 658 707 107 
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) .... .. ..................... .... ....................... .. 502 534 106 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) ..................................................... .. 655 695 106 

Größenklassen in 1.000 S StOB 
Betriebsgruppen Mittel 96 

90 -180 180 - 240 240 - 360 360 -480 480 - 600 600 - 900 900 -1.500 

Betriebe mit Forstanteil > 50% .. . ... .. ......... 266 396 420 552 693 381 
Betriebe mit Forstanteil 25-50% .............. 274 299 490 550 706 861 409 
Futterbaubetriebe .................. .. .............. ... 303 394 528 653 853 1.118 497 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe .. .. .. 307 500 735 813 1.157 619 
Marktfruchtbetriebe .. . ..... . ...... . ......... ...... ... 399 504 673 754 943 1.149 1.792 770 
Dauerkulturbetriebe .. ... ........... .................. 289 524 692 739 516 
Veredelungsbetriebe ........ . ....... .... .. . .... ... .. 788 1.049 1.396 1.969 967 

Alle Betriebe (OE) ..................... . .... .......... 303 420 536 674 856 1.123 1.795 562 

Ausgewählte regionale Gruppierungen und Größenklassen 

Größenklassen in 1.000 S StOB 

180-240 1 240-360 600 - 900 1900 - 1.500 
Mittel 96 Index 

90 -180 360 -480 480 - 600 -

Betriebe mit hohem Forstanteil 

Forstanteil 50-75% ........ ..... .......... . ....... 313 378 546 390 100 
Forstanteil 25-50% Berghöfezone 2 ..... 284 500 613 442 102 

Berghöfezone 3 ..... 242 415 618 369 105 
Futterbaubetriebe 

SöFH und KB, ohne Zonierung ............. 234 688 443 108 
(NöFH und) AV, ohne Zonierung ........... 305 533 677 851 1.133 573 106 
OE ohne WM, Berghöfezone 1 ............. 351 480 702 1.169 519 110 
WM, Berghöfezone 1 ...... .. ..................... 324 453 539 832 471 108 
OE ohne WM, Berghöfezone 2 ... .. ... . .... 312 535 873 502 105 
WM , Berghöfezone 2 ............................. 294 . 576 484 106 
OE ohne WM, Berghöfezone 3 ............. 297 461 699 405 106 

Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 

AV, AO, (VA, HA) ........... . ... . ....... ... ........ 387 I 663 1.217 801 103 
SöFH und KB ... . ...................... ..... . ..... ... 299 476 967 485 105 
NöFH .......... .. ........ ...... .. .... .................... . 327 I 545 1.055 685 108 

Marktfruchtbetriebe 

AV, (AO, VA, HA) ............... .......... .. ... ... . 582 I 858 1.501 895 112 
NöFH ...................................... ....... ........ 406 I 683 871 1.107 I 1.457 748 105 

Dauerkulturbetriebe ........ .............. ......... 289 531 721 1.149 516 106 
Veredelungsbetriebe .... .. ...... ............... ... 488 I 777 774 1.049 1.387 I 1.957 967 107 

Quelle: LBG. 
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Aufwandsstruktur Tabelle 88 

Sach-
Bodennutzung Tierhaltung1) Energie 

aufwand Anlagen-

ohne davon davon davon erhaltung Afa Schuld- MWSt. 
Afa u. Insge- Insge- Insge- Insge- zinsen 
MWSt. samt Dünge- samt Futter- samt Treib- samt 

mittel mittel1 ) stoffe 

Beträge je Betrieb (in Schill ing) 

Betriebe mit Forstanteil > 50% "" " """ 216.147 3.511 929 40.917 25.488 42.215 9.337 32.509 120.449 21.299 35.297 
Betriebe mit Forstant. 25-50% " "' '' ''' ' ' 236.004 9.385 3.343 62.898 39.532 44.594 10.237 32.622 119.930 15.234 46.024 
Futterbaubetriebe ..... ..... .. ... ... ... ........ ... 295.254 22.494 9.623 85.306 46.130 52.259 13.082 41.126 140.480 16.489 57.263 
Landwirtschaftl . Gemischtbetriebe ... ... 390.042 54.623 18.807 126.410 75.209 69.520 17.087 40.312 144.611 13.685 79.471 
Marktfruchtbetriebe ....... ... ... ..... ...... .. ... 502.078 115.988 38.791 80.033 45.583 91 .446 27.343 51 .675 166.858 27.868 85.704 
Dauerkulturbetriebe ...... ..... ...... ...... ...... 306.798 74.137 7.867 8.399 6.721 48.163 13.176 45.032 119.108 20.951 58.925 
Veredelungsbetriebe .. ..... ... .. ..... ... ..... .. 664.205 61 .504 23.122 336.427 237.309 96.004 17.606 46.685 182.878 20.681 112.725 

Hochalpengebiet (HA) ...... .. .. ...... .... .. ... 240.869 4.787 1.363 67.505 44.445 40.310 9.233 30.974 120.887 17.250 45.527 
Voralpengebiet (VA) .. ..... ... ... .. .... .. ....... 272.340 8.700 3.300 83.320 52.260 44.400 11 .080 44.460 148.360 17.260 57.680 
Alpenostrand (AO) ... .. ...... .. ..... ... ......... 270.175 17.156 5.549 70.701 40.695 55.179 12.782 37.036 126.067 16.935 50.515 
Wald- und Mühlviertel (WM) ..... .. ..... .. .. 291.527 34.145 14.236 75.849 37.193 50.005 15.138 39.077 152.540 16.762 59.388 
Kärntner Becken (KB) .. .. ... .................. 393.483 36.285 12.551 123.830 66.529 73.664 15.112 44.437 136.029 20.117 75.717 
Alpenvorland (AV) .... .. ..... ... .... .. ... ... ..... 452.136 48.284 19.766 165.729 96.938 75.812 16.843 51 .022 171 .268 19.993 79.580 
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) .. ..... 342.457 44.877 16.826 104.832 70.395 63.578 12.277 33.728 116.501 13.405 61 .120 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) .. .... . 446.285 108.557 28.465 54.323 35.396 76.035 25.029 51 .361 150.618 25 .1 77 81.633 

Bundesmittel1996 .. ....... ..... .... ..... .. ... 346,662 42,230 14,181 94,005 56,372 60,558 15,257 41.663 142,455 18,602 64.431 
1995 .... .. .. .. ..... ...... ... .. .. 327.938 41 .789 14.007 89.123 52.840 55.526 13.157 37.133 137.153 21.909 56.588 

Struktur des Unternehmensaufwandes (in Prozent) 

Betriebe mit Forstanteil > 50% " ' '''' ''''' 56,8 0,9 0,2 10,8 6,7 11 ,1 2,5 8,5 31 ,7 5,6 9,3 
Betriebe mit Forstant. 25-50% ............ 57,7 2,3 0,8 15,4 9,7 10,9 2,5 8,0 29,3 3,7 11 ,2 
Futterbaubetriebe .. .......... ...... .......... .... 59,4 4,5 1,9 17,2 9,3 10,5 2,6 8,3 28,3 3,3 11 ,5 
Landwirtschaftl. Gemischtbetriebe .. ... , 63,0 8,8 3,0 20,4 12,1 11 ,2 2,8 6,5 23,4 2,2 12,8 
Marktfruchtbetriebe .. ... .. ..... ... ... ..... ...... 65,2 15,1 5,0 10,4 5,9 11 ,9 3,6 6,7 21,7 3,6 11,1 
Dauerkulturbetriebe ... .... ...... .... ....... ..... 59 ,4 14,4 1,5 1,6 1,3 9,3 2,6 8,7 23,1 4, 1 11 ,4 
Veredelungsbetriebe ..... .. ..... .... ..... .... .. 68,7 6,4 2,4 34,8 24,5 9,9 1,8 4,8 18,9 2,1 11 ,7 

Hochalpengebiet (HA) .... ..... ... ... .. ... .... . 58 ,4 1,2 0,3 16,4 10,8 9,8 2,2 7,5 29,3 4,2 11,0 
Voralpengebiet (VA) .. .... ... .... , ... ....... .. .. 56,5 1,8 0,7 17,3 10,8 9,2 2,3 9,2 30,8 3,6 12,0 
Alpenostrand (AO) ...... ... ... ...... ... ...... ... 59,2 3,8 1,2 15,5 8,9 12,1 2,8 8,1 27,6 3,7 11,1 
Wald- und Mühlviertel (WM) ..... .... ....... 57,7 6,8 2,8 15,0 7,4 9,9 3,0 7,7 30,2 3,3 11 ,8 
Kärntner Becken (KB) .. .. .... ..... ...... ... .. . 63,2 5,8 2,0 19,9 10,7 11 ,8 2,4 7, 1 21 ,8 3,2 12,2 
Alpenvorland (AV) .... ... .. .. ... .... .. .. ... .. .... 63,9 6,8 2,8 23,4 13,7 10,7 2,4 7,2 24,2 2,8 11,2 
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) '"'''' 64,1 8,4 3,2 19,6 13,2 11 ,9 2,3 6,3 21,8 2,5 11,4 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) .. ..... 64,2 15,6 4,1 7,8 5,1 10,9 3,6 7,4 21 ,7 3,6 11,8 

Bundesmittel1996 .... ..... .. ....... .. ....... . 61 ,7 7,5 2,5 16,7 10,0 10,8 2,7 7,4 25,4 3,3 11,5 
1995 ... .. .... ... ..... ..... ...... 61 ,9 7,9 2,6 16,8 10,0 10,5 2,5 7,0 25,9 4,1 10,7 

Veränderung von 1995 auf 1996 (in Prozent) 

Betriebe mit Forstanteil > 50% "" "" "" - 4,5 -23,9 -23,3 -10,3 7,8 - 4,9 2,8 - 4,8 3,2 - 19,9 - 6,8 
Betriebe mit Forstant. 25-50% ..... ... .... 3,2 1,3 3,3 3,2 8,2 4,9 14,6 9,3 5,1 -1 7,1 15,0 
Futterbaubetriebe ... ... .. ....... ..... .... ... .. .. . 6,6 2,3 3,1 5,3 12,5 8,5 16,0 16,0 4,1 -10,5 15,1 
Landwirtschaftl. Gemischtbetriebe ...... 2,6 - 2,5 - 6,1 - 1,4 - 5,0 10,0 17,2 10,9 3,6 - 17,2 21,4 
Marktfruchtbetriebe .... .. ......... .. ..... ... .... 7,9 2,6 3,1 13,3 4,4 12,0 18,5 13,6 2,2 -20,6 12,5 
Dauerkulturbetriebe ... ... .... ........ ... .. ... ... 5,2 0,0 - 0,6 - 4,8 - 5,6 13,9 13,9 7,4 5,2 - 8,0 10,0 
Veredelungsbetriebe ..... ...... ........ .. ..... . 7,2 0,0 0,9 9,0 5,4 11 ,8 13,9 9,7 4,2 - 19,1 13,9 

Hochalpengebiet (HA) ...... .... .. .. .. .. ...... . 4,2 - 8,1 - 0,9 3,2 8,7 0,0 8,5 11 ,0 5,9 - 3,1 13,0 
Voralpengebiet (VA) .. .......... ....... ... .. .. .. - 0,8 1,2 - 6,6 5,9 22,6 2,8 7,4 - 1,8 3,9 - 34,5 14,0 
Alpenostrand (AO) .... ........ .... .. ....... .... . 1,9 - 2,8 - 3,9 4,3 12,8 3,6 12,1 1,5 3,7 -14,9 10,4 
Wald- und Mühlviertel (WM) .. ... ..... .... .. 6,6 - 0,6 1,2 1,5 5,4 13,8 18,2 12,7 3,7 - 12,5 12,0 
Kärntner Becken (KB) ...... .... ..... .... ...... 10,4 1,1 0,1 14,7 11 ,0 17,2 18,2 18,0 5,6 -17,1 40,1 
Alpenvorland (AV) ... ... ............ .... ......... 9,1 4,9 1,9 9,1 6,9 12,7 17,9 23,4 2,7 - 9,0 11,3 
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) ...... . 5,2 - 4,2 0,5 5,1 4,0 9,2 13,7 9,1 3,9 - 23,5 16,1 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) ....... 5,1 2,7 3,1 - 0,5 - 2,6 10,2 20,0 11 ,8 4,4 - 19,1 14,9 

Bundesmittel 1995 zu 1996 .... ..... ..... 5,7 1,1 1,2 5,5 6,7 9,1 16,0 12,2 3,9 - 15,1 13,9 
1994 zu 1995 ...... .. .. ..... - 4,4 -22,7 - 38,0 - 7,1 - 7,2 3,7 1,6 3,8 2,0 0,0 - 16,6 

1) Ohne intemen Aufwand. 
Quelle: LBG. 



Grüner Bericht 1996 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je Familienarbeitskraft (FAK) (in Schilling) 

Betriebsgruppen 

Betriebe mit Forstanteil > 50% ..... .. .......... .......... ...... ........................... . 
Betriebe mit Forstanteil 25-50% ..... .. .. ............................. ....... ............ . 
Futterbaubetriebe .... .. ..... ... ........ ... ...... ........................ ........................ . 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe .......................... ... ................... . 
Marktfruchtbetriebe ... ...... .... .................. ..... ..... : .. ........ ... ....... ......... .... .. . 
Dauerkulturbetriebe ... .. .... ...... .... .. ... ................................. ................ ... . 
Veredelungsbetriebe .... ..... ..................... ............ ................................. . 

Alle Betriebe (OE) .... ..... .. ..... .................... ................ ......................... .. . 

davon Nichtbergbauernbetriebe .. ...................................... ............ ..... . 
Bergbauernbetriebe ... ........................ .............. ........................ . 
Berggebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 3) ., .. ... .... .... .... .... .. ......... . . 
Sonst. benachteiligtes Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 4) ..... . 
Kleines Gebiet (EWG 75/268 Art . 3 Abs. 5) ............................. . 

Hochalpengebiet (HA) ............... ..... .... ..................... ... .................. ...... . 
Voralpengebiet (VA) .................. .. ....... ..... ........ .......... .. ............. .... ..... . . 
Alpenostrand (AO) .... .. .. .. ...... ... .... ....................................................... . 
Wald- und Mühlviertel (WM) .... ....... ..... ........ ........... .. .. .............. .. ........ . 
Kärntner Becken (KB) ....... .. ....... ....... ... .... .. ... .. .... ..... ... ... ....... .......... .... . 
Alpenvorland (AV) ...... ... ............ .............. .. ... ......... .... ......................... . . 
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) ......... ................................ .. ..... ....... . 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) ............... ... .... .. ........ ....... .. ...... .... ... . 

1995 

137.922 
147.071 
148.056 
179.680 
289.933 
185.991 
237.805 

175.871 

202.318 
147.890 
153.236 
179.811 
163.736 

144.114 
172.054 
155.255 
153.529 
166.530 
177.136 
174.005 
259.144 

1996 

123.448 
133.839 
137.284 
186.438 
284.024 
175.823 
251 .941 

169.005 

197.460 
138.185 
144.310 
181.622 
148.963 

135.343 
169.350 
140.020 
146.867 -
164.132 
163.978 
172.794 
259.312 

Größenklassen in 1.000 S StOB 
Betriebsgruppen 

90 -180 180 - 240 240 - 360 360 -480 480 - 600 600 - 900 

Betriebe mit Forstanteil > 50% ............... .. 80.565 126.113 169.209 156.949 197.784 
Betriebe mit Forstanteil 25-50% .......... ... . 73.813 101.035 150.084 163.302 187.613 300.435 
Futterbaubetriebe ..... ...... ....... ..... ... ........... 61.486 123.295 143.136 183.165 201.821 274.428 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe ...... 106.636 170.468 171.894 182.375 302.421 
Marktfruchtbetriebe ..... .. .............. . ...... . .. ... 172.062 181.823 221.599 296.040 300.127 374.533 
Dauerkulturbetriebe ............. ......... .... .. .. .... 99.564 152.438 210.228 250.880 
Veredelungsbetriebe ................. ...... ... ...... 192.892 273.934 326.938 

Alle Betriebe (OE) .......... . ....... .. . .... .. ......... 78.291 131.018 153.013 197.069 227.588 309.564 

Ausgewählte regionale Gruppierungen und Größenklassen 

Größenklassen in 1.000 S StOB 

90-180 180-240 1 240-360 360 -480 480 - 600 600 - 900 \900 - 1.500 

Betriebe mit hohem Forstanteil 

Forstanteil 50-75% ... .. .. ........ . .. . ............ 86.625 115.643 214.933 

Forstanteil 25-50% Berghöfezone 2 ..... 64.159 163.055 209.804 

Berghöfezone 3 ..... 86.472 130.416 189.037 

Futterbaubetriebe 
SöFH und KB, ohne Zonierung .......... ... 56.386 187.262 

(NöFH und) AV, ohne Zonierung ........ ... 20.376 111.308 164.506 168.675 301.594 

OE ohne WM, Berghöfezone 1 ......... . ... 52.329 142.825 213.729 247.860 

WM, Berghöfezone 1 ............................. 69.483 123.215 177.806 225.080 

OE ohne WM, Berghöfezone 2 ... . ......... 60.713 176.018 206.217 

WM, Berghöfezone 2 ........ ..................... 53.483 166.911 

OE ohne WM, Berghöfezone 3 ... .. .... .... 102.693 150.981 199.897 

Landwirtschaftl iche Gem ischtbetriebe 

AV, AO, (VA, HA) ...... .............. .......... .... 108.395 I 176.909 307.172 

SöFH und KB .......... . ........ ... .. ... ............. 84.553 141.610 255.023 

NöFH ..... .. ..... ...... ..... ... ........ ............. ...... 100.446 1 169.459 276.647 

Marktfruchtbetriebe 
AV, (AO, VA, HA) .. ...... .......................... 108.748 I 260.747 317.028 

NöFH .... .. ................ .. ............................. 209.226 1 280.571 313.553 409.911 1497.970 

Dauerkulturbetriebe ........ ...... ... ...... ........ 99.564 142.806 235.800 380.062 

Veredelungsbetriebe .............................. 145.245 1217.953 192.132 273.934 328.255 1366.393 
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Tabelle 89 

Index 1996 (1995 = 100) 

90 
91 
93 

104 
98 
95 

106 

96 

98 
93 
94 

101 
91 

94 -
98 
90 
96 
99 
93 
99 

100 

Mittel 96 
900 -1 .500 

123.448 
133.839 
137.284 
186.438 

485.286 284.024 
175.823 

375.455 251.941 

446.658 169.005 

Mittel 96 Index 

130.524 93 

146.085 91 

125.720 93 

133.022 99 

128.792 87 

143.287 90 

138.564 93 

148.029 93 

135.542 97 

137.172 103 

225.573 105 

150.815 104 

214.216 98 

233.243 98 

319.167 98 

175.823 95 

251.941 106 

Quelle: LBG. 



232 Grüner Bericht 1996 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft ohne degressive Ausgleichszahlungen je FAK (in S) Tabelle 90 

Index 
Betriebsgruppen 1994 1995 1996 

1994 = 100 

Betriebe mit Forstanteil > 50% ..... ........... ........ ....... ..... ...... .... ..... .. .... . 
Betriebe mit Forstanteil 25-50% ...... ............ ............ .. ...... ... ....... ...... . 
Futterbaubetriebe ...... ............. ... .. ... .. ...... .. ......... ................. ........ ...... . 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe ... .......................................... . 
Marktfruchtbetriebe .... ............. ......... ...... ..... .. ............. .......... .. ... .. ..... . 
Dauerkulturbetriebe ....... ................................ .. ............. .... .... ... .... .... . . 
Veredelungsbetriebe ... ......... ... ............. ..... .. ................. .................... . 

Alle Betriebe (OE) ........ ... ....... .... ... .. ..... ... ... ......... .. .... ....... ......... ....... . 

davon Nichtbergbauernbetriebe ............. ..................... ... ................. .. 
Bergbauernbetriebe ........................... .................................... . 
Berggebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 3) ....... ............ ..... ........ . 
Sonst. benachteiligtes Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 4) .. .. 
Kleines Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 5) ...... .. ............ ... .. .. 

Hochalpengebiet (HA) .. ........ ... .... ..... .... .. ... ... .... ... .. ............. .... .. ....... . . 
Voralpengebiet (VA) ....... ........... ......... .. ................................ .. .... .. .... . 
Alpenostrand (AO) .. .. ............................................. ....... .. .. ............... . 
Wald- und Mühlviertel (WM) ........ ......... .. .............................. .. ......... .. 
Kärntner Becken (KB) ..................................................................... . . 
Alpenvorland (AV) .............................................. .............................. . 
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) .......... .. ....................................... .. 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) .... ...... .......... .. .............................. . 

Betriebsgruppen 
90 -180 180 - 240 

Betriebe mit Forstanteil > 50% .... ... ..... ..... 78.658 
Betriebe mit Forstanteil 25-50% .............. 67.339 94.325 
Futterbaubetriebe ................. .. .................. 51.878 108.396 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe ...... 91 .513 
Marktfruchtbetriebe .......... ........................ 146.104 156.297 
Dauerkulturbetriebe .......... ........................ 93.263 
Veredelungsbetriebe .... .. .. ... ...... ......... .... .. 

Alle Betriebe (OE) .................................... 68.655 116.155 

123.124 
123.310 
121 .158 
139.313 
230.771 
146.275 
219.979 

144.682 

168.925 
119.188 

119.031 
138.423 
133.383 
113.635 
135.510 
144.688 
141.534 
226.135 

131.763 
130.280 
119.847 
137.461 
219.442 
162.097 
170.933 

141.687 

154.930 
127.695 
132.195 
140.000 
129.515 

130.949 
152.543 
132.647 
121.209 
136.580 
128.231 
134.934 
204.882 

Größenklassen in 1.000 S StOB 

118.882 
121.773 
117.682 
163.505 
244.024 
158.686 
224.222 

147.963 

170.444 
123.591 
129.253 
156.210 
126.166 

124.765 
153.817 
124.515 
126.011 
145.313 
137.125 
148.742 
228.623 

240 - 360 360 -480 480 - 600 600 - 900 

120.038 162.054 151.536 189.857 
137.636 148.002 167.407 . 271.210 
123.047 157.412 171.253 232.795 
150.043 147.298 155.913 268.955 
182.874 253.540 258.734 326.487 
137.833 190.525 227.267 

171.157 243.179 290.715 

133.925 171.298 198.183 272.576 

Ausgewählte regionale Gruppierungen und Größenklassen 

Größenklassen in 1.000 S StOB 

90 -180 180 - 240 1 240 - 360 360 -480 480 - 600 600 - 900 1900 -1.500 

Betriebe mit hohem Forstanteil 

Forstanteil50-75% ..... ...... .................... 84.787 109.455 204.389 

Forstanteil 25-50% Berghöfezone 2 ..... 57.076 149.688 189.118 

Berghöfezone 3 ..... 80.819 120.690 174.173 

Futterbaubetriebe 
SöFH und KB, ohne Zonierung ............. 46.455 160.654 

(NöFH und) AV, ohne Zonierung ... ....... . 6.957 87.671 135.975 139.010 257.230 

OE ohne WM, Berghöfezone 1 ............. 43.621 125.187 188.199 208.471 

WM, Berghöfezone 1 ............................. 60.692 102.746 153.501 195.119 

OE ohne WM, Berghöfezone 2 ....... .. .... 52.234 158.442 175.763 

WM, Berghöfezone 2 ..... : ....... ..... .. ... ...... 43.437 144.501 

OE ohne WM, Berghöfezone 3 ........... .. 94.433 138.179 177.385 

Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 

AV, AO, (VA, HA) .................................. 95.130 1 151.361 273.349 

SöFH und KB ... ...... .............. .. .... .. .... ..... 70.398 127.451 226.287 

NöFH ... .............. .... ................. .... .... ... ... . 83.983 1 146.302 244.464 

Marktfruchtbetriebe 

AV, (AO, VA, HA) .................................. 78.308 1 226.141 274.160 

NöFH ..... ............ ................................. .. . 183.385 1 237.816 272.184 358.012 1432.952 

Dauerkulturbetriebe ............ .... .. .... ..... .... 93.263 128.055 213.822 333.603 

Veredelungsbetriebe .. ... ...... ................... 131 .042 1197.975 170.568 243.179 292.089 1316.885 

-

97 
99 
97 

117 
106 
108 
102 

102 

101 
104 

105 
111 
93 

111 
107 

95 
105 
101 

900 -1 .500 

419.143 

324.588 

389.348 

Mittel 96 

124.774 

132.719 

116.471 

113.330 

103.526 

124.348 

118.033 

130.667 

116.549 

125.157 

198.359 

133.115 

187.420 

197.406 

276.172 

158.686 

224.222 

1995 = 100 

90 
93 
98 

119 
111 
98 

131 

104 

110 
97 
98 

112 
97 

95 
101 
94 

104 
106 
107 
110 
112 

Mittel 96 

118.882 
121.773 
117.682 
163.505 
244.024 
158.686 
224.222 

147.963 

Index 

94 

92 

95 

108 

94 

94 

99 

96 

104 

105 

123 

117 

111 

117 

110 

98 
131 

Quelle: LBG. 



Grüner Bericht 1996 

Erwerbseinkommen je Gesamtfamilienarbeitskraft (GFAK) (in Schilling) 

Betriebsgruppen 

Betriebe mit Forstanteil > 50% ........... .. ........ .. ... .. .. ... .. ... ...................... . 
Betriebe mit Forstanteil 25-50% ............... .... .. .......... .. ...... .............. .... . 
Futterbaubetriebe .............. .. ....... .......... ....... ..... ......... .......... .. .......... .. . . 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe ............................. ....... .... .. ...... . 
Marktfruchtbetriebe .. ..... .. ... ....... ....... .. .............. .......................... ...... ... . 
Dauerkulturbetriebe ............. ..... ........... .. ....... ... .... ... .. ... ... ..................... . 
Veredelungsbetriebe ......... .... ............... ........ ...... ..... .... ... .... ................. . 

Alle Betriebe (OE) ........... .... ................................. ............................ .. .. 

davon Nichtbergbauernbetriebe .. ........ ... .... .... ...... .............................. . 
davon Bergbauernbetriebe .. .... ................. ...................... .. ....... .......... .. 
davon Berggebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 3) .......................... .. ...... .. 
davon Sonst. benachteiligtes Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 4) .... .. 
davon Kleines Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 5) ............................ .. 

Hochalpengebiet (HA) .................................................. ............ .. ........ . 
Voralpengebiet (VA) .. ... ............... .... .. ................................... ......... ..... . 
Alpenostrand (AO) ......... ...... ................... .. ...... .. ......... .. .. .... ...... .......... .. 
Wald- und Mühlviertel (WM) .. .. .......................................................... .. 
Kärntner Becken (KB) ...... ..................... ........... .................................. .. 
Alpenvorland (AV) ............ .............. .. .. .... ....... .. ......... ........................... . 
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) ........ .. ........................ .... ................ .. 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) .. .................................................... . 

1995 

163.654 
174.823 
178.684 
204.403 
311.524 
222.156 
258.918 

204.932 

232.987 
173.879 
178.256 
211.692 
202.705 

165.910 
194.121 
183.478 
182.428 
188.281 
213.988 
211.257 
280.740 

1996 

157.240 
166.294 
170.394 
212.881 
307.984 
215.191 
270.186 

200.440 

229.283 
168.027 
173.810 
208.695 
190.252 

161.966 
197.745 
172.889 
177.505 
188.768 
199.957 
210.832 
283.914 

Größenklassen in 1.000 S StOB 
Betriebsgruppen 

90 -180 180 - 240 240 - 360 360 - 480 480- 600 600 - 900 

Betriebe mit Forstanteil > 50% ................. 151.966 144.005 190.057 151.907 203.064 
Betriebe mit Forstanteil 25-50% .............. 144.952 145.766 163.118 169.918 213.437 301.990 
Futterbaubetriebe .............. ... .................... 137.822 163.165 168.002 192.909 207.561 282.127 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe .. .. .. 205.625 191.482 186.783 188.522 306.386 
M a rktfru chtbetrie be .. ....... ... ............... .. .. ... 257.715 272.571 242.033 307.500 306.517 378.787 
Dauerkulturbetriebe ......... ................. : ....... 201 .668 179.945 225.580 255.909 
Veredelungsbetriebe ................................ 224.122 282.972 331.163 

Alle Betriebe (OE) .... . ... . ........ .. ........... ...... 160.637 183.796 175.935 210.300 235.681 314.018 

Ausgewählte regionale Gruppierungen und Größenklassen 

Größenklassen in 1.000 S StOB 

90 -180 180 - 240 I 240 - 360 360 -480 480 - 600 600 - 900 1900 ': 1.500 

Betriebe mit hohem Forstanteil 
Forstanteil 50-75% ............................... 159.196 133.157 216.511 

Forstanteil 25-50% Berghöfezone 2 ..... 131.998 177.791 215.107 

Berghöfezone 3 .... . 130.333 150.654 201.711 

Futterbaubetriebe 
SöFH und KB, ohne Zonierung ............. 120.416 196.369 

(NöFH und) AV, ohne Zonierung ........... 135.197 155.627 177.237 176.275 305.877 

OE ohne WM, Berghöfezone 1 ... .......... 131.518 164.415 223.427 264.341 

WM, Berghöfezone 1 .... .. ....................... 182.133 144.496 190.215 228.921 

OE ohne WM, Berghöfezone 2 ............. 123.869 201.196 209.657 

WM, Berghöfezone 2 ............................ . 122.070 184.154 

OE ohne WM, Berghöfezone 3 .. . ........ . . 138.665 169.744 214.131 

Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 
AV, AO, (VA, HA) ..... : .. .. ........ .. .......... .. .. 202.698 T 193.623 309.953 

SöFH und KB .................. .. .................... 176.704 161 .738 268.859 

NöFH ............. .. .............. ........................ 180.556 1 193.325 281.932 

Marktfruchtbetriebe 
AV, (AO, VA, HA) ...... .. .. ....................... . 239.083 1 268.618 321.906 

NöFH ..... ................................................ 291 .503 1 295.708 318.134 413.831 1486.107 

Dauerkulturbetriebe ......... .. .................... 201.668 178.576 239.020 373.819 

Veredelungsbetriebe .............................. 220.837 1 230.365 224.333 282.972 332.175 1366.100 
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Tabelle 91 

Index 1996 (1995 = 100) 

96 
95 
95 

104 
99 
97 

104 

98 

98 
97 
98 
99 
94 

98 
102 

94 
97 

100 
93 

100 
101 

Mittel 96 
900-1.500 

157.240 
166.294 
170.394 
212.881 

479.340 307.984 
215.191 

375.155 270.186 

441.293 200.440 

Mittel 96 Index 

163.126 98 

171.543 94 

150.938 96 

161 .632 99 

167.970 89 

173.447 93 

170.932 95 

178.065 95 

164.970 99 

161 .274 106 

244.656 105 

190.220 106 

229.101 98 

271.139 97 

335.852 99 

215.191 97 

270.186 104 

Quelle: LBG. 
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Gesamteinkommen je Gesamtfamilienarbeitskraft (GFAK) (in Schilling) 

Betriebsgruppen 

Betriebe mit Forstanteil > 50% .... ... ..... ... ..... ... .. .......... ... ..... ..... ...... .... .. . 
Betriebe mit Forstanteil 25-50% .. ... ............ .............. ...... ... .... .... ......... . 
Futterbaubetriebe ... ........... .... ... ........... .................. ..... .......... ............. . . 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe ...................... .. ... ..... ............ .... . 
Marktfruchtbetriebe ....... .. ..... .. .. .............. ...... .... .. ....... .. ... ... ....... .. .... ... .. . 
Dauerkulturbetriebe ..... .. ....... ...... ... ..... .. ......... .. .. .. ...... ....... ........ ..... ..... . 
Veredelungsbetriebe .... .. .. ... ..... .. ... ....... .. ... ...... .. .. .. ...... ...... .... .... .. ........ . 

Alle Betriebe (OE) .............. ........... ... .. ...... .. .. .... .. ...... ... ..... ..... .. .. .... ... ... . 

davon Nichtbergbauernbetriebe ... ... ... ......................... ... ... ... ..... ......... . 
davon Bergbauernbetriebe .. .. ... .... .. ... ....................... .. .... ...... ... .. ...... ... . 
davon Berggebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 3) ... .... .. ............ ...... .... .... . 
davon Sonst. benachteiligtes Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 4) ..... . 
davon Kleines Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 5) ...... .... .... ..... ........ .. . 

Hochalpengebiet (HA) .......... .......... ............. .... ......... ...... .. ...... ............ . 
Voralpengebiet (VA) ............... ........... ... ..... ..... ........ ............... .. ... .. .. ... . . 
Alpenostrand (AO) .............................................................................. . 
Wald- und Mühlviertel (WM) ... .... .... ... .... .. ................... .. .. ........ ........ .... . 
Kärntner Becken (KB) ......... .. ... ..... ....... ... .. ..... ............. .......... ......... ..... . 
Alpenvorland (AV) .... ....... ...... .................. ... ......... ..... .. ..... ..... ........ ... .. .. . 
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) ..... ............ .... .... ..... .. .... ........ ... ...... .. . 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) .. ...... .. ......... .. ....... ...... ........ ... ... .. ... . . 

1995 

205.038 
215.812 
214.915 
234.280 
345.688 
251.761 
290.740 

240.465 

264.858 
213.497 
216.622 
243.537 
244.718 

206.218 
234.854 
221.100 
219.426 
219.283 
245.942 
247.890 
311 .017 

1996 

197.292 
204.191 
209.212 
246.693 
344.802 
247.128 
303.859 

237.702 

263.845 
208.322 
212.930 
244.098 
239.477 

202.310 
239.765 
208.486 
218.284 
223.137 
231.435 
255.546 
316.118 

Größenklassen in 1.000 S StOB 
Betriebsgruppen 

90 -180 180 - 240 240-360 360 - 480 480 - 600 600 - 900 

Betriebe mit Forstanteil > 50% ...... .. ...... .. . 198.665 184.806 227.185 180.588 227.112 
Betriebe mit Forstanteil 25-50% .............. 190.438 183.242 196.501 197.802 250.025 331.847 
Futterbaubetriebe .......... .... ...... ...... .. ......... 190.642 199.090 202.529 225.671 232.171 306.091 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe ...... 249.816 220.767 216.598 220.621 328.995 
Marktfruchtbetriebe ....................... .... ... ... . 300.931 319.048 278.754 348.630 334.242 406.900 
Dauerkulturbetriebe .................................. 243.575 209.684 248.880 272.760 
Veredelungsbetriebe ................................ 272.573 315.752 354.473 

Alle Betriebe (OE) .................................. . . 209.199 222.970 210.135 244.190 263.391 339.255 

Ausgewählte regionale Gruppierungen und Größenklassen 

Größenklassen in 1.000 S StOB 

Grüner Bericht 1996 

Tabelle 92 

Index 1996 (1995 = 100) 

96 
95 
97 

105 
100 

98 
105 

99 

100 
98 
98 

100 
98 

98 
102 

94 
99 

102 
94 

103 
102 

Mittel 96 
900 -1 .500 

197.292 
204.191 
209.212 
246.693 

507.431 344.802 
247.128 

405.464 303.859 

469.868 237.702 

180-240 1240-360 600 - 900 1900 - 1.500 
Mittel 96 Index 

90 - 180 360 - 480 480 - 600 

Betriebe mit hohem Forstanteil 

ForstanteiI50-75% .... .. ................ ......... 204.304 165.468 253.295 201 .618 97 
Forstanteil 25-50% Berghöfezone 2 ..... 182.199 209.725 243.436 208.535 95 

Berghöfezone 3 ..... 169.825 183.634 232.631 185.854 94 
Futterbaubetriebe 

SöFH und KB, ohne Zonierung ............. 188.265 220.955 205.995 106 
(NöFH und) AV, ohne Zonierung .......... . 182.183 184.797 203.872 197.739 330.672 199.471 91 
OE ohne WM, Berghöfezone 1 ............. 190.911 196.166 256.805 296.696 212.946 94 
WM, Berghöfezone 1 .... ...... ................... 229.495 184.873 228.369 256.710 210.978 98 
OE ohne WM, Berghöfezone 2 ............. 162.714 239.132 235.839 214.228 95 
WM, Berghöfezone 2 .... .... .. .. ................ . 187.318 233.689 219.340 104 
OE ohne WM, Berghöfezone 3 ............. 194.278 204.165 262.357 205.502 108 

Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 

AV, AO, (VA, HA) .................................. 258.532 1 223.576 329.424 276.268 106 
SöFH und KB ........................................ 219.361 205.274 300.861 231.014 108 
NöFH ................ .................. .................. . 199.471 1 222.260 309.493 254.986 99 

Marktfruchtbetriebe 

AV, (AO, VA, HA) .................................. 261.985 1 293.124 350.470 296.071 95 
NöFH ...... ...... ...... ... ................ ....... ...... .. . 341.373 1 337.021 348.852 442.451 1509.964 373.908 100 

Dauerkulturbetriebe ................. .............. 243.575 209.285 258.922 403.596 247.128 98 
Veredelungsbetriebe ........ ...................... 255.478 1267.627 273.596 315.752 355.157 1395.760 303.859 105 

Quelle: LBG. 
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Anteil der öffentlichen Gelder an den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft (in Prozent) 

Betriebsgruppen 

Betriebe mit Forstanteil > 50% ......... ..... ..... ..... .............................. ......... ... ... .... .. ... .... . 
Betriebe mit Forstanteil 25-50% ... .. ....... ............................................... .... ..... ... ..... .... . 
Futterbaubetriebe ....................................... .. ............. ........ .. ........ .. ..................... ... ..... . 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe ...... .. ........ .. ..... ............................................. ... . 
Marktfruchtbetriebe ... ........ ...... ........ ..... .... ... ... .. ....... ...... .. .. .. .... ... ............... ........ .. ... .... . 
Dauerkulturbetriebe ...... .. .. ..... ..... ... ...... .... ... ... ... .... ...... ......... .... ..... ... .... ... ......... .......... . 
Veredelungsbetriebe ..... ...... ......... ........ ...... ..... .............................. ....... .. .. ........... .. ..... . 

Alle Betriebe (OE) ...... ..... ............... ....... .. ..... .. ... ... ..... ... ......... .. .. ... .... .......... ..... ........ ... . 

davon Nichtbergbauernbetriebe ...... ....... ... ....... ....... ...... ... .. ..... ... .... ... ..... .. ............... .. . 
davon Bergbauernbetriebe .. .. .. ... ... ..... ..... .. ... ........ ...... ........ ...... ...... ... ...................... .. . 
davon Berggebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 3) ............. ..... .... .. ... .. .... ... ... .. ... ... ...... ..... . 
davon Sonst. benachteiligtes Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 4) ............................ . 
davon Kleines Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 5) ................. .... ......... .. ................. ... . 

Hochalpengebiet (HA) ..... ...... ... ... .. ... .... .. ....... .... ....................................................... . . 
Voralpengebiet (VA) .. ................. ...... ..... .... ........ ... ....... ... ..... .. ... .. ....... .... .. ..... .. ... ... ...... . 
Alpenostrand (AO) ... ..... ..... ... ....... ..... .. .... ................................................................... . 
Wald- und Mühlviertel (WM) .... ....... .. .. ... ... .... ............. .... ....... ........ .. .. ... ..... .. .. .... .. .... ... . 
Kärntner Becken (KB) ..... .. ........ ... ..... .... ........... ..... ...... .. .. ... ..... ... ................................ . 
Alpenvorland (AV) ................... ... .... .. .. .......... .... .... ... ... ... .. ........ .. .... ... .. ... ................. ... . . 
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) ....................... .. ... ... ........... .......... ...... .... ....... .. ....... . 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) ................................................. .. .. ... ...... .... .. ..... .... . 

1995 

57,9 
62,6 
67,6 
70,9 
81,3 
51 ,8 
60,3 

68,1 

69,6 
66,0 
63,8 
74,0 
59,1 

59,3 
63,8 
63,9 
76,9 
61,4 
70,5 
59,3 
75,4 

Größenklassen in 1.000 S StOB 
Betriebsgruppen 

90 -180 180 - 240 240 - 360 360 - 480 480 - 600 

Betriebe mit Forstanteil > 50% ... .. ... .. ....... 78,5 72,3 66,7 69,8 
Betriebe mit Forstanteil 25-50% .............. 105,7 84,3 67,9 67,9 66,0 
Futterbaubetriebe ....... .. ..... .. ..... .. .... ... ....... 120,9 77,5 73,2 70,6 74,8 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe ... ... 85,7 58,1 68,8 73,4 
Marktfruchtbetriebe .. ..... .. .. ........ .... ...... .. .. . 87,8 93,4 89 ,4 79,5 78,1 
Dauerkulturbetriebe ............................... ... 41,2 51,0 37,5 38,3 
Veredelungsbetriebe .. .. ..... ... .... . ...... ......... 52,3 45,7 

Alle Betriebe (OE) ............ ... ... . ....... ... .. . .... 99,0 76,9 68,9 68,9 68,2 

Ausgewählte regionale Gruppierungen und Größenklassen 

Größenklassen in 1.000 S StOB 

600 - 900 

57,3 
54,6 
71 ,7 
58,1 
72,3 

48,7 

62,9 

90 - 180 180 - 240 T 240 - 360 360 - 480 480 - 600 600 - 900 1900 - 1 .500 

Betriebe mit hohem Forstanteil 

Forstanteil 50-75% .......... .. ..... ..... ... ... ... 82,2 74,9 60,5 

Forstanteil 25-50% Berghöfezone 2 ..... 93,3 60,7 63,7 

Berghöfezone 3 ..... 92,0 75,0 70,4 

Futterbaubetriebe 
SöFH und KB, ohne Zonierung ..... . ... . ... 107,9 60 ,3 

(NöFH und) AV, ohne Zonierung ... ... .. ... 282,7 78,9 72,4 73,8 61 ,3 

OE ohne WM , Berghöfezone 1 ............. 167,4 66,8 65,4 77,2 

WM, Berghöfezone 1 ............................. 144,6 82,5 76,3 72,6 .. 
OE ohne WM, Berghöfezone 2 ... ... ..... .. 111,7 61 ,7 73,4 

WM, Berghöfezone 2 ....... ... ...... ....... ...... 123,2 83,2 

OE ohne WM, Berghöfezone 3 .. ....... .... 75,8 79,0 79,2 

Landwirtscl1aftliche Gemischtbetriebe 

AV, AO, (VA, HA) ... ....... ... ..... . ...... . .... ... . 81,3 I 56,1 52,4 

SöFH und KB ... .. . .... ...... ... ..... . ..... ... . ..... . 73,9 48,4 50,1 

NöFH .. .......... .. ...... .. ... .. ... ....................... 107,4 T 79,2 69,3 

Marktfruchtbetriebe 
AV, (AO, VA, HA) .................... .. .. ... .. ..... 138,9 I 67,9 70,3 

NöFH ... ... .... ... ....... .. .. ... . .. ... ... ...... . ...... .... 85,9 I 83,7 77,5 70,2 I 70,4 

Dauerkulturbetriebe ......................... . .... . 41,2 52,4 38,0 46,6 

Veredelungsbetriebe ........ ...... .... .. ...... .... 50,8 1 31,4 52,7 45,7 48,8 I 56,0 
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Tabelle 93 

1996 

69,5 
73,9 
78,7 
64,7 
78,9 
44,7 
47,6 

71 ,2 

67,1 
77,6 
74,4 
79,2 
58,5 

70,0 
74,2 
74,4 
87,6 
64,7 
71,2 
52,8 
70,9 

900 -1.500 

68,8 

56,5 

60,2 

Mittel 96 

70,6 

65,9 

77,6 

68,6 

78,9 

76,9 

84,0 

70,8 

87,6 

78,1 

55,9 

53,7 

74,5 

78,5 

77,3 

44,7 

47,6 

Mittel 96 

69,5 
73,9 
78,7 
64,7 
78,9 
44,7 
47,6 

71,2 

Mittel 95 

57,4 

57,9 

64,5 

62,4 

68,8 

62,6 

72,8 

62,3 

77,6 

68,4 

66,5 

62,6 

77,3 

83,5 

81,0 

51 ,8 

60,3 

Quelle: LBG. 
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Struktur der Öffentlichen Gelder (ÖG) Tabelle 94 

Betriebe Betriebe Landw. Markt- Dauer- Ver- Berg- Nicht-
mit mit Futterbau- Gemischt- frucht- kultur- edelungs- Bundes- bauern- berg-

über 50% 25-50% betriebe betriebe betriebe betriebe betriebe mittel betriebe bauern-
Förstanteil Forstanteil betriebe 

Beträge der Öffentlichen Gelder je Betrieb (in Schilling) 

ÖG der Bodennutzung ..... .......... .... 63.381 73.199 91 .891 152.314 305.532 104.213 147.898 129.018 85.278 166.473 
davon tylarktordnungsprämien ..... .. 1.564 6.669 21.002 60.585 127.226 21 .176 69.384 40.352 12.563 64.160 

OPUL ...... .. ....... .. ... ....... ...... .. 61 .227 63.846 62.356 65.473 124.110 56.060 49.914 70.533 67.192 73.375 
Degr. Ausgleichszahlung .. ... 590 2.684 8.533 26.256 54.196 26.977 28.600 18.133 5.523 28.938 

ÖG der T.i.er~altung ..... .............. ..... 27.966 37.556 49.467 25.708 9.453 890 20.066 33.663 41.763 26.728 
davon Pramlen ..... .. ........ .. .... .. .... ... . 20.724 19.782 23.407 12.688 4.831 379 1.730 16.235 21 .555 11 .667 

Degr. Ausgleichszahlung ..... 7.242 17.774 26.060 13.020 4.622 511 18.336 17.428 20.208 15.061 

ÖG Forst ....... . .. . ..... ....... ..... ....... ... .. 1.726 1.462 369 117 245 102 884 548 623 482 

Aufwandszuschüsse . ........ . .......... . . 15.340 14.849 18.526 12.512 4.481 8.931 24.179 15.042 19.905 10.857 
Ausgleichszulage ........................... 36.256 38.343 26.586 12.004 5.427 8.941 5.535 21.633 37.789 7.771 
Zinsenzuschüsse .................... ....... 1.387 1.768 2.774 2.424 3.781 2.854 2.825 2.699 2.930 2.495 
Sonstige Finanzhilfen ... .. .. ... .. ...... ... 1.149 561 948 1.427 700 163 1.499 879 673 1.116 

Summe Öffentliche Gelder ....... .. . 147.205 167.738 190.561 206.506 329.619 126.094 202.886 203.482 188.961 215.922 

ÖG in S/FAK ..... .. .... .... ... .. ......... ..... 85.813 98.938 107.980 120.582 224.167 78.610 119.818 120.405 107.173 132.581 
9G in % vom Unternehmensertrag 24,9 26,4 25,8 22,0 27,8 15,8 14,6 24,0 27,2 22,1 
OG in % der Einkünfte aus L+F ..... 69,5 73,9 78,7 64,7 78,9 44,7 47,6 71 ,2 77,6 67,1 

Struktur der Öffentlichen Gelder (in Prozent) 

ÖG der Bodennutzung ................... 43,1 43,6 48,1 73,7 92,7 82,6 73,0 63,5 45,1 77,1 
davon tylarktordnungsprämien .. ..... 1,1 4,0 11,0 29,3 38,6 16,8 34,3 19,8 6,6 29,7 

OPUL ......... .. ... .. ....... .......... .. 41 ,6 38,0 32,6 31 ,7 37,7 44,4 24,6 34,8 35,6 34,0 
Degr. Ausgleichszahlung ..... 0,4 1,6 4,5 12,7 16,4 21,4 14,1 8,9 2,9 13,4 

ÖG der T.i.er~altung .... ..... .. ....... ...... 19,0 22,4 26,0 12,4 2,9 0,7 9,9 16,5 22,1 12,4 
davon Pramlen .................. ..... ... .... . 14,1 11,8 12,3 6,1 1,5 0,3 0,9 8,0 11,4 5,4 

Degr. Ausg leichszahlung .... . 4,9 10,6 13,7 6,3 1,4 0,4 9,0 8,5 '10,7 7,0 

ÖG Forst ......... ........ .......... . .... .. ... .. . 1,2 0,9 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,3 0,2 

Aufwandszuschüsse ...................... 10,4 8,9 9,7 6,1 1,4 7,1 11 ,9 7,4 10,5 5,0 
Ausgleichszulage ... .... .. .................. 24,6 22,8 14,0 5,8 1,6 7,1 2,7 10,6 20,0 3,6 
Zinsenzuschüsse .. ..... ..... .. .. . .... .. . ... 0,9 1,1 1,5 1,2 1,1 2,3 1,4 1,3 1,6 1,2 
Sonstige Finanzhilfen ...... .... .. ... ...... 0,8 0,3 0,5 0,7 0,2 0,1 0,7 0,4 0,4 0,5 

Summe Öffentliche Gelder ... .. ..... ... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Verteilung der Betriebe nach der Höhe der Öffentlichen Gelder je Betrieb 

Stufen in 1.000 S 
bis unter 50 ..... .... ..... ..... ......... ... .. 9,8 7,8 3,7 10,1 1,8 24,0 1,0 6,2 2,8 9,1 
50 - 100 . .... ............... ............. 33,0 28,2 21,4 16,7 10,0 25,6 25,3 21,4 22,0 20,5 

100 - 150 ..... ... ............... . ... .. . ... 23,5 24,2 19,9 21 ,6 15,0 23,2 20,2 20,2 23,2 18,0 
150 - 200 ................................. 11 ,5 11 ,5 15,3 16,7 10,2 9,9 15,3 13,5 15,0 12,2 
200- 250 . . ...... .... . .................... 9,0 9,2 13,2 14,5 9,9 5,6 11,0 11,3 12,8 10,0 
250 - 300 .... .. .. ... ... .... .. . ........ .. .. 3,8 9,1 9,9 7,0 7,4 3,9 9,6 8,3 9,7 7,1 
300 - 350 . .. ..... ... ... ... ... . ......... ... 3,8 5,6 6,6 3,7 7,2 3,0 4,6 5,7 5,3 6,1 
350 - 400 .. ... ..... ....... .. ........... . .. 2,2 1,8 3,0 2,7 7,4 1,4 4,8 3,5 3,2 3,7 
400 - 450 ...... .. .. . .. ....... ... ... . ... . .. 2,6 0,9 2,2 2,4 6,9 1,0 2,7 2,8 2,2 3,3 
450- 500 ..... .. . .... ..... .. ........ . .. ... 0,2 0,6 1,9 0,9 4,5 0,8 0,8 1,8 1,5 2,1 
500- 550 ......... . ... ...... ..... .. .... ... 0,2 0,8 0,9 1,0 5,0 0,8 2,2 1,6 1,2 1,9 
550- 600 .. ...... .. . ........ ..... .. ... . ... 0,2 0,1 0,9 0,5 3,3 0,3 1,4 1,1 0,5 1,6 
600 - 650 ..... ..... ...... .... .... .. ... . ... - 0,1 0,5 0,6 2,4 - 1,1 0,7 0,2 1,2 
650 - 700 ... ...... . ................... . ... - - 0,2 0,6 1,5 - - 0,4 0,1 0,6 
700- 750 ... .. ...... . .. .. ............. . ... - - 0,1 0,2 0,9 - - 0,2 0,1 0,3 
750- 800 ................................ . - 0,1 0,1 - 1,1 - - 0,2 0,1 0,3 
800 - 850 .......... ............... .... .... - - 0,1 0,6 1,4 - - 0,3 0,1 0,6 
850 - 900 . . ... .. . ...... ............... .. .. - - - - 1,2 - - 0,2 - 0,4 
900 - 950 .... .. ........................... - - - - 1,0 - - 0,2 - 0,3 
950 -1.000 ..... ... .. ................... .. .. - - - 0,2 0,4 - - 0,1 - 0,1 
über 1.000 . .. ... . ....... . .. ..... . .. . ....... 0,2 - 0,1 - 1,5 0,5 - 0,3 - 0,6 

Summe ......... ....... ............. ....... .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quelle: LBG. 
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Ist-Einkommen in Prozent des Soll-Einkommens1) Tabelle 95 

Betriebsgruppen 1995 1996 

Betriebe mit Forstanteil > 50% ...... .. .................. ............ ........ ... .. .......... ......... ............ . 44,3 38,0 
Betriebe mit Forstanteil 25-50% ................................................................................ . 51,3 44,7 
Futterbaubetriebe ... ......... .. ......................... ... ............................................... .. .... .. ..... . 51,3 45,5 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe ........ ... .. ......................................................... .. 58,0 57,4 
Marktfruchtbetriebe ............................ ....................... ... ....... .... ..... ........ .. .... ..... ... ... ..... . 79,5 74,3 
Dauerkulturbetriebe .............. ................. .... .. ................. .. ...... ..................................... . 60,7 56,0 
Veredelungsbetriebe ..... ... ........... ... .. ... ... ........ .... ............ ...... ........................... ......... .. . 68,8 69,4 

Alle Betriebe (OE) ............. .. ... .... .. ............... .......................... .. ................................... . 57,5 52,8 

davon Nichtbergbauernbetriebe ... ... ... ..... .................. ... .... ....... ...... ........ .......... .......... . 62,4 58,2 
davon Bergbauernbetriebe .. ............... .. ...... ... ....... .... ..................... ............. ... ...... .... .. . 51,6 46,2 
davon Berggebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 3) ................ .. .................. .. .. .... .... .. ........ . 52,9 47,8 
davon Sonst. benachteiligtes Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 4) .......... .. ................ . 59,3 56,9 
davon Kleines Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 5) .................................................... . 57,8 49,6 

Hochalpengebiet (HA) ............. .. ............................................................................... .. 52,8 47,6 
Voralpengebiet (VA) ..... .. ............. .. ......................... .. ........... ...... .. ............................. .. 56,6 52,0 
Alpenostrand (AO) .. .. .......................... .. .. ...... .. ........................ ............. ... ................ .. .. 52,7 46,0 
Wald- und Mühlviertel (WM) ........ .. ........................................................ ................... .. 51,5 47,1 
Kärntner Becken (KB) ......................... ....................................................................... . 54,2 52,1 
Alpenvorland (AV) ............................... .. .................................................................... .. 53,5 47,0 
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) ......................... ... ... ........ .. ............... .. .. .. ... ........ .. ... . 61,7 58,2 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) ..................................... ... : ..... ............ .. .............. .. .. 74,2 71,5 

Größenklassen in 1.000 S StOB 
Betriebsgruppen Mittel 96 

90 -180 180 - 240 240- 360 360 -480 480 - 600 600 - 900 900 -1 .500 

Betriebe mit Forstanteil > 50% .. ........ .. ..... 28,7 39,5 45,0 40,4 50,4 38,0 
Betriebe mit Forstanteil 25-50% .............. 26,7 36,2 50,6 52,0 51,7 83,1 44,7 
Futterbaubetriebe ................ .... ................. 22,3 43,2 47,8 57,4 59,0 73,3 45,5 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe .. .... 33,0 58,0 53,3 55,6 80,2 57,4 
Marktfruchtbetriebe ... .......... . .............. ...... 51,8 52,1 62,2 75,9 76,5 91,2 104,1 74,3 
Dauerkulturbetriebe ...... .. ... ... .... ................ 34,2 49,7 65,2 74,9 56,0 
Veredelungsbetriebe ... . ..... . .. .... . ..... ..... ..... 57,9 70,9 81,7 81,2 69,4 

Alle Betriebe (OE) ........... . ........... . ............ 27,5 44,2 50,3 59,4 63,2 79,5 99,9 52,8 

Ausgewählte regionale Gruppierungen und Größenklassen 

Größenklassen in 1.000 S StOB 

180 - 240 1 240 - 360 600 - 900 1900 - 1.5001 
Mittel 96 Mittel 95 

90 -180 360 -480 480 - 600 

Betriebe mit hohem Forstanteil 

Forstanteil 50-75% ......... .. .................... 30,1 38,9 55,7 41 ,3 46,1 

Forstanteil 25-50% Berghöfezone 2 ..... 24,2 52,5 64,3 48,5 56,2 

Berghöfezone 3 ..... 33,5 46,2 56,7 44,5 50,2 

Futterbaubetriebe 

SöFH und KB, ohne Zonierung ...... ....... 22,7 61,0 47,1 49,3 

(NöFH und) AV, ohne Zonierung ....... .... 6,9 34,4 50,8 49,8 77,1 39,6 48,0 

OE ohne WM, Berghöfezone 1 .. ........... 19,2 48,7 65,4 69,9 47,8 55,4 

WM, Berghöfezone 1 ............................. 22,2 42,1 55,7 67,2 45,1 51,2 

OE ohne WM, Berghöfezone 2 .. .. .. ....... 22,1 61,4 62,7 50,8 56,6 

WM, Berghöfezone 2 .. .... ....................... 19,8 52,9 44,7 47,4 

OE ohne WM, Berghöfezone 3 ............. 38,7 53,8 62,0 49,1 50,4 

Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 

AV, AO, (VA, HA) ............. . ................ .... 33,5 I 53,3 80,2 63,7 64,0 

SöFH und KB .. ...... . .......... .......... . . .... .... . 28,8 52,1 76,6 51,4 51,8 

NöFH ......................... .... .. ... ................... 26,7 
1 

52,1 75,9 60,8 66,1 

Märktfruchtbetriebe 

AV, (AO, VA, HA) .. .................... ....... . .. .. 29,8 I· 63,8 70,2 57,0 61,6 

NöFH .......................................... ........... 59,8 I 73,6 81,5 101,1 I 111,2 82,6 87,5 

Dauerkulturbetriebe ....... . ............. . ........ . 34,2 46,3 71,6 103,8 56,0 60,7 

Veredelungsbetriebe ......... .... .. ..... .......... 48,2 
1 

66,0 57,5 70,9 82,4 I 80,8 69,4 68,8 

1) Ist-Einkommen = Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft. 
Soll-Einkommen = Lohnansatz plus Zinssatz des Eigenkapitals. 

Quelle: LBG. 
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Gliederung des Gesamteinkommens und dessen Verwendung je Betrieb Tabelle 96 

Einkünfte aus Selbständiger und Arbeits- und Familienbeihilfe Gesamt- Eigenkapital- Netto-Land- und unselbständiger Sozialrenten und sonstiger einkommen bildung investitionen Forstwirtschaft Erwerb Sozialtransfer 

S % S % S % S % S % S % S % 

Betriebsformen 
Betriebe mit Forstanteil > 50% .. 211.765 54,1 99.945 25,6 42.392 10,8 37.009 9,5 391.111 100 53.911 13,8 52.392 13,4 
Betriebe mit Forstant. 25-50% . 226.908 56,8 98.315 24,6 33.297 8,3 40.819 10,2 399.339 100 93.945 23,5 85.605 21,4 
Futterbaubetriebe .......... .. ....... .. . 242.275 57,7 99.424 23,7 33.311 7,9 44.533 10,6 419.543 100 98.142 23,4 81.496 19,4 
Landwirtsch. Gemischtbetriebe . 319.290 64,2 109.792 22,1 24.711 5,0 43.441 8,7 497.234 100 141.854 28,5 120.096 24,2 
Marktfruchtbetriebe ........ ..... .. .... 417.634 68,4 127.961 20,9 29.688 4,9 35.536 5,8 610.819 100 170.918 28,0 69.600 11,4 
Dauerkulturbetriebe .. .. .... .......... 282.030 59,3 131 .833 27,7 26.946 5,7 34.476 7,3 475.285 100 89.727 18,9 59.416 12,5 
Veredelungsbetriebe .......... ..... .. 426.607 71 ,5 103.595 17,4 24.678 4,1 41.401 6,9 596.281 100 167.771 28,1 123.777 20,8 

Produktionsgebiete 
Hochalpengebiet (HA) ..... .... .... .. 242.899 59,2 85.466 20,8 40.103 9,8 41.690 10,2 410.158 100 121 .642 29,7 92.077 22,4 
Voralpengebiet (VA) ................. . 291.960 62,1 95.620 20,3 33.400 7,1 48.960 10,4 469.940 100 110.700 23,6 120.380 25,6 
Alpenostrand (AO) ... .............. .. . 238.552 58,5 99.549 24,4 31.453 7,7 38.160 9,4 407.714 100 77.237 18,9 63.042 15,5 
Wald- und Mühlviertel (WM) .. ... 265.020 59,7 95.858 21,6 32.140 7,2 50.768 11,4 443.786 100 123.287 27,8 80.180 18,1 
Kärntner Becken (KB) ....... .. ...... 312.213 67,8 77.124 16,8 31 .143 6,8 39.746 8,6 460.226 100 84.123 18,3 140.486 30,5 
Alpenvorland (AV) ... .. ... .... .... ..... 272.467 60,8 114.953 25,6 19.169 4,3 41.820 9,3 448.409 100 77.892 17,4 67.988 15,2 
SÖ. Flach- u. Hügelland (SöFH) 267.970 55,1 133.249 27,4 43.116 8,9 41 .977 8,6 486.312 100 125.749 25,9 86.498 17,8 
Nö. Flach- u. Hügelland (NöFH) 401 .706 68,5 124.729 21,3 28.169 4,8 31 .546 5,4 586.150 100 162.495 27,7 80.715 13,8 

Bundesmittel1996 .. .. ...... .. .. ....... 285.615 61,4 106.836 23,0 31.589 6,8 41.370 8,9 465.410 100 113.428 24,4 83.286 17,9 
1995 ....... .. ............ 306.144 63,9 102.453 21,4 28.111 5,9 42.737 8,9 479.445 100 153.304 32,0 49.981 10,4 
1994 ............. .. .... .. 257.180 60,0 97.933 22,8 26.757 6,2 47.359 11,0 429.229 100 99.535 23,2 50.238 11,7 

Quelle: LBG. 

Gliederung des Verbrauches Tabelle 97 

Verbrauch davon 

je Haushalt 

Pensions-
Verköstigung 

Mietwert laufende Private 
In% Barausgaben und Kranken-

Bar- Natural-
der Anschaffungen 

des versicherung Insgesamt Wohnung 
S % Ge- anteil anteil 

samt-
eink. S % S % S S S % S % S % 

Betriebsformen 
Betriebe mit Forstanteil > 50% .... .. ......... 337.200 100 86,2 162.782 48,3 36.624 10,9 52.554 17.464 70.018 20,8 32.199 9,5 27.199 8,1 
Betriebe mit Forstanteil 25-50% .. ........ .. 305.394 100 76,5 142.717 46,7 31.192 10,2 48.628 18.754 67.382 22,1 32.381 10,6 24.876 8,1 
Futterbaubetriebe ... ... ..... .. ...... ...... .. ........ 321.401 100 76,6 142.131 44,2 36.472 11 ,3 49.344 17.349 66.693 20,8 33.364 10,4 36.279 11,3 
Landwirtschaftiche Gemischtbetriebe .... 355.380 100 71,5 159.371 44,8 50.810 14,3 46.392 16.579 62.971 17,7 33.118 9,3 42.248 11 ,9 
Marktfruchtbetriebe .......... .......... .. .... .... .. 439.901 100 72,0 207.609 47,2 77.897 17,7 56.226 8.788 65.014 14,8 39.526 9,0 44.358 10,1 
Dauerkulturbetriebe ...... ... ...... ........... ...... 385.558 100 81,1 182.083 47,2 49.953 13,0 54.956 10.700 65.656 17,0 38.465 10,0 43.058 11 ,2 
Veredelungsbetriebe ....... .. ... ..... ......... .. .. 428.510 100 71,9 197.331 46,1 56.872 13,3 55.834 14.204 70.038 16,3 37.095 8,7 59.294 13,8 

Produktionsgebiete 
Hochalpengebiet (HA) .. ...... .... .. .. .. .. .. .. .... 288.516 100 70,3 129.497 44,9 23.208 8,0 54.834 18.466 73.300 25,4 33.286 11,5 24.186 8,4 
Voralpengebiet (VA) ............ .. ......... ..... ... 359.240 100 76,4 164.140 45,7 38.680 10,8 55.520 16.200 71.720 20,0 36.040 10,0 40.300 11 ,2 
Alpenostrand (AO) .......... ........... .. .... .. .... 330.477 100 81,1 155.596 47,1 38.023 11 ,5 45.426 20.152 65.578 19,8 33.461 10,1 29.547 8,9 
Wald- und Mühlviertel (WM) .............. ..... 320.499 100 72,2 139.648 43,6 36.411 11,4 49.303 16.220 65.523 20,4 31.118 9,7 42.446 13,2 
Kärntner Becken (KB) ................... .. ....... 376.103 100 81,7 181 .249 48,2 46.705 12,4 44.730 24.203 68.933 18,3 34.955 9,3 36.128 9,6 
Alpenvorland (AV) ..... .. .. .... ............ .... ... .. 370.517 100 82,6 163.855 44,2 58.867 15,9 49.910 12.766 62.676 16,9 35.394 9,6 42.148 11,4 
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) .. .. .. .. .. 360.563 100 74,1 173.769 48,2 36.110 10,0 48.311 16.331 64.642 17,9 32.815 9,1 45.194 12,5 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) .. .. ...... 423.655 100 72,3 196.084 46,3 74.228 17,5 55.626 9.360 64.986 15,3 39.898 9,4 43.453 10,3 

Bundesmittel1996 .. .. .... ... ..... .. ....... .. ..... .. 351.982 100 75,6 160.745 45,7 45.418 12,9 50.993 15.550 66.543 18,9 34.621 9,8 38.044 10,8 
1995 .. .. ............ ......... ......... 326.141 100 68,0 151 .991 46,6 41.808 12,8 49.440 15.282 64.722 19,8 32.148 9,9 29.270 9,0 
1994 .. .. ... ...... .... .. .. .. ..... .. .... 329.694 100 76,8 150.734 45,7 39.712 12,0 50.540 18.792 69.332 21,0 32.821 10,0 30.862 9,4 

Quelle: LBG. 
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Viertelgruppierung der Betriebe (in Schilling) Tabelle 98 

25% 
Absoluter Verhältnis 

Erstes Zweites Drittes 75% Viertes Abstand 
Quartils- Median Quartils-Viertel wert Viertel Viertel wert Viertel 

erstes: viertem Viertel 

nach den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft je FAK 

Betriebe mit Forstanteil > 50% ... ........ .. ...... ... 16.188 51.885 74.866 94.679 129.363 169.940 273.586 257.398 1 : 16,9 
Betriebe mit Forstanteil 25-50% .. ..... ... ......... 1.326 44.116 84.932 116.256 139.790 178.333 262.884 261.558 1 : 198,3 
Futterbaubetriebe ... .... ..... ...... ....... .. .. .. ......... .. 5.973 54.479 87.144 115.633 151.669 190.608 277.643 271.670 1 : 46,5 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe ... ..... .. . 43.611 84.452 115.960 143.327 188.039 253.293 377.480 333.869 1 : 8,7 
Marktfruchtbetriebe ... ..... .... ... ..... ...... ....... ....... 82.224 144.878 200.790 254.809 331.457 426.786 606.141 523.917 1 : 7,4 
Dauerkulturbetriebe ... ... ...... ... .. ......... ..... ........ 6.374 52.547 92.874 139.649 195.502 254.394 384.840 378.466 1 : 60,4 
Veredelungsbetriebe .............................. .... ... 56.000 119.195 175.729 230.121 287.150 346.045 479.620 423.620 1 : 8,6 

Alle Betriebe (OE) .......................................... 16.770 67.276 102.331 135.801 180.102 233.211 365.567 348.797 1 : 21 ,8 

Hochalpengebiet (HA) ....... ... .. .... .... ........ .... ... 19.380 67.062 90.753 119.220 147.178 184.459 281.045 261.665 1 : 14,5 
Voralpengebiet (VA) ... ... .. ...... .. .. ..... ......... .. .... 38.329 92.653 122.807 152.542 184.989 224.497 310.282 271.953 1 : 8,1 
Alpenostrand (AO) ........... .... .. ... .. ................... 11 .889 53.843 76.188 105.236 139.806 179.339 285.274 273.385 1 : 24,0 
Wald- und Mühlviertel (WM) ..... ... ... ... .. ... .... ... 19.843 66.265 94.201 120.382 160.104 200.309 288.680 268.837 1 : 14,5 
Kärntner Becken (KB) .... ...... .. ... ... ..... ... .. ........ 43.693 81 .175 102.772 123.446 168.498 210.331 304.269 260.576 1 : 7,0 
Alpenvorland (AV) ......................................... - 8.902 54.290 98.277 129.989 180.905 238.583 361.594 370.496 1 : 
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) .... ... .... ...... 5.930 54.334 96.309 121 .364 183.1 81 244.527 380.125 374.195 1 : 64,1 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) ........... ..... . 60.270 125.426 173.1 40 226.690 299.879 397.242 583.873 523.603 1 : 9,7 

nach dem Erwerbseinkommen je GFAK 

Betriebe mit Forstanteil > 50% ... ....... .. ... ...... . 41.969 90.815 118.201 157.042 186.498 215.861 307.170 265.201 1 : 7,3 
Betriebe mit Forstanteil 25-50% ........ .. .... .. .. . 54.484 103.471 127.563 157.726 185.926 218.1 98 289.440 234.956 1 : 5,3 
Futterbaubetriebe .... ... ....... .. .... ... ... ..... .... ....... 64.602 102.935 128.617 155.651 187.776 228.156 305.984 241.382 1 : 4,7 
Landwirtschaftl iche Gemischtbetriebe ... ... ..... 88.584 125.872 157.951 191.467 223.558 265.603 387.738 299.1 54 1 : 4,4 
Marktfruchtbetriebe ...... .. ............. .... .. ... ... ... .... 127.686 195.440 243.065 292.387 355.403 418.263 560.619 432.933 1 : 4,4 
Dauerkulturbetriebe .... .... ....... .... ..... ......... ...... 59.055 105.813 156.720 203.549 255.841 301.940 409.466 350.411 1 : 6,9 
Veredelungsbetriebe .. ... ........ ....... ... .. ............ 112.988 176.395 211.434 245.102 301.378 349.777 473.541 360.553 1 : 4,2 

Alle Betriebe (OE) ... .. ... ....... .. .. .. ... ....... .... .. ... .. 70.146 114.220 146.268 180.126 220.572 268.791 386.381 316.235 1 : 5,5 

Hochalpengebiet (HA) .. ...... ........................... 54.883 96.623 125.194 149.640 179.078 220.252 296.797 241.914 1 : 5,4 
Voralpengebiet (VA) .. ............. .... ......... ... ....... 82.145 123.478 155.963 188.061 220.827 259.336 333.367 251 .222 1 : 4,1 
Alpenostrand (AO) .................. ....... .... ....... ..... 58.313 98.147 129.846 160.581 191.558 226.554 312.205 253.892 1 : 5,4 
Wald- und Mühlviertel (WM) .............. ..... .... .. . 68.668 107.060 132.599 165.227 194.797 228.144 315.453 246.785 1 : 4,6 
Kärntner Becken (KB) ... ... .... ......... ..... ........ .. .. 75.753 114.884 143.484 177.510 203.183 221.042 324.954 249.201 1 : 4,3 
Alpenvorland (AV) .. ... .. ... ... .. ... ............ ....... .... 67.951 112.199 145.593 176.395 224.713 276.588 385.022 317.071 1 : 5,7 
Sö. Flach- und Hügelland (SöFH) ... .. .. ..... ..... 72.392 116.724 153.414 200.230 233.618 280.459 382.909 310.517 1 : 5,3 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) ................. 108.733 162.702 216.936 268.557 325.374 402.509 552.027 443.294 1 : 5,1 

nach dem Gesamteinkommen je GFAK 

Betriebe mit Forstanteil > 50% ..... .. ..... ......... . 81.837 120.978 160.867 205.507 234.234 274.758 362.368 280.531 1 : 4,4 
Betriebe mit Forstanteil 25-50% ................. .. 98.537 138.146 164.717 191.408 223.835 262.854 343.885 245.348 1 : 3,5 
Futterbaubetriebe .... ........ .... ...... ... ....... .... ... .. . 94.994 139.874 168.1 77 196.105 233.543 269.544 361.004 266.010 1 : 3,8 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe ... ... .... . 119.549 162.584 194.297 220.223 258.656 306.844 429.167 309.618 1 : 3,6 
Marktfruchtbetriebe ..... ... ......... ... .. ....... ....... ... . 165.451 237.168 281.596 342.395 401 .548 467.1 61 619.837 454.386 1 : 3,7 
Dauerkulturbetriebe ................... ... .. .... ..... ... ... 94.440 150.688 192.539 245.1 04 298.023 346.587 455.425 360.985 1 : 4,8 
Veredelungsbetriebe ... ...... ... ...... ... ...... .. .. .. .... 144.971 203.833 241 .768 286.592 338.140 381.325 516.481 371.510 1 : 3,6 

Alle Betriebe (OE) ... ........... .... .. .... ..... ... ... ....... 103.909 153.564 186.097 221.982 263.491 316.357 437.350 333.441 1 : 4,2 

Hochalpengebiet (HA) ........ ... ... .. ...... ..... .. .. .... 94.851 136.835 164.508 190.504 224.601 263.462 346.406 251 .555 1 : 3,7 
Voralpengebiet (VA) .................. ... ... .... ..... ..... 116.718 152.547 201.428 237.413 280.470 335.394 410.798 294.080 1 : 3,5 
Alpenostrand (AO) ..... ........ .. .... ... ... .. ... ...... .... . 94.031 133.727 166.1 53 197.786 228.225 265.086 358.910 264.879 1 : 3,8 
Waid- und Mühlviertel (WM) ...... ..... .. .. .. ...... ... 101 .026 150.220 176.784 209.202 238.248 270.402 372.731 271.705 1 : 3,7 
Kärntner Becken (KB) ............................... ..... 100.557 144.761 173.303 197.209 238.841 268.860 376.384 275.827 1 : 3,7 
Alpenvorland (AV) ... .. .. ... . ....... ..... .. . ....... . .. ... .. 95.761 154.594 181.909 219.039 261.247 306.844 427.534 331 .773 1 : 4,5 
Sö. Flach- und Hügelland (SöFH) .. .. ............. 108.813 159.171 200.360 236.596 282.484 332.540 443.613 334.800 1 : 4,1 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) ................. 134.453 194.202 250.796 305.748 366.863 437.641 600.297 465.844 1 : 4,5 

Quelle: LBG . 
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Verteilung der Betriebe nach den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft je FAK, 
nach dem Erwerbseinkommen je GFAK und nach dem Gesamteinkommen je GFAK (in Prozent) Tabelle 99 

Betriebe mit Betriebe mit Futterbau- landw. Markt- Dauer- Verede- Bundesmittel 
Stufen in 1.000 S über 50% 25-50% betriebe Gemischt- frucht- kultur- lungs-

Forstantei l Forstantei l betriebe betriebe betriebe betriebe 1996 1995 1994 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je FAK 

Negativ ... .... ...... .... . 8,6 15,2 9,4 10,8 2,6 6,2 1,6 8,3 4,8 9,3 
0 - 10 ..... ...... ... 7,7 1,9 0,7 1,6 0,6 4,3 - 1,6 1,9 2,0 

10 - 2O ..... .. ....... 0,4 1,7 1,7 1,4 0,6 3,0 - 1,4 2,1 2,4 
20- 3O ...... ...... .. 1,5 4,0 2,4 1,6 2,0 1,8 1,0 2,2 2,3 1,9 
30 - 4O ......... .. ... 1,6 1,4 3,0 1,2 0,9 1,8 1,2 2,0 2,6 2,5 
40 - 50 .... .. .... ... . 8,0 3,4 4,2 2,5 1,7 5,4 1,0 3,7 2,6 3,5 
50 - 6O ......... ... .. 8,9 3,3 4,0 3,3 1,6 3,7 3,0 3,7 3,4 4,9 
60- 7O ... .. .. .. ... .. 3,8 2,5 3,7 8,3 0,7 1,2 1,1 3,2 2,7 4,1 
70- 8O .. .......... .. 0,9 5,2 3,6 3,3 1,4 3,4 2,0 3,1 3,5 4,7 
80 - 9O .. ... ......... 3,3 6,2 2,4 8,0 0,1 5,3 0,3 3,2 3,3 4,3 
90 -100 .. ..... .. .. .. . 5,7 4,8 4,8 4,3 1,4 5,2 2,2 4,1 3,3 3,9 

100 - 120 .... .... ...... 6,2 10,1 9,7 7,1 3,8 4,7 7,4 7,8 6,7 7,8 
120 - 140 .. .......... .. 6,4 8,2 8,3 8,2 6,4 4,5 1,7 7,2 7,4 6,9 
140 - 160 ... .. ..... .. .. 3,5 4,5 7,5 9,4 3,8 6,0 3,8 6,1 6,6 6,6 
160 - 180 ... ..... ..... . 6,7 6,2 5,5 3,1 4,2 2,5 9,3 5,3 6,9 5,6 
180 - 200 ........ ...... 5,5 4,1 5,8 3,1 5,1 4,6 4,2 5,0 5,5 4,5 
200 - 250 ..... .. ... ... . 5,2 6,5 11 ,0 7,3 13,2 9,5 12,4 10,1 11,9 9,0 
250 - 300 .............. 3,5 4,8 5,5 9,6 8,2 7,9 9,9 6,6 7,3 5,1 
ab 30O ..... ....... ... ... . 12,6 6,0 6,8 5,9 41,7 19,0 37,9 15,4 15,2 11 ,0 

Summe ...... .. . .. . .. .. . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Erwerbseinkommen je GFAK 

Negativ ...... .. ......... . 4,3 4,3 1,0 1,1 0,3 1,9 0,4 1,5 1,2 1,5 
0 - 10 .... .. ........ 3,4 - 0,6 0,7 - 0,4 - 0,6 0,4 0,5 

10 - 2O ...... ..... .. . - 0,6 0,4 - - 0,4 - 0,3 0,5 1,2 
20 - 3O .. .... .. ..... . 2,0 2,8 1,3 0,9 0,9 1,2 0,6 1,4 0,8 0,7 
30- 4O ... .. ......... 2,0 0,5 0,6 1,2 0,7 1,8 - 0,8 1,0 1,1 
40- 50 ..... ..... .... 3,7 3,4 2,3 0,7 0,9 0,7 1,0 1,9 1,2 2,2 
50 - 6O .. ...... ..... . 1,5 0,4 2,9 1,4 - 4,1 0,5 1,8 1,2 3,0 
60 - 7O ....... ... .... 1,8 3,7 2,6 3,5 0,7 2,7 - 2,3 2,0 2,1 
70- 8O .... ..... .. .. . 2,6 4,1 3,3 5,5 0,4 - 0,7 2,7 1,9 2,9 
80 - 9O .... ... ... .. .. 2,3 3,5 3,5 6,5 0,9 4,2 0,3 3,1 2,1 4,4 
90 -100 .... .......... 3,9 4,5 3,2 5,6 0,6 5,2 1,2 3,2 3,1 4,3 

100 - 120 ... .. ... .. .... 4,4 10,1 9,8 6,1 2,7 3,9 6,2 7,3 6,1 9,0 
120 -1 40 ...... .. ..... . 7,7 10,9 9,3 11,2 4,1 7,8 1,1 8,1 8,5 8,2 
140 -1 60 .. ... ... .. .... 7,0 7,9 9,8 8,9 3,3 6,7 2,8 7,5 8,1 9,8 
160 - 180 ... .. ....... .. 8,9 9,5 8,7 7,3 2,9 5,0 7,3 7,4 8,8 9,0 
180 - 20O .... .... ... ... 6,5 6,6 7,3 4,7 6,5 4,7 5,9 6,5 9,2 6,3 
200 - 25O ...... .... .... 18,3 13,1 14,6 15,8 14,5 9,1 17,5 14,6 15,9 13,4 
250 - 30O ... .. ... ...... 6,8 5,6 9,2 9,8 10,9 12,5 15,2 9,6 9,3 7,0 
ab 300 .... .... ... .... .... 12,9 8,5 9,6 9,1 49,7 27,7 39,3 19,4 18,7 13,4 

Summe .... ... ...... .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Gesamteinkommen je GFAK 

Negativ ....... ...... ... .. 1,6 0,5 0,6 1,1 0,3 1,5 0,4 0,7 0,5 0,7 
0 - 10 .... ......... . - - 0,1 - - - - 0,0 0,1 0,2 

10 - 2O .. ....... .. ... - - 0,2 - - - - 0,1 0,1 0,1 
20- 3O .. ..... .. .... . 0,2 - 0,1 0,9 - 0,4 - 0,2 0,3 0,3 
30- 4O ........ ... ... 2,4 0,1 0,1 0,4 0,3 1,6 - 0,4 0,4 0,3 
40- 50 ... ..... ... ... 1,5 - 1,4 0,2 0,7 - - 0,8 0,7 1,1 
50- 6O ............ .. 0,6 1,1 0,7 1,1 0,9 2,6 0,5 1,0 0,3 1,5 
60- 7O ... .... ...... . 1,7 2,8 0,7 2,4 - 1,5 - 1,1 0,9 1,6 
70- 8O .. .......... .. - 2,2 3,2 3,3 0,2 - - 1,9 1,5 1,9 
80 - 9O .. ... ...... ... 0,4 4,8 1,9 0,8 0,7 1,9 - 1,7 0,9 2,6 
90 - 100 ...... ..... ... 2,0 3,0 2,2 3,3 0,8 3,3 0,6 2,1 1,6 2,3 

100 - 120 ...... .... .... 8,3 5,8 6,8 5,2 0,5 1,1 3,2 5,0 4,8 6,3 
120 - 140 ......... ... .. 4,5 8,8 5,7 4,7 2,9 6,6 1,5 5,2 5,1 6,7 
140 - 160 .. ..... ....... 9,7 10,7 8,2 9,3 3,3 5,9 6,2 7,6 7,1 7,5 
160 - 180 ..... ... ... ... 7,1 7,4 9,7 7,0 1,8 7,4 2,2 7,0 7,6 9,3 
180 - 20O ...... ........ 4,6 9,4 8,4 12,4 5,2 7,1 4,3 7,8 8,7 8,2 
200 - 25O ..... ...... ... 18,1 19,2 17,7 17,2 12,6 11 ,4 14,9 16,4 17,5 18,0 
250 - 30O ... .. ......... 12,4 9,5 14, 1 13,7 11,9 10,1 16,1 12,9 14,6 10,8 
ab 300 .... ... .. .... ...... 24,9 14,7 18,2 17,0 57,9 37,6 50,1 28,1 27,2 20,6 

Summe .... ... .. ..... ... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quelle: LBG . 
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Verteilung der Betriebe nach dem Anteil der Eigenkapitalbildung am Gesamteinkommen (in %) Tabelle 100 

Betriebe mit Betriebe mit Futterbau- landw. Markt- Dauer- Verede- Bundesmittel 
über 50% 25-50% betriebe Gemischt- frucht- kultur- lungs-
Forstanteil Forstanteil betriebe betriebe betriebe betriebe 1996 1995 1994 

Betriebe mit 
Eigenkapital-
bildung 

über 50 % ......... . 10,8 12,5 16,5 12,2 20,9 16,2 18,6 16,1 20,3 12,7 
40 - 50 % ........... 4,7 9,9 9,4 9,6 10,6 3,1 15,0 9,2 15,0 11,4 
30-40 % ........... 12,2 11,1 13,1 9,3 11,6 13,0 17,0 12,4 14,0 13,8 
20 - 30 % ..... ...... 9,5 14,8 14,4 10,8 13,6 12,1 14,6 13,5 13,8 12,5 
10 - 20 % .... ... ... . 9,6 11,1 10,3 19,6 12,0 15,2 10,9 11,9 11,6 11,3 
0-10 % ......... .. 12,1 9,8 8,8 7,2 9,1 12,0 7,4 9,2 7,8 11,1 

Summe .............. 58,9 69,2 72,5 68,7 77,8 71,6 83,5 72,3 82,5 72,8 

Betriebe mit 
Eigenkapital-
verminderung 

0-10 % ........ ... 16,7 6,3 9,1 9,8 4,8 6,5 2,8 8,0 5,1 6,9 
10 - 20 % ...... .... . 2,1 8,3 4,8 7,4 3,3 2,6 2,4 4,7 3,3 4,8 
20 - 30 % ........... 6,6 1,0 2,5 3,3 3,2 3,6 - 2,7 2,3 4,4 
30-40 % ... ........ 3,1 1,9 3,1 3,7 2,8 1,1 4,1 2,9 1,0 2,0 
40-50 % ...... ..... 3,2 1,7 1,5 0,4 0,7 3,8 1,7 1,6 1,2 1,2 
über 50 % .......... 9,4 11,6 6,5 6,7 7,4 10,8 5,5 7,8 4,6 7,9 
Summe ............ .. 41,1 30,8 27,5 31,3 22,2 28,4 16,5 27,7 17,5 27,2 

Summe ................. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quelle: LBG . 

Verteilung der Bergbauernbetriebe nach verschiedenen Einkommehsarten (in Prozent) Tabelle 101 

Einkünfte aus Land- und Erwerbseinkommen je GFAK Gesamteinkommen je GFAK 
Stufen 

Forstwirtschaft je FAK 

in 1.000 S 
Zone Zone Zone Zone Zonen Zone Zone Zone Zone Zonen Zone Zone Zone Zone Zonen 

1 2 3 4 1-4 1 2 3 4 1-4 1 2 3 4 1-4 

Negativ ..... 9,4 9,3 6,0 14,6 8,6 1,9 3,7 1,5 3,4 2,4 0,6 1,6 0,6 - 0,9 
0- 10 .. 2,2 1,7 1,8 - 1,8 1,2 1,6 0,2 - 0,9 - - - - -

10 - 20 .. - 2,6 1,6 5,7 1,6 0,8 0,2 - 2,7 0,5 - 0,5 - - 0,1 
20- 30 .. 0,8 2,7 0,9 0,8 1,3 - 2,1 1,8 2,0 1,3 - - 0,1 - 0,0 
30- 40 .. 1,5 3,6 1,5 1,0 2,0 0,2 1,2 1,4 - 0,9 - 1,1 0,6 - 0,5 
40- 50 .. 4,5 3,5 5,7 4,5 4,6 2,0 2,2 2,7 3,6 2,4 1,1 0,8 0,4 - 0,7 
50- 60 .. 3,9 2,2 5,6 10,3 4,4 2,8 0,7 2,5 0,8 2,0 1,3 0,2 1,4 - 1,0 
60- 70 .. 6,0 4,4 2,7 6,2 4,5 3,2 2,9 2,6 7,8 3,2 2,3 1,5 2,2 - 1,9 
70- 80 .. 3,4 4,2 4,7 6,2 4,2 1,7 3,2 4,2 5,7 3,2 1,0 - 3,3 2,4 1,6 
80- 90 .. 3,1 3,7 4,9 3,9 3,9 3,9 5,8 3,2 1,7 4,0 2,5 3,1 2,1 1,8 2,5 
90 -100 .. 4,4 5,1 6,4 3,2 5,2 3,0 3,1 .4,9 4,9 3,8 2,6 3,0 3,0 2,6 2,8 

100 -120 .. 8,9 7,2 11,4 10,5 9,4 9,1 7,8 9,3 5,0 8,6 3,9 4,9 6,5 15,0 5,7 
120 -140 .. 6,8 8,8 8,8 8,9 8,1 8,8 8,5 10,6 16,7 9,8 6,3 5,9 8,6 6,8 7,0 
140 -160 .. 6,0 7,7 7,6 1,7 6,7 8,0 9,3 9,4 5,2 8,7 8,2 10,9 8,8 8,8 9,2 
160 -180 .. 6,0 3,5 8,2 8,8 6,2 8,5 8,0 8,0 10,8 8,4 8,0 9,8 5,7 13,9 8,1 
180 - 200 .. 7,4 6,2 4,6 3,2 5,9 8,2 7,5 8,9 5,2 8,1 8,2 9,3 8,1 9,8 8,6 
200 - 250 .. 10,7 9,2 7,4 5,4 9,0 14,9 13,7 13,5 15,1 13,9 22,8 15,1 16,4 21,4 18,5 
250 - 300 .. 7,4 5,4 3,8 0,5 5,2 10,6 8,2 6,7 2,2 8,1 10,5 13,7 13,5 6,3 12,1 
ab 300 .. ... .. 7,6 9,0 6,4 4,6 7,4 11,2 10,3 8,6 7,2 9,8 20,7 18,6 18,7 11,2 18,8 

Summe ..... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quelle: LBG . 
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Ertragslage im Bergbauerngebiet 

Gewichtetes Bundesmittel der Ergebnisse von Bergbauernbetrieben 
nach Erschwerniskategorien (Zonen) 

Bundesmittel der Bergbauembetriebe 1996 

Erschwerniskategorien (Zonen) 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zonen 1-4 

Betriebscharakteristik 

Anzahl Betriebe .. .... ... .... ....... ... 379 288 309 82 1.058 
StOB (1.000 S) ...... ... ...... ... .... ... 303,10 298,23 251,61 196,40 278,1 9 
Kulturfläche (ha) .. .... ..... ... ........ 34,79 49,45 45,93 64,21 44,26 
Wald .(ha) ... ... ...... ..... .... ... .... ... .. 11,75 20,26 22,52 23,97 18,37 
RLN (ha) .. .... ... ........ ... ... ... ... ..... 18,77 17,49 15,14 12,52 16,84 
Pachtflächen (ha) ..................... 4,56 6,65 2,41 3,16 4,33 
Ackerflächen (ha) .... ......... ..... ... 8,26 4,16 2,11 0,34 4,63 
F AK je Betrieb ........ .... ... ....... .. .. 1,73 1,85 1,73 1,67 1,76 
GFAKl100 ha RLN .... ... ..... ....... 10,50 11,81 13,09 15,31 11,86 
FAK/100 ha RLN ....... ............... 9,22 10,62 11,47 13,37 10,47 
GVE/100 ha RLN .... ................. 115,46 120,41 112,90 104,81 115,61 
Milchkühe/100 ha RLN ......... .. . 51 ,10 59,04 48,20 41 ,87 52,06 

Ergebnisse je Betrieb (in S) 

Unternehmensertrag ... .... ........ . 767.130 741.121 614.866 507.911 693.875 
dav. Ertr. Boden ....................... 86.999 42.063 24.209 6.573 49.072 

Tierhaltung ..... ....... ... 354.978 327.728 236.245 167.818 296.839 
Forstwirtschaft .. .... .... 45.442 54.289 57.441 51 .808 52.204 
Ertragswirks. MWSt. . 45.780 42.046 31.567 24.389 .38.749 

Unternehmensaufwand ... ......... 511.671 478.264 385.753 336.012 450.234 
dav. variabler Betriebsaufwand 218.577 189.207 142.967 112.092 179.077 

Afa .............. .... ... ...... ......... 142.033 142.806 121.938 107.910 133.508 
Aufwandswirks. MWSt. ... . 58.750 54.114 42.483 44.621 51 .261 

Gewinnrate (%) ....... ... .............. 33,3 35,5 37,3 33,8 35,1 
Vermögens rente ... ... ............ .... -121.254 -124.756 -120.651 - 154.672 -124.094 

Betriebsvermögen ... ... ...... .. .. .... 4,496.748 4,673.258 4,159.458 4,092.863 4,409.015 
Schulden ... ........ .. ......... .... ........ 422.043 452.012 366.842 316.193 405.474 
Ant. d. Schulden am Betr.verm. 9,4 9,7 8,8 7,7 9,2 
Investitionsausg. baul. Anlagen 109.072 98.241 85 .874 152.982 101.141 
Investitionsausg. Maschinen ... . 95.445 101.057 82.740 61.699 90.700 

Jahresdeckungsbeitrag ........ .. .. 268.824 234.856 174.912 114.107 219.055 
Einkünfte aus L. u. F . ............... 255.459 262.857 229.113 171 .899 243.641 
davon Öffentliche Gelder ...... ... 200.876 192.320 176.623 174.729 188.961 

Erwerbseinkommen .. ....... ... ..... 352.219 346.302 321.179 274.162 335.587 
Gesamteinkommen ......... ........ . 431.315 430.306 398.969 360.939 416.065 
Eigenkapitalbildung .. .... ... ......... 98.241 109.854 107.130 88.955 103.767 
Eigenkapitalbild. in Prozent ..... 22,8 25,5 26,9 24,6 24,9 
Nettoinvest. Gebd. u. Masch . .. 90.903 81.486 74.776 135.717 85.749 

Einnahmen/Ausgaben je Familie (in S) 

Herkft. L.u.F. (inkl. selbst. NE) . 327.330 323.408 279.030 213.140 303.322 
Nebenerwerb unselbständig ... . 91.166 81.468 86.268 94.463 87.130 
Pensionen und Renten ....... .... . 30.952 39.527 35.019 47.113 35.633 
Fam.beih. u. sonst. Soz.transf. 48.126 44.477 42.771 39.663 44.845 
Schenkungen, Erbt. u. Sonst. .. -770 -10.057 4.330 14.348 -674 
Neuanlagen ............................. 214.992 202.079 199.439 208.283 205.953 
Bäuerliche Sozialversicherung 37.897 32.182 24.163 14.598 30.379 
Laufende Lebenshaltung ..... .... 200.576 196.238 183.406 172.726 192.043 
Private Anschaffungen ............. 38.610 32.916 25.935 34.618 32.636 
Geldveränderungen .... ..... ...... .. 4.729 15.408 14.475 - 21.498 9.245 

Ergebnisse je Arbeitskraft (in S) 

Einkünfte aus L.u .F. je FAK ... .. 147.614 141.516 131.935 102.693 138.185 
Erwerbseinkommen je GFAK .. 178.714 167.655 162.063 143.031 168.027 
Gesamteinkommen je GFAK .... 218.848 208.323 201.314 188.302 208.322 

Grüner Bericht 1996 

Tabelle 102 

Bundes- Relation Relation mittel der 
Nichtberg- Bergbauern Bundes- ~~r~e~~~~~ bauern- zu Nicht- mittel 
betriebe bergbauern 1996 mittel 

(ohne Zone) (= 100) (= 100) 

1.364 2.422 
411,52 68 350,00 79 

27,16 163 35,05 126 
4,50 408 10,90 169 

21 ,89 77 19,56 86 
6,76 64 5,64 77 

17,17 27 11,38 41 
1,62 109 1,68 105 
8,79 135 10,01 118 
7,44 141 8,64 121 

70,62 164 88,49 131 
21 ,03 248 33,35 156 

978.986 71 847.437 82 
328.788 15 199.708 25 
357.683 83 329:645 90 

24.145 216 37.105 141 
65.079 60 52.929 73 

657.401 68 561.822 80 
333.494 54 262.241 68 
149.990 89 142.455 94 
75.696 68 64.431 80 

32,8 107 33,7 104 
-70.289 - 95.120 

4,450.149 99 4,431.181 99 
435.064 93 421.401 96 

9,8 94 9,5 97 
114.375 88 108.382 93 
100.650 90 96.059 94 

377.121 58 304.1 97 72 
321.585 76 285.615 85 
215.922 88 203.482 93 

441.171 76 392.451 86 
507.672 82 465.410 89 
121 .686 85 113.428 91 

24,0 104 24,4 102 
81 .059 106 83.286 103 

393.538 77 351 .904 86 
116.914 75 103.140 84 
28.107 127 31.589 113 
38.373 117 41.369 108 

1.489 489 
217.587 95 212.226 97 

58.293 52 45.418 67 
228.619 84 211.737 91 

42.686 76 38.044 86 
31 .236 21.066 

197.460 70 169.005 82 
229.283 73 200.440 84 
263.845 79 237.702 88 

Quelle: LBG. 
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Gewichtete Ergebnisse von Betrieben des Alpengebietes nach Erschwerniskategorien (Zonen) Tabelle 103 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zonen 1 - 4 

Betriebscharakteristik 

Anzahl Betriebe .. ... ...... ..... .. .. ...... .. ...... . ... .. ...... .. .... ... 207 230 267 82 786 
StOB (1.000 S) .............. .. ......................................... 310,35 298,28 250,73 196,40 273,68 
Kulturfläche (ha) ... ... ...... . .. .. ........ ... .. .. ... ....... ... ..... .. .. 44,00 56,37 48,87 64,21 51 ,18 
Wald (ha) .... ... .. .. .... ... ... .. ... ........ . .... ........ .. .......... .... . . 17,36 23,82 24,29 23,97 22,50 
RLN (ha) ........... .. ................................... ... .. .. ... ..... . .. 18,20 17,19 15,03 12,52 16,17 
Pachtflächen (ha) ............. .... .. .. .... .. .......................... 5,31 7,67 2,43 3,16 4,67 
Ackerflächen (ha) ... ..... ................. ... ... ... .... ............... 4,63 2,65 1,17 0,34 2,34 
F AK je Betrieb ........ .. ............ .... ............ .. .... ....... ...... . 1,71 1,83 1,74 1,67 1,75 
GFAKl100 ha RLN .. ................................................. 10,69 11 ,87 13,18 15,31 12,27 
FAKl100 ha RLN ............................................... ....... 9,40 10,65 11,58 13,37 10,84 
GVE/100 ha RLN ... .... .. ... .. ..... .... .. .. .. ... .. .. ..... .. .... .... .. 127,39 122,36 113,62 104,81 119,33 
Milchkühe/100 ha RLN .. ....... . .. .... ..... .. ..... .. .... ... ... .... 59,20 60,08 46,53 41,87 53,69 

Ergebnisse je Betrieb (in S) 

Unternehmensertrag ........................... .... ..... ...... .... .. 778.414 740.012 612.022 507.911 678.477 
davon Ertrag Boden .... .. ................ .. ......................... 45.318 31.337 18.622 6.573 27.473 

Tierhaltung ........ . ............. .. ............. .. .. 372.408 316.330 232.168 167.818 283.541 
Forstwirtschaft ........... ..... ..... .... .. .. ... .. .. 58.822 60.818 60.781 51.808 59.538 
Ertragswirksame MWSt. ..................... 48.103 42.287 31.398 24.389 37.822 

Unternehmensaufwand .... ... ..... .. ....... ........ .. ..... ..... ... 522.067 478.192 379.253 336.012 437.189 
davon variabler Betriebsaufwand .. ....... ....... . ...... ..... 218.891 185.325 138.532 112.092 168.443 

Afa ............ ... ....... ... .... ................................... . 136.664 138.362 117.670 107.910 127.129 
Aufwandswirksame MWSt. .. ..... .. . ... ..... .. ....... 57.548 52.481 41.874 44.621 48.801 

Gewinnrate (%) ......... .. .. .... ............... ..................... ... 32,9 35,4 38,0 33,8 35,6 
Vermögensrente .... .. ..... .. .. .. ........ ... ... ... .. .... .... .... ... .. . - 117.736 -120.605 -116.903 -154.672 - 121.356 

Betriebsvermögen .. .... .. .. ...... ...... .. .... .. .................. .. .. 4,420.707 4,602.657 4,091.301 4,092.863 4,313.056 
Schulden .............. .... .. .... ......... .. ............................... 477.786 497.324 380.815 316.193 431.173 
Anteil der Schulden am Betriebsvermögen (%) ....... 10,8 10,8 9,3 7,7 10,0 
Investitionsausgaben bauliche Anlagen ..... ..... ... ... . . 116.462 95.680 86.362 152.982 101.806 
Investitionsausgaben Maschinen ............................. 84.157 96.677 82.289 61.699 85.038 

Jahresdeckungsbeitrag ....... ...... .. .... .. ....................... 257.694 223.126 173.070 114.107 202.125 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft ........... .. .. .. 256.347 261.820 232.769 171.899 241.288 
davon Öffentliche Gelder ... .. .......... .. ........ ........ .... .... 182.036 181 .612 172.379 174.729 177.401 

Erwerbseinkommen . ... .. ... . .... .. .... .. .. .... . ... .. .... . ....... ... 346.928 344.659 319.627 274.162 329.156 
Gesamteinkommen .................................................. 422.312 420.553 399.392 360.939 407.354 
Eigenkapitalbildung ...................................... ... ... .. ... . 88.196 95.748 107.043 88.955 97.796 
Eigenkapitalbildung in Prozent . .. .. .... . .... ... ........ ... .... 20,9 22,8 26,8 24,6 24,0 
Nettoinvestitionen Gebäude und Maschinen ... .. .... .. 90.563 75.120 79.043 135.717 85.410 

Einnahmen/Ausgaben je Familie (in S) 

Herkunft Land- und Forstwirtsch. (inkl. selbst. NE) 322.631 320.645 278.746 213.140 295.297 
Nebenerwerb unselbständig ... .. .......... ............ .. ....... 80.462 80.999 80.155 94.463 81 .659 
Pensionen und Renten ..... ...... .... .. .... .. .. ....... .... .... ... . 29.229 37.285 37.665 47.113 36.366 
Familienbeihilfe und sonstiger Sozialtransfer .......... 46.155 38.626 42.099 39.663 41.832 
Schenkungen, Erbteile und Sonstiges .... .. ............... 21.458 -10.847 8.342 14.348 6.452 
Neuanlagen ........... ................. . . ..... ....... ... ........... . .... 227.591 200.985 205.069 208.283 209.385 
Bäuerliche Sozialversicherung ... .. .. .. .. ... .. ... . ... .. .. . .... 39.621 32.988 24.724 14.598 29.704 
Laufende Lebenshaltung .. .......... .. ......... . .... ........ ..... 210.993 197.341 183.426 172.726 192.860 
Private Anschaffungen ........ ... ........ ..... ..................... 23.405 34.414 25.656 34.618 28.395 
Geldveränderungen .... .. ... ........ ... . ... .... . ... ... . .. ... .. .. ... . -1.675 980 8.132 - 21.498 1.262 

Ergebnisse je Arbeitskraft (in S) 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je FAK ...... 149.840 143.014 133.739 102.693 137.657 
Erwerbseinkommen je GFAK . .... .. . ... ..... .. ... . .... ... ... .. 178.316 168.913 161.351 143.031 165.901 
Gesamteinkommen je GFAK ................................... 217.063 206.108 201.616 188.302 205.314 

Quelle: LBG. 
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Ertragslage in benachteiligten Gebieten gern. R 75/268/EWG Tabelle 104 

Berggebiet Sonstiges benachteiligtes Gebiet Kleines Gebiet 

Art . 3 Abs. 3 Art . 3 Abs. 4 Art. 3 Abs . 5 

Betriebscharakteristik 

Anzahl Betriebe ........ .... .. ........ ........ .... .. ... . .. ... 1.143 164 180 
StOB (1 .000 S) .. ... .... ...... . . ... . .. ... ...... ..... ... . ... .. 287,02 383,52 295,72 
Kulturfläche (ha) . ... . .. .. . ... .. . .. .. .. .. ....... .... . .... .. .. 44,55 27,41 17,57 
Wald (ha) .. .. ...... ........ .. ... ......... ... ... ....... .... .. .... 18,54 4 ,13 5,08 
RLN (ha) • •• • • • • •• •• • • • • ••• • •• • ••• • ••••• • • • •• • ••••• •• ••••••• • •• o. 16,90 23,11 12,27 
Pachtflächen (ha) .. .... ....... ... ... .. .... .......... .. ..... 4,44 8,12 2,37 
Ackerflächen (ha) .. .. . . ... .. .... .. .. ........ . ... . ... . ...... 4,98 17,25 7,36 
F AK je Betrieb .. ... .. . .. ... .... . .. ... ... .... .... ... ... ....... 1,76 1,73 1,60 
GFAK/100 ha RLN ............ .... .. ...... .. ...... .. .. ..... 11,81 8,81 15,86 
FAK/100 ha RLN .. ... . .. . ... ..... ... .. . ..... .. .... . ..... ... 10,44 7,52 13,12 
GVE/100 ha RLN ...... .. .......................... .... .. .. . 115,30 61 ,21 114,64 
Milchkühe/1 00 ha RLN ..... ...... . .... .... .. .. ... .... .. . 51,44 24,71 33,74 

Ergebnisse je Betrieb (in S) 

Unternehmensertrag .. .. .. .. ........ .. .... ... ....... ...... 713.163 903.509 779.194 
davon Ertrag Boden .... .... ........ .. .. ................ ... 60.603 325.458 198.737 

Tierhaltung ... ... . ... ..... . ...... . .... .. .. 302.865 266.320 316.357 
Forstwirtschaft .. .. .. .......... .......... 52.610 23.202 32.528 
Ertragswirksame MWSt. .... ... ... 40.695 57.775 51.694 

Unternehmensaufwand .... . ..... .......... ...... .... .. . 458.548 587.873 539.390 
davon variabler Betriebsaufwand . ... .. ... .. ....... 184.548 281 .572 261.351 

Afa . ... .......... . .. .. ... .. ... .. ... .... . ....... . ... . ... . . 133.054 138.429 131 .007 
Aufwandswirksame MWSt. .. ... .. . ... . ... .. 52.153 68.544 61 .779 

Gewinnrate (%) ... ...... .... .. ...... ...................... ... 35,7 34,9 30,8 
Vermögens rente ..... . ... ... ........ . ............ ..... .. .... -116.019 - 87.125 -107.743 

Betriebsvermögen ... ......... ... ........ .... .... ... ... .... 4,452.322 4,296.634 3,810.142 
Schulden .. .. ............. .... ..... .... ........ .. ........ : ..... .. 395.021 501 .972 413.941 
Anteil d. Schulden am Betr.vermögen (%) .... 8,9 11 ,7 10,9 
Investitionsausgaben bauliche Anlagen ..... .. . 107.146 95.329 107.338 
Investitionsausgaben Maschinen .. . ............. .. 89.722 112.754 93.129 

Jahresdeckungsbeitrag ..... .. ... . .. ..... .... ..... ... ... 231.530 333.362 286.271 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft ...... . 254.615 315.636 239.804 
davon Öffentliche Gelder .. ...... .................... ... 189.482 249.842 140.233 

Erwerbseinkommen ... .. .... .. ... .. .. ..... .. ........ .. .... 346.906 424.900 370.234 
Gesamteinkommen ......... ... .. .................. ... .. .. 424.984 496.980 466.026 
Eigenkapitalbildung .. . .. ... . .. . ..... ... ..... . ....... . ... . . 106.588 141.017 107.926 
Eigenkapitalbildung in Prozent ... . .. ... ..... .. .... .. 25,1 28,4 23,2 
Nettoinvestitionen Gebäude und Maschinen . 90.753 79.452 87.019 

Einnahmen/Ausgaben je Familie (in S) 

Herkunft Land- und Forstw. (inkl. selbst. NE) 302.392 380.113 272.443 
Nebenerwerb unselbständig .. .. ............ .. .... .... 87.812 106.653 126.577 
Pensionen und Renten ... . .. .. .... ... ... ...... . .... ..... 34.290 35.497 47.595 
Familienbeihi lfe und sonst. Sozialtransfer .. ... 43.788 36.583 48.184 
Schenkungen, Erbteile und Sonstiges ........ .. . - 2.738 14.282 17.509 
Neuanlagen ... .. .............. . .... .. ... .... .. .. ...... ... .. ... 204.811 209.977 210.492 
Bäuerliche Sozialversicherung ... ..... .... . ..... ... . 32.296 50.403 36.516 
Laufende Lebenshaltung . ...... . .... ... .... . .. ......... 195.398 219.892 218.431 
Private Anschaffungen . ......... . ... .......... ..... ... .. 32.718 34.850 45.227 
Geldveränderungen ... .. ... .. ..... .... ......... .. .... ... .. 321 58.006 1.642 

Ergebnisse je Arbeitskraft (in S) 

Einkünfte aus Land- und Forstw. je FAK .... .. . 144.310 181.622 148.963 
Erwerbseinkommen je GFAK . .... ...... ... . ......... 173.810 208.695 190.252 
Gesamteinkommen je GFAK .............. .. ........ . 212.930 244.098 239.477 

Quelle: LBG. 
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Entwicklung der Bergbauern- und Nichtbergbauernbetriebe und im Bundesmittel Tabelle 105 

Bergbauern Nichtbergbauern Bundesmittel 

1995 1996 Index 1995 1996 Index 1995 1996 Index 

Betriebscharakteristik 

Anzahl Betriebe ... .. ... ....... .. ..... ..... .... .. .... .... .. .. 1.074 1.058 1.354 1.364 2.428 2.422 
StOB (1.000 S) .. . .... . . .... .... ... ... ... .. ..... . .. ....... . . . 276,08 278,19 101 404,25 411 ,52 102 345,17 350,00 101 
Kulturfläche (ha) .......... ... ..... .. .. .... ...... .... ........ 44,32 44,26 100 26,43 27,16 103 34,67 35,05 101 
Wald (ha) ... ... ..... ... .. .... .... ..... ... .. .. ........ ... .. .. .... 18,36 18,37 100 4,47 4,50 101 10,87 10,90 100 
RLN (ha) ... .. ....... .... ....... .. .... .. ........ ... ..... ... ...... 17,03 16,84 99 21 ,29 21 ,89 103 19,32 19,56 101 
Pachtflächen (ha) ... .. .. ... ... ........ .... .. ... .. .... .... . . 4,17 4,33 104 6,13 6,76 11 0 5,23 5,64 108 
Ackerflächen (ha) .. ..... .. ..... ... ......... ... .. . ...... .... 4,54 4,63 102 16,58 17,17 104 11,03 11 ,38 103 
FAK je Betrieb ... ..... .. . .... .... . ... .... .. ... .. .. ... .. ..... . 1,83 1,76 96 .1,66 1,62 98 1,74 1,68 97 
GFAKl100 ha RLN ...... ..... .......... .... .... ..... ....... 12,04 11,86 99 9,14 8,79 96 10,32 10,01 97 
FAKl100 ha RLN .. .... ... . .... . ........ .. ... ... .. .... .... . . 10,76 10,47 97 7,81 7,44 95 9,01 8,64 96 
GVE/100 ha RLN .. .... ....... ... .... .... ........... .... ... . 111 ,14 115,61 104 71,42 70,62 99 87,55 88,49 101 
Milchkühe/100 ha RLN ... ..... ....... .... .... ... ... ..... 51 ,09 52,06 102 21 ,50 21 ,03 98 33,52 33,35 99 

Ergebnisse je Betrieb (in S) 

Unternehmensertrag .. .... ......... ..... ......... ... ...... 696.527 693.875 100 954.984 978.986 103 835.571 847.437 101 
davon Ertrag Boden ..... ..... ...... .... .. ... ...... .. ...... 55.773 49.072 88 333.338 328.788 99 205.333 199.708 97 

Tierhaltung .... ... ........ .. .... .... ...... 302.708 296.839 98 342.982 357.683 104 324.286 329.645 102 
Forstwirtschaft .. .... .. ........ ...... .. .. 59.571 52.204 88 23.717 24.145 102 40.244 37.105 92 
Ertragswirksame MWSt. .. .... .. .. 39.901 38.749 97 61.847 65.079 105 51.720 52.929 102 

Unternehmensaufwand .... .... ... .. ........ ... ... .... . . 425.529 450.234 106 618.581 657.401 106 529.427 561 .822 106 
davon variabler Betriebsaufwand ... .... ..... .. .... 169.857 179.077 105 300.955 333.494 111 240.437 262.241 109 

Afa ....... .. .. .. .... ...... .... ..... .. ... .. ...... .... .... . 127.912 133.508 104 144.985 149.990 103 137.153 142.455 104 
Aufwandswirksame MWSt. .. .... ..... ... ... 44.619 51 .261 115 66.851 75.696 113 56.588 64.431 11 4 

Gewinnrate (%) .... ... ............. .. ... .... ...... .... .... ... 38,9 35,1 90 35,2 32,8 93 36,6 33,7 92 
Vermögensrente .. .. ..... .... .. ..... ........ ..... ...... .. .. . - 99.166 - 124.094 - 48,626 -70.289 - 71 .909 -95.1 20 

Betriebsvermögen ... . .. .... .. ..... . ... .. ... .... . .. .. ... ... 4,266.815 4,409.015 103 4,289.254 4,450.1 49 104 4,277.506 4,431.181 104 
Schulden .. ..... .. .. .. ....... .. ... .... ..... ... .. .... .. ...... ..... 397.940 405.474 102 428.397 435.064 102 414.221 421 .401 102 
Anteil d. Schulden am Betr.vermögen (%) .... 9,3 9,2 10,0 9,8 9,7 9,5 
Investitionsausgaben bauliche Anlagen ..... ... 79.786 101 .141 127 101 .575 114.375 113 91 .577 108.382 118 
Investitionsausgaben Maschinen .. .. ..... .. .. . .... 71.662 90.700 127 76.836 100.650 131 74.421 96.059 129 

Jahresdeckungsbeitrag ..... .... ..... .. ... ...... ... ..... 248.212 219.055 88 399.102 377.121 94 329.445 304.197 92 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft ....... 270.998 243.641 90 336.403 321 .585 96 306.144 285.615 93 
davon Öffentliche Gelder ........... .... ...... ... ... .... 178.985 188.961 106 233.998 215.922 92 208.578 203.482 98 

Erwerbseinkommen .......... .......... .... ... .... .. .... .. 356.523 335.587 94 453.370 441.1 71 97 408.598 392.451 96 
Gesamteinkommen .. ....... ... .... ..... ..... .... .. .... .. . 437.756 416.065 95 515.388 507.672 99 479.445 465.410 97 
Eigenkapitalbildung ... . ... .. .... ... .. .. ..... ... .. ...... ... 147.735 103.767 70 158.163 121.686 77 153.304 113.428 74 
Eigenkapitalbildung in Prozent ..... ........ ...... .. . 33,7 24,9 30,7 24,0 32,0 24,4 
Nettoinvestitionen Gebäude und Maschinen . 49.438 85.749 173 50.457 81 .059 161 49.981 83.286 167 

Einnahmen/Ausgaben je Familie (in S) 

Herkunft Land- und Forstw. (inkl. selbst. NE) 304.752 292.123 96 398.804 386.402 97 355.372 343.024 97 
Nebenerwerb unselbständig ........ .... .. ... .. .... ... 83.140 87.130 105 114.668 116.914 102 100.1 16 103.140 103 
Pensionen und Renten .... .... .... ....... ............... 33.856 35.633 105 23.227 28.107 121 28.111 31.589 112 
Familienbeihilfe und sonst. Sozialtransfer ... .. 47.360 44.845 95 38.812 38.373 99 42.736 41.369 97 
Schenkungen, Erbteile und Sonstiges ...... ..... 6.727 -674 3.492 1.489 4.985 489 
Neuanlagen ..... .... .... ..... ... ......... ..... ...... .. .... .. .. 158.788 197.786 125 179.645 215.792 120 170.016 207.610 122 
Bäuerliche Sozialversicherung .. .... .. ..... ...... .. . 27.929 30.379 109 53.715 58.293 109 41.808 45.418 109 
Laufende Lebenshaltung ..... ... .. ...... ..... ..... ..... 182.817 192.043 105 217.435 228.619 105 201.430 211.737 105 
Private Anschaffungen .... . ... . ... .. ... .... ... .... ..... . 24.932 32.636 131 33.021 42.686 129 29.270 38.044 130 
Geldveränderungen ........ ... .. .... ..... ....... .. ...... .. 81.369 6.213 95.187 25.895 88.796 16.802 

Ergebnisse je Arbeitskraft (in S) 

Einkünfte aus Land- und Forstw. je FAK .... .. . 147.890 138.185 93 202.318 197.460 98 175.871 169.005 96 
Erwerbseinkommen je GFAK ... ... ....... ..... .... .. 173.879 168.027 97 232.987 229.283 98 204.932 200.440 98 
Gesamteinkommen je GFAK ......... .... .. ......... . 213.497 208.322 98 264.858 263.845 100 240.465 237.702 99 

Quelle: LBG. 
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Ertragslage in Spezialbetrieben 

Ertragslage in den Spezialbetrieben (Bio-Landbau, Marktfrucht- und Obstbau) Tabelle 106 

Biologisch Bio-Betriebe Konventio- Markt-
wirtschaf- Index mit höherem Index nellwirt- Index frucht- Index Obstbau- Index 

tende 1995 Boden- 1995 schaftende 1995 spezial- 1995 spezial- 1995 
= 100 nu~~~~~s- = 100 Vergleichs- = 100 = 100 betriebe = 100 Betriebe betriebe betriebe 

Betriebscharakteristik 

Anzahl Betriebe ..... .. ... ....... ....... .... ..... ... ....... 348 27 27 236 36 
StOB (1 .000 S) .... ........................ ... ..... .... ... . 270,83 101 224,15 96 329,12 101 486,37 99 419,54 105 
Kulturfläche (ha) ... .. .. ... ... ............................. 50 ,85 102 21,76 102 18,98 101 38,66 100 12,7 104 
Wald (ha) .. .. ...... ... ......... . ... .. ..... . ......... . ..... . .. 21,16 102 4,11 100 3,72 101 2,21 101 4,48 104 
RLN (ha) . .. . ..... . .......... . .. .. .... .. . .. ... .. .... .......... 17,23 100 17,56 ·102 15,13 101 36,39 100 7,92 104 
Pachtflächen (ha) ..... .. .. ............ ... ....... ..... ... . 6,36 106 3,30 104 2,91 110 13,21 105 1,33 112 
Ackerflächen (ha) ..... .. .. ..... .. ..... .... .. .... ..... .. .. 4,50 103 12,84 101 11,21 101 35,32 100 2,32 101 
F AK je Betrieb ..... .. ..... ... .. ........... ................. 1,76 98 1,64 102 1,77 100 1,18 92 1,68 104 
GFAK/100 ha RLN ..... ... ............... .. .... .. ...... . 11 ,63 98 11,39 100 13,58 99 4,25 96 24,47 98 
FAK/100 ha RLN .. .. ......... .... ......... .......... ..... 10,22 98 9,37 99 11 ,72 99 3,26 92 21 ,29 101 
GVE/100 ha RLN .... .... ......... ....................... 103,81 103 49,69 96 70,31 95 6,22 94 17,83 121 
Milchkühe/100 ha RLN ....... ............. ... ......... 44,64 101 5,75 73 9,71 86 0,17 87 - -

Ergebnisse je Betrieb (in S) 

Unternehmensertrag .... .. .... ............... .......... 751.418 101 742.138 100 816.415 103 1,102.035 98 903.775 99 
davon Ertrag Boden .......................... .... ...... 77.690 99 279.204 93 246.664 89 666.883 95 545.284 90 

Tierhaltung ............ .. .. ........ ... . 258.450 97 114.667 86 304.915 101 71.579 99 42.190 95 
Forstwirtschaft ... .. .. ................ 62.476 90 21.476 146 15.599 107 15.138 95 31.696 161 
Ertragswirksame MWSt. .... .... 41.059 97 43.479 98 52.577 102 61.754 101 54.656 109 

Unternehmensaufwand ..... ..... ..................... 458.508 105 480.793 100 569.312 104 695.232 102 491.025 107 
davon variabler Betriebsaufwand ... ... ..... .... . 164.064 103 164.871 90 291.177 108 305.276 103 168.205 102 

Afa ............. ....... ..... ............... .. .. .. ...... 137.168 107 133.263 107 134.006 102 161.390 100 134.521 106 
Aufwandswirksame MWSt. ...... . ....... 50.605 110 50.397 99 63.062 114 74.345 105 49.017 126 

Gewinnrate (%) ....... ..................... .. .. ........ ... 39,0 35,2 30,3 36,9 45,7 
Vermögens rente .... ..... .. .. .. .... ... . ... .... . ......... . -76.708 - 90.399 -146.534 69.469 41.453 

Betriebsvermögen .............. ...... .... .. ....... .. .. .. 4,720.658 105 4,377.181 104 4,102.530 100 4,626.152 103 4,368.023 107 
Schulden ................. ..... .. ........... .......... ........ 480.011 103 411.115 99 583.231 96 476.600 95 323.619 105 
Anteil d. Schulden am Betr.vermögen (%) .. 10,2 9,4 14,2 10,3 7,4 
Investitionsausgaben bauliche Anlagen ... ... 113.304 123 101.216 140 88.223 80 116.339 127 87.611 108 
Investitionsausgaben Maschinen ... ...... ....... 90.354 116 94.964 138 83.745 308 115.029 132 76.000 319 

Jahresdeckungsbeitrag .... ....... .. ... ..... ... .... ... 234.535 92 250.458 94 275.971 85 448.325 90 450.973 89 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft ... .. 292.910 94 261.345 100 247.103 101 406.803 91 412.750 90 
davon Öffentliche Gelder ... .... ........... ......... . 214.703 108 234.145 105 178.836 99 339.263 90 175.435 68 

Erwerbseinkommen ................... ........... ..... . 389.501 98 434.118 105 355.524 99 557.858 96 527.717 87 
Gesamteinkommen ... .. ........ ........................ 475.134 98 525.623 103 411.566 99 621.723 97 626.986 93 
Eigenkapitalbildung ..... .... .... ..... .. .... ... .... ...... 133.463 78 119.478 72 54.513 57 174.417 80 215.883 68 
Eigenkapitalbildung in Prozent ....... ....... .... .. 28,1 22,7 13,2 28,1 34,4 
Nettoinvestitionen Gebäude u. Maschinen . 96.850 142 68.870 290 55.194 226 81.004 298 47.766 

Einnahmen/Ausgaben je Familie (in S) 

Herkunft Land- u. Forstw. (inkl. selbst. NE) 339.104 101 340.717 106 316.777 100 494.576 95 446.411 89 
Nebenerwerb unselbständig .. ................... .. 93.990 112 172.755 113 104.836 95 145.669 111 115.196 78 
Pensionen und Renten .... . ........... .. ........ ... . . 34.374 98 38.948 105 16.083 87 34.025 134 48.803 295 
Familienbeihilfe und sonst. Sozialtransfer .. 51.242 95 52.575 88 39.958 97 29.840 93 50.466 95 
Schenkungen, Erbteile und Sonstiges .. ...... - 5.221 -10.922 13.723 - 34.061 12.712 
Neuanlagen .. .... .. ..... .. ..... ... ... ........ ...... .. .... ... 215.875 117 231.932 183 169.471 111 239.191 117 152.753 122 
Bäuerliche Sozialversicherung .... .... .. .......... 32.944 107 39.984 108 43.332 115 75.036 103 41.382 111 
Laufende Lebenshaltung ............................ 202.590 106 226.156 101 217.025 105 256.514 105 243.279 100 
Private Anschaffungen .. ............ ........ .. ..... ... 39.560 132 86.817 269 37.280 173 50.837 120 75.034 309 
Geldveränderungen .......... ...... ........... ..... .... 22.520 9.184 24.269 48.471 161.140 

Ergebnisse je Arbeitskraft (in S) 

Einkünfte aus Land- und Forstw. je FAK ... . 166.341 97 158.837 99 139.352 101 342.914 99 244.786 87 
Erwerbseinkommen je GFAK .................. ... . 194.377 100 217.050 103 173.034 100 360.706 100 272.297 85 
Gesamteinkommen je GFAK .. ................... . 237.111 99 262.801 101 200.309 99 402.000 101 323.519 91 

Quelle: LBG. 
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Ertragslage in den Spezialbetrieben (Wein) Tabelle 107 

Weinbau- Index Index Wein- Index Burgen- Index spezial - 1995 = 100 Wachau 1995 = 100 viertel 1995 = 100 land 1995 = 100 betriebe 

Betriebscharakteristik 

Anzahl Betriebe .......... ......... ....... .... .. ........ 49 7 24 17 
5mB (1.000 S) .. ... .. .... .. ............. ... ...... ...... 288,04 105 284,02 107 298,70 106 272,83 103 
Kulturfläche (ha) ...... ......... .... .. ... .............. . 9,78 104 10,09 105 9,92 107 9,70 99 
Wald (ha) ............................ ............ .. ........ 1,35 103 4,36 104 1,03 108 0,53 105 
RLN (ha) .. ........ ......... .. ............ .. .... .. .... ... ... 8,33 105 5,64 107 8,76 108 9,10 99 
Pachtflächen (ha) ..... ... .. ... .... .. ... . .... ... ....... 1,71 102 2,44 117 2,18 110 0,92 72 
Ackerflächen (ha) ................. . ............. ..... . 2,53 107 0,24 121 3,24 111 2,70 97 
F AK je Betrieb .......... ... .... .... ... .. ................ 1,54 103 1,72 113 1,39 94 1,69 112 
GFAK/100 ha RLN ................................... 21,80 97 30,65 105 19,37 87 21,77 111 
FAK/100 ha RLN . .... . ........... ....... . .... ..... .... 18,57 99 30,52 105 15,96 88 18,63 114 
GVE/100 ha RLN .... ........ ..... ..................... 0,91 95 0,44 192 1,61 90 0,07 90 
Milchkühe/100 ha RLN ..................... .. ...... 

Ergebnisse je Betrieb (in S) 

Unternehmensertrag .. .. .... .... ................... . 760.271 109 967.559 101 736.304 . 114 755.983 106 
davon Ertrag Boden .......... ...... .. .............. . 480.608 109 561.671 100 476.640 121 483.938 97 

Tierhaltung .... ....... ....... .. .. .... 3.665 102 1.207 197 6.859 99 300 169 
Forstwirtschaft .. .................. 4.032 125 5.798 93 4.362 195 1.247 216 
Ertragswirksame MWSt. ..... 70.264 112 93.359 102 64.298 109 74.757 121 

Unternehmensaufwand ............... .. ........... 537.852 110 605.167 103 519.862 106 571 .627 118 
davon variabler Betriebsaufwand ............ . 185.118 113 165.060 105 180.736 111 211.593 116 

Afa ...... .. ... ........ ....... ...... ... .... .... ...... 109.265 109 143.871 109 104.498 109 107.171 111 
Aufwandswirksame MWSt. ..... ....... 67.656 110 68.176 86 66.427 105 74.902 133 

Gewinnrate (%) ..... ...... .. ....................... .... 29,3 99 37,5 96 29,4 123 24,4 76 
Vermögensrente ................... ...... ...... .. ...... -133.538 - 23.739 -104.778 - 218.992 

Betriebsvermögen ......... ... ..... .. .. ... ............ 3,940.198 106 4,308.103 100 3.763.419 106 4,230.026 109 
Schulden ........ . ... .................. ........... . ........ 568.956 111 360.001 91 599.902 108 643.770 118 
Anteil d. Schulden am Betr.vermögen (%) 14,4 8.,4 15,9 15,2 
Investitionsausgaben bauliche Anlagen ... 76.744 61 105.011 141 74.118 67 56.875 31 
Investitionsausgaben Maschinen .. .... ....... 97.894 206 68.735 80 79.970 163 145.236 442 

Jahresdeckungsbeitrag ..... ... .................... 303.195 107 403.610 98 307.126 128 273.901 86 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft .. 222.419 108 362.392 97 216.442 140 184.356 80 
davon Öffentliche Gelder ... ....................... 83.841 101 65.299 116 81.862 99 97.461 98 

Erwerbseinkommen ................. .. ..... ... ....... 350.643 103 369.820 96 361.831 119 324.842 87 
Gesamteinkommen ..... .... .... ............. ........ 407.037 103 398.826 93 434.872 116 367.348 88 
Eigenkapitalbildung ....... ... ... ...... .... ... ........ 9.354 28 14.285 39 37.229 216 - 40.359 
Eigenkapitalbildung in Prozent ......... ........ 2,3 3,6 8,6 -11,0 
Nettoinvestitionen Gebäude u. Maschinen 75.778 95 37.438 104 53.629 74 113.723 94 

Einnahmen/Ausgaben je Familie (in S) 

Herkunft Land- u. Forstw. (inkl. selbst. NE) 288.801 111 459.384 106 247.777 113 298.498 110 
Nebenerwerb unselbständig ........ ........ ..... 124.234 94 7.428 65 145.390 98 128.720 91 
Pensionen und Renten .......... ..... .............. 29.363 103 7.772 72 46.971 110 13.140 78 
Familienbeih. und sonst. Sozialtransfer ... 27.023 93 21.235 67 26.070 91 29.357 109 
Schenkungen, Erbteile und Sonstiges ... . . 50.197 - 30.140 52.963 87.114 
Neuanlagen ............. ..... .. .............. '" ...... .. . 182.652 116 169.172 105 183.618 145 184.958 82 
Bäuerliche Sozialversicherung ................. 51.671 114 46.914 115 48.031 108 63.909 117 
Laufende Lebenshaltung ............. ... .. .... .... 243.261 104 229.525 90 239.700 104 255.328 109 
Private Anschaffungen .. ..... .. .... ................ 44.524 151 22.673 119 53.725 192 37.920 108 
Geldveränderungen ....................... .. ..... .... - 2.490 - 2.605 - 5.903 14.714 

Ergebnisse je Arbeitskraft (in S) 

Einkünfte aus Land- u. Forstw. je FAK ..... 143.786 105 210.531 86 154.812 148 108.744 71 
Erwerbseinkommen je GFAK .. ......... .. .. .... 193.092 102 213.935 86 213.242 128 163.973 79 
Gesamteinkommen je GFAK ..... ... .. .......... 224.147 101 230.715 83 256.288 124 185.429 80 

Quelle: LBG . 
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Ertragslage in den Spezial betrieben (Rinder, Milcl1) Tabelle 108 

Milch· Milch· 
Rinder· Milch· wirtschaft - wirtschaft-

haltung - Index wirtschaft - Index Spezial· Index Spezial· Index betriebe, Spezial· 1995 = 100 Spezial· 1995 = 100 betriebe, 1995 = 100 Betriebe 1995 = 100 
betriebe betriebe Berg· ohne bauern Zonierung 

Betriebscharakteristik 

Anzahl Betriebe ... ..................................... 9 489 339 150 
StOB (1.000 S) ............ ............................. 283,56 116 284,27 102 273,23 102 306,23 102 
Kulturfläche (ha) .... ...... ... ..... ..... ...... ..... ..... 24,09 110 30,01 100 34,57 101 20,94 101 
Wald (ha) .......... ....... .. .. ........ .................... . 5,09 119 6,37 100 8,03 101 3,07 100 
RLN (ha) ............ .... .................................. . 18,12 110 17,00 100 17,47 100 16,05 101 
Pachtflächen (ha) .... ...... : ............. .. ........... 4,62 122 6,45 103 7,53 101 4,29 109 
Ackerflächen (ha) ............... ............. ......... 9,09 121 4,24 102 3,63 104 5,46 100 
F AK je Betrieb ... ..................... ........ .. ... .... . 1,61 105 1,76 97 1,79 96 1,71 97 
GFAKl100 ha RLN .. . ............................. .. . 10,85 91 11,85 97 11,56 97 12,48 97 
FAKl100 ha RLN ........ ..... . .. .... .................. 8,90 95 10,39 97 10,26 97 10,66 97 
GVE/100 ha RLN ............. .. ..... .... ... .. ... ... ... 194,29 100 139,890 103 132,48 104 155,63 102 
Milchkühe/100 ha RLN ........... '" ....... .... .... 16,81 108 77,43 103 71,68 103 89,88 103 

Ergebnisse je Betrieb (in S) 

Unternehmensertrag ................. . .............. 846.766 108 736.882 100 747.244 101 715.637 97 
davon Ertrag Boden ...... ... .. .. ..... . ..... . .. ...... 58.999 88 34.782 81 26.799 79 50.654 83 

Tierhaltung ........... ...... ... ...... 509.770 111 393.227 98 373.247 99 432.580 97 
Forstwirtschaft ................. .. . 15.112 64 25.245 82 29.454 83 16.885 80 
Ertragswirksame MWSt. .... . 64.344 116 43.469 99 42.068 99 46.192 99 

Unternehmensaufwand ........... ..... ... ... ..... . 651.505 109 491.946 106 485.142 106 505.094 104 
davon variabler Betriebsaufwand .. .......... . 318.531 109 207.978 108 196.730 107 230.157 109 

Afa ...... ... ..... ....... ............................ 176.507 110 143.480 104 144.162 105 141 .754 103 
Aufwandswirksame MWSt. ..... .... ... 93.988 130 54.689 109 55.939 113 52.163 101 

Gewinnrate (%) ...... ... .. ............................. 23,1 96 33,2 90 35,1 92 29,4 85 
Vermögens rente ........ ..... ........ .... ........... ... -171 .524 -132.702 -110.445 -176.887 

Betriebsvermögen .... .... ............ ... ............. 5,593.553 117 4,212.702 103 4,246.433 104 4,141.911 102 
Schulden ............ ...... .. .... .. . ... .................... 442.925 95 408.408 98 416.712 98 391.524 98 
Anteil d. Schulden am Betr.vermögen (%) 7,9 9,7 9,8 9,5 
Investitionsausgaben bauliche Anlagen ... 289.177 232 99.195 97 107.353 122 82.690 63 
Investitionsausgaben Maschinen .. .... .... ... 188.376 171 92.888 123 101.431 127 75.820 115 

Jahresdeckungsbeitrag ............................ 265.367 104 245.293 87 232.770 88 269.977 85 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft .. 195.261 104 244.936 90 262.102 93 210.543 83 
davon Öffentliche Gelder .... ...... ... ........ ..... 173.064 100 189.397 107 202.879 109 162.409 103 

Erwerbseinkommen .. .. .. ..... ..... ....... .. ... .. ... . 329.820 101 347.531 93 352.911 95 336.552 88 
Gesamteinkommen .... .... .......................... 402.318 101 423.164 94 438.724 96 391.844 89 
Eigenkapitalbildung .. ..... ........................... 61.789 62 101 .575 65 126.483 76 51.937 40 
Eigenkapitalbildung in Prozent ..... ... ..... .... 15,4 24,0 28,8 13,3 
Nettoinvestitionen Gebäude u. Maschinen . 312.443 308 73.491 104 93.185 150 34.251 39 

Einnahmen/Ausgaben je Familie (in S) 

Herkunft Land- u. Forstw. (inkl. selbst. NE) 255.601 101 302.855 98 314.443 100 279.302 95 
Nebenerwerb unselbständig ...... ............... 120.027 87 100.249 100 87.734 100 125.078 100 
Pensionen und Renten ....... .. .............. ...... 21.943 140 28.594 103 35.726 110 14.349 80 
Familienbeih. und sonst. Sozialtransfer ... 50.573 88 47.039 96 50.086 95 40.944 96 
Schenkungen, Erbteile und Sonstiges ..... 26.401 10.540 7.652 16.275 
Neuanlagen ............. ..... ............ ... .... ... ...... 512.687 233 194.701 107 214.636 120 154.674 81 
Bäuerliche Sozialversicherung ................. 41.622 119 34.051 110 28.546 110 44.972 109 
Laufende Lebenshaltung .......... ................ 226.029 117 191.811 104 191.768 104 191.701 104 
Private Anschaffungen ............................. 12.648 56 38.471 148 33.385 148 48.567 146 
Geldveränderungen .. ............................ .... - 318.441 30.243 27.306 36.034 

Ergebnisse je Arbeitskraft (in S) 

Einkünfte aus Land- u. Forstw. je FAK ... .. 121.079 99 138.672 93 146.228 97 123.058 85 
Erwerbseinkommen je GFAK ................... 167.760 101 172.515 96 174.749 99 168.021 90 
Gesamteinkommen je GFAK .. ..... ... ... ... ... . 204.636 101 210.059 97 217.240 100 195.625 91 

Quelle: LBG. 
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Ertragslage in den Spezial betrieben (Schweine, Geflügel) Tabelle 109 

Spezial- Index Veredelung Index Veredelung Index betriebe 
Schweine 1995 = 100 Schweine 1995 = 100 Geflügel 1995 = 100 

Betriebscharakteristik 

Anzahl Betriebe ...... .. ....... ............ .. ...... ... ..... .. 9 159 11 
StOB (1.000 S) ..... .... . .. . .......... ... .. ..... ............. 586,28 109 534,78 99 372,38 95 
Kulturfläche (ha) .. ... .. .. ....... . ....... .. ..... ............. 16,33 107 23,44 99 21 ,87 98 
Wald (ha) .. ..... ... .............. ........ .. ... ... ..... .... .. .... 3,74 101 4,08 102 2,26 99 
RLN (ha) .... ..... ..... ............ .... ...... ............. .... ... 12,45 108 19,15 98 19,39 98 
Pachtflächen (ha) .. .. ... ................. . ....... .......... 3,34 144 4,89 98 3,54 90 
Ackerflächen (ha) .... . ..... . ...... . ......... ..... ... ....... 11,24 109 17,86 98 15,23 95 
F AK je Betrieb . .............. . ...... ... . ..... .... . .... ... . ... 1,53 102 1,68 95 1,79 98 
GFAKl100 ha RLN ....... .. .. ..... ..... .. ....... ........... 13,91 93 10,1 9 99 10,22 98 
FAKl100 ha RLN ........ . .............. .. ............ .. .... 12,34 94 8,79 98 9,25 99 
GVE/100 ha RLN ......... ...... .. ............. ....... .. .... 268,81 97 125,39 100 94,15 112 
Milchkühe/100 ha RLN ..... ........ ... ... ............... - 1,30 75 -

Ergebnisse je Betrieb (in S) 

Unternehmensertrag ..... ... ..... ... ... .... ..... .. ......... 1,530.591 112 1,346.954 103 2,071.511 110 
davon Ertrag Boden ... ...... ... ... ............... ... ... ... 107.929 88 275.147 97 302.213 93 

Tierhaltung ........... ........ ............ 1,074.833 110 800.508 106 1,285.033 108 
Forstwirtschaft .... ................ ...... 28.647 135 27.729 111 20.146 114 
Ertragswirksame MWSt. .. .. .. ... . 116.993 117 100.576 108 145.057 110 

Unternehmensaufwand .. ............................... 960.182 107 937.087 105 1,495.881 108 
davon variabler Betriebsaufwand ........... ...... . 596.156 106 601.195 112 993.020 113 

Afa .. ..... .... . ........ .. ... ... ..... .. ............. ... ... 195.938 105 180.987 102 214.085 105 
Aufwandswirksame MWSt. ..... .......... .. 137.996 126 110.113 113 164.815 98 

Gewinnrate (%) ............... .......... .. ..... .......... .... 37,3 109 30,4 95 27,8 106 
Vermögens rente ....................... ... .... ...... ........ 204.180 - 4.251 86.615 

Betriebsvermögen ............ .. .. .. .. .. . .............. .. .. 5,655.537 105 5,300.088 101 5,669.365 101 
Schulden ............................... .. .. ..................... 404.463 121 446.712 99 419.503 107 
Anteil der Schulden am Betr.vermögen (%) .. 7,2 8,4 7,4 
Investitionsausgaben bauliche Anlagen .... .... 205.786 122 171.220 111 51.694 18 
Investitionsausgaben Maschinen . ... . ... .. . ...... . 150.010 311 105.019 122 264.693 321 

Jahresdeckungsbeitrag ..... .. .... ........ ... ...... ~ .... 615.254 110 502.151 95 614.372 94 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft ....... 570.409 123 409.867 97 575.630 116 
davon Öffentliche Gelder .................. .. .... ..... .. 140.934 83 196.306 76 276.443 108 

Erwerbseinkommen ... ............... ..... ... ..... ... .. ... 624.927 120 514.081 99 651 .911 114 
Gesamteinkommen . .. .............. . ..... ...... ... .. ..... 704.906 117 580.876 99 731.642 113 
Eigenkapitalbildung .. ........................... ..... ..... 284.967 140 154.520 82 292.109 146 
Eigenkapitalbildung in Prozent .... .. ...... .. ........ 40,4 26,6 39,9 
Nettoinvestitionen Gebäude und Maschinen . 211 .675 354 122.273 140 122.428 60 

Einnahmen/Ausgaben je Familie (in S) 

Herkunft Land- u. Forstw. (inkl. selbst. NE) ... 580.083 112 479.746 96 731.953 128 
Nebenerwerb unselbständig ............... ...... ... .. 54.531 100 102.587 105 68.679 92 
Pensionen und Renten .. ..... ...... .... ....... .. ....... . 46.513 105 26.561 121 29.279 124 
Familienbeihilfe und sonst. Sozialtransfer ..... 33.466 88 40.215 94 50.453 94 
Schenkungen, Erbteile und Sonstiges ........... - 66.608 - 5.956 - 90.784 
Neuanlagen .. .. .. .. ............ . ... ..... .. .......... ... ... ... . 319.865 154 265.457 103 333.838 96 
Bäuerliche Sozialversicherung ...................... 43.376 114 56.110 104 63.483 101 
Laufende Lebenshaltung .. .... .. .. .. ........ .. ...... ... 236.226 105 249.505 102 283.676 105 
Private Anschaffungen .................. ............. ... 67.093 104 60.629 147 41 .708 57 
Geldveränderungen .. .. ........................ .. .. ....... -18.575 11.452 66.875 

Ergebnisse je Arbeitskraft (in S) 

Einkünfte aus Land- und Forstw. je FAK ....... 371.280 120 243.493 102 320.941 119 
Erwerbseinkommen je GFAK .. .. .. ....... .......... . 360.855 119 263.445 102 328.973 118 
Gesamteinkommen je GFAK .. .......... ............. 407.038 115 297.674 102 369.207 117 

Quelle: LBG. 
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Ergebnisse von Betrieben mit hoher Waldausstattung1) Tabelle 110 

Alpengebiet Wald- und Mühlviertel 

1994 1995 1996 1994 1995 1996 

Betriebscharakteristik 

Zahl der Betriebe ........................................ . ................. 68 78 76 37 36 36 
Kulturfläche (ha) .... . ....................... ... .. . ......................... 105,80 105,57 107,02 34,51 35,41 35,45 
Reduzierte landwirtschaftliche Nutzfläche (ha) .. ........... 21,78 21,85 22,28 23,33 23,93 24,00 
Ertragswaldfläche je Betrieb (ha) .......................... ... ..... 61,01 63,64 64,08 10,81 10,94 10,94 
Holzeinschlag je Hektar (fm) ...... ...... .. ... .. .... .................. 4,15 3,50 3,73 6,88 5,29 6,41 
Nachhaltig mögl. Holzeinschlag je ha Ertragswald (fm) 4,38 4,27 4,26 5,21 5,14 5,14 

Betriebsergebnisse je Betrieb 

Unternehmensertrag (8) .. .... ... .. ..... ............................... 905.992 895.499 913.100 930.317 958.434 954.927 
davon Waldwirtschaft (8) ............... ... .. .......................... 190.341 173.964 175.762 52.888 40.568 47.250 

(%) ....................... ... ... ..... ........... 21,0 19,4 19,2 5,7 4,2 4,9 
Beitrag des Waldes zu den Einkünften aus L+F2) (8) .. . 87.908 76.911 68.523 23.653 15.506 19.386 

(%) .. 25,1 19,6 18,0 7,0 4,1 5,3 

Betriebsergebnisse je Arbeitskraft (in 8) 

Unternehmensertrag je VAK ......... .. .... ... ..... .. ................ 412.780 420.751 432.183 391 .111 422.373 438.096 
Betriebseinkommen je VAK .. .. ............................... ....... 180.176 206.052 202.645 156.553 182.115 183.816 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je FAK ........... 167.753 194.730 189.031 141 .814 166.475 167.941 
Erwerbseinkommen je GFAK .... .... .... .. ..... .. .... .............. 176.693 202.458 196.695 147.987 175.130 177.328 
Gesamteinkommen je GFAK .... ...... ...... .......... .... .. ........ 211.840 237.063 231.732 186.264 207.753 207.626 
Verbrauch je GFAK .... ....... ........ ........................... .. .. .. .. . 177.292 174.249 189.494 127.392 123.762 134.380 

1) Bezugsgröße: Tatsächlicher Holzeinschlag; Vermögensänderung am Stehenden Holz nicht berücksichtigt. 
2) Ertrag abzüglich Aufwand für Wald arbeit und anteiligem Gemeinaufwand ausschließlich der Lohnansätze der Familienarbeitskräfte. 

Quelle: LBG. 
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Streuung der Ergebnisse nach dem Rentabilitätskoeffizienten1) 1996 Tabelle 111 

Spezial-Marktfruchtbau Veredelung Spezial-Milchwirtschaft 

unterstes oberstes unterstes oberstes unterstes oberstes 

Viertel Viertel Viertel 

Betriebscharakteristik 

Anzahl Betriebe ....... ................. ... ... .. .•.. .. ..... .. 40 74 33 57 84 153 
stOB (1.000 S) .. . .... . .... .. .............. .... . ....... ... ... 265,73 745,81 331,67 759,74 202,66 348,00 
Kulturfläche (ha) ..... . ... ... ............ ....... . ... ........ . 23,59 56,88 16,52 31,32 21 ,43 43,04 
Wald (ha) ...................... .......................... ....... 2,64 1,54 3,43 4,88 3,95 7,65 
RLN (ha) ........... .. ............... .. ............ .. ............ 20,88 55,31 12,90 26,04 11,94 22,25 
Pachtflächen (ha) .. . ........ . ..... ... . .. ... .. . .......... ... 4,26 26,22 1,97 9,05 4,27 13,57 
Ackerflächen (ha) ..................... .... ... ... ... ........ 19,90 53,68 11,79 24,71 2,80 5,10 
FAK je Betrieb ......... .. ..... ................... . .. . .. ... . .. 0,97 1,27 1,49 1,73 1,50 1,81 
GFAKl100 ha RLN ......................................... 6,98 2,83 15,45 7,37 16,41 8,98 
F AKl1 00 ha RLN ....... . ..... . ............ . ............. .. . 4,69 2,31 11,61 6,68 12,58 8,16 
GVE/100 ha RLN ............. ....... .. .... .. .. ............. 9,44 3,58 111,91 134,89 143,59 132,09 
Milchkühe/100 ha RLN .. ...................... . ....... .. - 0,14 2,38 0,46 81,23 72,29 

Ergebnisse je Betrieb (in S) 

Unternehmensertrag ....... ....... .. ............... .. ..... 612.536 1,741.491 771.046 2,039.323 461.481 1,058.255 
davon Ertrag Boden ........ ... .... ...... ... ... .. .......... 328.818 1,106.034 182.354 367.216 24.835 43.276 

Tierhaltung ................... ............ 74.187 63.828 453.177 1,230.702 273.151 512.084 
Forstwirtschaft ......................... . 10.858 20.243 19.505 36.873 12.012 39.071 
Ertragswirksame MWSt. .......... 33.763 98.728 56.296 149.886 29.611 58.629 

Unternehmensaufwand ..... .... .... ..... ... ... ... ..... . 512.187 963.722 693.324 1,251.041 439.619 584.375 
davon variabler Betriebsaufwand ............. .... . 220.159 402.048 427.106 825.286 181.643 243.526 

Afa ...... .. ... .......... . .... . ...... .... ................. 146.766 200.167 148.660 217.538 131.173 157.797 
Aufwandswirksame MWSt. .... ...... ....... 42.846 105.808 70.886 151.032 44.118 70.755 

Gewinnrate (%) .............................................. 16,4 44,7 10,1 38,7 4,7 44,8 
Vermögensrente ..... ........................ .. ............. -155.786 379.537 - 265.095 330.526 - 283.730 72.735 

Betriebsvermögen ............... ..... ............ . ....... . 4,303.472 5,428.677 4,174.814 6,427.115 3,871.700 4,782.326 
Schulden ........................... ......... .. .. ................ 473.851 580.644 522.631 511.217 547.759 493.950 
Anteil d. Schulden am Betr.vermögen (%) .... 11,0 10,7 12,5 8,0 14,1 10,3 
Investitionsausgaben bauliche Anlagen .. ...... 99.744 135.565 126.704 214.882 106.815 128.494 
Investitionsausgaben Maschinen ... .. ............. 65.605 179.370 93.293 124.732 63.879 117.258 

Jahresdeckungsbeitrag ..................... . ........... 193.683 787.946 227.930 809.532 128.355 350.860 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft ....... 100.349 777.769 77.722 788.282 21.862 473.880 
davon Öffentliche Gelder ........................ .. .... . 185.832 530.920 121.801 313.677 108.522 298.862 

Erwerbseinkommen ...................... ....... .......... 312.886 879.152 267.958 858.382 217.916 544.924 
Gesamteinkommen ............. . .. . .. . .. ............. . ... 371.851 929.373 335.387 915.306 301 .019 613.032 
Eigenkapitalbildung .. .. .... .................... ........... - 46.709 447.180 - 57.844 445.779 - 5.314 267.311 
Eigenkapitalbildung in Prozent ... ........... ........ -12,6 48,1 -17,2 48,7 -1,8 43,6 
Nettoinvestitionen Gebäude und Maschinen . 30.151 118.917 79.928 175.015 50.960 126.158 

Einnahmen/Ausgaben je Familie (in S) 

Herkunft Land- u. Forstw. (inkl. selbst. NE) ... 195.625 909.186 164.643 851.196 87.807 522.052 
Nebenerwerb unselbständig .......................... 211.013 83.850 188.250 65.412 195.995 72.046 
Pensionen und Renten ........................... .... ... 24.597 20.133 36.662 9.400 35.438 17.311 
Familienbeihilfe und sonst. Sozialtransfer ..... 34.389 30.089 30.767 47.523 47.664 50.797 
Schenkungen, Erbteile und Sonstiges ........... 27.290 -110.012 47.511 - 58.382 43.330 2.003 
Neuanlagen ................................. . ............ .... . 183.389 362.889 158.193 371.200 171.614 275.010 
Bäuerliche Sozialversicherung .. .. . ... . ... ......... . 53.432 94.082 39.693 71.740 23.987 39.805 
Laufende Lebenshaltung .................... .. ......... 248.827 286.561 237.115 277.717 194.335 211.998 
Private Anschaffungen ............ . .. .. ... .............. 65.730 51.604 61.430 54.658 36.417 33.019 
Geldveränderungen ................................. .. .. .. - 58.464 138.110 - 28.598 139.834 -16.119 104.377 

Ergebnisse je Arbeitskraft (in S) 

Einkünfte aus Land- und Forstw. je FAK ...... . 102.473 608.745 51.895 453.174 14.555 261.005 
Erwerbseinkommen je GFAK ........................ 214.685 561.661 134.447 447.273 111.219 272.728 
Gesamteinkommen je GFAK ......................... 255.143 593.746 168.278 476.934 153.632 306.815 

1) Rentabilitätskoeffizient = Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft: Lohnansatz und Zinsansatz des Eigenkapitals. 
Quelle: LBG. 
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Langfristiger Vergleich der Ertragslage 

Entwicklung der Betriebsergebnisse von Haupterwerbsbetrieben 1986 bis 1996 (in Schilling) Tabelle 112 

Nord- Süd- Wald- Mittel der Mittel der 
östliches östliches Vor- Hoch- Nicht-

Flach- und Flach- und Alpen- Kärntner und Alpen- alpen- alpen- Bundes- Berg- berg-vorland Becken Mühl- ostrand mittel bauern-Hügel- Hügel- viertel gebiet gebiet betriebe bauern-
land land betriebe 

Erwerbseinkommen1) je Gesamt-Familienarbeitskraft 

1986 .. .... .... ........ .............. 158.513 130.497 142.515 130.267 115.945 118.337 118.274 109.059 129.155 113.309 142.308 
1987 .. ... ........... .. ... .. ........ . 187.895 132.387 145.552 147.002 114.845 118.855 118.593 107.998 134.411 113.540 151.990 
1988 ................. .. ..... ........ 203.005 124.994 161.251 151.390 118.322 128.975 127.953 116.754 143.061 121.253 161.390 
1989 ................................ 185.529 137.564 168.865 163.223 135.567 140.345 148.179 136.466 152.139 137.760 164.127 
1990 ... .. .. ...... .... ..... ....... ... 210.713 178.953 203.475 192.423 171.466 149.197 163.781 145.950 178.080 156.753 195.693 
1991 neu ........ ..... ...... ... ... 239.656 180.880 177.598 161.254 144.451 152.033 145.229 143.717 171.314 142.828 196.090 
1992 ................................ 226.356 201.591 204.618 167.298 159.670 160.435 168.345 153.467 183.639 153.217 210.388 
1993 .... .. ..... ......... ..... ....... 205.516 171.101 185.286 160.267 149.734 162.795 153.366 150.411 170.432 149.801 188.601 
1994 ........... ... .... .............. 264.905 203.993 190.378 169.765 153.819 180.866 178.222 162.258 190.193 161 .170 216.875 
1995 ...................... .......... 296.221 244.710 224.556 200.943 191.810 200.711 211 .607 187.264 221.713 190.718 251.397 
1996 ......... ... ................ .. .. 306.881 242.475 218.777 199.970 188.406 195.701 210.201 178.673 219.227 183.321 252.524 

Index 1,996 (1995 = 100) . 103,6 99,1 97,4 99,5 98,2 9Z,5 99,3 95,4 98,9 96,1 100,4 
Jährl. And.2) ab 1986 in S 12.877 12.144 7.443 5.332 7.211 8.419 9.068 7.610 8.937 7.264 10.716 

in% 6,0 7,4 4,2 3,3 5,0 5,7 6,1 5,5 5,5 5,2 5,8 

Gesamteinkommen je Betrieb 

1986 ................................ 338.976 282.751 330.234 309.644 282.286 280.446 286.104 268.503 298.909 277.350 316.556 
1987 ................................ 395.446 292.064 332.825 341 .333 281 .996 281.848 293.994 266.635 310.851 279.400 336.364 
1988 ................................ 433.193 270.905 364.853 355.383 293.616 301.040 312.141 284.892 329.143 295.902 356.064 
1989 ...... .. ............ ..... ....... 394.005 297.069 383.239 371.022 327.585 314.756 344.208 319.470 344.040 323.860 360.926 
1990 ... ..... ... .............. ....... 451 .1 35 376.720 463.684 448.233 406.968 341.920 403.548 346.679 404.270 373.704 429.603 
1991 neu ......................... 500.792 393.485 413.963 391 .149 359.964 334.711 362.215 343.022 392.126 345.974 431.871 
1992 ................................ 471.448 442.797 480.288 396.026 397.606 353.841 414.742 360.301 420.152 368.174 465.596 
1993 ........ ........ ...... .......... 437.680 396.055 440.226 384.953 389.490 378.788 387.178 364.603 402.876 373.589 428.150 
1994 .......................... ...... 565.308 468.126 445.299 398.920 397.092 424.234 449.600 403.781 449.530 403.672 489.631 
1995 ................................ 607.843 553.211 512.779 455.924 463.149 466.734 506.306 447.644 506.431 454.748 552.167 
1996 ...... .. .............. .......... 631.931 535.938 480.678 462.000 447.457 445.195 491.433 414.346 490.824 428.200 546.688 

Index 1996 (1995 = 100) . 104,0 96,9 93,7 101,3 96,6 95,4 97,1 92,6 96,9 94,2 99,0 
Jährl. Änd.2) ab 1986 in S 25.622 28.784 16.763 12.059 17.958 18.844 21.685 17.398 20.333 17.026 23.500 

in% 5,7 8,0 4,1 3,1 5,1 5,6 5,9 5,3 5,4 5,0 5,8 

Verbrauch je Betrieb 

1986 ...................... .. ........ 287.551 217.246 281.844 257.270 223.556 220.570 232.085 212.543 243.101 218.959 262.769 
1987 ................................ 291.618 233.029 294.090 266.970 230.293 231.065 246.966 220.644 253.099 228.593 273.000 
1988 ................................ 308.216 236.106 303.086 286.049 235.352 234.449 251.702 223.139 260.241 232.327 282.838 
1989 ...................... ...... .... 309.317 238.815 310.607 286.993 243.266 240.996 255.920 231.255 265.605 239.502 287.297 
1990 ................ ................ 317.600 270.954 318.305 308.368 265.468 260.976 273.568 240.852 281.525 255.512 303.030 
1991 neu ......................... 336.661 263.621 325.049 298.571 272.426 270.135 284.277 237.671 287.417 264.838 306.908 
1992 ......... ........... ........... . 354.552 294.342 335.283 300.604 281.952 297.782 314.390 260.105 306.964 280.939 329.735 
1993 ................................ 363.473 305.488 343.390 322.779 283.130 312.230 311.224 262.316 314.394 280.449 343.697 
1994 .... ............................ 390.515 328.891 352.864 318.569 297.258 329.788 331.239 277.519 330.278 296.264 360.003 
1995 .... .. .......................... 397.349 335.390 345.514 322.724 285.094 320.195 331 .007 276.827 327.662 293.108 361.126 
1996 ................................ 432.912 358.660 366.942 359.287 303.551 340.629 365.286 289.051 350.400 307.176 388.978 

Index 1.996 (1995 = 100) . 109,0 106,9 106,2 111,3 106,5 106,4 110,4 104,4 106,9 104,8 107,7 
Jährl. And.2) ab 1986 in S 14.017 14.105 7.846 8.132 8.192 12.928 12.656 7.744 10.617 9.075 12.314 

in% 4,2 5,3 2,5 2,7 3,2 4,8 4,5 3,2 3,7 3,5 4,0 

1) Inkl. Arbeitsrente. 
2) Nach der Methode der kleinsten Quadrate. 

Quelle: LBG. 
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Entwicklung der Betriebsergebnisse von 1991 bis 1996 Tabelle 11 3 

Betriebe mit Betriebe mit Futterbau- Landwirtsch . Marktfrucht- Dauerku ltur- Veredelungs- Bundes-über 50% 25-50% Gemischt-
Forstanteil Forstanteil betriebe betriebe betriebe betriebe betriebe mittel 

Reduzierte landwirtschaftliche Nutzfläche (RLN) (in ha) 

1991 . .... .. ..... .. ... . ... ... .. ....... ... . 15,88 15,29 16,64 17,49 32,10 10,54 17,81 18,43 
1992 .. .. .. ........ .. .... .. ...... .. ..... .. 15,51 15,40 16,38 17,54 31 ,62 10,29 17,97 18,24 
1993 .. ..... .. .. .. ........ .. ..... ... ...... 14,68 15,39 16,49 18,11 32,58 10,33 18,25 18,45 
1994 .. ..... ..... .. ........ ... ...... .. ... . 14,68 15,73 16,94 18,75 32,62 11 ,27 18,37 18,83 
1995 .... .... .. .. ... .. .... .. .. ...... ..... . 15,53 16,51 17,45 19,23 33,29 10,29 19,03 19,32 
1996 ......... ..... .... ..... .. ......... .. . 14,75 16,07 17,56 19,55 35,01 10,23 19,22 19,56 

Index !.996 (1995 = 100) ...... 94,98 97,33 100,63 101,66 105,17 99,42 101 ,00 101,24 
Jährl. And.1) ab 1991 in ha .. . ....:: 0,16 0,22 0,24 0,46 0,56 - 0,02 0,30 0,26 

in % .. .. -1,0 1,4 1,4 2,5 1,7 -0,2 1,6 1,4 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je Familienarbeitskraft (in S) 

1991 .... ... ..... ... .. ... ... . ... ... ... .... 151 .582 105.208 111.543 142.535 209.487 168.034 235.315 140.030 
1992 .. .. .. .... .. .... ..... .. .. ... .... .. ... 142.991 113.463 120.788 151.188 202.720 155.817 265.865 146.079 
1993 ... .. ..... .... .. ..... ..... ... .. ... .. . 101 .089 110.060 114.380 129.433 193.529 116.023 208.968 130.434 
1994 ..... .. .......... .. .. .. .. ......... ... 123.124 123.310 121.158 139.313 230.771 146.275 219.979 144.682 
1995 .. .. ........ .... ..... .. .. ... ...... ... 137.922 147.071 148.056 179.680 289.933 185.991 237.805 175.871 
1996 ...... .. .... ...... .... .. .. .. .... .. .. . 123.448 133.839 137.284 186.438 284.024 175.823 251.941 169.005 

Index 1996 (1995 = 100) .. .. .. 89,5 91 ,0 92,7 103,8 98,0 94,5 105,9 96,1 
Jährl. Änd. 1) ab 1991 in S ... .. - 3.824 7.349 6.208 8.996 19.188 4.563 285 7.100 

in % .. .. - 2,9 6,2 5,1 6,0 8,6 2,9 0,1 4,8 

Erwerbseinkommen je Gesamtfamilienarbeitskraft (in S) 

1991 ....... ..... . ... .. .... ... . .... ...... . 159.704 127.630 131.549 156.488 228.465 190.135 246.561 158.957 
1992 .. .... ............ .. .......... ..... .. 152.012 136.877 145.700 170.500 228.606 184.270 273.270 168.795 
1993 ... .. .......... ... ... ......... .. ... .. 132.813 136.174 141 .767 151.735 223.640 151 .568 225.178 157.938 
1994 .... .. ........ .. .. .... .... .......... . 152.145 151.002 152.185 165.537 261 .297 184.048 240.990 175.107 
1995 .... .... .... ...... .... .... .... ....... 163.654 174.823 178.684 204.403 311 .524 222.156 258.918 204.932 
1996 .. .. ... ...... .. .... .. .... .. .. ..... .. . 157.240 166.294 170.394 212.881 307.984 215.191 270.186 200.440 

Index !.996 (1995 = 100) .. .. .. 96,1 95,1 95,4 104,1 98,9 96,9 104,4 97,8 
Jährl. And.1) ab 1991 in S ..... 1.198 9.200 8.674 11 .356 19.543 7.755 2.597 9.514 

in % ... . 0,8 6,4 5,9 6,7 7,9 4,2 1,0 5,5 

Gesamteinkommen je Betrieb (in S) 

1991 .. .. .... . ... .. . .. ... .. .. .. ... .. .. ... . 399.811 323.909 333.640 367.686 462.577 416.500 522.879 375.954 
1992 .. .. ........ .. ...... .. ....... ... ..... 378.056 351 .028 367.878 398.684 467.944 395.259 595.813 400.404 
1993 .. ..... ..... ... .. ... ... ..... ..... ... . 335.584 358.510 371.354 380.563 463.157 347.449 503.262 388.759 
1994 .. .. ...... ...... ..... .. ....... .... ... 397.519 393.234 398.767 401.925 535.000 422.692 545.442 429.229 
1995 .... .. ...... ........ .. ...... .. ..... ... 416.499 432. 198 441.781 475.750 619.127 478.227 583.155 479.445 
1996 ... ... .... .. .. .. .......... .... ....... 391.11 1 399.339 419.543 497.234 610.819 475.285 596.281 465.410 

Index 1996 (1 995 = 100) ...... 93,9 92,4 95,0 104,5 98,7 99,4 102,3 97,1 
Jährl. Änd.1) ab 1991 in S ..... 3.822 18.725 19.390 25.723 36.189 17.659 10.606 20.711 

in % .. .. 1,0 5,1 5,1 6,4 7,2 4,3 1,9 5,0 

Verbrauch je Betrieb (in S) 

1991 .. ..... .. ... .. . ... ...... .... .... ... . . 269.774 260.999 266.840 269.741 352.453 299.110 354.204 286.683 
1992 ... ... ........... ...... ...... ........ 293.186 279.926 276.560 276.571 370.017 313.752 364.432 299.683 
1993 .. ... ... ... ..... ..... ......... ..... .. 305.623 289.748 287.833 307.218 377.211 336.221 379.783 313.041 
1994 .. .... ... .... ... .. .... .... .. ...... ... 334.968 298.870 302.887 316.613 405.532 345.358 399.988 329.694 
1995 ........ ..... .. .... .... .. .. .. .... .. .. 315.927 297.197 295.603 318.699 414.927 349.171 390.857 326.141 
1996 .... ....... .... ... .... ..... ........ .. 337.200 305.394 321.401 355.380 439.901 385.558 428.510 351.982 

Index 1996 (1995 = 100) .. .... 106,7 102,8 108,7 111 ,5 106,0 110,4 109,6 107,9 
Jährl. Änd.1) ab 1991 in S ..... 12.420 8.083 9.857 16.1 14 17.151 15.647 13.457 12.072 

in % .... 4,1 2,8 3,4 5,4 4,5 4,8 3,6 3,9 

1) Nach der Methode der kleinsten Quadrate. 
Quelle : LBG. 
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Auswahlrahmen für Buchführungsbetriebe 

Grundgesamtheit des Auswahlrahmens (Anzahl der Betriebe) Tabelle 114 

Größenklassen in 1.000 S StOB 

90-120 1120-180 240-300 1300-360 360-420 1420-480 600-900 1900-1500 
Summe 

180-240 480-600 

Betriebe mit Forstanteil > 75% ......... ... ... 1.587 1.792 3.379 

Betriebe mit Forstanteil50-75% ..... ... .... 2.080 1.787 1.175 5.042 

Betriebe mit Forstanteil 25-50% ... ....... .. 15.676 

ohne Erschw.z. .. 1.137 990 2.127 

Zone 1 . .... .. .. ... . .. 833 1.474 2.307 

Zone 2 ..... . .. . .. . ... 1.322 1.578 704 3.604 

Zone 3 ..... .......... 2.543 3.085 718 6.346 

Zone 4 . ..... ......... 849 443 1.292 

Futterbaubetriebe ...... ... ..... .. .. ... .... .. .. ... 61.595 

HA, VA, AO ohne Erschw.z ... 1.060 1.253 679 2.992 

WM ohne Erschw.z ... 221 794 1.015 

KB, SöFH ohne Erschw.z . .. 3.206 2.738 5.944 

AV,NöFH ohne Erschw.z. '.' 3.712 5.404 2.758 1.487 907 14.268 

ausgen. WM Zone 1 ... .... ... ..... 2.454 3.654 1.096 545 7.749 

WM Zone 1 ...... .. . ...... 1.943 3.709 1.470 697 7.819 

ausgen. WM Zone 2 ...... .. .... ... 2.845 3.759 1.116 7.720 

WM Zone 2 .. .. ... .. ...... 1.094 2.279 3.373 

ausgen. WM Zone 3 ............... 3.278 3.256 568 7.102 

WM Zone 3 ... ............ 876 1.423 2.299 

OE Zone 4 .. . . .... ....... 387 I 927 1.314 

Landwirtschaftl. Gemischtbetriebe ... . 12.385 

HA, VA, AO, AV ............. ~ ........ ... ...... ... 901 1.249 1.312 3.462 

WM .. .. .... .. ............... ... .. ...... ........ ........ .. 811 568 834 2.213 

KB, SöFH ......... .... ... .... .. ... .. ... .............. 2.131 1.669 855 4.655 

NöFH ... ......... ... .. .... .... ......... ... ... ........... 538 722 795 2.055 

Marktfruchtbetriebe ...... ......... ....... .... ... 19.721 

HA, VA, AO, AV .. ............................. ... 1.522 1.432 875 3.829 

WM ..... .. ........... ......... .......... .... ............. 737 721 1.458 

KB, SöFH ... .. ......... ... .. ..... ..... ...... ......... 1.385 699 2.084 

NöFH ..... .... ...... ...... ... ......... .... .. ............ 3.753 3.918 1.693 2.237 I 749 12.350 

Dauerkulturbetriebe ..... ...... ... .. ..... .... .... 3.379 3.228 1.715 582 8.904 

Veredelungsbetriebe ........... .. ......... .. ... 2.010 1.403 1.380 1.374 1.961 I 566 8.694 

Insgesamt .............. ... ... ......... ...... ... ... .... 135.396 

Quelle: ÖSTAT, LBZ 1990. 
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Gliederung der ausgewerteten Buchführungsbetriebe Tabelle 115 

Betriebsgruppen 1995 1996 

Betriebe mit Forstanteil > 50% ... .. ..... .............. ......... .. .. ........ ............... ... .. ....... .......... . 136 136 
Betriebe mit Forstanteil 25-50% ................................................................................ . 293 288 
Futterbaubetriebe .... ...... ......... ... .. .... ... ...... .. ..... ..... ........ ......... .. ..... ... ... .. .. .. ... .... .. ........ . 994 971-
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe ................ .. ................ ......... .. .... .. ..... .. .... ... .... .. . 240 244 
Marktfruchtbetriebe ........... ........... ....... ... ..... ..... ..... ........ .... ... ........... ................. .......... . 442 455 
Dauerkulturbetriebe .. ...... ... ..... .............. .. .. .. ............ .... .. .......................... ... ...... ... ..... .. . 144 147 
Veredelungsbetriebe .................................................................................................. . 179 181 

Alle Betriebe (OE) .. ....... ........ .. ... .... .. ......... ..... ....... .. ..... ... ... ............. ..... ...... ..... ... .. .. .... . 2.428 2.422 

davon Nichtbergbauernbetriebe ... ... .. ...... ... ....... ...... ............. ..................................... . 1.354 1.364 
Bergbauernbetriebe ... ... ... .. ...... ... ..... ................................... .... ...... ... ............... . 1.074 1.058 
Berggebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 3) ................................. .. ... ... ........... ..... . . 1.167 1.143 
Sonst. benachteiligtes Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 4) .... .. ...... .. .......... .... . 168 164 
Kleines Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 5) .... ... .... ..... ................ .. ......... .... ... .. . 175 180 

Hochalpengebiet (HA) ................. ....... ... .... ..... .. ...... ...... ................ .. ....... ....... .. .. ... .. ... . . 363 363 
Voralpengebiet (VA) ... ............ .. ....... ... ......................................... .. ... .. .. ....... .. .... ... ..... . 148 138 
Alpenostrand (AO) .. ... .... .. ... .... ............. ... .. .. .. .... ... .... ............. ...... .... ...... .. .... ... ........ .... . 284 280 
Wald- und Mühlviertel (WM) ..... ................................................. ..... ... ..... ... ... ..... .. ... .. . . 339 335 
Kärntner Becken (KB) ... .... .... ......... .... ............. ... .. ... .. ...... .. ......................... ... ... ..... ... .. . 106 103 
Alpenvorland (AV) .. .......................... ...... .. .. ....... .. .... ... ... .. .. ...... ....... ..... .. .... ... ...... ... ... .. . 488 476 
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) ............ ..... ........ ......... .. ..... ... .................................. . 246 251 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) .......... ....... .. ....... ............... ...... .. ... .... .......... .... ... ... . . 454 476 

Größenklassen in 1.000 S StOB 
Betriebsgruppen Summe 96 

90 - 180 180 - 240 240 - 360 360 - 480 480 - 600 600- 900 900 -1 .500 

Betriebe mit Forstanteil > 50% ... ..... ... ... ... 22 10 30 24 21 28 1 136 
Betriebe mit Forstanteil 25-50% .... ... .. .. ... 56 42 74 60 34 20 2 288 
Futterbaubetriebe ... ...... ......................... ... 154 112 292 228 104 78 3 971 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe ...... 20 13 39 58 38 61 15 244 
Marktfruchtbetriebe ...... ........................ .. .. 37 30 58 74 79 128 49 455 
Dauerkulturbetriebe ........ .......... ............ ... . 30 11 35 27 20 19 5 147 
Veredelungsbetriebe .... ... ........ .. .. .. ... .... .. .. 4 15 15 27 33 63 24 181 

Alle Betriebe (OE) ..... .. .... ...... .... ... ...... ...... 323 233 543 498 329 397 99 2.422 

Ausgewählte regionale Gruppierungen und Größenklassen 

Größenklassen in 1.000 S StOB 

180 - 240 I 600 - 900 I 900 - 1.500 
Summe 96 

90 -180 240- 360 360-480 480 - 600 

Betriebe mit hohem Forstanteil 
Forstanteil 50-75% ..... .. ........................ 16 35 59 110 
Forstanteil 25-50% Berghöfezone 2 ..... 9 28 35 72 

Berghöfezone 3 ..... 14 52 36 102 
Futterbaubetriebe 

SöFH und KB, ohne Zonierung .... ......... 15 79 94 
(NöFH und) AV, ohne Zonierung ....... .... 18 49 56 34 35 192 
OE ohne WM, Berghöfezone 1 ............. 15 61 39 22 137 
WM, Berghöfezone 1 ......... ................. ... 9 42 39 29 119 
OE ohne WM, Berghöfezone 2 .... ... .. .... 20 69 41 130 
WM, Berghöfezone 2 .... ............... ... ....... 11 35 46 
OE ohne WM, Berghöfezone 3 ........... .. 21 59 18 98 

Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 
AV, AO, (VA, HA) ........ ........ .. .... ..... ....... 10 I 19 44 73 
SöFH und KB ........................................ 8 20 30 58 
NöFH ... ... .... ...... ..... .. ... ..... ......... .. ..... ...... 3 I 23 38 64 

Marktfruchtbetriebe 
AV, (AO, VA, HA) ....... ..... ... .... .... ........... 11 I 38 48 97 
NöFH .... .. .... ......................... ......... .... ... .. 24 I 84 51 85 I 36 280 

Dauerkulturbetriebe ....... ............. .. ........ . 30 46 47 24 147 
Veredelungsbetriebe ................. ............. 19 I 14 26 33 64 I 25 181 

Quelle: LBG. 
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Förderungen für die Land-, Forst- und Wasserwirtschaft 

Bundeshaushalt und Agrarbudget Tabelle 116 

Gesamtbudget Land- und Forstwirtschaft 
Förderungen für die Land- und Forstwirtschaft1) 

Ausgaben (Kapitel 60) 
insgesamt davon EU-Mittel Jahr 

in % des 

in Mrd. S in Mio. S in % des in Mio. S 
Gesamtbudgets 

Gesamtbudgets 

1989 ... ........... 602,7 13.170,1 2,2 8.988 - 1,5 
1990 .. ....... ..... 624,9 14.243,9 2,3 10.028 - 1,6 
1991 .. .. .. .... .... 678,9 15.790,4 2,3 11.321 - 1,7 
1992 .............. 739,5 17.689,0 2,4 13.138 - 1,8 
1993 ...... ... ..... 856,1 17.806,7 2,1 13.110 - 1,5 
1'994 .. ....... ..... 867,4 20.466,0 2,4 14.046 - 1,6 
1995 .. .. .......... 969,4 33.135,0 3,4 27.828 13.215 2,9 
1996 ..... .. ....... 884,7 29.161,0 3,3 23.985 13.899 2,7 
19972) . ...... . . .. . 935,1 28.200,0 3) 3,0 21.804 12.169 2,3 

1) Nur Förderungen des Bundes; ab 1995 inkl. EU-Mittel. 
2) Bundesvoranschlag (BVA). 
3) Inkl. der bundesfinanzgesetzlichen Ermächtigungen. 

Quelle: Bundesrechnungsabschlüsse. 

Budgetausgaben für den Agrarbereich 1992 bis 1997 (in Mio. S) Tabelle 117 

1992 1993 1994 1995 1996 
BVA1) 

Kapitel 60 - Landwirtschaft 1997 

Personal- und Sachaufwand der Zentralverwaltung und 
nachgeordneten Dienststellen, Verwaltungsaufwand 

2.931 3.027 3.141 3.630 3.635 3.785 AMA und Kosten für INVEKOS 
(Titel 600, 605, 607 und 609) 

Förderungen für die Land- und Forstwirtschaft - EU und 
13.138 13.110 15.566 27.828 23.985 21.804 Bundesmittel (Titel 601, 602, 603, 604 und 606) 

Schutzwasserbau und Lawinenverbauung 
1.620 1.670 1.759 1.677 1.541 1.711 (Titel 608) 

Bundesfinanzgesetzliche Ermächtigungen2) - - - - - 900 

Summe ...................... ................... .............. ... ..... ... .. ...... .... ... 17.689 17.807 20.466 33.135 29.161 28.200 

1) Bundesvoranschlag. 
2) Die bundesfinanzgesetzlichen Ermächtigungen in der Höhe von 900 Mio. S für das Jahr 1997 sind gemäß § 41 Abs. 3 Z 1 BHG für die Voranschlagssätze 1/60304, 1/60314 

und 1/60324 (alle drei Ansätze betreffen Ausgaben im Rahmen des EAGFL und werden zur Gänze aus EU-Mitteln bedeckt) vorgesehen. 
Quelle: BMLF. 
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Förderungen tür die Land- und Forstwirtschaft1) (in Mio. S) 

Ausgleichszahlungen und Prämien .... .... .................. .... ... . 
Flächenprämien ...................... ... .. ... .. .... .................... .. .... . 

Getreide und Mais .. .. .. .. .. ..... .. .......... ........... .. ................ .. 
ÖI- und Eiweißpflanzen ......................... .. ...................... . 
Sonstiges .... .. ........ ............ ......... .......... ............ .......... .. . . 
Flächenstillegung ....................... .. .... .... ..................... ..... . 
Rodeaktion Obst ....... .............. .... .............................. .. ... . 
Weingartenstillegung ...... ... .. ........................... .. ............. . 

Tierprämien ........ ....................................... ................... ... . 
Prämie für Mutterkühe ................................................. . .. 
Prämie für Mutterschafe ...... .. .... .. ...... .... ....................... .. 
Sonderprämie für männliche Rinder ... ............... .... ........ . 
Viehhaltungsprämie ..................... ..... ......... ..... ............... . 
Extensivierungsprämie ............... .. .... ............................. . 

Produktprämien .......................................................... .. .. . 
Förderung des Stärkekartoffelanbaus .......................... .. 
Förderung des Saatgutanbaus .............. .. ...................... . 
Förderung des Tabakanbaus ................ .. ...................... . 

Lagerhaltungskosten2) .•..•.. • .•..••. • ..•.•.•.•.....• • •.• •. •. . • .• • .•... • ..... 

Beihilfen für Verarbeitung und Vermarktung ................. .. 
Milch ........................ ............ .. ...................... ... ....... ........... . 
Wein ... .. ..... ........................ ........... .. ....... ............. ....... ... .... . 
Obst .. ................. .. ....... ... ... ........ .. ................ .. ... .. ... ... .... ..... . 
Zucker ..... .... ........ ................ ...... .. ........... .... ..... ... ............... . 
Stärke ............ ................. ......... ... ............ .. .... ............. ....... . 
Sonstiges ........ .. ..... .. .. .... .... ......... .... .. ................... ......... .... . 

Umweltschonende Maßnahmen .... ......... .. ........................ . 
Umweltprogramm (ÖPUL)3) ... .... ..... .. .................... .... ....... .. 
Sonstige Umweltmaßnahmen ................ ... ... .................... . 
Energie aus Biomasse ............................... .. .................... . . 

Qualitätsverbesserung ...... .. .. .. .............................. ............ . 
Pflanzenbau ................................... ........................... .. ... ... . 
Tierhaltung .... ....... .... ........ ... ........ ..... ..... .. ............ ... ........ ... . 

Strukturmaßnahmen ......... .......... ...... ....... ........... .... .. .. .. .... . 
Ausgleichszahlungen in Berg- u. benachteiligt. Gebieten 
Einzelbetriebliche und kollektive Investition4) ................... . 

Zuckerrüben-Übernahmeeinrichtungen .... ......... ......... ...... . 
Zinsenzuschüsse im Rahmen der Investitionsförderung ... 
Verkehrserschließung ländlicher Gebiete .. ....................... . 
Maschinen- und Betriebshilferinge sowie Kurswesen ..... .. 
Landarbeitereigenheimbau ............................................. . .. 
Agrarische Operationen ............ ... .. .. .... .. ... ........................ . 
Landwirtschaftlicher Wasserbau .................... .... .. ... ......... .. 
Beiträge im Rahmen der Almbewirtschaftung .................. . 

Verbesserung der Marktstruktur ...................................... .. 
Marketingmaßnahmen ..................................... .... ...... ...... . . 
Innovationsförderung .... ......... ....... ....................... ... ... ....... . 

Sektorpläne .. ............................................ ........... ............. . 
Erzeugergemeinschaften ................................ .. .... .. ......... .. 
Strukturfonds Fischerei (FIAF) .. .......................... ............ .. 

Maßnahmen in Ziel 1- und Sb-Gebieten .............. .... ........ .. 
Gemeinschaftsinitiativen (Leader, Interreg) ..................... .. 

Forstliche Förderung ................ .. .................. .......... ......... .. 
Erschließung von Wildbacheinzugsgebieten ................... .. 
Hochlagenaufforstung und Schutzwaldsanierung ........... .. 
Forstliche Bringungsanlagen ............................................ . 
Forstliche Maßnahmen und Sonstiges ................. ... ........ .. 
Beihilfen gem. EU VO 2080/92 (Aufforstg., Wegebau etc.) 

Forschung, Bildung und Beratung .................................. . 
Forschung ..... ............................... ... .... ... ........................... . 
Beratung und Erwachsenenbildung .................................. . 

1995 

5.894,6 
4.813,5 
3.507,0 

572,0 
22,4 

620,2 
8,9 

83,0 

1.042,6 
388,4 

43,1 
564,0 
47,2 

38,6 
28,2 

10,4 

436,3 

266,5 
155,2 

10,5 
100,8 

7.771,8 
7.469,0 

68,6 
234,2 

338,1 
31,9 

306,2 

6.196,7 
2.811,9 

931,9 

980,3 
1.016,5 

68,2 
21 ,3 
57,3 
35,8 
43,8 

23,7 
126,6 

32,6 

3,4 

5,4 

37,4 
0,6 

389,5 
120,6 
51,3 
56,6 
91,4 
69,7 

1.020,8 
34,4 

986,5 

EU 

6.369,1 
4.904,8 
3.442,1 

836,9 
18,3 

566,5 
2,0 

39,2 

1.423,4 
642,7 

52,2 
550,0 

178,5 

40,8 
35,8 

1,5 
3,5 

534,4 

339,4 
193,5 

5,5 
0,1 

38,5 
71,5 
30,3 

3.104,0 
3.104,0 

1.484,1 
620,1 
223,1 

181 ,6 
5,9 
2,9 

413,4 
37,1 

63,6 

63,6 

4,4 
3,6 
0,7 

1996 

Bund 

150,6 
62,7 

62,7 

87,9 
87,9 

3,2 

2.898,3 
2.823,0 

75,3 

192,4 
9,1 

183,4 

3.667,9 
1.372,1 

458,4 
49,2 

623,8 
347,1 

24,5 
2,1 

6,4 
41,7 

6,7 

285,1 
5,3 
4,9 

418,7 
22,1 

260,7 
100,2 
26,3 
23,9 
83,6 
26,8 

196,2 
32,1 

164,1 

Länder 

118,9 
20,7 

20,7 

98,1 
46,4 

51,7 

0,9 

2.547,2 
2.413,2 

47,1 
86,8 

137,8 
21,2 

116,5 

2.692,6 
898,2 
511,3 

32,8 
119,6 
648,9 

34,7 
13,6 
52,9 
33,3 
34,3 

2,2 
51,0 
31,2 

95,9 
3,5 
3,3 

125,7 
0,4 

99,4 
16,1 
22,7 
22,4 
14,8 
23,5 

788,9 

788,9 

Gesamt 

6.638,6 
4.988,3 
3.442,1 

836,9 
18,3 

566,5 
2,0 

122,7 

1.609,4 
777,0 

52,2 
550,0 

51,7 
178,5 

40,8 
35,8 

1,5 
3,5 

538,5 

339,4 
193,5 

5,5 
0,1 

38,5 
71 ,5 
30,3 

8.549,5 
8.340,2 

47,1 
162,1 

330,2 
30,3 

299,9 

7.844,6 
2.890,3 
1.192,7 

82,0 
743,4 
996,0 

59,2 
15,6 
52,9 
33,3 
34,3 

8,6 
92,7 
37,9 

562,6 
14,7 
11 ,1 

957,8 
59,6 

423,8 
116,3 
48,9 
46,3 
98,3 

114,0 

989,5 
35,7 

953,8 

257 

Tabelle 118 

BVA 
1997 

5.370,0 
3.948,2 
2.691 ,1 

779,0 
12,8 

327,0 
8,3 

130,0 

1.360,2 
668,1 

59,7 
632,4 

61,7 
59,2 

2,5 

1.078,8 

489,7 
274,6 

84,6 

0,5 

130,0 

5.411,2 
5.375,0 

36,2 

167,6 
5,1 

162,5 

5.436,2 
2.063,0 

811,0 
18,2 

761 ,5 
259,1 

20,5 
3,1 

19,7 
39,4 

6,7 

405,0 
74,0 
10,1 

922,0 
16,0 

412,7 
102,0 
63,7 
23,9 
73,0 

150,1 

190,0 
32,2 

157,9 
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Förderungen für die Land- und Forstwirtschaft (in Mio. S) (Fortsetzung) 

Degressive Ü.~ergangsbeihilfen .... .. ............. ..... .. ... ........ .. . 
Degressive l)bergangsbeihilfen allgemein .... ....... .... ...... .. . 
Degressive l)bergangsbeihilfen d. Länder für Jungrinder 
Degressive Ubergangsbeihilfen d. Länder für Milch ........ . . 

Währungsausgleichsmaßnahmen ...... ...... ... ... .. ...... ....... .. . 
Währungsausgleich - Rinder ..... ........... ............. .... ........ .. . 
Währungsausgleich - Zucker und Stärke .. ........ .... ........ ... . 

BSE-Ausgleichszahlungen ........... .... ... ... ... .......... ............. . 

Lagerabwertung .... .... .. .... ..... .......... .. ........... ....... ... .......... ... . 

Naturschädenabgeltung ...... .... .... .. ........ ... ..... ..... ..... .. ....... . 
Frostschäden ..... ............ ......... ... .... .... ..... ..... .... .. ... .... .... .... . 
Dürreschäden .. .. ... .... .. ..... .... ........ ........... .... .. ... ... ... ... .. .. .... . 

Sonstiges ....... ... ..... ....... ...... ... ....... ...... .... ... .... .. .... .. .... .... .... . 
Verbände ... ... .... ..... .... ... .... ...... ....... ..... .. ....... .... .. ... ..... .. .... . . 
Tierseuchenbekämpfung ... ..... .... ............. ... .... ...... ....... ..... . 
Transportkostenzuschuß .. ..... ... ........ ... ... .... ........... ..... ...... . 
Diverse Maßnahmen ...... ................. ... .... .... ... .. ..... ..... ....... . 

Restzahlungen für das Jahr 1994 .... ..... ............... .... ..... ... . 

Summe ..... .............. .. ..... ....... .. ............. ...... ...... ... .. ... ......... .. . . 

Hagelversicherung5) .... .. . . . . .. . . . .... .. . .. •.•. .. . .. . ..... ....... .. .....•....... 

Tierversicherungsförderungsgesetz5) .. .. ... . ...... ..... .. .. .... . . .• . •.. 

Ausfuhrerstattungen5) •• • •• .• • •••••• •••••• •• •••• •• ••• • •• • .••.• • ••. .•.••••• ••• • ••• 

·Gesamtsumme ..... .... ................. ............ .... .. ........ .. ...... ....... . 

1995 

7.183,2 
6.904,4 

115,1 
163,7 

4.510,3 

250,7 
2 ,1 

248,5 

111,5 
20,8 
47,7 
11,7 
31,3 

1.877,5 

36.247,5 

229,3 
1,2 

366,5 

36.844,5 

EU 

1.402,0 
1.402,0 

260,8 
245,9 

14,9 

337,3 

-0,2 

13.898,9 

969,4 

14.868,3 

1996 

Bund Länder 

2.544,8 
2.544,8 

151,2 
142,3 

8,9 

-2,8 

-0,2 
0,2 

16,2 
15,5 

0,7 

7,7 

10.086,2 

124,2 
0,2 

10.210,6 

324,7 

135,0 
189,8 

100,7 
94,8 

5,9 

2,4 
2,4 

81,2 
0,4 

39,0 
10,0 
31,8 

1,4 

6.896,2 

124,6 
1,0 

7.021,7 
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Tabelle 118a 

Gesamt 

4.271 ,5 
3.946,8 

135,0 
189,8 

512,7 
482,9 

29,7 

337,3 

-3,0 

2,2 
2,2 

97,4 
16,0 
39,0 
10,0 
32,5 

9,2 

30.881,3 

248,8 
1,1 

969,4 

32.100,6 

BVA 
1997 

2.864,3 

273,0 

110,4 

21 .804,0 

120,0 
0,2 

400,0 

22.324,1 

1) Die Zusammenstellung der Förderungen basiert auf den Rechnungsabschlüssen des Bundes und der Länder (es sind ausschließlich Zahlungen vom 1.1. bis 31 .12.1996 
berücksichtigt); Abweichungen zu den AMA·Daten sind daher möglich; bei Minuswerten handelt es sich um Rückforderungen. 

2) Öffentliche Intervention und private LageEhaltung. 
3) 1996 hat die EU eine Aufstockung der OPUL·Mittel um rd. 2,6 Mrd. S vorgenommen. Den Ländem wurde der 40%ige Anteil (insgesamt 1.036,4 Mio. S) dieser EU-Mittel 

überwiesen; davon Burgenland 115,4; Kärnten 65,9; Niederösterreich 383,8; Oberösterreich 190,1; Salzburg 60,3; Steiermark .. 124,3; Tirol 70,7; Vorarlberg 23,8; Wien 2,0 
Mio. S. Da diese Aufstockung für 1995 und 1996 gilt, kann keine Gegenrechnung zu den von den Ländem 1996 ausbezahlten OPUL-Mitteln vorgenommen werden. Die den 
Ländern überwiesenen Mittel sind daher nicht in den ermittelten EU-Förderungen für 1996 (14.868,3 Mio. S) enthalten. Der Anteil des Bundes dagegen wurde bei der Erstel
lung des Rechnungsabschlusses 1996 bereits entsprechend als EU-Mittel berücksichtigt. Die Zuordnung (rd. 1,6 Mrd. S) erfolgte jeweils zu 50% auf 1995 und 1996. 

4) Davon sind 114,0 Mio. S der Bundesmittel für nationale Förderungsmaßnahmen ausgegeben worden . 
5) Diese Förderungen werden vom Bundesministerium für Finanzen verwaltet. 

Quelle: BMLF, Rechnungsabschluß 1996 (EU und Bund); Rechnungsabschlüsse der Länder. 
Zusammengestellt von BMLF-Abt. 11 B5 und Bundesanstalt für Agrarwirtschaft. 

Landesförderungen für den Agrarbereich in den einzelnen Bundesländern 1996 Tabelle 119 

Burgen- Kärnten Nieder- Ober- Salzburg Steier- Tirol Vorarl- Wien Gesamt land österreich österreich mark berg 

Ausgleichszahlungen und Prämien ... .... . 11,0 5,8 19,4 13,0 14,2 9,1 3,8 42,6 0,0 118,9 

Flächenprämien .... ......... ....... .. .... .... ... ... . 10,9 - 9,9 - - - - - - 20,7 
Weingartenstillegung .. ... ....................... 10,9 - 9,9 - - - - - - 20,7 

Tierprämien ... .. .... ..... .. ..... .... .. .......... ...... . 0,1 5,8 9,6 13,0 14,2 9,1 3,8 42,6 0,0 98,1 
Prämie für Mutterkühe .. ... .. .. ........ ... .. .... 0,1 5,8 9,6 13,0 4,0 9,1 3,8 1,1 0,0 46,4 
Viehhaltungsprämie ......... ..... ........ ... ... .. - - - - 10,1 - - 41 ,6 - 51 ,7 

Lagerhaltungskosten ...... .. ................. .... ... 0,9 - - - - - - - - 0,9 

Umweltschonende Maßnahmen ..... .. .... ... 168,7 126,3 973,0 498,9 180,0 335,1 183,3 76,5 5,4 2.547,2 
l)mweltprogramm (ÖPUL)1 ) ... .... ......... ..... 163,9 115,8 952,5 478,4 134,6 315,0 182,3 67,4 3,4 2.413,2 
Okologische Maßnahmen ..... .... ....... ... .. .. . - 1,2 5,2 13,7 14,0 11,0 - - 2,0 47,1 
Energie aus Biomasse .... .. ............... ..... ... 4,8 9,3 15,3 6,7 31,4 9,2 1,0 9,1 - 86,8 

Qualitätsverbesserung .. .... ............... ...... .. 5,9 13,2 14,8 29,6 17,8 27,2 21,7 4,4 3,1 137,8 
Pflanzenbau .. .... .... ....... ........................ .... 1,6 2,9 - 0,3 1,4 9,1 3,0 - 3,0 21,2 
Tierhaltung .. ... ... ....... .. .... ..... ..................... 4,4 10,3 14,8 29,3 16,5 18,1 18,7 4,4 0,1 116,5 
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Landestörderungen tür den Agrarbereich in den einzelnen Bundesländern (Fortsetzung) Tabelle 119a 

Burgen- Kämten Nieder- Ober- Salzburg Steier- Tirol Vorarl- Wien Gesamt land österreich österreich mark berg 

Strukturmaßnahmen ........... ... ... .. .... ....... ... 142,4 277,5 519,5 637,9 209,9 388,0 350,6 135,8 31,1 2.692,6 
Ausgleichszahlungen in 

Berg- und benachteiligten Gebieten .... . 17,2 109,5 181,8 145,0 70,6 184,6 148,2 41,3 - 898,2 
Einzelbetriebl. u. kollektive Investition ... .. 12,8 63,5 167,2 136,9 27,2 46,6 30,4 19,2 7,5 511 ,3 
Zuckerrübenübernahmeeinrichtung ......... 3,6 0,0 24,3 4,5 - 0,2 - - 0,2 32,8 
Zinsenzuschüsse im Rahmen 

der Investitionsförderung ...... ............ ... . 3,0 2,7 10,1 52,2 6,8 15,0 7,0 22,8 0,0 119,6 
Verkehrserschließung ländl. Gebiete ....... 57,8 73,8 43,5 241 ,0 70,7 73,2 75,4 13,5 - 648,9 
Maschinen- und Betriebshilferinge 

sowie Kurswesen .................... .... ... ... .... 0,7 2,9 13,7 3,0 2,0 6,0 1,3 5,1 - 34,7 
Landarbeitereigenheimbau ...................... 0,4 0,6 - 3,4 2,2 2,8 4,2 - - 13,6 
Agrarische Operationen ....... .................... 8,1 0,5 3,1 17,9 3,5 5,3 13,6 0,8 - 52,9 
Landwirtschaftlicher Wasserbau .............. 1,8 0,2 4,9 4,6 5,7 9,4 3,1 3,6 - 33,3 
Beiträge im Rahmen d. Almbewirtschaft. . - 1,8 0,1 - 4,5 - 10,7 17,3 - 34,3 

Verbesserung der Marktstruktur .... ..... ..... 1,8 - - - - - 0,3 0,1 - 2,2 
Marketingmaßnahmen ..... ..... ..... .............. 20,7 - 20,2 0,1 - 7,5 - 1,9 0,6 51,0 
Innovationsförderung ...... .... ........ ........ ..... 1,3 0,3 1,6 1,8 3,8 - 22,0 - 0,4 31,2 
Sektorpläne ............. ..... ... ........ ... ............. . 4,1 3,4 12,8 4,4 7,1 8,2 28,4 5,2 22,3 95,9 
Erzeugergemeinschaften ............. ..... ....... 0,1 - 2,0 0,1 - 1,2 - - 0,1 3,5 
Strukturfonds Fischerei (FIAF) ... ........... ... - 0,3 0,6 1,2 - 1,0 0,1 0,1 - 3,3 

Maßnahmen in Ziel 5b-Gebieten ............. 9,1 18,0 33,6 21,5 5,8 27,1 5,9 4,7 - 125,7 
Gemeinschaftsinitiativen 

(Leader, Interreg) .............. ......... .. ... ...... - - - 0,3 0,1 - 0,0 0,1 - 0,4 

Forstliche Förderung .......... .... ...... ............ 2,2 12,6 9,8 23,1 13,0 11,6 18,4 8,7 0,0 99,4 
Erschließung v. Wildbacheinzugsgeb ..... . - - - 16,1 - - - - - 16,1 
Hochlagenaufforst. u. Schutzwaldsan .. .... - 2,5 0,4 0,1 3,8 1,9 12,7 1,2 - 22,7 
Forstliche Bringungsanlagen ................... 0,5 5,8 2,3 1,7 6,0 - - 6,1 - 22,4 
Forstliche Maßnahmen und Sonstiges .... 0,9 1,3 1,9 3,5 1,3 1,6 2,9 1,4 - 14,8 
Beihilfen gem. EU VO 2080/92 

(Aufforstung, Wegebau etc.) ................. 0,8 3,0 5,3 1,6 1,8 8,1 2,8 0,0 0,0 23,5 

Forschung, Bildung und Beratung .... ...... 37,4 63,0 172,4 169,0 42,6 200,7 78,1 21,5 4,4 788,9 

Degressive Ü.~ergangsbeihilfen .............. 8,9 17,5 38,7 106,3 23,1 49,3 50,4 30,5 - 324,7 
Degressive Ubergangsbeihilfen 

der LändeCfürJungMnder .............. ... .... 3,1 4,3 24,0 19,4 8,4 11,2 50,4 14,2 - 135,0 
Degressive Ubergangsbeihilfen 

der Länder für Milch .............................. 5,8 13,2 14,7 86,9 14,7 38,1 - 16,3 - 189,8 

Währungsausgleichsmaßnahmen ... ........ 2,2 8,3 29,3 29,7 5,9 15,9 7,1 2,3 - 100,7 
Währungsausgleich - Rinder ......... .. ... .. ... 1,6 8,3 24,6 29,0 5,9 15,9 7,1 2,3 - 94,8 
Währungsausgleich - Zucker u. Stärke ... 0,6 - 4,7 0,7 - 0,0 - - - 5,9 

Naturschädenabgeltung .................. ... ... ... - - 2,4 - - - - - - 2,4 
Frostschäden ..................... .. .... ................ - - 2,4 - - - - - - 2,4 

Sonstiges ................. ...... .. .. ...... .................. 0,2 5,1 15,8 22,2 14,7 9,8 5,4 8,1 - 81,2 
Verbände, Organisationen ...... ...... ..... .. .... 0,1 - - - - - 0,3 - - 0,4 
Tierseuchenbekämpfung ....... ..... .. .. .... ..... - 0,3 2,4 16,2 5,3 6,0 4,3 4,5 - 39,0 
Transportkostenzuschuß .... ..... ................ - 1,8 - - 8,2 - - - - 10,0 
Diverse Maßnahmen .. ................ ........ ...... 0,1 3,0 13,4 6,0 1,2 3,9 0,7 3,6 - 31,8 

Restzahlungen für das Jahr 1994 ... ......... - 1,1 - 0,3 - - - - - 1,4 

Summe ...... .............. .... ................. ....... .. .. ... 379,8 530,4 1.795,1 1.530,0 521,1 1.046,7 716,8 330,4 43,9 6.896,2 

Hagelversicherung ......... .. ........................... 13,4 6,8 36,0 17,0 1,1 46,6 2,0 0,5 1,3 124,6 
Tierversicherungsförderungsgesetz ............ - - - - - - 0,7 0,3 - 1,0 

Gesamtsumme .. ....... .... ... .... ................ ..... . 393,2 537,2 1.831,1 1.546,9 522,1 1.093,3 721,5 331,2 45,2 7.021,7 

1) Siehe auch Fußnote 3 in Tabelle 117. 
Quelle: Rechnungsabschlüsse der Länder. Zusammengestellt vom BMLF, Abt. " B5 und Bundesamt für Agrarwirtschaft. 
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Marktordnungsprämien - Übersicht nach Bundesländern (in Mio. Schilling) Tabelle 120 

Projekt Gesamt- Burgen- Kärnten Nieder- Ober- Salzburg Steier- Tirol Vorarl- Wien betrag land österreich österreich mark berg 

Mutterschafe .... ............ .. .... 56,5 0 ,8 7 ,6 9,5 6,8 5 ,3 9,1 15,5 1,9 0,03 
SP1) männl. Rinder .. .... ...... 542,3 9,8 47,0 171 ,8 171 ,3 21,2 99 ,8 14,1 7,4 0,02 
Mutterkuhprämie .. .... .... ..... . 542,5 5,6 86,7 95,6 131 ,7 41 ,2 116,7 55,4 9,8 0,02 
Mutterkuh-Zusatzprämie .... 113,0 1,2 18,1 19,9 27,4 8,6 24,3 11 ,5 2 ,0 -
Extensivierl;l.ngsprämie ...... 174,9 1,2 29,9 31 ,9 37,4 14,4 38,3 17,4 4,5 -
KPA2) inkl. Olsaaten ........ .. 4.886,6 653,6 218,8 2.495,9 1.006,7 11 ,6 460,2 17,5 6,4 15,9 
Körnerhülsenfrüche ........ ... 0,1 0,01 - 0,1 0,02 - - - - -
Stärke kartoffeln ...... .. .... .... . 56,7 - - 56,7 - - - - - -
Tabak ... ..... ...... .... .... ..... ..... 8 ,8 2 ,22 - 2 ,0 0 ,3 - 4,3 - - -
Flachs ..... ...... ..... .... .... .... .. .. 4,7 - 0,4 2 ,8 - - 1,6 - - -
Hanf .. ... ... ..... ... ... .... ... ........ . 6,9 0 ,3 0,8 4 ,7 0,8 - 0,3 - - -
Rodeakt. Pfirsichbäume .. .. 2,6 1,2 - 0 ,2 - - 1,1 - - -
Trockenfutter .... .... ..... .... .... 1,2 - - 1,2 - - - - - -

Gesamtsumme .... ..... ....... . 6.396,8 675,9 409,3 2.891,9 1.382,5 102,3 755,6 131,4 32,0 16,0 

1) SP = Sonderprämie. 
2) KPA = Kulturpflanzenausgleich. 

Quelle: BMLF; AMA-Auswertung vom 31 . 5. 1997. 

Kulturpflanzenausgleich 1996 - Flächen (in ha) Tabelle 121 

Burgen- Kärnten Nieder- Ober- Salzburg Steier- Tirol Vorarl- Wien Gesamt land österreich österreich mark berg 

Getreide insgesamt .... ..... ...... 71 .610 18.565 362.752 130.113 2.379 29.038 1.195 231 2.608 618.492 
davon Kleinerzeuger ..... ....... 11.468 12.217 90.228 80.281 2.280 24.785 1.192 231 295 222.979 

Durum .... ... ... .. ........ ...... .... .. .. . 2.708 5 8.019 3 - 43 - - 55 10.833 
davon Kleinerzeuger .... ..... 200 5 753 3 - 24 - - 19 1.004 

Weichweizen ... .. .... ....... .... .... 34.844 2.454 139.458 46.960 452 5.362 240 68 1.349 231 .187 
davon Kleinerzeuger ... ...... 4.578 1.204 24.837 21.727 402 4.212 240 68 152 57.420 

Roggen .. .... .. .... ..... ........... .... . 5.013 559 33.959 7.865 87 2.546 59 6 233 50.327 
davon Kleinerzeuger ... ... ... 985 401 14.105 6.546 81 2.211 59 6 39 24.433 

Körnermais ....... ................ ... ... 25.140 14.709 45.232 41.034 97 50.555 92 109 64 177.032 
davon Kleinerzeuger .......... .. 3.620 5.000 10.785 13.517 76 38.624 91 109 5 71 .827 

Ölsaaten ........ .. ...... .............. ... 20.418 2.839 54.403 16.008 22 892 - - 297 94.879 
davon Kleinerzeuger .. .... ...... 2.144 736 7.084 3.905 5 344 - - 6 14.224 

Sojabohne ........ .. .. ... .. .. .. .... ... 3.439 2.491 1.642 4.915 7 672 - - 16 13.182 
davon Kleinerzeuger ... ... ... 336 647 462 1.515 2 207 - - 1 3.170 

Sommer- und Winterraps ..... 13.568 117 38.159 10.947 15 180 - - 259 63.245 
davon Kleinerzeuger ... ...... 1.221 2 4.725 2.356 3 122 - - 5 8.434 

Öisonnenblume ....... ... .. ... ..... 3.411 231 14.602 146 - 40 - - 22 18.452 
davon Kleinerzeuger ..... .... 587 87 1.897 34 - 15 - - - 2.620 

Eiweißpflanzen ........ ..... .. .. ..... . 3.346 2.202 17.900 9.794 46 1.511 1 - 94 34.894 
davon Kleinerzeuger .. ....... ... 752 1.115 5.043 5.079 32 828 1 - 20 12.870 

Ackerbohne .... .... .. ..... .. ... ...... 154 33 628 2.371 29 1.275 1 - 5 4.496 
davon Kleinerzeuger ..... .... 34 7 263 1.402 25 675 1 - - 2.407 

Körnererbse ............ ..... ......... 3.192 2.169 17.272 7.423 17 236 - - 89 30.398 
davon Kleinerzeuger ...... ... 718 1.108 4.780 3.677 7 153 - - 20 10.463 

Öllein ...... .... ..... .. .... ... .... .... ..... . 557 178 798 215 - 274 - - - 2.022 
davon Kleinerzeuger .... ... ... .. 12 5 22 13 - 24 - - - 76 

Stillegung Grünbrache ......... . 23.445 4.340 65.384 16.059 55 5.623 - 1 588 115.495 
Industriebrache ..... ...... ..... ..... 627 113 5.485 1.556 17 496 - - 8 8.302 

Sonstiges1) ........ ...... ...... .... .. .. . 2.568 10.115 35.111 29.951 402 28.035 3.360 1.338 45 110.925 
davon Kleinerzeuger ... ... ..... . 592 8.293 17.603 23.179 338 24.029 3.332 1.336 - 85.701 

Gesamt ................................... 147.084 52.948 581.580 243.174 3.001 115.928 4.648 1.679 3.696 1,153.737 
davon Kleinerzeuger .......... 18.588 27.366 130.765 125.974 2.731 88.634 4.616 1.676 325 400.674 

1) Buchweizen, Corn-Cob-Mix, Dinkel (Spelz) , Erbsen/Getreide-Gemenge, Erucaraps, Grünmais, Hirse , Kanariensaat, Silomais, Sorghum, Süßlupine, Winterrübsen, Zucker-
mais. 

Quelle: AMA, Stand: Juni 1997. 
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Tierprämien 1996 - geförderte Stück, Betriebe, Prämien (in Mio. S) Tabelle 122 

Burgen- Kärnten Nieder- Ober- Salzburg Steier- Tirol Vorarl- Wien Gesamt land österreich österreich mark berg 

Männliche Rinder 
Betriebe ....................................... 1.122 5.215 13.904 14.640 3.344 11 .792 3.037 890 2 53.946 
Ausbezahlte Stück ...... .... ~ ... ..... ... 6.600 31.722 115.567 115.408 14.246 67.278 9.483 5.023 12 365.337 

davon 1. Altersstufe .......... .. ..... 5.695 23.616 95.572 91.646 8.625 52.447 7.265 4.056 12 288.935 
2. Altersstufe .. ... ....... ..... 904 8.105 19.995 23.761 5.621 14.831 2.218 967 0 76.402 

Prämien .. ...... ........ .. ........... .......... 9,8 47,0 171 ,7 171 ,3 21,1 99,8 14,1 7,4 0,02 542,3 

Mutterkühe 
Antragsteller ... .... ... ... .............. ... .. 824 7.719 11.209 16.337 4.232 13.776 7.758 1.450 3 63.308 
Ausbezahlte Stück ..... .. ........ ... .... 2.846 43.916 48.207 66.609 20.885 59.067 28.219 5.006 10 274.766 
Mutterkuhprämie gesamt ............ 6,80 104,8 115,2 159,1 49,8 141,0 66,9 11,8 0,020 655,5 

davon EU-Prämie ....... ... .... ... .... 6,50 86,7 95,3 131,7 41,2 116,7 55,4 9,8 0,020 543,4 
Nat. Zusatzprämie ... ... .. . 0,20 18,1 19,9 27,4 8,6 24,3 11,5 2,0 0,004 112,1 

Bund ..... ..... ........ .. ... .... 0,14 10,8 11,9 16,5 5,2 14,6 6,9 1,2 0,002 67,3 
Land .... ....... ..... ........... 0,09 7,2 7,9 11 ,0 3,4 9,7 4,6 0,8 0,002 44,8 

Extensivierungsprämie 
für männliche Rinder 

Betriebe ..................... ..... .. ... ........ 503 7.648 12.567 13.711 4.702 13.221 4.203 1.240 0 57.795 
Ausbezahlte Stück .. ..... ....... ... ..... 1.366 21.506 35.063 40.663 9.943 36.242 8.071 4.182 0 157.036 
Prämien ..... .. ... ... ............... ....... ... . 0,7 10,7 17,4 20,2 4,9 18,0 4,0 2,1 0 78,1 

für Mutterkühe 
Betriebe ... .... .. .. .. ... .... .... .. ....... ...... 310 6.644 6.653 9.050 3.822 8.803 7.383 1.380 1 44.046 
Ausbezahlte Stück .. ....... ... ... ....... 1.097 38.653 29.131 34.635 19.016 40.716 26.903 4.765 4 194.920 
Prämien ...... .... ... .... ..... ... .......... .... 0,5 19,2 14,5 17,2 9,5 20,2 13,4 2,4 0 96,9 

Extensivierungsprämie insges. ... ... 1,2 29,9 31,9 37,4 14,4 38,3 17,4 4,4 0 174,9 

Schafe 
Betriebe ......... .... .. ......... .... .... ...... . 118 979 1.106 1.083 842 1.287 2.370 275 4 8.064 
Ausbezahlte Stück ... ...... .. .. .. ... ... . 2.729 24.275 33.834 24.292 16.897 29.561 48.890 6.279 153 159.906 
Prämien ...... ........ .... ... .. .. .. .... ........ 0,8 7,6 9,5 6,8 5,3 9,1 15,5 1,9 0,03 56,5 

Tierprämien insgesamt 
(inkl. Extensivierungsprämie) .. ...... . 18,6 189,3 328,3 374,6 90,7 288,2 11 3,9 25,6 0,1 1.429,3 

Quelle: BMLF; AMA-Auswertung vom Juli 1997. 
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Umweltprogramm (ÖPUL) 1996 - Flächen, Betriebe, Prämien Tabelle 123 

Verteilung nach Bundesländern 

Maßnahme Insge-
samt Burgen- Kärnten Nieder- Ober- Salzburg Steier- Vorarl-

land österreich österreich mark Tirol berg Wien 

Einbezogene Flächen im Rahmen des ÖPUL (in Hektar) 

Elementarförderung .... ............................ .. .... 2,314.451 175.569 161 .590 882.146 526.832 108.267 308.462 104.676 41.471 5.438 
Biologische Wirtschaftsweise .. .... ............ ...... 247.260 4.335 19.868 53.037 34.853 44.067 46.116 42.030 2.851 103 
Verzicht auf ertragssteigernde Betriebsmittel 300.630 514 41.546 40.393 56.765 44.432 57.273 37.940 21.732 35 
Integrierte Produktion Obstbau .. .................. . 8.249 607 65 879 292 - 6.220 79 41 66 
Integrierte Produktion Weinbau ..................... 37.187 11 .270 - 23.533 - - 2.071 5 8 300 
Integrierte Produktion Zierpflanzenbau ........ . 377 7 11 285 21 2 30 - 20 1 
Extensive Grünlandwirtschaft .. .... .................. 114.206 - 3.076 2.284 15.1 90 35.270 13.821 28.878 15.687 -
Fruchtfolgestabilisierung .. ........... ... ......... ...... 1,163.223 137.579 50.130 648.244 247.885 4.505 60.136 8.890 1.603 4.251 
Extensiver Getreidebau ................................. 242.339 37.180 442 193.137 9.082 13 916 15 - 1.554 
Verzicht auf best. ertragssteig. Betriebsmittel 194.947 28.853 14.772 26.926 96.332 1.168 22.456 3.596 162 682 
Verzicht a. Handelsdünger u. Pflanzenschutz 236.594 6.488 22.514 36.506 101.335 7.866 47.346 10.380 4.154 5 
Schnittzeitauflagen .......... ...... .. ... ...... ...... .. .... . 5.043 2.340 - - - 2.702 1 - - -
Erosionsschutz Obstbau ............................... 7.811 250 - 201 - - 7.360 - - -
Erosionsschutz Weinbau ............ .. ................. 4.647 8 - 1.806 - - 2.759 - - 74 
Erosionsschutz Ackerbau .............................. 437 - 55 113 251 - 18 - - -
Seltene Tierrassen (StüCk)l) .. ........ .... ............ 216.790 9 15.527 29.340 63.252 36.409 10.758 60.343 1.152 -
Mahd von Steilflächen und Bergmähdern ..... 236.769 - 33.173 42.613 25.076 26.135 50.608 42.571 16.593 -
Alpungs- und Behirtungsprämie ........ .. .. .... .... 267.590 - 42.092 4.110 4.887 56.543 39.550 98.204 22.204 -
Pflege ökologisch wertvoller Flächen ............ 34.314 555 2.084 4.896 17.109 2 5.816 - 3.852 -
Seltene landwirtschaftliche Kulturpflanzen .... 5 - - 3 - 1 - - 1 -
Pflege aufgegebener forstwirtseh . Flächen ... 667 37 111 122 117 4 276 - - -
Regionalprogramm Steiermark ...... .. .. ........... 379 - - - - - 379 - - -
20jährige Stillegung .. ...... ........ ....................... 344 18 19 252 6 - 49 - - -
Ökologische Ziele .... .... .. .............. .. ...... .. .... .... 549 243 5 287 1 - 12 - - 1 
Ökolog. Ziele a. konjunkt. Stillegungsflächen 4.510 1.403 6 3.101 - - - - - -
Kontrolizuschuß Bio landbau .................. ....... - - - - - - - - - -

Teilnehmende Betriebe im Rahmen des ÖPUL 

Elementarförderung ...................................... 165.757 11.770 13.512 44.891 35.905 8.658 33.781 13.027 3.800 413 
Biologische Wirtschaftsweise ........................ 18.319 225 1.374 2.835 2.354 3.251 3.245 4.768 259 8 
Verzicht auf ertragssteigernde Betriebsmittel 35.421 195 5.208 3.873 7.673 4.041 6.240 5.475 2.708 8 
Integrierte Produktion Obstbau ..................... 2.840 277 21 517 61 - 1.861 77 24 2 
Integrierte Produktion Weinbau .................... . 14.538 3.841 - 9.231 1 - 1.359 2 5 99 
Integrierte Produktion Zierpflanzenbau ......... 49 1 2 21 4 1 10 1 7 2 
Extensive Grünlandwirtschaft .. .......... ............ 11 .315 - 500 224 1.413 2.865 1.397 3.283 1.633 -
Fruchtfolgestabilisierung .......... .. ................... 77.939 7.041 5. 11 6 32.033 21.656 898 8.007 2.860 235 93 
Extensiver Getreidebau .... .................... ........ . 29.336 4.658 40 22.265 1.913 3 358 5 1 93 
Verzicht auf best. ertragssteig. Betriebsmittel 85.152 8.271 4.829 32.635 22.913 436 14.459 1.393 113 103 
Verzicht a. Handelsdünger u. Pflanzenschutz 47.210 2.167 4.263 7.904 16.959 912 12.453 2.010 539 3 
Schnittzeitauflagen .. .... ... ... ..... ....................... 2.737 1.341 - 5 - 1.387 4 - - -
Erosionsschutz Obstbau ........ .... .............. .. ... 2.400 76 - 159 - - 2.165 - - -
Erosionsschutz Weinbau ............................... 2.814 10 - 966 - - 1.798 - - 40 
Erosionsschutz Ackerbau .. .... ........................ 240 - 62 76 90 - 12 - - -
Seltene Tierrassen ...... ...... ........ .... ...... .......... 3.568 1 473 125 280 1.015 195 1.358 121 -
Mahd von Steilflächen und Bergmähdern ..... 61.618 - 7.835 8.597 10.244 5.685 16.006 10.029 3.222 -
Alpungs- und Behirtungsprämie ........ ............ 8.282 - 1.819 84 200 1.622 1.976 2.071 510 -
Pflege ökologisch wertvoller Flächen ........ .. .. 43.793 294 1.359 7.192 22.712 502 9.399 2 2.332 1 
Seltene landwirtschaftliche Kulturpflanzen .... 12 - - 3 - 2 6 - 1 -
Pflege aufgegebener forstwirtseh. Flächen ... 164 6 14 30 38 3 73 - - -
Regionalprogramme ................................. ... .. 31 - - - - - 31 - - -
?,Ojährige Stillegung ................ .... ................... 511 53 22 303 27 1 105 - - -
Qkologische Ziele .......... .... ........ .. .......... .... .... 966 409 15 485 11 - 45 - - 1 
Okolog. Ziele a. konjunkt. Stillegungsflächen 2.070 544 5 1.521 - - - - - -

Kontrolizuschuß Bio landbau ......................... - - - - - - - - - -
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Umweltprogramm (ÖPUL) - Flächen, Betriebe, Prämien (Fortsetzung) Tabelle 123a 

Verteilung nach Bundesländern 

Maßnahme Insge-
samt Burgen- Kärnten Nieder- Ober- Salzburg Steier- Vorarl-

land österreich österreich mark Tirol berg Wien 

Leistungsabgeltung im Rahmen des ÖPUL (in Mio. Schilling) 

Elementarförderung ... ...... ....... .......... ..... ....... 1.504,1 113,6 101,4 578,8 352,6 65,4 199,3 65,1 24,5 3,5 
Biologische Wirtschaftsweise ................. : ... ... 756,7 19,6 60,1 188,4 120,6 112,0 136,5 111 ,4 7,7 0,5 
Verzicht auf ertragssteigernde Betriebsmittel 577,6 1,2 76,8 85,7 120,4 79,1 107,4 69,4 37,4 0,1 
Integrierte Produktion Obstbau ..................... 57,7 4,3 0,5 6,2 2,1 - 43,4 0,6 0,3 0,5 
Integrierte Produktion Weinbau ..................... 297,0 90,0 - 188,1 - - 16,5 0,04 0,1 2,4 
Integrierte Produktion Zierpflanzenbau ..... .... 1,9 0,04 0,1 1,4 0,1 0,008 0,2 0,002 0,1 0,004 
Extensive Grünlandwirtschaft ......... ........... .... 265,8 - 7,4 5,7 37,9 86,9 34,1 56,6 37,2 -

Fruchtfolgestabilisierung ... ... ........... ..... ...... .. . 2.131,4 247,1 92,9 1.197,4 455,6 8,2 103,7 16,5 2,6 7,4 
Extensiver Getreidebau ................... .............. 581 ,4 89,2 1,1 463,4 21 ,8 0,03 2,2 0,04 - 3,7 
Verzicht auf best. ertragssteig. Betriebsmittel 314,6 24,2 14,1 146,9 88,3 1,2 32,2 6,9 0,2 0,6 
Verzicht a. Handelsdünger u. Pflanzenschutz 415,8 11 ,1 39,4 63,1 179,8 13,8 83,3 18,2 7,0 0,01 
Schnittzeitauflagen ......... ... ... ...... .. ... ........... ... 11 ,0 6,4 - - - 4,7 0,002 - - -
Erosionsschutz Obstbau .......... ......... .... .. ... .. . 22,9 0,9 - 0,5 - - 21 ,5 - - -
Erosionsschutz Weinbau ....... ... ... ..... ... .......... 14,0 0,02 - 5,4 - - 8,4 - - 0,2 
Erosionsschutz Ackerbau ... .. ...... ....... .. ... .. ..... 0,3 - 0,1 0,1 0,2 - 0,01 - - -
Seltene Tierrassen .......................... ... ... ........ 22,8 0,001 2,8 0,9 1,2 7,4 0,9 9,2 0,4 -

Mahd von Steilflächen und Bergmähdern ... .. 625,5 - 94,5 101,8 56,5 74,5 131 ,6 127,1 39,5 -
Alpungs- und Behirtungsprämie .................... 262,1 - 36,8 2,7 3,5 52,6 34,5 100,9 31 ,1 -
Pflege ökologisch wertvoller Flächen .. ..... ... .. 142,3 1,4 9,0 20,9 71 ,3 0,009 23,2 - 16,6 -
Seltene landwirtschaftliche Kulturpflanzen .. . , 0,01 - - 0,01 - 0,002 - - 0,003 -
Pflege aufgegebener forstwirtseh . Flächen ... 1,5 0,1 - 0,3 0,4 - 0,7 - - -
Regionalprogramme ..................................... . 49,6 - - 47,4 - - 2,2 - - -
?,Ojährige Stillegung ......... .... .. ........................ 3,1 0,2 0,16 2,2 0,06 - 0,5 - - -

Okologische Ziele ................. .. ... ........ ....... ..... 3,1 1,4 0,03 1,6 0,01 - 0,1 - - 0,005 
Ökolog. Ziele a. konjunkt. Stillegungsflächen 5,4 1,7 0,01 3,7 - - - - - -
Kontrolizuschuß Biolandbau ..... ...... , ............. 75,1 0,8 5,9 13,0 10,1 14,0 13,8 16,4 1,0 0,014 

Gesamtsumme .. ... ..... .. ......... ..... ..... .. ........... 8.142,8 613,1 543,0 3.125,7 1.522,2 519,7 996,2 598,3 205,8 18,9 

Quelle: AMA; BMLF. 

EU-Ausgleichszulage (AZ) und Nationale Beihilfe (NB) 1996 Tabelle 124 

Burgenland Kärnten Nieder- Ober- Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Insgesamt österreich österreich 

ausschließlich AZ-Betriebe 
Anzahl ...... ......... ..... ..... ....... .. 4.703 9.777 17.274 14.395 6.826 19.391 8.241 2.199 82.806 
Betrag (Mio. S) . .... ... ... ...... .. . 48,3 278,0 488,4 368,7 230,9 444,4 258,8 74,9 2.192,4 

ausschließlich NB-Betriebe 
Anzahl .......... .. ...... ................ 1.333 1.235 5.631 3.627 338 8.184 797 304 21.449 
Betrag (Mio. S) .. .. .. ... .. ......... 5,5 11 ,0 30,7 25,6 3,0 49,6 9,9 2,7 138,0 

AZ- und NB-Betriebe 
Anzahl .... ..... ......... .......... .. ... . 351 2.355 2.745 2.839 679 5.358 4.571 1.197 20.095 
Betrag (Mio. S) .................... 2,1 59,1 58,1 70,9 17,5 70,0 170,0 50,9 498,6 

Betriebe gesamt 
Anzahl .... .... .......................... 6.387 13.367 25 .650 20.861 7.843 32.933 13.609 3.700 124.350 
Betrag (Mio. S) .. ....... . ..... .... . 55,9 348,1 577,2 465,2 251,4 564,0 438,7 128,5 2.829,0 

Quelle : BMLF; AMA-Auswertung. Stand 31 . 3.1997 
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Sektorplanförderung (Förderentscheidungen 1996) Tabelle 125 

Arbeitsplätze Zusätzliche 

vor Projektbeginn Arbeitsplätze 
nach Projektrealisierung 

Bundesländer / Produkte 
förderbares Fördervolumen Anzahl der Projekte Investitionsvolumen in Mio. S in Mio. S 

nach Bundesländern 

Burgenland (Ziel 1) ... ... ......... .. ... ... ,. 27 133,30 30,70 736 17 
Kärnten ............. ... ... ..... .... .. ... ....... .. . 10 658,60 139,80 760 131 
Niederösterreich .... ... ..................... . 55 1.212,00 280,80 2.501 145 
Oberösterreich ... ... .. ............. .. ....... . 42 878,80 200,10 1.647 87 
Salzburg ....................... .......... ... .. .. . 9 303,70 76,00 735 18 
Steiermark .... .. ...... .... .... .......... ....... . 31 601 ,30 156,80 1.346 96 
Tirol ... .... .... ........ ... ....... ..... ...... ....... . 7 588,70 112,50 889 12 
Vorarlberg .. ........ ........ .. ........ .... ..... . 6 350,80 79,70 750 14 
Wien .. ........ ...... ...... ...... .. ..... .. ..... .... . 7 607,00 155,60 1.380 ° 
Summe ......... .. ..... ...... ..... .. ............ . 193 5.334,20 1.232,00 10.744 523 

nach Sektoren 

Fleisch ... ... ....... .... .... .. ..... .. ..... ...... .. . 58 2.686,40 554,80 3.936 280 
Milch ............. ....... .. ... .. .. .... ...... ....... . 34 1.294,20 318,30 2.924 37 
Schlachtgeflügel und Eier .. .... ....... . 4 100,30 24,40 347 34 
Zuchtvieh ...... ......... ...... .. ... ....... ...... . ° 0,00 0,00 ° ° Getreide .... ... ...... ..... .... ........ ... .. .... . . 56 52,40 16,00 859 ° Obst und Gemüse .. ...... ... ... .. ......... . 32 971 ,90 265,10 2.166 147 
Kartoffeln ........ ..... ........ .. ....... ....... .. . 2 124,00 28,60 174 30 
Saatgut ... ......... .. ..... .. ..... ...... .... ...... . 4 42,20 9,10 199 3 
Wein\ .......... ... .... ... ..... .. ....... .... .... .... . 4 62,80 15,70 139 2 

Summe ...... .... .... ...... .. .... .......... ~ .... . 193 5.334,20 1.232,00 19.744 523 

Quelle: BMLF. 

Degress.ive Übergangsbeihilfen 1996 (in Mio. S) Tabelle 126 

Verteilung nach Bundesländem 

Projekt Gesamt-
betrag Burgen- Nieder- Ober- Steier- Vorarl-

land Kärnten österreich österreich Salzburg mark Tirol berg Wien 

Milch ..... .... ..... ...... . 1.239,8 12,1 69,8 247,7 410,9 132,1 195,7 118,8 52,8 -
Mastschweine ... .. .. 132,5 1,4 4,0 35,9 49,0 0,7 40,7 0,1 0,6 0,1 
Geflügel .... .... ........ 119,8 4,1 8,6 47,1 29,2 0,1 29,7 0,7 0,3 -
Zuchtsauen ........... 148,6 4,4 6,5 47,6 50,6 0,4 36,6 1,6 0,6 0,03 
Stärkekartoffeln ..... 42,3 - - 42,3 - - - - - -

Hopfen ... ... .... ....... . 1,2 - - 0,1 0,6 - 0,5 - - -
Flachs .... ...... ... .... .. 2,6 - 0,1 1,9 - - 0,6 - - -
Obst und Gemüse. 413,8 37,8 3,6 116,3 29,7 0,6 144,2 9,2 2,1 70,2 
Kartoffel .... ........ .. .. 109,1 1,3 1,7 93,4 5,3 0,7 4,1 2,2 0,3 0,2 
Alternativkulturen .. 45,7 2,4 0,3 10,1 5,4 0,01 27,4 - 0,01 0,1 
Futtersaatgut ......... 2,5 0,1 0,1 0,9 1,2 - 0,2 - - -
KPA .. .. ... .......... .. ... . 1.734,5 218,4 80,1 854,4 371,6 4,1 190,7 7,6 2,9 4,8 

Gesamtsumme .. .. 3.992,4 282,0 174,6 1.497,6 953,9 138,7 670,4 140,1 59,6 75,4 

Quelle: AMA. 
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Degressive Übergangsbeihilfen - zulässige Förderungssätze 1996 

Erzeugnis 

Landwirtschaftliche Kulturpflanzen1} .. . .................. . 

Futtergetreide .. ....... ............... ... ........... ... .............. . 
Durum (Hartweizen) ................................... ......... .. 

8ilfe~~B:.~~~~~~.~ .. ::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::: :::::: ::::: 
Hopfen ..................................... .. ............. .............. . 
Flächenstillegung normal ...... ............ ..... .............. . 

nachwachsende Rohstoffe ..... .. 

Stärkekartoffeln/Stärkeerdäpfel2} - A 1 und A2 .... .. 
-B .. .. ........ .... .. .. 

~eil- Gewürzpflanzen und andere Kleinkulturen .. . 
Olkürbis, beschalt ......................... .. ..................... .. 
Ölkürbis, unbeschalt ...... .. ....... .. ........................... .. 

Futtersaatgut 
Purpurklee, Rotklee ...... .. ................................... . 
Luzerne ......... .. .......................... ........................ . 
Französisches Raygras ........ .. .......................... .. 
Goldhafer ........ ...... ....... ............. .. ......... ......... .... . 
Wiesenfuchsschanz ........ .................... .. ........... .. 
Knaulgras .. .. ... .. .. ...... ............. .. .......................... . 
Wiesenlieschgras (Timothe) .............................. . 
Wiesenschwingel ....................... .. ...... ..... ..... ..... . 
Italienisches Raygras ........... .. .......................... .. 
Bastardraygras .................................................. . 
Phacelia ... ................. .............. ...... .................... . 
Poa alpine ... .. .................... ............................... .. 

Anderes Saatgut 
GroBkörnige Leguminosensamen3} ........ .. ......... . 

Futterraps ....... ... .................... ..... ... ....... ............. . 
Blumensamen ........... ..... ................. .. .. .. .. ... ....... . 

Einheit 

Pflanzliche Erzeugnisse 

ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 

t 
t 

ha 
ha 
ha 

ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 

ha 
ha 
ha 

Tierische Erzeugnisse 

Kuhmilch (Bund) ......... .. .. .. .. ................... .. ... .. .... ..... kg 
Kuhmilch (Land)4) ........ .......................................... kg 
Jungrinder4} .. ............. ......... .................... .. ... ...... .. .. Stk. 
MastschweineS} .... ................... ... ........................... Stk. 
Zuchtsauen ........................................................... Stk. 
Zuchtsauen unter Leistungsprüfung ...... .. .. .. ...... .. .. Stk. 
Masthühner .. ... ...................................................... Stk. 
Truthühner....... ................. .... ............. ...... .. .......... .. Stk. 
Mastküken ...... .. .. ... .... ... .. ... .... ... ................ ... ... .. .. ... Stk. 
Mastelterntiere ........................ ... ... .. ... ................... Stk. 
Junghennen .. . .. ............. .. .... .............. ..... ...... ......... Stk. 
Legeelterntiere ....... .. . ............................................ Stk. 
Legeküken ..................................... .. ............ .......... Stk. 

1) Ohne Futtergetreide, Hartweizen, Eiweißpflanzen, Öllein, Stärkekartoffeln und alle Saatkulturen. 
2) Bezogen auf einen Stärkegehalt von 18%. 

1995 

3.700 
2.400 
6.000 
2.400 
6.000 
8.500 
1.000 
2.000 

362 
200 

6.000 
6.000 
4.700 

4.951 
6.144 
5.481 
8.500 
8.500 
5.195 
4.715 
4.924 
3.480 
3.192 
7.500 
8.500 

6.000 
6.500 
6.000 

0,82 
0,25 

3.000 
80 

1.500 
2.500 

1,10 
5,00 
0,08 
2,30 
7,50 

63,40 
2,40 

3) Außer Leguminosen, die bereits im Rahmen der Verordnungen (EWG) Nr. 1765/92 und (EWG) 762/85 förderfähig sind. 
4) Diese Beihilfen werden ausschließlich national (von den Ländern) finanziert. 

265 

Tabelle 127 

Zulässige Beihilfen 

1996 

in S/Einheit 

1.850 
1.200 
3.000 
1.200 
3.000 
5.525 

500 
1.000 

235,30 
130,00 

3.900 
3.900 
3.055 

3.961 
4.915 
4.385 
6.800 
6.800 
4.156 
3.772 
3.939 
2.784 
2.554 
6.000 
6.800 

3.900 
4.225 
3.250 

0,533 
0,1625 

2.700 
52 

455 
813 

1,10 
5,00 
0,08 
2,30 
7,50 

63,40 
2,40 

5) Bedingt durch die im Jahr 1996 günstig verlaufende Marktentwicklung wurde die degressive Beihilfe für Schlachtungen ab 1. August 1996 bis 31. Dezember 1996 ausge
setzt. 

Quelle: BMLF. 
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Austuhrerstattungen tür agrarische Produkte 19961) Tabelle 128 

Produkt Menge in t in Mio. S 

Getreide inkl. Mais ....... ............................................................................................ . 151.322 53,6 
davon Verarbeitungsware ..... .... ; ......................... ...... .. .... ... ....................... ..... ......... . 103.360 31,2 

Zucker & Isoglukose ............................................................. .. ................................ .. 52.560 297,4 
davon Verarbeitungsware ... ............................. ... .... ................ ..... .. ...... ... ... .. ........ ... . 18.899 100,2 

Kartoffelstärke .......... .. .. .................................. .... .......... ..... ............ .......... ... ......... .... . 4.072 4,1 
Obst und Gemüse ...................................................... ........ .. ................................... .. 0 7,3 
Wein .. ..... ..... ............ ................................................... .... .... ............... .............. .......... . 0 24,6 
Milch und Milcherzeugnisse ................................... ... .. ......................... .. ... ....... ...... .. 23.252 178,4 

Butter .. ..................... ....... .... .. .. ...... ..... ................... .. .... ........ .. ......... .. .. ......... ....... .. ... . 608 13,0 
davon Verarbeitungsware ........... ..... ..... .......................... ............ ....... ... ......... .. .... . 419 8,8 

Magermilchpulver ........... ..................... ... ... .. ' " ..... .. .. ... ............................................ . 3.445 28,8 
918 6,9 

7.334 90,0 K~:~.~ .. "..~~~~~~.i~~~~~~.~.~~ . :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Vollmilchpulver ........... ... .... .. ... .... .. .......... .. .. ...................... ......... .. .. ....... .. .............. ... . 2.656 36,6 

davon Verarbeitungsware ....... ... ...... ... .. ... ....... .. ..... ............................................ .. . 2.340 32,2 
Andere Milchprodukte ........................ ........ ........ .. .. ................................................. . 9.209 10,2 

Rindfleisch .......... .. ...... .... ... ................................................... ................................... . 25.987 292,4 
lebende Tiere .................... ...... ............... ................ .... .. ...... .. ...... ... ...... ...... .... .... ... .. . . 13.582 146,1 
frisches Rindfleisch ..... .. .......... ..... ......... .. .. ... ... ... ... ................... ....................... .. ...... . 2.511 47,2 
gefrorenes Rindfleisch ......................... .. .. ... ............................................................ . 2.808 46,2 
Konserven und Sonstiges ...... .................................... .. ...... .. .. ...... ..... .. ........ .. .... .... . .. 7.086 52,9 

Schweinefleisch ............ ... ... ... ............ .................................................................... .. . 30.864 76,9 
Fleisch .. ......... ..... ........ ............................ ................................................................ . 20.180 39,0 
Wurstwaren und Konserven .. ................................ .. .. ... .. ................... ...... .... .. ........ .. 10.684 38,0 

Eier und Geflügel insgesamt ........................................ .............................. .. .......... . 0,7 
Eier und Geflügel2) . .. .. ... . ...... . ................ . ............ ' " .. .... ... ... . . . . ....... . ......... .. . . .. .. .... .. .. . . 7.199 0,6 
Eier verarbeitet ... ............. .. ........ ........ ......................... ....................................... ..... . 296 0,1 

Summe .. .. ............................................................. .... ................ .......... ..... .. ..... ........... . 935,3 

1) Ausgaben des Haushaltsjahres vom 16. 10. 1995 bis 15. 10. 1996. 
2) Menge in Stück. 

Quelle: BMLF. 
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Permanente Förderungen des Bundes (Anteil am ,,40-Mrd.-Paket") (in 1.000 Schilling) 

Maßnahme Ansatz 

Beratungswesen, Bildungswesen, Kammereigene Bildungsstätten ........ ......... .. .. ...... ... ..... ... 1/60106 

Förderung der Weinwirtschaft .... ...... ..... ................. .......... ... ... ... ... ............ ... .. ..... .. .. ..... .. ......... 1/60136 

Qualitätsverbesserung und Produktalternativen in der Tierhaltung .. .. ..... ... ........ ......... ... .. .... . 1/60146 
Qualitätsverbesserung im Pfanzenbau ........ ............... ........... ..... .. ... ....... ....... ....... .. ............... 1/60146 
Innovationen ........... ... ..... .... .. ... .. ........ ... ........ ....... ...... ......... ... .. .. ..... .. ..... .. ... .. .. .... ... ........ ........ . 1/60146 
Biologischer Landbau ....... ... ...... ... ... ..... .. ... ............. .. ........ ........................................... .......... . 1/60146 
Landtechnische Maßnahmen ...... ... ... ... ...... .... ..... ... ..... ........... ... ......... ..... .......... ...... ... .. ... ... .... 1/60146 
Energie aus Biomasse .... ... ..... ... .... ...... .. .. ... .... .... ...... ..... ..... .......... .......... ... ....... ... ... ...... ......... 1/60146 
Forstliche Förderung ...... .... .... .. .................. ...... ... ..... ... ....... ....... ...... ...... ....... ....... .. ....... ..... ..... 1/60146 

Verkehrserschließung (Projekte ab 1995) ... ..... ... .... .. ..... .... .... ... ....... .... .. .. .... ... .. ... .. .. .............. 1/60156 
Landtechn. und bauliche Investitionen .... ...... .. ...... .. ... ..... ............... ......... ........ .. .... ..... ........ .... 1/60156 
Rübenbringungskosten ..... ..... ...... .......... ..... .... ..... .. .... ... .... ........ .. .. .... .. ... ... .... ... ... ............... .... 1/60156 

Werbung und Markterschließung ... ....... ............ ... .... .... .. ..... .... .. .. .. ..... .... ..... ...... ..... ... .... ..... ... . 1/60166 
Verbesserung der Marktstruktur .... ....... ... .. ........ ................. ...... ... ... ....... ................... ....... .... ... 1/60166 

Sozialpolitische Maßnahmen (ohne Wohnungsbau) .... ... ........... ............................. ... ...... ...... 1/60176 

Zinsenzuschüsse (Kredite ab 1995) .... .... .... .... ..... ... .... ............. ...... ......... ....... ..... .. .... ... .......... 1/60186 

Ausgleichszulage .... ... ... .... ...... ......... .. ...... ... ..... ....... ... .... .... ..... ... ......... ... ... .. ...... .... ................ . 1/60216 
Einzelbetriebliche Investitionen .. .. .... .......... ...... ...... .. .... ..... ........ ... ... .. .... ............... .... ... ... .. .. ... . 1/60216 
5b-Programme ..... .... ...... ........ .. .. ......... ........... .... .... ... ... .... .... .. .. ...... .. ..... ... ... .... ........ ....... .... .... 1/60216 
Sektorpläne, Erzeugergemeinschaften ... .. ...... ........ .............. .. ..... ......... .. ..... ... .... ... .. ... .... ... ... . 1/60216 
Gemeinschaftsinitiativen, Sonstiges .. ... .... ... .. .... ...... ....... .. ... ... ........... .. ...... .. ... ........ ........ ... .... 1/60216 

Ausgleichszulage National ........ ........... .. ... ... .... ... ...... .... ...... ... .... ... .... ..... ............... .......... .... ... 1/60226 

Sektorplan Fischerei und Aquakultur ....... .... ........ ...... ... ....... .... ........ ... .. ......... ..... ........ ... ........ 1/60246 

Umweltmaßnahmen ...... .... .... .............. ........... .... ....... ....... ....... ..... ...... ..... .. ........... ...... .. ... ... .... 1/60346 
VO 2078/92 - ÖPUL ... ... ....... , ... .. .. ........... ....... .. ....... ..... ..... ..... .. ... ............. ...... .. ... .... ... ... ........ .......... . 
VO 2080/92 - Forst .. ............ ... ...... .... ... .. ...... ... .. ......... ............ .. ......... ... ... ... .... ..... ...... .... .. ... ... .. .... .... . . 

Nationale Marktordnungsmaßnahmen ... ... .... ... .... ..... .... ....... ..... .. ..... ... ....... .... ... .... ......... .... .... 1/60356 
Mutterkuhprämie .. ........ .... ...... ...... .. ....................... ... ....... .. ... .... ................. .. ..... .. .... .. .. ... ...... .. .. ... .... .. . 

Währungsausgleich .... ....... .... ...... .. ..... ............. ..... ... .. ......... .. .. .... .... .. ....... .............. .... .. ..... .. ..... .......... .. . 

Summe ... .... .. ... .. ... ... : .... .............. ..... .. ......... ...... ... ... ....... .......... ... ... .. .... ........ ... .... .. .... ............ ..... ..... ... . . 

Bundes
rechnungs
abschluß 

1995 

10.459 

12.059 

183.154 
12.036 
5.397 
9.863 

25.267 
113.548 

16 

290.017 

51 .797 
16.015 

3.237 

1,039.824 
99.360 

295.076 

2.355 

3,098.276 
20.990 

39.679 

5,328.425 
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Tabelle 129 

Bundes
rechnungs
abschluß 

1996 

10.871 

183.379 
9.057 
6.719 

13.701 
24.536 
75.269 

64 

113.570 
103.960 
49.200 

38.077 
6.402 

4.954 

42.399 

1,266.145 
354.397 
418.704 
290.336 

23.398 

4.850 

2,823.012 
26.848 

87.859 

163.451 

6,159.079 

Quelle: BMLF. 
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Erfassungsgrad durch anerkannte Mehrfachanträge 1996 bezüglich Betrieben und Flächen 
im Verhältnis zur Agrarstrukturerhebung 1995 Tabelle 130 

Betriebe mit Landwirtsch. Betriebe mit Landwirtsch. Grünland Wein im landwirtsch. Nutzfläche landwirtsch. Ackerland 
Nutzfläche in ha Nutzfläche1) 

Nutzfläche2) ohne Almen Ertrag 

laut Mehrfachantrag in % zu den Ergebnissen der Agrarstrukturerhebung 1995 

Bundesländer: 
Burgenland .. ...................... .. 13.360 180.132 61,8 89,2 90,6 48,7 73,5 
Kärnten ..... ....... .. .. .. .............. 15.018 170.236 71,3 93,0 92,6 84,8 -
Niederösterreich . ...... ........... 47.979 914.329 80,9 96,7 95,1 89,2 84,8 
Oberösterreich ............. ... ..... 38.015 546.423 84,6 97,0 96,7 92,2 -
Salzburg ...... ........................ 9.330 111.147 87,1 94,6 95,9 90,3 -
Steiermark .. .. .. .. ................. .. 41.212 349.776 77,5 89,5 95,4 84,1 87,3 
Tirol .................... ... ............... 14.935 111 .937 84,6 96,1 92,3 96,3 -
Vorarlberg .......... .... .. ............ 4.416 44.189 85,2 96,3 95,9 90,3 -
Wien ....... .. .. ....... . ... . . .... ... . .... 515 6.273 50,6 67,3 80,7 2,6 68,7 

Produktionsgebiete: 
Hochalpengebiet ........... ... .. .. 30.458 275.630 82,9 94,7 93,6 91,5 -
Voralpengebiet .. ......... ... .... .. 12.931 175.372 81,2 94,5 93,8 89,7 75,2 
Alpenostrand ....................... 20.235 232.337 75,6 92,3 96,1 86,0 83,3 
Wald- und Mühlviertel ....... ... 25.005 357.572 85,3 97,8 97,1 92,9 74,5 
Kärntner Becken .................. 5.978 75.691 70,5 90,4 92,5 79,8 -
Alpenvorland .. ... .. .... ...... .. ..... 31.812 513.062 84,8 97,1 96,5 91,4 81,0 
sq Flach- und Hügelland .... 29.572 216.384 72,5 90,0 94,6 80,1 85,8 
NO Flach- und Hügelland .... 28.145 578.939 71 ,8 92,4 91,5 39,3 79,8 

Österreich gesamt .... ............ 184.780 2,434.443 78,7 94,6 94,8 88,2 81,0 

1) Insgesamt 234.724 Betriebe. 
2) Ohne Almflächen . 1995 insgesamt 2,573.296 ha. 

Quelle: LFRZ: INVEKOS-Daten (Stand: 05. 03. 1997) und ÖSTAT: Agrarstrukturerhebung 1995. 
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Darstellung der Verteilung der Förderungsrnittel 
gern. § 9 (3a) Landwirtschaftsgesetz 

Kulturpflanzenausgleich 19961) 

Förderungsfälle 

Klasse 
Anzahl % der Fälle Summe in S 

Burgenland 

0- 50.000 .. . ......... . .. ....... 7.233 70,31 130,862.697 
50.000 - 100.000 ....... . ...... ........ 1.404 13,65 99,287.769 

100.000 - 200.000 .... .... ..... .. . ...... 1.012 9,84 141,838.654 
200.000 - 300.000 ............ . .. .. ... .. 363 3,53 87,990.425 
300.000 - 400.000 . .... ... ... .. . ...... .. 138 1,34 46,740.472 
400.000 - 500.000 ...... .. ..... . ........ 58 0,56 25,849.096 
500.000 - 600.000 ......... ............ . 28 0,27 15,140.149 
600.000 - 700.000 ...... . ........... .. .. 13 0,13 8,383.545 
700.000 - 800.000 ....... ..... . ....... .. 9 0,09 6,765.728 
800.000 - 900.000 ...... .... .. . ......... 6 0,06 5,054.050 
900.000 - 1,000.000 ...... .. ... . .... ... ... 3 0,03 2,821 .099 

> 1,000.000 .... ... ............... 21 0,20 51,710.827 

Summe ......... ..... . ........ .... .. . ...... ...... 10.288 100,00 622,444.511 

Kärnten 

0- 50.000 ..................... . 6.561 86,09 96,050.572 
50.000 - 100.000 .... . .. ... .... . ....... 662 8,69 44,382.577 

100.000 - 200.000 ............ .. .... .. .. 285 3,74 38,967.975 
200.000 - 300.000 ................. . .. . . 68 0,89 16,161.663 
300.000 - 400.000 .. .. ... . ...... ........ 16 0,21 5,666.675 
400.000 - 500.000 . ...... ...... ..... . ... 11 0,14 4,748.907 
500.000 - 600.000 .................. . ... 4 0,05 2,187.248 
600.000 - 700.000 .. .. .. ................ 4 0,05 2,655.623 
700.000 - 800.000 ............ ..... . .... 5 0,07 3,862.612 
800.000 - 900.000 ................... .. . 2 0,03 1,720.133 
900.000 - 1,000.000 ...... .... . ... . .. ..... 1 0,01 922.866 

> 1,000.000 ... ....... ........ .... 2 0,03 2,143.530 

Summe ......... ...... .............. .. ..... ...... 7.621 100,00 219,470.381 

Niederösterreich 

0- 50.000 . .... . .. . .... ...... .. . 21 .275 57,10 430,972.027 
50.000 - 100.000 . .... ... .. ..... .. ..... 7.558 20,28 535,200.933 

100.000 - 200.000 ...................... 6.502 17,45 904,298.569 
200.000 - 300.000 .......... . .. ......... 1.392 3,74 328,740.612 
300.000 - 400.000 ....... ..... .. ..... .. . 288 0,77 97,475.763 
400.000 - 500.000 .... ..... ..... . .... .. . 102 0,27 45,153.471 
500.000 - 600.000 .... ... ... ... ... . ..... 40 0,11 21,754.928 

· 600.000 - 700.000 .................. . ... 17 0,05 11,084.694 
700.000 - 800.000 . .. .. .. ............... 12 0,03 8,915.330 
800.000 - 900.000 ........ . ............. 19 0,05 16,109.226 
900.000 - 1,000.000 ... . .................. 10 0,03 9,480.710 

> 1,000.000 .. ..... ........ ....... 46 0,12 110,050.930 

Summe ... ............. ........ .. .............. . . 37.261 100,00 2.519,237.193 

Oberösterreich 

0- 50.000 .................. . ... 21.781 78,04 383,472.007 
50.000 - 100.000 ....... . .... . .. .. ..... 3.706 13,28 251,396.079 

100.000 - 200.000 .. .................... 2.082 7,46 280,855.233 
200.000 - 300.000 .. ... ................. 278 1,00 64,791.141 
300.000 - 400.000 ........... .. . ... ... .. 40 0,14 13,533.002 
400.000 - 500.000 ... . ... .... .. .. ....... 8 0,03 3,502.685 
500.000 - 600.000 ... .. ........... ...... 6 0,02 3,190.142 
600.000 - 700.000 ........... ..... . .. ... 1 0,004 692.602 
700.000 - 800.000 ..... .. ... ............ 1 0,004 711 .548 
800.000 - 900.000 .................... .. 3 0,01 2,475.282 
900.000 -1,000.000 .. . ................... 3 0,01 2,793.321 

Summe .............. ... ... .... ............... ... 27.909 100,00 1.007,413.042 
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Tabelle 131 

Förderungsbetrag 

% der Summe Durchschnittlicher 
Betrag/Fall 

21,02 18.092 
15,95 70.718 
22,79 140.157 
14,14 242.398 
7,51 338.699 
4,15 445.674 
2,43 540.720 
1,35 644.888 
1,09 751.748 
0,81 842.342 
0,45 940.366 
8,31 2,462.420 

100,00 60.502 

43,76 14.640 
20,22 67.043 
17,76 136.730 
7,36 237.672 
2,58 354.167 
2,16 431.719 
1,00 546.812 
1,21 663.906 
1,76 772.522 
0,78 860.067 
0,42 922.866 
0,98 1,071.765 

100,00 28.798 

17,11 20.257 
21,24 70.813 
35,90 139.080 
13,05 236.164 

3,87 338.458 
1,79 442.681 
0,86 543.873 
0,44 652.041 
0,35 742.944 
0,64 847.854 
0,38 948.071 
4,37 2,392.412 

100;00 67.611 

38,07 17.606 
24,95 67.835 
27,88 134.897 

6,43 233.062 
1,34 338.325 
0,35 437.836 
0,32 531.690 
0,07 692.602 
0,07 711.548 
0,25 825.094 
0,28 931 .107 

100,00 36.096 
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Kulturpflanzenausgleich 1996 (Fortsetzung) Tabelle 131a 

Förderungsfälle Förderungsbetrag 

Klasse 
Durchschnittlicher Anzahl % der Fälle Summe in S % der Summe Betrag/Fall 

Salzburg 

0- 50.000 .... ....... .. ....... .. 1.149 98,21 9,855.881 84,48 8.578 
50.000 - 100.000 ...................... 16 1,37 1,014.046 8,69 63.378 

100.000 - 200.000 ...... ................ 3 0,26 321.279 2,75 107.093 
200.000 - 300.000 ..... .. ............... 2 0,17 475.326 4,07 237.663 

Summe ...... ........................... ......... 1.170 100,00 11,666.532 100,00 9.971 

Steiermark 

0- 50.000 .. .................... 25.500 93,60 321,875.015 68,88 12.623 
50.000 - 100.000 ................... ... 1.402 5,15 90,425.063 19,35 64.497 

100.000 - 200.000 ....... ... ... .... ..... 279 1,02 36,165.052 7,74 129.624 
200.000 - 300.000 .................. .. .. 44 0,16 10,411.120 2,23 236.616 
300.000 - 400.000 ........ ...... .... .... 9 0,03 3,065.750 0,66 340.639 
400.000 - 500.000 .............. ........ 2 0,01 853.019 0,18 426.510 
500.000 - 600.000 .................... .. 2 0,01 1,094.752 0,23 547.376 
600.000 - 700.000 .... ................. . 3 0,01 1,887.046 0,40 629.015 
700.000 - 800.000 ........ .............. 2 0,01 1,504.040 0,32 752.020 

Summe ... ....... .................... ......... .. . 27.243 100,00 467,280.857 100,00 17.152 

Tirol 

0- 50.000 ...... ................ 2.448 99,63 17,018.853 96,59 6.952 
50.000 - 100.000 .......... ... ...... .... 8 0,33 460.597 2,61 57.575 

100.000 - 200.000 ........ ... ... ..... ... 1 0,04 139.663 0,79 139.663 

Summe ............. ...... ............ ..... ..... . 2.457 100,00 17,619.113 100,00 7.171 

Vorarlberg 

0- 50.000 .. .... ..... .... ..... .. 317 91,62 4,617.871 72,06 14.567 
50.000 - 100.000 .. .................... 29 8,38 1,790.814 27,94 61.752 

Summe ................. ... .... .... ... .. ... ... ... 346 100,00 6,408.685 100,00 18.522 

~ Wien 

0- 50.000 .................. .... 61 42,07 857.427 4,35 14.056 
50.000 - 100.000 .................. .... 20 13,79 1,410.821 7,17 70.541 

100.000 - 200.000 ... ....... ... ....... .. 42 28,97 6,166.859 31,32 146.830 
200.000 - 300.000 ...................... 10 6,90 2,440.953 12,40 244.095 
300.000 - 400.000 ...... ... ... ... ....... 5 3,45 1,610.837 8,18 322.167 
400.000 - 500.000 ...................... 1 0,69 419.856 2,13 419.856 
500.000 - 600.000 ...................... - - - - -
600.000 - 700.000 .............. ........ 1 0,69 611.536 3,11 611.536 
700.000 - 800.000 ................... ... - - - - -
800.000 - 900.000 .. ... ......... ........ 2 1,38 1,699.440 8,63 849.720 
900.000 -1 ,000.000 .......... .. ... ..... .. 1 0,69 927.462 4,71 927.462 

> 1,000.000 ................... ... 2 1,38 3,544.303 18,00 1,772.152 

Summe .. .................. ......... .. ........ .. . 145 100,00 19,689.494 100,00 135.790 

Österreich 

0- 50.000 ........ .............. 86.325 75,43 1.395,582.353 28,53 16.167 
50.000 - 100.000 .............. .... .... 14.805 12,94 1.025,368.702 20,96 69.258 

100.000 - 200.000 ...................... 10.206 8,92 1 .408,753.288 28,80 138.032 
200.000 - 300.000 ...................... 2.157 1,88 511 ,011 .242 10,45 236.908 
300.000 - 400.000 ............. ...... ... 4ß6 0,43 168,092.503 3,44 338.896 
400.000 - 500.000 ... ..... .............. 182 0,16 80,527.037 1,65 442.456 
500.000 - 600.000 .................. .. .. 80 0,07 43,367.222 0,89 542.090 
600.000 - 700.000 ......... ....... ...... 39 0,03 25,315.049 0,52 649.104 
700.000 - 800.000 ..... ...... .. ... .. ... . 29 0,03 21,759.261 0,44 750.319 
800.000 - 900.000 ...................... 32 0,03 27,058.133 0,55 845.567 
900.000 -1 ,000.000 ......... ............. 18 0,02 16,945.459 0,35 941.414 

> 1,000.000 .. .......... ..... .. ... 71 0,06 167,449.591 3,42 2,358.445 

Summe ............... ...... ......... .... .... .... 114.440 100,00 4.891,229.840 100,00 42.741 

1) Die Beiträge für den Kulturpflanzenausgleich enthalten die allgemeine Regelung und Kleinerzeugerregelung und umfassen Getreide (Zuckermais, Hartweizen, anderer Wei-
zen und Mengkorn, Roggen, Gerste, Hafer, Mais und Körnersorghum, Buchweizen, Hirse und Kanariensaat, anderes Getreide) , Olsaaten (Sojabohnen, Raps- und Rübsen-
samen und Sonnenblumenkeme), Eiweißpflanzen (Erbsen, Ackerbohnen und Süßlupinien) , Öllein sowie Brache mit und ohne nachwachsende Rohstoffe. 

Quelle: BMLF; AMA-Auswertung vom 24. 7. 1997. 
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Degressive Übergangsbeihilfen - Kulturpflanzenausgleich1) Tabelle 132 

Förderungsfälle Förderungsbetrag 

Klasse 
Anzahl % der Fälle Summe in S % der Summe Durchschnittlicher 

Betrag/Fall 

Burgenland 

0- 50.000 ..... . ................ 9.276 90,25 103,589.686 49,84 11 .167 
50.000 - 100.000 ... ..... . ............. 713 6,94 49,001.465 23,58 68.726 

100.000 - 200.000 ........ ..... ..... .... 236 2,30 30,422.194 14,64 128.908 
200.000 - 300.000 ... .... . .. ... .. ... .. .. 30 0,29 7,189.025 3,46 239.634 
300.000 - 400.000 ......... ....... .. .... 6 0,06 2,108.581 1,01 351.430 
400.000 - 500.000 ...................... 2 0,02 942.594 0,45 471.297 
500.000 - 600.000 ..... .... ............. 4 0,04 2,197.440 1,06 549.360 
600.000 - 700.000 .... .. ... ...... . ... ... 1 0,01 675.146 0,32 675.146 
700.000 - 800.000 ................. . .... 3 0,03 2,204.949 1,06 734.983 
800.000 - 900.000 .. .................... - - - - -
900.000 - 1,000.000 . ...... . .............. 2 0,02 1,849.382 0,89 924.691 

> 1,000.000 .......... .... ........ 5 0,05 7,655.206 3,68 1,531 .041 

Summe .......................... .. ... .. ......... 10.278 100,00 207,835.668 100,00 20.221 

Kärnten 

0- 50.000 . ... ... . ... ........... 7.409 97,24 60,412.925 75,30 8.154 
50.000 - 100.000 .......... .. .......... 154 2,02 10,231.562 12,75 66.439 

100.000 - 200.000 ............. . ... ..... 40 0,53 5,184.844 6,46 129.621 
200.000 - 300.000 .... .................. 12 0,16 2,954.388 3,68 246.199 
300.000 - 400.000 ... . ......... . .. ...... 3 0,04 1,007.549 1,26 335.850 
400.000 - 500.000 ........ . ... .. .. ... .. . 1 0,01 443.429 0,55 443.429 

Summe ............................ .. ............ 7.619 100,00 80,234.697 100,00 10.531 

Niederösterreich 

0- 50.000 ........... ... ... .... . 33.107 88,91 522,109.449 60,61 15.770 
50.000 - 100.000 ........... ..... .. .... 3.594 9,65 236,307.359 27,43 65.751 

100.000 - 200.000 ... .. .. ............... 439 1,18 54,836.350 6,37 124.912 
200.000 - 300.000 ........ . ... ... ....... 49 0,13 12,254.428 1,42 250.090 
300.000 - 400.000 ...................... 17 0,05 5,713.138 0,66 336.067 
400.000 - 500.000 .................. ... . 7 0,02 2,953.774 0,34 421.968 
500.000 - 600.000 ....... . ... ..... . ..... 5 0,01 2,674.345 0,31 534.869 
600.000 - 700.000 ................ . .... . 5 0,01 3,227.431 0,37 645.486 
700.000 - 800.000 ... . .. . .. ............. 3 0,01 2,184.338 0,25 728.113 
800.000 - 900.000 ...... ... .... . ........ 2 0,01 1,758.966 0,20 879.483 
900.000 - 1,000.000 ...................... 2 0,01 1,866.824 0,22 933.412 

> 1,000.000 .. .................... 8 0,02 15,533.279 1,80 1,941.660 

Summe ..... .. ........ ..... .............. . ....... 37.238 100,00 861,419.681 100,00 23.133 

Oberösterreich 

0- 50.000 ............. ......... 26.846 96,22 297,343.143 80,02 11.076 
50.000 - 100.000 ................. ..... 983 3,52 63,722.213 17,15 64.824 

100.000 - 200.000 . ........ .. ........... 62 0,22 7,802.449 2,10 125.846 
200.000 - 300.000 .... ..... ...... ....... 6 0,02 1,468.214 0,40 244.702 
300.000 - 400.000 ............ .. ... ..... 4 0,01 1,260.623 0,34 315.156 

Summe ....... ... ... ........... .................. 27.901 100,00 371,596.642 100,00 13.318 

Salzburg 

0- 50.000 .............. . ..... .. 1.167 , 99,83 3,962.103 96,01 3.395 
50.000 - 100.000 ...... .. .... .......... 2 0,17 164.500 3,99 82.250 

Summe .. .... . .......... . ......... ... ............ 1.169 100,00 4,126.603 100,00 3.530 

Steiermark 

0- 50.000 ...................... 27.076 99,39 179,784.071 93,03 6.640 
50.000 - 100.000 .... . ........... . ..... 136 0,50 9,069.462 4,69 66.687 

100.000 - 200.000 ....... . . .. ...... ...... 22 0,08 2,642.282 1,37 120.104 
200.000 - 300.000 ...................... 6 0,02 1,448.254 0,75 241.376 
300.000 - 400.000 ... ................... 1 0,004 313.003 0,16 313.003 

Summe ........... ........ . .. . ................... 27.241 100,00 193,257.072 100,00 7.094 
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Degressive Übergangsbeihilfen - Kulturpflanzenausgleich (Fortsetzung) Tabelle 132a 

Förderungsfälle Förderungsbetrag 

Klasse 
Anzahl % der Fälle Summe in S % der Summe Durchschnittlicher 

Betrag/Fall 

Tirol 

0- 50.000 .. ...... .. ... ......... 2.455 99,96 7,576.733 99,24 3.086 
50.000 - 100.000 ........ .. .......... .. 1 0,04 57.742 0,76 57.742 

Summe .... .. ....... .......... .... .... .... ....... 2.456 100,00 7,634.475 100,00 3.108 

Vorarlberg 

0- 50.000 .. .... ... .... ........ . 346 100,00 2,901 .773 100,00 8.387 

Summe .... ...................................... 346 100,00 2,901.773 100,00 8.387 

Wien 

0- 50.000 ... ................... 105 72,92 1,858.000 29,85 17.695 
50.000 - 100.000 .......... ............ 28 19,44 1,835.723 . 29,49 65.562 

100.000 - 200.000 ......... ...... ... .... 7 4,86 884.769 14,21 126.396 
200.000 - 300.000 ...................... 2 1,39 514.066 8,26 257.033 
300.000 - 400.000 ... ... .... ... ... ... ... - - - - -
400.000 - 500.000 .. ... .. ... ..... ..... .. 1 0,69 479.939 7,71 479.939 
500.000 - 600.000 ..... ... ........... .. . - - - - -
600.000 - 700.000 ........ .............. 1 0,69 652.580 10,48 652.580 

Summe ... .. ............ .. .. ...... .. ............. 144 100,00 6,225.077 100,00 43.230 

Österreich 

0- 50.000 ........ ... .... .. ...... 107.787 94,23 1.179,537.888 67,98 10.943 
50.000 - 100.000 ... ..... .. ............ 5.611 4,91 370,390.029 21,35 66.011 

100.000 - 200.000 .. .. ....... ........... 806 0,70 101,772.890 5,87 126.269 
200.000 - 300.000 ... ....... ..... ....... 105 0,09 25,828.378 1,49 245.985 
300.000 - 400.000 .................. .... 31 0,03 10,402.894 0,60 335.577 
400.000 - 500.000 ..... ...... .... ..... .. 11 0,01 4,819.737 0,28 438.158 
500.000 - 600.000 .......... .. ... .... ... 9 0,01 4,871 .786 0,28 541.310 
600.000 - 700.000 ....... ..... ... ... .... 7 0,01 4,555.157 0,26 650.737 
700.000 - 800.000 ...................... 6 0,01 4,389.288 0,25 731.548 
800.000 - 900.000 ...... ...... .. .. ...... 2 0,002 1,758.966 0,10 879.483 
900.000 -1,000.000 ............. .. ....... 4 0,003 3,716.207 0,21 929.052 

> 1,000.000 ...................... 13 0,01 23,188.485 1,34 1,783.730 

Summe .. ...... ..... .. ............... ... ......... 114.392 100,00 1.735,231.705 100,00 15.169 

1) Die Beträge für die degressiven Übergangsbeihilfen beim Kulturpflanzenausgleich enthalten die Kulturpflanzen (Zuckermais, Hartweizen, anderer \yeizen und Mengkorn, 
Roggen, Gerste, Hafer, Mais, Körnersorghum, Buchweizen, Hirse und Kanariensaat, anderes Getreide, Erbsen, Ackerbohnen und Süßlupinien) , Olsaaten (Sojabohnen, 
Raps- und Rübsensamen und Sonnenblumenkerne), Kleinalternativen, Kartoffeln , Durum und Futtersaatgut. 

Quelle: BMLF; AMA-Auswertung vom 24. 7. 1997, 
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Degressive Übergangsbeihilfen - Obst und Gemüse Tabelle 133 

Förderungsfälle Förderungsbetrag 

Klasse 
Anzahl % der Fälle Summe in S % der Summe Durchschnittlicher 

Betrag/Fall 

Burgenland 

0- 50.000 . ... .. ............ .. .. 473 69,35 9,597.624 25,39 20.291 
50.000 - 100.000 ..... .. ...... ... ...... 130 19,06 9,095.165 24,06 69.963 

100.000 - 200.000 .. .. ...... .. .... .. .... 56 8,21 7,831.564 20,72 139.849 
200.000 - 300.000 ...................... 10 1,47 2,309.414 6,11 230.941 
300.000 - 400.000 .. ................... . 3 0,44 995.005 2,63 331.668 
400.000 - 500.000 ...................... 3 0,44 1,373.889 3,63 457.963 
500.000 - 600.000 .... ... ... ...... ...... 1 0,15 506.888 1,34 506.888 
600.000 - 700.000 ...................... 2 0,29 1,259.914 3,33 629.957 
700.000 - 800.000 ...................... - - - - -
800.000 - 900.000 ...................... 1 0,15 894.653 2,37 894.653 
900.000 - 1,000.000 ....... .. .. ........... 1 0,15 944.105 2,50 944.105 

> 1,000.000 .. ............ .. ... ... 2 0,29 2,997.708 7,93 1,498.854 

Summe .... ..... .. ................................ 682 100,00 37,805.929 100,00 55.434 

Kärnten 

0- 50.000 . ........ . .. ...... .... 23 53,49 434.291 11,93 18.882 
50.000 - 100.000 .... ............. ... .. 8 18,60 564.090 f5,50 70.511 

100.000 - 200.000 ...................... 7 16,28 955.670 26,26 136.524 
200.000 - 300.000 .... ... ... .. . ....... .. 2 4,65 462.891 12,72 231.446 
300.000 - 400.000 .. .... . ... ..... .... ... 2 4,65 704.692 19,36 532.346 
400.000 - 500.000 ...................... - - - - -
500.000 - 600.000 ....... .... .. ..... .... 1 2,33 517.640 14,22 517.640 

Summe ..... .. ....... . .......... .. ....... .. .... .. 43 100,00 3,639.274 100,00 84.634 

Niederösterreich 

0- 50.000 ...................... 791 62,23 13,602.781 11 ,70 17.1 97 
50.000 - 100.000 .. ..... . ... . ..... ... .. 190 14,95 13,420.939 11 ,54 70.637 

100.000 - 200.000 ....................... 135 10,62 19,405.573 16,69 143.745 
200.000 - 300.000 . ......... ... .. .. .. ... 74 5,82 17,557.068 15,10 237.258 
300.000 - 400.000 ...................... 36 2,83 12,375.716 10,64 343.770 
400.000 - 500.000 ... .. .... ..... ... .... . 14 1,10 6,371.726 5,48 455.123 
500.000 - 600.000 ...................... 9 0,71 4,977.515 4,28 553.057 
600.000 - 700.000 .. ... .. ........ ....... 5 0,39 3,241 .721 2,79 648.344 
700.000 - 800.000 ...................... 4 0,31 2,986.660 2,57 746.665 
800.000 - 900.000 ................. . .... 1 0,08 864.010 0,74 864.010 
900.000 - 1,000.000 .... ......... . ...... .. 2 0,16 1,879.361 1,62 939.681 

> 1,000.000 .. .... . ..... .. ... .. . .. 10 0,79 19,583.698 16,84 1,958.370 

Summe ... ......... ....... . .. ...... ......... .. ... 1.271 100,00 116,266.768 100,00 91.477 

Oberösterreich 

0- 50.000 ....... ..... .. .. ..... . 204 57,95 4,083.728 13,74 20.018 
50.000 - 100.000 . .... .. ... .. ....... . .. 70 19,89 4,965.686 16,71 70.938 

100.000 - 200.000 ... . .. ....... ....... .. 47 13,35 6,487.369 21 ,83 138.029 
200.000 - 300.000 ... . ... . ... .. ..... .. .. 16 4,55 3,929.747 13,23 245.609 
300.000 - 400.000 ...................... 7 1,99 2,269.086 7,64 324.155 
400.000 - 500.000 .. ..... ... ... ... ...... 4 1,14 1,865.658 6,28 466.415 
500.000 - 600.000 ... ... .... ... ..... ... . - - - - -
600.000 - 700.000 ... . .... . ... ... ... ... . - - - - -
700.000 - 800.000 .... ............ ... . .. 1 0,28 769.743 2,59 769.743 
800.000 - 900.000 .. ... . .... ........... . - - - - -
900.000 - 1,000.000 ...................... 1 0,28 922.565 3,10 922.565 

> 1,000.000 ...................... 2 0,57 4,419.369 14,87 2,209.685 

Summe ... .... . .......... ... .... .. .. ... .. ... ..... 352 100,00 29,712.951 100,00 84.412 

Salzburg 

0- 50.000 .............. . . ..... . 5 50,00 119.419 19,15 23.884 
50.000 - 100.000 .................. .... 3 30,00 256.886 41,18 85.629 

100.000 - 200.000 ... ..... . . ... .. . .. .... 2 20,00 247.451 39,67 123.726 

Summe ............................. . ............ 10 100,00 623.756 100,00 62.376 
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Degressive Übergangsbeihilfen - Obst und Gemüse (Fortsetzung) Tabelle 133a 

Förderungsfälle Förderungsbetrag 

Klasse 
Durchschnittlicher Anzahl % der Fälle Summe in S % der Summe Betrag/Fall 

Steiermark 

0- 50.000 ........ .............. 1.559 60,26 32,930.931 22,84 21.123 
50.000 - 100.000 ......... ... .......... 564 21,80 40,398.660 28,02 71.629 

100.000 - 200.000 ........ ... ... ... ..... 406 15,69 55,134.944 38,24 135.800 
200.000 - 300.000 ..... .... .. .. .. .. .. .. . 48 1,86 11 ,362.217 7,88 236.713 
300.000 - 400.000 ...................... 6 0,23 1,953.052 1,35 325.509 
400.000 - 500.000 ....... ............... 1 0,04 421.237 0,29 421.237 
500.000 - 600.000 .. ..... ... ... ......... 1 0,04 529.909 0,37 529.909 
600.000 - 700.000 ........ ...... .. ... ... - - - - -
700.000 - 800.000 ...... ........ ...... .. 2 . 0,08 1,443.635 1,00 721.818 

Summe ............. ..... ................. ..... .. 2.587 100,00 144,174.585 100,00 55.730 

Tirol 

0- 50.000 .. .... ...... ....... ... 112 79,43 1,939.560 21,06 17.318 
50.000 - 100.000 ...... .. .... ... .... .. . 17 12,06 1,252.763 13,60 73.692 

100.000 - 200.000 ...................... 7 4,96 996.503 10,82 142.358 
200.000 - 300.000 .... ........ .... .... .. 1 0,71 204.863 2,22 204.863 
300.000 - 400.000 ....... ... ... .. ... .. .. - - - - -
400.000 - 500.000 ............... ....... 1 0,71 402.005 4,37 402.005 
500.000 - 600.000 ......... ..... ........ - - - - -
600.000 - 700.000 .... .... .... .. .... .. .. 1 0,71 682.650 7,41 682.650 
700.000 - 800.000 ...... ..... .. ... .... .. - - - - -
800.000 - 900.000 ..... ................. - - - - -
500.000 - 1,000.000 ............ .......... 1 0,71 975.961 10,60 975.961 

> 1,000.000 ... .... ... .... ........ 1 0,71 2,755.345 29,92 2,755.345 

Summe ................. ....... ...... ............ 141 100,00 9,209.650 100,00 65.317 

Vorarlberg 

0- 50.000 ... .... .... ... ......... 35 85,37 681.601 32,05 19.474 
50 .000 - 100.000 ...................... 3 7,32 227.332 10,69 75.777 

100.000 - 200.000 ..... ..... ....... ..... 1 2,44 115.485 5,43 115.485 
200.000 - 300.000 .. ... .... ..... ........ - - - - -
300.000 - 400.000 .... ..... ............. 1 2,44 315.638 14,84 315.638 
400.000 - 500.000 ...................... - - - - -
500.000 - 600.000 .... .. .. .............. - - - - -
600.000 - 700.000 ....... .. ....... ... ... - - - - -
700.000 - 800.000 ..... ................. 1 2,44 786.802 36,99 786.802 

Summe .. ... .................. .. ............ ... .. 41 100,00 2,126.858 100,00 51.875 

Wien 

0- 50.000 ...................... 56 19,31 1,436.043 2,04 25.644 
50.000 - 100.000 .. .. ... ..... .. ....... . 53 18,28 3,897.166 5,55 73.531 

100.000 - 200.000 ...................... 58 20,00 8,294.983 11,81 143.017 
200.000 - 300.000 ...................... 38 13,10 9,780.860 13,93 257.391 
300.000 - 400.000 .... ....... ... .... .... 25 8,62 8,693.629 12,38 347.745 
400.000 - 500.000 .. .. .................. 16 5,52 7,201.705 10,25 450.107 
500.000 - 600.000 ...... ................ 14 4,83 7,820.047 11,14 558.575 
600.000 - 700.000 ........ ... ..... .... .. 13 4,48 8,465.417 12,05 651 .186 
700.000 - 800.000 .. .................... 10 3,45 7,457.167 10,62 745.717 
800.000 - 900.000 ...................... 2 0,69 1,693.518 2,41 846.759 
900.000 - 1,000.000 ... ... ... ... ....... ... 1 0,34 984.925 1,40 984.925 

> 1,000.000 ...................... 4 1,38 4,500.842 6,41 1,125.211 

Summe ... ........ ....................... ........ 290 100,00 70,226.302 100,00 242.160 
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Degressive Übergangsbeihilfen - Obst und Gemüse (Fortsetzung) Tabelle 133b 

Förderungsfälle Förderungsbetrag 

Klasse 
Anzahl % der Fälle Summe in S % der Summe Durchschnittlicher 

Betrag/Fall 

Österreich 

0- 50.000 .... .. .......... .... .. 3.258 60,14 64,825.981 15,67 19.897 
50.000 - 100.000 ...................... 1.038 19,16 74,078.691 17,90 71 .367 

100.000 - 200.000 ...................... 719 13,27 99,469.546 24,04 138.344 
200.000 - 300.000 .. ...... ....... ...... . 189 3,49 45,607.064 11,02 241.307 
300.000 - 400.000 ... .. .... ........... .. 80 1,48 27,306.819 6,60 341.335 
400.000 - 500.000 ...................... 39 0,72 17,636.223 4,26 452.211 
500.000 - 600.000 ...... ................ 26 0,48 14,352.001 3,47 552.000 
600.000 - 700.000 .. ..... ............... 21 0,39 13,64~ .704 3,30 649.986 
700.000 - 800.000 .. ........ .. ... ....... 18 0,33 13,444.009 3,25 746.889 
800.000 - 900.000 ...................... 4 0,07 3,452.181 0,83 863.045 
900.000 - 1,000.000 ...................... 6 0,11 5,706.919 1,38 951 .153 

> 1,000.000 ................... ... 19 0,35 34,256.964 8,28 1,802.998 

Summe .......................................... 5.417 100,00 413,786.102 100,00 76.387 

Quelle: BMLF; AMA-Auswertung vom 24. 7. 1997 
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Tierprämie - Sonderprämie tür männliche Rinder Tabelle 134 

Förderungsfälle . Förderungsbetrag 

Klasse 
Durchschnittlicher Anzahl % der Fälle Summe in S % der Summe Betrag/Fall 

Burgenland 

0- 50.000 ........ ....... ... ... . 1.1 00 99,82 9,514.010 97,51 8.649 
50.000 - 100.000 ... ... ..... ........ .. . 1 0,09 76.054 0',78 76.054 

100.000 - 200.000 .......... .... ........ 1 0,09 167.020 1,71 167.020 

Summe ............ ...... ..... .. .. .. ........... .. 1.102 100,00 9,757.084 100,00 8.854 

Kärnten 

0- 50.000 ...................... 5.153 99,12 43,664.599 92,89 8.474 
50.000- 100.000 .. .. ..... ... .......... 40 0,77 2 ,578.007 5,48 64.450 

100.000 - 200.000 ...................... 6 0,12 762.926 1,62 127.154 

Summe .... ........ .... .. .. ..... .. ... ... ...... ... 5.199 100,00 47,005.532 100,00 9.041 

Niederösterreich 

0- 50.000 ......... ............. 13.740 99,37 165,724.354 96,49 12.061 
50.000 - 100.000 ...................... 79 0,57 5,086.875 2,96 64.391 

100.000 - 200.000 .... ....... .... ....... 8 0,06 934.122 0,54 116.765 

Summe ......................... .. .... .. .. .... ... 13.827 100,00 171,745.351 100,00 12.421 

Oberösterreich 

0- 50.000 ... ... .. ... ......... .. 14.440 99,33 164,775.685 96,1 8 11.411 
50 .000 - 100.000 .. .... ...... ..... ... .. 93 0,64 5,954.232 3,48 64.024 

100.000 - 200.000 ...... ..... ....... .... 5 0 ,03 587.405 0,34 117.481 

Summe ..... ......... ... .... ... ...... ........... . 14.538 100,00 171,317.322 100,00 .11.784 

Salzburg 

0- 50.000 ... .. ..... ... .. ..... .. 3.315 99,67 20,496.194 96,93 6.183 
50.000 - 100.000 ...................... 11 0,33 648.994 3,07 58.999 

Summe ... ...... ... ......... .. .. ........ .. ..... .. 3.326 100,00 21 ,145.188 100,00 6.358 

Steiermark 

0- 50.000 ...................... 11 .702 99,62 96,301 .623 96,73 8.230 
50.000 - 100.000 ............. .. ... .... 39 0,33 2,519.361 2,53 64.599 

100.000 - 200.000 .. .... ... ...... ... .... 6 0,05 733.399 0 ,74 122.233 

Summe ........ ... ............. .. .. ..... .... ... .. . 11.747 100,00 99,554.383 100,00 8.475 

Tirol 

0- 50.000 .... .................. 2.991 99,60 13,209.360 93,85 4.416 
50.000 - ' 100.000 .... ... ............... 11 0,37 750.757 5,33 68.251 

100.000 - 200.000 ...... ... ..... ... .... . 1 0,03 115.274 0,82 115.274 

Summe .. .. .. ..... ... ... ............. ...... ... ... 3.003 100,00 14,075.391 100,00 4.687 

Vorarlberg 

0- 50.000 .......... .... .... .... 866 97,85 5 ,906.457 79,53 6.820 
50 .000 - 100.000 ... ... .. .. ...... ... .. . 15 1,69 963.350 12,97 64.223 

100.000 - 200.000 .... ...... .... ..... ... 4 0,45 556.536 7,49 139.134 

Summe .... .... .... ... ... ......... ......... .... .. 885 100,00 7,426.343 100,00 8.391 

Wien 

0- 50.000 .................... .. 1 100,00 17.895 100,00 17.895 

Summe .......................................... 1 100,00 17.895 100,00 17.895 

Österreich 

0- 50.000 ... ..... ........... ... 53.308 99,40 519,610.180 95,86 9.747 
50.000 - 100.000 ...... ........ ... ... .. 289 0,54 18,577.633 3,43 64.282 

100.000 - 200.000 ...................... 31 0,06 3,856.684 0,71 124.409 

Summe ...... .. ................................. . 53.628 100,00 542,044.497 100,00 10.107 

Quelle: BMLF; AMA-Auswertung vom 24.7. 1997. 



Grüner Bericht 1996 277 

Tierprämie - Mutterkühe Tabelle 135 

Förderungsfälle Förderungsbetrag 

Klasse 
Durchschnittl icher Anzahl % der Fälle Summe in S % der Summe Betrag/Fall 

Burgenland 

0- 50.000 .. .. .. .. ......... ... .. 808 99,26 6,148.732 90,65 7.610 
50.000 - 100.000 .. ... .. .... .. . ... .. ... 3 0,37 187.360 2,76 62.453 

100.000 - 200.000 .. .. ... ...... ... .. .... 3 0,37 446.783 6,59 148.928 

Summe ............. ........ .. ... .. ..... .. ... .. .. 814 100,00 6,782.875 100,00 8.333 

Kärnten 

0- 50.000 .... ... ... . .. .. .... . .. 7.523 97,74 92,251.748 88,03 12.263 
50.000 - 100.000 ...................... 151 1,96 9,800.307 9,35 64.903 

100.000 - 200.000 .. . .. .. ..... ...... .. .. 23 0,30 2,738.1 07 2,61 119.048 

Summe ... . .... ....... .. .. .. .. .. ... . ...... . ... . .. 7.697 100,00 104,790.162 100,00 13.614 

Niederösterreich 

0- 50.000 ............ .. . .. .... . 11.081 99,1 7 108,973.128 94,58 9.834 
50.000 - 100.000 .. . .. ...... .. ....... .. 85 0,76 5,263.681 4,57 61.926 

100.000 - 200.000 ... ... .. .. ... ... .. .... 8 0,07 980.064 0,85 122.508 

Summe ...... .... . ..... .... ............ .. ...... .. 11.174 100,00 11 5,216.873 100,00 10.311 

Oberösterreich 

0- 50.000 ...... .... ........ .. .. 16.218 99,63 154,447.716 97,06 9.523 
50.000 - 100.000 ... . .... ... ....... .. .. 54 0,33 3,586.144 2,25 66.410 

100.000 - 200.000 ...... ... ..... ..... . .. 5 0,03 762.085 0,48 152.417 
200.000 - 300.000 .. .. ... . .. . .......... . - - - - -
300.000 - 400.000 .... . .... ...... ...... . 1 0,01 324.278 0,20 324.278 

Summe .. ... .. .. ... . .......... ..... . ..... . ....... 16.278 100,00 159,120.223 100,00 9.775 

Salzburg 

0 - 50.000 .... . ..... .... .. ... .. . 4.134 98,15 43,480.685 87,25 10.518 
50.000 - 100.000 .. ...... .. . ..... . ..... 64 1,52 4,446.452 8,92 69.476 

100.000 - 200.000 ... . .. .... .. .. ... .. ... 13 0,31 1,688.647 3,39 129.896 
200.000 - 300.000 .. .. ... ...... ... .. .... 1 0,02 216.1 85 0,43 216.185 

Summe .. .. ...... .... .......... .. . ... .. .. ... ..... 4.212 100,00 49,831.969 100,00 11.831 

Steiermark 

0- 50.000 ... .. ... . ... . ....... .. 13.563 98,88 129,447.575 91,79 9.544 
50 .000 - 100.000 ....... .... . ....... ... 131 0,96 8,675.566 6,15 66.226 

100.000 - 200.000 ..... . ... .. . .. ..... . .. 23 0,1 7 , 2,896.884 2,05 125.951 

Summe .......................................... 13.717 100,00 141,020.25 100,00 10.281 

Tirol 

0- 50.000 ........ ... .... .. ..... 7.694 99,79 65,931.239 98,53 8.569 
50.000 - 100.000 . ....... .............. 15 0,19 876.083 1,31 58.406 

100.000 - 200.000 .. ... ........ ... ..... . 1 0,01 108.092 0,16 108.092 

Summe .. .... .. .. .. ..... .. .... . .... .. ...... .. ... . 7.710 100,00 66,915.414 100,00 8.679 

Vorarlberg 

0- 50.000 .. .... ... . .. .. ... ..... 1.424 99,58 11,447.557 96 ,87 8.039 
50.000 - 100.000 .. ... ... . ............. 6 0,42 369.917 3,13 61.653 

Summe ........ ..... .... ... . ... .... ..... . ........ 1.430 100,00 11,817.474 100,00 8.264 

Wien 

0- 50.000 .. ... .. ... ...... .. .... 3 100,00 24.020 100,00 8.007 

Summe ... .. ........ .. .. ...... .. ... .. ... .... . ... . 3 100,00 24.020 100,00 8.007 
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Tierprämie - Mutterkühe (Fortsetzung) Tabelle 135a 

Förderungsfälle Förderungsbetrag 

Klasse 
Anzahl % der Fälle Summe in S % derSumme Durchschnittlicher 

Betrag/Fall 

Österreich 

0- 50.000 ....... ... ............ 62.448 99,07 612,152.403 93,38 9.803 
50.000 - 100.000 ...................... 509 0,81 33,205.514 5.07 65.237 

100.000 - 200.000 .... ... ... ... ...... ... 76 0,12 9,620.665 1,47 126.588 
200.000 - 300.000 ... ...... .. .. .. ...... . 1 0,002 216.185 0,03 216.185 
300.000 - 400.000 ..... .... ........ ..... 1 0,002 324.278 0,05 324.278 

Summe ....... ...... ... .... ..... ........... .. .... 63.035 100,00 655,519.045 100,00 10.399 

Quelle: BMLF; AMA-Auswertung vom 24. 7. 1997. 
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Tierprämie - Mutterschafe Tabelle 136 

Förderungsfälle Förderungsbetrag 

Klasse 
Anzahl % der Fälle Summe in S % der Summe Durchschnittlicher 

Betrag/Fall 

Burgenland 

0- 50.000 .. .. .......... .. ...... 116 100,00 788.617 100,00 6.798 

Summe .. ..... . ....... ...... ........ ..... . ....... 116 100,00 788.617 100,00 6.798 

Kärnten 

0- 50.000 ...................... 954 98,66 6,481 .705 85,08 6.794 
50.000 - 100.000 .. ....... ......... .... 9 0,93 596.364 7,83 66.263 

100.000 - 200.000 ..... . ................ 3 0,31 319.308 4,19 106.436 
200.000 - 300.000 .. .............. . .. . .. 1 0,10 220.935 2,90 220.935 

Summe ........... . ........ . .. .. ....... . ......... 967 100,00 7,618.312 100,00 7.878 

Niederösterreich 

0- 50.000 ... . .. .. ... .... . ...... 1.074 98,53 8,034.155 84,77 7.481 
50.000 - 100.000 ... ... ..... . .......... 14 1,28 885.197 9,34 63.228 

100.000 - 200.000 ........ .. ............ 1 0,09 127.400 1,34 127.400 
200.000 - 300.000 .. ........ .. .......... - - - - -
300.000 - 400.000 ............ . ... . ..... - - - - -
400.000 - 500.000 ... .......... .. ....... 1 0,09 430.954 4,55 430.954 

Summe ......... .. . ... .................. ......... 1.090 100,00 9,477.706 100,00 8.695 

Oberösterreich 

0- 50.000 ...... . .. ........ . .... 1.061 99,44 6,338.201 93,65 5.974 
50.000 - 100.000 ... . .............. ... . 6 0,56 430.092 6,35 71.682 

Summe .......... ... .. ........... . .... .. ......... 1.067 100,00 6,768.293 100,00 6.343 

Salzburg 

0- 50.000 ............. ... . .. . .. 824 99,64 4,938.522 93,31 5.993 
50.000 - 100.000 .... .. ............. . .. 2 0,24 119.337 2,25 59.669 

100.000 - 200.000 ......... ... .... .. ... . - - - - -
200.000 - 300.000 ........ . ............. 1 0,12 234.804 4,44 234.804 

Summe .... .. ..... .. .... ........... .......... .... 827 100,00 5,292.663 100,00 6.400 

Steiermark 

0- 50.000 .... ... ... .... ........ 1.276 99,45 8,486.222 93,25 6.651 
50.000 - 100.000 ................... . .. 5 0,39 366.050 4,02 73.210 

100.000 - 200.000 .......... ...... .... .. 2 0,16 248.563 2,73 124.282 

Summe ................... ... .. ...... .. ....... . .. 1.283 100,00 9,100.835 100,00 7.093 

Vorarlberg 

0- 50.000 ...... . ............... 262 99,24 1,778.868 93,55 6.790 
50.000 - . 100.000 ....... . .... .. ........ 2 0,76 122.562 6,45 61.281 

Summe .. .. .... ..... . .. ............. . .. .... ... ... 264 100,00 1,901.430 100,00 7.202 

Wien 

0- 50.000 .. ....... . .... . ....... 4 100,00 34.581 100,00 8.645 

Summe .... . ......... .... . ... ... .. . ........... .. .. 4 100,00 34.581 100,00 8.645 

Österreich 

0- 50.000 .... .................. 7.915 99,35 52,097.640 92,17 6.582 
50.000 - 100.000 ...... . .. ............ . 43 0,54 2,846.331 5,04 66.194 

100.000 - 200.000 ............... ....... 6 0,08 695.272 1,23 115.879 
200.000 - 300.000 ...................... 2 0,03 455.740 0,81 227.870 
300.000 - 400.000 ........... ... ........ - - - - -
400.000 - 500.000 .. ........... .. . .... .. 1 0,01 430.954 0,76 430.954 

Summe ............. . ............................ 7.967 100,00 56,525.937 100,00 7.095 

Quelle: BMLF; AMA-Auswertung vom 24. 7. 1997. 
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Degressive Übergangsbeihilfe für Zuchtsauen Tabelle 137 

Förderungsfälle Förderungsbetrag 

Klasse 
Anzahl % der Fälle Summe in S % der Summe Durchschnittlicher 

Betrag/Fall 

Burgenland 

0- 50.000 .... .................. 510 99,22 4,189.352 94,36 8.214 
50.000 - 100.000 .. ... ........ .. .... ... 4 0,78 250.285 5,64 62.571 

Summe .... .............. .. ... ..... ... .. ....... .. 514 100,00 4,439.637 100,00 8.637 

Kärnten 

0- 50.000 ...................... 1.063 100,00 6,494.858 100,00 6.110 

Summe ... .. ...... .. .. ... ... .......... ..... ... ... 1.063 100,00 6,494.858 100,00 6.110 

Niederösterreich 

0- 50.000 ..... ....... .......... 4.910 99,39 44,543.325 93,68 9.072 
50.000 - 100.000 .... ......... ... .. .. .. 27 0,55 1,608.881 3,38 59.588 

100.000 - 200.000 ... ...... ... .......... 1 0,02 121.137 0,25 121.137 
200.000 - 300.000 ... ......... .. .... ... . - - - - -
300.000 - 400.000 .. ... ................ . - - - - -
400.000 - 500.000 ..... ................. 1 0,02 428.610 0,90 428.610 
500.000 - 600.000 .. ................. ... - - - - -
600.000 - 700.000 ..... ........ .. .. .. ... - - - - -
700.000 - 800.000 ..... ........ ......... - - - - -
800.000 - 900.000 ..... ...... ..... ...... 1 0,02 846.333 1,78 846.333 

Summe .............. ....... ...... ...... ......... 4.940 100,00 47,548.286 100,00 9.625 

Oberösterreich 

0- 50.000 ...................... 4.450 99,66 50,006.261 98,15 11.237 
50.000 - 100.000 ............... ....... 15 0,34 940.605 1,85 62.707 

Summe ............ .... ...... ....... ...... ....... 4.465 100,00 50,946.866 100,00 11.410 

Salzburg 

0- 50.000 ............. ......... 77 100,00 400.472 100,00 5.201 

Summe ....... ...... ..... .... .. .... .. ...... .. .. .. 77 100,00 400.472 100,00 5.201 

Steiermark 

0- 50.000 ..... .... .... .. ..... .. 4.713 99,83 36,197.072 98,78 7.680 
50.000 - 100.000 ...................... 8 0,17 445.965 1,22 55.746 

Summe ..... ... .. ....... ...... ...... .... ...... ... 4.721 100,00 36,643.037 100,00 7.762 

Tirol 

0- 50.000 .. .................... 377 99,74 1,483.436 95,91 3.935 
50.000 - 100.000 ...................... 1 0,26 63.213 4,09 63.213 

Summe ...... ............... ..................... 378 100,00 1,546.649 100,00 4.092 

Vorarlberg 

0- 50.000 .................. .... 131 100,00 568.867 100,00 4.342 

Summe ....... ...... ... ... ..... .. ......... ...... . 131 100,00 568.867 100,00 4.342 

Wien 

0- 50.000 ... .... ............... 3 100,00 25.480 100,00 8.493 

Summe ...... ... ................................. 3 100,00 25.480 100,00 8.493 
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Degressive Übergangsbeihilfe für Zuchtsauen (Fortsetzung) Tabelle 137a 

Förderungsfälle Förderungsbetrag 

Klasse 
Durchschnittlicher Anzahl % der Fälle Summe in S % der Summe Betrag/Fall 

Österreich 

0- 50.000 .... ....... ... ....... . 16.234 99,64 143,909.126 96,83 8.865 
50.000 - 100.000 ...... ... ... . ......... 55 0,34 3,308.949 2,23 60.163 

100.000 - 200.000 ..... ....... .... ..... . 1 0,01 121.137 0,08 121.137 
200.000 - 300.000 ... ......... ..... .. ... - - - - -
300.000 - 400.000 .................. .... - - - - -
400.000 - 500.000 .. .... ....... ......... 1 0,01 428.610 0,29 428.610 
500.000 - 600.000 ... ... ... .... .... .. . .. - - - - -
600.000 - 700.000 .. .. . .. .... ... .... .... - - - - -
700.000 - 800.000 .. . ......... ....... ... - - - - -
800.000 - 900.000 ... .... .. ............ . 1 0,01 846.333 0,57 846.333 

Summe ... . ... .... ... . ... . ... ..... .... ....... .... 16.292 100,00 148,614.155 100,00 9.122 

Quelle: BMLF; AMA-Auswertung vom 24. 7. 1997. 
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Umweltprogramm 1996 (ÖPUL) Tabelle 138 

Förderungsfälle Förderungsbetrag 

Klasse 
Durchschnittlicher Anzahl % der Fälle Summe in S % der Summe Betrag/Fall 

Burgenland 

0- 50.000 ..................... . 7.922 70,09 134,522.496 21 ,93 16.981 
50.000 - 100.000 ..... ..... ... ......... 1.705 15,08 121 ,661.515 19,84 71.356 

100.000 - 200.000 .... .... .. ... ..... .... 1.128 9,98 157,673.861 25,71 139.782 
200.000 - 300.000 .. .. ... ............... 348 3,08 83,508.644 13,62 239.967 
300.000 - 400.000 ...................... 108 0,96 37,064.642 16,04 343.191 
400.000 - 500.000 ...................... 37 0,33 16,437.294 2,68 444.251 
500.000 - 600.000 .. .... .... ... ....... .. 19 0,17 10,464.002 1,71 550.737 
600.000 - 700.000 ... .. .. ... ......... .. . 11 0,10 7,154.778 1,17 650.434 
700.000 - 800.000 ........ ...... .... .... 3 0,03 2,133.835 0,35 711.278 
800.000 - 900.000 ...................... 2 0,02 1,756.389 0,29 878.195 
900.000 - 1,000.000 ...................... - - - - -

> 1,000.000 ... .... ... ... ....... .. 20 0,18 40,969.440 6,68 2,048.472 

Summe ..... ........ .... .. ......... .............. 11.303 100,00 613,346.896 100,00 54.264 

Kärnten 

0- 50.000 ... .. ..... ... .. .. .... . 10.234 74,39 227,925.063 41,74 22.271 
50.000 - 100.000 ......... .. ... ... .... . 2.634 19,15 182,656.551 33,45 69.346 

100.000 - 200.000 .... .................. 774 5,63 101,637.945 18,61 131 .315 
200.000 - 300.000 ... ... ... .... ... ...... 89 0,65 21,415.123 3,92 240.619 
300.000 - 400.000 ...... .. .............. 11 0,08 3,881 .716 0,71 352.883 
400.000 - 500.000 ..... ... ..... ... ...... 6 0,04 2,572.888 0,47 428.815 
500.000 - 600.000 .. .................... 6 0,04 3,438.604 0,63 573.101 
600.000 - 700.000 .. ..... ... ..... .. ..... 2 0,01 1,348.710 0,25 674.355 
700.000 - 800.000 ..... ..... ..... ...... . - - - - -
800.000 - 900.000 ...................... - - - - -
900.000 - 1,000.000 .... .................. - - - - -

> 1,000.000 ............... ...... . 1 0,01 1,124.112 0,21 1,124.112 

Summe ...... ... ................................. 13.757 100,00 546,000.712 100,00 39.689 

Niederösterreich 

0- 50.000 ...................... 23.738 52,34 523,710.398 16,61 22.062 
50.000 - 100.000 ...... .. ...... ........ 11.328 24,98 814,928.616 25,85 71 .939 

100.000 - 200.000 ...................... 8.146 17,96 1.126,956.301 35,75 138.345 
200.000 - 300.000 ............. ...... ... 1.560 3,44 368,142.026 11,68 235.988 
300.000 - 400.000 ........ ... ........... 344 0,76 117,262.409 3,72 340.879 
400.000 - 500.000 ........ .............. 89 0,20 39,217.927 1,24 440.651 
500.000 - 600.000 ...................... 40 0,09 21,766.006 0,69 544.150 
600.000 - 700.000 .. ... ... ... ... ....... . 29 0,06 18,627.276 0,59 642.320 
700.000 - 800.000 ....... .. ............. 18 0,04 13,471 .015 0,43 748.390 
800.000 - 900.000 .. ....... ....... ... ... 11 0,02 9,273.377 0,29 843.034 
900.000 - 1,000.000 ..... ......... ... ..... 9 0,02 8,532.138 0,27 948.015 

> 1,000.000 ....... ... ... ... ..... . 41 0,09 90,245.538 2,86 2,201 .111 

Summe .. ................. .... ... ........ ........ 45.353 100,00 3.152,133.027 100,00 69.502 

Oberösterreich 

0- 50.000 .... .... .... ...... .... 24.439 67,95 548,812.342 35,88 22.456 
50.000 - 100.000 .. .. .... .............. 8.917 24,79 618,114.101 40,41 69.319 

100.000 - 200.000 ............ .......... 2.413 6,71 307,959.954 20,13 127.625 
200.000 - 300.000 ...................... 160 0,44 37,024.197 2,42 231.401 
300.000 - 400.000 .......... .... .. .. .... 24 0,07 8,137.227 0,53 339.051 
400.000 - 500.000 ...................... 4 0,01 1,779.884 0,12 444.971 
500.000 - 600.000 ........ .............. 5 0,01 2,674.682 0,17 534.936 
600.000 - 700.000 ...................... 3 0,01 1,958.367 0,13 652.789 
700.000 - 800.000 .... ... ......... ... .. . 1 0,003 744.877 0,05 744.877 
800.000 - 900.000 ...................... - - - - -
900.000 - 1,000.000 ...................... - - - - -

> 1,000.000 .................... .. 2 0,01 2,459.506 0,16 1,229.753 

Summe ... ......... .. ......... ... .... .. ......... . 35.968 100,00 1.529,665.137 100,00 42.529 
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Umweltprogramm 1996 (ÖPUL) (Fortsetzung) Tabelle 138a 

Förderungsfälle Förderungsbetrag 

Klasse 
Anzahl % der Fälle Summe in S % der Summe Durchschnittlicher 

Betrag/Fall 

Salzburg 

0- 50.000 ..... ................ . 4.588 51,49 123,785.889 23,67 26.980 
50.000 - 100.000 .......... ... .. .. .. ... 3.052 34,25 217,008.551 41,49 71.104 

100.000 - 200.000 .... .. .... ....... ..... 1.142 12,82 148,764.222 28,45 130.266 
200.000 - 300.000 .................. .. .. 100 1,12 23,330.219 4,46 233.302 
300.000 - 400.000 ..... ................. 20 0,22 6,684.083 1,28 334.204 
400.000 - 500.000 .... .... .... .......... 8 0,09 3,414.769 0,65 426.846 

Summe ........... ....................... .. ..... . 8.910 100,00 522,987.733 100,00 58.697 

Steiermark 

0- 50.000 ... ... .. ..... ......... 27.673 82,13 465,493.139 47,24 16.821 
50.000 - 100.000 ... .. ................. 4.614 13,69 318,272.436 32,30 68.980 

100.000 - 200.000 ............ ... ....... 1.276 3,79 165,499.256 16,80 129.702 
200.000 - 300.000 ...... ..... .. ... , ..... 104 0,31 24,294.078 2,47 233.597 
300.000 - 400.000 ...................... 18 0,05 6,093.453 0,62 338.525 
400.000 - 500.000 ...................... 8 0,02 3,398.196 0,34 424.775 
500.000 - 600.000 ............. ......... 1 0,003 517.810 0,05 517.810 
600.000 - 700.000 ...................... 1 0,003 617.366 0,06 617.366 
700.000 - 800.000 ..... ... .... ..... ... .. - - - - -
800.000 - 900.000 ................ ...... - - - - -
900.000 - 1,000.000 .... .. ............. ... - - - - -

> 1,000.000 ......... ....... .. ... . 1 0,003 1,099.393 0,11 1,099.393 

Summe ......... ....................... ... .. .. ... 33.696 100,00 985,285.127 100,00 29.240 

Tirol 

0- 50.000 ...... ................ 9.931 70,82 229,997.960 38,24 23.160 
50.000 - 100.000 .. .................. .. 2.946 21 ,01 204,996.508 34,09 69.585 

100.000 - 200.000 ........ .............. 1.019 7,27 133,175.936 22,14 130.693 
200.000 - 300.000 ............ .. .. ... .. . 102 0,73 24,314.115 4,04 238.374 
300.000 - 400.000 ...... .. .... .......... 21 0,15 6,959.364 1,16 331.398 
400.000 - 500.000 .... ....... .. ........ . 2 0,01 931.484 0,15 465.742 
500.000 - 600.000 ... ....... .. ... ... .... 2 0,01 1,023.909 0,17 511 .955 

Summe ....... .... ... ................. ... ........ 14.023 100,00 601,399.276 100,00 42.887 

Vorarlberg 

0- 50.000 .. .... ................ 2.466 61,33 55,794.404 26,93 22.625 
50.000 - 100.000 .... ...... ............ 998 24,82 71,221.400 34,37 71.364 

100.000 - 200.000 ... ................... 504 12,53 67,045.677 32,36 133.027 
200.000 - 300.000 ..... ...... ..... ...... 43 1,07 9,876.923 4,77 229.696 
300.000 - 400.000 ......... .... ...... ... 10 0,25 3,268.768 1,58 326.877 

Summe ........ .. ... ... .... ......... ... ... ....... 4.021 100,00 207,207.172 100,00 51.531 

Wien 

0- 50.000 .. .. .. ...... ........ .. 148 61,41 2,067.971 10,91 13.973 
50.000 - . 100.000 ... .... .... ......... .. 30 12,45 2,157.741 11,38 71.925 

100.000 - 200.000 ..... ................. 46 19,09 6,736.458 35,53 146.445 
200.000 - 300.000 ............ ........ .. 11 4,56 2,811.038 14,82 255.549 
300.000 - 400.000 ............... .. .... . 1 0,41 324.784 1,71 324.784 
400.000 - 500.000 ...... .... ............ 1 0,41 494.517 2,61 494.517 
500.000 - 600.000 ...................... 1 0,41 533.749 2,81 533.749 
600.000 - 700.000 .. .. .................. 1 0,41 639.276 3,37 639.276 
700.000 - 800.000 ............... .. ..... - - - - -
800.000 - 900.000 .. .................... - - - - -
900.000 - 1,000.000 ........ ...... ....... . - - - - -

> 1,000.000 ........ ...... .... .... 2 0,83 3,197.039 16,86 1,598.520 

Summe .... .... ... ... .. ........ ....... ........... 241 100,00 18,962.573 100,00 78.683 
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Umweltprogramm 1996 (ÖPUL) (Fortsetzung) Tabelle 138b 

Förderungsfälle Förderungsbetrag 

Klasse 
Durchschnittlicher Anzahl % der Fälle Summe in S % der Summe Betrag/Fall 

Österreich 

0- 50.000 . .... . .... ..... .. ..... 111.139 66,44 2.312,109.665 28,28 20.804 
50.000 - 100.000 ...................... 36.224 21,66 2.551,017.424 31,20 70.423 

100.000 - 200.000 ... .. ................. 16.448 9,83 2.215,449.613 27,09 134.694 
200.000 - 300.000 ....... . ... . .......... 2.517 1,50 594,716.366 7,27 236.280 
300.000 - 400.000 .. . .. .. .. . ... . ...... .. 557 0,33 189,676.450 2,32 340.532 
400.000 - 500.000 ............... . ... . .. 155 0,09 68,246.961 0,83 440.303 
500.000 - 600.000 ...................... 74 0,04 40,418.764 0,49 546.-200 
600.000 - 700.000 ...................... 47 0,03 30,345.775 0,37 645.655 
700.000 - 800.000 ............. .. ....... 22 0,01 16,349.729 0,20 743.170 
800.000 - 900.000 ........ . ......... .. .. 13 0,01 11,029.767 0,13 848.444 
900.000 - 1,000.000 .... . ..... .... ........ 9 0,01 8,532.138 0,10 948.015 

> 1,000.000 ................. ; .... 67 0,04 139,095.030 1,70 2,076.045 

Summe .... ... . ... ................ ...... . .... .. .. 167.272 100,00 8.176,987.682 100,00 48.884 

Quelle: BMLF; AMA-Auswertung vom 24. 7. 1997. 
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Ausgleichszulage tür benachteiligte Gebiete Tabelle 139 

Förderungsfälle Förderungsbetrag 

Klasse 
Anzahl % der Fälle Summe in S % der Summe Durchschnittlicher 

Betrag/Fall 

Burgenland 

0- 50.000 ......... ... ....... ... 6.376 99,22 53,184.312 95,06 8.341 
50.000 - 100.000 ...................... 50 0,78 2 ,766.399 4,94 55.328 

Summe ....... ... .. ......... ... .. .. ... ... ... .. ... 6.426 100,00 55,950.711 100,00 8.707 

Kärnten 

0- 50.000 .. .. ... ..... .. .... .. .. 11.683 87,34 231 ,866.348 66,44 19.846 
50.000 - 100.000 ..................... . 1.572 11,75 102,709.447 29,43 65.337 

100.000 - 200.000 ......... .. ........ ... 121 0,90 14,404.700 4,13 119.048 

Summe .... ... .... ....... ... ...... ...... ....... .. 13.376 100,00 348,980.565 100,00 26.090 

Niederösterreich 

0- 50.000 ....... .... .... .... ... 23.500 91 ,52 439,264.589 76,08 18.692 
50.000 - 100.000 ... ..... ..... ... .... .. 2.138 8,33 133,576.842 23,14 62.477 

100.000 - 200.000 ............ .. .. ... ... 40 0,16 4,532.095 0,78 113.302 

Summe ..... ...... ........ .. ...... ............... 25.678 100,00 577,373.526 100,00 22.485 

Oberösterreich 

0- 50.000 ...................... 19.594 93,92 387,669.317 83,33 19.785 
50.000 - 100.000 ... .. ..... ...... ... ... 1.249 5,99 75,319.663 16,19 60.304 

100.000 - 200.000 ... .. .... .. ........... 19 0,09 2,209.203 0,47 116.274 

Summe .... ...... ...... .. .... ..... ............... 20.862 100,00 465,198.183 100,00 22.299 

Salzburg 

0- 50.000 ...... .... ............ 6.329 80,64 139,771.184 55,58 22.084 
50.000 - 100.000 .. .... ... .... .. ..... .. 1.351 17,21 92,026.446 36,59 68.117 

100.000 - 200.000 ..... ........... ... ... 168 2,1 4 19,693.985 7,83 117.226 

Summe .. ... ........ ... ..... ...... ... .. .. ...... .. 7.848 100,00 251,491.615 100,00 32.045 

Steiermark 

0- 50.000 .. .. ....... ......... .. 31.057 94,15 436,265.628 77,28 14.047 
50.000 - 100.000 .. ..... .. ..... ... .... . 1.829 5,54 117,057.783 20,73 64.001 

100.000 - 200.000 ........ .. ......... ... 99 0 ,30 11,235.521 1,99 113.490 

Summe ...... ............ .. .. .. .. ..... .... ..... .. 32.985 100,00 564,558.932 100,00 17.116 

Tirol 

0- 50.000 .. ...... ... ..... ..... . 10.849 79,58 253,524.882 57,06 23.369 
50.000 - 100.000 .. ........ ..... .. ..... 2.652 19,45 174,961.295 39,38 65.973 

100.000 - 200.000 ... .. ... .............. . 132 0,97 15,843.085 3,57 120.023 

Summe .. ... ......... .... ... ... .... ............... 13.633 100,00 444,329.262 100,00 32.592 

Vorarlberg 

0- 50.000 ..... .. .... ... .. ...... 2.796 76,19 62,734.841 49,17 22.437 
50.000 - 100.000 ..... ....... .. .. .. .... 778 21,20 53,579.980 41,99 68.869 

100.000 - 200.000 ...... ... .. ... ........ 96 2 ,62 11 ,282.987 8,84 117.531 

Summe .... ........ ........ ....... ........... .... 3.670 100,00 127,597.808 100,00 34.768 

Österreich 

0- 50.000 .................... .. 112.184 90,12 2.004,281.104 70,69 17.866 
50.000 - 100.000 ....... ...... ..... ... . 11.619 9,33 751 ,997.859 26,52 64.721 

100.000 - 200.000 ....... ...... ....... .. 675 0,54 79,201.649 2,79 117.336 

Summe .. ... .... ... ......... .. .... ... ............ 124.478 100,00 2.835,480.612 100,00 22.779 

Quelle: BMLF; AMA-Auswertung vom 24. 7.1997. 
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BSE-Ausgleichszahlung Tabelle 140 

Förderungsfälle Förderungsbetrag 

Klasse 
Durchschnittlicher Anzahl % der Fälle Summe in S % der Summe Betrag/Fall 

Burgenland 

0- 50.000 . ~ .... .. ... ...... .. .. . 1.495 100,00 5,950.605 100,00 3.980 

Summe ............. .. ..... ..... ... .............. 1.495 100,00 5,950.605 100,00 3.980 

Kärnten 

0- 50.000 .................... .. 8.503 99,86 27,780.126 96,81 3.267 
50.000 - 100.000 ................ ...... 10 0,12 654.105 2,28 65.411 

100.000 - 200.000 ...................... 2 0,02 260.993 0,91 130.497 

Summe ..... ...... ....................... .. ..... . 8.515 100,00 28,695.224 100,00 3.370 

Niederösterreich 

0- 50.000 ...................... 18.943 99,89 94,207.883 98,53 4.973 
50.000 - 100.000 .... .......... ... .. ... 20 0,11 1,283.216 1,34 64.161 

100.000 - 200.000 ....... ... ............ 1 0,01 118.501 0,12 118.501 

Summe ............. ..... .... ............. .. ..... 18.964 100,00 95,609.600 100,00 5.042 

Oberösterreich 

0- 50.000 .... ... ............... 22.996 99,95 104,529.167 99,39 4.546 
50.000 - 100.000 ................... ... 11 0,05 637.882 0,61 57.989 

Summe .. ...... ..... ...... ....................... 23.007 100,00 105,167.049 100,00 4.571 

Salzburg 

0- 50.000 ... .... ... .... ....... . 6.545 100,00 17,594.337 100,00 2.688 

Summe .. .... ......... ........................... 6.545 100,00 17,594.337 100,00 2.688 

Steiermark 

0- 50.000 ... ..... .. ... ..... .... 17.530 99,97 55,333.037 99,42 3.156 
50.000 - 100.000 ..... ....... .......... 5 0,03 325.147 0,58 65.029 

Summe .......................... .. ... ...... .. ... 17.535 100,00 55,658.184 100,00 3.174 

Tirol 

0- 50.000 ...................... 9.020 100,00 19,449.681 100,00 2.156 

Summe ............................ ..... .... ..... 9.020 100,00 19,449.681 100,00 2.156 

Vorarlberg 

0- 50.000 ...................... 2.636 99,89 7,038.043 96,35 2.670 
50.000 - 100.000 .... ............ ...... 2 0,08 118.838 1,63 59.419 

100.000 - 200.000 ................. ..... 1 0,04 147.581 2,02 147.581 

Summe .................................. .... ..... 2.639 100,00 7,304.462 100,00 2.768 

Wien 

0- 50.000 .. .................... 5 100,00 11.047 100,00 2.209 

Summe .. ....... ...................... ........... 5' 100,00 11.047 100,00 2.209 

Österreich 

0- 50.000 ...................... 87.673 99,94 331,893.926 98,94 3.786 
50.000 - 100.000 ......... ...... ....... 48 0,05 3,019.188 0,90 62.900 

100.000 - 200.000 .. ... .. .......... .. ... 4 0,005 527.075 0,16 131.769 

Summe ........... .... ......................... .. 87.725 100,00 335,440.189 100,00 3.824 

Quelle: BMLF; AMA-Auswertung vom 24. 7. 1997. 
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Extensivierungsprämie Tabelle 141 

Förderungsfälle Förderungsbetrag 

Klasse 
Anzahl % der Fälle Summe in S %der Summe Durchschnittlicher 

Betrag/Fall 

Burgentand 

0- 50.000 .... . ..... ............ 510 99,80 1,1 68.540 95,45 2.291 
50.000 - 100.000 ...................... 1 0,20 55.668 4,55 55.668 

Summe ...... .... .. ... .. .. . .............. ....... . 511 100,00 1,224.208 100,00 2.396 

Kärnten 

0- 50.000 ............ ..... .... . 7.498 100,00 29,901.410 100,00 3.988 

Summe ....... ... .......... ... ................... 7.498 100,00 29,901.410 100,00 3.988 

Niederösterreich 

0- 50.000 ... .... .. .... .... ..... 9.223 100,00 31 ,906.973 100,00 3.460 

Summe ... ......... .. ... . .. . .. ........... .. ...... 9.223 100,00 31,906.973 100,00 3.460 

Oberösterreich 

0- 50.000 .... . ........... ...... 11.343 100,00 37,426.105 100,00 3.299 

Summe .......................................... 11.343 100,00 37,426.105 100,00 3.299 

Satzburg 

0- 50.000 ....... . .............. 4.909 99,98 14,336.117 99,60 2.920 
50.000 - 100.000 ..... . ..... ........ .. . 1 0,02 57.656 0,40 57.656 

Summe ............. .. . ... ..... . .......... ....... 4.910 100,00 14,393.773 100,00 2.932 

Steiermark 

0- 50.000 . .... ... ... . ..... .. . .. 11.345 99,97 38,041.436 99,45 3.353 
50.000 - 100.000 ............... ... . ... 3 0,03 209.750 0,55 69.917 

Summe .. ......... ................... . ........ ... 11.348 100,00 38,251.186 100,00 3.371 

Tirot 

0- 50.000 . .... ........... . ..... 8.048 100,00 17,383.471 100,00 2.160 

Summe ............................. . ............ 8.048 100,00 17,383.471 100,00 2.160 

Vorartberg 

0- 50.000 ...................... 1.760 100,00 4,447.014 100,00 2.527 

Summe ... .. ............ ................ .... . .. .. 1.760 100,00 4,447.014 100,00 2.527 

Wien 

0- 50.000 .................. . .. . 1 100,00 1.988 100,00 1.988 

Summe .. .. ......................... . .. .......... 1 100,00 1.988 100,00 1.988 

Österreich 

0- 50.000 ...... ................ 54.637 99,99 174,613.058 99,82 3.196 
50.000 - 100.000 ........... . .......... 5 0,01 323.075 0,18 64.615 

Summe ........................ .................. 54.642 100,00 174,936.133 100,00 3.201 

Quelle: BMLF; AMA-Auswertung vom 24. 7. 1997. 
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Hartwährungsausgleich Tabelle 142 

Förderungsfälle Förderungsbetrag 

Klasse 
Durchschnittlicher Anzahl % der Fälle Summe in S % derSumme Betrag/Fall 

Burgenland 

0- 50.000 .......... .. .. .. ... .. . 1.512 99,87 7,906.092 98,17 5.229 
50.000 - 100.000 .. .... .. ...... ... ..... 2 0,13 147.294 1,83 73.647 

Summe ..... ........ ..... .. ....... ........... . .. . 1.514 100,00 8,053.386 100,00 5.319 

Kärnten 

0- 50.000 .. ....... .. ..... . ..... 8.409 99,85 40,520.544 97,71 4.819 
50.000 - 100.000 ............. .. .... ... 12 0,14 776.652 1,87 64.721 

100.000 - 200.000 .............. .. ...... 1 0,01 173.484 0,42 173.484 

Summe ... .. .. ........ . ... .. .... ............... .. 8.422 100,00 41,470.680 100,00 4.924 

Niederösterreich 

0- 50.000 .................... .. 19.321 99,90 122,247.258 98,97 6.327 
50.000 - 100.000 ..... . ...... . ..... .. .. 18 0,09 1,155.102 0,94 64.172 

100.000 - 200.000 .... .. .. .............. 1 0,01 115.656 0,09 115.656 

Summe .. ..... ... ....................... . ... ... .. 19.340 100,00 123,518.016 100,00 6.387 

Oberösterreich 

0- 50.000 ....... .... ........ . .. 23.301 99,95 144,761.730 99,49 6.213 
50.000 - 100.000 .. ... .......... .. .... . 12 0,05 741 .282 0,51 61.774 

Summe ..... . .. ... .... ........ ...... ........... .. 23.313 100,00 145,503.012 100,00 6.241 

Salzburg 

0- 50.000 . .... . ....... . .... .. .. 6.505 99,98 29,430.930 99,80 4.524 
50.000 - 100.000 .. . .. .. ... . .. . ........ 1 0,02 58.560 0,20 58.560 

Summe ...... .......................... ... .. .. ... · 6.506 100,00 29,489.490 100,00 4.533 

Steiermark 

0- 50.000 .. ..... ..... ... .. ... . . 17.747 99,97 79,049.085 99,64 4.454 
50.000 - 100.000 ...................... 5 0,03 288.354 0,36 57.671 

Summe ....... .. .... ..... .. .. ...... . .. .. ......... 17.752 100,00 79,337.439 100,00 4.469 

Tirol 

0- 50.000 ... . ..... ... ... . ..... . 8.823 99,99 35,674.686 99,86 4.043 
50.000 - 100.000 .. ..... ..... ... . . ... .. 1 0,01 50.490 0,14 50.490 

Summe ................ . ..... ........ . ... ....... . 8.824 100,00 35,725.176 100,00 4.049 

Vorarlberg 

0- 50.000 .... .............. ... . 2.646 99,89 11,491.734 98,02 4.343 
50.000 - 100.000 ..... . ... . ... .. ... .... 2 0,08 127.440 1,09 63.720 

100.000 - 200.000 .................. .. .. 1 0,04 104.676 0,89 104.676 

Summe .. ... .... ..... ... .... .. ..... .......... .... 2.649 100,00 11,723.850 100,00 4.426 

Wien 

0- 50.000 .... ....... ... . ... .... 1 100,00 732 100,00 732 

Summe ... .... .... . ...... .. . . .. ... .... .. . ....... . 1 100,00 732 100,00 732 

Österreich 

0- 50.000 ...................... 88.265 99,94 471 ,082.791 -. 99,21 5.337 
50.000 - 100.000 ............. . ... . .... 53 0,06 3,345.1 74 0,70 63.116 

100.000 - 200.000 .. ... .. . .... ... ... .. . . 3 0,003 393.816 0,08 131.272 

Summe .......... . ................ . .... ..... .. ... 88.321 100,00 474,821.781 100,00 5.376 

Quelle: BMLF; AMA-Auswertung vom 24. 7. 1997. 
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Über INVEKOS abgewickelte Förderungen (Gesamtsummen)1) Tabelle 143 

Förderungsfälle Förderungsbetrag 

Klasse 
Durchschnittlicher Anzahl % der Fälle Summe in S % der Summe Betrag/Fall 

Burgenland 

0- 50.000 ...................... 6.654 51 ,85 127,918.664 8,12 19.224 
50.000 - 100.000 .. .................... 2.269 17,68 163,037.025 10,36 71.854 

100.000 - 200.000 ...................... 1.755 13,68 247,706.477 15,73 141 .143 
200.000 - 300.000 ...................... 805 6,27 198,626.905 12,62 246.741 
300.000 - 400.000 ...................... 461 3,59 158,718.472 10,08 344.292 
400.000 - 500.000 ...................... 306 2,38 137,322.983 8,72 448.768 
500.000 - 600.000 ...................... 190 1,48 103,884.670 6,60 546.761 
600.000 - 700.000 ...................... 123 0,96 79,354.969 5,04 645.162 
700.000 - 800.000 ................. ..... 73 0,57 54,305.916 3,45 743.917 
800.000 - 900.000 ...................... 52 0,41 43,937.690 2,79 844.956 
900.000 -1,000.000 ...................... 34 0,26 32,547.698 2,07 957.285 

> 1,000.000 ...................... 110 0,86 227,044.244 14,42 2,064.039 

Summe ........ .................................. 12.832 100,00 1.574,405.713 100,00 122.694 

Kärnten 

0- 50.000 ........... .. ......... 5.743 38,06 139,888.553 9,54 24.358 
50.000 - 100.000 ...................... 4.035 26,74 295,808.126 20,16 73.311 

100.000 - 200.000 ...................... 3.696 24,49 518,743.140 35,36 140.353 
200.000 - 300.000 ... ...... .. ........... 1.053 6,98 253,190.977 17,26 240.447 
300.000 - 400.000 ...................... 323 2,14 110,553.263 7,54 342.270 
400.000 - 500.000 ...................... 123 0,82 54,617.302 3,72 444.043 
500.000 - 600.000 .. .................... 42 0,28 22,657.854 1,54 539.473 
600.000 - 700.000 ...................... 31 0,21 19,860.086 1,35 640.648 
700.000- 800.000 .............. ........ 10 0,07 7,332.795 0,50 733.280 
800.000 - 900.000 ...................... 10 0,07 8,417.293 0,57 . 841.729 
900.000 -1,000.000 .. .. .................. 4 0,03 3,685.825 0,25 921.456 

> 1,000.000 ...................... 21 0,14 32,342.214 2,20 1,540.105 

Summe .. ........................................ 15.091 100,00 1.467,097.428 100,00 97.217 

Niederösterreich 

0- 50.000 ...................... 13.647 28,59 273,747.446 3,50 20.509 
50.000 - 100.000 ...................... 8.076 16,92 606,937.776 7,76 75.153 

100.000 - 200.000 ...................... 12.324 25,82 1.785,934.294 22,83 144.915 
200.000 - 300.000 .................... .. 6.416 13,44 1.567,380.444 20,03 244.292 
300.000 - 400.000 ...................... 3.549 7,44 1.222,007.195 15,62 344.324 
400.000 - 500.000 ...... .. ......... ..... 1.774 3,72 790,042.321 10,10 445.345 
500.000 -:- 600.000 ...................... 905 1,90 491,909.764 6,29 543.547 
600.000 - 700.000 ... ................... 413 0,87 265,624.600 3,40 643.159 
700.000 - 800.000 ...................... 199 0,42 148,302.665 1,90 745.240 
800.000 - 900.000 ...................... 123 0,26 103,692.979 1,33 843.032 
900.000 -1 ,000.000 ................ .... .. 74 0,16 69,950.248 0,89 945.274 

> 1,000.000 ...................... 226 0,47 498,182.708 6,37 2,204.348 

Summe ........................................ .. 47.726 100,00 7.823,712.440 100,00 163.930 

Oberösterreich 

0- 50.000 ...................... 13.807 35,99 306,089.223 7,50 22.169 
50.000 - 100.000 ...................... 7.860 20,49 588,519.649 14,42 74.875 

100.000 - 200.000 ...................... 11.349 29,58 1.617,268.934 39,63 142.503 
200.000 - 300.000 .. .. .... .. ............ 3.662 9,54 879,860.040 21,56 240.268 
300.000 - 400.000 .................. .... 1.114 2,90 379,823.536 9,31 340.955 
400.000 - 500.000 ...................... 375 0,98 166,222.491 4,07 443.260 
500.000 - 600.000 .............. ........ 103 0,27 55,663.765 1,36 540.425 
600.000 - 700.000 ...................... 48 0,13 31,033.935 0,76 646.540 
700.000 - 800.000 ...... .. .............. 17 0,04 12,636.329 0,31 743.313 
800.000 - 900.000 ... ~ .............. .. .. 10 0,03 8,506.688 0,21 850.669 
900.000 -1,000.000 ...................... 4 0,01 3,738.229 0,09 934.557 

> 1,000.000 ....................... 19 0,05 31,079.263 0,76 1,635.751 

Summe .......................................... 38.368 100,00 4.080,442.082 100,00 106.350 
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Über INVEKOS abgewickelte Förderungen (Gesamtsummen) (Fortsetzung) Tabelle 143a 

Förderungsfälle Förderungsbetrag 

Klasse 
Anzahl % der Fälle Summe in S % der Summe Durchschnittlicher 

Betrag/Fall 

Salzburg 

0- 50.000 ...................... 2.732 29,13 72,934.061 7,84 26.696 
50.000 - 100.000 ...................... 2.860 30,50 212,874.649 22,89 74.432 

100.000 - 200.000 .... .................. 2.915 31,08 404,783.251 43,53 138.862 
200.000 - 300.000 ...................... 643 6,86 153,316.328 16,49 238.439 
300.000 - 400.000 ...................... 162 1,73 54,385.519 5,85 335.713 
400.000 - 500.000 ...................... 46 0,49 20,096.502 2,16 436.880 
500.000 - 600.000 ...................... 13 0,14 6,780.046 0,73 521.542 
600.000 - 700.000 ........ ....... ... .. .. 5 0,05 3,140.202 0,34 628.040 
700.000 - 800.000 ... ..... ........... ... 2 0,02 1,528.350 0,16 764.175 

Summe .... ....... ... .... .... .................... 9.378 100,00 929,838.908 100,00 99.151 

Steiermark 

0- 50.000 ...................... 21.896 53,25 500,243.794 17,75 22.846 
50.000 - 100.000 ... ....... ............ 9.780 23,79 708,438.199 25,14 72.437 

100.000 - 200.000 ...................... 7.323 17,81 1.009,455.438 35,82 137.847 
200.000 - 300.000 ........ .. ... .. ....... 1.579 3,84 375,485.508 13,32 237.800 
300.000 - 400.000 ..................... . 360 0,88 121,969.009 4,33 338.803 
400.000 - 500.000 ...................... 90 0,22 39,812.418 1,41 442.360 
500.000 - 600.000 .. ......... .. .... ..... 45 0,11 24,425.097 0,87 542.780 
600.000 - 700.000 ...................... 19 0,05 12,191.171 0,43 641.641 
700.000 - 800.000 ................ .. .... 8 0,02 6,013.923 0,21 751.740 
800.000 - 900.000 ................ ...... 4 0,01 3,357.515 0,12 839.379 
900.000 -1,000.000 ......... ... .. ........ 2 0,005 1,865.359 0,07 932.680 

> 1,000.000 ................ ..... . 11 0,03 14,943.666 0,53 1,358.515 

Summe ......... ................................. 41.117 100,00 2.818,201.097 100,00 68.541 

Tirol 

0- 50.000 ............... .. ..... 5.873 38,37 154,755.222 12,37 26.350 
50.000 - 100.000 .... .. .............. .. 4.751 31,04 344,741.362 27,56 72.562 

100.000 - 200.000 .. ..... .. ..... ........ 3.854 25,18 533,628.298 42,66 138.461 
200.000 - 300.000 .............. ........ 677 4,42 158,693.118 12,69 234.406 
300.000 - 400.000 ...................... 119 0,78 39,644.494 3,17 333.147 
400.000 - 500.000 ...................... 23 0,15 10,066.503 0,80 437.674 
500.000 - 600.000 ...................... 7 0,05 3,778.881 0,30 539.840 
600.000 - 700.000 ... ........ ... ... .... . 1 0,01 638.985 0,05 638.985 
700.000 - 800.000 .................. .. .. 1 0,01 743.029 0,06 743.029 
800.000 - 900.000 ...................... - - - - -
900.000 - 1,000.000 ........... ......... .. - - - - -

> 1,000.000 ...................... 2 0,01 4,192.305 0,34 2,096.153 

Summe ..... ... ........................ : ......... 15.308 100,00 1.250,882.197 100,00 81.714 

Vorarlberg 

0- 50.000 .. ................. ... 1.650 37,92 39,340.456 10,05 23.843 
50.000 - 100.000 .................. .... 1.189 27,33 87,949.879 22,47 73.970 

100.000 - 200.000 ........ .. ............ 1.109 25,49 156,780.266 40,05 141.371 
200.000 - 300.000 .. ... ....... ... ... .. .. 319 7,33 76,170.841 19,46 238.780 
300.000 - 400.000 ...................... 68 1,56 22,878.336 5,84 336.446 
400.000 - 500.000 ... ........ .... .. ... .. 11 0,25 4,964.684 1,27 451.335 
500.000 - 600.000 ...................... 4 0,09 2,100.664 0,54 525.166 
600.000 - 700.000 .............. ... ..... - - - - -

700.000 - 800.000 ...................... - - - - -
800.000 - 900.000 ...................... - - - - -
900.000 -1,000.000 ...................... - - - - -

> 1,000.000 ......... ............. 1 0,02 1,246.620 0,32 1,246.620 

Summe .......................................... 4.351 100,00 391,431.746 100,00 89.964 
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Über INVEKOS abgewickelte Förderungen (Gesamtsummen) (Fortsetzung) Tabelle 143b 

Förderungsfälle Förderungsbetrag 

Klasse 
Durchschnittlicher Anzahl % der Fälle Summe in S % der Summe Betrag/Fall 

Wien 

0- 50.000 ...... ................ 161 32,72 2,937.311 2,55 18.244 
50.000 - 100.000 ................ ...... 70 . 14,23 5,134.913 4,46 73.356 

100.000 - 200.000 .... .. .......... .. .... 74 15,04 10,725.353 9,31 144.937 
200.000 - 300.000 ...................... 51 10,37 13,136.151 11,40 257.572 
300.000 - 400.000 .. .................... 45 9,15 15,818.801 13,73 351.529 
400.000 - 500.000 .. ............. ...... . 24 4,88 10,695.968 9,28 445.665 
500.000 - 600.000 .... .......... ....... . 22 4,47 12,046.311 10,46 547.560 
600.000 - 700.000 ....... ....... ... ..... 15 3,05 9,731.469 8,45 648.765 
700.000 - 800.000 .............. ... ..... 15 3,05 11,276.553 9,79 751.770 
800.000 - 900.000 ... ................... 4 0,81 3,470.858 3,01 867.715 
900.000 -1 ,000.000 ...................... 1 0,20 993.108 0,86 993.108 

> 1,000.000 ...................... 10 2,03 19,252.407 16,71 1,925.241 

Summe ................. .. ....................... 492 100,00 115,219.203 100,00 234.185 

Österreich2) 

0- 50.000 .. ......... ..... ...... 72.158 39,08 1.617,837.241 7,91 22.421 
50.000 - 100.000 ........ ........ ... ... 40.890 22,14 3.013,459.075 14,73 73.697 

100.000- 200.000 .... .................. 44.399 24,04 6.285,025.455 30,73 141.558 
200.000 - 300.000 ..... ... .............. 15.205 8,23 3.675,860.316 17,97 241.753 
300.000 - 400.000 ............ ......... . 6.201 3,36 2.125,798.630 10,39 342.815 
400.000 - 500.000 .... ... .. ..... ....... . 2.772 1,50 1.233,841 .175 6,03 445.109 
500.000 - 600.000 ... ...... ........... .. 1.331 0,72 723,247.056 3,54 543.386 
600.000 - 700.000 ....... .. ............. 655 0,35 421,575.420 2,06 643.627 
700.000 - 800.000 ......... ............. 325 0,18 242,139.563 1,18 745.045 
800.000 - 900.000 ................ ...... 203 0,11 171,383.025 0,84 844.251 
900.000 - 1,000.000 .................. .. .. 119 0,06 112,780.469 0,55 947.735 

> 1,000.000 ...................... 400 0,22 828,283.430 4,05 2,070.709 

Summe ....... ............ ......... ... ..... ...... 184.658 100,00 20.451,230.855 100,00 110.752 

1) Nicht berücksichtigt sind die degr. Übergangsbeihilfen für Milch und Mastschweine. Diese Mittel wurden von der AMA nicht direkt an die Bauern, sondern über die jeweiligen 
Verarbeitungsbetriebe (z. B. Milch, Fleisch) ausbezahlt. Die Differenz zwischen der Summe der dargestellten Einzeimaßnahmen und der Gesamtsumme beträgt rd. 11 
Mio. S. Sie ergibt sich aus diversen Förderungsmaßnahmen, wie Körnerhülsenfrüchte, Heil- und Gewürzpflanzen etc. 

2) Die Summe der Bundesländerwerte kann aufgrund von Rundungsfehlern von der Gesamtsumme geringfügig abweichen. 
Quelle: BMLF; AMA-Auswertung vom 24. 7. 1997. 



292 Grüner Bericht 1996 

Soziale Sicherheit in der Landwirtschaft 

Anzahl der Versicherten (SVB) 
nach Versicherungszweigen 

Versichertenstand 

Bezeichnung 
Jahresdurch- Jahresdurch-
schnitt 1995 schnitt 1996 

Pensionsversicherung 

Insgesamt .......... ....... 206.762 203.992 

Betriebsführer1) .......... 187.277 185.133 
Hauptberuflich be-

schäftigte Ehegatten 7.086 7.320 
Kinder .... .......... .... .. .... 12.035 11.179 
Freiwillig Versicherte .. 364 360 

Krankenversicherung 

Insgesamt ................. 221.432 217.963 

Betriebsführer2) .......... 76.209 73.536 
Kinder ........................ 10.195 9.388 
Freiwillig Versicherte .. 194 198 
Pensionisten .............. 134.834 134.841 

Unfallversicherung 

Insgesamt ............ .. ... 1,138.405 1,074.934 

Selbständig Erwerbst. 618.155 603.801 

Betriebsführer3) .. ........ 340.561 336.563 
Ehegatten5) ................ 252.356 241.989 
Jagd- und Fischerei-

pächter .. .................. 23.097 23.142 
Sonst. UV-Personen .. 2.141 2.107 

Familienangehörige5) . 520.220 471.100 

Eltern, Großeltern5) .... 185.891 184.769 
Kinder, Enkel5) ........... 334.329 286.331 

Selbstversicherte .. ..... 30 33 

Betriebshilfe - Wochengeld 

Insgesamt ................. 151.949 146.609 

Betriebsführer4) .......... 138.849 134.083 
Hauptberuf!. beschäft. 

Ehegatten ... ..... .. ..... 2.209 2.422 
Kinder ........................ 10.891 10.104 

1) Versicherungspflicht für Einheitswert> S 20.000,- . 

Tabelle 144 

Veränderungen 

Prozent 

- 1,3 

- 1,1 

+ 3,3 
- 7,1 
- 1,1 

- 1,6 

- 3,5 
- .7,9 
+ 2,1 
+ 0,0 

- 5,6 

- 2,3 

- 1,2 
- 4,1 

+ 0,2 
- 1,6 

- 9,4 

- 0,6 
-14,4 

+ 10,0 

- 3,5 

- 3,4 

+ 9,6 
- 7,2 

2) Versicherungspflicht für Einheitswert> S 13.000,- (Subsidiarität). 
3) Versicherungspflicht für Einheitswert ;:: S 2.000,- . 
4) Versicherungspflicht für Einheitswert> S 13.000,-. 
5) Geschätzt. 

Quelle: Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB). 

Anzahl der Betriebe nach 
Versicherungszweigen1) 

Versicherungszweige 

Pensionsversicherung ....... 
Unfallversicherung ............. 
Krankenversicherung ........ 
Betriebshilfe/Wochengeld .. 

1) Stand: jeweils zum 31 . 12. 

1995 

159.997 
338.570 

74.835 
136.352 

Pensionsempfänger (SVB)1) 

Tabelle 145 

1996 Änderung 
in% 

156.522 -2,2 
335.006 -1,1 

72.686 -2,9 
132.432 -2,9 

Quelle: SVB. 

Tabelle 146 

Anzahl 
Änderung Pensionsarten 

1995 

Insgesamt ........................ . 191.291 

alle Erwerbsunfähigkeitsp .. 67.049 
alle Alterspensionen .......... 73.325 
alle Witwen(Witwer)pens . .. 45.341 
alle Waisenpensionen .. ... .. 5.576 

1) Stand Dezember. 

Vergleich des Pensionistenanteiles 
in der Krankenversicherung mit 
anderen Berufsgruppen 1996 

Sozialversicherungsträger Versicherte 
gesamt 

1996 
in% 

192.123 +0,4 

65.298 -2,6 
76.314 + 4,1 
45.008 -0,7 

5.503 -1 ,3 

Quelle: SVB. 

Tabelle 147 

Pensionisten Anteil 
in% 

Insgesamt ......................... 5,418.540 1,853.855 34,2 

Alle GKK's ......................... 4,273.580 
Alle BKK's .. .. ...................... 54.537 
VA d. öst. Bergbaues ..... ... 38.771 
VA d. öst. Eisenbahner ...... 164.920 
VA öffentlich Bediensteter . 392.575 
SVA d. gew. Wirtschaft ...... 276.194 
SVA d. Bauern ................... 217.963 

Vergleich der durchschnittlichen 
Alterspensionen1) mit anderen 
Berufsgruppen 

Versicherungsträger 

PV der Arbeiter .... ................................ 
PV der Angestellten ...... ...... ................. 
PV des österr. Bergbaues ................... 
PV der gewerblichen Wirtschaft .. .. .. .... 
PV der Bauern ..................................... 

1) Einschließlich Zulagen und Zuschüsse. 

1,297.920 30,4 
29.786 54,6 
25.506 65,8 
91 .277 55,4 

161.338 41,1 
113.187 41,0 
134.841 61,9 

Quelle: SVB. 

Tabelle 148 

1995 1996 

Schilling 

8.663 8.944 
13.761 14.212 
17.416 17.923 
11.819 12.300 

7.228 7.502 

Quelle: SVB. 
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Entwicklung des Bundesbeitrages 
zur Pensionsversicherung 

Versicherungsträger 

Pensionsversicherung insgesamt ... 
PV der Arbeiter ...... ................ ........ .. .. .. 
PV der österr. Eisenbahner ................. 
PV der Angestellten ............................. 
PV des österr. Bergbaues ................... 
PV der gewerblichen Wirtschaft .......... 
PV der Bauern ..................................... 

1) Vorläufige Gebarungsergebnisse - HVB. 

Ausgleichszulagenfälle 
auf 100 Pensionen1) 

Versicherungsträger 

PV der Arbeiter .................................... 
PV der Angestellten ...... .... ................... 
PV des österr. Bergbaues .................... 
PV der gewerblichen Wirtschaft .......... 
PV der Bauern ..................................... 

1) Stand Dezember. 

Tabelle 149 

Bundesbeitrag in Mio. S 

1995 19961) 

52.635 55.565 
18.362 21.256 

306 332 
7.244 6.914 
1.428 1.568 

14.014 13.916 
11.281 11.519 

Quelle: SVB. 

Tabelle 151 

1995 1996 

17,6 16,5 
3,1 3,1 

10,9 10,3 
17,6 16,3 
34,9 32,9 

Quelle: Hauptverband-Jahresergebnisse 1996. 

Pflegegeld-Pensionsversicherung 19961) Tabelle 153 

Bezeichnung Anzahl Prozent Durchschnitt 
in S 

Insgesamt ................. 33.773 100,0 5.145,87 

Stufe 1 ....................... 3.127 9,2 2.487,13 
Stufe 2 ..... .. ......... ....... 17.582 52,1 3.599,67 
Stufe 3 ....................... 6.877 20,4 5.495,39 
Stufe 4 ............. .......... 2.858 8,5 8.211,61 
Stufe 5 .................... ... 2.512 7,4 11.067,12 
Stufe 6 ....................... 571 1,7 15.096,47 
Stufe 7 ....................... 246 0,7 20.503,22 
Vorschüsse ................ - - -

1) Stand Dezember. 
Quelle: SVB. 

Entwicklung der Pensionsbelastungs
quote (Auf je 1.000 Pensionsversicherte 
entfallen .. . Pensionen) 
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Tabelle 150 

Jahresdurchschnitt 
Versicherungsträger 

1995 1996 

PV der Arbeiter .... ........... ..................... 741 766 
PV der österr. Eisenbahner ................. 666 734 
PV der Angestellten ............................. 389 400 
PV des österr. Bergbaues .... ............. .. 2.516 2.601 
PV der gewerblichen Wirtschaft .......... 692 688 
PV der Bauern .. ........ .. ........ .. .. .......... .... 921 939 

Quelle: Hauptverband-Jahresergebnisse 1995/1996, SVB. 

Ausgleichszulagenaufwand 
in % der Gesamtausgaben 

Versicherungsträger 

PV der Arbeiter ...... ................ .. ...... ...... 
PV der Angestellten ........ .. ................... 
PV des österr. Bergbaues . .................. 
PV der gewerblichen Wirtschaft . ......... 
PV der Bauern ..................................... 

1995 

5,6 
0,6 
1,6 
5,1 

17,3 

1) Vorläufige Gebarungsergebnisse - Hauptverband (HVB) . 

Richtsätze für die 
Ausgleichszulage 1996 

Alters- und Erwerbsunfähigkeitspension 
für Alleinstehende ....... .................................. 
für Ehepaare (gemeinsamer Haushalt) ......... 

Erhöhung für jedes Kind ................................... 
Witwen- und Witwerpension ............................. 
Waisenpensionen bis zum 24. Lebensjahr ...... 
Waisenpensionen nach dem 24. Lebensjahr .. . 
Vollwaisen bis zum 24. Lebensjahr .................. 
Vollwaisen nach dem 24. Lebensjahr ............. ; ' 

Tabelle 152 

19961) 

5,2 
0,6 
1,5 
4,8 

16,5 

Quelle: SVB. 

Tabelle 154 

S 

7.887,-
11.253,-

840,-
7.887,-
2.945,-
5.233,-
4.423,-
7.887,-

Quelle: SVB. 

Kinderzuschuß und Ausgleichszulage1) Tabelle 155 

Anteil am durchschn. 
Art Anzahl Pensions- Leistung 

stand inS 

Kinderzuschuß ........... 9.810 5,1 392,30 
Ausgleichszulage ....... 63.127 32,9 3.530,10 

1) Stand Dezember 1996. 
Quelle: SVB. 
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Anerkannte Versicherungsfälle 
in der Land- und Forstwirtschaft 
nach objektiven Unfallursachen 

1995 
objektive Unfallursache 

insgesamt 

Selbständige: 
Sturz und Fall .... ........... 4.321 
Fahrzeuge u. ä. ............ 534 
Tiere .... ... ..... ................. 1.566 
Maschinen ... .... ........ ..... 1.204 
Fal l von Gegenständen 1.081 
Handwerkzeuge ... ....... . 527 
Sonstiges ..... ........... ..... 2.071 

Summe .......... ............ ..... 11.304 

Unselbständige: 
Sturz und Fall ............... 734 
Fahrzeuge u. ä. .. .... ...... 148 
Maschinen ..... ..... ... ....... 341 
Fall von Gegenständen 530 
Handwerkzeuge .... ....... 199 
Scharfe und spitze 

Gegenstände .. .... ...... 163 
Sonstiges ............. ........ 432 

Summe .. ........ .... ... ... ....... 2.547 

Insgesamt .................... .. 13.851 

Tabelle 156 

1996 

Tote insgesamt Tote 

20 4.201 32 
45 433 27 

4 1.373 4 
1 1.157 1 

18 1.196 13 
- 478 -

16 1.844 13 
104 10.682 90 

2 705 1 
4 145 2 
1 287 1 
4 577 4 
- 172 -

- 162 -
1 393 1 

12 2.441 9 

116 13.123 99 

Quelle: SVB, AUV A. 
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Stand an Unfall renten und 
durchschnittliche Rentenleistung1) 

Rentenarten 

Versehrten- alle Versehrtenrenten .... 
renten 

davon MdE2) bis 49% .. . 
MdE 50-99% ..... 
MdE 100% ......... 

Witwenrenten alle Witwenrenten .......... 

davon 20% der BG3) .... 
40% der BG ....... 

Witwerrenten alle Witwerrenten .. ...... .. 

davon 20% der BG3) .... . 40% der BG .. ..... 

Waisenrenten ....... ....... .... ....... ................... 

Eltern(Geschwister)renten ... ... ...... ...... ....... 

Alle Rentenarten ..... .. ............ ..... ..... ...... .. . 

1) Stand: Dezember 1995. 
2) MdE = Minderung der Erwerbsfähigkeit. 
3) BG = Bemessungsgrundlage. 

Tabelle 157 

durchschn. 
Anzahl Rentenhöhe 

in S 

28.070 1.492,6 

25.292 1.054,4 
2.427 5.031,3 

351 8.597,9 

3.035 3.637,5 

719 2.729,3 
2.316 3.919,4 

137 2.747,0 

59 1.821,2 
78 3.447,2 

712 1.860,5 

1 879,8 

31.955 1.709,8 

Quelle: SVB. 

Beitragsvolumen der SVB im Überblick (Entwicklung 1992 - 1996) Tabelle 158 

1992 1993 1994 1995 1996 
Bezeichnung 

in Mio. S 

Insgesamt ........................................................ ... .. .. 21.463,6 23.316,6 25.405,9 26.333,4 27.155,2 

Pensionsversicherung ..... ..... ... .. .... ......... .. .... .... .. .. 16.954,5 17.493,1 18.054,2 18.954,3 19.564,3 
Beiträge d. Bundes u. Ausgleichszulagenersätze . 12.947,5 13.279,6 13.652,0 14.289,8 14.523,5 
Abgabe als Transferleistung des Bundes .... .. ....... 274,2 276,7 276,7 277,6 278,3 
Beiträge der Bauern .......... ................................. .. . 3.103,9 3.276,7 3.448,4 3.674,3 4.028,8 
Beiträge aus dem Ausgleichsfonds ... ... ..... .. ... ... ... 628,9 660,1 677,1 712,6 733,7 

Krankenversicherung ........ ... .... .. ............ .. ..... .. ..... . 3.078,1 3.297,1 3.556,3 3.671,9 3.782,4 
Beiträge des Bundes ............................ .. ...... .. .. .. .. 806,8 800,0 820,0 843,0 862,3 
Beiträge für Pensionisten .... .. .. .. ... ........................ . 1.261,7 1.389,1 1.524,5 1.588,5 1.653,0 
Beiträge der Bauern .................................. ............ 903,3 996,4 1.092,6 1.112,5 1.129,9 
Rezeptgebühren und Kostenanteile ... .... ........ ...... 106,3 111,6 119,2 127,9 137,2 

Unfallversicherung ... ...... .. ....... .... ........... ... .. ...... ..... 1.082,7 1.133,3 1.182,7 1.074,7 1.260,6 
Beiträge des Bundes .......... .. ........ .. .... ......... ........ . 270,5 283,2 295,5 156,0 315,1 
Beiträge der Bauern .............................. .. ............ .. 812,2 850,1 887,2 918,7 945,5 

Betriebshilfe ........ .... .... .. ..... .. ..... .. .... ............. .. ..... ... 348,3 349,4 322,6 295,3 286,7 
Beiträge des Bundes (FLAG) ............ ............... .. ... 260,3 258,2 228,5 199,3 188,7 
Beiträge der Bauern .... .......................................... 88,0 91,2 94,1 96,0 98,0 

Pflegegeld-Ersatzleistung des Bundes ... .......... .. - 1.043,7 2.290,1 2.337,2 2.261,2 

Quelle: Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB) . 
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Leistungsvolumen der SVB im Überblick (Entwicklung 1992 - 1996) 

Bezeichnung 

Insgesamt .. ....... .. .... , .... : ................... .... .............. ...... 

Pensionsversicherung .. ..... ........... .......... .... .... ...... 
Direktpensionen .......... .... .. ...... ..... ... ................ ...... 
Hinterbliebenenpensionen ....... .. .. ........................ . 
Ausgleichszulage ... ... ..................... .... ............ ...... . 
Beitrag zu KV der Pensionisten .................. .. ... .. .. . 
Rehabilitation und Gesundheitsvorsorge ............ .. 
Übrige Versicherungsleistungen ........................... 

K~~nkenversicherung ................ ...... ...................... 
Arztliche Hilfe ........................................................ 
Heilmittel, Heilbehelfe ............ .. .......... .. ...... .. ......... 
Anstaltspfl.~ge ..... .... .... ............ ........... .... .... .. ......... 
KRAZAF-Uberweisung .................. ........ .... .... .. ... .. 
Zahnbehandlung, Zahnersatz .. .... .. ....................... 
Übrige Versicherungsleistungen .. .. ....................... 

Unfallversicherung ........ ... ...... ... ... ........................ . 
Versehrtenrente .............. ................. ........ ............. 
Hinterbliebenenrente ...... .............. .. ...... .............. .. 
l}nfallheilbehandlung ... .... .. ......................... . ......... 
Ubrige Versicherungsleistungen .......... .. .... .. ......... 

Betriebshilfe ..................... ... .. ................................. 
Wochengeld .. ... ..... .......................................... ...... 
Teilzeitbeihilfe .................... .............. ..................... 

Pflegegeld .. .. .......... ........ ..... ... .. ...................... .... ..... 
Pensionsversicherung .......... ..... ... .... ....... ........ ..... 
Unfallversicherung ....... .... ........ ..... ..... ......... .... .. .... 

Betriebe in der Pensionsversicherung der SVB 
Einheitswertstatistik nach Bundesländern1) 

EHW in S 1.000 Österreich Wien NÖ 

Insgesamt .. .. ........ 153.391 1.279 41.216 

-13 ............. 1.909 18 113 
14 -20 .. ...... ..... 1.920 12 169 
21 - 40 .... ......... 27.273 282 4.720 
41 - 59 .. .. ......... 20.628 173 4.150 
60 -79 ............. 15.905 103 3.602 
80 - 99 ............. 12.726 61 3.027 

100 -119 ........... 9.814 40 2.520 
120 -139 ........ ... 7.980 47 2.125 
140 -159 .. .. .. .. .. . 6.628 42 1.820 
160 -179 ........... 5.504 44 1.621 
180 -199 ........... 4.514 27 1.363 
200 - 299 ...... .. ... 14.852 127 4.685 
300 - 399 .. .. ....... 7.968 95 3.026 
400 - 499 ........... 4.767 49 2.128 
500 - 999 ........ .. . 9.395 114 5.273 

1.000 -1.499 ........ 1.020 23 594 
1.500 -1.999 ........ 257 7 139 
2.000 u. mehr ........ 331 15 141 

1) Stand 31 . 12. 1996. 

1992 1993 

20.477,4 22.295,1 

16.413,2 16.910,5 
9.835,9 10.194,7 
2.414,0 2.212,2 
2.869,1 3.080,0 

882,1 971,2 
369,4 408,4 

42,7 44,0 

2.785,6 3.034,4 
701,0 760,0 
687,9 736,5 
756,0 877,3 
217,6 205,4 
221,4 231,8 
201,7 223,4 

968,3 1.009,6 
563,9 588,1 
166,0 172,5 
141,5 145,6 

96,9 103,4 

310,3 305,8 
100,0 95,2 
210,3 210,6 

1.034,8 
1.025,6 

9,2 

Burgenland OÖ Salzburg 

10.456 33.982 8.119 

16 77 111 
32 166 185 

2.053 4.926 1.607 
1.445 3.696 1.239 

980 3.018 988 
790 2.657 761 
560 2.197 557 
467 1.946 420 
358 1.724 419 
319 1.446 296 
290 1.259 263 

1.077 4.371 846 
649 2.502 279 
409 1.456 80 
871 2.253 61 
104 199 1 

13 44 3 
23 45 3 
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Tabelle 159 

1994 1995 1996 

in Mio. S 

24.321,6 25.453,1 26.102,5 

17.428,2 18.291,4 18.933,2 
10.594,4 11.333,2 11.963,4 

1.971 ,3 2.077,1 2.151 ,9 
3.332,2 3.288,7 3.223,4 
1.062,6 1.107,6 1.141,7 

429,1 441,7 409,7 
38,6 43,1 43,1 

3.341,4 3.525,6 3.627,8 
845,7 856,4 891,7 
778,9 835,0 885,3 
989,5 1.078,9 1.106,1 
196,6 238,3 211,9 
296,5 285,6 291,7 
234,2 231,4 241 ,1 

1.012,5 1.040,6 1.047,8 
595,0 611,4 627,7 
176,2 181,6 184,9 
140,8 139,1 126,7 
100,5 108,5 108,5 

270,6 235,1 209,6 
84,4 71,6 63,3 

186,2 163,5 146,3 

2.268,9 2.360,4 2.284,1 
2.248,5 2.339,7 2.263,4 

20,4 20,7 20,7 

Quelle: Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB). 

Tabelle 160 

Tirol Vorarlberg Steiermark Kärnten 

9.087 2.559 34.467 12.226 

994 146 198 236 
625 99 413 219 

2.733 669 7.705 2.578 
1.558 440 6.019 1.908 

994 319 4.382 1.519 
639 231 3.440 1.120 
445 167 2.486 842 
308 110 1.895 662 
200 77 1.467 521 
159 72 1.129 418 

95 41 887 289 
231 127 2.499 889 

66 33 934 384 
22 15 386 222 
15 11 484 313 

1 0 47 51 
1 1 · 33 16 
1 1 63 39 

Quelle: Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB) . 
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Begriffsbestimmungen 

Agrar- und Wirtschaftspolitil5 

" , Abschöpfungen 
Sind zollähnliche, aber variable Abgaben, die aufgrund von 
EU-Verordnungen ermittelt und bei der Einfuhr erhoben 
werden. 

Abschreibung " 
- Methode zur Ermittlung der Kosten der eingetretenen Wert

minderung eines langlebigen Wirtschaft~gutes im betreffenden 
Jahr. Dabei wird der Wertverlust von Gebrauchsgütern 
(Gebäude, Anlagen, Einrichtungen usw.) infolge von Alter 
und/oder Nutzung erlaßt. Die Abschreibung wird - im Unter
schied zur steuerlichen Abschreibung, bei dervom Anschaf
fungswert ausgegangen wird - vom Wiederbeschaffungswert 
unter Berücksichtigung der voraussichtlichen " Lebensdauer 
ermittelt. 

AMS 
(Aggregate measurement of support) 

Das aggregierte Maß der Stützung mißt die Marktpreisstüt
zung (siehe CSE/PSE) bezogen auf den Weltmarktpreis einer 
Basisperiode (1986-1988) und die durch die Regierung 
gewährten Subventionen abzüglich der Belast.ungen (Steu
ern), die sich auf die Produktion der Agrarprodukte und die 
Produktionsmittel beziehen. Im Vergleich zum PSE schließt 
es Zahlungen für öffentliche Dienstleistungen, Personen, 
Regionen und Umweltmaßnahmen aus. 

Arbeitslosenquote 
Die Arbeitslosenquote wird in Österreich auf Basis der bei 
den Arbeitsämtern vorgemerkten Arbeitslosen monatlich 
errechnet. Berechnungsmodus in Österreich: Anteil der vor-

" gemerkten Arbeitslosen am Arbeitskräftepotential (Summe 
aus unselbständig Beschäftigten und vorgemerkten Arbeits
losen). 

Berechnungsmodus nach OECD-Methode: Anteil der vor
gemerkten Arbeitslosen zur Gesamtzahl der Erwerbstätigen 
(unselbständig Beschäftigte sowie Selbständige mit ihren mit-

" helfenden Familienangehörigen). Für die Ermittlung der Zahl 
der Erwerbstätigen werden bei der OECD-Methode nur 
Daten ausStichprobenerhebungen verwendet. 

Bankrate 
Von der Notenbank (Oesterr. Nationalbank) nach stabili- " 
täts-, konjunktur- oder zahlungsbilanzpolitischen Erwägun
gen bestimmter Zinssatz. 

Brutto-Inlandsprodukt (Brutto-Wertschöpfung) 
Das Brutto-Inlandsprodukt mißt die im Inland erbrachte wirt
schaftliche Leistung, das ist der Geldwert aller im Inland pro
duzierten Waren und DienstleistuDgen abzüglich der von ande
ren Sektoren zugekauften Leistungen (Vorleistungen). Das 
Brutto-Nationalprodukt unterscheidet sich davon durch den 
Saldo aus Einkünften (Löhne und Gewinne), die aus/nach 
dem Ausland transferiert werden. 

• Beitrag der Land- und Forstwirtschaft zum Brutto-Inlands
produkt: Dieser wird ermittelt, indem vom Wert der Endproduk-

" tion die Vorleistungen abgezogen werden. Für die Berechnung der 
Brutto-Wertschöpfung zu Marktpreisen werden die Produkte und 
Produktionsmittel zu Preisen frei Hof bewertet. Werden dem Brut
to-Inlandsprodukt etwaige Subventionen zugezählt und indirekte 
Steuern abgezogen, ergibt sich die Wertschöpfung zu Faktorko
sten. Einige Begriffe: 

• Imputierte Bankdienstleistungen: Gegenwert des Netto
Ertrages der Banken aus dem Zinsengeschäft (Zinserträge minus 
Zinsaufwendungen). Stellen einen Kostenbestandteil der einzel
nen Wirtschaftszweige dar (Netto-Entgelte tür d"ie Bankdienstlei
stungen) und müßten als solche eigentlich deren Vorleistungen 
erhöhen (und daher die Wertschöpfung vermindern). Mangels sinn
voller Zurechnungsmöglichkeit auf die einzelnen Wirtschafts
zweige werden die imputierten Bankdienstleistungen global in Abzug • 
gebracht ("Negativbuchung") . 

• Vermögensverwaltung: Umfaßt Ge"ld- und Kreditwesen, Ver-
sicherungen, Realitäten, etc. . . 

• Sonstige Produzenten: Umfaßt öffentliche, private und häus
liche Dienste. 

• Sonstige Dienste: Umfaßt alle Dienstleistungen, die nicht Han
del, Verkehr, Vermögensverwaltung oder öffentlicher Dienst sind, 
wie z.B. Wäschereien, Reinigung, Theater, etc .. 

CSElPSE 
Die Erzeuger-Subventions-Äquivalente (PSE) sind definiert 
als der Betrag, der notwendig wäre, um die Landwirte bei 
einem Wegfall von staatlichen Stützungsmaßnahmen für den 
entstehenden Ausfall von Einnahmen zu entschädigen. Das 
wichtigste Element istdie Marktpreisstützung, das ist der Preis
abstand zwischen Inlandspreis und Weltmarktpreis im jewei
ligen Jahr. In entsprechender Weise sind Verbraucher-Sub
ventions-Äquivalente (CSE) definiert als Betrag, der den Ver
brauchern zugute kommen müßte, um sie beim Wegfall von 
Agrarstützungsmaßnahmen zu entschädigen. 

ERP-Fonds 
(European Recovery Programme) " 

Eine seit 1985 nach privatwirtschaftlichen Grundsätzen 
geführte Förderinstitution, die der österreich ischen Wirt
schaft Kredite auf der Grundlage der sogenannten Marshall
Plan-Hilfe der USA zum Wiederaufbau Europas nach dem 
2. Weltkrieg gewährt. Weiters ist der ERP-Fonds mit der 

" Abwicklung von InvestiUonsförderungsmaßnahmen des 
BMLF betraut. 

Endproduktion der Land- und Forstwirtschaft 
Die Endproduktion (Unternehmensertrag, Brutto-Produktion) 
der Land- und Forstwirtschaft ergibt sich aus der Gesamt
produktion nach Abzug des Verbrauches landwirtschaftlicher 
Produkte innerhalb der Landwirtschaft (Futterverbrauch), der 
innerlandwirtschaftlichen Umsätze an Saatgut, Futtermitteln, 
Zuchtvieh, Holz für Betriebszwecke u.a. sowie des Schwun~ 
des. Der Unternehmensertrag aus Land- und Forstwirtschaft 
umfaßt somit die Marktleistung einschließlich der Exporte, 
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den Eigenverbrauch der landwirtschaftlichen Haushalte 
sowie Bestandes- und Lageränderungen. 

Land- und Forstwirtschaft 
Dem Wirtschaftssektor Land- und Forstwirtschaft wird die 
gesamte Erzeugung landwi"rtschaftlicher und forstlicher Pro
dukte zugezählt, gleichgültig ob sie in Betrieben, die über
wiegend mit der agrarischen Produktion befaßt sind, oder in 
anderen Betrieben anfallen. Die nichtlandwirtschaftliche 
Wertschöpfung bäuerlicher Betriebe (z.B. Fremdenverkehr) 
gehört dagegen nicht dazu (funktionelle Abgrenzung). Die 
Erzeugung von Obst, Gemüse und Blumen in Haus- und Klein
gärten wird nicht erfaßt. Winzergenossenschaften und Kei
lereien werden dem Sektor Land- und Forstwirtschaft zuge
rechnet ebenso wie Jagd, Fischerei und Bienenhaltung, die 
in der sonstigen Tierproduktion enthalten sind. SchOh aus 
diesen Gründen deckt sich der Beitrag der Land- und Forst
wirtschaft zum Volkseinkommen nicht mit den Einkommen 
der bäuerlichen Bevölkerung. Darüber hinaus erzielen Länd
und Forstwirte Einkommen aus selbständiger und unselb
ständiger Tätigkeit in anderen Wirtschaftszweigen, land
wirtschaftliche Einkommen können aber auch Personen 
zufließen, die überwiegend außerhalb der Land- und Forst
wirtschaft tätig sind. 

Inflation (Geldentwertung) 
Darunter ist eine Störung des ausgewogenen Verhältnisses 
zwischen umlaufender Geldmenge und Warenproduktion zu 
verstehen, wobei die gesamtwirtschaftliche Nachfrage das 
Angebot übersteigt. Dies führt zu Preissteigerungen und damit 
zu einem Absinken der Kaufkraft des Geldes. 

KKP 
, (Kaufkraftparität) 

Gibt das Preisverhältnis eines Waren korbes in verschiede
nen Währungen an. Dadurch ermittelt sich ein Umrech
nungskurs zwischen Währungen, der von den Wechsel
kursschwankungen unabhängig ist. 

Konvergenzkriterien 
Sie sollen sicherstellen, daß die Wirtschaftspolitik der teil
nehmenden Länder strengen Kriterien entspricht, die eine 
starke und stabile Währung ermöglichen. Die Erfüllung der 
sogenannten Konvergenzkriterien ist Grundbedingung dafür, 
daß ein Land an der gemeinsamen europäischen Währung 
teilnehmen kann. Folgende 3 Kriterien sind einzuhalten: 

• Inflationsrate höchstens 1,5 % über der Inflationsrate jener höch
stens 3 Staaten, die am stabilsten sind; 

• ein jährliches Staatsdefizit (Neuverschuldung) von höchstens 3 %, 

• Öffentliche Schulden von höchstens 60 % des Bruttoinlandspro-
duktes; . ' 

• Teilnahme am EWS-Wechselkursmechanismus ohne starke Kurs
schwankungen (Einhaltung der normalen Bandbreiten des Mecha
nismus); 

• Langfristige Zinssätze höchstens 2 % über dem Zinssatz jener höch
stens 3 Staaten, die das beste Ergebnis bei der Preisstabilität haben. 

Leistungsbilanz 
Ist die Gegenüberstellung der Werte der in der Periode ver
zeichneten Exporte und Importe von Waren (Handelsbilanz) 
und Dienstleistungen; neben der Kapital- und Devisenbilanz 
ein Teil der Zahlungsbilanz. 
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. Partielle Produktivität 
• Die Arbeitsproduktivität der Land- und Fo'rstwirtschaft ist der 

Beitrag dieses Sektors zum Brutto-Inlandsprodukt zu Faktorkosten 
je Beschäftigten. 

• Die Flächenproduktivität der Landwirtschaft ist der Wert ihrer 
Endproduktion pro ha landwirtschaftlicher Nutzfläche. 

Für den zeitlichen Vergleich werden sowohl die Arbeitspro
duktivität als auch die FlächenprodLiktivität als reale Größen 
betrachtet und zu konstanten Preisen einer Basisperiode 
berechnet. 

Realignment 
Mit dem sogenannten Realignment sollen die Spannungen 
in einem Wechselkurssystem eliminiert werden. Das wird in 
der Regel durch eine Neufestsetzung der Leitkurse (Paritä
ten) und/oder eine Erweiterung d,er Bandbreiten (Abwei
chungstoleranz) erreicht. 

Volkseinkommen 
Es umfaßt alle Leistungsentgelte, die der Wohnbevölkerung eines 

Landes (physische und juristische Personen) in einem Zeitraum aus 

ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit zufließen (Löhne und Gehälter sowie 
Einkünfte aus Besitz und Unternehmung). ' 

Der Beitrag der Land- und Forstwirtschaft zum Volksein
kommen resultiert aus ihrem Beitrag zum Brutto-Inlands
produkt zu Faktorkosten nach Abzug der Abschreibungen. 
Von der Land- und Forstwirtschaft bezahlte Löhne und 
Gehälter sind Bestandteil des Volkseinkommens. 

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
Sie bezweckt eine Zusammenschau der wirtschaftsstatisti
schen Information in einem System von zusammenhängen
den Konten und Tabellen nach Regeln und Definitionen ähn
lich der kaufmännischen Buchhaltung. Grundsätzlich gehören 
zur Gesamtrechnung 4 Sektoren: die privaten Haushalte, die 
Unternehmen, der Staat und das Ausland. Wichtigste Inhal
te sind: 

• das Aufkommen der Güter undihre Verwendung 

• Entstehung und Verteilung der Einkommen einschließlich Umver
teilung, Sparen und Investitionen. 

Vorleistungen 
Die Vorleistungen (Betriebsaufwand) umfassen alle Bezüge 
der Land- und Forstwirtschaft an Betriebsmitteln und Dienst
leistungen von anderen Sektoren (einschließlich der Rück
käufe von Verarbeitungsrückständen landwirtschaftlicher 
Produkte, wie ' z.B. Mühlennachprodukte, Molkerei- und 
Brauereirückstände u.ä.) sowie die Importe landwirtschaft
licherVorprodukte (Saatgut, Zucht- und Nutzvieh, Futtermittel). 

Veredelungsverkehr 
Umfaßt im wesentlichen die Be- und Verarbeitung von Roh
stoffen im In- bzw. Ausland; er besitzt im Agrarbereich beson
dere Bedeutung. Beim aktiven Veredelungsverkehr sind 
Erzeugnisse aus Drittländern unter bestimmten Bedingun
gen - und zwar, wenn sie im Inland be- oder verarbeitet wer
den und die daraus entstehende Ware wieder ausgeführt wird 
- abschöpfungsfrei bzw. zollbegünstigt. 
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Vormerkverkehr . 
Vorübergehende Ein- und Ausfuhr von Waren zu einem 
bestimmten Zweck (z.B. Veredelung). Damit ist eine teilwei
se oder gänzliche Nichteinhebung von Eingangsabgaben 
(Zölle, Abschöpfungen) verbunden. 

Weltmarktpreis 
Die im internationalen Handel gezahlten Preise. Bei Agrar
produkten stimmen die Preise mit den Produktionskosten nicht 
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überein, weil sie vielmehr von den jeweils gewahrten Sub
ventionen abhängen. 

Zahlungsbilanz 
Eine systematische Darstellung aller Verbindungen im Rah
men des Austausches von Waren, Geld und Dienstleistun
gen mit dem Ausland. Die Zahlungsbilanz besteht aus Teil
bilanzen (Leistungs- und Kapitalbilanz). 

Nationale und internationale Organisationen 

AMA wirtschaftskammern auf EU-Ebene) und ein von der EU-Kom-
(Agrarmarkt Austria) mission anerkannter Sozialpartner. Die Mitgliedschaft ist 

Die AMA ist eine juristische Person öffentlichen Rechts statuarisch auf die Agrarverbände der Länder mit EU-Voll-
gemäß BGBI. Nr. 376/92 zuletzt geändert mit BGBI. Nr. 298/95. mitgliedschaft beschränkt. Die Präsidentenkonferenz (PRÄKO) 
Ihre wichtigsten Aufgaben sind: ist seit dem EU-Beitritt stimmberechtigtes Mitglied in der COPA. 

• Durchführung der gemeinsamen Marktorganisationen (Milch, 
Fleisch, Getreide, etc.) als österreichische Marktordnungs- und 
Interventionsstelle; ... 

• Zentrale Markt- und Prei~~erichterstattung; 

• Maßnahmen zur Qualitätssicherung der landwirtschaftlichen Pro
dukte und Förderung des Agrarmarketings; 

• Abwicklung der Förderungsverwaltung soweit sie der AMA über-
tragen wurden. . 

C.E.I 
(Zentraleuropäische Initiative) 

Die CEI ist eine lose Zusammenarbeit von mitteleuropäischen 
Staaten zur politischen Abstimmung und Zusammenarbeit 
in Politik, Wirtschaft und Kultur. Die CEI besitzt keinen recht
lichen Status. Mitgliedsländer der C.E.I. sind: Österreich, Ita
lien, Albanien, Belorus, Bosnien Herzegowina, Bulgarien, Kroa
tien, Tschechische Republik, . Ungarn, Mazedonien, Polen, ' 
Rumänien, Slowakische Republik, Slowenien und die Ukraine. 
Die C.E.I. verfügt über kein Budget und hat auch keine sepa
rate Administration. Die Effizienz und Kontinuität der Zusam
menarbeit wird primär durch das jeweilige, jährlich alternie
rende Vorsitzland gewahrt. 

CIPRA 
(Commission Internationale pour la Protection des Alpes 

- Internationale Alpenschutzkommission) . . 

Die CIPRA wurde 1952 gegründet und fungiert heute als Dach
verband VOfl über 80 Natur- und Umweltschutzorganisatio
nen der Alpenländer mit fast 4 Mio. Einzelmitgliedern. Das 
wichtigste Ziel ist Erhalturig und Schutz des Natur- und Kul
turerbes im rund 190 000 km2 großen Alpenbogen, Schutz 

. der Landschaften, Eindämmung grenzüberschreitender Bela- · 
stungen von Straßenverkehr und Tourismus, umweltver
trägliche Nutzungsregeln für den Alpenraum. In der CIPRA 
sind sieben Staaten vertreten: Österreich (32 % Alpenanteil), 
Italien (30 %), Frankreich (18 %), Schweiz (13 %), Deutsch
land (4 %), Slowenien (4 %) und Liechtenstein. 

COPA. 
(Comite des Organisations Professionelles AgricoJes de la Com

munaute Europeene) 

Die COPA ist der Verband der berufsständischen landwirt
schaftlichen Organisationen der EU (Vertretung der Land-

Der Tätigkeitsbereich der PRÄKO umfaßt die Beschickung 
von Arbeitsgruppen und Expertenstäben sowie die Präsenz· 
im Präsidium der COPA. Da in den meisten EU-Mitgliedstaaten 
mehrere regional (z.B. Belgien), konfessionell (z.B. Nieder
lande) oder ideologisch (z.B. Italien) konkurrierende Dach
verbände· existieren, sind diese Länder auch mit mehreren 
Organisationen in der COPA vertreten. Ihr gehören mehr als 
30 nationale Bauernverbände an, die zusammen fast 10 Mil
lionen landwirtschaftliche Betriebsleiter repräsentieren. Der 
COPA kommt eine einflußreiche Rolle bei der Ausgestaltung 
der europäischen Agrarpolitik zu. 

ECE 
(Economic Commission for Europe of the United Nations) 
UN-Wirtschaftskommission für Europa. 1947 vom Wirt
schafts- und Sozialrat derVereinten Nationen gegründete zwi~ 
schenstaatliche Organisation mit Sitz in Genf. Aufgaben: Bei
trag zum wirtschaftlichen Wiederaufbau Europas, seit den 
60er Jahren Tätigkeit vor allem in den Bereichen Industrie, 
Energie, Technologie, Wohnungswesen, Ost-West-Handel, 
Transport, Landwirtschaft, Umwelt und Wissenschaft; Aus
arbeitung von Studien, Empfehlungen und Konventionen. 

EFTA 
(European Free TradeAssociation) 

Auf qen Grundlagen der Stockholmer Konvention 1960 von 
Dänemark, Großbritannien, Norwegen, Österreich, Portugal, 
Schweden und Schweiz gegründete Freihandelszone mit Sitz 
in Genf. Im Unterschied zurEU keine Zollunion mit gemein
samen Außenzöllen gegenüber Drittstaaten. Entwickelte nur 
wenig Integrationskraft. Spätere Beitritte fsland (1970), Finn
land (1985) und Liechtenstein (1991). Dänemark und Groß
britannien verließen die EFTA 1973, um der EU beizutreten, 
Portugal folgte 1986, Österreich, Schweden und Finnland 
1995. 1994 trat zwischen der EU und der EFTA der EWR in 
Kraft. 

EWR 
(Europäischer Wirtschaftsraum) 

Der EWR ist seit 1.1 .1994 in Kraft und soll die Zusammen
arbeit der EU mit den EFTA-Staaten auf der Grundlage des 
Gemeinschaftsrechtes und des freien Dienstleistungs-, 
Waren- und Kapitalverkehrs regeln, um den · Abbau wirt
schaftlicher und sozialer Ungleichgewichte zwischen bei den 
Wirtschaftsräumen zu erleichtern. 
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FAO 
(Food and Agriculture Organisation) 

Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation derVereinten 
Natior:len (UNO); Sitz: Rom; Ziel: Hebung des Lebens- und 
Ernährungsstandardes in der Welt. 

GATT 
(General Agreement on Tarifts and Trade) 

Das "Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen" wurde 1947 
gegründet und basiert auf einer Übereinkunft zur Einhaltung 
bestimmter Grundsätze im internationalen Handel. Im Rah
men des GATT fanden 8 multilaterale Verhandlungsrunden 
statt. Die letzte war die Uruguay-Runde (Abschluß 1994). Das 
Verhandlungsergebnis war eine stärkere Einbeziehung des 
Agrarbereichs in die GATT-Regeln. und die Gründung derWTO 
(siehe auch WTO). 

OECD 
(Organisation tor Economic Cooperation and Development) 

Die "Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent
wicklung" wurde am 30.9.1961 gegründet. Der Sitz liegt in 
Paris. '21 Länder Westeuropas - EWR-Staaten incl. der 
Schweiz, der Türkei, der Republik Tschechien und Ungarn 
(seit Mai 1996) - und sechs nichteuropäische Staaten (USA, 

, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseelarid) vereinbar
ten , wirtschafts- und währungspolitische Maßnahmen mit

, einander abzustimmen. 

Partnerschaft für den Frieden 
Aufgrund der politischen Veränderungen in Mittel- und Ost
europa ergriff im Jänner 1994 der NATO-Rat die Initiative und 
setzte einen bedeutenden Schritt zur Intensivierung der 
politischen und militärischen Zusammenarbeit in Europa. Die 

EU-Begriffe 

Ausgleichszulage 
Jährliche Beihilfe zum Ausgleich der ständigen natürlichen 
Nachteile (gem. Art. 3, 75/268/EWG), welche die Mitglied
staaten für die ausgeübten landwirtschaftlichen Tätigkeiten 
in jenen Regionen gewähren können , die im Gemein
schaftsverzeichnis der benachteiligten landwirtschaftlichen 
Gebiete (im Sinne der Richtlinie 75/268 EWG) angeführt sind. 
Die Gewährung dieser Zulage darf nur in den Grenzen und 
unter den Bedingungen der Artikel 18 und 19 derVO 2328/91 
(Effizienzverordnung) erfolgen. Die Ausgleichszulage in 
Österreich ersetzt den bisherigeh Bergbauernzuschuß, die 
Direktzahlungen für benachteiligte Gebiete und die Bewirt
schaftungsprämien der Bundesländer. Sie wurde von der EU
Kommission mit der Entscheidung vom 8.,11.1995 genehmigt. 

Benachteiligte landwirtsch. Gebiete in der EU 
In einem Gemeinschaftsverzeichnis sind alle Gemeinden oder 
Gemeindeteile (Katastralgemeinden), welche auf Kommis
sions- und Ratsbeschluß in das benachteiligte Gebiet auf
zunehmen ' sind, namentlich aufgelistet. Diese umfassen 

, gemäß der Richtlinie 75/268/EWG Berggebiete (Art. 3, Abs. 
3), Sonstige benachteiligte Gebiete (Art. 3, Abs. 4) und "Klei-
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Staaten Europas wurden eingeladen, an der Partnerschaft 
für den Frieden teilzunehmen. Diese Partnerschaft hat das 
Ziel, durch eine vermehrte Zusammenarbeit die Stabilität, die 
Sicherheit und Demokratisierung innerhalb der Mitgliedsländer 

, zu fördern. Österreich hat die Einladung zur Teilnahme am 
10. Februar 1995 angenommen. Zivile NATO-Einrichtungen 
für besondere Vorsorgemaßnahmen zur Sicherstellung der 
Ernährung der Bevölkerung sind: 

• Der Oberausschuß tür zivile Notstandsplanung 

• Der Planungsausschuß tür Ernährung und Landwirtschaft 

• Die Zentrale Versorgungsbehörde 

Zu den besonders wichtigen Ausschüssen innerhalb der NATO 
zählt der Planungsausschuß für Ernährung und Landwirt
schaft. Er hat die Aufgabe, alle Maßnahmen vorzubereiten, 
die zurVersorgung der Mitgliedstaaten mit Erzeugnissen der 
Ernährung und Landwirtschaft in Krisenzeiten erforderlich sind. 

WTO 
(World Trade Organization) 

Die WTO wurde am 1.1.1995 gegründet und ist eine Orga
nisation mit eigener Rechtspersönlichkeit, auf die sämtliche 
Funktionen der Vertragsparteien nach dem GATT überge
hen. Ihre Schaffung zählt zu den wichtigsten Ergebnissen der 
GATI-Uruguay-Runde. Ihr Aufgabenbereich umfaßt neben 
dem Handeln ' mit Waren das Allgemeine Abkommen über 
Dienstleistungen und das Abkommen über handeisbezoge
ne Aspekte von Rechten an geistigem Eigentum. Sie bildet 
den institution,ellen Rahmen für die Abwicklung der Han
delsbeziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und tritt in 
Form einer Ministerkonferenz mindestens einmal in 2 Jah
ren zusammen. 

ne Gebiete" (Art. 3, Abs. 5). 68,6 % der landw. Nutzfläche 
Österreichs sind in dieses Verzeichnis aufgenommen wor-
den. ' 

Degressive Übergangsbeihilfen 
Durch die ,sofortige Übernahme des Binnenmarktkon?eptes 
mit dem Beitritt Österreichs zur EU wurden die Agrarpreise 
auf EU-Niveau abgesenkt. Als Anpassungshilfe werden für 
bestimmte Produkte (Kulturpflanzen, Saatgut, Alternativkul
turen, Hopfen, Qbst und Gemüse, Stärke, Geflügel und 
Bruteier, Mastschweine, Zuchtsauen, Milch und Milcher
zeugnisse) für eine 4-jährige Übergangszeit direkte, degres
sive Ausgleichszahlungen gewährt. 

Direktverkauf von Milch 
Unentgeltliche Überlassung oder Verkauf von Milch oder in 
Milchäquivalent umgerechneten Milcherzeugnissen an den 
Verbraucher ohne Einschaltung eines behandelnden oder ver
arbeitenden Unternehmens. Der Direktverkauf ist nur im Rah
men der Dire~tverkaufs-Referenzmenge zulässig, darüber~ 
hinaus ist eine Zusatzabgabe zu entrichten. Ein behandelndes 
oder verarbeitendes Unternehmen liegt vor, wenn die Tätig-
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keit die Erfassung, Verpackung, Lagerung, Kühlung und 
Ve'rarbeitung von Milch umfaßt oder sich auf einen dieser 
Arbeitsgänge beschränkt. 

EAGFL 
Der europäische Ausrichtungs- und Garantiefonds für die 
Landwirtschaft setzt sich aus zwei Abteilungen zusammen. ' 

• Die Abteilung "Ausrichtung" stellt die notwendigen Mittel für die 
gemeinsame Agrarstrukturpolitik zur Verfügung. 

• Die Abteilung "Garantie" bestreitet die Ausgaben für die gemein
same Markt- und Preispolitik, d.h. die Ausfuhrerstattungen und die 
Interventionen zur Regulierung der, Agrarmärkte (Erzeugerbeihil
fen, preisausgleichende Beihilfen, finanzieller Ausgleich für Mark
trücknahmen). Im Zuge der Neuausrichtung der GAP hatte . der 
EAGFL, Abt. Garantie, in den letzten Jahren auch Maßnahmen 
zu finanzieren, die eher solchen Bereichen wie Agrarstruktur, Ent
wicklung des ländlichen Raumes oder Wohltätigkeit zuzurechnen 
sind (Verteilung landwirtschaftlicher Erzeugnisse an Bedürftige in 
der Gemeinschaft, Betrugsbekämpfung und Qualitätsförderung). 

ECU 
(European Currency Unit) 

Die ECU ist als eine Korbwährung definiert, die aus Bestand
teilen der Währungen der Mitgliedsländer der Gemeinschaft 
gebildet wird. Der ECU dient nicht nur als Rechengröße, son
dern auch als Zahlungsmittel. Er stellt somit eine Währungs
einheit für deninnergemeinschaftlichen und auch interna
tionalen Warenaustausch dar, sodaß nicht mehr mit natio
nalen Währungen ausgeglichen werden muß. Im Jahres
durchschnitt 1996 betrug der Umrechnungskurs je ECU 
13,26 S (Devisen-Mittel-Kurs). 

EFRE 
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung für den Abbau 
wirtschaftlicher, sozialer und regionaler Unterschiede; gegrün
det 1975, reorganisiert 1985 . . 

Erschwerniskategorie 
Aufgrund der EU-VorgaBen neuer Begriff für Zone im Rah
men der Bergbauernzonierung (siehe Begriff: Zonierung). 

ESF 
(Europäischer Sozialfonds) . 

Der dient zur F:inanzierung der beruflichen Bildung und 
Arbeitsförderung durch Zuschüsse zu nationalen Maßnah
men; gegründ~t 1957 durch EWG-Vertrag. 

EK 
(Europäische Kommission) 

Ausführendes Organ der EU mit Sitz in Brüssel. Aufgaben: 
Erarbeitung von Gesetzesvorschlägen an den Rat der EU 
und Durchführung der Ratsbeschlüsse, Rechtssetzung mit
tels Verordnungen (VO), Verwaltung der Fonds und Pro
gramme. Die Arbeit der EK wird mit 20 von den Regierun
gen der Mitgliedstaaten ernannten Kommissaren wahrge
nommen, denen ein in Generaldirektionen (GD) unterglie
derter Verwaltungsapparat zur Verfügung steht. 

EuGH 
(Europäischer Gerichtshof) 

Der EuGH (Gründung 1958) besteht aus 15 Richtern, die von 
den Regierungen der Mitgliedstaat~n im gegenseitigen Ein-
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vernehmen für eine Amtszeit von sechs Jahren ernannt wer
den. Unterstützt wird er von 6 Generalanwälten, deren Beru
fung jener der Richter entspricht. Der EuGH hat "die Wah
rung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung dieses 
Vertrages" zur Aufgabe (Art. 164 E(W)G-Vertrag). Er äußert 
sich in Urteilen, einstweiligen Anordnungen, Gutachten und 
Stellungnahmen. Gegen seine Entscheidungen gibt es keine 
Berufungsmöglichkeit. 

EuRH 
(Europäischer Rechnungshof) 

Der Rechnungshof nahm seine Arbeit im Oktober 1977 auf. 
Er besteht aus 12 Mitgliedern. Sie werden vom Rat nach 
Anhörung des Europäischen Parlaments auf 6 Jahre ernannt. 
Prüfungsgegenstände sind Recht- und OrdnLingsmäßigkeit 
von Einnahmen und Ausgaben der EU und der von ihr 
geschaffenen juristischen Personen sowie die Wirtschaftlichkeit 
der Haushaltsführung. Ergebnisse werden nach Abschluß 
eines Haushaltsjahres in einem Jahresbericht und im Amts
blatt der EU veröffentlicht. 

EP 
(Europäisches Parlament) 

Gründung: 1976. Seit Juni 1979 Direktwahlen im 5-Jahres
Rhythmus. Seit 1995 626 Abgeordnete. Aufgabenschwer
punkte: Mitwirkung an der EU-Rechtsetzung (sog. "Mitent
scheidungsverfahren"), Kontrolle von Kommission und Rat 
durch Anfragen und Untersuchungsausschüsse, weitrei
chende Befugnisse als Haushaltsbehörde. Sitz: Straßburg, 
Arbeitsweise: monatliche Plenartagungen. 

EU 
(Europäische Union) 

Seit dem Inkrafttreten des "Maastricht-Vertrages" mit 
01.11.1993 heißt die Europäische Gemeinschaft (EG) 
Europäische Union (EU). Die vertraglichen Grundlagen der 
EU bilden völkerrechtliche Verträge zwischen den sechs Grün
dungsstaaten (Belgien, Niederlande, Luxemburg, BRD, Ita
lien und Frankreich) sowie die diese später ergänzenden 
Staatsverträge (einschließlich der Beitrittsabkommen mit 
den später hinzugekommenen Mitgliedstaaten - Großbri
tannien, Irland und Dänemark 1973, Griechenland 1981, Spa
nien und Portugal 1986, Finnland, Österreich und Schwe
den 1995). Diese Verträge schaffen eigentlich drei rechtlich 
voneinander verschiedene internationale Organisationen: 
die Europäische GEimeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS; 
am 1. Jänner 1953 in Kraft getreten), die Europäische Wirt
schaftsgemeinschaft (EWG) sowie die Europäische Atom- . 
gemeinschaft (EURATOM; beide am 1. Jänner 1958 in Kraft 
getreten). Wichtige ergänzende Staatsverträge: "Fusions
verträge" aus 1957 und 1965, Einheitliche Europäische Akte 
(EEA) aus 1986 und Vertrag über 'die Europäische Union (Maa
stricht) aus 1992. Die EU, hat derzeit 15 Mitgliedstaaten. 

EWS 
(Europäisches Währungssystem) 

Gegründet 1979. Zielt auf eine enge währungspolitische 
Zusammenarbeit der EU-Währungen ab. Währungen, die am 
Wechselkurs- und Interventionsmechanismus des EWS teil
nehmen, dürfen nicht mehr als 15 Prozentpunkte (derzeit) 
über oder unter den bilateralen Leitkursen liegen; weicht eine 
Währung stärker ab, sind die EU-Zentralbanken verpflichtet, 
am Devisenmarkt zu intervenieren. 
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EZB 
(Europäische Zentral bank) 

Die EZB ist eine Institution mit eigener Rechtspersonlichkeit. 
Sie stellt sicher, daß die dem ESZB (-> Europäisches System 
der Zentralbanken) übertragenen Aufgaben erfüllt werden, 
und zwar entweder durch eigenes Tätigwerden gemäß ihrer 
Satzung oder durch die nationalen Zentralbanken.ln der drit
ten Stufe derWWU (-> Stufen der Wirtschafts- und Währungs
union) hat die EZBdas alleinige Recht, die Ausgabe von Bank
noten innerhalb der Gemeinschaft zu genehmigen. 

EUROSTAT 
(Statistisches Amt der Europäischen Union) 

Einrichtung der Kommission mit Sitz in Luxemburg. Aufga
be: Sammlung und Aufbereitung von statistischem Zahlen-· 
material über die EU-Mitgliedstaaten und den Außenhandel 
mit ihren wichtigsten. Partnern. . 

EU-Forschungsprogramm 
Die Europäische Union koordiniert ihre Aktivitäten im Bereich 
der Forschung und technologischen Entwicklung (FTE) in 
mehrjährigen Rahmenprogrammen. Diese Rahmenpro
gramme werden über spezifische FTE-Programme in aus
gewählten Forschungsbereichen abgewickelt. . 

Das Vierte vom Rat 1994 für eine Dauer von 5 Jahren (1994 
- 1998) beschlossene Rahmenprogramm enthält für die 
AgrB:rforschung relevante spezifische Programme: 

• das Umweltprogramm, 

• das Biotechnologieprogramm, 

• das Programm "Nicht Nukleare Energ.ien" für den Biomasse 
Bereich, 

• die Aktivität "Zusammenarbeit mit Drittländern, die auf Agrarforj 
schungskooperatiQpen mit Entwicklungsländern und Oststaat~m" 
abzielt, und insbesondere 

• das spezifische Programm "Landwirtschaft und Fischerei" 
(SPAF). -

Exporterstattu ngen 
Sind Exportstützungen, die den Preis des auszuführenden 
Produktes auf das Preisniveau des Weltmarktes herabstüt
zen. 

Förderbare Grünlandflächen (laut ÖPUL) 
Sind Grünlandflächen, deren Flächenausmaß in Hektar (ha) 
mit nachstehenden Faktoren multipliziert wird: 

Dauerwiesen (2 oder mehr Schnitte) 

Kulturweiden 

Dauerwiesen (ein Schnitt) . 

1,0 

1,0 

0,5' 

Streuwiesen, Hutweiden, Bergmähder 0,25 

GAP 
(Gemeinsame Agrarpolitik der EU) 

Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU (Art. 38 bis 47 
der Gründungsverträge) hat im wesentlichen drei Ziele: . 

• Einheit des Agrarmarktes und der Preise, innerhalb der Gemein
schaft; 
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• finanzielle Solidarität - mehr als die Hälfte der EU-Budgetausga
ben geht in den Agrarb"ereich; 

• Schutz gegenüber der ausländischen Konkurrenz - die sogenannte 
"Gemeinschaftspräferenz" . 

1992 wurde eine umfassende Agrarreform der Gemeinsa
men Agrarpolitik (GAP) durchgeführt. Sie' trat Mitte 1993 in 
Kraft. Durch die Reformbeschlüsse vom 12.5.1992 wurde die 
GAP tiefgreifend geändert, was einen deutlichen Kurs
wechsel in der EU-Agrarpolitik einleitete: Die Erzeugerprei
se wurden gesenkt, für einige Produkte Quotenregelungen 
eingeführt, als Ausgleich für die entstehenden Einnahme
ausfälle der Erzeuger nicht-produktionsbezogene Direkt
zahlungen an die Bauern sowie Prämien für die Stilllegung 
von Agrarflächen vorgesehen. Mit dieser Reform soll die inter
nationale Wettbewerbsfähigkeit . der EU-Agrarwirtschaft 
gestärkt, der Vefbraucherpreis für Nahrungsmittel gesenkt 
und eine Entspannung des EU-Agrarhaushaltes herbeige
führt werden ; Eine neue Reformdiskussion wurde mit der 
"Agenda 2000" - von der EU-Kommission Mitte Juli vorge
stellt - eingeleitet. 

Haushalts-ECU 
Im Bereich der Strukturpolitik - Ausgleichszulage und Sub
ventionen für benachteiligte Gebiete, Investitionsförderung, 
Ausbildungsbeihilfen - wird der sogenannte Haushalts-ECU 
zur Umrechnung der Beträge in die jeweilige nationale 
Wäl:lrung herangezogen. Er leitet sich aus dem Durch
schnittskurs des ECU gegenüber der nationalen Währung 
während der ersten drei Monate ab, die dem Haushaltsjahr 
vorausgehen. 

INTERREG 
Ist eine Gemeinschaftsinitiative (Va 4253 und 4254/88) und 
zielt darauf ab, 

. • die Gebiete an den Binnen- wie auch an den Außengrenzen der 
Gemeinschaft bei der Bewältigung besonderer Entwicklungspro
bleme infolge ihrer relativen Isolierung innerhalb der nationalen 
Volkswirtschaften und der Gemeinschaft insgesamt im Interesse 
der lokalen Bevölkerung und einer mit dem Umweltschutz zu ver
einbarenden Weise zu unterstützen; 

• die ,Einrichtung und den Ausbau von Kooperationsnetzen über die 
Binnengrenzen hinweg und gegebenenfalls die Verknüpfung die
ser Netze mit umfassenderen Gemeinschaftsnetzenim Kontext 
des Ende 1992 zu vollendenden Binnenmarktes zu fördern; 

• die Anpassung der Gebiete an den Außengrenzen an ihre neue 
Rolle als Grenzgebiete eines einheitlichen integrierten Marktes zu 
unterstützen; 

• die neuen Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit mit Drittländern 
in den Gebieten an den Außengrenzen der Gemeinschaft zu nut
zen. 

Intervention 
Maßnahme zur Marktpreisstützung durch Aufkauf der Inter
ventiol")sprodukte und Einlagerung zu bestimmten Preisen 
(=Interventionspreis). Die Intervention ist insbesondere vor
gesehen bei Getreide, Rindfleisch, Butter und Magermilch
pulver. 

Interventionspreis 
Jener Preis, zu dem staatliche Interventionsstellen auf dem 
Markt regulierend eingreifen; wird vom EU-Ministerrat jähr
lich beschlossen. 
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INVEKOS 
(Integriertes Verwaltungs- und Kontr.ollsystem) 

Das INVEKOS basiert auf derVO 3508/93 und soll der Abwick
lung Lind Kontrolle der EU-Förderungsmaßnahmen dienen. 
Alle flächen- und tierbezogenen Beihilfenregelungen sollen 
in dieses System eingebunden werden. Es schreibt unter ande
rem vor: 

• ein umfassendes Datenbanksystem; 

• ein alphanumerisches System zur Identifizierung der landwirt
schaftlich genutzten Parzellen; 

_ • ein alphanumerisches System zur Identifizierung und Erfassung 
von Tieren; 

• Beihilfenanträge; 

• ein integriertes Kontrollsystem. 

Im EU-Beitrittsvertrag ist festgeschrieben, daß die Bestand
teile Beihilfenanträge und das integrierte Kontrollsystem ab 
1 .3.1995, die anderen Bestandteile ab 1 .1.1997 anzuwen
den sind. 

Kleinerzeuger/Normalerzeuger 
Die Unterscheidung zwischen Klein- und Normalerzeuger gibt 
es sowohl im Ackerbau als auch in derTierhaltungsowie bei 
der Gewährung der Ausgleichszulage. 

Kleinerzeuger Normalerzeuger 

Ackerbau: 

Keine Stillegungsverpflich- Je nach Bracheart muß eine 
tung . . bestimmte Fläche stillgelegt 

werden. 

Für maximal 17,46 ha kön- Für die gesamte Basisfläche 
nen Beiträge gewährt wer- können Beiträge beantragt 
den. werden . 

Für alle Kulturen kann nur Für Eiweißfrüchte, Ölfrüchte 
der Getreideflä.chenausgleich und Stillegungsflächen gibt 
(KPA) beantragt" werden. es erhöhte Beiträge. 

Tierhaltung: 

Futterfläche muß nicht nach- Futterfläche muß nachgewie-
gewiesen werden. sen werden (max. 2,5 GVEI 

ha für das Jahr 1995). 

Maximal förderbare GVE = Maximal förderbare GVE = 
15. Futterfläche mal 2,5. 

Die Zusatzprämie kann nicht Bei einem GVE-Besatz von 
beantragt werden. unter 1,4 je Hektar gibt es für 

männliche Rinder, Mutter-
kühe und Mutterschafe eine 
Zusatzprämie. 

KPA 
(Kultu rpflanzenausgleich) 

Die Beschlüsse zur EU~Agrarreform haben insbesondere bei 
pflanzlichen Produkten eine neue Marktpolitik eingeleitet. Bei 
Getreide, Ölsaaten und Eiweißpflanzen (Hülsenfrüchten) 
und Öllein liegt das Schwergewicht nicht mehr auf der Preis
stützung, sondern auf direkten Beihilfen in Form von flächen
bezogenen Ausgleichszahlungen. Um in deren Genuß zu kom
men, sind die Landwirte, soweft es sich nicht um Kleinerzeuger 
handelt, verpflichtet, einen bestimmten Prozentsatz der ins
gesamt ausgleichsberechtigten Flächen stillzulegen (1995: 
12 % bei -Rotationsbrache bzw. 17 % bei den übrigen 
Stillegungsformen) 
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LUK 
(Landwirtschaftlicher Umrechnungskurs) 

In der gemeinsamen EU-Agrarpolitik wird für Marktord
nungsausgaben im Bereich des EAGFL der landwirtschaft
liche Umrechnungskurs angewendet, der sich seit Februar 
1995 an dem Leitkurs (offizieller ECU-Kurs) orientiert. Der 
Umrechnungskurs kann sich aber je nach aktueller Ent
wicklung ' der tatsächlichen Marktkurse andern. Der land
wirtschaftliche Umrechnungskurs - auch grüner Kurs genannt 
- dient der Umrechnung der in ECU festgesetzten EU-Agrar
preiße, Abschöpfungen und sonstiger Beträge im Landwirt- -
schaftssektor in die jeweilige nationale Währung. Die tatsäch
lichen Zahlungen an die Landwirte erfolgen in ~er jeweiligen 
Landeswährung. 

LEADER 
Ist ein Initiativprogramm mit exemplarischem Wert .tür den 
ländlichen Raum (Liaison entre Actions de Developpement 
de l'Economie Rurale = LEADER; va 4253/88) . Durch die
ses Programm sollen die Initiativen örtlicher Träger der länd
lichen Entwicklung unterstützt und neue Wege erprobt wer
den. Bei den Änderungen geht es vor allem um: 

• einen erhöhten zusätzlichen Nutzen der Initiative im Vergleich zu 
den ProgralTlmen der Gemeinschaftlichen Förderkonzepte, wobei 
der Schwerpunkt auf Innovation (im weitesten Sinne und unter 
Berücksichtigung des jeweiligen Kontextes) , Vorbildcharakter und 
Übertragbarkeit liegt; 

• erweiterte Möglichkeiten für Zusamme,narbeit und Erfahrungs
austausch zwischen Regionen und ländlichen Aktionsträgern; 

,. eine vereinfachte und dezentralisierte DurChführung? wobei die ope
rationellen Programme und die Auswahl der Projekte betreffen
den Entscheidungen im wesentlichen auf lokaler oder regionaler 
Ebene zu treffen wären. 

Marktordnung 
(Gemeinsame Marktorganisation) 

EU-Marktorganisationen gibt es in 22 Produktionsgruppen. 
Die wichtigsten sind Milch, Getreide, Rindfleisch, Schwei
nefleisch, Schaf- und Ziegenfleisch, Obst, Gemüse, Wein, 
Ölsaaten, Zucker, Eier und Geflügel. Sie regeln die Ein- und 
Ausfuhr, die Intervention und die Gewährung von Erzeuger
prämien zum Zwecke der Preis- und Absatzsicherung. 

Nationale Beihilfe (Währungsregelung) 
- Eine Nationale Beihilfe wird in jenen Fällen gewährt, wo die 

Ausgleichszulage nicht ausreicht, die bisherige nationale För
derung zu kompensieren. Der Förderungsbetrag 9ieser Bei
hilfe errechnet sich aus der Differenz der Ausgleichszulage 
zur entsprechenden Höhe der nationalen Direktzahlungen 
im Jahre 1993 (Bergbauernzuschuß, benachteiligte Gebie
te, Bewirtschaftungsprämien der Länder). Die Nationale Bei
hilfe ist laut Beitrittsvertrag auf 10 Jahre limitiert. Sie wird auch 
dann gewährt, wenn -die im Jahre 1993 geförderten Flächen 
nicht im benachteiligten Gebiet laut Gemeinschaftsver
zeichnis liegen. 

NUTS 
(Nomenclature des Unites Territoriales Statistiques) 

"NUTS" (zu deutsch "Systematik der Gebietseinheiten für die 
Statistik") ist eine allgemeine, hierarchisch aufgebaute, drei
stufige territoriale Gliederung der EU-Staaten (NUTS I, 11; 111), 
wobei die NUTS-Einheiten in der Regel aus einer Verwal-
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tungseinheit oder einer Gruppierung mehrerer Einheiten 
bestehen. Die NUTS-Gliederung dient sowohl statistischen 
Zwecken als auch - auf den Ebenen 11 und III - zur Beurtei
lung möglicher Regionalförderungen. Sie gliedert Österreich 
in folgende Einheiten: 

• Ebene NUTS I: Regionen der Europäischen Union: 3 Einheiten: 
Ost- (Bgld. , NÖ., Wien) Süd- (Ktn. , Stmk.) und Westösterreich (OÖ, 
Sbg., Tirol , Vbg.); 

• Ebene NUTS 11 : Grundverwaltungseinheiten: die 9 Bundesländer. 

• Ebene NUTS 111 : Unterteilungen der Grundverwaltungseinheiten: 
35 Einheiten; davon bestehen 26 aus einem oder mehreren Poli
tischen Bezirken, 8 sind zusätzlich auch mittels Gerichtsbezirken 
abgegrenzt. Wien bleibt ungeteilt. 

ÖPUL 
Österreichisches Programm einer umweltgerechten , exten
siven und den natürlichen Lebensraum schützenden Land
wirtschaft ist nach der VO 2078/92 der EU erstellt worden. 
Die Genehmigung durch die Kor:nmission erfolgte am 7. Juni 
1995. Die wichtigsten Ziele des österreichischen Umwelt-, 
programmes sind die Beibehaltung bzw. Umsetzung einer 
umweltgerechten Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen 
Flächen zum Schutz und zur Verbesserung der Umwelt 
sowie die Erhaltung des natürlichen Lebensraumes. Weiters 
werden landwirtschaftliche Produktionsverfahren gefördert, 
die die umweltschädigenden Auswirkungen der Landwirtschaft 
verringern helfen, was gleichzeitig zu einerVerbesserung des 
Marktgleichgewichtes beiträgt. Es sol.1 weiters die Extensi
vierung der pflanzlichen und tierischen Produktion fördern 
und einen Anreiz für die langfristige Stillegung Von landwirt
schaftlichen Flächen und Pflegemaßnahmen aus Gründen 
des Umweltschutzes bieten. Die Sicherung angemessener 
Einkommen in der Landwirtschaft sowie die Sensibilisierung 
und .Ausbildung der Landwirte bezüglich der Belange des 
Umweltschutzes und der Erhaltung des natürlichen Lebens
raumes sind weitere Schwerpunkte des ÖPUL. 

PHARE-CBC 
Förderungsprogramm für die grenzüberschreitende Zusam
menarbeit mit der an die EU angrenzenden Mittel- und Ost
europäischen Staaten. 

Private Lagerhaltung 
Als Zuschuß zu den Lagerkosten bei Einlagerung von Pro
dukten (wie Butter, Rahm, Fleisch) kann eine Beihilfe gewährt 
werden .. Der Einlagerer ist der Eigentümer der Ware (im 
Gegensatz zur Intervention). 

PPD 
(Programmplanungsdokument) 

Kennzeichen des Programmplanungsdokuments (PPD) ist 
die Kombination des "Plans" (früher "Sektorpläne") mit dem 
"Antrag" (früher "operationelles Programm") in einem einzi
gen Dokument. Es ist Grundlage für eine gemeinschaftlich 
finanzierte ("kofinanzierte") Förderung von Investitionen im 
Bereich der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftli-
cher Grunderzeugnisse. . 

Grüner Bericht 1996 

Quoten und Referenzmengen 
Die Österreich zugestandenen Quoten und Referenzmen
gen lauten wie folgt: 

Getreide 1) 

Referenzfläche2) .. ............. ........ .. .... .. .......... .. .. 1.203.01] ha 
Referenzertrag(Getreide und Mais) ............ .... 5,27 t je ha3) 

Zucker 
A-Quote ...................... .. ... ...... .... ........ ..... ............. . 316.529 t 
B-Quote ............... ... ... ... .. .. ........ ... .. .. ....................... 73.881 t 

Stärke .. ......... .. .. ........ .... .................... : .............. .. .. .. 49.000t 
Tab a k .... ...... .. .. .......... .. ...... ... : ....................... ....... .. ...... 600 t 
Milch (4 , 03% Fett) 

Anlieferungen .......... .. .... ......................... .. .. ... ~ .. . 2,382.377 t 
Direktverkäufe .... ...... .. .. ............ .. ... ..... .. .... .. ........ : .. 367.000 t 

Rinde rund Scha fe (Referenzbestand) 
Männliche Rinder ...... .. ...... .. ............ .. .............. 423.400 Stk. 
Mutterkühe ............... .... ............................ .. ..... 325.000 Stk. 
Mutterschafe ........ .... .. .. .. ..... ....... .. .. .... .. ....... ..... 205.651 Stk. 

1) Getreide (einschließlich Silomais), Ölsaaten, Eiweißpflanzen und im Rahmen öf 
fentlicher Programme stillgelegte Flächen. Basis ist der Durchschnitt der Jahre 
1989/1991 . 

- 2) Ausgleichsberechtigte Fläche. 
3) Basis ist der Durchschnitt der Jahre 1986/1990. 

Rechtsquellen des Gemeinschaftsrechts 
Die Gemeinschaftsrechtsordnung steht grundsätzlich über 
den nationalen Rechtsordnungen, bedarf zu ihrer Wirk
samtkeit jedoch deren Unterstützung. Sie kennt folgende 
Haupt- und Nebenquellen: 

• Primäres Gemeinschaftsrecht : Gründungsverträge samt 
Anhängen und Protokollen, Änderungen der Verträge, Beitritts
verträge. 

• Sekundäres Gemeinschaftsrecht: Verordnungen, Richtlinien 
und Entscheidungen. Die Organe der Gemeinschaft können ihre 
Befugnisse nur nach Maßgabe der Gründungsverträge ausüben. 
Die aufgrund dieser Ermächtigungen beschaffenen Rechtsvor
schriften werden Sekundäres oder Abgeleitetes Gemeinschafts
recht genannt. Die Verordnung besitzt allgemeine Geltung, ist in 
allen Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in je.dem Mitgliedstaat. 
Die Richtlinie ist für jeden Mitgliedsta·at, an den sie gerichtet ist, 
hinsichtlich des zu erreichenden Zieles verbindlich, überläßt 
jedoch den innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form und der Mit
tel. Die Entscheidung ist in allen diesen Teilen für diejenigen ver-
bindlich, die sie bezeichnet. . 

• Allgemeine Rechtsgrundsätze 

. lntE~rnationale Abkommen der EU 

. • Übereinkommen zwischen den Mitgliedstaaten . 

Referenzmenge für Milch 
Einzelbetriebliche Menge für Lieferungen (Anlieferungs
Referenzmenge, A-Quote) bzw. für Direktverkäufe (Direkt
verkaufs-Referenzmenge, auch D-Quote), die im jeweiligen 
Zwölf-Monatszeitraum an einen Abnehmer geliefert oder direkt 
an den Verbraucher verkauft werden kann, ohne daß dafür 
eine Zusatzabgabe zu entrichten ist. 

Report 
Die monatlichen und zeitabhängigen Lagerkosten (Kapital
verzinsung, Lagermiete und Versicherung) werden durch den 
Report (das ist ein pauschaler Preiszuschlag zum geltenden 
Interventionspreis innerhalb des Wirtschaftsjahres) abgedeckt .. 
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Sektorpläne 
Siehe Programmplanungsdokument (PPO). 

SLOM-Menge 
Im Beitrittsvertrag zusätzlich zur nationalen Garantiemenge 
für Anlieferungen vorgesehene Milchmenge, die einzelnen, 
durch Verordnung der EU näher bestimmten Erzeugern 
zugeteilt werden kann. 

Strukturfonds 
Förderungsinstrumente der EU-Regionalpolitik sind der 
EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung), ESF 
(Europäischer Sozialfonds) und EAGFL (Europäischer Aus-

' richtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft). Absicht 
ist die Verringerung der regionalen Unterschiede innerhalb 
des EU-Binnenmarktes. Die sechs Ziele für die Verteilung der ' 
Fondsmittel sind: 

• Ziel 1: Förderung der Entwicklung ünd strukturellen Anpas
sung der Regionen mit Entwicklungsrückstand; 

• Ziel 2: Umstellung der Regionen mit rückläufiger 
industrieller Entwicklung; 

• Ziel 3: Bekämpfung der Langzeit-Arbeitslosigkeit und 
Erleichterung der Eingliederung der Jugendlichen 
und der vom Ausschluß aus dem Arbeitserwerb 

. bedrohten Personen in das Erwerbsleben; 

• Ziel 4: Erleichterung der Anpassung der Arbeitskräfte an 
den industriellen Strukturwandel und veränderte Pro
duktionssysteme; 

• Ziel 5: Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes: 
5a: durch beschleunigte Anpassung der Agrarstrukturen im 
Rahmen der Reform der gemeinsamen Agrarpolitik; 5b: 
durch Erleichterung der Entwicklung und der Strukturan
passung der ländlichen Gebiete; 

• ·Ziel 6: Erleichterung der Entwicklung und strukturellen 
Anpassung von Gebieten mit einer extrem niedrigen Bevöl
kerungsdichte. 

SUbsidiaritätsprinzip 
Eintreten der Sozialversicherungspflicht, sofern nicht die 
Zuständigkeit einer anderen Versicherung gegeben ist. In der 
EU versteht man darunter, daß die EU in jenen Bereichen, 
die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur dann 
tätig wird, wenn die Ziele der in Betracht gezogenen Maß
nahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
erreicht werden können. Damit soll eine bessere Aufgaben
verteilung zwischen den Ebenen der Regionen, der Mit
gliedstaaten und der EUerreicht werden. 
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Wirtschaftsjahre 
In der EU sind für die wichtigsten Marktordnungen folgende 
Wirtschaftsjahre festgelegt: 

• Getreide und Stärke: 1. Juli bis 30. Juni 

• Milch: 1. April bis 31. März 

• Rindfleisch: Erster Montag im April bis Vorabend dieses Tages 
im nächsten Jahr 

• Schaffleiseh: Erster Montag im Jänner bis Vorabend dieses Tages 
im nächsten Jahr 

• Flachs und Hanf: 1. August bis 31. Juli 

• Zucker: 1. Juli bis 30. Juni, bezüglich der Produktion vom 1.0kto
ber bis 30.September 

• Bei Obst und Gemüse gibt es je nach Fruchtart unterschiedli
che Wirtschaftsjahre: Äpfel: 1. Juli bis 30. Juni; Birnen: 1. Juni bis 
31. Mai; Pfirsiche: 1. Mai bis 31. Oktober; Tomaten, Gurken und 
Zucchini: 1. Jänner bis 31. Dezember. 

Wirtschafts- und Währungsunion 
Im Vertrag wird die währungspolitische Vereinigung der EU 
als dreistufiger Prozeß dargestellt. 

• Abbau sämtlicher Einschränkungen des freien Kapitalverkehrs inner
halb der EU (begann im Juli 1990 und endete am 31 . Dezember , 
1993); 

• Errichtung des Europäischen Währungsinstituts (EWI) ; 

• Übertragung der Verantwortung für die Geld- und Währungspoli
tik auf das ESZB (-> Europäisches System der Zentralbanken) und 
Einführung der europäischen Währung (beginnt spätestens am 1. 
Januar 1999). 

Die europäische Währung wird zur einheitlichen Währung, 
sobald sich jede Bezugnahme auf die gesetzliche Währung 
jedes -teilnehmenden Mitgliedstaats ausschließlich auf die 
europäische' Währung bezieht. 

Zoneneinteilung der Bergbauernbetriebe 
Mit Wirksamkeit 1976 wurden die, bereits vorher im Berg
höfekataster erfaßten Bergbauernbetriebe drei Erschwer
niszonen (seit 1985: 4 Zonen) zugeordnet. Maßgebend dafür 
waren die Punktezahl nach dem Berghöfekataster (Einrei
hungswert) sowie weitere Kriterien (Bearbeitbarkeit mit dem 
Normaltraktor, Erreichbarkeit mit LKW und der Höhe des land
wirtschaftlichen Hektarsatzes), die eirie Höherreihung um eine 
Erschwerniszone bewirken konnten. Welche land- und forst
wirtschaftlichen Betriebe Bergbauernbetriebe sind, ist in 
den Verordnungen des BMLF (Iände'rweise) - den Berghö
feverordnungen - festgelegt. 

Zusatzabgabe bei Milch 
Ist zu entrichten, wenn die nationale A- oder O-Quote über
schritten wird. Die Zusatzabgabe beträgt 115% des Milch
richtpreises. ' 



306 

Betriebswirtschaft und Buchführung 

Arbeitskraft 
Familienarbeitskraft (FAK), Gesamt-Familienarbeitskraft 
(GFAK) und Vollarbeitskraft (VAK). Mindestens 270 Arbeits
tage (zu 8 Stunden) im Jahr ergeben eine Arbeitskraft. . . 

• Zur Berechnung der Familienarbeitskräfte (FAK) werden au~
schließlich die in der Land- und Forstwirtschaft geleisteten Arbeits
zeiten herangezogen. Sie bestehen aus dem Betriebsleiterehe
paar sowie den ganz oder teilweise mitarbeitenden Familienmit
gliedern, soweit sie dem gemeinsamen Haushalt angehören und 
nicht entlohnt werden. 

• Die Gesamtfamilienarbeitskräfte (GFAK) umfassen alle Familien- . 
angehörigen, die sowohl in als auch außerhalb der Land- und Forst
wirtschaft tätig sind und das außerbetrieblicherworbene Einkommen 
(zB Löhne, Gehälter allS unselbständigerTätigkeit) in die land- und 
forstwirtschaftliche Unternehmung (Familie) einbringen. 

• Zu den Vollarbeitskräften (VAK) zählen die familieneigenen und 
. familienfremden "ständig" und "nicht ständig" im land- und forst
wirtschaftlichen Betrieb Beschäftigten. 

Bei der Errechnung der Familienarbeitskraft und derVAKwird 
außer den laufenden Arbeiten im Betrieb auch die Arbeits
leistung für den landwirtschaftlichen Nebenbetrieb, die Gäste
beherbergung sowie die unbezahlten Arbeitsstunden im 
Zusammenhang mit baulichen Investitionen mitberücksich
tigt. . 

Arbeitsprodu ktivität 
Ist abhängfg von der Flächenleistung und der Höhe des 

. Arbeitskräftebesatzes. Sie unterliegt je nach den Produkti
onsmöglichkeiten großen regionalen Differenzierungen. 

Arbeitsverdienst 
Der Arbeitsverdienst errechnet sich aus den Einkünften aus 
Land- und Forstwirtschaft durch Verminderung um den Zins
ansatz des im land- und forstwirtschaftlichen Betrieb inve
stierten Reinvermögens und bezieht sich ausschließlich auf 
die Familienarbeitskräfte. 

Betriebsei n kom men 
Das Betriebseinkommen errechnet sich in diesem Bericht aus 
dem Jahresdeckungsbeitrag vermehrt · um die "Anderen 
Betriebserträge" und vermindert' um die "Anderen Betriebs
aufwendungen". Jene beinhalten die Erträge aus Direktver
marktung, landwirtschaftlichem Nebenbetrieb, Gästebeher
bergung, die ertragswirksame Mehrwertsteuer und die ande
ren nicht zuteilbaren, aber dem landwirtschaftlichen Betrieb 
zuordenbaren Erträge. Die "Anderen Betriebsaufwendungen" 
umfassen im wesentlichen die Fixkosten wie zB Vorsteuer 
und Abschreibuflg. 

Betriebsformen 
Die Setriebsform kennzeichnet die wirtschaftliche Ausrich
tung eines Betriebes, d.h. seinen Produktionsschwerpunkt 
und damit auch seinen SpeiZialisierungsgrad. Sie wird nach 
dem Anteil des Standarddeckungsbeitrages einer Produkti
onsrichtungam Gesamtstandarddeckungsbeitrag des Betrie
bes bestimmt. 
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Kennzeichnung der Betriebsformen 

Anteil am Standard-
deckungsbeitrag 

in% 

Forstbetriebe Forst:2: 75 
Betriebe mit 50-75% Forstanteil1) Forst:2: 50 
Betriebe mit 25-50% Forstanteil2) Forst:2: 25 
Futterbaubetriebe Forst< 25, Futter :2: 50 . 
Gemischt landw. Betriebe Forst< 25, Futterbau, Markt 

frucht, Dauerkultur, Verede 
lung < 50 

Marktfruchtbetriebe Forst< 25, Marktfrucht :2: 50 
Dauerkulturbetriebe . Forst< 25, Dauerkultur :2: 50 
Veredelungsbetriebe Forst< 25, Veredelung :2: 50 
-
1) Kombinierte Forst- und Landwirtschaftsbetriebe. 
2) Kombinierte Land- und Forstwirtschaftsbetriebe. 

Quelle: BMLF. 

Kennzeichnung der Spezial-Betriebsformen 

Anteil am StOB 
in% 

Wein und Markt-
Obst frucht 

Betriebe mit verstärktem Obstbau1) :2:75% -
Betriebe mit verstärktem Weinbau2) :2:75% -
Marktfruchtintensive Betriebe :2:75% 

Futter- Verede-
bau lung 

Betriebe mit verst. Rinderaufzucht u. -masts) :2:75% -
Betriebe mit verstärkter Milchwirtschaft4) :2:75% -
Betriebe mit verstärkter Schweinehaltung5) - :2:75% 
Betriebe mit verstärkter Geflügelhaltung6) - :2:75% 

Weitere Kriterien: 
1) StOB Obst> StOB Wein. 2) StOB Wein> StOB Obst. 
3) StOB Rinder> StOB Milch. 4) StOB Milch> StOB Rinder. 
5) StOB Schweine> StOB Geflügel. 6) StOB Geflügel> StOB Schvteine. 

Quelle: BMLF. 

. Betriebsverbesserungsplan 
Im Rahmen der Effizienzverordnung (VO 2328/91) ist bei Inve
stitionen in den landwirtschaftlichen Betrieb ein Betriebs
verbesserungsplan vorzulegen. Er dient dazu, einen Vergleich 
zwischen derzeitigem Ist-Zustand und zukünftigem Soll
Zustand nach der Durchführung der Investitionen darzustellen. 

Betriebszahl (BZ) 
Sie ist e.ine Wertzahl (zwischen 0 und 100), die die natürli
chen und wirtschaftlichen Ertragsbedingungen eines land
wirtschaftlichen Betriebes als objektives Maß im Vergleich 
zu einem ideellen ertragsfähigsten Hauptvergleichsbetrieb 
mit der Betriebszahl 100 wiedergibt. Sie errechnet sich aus 
der Bodenklimazahl,die mit Zu- und Abschlägen für die wirt
schaftlichen Ertragsbedingungen (äußere und innere Ver
kehrslage, Betriebsgröße) versehen wird. Sie ist eine Teil
komponente des Einheitswertes. 

BKZ 
(Bodenklimazahl) 

Sie ist eine Wertzahl (zwischenO und 100), die anhand objek
tiver Kriterien (Bodenschätzung, Wasserverhältnisse, Gelän
deneigung und Klima) die natürliche Ertragsfähigkeit eines 
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Betriebes im Vergleich zum ertragsfähigsten Standort wie
dergibt. Sie ist eine Teilkomponente des Einheitswertes. 

Berechnung: 
• Acker(Grünland)zahl x Fläche in Ar = Ertragsmeßzahl. Die Summe 

der Ertragsmeßzahlen aller Flächen, geteilt durch die Gesamtfläche 
in a, ergibt die Bodenklimazahl des Betriebes. 

• Die Ackerzahl oder Grünlandzahl (AZ, GLZ) ist die Wertzahl 
eines landwirtschaftlichen Grundstückes(zwischen 0 und 100), die 
aufgrund der Bodenschätzung einen objektiven Maßstab für die 
natürlichen Ertragsbedingungen eines Standortes im Vergleich zum 
besten Standort in Österreich ("100er Böden") repräsentiert. 
Berücksichtigt werden: Bodenart, Wasserverhältnisse, Gelände
neigung, Besonderheiten wie Bodentypen und klimatische Ver
hältnisse. 

• Die Ertragsmeßzahl (EMZ) ist die die natürlichen Ertragsbe
dingungen wiedergebende Ackerzahl oder Grünlandzahl multipli
ziert mit der jeweiligen Fläche des Grundstückes. Sie ist grund
stücksbezogen und .dient so wie die Bodenklimazahl und die 
Betriebszahl zur Feststellung des Einheitswertes. 

DGVE 
(Dunggroßvieheinheit) 

Mit Hilfe der Dunggroßvieheinheit soll ein grobes Abschät
zen des zu erwartenden Düngeranfalls ermöglicht werden. 
Sie bezieht sich auf den Anfall von Ausscheidungen (Exkre
mente) verschiedener Tierarten und die darin enthal~enen 
Nährstoffmengen. Mit den DGVE wird ein Verhältnis zwischen 

Umrechnungsschlüssel in DGVE 

Fohlen bis 3 Monate .: ....... ... ... ... ........ ................ ........ .... 0,33 
Jungpferde über 3 Monate bis 2 Jahre .. .-...... .. ... .......... .. 0,77 
Pferde über 2 Jahre .... ... ... .. ... ... .. ... ... .... .. .. ; ...... ..... ..... . : .. 0,9 . 
Kälber bis 3 Monate .... .. ... .............. : ........ ...... ............. .... 0,15 
Jungrinder über 3 Monate bis 2 Jahre ..... ... .. .. ..... ... ....... 0,6 
Rinder über 2 Jahre .. .. .. .... .. ............. .. .... .. .... .... .............. 1,0 
Zuchtsauen mit Ferkeln bis 20 kg .......... ........ .. ........ .... .. 0,43 
Schweine über 20 kg .. ............................ .. ..................... 0,17 
Schafe ........ .. ........ .. .......... .. .. .. ............. .. ............... ..... .... 0,14 
Ziegen .. ................. .. ... ......... .. ..... .. .. .. .. .......... .... .. ............ 0,12 
Legehennen ....... .......... .. .. ........................ ...................... 0,013 
Junghennen ..... .. ................. .. ..... .. .. ... .... ... ... ...... .. : ..... .. ... 0,006 
Masthähnchen ...... ................. .. .. ............ .. ................. .. ... 0,004 
Mastenten und Mastgänse ...... ......... .. ......... ..... .... ........ . 0,008 

, Mastputen .......... ............... .. .. ...... .. ... .... ...... .. .. .. ......... ... .. 0,011 

Viehbestand und Fläche in bezug auf die Bewilligungspflicht 
gemäß Wasserrechtsgesetz hergestellt. 

Eigenkapitalveränderu ng 
Sie,errechnet sich aus der Differenz zwischen Gesamtein
kommenund Verbrauch der Besitzerfamilie. 

Einheitswert 
Theoretische Definition: Der Einheitswert repräsentiert einen 
Ertragswert, der dem 18-fach.en Reinertrag eines Betriebes 
mit entlohnten fremden Arbeitskräften bei ortsüblicher und 
nachhaltiger Bewirtschaftung entsp~icht. Außerdem wird 
unterstellt, daß der Betrieb schuldenfrei ist. 

Praktische Definition: Der Einheitswert eines landwirtschaft
lichen Betriebes ist ein standardisierter Ertragswert in Geld
einheiten (Schilling), der die 
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• natürlichen Ertragsbedingungen (Bodenschätzung, Wasserver
hältnisse! Geländeneigung und Klima) und 

• die wirtschaftlichen Ertragsbedingungen (äußere unp innere Ver- . 
kehrslage, Betriebsgröße) widerspiegelt. 

Der landwirtschaftliche Einheitswert errechnet sich aus Hektar
höchstsatz multipliziert mit einem Hundertstel der Betriebszahl und 
multipliziert mit der Fläche des Betriebes. 

Der "Hektarhöchstsatz" (Hektarsatz für die Betriebszahl1 00) 
. entspricht ungefähr dem 18-fachen Reinertrag für ein Hek
. tar bester Ertragslage und beträgt für landwirtschaftliches Ver

mögen derzeit 31.500 S unq fürWeinbauvermögen 115.000 S. 
Sie werden alle neun Jahre zeitgleich mit der Haüptfeststel
lung der Einheitswerte festgesetzt. Die nächste Hauptfest
stellung ist aufgrund des Strukturanpassungsgesetzes 1996 
vom 1.1.19'97 auf 1.1.1999 verschoben worden. Der Ein'
heitswert hat für viele steuerliche, sozialversicherungs
rechtliche und sonstige Abgaben eine nach wie vor wichti
ge Bedeutung. 

Steuerliche Anknüpfung: 
• Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 

• Beitrag von land- uno forstwirtschaftlichen Betrieben zum Aus-
gleichsfonds für Familienbeihilfen (FLAG) 

• Beitrag zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung 

• Grundsteuer (Hebesatz dzt. 500 % des M~ßbetrages) 

• Erbschafts- und Schenkungssteuer 

• Stempel- und Rechtsgebühren 

• Grunderwerbssteuer 

• Einkommenssteuer, Pauschal ierung der 'Iandwirtschaftlichen 
Betriebe, Buchführungsptlicht 

,. Umgründungssteuergesetz 

Sozialversicherungsrechtliche Bedeutung: 
• Nach dem Bauernsozialversicherungsgesetz ist der Einheitswert 

maßgebend für die Beitragspflicht und Höhe der Beiträge (giit für 
Unfallversicherung, Krankenversicherung, Betriebshilfegesetz, 
Pensionsversicherung) 

• Ausgleichszulage (ASVG, GSVG) 

• Arbeitslosenversicherung (Notstandshilfe) 

• Kriegsopferversorgungsgesetz 

. SQnstige Anbindungen: 
• Landwirtschaftliche Kammerumlage 

• geltende Bergbauernzonierung , 

• Kirchenbeitrag . 

• Studienbeihilfe 

• Diverse Förderungen und.Transferzahlungen tür die Landwirtschaft. 

Einheitswert (fiktiver) 
Der fiktive Einheitswert errechnet sich aus dem Einheitswert 
des land- und forstwirtschaftlichen- Vermögens (der einen 
Ertragswert darstellt) und außerlanowirtschaftlichen ' Ein
künften, die mit einem bestimmten Faktocmultipliziert wer
den (Jahreseinkommen bei unselbständiger Beschäftigung 
1; Jahresumsatz aus selbständiger Beschäftigung 0,3). Der 
fiktive Einheitswert ist ein Hilfsmerkmal für die Zuerkennung 
von Förderungsmitteln. Der Einheitswert von ge- und ver
pachteten Flächen zählt je zur Hälfte. 
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Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
Diese errechnen sich, indem vom Unternehmensertrag der 
Unternehmensaufwand abgezogen wird. Sie umfassen jenen 
Betrag, der dem(r) Betriebsleiter(in) und seinen/ihren mit
helfenden nicht entlohnten Familienangehörigen als Entgelt 
für die Arbeitsleistung, die unternehmerische Tätigkeit und 
den Einsatz des Eigenkapitals zufließen. 

Ertragswaldfläche 
Dazu werden alle Waldflächen gerechnet, die planmäßig auf 
Holzerzeugung bewirtschaftet werden. 

Erwerbseinkommen 
Es umfaßt die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, 
Gehälter und Löhne aus unselbständigerTätigkeit sowie Ein
künfte aus selbständiger Arbeit und Gewerbebetrieb. Nicht 
enthalten sind Pensionen und Arbeitsrenten. Es ist somit jenes 
Einkommen, das der bäuerlichen Familie aufgrund ihrer 
Tätigkeit - sei sie nun innerhalb oder au!?erhalb der Land
und Forstwirtschaft - zur Verfügung steht. 

Europäische Größeneinheit (EGE) 
Die Europäische Größeneinheit (EGE) ist ein Maßstab für 
die wirtschaftliche Betriebsgröße. Sie entspricht der Summe 
der Standarddeckungsbeiträge, angegeben in ECU. Eine EGE 
entspricht derzeit 1 .200 ECU. ' 

Gesamteinkommen 
Es entspricht der Summe von Einkünften aus Land- und Forst
wirtschaft und nichtlandwirtschaftlichem Erwerbseinkom
men (Gehälter, Löhne. bzw. Einkünfte aus selbständiger 
Tätigkeit) sowie von Renten, Familienbeihilfen und sonstigen 
Sozialtransfers. 

Gesamtfläche 
Sie umfaßt ' die landwirtschaftliche Nutzfläche eines land
wirtschaftlichen Betriebes, den Wald und die unproduktiven 
Flächen einschließlich etwaiger ideeller Flächen aus Anteils
rechten an Gemeinschaftsbesitz und aus Nutzungsrechten 
auf fremdem Grund und Boden" unter jeweiliger Berück
sichtigung der zugepachteten und verpachteten Fläche. 

Gewinnrate 
Sind die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft in Prozent 
des Unternehmensertrages. 

Hau pterwerbsbetrieb 
Definition nach ÖSTAT, LBZ 1990: 
Ein Haupterwerbsbetrieb ist ein Betrieb, in dem das Betriebsleite
rehepaar ,mehr als 50% der gesamten Arbeitszeit im landwirt

schaftlichen Betrieb tätig ist. 
Definition nach Bericht über die Lage der österreichischen Land

wirtschaft: 
Haupterwerbsbetriebe sind jene Betriebe, in denen das 
Betriebsleiterehepaar und die im gemeinsamen Haushalt , 
lebenden, ganz oder teilweise in der' Land- und Forstwirtschaft 
mitarbeitenden Familienmitglieder 50 oder mehr Prozent des 
Erwerbseinkommens aus der Land- und Forstwirtschaft 
schöpfen. 

Jahresarbeitseinheit (JAE) 
Arbeitsleistung einer in einem Jahr vollzeitlich im landwirt
schaftlichen Betrieb beschäftigten Person. Teilzeit und Sai
sonarbeit werden mit Bruchteilen einer JAE bewertet. 
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Großvieheinheit (GVE) 
Eine Großvieheinheit ist ein abstrakter Vergleichsmaßstab. 
Man versucht damit, Tiere verschiedener Art und mit unter
schiedlichem Gewicht für rechnerische Zwecke miteinander 
vergleichbar zu machen. Eine GVE entspricht dem Lebend
gewicht einer Kuh. 

GVE-Umrechnungsschlüssel für Förderungen 

Fohlen unter 1/2 Jahr .. ... .... .... .. .. . ...... . ....... ..... ... .. ....... ... -
Jungpferde 112 Jahr bis unter 3 Jahre .. ... .............. ..... .. 1,00 
Pferde 3 Jahre alt und älter: 

Hengste und Wallachen ... .. : ..... .. .. ...... ....... ..... .......... 1,00 
Stuten ....... .......... ... : .... : .. .. ....... .... .... ... .. .. ... .. .... ... ... .... 1,00 

Schlachtkälber bis 300 kg ... ... .... .... ....... ',' ... ......... .. .... ... 0,15 
Andere Kälber und Jungrinder bis 6 Monate ......... .. .... 0,30 
Andere Kälber und Jungrinder 6 Monate bis 1 Jahr ... . 0,60 
Jungvieh 1 Jahr bis unter 2 Jahre .............. ... .............. 0,60 
Rinder 2 Jahre alt und älter: 

Stiere und Ochsen .... .. ... ...... ... ... ... ... ..... .. .. .. ..... .... .... . 1,00 
Kalbinnen ...... .. ......... ... .... ........... ........... .. ............... ... 1,00 
Milchkühe ...... .................. .. ..... ... .... ..... ... ........... ........ 1,00 
Mutter- und Ammenkühe ... ... ...... ....... .... .......... .. ... .... 1,00 

Ferkel bis unter 20 kg .. .......... ... ........ .............. ..... .. ...... - 1) 

Jungschweine bis unter 50 kg .... ... .. .. ... ... .. ... ... .. ...... .... 0,15 
Mastschweine: 

50 bis unter 80 kg .. ... ... ..... ..... ..... ....... .. .... ... ; ....... .. .... 0,15 
80 bis unter 110 kg ...... .... .... ... .. .... .. .... ........... ....... .... 0,15 
110 und mehr .. ...... .. ....... ..... ... ..... .. ...... .... ...... ........... ,0,15 

Zuchtschweine 50 kg und mehr: 
Jungsauen - nicht gedeckt ... .. .. ................... ............. 0,15 

. Jungsauen - gedeckt .. ......... ...... .. ..... ... ... ..... ... .. , ..... . 0,30 
ältere Sauen ... ......... .... ........ ....... .. .... .. .... ... ....... .. ...... 0,30 
Zuchteber ...... ... ........ .... ....... ...... .. .............. ...... ... ...... 0,30 

Lämmer bis unter 1/2 Jahr ...... ..... .. .. ...... ... ................ .... -
Schafe: 

112 bis unter 1 Jahr (ohne Mutterschafe) ........ ... ..... .. . -
1 Jahr und älter, männlich .... .. ........... .... .......... .. ....... 0,15 
1 Jahr und älter, weiblich (ohne Mutterschafe) ... ..... . 0,15 
Mutterschafe .... ..... ... ...... ..... .. ... ...... .... .... ..... .. ... .... ..... 0,15 

Ziegen: 
bis unter 1 Jahr (ohne Mutterziegen) .. ... .. .. .. ......... .... -
1 Jahr und älter (ohne Mutterziegen) .. .. ....... ....... ... .. 0,15 
Mutterziegen ... ....... ...... .. .. ..... .. .. ... ..... .... ........ .. ... ... .... 0,15 

Kücken und Junghennen für Legezwecke < 112 Jahr ... 0,0015 
, Legehennen: . 

1/2 bis unter 11/2 Jahre .... .... ......... ... ..... ........ .... .... ... ... . 0,004 
1112 Jahre und älter ... ......... ....... .... ... .... ...... .. ....... ... ... 0,004 

Hähne ... .. ....... .. ........... : ......................... ... ............... : .... 0,004 
Mastkücken und Jungmasthühner : .. .... ........ ............ .. .. 0,0015 

Gänse ...... .. .. ........ ........ .... .. .... .. ..... .... : ... ............. .... ...... 0,008 
Enten ... ... .... ... ........... ..... ...... ....... .. ... ....... .. .... ............... . 0,004 
Truthühner .. ... .......... ...... ...... ... ..................................... 0,007 

Wildtiere (in Produktionsgattern) ...... ~ .. ... ...... ...... .. ....... 0, ~ 5 

1) Für Ferkelerzeugerbetriebe und Babyferkelbetriebe gilt 0,07 GVE. 

Jahresdeckungsbeitrag 
Der Jahresdeckungsbeitrag wird in diesem Bericht als die 
Summe der Erträge von Bodennutzung, Tierhaltung und Forst
wirtschaft zuzüglich der produktionsabhängigen öffentlichen 
Gelder, abzüglich der direkt zuordenbaren Aufwendungen für 
Bodennutzung, Tierhaltung, Energie und Erhaltung für Gebäu
de und Maschinen berechnet. 

Kapitaldienstgrenze 
Ist die nachhaltig tragbare Belastung des Betriebes zur Ver
zinsung und Tilgung des aufgenommenen Fremdkapitals. 
Dabei sind die festen Ausgaben des Betriebes einschließ
lich der Privatentnahmen, Folgeinvestitionen sowie ein Risi-
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kozuschlag für Einkommensschwankungen während der 
ganzen Belastungsperiode zu berücksichtigen. 

Konfidenzintervall 
Ist ein statistisches Maß, welches angibt, wie bei Ziehung 
einer entsprechenden neuen Stichprobe das Mittel des 
angesprochenen Merkmals bei einer Sicherheitswahr
scheinlichkeit von 95,5 % in Prozent nach oben oder unten 
abweichen kann. . 

. Kulturfläche 
Sie umfa,ßt die landwirtschaftliche Nutzfläche und den Wald 
einschließlich etwaiger ideeller Flächen und errechnet sich 
daher aus der Gesamtfläche abzüglich der unproduktiven 
Flächen. 

Landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) 
Sie umfaßt das Ackerland, Gartenland, die Rebflächen, die 
Wiesen und Weiden sowie Almen u!ld Bergmähder, ein
schließlich der ideellen Flächen aus Anteilsrechten an land
wirtschaftlichem Gemeinschaftsbesitz oder Nutzungsrech
ten an reiner Weidefläche auf fremdem Grund und Boden. 

Nettoinvestitionen 
Ist die Differenz des Vermögensbestandes vom 31.12. zum 
1.1. des sei ben Untersuchungsjahres der Anlagegüter: 
Grundverbesserungen, Bauten sowie Maschinen und Gerä
te. 

Öffentliche Gelder 
Die öffentlichen Gelder sind ein Teil des Unternehmenser
trages und somit auch der Einkünfte aus Land- und Forst
wirtschaft und inkludieren alle aus öffentlicher Hand (EU, Bund, 
Länder und Gemeinden) stammenden Mittel, die mit der Land
und Forstwirtschaft zusammenhängen. Darunter sind zB die 
GAP-Prämien, die ÖPUL-Zahlungen , der Bergbauernzu
schuß und auch die Zinsenzuschüsse enthalten. Förderun
gen, die den Privatbereich betreffen (zB Solarförderung für 
die Warmwasserbereitung des Wohnhauses) , sind hjer nicht 
eingeschlossen . 
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Pauschalierung 
Für land- und forstwirtschaftliche Betriebe, welche die fest
gelegten Buchführungsgrenzen des § 125 BAO (Bundes
abgabenordnung) nicht überschreiten, gibt es Wahlmög
lichkeiten für ihre Besteuerung. 

Im Bereich der Einkommenssteuer kann der Gewinn nicht
buchführungspflichtiger Land- und Forstwirte bis zu einem 
Einheitswert von 900,000 S nach Durchschnittssätzen ermit
telt werden (Verordnung gemäß § 17 EStG zgd 
BGBI.Nr.207/1994). Dabei wird der Einheitswert der selbst
bewirtschafteten Fläche (Eigenbesitz plus Zu pachtung abzüg
lich Verpachtung) als Grundlage herangezogen, wovon 31 % 
als sogenannter Grundbetrag des Gewinnes berechnet wer
den. Dieser Betrag erhöht sich um allfällig eingenommene 
und vermindert sich um geleistete Pachtzinse sowie um Zin
sen für Betriebsschulden, Pflichtbeiträge zur Sozialversi
cherung und für Ausgedingezahlungen. 

Der Gewinn nichtbuchführungspflichtiger land- und forst
wirtschaftlicher Betriebe mit einem Einheitswert von 900.000 
S bis 2,000.000 S und der Gewinn nichtbuchführungspflich
tiger gärtnerischer Betriebe ist durch Einnahmen - Ausga
benrechnung zu ermitteln. 

Bei der Umsatzsteuer gelten für nichtbuchführungspflichti
ge Betrieb~' ebensolche Pauschalierungsbestimmungen. Sie 
dürfen ihr~ Umsätze mit 10% Umsatzsteuer ausweisen, so 
daß der Empfänger die Möglichkeit des Vorsteuerabzuges 
erhält. Für den pauschalierten Landwirt gilt die gesetzliche 
Fiktion, daß die ihren Umsätzen zuzurechnenden Vorsteu
ern gleich hoch sind. Damit entsteht für den pauschalierten 
Betrieb keine Zahllast, er hat aber auch keine Möglichkeit, 
einen eventuellen Vorsteuerüberschuß vom Finanzamt 
zurückzufordern. 

In Österreich unterlagen bis 1994 rd. 90% der land- und forst
wirtschaftlichen Betriebe den Pauschalierungsbestimmungeh. 
Sie erreichten nicht die Buchführungsgrenzen der BAO für 
die Buchführungspflicht, die einschließlich 1993 bei einem 
Einheitswert von 900.000 S, einem jährlichen Umsatz von 
3,5 Mio.S bzw. einem Gewinn von 195.000 S lagen.Mit der 
Steuerreform 1993 wurde ab 1994 die Gewinngrenze abge
schafft und die Buchführungsgrenze geändert: 

• Einheitswert: 2 Millionen Schilling; 

• Umsatz: 5 Millionen Schilling. 

Reduzierte Landwirtschaftliche Nutzfläche (RLN) 
Sie setzt" sich zusammen aus den normalertragsfähigen 
Flächen, wie Ackerland, Gartenland, Rebflächen, zwei- und 
mehrmähdigen Wiesen, Kulturweiden, zuzüglich der auf 
normalertragsfähigen Flächen umgerechneten extensiven 
Dauergrünlandflächen, wie einmähdige Wiesen, Hutweiden 
sowie Almen, Bergmähder und Streuwiesen. Die Flächenä
quivalente für Anteilsrechte an einem Gemeinschaftsbesitz 
und an Nutzungsrechten auf fremdem Grund und Boden sind 
berücksichtigt. Die Reduzierungsfaktoren für extensiv genutz
te Dauergrünlandflächen: 

• Dauerwiesen mit einem Schnitt: generell auf die Hälfte ihrer 
Fläche; 
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• Hutweiden: im Burgenlandund in Niederösterreich auf ein Vier
tel, in den anderen Bundesländern auf ein Drittel. 

• Almen und Bergmähder: in Niederösterreich auf ein Drittel , in der 
Steiermark auf ein Viertel, in Oberösterreich auf ein Fünftel, in Salz- , 
burg auf ein Sechstel', in Kärnten und Vorarlberg auf ein Sieben
tel, in Tirolauf ein Achtel; 

• Streuwiesen: generell auf ein Drittel; 

Reinertrag 
Der Reinertrag stellt die Verzinsung des gesamten im Betrieb 
investierten Kapitals, also des Aktivkapitals (Eigen- und 
Fremdkapital) dar. Er errechnet sich aus den Einkünften aus 
Land- und Forstwirtschaft abzüglichdes Familienlohnes 
(Lohnansatz der Besitzerfamilie) zuzüglich der Schuldzinsen, 
Pachte und Ausgedingelasten. 

Rentabilitätskoeffizient 
Einkünfte aus Land- 'und Forstwirtschaft in Prozent vom 
Lohnansatz der Besitzerfamilie plus dem Zinsansatz des 
Eigenkapitals. 

StBE 
(Standardbetriebseinkommen) 

Das Standardbetriebseinkommen (StBE; dieser Begriff wird 
nur in Deutschland verwendet) istein unter Verwendung sta
tistischer Quellen berechnetes Einkommen zur Kennzeich
nUng der wirtschaftlichen Größe 'der Betriebe. Die Berech
nung in Deutschland geht von der Summe der StDB des Betrie
bes aus, davon werden zur Ermittlung des Standardbe
triebseinkommens die n'icht zurechenbaren (festen) Kosten 
abgezogen und sonstige Erträge hinzugerechnet. Das so 
berechnete StBE entspricht vom Konzept etwa der Netto
wertschöpfung zu Faktorkosten, das heißt, daß zB die 
gezahlten Löhne, Pachten und Schuldzinsen nicht vom Stan
dardbetriebseinkommen abgezogen und die vom Betriebs
inhaber empfangenen Pachten und Zinsen nicht hinzu 
gerechnet werden. 

StOB 
(Standarddeckungsbeitrag) 

Der,Standarddeckungsbeitrag je Flächen- und Tiereinheit ent
spricht der geldlichen BruttOleistung abzüglich der entspre
chenden variablen Spezialkosten. DieBruttoleistungen und 
die variablen Spezialkosten werden aus Statistiken und 
Buchführungsunterlagen über Preise, Erträge und Leistun
gen regional untergliedert und auf die entsprechende Flächen
oder Tiereinheit umgelegt. Die betrieblichen Angaben über 
Art und Umfang der Bodennutzung sowie derTierhaltung und , 
Forstwirtschaft werden mit diesen Werten multipliziert und 

, zum StDB des Betriebes aufsummiert. 

Unternehmensaufwand 
Der Unternehmerisaufwand ist der zur Erzielung des Unter
nehmensertrages aufgewendete Wert an Arbeit unefSach
gütern. Er setzt sich zusammen aus: 
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• den Kosten für familienfremde Arbeitskräfte (Barlohn, Sozialver
sicherung, Verpflegung und Deputate); 

• den sonstigen Ausgaben für den sachlichen Betriebsaufwand (Saat
gut, Düngemittel , Futtermittel, Treibstoffe, Reparaturkosten, Scha
densversicherungen, Betriebssteuern u.a.m. , inkl. Aufwand für 
landw. Nebenbetrieb und Gästebeherbergung); 

• den Schuld-, Pachtzinsen und Ausgedingelasten; 

• der Veränderung yon Zukaufsvorräten (Mehr- oder Minderwerte) 
und eventuell Vieh (Minderwerte) und der wertmäßigen Absetzung 
für Abnutzung (Amortisation). 

Die Höhe des Unternehmensaufwandes je Flächeneinheit 
i~t ein Maßstab für die Bewirtschaftungsintensität des Betrie
bes. ' 

Unternehmensertrag 
Der Unternehmensertrag (des gesamten land- und forst
wirtschaftlichen Betriebes) besteht aus: 

• den Betriebseinnahmen aus dem Verkauf der Wirtschaftserzeug
nisse und Dienstleistungen (incl. landw.Nebenbetrieb und Gäste
beherbergung) ; 

• dem Geldwert der Lieferungen und Leistungen des Betriebes an 
den Haushalt der Besitzerfamilie; 

• dem Geldwert der Naturallieferungel"! an familienfremde Arbeits
kräfte und das Ausgedinge und an allenfalls angeschlossene Gewer
bebetriebe; 

• Lieferungen und Leistungen des Betriebes für längerdauernde Anla
gen (z.B. eigenes Holz für Neubauten); 

• den Veränderungen von Erzeugungsvorräten und dem Zuwachs 
bei den Viehbeständen (Mehrwerte) ; 

• dem mit der BewirtSChaftung in Zusammenhang stehenden Geld
transfer der öffentlichen Hand an die Betriebe (z.B. Bergbauern
zusc~uß). 

Verbrauch 
Der Verbrauch der bäuerlichen Familie setzt sich aus den Ver
pflegungskosten, dem Wohnungsmietwert und den Baraus
lagen zusammen. In letzteren sind auch die Beitragszahlungen 
an die bäuerliche Pensions- und Krankenversicherung ent
halten. ' 

Vermögens rente 
Die Vermögensrente stellt die Verzinsung des im Betrieb inve
stierten Eigenkapitals dar; sie errechnet sich aus den Ein
künften aus Land-' und Forstwirtschaft abzüglich des Fami
lienlohnes (Lohnansatz für .die Besitzerfamilie). 

Waldfläche 
Sie umfaßt die bestockte und nichtbestockte Holzbodenfläche 
einschließlich der ideellen Waldflächen aus Anteilsrechten 
an Gemeinschaftsbesitz oder an Nutzungsrechten auf frem-
dem Grund und Boden. ' 
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Statistik 

Agrarquote . 
Anteil der Berufstätigen in der Land- und Forstwirtschaft an 
den gesamten Berufstätigen. 

ALFIS 
Das Allgemeine Land- und Forstwirtschaftliche Informations
System (ALFIS) ist die agrarstatistische Datenbank des 
BMLF Derzeit sind ca. 150.000 Zeitreihen mit insgesamt 3 
Millionen Einzeldaten gespeichert. Das Datenmaterial im 
ALFIS ist nach inhaltlichen, räum'lichen und zeitlichen 
Gesichtspunkten gegliedert. Ein umfassender Methodenteil 
ist in die Datenbank integriert. Datenorganisation und Metho
den sind auf die Bearbeitung sozio-ökonomischer Aggre
gatdaten zugeschnitten. Der agrarstatistische. Bereich von 
ALFIS ist in folgende Hauptsysteme geglied,ert: Struktur, 
Arbeitskräfte, Betriebsmittel, Flächen, Produktion, Vermark
tung, Preise, landw. Bilanzen, sonstige Wirtschafts- und 
Sozialstatistik, Diverses. ALFIS wird laufend aktualisiert und 
bei Bedarf um ,neue Segmente erweitert. 

Betriebszählung (LBZ) 
Die Betriebszählung ist eine wichtige agrarstatistische Erhe
bung und wird nunmehr (ab 1995) alle 5 Jahre durchgeführt. 
Die Ergebnisse werden na.ch Größenstufen der Kulturfläche, 
Erwerbsarten, Erschwerniszonen und Hauptproduktionsge
bieten gegliedert, wobei 1990 erstmals auch nach "Größen
klassen der Standarddeckungsbeiträge" und "Betriebsformen" 
ausgewertet wurde. Die wichtigsten Erhebungsmerkmale 
betreffen die Anbauflächen auf dem Ackerland, die Vertei
lung nach Kulturarten, die land- und forstwirtschaftlichen 
Arbeitskräfte, die Nutztierbestände sowie diverse infra
strukturelle Merkmale und bauliche Anlagen. 

~UROSTAT 
Siehe unter "EU-Begriffe", Seite 302. 

EXTRA~undINTRASTAT 
Mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union mußte 
die Datenerfassung für die Außenhandelsstatistik den Erhe
bungssystemen der EU angepaßt werden. So werden die 
Daten über -den Warenverkehr mit "Drittländern" wie früher 
durch die Zollbehörde erhoben und an das ÖSTAT weiter
geleitet ("EXTRASTAT-Daten"). 

Durc'h den Wegfall der Zollgrenzen im Binnenmarkthandel 
und aufgrund der, Notwendigkeit von Außenhandelsdaten 
wurde seitens der EU das neue Erfassungßsystem INTRA
STAT entwickelt. Dieses sieht die direkte Befragung der 
innergemeinschaftlichen Marktteilnehmer vor. 

Die Meldeverpflichtung wurde von der Zollbehörde zu den 
Unternehmen verlagert. Aus einer "Sekundärstatistik" wurde 
eine "Primärstatistik". Das INTRASTAT-Konzept soll zuver
lässige, aktuelle und detaillierte statistische Ergebnisse 
bereitstellen. 
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Nach Erfassung des grenzüberschreitenden Warenverkeh
res mittels beider Systeme werden (jie erhobenen Daten im 
Ö$TAT wieder zu Außenhandelsdaten zusamm~ngeführt, auf
bereitet und veröffentlicht. Die Grundlage des INTRASTAT
Konzeptes bildet die Verordnung Nr. 3330/91 des Rates vom 
7. November 1991 über die Statistik desWarenverkehrs zwi
schen den Mitgliedstaaten ("Grundverordnung"). 

Index 
Ein Index ist eine Meßzahl (Vergleichszahl), die es ermögli
chen soll,'Unterschiede zwischen Perioden festzustellen. Die 
jeweiligen Werte werden' als Prozentpunkte eines Basisjah
res ausgedrückt. Weil jede Zeitreihe inneren Veränderungen 
(Änderungen in der Zusammensetzung des Warenkorbes) 
unterliegt, müssen die Indizes in gewissen Abständen aus
gewechselt werden. 

INVEKOS 
Siehe unter "EU-Begriffe", Seite 303. 

LFBIS 
(Land- und forstw. Betriebsinformationssystem) 

Das LFBIS ermöglicht dem Bund die Zusammenführung ein
zelbetrieblicher Daten in einem land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebsinformationssystem . und schreibt gemäß LFBIS
Gesetz 1980 die Übermittlung bestimmter Daten an Länder 
und Kammern vor. Die Identifikation des Betriebes erfolgt durch 
die Betriebsnummer. Das LFBIS enthält u. a. Daten der 

. Betriebsstatistik und der Agrarförderungen. Die Stammda
tei des LFBIS (Betriebsnummer, Betriebsinhaber, Adresse 
des Betriebes) wird vom ÖSTAT geführt. 

Median, QuartiI, Dezil 
Eine aufsteigend sortierte Population wird durch den Medi
an, in zwei Hälften mit jeweils gleicher Fallanzahl geteilt; der 
Median ist also der "mittlere Wert" einer Verteilung. Quartile 
bzw. Dezile teilen die Population in vier bzw. zehn gleiche 
Teile . . 

Selbstversorgungsgrad 
Er gibt den Anteil der heimischen Nahrungsmittelproduktion 
am gesamten inländischen Ernährungsverbrauch an, wobei 
die Ausfuhr österreichischer Agrarprodukte (Addition) und der 
Produktionswert aus importierten Futtermitteln (Subtraktion) 
berücksichtigt wird. . 

Tierische Bilanzen - Kennzahlen 
Bruttoeigenerzeugung (BEE) errechnet sich aus den untersuchten 
Schlachtungen plus Exporte minus Importe von lebenden Tieren. 
Absatz ist gleich untersuchte Schlachtungen plus Importe . minus 
Exporte von Fleisch incl. Verartieitungswaren plus LagerdIfferen
zen. 

Verbrauch ist gleich Absatz plus nicht untersuchte Hausschlachtungen. 
Ausstoß ist gleich BEE plus nicht untersuchte Haus
schlachtungen. 
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Natur- und Umweltschutz 

Alternativer Landbau, 
(biologischer, organischer od,er ökologischer Landbau) 

Die Grundsätze der biologisch wirtschaftenden Betriebe 
sind im Österreich ischen Lebensmittelbuch festgelegt. Das 
Grundprinzip ist die Kreislaufwirtschaft: geschlossener Stoff
kreislauf, Verzicht auf chemisch-synthetische Hilfsmittel 
(leichtlösliche Mineraldünger, Pflanzenschutzmittel), Erhal
tung einer dauerhaften Bodenfruchtbarkeit, sorgsame Humus
wirtschaft, Schonung nicht erneuerbarer Ressourcen, art
gerechte Viehhaltung, aufgelockerte Fruchtfolgen, Legumi
nosenanbau, schonende Bodenbearbeitung und der Einsatz 
von basischem Urgesteinsmehl. 

Alpenkonvention 
Die Umweltminister der 6 Alpenstaaten Deutschland, Frank
reich, Italien, Liechtenstein, Österreich und die Schweiz 
sowie Vertreter der EU-Kommission unterzeichneten am 
7.11.1991 das "Übereinkommen zum Schutz der Alpen" 
(Alpenkonvention) als Rahmenvertrag für den Abschluß ver
bindlicher Ausführungsprotokolle über Mindeststandards in 
den Bereichen Natur- und Landschaftsschutz, Raumplanung, 
To'urismus, Verkehr, Berglandwirtschaft, Bergwald, Energie, 
Wasserhaushalt, Bodenschutz, Luftreinhaltung und Abfall
wirtschaft. Die Konvention verfolgt u.a. das Ziel,Belastungen 
und Risiken im Bereich des inneralpinen undalpenqueren
den Verkehrs auf ein für Menschen, Tiere und Pflanzen erträg
liches Maß zu senken. Das Übereinkommen trat nach Rati
fizierung durch 3 Unterzeichnerstaaten - Österreich, Liech
tenstein und Deutschland - am 5.3.1995 in Kraft. 

Artenschutz 
Er hat den Schutz seltener oder in ihrem Bestand gefähr
deter Pflanzen bzw. Tierarten zum Ziel; geschieht entweder 
durch den Schutz des Lebensraumes, durch Biotopschutz 
oder den der Lebensgemeinschaften (Biozönosenschutz). 

Biologische Vielfalt 
Ausmaß des in einem Ökosystem vorfindbaren Reichtums 
an Tier- und Pflanzenarten. 

Biotop 
Ist der natürliche Lebensraum einer darauf abgestimmten 
Lebensgemeinschaft aus Pflanzen und Tieren, aber auch einer 
einzelnen Art. Der Schutz von Biotopen spielt eine Schlüs
selrolle beim Artenschutz. Besonders gefährdet sind z.B., 
Moore, 'Sümpfe, Teiche, Feuchtwiesen, Mager- und Trocken
rasen und sauerstoffreiche saubere Fließgewässer. 

Biotopverbundsystem 
Ist die Verbindung verschiedener noch bestehender natur
naher Lebensräume durch Hecken, Baumreihen, Feldraine, 
Erdabbrüche, Feuchtwiesen u.a .. Die Hauptfunktionen eines 
Biotopverbundsystemes sind die Verbesserung der agrarö
kolog.ischen Situation und des Lokalklimas, die Erhaltung der 
Artenvielfalt und der Schutz vor Erosion~ 

Einwohnergleichwert 
Wird als Quotient aus dem täglichen Anfall von gewerblichem 
und betrieblichem Schmutzwasser oder Schmutzwasserin
haltsstoffen und dem täglichen Anfall von häuslichem 
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Schmutzwasser oder von Schmutzwasserinhaltsstoffen eines 
Einwohners ermittelt. 

Eutrophierung 
Zu starke Anreicherung von Nährstoffen in Oberflächenge
wässern, welche eine Massenvermehrung von pflanzlichem 
Plankton, insbesondere von Algen, hervorruft. Ihr Ausmaß 
hängt wesentlich vom Eintrag an Phosphat ab. Dadurch kön
nen in tieferen Wasserschichten durch Sauerstoffmangel Fäul
nisprozesse entstehen, welche zu einem unbelebten Gewäs
serführen können. 

GEO-Informationssystem 
Ausgewogene Nutzung und Schutz der unverzichtbaren und 
unvermehrbaren Ressourcen Boden, Wasser und Wald bil
denein~n wesentlichen und höchst komplexen Aufgaben
bereich des BMLF. Er erfordert laufend Entscheidungen in 
politischer, wirtschaftlicher und förderungstechnischer Hin
sicht mit äußerst weitreichenden Konsequenzen. Zu diesem 
Zweck wird vom BMLF das Geo-Informationssystem (GIS) 
als zeitgemäße und effiziente Planungs- und Entschei
dungsgrundlage eingerichtet. 

Integrierter Pflanzenbau 
, Verwendung aller wirtschaftlich, technisch, ökologisch und 
toxologisch vertretbaren Methoden, um Schadorganismen 
unter der wirtschaftlichen Schadensschwelle zu halten, 
wobei die Ausnutzung ihrer natürlichen Begrenzungsfakto- ' 
ren im Vordergrun~ steht. 

Integrierter PfI~nzenschutz 
Integrierter Pflanzenschutz ist ein Verfahren, bei dem alle Tech
niken und Methoden angewendet werden, die geeignet sind, 
das Auftreten von Schadorganismen (Krankheiten, Schäd
linge und Unkräuter) unter der wirtschaftlichen Schadens
schwelle unter gleichzeitig größtmöglicher Schonung des 
Naturhaushaltes zu halten. Chemische Pflanzenbehand
lungsmittel sollen nur in unumgänglich notwendigem Umfang 
gezielt eingesetzt werden. Selektiv wirkende, nützlings
schonende Mittel haben Vorrang vor herkömmlichen Präpa
raten. 

Kulturlandschaft 
Die im Laufe der Jahrhunderte von der Land- und Forstwirt
sqhaft gestaltete und weiterhin gepflegte, "humanisierte" 
Erdoberfläche. Vegetationsgesellschaften, deren Zusam
mensetzung unq Gestaltung vom Menschen und seiner Nut
zung bestimmt werden. 

Ökosystem 
Die komplexe Vielfalt aller Lebewesen und der unbelebten 
Natur, die in dauernder Wechselwirkung stehen. 

, Persistenz 
Damit wird die Beständigkeit von chemischen Stoffen gegenü
ber Umwelteinflüssen bezeich'net, d.h. die Abbaubarkeit in 
der Umwelt. Problematisch ist es, wenn Schadstoffe über Was
ser, Lebensmittel oder Luft verbreitet werden und sich in Nah
rungsketten anreicherfl. 



Grüner Bericht 1996 

Raumordnung 
Instrument zum Abbau re~ionaler Disparitäten in ökonomi
scher, ökologischer und soziokultureller Hinsicht. 

Tiergerechtheitsindex (TGI) 
Zur Messung der Tiergerechtheit einer Haltung wurde ein ganz
heitliches Beurteilungssystem, der Tiergerechtheitsindex 
(TGI) geschaffen. Er beurteilt ein Haltungssystem in den für 
die Tiere wichtigsten fünf Einflußbereichen Bewegungs
möglichkeit, Bodenbeschaffenheit, Sozialkontakt, Stallklima 
(einschließlich Lüftung und Licht) und Betreuungsintensität. 
In diesen Bereichen werden bis zu sieben Punkte vergeben 

Verbraucherschutz 

Biokontrollzeichen 
Allgemeine Anforderungen an die Zeichenvergabe: Grundsätz
lich müssen für das Austria-Bio-Kontrollzeichen die lebens
mittelrechtlichen Vorschriften - insbesondere der Codex- -
Kapitel A8 und die EU-Verordnung 2092/91 - erfüllt werden. 
Weiters gilt, daß mindestens 70 % der Rohstoffe aus Öster
reich stammen müssen. Über das Regulativ hinaus gelten 
für die Vergabe des Bio-Kontrollzeichens folgende Prüf
richtlinien: 

• 15 Meter neben Autobahnen und anderen Straßen mit 

• hoherVerkehrsfrequenz (als Richtwert gilt 1.000 Fahrzeuge/Stu.n
de Jahresspitze) dürfen keine Produkte aus biologischer Land
wirtschaft angebaut werden. Zur Abschirmung werden geeignete 
Maßnahmen wie das Anlegen von Hecken oder Lärmschutzwän
den getroffen. Auf den Flächen, die an diese 15 manschließen, 
ist eine Schwermetalluntersuchung im Boden durchzuführen. 
Sind Belastungen festzustellen, muß der Abstand entsprechend 
ausgedehnt werden. 

• Der Tierbestand muß an die landwirtschaftliche Nutzfläche ange
paßt werden. Auf einem biologisch wirtschaftenden Betrieb dür
fen 2,0 Dünge-Großvieheinheiten je Hektar landwirtschaftlicher Nutz-
fläche nicht überschritten werden. • 

• Die Lagerkapazität für Mist, Gülle oder Jauche ist so zu bemes
_ sen, daß Wirtschaftsdünger in der vegetationslosen Zeit nicht aus
gebracht werden müssen. 

• Jauchen und Gülle müssen nach Möglichkeit aerob bzw. mikrobi
ell aufbereitet, jedenfalls aber verdünnt ausgebracht werden. 

• Über die gesetzlichen Regelungen hinausgehend, sind die Weide
und Auslauftage auf mindestens 200 Tage zu erhöhen. 

• Im Obst- und Weinbau ist eine ganzjährige Begrünung vorge
schrieben. 

• Durch die Betriebsleiter ist ein Nachweis über die Grundschulung 
im biolgosichem Landbau im Ausmaß von mindestens 2 Tagen zu 
erbringen. -

• Die Umstellung auf biologischß Wirtschaftsweise hat die gesam
te Betriebseinheit zu umfassen. Eine nur auf einzelne Betriebs
sparten bezogene Teilumstellung ist nicht möglich. 

BST 
(Bovine Somatotropin) 

Das Bovine-Somatotropin - auch als Rinderwachstumshor
mon bezeichnet - ist ein Peptidhormon aus rd. 190 Amino
säuren. Es ist eine lebensnotwendige Substa.nz, die in der 
Hypophyse erzeugt wird und beim Rind seine max. biologi- _ 
sche Wirksamkeit besitzt (bei Mensch und Schwein unwirk-
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(je tiergerechter um so mehr). Die gesamte Punktezahl 
ergibt den TGI. Er kann zwischen 5 und 35 liegen. Für eine 
tiergerechte Haltung sollten mehr als 25 Punkte erzielt wer
den. 

UVP 
(Umweltverträglichkeitsprüfung) 

Vorgeschriebene Verfahren der Bewertung umwelterheblicher 
Auswirkungen von öffentlichen und privaten Projekten. Ver
bindlich ist die UVP für Projekte wie z.B. Kraftwerke, Raffi
nerien, Sondermüllverbrennungsanlagen, Deponien, Auto
bahnen, Flughäfen etc. 

sam), weil seine Struktur speziesabhängig ist. Obwohl viel
fältige Wirkungsweisen bekannt sind, stehen der Einfluß auf 
das Wachstum und die Milchleistung im Mittelpunkt des Inter
esses. Die großtechnische Produktion erfolgt durch genetisch 
manipulierte Bakterien. 

Bovine Spongiforme Encephalopathie (BSE) 
Die BSE ("Rinderwahnsinn") ist eine langsam fortschreiten
de und immer tödlich endende neurologische Erkrankung (z.B. 
Bewegungsanomalien undVerhaltensstörungen) von erwach
senen Rindern. Die Übertragung dieser in Österreich noch 
nicht beobachteten Krankheit erfolgt über Tierkörpermehle 
von scarpieinfizierten Schafen mit einer sehr langen Inku
bationszeit. 

Geprüfte Qualität Austria 
Dieses Zeichen wird von der AMA nur für Produkte verge
ben, die sich durch gehobene Qualität innerhalb des Lebens
mittelgesetzes auszeichnen; nicht verlangt werden Anbau und 
Erzeugung nach biologischen Kriterien. Es gibt verschiede
ne Richtlinien für verschiedene Kriterien. Mindestens 50% 
der verwendeten Rohstoffe kommen aus Österreich, teilweise 
100%; bei einigen Produkten wird integrierter Landbau vor
geschrieben. 

PSE-Fleisch 
(pale, soft, exudative = bleich, weich, wässrig) 

Abweichende Fleischbeschaffenheit; bedingt je nach dem Aus
prägungsgrad eine Güteminderung oder eine Einschränkung 

, der Verwendungsfähigkeit. Die Ursachen sind genetisch 
bedingte Stoffwechselstörungen. Sie treten bei unsach
gemäßer (bzw. zu lang dauernder) Beförderung,· Betäubung 
oder Schlachtung verstärkt in Erscheinung, insbesondere bei 
den typischen (streßanfälligen) Fleischrassen. 

Zusatzstoffe 
Unter Zusatzstoffen werden grundsätzlich alle Stoffe ver
standen, die man einem Lebensmittel gezielt zusetzt. Man 
verwendet Zusatzstoffe zur Veränderung des Nährwertes (Vita
mine, Mineralstoffe, Füllstoffe), zur Verbesserung der Halt
barkeit (Konservierungsstoffe, Antioxidantien, Emulgatoren, 
Verdickungsmittel, Geliermittel) zur Verbesserung der sen
sorischen Eigenschaften (Farbstoffe, Aromastoffe, 
Geschmacksstoffe, Geschmacksverstärker) sowie als Ver
arbeitungshilfen (Lösungsmittel, Enzyme, Schmelzsalze, 
Backmittel u.a.). 
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Forst- und Holzwirtschaft 

Bannwald 
Wälder, die der Abwehr bestimmter Gefahren von Menschen, 
Siedlungen und Anlagen oder kultiviertem Boden dienen sowie 
Wälder mit vorrangiger Wohlfahrtswirkung, für welche 
bestfmmte Maßnahmen oder Unterlassungen behördlich 
vorgeschrieben sind .(Bannlegung). 

Bringung 
Die Beförderung von Holz aus dem Wald bis zu einer öffent
lichen Bringungsanlage. 

Bringungsanlagen 
Sind gemäß Forstgesetz wie folgt definiert: Forststraßen, Wald
bahnen und forstliche Materialseilbahnen;im weiteren Sinne 
auch Seilkräne, Riesen (Log-line). 

Festmeter' (Efm) , 
Maßeinheit für den Rauminhalt (das Volumen) eines Kubik
meters soliden Rundholzes. 

Energieholzflächen 
Als solche werden jene landwirtschaftlichen Flächen bezeich
net, die mit schnell wachsenden Baumarten wie Pappeln, Wei
den, Erlen, Birken, Robinien u.dgl. bepflanzt werden. Diese 
können in kurzen Zeitabständen geerntet, gehackt und zur 
Energieg'ewinnung genutzt werden. Energieholzflächen 

. können ohne besondere Probleme wieder in normale land
wirtschaftlich genutzte Flächen rückgeführt werden. Sie 
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unterliegen nicht den Bestimmungen des Forstgesetzes, 
sondern bleiben landwirtschaftliche Flächen. 

Naturverjüngung 
Begründung eines Bestandes durch Selbstbesamung, Wur
zelbrutoder Stockausschlag. 

Rückung 
Das Zusammenziehen des Holzes aus der Streulage bis zur 
Stelle, von der aus Holz einen gemeinsamen Weg hat (erste 
Phase der Bringung). 

Schälschäden 
Abnagen oder Abschälen der Baumrinde durch Wild oder Wei
devieh. 

Schutzwald 
Alle'Wälder in gefährdeter Lage, deren Bewirtschaftung im 

- Sinne des Forstgesetzes um der Erhaltung ihrer selbst wil
len Beschränkungen unterworfen ist. 

Schwenden 
Säubern der Almweideflächen vom natürlichen Anflug von 
Laub- und Nadelhölzern sowie Sträuchern. 
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~rhe~un9sgrundlagen, Auswahlrahmen und Methodik 

Die Buchführungsdaten vermitteln einen umfassenden Ein
blick in die wirtschaftlichen Verhältnisse land- und forstwirt

schaftlicher Betriebe~ Diese Daten sind aufgrund der aus
geprägten regibnalen und strukturellen Unterschiede in der , 

österreichischen Landwirtschaft differenziert zu betrachten. 

Die' Betreuung dieser freiwillig buchführenden Betriebe sowie 

die statistische Aufbereitung der aus ihren Buchführungen 
erhaltenen Daten waren der LBG - Wirtschaftstreuhand- und 

Beratungsgesellschaft mbH übertragen, die EDV-mäßige Ver

arbeitung erfolgte im land- und forstwirtschaftlichen Rechen

zentrum. 

Um ' eine möglichst aussagekräftig Darstellung der wirt

schaftlichen Lage der einzelnen Betriebsgruppen zu gewähr

leisten, wird im gesamten Bundesgebiet ein Netz von Test

betrieben unterhalten. Die Grundlage für die Auswahl die

ser Betriebe liefert die bisher alle 10 Jahre, letztmalig 1990, 
vom ÖSTAT durchgeführte land- und forstwirtschaftliche 

Betriebszählung (LBZ). Aufgrund dieser Vollerhebung wird 

mittels einer geschichteten Stichprobe ein Auswahlrahmen 

gebildet, wobei man bestrebt ist, die Betriebe in Gruppen mit 

möglichst ähnlichen natürlichen Produktionsvoraussetzun

gen und -:strukturen zusammenzufassen und darzustellen. 

Vor allem aus Kostengründen, aber auch aus praktischen 
Erwägungen werden hiebei die Kleinstbetriebe, aber auch 

die Großbetriebe bei dieser Erhebung nicht berücksichtigt. 

Der Auswahlrahmen umfaßt somit bäuerliche Betriebe mit 
einem StOB zwischen 90.000.Sund 1,5 Mio.S, wobei Betrie

be mit mehr als 25 % Deckungsbeitrag aus dem Gartenbau 

aufgrund der geringen Betriebsanzahl einerseits - und der 
Heterogenität andererseits - sowie Forstbetriebe mit über 200 

ha Waldfläche ausgeklammert wurden. Zu dem insgesamt 

83 Schi~hten umfassenden Streuungsp.lan, der nach den Kri
terien Betriebsform, Hauptproduktionsgebiet, Erschwernis
zone und Höhe des StOB ausgerichtet ist und von der Bun-

desanstalt für Agrarwirtschaft und der LBG al:Jsgearbeitet 

wurde, ist insbesondere anzumerken, daß an vorderster Stei

le das Bestreben stand, -bei einer entsprechenden Aussa

gesicherheit einen möglichst t"lohen Deckungsgrad der 
Grundgesamtheit durch das Testbetriebsnetz zu erreichen. 

Durch die Nichtberücksichtigung, vor allem der Kleinstbetriebe 
biS 90.000 S StOB, wird bei der Anzahl der Betriebe zwar 

nur ein Deckung~gradvon 50 % erreicht, doch sind durch 
den Auswahlrahmen immerhin 88 % der Ackerfläche und des 
Milchkuhbestandes und über 90 % des Rinder- sowie Schwei

nebestandes abgedeckt. Von der Waldfläche werden durch 
das Fehlen der Großforste hingegen nur 62 % erfaßt. Ins

gesamt ergibt die Summe des StOB des Auswahlrahmens 

knapp 41 Mrd.S, das sind 81 % des Volumens der bäuerli

chen Betriebe bzw. 75 % der gesamtösterr~ichischen Land

und Forstwirtschaft. 

Bei einem Auswertungssoll von mindestens 2.220 Betrieben 

liegt der Auswahlprozentsatz bei 1,64 %. Entsprechend der 

Bedeutung einer Schicht und im Hinblick auf die Aussa- , 

gesicherheit für größere Auswertungseinheiten bzw. das 

Bundesrnittel sind die Auswahlprozentsätze verschieden ' 

hoch festgesetzt. Sie sind bei den Kleinbetrieben durchge
hend niedriger als bei den mittleren und größeren Betrieben. 

Die Auswertungsergebnisse werden sämtlich gewichtet, was 

bedeutet, daß mit Nln jeder Betrieb ein Gewicht bekommt, 

mit dem er in die gewählte Gruppenbildung eingeht (N ist die 
Anzahl der in einer Schicht It. LBZ vorhandenen Betriebe, n 

ist die Anzahl der Testbetriebe der betreffendenSchicht). 

Der zur Zeit geltende Schichtenplan wird nach den acht im 

Tabellenteil definierten Betriebsformen und innerhalb dieser 
nach regionalen Gesichtspunkten (Berghöfezonierung und 

Produktionsgebiete bzw. großräumigere Zusammenfassung 
derselben) sowie nach Größenklassen unterteilt. Die .Größen-

Auswahlrahmen und Grundgesamtheit 

Prozentuelle Abdeckung 
Auswahlrahmen der Bäuerliche Betriebe der bäuerlichen Betriebe insgesamtl l Buc/lführungsbetriebe insgesamt Betriebe durch den 

Auswahlrahmen 

Anzahl der Betriebe ; ...... ..... .. : ...... 135.396 268.869 50 273.210 
RLN (ha) ...... .. .. .... ................ ........ 2,132.000 2,533.000 84 2,599.000 
Wald (ha) .................... .. ............... 1,311.000 2,120.000 62 3,059.000 
Ackerfläche (ha) .......... .. ............... 1,212.000 1,380.000 88 1,405.000 
Getreidefläche (ha) .............. .. ...... 817.000 932.000 88 949.000 
Weingärten (ha) ........................... 46.412 57.608 81 58.364 
Kühe zur Milchgewinnung (Stk.) .. 823.899 940.901 88 943.905 
Rinder (Stk.) .......................... .. ... .. 2,346.000 2,534.000 93 2,543.000 
Schweine (Stk.) ........................ ; ... 3,436.000 3,682.000 93 3,710.000 
GVE .. .. ......................................... 2,043.000 2,244.000 91 .2,255.000 
StOB (Mrd.Schiliing) ....... . ....... ..... 40,9 50,2 81 54,3 

1) Bäuerliche Betriebe und juristische Personen, ohne Agrargemeinschaften 
Quelle: ÖSTAT; LBZ 1990; Sonderauswertungen für Auswahlrahmen. 
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klassengliederung ist je nach Produktionsrichtung und Regi

on unterschiedlich, denn es mußte hiebei innerhalb der ein

zelnen Auswertungsgruppen auf eine ausreichende Beset

zung Bedacht genommen werden. Eine Auswahl der freiwil

lig buchführendenTestbetriebe nach deman und für sich sta

tistisch erforderlichen Zufallsprinzipscheitert vor allem an der 

mangelnden und sehr unterschiedlichen Bereitschaft der 

Betriebe zu den geforderten Aufzeichnungen. In Betrieben 

mit vorwiegend außerlandwirtschaftlichem Erwerb ist die 

Bereitschaft meist in noch geringerem Ausmaß gegeben. Wie 

ein Vergleich mit der Grundgesam~heit zeigt, sind die Betriebs- ' 

leiter mit einer landwirtschaftlichen Fachausbildung eher zur 

Mitarbeit im Testbetriebsnetz bereit. 

Hatten It. LBZ 1990 rd. 78.000 Betriebsinhaber eine schul

mäßige Fachausbildung, das sind rd. 58 % vom Auswahl

rahmen, so liegt bei den freiwilligen Buchführern dieser 

Anteil bei 89 %.39 % der Buchführer sind Meister, zum Unter

schied von 9.94~ (über 7 %) in der Grundgesamtheit (Aus

wahlrahmen). 

Bei Betrachtung und Beurteilung der Testbetriebserg~bnisse 
ist davon auszugehen, daß fast durchwegs mehr an Fläche 

bewirtschaftet und ein höherer Viehbestand gehalten wird als 

in den Grundgesamtheiten des Auswahlrahmens. In dem um 

5 % höheren StDBdes Mittels der Testbetriebe gegenüber der 

Grundgesamtheit findet dies deutlich seinen Niederschlag. 

Um einen Hinweis auf die Aussagesicherheit der in den nach

, folgenden Kapiteln enthaltenen Ergebnisdarstellungen zu ver

mitteln , wird das Konfidenzintervall von ausgewählten Aus

wertungspositionen für verschiedene Betriebsgruppierungen 

-
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aufgezeigt. Das Konfidenzintervall als statistisches Maß gibt 

an, wie bei Ziehung einer entsprechenden neuen Stichpro

be das Mittel des angesprochenen Merkmals bei einer 

Sicherheitswahrscheinlichkeit von 95,5 % in Prozent nach oben 

oder unten abweichen kann. Wenn bei einzelnen Auswer

tungspositionen, wie beispielsweise bei den Einkünften aus 

Land- und Forstwirtschaft, bei einzelnen Gruppen das Kon

fidenzintervall sehr hoch erscheint, ist trotzdem davon aus

zugehen, daß auf diese Weise die Ergebniskontinuität doch 

einigermaßen gewährleistet werden kann, da alljährlic~ nur 

ein geringer Teil des Testbetriebsnetzes durch neue Betrie

be ersetzt wird (dzt. etwa 200 von 2.409 Betrieben) 

Mittels der in den eizelnen Abschnitten 9argestellten und erläu, 

terten Buchführungsergebnissen kann ein regional und 

strukturell differenziertes Bild üb,er die Komponenten der 

betrieblichen und perso'nellen Einkommensschöpfung und 

deren Entwicklung aufgezeigt werden. Das ist durch ande

re statistische Unterlagen nicht annähernd möglich. Ein Ver

gleich mit den Ergebnissen der Volkswirtschaftlichen Gesamt

rechnung ist insbesondere aus methodischen Gründen,nicht 

sinnvoll (siehe Begriffsbestimmungen). Die verfügbaren 

Betriebsbuchführungen bestehen aus einer Finanz- und 

Naturalbuchhaltung. Die Finanzbuchhaltung wird nach dem 

System der doppelten Buchführung gehandhabt. Demnach 

ist eine genaue Erfassung der Betriebsgebarung bzw. der 

, Buchabschlüsse der 2.428 in die statistische Auswertung des 

Jahres 1995 einbezogenen bäuerlichen Familienbetriebe 

sichergestellt. Außer dieser genannten Anzahl land- und forst

wirtschaftlicher Betriebe wurden noch die Unterlagen von 11 
Gartenbaubetrieben zur Auswertung herangezogen, insge

samt also die Ergebnisse von 2.439 Betrieben verarbeitet. 

Konfidenzintervall von ausgewählten Auswertungspositionen 
bei verschiedenen Betriebsgruppierungen (1996) 

Betriebs- . Einkünfte 
Erwerbs- Gesamt-anzahl Auswahl- StOB aus Land- und einkommen einkommen 

in % des satz Forstwirtschaft 
Auswahl- n in% N 
rahmens Konfidenzintervall in % 

Betriebe mit über 75% Forstanteil ..... .......... 2,5 0,8 15,0 32,4 23,6 14,2 
Betriebe mit 50 bis 75% Forstanteil .. ........ ... 3,7 2,2 5,4 19,6 16,4 12,8 
Betriebe mit 25 bis 50% Forstanteil .... ........ 11,6 1,8 4,8 10,2 7,8 6,6 
Futterbaubetriebe ... ....... ............ .. ................ 45,5 1,6 2,0 4,8 3,8 3,4 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe .... .... 9,1 2,0 6,0 9,0 9,2 8,4 
Marktfruchtbetriebe ..................................... 14,6 2,3 4,6 6,1 5,4 4,8 
Dauerkulturbetriebe ... ... .. ... ... .......... ....... ..... 6,6 1,7 5,0 13,6 10,2' 8,8 
Veredelungsbetriebe ............ .... ...... ........ ; .... 6,4 2,1 5,0 10,0 ' 8,0 7,2 

Alle Betriebe 1996 ........................ .... .... .. ..... 100,0 \ 1,8 1,6 3,0 2,6 2,2 
1995 ................. .. ..... .. ............. 100,0 1,8 1,6 2,8 2,4 2,0 
1994 .... .. .. .... ........ .. ...... ... ........ 100,0 1,8 1,6 3,2 2,6 2,2 

unterste Größenklassen ..................... .. ....... 35,9 0,7 5,6 13,4 6,6 5,4 
übrige Größenklassen .. .. ... ... .. .. ... .. .. .... .. ...... 64,1 2,4 1,6 2,8 2,4 !2,2 
Bergbauernbetriebe ........ .... ......... ...... ......... 37,6 1,7 2,0 5,2 4,2 3,6 
Futterbau, Alpenvorland ohne Zonierung ... 10,5 1,3 4,2 11,0 8,6 7,4 
Marktfruchtbetriebe, Nö. Flach- u. Hügell. .. 9,1 2,3 5,2 7,0 6,4 5,8 

Quelle: Berechnungen der BA für Agrarwirtschaft. 
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Wesentliche Gesetze und Verordnungen im Agrarbereich 

Anwenderhinweis: 
Das Verzeichnis ist - wie sich aus dem Titel ergibt - nicht voll

ständig und bezieht sich nur auf die Gesetze und Verordnun
gen des Bundes. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden 
nur die wichtigsten Normen ausgewählt, die jeweils in ihrer letz
ten Fassung·(zgd = zuletzt geändert durch) zitiert werden. 

Organisationsrecht 

Das Organisationsrecht befaßt sich mit den für die Abwick

lung und Aufrechterhaltung des land~ und forstwirtschaftli

chen 8ystems verantwortlichen Organen und regelt deren 

Zuständigkeiten. 

• Agrarbehördengesetz 1950, BGBI.Nr. 1/1951 zgd mit 902/1993 

• Bundesforstegesetz, BGBI.Nr. 793/1996 

• Bundesstatistikgesetz, BGBI.Nr. 91/1965 igd BGBL.Nr. 
390/1994 

• Bundesgesetz über das land- und forstwirtschaftliche Betrieb
sinformationssystem (LFBIS-Gesetz), BGBI. Nr. 448/1980 zgd 
BGBI.Nr. 597/1981 

• LFBIS-ÖStZ-Verordnung, BGBI.Nr. 644/1983; 2. LFBIS-ÖStZ
Verordnung BGBI.Nr. 412/1984; Verordnung über die Über
mittlung von Daten des land- und forstwirtschaftlichen Ver
mögens, BGBI.Nr. 609/1988 

• Bundesgesetz über die Bundesämter für Landwirtschaft und 
die landwirtschaftlichen Bundesanstalten, BGBI.Nr. 515/1994 
zgd BGBL.Nr. 201/1996 

• Bundesgesetz über das Bundesamt für Wasserwirtschaft und 
Änderung des Wasserbautenförderungsgesetzes, BGBI.Nr. 
516/1994 

• Bundesgesetz über die Gründung der landwirtschaftlichen Bun
desversuchswirtschaftengesellschaft mbH, BGBI.Nr. 794/1996 

• Bundesministeriengesetz 1986, BGBI.Nr. 76/1986 zgd BGBI.Nr. 
201/1996 

• Auskunftspflichtgesetz, BGBI.Nr. 287/1987 zgd BGBI.Nr. 
447/1990 

Landwirtschaftliches Wirtschaftsrecht 

Die für die Land- und Forstwirtschaft maßgeblichen Wirt

schaftsgesetze bilden die rechtliche Grundlage für Maß

nahmen im Bereich der Agrarpolitik sowie der Umsetzung 

der gemeinsamen Agrarpolitik. 

• Marktordnungsgesetz 1985, BGBI. Nr. 210/1985, zgd BGBI. 
Nr.298/1995 

• Landwirtschaftsgesetz 1992, BGBI. Nr. 375/1992 ,- zgd BGBI. 
Nr.420/1996 

• AMA-Gesetz 1992, BGBI. Nr. 376/1992, zgd BGBI. Nr. 420/1996 

• Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz 1997, BGBI. Nr. 789/1996 

Recht der gemeinsamen Agrarpolitik der EU 

Gemeinsame Marktorganisationen 
. Verordnung über Sicherheiten für Marktordnungswaren, BGBI. 

Nr. 1021/1994, zgd BGBI. Nr. 334/1996 

• Verordnung über Lizenzen für Marktordnungswaren, BGBI. Nr. 
1022/1994, zgd BGBI. Nr. 256/1996 . 

• Verordnung über die zuständige Marktordnungsstelle im 
Bereich der gemeinsamen Marktorganisationen für Bananen 
und Wein , BGBI. Nr. 1068/1994 

• Marktbeobachtungsverordnung, BGBI. Nr. 1·082/1994 

• Schutzmaßnahmenverordnung, BGBI. Nr. 1083/1994 

• Überschußbestandsverordnung, BGBI. Nr. 1103/1994 

• Verordnung über die Anerkennung von . Erzeugergemein-
schaften und deren Vereinigungen, BGBI. Nr. 726/1995 

• LUK-Ausgleichsmaßnahmen-Verordnung, BGBI. Nr. 390/1996 

• KPA-Verordnung, BGBI. Nr .. 1 067/1994, zgd BGBI. Nr. 47/1997 

• Verordnung zur Durchführung der Intervention von Getreide, . 
BGBI. Nr. 1020/1994, zgd BGBI. Nr. 425/1995 

• Getreide-Überwachungsverordnung, BGBI. Nr. 575/1995 

• Verordnung über die Gewährung einer Beihilfe zugunsten 
bestimmter Körnerhülsenfrüchte, BGBt Nr. 262/1995 

• Saatgutbeihilfenverordnung, BGBI. Nr. 98/1995, zgd BGBI. Nr. 
132/1996 

• Verordnung über die Registrierung von Verträgen über die Ver
mehrung von Saatgut fn Drittländer, BGBI. Nr. 99/1995 

• Verordnung zur Erhebung der Direktverkaufsmengen, BGBI. 
Nr. 914/1994 

• Milch-Referenzmengen-Zuteilungsverordnung, BGBI. Nr. 226/ 
1995, zgd BGBI. Nr. 729/1996 . 

• Milch~Garantiemengen-Verordnung, BGBI. Nr. 225/1995, zgd 
BGBI. Nr. 728/19·96 . 

• Milch-Meldeverordnung, BGBI. Nr. 727/1996 

• Verordnung über die öffentliche Lagerhaltung von Butter, 
BGBI. Nr. 1061/1994 

• Verordnung über die private Lagerhaltung von Butter und Rahm, 
BGBJ. Nr. 81/1995 

• Verordnung über die öffentliche Lagerhaltung von Mager
milchpulver, BGBI. Nr. 456/1996 

• SChulmilchbeihilfenverordnung, BGBI. Nr. 1062/1994, zgd 
BGBI. Nr. 33/1997 

• Milchfett-Verbrauch-Verbilligungsverordnung, BGBI. Nr. 1063/ 
1994, zgd BGBI. Nr. 438/1995 . 

• Milchfett-Verarbeitungs-Verordnung, BGBI. Nr. 1064/1994, zgd 
BGBI. Nr. 442/1996 
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• Verordnung über private Lagerhaltung von lagerfähigen Käse
sorten , BGBL Nr. 316/1995 

• Verordnung über die Gewährung von Beihilfen für Magermilch 
und Magermilchpulver für Futterzwecke, BGBL Nr. 1101/1994 

• Kasein-Beihilfenverordnung, BGBL Nr. 1065/1994 

• Kasein-Verwendungs-Verordnung, BGBL Nr. 1066/1994 

• Rinder- und Schafprämienverordnung 1996, BGBL Nr. 465/1996 

• Mutterkuhhöchstgrenzen-Verordnung, BGBL Nr.1 01/1995zgd 
BGBL Nr. 654/1995 

• Mutterkuhzusatzprämien-Verordnung 1996, BGBL Nr.190/1996 

• Mutterschafobergrenzen-Verordnung, BGBL Nr. 851/1995 

• Frühvermarktungsprämienverordnung, BGBL Nr. 701/1996 
zgd BGBL Nr. 34/1997 

• BSE-Ausgleichsmaßnahmen-Verordnung, BGBL Nr. 403/1996 
zgd BGBL Nr. 462/1996 

• Verordnung zur Durchführung der Intervention von Rind: 
fleisch, Schweinefleisch und Schaf- und Ziegenfleisch , BGBL 
Nr. 1018/1994 

• Interventionsrindfleisch-Verarbeitungsverordnung, BGBL Nr. 
72/1995 

• Vieh-Meldeverordnung, BGBL Nr. 800/1995 

. Zuckermarktordnungs-Durchführungsverordnung 1995, 
BGBLNr. 1014/1994 

• Stärke-Zuckerproduktionserstattungsverordnung 1995, BGBI.Nr. 
1015/1994 

• Zuckerlager-Meldeverordnüng 1994, BGBLNr. 1016/1994 

• Änderung der Stärke/Zucker-Produktionserstattu~gs-Verord
nung 1995, BGBLNr. 454/1995 

• Erdäpfel-Ausgleichzahlungs- und Erdäpfelstärkeprämie-Ver
ordnung 1995, BGBLNr. 629/1995 

• Überschußzucker Ausfuhrverordnu~g 1995, BGBLNr. 8.01/1995 

• Geflügelwirtschaftsgesetz 1988, ' BGBLNr. 577/1987 zgd 
BGBLNr. 298/1995 

• Mühlengesetz1981, BGBLNr. 206/1981 , seit der Mühlenge
setz-Novelle 1992, Mühlenstrukturverbesserungsgesetz, 
BGBLNr. 381/1992 zgd BGBLNr. 664/1994 

• Verordnung, mit der die Berggebiete und benachteiligten för
derungswürdigen Gebiete bestimmt werden, BGBLNr. 771/1995 

• EG-Rohtabak-Durchführungsverordnung, BGBLNr. 337/1995 
zgd 460/1996 

• Verordnung Hopfenbeihilfe, BGBLNr. 227/1995 

• Trockenfutterbeihilfenverordnung, BGBLNr. 437/1995 zgd 
249/1996 

• Flachsbeihilfenverordnung, BGBLNr. 167/1995 zgd 296/1996 

• Bundesgesetz über die Gründung der landwirtschaftlichen Bun
desversuchswirtschaftenge~ellschaft m .b. H. (BVWG-Gesetz) , 
BGBLNr. 794/1996 
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Forstrecht 

Durch das Forstrecht soll die Aufrechterhaltung der man

nigfaltigen Funktionen des Waldes 'gesichert werden. Zu die

sen zählen unter anderem die Holz- und Energieversorgung, 

der Schutz vor Elementargefahren, die Sauerstoffprodukti

on und die Funktion als Erholungsraum. 

• Forstgesetz 1975, BGBLNr. 440/1975 zgd BGBLNr. 419/1996 

. 2. Verordnung gegen forstschädliche Luftverunreinigungen , 
BGBLNr. 199/1984 

• Forstsaatgutverordnung, BGBLNr. 251/1989 

• Forstliche Staatsprüfungsverordnung, BGBLNr. 221/1989 

• Forstliche Kennzeichnungsverordnung , BGBLNr. 179/1976 
zgd BGBLNr. 67/1997 

• Forstschutzverordnung, BGBLNr. 245/1990 zgd BG8LNr. 
196/1995 

• Verordn!Jng über die Richtlinie für die Verminderung der Pflicht
anzahl von Forstorganen, BGBLNr. 753/90 

• Forstlic~es Vermehrungsgutgesetz, BGBLNr. 419/1996 

• Verordnung über Forstliches Vermehrungsgut, BGBLNr. 
512/1996 

Weinrecht 

Durch die verschiedenen weinrechtlichen Vorschriften soll in 

erster Linie sichergestellt werde!", daß Wein nur als Natur

produkt erzeugt und in Verkehr gebracht wird. Weiters soll 

der Weinko r.lsument durch detaillierte Bezeichnungsvor

schriften vor Irreführung geschützt werden. 

• Weingesetz 1985, ,BGBLNr. 444/1985 zgd BGBLNr. 201/~ 996 

• Weingesetz-Formularverordnung, BGBL.Nr. 812/1995 

- • Weinverordnung 1992, BGBLNr. 630/1992 

• Verordnung über Qualitätsweinrebsorten, BGBLNr. 127/1991 
. zgd BGBLNr. 88/1992 

• Verordnung uber den Tarif für' die Erteilung der staatlichen Prüf
nummer, BGBLNr. 514/1988, zgd BGBLNr. 882/1995 

• Verordnung über Banderolen und Marketingbeitrag, BGBLNr. 
668/1995 

• Verordnung über die Geschäftsordnung für Weinkostkommis
sionen, BGBLNr. 470/1972 zgd BGBLNr. 10/1992 

• Verordnung überVorführgemeinden und über Kosten der Kon
trolle von Prädikatsweinen, BGBLNr. 470/1986 zgd BGBLNr. 
571/1988 

• Verordnung über Ein- und Ausgangsbücher (Kellerbuch) sowie 
über Ernte und Bestandsmeldungen, BGBLNr. 471/1986 

• Verordnung über Weinaufsichtsgebiete und AußensteIlen der 
Bundeskellereiinspektion, BGBLNr. 349/1988 zgd BGBLNr. 
278/1996 

• Verordnung über Methoden und Toleranzen bei der Untersu
chung von Wein und Obstwein (Methodenverordnung), BGBLNr. 
495/1989 zgd BGBLNr 479/1994 . 
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• Verordnung, mit der Großlagen festgelegt werden, BGBLNr. 
498/1989 zgd BGBI.Nr. 433/1994 . 

• Verordnung über die Anerkennung der zur Ausfertigung von 
Weineinfuhrerzeugnissen ermächtigten Untersuchungsanstalten 
des Ursprungsstaates BGBI.Nr. 142/1988 zgd BGBI.Nr. 
574/1994 

• Rebenverkehrsgesetz 1996, BGBI.Nr. 418/1996 

• Verordnung über Vermehrungsgut von Reben, BGBI.Nr. 
466/1996 

• Verordnung zur Durchführung von gemeinschaftlichen Mark
tordnungsmaßnahmen im Weinbereich, BGBI.Nr. 493/1996 

• Verordnung über die Übertragung der Aufgaben des techni
schen Prüfdienstes der Zahlstelle Wein, BGBI.Nr. 553/1996 

Gesundheitsrecht, Lebensmittelrecht 

Gesundheitsrechtliche Vorschriften haben ganz allgemein die 

Abwehr von Gesundheitsschädigung, z.B. durch verdorbe

ne oder verseuchte Lebensmittel zum Ziel. Weiters s'ollen den 

schädlichen Auswirkungen von Chemikalien auf Lebensmittel 

Grellzen gesetzt werden. 

• Lebensmittelgesetz 1975, BGBLNr. 86/1975 zgd BGBLNr. 
756/1992 . 

• Milchhygieneverordnung, BGBI.Nr. 897/1993 

• Trinkwasser-Nitrat-Verordnung, BGBI,Nr. 557/1989 zgd BGBI,Nr. 
714/1996 

• Schädlingsbekämpfungsmittel-Höchstwerteverordnung, 
BGBI,Nr .. 747/1995 

• Chemikaliengesetz, BGBI,Nr. 326/1987 zgd BGBI,Nr. 759/1992 

• Chemikalienverordnung, BGBI,Nr. 208/1989 zgd BGBI,Nr. 
620/1993 

• Verordnung über die Bezeichnung von sehr giftigen, giftigen 
und mindergiftigen Stoffen ' in einer Giftliste (Giftliste-V~rord
nung), BGBI,Nr. 422/1995 

• Giftverordnung 1989, BGBI,Nr. 21211989 zgd BGBI,Nr. 449/1993 

• Verordnung über die Anpassung der Kennzeichnung bestimm
ter Pflanzenschutzmittel, Vorratsschutzmittel und Schädlings
bekämpfungsmittel und über die Begasüng mit Giften, BGBI,Nr. 
178/1990 

• Konfitürenverordnung, BGBI,Nr. 897/19~5 

• Lebensmittelkennzeichnungsverordnung, BGBI,Nr. 555/1995 

• Hühnereiverordnung, BGBI,Nr. 656/1995 

Gewerberecht, Preisrecht 

Das Gewerberecht dient der rechtlichen Regulierung der 

gewerblichen Wirtschaft; obwohl die Land- und Forstwirtschaft 

einschließlich deren Nebengewerbe vom Geltungsbereich der ' 

Gewerbeordnung a~sgenommen ist, ist sie indirekt auch durch 

das Gewerberecht betroffen. DasPreisrecht bezweckt die Sta

bilisierun.g des Preisniveaus bestimmter Güter sowie 

Informationen für den Verbraucher über die Preisverhältnisse. 
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Das Preisgesetz findet auch bei Gütern der Land- und Forst

wirtschaft Anwendung. 

• Gewerbeordnung 1994, BGBI,Nr. 194/1994 zgd BGBI,Nr. 
10/1997 

• Preisgesetz 1992, BGBI,Nr. 145/1992 

Betriebsmittelrecht, Wettbewerbsrecht 

Wettbewerbsrecht soll, letztlich auch im Interesse des Kon

sumentenschutzes, den Wettbewerb zwischen den einzel

nen Ar)bietern sach~ich gerechtfertigten Auflagen unterwer

fen. Das Wettbewerbsrecht ist für die land- und forstwirt

schaftlichen Produzenten, was sowohl das Innenverhältnis 

untereinander als auch das Verhältnis zu anderen Anbietern 

anlangt, von Bedeutung. 

• Bundesverfassungsgesetznovelle 1990, BGBI,Nr. 445/1990 

• Saatgutgesetz 1937, BGBI,Nr..72/1997 

• Kundmachung der Sorten und Herkünfte (Ökotypen) land
wirtschaftlicher Kulturpflanzen, die aufgrund ihres Anbauwer
tes für die Landeskultur von Bedeutung sind (Sortenver
zeichnis), veröffentlicht im Amtsblatt zur Wiener Zeitung Nr. 
32 vom 8.2.1997 

• Kundmachung der im Zuchtbuch für Kulturpflanzen eingetra
genen Sorten, veröffentlicht im Amtsblatt zur Wiener Zeitung 
Nr. 32 vom 8.2.1997 

• Pflanzenschutzmittelgesetz, BGBLNr. 60/1997 

• Pflanzengutgesetz, BGBL.Nr. 73/1997 

• Rebenverkehrsgesetz, BGBI.Nr. 418/1996 zgd BGBI,Nr. 
793/1996 

• Rebenverkehrsverordnung, BGBI,Nr. 418/1996 zgd BGBI,Nr. 
706/1996 

• Futtermittelgesetz, BGBI,Nr. 905/1993 

• Futtermittelverordnung, BGBI,Nr. 183/1996 

• Futtermittel-Probenahmeverordnung, BGBI,Nr. 274/1994 zgd 
BGBI,Nr.402l1996 

• Futtermittelgebührer)tarif, BGBI,Nr. 275/1994 zgd BGBI,Nr. 
703/1996 

• Qualitätsklassengesetz, BGBI,Nr. 161/1967 zgd ' BGBI,Nr. 
523/1995 

• Verordnung über die Durchführung der Qualitätskontrolle, 
BGBI,Nr. 232/1992 zgd BGBI,Nr. 576/1995 

• Verordnung über Qualitätsnormen für Obst und Gemüse, 
BGBI,Nr. 577/1995 

• Verordnung über Qualitätsnormen für Blumenbulben, -zwie
beln und -knollen sowie frische Schnittblumen und frisches Blatt
werk, BGBI,Nr. 578/1995 

• Verordnung über Vermarktungsnormen für Eier, BGBI,Nr. 
579/1995 

• Verordnung über Erzeugung und Vermarktung von Bruteiern 
und Kücken von Hausgeflügel, BGBI,Nr. 580/1995 
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• Verordnung über Vermarktungsnormen für Geflügelfleisch, 
BGBI.Nr.581/1995 

. Verordnung über die schrittweise Einführung der gemeinsa
men Qualitätsnormen für Obst und Gemüse, BGBI.Nr. 718/1995 

• Verordnung über Qualitätsklassen für Schweinehältten, BGBI.Nr. 
158/1996 

• Verordnung über Qualitätsklassen für Rinderschlachtkörper, 
BGBI.Nr. 157/1996 

• Verordnung über Qualitätsklassen für Speisekartoffeln, BGBI.Nr. 
265/1995 

• Apfelbaumrodungsverordnung, BGBI.Nr. 79/1995 

• Verordnung über die Anerkennung von Erzeugergemein
schatten für Obst und Gemüse, BGBI.Nr. 376/1995 

• Verordnung über die Gewährung von Prämien für die Rodung 
von Pfirsich- und Nektarinenbäumen, BGBI.Nr. 7/1996 

• Düngemittelgesetz, BGBI.Nr. 513/1994 zgd BGBI.Nr. 417/1997 

• Düngemittelverordnung, BGBI.Nr. 1007/1994 

• Düngemittelprobenahmeverordnung, BGBI.Nr. 1008/1994 zgd 
BGBI.Nr. 32/1996 

• Düngemittelgebührentarif, BGBI.Nr. 1009/1994 zgd BGBI.Nr. 
704/1996 

• Düngemittel-Einfuhrverordnung, BGBI.Nr. 1010/1994 

Wasserrecht 

Das Wasserrecht regelt die Nutzung der Gewässer und 

deren Reinhaltung; darüber hinaus enthält es Vorschriften über 

die Abwehr der Gefahren des Wassers. 

• Wasserrechtsgesetz f959, BGBI.Nr. 215/1959 zgd BGBI.Nr. 
74/1997 

• Wassergüte-Erhebungsverordnung, BGBI.Nr. 338/1991 

• Allgemeine Abwasseremissionsverordnung, BGBI.Nr. 179/1991 
zgd BGBI.Nr. 186/1996 ' 

• 1. Emissionsverordnung für kommunales Abwasser (Anlagen 
>50 EGW), BGBI.Nr. 210/1996 -

• Verordnung über die Begrenzung von Ab~asseremisl5ionen aus 
der Erzeugung von gebleichtem Zellstoff, BGBI.Nr. 181/1991 
Ld.F.537/1993 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
Schlachtbetrieben und fleischverarbeitenden Betrieben, 
BGBI.Nr. 182/1991 Ld.F. 53711993 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
Milchbearbeitungs- und Milchverarbeitungsbetrieben, BGBI.Nr. 
183/1991 Ld:F. 537/1993 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
Gerbereien, Lederfabriken und Pelzzurichtereien, BGBI.Nr . . 
184/1991 Ld.F. 537/1993 

• Verordnung, mit der die meisten der bisher erlassenen Emis
sionsverordnungen abgeändert wurden, BGBI.Nr. 537/1993 

Grüner Bericht 1996 

. 3. Emissionsverordnung für kommunales Abwasser, BGBI.Nr. 
869/1993 (Extremlagenv'erordnung) 

• AbwasseremissIonsverordnung für den medizinischen Bereich, 
BGBI.Nr. 870/1993 . 

• Verordnung über die Begrenzung von Äbwasseremissionen aus 
Betrieben zur Behandlung und BesChichtung von metalli
schen Oberflächen, BGBI.Nr. 609/1992 Ld.F. 537/1993 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Erzeugung von Papier und Pappe, BGBI.Nr. 610/1992 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
graphische und fotographische Prozesse anwendenden Betrie
ben, BGBI.Nr. 611/1992 Ld.F. 537/1993 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
Textilveredlungs- und -behandlungsbetrieben, BGBI.Nr. 
612/1992 Ld.F. 537/1993 

• Verordnung über die Begrenzung von SickerWasseremissio
nen aus Abfalldeponien, BGBI.Nr. 613/1992 Ld.F. 537/1993 

• Verordnung zur Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
Wasch- und Chemischreinigungsprozessen von Textilien, 
BGBI.Nr.871/1993 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen von 
Tankstellen und Fahrzeugreparatur- und -waschbetrieben , 
BGBI.Nr.872/1993 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
Kühlsystemen und Dampferzeugern, BGBU':Ir. 107211994 

• Verordnung ü.ber die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Zucker- und Stärkeerzeugung, BGBI.Nr. 1073/1994 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
Brauereien und Mälzereien, BGBI.Nr. 1074/1994 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
Anlagen zur Erzeugung von Fischprodukten (Fischprodukti
onsanlagen), BGBI.Nr. 1075/1994 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Herstellung von Alkohol für Trinkzwecke und von alkoho
lischen Getränken, BGBI.Nr. 1076/1994 

• Verordnung über dieHegrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Herstellung vori' Erfrischungsgetränken und der Geträn
keabfOJ!uPfl/ BGBLNr. 1077/1994 

.' - v' 'l . . ... . ... , 

.• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
. der Obst- und Gemüseveredelung sowie aus der Tiefkühlkost

und Speiseeiserzeugurig, BGBI.Nr. 1078/1994 

• Verordnung uber die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Erzeugung pflanzlicher oder tierischer Öle oder Fette einsch
ließlich der Speiseöl- und Speisefetterzeugung, BGBI.Nr. 
1079/1994 

• Verordnung über dl~ 'Begrenzung v~n Abwasseremissionen aus 
der Hefe-, Spiritus- und Zitronensäureerzeugung, BGBI.Nr. 
1080/1994 . 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Herstellung von Sauergemüse, BGBI.Nr~ 1081/1994 
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• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Reinigung von Verbrennungsgas (AEV Verbrennungs
gas), BGBLNr. 886/1995 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
Laboratorien (AEV Laboratorien), BGBLNr. 887/1995 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Herstellung und Verarbeitung von Glas und künstlichen Mine
ralfasern (AEV Glasindustrie), BGBLNr. 888/1995 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Aufbereitung, Veredelung und Weiterverarbeitung von 
Blei-, Wolfram- oder Zinkerzen sowie aus der Aluminium-, Blei
, Kupfer-, Molybdän-, Wolfram- oder Zinkmetallherstellung 
und -verarbeitung (AEV Nichteisen - Metallindustrie) , BGBLNr. 
889/1995 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Kartoffelverarbeitung (AEV Kartoffelverarbeitung), BGBI.Nr. 
890/1995 - . . 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Tierkörperverwertung (AEV Tierkörperverwertung) , BGBL Nr. 
891/1995 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Wasseraufbereitung (AEV Wasseraufbereitung) , BGBI.Nr. 
892/1995 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Herstellung von Hautleim, Gelatine und Knochenleim 
(AEV Hautleim), BGBI.Nr. 893/1995 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Trocknung pflanzlicher Produkte für die Futtermittelher
stellung (AEV Futtermittelherstellung), BGBLNr. 894/1995. 

• Verordnung über die BE?grenzung von Abwasseremissionen aus 
der Herstellung von Soda nach dem Ammoniak-Soda Verfah
ren (AEV.Soda), BGBLNr. 92/1996 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Hel=Stellung von Kunstharzen (AEV Kunstharze), BGBLNr. 
667/1996 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Herstellung von Pflanzenschutz un.d Schädlingsbekämp
fungsmitteln (AEV Pflanzenschutzmittel), BGBLNr. 668/1996 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Herstellung von anorganischen Düngemitteln sowie von 
Phosphorsäure und deren Salzen (AEV anorganische Dün
gemittel), BGBLNr. 669/1996 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Herstellung von technischen Gasen (AEV technische 
Gase) , BGBLNr. 670/1996 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Herstellung von Holzfaserplatten (AEV Holzfaserplatten), 
BGBLNr. 671/1996 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus 
der Chlor-Alkali-Elektrolyse (AEV Chlor-Alkali-Elektrolyse) " 
BGBLNr. 672/1996 

• Verordnung über den Grundwasserschwellenwert, BGBLNr. 
502/1991 

• Verordnung über wassergefährdende Stoffe, BGBI.Nr. 275/1969 
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• Verordnung zur Verbesserung der Wassergüte der Mur, 
BGBLNr.423/1979 

• Verordnung zur Verbesserung der Wassergüte der Donau, 
. BGBLNr. 210/1977 

• Wasserbautenförderungsgesetz 1985, BGBLNr. 148/1985 zgd 
BGBLNr. 516/1995 

• Bundesgesetz über das Bundesamt für Wasserwirtschaft und 
Änderung des Wasserbautenförderungsgesetzes, BGBLNr. 
516/1994 

• Marchfeldkanalgesetz, BGBLNr·. · 507/1985 zgd BGBLNr. 
495/1990 

• Hydrographiegesetz, BGBLNr. 58/1979 idF BGBLNr. 252/1990 

• Wassergüteerhebungsverordnung, BGBLNr. 338/1991 

• Oberflächen-Trinkwasserverordnung, BGBLNr. 359/1995 

• Trinkwasserreinhaltungs-Verordnung, BGBLNr. 557/1989 

• Trinkwasserpestizid-Verordnung, BGBLNr. 4~8/1991 

• Trinkwassernitratverordnung, BGBLNr. 557/1989 i.d.F. 714/1996 

• Trinkwasser-Ausnahmeverordnung, BGBLNr. 384/1993 i.d.F. 
287/1996 

. • Deponieverordnung, BGBLNr. 164/1996 

Katastrophenschutz, Katastrophenh ilfe 

Gesetze im Dienste des Katastrophenschutzes und der 

Katastrophenhilfe enthalten Maßnahmen mit dem Ziel der Ver

hinderung, Beseitigung oder Minderung der ~nmittelbaren 
Auswirkungen der mit einer Katastrophe verbundenen Per

sonen- und Sachschäden. Dafür besteht auf Bundesebene 

ein Katastrophenfonds, der vom Bundesminister für Finan

zen im Einvernehmen mit den sachlich zuständigen Bun

desministern verwaltet wird. -

• Strahlenschutzgesetz BGBLNr. 227/1969 zgd BGBLNr. 
657/1996 

• Katastrophenfondsgesetz 1986, BGBLNr. 396/1986 zgd 
BGBI,Nr.201/1996 

Veterinärrecht 

Veterinärrecht dient der Erhaltung und der Wiederherstellung 

der Gesundheit von Tieren. Überdies zielt es auf die Ver.; 

meidung und Abwehr der dem Menschen aus der Tierhal

tung und aus der Verwertung tierischer Produkte drohenden 

Gefahren ab. Eine solche Gefahr soll möglichst früh erkannt 

und auch von Amts wegen bekämpft werden. 

• Rinderpestgesetz, RGBLNr. 37/1880 zgd BGBLNr. 422/1974 

• Lungenseuchengesetz, RGBLNr. 142/1892 zgd BGBLNr. 
50/1948 

• Tierseuchengesetz; RGBLNr. 1.77/1909 zgd BGBLNr. 257/1993 

• Bangseuchengesetz, BGBI.Nr. 147/1957 zgd BGBI.Nr. 236/1985 

• Bangseuchenverordnung, BGBLNr. 280/1957 zgd BGBLNr. 
260/1994 
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• Tierärztegesetz, BGBI,Nr. 16/1975 zgd BGBI,Nr. 476/1995 

• Rinderleukosegesetz, BGBI.Nr. 272/1982 zgd BGBI.Nr. 
237/1985 

• Verordnung betreffend Untersuchungsstellen auf Hinderleu
kose, BGBI,Nr. 416/1982 

• Fleischuntersuchungsgesetz, BGBI.Nr. 522/1982 zgd BGBI.Nr. 
118/1994 

• Fleischuntersuchungsverordnung, BGBI,Nr. 395/1994 

• Fleischhygieneverordnung, BGBLNr. 280/1983 zgd BGBI.Nr. 
185/1992 

• Geflügel-Fleis;;huntersuchungsverordnung, BGBI,Nr. 404/1994 

• Geflügelhygieneverordnung, BGBI,Nr. 274/1991 

• Bienenseuchengesetz, BGBI,Nr. 290/1988 

• Frischfleisch-Hygieneverordnung, BGBI.Nr. 396/1994 zgd 
BGBI,Nr. 519/1996 

• Fleischverarbeitungsbetriebe-Hygieneverordnung, BG BI,N r. 
397/1994 zgd BGBI,Nr. 643/1996 

• Zuchtwild-Fleischuntersuchungsvero~dnung, BGBLNr. 399/1994 
zgd BGBI.Nr. 643/1996 

• Wildfleisch-Verordnung, BGBI,Nr. 400/1994 

• Kaninchenfleisch-Verordnung, BGBI,Nr. 401/1994 zgq BGBI.Nr. 
643/1996 

• Fleischimport-Verordnung, BGBI.Nr. 402/1994 

• Geflügelfleisch-Hygieneverordnung, BGBLNr. 403/1994 zgd 
BGBI,Nr.643/1996 

• Tierkennzeichnungs-Verordnung, BGBI,Nr. 413/1995 

• Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG ?um Schutz von Nutztieren 
in der Landwirtschaft (in Kraft getreten am 19. September 1995) 

Arbeits- und Sozial recht 

Auf die Land- und Forstwirtschaft bezogen dient das Arbeits

und Sozialrecht der sozialen Sicherstellung der selbständi

gen Landwirte sowie der umfassenden arbeitsrechtlichen 

Regelung betreffend die in der Land- und Forstwirtschaft 

unselbständig Beschäftigten. 

• Allgemeines Sozialversicherungsgesetz-ASVG, BGBLNr. 
189/1985 zgd BGBLNr. 764/1996 

• Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBLNr. 376/1967 zgd 
BGBI.Nr.433/1996 
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• Eltern-Karenzurlaubsgesetz, BGBI.Nr. 651/19s'9 zgd BGBI,Nr. 
434/1995 

• Bundespflegegeldgesetz, BGBI.Nr. 110/1993 zgd BGBLNr. 
758/1996 

Berufsausbildung und Schulwesen 

Nachfolgende Gesetze regeln die Organisation, die allge

meinen Ziele und die besonderen Aufgaben der land- und 

forstwirtschaftlichen Schulen sowie Schul- und Studien bei

hilfen. Seit Beginn des Schuljahres 1977/78 gilt das Schul

unterrichtsgesetz (BGBI. Nr. 472/1986 zgd BGBI. Nr. 468/1995) 

auch für die land- und forstwirtschaftlichen Bundesschulen. 

• Land- und forstwirtschaftliche~ Bundesschulgesetz, BGE}I.Nr. 
175/1966 zgd BGBI.Nr. 769/1996 

• Bundesg~setz betreffend die Grundsätze für die Berufsaus
bildung der Arbeiter in der Land- und Forstwirtschaft (Iand- und 
forstwirtschaftliches Berufsausbildungsgesetz) , BGBI. N r. 
298/1990 zgd BGBLNr. 472/1992 

• Bundesgrundsatzgesetz für land- und forstwirtschaftliche 
Berufsschulen, BGBLNr. 319/1975 zgd BGBLNr. 648/1994 

• Bundesgrundsatzgesetz für land- und forstwirtschaftliehe 
Fachschulen, BGBI,Nr. 320/1975 zgd BGBI,Nr. 649/1994 

• Bundesgesetz über Fachhochschul-Studiengänge, BGBI.Nr. 
340/1993 

• Schülerbeihilfengesetz 1983, BGBI,Nr. 455/1983 zgd BGBI,Nr. 
853/1995 " 

• Studienförderungsgesetz 1992, BGBLNr. 305/1992 zgd BGBLNr. 
377/1996 

• Verordnung über die Schülerheimbeiträge an höheren land
und forstwirtschaftlichen Lehranstalten, .BGBI,Nr. 393/1989 zgd 
BGBI.Nr.513/1996 

Kraftfahrrecht 

Kraftfahrrecht schreibt die technische Beschaffenheit und die 

Ausrüstung der Kraftfahrzeuge und die persönliche Qualifi

kation der zu ihrem Betrieb Berechtigten vor: Weiters sollen 

durch die gesetzliche Koordinierung des Straßenverkehrs 

Gefahren durch den Betrieb von Kraftfahrzeugen vermindert 

werden. 

• Kraftfahrgesetz 1967, BGBI.Nr. 267/1967 zgd BGBLNr. 258/1995 

• KFG-Durchführungsverordnung 19B7, BGBI.Nr. 399/1967 zgd 
BGBI,Nr.746/1995 

• Bauern-Sozialversicherungsgesetz, BGBLNr. 559/1978 zgd . • Straßenverkehrsordnung 1960, BGBLNr.159/1960zgd BGBLNr. 
BGBI.Nr.764/1996 201/1996 

• Bundesgesetz über die Gewährung der Leistungen der 
Betriebshilfe (des Wochengeldes) an Mütter, die in der gewerb
lichen Wirtschaft oder in der Land- und Forstwirtschaft selbst
ändig erwerbstätig sind (Betriebshilfegesetz-BHG), BGBI.Nr. 
359/1982 zgd BGBLNr. 413/1996 

• Bundesgesetz betreffend die Grundsätze für die'Regelung des 
Arbeitsrechtes in der Land- und Forstwirtschaft (Landarbeits
gesetz 1984-LAG), BGBI.Nr. 287/1984 zgd BGBI,Nr. 514/1994 

• Tiertransportgesetz-Straße, BGBI,Nr. 411/1994 

Zivilrecht 

Für die Land- und Forstwirtschaft ist auch das Privatrecht 

von Bedeutung. In gewissen Bereichen sind privatrechtliche 

Grundsätze in Anpassung an die speziellen Gegebenheiten 

in der Land- und Forstwirtschaft abgeändert worden. 
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• Mastkreditgesetz, I?GBI.Nr. 210/1932 

. 2. Mastkreditverordnung, BGBI.Nr. 299/1932 zgd BGBI.Nr. 
245i1949 . 

• 3. Mastkreditverordnung, BGBI.Nr. 161/1949 

. • Landpachtgesetz, BG·BI. N r. 451/1969 

• Tiroler Höfegesetz, LGBI.Nr. 47/1900 zgd 657/1989 

• Kärntner Erbhöfegesetz, LBGI.Nr. 33/1903 zgd 658/1989 

• Anerbengesetz, BGBI.Nr. 106/1958 zgd 659/1989 

• Erwerbsgesellschaftengesetz, BGBI.Nr. 257/1990 .zgd BGBI.Nr. 
10/1991 

Abgabenrecht 

Das für die Land- und Forstwirtschaft maßgebende Abga

benrecht enthält Sonderbestimmungen, die den besonderen 

Verhältnissen in der Land- und Forstwirtschaft Rechnung tra

gen. Besondere Bedeutung kommt dem Einheitswertbe

scheid zu, von dem grundsätzlich alle wesentlichen Abga

ben des Landwirtes abgeleitet werden. 

• Bundesabgabenordnung, BGBI.Nr. 194/1961 zgd BGBI.Nr. 
797/1996 

• Verordnung über land- und forstwirtschaftliche Buchführung, 
BGBI.Nr.51/1962 

• Bewertungsgesetz 1955, BGBI.Nr. 148/1955 zgd BGBI.Nr. 
201/1996 

• Bodenschätzungsgesetz 1970, BGBI.Nr. 233/1970 

• Einkommensteuergesetz 1988, BGBI,Nt. 400/1988 zgd BGBI,Nr. 
798/1996 

• Verordnung über die Aufstellung von Durchschnittsätzen für 
die Ermittlung des Gewinnes aus Land- und Forstwirtschaft 
einschließlich Gartenbau, BGBI.Nr. 100/1990 zgd BGBI.Nr. 
689/1995 . 

• Umsatzsteuergesetz 1994, BGBI.Nr. 663/1994 zgd BGBI.Nr. 
756/1996 

• Vermögensteuergesetz 1954, BGBI,Nr. 192/1954 zgd BGBI.Nr. 
818/1993 

• Grundsteuergesetz 1955, BGBI.Nr. 149/1955 zgd BGBI.Nr. 
201/1996 

• Weinsteuergesetz, BGBI.Nr. 450/1992 zgd BGBI.Nr. 681/1994 

• Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 1955, BGBI,Nr. 
141/1955 zgd BGBI.Nr. 797/1996 

. • Grunderwerbsteuergesetz 1987, BGBI,Nr. 309/1987 zgd 
BGBI,Nr. 188/1995 

• BGüber eine Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben, BGBI.Nr. 166/1960 zgd BGBI.Nr. 486/1984 

• Kommunalsteuergesetz 1993, BGBI,Nr. 819/1993 zgd B~BI,Nr. 
680/1994 
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Pflanzenschutz 

Das Pflanzenschutzrecht reg~lt die Bekämpfung von-Krank

heiten und Schädlingen. Zu diesem Zweck hat der Grund

stückseigentümer auch behördliche Maßnahmen zu dulden . 

• Pflanzenschützgesetz, . BGBI,Nr. 532/1995 zgd . BGBI,Nr. 
73/1997 . 

• Pflanzenschutzmittelgesetz, BGBI,Nr. 476/1990 

• Pflanzenschutzmittel-Einfuhrverordnung, BGBI,Nr. 372/1992 

• Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffverordnung, BGBI,Nr. 626/1992 

• Pflanzenschutzmittel-GebÜhrentarif, BGBI.Nr. 670/1991 zgd 
BGBI,Nr. 875/1995 

• Pflanzenschutzverordnung, BGBI,Nr. 253/1996 zgd BGBI,Nr. 
28/1997 

Sortenschutz 

Das Sortenschutzgesetz sieht ein besonderes Schutzrecht 

für neue Pflanzensorten vor. Es räumt dem Sortenschutzin

haber ein befristetes ausschließliches Nutzungsrecht an der 

geschützten Sorte ein . 

• Sortenschutzgesetz, BGBI,Nr. 108/1993 zgd. 72/1997 

• Verordnung über die Anmeldegebühr und über die Prüfgebühren 
nach dem Sortenschutzgesetz, BGBI,Nr. 711/1996 

• Verordnung über die Bestimmung der verwandten Pflanzen
arten nach dem Sortenschutzgesetz, BGBI.Nr. 144/1993 

• Verordnung über die Erweiterung des sachlichen Anwen
dungsbereiches des Sortenschutzgesetzes, BGBI,Nr. 426/1995 

Bodenreform 

Gesetze im Dienste der Bodenreform bewirken eine, geän,;, 

derten sozialen oder wirtschaftlichen Bedürfnissen entspre

chende, planmäßige Regulierung oder Neuordnung gege- . 

. bener Besitz-, Benützungs- oder Bewirtschaftungsverhältnisse 

an land- und forstwirtschaftlichen Liegenschaften. 

• Agrarvertahrensgesetz 1950, BGBI,Nr. 173/1950 zgd BGBI.Nr. 
901/1993 

• Flurvertassungs-Grundsatzgesetz 1951, BGBI,Nr.103/1951 zgd 
BGBI.Nr. 903/1993 

• Grundsatzgesetz über die Behandlung der Waid- und Weide
nutzungsrechte sowie besonderer Felddienstbarkeiten, BGBI,Nr. 
103/1951 zgd BGBI.Nr. 301/1976 

• Güter- und Seilwege-Grundsatzgesetz 1967, BGBI,Nr.198/1967 
zgd BGBI.Nr. 440/1975 

• Landwirtschaftliches Siedlungs-Grundsatzgesetz, BGBI,Nr. 
79/1967 zgd BGBI,Nr. 358/1971 

Förderungsrecht 

Durch die Förderung der Land- und Forstwirtschaft sollen im 

wesentlichen die im Landwirtschaftsgesetz un~ im Abschnitt 

X des Forstgesetzes niedergeschriebenen Ziele der Agrar

politik und Forstpolitik erreicht werden. Die Förderung der 
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Land- und Forstwirtschaft erfolgt grundsätzlich im Rahmen 

der Privatwirtschaftsverwaltung auf Grund von Richtlinien. 

• Verordnung über ökologische Mindestkriterien für die 
Gewährung von ausschließlich national finanzierten betrieb
lichen Förderungsmaßnahmen, BGBI.Nr. 859/1995 

• Bergbauernverordnungen für die einzelnen Bundesländer (mit 
Ausnahme von Wien und Burgenland), BGBI.Nr. 1048 bis 
1054/1994 -

• Neugefaßte Bergbauernverordnung für Burgenland, BGBI.Nr. 
542/1979 

• Bundesgesetz mit dem Maßnahmen zur Verbesserung der 
Besitzstruktur bäuerlicher Betriebe gefördert werden, BGBI.Nr. 
298/1969 zgd BGBI.Nr. 731/1974 

• Hagelversicherungs-Förderungsgesetz, BGBI.Nr. 64/1955 zgd 
BGBI.Nr.653/1994 

• Hagelversicherungs-Förderungsverordnung 1993, BGBI.Nr. 
42/1995 

• Tierversicherungsförderungsgesetz, BGBI.Nr. 442/1969 

• ERP-Fonds-Gesetz, BGBI.Nr:207/1962 zgd BGBI.Nr. 1105/1994 

• Wasserbautenförderungsgesetz 1985, BGBI.Nr. 148/1985 zgd 
BGBI.N.r.516/1994 
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• Finanzausgleichsgesetz 1989, BGBI.Nr. 687/1988 zgd BGBI.Nr. 
853/1995 

Umweltrecht 

Umweltrechtliche Vorschriften befinden sich in einer Vielzahl von 
Gesetzen, die für die Land- und For~twirtschaft maßgeblich 
sind. Sie bezwecken die Verminderung der Beeinträchtigung 
-von Luft, Wasser und Boden. Soferne Gesetze, die umwelt
rechtliche Bestimmungen enthalten, bereits in einem voran
gehenden Kapitel Erwähnung gefunden haben, wird von einer 
abermaligen Auflistung abgesehen. 

• Bundesverfassungsgesetz vom 27.11 .1984 über den umfas-
senden Umweltschutz, BGBI.Nr. 491/1984 

• Umweltfondsgesetz, BGBI.Nr. 567/1983 zgd BGBI.Nr. 325/1990 

• Smogalarmgesetz, BGBI.Nr. 38/1989 zgd BGBI.Nr. 210/1992 

• Altlastensanierungsgesetz, BGBI.Nr. 299/1989 zgd BGBI.Nr. 
201/1996 . 

• Abfallwirtschaftsgesetz, BGBI.Nr. 325/1990 zgd BGBI.Nr. 
434/1996 

• Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, BGBI.Nr. 697/1993 
zgd BGBI.Nr. 773/1996 

• Umweltinforrnationsgesetz, BGBI.Nr. 495/t993 

• Umweltförderungsgesetz, BGBI. Nr. 185/1993 zgd 201/1996. 
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Bedeutende Verordnungen der EG/E WG in der jeweils 
geltenqen Fassung 

Agrarstruktur- und Regionalpolitik, Statistik 
• va Nr. 2052/88 über Aufgaben und Effizienz der Strukturfonds 

und über die Koordinierung ihrer Investitionen untereinander 
sowie mit denen der Europäischen Investitionsbank und der 
anderen vorhandenen Finanzinstrumente 

• va Nr. 4253/88 zur Durchführung derVa Nr. 2052188 hinsichtlich 
der Koordinierung der Interventionen der verschiedenen Struk
turfonds einerseits und zwischen diesen und den Investitio
nen der Europäischen Investitionsbank und der sonstigen vor~ 
handenen Finanzinstrumente andererseits 

• va Nr. 4256/88 zur Durchführung derVa Nr. 2052188 hinsichtlich 
des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die _ 
Landwirtschaft (EAGFL), Abteilung Ausrichtung 

• va Nr. 2080/93 zur Durchführung der va Nr. 2052/88 hin
. sichtlich des Finanzinstruments für die Ausrichtung der Fische

rei 

• Beschluß des Rates der EU zur Anpassung der Dokumente 
betreffend den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur EU (95/1/EG, 
Euratom, EGKS) 

• va Nr. 950/97 zur Verbesserung der Effizienz der Agrarstruk
tur 

• va Nr. 951/97 zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Ver
marktungsbedingungen landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

• va Nr. 952197 betreffend die Erzeugergemeinschaften und ihre 
Vereinigungen 

• va Nr. 867/90 zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Ver
marktungsbedingungen für forstwirtschaftliche Erzeugnisse 

• va Nr. 3699/93 über die Kriterien und Bedingungen für die 
Strukturmaßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Fische
rei und Aquakultur sowie der Verarbeitung und Vermarktung 
der entsprechenden Erzeugnisse 

• va Nr. 220/91 über Durchführungsbestimmungen zu der va 
Nr. 952/97 betreffend die Erzeugergemeinschaften und ihre 
Vereinigungen 

• va Nr. 788/96 über die Vorlage von Statistiken über die Aqua
kulturproduktion durch die Mitgliedstaaten 

• va Nr. 571/88 zur Durchführung von Erhebungen der Gemein
schaft über die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe 

• va Nr. 2467/96 zur Änderung der va Nr. 571/88 zur Durch
führung von Erhebungen der Gemeinschaft über die Struktur 
der landwirtschaftlichen Betriebe 

• va Nr. 357/79 über statistische Erhebungen der Rebflächen· 

• va Nr. 837/90 über die von den Mitgliedstaaten zu liefernden 
statistischen Informationen über die Getreideerzeugung 

• va Nr. 959/93 über die von den Mitgliedstaaten zu liefernden 
statistischen Informationen über pflanzliche Erzeugnisse 
außer Getreide 

Flankierende Maßnahmen der 
Gemeinsamen Agrarpolitik 

• va Nr. 2078/92 für umweltgerechte und den natürlichen 
Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsver
fahren 

• va Nr. 746/96 zur Durchführung der va Nr. 2078/92 

• va Nr. 2080/92 zur Einführung einer gemeinschaftlichen Bei
hilferegelung für Aufforstungsmaßnahmen und der Landwirt
schaft 

• va Nr. 3699/93 über die Kriterien und Bedingungen für die 
Strukturmaßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Fische:
rei und Aquakultur sowie der Verarbeitung und Vermarktung 
der entsprechen~en Erzeugnisse 

• va Nr. 729170 über die Finanzierung der gemeinsamen Agrar
politik 

• va Nr. 3813/92 über die Rechnungseinheit und die im Rah
men der gemeinsamen Agrarpol itik anzuwendenden Umrech-
nungskurse . 

• va Nr. 106.8/93 mit Durchführungsvorschriften für die Bestim
mung und Anwendung der im Agrarsektor verwendeten 
Umrechnungskurse 

• va Nr. 1492/95 zur Festsetzung der landwirtschaftlichen ' 
Umrechnungskurse 

• va Nr. 1527/95 über Ausgleichsmaßnahmen infolge der Ver
ringerung der landwirtschaftlichen Umrechnungskurse einiger . 
Währungen 

• va Nr. 3508/92 zur Einführung eines integrierten Verwaltungs
und Kontrollsystems für bestimmte gemeinschaftliche Beihil
feregelungen 

• va Nr. 3887/92 mit Durchführungsbestimmungen zum inte
grierten Verwaltungs- und Kontrollsystem 

• va Nr. 1182/71 zur Festlegung der Regeln für die Fristen, Daten 
und Termine 

• va Nr. 3719/88 über gemeinsame Durchführungsvorschriften 
für Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen sowie Vorausfestsetzungs
bescheinigungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse 

• va Nr. 3095/94 über die Beihilfe, die Wirtschaftsteilnehmern 
des Privatsektors in Österreich und Finnland für am 1.1.1995 
gehaltene Warenbestände gewährt werden kann 

• va Nr. 2220/85 mit gemeinsamen Durchführungsbestim
mungen zur Regelung der Sicherheiten für landwirtschaftli
che 'Erzeugnisse 

• va Nr. 3002/92 über gemeinsame Durchführungsbestim~ 
mungen für die Überwachung der Verwendung und/oder 
Bestimmung von Erzeugnissen aus den Beständen der Inter
ventionssteIlen 

• va Nr. 2148/96 mit Vorschriften zur Bewertung und Kontrol
le der Mengen der öffentlich eingelagerten landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse 
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• va Nr. 3108/94 über die aufgrund des Beitritts Österreichs, 
Finnlands und Schwedens zu treffenden Übergangsmaß
nahmen für den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnis
sen 

• va Nr. 144/97 über die am 1.1.1995 in Österreich, Schweden 
. und Finnland über die normalen Übertragbestände hinaus
gehenden Bestände an landwirtschaftlichen Erzeugnissen 

Marktordnungen 
• va Nr. 804/68 für die gemeinsame Marktorganisation fOr Milch 

und Milcherzeugnisse 

• va Nr. 1188/96 zur Festsetzung des Richtpreises für Milch 
und der Interventionspreise für Butter und Magermilchpulver 
für den Zeitraum vom 1.7.1996 bis 30.6.1997 

• va Nr. 3950/92 über die Erhebung einer Zusatzabgabe im 
Milchsektor 

• va Nr. 536/93 mit Dur:chführungsbestimniungen zur Zusatz
-abgabe im Milchsektor 

• va Nr. 671/95 zur Zuteilung einer spezifischen Referenzmenge 
an bestimmte Erzeuger von Milch oder Milcherzeugnissen in 
Österreich und Finnland 

- • va Nr. 454/95 mit Durchführungsvorschriften für die Inter
ventionen auf dem Markt für Butter und Rahm 

, • va Nr. 777/87 zur Änderung der Interventionsregelung für But
ter und Magermilchpulver 

• va Nr. 1547/87 mit Durchführungsbestimmungen zurVa Nr. 
777/87 

• va Nr. 1589/87 über den Ankauf von Butter durch die Inter
ventionssteIlen im Ausschreibungsverfahren 

• va Nr. 322/96 über die Durchführungsbestimmungen für die 
öffentliche Lagerhalt~.mg von Magermilchpulver 

• va Nr. 508/71 zur Festlegung der Grundregeln für die 
Gewährung von Beihilfen für die private Lagerhaltung von lager
fähigen Käsesorten 

' . va Nr. 570/88 über den Verkauf von Billigbutter und die 
Gewährung einer Beihilfe für Rahm, Butter und Butterfett für ' 
die Herstellung von Backwaren, Speisee.is und anderen 
Lebensmitteln 

• va Nr. 429/90 über die Gewährung einer Beihilfe im Aus
schreibungsverfahren für Butterfett zum unmittelbaren Ver
brauch in der Gemeinschaft 

• va Nr. 2191/81 über die Gewährung einer Beihilfe zum Ankauf 
von BUtter durch gemeinnützige Einrichtungen 

• va Nr. 2213/76 über den Verkauf von Magermilchpulver aus 
staatlicher Lagerhaltung 

• va Nr. 3398/91 über den Verkauf von zur Herstellung von Misch
futter bestimmtem Magermilchpulver im Ausschreibungsver

, fahren 

• va Nr: 986/68 zur Festlegung der Grundregeln für die 
Gewährung von Beihilfen für Magermilch und Magermilchpulver 
für Futterzwecke 

Grüner Bericht 1996 

• va Nr. 1105/68 über Durchführungsbestimmungen zur 
Gewährung von Beihilfen für Magermilch für Futterzwecke 

• va Nr. 1634/85 zur Festsetzung der Beihilfe für Magermilch 
und Magermilchpulver zu Futterzwecken 

• va Nr. 1624/76 über besondere Bestimmungen für die Zah
lung der Beihilfe für MagermÜchpulver, das im Hoheitsgebiet 
eines anderen Mitgliedstaa.tes denaturiert oder zu Mischfut
ter verarbeitet wird 

• 'Va Nr. 1725179 über die Durchführungsbestimmungen zur 
Gewährung von Beihilfen für zu Mischfutter verarbeitete 
Magermilch und für zur Kälberfütterung bestimmtes Mager
milchpulver 

• va Nr. 987/68 zur Festlegung der Grundregeln für die 
Gewährung einer Beihilfe für Magermilch, die zu Kasein und 
Kaseinaten verarbeitet worden ist 

• va Nr. 2921/90 über die Gewährung von Beihilfen für die zur 
Herstellung von Kasein und Kaseinaten bestimmte Magermilch 

• va Nr. 2204/90 mit zusätzlichen, Käse I;>etreffenden Grund
regeln der gemeinsamen Marktorganisation für Milch und 
Milcherzeugnisse . 

• va Nr. 2742/90 mit Durchführungsvorschriften zur va Nr. 
2204/90 . 

• va Nr. 1842/83 zur Einführung von Grundregeln für die Abga
be von Milch und bestimmten Mitcherzeugnissen an Schüler 
in Schulen 

• va Nr. 3392/93 mit Durchführungsvorschriften zur 
va Nr.1842/83 

• va Nr. 1466/95 mit besonderen Durchführungsvorschriften für 
Ausfuhrerstattungen im Sektor Milch und Milcherzeug
nisse 

• va Nr. 1600/95 mit Durchführungsbestimmungen zur Ein
fuhrregelung für Milch und Milcherzeugnisse und zur Eröff-
nung der betreffend Zollkontingente ' 

,. va Nr. 1766/92 über die gemeinsame Marktorganisation für 
Getreide 

• va Nr. 1765/92 zur Einführung einer Stützungsregelung für 
Erzeuger bestimmter landwirtschaftlicher Kulturpflanzen 

• va Nr. 159,8/96 hinsichtlich der obligatorischen Flächenstil
legung für das Wirtschaftsjahr 1997/98 

• va Nr. 658/96 über die Voraussetzungen für die Ausgieichs
zahlungen im Rahmen der Stützungsregelung für Erzeuger 
bestimmter landwirtschaftlicher Kulturpflanzen 

• va Nr. 334/93 mit detaillierten Durchführungsbestimmungen 
für die Nutzung stillgelegter Flächen zur Erzeugung von Aus
gangserzeugnissen, die in der Gemeinschaft zu nicht in erster 
Linie für Lebens- oder Futtermittelzwecke bestimmten Erzeug-
nissen verarbeitet werden ' 

• va Nr. 2595/93 mit Durchführungsvorschriften zur va Nr. 
1765/92 hinsichtlich der Verwendung stillgelegter Flächen für 
die Erzeugung ausdauernder Kulturpflanzen, aus denen in der 
Gemeinschaft Erzeugnisse für andere als Lebens- und/oder 
Futtermittelzwecke hergestellt werden 
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• VO Nr. 762/94 mit Durchführungsbestimmungen zur Flächen-
stillegung gemäß der VO Nr. 1765/92 . 

• VO Nr. 2273/93 zur Festlegung der Interventionssorte für Getrei
de 

• VO Nr. 689/92 über das Verfahren und die Bedingungen für 
die Übernahme von Getreide durch die Interventionsstellen 

• VO Nr. 1577/96 zur Festlegung einer Sondermaßnahme 
zugunsten bestimmter Körnerleguminosen 
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• VO Nr. 989/68 zur Festsetzung der Grundregeln betreffend die 
Gewährung von Beihilfen für die private Lagerhaltung bei Rind
fleisch 

• VO Nr. 3445/90 über Durchführungsbestimmungen betreffend 
die Gewährung von Beihil~E;m für die private Lagerhaltung von 
Rindfleisch 

• VO Nr. 2759/75 übe'r die gemeinsame Marktorganisation für 
Schweinefleisch 

. • VO Nr. 391/68 über die Durchführungsbestimmungen bei 
• VO Nr. 1644/96 mit Durchführungsbestimmungen für die Interventionskäufen auf dem Schweirlefleischsektor 

Gewährung der Beihilfe für bestimmte Körnerleguminosen 

• VO Nr. 2731175 über Standardqualitäten fürWeichweizen, Rog
gen, Gerste. Mais und Hartweizen 

• VO Nr. 1162/95 mit besonderen Durchführungsbestimmungen 
für Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen fOr Getreide und Reis 

• VO Nr. 1543/93 zur Festsetzung der den Kartoffelstärkeer
zeugern in den Wirtschaftsjahren 1993/94, 1994/95 und 
1995/96 zu gewährenden Prämie 

• VO Nr. 1772/93 mit Durchführungsbestimmungen zu den VO 
Nr.1766/92 und Nr. 1418/76 des Rates hinsichtlich der Pro
dUktionserstattungen für Getreide und Reis 

• VO Nr. Nr. 1868/94 zur Einführung einer Kontingentierungs
regelung für die Kartoffelstärkeerzeugung 

• VO Nr. 97/95 mit den Durchführungsbestimmungen zur VO 
Nr. 1766/92 des Rates hinsichtlich des Mindestpreises und des 
den Kartoffelerzeugern zu zahlenden Ausgleichsbetrags sowie _ 
zur VO Nr. 1868/94 des Rates zur Einführung einer Kontin
gentierungsregelung für die Kartoffelstärkeerzeugufl9 

• VO Nr. 95/209 zur Änderung der Entscheidung 95/32/EGzur 
Genehmigung-des österreich ischen Programms für die Durch
führung des Artikels 138 der Akte über die Bedingungen für 
den Beitritt der Republik Österreich, der Republik Finnland und 
des Königreichs Schweden 

• Va. Nr. 1009/67 über die gemeinsame-Marktorganisation für 
Zucker 

• VO Nr. 1358/77 zur Aufstellung allgemeiner Regeln für den 
Ausgleich der Lagerkosten für Zucker 

• VO Nr. 1729/78 über Durchführungsbestimmungen für die 
Erstattung bei, der Erzeugung für Zucker, der in der chemischen 
Industrie verwendet wird 

• VO Nr. 1998/78 über Durchführungsbestimmungen zur Rege
lung des Ausgleichs der Lagerkosten für Zucker 

• VO Nr. 1785/81 über die gemeinsame Marktorganisation für 
Zucker 

• VO Nr. 805/68 über die gemeinsame Marktorganisation für Rind
fleisch 

• VO Nr. 3886/92 mit Durchführungsvorschriften für die Prä
mienregelung gemäß der VO Nr. 805/68 . 

• VO Nr. 2456/93 mit Durchführungsbestimmungen zur VO Nr. 
805/68 hinsichtlich der allgemeinen un,d besonderen Inter: 
ventionsmaßnahmen für Rindfleisch 

• VO Nr. 2763/75 über die allgemeinen Vorschriften betreffend 
die Gewährung von Beihilfen für die private Lagerhaltung auf 
dem Sektor Schweinefleisch 

• VO Nr. 3444/90 mit Durchführungsbestimmungen betreffend 
die Gewährung von Beihilfen für die private Lagerhaltung von 
Schweinefleisch 

• VO Nr. 1370/95 mit Durchführungsbestimmungen für die Aus
fuhrlizenzen im Sektor Schweinefleisch 

• VO Nr. 3013/89 über die gemeinsame Marktorganisation für 
Schaf- und Ziegenfleisch 

• VO Nr. 3493/90 zur Festlegung der Grundregeln für die 
Gewährung , der . Prämie zugunsten der Schaf- und ' Ziegen
fleischerzeuger 

• VO Nr. 2700/93 mit Durchführungsbestimmungen zur 
Gewährung der Prärpie an die Erzeuger von Schaf- und Zie
genfleisch 

• VO Nr. 3567/92 mit Durchführungßvorschriften für die erzeu
gerspezifischen Obergrenzen, die nationalen Reserven und 
die Übertragung von Ansprüchen gemäß derVO Nr. 3013/89 

• VO Nr. 2385/91 mit Durchführungsbestimmungen zu bestimm
ten Sonderfällen der Definition der Schaf- und Ziegen
fleischerzeuger sowie ihrer Erzeugergemeinschaft 

• VO Nr. 3901/89 zur Definition der zu schweren Schlachtkör· 
pern gemästeten Lämmer 

• VO Nr. 2814/90 mit Durchführungsbestimmungen zur Defini
tion der zu schweren Schlachtkörpern gemästeten Lämmern 

• VO Nr. 136/66 über die Errichtung einer gemeinsamen Markt
organisation für Fette 

• VO Nr. 2771/75 über die gemeinsame Marktorganisation für 
Eier . 

• VO Nr. 2777/75 über die ' gemeinsame Marktorganisation für 
Geflügelfleisch 

• VO Nr. 827/68 über die gemeinsame Marktorganisation für 
bestimmte im Anhang I1 des Vertrages aufgeführte Erzeug
nisse 

• VO Nr. 1696/71 über die Gemeinsame Marktorganisation für 
Hopfen 

• VO Nr. '2200/96 über die gemeinsame Marktorganisation für 
Obst- und Gemüse 

• VO Nr. 2201/96 über die gemeinsame Marktorganisation für 
Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse 
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• VO Nr. 2930/81 über ergänzende Bestimmungen zur Anwen
. dung des gemeinschaftlichen Handelsklassenschemas für 

Schlachtkörper ausgewachsener Rinder 

• VO Nr. 563/82 mit Durchführungsbestimmungen zur VO Nr. 
1208/81 für die Feststellung der Marktpreise für ausgewach
sene Rinder 

• VO Nr. 2137/92 über das gemeinschaftliche Handelsltlas
senschema für Schafschlachtkörper und die gemeinschaftli
che Standardqualität frischer oder gekühlter Schafschlacht
körper 

• VO Nr. 461/93 mit Bestimmungen zum gemeinschaftlichen Han
deisklassenschema für Schlachtkörper von Schafen 

Wein 

• Änderungen der VO Nr. 822/87 über die gemeinsame Markt
ordnung für Wein im Rahmen des Preispaketes, VO Nr. 
1592/96 (Neuauspfianzuogen, Österreich 39 ha). 

• Änderung der VO Nr. 823/87 zur Festlegung besonderer Vor
schriften tür Qualitätsweine bestimmter Anbaugebietedurch 
die VO Nr. 1426/96. 

• Änderung der VO Nr. 2332/92 über in der Gemeinschaft her
gestellte Schaumweine durch die VO Nr. 1428/96. 

• Änderung derVO Nr. 2333/92 zur Festlegung der Grundregeln 
für die Bezeichnung und Aufmachung von Schaumwein und 
Schaumwein mit zugesetzter Kohlensäure durch die VO Nr. 
1429/96. 

• Änderung der VO Nr. 2392/89 zur Aufstellung allgemeiner 
Regeln für die Bezeichnung Aufmachung der Weine und der 
Traubenmoste durch die VO Nr. 1427/96. 

• Änderung der VO Nr. 320il90 über Durchführungsbestim
mungen für die Bezeichnung und Aufmachung der Weine und 
der Traubenmoste durch die VO Nr. 692/96 und die VO Nr. 
1056/96. 

• VO Nr. 1294/96 mit Durchführungsbestimmungen zur VO Nr. 
822/87 des Rates betreffend die Ernte-, Erzeugungs- und 
Bestandsmeldungen für Erzeugnisse des Weinbaus. 

• Änderung der VO Nr. 1442/88 über die Gewährung von Prä
mien zur endgültigen Aufgabe von Rebflächen in den Wein
wirtschaftsjahren 1988/89 bis 1995/96 durch die VO Nr. 
1595/96 (Verlängerung und inhaltliche Abänderung) . 

Qualitäts- und Vermarktungsnormen . und 
Handelsklassen 

• VO Nr. 3220/84 zur Bestimmung des gemeinschaftlichen 
Handelsklassenschemas für Schweineschlachtkörper 

• VO Nr. 2967/85 mit Durchführungsbestimmungen zum gemein
schaftlichen Handelsklassenschema für Schweineschlacht
körper 

• VO Nr. 1208/81 zur Bestimmung des gemeinschaftlichen 
Handelsklassenschemas für Schlachtkörper ausgewachsener 
Rinder 

• VO Nr. 1186/90 zur Erweiterung des Anwendungsbereichs des 
gemeinschaftlichen Handelsklassenschema.s für ausge
wachsene -Rinder 
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• VO Nr. 344/91 mit Durchführungsvorschriften für die VO Nr . 
1186/90 

• VO Nr. 1907/90 über bestimmte Vermarktungsnormen für Eier 

• VO Nr. 1274/91 mit Durchführungsvorschriften zur VO Nr. 
1907/90 

• VO Nr. 2782/75 über die Erzeugung von und den Verkehr mit 
. Bruteiern und Küken von Hausgeflügel 

• VO Nr. 1868/77 zur Durchführung der VO Nr. 2782/75 

• VO Nr. 1906/90 über Vermarktungsnormen für Geflügel
fleisch 

• VO Nr. 1538/91 mit Durchführungsvorschriften zur VO Nr. 
1906/90 

• VO Nr. 920/89 betreffend Qualitätsnormen für Obst und Gemü
se (Äpfel und Birnen) . 

• VO 1907/90 betreffend Vermarktungsnormen für Eier 

• VO 1274/91.1 betreffend Vermarktungsnormen für Eier 

". VO 1906/90.1 betreffend Vermarktungsnormen für Geflügel-
fleisch -

• VO 2782/75.1 betreffend Verordnung·über Erzeugung und Ver
kehr mit Bruteiern und Küken 

• VO Nr.1868/77.1 betreffend Durchführungsvorschriften über 
Erzeugung und Verkehr mit Bruteiern und Küken 

• VO Nr. 234/68 betreffend gemeinsame Marktorganisation 

• VO Nr. 316/68.1 betreffend Qualitätsnormen für frische Schnitt
blumer:1 und frisches Blattwerk 

• VO Nr. 315/68.1 betreffend Qualitätsnormen für Blumenbul
ben, -zwiebeln und -knollen 

Sonstiges 
• VO Nr. 2100/94 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz 

• VO Nr. 2092/91 über den ökologischen Landbau und die ent
sprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeug
nisse und Lebensmittel 

• VO Nr. 2377/90 betreffend Festsetzung von Höchstmengen 
für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln tierischen 
Ursprungs. ..-

• VO Nr. 2309/93 Festlegung von Gemeinschaftsverfahren für 
die' Genehmigung und Überwachung von Human- und Tier
arzneimitteln und zur Schaffung einer europäischen Agentur 
für die Beurteilung von Arzneimitteln 

• VO Nr. 820/97 zur Einführung eines Systems zur Kennzeich
nung und Registrierung von Rindern und über die Etikettie
rung von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen. 

• VO Nr. 258/97 über neuartige Lebensmittel und neuartige 
Lebensmittelzugaben (Novel-Food VO) 
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Landwirtschaftsgesetz 1992 
BGBI 1992/375 

1 BGBI 1995/298 2 BGBI 1996/420 

375. Bundesgesetz, mit dem Maßnahmen zur 
Sicherung der Ernährung sowie zur Erhaltung 

einer flächendeckenden, leistungsfähigen, bäu
erlichen Landwirtschaft getroffen werden 

(Landwirtschaftsgesetz 1992 - LWG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Ziele 

§ 1. Ziel der Agrarpolitik und dieses Bundesgesetzes ist es, 

unter Bedachtnahme auf die Gemeinsame Agrarpolitik 

(GAP), 

1. eine wirtschaftlich gesunde, leistungsfähige, bäuerliche 
Land- und Forstwirtschaft in einem funktionsfähigen länd
lichen Raum zu erhalten, wobei auf die soziale Orientie
rung, die ökologische Verträglichkeit und die regionale Aus
gewogenheit unter besonderer Berücksichtigung der Berg
gebiete und sonstigen benachteiligten Gebiete Bedacht zu 
nehmen ist, . . 

2. die vielfältigen Erwerbs- und Beschäftigungskombinatio
nen zwischen der Landwirtschaft und anderen Wirtschafts
bereichen auszubauen, 

3. die agrarische Produktion, Verarbeitu~g und Vermarktung 
marktorientiert auszurichten, 

4. die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Landwirt
schaft, insbesondere durch strukturelle Maßnahmen zu 
erhöhen, dabei ist auf eine leistungsfähige, umweltscho
nende, sozial orientierte, bäuerliche Landwirtschaft beson
ders Bedacht zu nehmen, 

5. den in der Land- und Forstwirtschaft tätigen Personen die 
Teilnahme am sozialen und wirtschaftlichen Wohlstand zu 
ermöglichen und 

6. die Landwirtschaft unter Bedachtnahme auf die Gesamt
wirtschaft und die Interessen der Verbraucher zu fördern, 
damit sie imstande ist, 

a) naturbedingte Nachteile gegenüber anderen Wirtschafts
zweigen auszugleichen, 

b) der Bevölkerung die bestmögliche Versorgung mit quali
tativ hochwertigen Lebensmitteln und Rohstoffen zu 
sichern, 

c) sich den Änderungen der volkswirtschaftlichen Verhältnisse 
anzupassen und 

d) die natürlichen Lebensgrundlagen Boden, Wasser und Luft 
nachhaltig zu sichern, die Kultur- und Erholungslandschaft 
zu erhalten und zu gestalten sowie den Schutz vor Natur
gefahren zu unterstützen und 

7. für die Land- und Forstwirtschaft EU-Kofinanzierungs
möglichkeiten umfassend auszuschöpfen. 

Arten der Förderung und Maßnahmen 
§ 2. (1) Als Arten der Förderung im Rahmen dieses Bun

desgesetzes kommen in Betracht: 

1. Direktzahlungen, 

2. Zinsenzuschüsse, . 

3. sonstige Beihilfen und Zuschüsse . 

. (2) Unter Bedachtnahme auf die Ziele gemäß § 1 kommen 

insbesondere folgende Förderungsmaßnahmen in Betracht: 

1 . produktionsneutrale direkte Einkommenszuschüsse und lei
stungsbezogene Direktzahlungen, 

2. qualitätsverbessernde, umweltschonende sowie produk
tionslenkende Maßnahmen im pflanzlichen und tierischen 
Bereich, 

3. Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit im 
Bereich der agrarischen Produktion und Vermarktung, 

4. betriebserhaltende und infrastrukturelle Maßnahmen, 

5. Maßnahmen für Forschung und Entwicklung sowie deren 
Umsetzung auf land-, forst- und wasserwirtschaftlichem 
Gebiet und 

6. Maßnahmen zur land- · und forstwirtschaftlichen Investi
tionsförderung. 

(3) Der Bundesmin~ster für Land- und Forstwirtschaft hat nach 

Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften nähere 
Bestimmungen über die Abwicklung der Förqerungen zu erlas

sen. 

(4) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat für 

die Gewährung 'von ausschließlich national · finanzierten 

betrieblichen Förderungsmaßnahmen durch Verordnung bis 
31. Dezember 1995 die ökologischen Mindestkriterien fest- · 

zulegen. 

(5) (Verfassungsbestimmung) Die Gewährung von Förde
rungen auf Grund von privatwirtschaftlichen Vereinbarungen 

im Rahmenvon Maßnahmen gemäß der Sonderrichtlinie für 

das Österreichische Programm zur Förderung einer umwelt
gerechten, exten·siven und de·n natürlichen Lebensraum 

schützenden Landwirtschaft erfolgt nach Maßgabe nach

stehender Festlegungen: 

1. Fruchtfolgestabilisierung: 

Die in der Sonderrichtlinie genannten Prämien werden 
gewährt zu 100% für die je Begrünungsstufe festgelegte 
Mindestbegrünungsfläche sowie zu 50% für die übrige 
Ackerfläche des Betriebes. Für eine Fläche, die gemäß Ver-
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ordnung (EWR) Nr. 1765/92 des Rates zur Einführung einer 
Stützungsregelung für Erzeuger bestimmter landwirt
schaftlicher Kulturpflanzen im Rahmen des Mehrfachan
trages, der dem jeweiligen Antrag auf Fruchtfolgestabili
sierung folgt, 'als Stillegungsfläche beantragt wird, wird in 
keinem Fall eine Prämie gewährt; war diese Fläche jedoch 
gemäß den Erfordernissen der Fruchtfolgestabilisierung im 
vorangegangenen Zeitraum desselben Getreidewirt
schaftsjahres begrünt, wird sie jedoch zur Ermittlung der 
Begrünungsstufe herangezogen; 

2. Elementarförderung: 

Die Prämie für Ackerflächen abzüglich jener Fläche, die 
gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1765/92 des Rates zur Ein
führung einer Stützungsregelung für Erzeuger bestimm
ter landwirtschaftlicher Kulturpflanzen im laufenden Ge,trei~ 

dewirtschaftsjahr stillgelegt ist, beträgt bis zu einem 
Flächenausmaß bis zu 100 Hektar 500 S je Hektar, für das 
100 Hektar übersteigende Ausmaß bis zu einem Ausmaß , 
von 300 Hektar 450 S je Hektar, für das 300 Hektar über
steigende Ausmaß 400 S je Hektar; 

3. Maßnahmen, die nicht im gesamten Bundesgebiet ange
boten werden müssen: 

Stellt das Land für Maßnahmen, die nicht im gesamten Bun
desgebiet angeboten werden müssen, weniger Landesmittel 
zur Verfügung, als es zur Wahrung des Finanzierungs
verhältnisses gemäß § 3 unter Berücksichtigung des ver
einbarten Förderungsausmaßes erforderlich wäre, verrin
gert sich das vereinbarte Förderungsausmaß durch ent
sprechende Absenkung des Anteils an Bundesmitteln 
einschließlich allfälliger EU-Mittel bis zur Erreichung des 
Finanzierungsverhältnisses gemäß § 3. Das Ausmaß der 
Reduzierung der Landesmittel darf hiebei 20% nicht über
schreiten. 

Finanzierung von Förderungsmaßnahmen 
§ 3. (1) Der Bund stellt Mittel für Förderungsmaßnahmen im , 

Sinne dieses Bundesgesetzes dann zurVertügung, wenn das 

jeweilige Land für jede einzelne Förderungsmaßnahme Lan
desmittel im Ausmaß von 2/3 der Bundesmittel bereitstellt. 

(2) Von Abs. 1 abweichende Finanzierungsanteile von Bund 

und Ländern für einzelne Förderungsmaßnahmen können 
in einer Vereinbarung vorgesehen werden, die der Bund auf 

Grund eines gemeinsamen Vorschlages der Länder mit den 

Ländern abschließt; dabei können auch ausschließlich aus 

Landesmitteln finanzierte Förderungen auf ' den Länderan

teil angerechnet werden. In dieser Vereinbarung ist jedoch 

sicherzustellen, daß je Finanzjahr und Bundesland die 

Gesamtheit der Förderungsmaßnahmen im Ausmaß von 2/3 

der Bundesmittel durch das jeweilige Land finanziert wird. 

Berggebiete und benachteiligte förderungs-
würdi'ge Gebiete 

§ 4. (1) Der BundesministEH für Land- und Forstwirtschaft hat 

das Berggebiet mit Zustimmung des Hauptausschusses des 
Nationalrates dur.ch Verordnung zu bestimmen. Unter Berg-
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gebiet im Sinne dieses Bundesgesetzes sind zusammen- • 
hängende Gebiete, bestehend aus Gemeinden öder Gemein-

, deteilen, mit erheblich eingeschränkter Möglichkeit zur Nut
zung der Böden und bedeutend höherem Arbeitsaufwand zu 
verstehen, in denen schwierige klimatische Verhältnisse 

oder starke Hangneigungen oder das Zusammentreffen die
ser beiden Gegebenheiten zu erheblich erschwerten Lebens

und Produktionsbedingungen führen. Ferner kann der Bun
desminister für Land- und Forstwirtschaft mit Zustimmung 

, des HauptaUsschusses des Nationalrats durch Verordnung 
Bergbauernbetriebe im Sinne des § 5 Abs. 2, die außerhalb 

des Berggebiets liegen, einzeln oder nach Gemeinden und 
Gemeindeteilen zusammengefaßt, bestimmen. 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat 

benachteiligte förderungswürdige Gebiete mit Zustimmung 

des Hauptausschusses des Nationalrats durch Verordnung 

zu bestimmen. Unter benachteiligten förderungswürqigen 
Gebieten im Sinne dieses Absatzes sind jene gleichartigen 

Agrarzonen zu verstehen, in denen sich insbesondere auf

grund der geringen Ertragsfähigkeit der Böden und der 

Anpassungsfähigkeit in bezug auf die Entwicklung des 
Agrarsektors erschwerte Lebens- und Produktionsbedin

gungen ergeben. 

(3) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat auf 

Basis der diesbezüglichen Beschlüsse der Österreichischen 

Raumordnungskonferenz weitere benachteiligte förde

rungswürdige Gebiete mit Zustimmung des Hauptaus
schusses des Nationalrats durch Verordnung zu bestimmen. 

Darunter sind Gebiete zu verstehen, in denen unter Berück
sichtigung ihres ländlichen Charakters aufgrund der Zahl der 

in der Landwirtschaft beschäftigten Personen, ihres wirt

schaftlichen und landwirtschaftlichen Entwicklungsgrades, 

ihrer Randlage sowie ihrer Anpassungsfähigkeit in bezug auf 

die Entwicklung des Agrarsektors Maßnahmen gemäß § 2 

besondere Bedeutung zukommt. 

(4) Die in Abs. 1 bis 3 genannten Gebiete sind besonders 

förderungswürdig. Dabei sind BergbauE?rnbetriebe, die außer
halb des Berggebiets liegen, sinngemäß zu berücksichtigen. 

Diese Förderungsmaßnahmen'können sich sowohl auf land
wirtschaftliche Betriebe als auch auf überbetriebliche Zusam

menschlüsse beziehen. 

Bergbauernbetriebe und Betriebe in 
benachteiligten Regionen 

§ 5. (1) Bergbauernbetriebe und Betriebe in benachteiligten 

Regionen können unter Bedachtnahme auf die in'§ 1 genann

ten Ziele durch geeignete Maßnahmen insbesondere gemäß 

§ 2 Abs. 2 Z 1 (z.B. Bergbaue~nzuschuß) gefördert werden. 

(2) Unter .Bergbauernbetrieben im Sinne dieses Bundes

gesetzes sind jene Betriebe zu verstehen, in denen sich 
durch die äußere und die innere Verkehrslage sowie das Klima 
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erheblich erschwerte Lebens- und Produktionsbedingun

gen ergeben. Der Bundesminister für Land- und Forstwirt
schaft kann unter Bedachtnahme auf § 4 Abs. 1 mit Zustim
mung des. Hauptausschusses des Nationalrates durch Ver

ordnung die Bergbauernbetriebe, einzeln oder nach Gemein
den und Gemeindeteilen zusammengefaßt, bestimmen. 

Ergänzende Preisbestimmung . 
§ 6. Werden nach 'den Vorschriften des Preisgesetzes 1992, 

BGBI.Nr. 145, für landwirtschaftliche Erzeugnisse Preise 
bestimmt, so ist auf die besonderen Verhältnisse der land

wirtschaftlichen Produktion, insbesondere auf. deren Abhän
gigkeit von Klima- und Wefterbedingungen sowie auf die Tat

sache, daß in der Landwirtschaft Produktionsumstellungen 
im allgemeinen nur auf lange Sicht möglich sind, Bedacht 
zu nehmen . . 

Kommission 
§ 7. (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat 
eine Kommission einzurichten. Diese Kommission besteht aus 

folgenden ~itgliedern: 

Je ein Vertreter 

1. der im t-Jationalrat vertretenen politischen Parteien, 

. 2. der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern 

Österreichs, 

3. der Wirtschaftskammer Österreich, 

4. der Bundesarbeitskammer, 

5. des Österreichischen Gewerkschaftsbunds. . 

(2) Die in Abs: 1 genannten Mitglieder und deren jeweiliges 

Ersatzmitglied werden auf Vorschlag der entsendungsbe
rechtigten Stellen vom Bundesminister für Land- und Forst

wirtschaft bestellt. Die Bestellungen können jederzeitwider
rufen werden; falls kein früherer Widerruf erfolgt, gelten sie 

für die Dauer von fünf Jahren. 

(3) Die Mitgliedschaft zur Kommission ist ein unentgeltliche~ 
Ehrenamt, Die Reise- und Aufenthaltsgebühren der nicht im 

Tagungsort wohnenden Mitglieder der Kommission werden 
vom Bund in der für Bundesbeamte der Dienstklasse VIII gel

tenden Höhe getragen. 

(4) Den Vorsitz in der Kommission führt der Bundesminister 

für Land- und Forstwirtschaft oder ein von ihm bestimmter 

Vertreter. 

(5) Gültige Beschlüsse der Kommission sind in Anwesenheit 

von mindestens der Hälfte der Mitglieder (Ersatzmitglieder) 
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und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen 
Stimmen zu fassen. 

(6) Die Kommission hat ihre Tätigkeit durch eine Geschäft
sordnung zu regeln. 

(7) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft kann 
insbesondere Landwirte und weitere Experten insbesonde

re auf dem Gebiet der Agrarökonomie mit beratender Stim

me zu ' den Beratungen der Kommission beiziehen, soweit 

dies für die Behandlung bestimmter Sachfragen erforderlich 
ist. 

Aufgaben der Kommission 
§ 8. (1) Die Kommission hat folgende Aufgaben: 

1. Erstattung von Empfehlungen an den Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft unter Berücksichtigung der Ent
wicklung in der Landwirtschaft für dieim folgenden Kalen
derjahr unter Bedachtnahme auf die Ziele des § 1 erfor
derlichen Maßnahmen und 

2. Mitwirkung bei der En;irbeitung des' Berichts gemäß § 9 
Abs.2 über die wirtschaftliche Lage der Landwirtschaft im 
abgelaufenen Kalenderjahr (Grüner Bericht). 

(2) Die Kommission hat alle zur Erfüllung ihrer Aufgaben not
wendigen Unterlagen heranzu'ziehen, wobei ihr vom Bun

desministerfür Land- und Forstwirtschaft zeitgerecht alle ihm 

verfügbaren einschlägigen Unterlagen zu überlassen sind. 

Berichte des Bundesministers für Land-und 
. Forstwirtschaft und deren Gliederung 

§ 9. (1) Der Bundesministerfür Land- und Forstwirtschaft hat 

der Bundesregierung bis 15. Septemper eines jeden Jahres 

einen Bericht vorzulegen, der die Entwicklung und wirt

schaftliche Lage der Landwirtschaft im abgelaufenen Kalen

derjahr sowie die unter Berücksichtigung allfälliger Empf~h

lungen gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 im folgenden Kalenderjahr erfor
derlichen .Maßnahmen enthält (Grüner Bericht). 

(2) Die Bundesregierung hat auf Grund des Grünen Berich

tes spätestens gleichzeitig mit dem Voranschlag der Ein

nahmen und Ausgaben des Bundes für das folgende Finan
zjahr (Art. 51 Abs. 1 B-VG) dem Nationalrat einen "Bericht 

über die wirtschaftliche Lage der Landwirtschaft und der im 

folgenden Jahr zutreffenden Maßnahmen" vorzulegen. 

(3) Der Grüne Bericht hat die wirtschaftliche Lage der Land

wirtschaft im abgelaufenen Kalenderjahr, gegliedert nach 
Betriebsgrößen, Betriebsformen und Produktionsgebieten, 

unter besonderer Berücksichtigung von sozioökonomischen 

Betriebskategorien undvon Bergbauernbetrieben und von 

Betrieben in benachteiligten förderungswürdigen Gebieten 

festzustellen; Weiter hat der Grüne Bericht insbesondere die 

Stellung der Landwirtschaft innerhalb der österreichischen 
Volkswirtschaft, die internationalen agrarwirtschaftlichen 
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Rahmenbedingungen, die Entwicklung des agrarischen 
Außenhandels und die landwirtschaftliche Produktion zu 

behandeln. Dabei sind auch die Auswirkungen der durch

geführten Förderungsmaßnahmen darzustellen. 

(3a) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat 

jährlich für jede von der AMA für das Berichtsjahr durchge

führte Förderungsmaßnahme - unabhängig ob diese aus EU
Mitteln oder nationalen Mitteln finanzi'ert wird - sowie für alle 

von ihr für das Berichtsjahr durchgeführten För~erungs
maßnahmen insgesamt sowoh! für das gesamte Bundesgebiet 

als auch getrennt für jedes einzelne Land aggregierte Daten 

über die Förderungsmaßnahmen zu veröffentlichen, die 
jedenfalls folgende Angaben enthalten-müssen: Anzahl der 

, Förderungsfälle; Verteilung der Förderungsfälle auf Förde

rungsklassen jeweils in Stufen zu hunderttausend Schilling, 
ausbezahlte Förderungen je Förderungsklasse, prozentuel

le Verteilung der Förderungsfälle auf die Förderungsklassen 

und durchschnittlicher Förderungsbetrag-jeJ=örderungs
klasse. 

(4) Für den Grünen Bericht können alle hiezu geeigneten 
agrarökonomischenund statistischen Unterlagen herange

zogen werden. Insbesondere sind Buchführungsergebnisse 

einer ausreichenden Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe in 
repräsentativer Auswahl und Gruppierungzusammenzu

stellen und auszuwerten; dabei ist die Anzahl von 2 000 Erhe

bungsbetrieben nach Möglichkeit nicht zu unterschreiten. Hiezu 
kann eine für Belange der landwirtschaftlichen Buchführung 

hinreichend ausgestattete Institution beauftragt werden. Die 

Mitwirkung der landwirtschaftlichen Betriebe ist freiwillig. 

(5) Daten, die einzelne landwirtschaftliche Betriebe betref

fen und die gemäß Abs. 5 oder'anläßlich der Beratung ermit

telt oder verarbeitet worden sind, dürfen ohne die aus

drückliche und schriftliche Zustimmung der Betroffenen für 
andere als die in Abs. 4 genannten Zwecke oder Zwecke der 

Beratung der Betroffenen nicht verwendet werden. 

(6) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft ist 

ermächtigt, anonymisierte einzeibetrleblic:he Buchführungs

ergebnisse eines Landes dem betreffenden Land für Zwecke 
der Feststellung -der wirtschaftlichen Lage der Landwirt-
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Einschaltung von privaten- Einrichtungen 
§ 10. (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

kann sich zur automationsunterstützt durchzuführenden Vor

bereitung des ZahlungsVerkehrs von Förderungsmitteln auch 
privater Einrichtungen bedienen. 

(2) DerBundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat zur 

Durchführung der in Abs. 1 genannten Aufgaben gemäß § 56 
Abs.1 BHV 1989, BGBI.Nr. 570, eine Sondervorschrift im Ein

vernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen und dem 
Rechnungshof zu erlassen. 

Inkrafttreten und Vollziehung 
§ 11. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1992 in Kraft. 

(1 a) § 1 erster Halbsatz, § 1 Z 7, § 2 Abs. 2 Z 2, § 2 Abs. 4, 
§ 4 Abs. 1, Abs. 2 und 3, § 7 der Entfall von § 8 Abs. 3 in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBI.Nr. 298/1995 treten mit 

Ablauf des Tages der Kundmachung, § 3 sowie § 9 in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBI.Nr. 298/1995 mit 1. 

Jänner 1995 in Kraft. 

(1 b) (Verfassungsbestimmung) § 2 Abs. 5 tritt in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBI.Nr. 420/1996 mit 1. August 1996 

in Kraft und ist auf alle Auszahlungsanträge, die im Rahmen 
bestehender Vereinbarungen nach diesem Zeitpunkt gestellt 

werden, anzuwenden. § 9 Abs. 3a in der Fassung des Bun- , 

desgesetzes BGBI.Nr. 420/1996 tritt mit 1. August 1996 in 
Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses B~ndesgesetzes sind betraut 

1. hinsichtlich des § 1, soweit er sich auf § 9 Abs. 3 bezieht, 
sowie des§ 9 Abs. 3 die Bundesregierung, 

2. hinsichtlich des § 1, soweit er nicht unter Z 1 fällt, die mit 
, derVolIziehung der sonstigen Bestimmungen dieses Bun
desgesetzes betrauten Bundesminister, . 

3. hinsichtlich des § 6 der Bundesminister für .wirtschaftli
che Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Land- und Forstwirtschaft, 

4. hinsichtlich des § 10 Abs. 2 der Bundesminister für Land
und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Finanzen und dem Rechnungshof .und 

schaft dieses Landes gegen angemessene Vergütung zur Ver- 5. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der Bundesmini-
fügung zu stellen. Die Höhe dieser Vergütung ist durch den . ster für Land- und Forstwirtschaft. 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen festzu-

'setzen. 

(7) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft ist 

ermächtigt, die im_ Abs. 6 genannten Daten den zuständigen 

Organen der Europäischen Union zum Zweck der Erfüllung 
der sich aus dem Beitritt ergebenden Verpflichtung zu über

mitteln. 
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Abkürzungsverzelchnls 

Abs 

ALFIS 

AlK 

AMA 

AWI 

Art. 

. ASK 

ASVG 

ATS 

AUVA 

BAFB 

Absatz 

Allgemeines land- und forstwirtschaftJiches Informations
system (im BMLF) 

Agrarinvestitionskredite 

Agrarmarkt Austria 

Bundesanstalt für Agrarwirtschaft 

Artikel 

Agrarsonderkredit 

Allgemeines Sozialversicherungsgesetz 

Österreichischer Schilling 

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 

Bundesanstalt für Agrarwirtschaft 

BGBI.Nr. Bundesgesetzblatt Nummer 

BFL Bundesamt und Forschungszentrum 

BHG 

BMF 

BMLF 

BSVG 

B-VG 

CEA 

C.E.1. 

DGVE 

dt 

EAGFL 

für Landwirtschaft . 

Betriebshilfegesetz 

Bundesministerium für Finanzen 

Bundesministerium für Land- und Forst-

wirtschaft 

Bauernsozialversicherungsgesetz 

Bundes-Verfassungsgesetz 

Verband der europäischen Landwirtschaft 

Zentraleuropäische Initiative 

Dunggroßvieheinheit 

Dezitonnen (100 kg) 

Europäischer Ausrichtungs- und Garantie Fonds 

für die Landwirtschaft 

ECU European Currency Unit (Europäische Währungs

einheit) 

EDPP Programmplanungsdokumente für das Ziel 1" 

und die 5b-Gebiete 

EE Eiweißeinheit 

efm (o.R.) Erntefestmeter (ohne Rinde) 

EFRE Europäischer Fonds für regionale . Entwicklung 

EHW Einheitswert 

ERP European Recovery Programm (Europ. Wieder-

aufbauprogramm) . 

ESF Europäischer Sozialfonds 

EU Europäische Union 

EK EU-Kommission 

FAK 

FAO 

FE 

9 
GAP 

GATT 

GFAK 

GVE 

ha 

hl 

Familienarbeitskraft 

Food and Agriculture Organization 

(UNO-Ernährungs- und Landwirtschafts

organisation) 

Fetteinheit 

Groschen, Gramm 

Gemeinsame Agrarpolitik 

Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen 

Gesamt-Familienarbeitskraft 

Großvieheinheit 

Hektar 

Hektoliter 

i.d.g.F. in der geltenden Fassung 

inkl. inklusive 

INVEKOS Integriertes Verwaltungs- und kontrollsystem 

kg Kilogrmm 

KV Krankenversicherung 

kWh KjJo-Wattstunde 

LBG 

LBZ 

LFBIS 

LG 

LKW 

LN 

LWG 

LUK 

. Liter 

LBG Wirtschaftstreuhand- und BeratLings

gesellschaft m.b.H. 

Landwirtschaftliche Betriebszählung 

Land- und Forstwirtschaftliches Rechenzentrum 

Lebendgewicht 

Lastkraftwagen 

Landwirtschaftliche Nutzfläche 

Landwirtschaftsgesetz 

Landw. Umrechnungskurs 

Mio. Millionen 

Mrd. Milliarden 

MWSt. . Mehrwertsteuer 

Nö. 

OECD 

PMG 

PPD 

PV 

R 

Nordöstliche (-s, -m" -n) 

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung 

Pflanzenschutzmittelgesetz 

Programmplanungsdokument für dis 

"Sektorpläne" 

Pensionsversicherung 

Richtlinie 

RGVE rauhfutterverzehrende Großvieheinheit 

RLN Reduzierte landwirtschaftliche Nutzfläche 

rm (m.R.) Raummeter (mit Rinde) 

RME Raps-Methylester 

ÖSTAT Österreichisches Statistisches Zentralamt 

SAL Sonderausschuß für Landwirtschaft 

S, öS Österreic/lischer Schilling 

SITC Internationales Warenverzeichnis für den 

Außenhandel 

SÖ. Südöstliche (-s, -m, -n) 

Stk. Stück 

StOB Standarddeckungsbeitrag 

SVB Sozialversicherungsanstalt der Bauern 

Tonnen 

u.a. unter anderem 

UStG. Umsatzsteuergesetz 

UVP Umweltverträglichkeitsprüfung 

VAK Vollarbeitskraft 

VO EU-Verordnung 

WIFO Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung 

WRG Wasserrechtsgesetz 

WTO World Trade Organization 

ZAR Zentrale Arbeitsgemeinschaft der Rinderzüchter 

zgd. zuletzt geändert durch 

z.B. zum Beispeil 
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Förderungen für die Land- und Forstwirtschaft, 146, 256ff 

Förderungen, Verteilung, 269,ff 

. Förderungsrecht, 323 

Forschungsausgaben, 150, 

Forstliche Produktion, 88 

Forstliche Förderungen, Maßnahmen', 149 

Forstrecht, 318 

Forstwirtschaft, 317 

Frankreich, 57, 58, 184, 204 

Futtergetreide, 72, 207 
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Gemüsebau, 75, 209 
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